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Christian Ludwig,
Mkter clor nock lilulienstc« Ueulniuser Mino,

geb. 15. Okt. 1650 nachts zw. 11 u. 12 Uhr zu GeHofen, und zwar „vor der sonst

gewöhnlichen Zeit", weshalb er auch in derselben Stunde wegen großer Schwachheit

die Taufe erhielt und 24. es. in. erst die kirchliche Einsegnung. Pathen waren u. a.

die verwitwete Fürstin zum Hiertzberg, geb. Landgräfin von Hessen-Darmstadt,

Frau Maria Elisabeth Gräfin zu Mansfeld geb. Gräfin zur Lippe, Anton Graf zu

Schwarzburg, Johann Martin Graf zu Stolberg.

Im Jahre 1663 (13 Jahre alt) kam er zugleich mit seinem um 1 Jahr älteren

Bruder, dem nachmaligen Domherrn und Stifter der noch blühenden Domhöfer Linie,

Anton Albrecht behufs weiterer wissenschaftlicher Ausbildung von Glückstadt in

Holstein aus nach Havelberg zu dem Dom-Dechanten Thomas v. Grote, der mit

seiner Schwester Hedwig Lucie verheirathet und ein „Liebhaber der Musen" war,

sodaß beide Brüder von 1665 an die mecklenburgische Ritter-Akademie zu Güstrow

mit Nutzen besuchen konnten. Von hier nahm sie der Herzog an seinen Hof zu Güstrow

als Hof-Kavaliere, in welchem Dienste sie bis zu der Zeit verblieben, wo sie auf An¬

ordnung ihres Vaters die Universität Jena bezogen. Nach Absolvirung der Univer¬

sitätsstudien gingen beide Brüder nach damaliger Sitte „nach vorgeschriebener hoher

väterlicher Instruktion" auf Reisen über Dresden, durch Böhmen, Mähren, Osterreich

nach Wien; nach längerem Aufenthalte am kaiserlichen Hofe besuchten sie Ungarn und

traten von da aus die Rückreise an über Wien durch das Land ob der Enz, Stift

Passau, Bayern, Ober-Pfalz, Schwaben, Bamberg und durch das Reich nach Hause

zu den Eltern, auf welcher Heimreise sie sich mit den fürstlichen Höfen und großen

Städten bekannt machten.

In seinem 19. Jähre trat Christian Ludwig in hannöversche Militärdienste

als Cornet unter Rittmeister v. Wülsten und diente zuletzt 9 Monate lang als Ritt¬

meister in dem Regiments des Obersten Heinrich Thilo v. Wilsten bis 17. März
1675.

Nr. 229. „Abschied wegen des Kr«, von Kberstein seet. seiner geljavtenWittmstrs. Dienste in Wraunschweig.-Lüneb."
Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Herrn Rudolph Augusten ^

Herzogen zu Brauuschmeig nudt Lüneburg, meines gnädigsten
Fürsten undt Herrn Besttaltcr Gbrister über ein Regiment zu Roß.
Ich Heinrich Tita Milcken.

Füge hieinit Iedermännichlich zuvernehmen, wie daß Zeiger dieses der Hoch-

edelgebohrne Gestrenge und Ulan Veste Herr Christinn Lstld wirst von Cstcr-

stein, Sich bei dem nur gnädigst auvertrautem Regiment vor einen Rittmeister

Neun Mohnatt gebrauchen lassen. Da Gr Sich dau rvercnder Zeit zu tag undt

Nacht, in Zügen, Grdren, wachsten undt Feldsch(l)achten, auch bei allen anderen

Kriegs oeousionan, wan, wie offt, undt wohin er erfordert, tapfer, fleißig ^ ehrlich

aufricht- undt Rlanhafftig bezeiget, wie eilten rechtschaffenen Gavalier, ehrliebenden

officirer undt Soldaten ausstehet undt gebühret: N?eßwegen auch ich uudt mannichlich

an seinen Verrichtungen undt oomporkelimnt eine satsahem ^ Zufriedenheit undt Ver¬

gnügen gehabt haben, Ihn auch unter meinem Gommendo gerne noch langer

sehen undt haben wollen. ^ Alß aber denselben hochwichtige Geschaffte abgefordert,

so hatt er seiner eigenen Angelegenheit undt Aufnahm halber, mir ^ um seinen

Abschiebt gebührenden Ansuchung getahn, Darum ich ihn dau nicht entHören, be¬

sondern vielmehr seiner ^ getreuen undt tapsern Dienste halber Krafft Dieses seinen

ehrlichen Abschiebt ertheilen undt gönnen wollen ^ Belanget dahero an alle hohe

Kriegs officirer, Landes Gbrichkeitcu, Gommendanten in den Stäten undt Vestuftgen

Beambten undt Befehligshabern, undt sonst mannichlich, Stands erheischung nach,

mein respective gebührstnäßiges ersuchen undt bitten Sie wollen geruhen Vohrwohl-

gedachten Gavalier nicht allein aller Grteu zu wasser ^ und Landt, durch dero lier-
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schafften undt Gedieht frei, sicher undt ungehindert paß- undt repaßizren zn lassen,
besondern auch seiner redlich nndt trengelei'steten Dienste und Wolverhaltens halber
alle ersprießliche ^reundschafft, undt fordersahinsten Wolwillen geben nndt gönnen.
Welches nur einen jeden ^ Standes gebührnach zn verdienen ich mich anerbiethe. Uhr-
knndlich ,nciner eigenen Handt Unter schrifft undt vorgedruektem pitschafft. Gegeben
in meinem (Quartier Hufingen den s7. ölartii ! ^.nno H675.

(U. 8.) llemirk Mo N'ilrlm.
Perg.-Briginal im Besitz der Familie.

Auf den Wunsch der hochbetagten Eltern begab er sich zu diesen auf das Schloß

Neuhaus, wo bald darauf (25. Juli 1675) die Mutter und 10'/z Monat später auch

der Vater starb. Noch den Tag vor seinem Tode beauftragte der Feldmarschall seinen

Sohn Christian Ludwig, den jüngsten Sohn aus Detmold heiin zu holen.

Am 20. Juni 1677 verlobte sich Christian Ludwig mit Eleonore Sophie (geb.

1. Febr. 1657 auf Beichlingen, f 26. Sept. 1720 abends zw. 6 u. 7 Uhr auf Neu¬

haus, 19. ej. in Rötha beiges.), des kursächs. ivirkl. Geh. Raths Friedrich v. Werthern

auf Beichlingen (f 21. Dez. 1686) und der Agnes Magdalene geb. v. Häseler

(f 13. Dez. 1665) ältester Tochter. Am 9. Juli 1678 fand auf dem Schlosse Beich¬

lingen auch die priesterliche Trauung statt.

Im Jahre 1680 vertraute ihm der Kurfürst von Sachsen das Kriegs-

Kommissariat an und ernannte ihn 1682 zum Oberst-Wachtmeister von den

Ritterpferden. Im Jahre 1699 trat er auch in die Dienste der Fürsten von Anhalt,

welche ihn zum Ober-Berghauptmann ihres gesamten Bergwesens ernannten.

Jni Jahre 1710 übergab ihm der Fürst zu Anhalt-Bernburg die Inspektion

über dessen ererbtes Fürstenthum Harzgerode und „Forst mit dem Prädikat als

Ober-Aufseher und Ober-Forstmeister, welche Ämter er bis zu seinem im
67. Jahre am 24. Okt. 1717 abends zwischen 6 und 7 Uhr sehr plötzlich erfolgten
Tode versah. An seinem Todestage hatte er noch des Morgens früh in der Kirche

zu Rötha das Abendmahl genommen, war aber darauf bei der Mittagsmahlzeit vom

Schlage getroffen. Am 16. Febr. 1718 wurde er in das von ihm 1710 erbaute

Erbbegräbnis zu Röthas in Gegenwart der Leinunger und Morunger Amtsunter-

thanen beigesetzt (s. „Histor. Nachr." S. 204).

Seine „liebreiche und vergnügte" Ehe wurde gesegnet mit 11 Söhnen und

4 Töchtern, von welchen 4 Söhne und 3 Töchter vor ihren Eltern starben, also nur

7 Söhne und eine Tochter dieselben überlebten, als

1. Graf Ernst Friedrich, Domherr zu Merseburg, kursächs. Kammerherr, Etats¬

rath und Gesandter an den kurfürstl. Höfen von Mainz, Trier und Düssel¬

dorf;

2. Wolf Dietrich, kursächs. Hauptmann;

3. Karl, fürstl. nassem-dillenb. Ober-Jägermeister und Kannnerjunker;

4. Anton Gottlok, fürstl. anhalt. Ober-Berghauptmann;

5. Ernst Kndolf, damals Kammerjunker des regierenden Fürsten von Nassan-

Dillenburg, nachmals fürstbischöfl. eichstädtischer Ober-Stallmeister;

6. August Christian Wilhelm, Stifter der noch blühenden Morunger Branche;

7. Wilhelm und

8. Magdalena Elisabeth.

Christian Ludwig's nachm. Frau hatte kaum das achte Jahr erreicht, als sie durch

den Tod ihre Mutter verlor, an deren Stelle darauf ihre Stiefmutter Justina Elisa¬

beth« geb. v. Löser a. d. H. Ahlsdorf trat. Unter mehreren Heirathsanträgen

wählte sie 20. Juni 1677 den Christian Ludwig's v. E. Sie hatte nicht nur das Un¬

glück, den Tod mehrerer ihrer Kinder zn erleben, sondern auch den dreier Schwestern,

ch Chr. Ludw. baute auch den Kirchenstuhl zu Rötha, wohin Neuhaus eingepfarrt ist (s. darüber
auch meine „Histor. Nachr." S. M3).
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und zwar erlitten zwei der letztern einen plötzlichen und jämmerlichen Tod i. I. 1709

(Johanna ff 1692), zu welcher Zeit sie auch zwei ihrer besten Freundinnen: die Frau

Domdechantin v. Burgsdorff und die Frau v. Marschall von Holzhausen, einbüßte.

Als 1690 die Pferde mit ihr durchgingen, fiel sie beim Herausspringen aus dein Wagen

die Schulter aus und zerbrach den Arm, welcher nach übler Heilung nochmals aus¬

gerenkt und zerbrochen werden mußte. Außer den hierbei ausgestandenen Schmerzen

litt sie auch in den letzten 7 Jahren ihres Lebens ununterbrochen an heftigen Stein-

und Gichtbeschwerden. „Ihre Gutherzigkeit gegen Bedrängte, ihre Wohlthätigkeit gegen

Arme, ihre Häuslichkeit und Verstand in ökonomischen Geschäften, ihre Liebe und Sorg¬

falt für ihre Kinder, namentlich für den jüngsten Sohn, und deren Erziehung und

ihre Verträglichkeit mit Jedermann" waren allgemein bekannt (f. Leichenrede auf sie).

Bei der brüderlichen Theilung erhielt Christian Ludwig „die Burg Neuhaus,

die Rittergüter Paßbruch und Vreitungen, an. Vn der Ämter Leinungen und

Morungen, das halbe Backhaus zu,,Gr.-Leinungen, den Eisenhammer zu Bennungen

nebst einem Eisenbergwerke in den Ämtern Sangerhnuscn und Beyernaumburg, endlich

einen Antheil an den Böckhöfen in der Wilster Marsch (H. N. 38 u. 173).

Das Lein- und Morunger Bergwerk mit den beiden Kupferhütten zu Groß-

Leinungen, welches des Feldmarschalls Söhne und Tochter zugleich behalten sollten,

nahm Christian Ludwig allein an, welcher, nachdem er seine Geschwister und Mit¬

erben abgefunden hatte, dasselbe nebst den Kupferhütten unterin 12. Nov. 1677,
12. Juni 1678, 31. Juli 1685 und 1. Nov. 1687 auch für sich allein muthete
(Hist. Nachr. 321 ff.).

Nachdem des F^dmarschalls E. A. v. E. jüngster Sohn Georg Sittig 30. Juni
1680 seinen Antheil an den Ämtern Leinungen und Morungen an seinen Bruder

den Domherrn Anton Albrecht abgetreten hatte, nahmen die Gebrüder Änton Albrecht

und Christian Ludwig 17. Nov. 1680 eine Erbtheilung dergestalt vor, daß der Dom¬

herr Leinungen und Morungen nebst einem Theile der Forsten, Christian Ludwig

aber Horla und Rötha nebst dem andern Theile der Forsten erhielt; und am
6. März 1696 kaufte letzterer des Domherrn Antheil an den Ämtern wiederkäuslich
von 12 zu 12 Jahren (H. N. 173 u. 182 ff.).

Am 13. Januar 1696 verkaufte Christian Ludwig v. Eberstein die Neue

An kenbergs-Mühlc bei Groß - Leinungen an Christoph Wurtzbach, und 1698 ver¬

kaufte er auch den Eisenhammer vor Bennungen nebst dazu gehörigein Eisenberg¬

werke an die Gebrüder Johann Jakob und Christoph Senffen:
Nr. 230.

Von GOTTES gnaden A)HR Johann Georg, Hertzog zu Sachßen rc. be¬

kennen :c., daß wir w. Johann Jacob und Ehristophen Gebrüdern denen

Senffen :c. mit dem Eysenhammer zu Bennungen und dem Eisen-Berg-

werge im Ampte Sangerhausen und Beyernaumburg, soviel sie deßen zu

treib- und Beförderung ermelten Eisenhammers vonnöthen, rc. nach Bergüblichen

Rechten und Gebrauch, nachdem Sie besagten Eisenhammer am Ngrlij ^mno

(693 von Unserm Ampte Sangerhausen erkaufst, beliehen dergestalt und also, daß

Sie solchen Eisenhammer gleich Christian Ludwigen N0N Cderstein innen

haben, nutzen und gebrauchen, und darneben in bemelten beyden Ämptern Sanger¬

hausen und Bcyernaumburg an Ort und Enden die Erfenstein zu entblösen nach

Bergwergs Art, Gewohnheit und Recht sicher einschlagen, Aübel und Seile ein¬

werfen, Erfenstein erlangen und nach mehr berührten Hammer vor Bennungen,

weiter aber nicht, anführen laßen mögen, Sie sollen aber die Gebäude Bergüblicher

maßen anstellen und fahren, Dieselben quartaliter mit Einlegung Summarischer

blx1rg.be über die Bergkosten und gewonnenen Eisenstein, ingleichen Entrichtung

derer Ohrts gewöhnlicher ^uatember-Gelder und Zehend-Gebühren verreceßen,

und anders mehr thun, was diesfalß nach Bergrecht hergekommen rc., und haben

Sie sich über dies mit denen Lenthe» auf dero Eigenthumb, Grund und Boden,
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da nach Eisenstein geschärfft und eingeschlagen wird, ob Ihnen deswegen einiger

Schade zugetzogen werden möchte, mit einen ieden, so es betrifft, absonderlich nach

gebühr abzufinden w., gestalt wir Unß auch über dies hierbcy ausdrücklich vorbe¬

halten, vor Unfern Eisenhammer zu Sangerhausen und die daselbst bauende hohe Gssen

:c. ebener gestalt in diesen beeden Ainptern Eisenstein zu suchen und graben zu laßen

rc. Gegeben aus Unserm Aosickou^-Schloße Neü-Augustusburg zu Weißenfelß den

2 s. AkonathsTag cknnis :c. Im (699. Jahre.

Später brachte Christian Ludwig v. Eberstein diesen Eisenhammer nebst

Eisenbergwerk durch Kauf wieder an sich. Das Gut zu Breitungen verkaufte er

1699 an Heinrich Müller.

Nach des dän. Cornets Ernst Albrecht v. E. 15. März 1699 ohne Hinter¬

lassung von Nachkommen erfolgtem Tode wurde das Harrasische Gut zu Gestosen

auf die Gebrüder Anton Albrecht und Christian Ludwig verfällt. Bei der 1700

vorgenommenen brüderl. Erbtheilung erhielt Christian Ludwig gegen Ouittirung

einer Schuldforderung von 2042 sl. 18 Gr. den Nitterhof, Haus, Scheune, Ställe,

Schäferei, Vieh- und Schaftrift, die Salpeterhütte nebst den Baudicnsten zum voraus;

und da derselbe schon vorher (nach 1695) das Backhans zu GeHofen von dem Cornet

und 2. Juni 1694 die Ober-Heldrunger Zinsen von dem Domherrn A. A. käuf¬

lich erworben, auch, in dein Zeiträume bis 1708 durch Zukaufe von 4 Hufen Land

und Wiese, etlichen Äckern, Holz, Zinsen, Diensten, Dienstgcld und Gefällen samt Unter-

gerichten, ferner der zum Domhofe gehörigen Schäferei und Mühle sein Gehofener

Gut vergrößert hatte, so wurde letzteres von Christian Ludwig's Söhnen in der Erb¬

theilung 1718 und 1721 zu dem in dem Anschlage des Feldmarschalls festgesetzten

Warthe von 30 000 Mfl. angenommen (H. N. 46 f.).

Nr. 231. 1708, Sept. 3. Inventar über des sel. Krn. General Aeld-WarschallsErnst Akvrecht von Eberstein ljinterkastene Mriesschasten.

Demnach der Hochwohlgeborne Herr Hr. Christin!» Kttdmig vo»! Eher-

stein, Aönigl. Uns. und Ehurfürstl. Durchl. zu Sachsen Hochbestalter Gbrist-Wacht-

Weister zu Roß, Hoch. Fürstl. Anhalt, hochverordneter GberberghauptAmim w.

Auf Gehofcn, Neuhauß,, und Papenbruch Erb- und Gerichts-Herr, auch Inhaber

der Gräfl. Akansseld. Amter Leinungen und Alohrungcn w., Atem hoher Patron,

mich zu Ende unterschriebenen Rot. Dubl. Enes. so wohl schrift- als mündlich am

15. Img'. n. o. ersuchet, daß ich die von Seinem höchstSel. Hrn. Vater, dem Wey¬

land auch HWgborenen und höchst rospoetirten Herrn (lonoral ^eldUnvsollnll stUt.

Eckt. Ernst Atbrecht von Eberstein hinterlassene und in 4 verschlossenen Aasten

verwahrt gehaltene Schriften und briefl. Urkunden, treufleiß. durchsuchen und über

die notablen OriZänalig, (weil vermuthlich viel importanto und hochansehnlicher

Ebersteinischen Vainilio sehr zuträgl. sein müssen) ein richtiges Verzeichniß aufrichten

möchte: Als habe mich ohne Bedenken ganz willig darzu gefunden; Und meiner

Pflicht desto besser nachzukommen, auch allen Verdacht gegen die Abwesenden

rospoot. Intoi'Wsonton zu vermeiden, bin ich in Gegenwart Hrn. .lolmnn Schort-

manns d. ll'b. Eancl. und des Hrn. Schichtmeisters Uallini aus Straßberg ack lmne

aetum in »peois vermöge nachgesetzten cknvainonti annoch verpflichtet worden:
llnramsutum.

Ich loliann Friedrich Griitzmann, Römischer Aayserl. Uns. ösfentl. dsotarius schwöre zu
Gott den Allmächtigen einen leibl. Eid, daß ich bei der mir durch diese vereidnng anver¬
trauten Durchsuchung einiger von des Weyland Herrn FeldMarschnlls Ernst Albrrcht»
von Gbrrstein hohen Exccll. hinterlassene Briefschaften alle Treue und möglichste Sorgfalt
dermaßen anwenden will und werde, daß ich solche gesamte Briefe aufs treufleißigste und
genaueste durchsuchen, die llriAlnalin treulich sondern, richtig aufschreiben und von allen ge¬
samt nichts entwenden oder von abhanden kommen lassen, auch darbei allenthalben mich der¬
gestalt erweisen werde und will, wie einein treuen und redl. Rotario gebühret und eignet
treulich sonder geführte. So wahr mir Gott helffe durch llesnm LArlstuiu unserm Herrn.
Amen.
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Darauf in Gottes Namen zu dem Werk selbst geschritten, Und wiewohl keine

Schlüssel zu den besagten H Aasten vorhanden gewesen, so haben wir doch mit

zweien dererselben zum Eröffnen keine große Blühe gehabt, maßen wir solche nur

mit den Händen aufgerissen, und an dein einen ist kein Schloß einmal zu sehen.
Die andern beiden aber sind mit großer Gewalt durch einen Büchsenmacher aus

Sangerhausen aufgebrochen worden; dabei dann nicht unerinnert lassen kann, daß

nach solcher Eröffnung bey dem ersten Anblick man wohl angemerket. wie in allen

Aasten die meisten Paquete zerrissen und schon lang zuvor durchsuchet gewesen.

Habe also solche genau zu durchsuchen gleich den Ansang gemachet und die aus¬

gesonderten llooumonks, in nachfolgendes richtiges Verzeichnis? bracht:

Verzeichnis? vorgednchter schrift!. Urkunden,

darbet zu gedenken, daß die Nummern allzeit zum Anfang der Schrift gesetzet.

Dugusk I.

Wegen der bei Nöm Kayserl. Mcij. gehabten Dienste.
I) Eine Bescheinigung des von Rom. Kayserl. Nach empfangenen ^ssiAnakion-

Zettels über 8000 Thlr., so dem Sel. Hrn. Lonoral FeldN. von Morskoin haben
sollen gezahlet werden äs l4o. 1656. 2) Rom. Kayserl. versichernde rosolukion, das;
Sr. Axooll. der Hr. Lsnoral FeldNarsolialk wegen der rückständigen Gelder hin¬
künftig bezahlet werden solle llo ^.0. 1655. 3) Rom. Kayserl. Nazll. zur Feld-
NarsebaU-Aioutonanks-Lliargo Bestallungs-Bricfe in rothbuntes türkisches Papier
eingenähet äs .ämiw 1648.

Daguok II.

Wegen Königl. Dänischen Affaires.

i) Bescheinigung eines empfangenen ^ssiKimkionzettels über 12 600 Thlr. llo

^0. 1665; 2) Des Königs in Dänemark RathsErholung bei Sr. üxooll. des Weil.

Hrn. donorals FeldN. von Morst,, wegen mangnironder Kriegs - Gelder cko ^.0.
1662; 3) Königl. Nanllak, da dem Hrn. (Ion. FeldtN. das Lommanllo über die
Königl. llb'ouxxos gegeben wird in Dänischer Sprache äo ^.0. 1657; 4) Königl.

Dänische Diplomaka und Daksuta (in rothbunte türkisches Papier eingenähet) der

(lonoral-FeldNarsolurUs-Bestallung, wie auch des Droste!» über die Herrschaft Illimo-

borA cko ^.0. 1657; 5) Königl. rosolukiou das Gut Friederichshof genannt aus

zu bieten und an den Mcistzahlenden zu veräußern, auch als dann solch Kauf-xrokium

an den Hrn. Lon.FeldN. von Morskoin wegen seiner rückständigen Gelder zu liefern

cko .4o. 1662; 6) Lossion-Aoooss des Königl. Guts Friedrichs-Hof an den Hrn.

donoral-FeldNarsoliall cko ^.0 1663; 7) (Pntcknn^ des Hrn. Oberjägers Llrriskopli,

LIanlli über empfangene 2500 Thlr. vor das Gut Friedrichshof, welches dem Hrn.

(Ion. FeldNarsolmll oollirot wurde cko 4oo. 1663; 8) Hrn. LI aulli Anschlag und

Lxsoilloakiou des Viehes und anderer Sachen zum besagten Gut gehörig; 9) Villi-

mirko Loxin der Erklärung der Südcrditmarsch Landschaft wegen des von Königl.

Nach anerbotenen Friederichshöfischen Guts, daß Sie nämlich solches an sich zu

handeln nicht vermögen ^.0. 1662; 19) Hrn. Lbrist. Llaulli Königl. Mieth-Bricf des

Diecksandes llo ^.0. 1654; 11) Hrn. Lbrisk. Llaulli erlangte Freiheit- und Königl.

Erb-Verschreibung der Baustelle Friedrichsstett genannt, nebst einem noch besondern

Platz llo ^,0. 1655; 12) Königl. Bescheid wegen eigener Pfändung des jährt, ver-

mütheten Landes an den Oberjäger Llaulli llo ^,0. 1657; 13) Königl. Lousous auf

den zwischen Hrn. Llullsk. Llaulli und Hrn. Llulsk. Grafen zu Rantzau getroffenen

Mieth - Loutraok des Guts Friedrichshof ^.0. 1661; 14) Königl. Naj. zu Däne¬

mark allergnädigst ertheilter Abschied und Erlassung der hochmorikirten Lbai'KkS des

weil. Hrn. Llouoral-Feld-N. hoher üxooll. llo ^0. 1665; 15) Königl. Dänische ^.ssig-

uakiou über 6000 Thlr. restirender Lasso llo /4o. 1658; 19) Erb-Knuf-Iloooss über
30 Stück Marschlandes die Beckhöfc genant ä 15 300 Thlr. in sxooio zwischen Ihr.

königl. Nach als Käufern u. Hrn. llorom. Loboskollks Verkäufern geschlossen llo ^,0.
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1639; 17) Rovors des Hrn. lümannols Vnxorn, das; Er gegen Wiederempfahung der

vorgesetzten 5000 Thlr. die Oblio-nbion und den König!, Eriglnul-Kauf-Brief über

die Beckhöfe wiederum oxbrnckiron will äs M. 1671.

ü^ugnob III.
Wegen Churfürstl.Söchs. Dienste.

I) Ein Schreiben von dein Hrn. Oberaufseher Lolinnib?: aus Eisleben des Inhalts,
daß Er von Chnrf. Dchl. befehliget, dem Hrn. Elan. FeldÄI. seine aufgewachsene Be¬
soldung abzutragen clo M. 1672; 2) Ein Schreiben des Fürsten von Meimar,
darinnen gebeten wird, daß der Hr. Elan: Holclül. von Morsbsin mit seiner Schuld¬
forderung noch ein wenig in Ruh stehe äs M. 1647; 3) Hrn. Illnl. Elnlsb.
von Pretiß Stnllmeisters-Bestallung bey Hertzog ckolr. äVilliolm zu Sachs. M. 1623;
4) E. Schein etlicher Quittungen von Hrn. IckriliiZ, daß dem Hrn. Elon. FeldN.
von Lbsrstoin durch den Rentmstr. Böttcher einig rückstandige Besoldunqs-Gelder
gezahlet cko M. 1667.

IVrgnot. IV.
Wegen gehabter Kesstfchen Bestallung.

1) Des Weiland rospoeb. Herrn Elonoral-FeldN. von lüborsbsin bei Sr. Durchl.

dem Landgrafen zu Hessen erlangte dsnorgl-Inonbknnnbs-Be stallung cko ^.0. 1646;

2) Des Weil. Hrn. Esn.FeldN. Ober-Amtmanns-Bestallung der Grafschaft bliockäu

M. 1646; 3) Des Durchl. Landgr. Nnncknb an Hrn. Elön.FeldÄl. der mit Gewalt

weggenommenen Oerter zu roonporiren cko M. 1646; 4) Des Hrn. Elon.FeldZI.

von Morsbsin ehemalige Euxibnlnbion als Obrist bei den Hessen M. 1636; 5) Des

Hrn. Elsnorul - FeldÄInrsollulIs von Morsbsin vorinals erlangte Eonornl - ülusors

Bestallung M. 1642; 6) Ebendesselben verlangte und erlangte vormalige Abschied

als iVIagors eis M. 1634; 7) Hrn. Elsn.FeldiVI. erlangter Paß von dem Herzog zu

Braunschw. und Lüneburg, da ihm als ehm. Obristeu und Gefangenen wiederum

nach den Hessisch. Vrouppsn zu reisen vergönnet wurde M. 1638; 8) Hrn. Elsn.FeldN.

ehemals bekommene Obristen Bestallung von der Durchl. Landgräfin zu Hessen

^.innlisn Msndsbll; 9) Lehens-Anwartungs-Brief von dem Hrn. Landgrafen zu

Hessen Morton an den Hrn. Elon.Feldiil. von Morsbsin ausgestellet M. 1644;

Ist) Ein Schein des verlornen Bestallungs - Hövers von Ihr. Durchl. dem Landgrafen

zu Hessen M. 1647; 11) Hrn. Landgrafen Kndwigs Vergleich mit dem Hrn. (4on.-

FeldiVI. wegen rückständiger Gage, daran gedachte Sr. Excel!. 1500 fl. fallen
lassen M. 1662.

I'ugnob V.
Wegen Königl. Achmed. .Illuires.

1) Des Weiland Hochwgb. Hrn. don.Feldill. von Morsbein hinterlassenes

Nomorial cko M. 1675 nebst einigen in rothbuntes Papier zusammen genährten

Königl. Schwed. Briefen, daraus gedachter Sr. Mo. rosxoob. Lieben Kinder ersehen

möchten, daß Sie bei der Cron Schweden noch Gelder zu prnobonckiren; 2) HnitbunA

über das Schwedische Lbsbislnobiongeld, so der gesamte Adel und dero Unterthaneu zu
GeHofen abgetragen äs M. 1648.

Vngnob VI.
Von 0l>tiAnt. und Schadloshaltungsscheinen, die Hrn. Grasen zu Stolberg und Monsfrld betreffende.

1) Vickiinirbs Eopio der Gräfl. Mansseld. Obli^nbion über 1500 Goldfl. an

Heinrich Rüxleben cko M. 1551. Davor Hrr. Philipp vmr Gberstettt und

Hanns von IVobru aus GeHofen sich in Bürgschaft gesetzt, nebst angehängter

Eossion Mininis szusckoin äo M. 1587; 2) Olzli^nbion und Schadloshaltungsscheiu

derer Grafen zu Stolberg, Hrn. >VoItznn^'s, Enärvig's, und Mbroollb's (ckoorASn

und Mrisbopli's, über 3500 Thlr., davor sich Hr. Bart in Bürgschaft gesetzet,

M. 1546; 3) (MiZnbion und Schadloshaltungsschein Hrn. Grafen zu Mansseld

über die von Fr. Mim, Enspuri sel. nachgelassenen Witben, erborgete 5250 Thlr.,

dafür sich Hr. Mllarb Lbnunnsr, der von ?robis und noch andere in Bürgschaft ein-
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gelassen, äs Vo. 1565; 4) (Mig-ntlon und Schadlos!), der Grafen zu Mansfeld

über die von Hrn. von Ltunpit? entlehnete 600 Thlr., dabei^ sich Hr. Volslrmg.r
von 1?rk1i8 in Bürgschaft eingelassen, äs ^.o. 1564; 5) ObÜA. und SchadloShaltungs-Sch.

der Hrn. Grafen zu Mausfeld über die von Hrn. Eg,8pnr Roden erborgte 2300 fl.,

darauf Hr. Hans von ?rsbi8 sich in Bürgschaft gesetzet, äs Vo. 1541; 6) (Mig'nb.

und Schadloshaltungs-Sch. der Hrn. Grafen zu Mansf. über die von Hrn. IVnrinb

und Pappen aufgenommenen 2000 fl., dvbei sich Hr. Volskinnv von ?rsbi8 in

Bürgsch. gesetzet; '^o. 1550; 7) ObliZ-nt. und Schadloshaltungs-Sch. der Hrn. Grafen

zu Mansf. über die von Hrn. Ilnolckn erborgten 10 000 flgr., dabei sich die Hrn.

von Lsliönbnrg' in Bürgschaft eingelassen, ein Xo, 1552; 8) dbli^nb. und Schadlos¬

haltungs-Sch. der Hrn. Grafen zu Mansfeld über die von Hrn. Naloxon erhobenen

1500 Goldfl., dabei sich Hr. Volokinar von llrst-is in Bürgsch. eingelassen, äs.^o. 1553;
9) ObliMt. cmd Schadloshaltungs-Sch. der Hrn. Grafen zu Mansfeld über die von
Hrn. Bnninbnelr erborgten 1000 Thlr., dabei sich Hr. Volslrnmr von Prelis in

Bürgschaft gcsetzet, äs Vo. 1552; 19) ObliAnb. u. Schadloshaltungs-Sch. der Hrn.

Grafen zu Mansf. über die von Hrn. Caspar Rodern entlehneten 2300 Goldfl., dabei

sich Hr. Hans von ?rsbis in Bürgschaft gesetzet, äs ^.o. 1535; 11) Obliomt,. und

Schadlosh.-Sch. der Hrn. Gr. zu Mansfeld über die von Hrn. äobsb von lZnnnäinolr

entlehneten 2000 fl., darbet Hr. I lnns von ?rsbi8 sich in Bürgschaft gelassen, äsilo. 1538;12) (MjZ'gl. und Schadlos!).-Scheinder Hrn. Gr. zu Mansf. über die von Hrn. dsor^
von IvnbÄsbsn erborgten 1600 Joachims-Thlr., darbei sich Hr. Hans von IV'sbis in

Bürgschaft gesetzet, ^.o. 1538; 13) (Miss. u. Schadloshaltungs-Sch. der Hrn. Gr. zu

Mansfeld über die von Hrn. doläaetesrn aus Gehofen erborgten 2600 Thlr., dabei

sich Hr. 1Inn8 von IV-slm in Bürgschaft gesetzet, äs. ^.o. 1551; 14) ObiiKNt. u.

Schadloshaltungs-Sch. der Hrn. Gr. zu Mansf. über die von Hr. Lstnnbranäsn

erborgten 1100 Thlr., davor sich Hr. von ?rsbi8 in Bürgschaft eingelassen, äs l^o. 1546;15) ilblio'nb. u. Schadlos!), der Hrn. Gr. zu Mansf. über die von Hrn. doorg-
von Holls erborgten 1000 fl., davor Hr. Amtmann Hans von ?rstl8 Bürge worden,

Vo. 1542; 16) Quittung der Hrn. Grafen zu Mansfeld über die von Hrn. IInns

von ?rsbi8 geführten und abgelegten Rechnungen äs ^.o. 1536; 17) (MiZ'at. und

SchadloShaltungs-Sch. der Hrn. Grafen zu Mansf. über die von Hrn. Lolrürbranäsn

entlehnete 1100 Thlr., davor sich IIan8 von?rsti8 in Bürgschaft gesetzet, äs clo. 1543;
18) dbliA. und Schadloshaltungs-Sch. der Hrn. Gr. zu ManSf. über die von Hrn.
dtn'ist. Lsbnrdranäsn entlehneten 1300 Thlr., dabei sich Hans von Crsbis in Bürg¬

schaft gelassen, äs ^.o. 1550; 19) dblig-ab. und SchadloSh. der Hrn. Gr. zu Manöf.

über die von Hrn. ill. dörlit^ aus Leipzig erborgten 1100 Goldfl., davor IInns lA-slis

Bürge worden, äs Vo. 1551; 29) dlüig-. und Schadloshaltungs-Sch. der Hrn. Gr.

zu Mansf. über die von Vitzenhaxen erborgten 5200 fl., darvor gleichfalls der

von ?rst,i8 Bürge worden, ^o. 1545; 21) ObliA. und Schadlosh. der Hrn. Gr.

von Mansf. über die von Hrn. äobsb Ilnelesn erborgten 3346 Thlr., darbei sich die

Hrn. von 8slrönlzin'o- in Bürgschaft gesetzct, äs ^.o. 1558; 22) ddlix. u. Schadlosh.-Sch.

der Hrn. Gr. zu Mansf. über die von Hrn. IVurnr und Hrn. Cappsn entlehneter

2000 fl., dafür Hr. Votskinar von lA'sbis sich in Bürgsch. gcsetzet, äs llo. 1556;23) dläi». und Schadlosh. der Hrn. Gr. zu Mansf. über die von Hrn. ?anb^sn
erborgten 6000 Rheinisch. Goldfl., darbei Hr. Clrrisb. von lä-sbis sich verbürget,

äsVo. 1557; 24) Hrn. Hans von I'rst.m' Raths- und Aintinanns-Bestallung bei

denen Hrn. Grafen zu Mansf. ^.o. 1540; 25) (Mig-alion und Schadloöhaltuicgs-

Schein der Hrn. Grafen zu Mansfeld über die von Hrn. Ilanssn von äsr ItsMs

entlehneten 500 Goldfl., 500 Thlr. Capital und 1000 fl. Zins, davor Hr. IInns

von ?i'stÜ8 sich verbürget äs Vo. 1552.

IMnsb VII.
Von allerhand Loutraetsii, (jnittaiiA te.

1) Hrn. AttMlS Grnst von Gl>evstei»r ObliAnbion über 30 Thlr., so Er

von dem Hrn. dsnsral-FcldM. von Eberstein erborget äs ilo. 1663; 2) Eine (Mi-
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gation über 6 Thlr., so Hr. Kramberg von dein Hrn. Osn: FeldtM. geborget, Vo.

1674; 3) Ein Instrnmsntum D??bl., so der Hr. Osnsral-Feldtlll. super Ooncpsllations

aligva aufrichten lassen äs Vo. 1661; 4) Oopia der hochgcb. Grafen zu Mansfeld

Wiederkäust. Oonti-aets der Ämter Leinungen und Morungen mit dem Hrn. von Holls,

und Hrn. von Dorätkslä aufgerichtet äs Vo. 1563; 5) Oaspar Rnäolt's von Gerß-

dorff Vergleich mit seiner verwitbeten Fr. Schwiegertochter und dessen ausgestellte

Vollmacht an Hrn. Osn.FeldM. von Dbsrstsin zu Verkaufung seines Guts Restrop

äs Vo. 1661 Fol. 3; k) des Hrn. Mills. Ernste» von Dbsi'stsin uomius seines

Hgb. Hrm. Vaters Hrn. Osn: Feldtill, und dann Hrn. äob. llisrouznni Ds??poläts

gerichtl. Vcrgleichs-Rsosss Vo 1665; 7) des Hrn. Osn: FeldtllI: von Dbsvstsin

Verpacht-Oontraot ivegen seiner Mehlmühlen zu GeHofen äs Vo. 1662; 8) Frauen

lllargarstl? äuä. von Stammer und Hrn. Rnäolpb Ligism. Dnslissus hinter-

lassener Erben Dransastion-Rsosss wegen eines Dsgati äs Vo. 1661; 9) Ignatii

Freiherrn vsv Meivs große Prostitution und ausgestellter notabler Rovers, als

Er sich mit des respset. Hrn. O sn. Feld tili . von Dbsrstsin Fr. Tochter der ver¬

witbeten Vsssbnrgin öffenl. Lponsalia oslsdriret und nachgehends mit einer andern

in seiner Jugend ihm Verlobten sich trauen lassen äs Vo. 1660; 19) Der hwgb. Fr.

Hedwig Kncien von Gderstein verwitbeten Gerßdorffin getroffene Vergleich

mit ihren? Hrn. Schwiegervater wegen ihrer zugefallenen wcibl. Gerechtigkeiten und

ihres sei. Hrn. Gegenvermächtniß Oopia äs Vo. 1661; II) des Hrn. Osn.Feldlll.

von Dbsrst. ieinals aufgerichtete Ehestiftung äs Vo. 1638; 12) Dispositiv Osns-
rosissimi atg. ltlxoslleutissitui Dni. Dn. Dars?rtis llrussti Vlbrssbti ä'Dbsrstsii?

iutsr Dibsros äs Vo 1669; 13) Vlia Dispositiv Osnsrossimi Dni Darsntis ä'llbsr-

stsiu iutsr Dibsros gnoaä Dons Dsuäalia äs Vo. 1669; 11) (Quittung rind Er¬

lassung der Vormundschaft, so die Dsbrischcn Erben an ihr resp. Hrn. Onratorss

den Hrn. Osnsl.Feldlll. von Dbsrstsin u??d Hrn. D??ärvig von Wurm a??sgestellet

äs Ho. 1663; 15) Wiederkaufs-Oontraet Hrn. Wulbrandts Osorg Bocken von

Wülfingen und Gemeine zu Groß-Leinungen ivegen des Backhauses und einer Bau¬

stätten als Dsrtinsn?stückes desselben Amts äs Vo. 1623; 16) Hrn. Wolf Dietertch's

von Dbsrstsin zu GeHosen Obligation über 1000 st. entlehnet von Hrn. Wolf Anton

von Schrencken uf 2 Hufen Landes äs Vo. 1609; 17) Oonssns a??s den? Ober-

Aufseher-Amt zu Eisleben über des Hrn. I.V. I). vou llbsrstsin geborgten.1000 st.

äs Vo. 1609; 18) Osssion und Kauf-Oontraot der Schrenckischen Erben als Verkäufern

und Hrn. Kons Heinrich von Glterstein Käufern über besagte 2 Hufen Landes

zu GeHofen äs V.o. 1628; 19) Ei?? Schein des Hrn. vor? Lösen über empfangene

Obligation des sel. Hrn. Droste?? Vnton vou Dilnrtb ä 1200 Thlr., ?m? auf des¬

selben bxpotbsoirtei? Gute die Immission auszuwürken äs V.o. 1670; 29) Obligatio

Hrn. Hans Christ, von Prelis über 475 Thlr. erborget von Hrn. Kanzler Lonsrn

zu Franken!;. Vo. 1639; 21) Ehestiftung Hrn. Heinrich'» von Gbcrstein und

Fr. Clilobctff von Stonnnern äs Vo. 1594; 22) Obligation Hrn. Kons

Georg von Dbsrstsin über 50 Thlr. von den? Hauptmann äaogvs Osrat entlehnet

Vo. 1644; 23) Osneral-tZnittnng äs lllr. äaogvs Osrat über alle gehabte Lrastsn-

sionss an den Hrn. Oer?: Feldtlll. von Dbsrstsin Vo. 1649; 21) Hrn. Osnsr. Feld

lll. von Dbsrstsin ?nit der Stadt Frankenhausen getroffene Vseorä über prätsnäirte

Draotamsntgelder äs Vo. 1639; 25) Hnittnng des Hrn. II. D. Lpisgsls über

4000 Thlr., so der Hr. Osn.Feldlll. von Dbsrstsin ivegen Ligism Dsvin Loelrsn

voi? Wülfsingen a?if das Rittergut blsnbans ?n?d Paßbruch gezahlct Vo. 1659; 26)

Kaufbrief und Oonssns über Vlsxanäsr Spathens verkauftes Haus und Hof zu Ge¬

Hofen Vo. 1643; 27) Ehestiftung Hrn. Wolf Dieterich's von Lelnnon und Fr- Mar¬

garethen von Osrmar äs Vo. 1644; 28) Kauf-Oontraet zwischen Hrn. Osn.Feldlll.

von llbsrstsin Käufern und Fr. lllarg. Ltapsls Verkä?if. über ihr z?i Pinneberg

gelegenes Haus ä 600 Thlr. äs Vo. 1660; 29) Dosnmsntmn, daß der Hr. Osn-

Fcldlll. das Mohrungische Bergiverk allein an sich gehandelt und ein Hüttenwerk

unter Wöhningen aufgerichtet Vo. 1673; 39) Obligation der Kindclbrückischen

«icZWG
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über 100 Thlr. an Hrn. Osii.FeldüI. von Ilbsi-sk. zu bezahlen äs ^.o. 1639; 3l)
Ooutraekus limtionis sk vsuäiliouss eines Schiffes, so der Hr. Osu.Feldill. von libsr-
stsiu an den Schiffer Usiurieb IZsusbkir in Ickibselr verkaufet vor 600 Thlr., davon

200 Thlr. gleich erleget äs ^.o. 1661; 32) Ilspositsuschein über 2600 Thlr., so zu
Bezahlung X.äuin Obristopbs von GeHofen Ehegelder dem Amtmann zu Leinungen
in Verwahrung gegeben .-X». 1661; 33) Oläigakiou ckob. Holtzhausen's über 200 Thlr.,
so von dem Hrn. Osu. FeldN. von blbsrsksiu aufgenammen, äs ^o. 1665; 34)
(jiiikkung über 4000 Thlr. Ehegelder, so der Hr. Obrist Wülffen von dem Hrn.
Osn.FeldiVI. empfangen ^.o. 1660; 35) Ouiiiung Hrn. WiUs. G. von Gbersteitt
über 300 Thlr., so Er gegen Abtretung seines an dein Oläislsbischen Rittergütlein
habenden purts empfangen ^.o. 1665? 3K) Obligakiou iVilbslm Hausebsus über
200 Thlr. äs Vo. 1633; 37) Ein Schreiben von der i'ssxeok. Fr. von Osbolsn,
darauf der höchstsel. Hr. Osu. FeldN. 31 Thlr. gethan äs Vo. 1671; 38) Ein Schein
von deroselben Bedienten über 10 Thlr. ^.o. 1672; 39) Obligation Hrn. ^äum
Obrist. von Osbolsn über 50 Thlr. ^,o. 1670; 49) Obligatio des gedachten Hrn.
von Osbolsn über 80 Thlr. lio. 1670; 4l) E. Obligation von ebendemselben über
200 fl. ^o. 1669; 42) Noch E. Obligation von selbigem über 100 Thlr. L,o. 1661;
43) Besoldungs-Abrede Sr. Durchl. des Hrn. Landgr. zu Hessen mit dem
Hrn. Osnsral-Na). von Msrstsin äs ^o. 164?; 44) Quittung Hrn. Osn. FeldlVI.
über 65 Thlr. äs -A>, 1670; 45) Verzicht Fr. Hedw. Kttr. Grote«, daß sie wegen
ihres Antheils an dem Gut Friedrichshof 500 Thlr. will fallen lassen äs ^o. 1675;
46) Bekenntnis über 600 Thlr. die Hr. Obrist Haxtbaussn nebst seinem Bruder noch
schuldig äs ^o. 1654; 47) Iininissions-Rsssss der Grüning. Mühlen äs ^o. 1667;
48) Ooinmission von Ihr. Churfürstl. Dchl. zu Sachsen an den Herzog blrnst zu
Ootba, so der Hr. Osn.Feldlll. auf sich genommen äs ^.o. 1666; 49) Obligation
Hrn. Thomas Grothen über 200 Thlr., so er dem Hrn. Gen.Feldm. von Eberstein
noch restiret äs Ao. 1664; 59) Quittung und Erlassung der Vormundschaft des Hrn.
Oistrisb's Lsbr's, Sr. bixo. dem Hrn. Osn. FeldN. von Eberstein ^.o. 1673.

bagnst VIII.

Von allerhand Contracten, Vcrgleichung u.
1) Viäimiris Oopia einer Obligation über 300 Thlr., so Hr. Ludw. Hund

von dem Hrn. Osn.FeldN. erborget äs Vo. 1669; 2) Verzicht Lsinriebs von Osrinar
hinterlassener Erben wegen einiges Anspruchs an dein Bockischen Gute, dafür sie von
dem Hrn. Osn.FeldN. von Eberstein mit 1000 sl. eontsntirst worden äs ^.o. 1660;
3) Schein des Hrn. 'lVagnsr's, Rittmeistr. über 100 Thlr., so der Hr. Osn.FeldN.
auf ein Haus gezahlet äs ^.o. 1648. 4) Kaufverschreibung der Herren von Ester-
stein über den zu Kinderbrücken gehabten Weinberg ^.o. 1609. 5) Obligation
Hans Nagni Schröters über 50 Thlr., so er an den Hrn. Osn.FeldN. zu bezahlen
schuldig äs ^.o. 1643; 6) Ehestiftung des Hrn. Nboinas Orotbsn und Fr. L. lb. von
Gerßdorfin geb. von libsrstsin äs /Vo. 1663; 7) Obligation Hr. öoblainmsrs-
äorilen an Hrn. lVIazor Fischer über 100 Thlr., so Hr. Osn.FeldN. von bibrst.
bezahlet, äs ^.o. 1638; 8) Obligation des Hrn. Drosten ^.ntbon von Ilitlortb über

1200 Thlr. Lpss., so ihm der Hr. Osn.FeldN. geliehen ^.o. 1640; 9) Osssion Hrn.
^.ntbons von Oitlortb wegen 2000 Thlr. Oapital und 2800 Zinsen bei dein Hrn.
von Bortfelden ausstehend, an den Hrn. Osn.FeldN. von Eberstein äs ^.o. 1633.
19) Bescheinigung Hrn. Amtmanns Oestringcr's über empfangene und denen Lsbri-
sehen Erben zustehenden 5037 Thlr. ^.o. 1658; 11) Quittung H. H. 0. Schützens
über 1000 fl., so der Hr. Osn.Feldlil. wegen des Hrn. von Lsnnung abgetragen,
äs u4o. 1660; 12) Instrnstion wegen der Lortlsläischen Schuldforderung äs lio.

1639; 13) Hauptguittung von dem Herrn Rentmstr. in Eisleben über 3398 fl. 6 gr.
wegen des Lsbrischen Guts zu Reinsdorf äs ^.o. 1645; 14) Quittung Fr. Narisn
iViksiIsbsu über 175 fl. Stammer'scher Rentgeldcr, so ihr wegen ihrer Schwester
Söhne von Hrn. M. D. von Gsterstein gezahlet äs ^.o. 1610; 15) Verzicht Fr.
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Eatllnrinön von >Vültkön geb. von Gbersteit», das; sie an dem vor 300V Thlr.

zugeschlagenen Gute Friedrichshof 500 Thlr. will fallen lassen clö ^o. 1675; Ik)

chnirtnnA Hrn. Rentmstr. Böttchers über die von Hrn. Ekn.FeldN. abgetragenen

Brüsentgelder ^.o. 1667; 17) Schein über 30 Thlr. von der Gräfin von Mansfeld

clö ^.o. 1635, 18) HnittnnA Fr. Lullinsn von Staffenstein über 30 Thlr. ^.o.

1635; 19) Ein Schein Hrn. Ii,. I). von Hund auf 18 Thlr., so er noch röstirst

^.o. 1667; 29) Olilipntion H. ckoll. Illül. Sangfinger's über 130 Thlr. clö ^.o. 1631;21) Wiederkaufs-Eontruet des Hrn. E. N. von Prelis u. H. N. von Röttönllorn
über 2 Hufen Landes ü 1000 fl. cle ^.o. 1619; 22) Vicliinirtö Eopiu der Vinns-

notion über die Ebersteinische Rittergüter darunter der Hackenhof und die von

Schlegeln besessenen begriffen, zwischen Hrn. Eön.FeldN. von Illllörstkin und den

von Vröllrn aufgerichtet A.o. 1642; 23) Ebli»ntionis trnnsnetio, da Hr. Ellrist.

LtöZmnnn Bnstor in Gehofcn zu Abtragung der erborgten 64 Thlr. dein Hrn.

ElönornIFeldNarsell. etl. Äcker Landes auf 3 Jahr zu nutzen eingeräumet, clö ^o.

1673; 24) Ein Schein des Hrn. Binclhach über 20 Thlr. clö ^o. 1659; 25) Hövers

des Hrn. Rentmstr. Böttchers in Eisleben wegen verlegter HnittnnA über 200 Thlr.,

um solche nach Wiederfindung auszuhändigen, ^.o. 1670; 2K) Pacht-Eontrnot Balth.

Boyen's wegen des Guts Fricdrichshof clö ^o. 1664; 27) EllliANtion Hrn. Ellrist.

^Villl. Elrotllsns über die von Hrn. Elkn.Feldül. von lilllerstöin erborgten 3000 Thlr.

äs ^.o. 1667; 28) Hövers Hrn. Anthon Albrechts von Cberstein über die

4000 Thlr., so er zu seinem Antheil von den Beckhöfen erhoben und baar empfangen

dergestalt, daß er solche Summa einsten wieder an Lehen zu wenden und zu ersetzen

sich ollli^iröt clö ^.o. 167Z; 29) (Quittung' über 47 Thlr., so das Amt Leinungen

zu der Kreis-Völker Unterhalt gezahlet ^.o. 1676; 30) Eössion Hrn. Antllons von

Bittnrtll wegen 3000 Thlr., so dem Hrn. E-ön.Feldill. von der Wulffcnbüttel'schen

Landschaft zu bezahlen er auch 2000 Thlr. empfangen ^.o. 1655; 31) Vicliinirtö Eopin

der Bortfeldischen Verschreibung üö .^.o 1617; 32) Instrnetion und Vollinacht, so

der Hr. Eisn.FeldN. von lllllerstöin dein Hrn. Obristlllöntönnnt von >Vüllön auf¬

getragen wegen prnetönclirender 7000 Thlr. bei Ihr. Durchl. dem Herzog zu Hessen

^.o. 1662; 33) Schein des Hrn. von (4öllotön über erborgte 16 Thlr. Ao. 1667;34) Eössion H. ^.clnin Ellrist, von Eöllolön wegen der Kutzlebischen ausgeklagten
Schuld ü 2400 Thlr. Enpitnl auf der ll^potllööirten Mühleii nebst dem Intörosss an

den Hrn. (4ön.FeldN. clö Vo. 1617; it. Solcher Eössion Eontirinntion; 35) Elllissntion

der Stadt Wiehe über 75 Thlr. -^.o. 1639; 3K) EllliZntion H. Rockhausen's über 237

Thlr. Vo. 1639; 37) Ellli^ntion H. Elöinstein über 10 Thlr. clk^.o. 1662; 38) Losungs

iind gütl. Vergleichs vicliinirte Eopin der 3 Brüder Hrn. ^.ntllon's, Frantz uiid lllrust

Inickvi^'s von Bitlnrtli wegen ihres väterlicheil angefallenen Lehens-Erbtheil; 39)

^ssi^untion-Schein Hrn. ^Vntllons vvn vittnrtll an die Fürstl. Brauiischweig. Land¬

schaft Wolfenbüttel über 4476 Thlr., so er seinem rsspsot. Hrn. Schwiegersohn

schuldig worden clö ^.o. 1649; 40) Ellli^ntion H. t^öNkrnl-FeldNnrsöllnlls über

schuldige Gelder wegen des von Hrn. Eöllolön eöäirteu Rechts an der Grüning.

Mehlmühle, äö ^o. 1667; 41) Ellli^ation H. II. E. von l<ut/löl>ön über 3000 fl.

von etl. H. von 4Vsrtllör erborget äs ^.o. 1616; 42) Hövers des gedachten H. von

Xutvllöllön, daß er die Schuldpost nicht mit 5 pro Eont, sondern mit 6 verinteressiren

will cle .Vo. 1616; 43) OllliFntion des Hrn. von Lönnnng- über 1000 sl. von Hrn.

Bercken, Schützen und dem Hrn. von Vrellra. erborget, ^.o. 1631; 44) Eonsons aus

dem Oberaufseher-Amt Eislebcn uf 1000 sl., so gedachter Hr. von BönnnnZ- von denen

Hrn. Börollön, Schützen und Vröllrn erborget ^.o. 1632; 45) Vrnnsnotion und

Eössion etl. Tausend fl., so 14. 14. von ^Vörtllsr an seine Muhinen Frauen von

Xut/löllön u. Jfr. Lopli. Entll. von >Vörtllör, Geschivister, in pto. in)nrinin et clolliti

ausgestellet, äö ^.o. 1637; 4K) Erläuterung Hrn. Ilnusön von >Vkrtlier oöüirten

Gelder und Zinsen auf nächst vorherstehcnden Eontrnot ^.o. 1638; 47) Berinntntions-

Vergleich 2 Kirchstühle zu Neinsdorf zwischen dem Hrn. Ekn.FeldN. und dem von

BönnnnA .4o. 1653; 48) Schein derer von Hrn. ElFK. an Hrn. von Wülffcii
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oxt.rackirten ckooninsnksn des Reinsdorfischen Ritterguts; 49) Erbkauf-Lonlrnoks

Loxin wegen des Rrobrnischen Ritter-Lehnguts zu Lloüok'on, so der Hr. Llon.FeldÄ.

von Rborstoin vor 15 909 fl. an sich gehandelt Xo. 1662; 59) Lonssns Hrn. Xcknnr

Llu'istoxü's von Lolrolon über eine Lossion ü 1000 Thlr., so der Frauen von

Ruk^iodon erlassen, cko Xo. 1670.

Rnguot, IX.

Von Vergleichen, Contract-Qnittung !c.

1) Getroffener Vergleich derer Hrn. von Lborsboin und des Hrn. von Rrodru

wegen des streitig gewesenen Lurrischen Lehngutes zu GeHofen Xo. 1631; 2) Be¬

scheinigung und RoKistra-kur des Hrn. Ober-Aufsehers von Lrnontckml wegen beigelegter

weitläuftigen Streitigkeiten des Lnrrischen Lehnguts cko Xo. 1621; 3) Xch'nckionlion-

Abschied und Ingnicknbion wegen des Hrn. AcittVtlh s Vvtt Gberstenr Güter zu

GeHofen nebst der Unterthanenpflicht-Abstattung cko Xo. 1631; 4) Lehens-Schein Hrn.

L. Ll. von Rborskoin über ein Stück Landes zu Aldßleben cko Xo. 1660; 5) XLosluk,

daß bei dein Gut zu Rothleben 5 auf Hundert xro Lunckoinio gegeben werden; 6)

Rovers Hrn. Heinrichs von Stöcken in Holstein wegen des von Hrn. Llon.FeldN.

empfangenen Königl. LriZInnI-Kaufoont.rnot.s über das Beckdörfische Gut, so er gegen

Wiederbczahlung der aufgenommenen 5000 Thlr. rostRniron ivill cko Xo. 1675; 7)

Pinueb ergisch es Looroliiin wegen acljnckioirung 24 Morgen Herrenfelder Länderei cko

Xo. 1666; 8) Vollmacht Hrn. Lioinstoins von dem Hrn. von Gersdorf wegen

des Guts Rostrup, daß er solches mit Loosens des Hrn. Llon.FeldN. losschlagen und

seine Lrockitorss befriedigen solle Xo. 1662; 9) Churfürstl. Sachs. ConsenS in ge¬

troffenen Kauf des Hrn. von Wülffingen über das Haus Paßbruch cko Xo. 1629;

19) (juittun^ des Hrn. ckolr. Llrrist. Lnokon über 25 fl., so ihm der Obristlnont.

Laos Lloor^ von Rborstoin anstatt üluximii, äLu^norn bezahlet, Xv. 1652; II) Ro

vors und LdÜMtion über 40 Thlr. von der Stadt Loitinaritx äs Xo. 1639; 12)

(jmttun^ Hrn. 'lVnlkons über 200 Thlr. Xo. 1659; 13) HuittnnA Hrn. v. Leirilckons

über die vom Hrn. LlfNursoü. wegen des sel. Hrn. Lborstlioutnuuts von Rbor-

stoin abgetragene Frankenhausensche Schuldpost Xo. 1669; 14) (Quittung- von

Fr. .1. R. von LxrinKloick über rostituirts 239 fl. Xo. 1660; 15) Quittung' Hrn.

Bürgemstr. Schmiedens aus Sangerhausen über 1600 Thlr. rostinirto Gelder cks Xo.

1660; 16) Instrnotion des Hrn. LFNursoir. wegen der Lookischen Lononrs-Sache,

das Amt Leinungen betreffend, cko Xo. 1661; 17) Ldiigution Hrn. Rrnsb Luckorvi^'s

von llunck über 600 Thlr. cko Xo. 1667; 18) l)nit,t>ni^ a>ls dem Ober-Amt Eisleben

über der Gehöfischen Gemeinde abgetragene 536 Thlr. Xo. 1675; 19) Hnittnn^ über

entrichtete 6 fl. Lehngeld an den Pfarr zu Gehofeu von dein Kirchenhause cko Xo.

1665; 29) LbiiZution des Hrn. von Lancken über erborgte 60 Thlr. Xo. 1666;

21) Ein Schein, daß der Hr. von Rössing wegen der Lruotonsion an Fr. cknl.

Loirrin 500 Thlr. innen behalten habe, cko Xo. 1646; 22) (^uittnnK von dem Hrn.

Rnxora. über empfangene 300 Thlr. in Lxoe.; 23) Roooss der gegen 1600 Thlr.

oxtruckirten Ldiignlion über besagte Summa, den Rath und Stadt Rrnnkonü. be¬

treffend, cko Xo. 1660; 24) Loosens des Hrn. Llou. FeldiVI. über seines Hrn. Schwa¬

gers bei Hrn. LoinborZ- erborgten 800 Thlr. Xo. 1667; 25) Huittnn»- Hrn. Lobrs

über empfangene 50 Thlr. Zinse von 1000 Thlr. LgxituI cko Xo. 1652; 26) Eben

dergleichen ^nittunZ- cko Xo. 1653; 27) Noch dergleichen Huittun^ cko Xo. 1654;

28) Rovers des Hrii. Rlromus Lrotiron über die vom Hr». LFül. von Rdorstsin

empfangene Lbli^utionos, deren eine über 3000 Thlr. und die andere über 100 Thlr.,

welche Er bei unverrichtcnder Sachen wieder zurück zu geben sich obiiZIrot, cko Xo.

1665; 29) HnittunZ- Hrn. Lorekon's und 8olnit?kns über empfangene 20 Thlr.

Zinse und einem Lgxitui ü 1000 fl., so von Hrn. von Lonnung' herrühret, cko Xo.

1660; 39) Vickiwirte Loxin Königl. Lonürnnrlion der sonst vom Grafen zu Schaum¬

burg erlangte Freiheit auf das Gut im Somnierlnude gelegen, Xo. 1663; 31) (jnik-

tnnF Hrn. Xnolmrino Loxxons über 45 Thlr. 6 Gr. 4 Pf., so der Obrist 5Vnisssn
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wegen des Hrn. OFN. gezahlet, äs ^o. 1663; 32) Obligation Hrn. AntlsStt

Albrechts von Cberstein über empfangene 200 Thlr., so er sich an seines respect.

Hrn. Vaters Erbschaft wollte äsourtiren lassen, .4,0. 1671; 33) Instrnstion des Weil.

Hrn. Ken. FeldlU. an den Anämann (1svorn, um der Fr. Orotbin Gelder zu heben,

auch einiger vorgesetzten Gelder, so bis nach Sr. dxe. tödl. Hintritt unverzinset stehen

bleiben sollen, äs Xo. 1675; 31) Obligatio Hrn. Anthott Alb rechts von Eber-

steit» über die von seinem hvchstzurespect. Hrn. Vater entlehnete güldene Kette a 35

Lathen, so er um 200 Thlr. bei dein Hrn. von Urfahren versetzet, Xo. 1672; 35)

Usvsrs des änäsn ckost dsvin in Halberstadt über empfangene güldene Kette ä50Vt

Loth und ein Oontrskait mit diamanten besetzt, worauf er 400 Thlr. vorgestrecket,

d. 3. 7br. 1675; 36) (chnttnng von Fr. Oatb. cknl. von Itittürtli über rsstitmrte

50 Thlr. ^.o. 1670; 37) Des Gerichtshalters Bocken dspositsn-Schein wegen der

vom Hrn. Osn. Feldlid äsponirtcn 875 Thlr.; 38) Ein Schein von dem Hrn.

Mutzeroden (?) über eine zugestellte Handschrift von Hrn. Usobsnbsrg, 30 Thlr. an¬

belangend; 39) Obligation Fr. Oatb. von It.osllba.ussu über 150 Thlr. Xo. 1639;

16) Obligatio des Hauses Burgscheidung über 372 Thlr. äs Xo. 1639; 11) Obli-

gatio Hrn. Nartin Viltsrs von Fulda über 200 Thlr. und ein Fnder Wein Xo.

1636; 42) Ehestiftung Hrn. Xäain Obrist von GeHofen und des weil. Hwgb. Hrn.

Osn.Feldlil. von dbsrstsin Fr. Tochter Fr. Magdttlenen Ottilien von Ober-

stein äs Xo. 1662; 43) Osssion einer Schuldforderung ä 2400 Thlr. an der Brü¬

ning. Mühlen, so Hr. .4.. 0. von Oeboksn dem Hrn. OFN. von dbsrstsin ab¬

getreten Xo. 1667; 44) Schadlos-Schein und (Quittung über 1168 Thlr., so auf die

Mühlpost dem Hrn. von Osboksn gezahlet ist, Xo. 1668; 13) (Quittung des Hrn. von

Osboksn über d. 4te Tausend Thlr. Ehegelder äs .4.0. 1667; 46) Quittung Hrn.

Obrist. ssbutxens über die von dem Hrn. Osn.FeldN. von dbsrst empfangene 20

Wag. Eisen auf verfallene Zinsen von 1000 fl. Oapital -4o. l656; 17) (chnttung

über 12 fl. verfallene Zinsen von itzt besagten Oapital der 1000 sl. Xo. 1656; 48)

Abennalige (^rnttnng über 16 fl. Zinsen besagten Oapitals äs Xo. 1656; 19) dspo-

sitsn-Schein über 900 Thlr. von dem Hrn. Ämtmann Östringer, so der Hr. Osn.-

FeldN. von dbsrstsin ihm in Verwahrung gegeben, Xo. 1661; 36) Quittung des

Nosss Lainsongs in Ilambm-g über 50 Thlr., so Hr. d. d. von llunä bezahlet, Xo.

1662; 31) (Quittung des Hrn. von IVurins über 12 Thlr. Xo. 1644; 52) (Quittung

Hrn. IZaltbasars dsnzamin Graupitzen's über die vom Hrn. Osn FeldN. sel. auf Ab¬

schlag empfangene 100 Thlr. äs Xo. 1667; 53) Bescheinigung Hrn. Hartmanns

Östringers, vormaligen Amtmanns in Groß-Leinungen, und Hrn. dbomas Olsin-

stsins, was ihnen vor doenmsnta von oft gedachten Hrn Osn.FeldN. von dbsrstsin

sel. eingehändigt worden, äs Xo. 1661; 51) Bescheinigung des Hrn. Ligisin. dsvin

dvellsn von IVülüngsn, was Er vor briefl. Urkunden dem ehemaligen Amtmann

IVsrnern in Leinungen zugestellet, äs Xo. 1655.

I'agust X.
?riv^t-4.eta.

1) drivat-Xeta Christoph Stammers prioritätische Gläubiger betreffende wider

die Hrn. Grafen zu Mansfeld äs Xo. 1630, allwo die Hrn. von dbsrstsin ebenfalls

mit intsrsssirst sein; 2) diguiäation der Ltannnrischen prioritätischen Orsäitorsn.

welchen ein 5 theil Mansfeld. Bergwerks eingeräumt worden; 3) dssignation-Urthel

wegen der Ltaunnrischen Intsrssssntsn, wie solche nach einander gehen, äs Xo. 1614.

4) drivat-Xota der Hrn. von dbsrstsin und Hrn. Schlegels unterschied!. Sachen

Sontra die von Trebra betreffende darbet auch einige dooninsnta inssrirst.

Daß nun diese gegenwärtige Lpssilleation, nachdem ich über (4 Tage nach
einander bei solchem Durchsuchen derer von oft gedachten Weiland hochwohlge-
bornen Herrn Osnsral FeldNarseball von dbsrstsin hoher dxesll. hinterlassene
und mir rsgmrirten, dotario anvertrauten Schriften meinen größten Hleiß ange¬
wendet, richtig und unverfälscht sei, auch kein einziges äoonrnsnt von größerer
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importuues, als welche ich ausgesuchet und hier speeiüeiret, unter denen übrigen

Schriften zu befinden, kann ich mit Bestände der Wahrheit kraft dieses utKastiren.

Und ob man gleich vermeinet, daß unter denen selbigen einige OriZ-iimlia, von

sehr großer Imports-nes sein müßten, wie dann auch unterschiebt. luseiüybionss der

UiMmw solches angezeiget, so seind doch selbige nicht vorhanden. Urkundlich und zu

desto mehrer Bekräftigung habe dieses unter meiner eigenen Hand und Siegel, auch
den mir eontarirten Noturiab-ÄKimb, dem nsspecK. Hochwohlgeb. Hrn. Ueguirenten

ausgcantwortet. So geschehen zu Neuhaus d. 2. Sept. ^,0. (708.

Jolumn chrieürirli Äruhmnn».

Imxer. Nutor. Notar. Unbl. all Innre Netuin le^itimo

moüo roguisitus ao ro^atus in tläom.

U. 8. Daß der Hochwohlgeborne Herr Gberberghauptmann Christian

Ludwig van Cderstein mir unterschriebenen Notario Sechs Reichsthlr. vor meine

gehabte Blühe, diese Specificatiou der Briefschaften aufzurichten, baar bezahlet, er¬

kenne ich mit untcrthänigem Dank und wird kraft dieses hiermit bescheinigt Potain

ut siMÄ. Job. chricilrirb Grüt^munn Not. Uudi. Laos.

Der 1717 ff Stammvater der Eberstein-Neuhänser Linie Christian Ludwig

hinterließ zu seinen gesetzlichen Erben außer der Witwe eine Tochter, Magdalene

Elisabeth, und sieben Söhne: Kammcrherr Ernst Friedrich, Hauptmann Wolf

Dietrich, Ober-Jägermeister Karl, Berghauptmann Anton Gottlob, Ober-Stall¬

meister Ernst Rudolf, August Christinn Wilh. und Wilhelm. Diese verglichen

sich in zwei Rezessen ä. Ä. Neuhaus 13. Juli 1718 und el. ä. Neuhaus 19. Juli

1721 dahin, daß sie sich in die von ihrem Vater hinterlassenen Güter thcilten und nur

die Kupferhütte und das Bergwerk zu Leinungen und Morungen als ein Kommunwerk

behielten. Ernst Friedrich erhielt das Amt Leinungen, Wolf Dietrich bekam von

GeHofen heraus, Karl erhielt Horla, Anton Gottlob das Harrasische Gut zu Ge¬

Hofen, Ernst Rudolf Neuhaus, Christian das Amt Morungen und Wilhelm Rötha

bis zur Wiedereinlösung seitens des Besitzers von Leinungen (H. N. 204 ff.).

Ans Grund der Erbvergleiche von 1718 und 1721 stifteten die ebengenannten

7 Brüder für den Manncsstamm der Neuhäuser Linie einen Lehnstamm im Ge¬

samtbetrage von 42 000 Mfl. in der Art, daß ein jeder von ihnen von seiner ihm

zugefallenen Erbportion, bestehe diese in Gütern oder Hypotheken, den übrigen zu

Gunsten die nach den^ Anschlügen von 1718 zu rechnende Summe von 6000 Alst,

unverschuldet lassen sollte (H. N. 210).

Die Leinunger Kupferhütte und das Bergwerk wurden zu einem Fnmilien-

Fideikommisse des Mannesstammes der Neuhäuser Linie gemacht, worin in 8tiri)68,

nicht aber iu Capitu succedirt werden sollte (H. N. 321).

Bei dem Aussterben der Georg Sittig'schen Linie mit Ernst Georg (ff 20. April

1718) war das Trebraische Gut zu Gchofen auf Gorg Sittig's 9 Neffen: Wolf

Friedrich und Otto Maximilian (Söhne des Domherrn Ant. Albr.) und die 7

Söhne Christian Ludwig 's v. E. gefallen. Diese Gevettern theilten das Gut 4. April

1719 in "/g naturalitcr, worauf Ernst Friedrich, Karl und Christian ihre ^/g an

ihren Bruder Wilhelm verkauften, welcher 25. Juli 1724 seine Antheile an seinen

Vetter Otto Maximilian verpachtete. Die Konfirmation der zwischen den zuletzt ge¬

nannten 4 Brüdern errichteten Kaufverträge wurde jedoch uicht ertheilt, vielmehr durch

Verfügung v. 27. Januar 1726 auferlegt, das Gut entweder in Gemeinschaft zu be¬

halten, oder daß Einer es allein annehmen solle. Demgemäß übernahm Wolf

Dietrich 31. Aug. 1729 zu seinein Vs uoch die 6/g seiner Brüder und erwarb 6.

Agril 1730 Wolf Fricdrich 's '/g. Das Gut kam aber erst dadurch wieder in Eine

Hand, daß der nachmalige Major Wilhelm v. E. 9. März 1741 von seinem Bruder

Wolf Dietrich die ^ für 32 000 Thlr. und 14. Dez. 1743 von Otto Maximilian's

Erben das letzte ^ für 2100 Thlr. kaufte.
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Nach dem kinderlosen Absterben des Ober-Verghauptmanns Anton Gottlob v. E.,

welchem in der Losung das Harrasische Gut zu GeHofen zugefallen war, verkauften

19. Januar 1748 die überlebenden Brüder Ernst Friedrich und Christian und deren

10 Neffen das Harrasische Gut für 26 000 Thlr. an ihren Bruder bezw. Oheim,

den oben genannten Wilhelm v. E., mit Vorbehalt der den Verkäufern au diesem

Gute kompetirenden gesamten Hand und Mitbelehnschaft, „doch dergestalt, daß, weil

Käufer dies Gut mit lauter Schulden übernimmt, er freie Macht habe und

behalte, über alle diejenigen Gelder, welche, außer dem Lehnstamm, ihm

zu bezahlen assigniret und er bei seinem Leben noch wirklich bezahlt hat,

darüber nach eigenem Belieben und Gefallen, so wie iuber vivos, als

auch mortis oausu zu disponiren" (H. N. 49).

Christian Ludwins Kinder

1. Ernst Friedrich, Stifter der Gräfl. Branche, s. unten.

2. Wsif Dietrich, Stifter der Wolf Dietr.'schen Br., s. unten.

3. Wilhelm Kndwig, geb. 23. März 1682 auf Ncuhaus, f 19. Januar 1700

zu Nordhausen in des Bürgermeisters Arens Hause an den Kindcrblattern 22. oj.

in der S. Blasiikirche begr., in welcher sich noch heute des Verstorbeneu künstreich

ausgeschnitztes und gemaltes Epitaphium mit seinein Bilde und vielen Wappen

befindet (Kindervater, (ckloriu lempli Blasig,??? s1724s p. 163; Histor. Nachr.

von der freien Stadt Nordh. s1740j S. 436; Chronik von N. fortges. von

Prof. Förstemann s1860j S. 41 u. 251; Prof. Ilr. Th. Perschmauu, Nordhausens

Mittelalter!. Grabdenkmäler s1880j S. 67).

4. Magdaleue Elisabeth, geb. 24. März 1683 auf Neuhaus, ff 7. Okt. 1723

(nachdem sie ein totes Kind geb.), venu. 22. März 1722 mit Anton v. Geusau

auf Farrenstedt (geb. 16. Dez. 1682), kürhannov. Capitain-Lieut. bis 1713 (venu,

in 2ter Ehe mit Christine Henriette geb. v. Werthern a. d. H. Lassa, s. Königs

Adels-Historie I. 428. Nr. 39).

5. Georg Friedrich, geb. 4. Mai 1684 auf Neuhaus, kam 1697 zu seiner Stief-

Großmutter Geh. Räthin v. Werthern geb. v. Löser nach Beichlingen, welche ihm

nebst ihre»? Sohne Friedcmanu Grafen v. W. einen Informator hielt, 1702 nach

dein Tode der Frau v. W. zu den? Pfarrer Ettenhof zu Unter-Rißdorf, 1703 nach

Merseburg zu seine??? ältesten Bruder E. F. und in Information des damals be¬

rühmten Rektors Joh. Hübner, 1705 auf die Universität Utrecht, blieb 3 Jahr

dort, ging dann auf Reisen nach Amsterdam, Leiden, Haag, Rotterdan? zc., LoiA-ims,

wo er eine geraume Zeit bei der dort stehenden Armee verweilte und „weil er ein

Liebhaber der Ingenieur-Kunst, alles mit großen? Fleiß observirete", traf 14. Sept.

1708 in Paris ein, 10 Monat daselbst, kehrte 1709 zu seineu Eltern zurück, be¬

suchte in der Zeit die sächs. und andere Höfe, ging dann 7. Sept. 1711 nach

Frankfurt a. M. zur Kaiserkrönung, wurde in die kurs. 8??i1« aufgenommen, blieb

Vr Jahre daselbst, weil die Krönung lange verschöbe?? worden, ging nach der

Krönung mit seine??? Brnder E. F., kurs. Kammerherru, nach Mainz, wurde kür-

mainz. Hof- und Regierungsrath, hielt sich später wieder bei seinen Eltern

auf, wo er über ein Jahr an einer schweren Brustkrankheit litt, wollte von da

nach Dresden zu dem Geh.-Raths-Direktor und Kanzler Grase?? von Werthern

gehen, kam mit seiner ältesten Schwägerin jedoch nur bis Merseburg, wo er bei

seine??? Bruder E. F. von Anfang Okt. 1716 krank lag und daselbst 2. Nov. 1716

in einem Alter von 32 Jahren 6 Mo??. 1 Woche, 6 Tagen u. 9 Stunden starb,

28. Nov. ej. g. in Rötha beiges. Kurz vor seinein Ableben war er ältester ???gjc>?-

p?-gkl>s??ckgtus der Stiftskirche zu Naumburg.

6. Christian Angnst, geb. 31. Mai 1685 auf Neuhaus, ff 14. Okt. 1709 als Lieut.

bei der Leib-Komp, des Lützelburg. Cürassier-Rgts.

7. Louise Christiane, geb. 22. Juni 1686 auf Neuhaus, ff 15. Januar 1687 eben¬

daselbst.
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8 Karl, Stifter der noch blühenden Dillen!». Krnnche.
9. Eine totgeborene Tochter, 13. Dez. 1689 in Rötha beiges.

10. Anton "Gottlob, s. unten.
11. Johanna Sophia, geb. 11. Dez. 1691 auf Neuhaus, f 12. Okt. 1707 im

16. Jahre ihres Alters (15 I. 10 M. 1 T. u. 2 St. alt) ebendaselbst, in Rötha

beiges. 15. Nov. es. a. „Sie soulngirte die Frau Mutter durch unermüdetes

Anhandgehen in der Haushaltung, erquickte den Herrn Vater durch ihre emsige

Aufwart- und Pflegung, belustigte ihre Geschwister durch ihr treuliches Wohlmeinen

und vergnügte Jedermann durch ihr wohlgezogenes, sittsames Aufführen" (s. Leichen¬
rede auf sie).

12. Ernst Dlndolf, Stifter der eichstädt. Branche, s. unten.

13. August Friedemann, geb. 1. Januar 1696 auf Neuhaus, f >5. Mai es. u. eben¬

daselbst, beiges, in Rötha 19. Mai 1696.

14. Aug Christian Wilh , Stifter der noch blühenden Mornnger Branche.

15. Wilhelm, geb. 16. Okt. 1704 auf Neuhaus, wurde 1. März 1742 Rittmeister

bei dem k. pr. Leib-Cürassier-Rgt. (zu Wanzleben bei Magdeb., Schönebeck und

Kalbe), 27. Nov. 1755 Major, 1756 beiLowositz blessirt und f 18. Juni l757

in der Schlacht bei Kollin. Von Wanzleben aus ritt Wilhelm oft zu seinem

Bruder Antou Gottlob nach Harzgerode. Bei der brüderl. Theilung zog er das

Los: „Bekommt von Leinungen heraus"; sein Bruder E. F., der das Los

„Leinungen" gezogen hatte, überwies ihm daher bis zur Wjedercinlösung die
Einkünfte von dem Dorfe Rötha, Vr der Jagden und der Kohlenholznutzung der

Leinunger und Morunger Forsten, den Backhauszins zu Leinungeu (50 sl.), den

Wippraischen Haferzins (84 Sch.) und 7 Acker von den Horlaischen Wiesen.

Wilhelm'S Antheil an der Leinunger Kupferhütte und den dazu gehörigen Berg¬

werken betrug nach Anton Gottlob's Tode Ve des Ganzen. Nachdem er die An-

theile seiner Brüder, Neffen und Vettern an den früher Harras'schen und Trebra-

schcn Rittergütern zu GeHofen und an den Zinsen zu Ober-Heldrungen durch Kauf

an sich gebracht hatte, machte er von der in den angezogenen Rezessen v. 1718

u. 1721 sich vorbehaltenen Freiheit, daß ein jeder der 7 Paciszcnten seinen An¬

theil einem andern Bruder oder Mitglieds der Familie vermachen könne, in der

Art Gebrauch, daß er durch seiu Testament ck. ck. Laalmnsön, 25. Mai 1750

seine beiden noch lebenden Brüder und deren lebende Söhne, wie auch seiner ver¬

storbenen Brüder zurückgelassene noch lebende Söhne zu Erben einsetzte, die sich

in Eupilu theilen sollten. Diese Erbschaft wurde von Seiten der Eberstein-Neu-

häusischen Successoren angetreten und das Ganze unter dem Namen der Erbschafts-

Kommun-Kasse durch einen gcmcinschaftl. Rechnungsführer verwaltet. Auch setzte

der Major Wilhelm jeder von seinen 10 unverheiratheten Nichten, wie auch später

in dein Kodicill ck. cl. Drisssnil?, 9. April 1757 jeder der 3 verheiratheten ein

Legat von 1000 Thlr. aus („Histor. Nachr." S. 84 ff).

In seine 1686 zu Nürnberg gedruckte Bibel hat Chr. Ludw. über seine Familie

Folgendes eigenhändig eingetragen:

Nr. 232. In Nomine ckesu knlvutai'iz Xv^tni.

Den 20. cknnij 16?"? habe ich aus fchickung des Allerhöchsten Stiftern deß

Heiligen Ehe ordens mich mid der HochEdelgebohrnen Iu .... EleonorenSophien von Wertster«, Des HochEdelgebohrnenHerren Herren Friedrich
von IDerthern Romischer Aayßerl. Rcaytt. und des Heil. Römischen Reichs Erb

Eammerthürhüters auch Ehurfürstl. Durchl. zu Sachsen HochanSehnlichen Rahts

Eammer Herren und Gberhanptmanns in Thüringen auf dehnen Graf und Her-

fchaften Beichlingen Frondorff Neuheilingen und Kauscha ältesten tochter zu Beich¬

lingen Ehelig versprochen, Ckri.stim» Muleuig von Eberstein mppiin.
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Den 9. llulij 1678 habe ich inidt abgedachter meiner Liebsten zu Beichlingen

im Nahmen der heil. Dreifaltigkeit Beylagcr gehalten und hat uns der Liebe Gott

in unserem Ehestande midt nachfolgenden Rindern Wildvätcrlig beschänket, Sein

Göttl. Allmacht gäbe zu dehren auferzihung Seine genade und Seegen und lasse

Sie zu Seines Hochheiligen Nahmens Ehre und unserer Freude in Gottesfurcht

und allen Christadeligen Tugenden wachßen und zunehmen an aller Weißheit und

genade bey Gott und allen Wenschen umb Ehristi Willen Amen.
^.imD 1679. den I. Rovembris abends zwischen W und s i uhr hat der

Allerhöchste Gott meine Libe Frauw ihrer getragenen Eheligen Bürde in genaden

endbunden, und uns inidt einen gesunden Sohne mildtväterlig erfreuet welchen den

3 dito alhier zu Neuhauß, durch Herren Wagd. Nicolaum Böhinen Decanum zu

Leinungen durch die heilige tauffe von seiner Erbschnldt abwaschen und reinigen

und dein gnaden Bunde Gottes midt den nahmen Ernest Friedrich einverleiben

lassen Seine pahten seind gewäsen Wanspersohnen: Wein Hr. Schwiegervater

Herr Friedrich von Werthcrn, Der Fürstl. Braunschweig. Lüneburg. General

Lieutenant Podevils, Der EhurSachsen ErbWarschall Hr. Wolf Heinrich von Löser

aufs Ahlsdorff, Herr Hans von Werthern, Herr Wilhelm Ernst von Eberstein,

Herr Friederich Hofer von uhrfahrn deß Stifts L. N. vii'K: zu Halberstatt Dechant,
Herr Anton Albrecht von Eberstein des hohen stifts zu Halbcrstatt Dohmherr,

Der Fürstl. braunschweig. Luncb. Gen. Adjutant Herr Gtto Artur von Ditfurt,

Hr. George Sittich von Eberstein, Hr. George von Werthern zu Beichlingen,

Hr. George Rudolph von Heßler auf Balgstett, Herr Lndewig von der Asseburg

auf Wallhausen, Herr Hans Friederich von Heßler ans Burkheßler, Hr. Christoph

Ludolph von Burgstorff Doinhr. zu Naumburg auf Boigtstett; Frauen Z immer:

Frau Gbristin Ehristina von Heßler gebohrne von Lurkersroda, Weine Fr. Schwiger-

inutter Fr. )ustina Elisabeth von Werthern gebohr. Löserin, Fr. Geh. Rähtin

von Werthcrn geb. Waxcn, Fr. geh. Rähtin von Selmiz geb. von Werthern, Weine

schwester fr. obristin von Wülfen, Die Aänigl. Dänische hoffineisterin fr. Ehristina

Emilia geb. von Dittfurt Wittibe von Hoen, Weine fr. schwester die von Groten,

Weine fr. schwester die von Werthern, Fr. Sophia Waria von stammern geb. von

Selmniz, Frl. Rachel von Werthcrn zu Beichlingen, Frl. Eatharina Julian« von

Ditfurth, Frl. Rachel Ehristina von Werthern von Collen, Frl. Eleonore Elisabeth

von Selmniz.

.änn» 1681 den 17. Iils.rt.ij früh zwischen 6 und 7 uhr hat der Libe Gott

Weine Libe Fr: in genaden endbunden und uns mit einen gesunden Sohne mild¬

väterlich be schänket welchen wir durch Hrn. Decanum den 2j. dito durch die heil,

tauffe von seiner Erbsünde abwaschen und mid den nahmen Molfgang Didertch

dem genaden Bunde Gottes einverleiben lassen Seine pahten seind gcwäsen: Wein

Hr. Schwigervater, Hr. Ludolph von Rössing zu Rössing des hohen Stifts zu Halber¬

statt Dohmhr. Herr Gottlob von Werthern, Hr. Lcvin Caspar von Bennigsen

Dohmhr. zu Halberst., Hr. Friedrich Wilhelm Warchall ErbWarchall in thüring.,
Adrian Adam von stammer auf Rammelburg, Wolf Ditrich von Wizleben auf

Wolmerstett, Hans George von Werthern auf Brukcn, Herr Woriz Christoph von

Heßler auf Rabis, Hr. Ludewig Ditrich von Hund, Herr Carol Friedrich von

Selmniz auf Straußfurth, Hr. Rudolph Friedrich von Warchall, Weine fr. Schwiger-

mutter, Fr. geh. Rähtin von Selmniz, Fr. Waria Christina von Werthern, Fr.

Agnesa Sophia von Hofer g. v. Ditfurt, Fr. Gbristl. von Burgstorff geb. stedern,

Fr. Dorothea Elisabeth von Ebcrstein geb. Oersdorfs, Fr. Juliane von

Eberstein geb. von Rössing, Fr. philipine Agnesa von Eberstein geb. von

Werthern, Frl. Waria Agnesa von Werthcrn, Frl. Catharin von Wcrthern, Frl.

Elisabeth von Werthern zu Beichlingen, Frl. Catharina Sophia von Selmniz, Frl.
Toma Lucia von Groten.

^.nno 168Ä den 23. Nsi'tch hat der Libe Gott meine libe Fr. ihrer Ehe¬
bürde in genaden endbunden und abends ein virtel nach uns mid einen ge-
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sunden Söhnlein beschänket welchen wir den Zs. dito durch den Hrn. Dec. von

Leinungen durch daß bad der heil, tauffe von seiner Erbschuldt abwaschen und

mit den nahmen Wilhelm in daß Buch des Lebens einzeichnen lassen.

Seine pahten seind gewäsen: Der Durchlauchtigste Hurst und Herr HEr Wilhelm

Hurst zu Anhald. Harzigerode mein gndstr. Herr, Wein Herr Schwigervater, der

Thürs. Sächß. HaußWarschaU Herr Hans Sigmund von Wiltiz, Herr Gbrister

Heinrich Thilo Wilke, der Thürs. Sächß. Trayßhauptmann in Thüring. Hr. Hans

Thristian von Werther zu Lossa, Hr. Henni Leopold von Neiendorff Dohmhr. zu

Halberstatt, Hr. Heinrich von Bunau auf Buchau, Hr. Hans Hriedrich von Werthern
zu Tollen, Hr. Virgilius Anton Hoser von Ahrfahrn, Die Durch!. Prinzessin

Dorothea Iohan. von Holstein Borburg, Weine Hrau Schwigermutter, Hr. von

Wizleben zu Wolmerstctt geb. Sebachen von mershausen, Hr. Diana Dorothea von

Brühl geb. Warchall, Hrl. Gtilia Elisabeth von Haxthausen, Hrl. Johanna

Thristina von Werthern zu Beichlingen, Hrl. Johanna Trnestina von Sclmniz,
Hrl. Sophia Elisabeth von Eberstein, Hrl. Gtilia Hedewig von Wülsen, Hrl.
Gtilia Elisabeth von GeHoven.

^.nno 1683 den 2^. Nortis hat der Libe Gott meine libe Hrau abends

zwischen sv und p uhr in genaden endbunden und uns midt einer gesunden

tochter mildväterlich ersreüet welche wir den s. April durch daß bad der heil,

tauffe durch den Hrn. Dec: von ihrer Erbsünde abwaschen und mit den nahmenMagdalena Elisabeth den gnaden Bunde Gottes einverleiben lassen ihre pahten
seind gewäscn: Wein Herr Schwiegervater, der sürstl. Anhald. gehaimde Raht

und hoffmstr. Hr. Wolf Turt von Einsidel, Hr. Wilhelm Ernst von Eberstein,

Hr. Anton Albrecht von Eberstein, Hr. Thristoph Ludolph von Burgstorff, Hr.

Sigfried Thristoph von Saldern Dohmhr. zu Halberst:, Hr. Rittmeister ^Zost Welchior

von Wangenheim auf Sonneborn, Hr. Wathias Heinrich von Gppen, Hr. Hriederich

Ludewig von der Asseburg zu Wallhausen, Die Durchlauchtigste fürstin und Hrauw

Hrauw Elisabeth Albertine sürstin zu Anhald gebohrne Gräfin zu Solms Labach,
Tomtesse Waria Wagdalena Gräfin von Schwarzburg Tanonissin zu ^vedlin-

burg, Weine Hr. Schwiegermutter, Hr. Geh. Rähtin von Selmniz, Weine Hr.

Schwester fr. Dech. Groten, Weine fr. Schwester die von Werthern, Hr. Philipina

Agnesa von Eberstein, Hrl. Urßula Wagdalena von Werthern zu ... ., Hrl.

Gtilia Wargaretha von Eberstein, Hrl. Sophia Elisabeth Hosern, Hrl. Waria

Elisabeth von der Asseburg, Hrl. Anna Sophia von Burgstorff

^.nno 1684 den 4. früh ein virtel nach 7 uhren hat der libe Gott

meine Liebe Hrau in genaden endbunden und uns und einen gesunden Söhnlein

gnädig ersreüet welchen wir den 3ten dito durch den Hrn. pfarrhrn. zu Rohte

Hrn. 'Gerhard j?) Schröter durch die heil, tauffe von seiner Erbsünde reinigen und

mid den nahmen George Friederrch den gnaden bunde Gottes einverleiben

lassen. Seine pahten sein gewäsen: Der Thurfl. Sächs. GberhoffWarschall, Herr

Hriederich Adolph von Haugwiz, Wein Herr Schwiegervater, Hr. Gbrist Leut: Gtto
von Schlabrendorff, Herr George Sittich von Eberstein, Hr. Gbristwachtmstr.

Ernst Ludewig von Hund, Hr. Gen. Adjutant Hans Heinrich von Hesler aus

Schlöben, Hr. George Taspar von Warchall aus Holzhausen, Hr. Thristoph Taspar

von Goldaker zu Uffhofen, Hr. Hauptman Heinrich von Schweiniz, Hr. Hans Woriz

von Brühl 8ön: aus Ganglofsömmern, Hr. Tarl Hriedrich von Buttler sürstl. An¬

hald. Tammer und jagt jünker, Hr. George von Werthern, Hr. Hans Heinrich

von der Asscburg zu Halkenstein, Weine Hr. Schwigermutter, Hr. Geh. Rähtin

von Hriesen geb. Raben, Hr. Geh. Rähtin von Selmniz, Hr. Gbristl. Hestern geb.

von Nismiz, Hr. von Warchall geb. Goldakern, Hr. HaußWarchall Wiltizen

geb Hrl. von Tarlwiz, Hrl. 2lnna Sophia Elisabeth Spigeb Hrl. Auguste

Sophia von Werthern zu B . . . ., Hrl. Anna Tatharina von der Asseburg, Hrl.
Lucretia Eleonore von GeHoven.

25
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^Vimo 168Z den 3^. May abends zwischen 7 und 8 uhren hat der Labe

Gott ineine Libe Frauw in genaden endbunden und uns midt einen jungen Lohne

erfreuet, welchen wir den 5. Iuny durch die heil, tauffe von den Hrn. pfarrhrn.
zu Rohte von seiner Erbsünde abwaschen und dein gnaden Bunde Gottes inid den

nahmen ChristittNNS Augustns einverleiben lassen, Seine pahten seind gewäsen

Mein Herr Schwigervater, Herr Stephan Franz von Neuhoff deß Teutschen Ritter¬

ordens Eommendeur zu Griffstett, Herr Hans Melchior von Hering sürstl. Avedlen-

burg. hoffiiistr. aus Riehler, Herr Hans Ernst von Winzigerode gräffl. stolberg.

hoffiiistr. auf Adelsborn, her statius von Wulfen, Herr hauptman RIoriz Burg-

hard von Werthern auf Brucken, Herr Heinrich Iohan von Aoniz Ehurfl. Sachs.

Seqvestrations Gbr forstmstr., Meine Frauw Schwigermutter, Meine schwester die

fr. obriste Wulfen, Fr. Elisabeth von Marchall geb. von Werthern, die Ehurfl.

Sachs. Eammerfr. von Earlwizen, Frl. Anna Eharlotte von Burghauscn,

Frl. Sabina Elisabeth von Wizleben, Frl. Eatharina Elisabeth von Werthern zu

Beichl.

^un0 1686 den 22. ^unij hat der libe Gott »icine libe Frau früh 2 uhr

in genaden endbunden und uns mid einer gesunden tochter mildväterlig erfreüet,

di wir den 25. dito den Hrn. christo vortragen und durch daß bad der heil, tauffe

durch den Hrn. pfarrhrn. zu Rohte von seiner erbsünde abwaschen und mid den

nahmen KovyH» ChristitttM dein gnadenbunde Gottes einverleiben lassen ihre

pahten seind gewäsen Mein Hr. Schwigervater, Herr Ernst Albrecht von Gchoven

auf Istett, Hr. Heinrich Ludewig von Burgstorff, die durchl. Fürstin und frauw

frauw Lovysa christina gebohrne Landgrafin von Hessen Darm statt vermählte

Gräfin zu Stolberg, Meine fr. Schwigermutter, Fr. geh. Rähtin von Selmniz,

Fr. von Winzigeroden geb. Rieding, Frl. Lucia Elisabeth von Eberstein.

Dieses mein libes Rind hat der libe Gott nach seinen allein weisen Raht

und Willen nach außgestandener fi tägigen Unpäßlichkeit von dieser jammervollen

weldt am s5. ^an. f687 deß abends zwischen 7 und 8 uhr wider abgefordert

und der Sehlen nach in sein Ewiges freüden reich versetzet nach dehm es gelebet

29 Wochen 5 tage f3 stunden welches wir nachhero den 2 s. Jan. Ehristadel, zu

Rohte in die Airche begraben lassen, der Allerhöchste verleihe den Eörperlein eine

Sehlige nachfarth um christi willen,

^.imo 1687 den 25. November nachmittags um s uhr hat der Allerhöchste

meine libe Fr. in genaden endbunden und uns mid einen jungen Sohne in ge¬

naden beschänket welchen wir den 50. dito durch daß bad der widergebuhrt von

seiner Erbschuldt durch den Hrn. pfarrhrn. zu Rohte reinigen und mit den nahmen

Carolns dem gnaden bunde Gottes einverleiben lassen, Seine pahten seind ge¬

wäsen Herr George Graff zu Stolberg, Herr Joachim Werner Spigel von Bikels-

heim des Stifts M lR: virZc zu Halberstatt Eanonicus, Herr Alexander Ludewig

von Aalb Fürstl. Anhald. Stallmstr. zu Aerbst, Herr Leut: Werder meiner Schwester

der von Groten Eidam, HEr Ernest Friedcman von Werther EhurSächs. Lieute¬

nant, Rbeine Fr. Schwigermutter, Fr. geh. Rähtin von Selmniz, Fr. Wittibe von

Rössing geb. Gänsen, Frl. Hedewig Eulalia von Eberstein.

^.nno 1696 den 5. December nachMittags uhr hat der Allerhöchste Barm¬

herzige Gott Meine libe Frauw in gnaden endbunden und uns mid einem gesunden

Söhnlein mildväterlich beschänket welchen wir darauf den ss. durch den Herrn

Decanum zu Leinungen Herren Einmerlingen durch daß bad der heil, tauffe von

Seiner Erbsunde abwaschen und mid den nahmen Atttslt Gottlob in daß buch

deß Löbens einzeichnen lassen. Seine pahten seind gewäsen Mein Herr bruder der

dohmherr deß hohen Stifts zu Halberstatt, Herr Davit von Hüneke deß hohen Stiffts

zu Halberstatt Dohmherr, Herr George Ernest Baron von Anige, Herr Majeur

von Bergen zu Alein Bargul, Hr. Heinrich Gunter von Gersdorff auf Breitung

Ehurfl. Sächs. Fähnrich, Meine Frauw Schwigermutter, Frauw Rachel von Werthern

gebohrne von Miltiz, Frauw Sabine Wittibe von Wizleben gebohrne von Seebach,

«s?
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Hrauw Agnesa von Werthern geb. von Seebach, Hreul. Sibilla Sophia Baronesse
von Anigen.

^.nno 1691 den ff. Deceinber hat der Allerhöchste Gott srüh 3 uhr ineine

libe fr: in gnaden endbunden, und uns mid einen gesunden töchterlein gnädig er¬

freuet und ob es zwahr nach der gebührt und der Mutter gahr gefährlig gestanden,

So hat doch die Barmherzigkeit deß liben Gottes (: welchen dafür herzlich Lob und

Dank gesaget sey:) Sie gnädig erhalten, daß wir dises unser töchter lein den fZ.

durch das bad der heil, tauffe durch den Hrn. Decanum Emmcrlingen von Seiner

Erbsünde reinigen und mid den nahmen Johanna Sophia in daß buch deß

läbens einzeichnen lassen. Ihre pahten seind gewäsen: Herr Ehristian Willhelm

der vier Grafen deß Reichs Grafs zu Schwarzburg Sondershausen, Herr

Adrian Adam von Stammer auf Rammelburg Ehurfl. Sachs. Stifts Hauptman

zu Rammelburg, Ehurfürstl. Hannovrische Gbristl. Hodovils, Herr George Easpar

Marchall von Holzhausen, Herr Just von Giesau auf Heiendorff, Eomtesse Sophia

Elisabeth von Solms, Eomtesse Sophia Eleonora von Stolberg, Meine Hr.

Schwigermutter, Meine schwester die Hr. Wittibe von Werthern, Hrau Maria

Agnesa von Burgstorff geb. v. Werthern, Hreul. Rachel von Werthern, Hreül.

Juliane von Burgstorff.

^nno 1694 den f3. llnlis hat der Allerhöchste Gott ineine Libe frauw früh

nach 5 uhr in genaden endbunden und uns mid einen gesunden Söhnlein mild¬

väterlich erfreüet welches wir den fö ch. darauf zur heil, tauffe befördert und mid

den nahmen Grnestns D!ndo!phus dem gnaden Bunde Gottes einverleiben lassen

Seine pahten seind gewäsen: Herr Ernestus Grafs zu Stolbcrg Ilsen bürg,

Herr George von Werthern Ehurfl. Sächs. Bice-GberÄufseher, Herr Heinrich von

Bunau auf Treben, Herr Herman Wilhelm von Schlepergrill fürstl. Holstein.

Eammerjunker, Herr Hans Ernst von Schlotheim gräfl. Stolberg. Horstmeister,

Herr Ernst Albrecht von Eberstein auf GeHoven, Die Durchl. princessin Augusta

von Holstein Norburg, Tomtesse Sophia Elisabeth von Stolberg Ilsenburg,

Tomtesse Lovisa Ehristina von und zu Stolberg, Meine Hr. Schwiger Mutter,

Hrauw Gehaimbte Rähtin von Selnunz geb. von Werthcrn.

Den f. .Immurij 1696 sägen 9 uhr vorinittage hat der Allerhöchste Gott

Meine Liebe Hr. ihrer Ehebürde in gnaden endbunden und uns beiderseits mid

einen gesunden und wohl gestalten Söhnlein Mildväterlich erfreüet welches wir den

4. ch- durch daß Bad der heil, tauffe durch den Hrn. Hastor zu Rohte Herren Ger¬

hard Schrötern von Seiner Erbschuld reinigen und midt dem nahmen Altgnstus

Friedemamt dein gnaden Bunde Gottes einverleiben lassen Seine pahten seind gewäsen

Manspersohnen: Ihr hochgräffl. gnd. Herr Jobs christian Grafs zu Stol¬

berg, Der Ehurfürstl. Sächß. würkl. Gehaimbte Raht und Gber EammerHr.

von Haxthausen, der LandGräffl. Hessen Easselsche Masor Hr. Earl Henrich von

Werther auf Brüken und Alein Werther, Mein Hr. Schwager Hr. Hauptman

Lüttich auf falkenhaan, Hr. Hauptman Jochim Wilhelm von Mütschefahl auf

Wechfungen und Libenrode, Meines Hrn. Brüdern deß Dohmhrn. Sohn Hr. Eornett

Albrccht Ludolph von Eberstein, Meines jüngsten Bruders Sohn Hr. Ernest

George von Eberstein Eadett auf GeHoven, Hr. Ehristoph Hriedrich von Burg¬

storff, Hr. Wolf Hriedrich Marchall; frauen Zimmer: Die Durchl. Hürstin und

frauw frauw Augusta Sophia furstin zu An Haid gebohrne Hurstin von Uasstt«

Dillenburg» Die Durchl. Hrincesse charlotte sophia Herzogin von Holstein Nor¬

burg, Ihr gnd. Hrauw Eleonore christiane verwittibte Gräfin zu Stolberg geb.

Hriesen, Meine Hr. SchwigerMutter, Hrauw Maria Elara von Buttler gebohrne

von Heldorff, Hreul. sophia Magdalena von Werthern.

Den fö. May 1696 früh sägen f uhr hat den: liben Gott gefallen dieses

libe Aind nach außgestandener Stägigcn Unpäßlichkeit auß dieser jammervollen

weld wider abzufordern und der Sehlen nach in sein Ewiges freüden reich zu ver-

sezen vor diese gnädige auflösung Sey der Allerhöchste herzlich gepreiset der wolle
25*
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UNS allen zu seiner Zeit eine seelige nachfarth verleihen umb Christi willen und
ist des liben Aindes alter gewäsen H Nconath s5 tage s5 stunden ist auch den
sy. zu Rohte in die Airche beygesetzt.

^nno 1697 den 7. Augusti abends nach W uhren hat der Allerhöchste
Gott Meine Liebe Fr. in gnaden endbunden und uns und einen gesunden Söhn-
lein mildväterlich begnadet welches wir daraus den 9. durch daß bad der heiligen
tauffe durch den Hrn. Kastoren von Rohte von Seiner Erbsünde abwaschen und
mit dem nahmen Angnstns Christian Wilhelm dein gnaden bunde Gottes
einverleiben lassen dessen pahten seind gewäsen Manspersohnen: Ihr Durchl. Lrine
Christian Carl Herzog von Holstein Norburg, Ihr Durchl. Lrinc Wilhelm surft
zu Uasta« Distenbnrg, Ihr gnd. Herr Ludewig Friederich der Viergrafen des
Reichß Grafs zu Schwarzburg Rudolstatt, Ihr gnd. Herr Christoph Friederich
Graft zu Stolberg, Herr Baron .... Regal fürstl. Anhald. Cammerjunker,
Hr von Lengefeld gräfl. Schwarzburg. Ambtshauptman, Herr Johann
Friederich von Stammer, Hr. Wolf Friederich von Marchall; frauenzimmer:
H Die Durchl. furstin und frau srau Augusta Sophia verinählte furstin zu Anhald,
geb. sürstin von Uastan Dillenbnrg, 2) Meine fr. Schwigermutter, Z) Frau
Helena Caroline verwittibte von der Asseburg geb. freiin von Molzahn, Fr.
Witibe von Werthern zu B . . . geb. von Cromsdorff, 5) Fr. Elisabeth von Marchall
geb. von Werthern; 6) Frl. Anne Elisabeth von Bodenhausen von Radis.

Nr. 233. Auszug aus dem IK71 angefangenen Hlegister der Getauften zu Lein-
und Wahrungen.

1679, 3. Nov. Hr. Christian Ludwig v. Eberstein auf dem Neuhause
einen Sohn Ernestus Friederirns getauft, Lathen waren: Hr. Friedrich v.
Werthern 6t uxor, Hr Wilhelm Ernst v. Eberstein, Hr. Anton Albrecht v. Eber¬
stein, Georg Sittig v. Eberstein 6t nxoi-68.

Nr. 234. Auszug aus dem ältesten IK52 begonnenen Htotha'fchen Kirchenbuchs.
Taufregister.

s) S. 80, Nr. 7. 1683, s. April Christian Ludwig v. E. eine Tochter
getauft heißt Magdalena Elisabeth. Kathen: l) die Fürstin von Anhalt zu
Harzgerode; 2) das hoch gräfl. Fräulein von Sondrshausen und Canonissin
zu Quedlinburg; der Domherr v. Eberstein u. Andere.

2) S. 32, Nr. S. 1684, 3. Mai Georg Friedrich v. E. getauft. Lathen:
L der Hauptmann v. Schweinitz von Aönigerode; 5) I. Wilh. Ernst v. Eberstein
zu GeHofen; 5) die I. Spiegeln von Harzgerode; 6) die I. von Gchofen zu
Brücken w.

5) S. 85, Nr L 168», 5. Juni Rittmeister Christian Ludwig v. E.
einen Sohn getauft: Christianns Angnstns. Lathen: Hptmn. v. Werther zu
Brücken, die Frau Obersten v. Wülffin w.

H S. 37, Nr. H. 1686 , 25. Juni hat Rittmeister Ludwig v. E. eine
Tochter taufen lassen mit Namen Louise Christiane. Lathen: Frau Gräfin
v. Stolberg:c.

5) S. Us, Nr. s7, s. Nr. 4ch, S. 20s.
6) S. s22, Nr. sH. 1699, 5. Dez. dem Vbristwachtmeister :c. ein

Sohn geboren, Anton Gottloh taufen lassen.
7) S. f2H, Nr. 3. 1691, L. Dez. dem Gbrist Wachtmeister v. E. ein

Fräulein geboren und den sZ. Iiuins getauft. Name: Johanna Sophia.
8) s. s55, Nr. 7. 1694, s5. Juli Gberstwachtmeister v. E. einen

Sohn taufen lassen aus dem neuen Hause, Ernst Undolph genannt.
9) S. Nr. s. 1696, L Januar Vbristwachtmeister v. E. zu Neu¬

haus einen Sohn taufen lassen, Angnst Friedemann genannt.

_
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so) s. sq6, Nr. 3. 1997, 9. Aug. Ob ri st Wachtmeister v. E. einen
Sohn taufen lassen, Aug. Christian Wilh. genannt.

ss) S. s6q, Nr. 8. 1794, s3. Vct. Christian Ludwig r>. E. einen Sohn
taufen lassen, Wilhelm genannt.

Register der Begrabenen.
s2) S. 290, Nr. 3. 1987, 2 s. Januar des Rittmeisters v. E. jüngste Tochter

Louise Christiane in Rötha beigesetzt, alt 29 Wochen.
s3) 1989, 13. Xbr. eine todt geborne Tochter Christian Ludwig's v. E.

begraben.
sq) S. 300. 1999, s9. Mai Christian Ludwig's v. E. Sohn August

Friedemann begraben und den s5. gestorben.
s5) S. ovo. 1799, s9- Januar Wilhelm v. E. zu Nordhausen an den

Bocken gestorben.
s6) s. 009, Nr. sq. 1797, s2. Okt. Frln. Johanna Sophia v. L. zu

Neuhaus st u. den s5. Nov. in Rötha beigesetzt, alt s6 Jahr weniger 0 Wochen
u. 2 Tage.

s?) s. 3s8, Nr. sq. 1719, 2. Nov. st Georg Friedrich V .T. zu Merse¬
burg, den 23. «j. in Rötha beigesetzt.

s3) S. 320, Nr. 3, s. Nr. q6, S. 20s.
s9) s. 326, Nr. 3. 1739, 26. Sept. abends zw. 6 u. 7 Uhr st Fr. Cleouora

Sophia v. C. geb. V. Werthern, alt 63 Jahr 7 Monat 23 Tage s7 Stunden,
d. s9. Nov. in Rötha beigesetzt worden.

Nr. 235. Auszug aus dem Mittlern Hlotha'scheu Kirchenbuche (v. 1726—1799).
s) s. 2s0, Nr. 6. 1747, sq. April ist :c. Anton Gottlob v. E. rc. in

das Cbersteinsche Erbbegräbnis allhier eingesetzt worden, dabei die Schule vor das
Dorf hinaus in H>rocession der Leiche entgegen gegangen u. 3 Tage ein Trauer¬
läuten von s s—s2 Uhr gehalten. Die Bergleute von Leinungen und Mohrungen
gingen der Leiche nach.

2) S. 232, Nr. s. 1771, s. März Gber-Berghauptmann Louise Charlotte (m.
h. Johanna Ch.) v. C. geb. v. Werthern in das Eberst. Erbbegr. (zu Rötha)
von Harzgerode gebracht — 73 Jahr alt.

Nr. 236. Auszug aus dem 1716 angefangenen Hehofen'schen Kirchenbuche.
s) 1733, s5. Sept. Kathen Graf Ernst v. Eberstein, Frau Johanna,

des Hrn. Gbristforstmcisters von Eberstein Fr. Gemahlin.
2) 1743, 5. Febr. H>athem s) Rudolf Wilhelm von Werther zu Alein-

Werther; 2) Frau Charlotta Sophia (m. h. Johanna Charl.) v. Eberstein, des
Anton Gottlob v. E., anhalt-bernburg. Ober-Berghauptmanns Frau Gemahlin
zu Harzgerode; 3) Frln. Christiana Elisabeth v. Werthern zu Mein-Werther.

Totenregister.
3) S. 66. 1747, 9- April ist der Hochwohlgeb. Herr Hr. Anton Gottlob

v. Eberstein :c., Sr. hochsürstl. Durchl. zu Anhalt-Bernburg und Aerbst gewesener
(Uber - Berghauptmann in Harzgerode, allwo er wohnhast gewesen, gestorben und
den sq. ejusä. in der Airchc zu Rötha in das hochadcl. Ebersteinische Begräbnis
des Abends beigesetzt worden.

q) S. s03. 1737, s3. Juni ist der Hochwohlgeb. Hr. Wilhelm v. E.,
Erb-, Lehn- und Gerichtsherr :c. :c., k. preuß. Major bei dem Leib-Cuirassier-
Regimente, in dein damaligen Treffen bei Collin in Böhmen geblieben.

3) s. sq?. 1771, 2q. Febr. ist Frau Johanna Charlotta v. Ebcrstein
geb. v. Werthern, Herrn Anton Gottlob v. E. Ober-Berghauptmanns hinter-
lassene Witwe, in Harzgerode gestorben und darauf in Rötha beigesetzt.



Die von Christian Ludwig's v, Eberstein Söhnen geschlossenen Erbvergleiche
sind abgedruckt S. 211—237 der „Histor. Nachr."

Christian Kndwig van Gherstein und dessen Gemahlin Eleonore
Sophie geb. Herrin von Merttzern wurden in das Eberstein'sche Erbbegräbnis
zu Rötha beigesetzt. Auf ihren Särgen befanden sich folgende Wappen.

I. auf dem Sarge Christian LudwigS's:
n. väterl. Seits: Von Gherstein, von Konterhoch, von Stommer,

von Oha, von Trotha, von Schindel und von Kandskron;
b. mütterl. Seits: von Ditfnrth, von Karthansen, von Kordelehen,

von Oeynhansen, von Miinchhansen, von chncrnhcim, von Schönhorn
und von Uiesen.

II. auf dein andern Sarge:
n. väterl. Seits: von Merthern, von Uonickan, von Ginstedel, von

Schönderg, von Ärande»»stein, von Miltitz, von Carlowitz und von

Hongmitz;
b. mütterl. Seits: von Dehler, von Mitziehe», von Knrckersrode,

von Dogen, von Marschall, von Uosern, von Kendelehen und von

Carpe.

Ernst Friedrich Reichsgraf n. Gherstein,
Mkter strr 1788 erloscstcnen Grstklirsten Hrnnrste,

geb. 1. Nov. 1679 auf Neuhaus, f 20. April 1752 zu Groß-Leinungen, 24. «). in
das Erbbegräbnis zu Rötha beigesetzt (des 1717 f Christian Ludwig v. E. und der
1720 si Eleonore Sophie geb. v. Werthern ältester Sohn), kursächs. Minister, Kammer¬
herr und Gesandter an den kurrhein. Höfen.

Verm. 23. Okt. 1702 zu Merseburg mit Katharina Helena (geb. 5. Juli 1686,
's 14. Juni 1747 zu Groß-Leinungen, beiges, in Rötha 17. «).), des 1689 's sachs.-
merseb. Hof- und Hausmarschalls Moritz Gottfried Klarschall v. Bieberstein auf
Ruitsch (geb. 19. Aug. 1643, 's 4. Januar 1689) und der Helene geb. Wastin oder
Huaßin aus einer alten Holstein. Adelsfamilie (geb. 25. Febr. 1640, verm. 2. Jan. 1683,
's 15. April 1742), Tochter. Sie war „eine Dame, so wegen ihrer Leutseligkeit gerühmt".
Deren Kinder:
1. CrdlNNth Wilhelmina Louisa, geb. 9. Nov. 1703, 's 2. Sept. 1761 zu Groß-

Leinungen, beiges, in Rötha 4. o)., 14 Tage Trauerläuten.
2. Friedrich Reichsgraf v. E., s. unten.
3. Moritz" Christian, geb. 1708, si 1710.
4. Deleno Sophia, geb. 27. Febr. 1709, 's 11. Sept. 1772 zu Groß-Leinungen,

beiges, in Rötha 13. o).
5. Chrislkono Eleonora, geb. 20. Okt. 1714, 's 29. März 1733 zu Groß-Leinungen,

beiges, in Rötha 1. April es.
6. Franziska Karolina, geb. 15. April 1719 zu Groß-Leinungen, 's 14. April 1720

ebendaselbst, beiges, in Rötha 19. os.
7. Augusta, geb. 18. Febr. 1723 zu Groß-Leinungen, 's 14. Okt. est ebendaselbst,

beiges, in Rötha 17. Okt. 1723.

Nr. 237. Auszug aus dem ältesten Lein- und Wostrunger Kirchenbuche.
Register der Getauften.

() 1719, Nr. 7. Den (6. Aprilis, war Dominion (junsimocko^oniti, haben

der Hochgeborne Gras und Herr Grnst Friedrich des heil. Röm. Reichs Gras

von Gberstein, 5r. königl. Blas, in si)olen und kurf. Durchl. zu wachsen hoch¬

betrauter Aammerherr und Abgesandter, aus GeHoven, Ncuhaus und Laßbruch
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Erb- und Gerichtshcrr, auch Inhaber hochfürstl. nmnsfeld'scher Ämter Lein- und
Bohrungen, wie auch dessen Hochgräfliche Frau Gemahlin Tatharina Helena
Ucarschallin von Bieberstein eine junge Eomtessin, welche den s5. Aprilis,
Tages vorher, abends um 5 Uhr geboren worden, taufen lassen, deren hochherrl.
Tauspathen, so das Thristliche Werk verrichtet: s) die Hochwohlgeb. Frau Hos-
marschallin Frau Helene llUarschallin von Bieberstein geb. von Waserin; 2) der
Hochwohlgeb. Herr Hr. Thristian Warschall von Lieberstein, Erb- und Gerichtsherr
aus Neuendorf; 3) Frau Gberstallmeisterin Taroline vermählte Frau v. Ebcr-
stein geb. Frciin v. Dienheim; ^s) Frln. Ulagdalena Elisabeth v. Eberstein;
3) Hr. Hauptmann Wolf Dietrich v. Eberstein; 6) Hr. Berghauptmann Anton
Gottlob v. Eberstein; 7) Hr. Wilhelm v. Eberstein falle gegenwärtig). Die
neugeborene Eomtessin ist bei ihrer heiligen Taufe genannt worden Francisca
Carolina.

2) 1733, Nr. 5. Den 20. Februarii, Eonnabend vor Renuni^esrs, hat Hr.
Graf Ernst Friedrich v. Eberstein eine junge Eomtessin, geboren s3. Febr. init-
tags s2 U., taufen lassen. Kathen: s) Hr. Hauptmann Anton v. Geusau auf
Darnstedt; 2) Frau Helena geb. Frau von Waserin, verwitwete Frau Gberhofmar-
schall v. Bieberstein; die Frau Reichshofräthin von Wolzogen geb. Frau von
Wordeisen auf Weinungen; 5) die Frau Wajorin von Gettfurth geb. v. Geusau
auf Darnstedt; 6) die Frau Berghauptmann von Eberstein geb. v. Werthern
aus Neuhaus. Name: Angnsto.

3) 1733, 23. Sept. Kathen: Frln. Erdinuthe Wilhclminc Loysa v. E.,
Frln. Johanna Augusta v. Wurmb, Wilhelm v. E.

Register der Verstorbenen.

1733, Nr. s3. Den s^s. Gctobris ist des Grafen Ernst Friedrich v. Eber¬
stein jüngste Tomt. Tochter August« gestorben u. den s7. abends 5 Uhr in das
Ebersteinische Erbbegräbnis zu Rötha beigesetzt worden.

Nr. 233. Auszug aus dem 2. Leinuuger Kirchenbuchs.

Totenregister.

s) 1773, Nr. 25. Den s7. Juli f Graf Friedrich v. Eberstein, kurmainz.
Aanrmerherr.

2) 1773, s s. Sept. in der Nacht si Tomtesse Helena Sophia v. Eberstein,
des Grafen Ernst Friedrich Tochter.

3) 1783, Nr. ss. Den 2s). Wärz f Christiane Tomtesse v. Eberstcin, des
Grafen Ernst Friedrich v. E. Tochter, in Rötha beigesetzt s. April.

Nr. 239. Auszug aus dem ältesten Kotya'schen Kirchenbuche.
s) S. 326, Nr. 5. 1730, s-s. April des RGrafen Ernst Friedrich von

Lberstein jüngste Eomtessin Franeisca Carolina an einem Stickfluß zw. 3 u.
9 Uhr vormittags gestorben und d. sß. sj. in Rötha beigesetzt, alt s Jahr s Tag.

2) s. 33 s u. 332, Nr. 5. 1733, s6. Gkt. des RGrafen Ernst Friedrich
v. Eberstein jüngste Tomtesse August« szu Gr.-Lein. si) beiges, in Rötha,alt 9 Wonat.

Nr. 240. Auszug aus dem Mittlern Notha'schen Kirchenbuch,?.

Register der verstorbenen,
s) s. 2sv, Nr. 9. 17-17, s7. Juni ist Gräfin Catharina Helena v.

Eberstein geb. Marschallin V. Siederstein, Gemahlin dos Grafen Ernst Frie¬
drich v. E., in das Eberstein'sche Erbbegräbnis zu Rötha beigesetzt worden. „War
eine Dame, so wegen ihrer Leutseligkeit gerühmt." f d. 9. lmj., 60 I. ss Won.
9 Tage. Die Schule von Horl, Leinungen und Rötha ist vorangegangen.
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2) s. 2s5, Nr. 1732, 20. April RGraf Grast Friedrich v. Oberstem

gestorben u. d. 2^. es. in das Erbbegräbnis beigesetzt — sHtägiges Trauerläuten

im Amte Leinungen.3) s. 22 -h Nr. 3. 1761, q. Sept. Tomtesse Grdmath Milhelmine
Koaise v. Eberstein beigesetzt. — Tage Trauerläuten.

4) s. 23-s, Nr. s5. 1772, l9- Juli RGraf Friedrich v. Eberstein in
Rötha beigesetzt.

3) 5. 23^ Nr. s7. 1772, s3. Sept. Tomtesse Heleaa Sophie v. Eber¬

stein, des RGrafen Ernst Friedrich v. E. hinterlassene 2'° Tointessin, in Rötha

beigesetzt.

6) s. 239, Nr. 3. 1778, s6. Run Frau Juliane Maria verwitwete

Gräfin v. Eberstein geb. u. Dachraed» Gemahlin des Grafen Friedrich v. E.,

zu Heilbrunn verstorben.

7) s. 2^8, Nr. 5. 1783, s. April Tomtesse Christiane Eleonore

von Eberstein, des RGrafen Ernst Friedrich v. E. 3. Tointessin, beigesetzt szu

Groß-Leinungen verstorben.)

Nr. 241. Auszug aus dem 1717 begonnenen Gehofen'schen Kirchenbuch?.

Begraben.

s) S. 1772, s7. Juli ist der hochgcborne Graf und Herr, HerrFriedrich, des heil. Rom. Reichs Graf n. Gderstekn Erb-, Lehn-, und Ge¬
richtsherr allhier, Inhaber des gräfl. 7Uansfeldischen Amtes Groß - Leinungen,

kurfürstl. niainzischer wirklicher Aammcrherr und Gencral-Fcldwachtmeister, zu Groß-

Leinungen verstorben und den 19- in das Erbbegräbnis zu Rötha beigesetzt
worden.

2) S. s55. 1772 d. ss. Sept. ist Fräulein Helena Sophia v. Eberstein,

weil. Ihro Hochgeb. Hrn. Ernst Friedrich's Grafen v. Eberstein, gewesenen

königl. poln. und kurfürstl. sächs. Aammerherrn rc., hinter!. 2. Tochter, zu Groß-

Leinungen verstorben und den sH. es. in das Erbbegräbnis zu Rötha beigesetzt
worden.

Nachdem E. F. v. E. auf der Universität Jena sein „Nriennium atgue ultra,"

absolvirt hatte, wurde er um 1700 Assessor der Stifts- und Erblandes-Regierung

und Kammerjunker zu Merseburg.

Ernst Friedrich's v. Eberstein Aufnahme in das Domkapitel zu Merseburg

erfolgte um 1704, denn in dem Domkapitels-Protokolle befindet sich a. a. auch nach¬
stehendes Attest v. 30. Juli 1704:
Nr. 242.

?ro-keotor ae krolessores religui ^eadeiniae lenensis
Iwotori Lenvvolo 8. ?. 0.

(juod sidus solare radiis, idem nobilitati virtus esse putanda est huem-

admodum snim prima lueis origo a sola repetitur: IIa vsras nobilitatis inltia

a virtute promanant. III« igitur demum generosis suis natalibus dignum ss

praebet, gni iu bonestatis atgus omnium virtutum palaestris cum laude versatur.

ll'ales vero au in repntatas Semper sink .änaclemias liaucl vulgare proteeto orna-

mentum aeeessisse existimandum est generoso st perguam Ltrenuo Viro 1lUX1l8I0

?IiilüDla 11100 ad blgmti Älisnieo, guando is per integrum trienii

intervallum atgus ultra in bae bonarum Nentium eIii ei na probe sess exsrouit.

huamobrem gemiirato veluti clseore ellulgsrs, videtur, gui et Najorum gloria et

propriarnm Virtutum splenclore eonspieisnclum se praebst. Ersseet prokeeto ejus

nobilitas guamdiu prasstautissimis rebus iuteutus animus ereseet. Ttgue ita

tandem gensroso ipsius sanguini deeus suum in anla, ingue onnzi soeietats

eonstabit, dum aeeeptas a Uarsntibus laudss propriis pactis tuebitur. Hund a
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uodis iu xi-usLsuli sxi^itur ollieii g-snus, so iubsutsr ÄsIuuAimui' et sxueli UMÄ
nos trisuii tsslimonium LÜLKLMIIIXIV von Lins lwirors rsÄllimus: «Juasouiigns

virt.ut.um prusmiu, Lscl st luum IXEIVK MWVVI^IZ, luvorsm ulgus umorsiu

siäsm prseut-i. Dulium llsuus Lud XeuÄ. Li^ilio ä. XXX. .luiij X. lVIXXIV.

(V. 8.) lloli. .lue. NüIIer v.
In t. Xeuä. Vroli.

Der „Assessor zc. und Kammerjunker zu Merseburg" Ernst Friedrich v. E. hielt

23. Mai 1703 bei der feierlichen Beisetzung seines Oheims Domherrn Anton Albrecht

v. E. in dem Erbbegräbnisse zu GeHofen nach Beendigung der geistlichen Rede die

Abdankung.

1704 ernannte ihn Kurfürst Fr. Aug. I. von Sachsen (König August von Polen)

zum Hof-, Justitien- und Konsistorial-Rathe bei derselben Regierung. Mit

Verwilligung des Statthalters Herzogs Moritz Wilhelm zu Sachsen-Merseburg trat

Ernst Friedrich von dieser seiner Stellung bei der Merseburger Provinzial-Regierung

am 17. März 1710 über in die unmittelbaren Dienste des Königs, und zwar zunächst

als Legationsrath am kurmainz. Hofe*).

Nr. 243. Schreiben Ernst Iriedrich's v. K. an Kerzog Woritz Wilhelm zuSachsen, postulirt. Administrat. des Stifts Naumburg, d. d. Dresden 1. Würz
171V, die Mitte um Entlastung aus besten Diensten enthaltend.

Hochwürdigster zc. Obwohln nie vermuthet, Ew. Hochfürstl. Durchl. Dienste eher

als mein Leben zu quittiren, so scheinet es doch, als ob die Göttliche Fügung hierin

ein Anderes disponiren wollte. Dann Jhro Königl. Most. Allergnädigst resolviret,

Dero Dienste mich, sonder daß davon das mindeste gewußt, zu würdigen. Gestalten

nun diese allergnädigste Intention von solcher Beschaffenheit, daß, weiln ich mein

zulängliches und convenables Hinkommen dabei finde, ich nicht Ursach gehabt, derselben

mich zu entziehen. Als habe im Namen des Höchsten bis auf Ew. Durchl. gnädigste

permission und Genehmhaltung zu Annehmung dieser Jhro Königl. Majt. Diensten

mich entschlossen. Und da Ew. Hochfürstl. Durchl. ausnehmende Clemcnce und bekannte

Elsusrosils mich gewiß hoffen lässet, Sie werden dießhalben keine Ungnade auf mich

werfen, vielmehr mich Dero Hochfürstl. Hulde allezeit aufs mildeste eingeschlossen sein

lassen, die ich nichts weniger in Zukunft durch möglichste gehorsamste Dienstbegierde

und unterthänigsten Respect zu verdienen trachten werde: So erkühne mich hierdurch,

Ew. Hochfürstl. Durchl. Höhestes Consentiment darob aufs Submisseste mir zu erbitten,

zuförderst aber Deroselben zc. vor die vielen Gnadenbezeigungen, so ich während der

Zeit, da ich die Elloirs gehabt, in Dero treueste Dienste zu stehen, genossen, den

respectueusesten Dank vorläufig zu erstatten, welchen bei meiner Hinunterkunft zu

erstatten in äußerster Unterthänigkeit zu wiederholen und meine dießfallsige unver-

löschlich devoteste Erkenntlichkeit dehmüthigst zu versichern die Gnade haben werde.

Hochwürdigster zc. Cur zc. treuunterthänigster zc. G. A vo» GberKM.

Nr. 244. Nesotution ä. ä. Worihöurg an der Elster 17. Marz 171V.

Dem Hochwürdigsten zc. Fürsten zc. Moritz Wilhelmen, Postulirten Admini-

stratorn des Stifts Naumburg, Herzogen zu Sachsen zc. ist gebührender Vortrag

geschehen von dem, was Dero zeithero gewesener Hof-, Justitien- und Conststoviol-

Rath, Herr Ernst Friedrich nun Gderstei», wegen Mutation seiner Dienste

unter dem dato Dresden den 1. Martij 1710 unterthänigst zu erkennen gegeben und

gebeten. Ob nun wohl Höchstbesagt Dieselben ihn gern länger darinnen sehen und

deren Continuation zu Ihrem gnädigsten Gefallen genießen mögen; alldieweiln sich

*) In seinem Briefe v. 21. Febr. 1746 an den Baron v. Hattstein zu Fulda sagt E. F. v. E.:
„Noch mehrers, so hat der große Gott mich über 16 Jahre in geistlichen Lousistorüs und weltlichen
Regierungen als Rath sitzen lassen, ehe ich nachher über 26 Jahr in publique» Geschäften als Königl.
Gesandter fast an alle große Höfe durch ganz Deutschland verschicket worden bin."
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aber, ihn in der Verbesserung seines Glückes zu hindern, billig Bedenken gefunden:

so ist die gesuchte Erlassung in Gnaden zu ertheilen resolviret ^md dieses unter Dero

eigenhändigen Unterschrift und vorgedruckten Fürstl. Geheimen Secret demselben, deine

Sie mit Gnaden gewogen verbleiben, auszufertigen besohlen worden. Signatum

Moritzburg an der Elster den 17. Martis 1710.

Nr. 245. Schreiben Friedrich August's I. an Statthalter nnd Geheime Käthe,den Legations-Kath v. Oberstem betr.

Übrigens hat Unser gegenwärtig am Chur-Mainz. Hofe befindliche Kegations-

Rntst von Oberstem zc. angelnnget, daß, nachdem Wir ihn schon ^c>. 1704 zum

Kof' und Justitien Rath in der Merseburg - Stifts- und GrbtlMdcs-

Regierung, jedoch ohne Bestallung ernennet und nunmehro durch tvdl. Abgang des

dortigen Hofraths von Bünau eine wirkliche Stelle und Besoldung nebst dem, was

derselben annectiret ist, vacant worden, Wir ihm solche conferiren mochten; welchem

Suchen Wir denn auch in Ansehen seiner guten Dienste, falls nicht Jemand vorhanden,

der vor ihm die Anwartung auf eine wirkliche Stelle alldort erhalten, in Gnaden statt

gegeben. Als haben Ew. Lbdn. und ihr nicht weniger dieserwegen, und damit ihm

des von Bünau gehabte Besoldung ü äato, da selbige cessirt hat, gereichet werde,

behörige Verfügung zu thun zc. Marienburg, den 14. Juli ^.n. 1710.
AuguMs liex.

VII. Abth. S.-R. Fr. Aug. I. Bd. XXIX. Nr. 2284 im k. Hauptstaatsarchive zu Dresden.

Nr. 246. Schreiben Ernst Ariedrichs's von Kberstein an den Kofrath Mesenich,Residenten zu Wien, <1. <1. Frankfurt 9. Jan. 1712, worin er die bei An-
Wesenheit Karl's VI. in Frankfurt a. W. stattgehabten Feierlichkeiten
beschreibt.

HochEdler, zc. Herr Hofrath. Jhro Kaiserl. Maj. sind am Neujahrtage von

denen sambtl. Kurfürsten nach Dero Quartier aus dem Dom, woselbst Sie dem Hohen

Amt, welches der Hr Bischof von der Neustatt gehalten, beigewohnet, begleitet worden.

Als die Tafel serviret, trat der kaiserl. Oberst-Kammerherr in die Retirade und zeigte

es an, worauf erst Kurpfntz, nachher der Kaiser und hinter Ihm Knrnminx lind

Trier alle ohnbedecket herauskamen. Als die benediction geschehen, setzte sich der

Kaiser allein zur Tafel und blieben die Kurfürsten nebenst der Tafel, jedoch unter

der Stufen rechter Seits, als erst Kurtrier, dann Kurmainz in der Mitten und

letztens Kurpfalz stehen, bis der Kaiser getrunken, nachdem Sie ihren Abtritt nahmen

und Jeder nach seinem Hause fuhren. Am Montage tractirte Kurmainz den Kaiser,

welcher an einer langen Tafel auf der breiten Seiten allein, und auf der schmalen

rechtwärts Kurtrier und Mainz, als Wirth unter selben, und linkwärts Kurpfalz

saßen, und ward Jedem von einem besondern Vorschneider, so alles kurfürstl. Kammer¬

herrn, davon der kaiserl. in der Mitte dein Kaiser gleich gegenüber und die andern

2 neben diesem standen, das Essen dem Kaiser auf vergoltenen, denen Kurfürsten aber

auf silbernen Tellern gereichet. Das Trinken brachte an den Kaiser dessen Kammerherr

Graf von Altheim und an die Kurfürsten 3 mainz. Kammerherrn, welche auch,

nachdem der Kurfürst von Mainz dem Kaiser das Serviet beim Handwasser, so mainz.

Hrn. Ministres trugen, selbst gereichet, denen 3 Kurfürsten zusammen bei einein Lavoir

die Servietten präsentirten. Dabei zu gedenken, daß der Kaiser sich noch allezeit das

Trinken knieend reichen und darbei serviren läßt: Der Kaiser trank anfangs Kurmainz

Gesundheit, erhob sich ein wenig vom Stuhl, der Kurfürst aber blieb die ganze Zeit

stehen. Darauf fing Kurmainz des Kaisers Gesundheit an, so er Kurtrier und dieser

Kurpfalz brachte. Als Kurpfalz solche getrunken, trank der Kaiser Kurtriers Gesund¬

heit, nachdem Kurmainz der Kaiserin Gesundheit an Kurpfalz brachte, so er Kurtrier

wieder alles stehend zutrank. Worauf der Kaiser letztens Kurpfalz Gesundheit trank.

Die Speisen wurden alle durch Kammerherren, so mainzische Trabanten beglei¬

teten und der Marschall mit dein Stabe führte, aufgetragen. Den Dienstag
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gastirte Kurtrier den Kaiser und die Kurfürsten und den Donnerstag that Kurpfalz

ein gleiches. Den Mittwoch war allenthalben Galla wegen der Kaiserin Namenstages.

Kurmainz aber speisete nebst vielen kaiserl. Ministris bei seinem Hrn. Bruder, dessen

Geburtstag es war. Weilen die kaiserl. Cavalliers alle vor dem Kaiser zu Pferde

bei die Höfe kamen, ließ Kurtrier und Pfalz die ihrigen auch reiten, worauf die

kaiserl., solches merkend, zu Fuß zu gehen anfingen, worauf die Kurfürsten das Reiten

dann wieder abstelleten. Heut geschieht hier die HuldigtMg, den Montag aber gehet

der Kaiser gewiß nach Aschaffenburg. Die Ausbegleitung wird dem Einzüge nicht

gleichkommen, dann von jedem Kurfürsten und Gesandten nur 5 Carossen mitgehen

sollen. Der Kurfürst wird sich seitwärts wenden und suchen, dem Kaiser vorzukommen,

um Ihn in Aschaffenburg wieder empfangen zu können. Die englischen Friedens¬

geschäfte sind noch sehr zweifelhaft, die heutige Post wird ein groß Licht davou geben.

Meines hochgeehrtesten Hrn. Hofraths dienstergebenster O. A von Oberstem.

L. Zlonsieur Nousieur Vsssnieb tüonssiller Äs In tüour ei RbsiÄsnt

äs La Zlnsests Rai Äs ?oIvAUS et LIeeteur Äs Laxe n la Lour
Äs 3k Nksssts Iinpbrinls s, Visnns.

Nr. 247. Schreiben Krnst Kriedrich's von Oberstem an den Residenten zu
Wien Kofratst Mesenich ll. <1. Krankfurt 14. Jan. 1712, Wittsteilungen über
die Abreise des Kaisers von Krankturt:c. entstaltend.

HochEdler :c. Hofrath! Nachdem die Herren Kurfürsten und Gesandten Sonntag

und Montags noch in Conferenz wegen der Friedens - Materie und Verfassung bei

continuirendem Krieg gewesen, ein mehreres aber nicht thun mögen, als es respective

zu überlegen und zu referiren anzunehmen, Sind Jhro Kaiserl. Majt. den 11. «m9 Uhr nach Ordnung, wie die Beilage weiset, von hier abgangen. Sie wurden
wieder bei dem Eintritt in ihre Postchaise auf dem Felde von Kurmainz complimentiret

und Ihme das Reich recommendiret, welches Sie gar gnädig beantworteten. Der Kur¬

fürst von Mainz schlug nach diesem sich seitwärts und ging voraus nach Aschaffenburgf

woselbst Er Jhro Kaiserl. Maj. nochmals beneventiret, welche den 12. um 8 Uhr nach

Truten stein abgereiset. Kurfürst!. Gnaden werden heut Mittag wieder hier sein und

Sonntags nach Mainz retourniren, wohin morgen voraus gehen werde. Den Mittwoch

Mittag gingen Kurfürst!. Durchl. von Pfalz zu Schiff von hier nach Düsseldorf, wo¬

selbst wegen Absterben des Pfalzgraf Carl's Gemahlin das Carneval und Opera ein-

gestellet. Der Kursürst von Trier gehet heut per ?ostu auch weg und ist es schon

hier als ob Alles ausgestorben. Der Graf Goes reisete gestern 9 Uhr nach dem Haag,

von bannen nach Utrecht, wohin ihm Hr von Consbruck folgen wird, um dem Friedens-

Congreß beizuwohnen. Herr Canzlar Frieße ist am Dienstag nach Heidelberg, um

seine Frau Schwägerin die von Degenfeld zu besuchen, gangen, wird aber heut

wieder hier sein und Montags nach Sachsen zurückreisen. Herr Baron Hagen ist

nebst seinem Herrn Bruder Dienstags unsers gndsten Prinzen Hoheit nach Augsburg

gefolget. Hr Graf Dohna gehet heut und Hr Baron Goertz morgen von hier

weg. Die Frau Gräfin Werther lebt hier zwischen Furcht und Hoffnung, weil sie

noch nicht weiß, ob sie sich nach dem Haag oder Sachsen zu reisen pi'uspiirii'su soll;

ihr Herr hat geschrieben, hier noch auf weitere Nachricht zu warten. Meines hoch¬

geehrten Hrn Hofraths dienstbereitester Diener G. A von Oberstem.

ck'g.1 vstzu I'lionnsuv äs clsux vos Istlli'ss äont js vsus suis bisn olili^s, s'ni

snvoM in Isllrs ä Kuck. Eonllnns, pour Iss insckuillss je ins lsrai pluisiv äs vous

sn snvo^sr innis xuisgus In Eouv Impsvinls a sts tnri insnuKSis n'sn azurni,
ckonnsr ... äs vous st gus ck'nillsin's Iis sank inuinlsnunl sneors vsellsrells au

guaärupls js vous pris ck'uvoir snears un xsu äs paiisnes.

S. des k. Hauptstaatsarchivs zu Dresden Briefe Ernst Friedrich's von Edel¬
stein aus Mainz, Bamberg u. a. Orten an den Residenten zu Wien
Bessenich, 1711—1715.
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Am 19. Febr. 1714 wurde der Legatiousvath Ernst Friedrich v. Eberstein wegen

„seiner guten Qualitäten und Dienste willen, so er bei bisherigen Verschickungen er¬

wiesen", von König August zu dessen Kammerherrn ernannt (s. S.-R. Fr. Aug. I.
Bd. XXXVII. Nr. 3650).

Hierauf übertrug ihm König August das für die damaligen besonderen Verhält¬

nisse (besonders mit Rücksicht auf den bevorstehenden nordischen Friedensschluß) wichtige

Amt eines außerordentlichen Gesandten und Ministers an den kurfürstl. Höfen

von Mainz, Trier, Köln und am kurpfälz. Hofe, sowie bei den Bischöfen von Pader¬

born, Münster und Osnabrück. Als Domizil wurde ihm Mainz angewiesen; da jedoch

der Mainzer Kurfürst und Erzbischof, bei dem er vorzugsweise accreditirt war, außer

zu Mainz auch häufig als zugleich Bischof von Bamberg zu Bamberg und andern

Orten seiner Diöcese zeitweise residirte, so war E. F. v. E., abgesehen von der stün¬

digen Beibehaltung einer standesgemäßen doppelten Wohnung zu Mainz und Bam¬

berg auch noch genöthigt, dem Mainzer Hofe bald hierhin bald dorthin zu folgen.
Die mit seinem beschwerlichen Amte verbundenen vielseitigen Beziehungen zu den ver¬

schiedenen Höfen machten sonach nicht nur sehr häufige Reisen, sondern auch vielfachen

Wohnungswechsel nothwendig. Das bedingte aber auch wiederum einen außergewöhn¬

lichen Aufwand, so daß er „mit 15 bis 16 Pferden und 14 Personen an auswärtigen

Orten vor baar Geld und in mcistentheils doppelter illkiMAS allhier (zu Mainz) und

zu Bamberg zu leben ohnmöglich mit den von Königl. M. habenden m/3 Thlrn. aus¬

zureichen vermocht". Die Finanzzustände in Sachsen waren aber durch die neuerworbene

Königswürde derart, daß häufig die Gehälter au die auswärtigen Minister nicht baar,

sondern nur durch Steuerscheine bezahlt werden konnten, welche erst in 9 Jahren fällig

wurden. Der Kredit des Königs hatte dadurch so gelitten, daß ein Jude in der

Mainzer Gegend die leichtfertige Devise auszubringen sich nicht scheute: „Beim König

in Polen ist nichts mehr zu holen." Bei so bewandtcn Umständen mußte E. F. v. E.

sogar die Post- und Reisekosten aus seiner eigenen Tasche bezahlen. Da er auch Dom¬

herr in Merseburg war und daselbst eine Domkurie eingeräumt erhalten hatte, in

welcher er statutengemäß zeitweise seinen Aufenthalt zu nehmeu gehabt hätte, so stand

er überdies durch seine anhaltende Abwesenheit in Gefahr, diese Pfründe zu verlieren*).

Zur Abwendung dieser Gefahr begab er sich nach erhaltenem Urlaube Mitte Dez. 1716

von Bamberg aus nach Merseburg, von wo er 9. Januar 1717 seine Rückreise nach

Mainz antrat. Der König August selbst in seiner Eigenschaft als Stiftsschutzherr ver¬

wandte sich 26. April 1717 bei dem Domkapitel zu Gunsten seines Gesandten und

wahrscheinlich mit gutem Erfolge.

Ztr. 248. Instruktion für Ernst Kriedrich von Eberstein bei dessen Werschickung

an den Kurtrier.-, cökn.-, pfäkz.-, ingt. an den Paderborn- und münsterischen

und osnabrückischen Kos wegen Geltendmachung der Garantie wider alle

Schäden gegen die Schweden.

Von GOTTES Gnaden Friedrich August König in Polen, Herzog zu

Sachsen zc., Kurfürst. Bester Rath, lieber getreuer, Was Wir und Unsere getreue

Unterthanen des Churfürsteuthums Sachsen, incorporirter und übriger Lande, nicht nur

durch den ungerechten Einfall derer Schweden in dieselbe in denen Jahren 1706

und 1707**) vor unsäglichen, auf viele Millionen sich belaufenden Schaden erlitten,

*) Vgl. Akten de uo. 1716/17 des Kammerherrn v. E. Streitigkeiten mit dem Domkapitel zu
Merseburg, welches ihm propter udsentiain seine daselbst habende enrinm hat entziehen wollen, be¬
treffend, im Staatsarchive zu Magdeburg (8. kep. I,IX. k. 7S X. 734 u. k. 95 X. 896).

^ 5*) Kurfürst Friedrich August I., der 2. Juni 1697 die kathol. Religion angenommen und
5. Sept. os. n. die Krone Polens erhalten, bekriegte die Schweden, weil sie Livland, Polen ge¬
hörig, gcmißhandelt hatten. General FIcmming fiel 1700 in Livland ein, aber Karl XII. trieb die
Sachsen aus ihren Postirungcn nnd spielte den Krieg nach Polen. König August brach sogleich dorthin
auf und suchte seine Armee, die bei Guben stand, an sich zu ziehen. Der schwed. General Rhenschild
griff diese an, siegte und rückte in Sachsen ein, wo nun Roth und Elend die armen Unterthanen
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sondern auch, was für kostbare Aufwendungen Wir von ac>. 1711 bis hieher bei der

von Schweden Uns abgenöthigten Fortsetzung des Krieges, und von Reichswegen,

anstatt des Neutralitaets - Corps in Pommern beschehenen Einrückung, und all der Uns

abgedrungene Operationes Wir thun müssen, ist sowohl Reichs- und Weltkundig, als

noch Jedermann in gutem Gedächtniß schweben muß, wie Wir zu der Zeit, als die

Reichs-Kriegs-declaratiou wider Frankreich erfolgen sollen, daß die Garantie wider

Schweden in dem Reichs-Concluso Uns namentlich versichert werden mochte, bei dem

Reiche suchen lassen, und obgleich Glimefs halber so dcutl. zu exprimiren nicht gut

befunden worden, dennoch Uns des verstorbenen Kaisers Lepoldi Mast, und das

gesammte Reich vermittelst solchen Reichs - Conclusi ckv no. 1702 die General-Garantie wider alle Vergewaltigung und Schäden köselivk versprochen haben. Es
ist euch auch verhosfentlich nicht unbewußt, was Wir wegen Unserer in sothaner

Obligation gegründeten Forderungen und der Jndemnisation halber bei des Kaisers

Mast., dem Reiche und denen Südischen Alliirten, sowohl an verschiedenen Chur- und

Fürstl. Höfen, insonderheit auch zu Regensburg und im Haag fürstellen lassen und

bei denen mehrsten dererselbeu den Beifall, besonders bei denen Chur-Mainz., Tricr-

und Pfälzischen Höfen dergestaltige favorable Jnstructiones an ihre Ministros bei dem

Friedens-Congreß zu Utrecht, ingleichen gewierige Vorschriften an des Kaisers Mast,

erhalten, wie die hier angefügten Copeyen in mehrern besagen, und des Königs von

Preußen Mast, nach der fernem Beilage nur noch kürzlich gar angelegentl. gcthan

haben. Alldieweiln Wir aber nunmehr occasione des Kaiserl. Commissions-Decreti

vom 11. Jan. 1716 diese Sache bei dem Reichs - Convent von Neuem rege machen

und durch Unfern daselbst befindlichen Gesandten, den Grafen von Bose, dahin an¬

tragen zu lassen gnädigst entschlossen, daß in dem an Ihr. Mas. den Kaiser zu erstatten

habenden Reichs - Gutachten auf Unsere auf dem fundamento der Reichs-Kriegs-

declaration und dahin gehörigen obangczogenen conclusi originirende Schadloshaltung

auf die Jahre 1706 und 1707, denn von uo. 1711 bis hieher, äußerstenfalls durch

Zuschlagung eines proportionirten Antheils„der Jntraden aus denen durch Unsere

Waffen unter Gottes Segen mit eroberten Örtern umsoviel gewieriger mit reflectiret

werde, als Wir weit mehr dabei und seither der Schwed. Kriegsunruhe gelitten und

zugebüßet haben, als Unsere Mit-Alliirten, denen wir aber dasjenige, so hiernächst in

ihrem lavkur von dein Reiche wird vor gut geachtet werden, gerne gönnen. Als

begehren wir gnädigst, Ihr wollet sowohl bei den Mainz.-, Trier.- und Pfälz. Höfen,

als auch bei derer Bischöfe zu Paderborn und Münster auch Osnabrück LLLbd., an

welche Wir zu solchem Behuf beigehende Creditive abgelassen, durch geziemende Vor¬

stellung aller hierzu dienlichen Motive dieses zu erwirken euch bemühen, daß Ihr.

LLLbd. Dero Gesandtschaften bei dem Reichs - Convent zu nachdrücklicher Unterstützung

obgemelten Unsers gerechten und billigen Suchens favorabiliter zu instruiren belieben

wollten. Und weil bei des itzo zur Regierung gekommenen Herrn Churfürstens zu

Trier, wie ingleichen des Herrn Churfürstens zu Cöln Lbd. Lbd. bei denen ehemaligen

Conjuncturen Wir diesfalls noch Nichts anbringen lassen können, gleichwohl nach des

Ersteren angetretenen Regierung und des Andern erfolgter völligen Wieder-Einsetzung

in vorige Rechte, auch Dero assistenz und approbation zu suchen sein will: Als haben

Wir an Dieselbe Euch abzuschicken der Nothdurft befunden, gnädigst begehrende, Ihr

wollet sobald möglich zu Demselben euch begeben, durch die zu solchem Ende ebenfalls

hierbei kommende Creditive euch legitimiren und um gleichmäßige Vorschrift an Ihr

Maj. den Kaiser, sowohl um eine gewierige Instruction zu seiner Zeit für Dero

Gesandten zu Regensburg anhalten und das Handschreiben sowohl als die Copey

davon, welche man euch nicht versagen wird, unverlängt allergehorsamst einsenden und

heimsuchte. Karl XII. hatte sein Hauptquartier zuerst in Taucha, dann in Altranstedt, wo auch
24. Sept. 1706 der Friede geschlossen wurde, nach welchem den Schweden Winterquartiere in Sachsen
gestattet wurden. Erst am 1. Sept. 1707 brach Karl XII. mit seiner 40 000 Mann starken Armee
wieder nach Polen auf, nachdem er in Sachsen 23 Millionen Thalcr gehoben hatte (Krcußler, Sachsens
Fürsten 36).
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sonst von dem Erfolg unterthänigst berichten. Dabei aber werdet Ihr überall mit der

nöthigen Behutsamkeit zu verfahren, und die Umstünde sammt der Zeit, wo und wie

hier und da die Sache anzubringen, wohl zu unterscheiden, auch ob allegirter Copeyen
mit erforderter prudence Euch zu' bedienen wissen, nicht weniger mit denen negotiis bis

zu Unserer fernem Veordnung nicht vorgehen, sondern inzwischen Alles wohl zu

praeparircn suchen. Daran geschieht Unser Will und Meinung. Und Wir verbleiben

Euch mit Gnaden gewogen. Uuknm Warschau den 18. ^.NKUsli 1716.Augustus kex.
Dem Besten Unfern Cammerherrn, auch Legations-Rath

und lieben Getreuen Ernst Friedrichen von Eberstein.

Nr. 249. Kon Ihr. K. W. in Koten an die Kurfürsten von Trier und Köln,den Wifchof von Gsnavrück und Wischöfe zu Kadcröorn und Münster.

Nachdem wir in gewissen Unfern Angelegenheiten den Besten Unfern KammerHerrn, Kegationsrath und lieben Getreuen Ernst Friedrichen non Eher¬
stein an Ewr. Lbd. abzuschicken für gut befunden haben, als ersuchen Wir Dieselbe
hiermit freundvetterlich, Sie wollen denselben geneigt, zu admittiren geruhen, sein An¬

bringen von Unsertwegen willig vernehmen und ihm hierunter völligen Glauben bei¬

messen, gestalt wir auch zu Ewr. Lbd. der angezweifelten Zuversicht leben, Sie werden

Sich gegen ihn so heraus zu lassen und zu erklären belieben, wie es Dero Uns jederzeit

bezeigten Freundschaft und Unserm in Sie gesetzten besonder» Vertrauen gemäß ist w.

Geben zu Warschau den 18. August 1716.

Nr. 250. Schreiben des k. poln. u. Kurs. Ministers Krnst Ariedrich v. Ober¬stem an den Grafen von Ktemming <l. ü. Mainz 21. Aug. Ulli, die drin¬
gende Witte um Wnterstützung in feiner trostlosen Lage und um richtige
Auszahlung seiner Gage enthaltend.

Cur Hochgräfl. Excelleuz geehrtes Schreiben vom ckuko Lublin den 24. July

habe den 19. in geziemendem Respect zurecht erhalten, daraus aber mit äußerster Ge-

müths-Bestürzung ersehen, daß Jhro Kvnigl. M. sich genvthiget sehen, Dero gesamtenanswärtlgen Mtttistren einen Theil ihrer Besoldung auf dieses Jahr durch zins¬
bare und 1723 gefällige Stenerflhcine bezahlen zu lassen. Nun erkenne zwar

gegen Cur Excellenz ich mit dem allerersinnlichsten gehorsamsten Dank, daß Selbige

gegen mich die Gnade haben und davon Nachricht geben wollen, lebe auch der gerechten

Hoffnung, es werden Jhro K. M. samt Dero Hohen Ministerin von mir überzeuget

sein, daß Jhro mein Blut uud Lebeu zu sacrificiren so wenig einen Augenblick balan-

ciren werde, als der geringe fand meines kleinen Vermögens mich bis anhero in keine

Weise abgehalten, solches und deutlich zu sagen, mein ganzes Alles zu Dero Dienst

und Ehren aufzuwenden. Allein nichtsdestominder bin der tröstlichen Zuversicht, es

werden K. Mjt. zu allerhöchsten Gnaden mir zu halten geruhen, auch Cur Excellenz

nicht ungnädig vermerken, das hiedurch, dagegen jedennoch mit dem allersubjectesten

Respect der Welt, vorzustellen mich ohnmöglich entbrechen kann. Wasmaßen bis an¬

hero zu Kvnigl. M. Ehre und in allerunterthänigstem Vertrauen, dadurch Dero aller¬

höchsten Gnade mich desto mehrers zu bewürdigcn, auch allergnädigste Cvnsideration

zu ferneren wichtigen Employ und künftigen Ersatz Dero eingestammten und weltkun¬

digen Gänervsitö nach zu verdienen, allezeit mich in Eqvipage, Meublen und sonst

allenthalben dergestalt aufgeführt, daß alle Augenblick darthun kann, wie über "Vi» fl

Mehreres darzu employrct, als das von Deroselben mir allergnädigst angeordnete

appointement betragen; zumalen dann sich gar leicht einzubilden und zu ermäßigen,

daß mit 13 bis Iii Pferden und 14 Personen an auswärtigen Orten vor baar

Geld, und in meistcntheils doppelter Menage «Uhler und zu Samberg zu leben

ohnmöglich mit den von Königl. M. habenden Thlr. auszureichen vermocht.

Uber das haben des sel. Herrn Ober-Marschalls Grafen von Pflug uud

Hrn. Grafen von Hoyms Excel. Excel, bei meiner Verpflichtung mich ver-



— 400 —

tröstet, nicht weniger Herrn Graf Werthern Excellenz Hoffnung geben, daß
Königl. M. dasjenige, was in Dero Diensten und dein Hofe zu folgen vor
Reisekosten, Postgelder zc. aufwenden müßte, mir besonders erstatten lassen würden,
alleine es ist solches bis dato, außer was die Düsseldorp und Münsterischen Reise¬
kosten gewesen, doch noch nicht zum Effect kommen, ob es schon ein gar Erkleckliches
vor mein Armnth ausmachet, Wodurch ich mich dann dermaßen consumiret, daß fast
Nichts mehr übrig habe, sondern ganz völlig entkräftet bin, das Mindeste mehr bei¬
schießen zu können. Nächstdem befahre billig, daß Jemand in Sachsen sich finden dürfte,
der ohne considerablenVerlust einein dagegen baar Geld giebt, wann er sich ja noch
resolviret, selbiges auf 9 Jahr zu creditiren. AuswärtigerOrten aber ist gar keine
Hoffnung, wann man auch schon die Hälfte verlieren wollte, baar coinptanten darauf
zu erlangen. Ob nun solches bei meinem Wenigen auszustehen? das werden Cur
Excellenz selbst gnädigst zu consideriren geruhen. Ferners ist Cur Excellenz gnädig
bekannt, daß ich nicht wie die anderen beständig an einein Ort sein kann, sondern dem
ChurMainzischenHofe bald hier, bald dorthin, gewiß mit großen Ulistatten und Kosten,
auch Ruin und Eqvipage und allen andern, folgen muß. Zu geschweigen, wann Königl.
allerhöchste Geschäfte mich nach dem ChurTrierischen und PfälzischenHofe erfordern,
das bei Ausmachung des Jndemnisations-Gesuchs künftig noch frequenter sein wird.
Bei welcher Bewandtnißdann man öfters auf einmal eine Partie Geld haben, aber
nie auf Credit fein, sondern Alles mit dein baaren Pfennig contcntiren muß. So ist
auch leicht zu urtheilen, daß, wann dieses bekannt werden sollte, man gar nicht den
geringsten Credit, auch nur auf wenige Tage und Wochen an fremden Orten finden
würde, vielmehr ist sicher, daß Jedermann das Seine um so höher und theurer an¬
schlagen und rechnen wird, daß also noch dazu doppelte Einbuße daher erwüchse.End¬
lich unterstehe mich zwar nicht von etwas mir allzu Hohen und mich nicht Angehendes
zu gedenken; jedennoch werden Cur Excellenz nicht ungnädig nehmen, daß aus treuester
Devotion gegen Dieselbe nicht zu verbergen getraue, wie mir nicht wenig anlieget,
daß, da ohnedem die Bosheit so weit reichet, daß bekanntlich ein Jude hiesiger Ge¬
gend sich nicht geschenet, durch die leichtfertige Devise: Keim König t» Polen
ist Nichts mehr ZU holen, Jhro Königl. M. geheiligten Respect anzutasten. Wannohngefähr von dergleichen weitern Steuer-Assignationen etwas fremder Orten erfahren
werden sollte, bei der Welt jetzigen Länften solches vielleicht nicht genugsam respectueuse
Raisonnements veranlassen dürfte. Aus welchen allen dann Enr Excellenz zu erfinden
geruhen werden, daß einiglich aus Roth und Ohnmöglichkeit getrieben aufs Allerinstän-
digste und Möglichste demüthigst bitten muß, die große Gnade vor mich zu haben und
bei Königl. M. dahin zu cvoperiren, daß nur fernershin mein ja ohnedem nicht
zureichendes iippoiuteineiit monatlich baar nnd acrnrat gereichet, ingleichendie Rechnung meiner bis dahero vorgeschossenenGrtra-Geldev an Post- und Keile-
Kosten vergnüget werden möge. Cur Excellenz geruhen gnädig zu consideriren, daßbei meinem bis daherigen Gehalt und dein zu Königlichem Respect gethanen Aufwandt
ich Nichts ersparen noch beilegen können, vielmehr, wie aller Welt bekannt, Alles, was
ich nur im Leben gehabt, zugesetzet;mithin in Wahrhaftigkeit außer Möglichkeit bin
(so bereit ich auch mich in Allein gelassentlich zu sakrificiren)nur das Geringste ent¬
behren zii können, ich muhte dann Lcnte, Pferde «nd Alles abschaffen,
welches Jhro Königl. M. defpectnös, also schwerlich angenehm und recht seindürfte. So ist es ja auch ein so Geringes und wird es Jhro ja auf so wenig baare
100 Thlr. nicht ankommen. Cur Excellenz thun hiedurch einen wahren Coup cks
nerosibö. Ich aber verbleibe bis ins Grab in treuster Devotion Cur Hochgräfl. Ex¬
cellenz ganz gehorsamsterzc. G. F. roll GverBteiu.

Mainz 21. Aug. 1716.

Gehorsamstes Inserat! Auch hochgeborner Graf: Will davon gar nicht

gedenken, wie unendlich unglückseligst sein würde, wann, da ich bishero Nichts erwinden

lassen, was nur zu Jhro K. M. Ehren sein mögen und zu den: Ende gewiß mehr

gethan als welche vielleicht doppelt mehr als ich bekommen, sonder daß ich Jhro K. M.
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mit vielen Jmplorationen behelliget, hingegen dadurch alles das Mcinige völlig con-
sumiret, wie auch, da durch mein Abwesen bei dem Stift Merseburg äußerst
zurückkommen, ja dermalen (wann anders Jhro K. M. nicht das gerechteste Einsehen
ineinen vorlängstigen dehmüthigstenBitten gemäß haben und durch Dero allerhöchste
protection nnd Vorschrift mich conserviren) im hazard und äußerster Befahrniß bin,
mein Capitulshans und praesrn; daselbst zu verlieren, anstatt der gehoffteil
Recommendation zu weiteren allerhöchsten Gnaden der Zulage und remuneration mich
gänzlich außer Stand ferners fortzukommen finden sollte, dann Jhro K. M. großes
und aller mildestes Gemüth allzu bekannt, auch Eur Excellenz allzu hocherleuchtet und
generös sind, daß Sie solches nicht von selbst ermäßigen und mir zu Gnaden rechnen
sollten. Getröste mich vielmehr gewiß, daß Eur Excellenz Gnade und Protection vor
mich nicht geringer, als gegen alle, so Deroselben sich gleich mir herzlich und vollen
devouiret, sondern so groß sein werde, daß Sie vor mein solides Unterkommen und
beständiges Stücklein Brod einige gnädige Sorgfalt nehmen und bei K. M. mir ein
fermes Etablissement zu erwirken geruhen werden. Welches bis an meinen Tod
in unverletzlichemAttachement, Treue und Respect erkennen werde Eur Hochgräfl.
Excellenz ganz gehorsamstergebensterzc. G. A von GderBtM.

Mainz 21. Aug. 1716.
DeS k. poln. u. kurs. Lcgationsraths und Ministers am kurmainz. Hofe Ernst Fricdr. von Eberstein

Korrespondenz mit dem General-Feldmarschall Grafen von Flcmming im k. Hanptstaatsarchive zu
Dresden, Jahrg. 17lg, S. 62. Nr. 2g.

Nr. 251. Schreiben Krnst Ariedrich's v. K. an K. Waj. in Idolen ä. <1. Wam¬
berg 3. Sept. 171K, die Witte um Krtljeitung einer Worschrift an das Dom-
Kapitel zu Merseburg enthaltend.

Ewr. K. M. mich nochmaln in meinen wenigen privatis zc. zu Fuße zu werfen,
finde mich wider Willen genöthiget, um Dieselben zc. zu bitten, Sich zc. zurück¬
zuerinnern zu geruhen, was Deroselben schon sieder 1714 wegen meiner Curla ZU
Merseburg und dasigen Drucken;-Einbiinften zc. vorgestellet. Nun hätte ich
zwar billig hoffen sollen, es würde dasiges Dom-Capitul in reife Erwägung nehmen,
daß ja Gmr. K. M. zc. Sefehl und Geschäfte, nicht aber meine Privat-Angelegen-
heiten mich hemmten, die in denen Statuten vorgeschriebeneRestdeu;;eit daselbst
gegenwärtig sein zu können. Deine ohn ermessen aber will solches in keine Weise
verfangen, fondern ich bin im Hazard, nächst bevorstehendesGeneral-Capitul drum zu
kommen solche zu verlieren, ob ich schon bei bemeltem Dom-Capitul verschiedentlich und
umständlich repraesentiret, daß ja unmöglich dadurch solcher mich verlustig machen
können, daß ich prapter al»8eutiam keipublivae e-uisst meine Residenz bis anhero
nicht jährlichen zu bewerkstelligen vermocht. Ich ließe zwar dahin gestellt sein, daß
man vermeinet, die Statuta hielten nur ullelu die »exotm IZvvIesiuv vor suMeieiit,
Jemanden von der Mstdeu; zu eximiren; jedoch müsse man specialiter wohl bedenken,
daß nach allen geist- und weltl. Rechten, auch der bei allen andern Erz- und Stiftern
noch grünender Observanz iiexotin keipubljene auch iie^otin Leelesiae seind, und
die Verschickungin Landes - Geschäften um dessentwillen sowohl, als in Kirchen-
Geschäften andcrwärtig die Residenz hinlänglich execusiret, iveiln «illus IZeelesin,«
st «illute keipublieile llepeiulinet, auch überdcm bei dem Hochstift Merseburg dieses
sonderlich zu respectiren und zu statten kommen muß, daß die mir allergnädigst an¬
vertraute Geschäfte von dem Stiftsschutzherrn und Ellsl äs knmillö, nämlich Ewr.
K. M., herkommenund wahrhaftig dem armen Stift übel geflücht sein würde, wenn
solches nicht von der Wohlfahrt des Hohen Churhauses und des Christenthums parti-
cipiren und mit selbigen gleichen Schutz, Schirm und Nutzens Rechtens fruiren sollte.
Gelanget demnachan E. K. M. mein zc. Bitten, Dieselbe wollen zc. geruhen, durch
Dero allerhöchste Autoritact nur dießfnlls zu statten zu kommen und an Ein Dom-
Capitul des Stifts Merseburg rescribiren zu lassen, daß man nur darum, weil bis
daher» meine ordentliche Residenz-Wochen zu Merseburg nicht halten können, meiner
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optirten Curia nicht priviren, noch von andern der praesenz anhangenden bencsizien
ausschließen, sondern vielmehr in Betracht Ewr. K. M. zc. Verschickung und so lange
solche dauert, man mich nichts desto minder pn« avtualitei' praeseiiti allenthalben
achten und die sämtlichen deuellvi» llxa et von lixn zusmnt denen piliiibim, KolZtMg
und was denen ferners anhängig oder denen Residenten gehörig, unverweigerlichpro
parte sonder Konsequenz und Praejudiz auf andere mitgenießen, auch meine Miriam
ohne Widersetzen lassen solle zc. E. K. M. zc. C. F. von Eberstem.

Unterm 26. April 1717 sandte König August die von seinem Kammerherrn

E. F. v. E. erbetene durch seine Unterschrift vollzogene Vorschrift zur weiteren

Überschickung an seine Geheimen-Räthe (VII. Abth. S.-R. Fr. Aug. I. Bd. XU VI.

Nr. 4553 und Bd. XUVII. Nr. 4693 im k. Hauptstaatsarchive zu Dresden).

Nr. 252. Schreiben Ornst Ariedrich's v. Kverstein an den Grafen von Atem-

ming <1. ä. Wamberg 18. Gkt. I7IK, worin er mittyeitt, daß der Kurfürst

von Mainz eine Worschrift zu seinen Gunsten an den König von Wolen ge-

sandt habe.
HochgebornerGraf. Die sonderbare Gnade und Protection, deren Cur Excellenz

mich allezeit bewürdiget, lässet mich keinen Anstand nehmen, Deroselben hiedurch zc. zu
berichten, was gestalt kurfürstl. Gdn. von Mainz gestern Dero mainzischen Canzler
zu mir geschicket und eröffnen lassen, wie Sie die Nachricht erhalten, daß der Hr Statt¬
halter Fürst von Fürstenberg verstorben; Sie zweifelten nicht, es würde solches
viele Veränderungen nach sich ziehen und wünschete, daß dabei auch etwas Glückliches
sich vor mich ergeben möchte. Nun würde ich aus Demjenigen, was sie vorm Jahre
als permission erhalten, auf kurze Zeit nach Sachsen zu gehen, durch Übersendung Dero
Gesteimden-Rnths-prueäients zu meiner Recommendation bei Königl. M. und Le¬
gitimation wegen meines Aufführens gethan, bereits erkannt haben, wie begierig Sie
wären, zu meinem Glück beförderlich zu sein, möchte ich Ihnen also Nachricht geben
lassen, ob solches einigen Effect gehabt und ob profitable glaubte, daß kurf. Gd. bei
diesem tcmpo, wie Sie zu thun intentionirt wären, an Königl. M. und Dero Ministros
etwan in favor meiner schreiben. Ich habe darauf mich vor diese zugedachte aber¬
malige Gnadenprobe mich geziemend bedanket und erwähnet, daß Jhro kurf. Gd. mir
vor dein Jahr nachgeschicktes gdsts Praedicat an Cur Excellenz und den Hrn Graf
Werthern Ercell. übersandt und Deroselben von Allem umständliche Nachricht gegeben,
glaubte aber, daß die zeitherige polnische Troublen kein erwünschtes Tempo ge¬
stattet, Jhro Königl. M. davon einen Vortrag zu thun, getröstete mich doch nichts desto
minder, daß eine so gnädig gemeinte Intention dereinst mir einen consolablen effect
bringen würde. Was des Hrn Statthalters Tod vor Mutationes veranlassen würde,
könnte ich zwar nicht wissen, die Recommendation aber eines so großen Kurfürsten
könnte einem zu keiner Zeit Schaden bringen; ich sei außer Landes, Königl. M. sähen
Nichts von meinem Thun und Wesen, die zeitherigen Geschäfte wären auch nicht so
beschaffen gewesen, daß dadurch mich zulänglich recommendiren können, würde ich also
mit unterthänigstem Dank allerdings anzunehmen haben, wann kurf. Gdn. so gnädig sein
und in einige Erinnerungzu bringen geruhen wollten, worauf er nach ein und anderen
mehrern Reden Abschied von mir genommen. Als nun heut gewöhnlich nach Hofe gefahren
und kurf. Gdn vor dieß Dero gdsts. Wohlmcinen danken wollen, haben Selbige mir ge¬
saget, wie Sie mit gestriger Post bereits an Königl. M. und Cur Excellenz vor mich ge¬
schrieben und Ihrem Canzler befohlen hätten, mir die Copicn zuzuschicken.Sie hätten es
solcherweise einrichten lassen, daß Sie gewiß glaubten, daß was Ihr voriges Dccret noch nicht
gethan, doch diese Vorschrift erwirken würde, welche mir auch jetzo von dem Hrn Hof¬
rath Grachen überbracht worden und mich recht enjouö setzen. Ich erkenne zwar Ihr
kurs. Gdn gnädigstesContent» und Begier, mir zu einem stabilen emplop zu verhelfen,
billig aufs Dankbarste, werfe mich aber aufs Gehorsamstein Cur Excellenz hohe Hände
und bitte mit vollkömmlicherResignationdemüthig, Dero hohe Protection mich der-
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gestalt dabei finden zu lassen, als sie es selbst ü propos ermäßigen.Weil mein hiesiges
employ wohl nicht länger als bis zu einem Nordischen Friedensschluß und Aus¬
machung des Jndemnisations-Werks dauern wird, so werden Cur Excellenz mich
einer gnädigen Sorgfalt selbst nicht unwürdig erachten können, welche bis ins
Grab zu verehren geflissen sein werde, demnächtigst beharrend Cur hochgräsl. Exccllenz
ganz gehorsamstergebenster zc. G. A rou GbeMeiu.

Bamberg in Eil 18. 8^ 1716.
Angef. Korrespondenz v. 1716, S. 84. Nr. 36.

Nr. 253. Schr. Ar. Aug. I. an die Geheimen-Wäthe ck. <k. Warschau 6. Mov.
171K, „die Avschickung des Kammerljerrn uon Eberstein an den linrtrier.-

und andere Käse wird deren Gntbesinden überlasten.^
Uns ist geziemend vorgetragen worden, was Ihr sowohl wegen AbsthiiitUNg

des Kammerherrn von Gberstein an den Chur-Trierischen und andere Chur-
und Fürstl. Hofe, als wegen des von des Fürsten zu Löwenstein-Wertheim Lbd.
beschehenen Suchens, Dero Jntroduction in den Fürsten-Rath betr., gehorsamst ein¬
berichtet zc. Wie wir nun, ob und wie lange mit Aschickung des Kammerherrn
von Eberstein angestanden werden möge, Eurem Gutbcfindenanhcim stellen, also
approbiren Wir zc., was in Unserm Namen Ihr an Unfern Geheimbden-Rath und
Plenipotentiarium Grafen von Bose in Sachen die Fürstl. Löwenstein-Wertheimische
Jntroductionbetr. verfüget (S.-R. Fr. Aug. I. B. XUVI. Nr. 4566).

Nr. 254. Schreiben Ernst Iriedrich's non Eberstein an Graf von Alemming
<1. <1. Wamberg 7. Aez. 171k, die Witte um Urlaub zn einer Weise nach

Sachsen enthaltend.
HochgebornerGraf! Weil meine Privatbedürfnisse mich genöthiget, bei Königl.

M. um allergnädigstePermission zu bitten, auf das letztverstrichene Genernt-Enpitet
nach Merfeburg zu gehen, so habe darum allerdehmüthigstangesuchet, weiln aber wegen
der damaligen Confnsion der polnischen Posten meine dießfallsige Briefe bei Königl.
M. hohem Ministerin erst eingelaufen, als das General-Cnpitel allschon verstrichen ge¬
wesen, so haben des Herrn Graf von Wackerbart's Excellenz mir unterm 16. 8^
geschrieben, im Fall die Reise nach Sachsen noch von Nothwendigkcit und Nutzen
erachtete und der Dienst Jhro Königl. M. und vorfallende pressante affaircn nicht ent¬
gegenstünden, ich solche nur vornehmen könnte. Nachdemnun dermaleneinige Vor-
fallenheiten sich ergeben, so meine Gegenwart gar sehr erheischen, als vcrhoffe, Jhro
K. M. und Cur Excellenz werden nickst ungnädig nehmen, daß dahin eine kleine Reise
zu thun mich nicht einbrechen kann, welche ohne das allermindeste Praejudiz des königl.
allerhöchsten Interesses ist, denn nicht das mindeste Geschäft da Hausen auf dem Tapir,
über das die instehcndeuFerien und dahero gewöhnliche Andachten, so zu reden, Alles
schließen, und endlich kurfürstl. Gnad. vatonv nach Mainz hinzutritt, welche Sie den
7. Januarii antreten, sich aber unterwegensaller Orten dergestalt arretiren würden,
daß Sie vor Anfang des Fcbruarii schwerlich in Dero Residenz zurückkommen dürften zc.
In ewiger Devotion verharre Cur zc. G. A ro» Elmstein.

Bamberg 7. Dec. 1716.
Angcf. Korrespondenz v. 1716, S. 96. Nr. 49.

Nr. 255. Schreiben Ernst Ariedrich's von Eberstein an Graf Alemming <1. ck.
Werfeburg 2K Ae; I71K, worin er meldet, daß er gegen den i>. Januar 1717

seine Wückireise nach Wainz antreten werde.
Hochgeb.Graf! Cur Excellenz werden zc. aus meinem letzthinnigen zu ersehen

geruhet haben, was gestalten wegen einiger Unumgänglichkeitenmich genöthiget funden,
daß von des Hrn Grafen von Wackerbart's Excellenz mir ertheilten Urlaubes:
eine kleine Tour anhero zu thun, mich zu bedienen. Nachdem nun zc. wegen der vor-
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stehenden Heiligen Zeit, auch drauf vorseienden Netour Jhro kurfürstl. Gdn nach Dero

Residenz Mainz, da Sie unterwegens zu Geubach im Spessert und zu Aschaffen¬

burg jagen werden, Nichts dermalen zu verabsäumen zc.: so lebe der zc. Zuversicht,

Jhro K. M. werden zc. erlauben, daß meine Privata hier vollends zu Ende bringen

dürfe; ich werde solche dergestalt einrichten, daß gegen den 9. Januar meine Rückreise

antreten könne zc. Verbleibe Cur hochgräfl. Excellenz ganz gehorsamst ergebenster zc.

Merseburg 20. 1716. G. F. rou Gberstein.

Angef. Korrespondenz v. 1716, S. 160. Nr. 43,

Nr. 256. Krtrart Schreibens Ernst Ariedrich's von Oberstem an des Krn.Gek-Hiatlis v. Watzdorf Krcestrnz «I. <1. Main; den 22. Inn. 1717, worin
er über seinen schlechtenInstand sich beklagt.

Meine wenigen Extraordinarien belangend, so ist Gott bekannt, daß, wann es

möglich und ich im Stande wäre, es thun zu können, ich viel lieber Jhro Königl.

Ulaf. blost vor die Ghre unterthäuigst aufzuwarten, dann vor Besoldung

dienen wollte zc. Nachdem aber mein Zustand bekannt und daß, so lange meine Eltern

leben, nichts Eigenes habe zc., so werden Cur Excellenz zc. ermäßigen, daß zc. nicht

mehr im Stande bin, mir mit dem Steuerscheine vor dießmal aus meiner Noth zu

helfen zc. Überdem werden Cur Exc. zu consideriren belieben zc., daß mein Appointe-

mcnt, so knapp den 4ten Theil desjenigen, so Hr Graf Nostiz ordinarie hat, womit

er wohl auskommen kann, ich hingegen beständig zusetzen muß zc., zugeschweigen, daß

meine doppelte Wohnung zu Bamberg und hier ein 5tel allcine wegnimmt zc.

Angcf. K. v. 1717, 139.

Seine Funktionen bei dem Kurfürsten Lothar Franz von Mainz verrichtete E. F.

v. E. zu solcher Zufriedenheit des Kurfürsten, daß sich dieser bewogen fand, ihn 30. Juli

1715 auch zu seinem Geheimen Rathe zu ernennen und dies dem Könige direkt zu melden.

Nr. 257. Kurmainzisches GHlattzs-Dekret des Grafen Ernst von Oberstem.

Nachdemahlen der Hochwürdigste Fürst und Herr, Herr Lotharius Frantz,

des Heyl. Stuhls zu Mayntz Grtz-Bischoff, des Heyl. Römischen Reichs durch Ger¬

manien Grtz-Gantzlar und Ghurfürst, Bischoff zu Bamberg zc. Unser gnädigster

Herr in besondere Gonsideration gezogen haben, was gestalten Seiner Aönigl.

Ulajst. in sohlen, und Ghurfürstl. Durch!, in Sachßen bey höchsterwehnter Seiner

Ghurfürstl. Gnaden Hoffstatt sich mm eine geraume Zeit aufhaltender Minister

und Abgesandter, Herr Ernst Friedrich Karon von Gberstein seine bishero

aufgehabte Geschafften nach dessen stattlichen Missenschafft und Grsahrnuß mit so

großer Sorgfalt als Gelassenheit verrichtet; So haben mehr Höchst besagte Seine

Ghurfürstl. Gnaden aus eigener Bewegnüß, und in freundlicher Zuversicht ob

höchst besagte Seine Aönigl. Majst. und Ghurfürstl. Durchl. werden es änderst

nicht alß für ein wahres Kennzeichen Seiner Ghurfürstl. Gnaden an Dero Ministre

Aufführung, Geschafften absonderlichen Gefallen und Vergnügen auf- und an¬

nehmen, Ihn obbenandten Davon von Gberstein hieinit und in Arafft dieses

Decrets zu Dero Ghurfürstl. Mayntz geheimen Rath dergestalt ernennet und er-

klähret, daß Gr dafür von Männiglich geachtet und geehret, Zhnie auch solches

H>raedicat in allen Vorfallenheiten von denen Ghurfürstl. Gantzleyen beygeleget

werden solle; Uhrkuud dessen haben Höchst besagte Seine Ghurfürstl. Gnaden dieses

Decret eigenhändig unterschrieben, und Dero Geheimen Gantzley Znsiegel beydrucken

lassen, Manch den Z0w> Iuly s7s5. Motluvius FnuttZ Ghurfürst.(A. 8.)

(A. 8.) eoueorckuk oum vriKiuuli eoneeplu Euuo6llg.riw inkimso Dchepoiirich
N. . . . in llcköm.

Churfürstl. lllayntz. Geheimbte Lantzley.



Solches Wohlwollen ermuthigte den bisherigen außerordentlichenGesandten unter
Billigung seines Oheims, des sächs. Ministers Grafen v. Werthern, 17. Nov. 1716
um Ertheilung des Charakters als wirklicher Gesandter nachzusuchen.

Nr. 258. Schreiben Ernst Isriedrich's von Eversten» an Graf von Klemming

<i. ü. Wamberg 17. Wov. 171k, die Witte nm Ertheilung des Charakters als

knvoze bei den kurmainj. Koten enthaltend.
HochgebornerGraf! Cur Excellenz werden ohnzweiffentlich annoch in geneigter

Erinnerungführen, was vor einiger Zeit Deroselben vorzustelleilmich entblödet, daß
Jhro Mas. allergnädigst gefälligst sein möchte, bei den In«rrstci»tisrstett 4>ösc»t mir
den Character kuvoze beizulegen. Nachdeinnun in Conformitct dessen gleichmäßigan
meinen Herrn Oheim des Grafen von Werthern Excell. geschriebenund von
selbigem die Antwort gestern dahin erhalten, daß er solches nicht anders dann ganz
billig fände; nur sorge er, daß es damit bei Hofe einzig das Bedenken haben würde,
daß man bei jetzigein Zustande der Gesandtschaftskasse mir nicht sogleich auch das
Tractamentwerde zu geben practicable achten, stellete mir also anHeim, was etwan zu
dessen Erledigung an Cur Excellenz per nvanos zu melden rathsam finden möchte. Nun
dann Eur Excellenz gnädig bekannt, daß meine ganze Begierde alleinig dahin gehet,
Jhro Königl. M. zu Ehren und unterthänigsten Diensten zu sein, und daß zu dem
Ende auch ineinen letzten Heller nicht ansehen werde: So werfe mich auch hierunter
lediglich in Jhro Königl. M. allergnädigste Hand und Eur Excellenz geneigteste Dis¬
position, der völligen zc. Zuversicht,daß wann sie auch gleich stracks Anfangs das ganze
Tractament mir reichen zu lassen nicht wohl thunlich erfinden sollten, Sie dennoch
dadurch sich nicht hemmen zu lassen, sonder nur also mit mir zu schaffen gnädigst und
höchstgeneigtgeruhen werden, daß (wie mir mein Gewissen zeügct und aller Welt
bekannt, bisher allenthalben gethan zu haben) auch fernerhin eines so großen Herren
Diensten mich würdig aufzuführen continniren könne, sintemalen keineswegs darunter
ineinen Vortheil, sondern einzig Jhro Königl. M. Elloirs envisagire und die eommockite,
Ihnen desto besser und sachlicher dienen zu können. Obschon (wie Königl. M. selbsten,
wie auch Eur Excellenz gewiß leichtlich erfinden werden) bei meinen Reisen und Ver¬
änderung des Aufenthaltes einiger Zulage auch außerdem so bedürftig, als würdig
bin. Womit zc. in ewiger Devotion verbleibe Eur Hochgräfl. Excellenz ganz geh.
ergebensterzc. G. F. ro» Eberstem.

Bamberg 17. Nov. 1716.
Angef. Korrespondenz v. 1716, S. 76. Nr. 37.

Ein gleiches Wohlwollen wie seitens des Kurfürsten von Mainz wurde ihm auch

vom Kaiser zu Theil. Schon i. I. 1711, als Karl VI. zur Krönung und Huldigung

nach Frankfurt gekommen war und daselbst bis zum 11. Januar 1712 verweilte, fand

er an dem intelligenten und gewandten kurs. Hof- und LegationSrathe Ernst Friedrich

v. E., welcher aus Anlaß der Kaiserkrönung in außerordentlicher Mission und zugleich

als Begleiter des Kurfürsten von Mainz nach Frankfurt gekommen war, ein besonderes

Wohlgefallen und erwies demselben 4. Januar 1718 „die ohnvermuthete Gnade", ihn

„aus eigener Bewögnus" in den Grafenstand zu erheben. Das umfangreiche Diplom

enthält zugleich das mit den Schildzeichen der beiden ausgestorbenen Ebcrsteinischen

Grafengeschlechter, des niedersächsischen und des schwäbischen, vermehrte Wappen Ernst

Friedrich's v. E. in künstlerischer Ausführung (vgl. Wappentafel in der „Beigabe").

Die dieser Wappenvermehrung zu Grunde liegende genealogische Unklarheit hatte später

noch die spaßhafte Folge, daß der gegraftc E. F. v. E., der nur das Schloß und

Flecken Leinungen mit Rötha besaß, vom Wiener Hof-Rathe als Inhaber der „Graf¬

schaft Ebcrstein im Schwäbischen Kreis" angesprochen und als solcher gemahnt wurde,

eine vom Regensburger Reichstage sowohl 1716 als 1738 verwilligte Türkensteuer zu

je 50 Nömermonaten im Betrage von 1600 sl. abzuführen.
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Nr. 259. Schreiben Krnlt Zsriedrich's von Kberstein an Graf von Zstemming

vom 15. Aug. 1718, worin er seine Erhebung in den Weichsgrasenstand an¬

zeigt.

NmmslANsur! 1s8 Araes8 äonl Votrs lUxesllsnos a 1onzour8 äaiAus ms

eomblsr et. In grotsetion äont IVIs m'llonors ms tont si xrsoisux gns fs m'sn

eroiram sntlersmsnt InäiAns, si fs eaoliais 1a molnärs sllo8S gut ms rsssaräs.

,7s xrsuäs äone 1s. Uderts ä'avousr ä Votrs löxssllsnss, gns 8. AI. lmpsrinls m'a

fait In Ai-A.es äs ins äselsrsr t'nmts än 8t. IZwpirs, et gas Nr. 1s Vios-EIian-

esUisr äs 1'smplrs, Eomts äs Sslionborn, m'sn a intorms, II ^ a guslgns tsmzm

avso la notlt'ioation, gns 1'orärs statt äonns äs m'sn sxpsälsr 1s äigloms.

II sst vrai, gns zs suis trss-eontsiit äs mon sort st äs ma eonäition, vn gns
saus vanits ma lamills est uns äs esllss, gni n'ont rtsn A ss rsproklisr. Nats

estts Arnes ms parait trog äiAns, zirtneipulsmsnt äans 1s stsels on nous vivons,

ins ä'strs rstuss. U!t eomms fs suis trop psrsnaäs äss Uontss st äs 1a Utsn-

vsUlanes Ans Votrs IlxesUsnes a zronr moi, fs ns äouts nnllsmsnt, gu'lülls

approuvsra Aus zs 1'aeesgtö avse tont 1s rssxset än st gns fs Ua 8nz>zi1ik trs8-

UumUlsmsnt, äs m'sn proourer 1s eon8sntsmsnt st 1'aggrobation äs 8a Ilafests

Xntrs sViiAii^t« kox- .1s suis eomms toltfours avse un rsspset trss-grolonä st

un ^sls trö8-8o1iäs Non8kiAnsnr Iis Votrs Lxesllsnos 1s z>1n8 IiumUls ste.
A Nunteli es 15. aoüt 1718. D'Hbsrstsin.

Angef. Korrespondenz v. 1718, S. 222, Nr. 19.

Nr. 260. Schreiben Ernst Zsriedrich's v. K. an König Isriedr. August ä. ä.

Frankfurt 11. Dez. 1720, worin er diesem seine Erhebung in den Grasen-

stand anzeigt.

Allerdurchlauchügster zc. König und Herr. Ew. König!. Mayt. kann allerdeh-

müthigst zu hinterbringen nicht umhin, was gestalten Jhro Kaiserl. M. mir die ohn-

vermuthete Gnade erwiesen und den 4. Inn. 1718 mich in Grafrnstand er¬

hoben. Gleichwie nun diese Begnadigung als eine zu Splendeur Ew. Königl. M.

Hofes, davon zu sein ich die höchste Gnade habe, gereichende Sache billig ansehe, also

hoffe, Ew. Königl. M. werden allergnädigst agreiren, daß mit dem dießfaÜsigen Kaiserl.
Notificationsschreiben Jhro hiemit allergehorsamst mich zu Füßen legen dürfe. E. Königl.

M. allerunterthänigster zc. G. A Grat von Gbersteiu.

Nr. 261. Notificationsschreiben an Jhro Königl'. W. in Wolen als Kurfürsten

zu Sachsen ä. ä. Wien 23. Gct. 1720, Zsriedrich's v. G. grast. Standes-

erhöhung betr.

Wir Carl der sechste zc. Erwählter Römischer Kaiser zc. entbieten dem zc. Herrn

August dem Andern, König in Polen zc. alles Guts zc. Nachdeme Wir den Ernst

Friedrich von Ederstei» in Ansehung seines uralten Rittcrmiistigc» Geschlechts

und seiner Uor- und Eltern sowohl, als seiner selbst eigenen Verdiensten ans

eigener Sewcgnist bereits den 4. January zlnno 1718 in des Heil. Röm. Reichs-

grasenstand erhoben, er uns auch anbei allerunterthänigst angelanget und gebeten,

wir solche Erhöhung Ew. Lbdn vor Andern zu wisseu zu machen ggst geruhetcn zc.:

als ersuchen Wir Ew. Lbden zu dem Ende zc., Sie wollen bei Dero Canzleien die

Verordnung thun, auf daß solches angemerket und ihm, Graf von Gdersteltt, in

allen Begebenheiten ermelter gräfl. Titel und Ehrenwort Hoch- und Malilgebaren

im Schreiben und Reden geben werde zc.

Mittels Schreibens 6. ä. Mainz 2. Mai 1722 übersendet Ernst Friedrich Graf von Eberstein
das lmistrl. Diplom, welches von der kursächs. Geheimen Cabincts-Expedition „zu darauf thuendcr
Königl. Verordnung verlanget worden", worauf die Bestätigung des Königs erfolgte.

Sp. N. Fr. Aug I. Bd. I.XIV Nr. 6813.
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Nr. 262. An Geh. Htäthe, daß der Kammerherr von Sverstein in Ankunft als

Graf geschrieben und tractiret werden fasse.

Nachdem Jhro Maj. der Kaiser Unfern Kammerherrn und am ChurMainzischen

Hofe der Zeit befindlichen Ministre Ernst Friedrichen von Eberstein in den Reichs-

Grafenstand erhoben und Uns hiervon freundvetter-, brüder- und nachbarl. Nachricht

ertheilet: Als ist hiermit Unser gnädigstes Begehren, ihr wolltet hiervon an Unser

Marschallamt und gesamte Collegia gewöhnliche Notisicationes ergehen lassen, und daß

bemeldter Unser Kannnerherr von Eberstein in Zuknnft als Graf geschrieben und

tractiret werde, verfügen zc. Warschau den 6. Aug. 1722.
.4. k. Mr. Gr. von Mut-ulortt.

Am 8. Aug. 1722 mit der ordentl. Post nach Sachsen abgeschickt worden.

S. Gcheimkanzlciaktcn im k. Staatsarch. zu Dresden: Reichsgr.-Standeserheb. >ao. 1791 ff., Bl. 147—165
Abschr. des Grafen-DiplomS für E. Fricdr. v. E. Bl. 152—165), auch S.-N. B. HXIV. Nr. 6343.

Nr. 263. Auszug ans dem Grafen-Aiplome für Grnst Ariedrich von Kberstein

,1. ü. Wien 4. Januar 1718.

Wir Carl der Sechste von Gottes gnaden Grwehlter Römischer Kayfer,

zu allen Zeiten Wehrer des Reichs, Aönig in Germanien rc. ic., „Bekennen ic.

öffentlich mit diesem bricff und thuen kund allerniänniglich, wiewohl die höhe der

Röm: Uayl: Würdigkeit w. mit vielen herrlichen Gdlen geschlcchtern w. gezieret ist,

iedoch weillen solche Aayl. Hoheit, ie mehr die uhralte Gdle geschlechter Zhren

adelichen fürtrcfflichen tilgenden und Verdienen nach, mit ehren, würden, und

wohlthaten begäbet werden, je herrlicher der thron kayl. Ulay: glantzet und schein-

bahrlichcr gemacht würd rc. rc., und Wir dann auß ietzt berührter kayl. Hoheit:c.

in gnaden vorderist geneigt seind, aller :c. Unserer :c. unterthanen :c. ehr, würde

auffnehmen und Wohlstand :c. zu beförderen, so seind Wir doch mehrer und be-

gierlichcr gewogen, deren nahmen, stammen, und geschlecht in höhere ehr und

würde zu erheben und zu setzen, deren Voreltern und Sie von gutten uhralt-adelichen

stand herkommen und gebohren, auch sich in Unseren rc. wichtigen Obliegenheiten

und geschafften mit treuen :c. dienstcn standhafftig erzeigen und sich durch adeliche

tilgenden vor anderen hersürthuen: Wan Wir nun gnädiglich angesehen und be¬

trachtet die besondere tilgenden, vernunfft dapffer- und geschicklichkeit, fürtreffliche

aigcnschafftcn und löbliches wohlverhalten, wormit vor Unserer kayl: Mayt: das

fast von achthundert jähren her blühende Rittermähige gefchlecht

deren von Gherstein auß welchem Uliser und deß Reichs lieber getreuer Grnst

Friedrich von Gherstein eiitsprossel,, vielfältig angerühmet worden und in denn

beglaubten tourniers büchern sattsamb zu ersehen, was gestalten solches geschlecht

den uhralten Ritterstalid ohnaussetzlich fortgeführet, iiiiiiiaßen vieler dieses staniinens

und gcblüths zu geschweigen, cilff unter der fränkischen Ritterschafft bey dennen

alten Ritterspielen nebst deiinen graffen außgezeichnet sich befinden, von welchen

vorderist sein uhrälter vatter Philipp V0N Gherstein so weyl. Carl dem

fiinfftctt :c. allerunterthänigste Dienste geleistet, beobachtet wird, in deren Mi¬

schung nit iiiinder Unser freundlich geliebter Herr Vorfahr und AnHerr weyl

Kayfer Ferdinand der dritte durch weyl. dessen Herrn bruder Grhherhog

Leopold Milhelmh :c. schon von mehr dan sechzig iahren her seinem Groß-

vatter Crnst Albrechten von Gherstein, bey welchem Gr in verschiedenen

ehren ämbtern zu kriegs- und sriedens Zeitten gestanden und seine männliche

Dapfscrkeit, verübte Ritterliche thaten, gutten vernunsst, bekannte treu und

teutsche auffrichtigkeit, sonderheitlich alß General Feldmarstlfast Lieute¬

nant ieder Zeith erwiesen zu etwelcher erkandnus der gräfflichen würde

versichern lassen, wie eß die noch vorhandene Griginal und andere schreiben

sattsamb bezeigen und mehrers bestätigen, solche kayl. gnade und würde aber

auß erheblichen Ursachen biß ausf bequemblichere Zeitten vorbehalten

müssen, Gr obgemelter Friedcrich Grnst von Gberstein nicht weniger seiner ange-



bohrnen stattlichen vernunfft, trefflichen gaben von der Natur und forth und forth

geführten gutten lebensivandel zufolge nach dem löblichen beyspiel seiner vor- und

Litern sich nicht nur in vielen hoff- und anderen vorsallenheiten auch wichtigen

gesand sch äfften verdienstlich gemacht sondern rc. :c.

Alß haben Wir demnach w. anst aigener bewögNNS obbesagtem Ernst
F riederich von Oberste»»»diese besondere kayl. gnade gethan und Ihn sambt
seinen jetzig- und künsftigen ehelichen leibs Erben und derselben Erbens

Erben beyderley geschlechts absteigender linie für und für in ewige Zeith in denstand ehr Nttd wurde Unserer und deß heyb Reichs auch Unserer Erbkonigreich-
Fürstenthumb- und Landen Graffen und Gräfsi»»»»en erhebt gewürdigeh gesetzt

und vollkommentlich einverleibt, allennaßen und gestalt alß ob sie von Ihren vier

Ahnen vatter- und mütterlichen geschlechts beyderseiths recht Edelgeborene graffen

und gräffinnen weren. Thun das, ordnen, würdigen erheben und setzen obbe-

sagten Ernst Friede rieh von Eberstein rc. rc. wie abgehört, in den stand,

ehr und würde Unserer und deß heyl. Rom: Reichs graffen und gräffinnen,

zufügen gleichen und gesellen sie auch zu derselben schar gesell- und gemeinschafft,

ertheillen und geben Ihnen rc. den nahmen und stand der graffen w. von

Eberstein und erlauben Ihnen sich also zu nennen.

„Und zu mehrer gezeügnus und gedächtnus haben Wir Ihme ErnstFriederich graffen van Oberste»»» zc. diese besondere kayl: gnad gethan, und
Ihnen das Unß heygebracht- und von deren geschlecht geführtes uhraltes wappen

nit nur confirmirt und bestätiget, sondern auch nachfolgender gestalt vermehret rc.

alß mit nahmen einen gecrönten in sieben feldungen abgetheilten schild,

in kennen drey mitleren der länge nach, als in mittlerer blau oder lassur-

sarben, ist ein weißer oder silberfarber Driangel an iedem eckh mitgleichfarbiger frantkösifcher lilien gezieret, in unterer rothen ein zum
sprung gerichter, und zur rechten Hand sich kehrender Löw seiner natürlichen gelben

färb nach mit aufgewundenen schwantz, und in oberer halb weiß hall? rothen

feldung ein schwartzer einfacher adler nnt ausgespreizten flügeln abzunehmen,

nebst diesen ist in hinter unter und vorder oberer gelb oder goldfarben

feldung ein zum sprung und lauff gerichtes jedes auff drey grünen stafflen stehen¬

des und gegen der rechten seithen sich wendendes schwartzes hauend sch wein

mit außgcreckter rothen zungen umb den halß ein goldenes band tragend, in

vorder unter und hinter oberer silberfarben feldung aber alß in ieder drey

rothe oder rubin färbe rosen, nemblichen zwey ober- und eine unterhalb zu

sehen. Aufs dem gecrönten haubtschild praesentiren sich drey offene Ritter¬

liche t urniershclmb mit anhangenden kleinod und zur linken roth- und

weißen zur rechten aber weist- und blatten abgehenden helmdecket» gezieret,

auff dem mittleren gecrönten helmb erscheinet zwischen zweyen weißen oder

silberfarben mit kennen Mundlöchern außwcrths gehenden pifselshörnern ein

gleiches in dein schild und abgetheillten feldungen bereits beschriebenes jedoch auff

Hinteren süesen aufs recht sitzend und beede vordere füeß abhängend haltendes

hauend sch wein, in iedem mundloch der piffelshörner und auff dennenselben steckhen

der ordnung nach drey weise sähnlein, jedes mit einem rothen creützlein in

der mitte gezeichnet, auff dem linkhen Helm zeigt sich ein in weiß oder silber

farber kleidung mit weisen knöpffen wohl verwahrt- und biß über den halben

leib eingefäschtes männlein, auf dem Haupt ein rothe Bi schoffshauben tragend,

und auf dein rechten Helm ein in blauer bleydnng eingefaschte und mit

weißen knöpffen ebenfalls verwahrte Mohvengcstalt in gleicher größe, auff den:

Haupt mit goldener rrou und weiß oder silberfarben band «mb de»» halst

prangend, mit hinken abgehenden und rothcr schnür eingeflochtenen Aopff, wie dan

solch verliehenes gräffl. wappeii iil mitte dieses Unseres kayl. brieffs :c. geiiiahlet ist.

Ferner und damit oberwehnter Ernst Friederich grafs von Eberstein

noch mehr Unsere Uayl. gnad, mit welcher Wir Ihme wohl gewogen verbleiben,
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verspühren möge, haben Wir w. :c. dennenselben :c. diese besondere gnad und
freyheit gethan und gegebene Thun und geben Ihnen die auch hiemit von Rom.
Üayl. Macht Vollkommenheit wissentlich :c. dergestalt das nun hinführo Wir,
Unsere Nachkommen am heyl. Reich :c. besagtein Ernst Friederich Graffe»
nan Gberstein :c. auß allen Unseren :c. Tantzleyen in Unseren :c. reden offenen
und geschlossenen schrifften und brieffen so von Unß und Unseren Nachkommen an
sie oder sonst darinnen sie benennet und bestimmet werden der titul und ehren-
wortt stach nnd mostigestostren geben, schreiben und folgen lassen sollen und
wollen, immaßen Wir dan solches zugeschehen bey Unseren Tantzeleyen albereith
verordnet und befohlen haben.

Gebieten und befehlen :c. w. Mit uhrkund dicß brieffs besiglet mit Unserem
Aayl. anhangenden insiegel, der geben ist in Unserer Statt Wien den vierten
monathstag Ianuariy nach Thristi Unseres lieben Herrn und Seligmachers gnaden¬
reichen geburth im siebcnzehenhundertund achtzehendenUnserer Reiche deß Röinischen
im siebenden deß hispanischenim sechszehenden, deß hungarischen und Böheinrbischcn
ebenfalls im siebenden jähre:

Carl

Vt. Frill. Cnrl G. v. Irköudorn. manäntum Lue: Eg.es:
U!rj«Z8tg.ti8proprium
U. U. v. Mumlorkk mpprin.

EoIIa.4: null ro^ist:
Zoll»»» chricilcrirkr. Meiling m. priu.

UöKskrntor."

Nr. 264. „Die von der Graffschaft Kberstein von Ihr» Königs. Kayßerl. Wajt.
verlangten Aömer-Wonatlje Vetr.^

EARK der Sechste von GOTTES-Gnaden Erwehlter
Römischer Kayser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs ?c.

Hoch- und Wohlgebohrner lieber getreuer; Dir ist vorhin bekannt, welcher
gestalten Uns von Chnrfürsten, Fürsten, und Ständen, durch das, auf der Reichs-
Versamlung zu Regenspurg am drey und zivantzigsten Oooombris nächst verwichenen
Jahrs geschlosseneund von Uns hernach den zweyten llnmmrij, init gnädigster Danck-
nehinigkeit, rutilleirte gutachten, zu Bestreitung deren großen Unkosten des Uns von der
OttomannischenPorten abgedrungenenKriegs, fünffzig Römer Monath verwilliget, und
dabey beliebet worden, daß selbige in Unser Residenz-Stadt Wien, innerhalb Sechs
Wochen, von dein Tag Unserer kayserlichen ratification, zu erlegen und zu bezahlen
scyen, umb durch diese Geld-Hülffe die Veranstaltung der nothwendigen Gegenwehr
zeitlich zu machen, und den barbarischenFeind des christlichen Nahmens, mit desto
größerer Macht, entgegen gehen, und unter anhoffendemgöttlichen Beystand, selbigen
in solche Gränzen zu rücktreibenzu können, damit die gesamte Christenheit von dessen
feindlicherÜberziehung und Grausamkeit, künfftig in mehrere Sicherheit gesetzet, und
der Ruhestand umb desto dauerhaffter beybehaltenwerden möge.

Nachdemenun vorgemeldte Zahlungsfrist seiter den zwey und zivantzigsten Uobru-
nrij dieses Jahres schon dreymahl verstrichen, ohne daß Du Dein Grafschaft Eber¬
stein, an abgedachten fünffzig Römer-Monathe betreffende cpmntmm bishero abgeführet,
noch darzu eiilige Bereithwilligkeit zu vernehmen gegeben hast: die Zeit des feld-Zugs
aber würcklich vorhanden, und der Feind EllrisU, der Türck, mit großer Macht, bereits
im Anzug ist, Unsere Vorländer anzufallen, und in die Vormauern der Christenheit,
seinein Wuth nach, einzudringen, mithin Wir solcher Uns von: Reich, zun: Widerstand,
verivilligtcn christlichen schleimigen Hülffc, ohne längeren Verzug höchst benöthiget seyn.

Als erinneren und ermahnen Wir Dich hiermit gnädigst, und nachtrücklichst,
Deiner dießfälligen Schuldigkeit sordersamstein genügen zu thun, und nicht nur Dein
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zu offt besagten Fünffzig RömerMonathen abzugeben habendes Geld-Lonbinsseiib, sondern

auch was Du an denen Fünffzig Türcken-Steuer-RömerMonathen vom Jahr Siebenzehen

Hundert Sechzehen, lauth beyliegenden Extvactus, oder Rest-Zettuls, noch rückständig

bist, ohne längerer Verzögerung, nach Jnnhalt beyder Reichs-Schlüssen, entrichten, und

Dich wegen dieser in allen vorigen zu Türcken-Kriegs-Zeiten geinachten heylsainen

christlöblichen Rcichs-Schliisseir, vorzüglich MviliArten Hülffe, ferner nicht erinnern, und

derenthalben etwas zu schulden kommen zu lassen; Du erweisest Uns durch Deine ohn-

zmeiffentliche Bereitwilligkeit ein gnädigstes Wohlgefallen, und dein christlichen Weesen

einen rühmlichen Dienst, allermasten Wir Uns dessen zu Dir gnädigst versehen, und

Dir mit kayserlichen gnaden wohlgewogen. Geben zu Laxenburg den Zehenden

^nnö Siebenzehen Hundert acht und dreystig, Unserer Reiche des Römischen am Sieben

und zwantzigsten, des Hispanischen im Fünff und dreystigsten, des Hungarisch- und

Böheimischen aber im acht und zwantzigsten.

Kar!.

Vt. K. A. Grnkk von

Metorli. Ack ölanäulum sue. Osss: Nazsstatis proprium

U, U. Lrflv. v. KliUlllvrik, mppriu.

Monitor»»»»» an de» Grafen v. Gberstein, nn»t> die Tiirckcn-Steiier z»» bezahlen.
pxtrsatus Ustrieuluris.

Mit Auswcißung des Rückstandes, der Sowohl.4nno 1716 alß.-Inno 1733 vcrwilligten Türkhcn-
Stcuer deren jedesinahligen SV RömcrMonathe hat die Graffschafft Ebcrstein in Schwabischen
Crayg zugeben:

4: zu Fueß oder in Simplo 16 fl: vnd auf SV Monath
betragen 866 fl.
Daran ist weder pro 1716 noch pro 1738 Nichts
bezahlt, Restiren also

fl-

1606

X: --j

8unis des Rests Pers.

Der Rom. Kayl: Maystätß zu EinNahmb so erwehnter TürkhenStcucr verordnet- vnd bevoll¬
mächtigte Kayl: HofRath, gehcimbcr-Sccrctarius, und Reichs Rcfcrendarius, HofCamcr-Rath und
Hofbuchthaltcr. Wien den 16. May s: 1738.

(0. 8.) p. p. Lrstr. v. lilunüorff inppi-is.
(p. 8.) Angnst Friedrich ..... Gdier v. ..... an.
(p. 8) Jost. Ad. v. Hciniz, inppriu Hofbucchaltcr.

Dem Hoch- und Wohlgeborhncn, Unscrm und des Reichs
Lieben getreuen Ernst Friedrich grossen von Cberstcin.

Uross-I-eiunnAeu p. 8nuAer1ui.u8eu.

Nr. 265. Schreiben des Grafen Ernst Kriedrich von Eöerstein an den Gber-

H'ostkonnnifsar Jacobi zu Leipzig ll. ü. Mainz 24. April 1724, den H^ost-

»vechsel, Wriefveförderung :c. zu Erfurt betreffend.

HochEdler »c. ObcrPostCommissairc. Dero unter dato Gotha 16. April 1724 an mich erlassenes
bcnebenst Beifügen habe ich den 2l. dieses wohl erhalten, bin Ihnen davor in alle Weise verbunden.
Ich habe nach deren Durchsehung Gelegenheit genommen und mich äußerst bemühet, diese Sache bei
hiesigem Ministerio auf gute Wege zu richten, allcine man bleibet fcrmc bestehen, keine andere Post
in Erfurt einfahren und daselbst wechseln zu lassen, als welche lediglich es mit dem kaiserl. Taxi¬
schem Postamte halte und unter dessen Autoritaet stehe. Und hat die Füxischc boshaftige Vorstellung,
nämlich, daß man unserer Scits suche, dadurch per inüiree.tuiu den Kaiser und Fürsten von Taxis
wegen des Postregal Eintrag zu Um», per iuckireotuiu ciu sächs. Postamt (gleichwie die hessischen
Häuser in Frankfurt gcthan) anzurichten und mithin das kaiserl. peu ä. peu dnselbten zu vcrnichtigen
und an sich zu ziehen, — so feste Wurzel gefasset, daß also der einige gewisseste Weg, hiesigen Hof
selbst dahin zu bringen, daß Er gelindere Saiten aufziehen und selbst zur Änderung Anlaß geben muß,
vielleicht, wann Königl. Mjt und der Herzog von Gotha auch ferme verbleiben und den Post¬
wechsel zu Mittclhauscn wohl einrichten; sintemalen sich deßhalbcr schon in Erfurt viele Beklag-
und Beschwcrnüssen hcrvorthun. Allcine eines ist hiebci hauptsächlich nothwcndig, und ersuche ich aus
Pflichtschuldigkcit gegen Königl Mjt. hierdurch meinen hochwerthestcn Herrn Ober.Post-Commissnrium
aufs Nachdrücklichste, ja allen Ernstes dahin zu sehen, damit ja nicht etwas verhänget werde, welches in
dem Commcrcio der Briefe, das nach und durch Erfurt und von danncn weitcrs gehet, einige Sperr-
und Hinderniß causircn könne, als wodurch bei dem kaiserl. Hofe man Aufsehen erwecken und Gegen-
thcilcn gute Spiele machen würde. Dahingegen wir mit der Zeit des Triumphs gewiß sind, wann das
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(lominereinm litterurnm frei, sicher und beschleuniget verbleibe, wie ich dann auch außer Zwcisfel
bin, es werde die gute Anstalt verfüget worden sein, daß die Briefe durch reitende Posten an das
Toxische Postamt zu Erfurt geliefert und die von danncu auf unsere Posten geschickten ohne Hin¬
dernis; abgenommen und wciters befördert werden, wovon ich mir cito einige umständliche Zuverlässig¬
keit auSbittc.

Von denen Thätlichkcitcn, sonderlich, daß die Wacht das Gewehr auf unsere Post angeschlagen,
habe ich in Mangclung Königl. Befehls nur etwas im Discurs einfließen lassen können. Ich versichere,
daß man hier darüber recht erschrocken, sintemalen Kurfürstl. Gnd. nimmermehr etwas mit willen ge¬
schehen lassen werden, welches das gute Vernehmen mit Königl. Mjt. einiger Weise unterbrechen oder
den Respcct gegen Ihren allerhöchsten Namen und Person antasten könnte. Mir wird eine Freude sein,
mich zu erweisen meines rc. Herrn Ober-Post-Commissarii dienstbereitester Diener

Mainz 2i. April Z724. G. F. Gr. v. Eversten».
L. Zlonsienr Zlonsieur Ineobi Oomrnissglre-dsnsrnl äss

Dostes äs I-a. Uujssts Is Hoi äs?oIoAns, IZIseteur äs
Luxe ö. I-ipxis.

Nr. 266. Schreiben des Grafen Ernst Iriedrich von Oberstem an den Gver-

H»ostkom»niffar Jacobi, «1. ä. Mainz 5. Dez. 1724, die kursächs. H'ost zu Kr-

fnrt betreffend.

Hochgeehrter Herr Post-Commissair! Daß dero unter d. 12 8^ an mich erlassenes nicht eher be¬
antwortet, dessen Ursache ist, weiln Sic mich darinnen auf dero ferneres Schreiben und Übersendung
Copie des Script! der Niederstichst Kreisstände äs cw. 1662 vertröstet, welche ich aber noch nicht erhalten.
Indessen kann ich nicht umhin, Ihnen hierdurch zu melden, daß man sich allhier beschweret und mir
gleichsam vorgehalten, daß ich an Sic so gar ipsissimn vsrdn, deren sich die Confidentiorcs gegen mich
bedienet, überschrieben hätte; will also hierdurch bitten, dergl. ein wenig mehrererS zu mcnagircn, sinte-
maln genug ist, daß Sic es wissen, um sich zu Dienst Königl. Maj. darnach richten und profitiren zu
können. Das vor der Zeit Blosgcben aber damit nicht allein der Sache nachtheilig ist, sondere auch
mich ohnverschuldet aus der Confidcnz verdränget und Andere gegen mich zurückzuhalten nöthigct. Dem¬
nächst vermelde, daß man sich hier gar sehr beschweret, daß von Seiten des Leipziger Postamts
neuerlich practeudirct würde, der beizulegenden Erfurtischcn Post-Diffcrennz halben cum Issiti-
inato zu tractiren, und wolle doch seiner Seits ohne Legitimation verbleiben. Und dann wolle solches
den Postwagen zu Transportirung der Postbriefe brauchen und also keine Briefe an das kaiscrl.
Postamt abgeben, welches crsterc ich mir um deswillen nicht einbilden kann, weiln die Erfurt. Re¬
gierung und die von dar deputirtcn Räthe durch den erhaltenen kurfürstl Befehl und Commission,
diese Sache zu richten und beizulegen, meines Davorhaltens gnugsame Legitimation vor sich haben; das
2tc kann mir vollends nicht überreden, gestalten es schnurstracks gegen mein von K. Maj dießfalls er¬
haltenes rc. Rcscript ist, wie auch gegen Dero mir übersandte Punkte, endlich auch ich glauben sollte,
daß, wenn wir dergleichen practensiones neuerlich formirtcn, Sie Mir davon Nachricht zu geben nicht
unterlassen haben würden, gestnlt leicht abzusehen, daß dergleichen sowohl,; dem kaiscrl. Postreservat
als auch der von Knrmainz praetcndirendcn Territorial-Superioritaet also nahe eingreifende
Sachen nothdringlich das Werk achrochiren müßte, habe also dieses als ein mal sutsnäu von der Er¬
furter Regierung tractiret, will aber hiedurch mir davon nicht alleine zuverlässige Erläuterung aus¬
kitten, sondern auch zugleich aus trcuester Pflichtschuldigkcit wohlmeinend an Hand geben, die Sache
nicht zu hoch zu treiben, und versichere, daß, wenn wir darauf bestehen sollten, daß wir die Post¬
briefe und deren Felleisen nicht wie bis daher franco in das Taxische Postamt zu Erfurt einliefern
und von selbigem wiederum annehmen wollten, auch unser Postfactor sich nicht Collcgir- und Distribui-
rung derer Briefe in Erfurt vermengen und dessen sich anmaßen sollte, man von hier aus dergl.
nimmermehr eingestehen, sondern sofort das Werk uä Enesurein bringen wird, welches ich dahin stelle,
ob es uns nicht sonderliches praejudiz hicrinncnfalls geben dürfte. Womit verbleibe Meines :c. Herrn
PostCommissarii dienstbereitester:c. G. F. Gr. von Eversten».

?r. 8. Vor die gütige Offerte wegen des Pitschafts bin verbunden und will solches gegen dank¬
bare Bezahlung gewärtigen.

Nr. 267. Schreiben des Grafen Krnst Ariedrich von Oberstem an den Gver-

H'oltkominiffar Jacovi vom 20. Januar 1725, das H'ostwesen zu Erfurt ve-

treffend.

HochEdlcr ?c. Ober-PostCommissaric. Aus Dero an mich erlassenem vom 12. habe ersehen, wie
weit es in der Erfurtischcn Postsache bei letzterer Konferenz gediehen, dahcro ich alsofort Gelegenheit
genommen, mit hiesigen Ministris ausführlich von der Sache zu sprechen und melde im Vertrauen, daß
man nunmchro von aller Aufkündigung abstrahiren wird; hingegen soll der Z. Punkt also eingerichtet
werden, daß, dafcrne über kurz oder lang sich dieser fahrenden Post und deßhalbigcn Vergleichs
wegen einige Differenz hcrfürthun und äußern sollte, sodann allerseits Interessenten sich dcssenthalbcn
wieder zusammen betagcn und die Sache gütlich und zu unveränderlicher Beibehaltung nachbarlicher
Freundschaft und guten Verständnisses billigmäßig ausmachen sollten. Weilen Sic in ihrem letzten
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vor Übersendung der mir vorlängst nusgcbetcncn Copie von dem Niedcrsöchs. Kreisständischen Scripta
äs ao. 1662, ingleichcn dem Pitschnft Nichts gedacht, so werden Sie nicht übel nehmen, daß solches
hierdurch nachmalen erinnere. Meines rc. Herrn Obcr-PostCommiss, dienstwilligster zc.

Mainz 20. Januan) 1725. G. F. Gr. von Gberstei».

Nachdem nun E. F. v. E. zum ständigen Gesandten und Minister an den
kurrhein. Höfen ernannt worden war, bot ihm die geringe Entfernung seines wesentlichen
Domizils Mainz von Dillenburg und Oraniensteiu die angenehme Gelegenheit, alte
Freundschaftsbeziehungensowohl zu dein Fürsten Wilhelm von Nassau-Dillenburg, wie
auch zu dein Nassau-Diezischen Hofe zu Oraniensteiuzu erneuern und zu unterhalten. Die
intime Beziehung zu dein Fürsten Wilhelm schrieb sich schon aus seiner Jugendzeit
durch das dienstliche und freundschaftliche Verhältnis seines Vaters Christian Ludwig v. E.
auf Neuhaus zu dem Anhalter Hause, und namentlich zu dein letzten Fürsten der
Harzgeroder Linie her. Die Gemahlin dieses 1709 gestorbenenFürsten Wilhelm von
Anhalt war Augusta Sophia geborene Prinzessin von Nassau-Dillenburg. Der später
regierende Fürst Wilhelm von Nassau-Dillenburg verbrachte den größten Theil seiner
Jugend bei seinen Verwandten auf dem Harze und war von Schloß Harzgerode aus
auch oft auf der benachbarten Ebersteinischen Burg Neuhaus. Derselbe war auch zu¬
gegen, als bei des letzten Fürsten von A.-H. Leichenbegängnis E. F. v. E. die
Parentation hielt, und nahm diesem das Versprechen ab, auch ihm einstmals die
Leichenrede zu halten.

Als nun der Fürst Wilhelm im Oktober (?) 1724 zu Dillenburggestorben war,
schrieb nicht nur die verwitwete Fürstin, sondern auch sein Bruder, Fürst Christian,
an den Grafen v. E. und erinnerten denselben an sein damals gegebenes Versprechen.
Letzterer war sofort bereit, den letzten Wunsch des verstorbenen Fürsten zu erfüllen, und
kam um Urlaub auf 8 Tage bei dem Grafen Flemming und dem Minister von
Seebach ein. An letztern schrieb er:
Nr. 268.

Hochwohlgeb. :c. Herr Geheimer Rath und l'utrou! Eur löxeslleux belieben

nicht ungütig zu nehmen, daß zu Dero allezeit zu meiner völligen gehorsamsten

Verbundenheit gewesenen Dutwueinio mich abermalen wende. Ts hat der sängst

verstorbene regierende Fürst zu Nassau-Dillenburg, von welchem ich über

33 Jahre ganz besondere Güte genossen, sich aufm Todbette erinnert, daß ihm

ao. (709, da ich dein letzten Fürsten von Anhalt-Harzgerode (bei welchem

er und seine Gemahlin fast erzogen) parentiret, auf sein Verlangen zugesaget hatte,

wann ihn Gott einst abfordern sollte, ihme ebenmäßig die Leichenrede zu halten,

weshalben nicht allein dessen Frau Witwe, welche eine Herzogin von Illoön,

sondern auch sein Herr Bruder und Lueesssov, der jetzige regierende Fürst,

selbst an mich geschrieben, und unter Vorstellen, daß dergleichen bei einem regieren¬

den Reichsfürsten mir keine Bedenklichkeit geben würde, also inständig darum er¬

sucht, daß es, zumalen mein NUnisterium sich ohnedem außer dem Alain zischen

Hofe nicht erstrecket, in Betracht der alten Freundschafts- und Dankverbundenheit,

auch pressanten Verlangens nicht abschlagen können, sondern in soweit acceptiret,

dafern vom Hofe die allergndgste. Erlaubnis bekommen könnte, mich von hier

deshalben absentiren zu dürfen. Habe auch sogleich an des Herrn Graf von

Flemmings Lxesllön/, solches berichtet, der mir schreibt, daß es auch an das

hohe Geheime Consilinm melden solle. Weshalben Gur Rxesllsu^ als Vorsitzendem

dirigirenden Blinister, gehorsamst ersuchen sollen, des hochpreislichen Geheimden-

Raths (lollkAii hochgeneigte Dsriuission, daß auf 3 Tage nach dahin begeben

dürste, durch Dero hohen Vortrag und Vorspruch gleichfalls zu erwirken. Ich

würde solches in keine Wege verlangen, dafern jetzo, da ohnedem der Rursürst

noch in Franken und die Nimskri auf dem Lande, das Blindeste aus Nupis wäre,

woran dergl. kurzes Abwesen die allermindeste Hindernis beursachen lönnte. lind

wann allenfalls was vorfiele, so kann doch allezeit in 2^ Stunden wieder hier sein,

wessentwegen ich alle erforderliche Veranstaltungen machen werde. Diese hohe



— 413 —

luve:::' werde gegen allerseits mit tiefstem gehorsamsten Dank erkennein <Lur

llixoellenx aber ist bekannt, daß ohnedem in besonderer Veneration bis ins Grab

bin Gur Nxekllen? ganz gehorsamster ergebenster Diener Eberstem.

Mainz, 2 s. Nov. s?24.

Im Geheimen Eonsilio zu Dresden war man aber der Meinung, „daß es

besser sein würde, wenn Graf Eberstein, da er in publiguem Elluruetöi-a stehe, die
Sache Äsalmirls."

Nicht nur die fürstlichen Herrschaften zu Dillenburg waren dem Grafen Ernst

v. Eberstein sehr zugethan, sondern auch die in Oranienstein. Dort lebte mit ihren

Prinzessinnen die verwitwete Fürstin Amalia, welche nach des Fürsten Tode Vor¬

mündern: und Regentin geworden war. Mit Rath und That hatte Graf Eberstein

derselben in ihren Angelegenheiten oft beigestanden. Gewöhnlich verlebte er das

Osterfest in Oranienstein und befand sich gerade daselbst, als im April 1726 die

Fürstin starb. Was er aus christlicher Liebe und auf Bitten der Prinzessinnen für

diese that und wie er deshalb in abscheulicher Weise angefeindet und verleumdet wurde,

zeigen nachstehende Schriften:

Nr. 269. Schreiben der fürstk. oranien-nasfauischen zur Vormundschaftkichen

Landesregierung verordneten Hveramtmann, Direktor und Uiitche da-

setvst an die kürsächsischcn Geheimen Aätlje zu Dresden, ä. ü. Diez,

den 13. I-evr. 1727.

Hoch- und Wohlgeb. zc. Herren! Unseren hochgeehrten Herrn mögen Wir zc.

ohn verhalten, wasmaßen, als der verwitibten altern Fürstin zu Nassau-Diez Frau

Amalien Hoheit b. m. im Monat April des zc. 1726. Jahrs auf dem Schlosse

Oranienstein das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt, und der Herr Graf von

Gbersteitt als König!, poln. sonsten zu Mainz subsistirender Minister sich,

wie mehrmalen, eben allda befunden, derselbe an dem Tage vorerwähnten hohen

Todesfalls allsofort ein zc. Memorial an Jhro Kaiserl. Majestät namens der

säintl. nachgelassenen Dchlst. Prinzessinnen zu Nassau-Diez abgeschickt und ohne daß

wenig von des Herrn Landgrafen zu Hessen-Kassel zc. in hohen: Vormundschaft!.

Namen des Prinzen zu Oranien und Nassau Hoheit, als sonsten von jemand der

allermindeste Anlaß darzu gegeben worden, um eine Manutenenz-Kommission auf

Kurmainz und Anhalt-Dessau, obwohlen vergeblich, nicht nur nachgesucht, sondern auch

unter Begünstigung der älteren Prinzessin zu Nassau, Frauen Henrietten zc., der

in: Sterbhause befindlichen ckoeumknbornm und Briefschaften, welche vorhöchsterwähnte

abgelebte Fürstin bei der Gelegenheit, da dieselbe Vormündern: und Regcntin

gewesen, zu Händen bekommen, und unter welchen einige rare zum fürstl. Haus und

Archiv gehörige Stücke gewesen, sich angemaßet, an deren Abschriften Tag und Nacht

arbeiten und dieselben in großer Menge nachcr Mainz transportiren, ja es dabei

noch nicht bewenden lassen, sondern höchstbesagte Prinzessin dahin vermocht, daß

vieles auf den: Schloß Oranienstein fürhanden gewesene und zun: Invsnlario

gehörige Silbergeschirr, sodann einige zu Frankfurt an: Main in Versatz gestandene

güldne und silberne Gefäße und andere Drsbiosu durch ihn an Juden und Christen,

thcils wirklich verkauft, theils aber noch ferner zu feilen: Kaufe ausgeboten werden wollen.

Alldieweilen aber Unsere hochgeehrten Herren zc. von selbsten zc. ermessen werden, daß

derlei anmaßliches zc. Verfahren des Herrn Grafen van Gsterstein, als eines

fremden und den: hochfürstl. Hause mit gar keinen Pflichten verwandten iliuisti'i zc.,

des zc. Landgrasen zu Hessen-Kassel zc. Dchl. anders nicht, als sehr mißfällig für-

kvmmen muß, zumalen da wider höchstdieselbe mehrerwähntcr ältere Prinzessin Dchl.

und wider löASS und xualu des hochfürstl. Hauses Nassau-Katzenelnbogen, kraft

deren die Prinzessinnen Verzicht - Töchtere und von aller Erbschaft, wo dieselbe auch

herrühret, so lange der Mannesstamm blühet, wirklich ausgeschlossen sind, geradewegs

anlaufende und zu einem wirklichen Prozeß bereits ausgebrochene Eonsiliu an die Hand



gegeben werden: So haben Wir keinen Umgang nehmen können, Unsere zc. Herrn zc.
zu ersuchen, Sie wollen sich gefallen lassen, zc. daß zc. Herrn Grafen von Eber-
stein Zc., in solche fremde ?c. Händel sich fernerweit zu meliren zc., untersagt werde zc.

Diez, den 13. Febr. 1727.

Nr. 270. An Kerrn Grafen von Wanteufek von des Kern» Geheimen
Hkatlis von Seeöach Lxeellen?.

Ew. Exc. werden aus der Beilage sub A zu ersehen belieben, was von Seiten
der Nassauischcn Regierung zu Diez wider den Hrn. Grafen von Eberstein ange¬
bracht worden. Nachdem nun sothanes Unternehmen um so weniger gebilligt werden
kann, als einestheils dadurch bei des Hrn. Landgrasen zu Hessen-Kassel F. Dchl.,
welche man der hanauischenund anderer Angelegenheitenhalber ehender zu menagiren
hat, als etwas, so ihm mißfällig sein könne, ohne Noth zu verhängen, gar leicht
einiger Unwille erwecket werden kann; hiernächst auch der Herr Graf von Eberstein
nach Diez zu reisen und sich in dergleichen Verrichtungen zu immisciren von hier aus
keine Permission erhalten, ob ihm gleich uo. 1725, um seines zu Dillenburg ver¬
storbenen Bruders Verlassenschafts - Angelegenheitenzu regulircn, auf einige Zeit
Urlaub verstattet, sonst aber sich in andere Dinge an denen nassauischen Höfen
nicht zu mengen, ihm zu verstehen gegeben worden, indem man ihm, dem uc>. 1724
verstorbenen nassau - dillenburg. Fürsten zu parentiren, ob er gleich darum
angesuchet, nicht zugelassen: So ist das sub U angefügte Usxk. an mehrbesagten
Grafen von Eberstein ergangen, welches Em. Exc. ich zu dem Ende kummunicire,
damit Sie, wann etwa derselbe sich an I. K. M. zc. wenden sollte, hiervon informirt
sein möchten zc» Im Übrigen werden Ew. Exc. Selbst ermessen, was für eine bedenk¬
liches Evnckuikö ofterwähnter Hr. Graf v. Eberstein führe und daher zu I. Kön. Maj.
Allergndgsten. Resolutiongestellt wird, was Sie dessen aus dem Geh. Eonsikio
ehemals allerunterthänigst angerathenen Rapell halber etwa anzuwenden aller-
gnädigst geruhen wollen. Ich verbleibe jederzeit zc. Dresden um 21. Febr. 1727.

N. A. v. Krewel».

Nr. 271. An Kammerljerrn Grafen von Oberstem, Dasjenige, was er zu Diez
vorgenommen, betreffend.

Friedrich August zc. König, Kurfürst zc. Was von Seiten der nassauischen
vormundschaftlichen Regierung über euch zc. für Beschwerdegeführet worden, solches
erscheint aus der Beifuge zc. Nachdem Wir nun dergl. von euch beschehenes Unter¬
nehmen anders nicht als mißfällig vermerken können: so begehre»» Wir zc., ihr wollet,
»vas es mn die Sache überall für Bewandnishabe und wie ihr das wider euch Vor¬
gebrachte zu verantwortengetrauet, binnen 8 Tagen von der Zeit an, da gegen¬
wärtiger Unser Befehl euch zugekommen, zu rechnen, zc. berichten, inzwischen aber
ferneren Raths und That in dieser Sache euch gänzlich enthalten zc. Dresden, den
21. Febr. 1727.

Nr. 272. HZericht des Grafen von Oberstem <k. <1. Mainz, den 3. März 1727.
Allerdurchlauchtigstcr :e. Uönig :c.! Lw. Aänigl. Utas. ic. Usseristk, vonäuko Dresden den 2l. büzbr. s ?27 habe mit heutiger P>ost :c. erhalten, kann aber

allerunterthänigst nicht bergen, daß die von der Diezischen Regierung gegen »»»ich

mit so unerrötheter ^eder angebrachten und wider alle kundbare Wahrheit streitende

ch In? Koncept zuerst „schlechte" geschrieben, ausgestrichen und „bedenkliche" dafür gesetzt.
Man sieht daraus, ivie wenig zugethan der Minister v. Secbach dein Grafen v. Eberstcin war.
Seebach's Wunsch, den Grafen von seinem Posten zu entfernen, wurde vom König auch dieses Mal
nicht erfüllt. — Kaiser Karl VI. hatte unfern Ernst Friedrich v. Ebcrstein so lieb gewonnen,
daß er ihm „die ohnvermuthete Gnade eriviesen, und den 4. Januar 1718 ihn in den Gräfe»»-
stand erhoben " — ,»Aeid ist ein schlimmes Ding; dies Kall bleibt ihn» indessen: er
pflegt den» Arider Her; nnd Augen abntfrrstcn."
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Aufbürdungen, mich um so viel mehreres surprsnireu, als dadurch nichts

anders gesucht wird, dann die verwaiseten Prinzessinnen zu Oranienstein

wider das Recht der Natur ganz außer allen uninteressirten und impartialen Rath

und Stand der Bertheidigung zu setzen, damit Sie ohne Trost und Rettung er¬

liegen müssen,

Tie falschen inoulpkUionks bestehen darinnen, daß

p ich nach Absterben Dero höchstsel. Frau Mutter ein Ueinoi'ial an Jhro Kaiserl. Maj. namens
derer sämtl. Durchl. Prinzessinnen zu Nassau-Diez abgeschickt, ohne daß wenig von des
Herrn Landgrafen zu Hessen-Rassel Durchl. als sonsten von jemand den allergeringsten
Anlaß dazu gegeben worden.

Davon die wahren und den Gewissen der Diezischen Regierungs-Berwandten

gleich aller Welt gnugsam bekannten Ilmstände diese sind, daß Sie selbst dadurch,

daß Sie, als gleichsam die hochseligste Fürstin noch nicht kalt gewesen, Notarien

und Zeugen auf alle zu den: von Dero hochfürstl. GroßFrauUIuttcr erkauften und

iiÄ6iecnnim88g.i'ik vermachten fürstl. pause Oranienstr. (dessenthalben der Prozeß

nicht etwa ictzo erst, wie die Regierung emlra notorilatem anzuführen sich nicht

entblödet, sondern ni kallor seither s?l7 beinr Reichs - Rammergericht zu Wetzlar

anhängig und von dannen der hochsel. Fürstin in ^.äinini8trg.t,i0n wegen ihrer

Rinder die Prozeß zuerkannt und befestiget gewesen) gehörige Uteierhöfe die Posseß

erclusive derer Dchl. Prinzessinnen, und privative zu nehmen abgefcrtiget, welche

sich sogar vor dem Schloß und damals gleich geschlossenen Sterbhause sallwo hin

ich, um das Osterfest allda zu passiren, gekommen gewesen) eingefunden, diese

Dchl. Prinzessinnen, welche ohnedem wegen solches schmerzhasten Todessalls ganz

außer sich gewesen, vollends mit äußerster Affliktion eonmmtiret, mithin bei so

eiligem Zugriff in Befahrnis mehrerer noch viel desolabler Folgerungen gebracht

und sie zu Suchung Raiserl. Protektion genothzwänget.

Jedoch habe ich keinen Scheu, daß als Selbige mir vorgestellet, was ihnen

diese allschon angehende Rontinuation der bei Lebzeiten der hochsel. Fürstin fast

ohn Unterlaß erfahrenen Bedrängnissen, darüber solche bis an ihr End geseufzet,

in Zukunft drohete, und mich um Rath gefraget, was dabei zu thuu, um sich

nicht aus allem Recht stoßen zu lassen. Ich zumal bei diesem mitleidenswürdigen

Trauerfall, der kein ehrlicher Wann und Thrist ohne Rompassion ansehen können,

ihnen geantwortet, daß bei dergleichen Umständen meinem wenigen Berstand nach

nichts anders zu thun sei, als sich in Raiserl. Ulas. als allerhöchsten Reichsrichters

und Gber-Bormundes verwaiseter Prinzessinnen, Gerechtarmen zu werfen und von

Deroselben Schutz und nnmutvnsn/ bei ihren Rechten und Gerechtigkeiten zu suchen.

Ts haben aber allerseits fürstl. Rinder das Ulemorial, wovon die Diezische Regierung

gedenkt, an Raiserl. Utas. unter sämtlicher ihrer individualen eigenhändigen Unter¬

schrift abgelassen, und zeiget desselbigeu Besag selbst genüglich, mit was Oiremn-

speolion, da man des perrn Landgrasen Durch!., noch dessen Vormundschaft!.

Regierung nicht mit dem geringsten Buchstab erwähnet, der sp-lns geführet worden,

also daß wann das Rkg'inmn 1ntklg.rs die gnädigste Prinzessinnen bei ihren Rechten

und Gerechtigkeiten zu lassen gemeinet, selbes sich um so minder darüber zu be¬

schweren und einen Stein des Anstoßes daraus zu machen Ursach hat, als Raiserl.

Ulaj. die Leistung reichsrichterl. Schutzes und obervormundschaftl. Handhabung

zumal in Sachen, so der Zudicial - Tntscheidung noch unterworfen sind, Ihro

davon nicht streiten lassen werden oder fürstl. Waisen, daß sie solche bei dergleichen

(äreriinLtuiitisn imploriren von ihr verüblet werden darf.

So ist auch solches gar nicht vergeblich gewesen, wie man vorgiebt, sintemalen

nach allerunterthänigstem Bortrag an Raiserl. Utas. den Prinzessinnen der aller-

gnädigste kaiserl. Special-Schutz durch ein Reichsraths-Dekret vom 20. Uiai s?26

folgenden Inhalts:

„wofern inigloraniische Prinzessinnen gehörig anzeigen werden, von wein nnd in was
Sachen diesellngc einiger Drangsalen sich befahren, so ergehet darauf weitere Resolution,



inmittelst sie versichert sein können, daß Kaiserl. Mas. ihren gegen allen unbilligen Gewalt
Dero kräftigen Schutz angcdcihcu zu lassen, nicht entstehen werden."

nicht allein versichert, sondern auch weiterer Entschluß (der dafern ichtwas nomine

tsnus gedacht worden wäre, Zweifelsohn auch sogleich gefasset worden sein würde)

verheißen worden, wann sie die Beschwernissen ordentlich anbringen würden.

Woraus sich dann ergiebt.'
daß nicht im Namen der sämtl. nachgelassenen Prinzessinnen um dergleichen Zlanntenem--
Kommission nachgesuchet habe,

sondern daß solches von ihnen selbst, wie sie nicht leugnen, sondern allezeit frei-

niüthig gestehen werden, nach Nothdringlichkeit des von der Diezischen Regierung

ihnen angethanen Bersahrens geschehen, und das allerunterthänigste Memorial

abgeschickt worden.

Nachdeme nun diese genommene Ussnrs von allen Unparteiischen approbiret

worden, haben die sonst von allem zuverläßlichen Rath und Beistand destituirte

Prinzessinnen durch Dero Frauen Tanten, der verwitweten Herzogin von Razivil

und der Prinzeß Henrietten zu Dessau Dchl. Dchl. bei Ew. Aön. Utas, ersteren

AtaatsMi nister und Feldmarschalln, dem Herrn Grafen von Flcmming, ansuchen

lassen, mich zu vermögen, damit ihnen ich noch ferners mit Rath und That an

Hand gehen und assistiren möchte, dessen UxesIIsim unter dem änt.o Warschau, den
H. Mai s?26 mir geschrieben:

„Aaäams la Driuessse Henriette äs Kassau m'azmnt Kvrit, gns vons aves assists äe vos
vouseils In tnnülle äs Aassau äaus le äesoräre oü eile s'sst tronvs pur In mort äe In
Dr^. lenr mers et m'az-aut en meine teinxs pri6 äe vons portsr ä eontinuer vos soins
xonr eette mnisou. ,Ie vons prie Ar. äs I'nssister gunnä meme vons ne serex snr Iss
lienx äe vos donseils antnnt gns vons xonrrs?."

welches ich so mehreres als einen Befehl angenommen, als ich vor Ew. Aön.

Was. aller gerechtestem und generösestem Gemüth mir keiner Displicenz vermuthen

können, diesen Raths entblößeten Fürstinnen der Gerechtigkeit und Erfordernis ihrer

Angelegenheiten noch weiters ohne alle Absicht und Bortheil, als von welchen

beiden ich nichts gewärtigen kann, noch mag, heiräthig zu sein.

Ist auch ganz natürlich, daß ich mir einige Aachen, die zu ihrer Prätension

gehören, keineswegs aber Raritäten oder nrennn extrahircn lassen müssen, die ich,

weil Ew. Aön. Rias, allerhöchste Geschäfte nicht gestatten, auch sonst meines Thuns

nicht ist, unverrückt zu Granienstein zu sein, allerdings zu desto vernünftigerer und

untadelhaftigerer Beachtung mit mir zu nehmen gehabt.

Gleichwie aber die sämtl. Dchl. Prinzessinnen nimmer eingestehen werden,

daß deren hochsel. Frau Mutter (welche man doch billig als eine Tode endlich

ruhen lassen sollte)
die in dein Sterbhaus befindliche Dokumenten und Briefschaften bei der Gelegenheit, da
dieselbe Vormündern! und Regentin gewesen, zu lhanden bekommen, worunter rare und
zum fürstl. ksaus und Archiv gehörige Stücke gewesen,

noch der ältesten Prinzessin Henrietten Dchl. auf sich kommen lassen, daß selbige

etwas nubovibativs ohne Borwissen und Gcnehmhaltung ihrer sämtl. fürstl. Ge¬

schwister darunter zu Nachtheil des Hauses begünstiget: Also ist

2) wohl pitoyabel, daß man Ew. Aön. Was. beglaubigen zu wollen nicht

scheuet
daß ich mich deren angcmaßet, an deren Abschristen Tag und Nacht arbeiten, und die¬
selben in großer Menge nacher Mainz transportiren lassen.

Wie wohlen, um Ew. Aön. Was. alles zu bekennen, ich bei dieser Gelegen¬

heit verschiedentliche Dokument«, so die von dem Aurhaus Brandenburg, und zwar

von Markgraf Albrecht Friederichen herstammende sämtl. Deseendenz an den Jülich-,

Berg- und Tlevischcn Landen machende Prätension angehet, ohnvermerkt, und

zwar eine ganze Nacht durch mit abschreiben lassen, wovon man zu Diez, wie ich

sehe, Nachricht bekommen, aber soup^on haben muß, ohn eigentlich zu wissen, was

es anbetroffen.



o) Ist denen Dchl. Prinzessinnen, nachdem dieselben zu verschiedenen Malen

auf das allerbeweglichste bei des Herrn Landgrafen von Hessen - Rassel Dchl. um

Rontinuation der Wittums - Gelder, die man mit dem Sterbenstag extinguiret

gehabt, zu Bezahlung derer Domestiquen Rostgelder und Besoldungen und dieser

eines theiligen Abschaffung ohne Effekt angehalten, und darauf, daß man daran

keinen Theil nähme, zurückgeschrieben worden bei absoluter Entstehung aller sonstigen

baaren Buttel nichts übrig gelassen verblieben, als daß selbige das Silber, so sie

nicht eben nöthig gehabt, mit allgemeinsamen Rath ihrer sämtlichen sG.) verkaufen

und davon einigen privilegirten und sonst treibenden Rreditoren abschlägliche

Zahlung thun müssen, welches ich bei diesen Umständen gar nicht widerrathen

können. Jedoch ist alles anfänglich von allerseits und nachdeme von der Dchl.

zweiten Prinzeß Marie in aller Rainen, ohne daß ich einmal gegenwärtig ge¬

wesen, weggegeben worden. Desgleichen haben

mehr höchsterwähnte Dchl. Prinzessinnen mit des Herrn Landgrafen hochfstl.

Dchl. wegen Verkaufung einiger zu Frankfurt am Main in Versatz gestandene

Gülden und Silbern Gefäße und andern Pretiosen korrespondiret, da dann von

Sr. Dchl. Selbst genehm gehalten und von denen fürstl. Geschwistern vor gut be¬

funden und Vollmacht ertheilet worden, daß die ältere Prinzessin sich deshalben

nach Frankfurt begeben möchten, welche gleich allen übrigen mich nur meinen

Beistand ersuchet. Und als ich mich exkusiret, mir ein anderwärtiges Schreiben

von des Herrn Grafen von Flcmming Excell. an Ihro Dchl. die Prinzessin

Henriette von Dessau orig'inulitsr vorgewiesen:
d'ui re?u tu lettre gue V L.. m'a tait i'liouneur de uveerire da 5 du eur. et uvaut gus
de I'uvoir re^u, z'uvuis dszü xrsveuu ies ordre« de V. eu donuunt ü oounuitrs de
uouveuu u Nr. te Lvmte d'Lderstein de eoutiuuer d ussister Nesdumes les vrineessss
de Lassan uussi m'a-t-il dszd rspcmdn, gu'il Is terrait

de suis bleu aise d'uvoir oceusiou de moutrer uussi eu de ei xetites elroses d V. 8.
I'attaolrsmeut et le resxeot avee iesguels z'ui lüouneur d'stre :c.

Worauf mich nicht cntbrechen können, als zumalen besage des äuli ineiner

allerunterthänigsten Relation sud Rrv. 712 ich ohnedein in Frankfurt gewesen, ihr

dabei mit Rath und That anzudienen.

Gleichwohlen weisen höchsterwähnter Prinzessin Schreiben und Relationes

an des Herrn Landgrafen hfl. Dchl., item die dabei mitgeschickte Berechnung, was

diese vor Pfand verkauft und wie das Geld zu allgemeinem Vortheil der Erb-

participantcn und Entlastung der Verlasscnschaft angewendet worden, daß sie alles

selbst und ich darunter nichts vor mich gethan, noch zu verantworten habe.

Äußert sich dannenhero aber einst die löbl. Intention der Diezischen Regierung,

welche sie veranlasset, mich wider besser Wissen zu beschuldigen,
daß ich es dabei nicht bewenden lassen, sondern höchstbesagte (ältere) Prinzessin (welche
gottlob kein Kind ist und sich bei dem Seile führen lasset) dahin vermocht, daß vieles ans
dem Schloß Branienstein fürhandcn gewesenes und zum luveuturio gehöriges Silbergeschirr,
sodann einige zu Frankfurt am tliain im Versatz gestandene guldne und silberne Gefäße
und andere'pretiosa durch ihn an (Zuden und Christen theils wirklich verkauft,

und weiters zu verleumden
daß deren noch ferner durch mich zu feilem Kaufe ansgeboten werden wollen,

woraus Ew. Rön. Blas, von Selbst allergnädigst ermäßigen werden,

daß dies alles

Kein amnafzttches Verfahren,

sondern mein denen opponirten und verlassenen Prinzessinnen ohne Präjudiz Ew.

Rön. Maj. :c. Geschäften und allcrtreuestem Dienst geleisteter honetter Beistand zu¬

vorderst mit der Ehristlich- und natürlichen Pflicht, die einem jeden seiner Reichsten

in bedürfenden Fällen rechtszugelassentlich beizubringen verbindet, ganz konform ist,

mit stillein Mund zu übergehen, daß deren und Ihrer Dchl. Frauen Tanten be¬

weglichste LonjnrutRinss, sie in ihrem ängstlichen Zustand nicht zu verlassen, zusamt

der Vorschrift des Herrn Grafen von Flemming Rxe., am allermeisten aber



die Gerechtigkeit der Sachen selbst mich völliglich justifiziren und zu aureichender

Entschuldigung zu statten kommen. Einfolglich, wann alles Sr. hfl. Dchl., dein

Herrn Landgrasen zu Aussei, nach der wahren Beschaffenheit ohnpassionirt vorge-

stellet wäre, Deroselben es keineswegs mißfällig fürkommen könnte.

Übrigens bezeugen meine vielen schrist- und mündlichen votu, zusamt deren

aus meinen treulichen Anrath an den hfl. Vormund öfters wiederholten Schreiben,

darinnen um gütliche Ausmachung aller Ansprüche auss beweglichste angesuchet und

sich zu aller billigen iueilitä offerieret, sie aber keiner runden Antwort bewürdiget

worden, ja die That selbst, daß ich vor Zerschlagung dieser, durchaus nicht zu An¬

stellung einiges Prozesses rathen und stimmen mögen, sonnen klärlich, daß keines-
weges

s) höchsterwähnter altern Prinzessin Dchl. von mir allerhand ungleiche und wider die DeZes
und pneta des hfl. Hauses Nassau-Katzenelnbogen geraden rvcgs anlaufende Lonsitin an
die Hand gegeben worden.

Gleichwie Aaiserl. Rlaj. und denen hohen Reichsgerichten bekannt und bei

selben zu erfahren ist, daß neuerlich uoch nichts zu einem wirklichen Prozeß bereits

ausgebrochen, wohl aber, daß die Prinzessinnen wider die Diezische Regierung übe

ulllme peuäsnts landkundig unternommene burbutiones sich zu verantworten und

Schützung bei deren vorlängstigen Inhibition zu suchen genothdringt worden.

Ich kann mich vielmehr mit gutem Gewissen gctröstcn, daß wann Ew. Aönigl.

Rias., deren großes und Gerechtigkeit liebendes Gemüth bei männiglich in Veneration

ist, ja des Hrn. Landgrafen Dchl. selbst meine rechtschaffenen und friedfertigen Lonsiliu

(dann ich mich Gott sei Dank mit aller Zuversicht flattiren darf, der Welt ganz

anders, als ein dvouiUon bekannt zu sein), so ich denen gnädigsten Prinzessinnen

allezeit und allenthalben gegeben (denn ein ehrlicher Wann muß auch ohne Pflicht

ehrlich sein und ehrlich richten) also grund vollkommentlich bekannt wären, als sie

von diesen nicht werden abgeleugnet werden, selbige solches :c. approbiren und

der Herr Landgraf, dessen Durchl. vielleicht von der Sache nichts oder doch nur

durch gleichmäßige partiale Vorstellungen, als dieses Diczischc Schreiben ist, wissen,

solche genehmigen, ja der Gebühr nach höchstens loben und der Regierung, wann

sie dazu eoi'v68p0näii'en wollte, sich nicht zu beklagen haben würden.

An ihm selbst werden die fürstl. Schwestern nicht nachgeben, daß sie (noch

unglückseliger, als römische Sklaven) nichts Eigenthümliches acquirircn noch Privat¬

güter und Gefälle (dann mit Land und Leuten hat es seine gcweisete Wege) durch

speciale Isaaks, et llispositionks ererben und besitzen können, sondern

verzichte Töchter und von aller Erbschaft, wo dieselbe auch immer herrühret, so lange der
Mannstamm blühet, wirklich ausgeschlossen sind,

welchem wohl höchst schmerzlich fallen wird, daß ostbenannte Regierung durch der¬

gleichen erkünstelte insimuckions ihnen vollends das einzige Ruttel, welches die

Natur auch denen Thieren durch den Vertheidigungs-Instinkt mitgetheilet, abschneiden

und durch Hemmung ehrl. Leute gewissenhafter Assistenz sie aus dem »tabu äötftu-

siouis in den Stand der Ghumacht stürzen will, sich wider deren Verfahren weiters

schützen zu können. Rur ist an der ganzen Sache selbst über die einem jeden ob¬

liegende natürliche und christliche Schuldigkeit weitcrs und persönlich nichts gelegen,

dahero ich durch den heut von Oranienstcin an mich geschickten Expressen mich

durch Vorweudung unverschieblichcr Aönigl. Geschäfte inmittelst entschuldigen werde,

daß ich zu denen mir kommunizirten Sachen dermalen noch nichts sagen könne.

Ginige zum sürstl. Archiv gehörige Dokumenta habe nie gesehen, noch an

mich gezogen, noch weniger Dvet-iosa bei mir.

Allermaßen nun Ew. Aön. Rkaj. ans dieser allenthalben begründeten aller-

gehorsamsten Relation allermildest meine durchgängige Rnschuld wahrnehmen, hin¬

gegen erkennen werden, daß man mich all Ehr und Leumund anzugreifen und zu

verunglimpfen sich bemühet: Als will allergnädigste Erlaubnis (warum hiedurch

allerdehmüthigst bitte) gewärtigen, ob besagte Diezische Regierung zu Rettung meiner
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Ehr und deren Vindikation bei dem Aaiserl. Rhofrath verklagen dürfe, zuvörderst
aber allergnädigstem Befehl, wie mich bei dieser wahren Bewandnis der Lache
weiters zu verhalten.

Eur Aönigl. Maj. allerunterthänigster treu Pflicht gehorsamster
Mainz, den 3. Nurt. 1727. G. A Gr. ro» GbersStri».

Nr. 273. Graf Klierstein schreibt an den Minister v. Seevach:
pochw. :c. perr Gcheimder Rath! Ew. Exc., denen ich gottlob fieder langen

Iahren als ein ehrlicher Mann und nicht als ein Dronillon bekannt zu sein die
Ehre habe, werden leicht erachten, wie nahe mir die boshaften Aufbürdungen der
Diczischen Regierung treten müssen, deren Arroganz daraus, daß sie so euvulis-
rsmsnt und ganz äu xuri an ein solch ^NAU8ts8 Aönigl. und Aurfürstl. Atut8
LollsKiuin schreiben, daß sie sich als von einem so blutkleinen und noch nicht
80jährigen Fürstenthum billig anders bescheiden sollen, so deutlich hervor blicket,
als die Unwahrheit ihrer Beschuldigungen aus meinem allerunterthänigsten Bericht
klärlich zu erfinden, sonst aber ihre Absicht allenthalben handgreiflich ist.

Ich bin denen verlassenen Prinzessinnen einiglich aus Gehorsam gegen des
perrn Heldmarschalls Axeellenz Befehl beiräthig gewesen, ohne alle Absicht und
Vortheil, deren ich bekanntlich keines von ihnen gewärtigen kann und bloß aus
Trieb christl. Gewissens in Aonsideration, daß sie keinen einzigen Menschen haben,
der es aufrichtig mit ihnen meinet und darauf sie sich verlassen können.

Daher leicht abzunehmen, daß ich mit willigem Gehorsam mich ihrer ent¬
schlagen kann, gleichwohl getraue mir fast noch nicht einige Untersagung namens
Aönigl. Maj. vorzuschützen, bis anderweitigen Befehl dazu habe, um deswillen alles
mit einer Ü8tulstts nach Frankfurt sende, damit es morgen gleich mit fortkomme.

Ich bitte Ew. Excellenz wollen dabei als ein wahrer Patron und hoher
Freund von nur handeln und gegen alle 8ini8trs Impression protkAirsn, welches
ich mit ewigem Dank erkennen werde. Euer Excellenz ganz ergebenster, gehor¬
samster treuer Diener. G. F. Gr. ro» EbcrKem.

Mainz, 3. Hlurt. 1727.

Ls ist auch noch das erst Mal, daß sie sich oranien.nass. Regierung zu betiteln unterfangen.

Nr. 274. 8. IVIr. äs 8köbacst.
NonÄsur! äs visns äs rsesvmr uns lettre äu doints ä'Absrgtsin pur

luipislls 11 ni'int'orins äs8 pluints8 czus 1u lAchsnes äs I)isx u ports eontrs lui
uu dongsil privs, st, äs csuslls inunisrs 11 s'sst juLtiks sn provo«zuunt Zur inoi.
II sst vrui czus j'ui uprouvs 1s8 bong 0IIies8 st dsnsslls «xu'il u sinplo^s
äun8 estts ulluirs, st <xus 8ur lu prisrs äs lu ?rines88s Asnristts
äs Vs88uu js lui ui äit, «xu'il Isruit blsn äs 1«8 eontinusr, inui8 je lui
ui ält uu88i, «zus lorscsn'il 80ultuitg.it 1'unnss pu88ss äuu8 1s tsinp8 <xus j'stuig
ü Ors8äs, ä'uvoir 1u psriniggion äs rstournsr elis^ SS8 briuss88S8. js lui ui rs-
pouäu «zus j's8psrui8 «zu'il sn uvuit sn (lour st uu don8ki1 privs, ns äoutunt
point csu'on ns lui ueeoräüt estts psrinission. ^U88i sn ui je serit moi - meine

SN Lour, st j'ai SU pour rspouss que cette psrmission pouvait dien lui ktrenccoräss.
Dur l'oräinuirs ä'uujourä'Inti js lui seris, czu'il uuruit äu sn inlormsr ulorg

1s Dongsil privs, eonrins js lui uvui8 äit, st eoinins js voi8 pui' 1u (lopis äu
ItsLerit äu 21. t'svr., (pi'il n'u pan iüit, st sntin js lui äi8 czu'il äoit uinizusutsut
8S r«ch1sr 8ur 1k8 orärsg czu'il rsesvru äun8 estts utluirs äu don8si1 privs.

11 iuut äirs ioi ü V. II. «zus äun8 tont es «zus nou8 serivon8 uux ZlinistrsL
uux llours strun^srsg, 11 8'sntsnä toujourg sn tunt czus eslu n'sgt pU8 eontrairs
unx intsrst8 äu Am. ä'ui ern äsvmr inkormsr V. A. äs touts8 0S8 eireon8tunes8.
äs 8ui8 trk8 purluitsinsnt Nongisur Iis Votrs Axesllsnes 1s p1u8 Innitbls ste.

Vur80vis 1s 15. 1VIur8 1727. Demming.
27^
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Nr. 275. An Grafen von Köerffein, die wider ihn angebrachten Weschwerden

betreffend.

Friedrich August König :c. Kurfürst !c. Uns ist zwar gebührend vor¬
getragen worden, was ihr wegen der von der nassauischen Regierung über euch in
ein und andern geführten Beschwerde zur Entschuldigung vorgebracht. Allermaßen
ihr aber besser gethan, wenn ihr, ohne in die Lache, und zumal soweit einzugehen,
vorerst an Uns zu Unserm Geh. Oonsilio Bericht erstattet und ob solches erlaubet
wäre, unterthänigst angefraget hättet. Dergleichen Verrichtungen, auch andere uns
nachtheilige Folgerungen zu geschweige,!, bei der euch anbefohlenen Funktion zu über¬
nehmen sich nicht füglich schickenwill. Als habet ihr in diese Lache euch weiter nicht
zu meliren, und euch gänzlich daraus zu halten, auch die an euch genommenen
Dokumenta und andere Lachen, woscrne ihr annoch einige in Händen habet, sofort
an denjenigen Grt, woher ihr solche erhalten, wieder abzugeben, gleichwie auch von
dem Vorhaben einer wider die Diezische Regierung anzustellenden Klage ganzlich zu
abstrahiren ist. Im übrigen sind die Abschriften von denen Iülichschen Dokumenten,
wovon ihr Erwähnung gethan, nächstens anher zu schicken. Zu dem :c. Und :c.
geben zu Dresden, am 27. Nart. 1727.

Nr. 276. An Hverwachtmeiffer von Wonickau.
Was von Seiten der Nassau-Diezischen Vormundschaft!. Regierung über unseren

am kurmainzischen Hofe sich aufhaltenden Kammerherrn Grafen von Eber st ein für
Beschwerde geführet, solches erscheinet aus der Beifuge mit mehreren!. Nachdem nun
sonder Zweifel von dieser Sache an des Hrn. Landgrafen zu Hessen-Kassel, als Vor¬
munden des jungen Prinzen zu Oranien und Nassau Bericht erstattet worden sein wird,
Wir aber besagtem Grafen von Eberstein, da er dergleichen ohne Unsern Befehl
unternommen, daß er sich in diese Sache im geringsten nicht weiter meliren, anbefohlen:
So begehren Wir hiemit gndgst., ihr wollet, woferne von sothnner Sache zu Kassel
was bekannt oder dahin berichtet wäre, dasjenige, was Wir solchergestalt verfüget haben,
gehörigen Orts anzeigen. An dem zc. Und :c. Geben zu Dresden, am 27. Kart. 1727.

Nr. 277. H 8. le L. de Demming.
Nonsisur! d'ai vu gar Ig. lettre, gue V. D. m'g 1g.it l'llenneur de m'eerire

du 15. ä. e. es gue Nr. le 0. d'Dberstein g gllegme, gour se justitier des plaintes
gortees ecmtre lui gar Ig Ke^enee de Die/.. O'sst dans Ig meine vus, gu'il
g enveve aussi uns deduetion kort amgle et suivant Ig eegie iei-j einte en glusieurs
endroits tort . . enstiileuso gu Oenseil grive; mais agres avom exginine le een-
tenu, on n'sn g geurtant gu tirsr d'autre eenelusien si neu gu'il g passe les
bernes de Ig germission, gue V. D. lui gvgit donne, et gu'il gurgit du taire sa
Itelatien au Oonssil grive de sen dessein daus l'atkaire eu guestion et gttendre
Ig reselution, gu'ou lui deuuergit Ig dessus gvaut djv aller plus lein. Oela etant
on g jnge neeessaire de lui envez-sr l'ordre ei-jeint, gour gu'il remstte les ggpiers
et autres stksts (sur 1a grise desguels voulant en gartieulier les »-reis de la
susdite IteASues de Die/) a l'endroit, oü il les g re^u et gu'il desiste du groees,
gu'il avait dessein d'entendi'k eentre la meine Ke^snee au Eonseil auligus de
Vienne sur le sujet susmentionne. Outre eela on g eru neeessame de donnsr
un Ordre a Nr. de Donilrau gour gu'il guisse inloriner 8. N De Dand^rave
eoinme tutkiw du Drinee de Kassau Die/ du eontenu de la dite resolution. de
ns doute gas gu'en esei les sentimsnts de V. D. ne regondent a oeux du Eon-
seil grive j'ai l'lionneur d'etrs inviolablsment Nonsieur De V. D. ete.

g Dresde ee 27. Nars 1727. 8eedaeli.

Nr. 278. Schreiöen des Grafen Kverffein an den König.
Allerdurchlauchtigster w. König und Herr! Ew. Königl. Rlaj. aller-

g nädigstes Resoript v. 27. Nartii ( 727 habe erst den 12. dieses in Granienstein,
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woselbst hin ich solchen Tages wie sonst fast allezeit, um die Gstern allda zu halten,

gangen gewesen, in geziemenden:, aller dehmüthigstem Respekt überkommen. Ge¬

stalten nun mir nichts als Gehorsam obliegt, so habe mich gegen die dasige Prin¬

zessinnen von allen, so die Differenzen mit der Kasselischen Vormundschaft und

ihrer Frau ülutter Verlassenschaft angehet, lediglich excusirt; auf ihr inständiges

Verlangen aber wegen dessen, so ihre Privatsachen unter sich als Geschwister an¬

betrifft und mit obigen: keine Konnexion hat, :c. anzufragen versprochen, ob ihnen

darinnen mit wohlmeinendem Rath andienen dörfe.

übrigens werden Tw. Königl. ülaj. ermäßigen, wie betrüblich und schmerz¬

haft einem ehrlichen ücann sei:: müsse, bei seinen: allergnädigsten König und Herrn

durch dergleichen kundbare Losheiten und Verleumdungen verunglimpft zu werden.

Jedoch opfere Tw. Königl. ülaj. :c. Befehl ich mein gerechtes rsssutsmsnt gegen

die Diezische Regierung mit äußerster Gelassenheit und Submission auf.

übersende anbei snb numsris f. 2. S. p 5 einige die Iülichische Sache be¬

treffende Kopien, das übrige seind ein und andere rechtliche Bedenken, so die sel.

verstorbene Fürstin von Friesland und deren Ansprüche an Brandenburg hierinnen-

falls allein angehen, und würde ich crstere längstens allergehorsamst eingesendet

haben, daferne mich nicht in der Hoffnung betrogen gefunden, aus solchen etwas,

so zun: Behuf Tw. Königl. Rias, allerhöchstem Interesse sein mochte :c., in Kenntnis

zu bekommen. Tur Königl. ütaj. allerunterthänigster :c.

ülainz, 3. April s?27. G. L. Gr. von Gdrrstem.

Nr. 279. k 8. k/Ir. äs Zeebacli.

Uonsisur! ä'ai rs<zn lg. Isürs czus Votrs ltlxesllsnos m'g kg.it, l'Iismikm- äs

m'serirs äu 27. än pusss, pur 1a<iuölls z'gi vn es cpis ls (lonssil privs g ju^s

g prspos ä'oräoimsr gu Ott. ä'blbsrstsin gn siijst äs pluintss cius Ig RsZsuss

äs Vis^ g ports eontrs lui. Nss ssutimsuts ssnt si: eslg sonkormss g csnx äu

1'snssil privs, uussi gi-ss ässg serit g Usus. Is (loiuts ä'Ldsrstsiu es mms je km's

touMirs, cpri! äsvgit uuipusinsut ss rs»4sr sslsn lss orärss pn'il rsssvrgit äs

Vrssäs. äs «ms pgrtgitsmsut Älsusisur I)s Votrs Lxesllsnos 1s plus liumbls ste.

Vgrsovis 1s 9. gvril 1727. ^Ismming.

Der fürstl. nessau-diez. Regierung über den Kannnerhcrrn Grafen von Eberstein geführte
Beschwerde betr, 1727, im k, Hauptstaatsarchiv zu Dresden. I ,oe. 8395. Nr. 17.

Nr. 280. Schreiben der Kurs. Geheimen Käthe an „Ihro Königs. W. in

Kosen" ä. «I. Dresden 23. Juki 1725, worin sie die Kückberufung des Grafen

Krnst Ariedr. von Köerltein beantragen (ps. lkxv. Ilms de Seevach, Künan,

Konickau, Leipziger, Zech, Loh).

Tw. Königl. ül. haben i. I. 17s0 vor gut gefunden, eine eigene Abschickung

an den Thurülainzischen Hof zu thun und dazu den damaligen Hop NNb Ke-

gntions-Kntff von Eberstein zu gebrauchen, zweifelsohne in der allergdsten

Absicht, nicht nur Sr. Thurf. Gnd. zu lÜainz dadurch ein Kennzeichen von Dero

gegen Sie als den ersten von Dero Hrn Ülit-Thurfürsten tragenden Hochachtung

und Freundschaft zu geben, sondern auch die damals an verschiedenen Höfen ange¬

brachte Schwed. Indemnisations - Angelegenheit nebst der Hanauischen

Tonsenssache und andern durch Thurülainz besser praeparircn zu lassen. Ts

ist ist auch Graf von Oberstem von solcher Zeit an beständig an selbigen: Hofe

geblieben, außer, wenn ihme denn und wenn an andern Höfen darneben noch be¬

sondere Tommissiones aufgetragen worden. Allermaßen aber in der Schwed. In-

demnisationssache an den: Thurülainz. Hofe wenig Gedeihliches bis äutv auszu¬

richten gewesen, mit der Hanauischen Sache es in andern Stand durch die mit

Hessen-Tassel gepflogenen Tractaten gekommen, auch in andern Affairen dermal,:

wenig an mchrgemeldten Thurülainz. Hofe zu negotiiren, gleichwohl des Grafen

von Oberste!« jährliches Trartnment ein Ziemliches beträgst und bei der



ohnedieß sehr beschwerten Gesandtschaftskasse gar füglich zn ersparen- als wollten

wir der ohnniaßgeblichen :c. A»ei»iuug sein, es würde Gw. A. M. Dienst darunter

nicht leiden, wenn der Graf VON Obersten» hinwieder rappelliret würde, zu¬

mal es ohnedieß Gw. A. DD hohem Respect fast nachtheilig zu sein scheint, daß,

da Sie nun schon an die lö Jahr mit nicht geringen Unkosten einen eigenen

Ucinistre an dem GhurMainz. Hofe gehabten, von diesen» hingegen die ganze Zeit

her, soviel uns wissend, an Lw. A. DD kein Ministre abgeschicket worden, außer

was zur Zeit des Interregni nach Absterben weiland Aaiser Iosephi :c. geschehen,

wozu aber Zhro Ghf. Gnd. zu Mainz nach Maßgebung der Güldenen Bulle ver¬

bunden gewesen, der Abgeschickte auch nur wenige Enge sich allhier aufgehalten

hat. Jedoch beruhet Alles bei Gw. R. M. höchsten Entschließung, und wir ver¬

harren in :c. Devotion G»v. K. M. »c. Gellcime Mückle.

Nr. 281. Schreibe»» König Zlriedrich Angust's an seilte Hebeiinen-Mätbe vo»>»

27. Auli 1725, „des Ka»»llnerkerrn nnd Legationsratks Grafen von Kverstein

^lappellirung wird approbiret, der Modus aber ihrem G»»tbesinden über-

fassen."

Uns ist aus euerm an Uns unterm 23. Zuli d. Z. erstatteten :c. Bericht :c. vor¬

getragen worden, aus was vor Ursachen ihr die Aappellirung Unsers am GhurMainz.

Hofe dcrinaln befind!. Aammerherrn »nid LegationsRaths G»>i»fe»t VS»» Oberste»»»
vor dienlich erachtet. Wie wir nun, daß selbiger von dasigem Hofe rappelliret

werde, approbiren, also überlassen Wir »c. eurem collcgialischen Gutbefinden, »vie

solches mit so guter Behutsamkeit bewerkstelliget werden möge, daß die unsere An¬

gelegenheiten betreffenden bei ihm befindliche Schriften bei dieser occasion nicht in

andere Hände gerathen, sondern mit guter Art in Sicherheit gebracht und auf¬
behalten werde»» »c. Datum Dresden, den 27. Zulij f725.

Sp.-R. B. XLIIII. Nr. 9301.

AuguKuS Rex. I. U. Gr. V. Demming.

Hierauf entwarfen die kursächs. Geheimen-Räthe Schreiben an den Kurfürsten

van Mainz und den Grafen von Eberstein. Die Konzepte derselben wurden am

8. Aug. „ps. lllxs. Du. eis Lsslzusli, äs Dsip?., äs Asel» st äs Dos ver¬

lesen; auch wurde befohlen, dieselben des Hrn. Grafen von Manteuffel Dxosll. zuzu¬

bringen, um daraus »nit des Hrn. Gen.-Feldmarschalls Dxs. zu communiciren,

auch wenn sie mundiret und von I. Königl. M. unterschrieben, solche sodann aus

Polen anher zu senden." Diese Schreiben lauteten 1) das an den Kurfürst?»»

uo»» Müntz: „Nachdem »vir Unsers Kannnerherrn und an Ew. Lbd. Hof eine

gerauine Zeit subsistirenden Ministre, des Grafen von Eberstein, in gewissen Angelegen¬

heiten allhier benöthiget sind und ihn zu solchen» Ende anbefohlen haben, bei E. Lbd.

sich geziemend zu beurlauben und Derselben zugleich von Unsertwegen Dank zu sagen,

daß Sie ihm, wenn Derselben in unseren Geschäften er etwas vorzutragen befehligt

gewesen, jedesmals willigst den Zutritt und geneigtest Gehör gestatten »vollen ?c.";

2) das an den Gräfe»» von Oberste»»»: „Wir haben vor gut befunden, von eurem

bisherigen posto euch zurückzuberufen, solches auch des Hrn. Kurfürsten zu Mainz Lbdn.

in dem copeil. Anschlüsse zu erkennen zu geben, und begehren dannenhero gndst., ihr

wollet das ebenfalls hierbei kommende Originalschreiben Sr. Lbdn. je eher, je besser

geziemend einhändigen, von Derselben euch gehörig beurlauben und die Rückreise nach

Dresden soviel möglich beschleunigen; »vie ihr denn euere Haupt- und Schlußrelation

über alle und jede an dem kurinainz. Hofe und anderwärts euch committirt gewesene

Geschäfte zu gedachten» Dresden fertigen könnet. Wir »verde»» euch sodann das Weitere

und wozu Wir euch sonsten gebrauchen, gndgst. geineinet, in Unser»»» Geh.-Consilio

anzeigen lassen." Der König hatte sich inzwischen jedoch eines Bessern besonnen; er

unterschrieb nicht und Graf Eberstein blieb auf seinen» Posten in Mainz

bis Ausgangs des Jahres 1729.
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Nr. 282. Schreiben des Grafen Krnlt Kiedrich von Kberltein an Graf von
Memming vom K. Wov. 1725, worin er um Mrlauv nach Silken bürg (wo
am 3. Wov. sein Wrnder, der nassau-dillenv. Hber-Jägermeilter, gestorben)
bittet.

Äloussiausur, ss visii8 äs rsesvoir la tri8ts uouvslls, spis mon frsrs, Is
Krunä-Vensur äs ^N88su n llillsnliourg, est mort Is 3. ä. e. Iai88aut uns fsmms,
gro88v äs 8 mo>8, et äsux til8 äs äsux msrs8, äout ss us ms 8aurai pa8 sxeimsr
äs prsuärs lg. tutslls eomms Is plus proelis st Innig us gni sst ports äaus es
pa^3-ei. d'sst poui-Moi Ms ss ms vois eoutrsiut äs 8>ipp1isr Votrs Hxesllsues
trs8-liumblsmöut ä ms faire 1a ^räes äs m'odtsuir par 8ou iutsres88iou la per-
mi88iou äu roi cM pouvoir allsr pour uns viiiKtaius äs soui-8. .I'su ai aimÄ
serit uu eoimsil privs et ss msttrai 8i bou orärs iei, gus ss 8srai amsut äs

retour, 8i In moiuärs oliv8s 8iirvsuait gui pourrait, äsmauäsr nm prs8sues iei.

ä'ai I 'Iiouusur ä'strs avse trs8 -profouäs vsusratioii ÜIou8siA -usur Iis Votrs Hx-

esllsnes Is plim Iiumbls st Is Mm äsvous valst 8 Lbsimtsin.
ä Ua^sues es 6. Vov. 1725.

^.. 8. L. d?UarseIia1 OoiMs äs UtsmiiiA.

Am 25. Nov. 1725 wurde er zum Vormund der Kinder seines 3. Nov. 1725

zu Dilleulmrg verstorbeneu Bruders Karl Frhrn. v. E. ernannt; die älteste Bruders-

Tochter Charlotte, die nach ihres Vaters Tode zunächst zu ihrer Großmutter auf das

Gut Eichen gekommen war, brachte er in das Kloster zu Mainz.

Nr. 283. Schreiben des Grafen Krnlt Kiedrich von Kverstein an Grat von
Kemming v. III. Gilt. 172K, worin er mittheilt, daß sein Sohn, Kurmainz.
Lieutenant, ohne sein Wissen und Willen zur katholischen Hteligion über-
getreten sei.

Äloimsi^usur! Im protsetiou äout Votrs HxesIIsues mm tousour8 Iiouors
m'suZm^s ä Inn tnire rappvrt ä'uus eli08s, äout il ns m's8t snoors samais arrivs
äs parsillsmsut 8sii8id1s! ^/lon ti>8, ä gut laprss 1'avoir läit stuäisr Is8 Im-
mauiora avse I'Iä8tors st MoZ-raMis) s'ai Iai88S 1a Uderts äs ebomir uns pro-
fsssion 8s1ou 8ou iueliuation, st Ior8 MÜI a fait clioix äs oslls äs 1a Kuerrs ou
8oläat, ss I'ai läit iustruirs äaii8 la fortiäoatiou, artillsris st autrs8 sxsreies8
eouvsiiabls8, oü II 8's8t 8i bleu eomports, Mö 8. A. ll. 1'a läit kleutsnaut, st
N. Is Asusral Zaron äs I_saeu 1'a pri8 pour 8a eompaAnis ä prokter äs mou
al>8siies psuäant Is tsmps gas s'ai sts ä I'rancfourtli a88istsr Is8 princk88S8 äs
tiN88NU pour exseiitsr Is äs88siu, Mk 8ou colonsl äs Wslsli (auprs8 äs gui II a
oräiiiairsmsut pa88s äsux Iisurs8 par Mir, 8'sxsrssr ä 1'arsliitsoturs militairs)
Inii a fait uaitrs par l'iimtruetiou gu'il lui a fait äoiiusr par Is psrs 8otsnliaiin
Ik8uitö au lisu äs osllk8 äs 1a fortikeatioii, 8avoir esllss äs 8k fairs Latboligue
st S8t alle avss es msms eolousl st sou bsaufrsrs äs Arauä matiu oliM Is8

is8llits8 011, Nprs8 qus I'on s tsrms I'sgliss, II a fait I'sbsuration äs In 8sligion
?aterne!!s avss taut äs 8serst, gus ss n'su aurai8 risu psustrs, 8i Is valst, gus
z'ai mi8 auprk8 äs diiii us m'aurait pa8 sts p1u8 käsls, gus mou propre tÜ8,
guvigu'il us m'su avsrti88ait gus mallisursimsmsut trop tarä. Iis ^ranä visu
m's8t tsmoiu MS est avi8 fut uu eoup äs fouärs n'azmut samai8 risu rsmarMs,
MS ms 1'aurait pu faire 8ouptz0iiiisr ä'eu strs eapabls. ä'su sui8 töllomsut su
peius st su 8i ^rauä smdarra8 gus ss us 8ai8 gusl eou8kil prsuärs, 8i ss äois
eslatsr ou fairs 8sml)1ant ä'i^nvrsr es Mk 1'ou 8ou^s ä ms oaobsr. II m'k8t
äonloursux äs ms 1ai88sr sousr par mon Kl8 priueipalsmsut äau8 uus elio8s ausm
äslieats st importauts, st ss u'ai pa8 1'iutsutiou äs Is luii pa88sr 8au8 rs38suti-
msut. Cspsuäaut ss 81U8 ä uus Lour Latboligus st uns villk 011 1e Lat>m>iei8MS
äomius, mou tÜ8 S8t su 8srviee militairs et la mauisrs äout il 8ii eaolisr es ssu
ä Is eouäuirs st exseiitsr ms äseouvrs 8ou S8prit äaugsrsux st ästsrmius, eomms
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1^ Resolution äs lairs cs pas a mou insn moutrs su slls msms asss^, «piil s'sst

assurs ä'uns protection, oü M 'il est sür äs In trouvsr contrc ma punitiou de

In sorts, pu'il mo laut prsuärs äss mssurss loisu Gustos, pour us pas moutrsr
nno auimosits vains. ,7s prsuäs rssours aux xranäs lumisrss st SNK68 eonsus

äs Votrs Tlxesllsnes st Ua Supplik n innins jointss äs ns ms point rskussr

l'llouusur äs sou nssistnnss änus estts alkairs, gui m'sst äs in äsruisrs eonss-

gusues. äs Inn sn aurai uns stsruslls trss-lmmlzls oläiontion staut avso uns

sonmission iullnissabls lVonssi^usur vs Votrs Rxsellsnes ls plus Innndls ste.

n Nn^snos es 19. ä'8^ 1726. lTLbsrstein.

Angcf. Korrespondenz der Grafen Flcmming und Ebcrstcin im
Hauptstaatsarchive zu Dresden v. 1726, S. 172, Nr. 25.

Nr. 284. Schreiben des Grafen Kruft Kriedr. von Kberstein an Graf von

Kleinminst vom 31. Januar 1728, worin er mittheilt, man hätte in Dresden

die Aachricht verstreitet, daß er die lutherische Mel'igion abgeschworen haste,

und bittet deshalb den Graten Klemming, ihn dagegen in Schuh zu nehmen.

Zlnnssig'nsur! Us loruit äont on m'scrit guc touts In vills äs llrssäs stait

rsmpli: savoir gus j'avais alffurc In lisligiou llutlisrisuus iei, ms nsssssits ä'in-

eommoäsr Votrs Tlxssllsnes pur ess liomss pour implorsr 8a puissants protsc-

tion oontrs ostts invsntion äs mss snnsmis. äs suis dien gas, si esla stait vrai,

js u'snsourrirais point l'inäi^nutiou äs Rotrs ^.ussusts Roi äs prolssssr 8a Rs-

liglon st stus is ns psrärais pas pour osla lss konnes lavsurs st ls ersäit au-

prss äs Votrs lllxesllsnes st äss autres lllinistrss, «pii sont trop raisonnalilss st

trop Zsnsrsux pour vouloir rs^lsr lss eonseisness, cspsnäant somms s'sst uns

pure st puloÜMS lausssts, je n'sn saurai avoir ä'autrs opinion pns msa snnsmis

sonAsnt ä ms lairs tort par estts sslomnis st es msnsongs, eontrs cptvi risn

MS Ua Rroteetion äs Votrs lllxesllsnes ms psut Zarantir st js ns äouts pas
M 'ällls ms l'aeooräsra Araeisnssmsnt ste. A. v. V. Tl. ls plus ste.

ä llla^snes es 31. äan. 1728. VRbsrstöin.

Korrespondenz, Jahrgang 1728, S. 257.

Hierunter mag einer von den ebenfalls sehr zahlreichen Briefen, die Graf

Ernst Frrcdr. v. G. an den Grafen v. Mackerbart geschrieben und welche

im k. Hanptstaatsarchive zu Dresden aufbewahrt werden, folgen:

„es 11. ä'^.vrii 1724.
Nonsisur! ä'ai l'Iionnsur ä'snvozmr si-joint ä Votrs Tlxesllsuos es gu'uu

8avant m'a commuuigus, st jai vu gu'il a mis uns lioits rsmplis äs ponärs
avso uns oläigation äs 200 ll. sur un lmclisr asss^ Aranä äs Mos liois gui a
sts rsäuit sn esnärs sans avoir msms snäomma^s lss lilss et la eirs ä'TlspaMS
äont 1a lioits stait lsrmss. — ülr. ls Ksn. äs Usasn ms gusstionns tons lss
l'onrs sur 1a proposition lait toueliant ls (lartsl pour l'sclianAS äss ässsrtsurs.
(l'sst pourguoi MS is supplis Votrs älxcsllsncs äs m'oräonnsr es MS is lui äois
rsponärs, ear il laut Ms fs ns äsAiiiss pas ä Votrs Rxesllsnes, Ms 8. iV. 77.
eroit gus 8a Nafssts äsäaiAns psut-strs ä'zi lairs attsntiou, es Ms is ns erois
pas strs bon ponr l'sntrstisn ä'uns parkaits lrarmonis, oomms Tills ls iu^sra
aissmsnt sans moi. äs suis avse prolonä rsspset Iis Votrs Tlxesllsnes ls plus ste.

v Lberstsin."

Ausgangs des Jahres 1729 wurde E. F. v. E. von seinem Gesandtschaftsposten

zurückberufen; im März 1730 befand er sich noch in Dresden. Um diese Zeit zog er

sich jedoch aus seiner öffentlichen Carriere zurück und verlegte seinen Wohnsitz nach

Grosz-Leinungen, wohin ihn auch seine eben genannte Nichte Charlotte begleitete.

In Leinungen beschäftigte er sich bis zu seinem Tode nicht nur mit der urkundlichen

Erforschung der Ebersteinischen Familiengeschichte, sondern lenkte auch die allgemeinen

Familienangelegenheiten und die Gehofen'schen Lehnsachen sH. N. 237 ff.).



— 425 —

Bei der brüderl. Theilung hatte er das Amt, Schloß und Flecken Groß-

Leinungen nebst dem Dorfe Rötha und die Hälfte der Leinunger und Mornnger

Forsten und Jagden erhalten, mußte aber die Erbportion seines Bruders Wilhelm

mit übernehmen, weshalb er diesem bis zur Wiedereinlösung a. a. Rötha überlassen

hatte. Am 5. Juni 1743 traf er nebst seinen Brüdern Anton Gottlob, Christian

und Wilhelm zu Gunsten ihrer Nichten die Verabredung über das Ebersteinische

Berg- und Hüttenwerk zu Grosz-Leinuugen und Morungen (H. Zt. 323, Nr. 132).

Nr. 285. Schreiben des Grafen Ernst Friedrich von Eli erste in an Kurfürst

Friedrich Ängust II. «I. st. Grost-Leinungen 10. Dez. 1739, worin er stch

über eigenmächtiges Werfaljren des Hbcraufseljers von Wünan beklagt.

Allerdurchlauchtigster :c. König, Ehurfürst :c. Ew. Königl. Mast, werden

nicht ungnädig nehmen, daß, nachdem der Herr Geheimte Rath und ObernuS

scher von Krittln» hiesigen gemeinschaftlichen Berggeschworenen vor¬

gestern sehr frühen morgens mann militari hier wegnehmen, hingegen erst abends

H Ahr Ew. K. AI. allerhöchstes dießfallsiges Reseript mir insinuiren lassen, ich

hiedurch aus Gewissen und Ehre contestire, daß er solches gewiß nicht nöthig,

sondern alle Ursach versichert zu sein gehabt hätte, daß sobald Ew. K. UI. Befehl

vorhanden, ich solchen selbst arestiren und ausfolgen zu lassen keinen Augenblick

cunctiret haben würde. Aintcmalen aber aus solchem Reseript allerdings zu schließen

vernünftige Ursach habe, daß in dessen Bericht von: s2. und Inserat vom sä. öept.

a. c. seiner landkundigen Neigung nach er höchst praesudicirliche Dinge gegen mich,

hiesiges Amt und die Eache selbst müsse angesühret haben, wodurch Ew. K. U7.

zu solcher Resolution bewogen worden, dann außerdem von Ihro weltberühmten

Gerechtigkeit nicht zu vermuthen, daß Eis einem treuen Diener, Vasallen und

Unterthanen, der pflicht- und gewissenhaft mit allein Fleiß und Eifer gegen einen

Denunciaten mit der Inquisition solchermaßen bis zum Endurthel verfahren lassen,

daß daran in Nichts einiger Ulangel gefunden werden wird, den Inquisiten weg¬

zunehmen, verhängt haben würden. Und da bekannt ist, daß Ew. K. Ul. Nie¬

mandem Gehör versagen: 5>o getröste mich allerunterthänigst, daß 5ie auch mich

gegen solche Gberaufseheramts-Berichte vom f2. und fö. Sept. mit meiner rechts¬

gründlichen Nothdurft allergerechtest hören und zu solchem Ende allergnädigst mir

angezogenen Gberaufseheramts-Bericht vom f2. und Inserat vom s5. öept. s729

communiciren lassen werden, als worum hiemit allergehorsamst bitte. Und gleich¬

wie dieß mein inständiges Flehen denen Rechten gemäß ist, also mich auch gewisser

Königlicher Erhärung versichere und :c. verharre Eur. König!. Ulajestät allerunter-

thänigfter Grn.st Friestrick Gr. von Eberstci».

Nr. 286. Schrriven dos Grafen Ernst Friedrich von Kberstei» an ... . zu

Dresden st. st. 5. Dez. 1748.
ftochgebohrner Reichs Grafs, lqöchstgeEhrtester ftcrr

Geheimder Lonkeren^-Uiiüstsr und großer Patron!

Ivie Ew. Excellenz die unendlichste gehorsamste Danck-Verbundenheit von

Vkvo Gnade in Betracht unserer vorläufigen Vkstuofion derer Gber-Aufseher

Zlints-Bcdrängnißen wegen unsers Forsts und Bergwercks allhier biß ins Grab

haben werde: Also entblöde mich Ihro hierdurch serner unsere Rechtsstatthaffte

uns führliche vorstell- und Uliederlegung des Eammer-Herrn von Hopffgarthen

ungleichen Berichts von 19. stuu^ 1747, wodurch das IKscrftck von 23. Rovsmbr.

est. n. subripiret, wie auch seines ferner weiten Berichts von 28. Kay u. e.,

wowieder uns allergnädigstes Gehör verstattet worden, zu Ew. Ercellenz Hohen

Einsicht und Gercchtigkeits Beförderung in Herßlichen Köspsek zu überreichen.

Davon das Original bey der Ehur - Landes - Regierung befindlich. Es wäre zu

wünschen, daß uns gleichmäßige Gnade und Communienlion deßcn 3n Berichts,

wobey er auf unser Üupplieiren die Holtz - Eonrmissions - ^eksn mit eingeschicket,
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wiederfahren wäre; Dann vorbenahmte 2 Erste Berichte inachen uns mit gegrün¬

deten Rümmer Befahren, daß er darum das äußerste vollends angewendet haben

werde, um bey Rönigl. Blafft, und Dero Hohen SliuRksrio uns anzuschwärtzen

und uns unsere Forst und Bergwerks-cknrn st inolumonfa zu entziehen, wogegen

uns doch die Hand des alles rächenden Gottes, die Gerechtigkeit unsers aller-

gnädigsten Aöniges und die Rechts-Liebe und Einsicht Dero Hohen Ninistrornm

decken und nicht gestatten wird, daß er eigengewaltig so wenig die vorlängstigen

Landesherrlichen Entscheidungen und Verordnungen, welche so viele Jahre in

Obsorvan? gewesen, arroAUntor ausheben als unser Wiederkäuffliches Eigenthum

und daherige Rechtliche Nutzungen contra pira apcrta vcrnichtigen dürfte. Ew.

Excellenz werden nach Dero Gütigkeits-Neigung zuförderst nicht vorunbilligcn, daß

mit selbiger Vorstellung bei meinem 7 s jährigen Alter und da ich viele Volumina

^.etcn selbst durchgehen müßen nicht vermögend gewesen, eher fertig zu werden.

Hiegegen wird die Wahrheit und Gründlichkeit derselben mich dißfalls justitloiren,

daß ich so ein erleuchtetes Ninistorinm nicht mit Dunst habe clespectiren wollen,

welchen falls ich leichtlich eher hätte fertig werden können.

Die Weitläufftigkeit, worinn diese Sache zu meinem großen Bliß-Behagen an-

erwachßen, werden Ew. Excellenz nicht weniger um deßwillen gütlich zu übersehen

belieben, weil, wie Sie Selbst finden werden, in denen passionirten Vber-Aufseher-

Amts-Berichten ja fast kein eintziges Wort zu lesen, daß nicht vergället absichtlich und

eaMos, mithin uns von äußerster Nachtheiligkeit und Bedenklichkeit ist also einer

besondern Wiederlegung bedurfft; Ich bezeige mit den allwißcnden Gott, daß

mir in meinen vielen Lebenswahren noch nichts dergleichen, um damit Herren und

Mnistrcs zu beirren, vorkommen. Folglich habe unsere Nothdurfft ausführlich vor¬

stellen und mit Voeumenfis belegen müßen, welches solche allerdings verlängert hat.

Allein da die Sache bey unser» wenigen Vermögen uns zu Imxortanf ist,

so haben wir nichts übergehen können noch dürften.

Wie aber in denen Vber-Aufseher-Amts-Berichten nichts als Aleister befangen,

so tröste mich, daß in Gegentheil in dieser Refutation nichts als Wahrheit und

Rechtlichkeit erfunden werden muß.

Gott wird sich unser erbarmen und einen Ehristlichen geübten gewißenhafften

redlichen unpraoocoupirten Referenten verleihen, Wobey Ew. Excellenz Liebe zur

Gerechtigkeit und Abscheu vor Bedrückungen in aller weise Ihrer Hohen protection

mich vergewißert und die Zuversicht eines gerechtesten Rönigl. Schutzes und Ein¬

sehens unterstützet. Die Sache ist so gründlich und vollkommen ausgeführet, daß

wir uns einer eonsolablon Rönigl. Resolution mit vollkommenen Rechts-Vertrauen

getrösten können. Bberlaße mich, unsere cknra und alles Ew. Excellenz bekanndten

Gerechtigkeits - Sorgfalt und allzeitigen Großmüthigen Wohlneigung in Ewiger

Widmung und .Vllliction verbleibend Eur Excellenz

Großleinungen, gantz gehorsamster Ergebenster Treuer Diener

den Sten Vcosmlmr (7^3. G. Gr. von Oberstem.

Friedrich Reichsgraf von Oberstem,
kurnminZ. Geueriümisior uml Mnmmcrberr,

geb. 19. Febr. 1705, f 17. Juli 1772 zu Groß-Leinungen, beiges, in Rötha 19. cj.

(des 1752 si Grafen Ernst Friedrich v. Eberstein Sohn), verm. I) 19. Okt. 1730 mit

Blaria Regina geb. v. Reitzenstein (geb. 11. Dez. 1712, si 20. Dez. 1732);

II) 5. Okt. 1733 mit Blaria Louisa geb. v. Geismar a. d. H. Blofeld (geb.

11. Juni 1701, si 5. März 1735); III) 10. Okt. 1735 mit Blaria Iuliana geb.

v. Dachröden (geb. 9. Febr. 1715, si 16. Mai 1778 zu Heilbronn).Ohne Wissen und Willen seines Vaters trat Graf Friedrich v. Eberstein im
Okt. 1726 zur katholischen Religion über. Nach seines Vaters Tode nahm er seinen
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Wohnsitz zu Groß-Leinungen und führte für seine Vettern Ludwig zu Königsberg,

Karl zu Mannheim und Franz zn Arleshcim (H. N. 70) die Geschäfte bezüglich

deren Güter in Sachsen. In Mainz besasz er ein Haus. Seine die zur Zeit der

Kaiserkrönung 1745 in Frankfurt a. M., Mainz und Aschaffenburg stattgehabten Fest¬

lichkeiten betreffenden ausführlichen Berichte sind ein gewiß interessantes Gegenstück zu

Goethe's Schilderung der Feierlichkeiten bei der Krönung Joseph's II.
Dessen Tochter 1r Ehe:

Ernestine Johanne Helene Comtesse v. Eberstein, geb. 10. Okt. 1731, ff 28. Juli 1758

infolge des Wochenbettes (mit Hinterlassung eines Sohnes), verm. 8. Mai 1757

mit dein kurmainz. Ober-Jägermeister Karl Franz Wolfgang Joseph Frhrn.

v. Hausen auf Lorsch und Gleichendorf (geb. 6. Jan. 1723, f 7. Mai 1793). In

der Pfarrkirche zu Lorsch befindet sich ein Denkmal der 1758 f Ernestine Frfr.

v. Hausen geb. Eomkssss v. E. Ihr Sohn Friedrich Karl Anselm Joseph Wilhelm

Friedemann Frhr. v. Hausen (geb. 24. Juli 1758, 27. Mai 1802 von Wilddieben

erschossen), kurmainz. Kammerherr und Ober-Forstmeister, war der Allodialerbe des

Grafen Friedrich v. Eberstein. Von dein Vater dieses Allodialerben, der in väterlicher

Gewalt seines Sohnes eine Session aller Ansprüche desselben sämtlichen Herren

v. Eberstein Neuhäuser Linie offerirt hatte, acquirirte per aassionsn cl. cl. Lorsch

5. März 1773 der damalige Oberstlieutenant Joh. Karl Friedr. Frhr. v. Eberstein

zu Tilsit das Amt Leinungen nebst Zubehör (Hist. Nachr. S. 239 ff.).

Kaiser Karl's VI. Tochter Maria Theresia wurde nach ihres Vaters 1740

erfolgtem Tode Erbin der österreichischen Länder. Dagegen verbanden sich Bayern,

Frankreich, Spanien, Sardinien und Sachsen zu Zerstückelung der österreichischen

Monarchie, wodurch es zum Ausbruch des Osterreichischen Erbfolgekrieges kam.

Maria Theresia (die nur Königin von Ungarn bleiben sollte), von England, Holland

und gegen Ende dieses Krieges auch von Sardinien und Sachsen unterstützt, befreite

durch Aufruf der Ungarn Osterreich, schlug die Franzosen und trieb sie über den

Rhein. Ihr Gemahl Franz Stephan von Lothringen wurde 1745 zu Frankfurt am

Main zum Deutschen Kaiser gewühlt. In dem k. Hauptstaatsarchive zu Dresden

finden sich über die Kriegsbegebenheiten um diese Zeit am Rhein und über die

Feierlichkeiten bei der Krönung des Kaisers Franz I. nachstehende Berichte des

damaligen kurmainz. Oberstwachtmeisters, nachmal. Generalmajors Friedrich Grafen
von Eberstein.
Nr. 287.

Sire. Es scheinet nunmehro mit der Wahl zu Frankfurt Ernst zu werden,

indem gestern von Jhro kurfürstl. Gnd. befohlen, daß der ganze Hof medio Angusti

zum Einzug sich bereit halten solle, auch mit heutiger Post allen abwesenden Cavalliers

geschrieben worden, sich gegen selbige Zeit hier einzufinden. Es wird solcher Einzug

schwarz geschehen, und nach der herausgegebenen Verordnung sollen die Kannnerherrn

und Truchseß reiten; wenigstens jeder Kannnerherr 3 Laqueyen, 4 Reitpferd; ein

Truchseß 2 Laqueyen und 3 Reitpferd ohne die Handpferd; die Herren Ministri und

Geheimden-Räthe aber 6 Laqueyen und jeder seinen eigenen Wagen mit 6 Pferden

bespannt haben. Von denen Vrmäan ist es ietzo ganz stille, die österreichische stehet

von Stockstadt 1 Stunde unter Germersheim, allwo sie eine Brück nach der dasellfft

befindlichen Aue geschlagen, auch gestern vor Bibrich die fliegende Brück, so von Neu¬

wied kommen, dahin abgangen bis Heidelberg, da heut das großherzogl. Haupt¬

quartier sein soll, in kleinen Corps; und wie man sagt, werde sie in solcher Position

bis nach der Krönung stehen bleiben und ehender nicht über Rhein gehen, noch weniger

was Hauptsächliches unternehmen. Die französische stehet 2 Stund von Worms

auf der Seite und ist das Hauptquartier des Prinz Conti zu Dermstein nach Grüne¬

stadt zu, allwo selbige auch stehen bleiben und den rsnlark aus Brabant mit weiterer
Ordre erwarte» will. Sie Hausen sehr übel, plündern hier und dar die Dörfer aus

und ohngeacht der Güter Freundschaft mit Kurpfalz fouragiren sie Alles weg, ja nehmen
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sogar die Früchte aus denen Scheunen; wird also die arme Pfalz doppelt gestraft,

indem sie soviel Kontribution an die Österreicher zahlen muß. Vorgestern sind von

einigen kurpfälzischen Amtern mehr als 100 00V Thlr. hier in Mainz an die öster¬

reichische Commissarii bezahlet worden. Es hat großen Verdruß bei dein Hof zu Mann¬

heim verursachet, daß der General Bernklau die Cavalliers, so von Kurpfalz mit in die

Reparation gebracht worden, ausgestrichen, selbige freigesprochen und von denen knrpfälzischen

Ämtern alleine die Kontribution praetendiret. Gewisse Nachrichten von Würzburg mel¬

den, daß daselbst die Zimmer im Schloß vor Jhro Mas. die Königin in Ungarn

praepariret würden. Mainz, den 27. Juli 1745. Friellrirl» Grnk von Eberstri«.
Nr. 288.

Sire. Gestern Abend käme der holländische Hauptmann von Mittersberg

hier an und begehrte von Sr. kurfürstl. Gnd., das von dem Grafen von Rechtern

in Franken und Schwaben neu aufgerichtete holländische Regiment zu Wasser vorbei

marchiren zu lassen, und da ihm solches gestattet, so ist dieses Regiment 800 Mann

stark und 6 Fahnen bei sich heut früh halb 6 Uhr in 7 Schiffen mit klingendem

Spiel vor hiesiger Festung vorbei, wodar gleichfalls alle Wachten ausgerücket und das

Spiel gerühret. Und weilen der Accord mit denen Schiffleuten nur bis Mainz gemacht

worden, so liegen selbige dein Schloß gegenüber vor Anker und werden diesen Abend

nach gemachtem neuen Accord erst von hier ab und nach Holland gehen. Heut um

9 Uhr traf der Graf von Colloretto, welcher die Nacht um 12 Uhr aus dem Haupt¬

quartier zu Weinheim abgangen, von Sr. Hoheit dein Großherzog hier ein, hatte

um 11 Uhr Audienz bei Sr. kurf. Gnd. eine gute halbe Stund, bliebe bei der Tafel

und gienge um 5 Uhr Abeuds wieder zur Armee ab, von seiner aufgehabten Kom¬

mission aber ist Nichts zu erfahren. Zu Darmstadt sollicitiret der hannöverische

Major von Breitenstein, um 4 Regimenter in englischen Sold anzuwerben, und

zweifelt man nicht, daß er hierin reuissiren werde, indem die Conditiones sehr favorable

sonderl. wenn es auch Fried werde, dennoch die Subsidien beständig und so lange der

Landgraf will, fortgezahlet werden sollten. Die Ordre ü« Luluill« der combinirten,

unter Kommando des Sr. Hoheit des Großherzogs stehenden Armee lege gehorsamst

bei. Mainz, den 30. Juli 1745. ^neÄnrK Äruk von Elmstein.
Nr. 289.

Sire. Obzwar iu meinem Letzten allerunterthänigst berichtet, daß die Herrn

Franzosen Mine machten, sich wieder herunterwärts zu ziehen, nachdem sie dem

Verlaut nach die Verstärkung aus Brabant erhalten, so will doch solches nicht

confirmiret werden, hingegen vielmehr, daß sie sich in ihre Linie zurückzuziehen ge¬

sonnen. Unser Obermarschall Baron von Erthal ist vorgestern Abends um 10 Uhr
von seiner Gesandtschaft aus Hannover zurückkommen, gestern morgen gleich Audienz

bei Jhro kurf. Gnd. gehabt und wird morgen wieder nach Frankfurt abgehen. Der

Großhofmeister Graf von Stadion ist am 3. dieses nicht nach Frankfurt, sondern

vor Jhro kurf. Gnd. zu Sr. königl. Hoheit den Großherzog nach Heidelberg, und

wie man sagt, sofort nach Dresden abgeschicket worden. Die letztgemeldete Suite der

hiesigeu Wahlgesandtschaft ist noch nicht abgangcn und wird auch nicht ehender

abgehen, bis die sächsische Herrn Gesandten eintreffen. Es haben von den ober¬

rheinischen Kreisregimentern 500 Mann die Ordre erhalten, nach Frankfurt zu marchiren

und dasige Garnison während der Wahl und Krönung zu verstärken, weswegen heut

morgen das fürstl. usingische Kontingent in 20 Mann bestehend von hier abmarchiret

ist. Zur Curiositaet lege eine hiesige Garnisonstabelle gehorsamst bei. Mainz, den

7. Aug. 1745. Friellrirll Grnk von Eberxckein.
Nr. 290.

Sire. Es haben die Herren Franzosen hiesigem Erzstift aufs Neue 400 000

Rationes Hafer und Heu angesetzet, und zwar diese Woch schon den Anfang zur

Lieferung nach Frankenthal mit 25 000 Rationes zu machen, und so fort jeden Tag

continuiren, bis die völlige Lieferung geschehen. Ob nun schon gnugsame Vorstellung

dargegen gethan worden, so hat man doch damit Nichts ausgerichtet, weßwegen denn
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Jhro kurf. Gnd. denen 3 auf der französischen Seite liegenden Ämtern Nieder-Ulm
Algesheim und Ncu-Bamberg befohlen, ihr Quantum zu liefern, iveilen sie der
Gefahr exponiret. Und da der General Bernklau Mine gemacht, solche Lieferung
nicht allein zu hindern, sondern gar zu verwehren, So ist gestern ein Corps von
6000 Franzosen bei Weinolsheim eingerückt, gedachten Ort, der doch pfälzisch,
gänzlich ausgeplündert und dadurch eine solche Furcht unter den Bauern verursacht,
daß heute das Flüchten vom Land sehr groß herein ist, und bringen solche Flüchtlinge
die Nachricht,daß dieses französische Corps heut bei Nieder-Ulm 2 Stund von hier
eintreffen werde und zur Bedeckung der Fouragenlieferung und nötigenfalls Execution
dienen solle. Vorgestern sind vor hiesigein Neuthor auf dem Rhein 6 neue 6pfündige
Canons und 2 Carthaunen, so in hiesigein Gießhause gegossen, probiret worden und
haben solche Probe Jhro kurf. Gnd. benebenst der ganzen Noblesse in der Favorit mit
angesehenund ihr Vergnügen hierüber spüren lassen. Gestern kam der salzburgische
Neichstagsgesandte Hr von Jlbersberg von Frankfurt hier an, hatte eine kurze
Audienz bei Jhro kurf. Gnd., bliebe bei der Tafel und gehet heut nach Frankfurt wiederum
zurück. Eben gestern machte der aus dein Erfurter BenedictinerSchotten Kloster hier
angekommeneberühmte Pater Gordon in dem kurf. Audienzzimmernach der Tafel
seine Experiment« und electrisirtezum Vergnügen Jhro kurf. Gnaden und des ganzen
Hofs die 3 Kanimerherrn von Bettendorf, von Erthal und von Bibra. Mainz,
den 13. Aug. 1745. Lrieilrirk Grits von E.der,stein.
Nr. 291.

Sire. Heilt Vormittag ist dem Hof angesagt worden, daß sich Alles parat halten
solle, denn der Einzug Sr. kurf. Gnd. nach Frankfurt den 28. dieses ohnfehlbarvor
sich gehen würde. Morgen früh 6 Uhr wird die letztgemeldte Gesandtschaftssuite
in der kurf. Jagd nach Frankfurt abgehen. Das letztgemeldte Baronnei'sche Corps, in
1200 Husaren und Croaten bestehend, stehet noch bei Bibrich und Mumbach und
hat noch Nichts unternommen. Der General Baronnep ist gestern wieder nach seinem
alten Quartier Groß-Rohrheim bei Gernsheim abgangen, und wird solches Corps
nur von einein Obersten commandirt. Nachdem die Herrn Franzosen gedrohet, den
Domherrn und Vicedom Baron von Breidenbach zu Bingen wegen der Fouragen¬
lieferung abzuholen, so hat sich solcher gestern aus kurfürstl. Befehl nuhero begeben
müssen. Heut um 10 Uhr sind die 3 canipirt gehabte Bataillons wieder in die Gar¬
nison gcrücket und haben solche Jhro kurf. Gnd. aus dem Schloß in Augenschein ge¬
nommen und ihr Vergnügen darüber spüren lassen. Mainz, den 18. Aug. 1745.

Frmlrirlt Gnck von Eberstem.
Nr. 292.

Sire. Gestern ist hiesiger Hofmarjchall von Ritter, welcher die Hofquartiere
zu Frankfurt vollends reguliret, wieder zurückkommen,und da sich überall zeiget, daß
man bis künftigen Freitag zum Einzug nicht fertig werden kann, so ist solcher bis
den 31. dieses verschoben worden. Vorgestern käme der auf dem Reichstag zu Frank¬
furt seiende Sachsen-Gothaische Gesandte Baron von Geißmar hier an, hatte
bei Sr. kurf. Gnd. eine halbe Stund Audienz, speisete gestern Mittag an der kurfürstl.
Tafel und gienge heut Mittag von hier wiederum ab. Er hat eine Conimissionvon
Sr. Durchl. dem Herzog gehabt an Sc. kurf. Gnd., ivorinne aber solche bestanden,
ist nicht zu erfahren. Man saget vor gewiß, daß ein Corps von 10 000 Mann von
der alliirtcn Armöe im Marsch, welches hier bei Mainz zu stehen kommen und der
General Sommerfeld commandiren solle, um Mainz zu bedecken, weiln Jhro kurf.
Gnd. nach Frankfurt gehen. Einige wollen, sie würden bei Bibrich übern Rhein gehen,
und bei Mumbach stehen bleiben, und wäre das ganze hannoverische Corps, so bei
der Armee stehet und vom General Sommerfeld commandiret wird; andere hin¬
gegen, so mehrere Einsicht haben, halten davor, daß es Cvinmandirte von der ganzen
Armee und nicht über Rhein gehen, sondern auf der deutschen Seite stehen bleiben
und Postirunge» hierum und im ganzen Rheingau halten würden.

Mainz, den 23. Aug. 1745. Zneürir!» Grnk von Eberstcin.
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Nr. 293.

Sire. Gestern um Mittag sind vvn dem unter Cmnmnndo des General
von Sommerfeld stehenden Corpo 5 bis 6000 Mann bei Moßbach und Bibrich

eingerücket und werden heut die übrigen folgen, denn solches in 8 oder 10 000 Mann
von der Armee das Commando getroffene österreichische, hannoverische und

holländische Bataillons und Escadrons bestehet. Sie haben 18 Stück bei sich und
verlautet, sie würden eine Brück bei Bibrich übern Rhein schlagen und hier bei

Mainz auf dem heil. Kreuzberg zu stehen kommen; allein ohngeacht allen darzu ge¬

machten Anstalten und das zu Cassel an den Zubehörden stark gearbeitet wird, zweifelt

man doch an ihrem Übergang und glaubet, daß sie bei Mosbach und Bibrich stehen

bleiben werden. Ich war gestern Nachmittag vor Jhro kurf. Gnd. in das Haupt¬

quartier nach Moßbach zum General Sommerfeld abgeschickt, um denselben über seine

Ankunft zu complimentiren, die mainzischen Unterthanen anzurecommendiren und ihn

auf heut Mittag nach Hofe zu laden, welcher solches überaus wohl genommeu, sich

vor die kurf. Gnad bedanket und versichert, mit seinem ganzen Corps zu Jhro kurf.

Gnd. Befehl zu sein und würde er auf alle Weis suchen, die mainz. Unterthanen zu

schonen, deprecirte aber vor heut die Gnad, bei der kurf. Tafel zu sein, indem er

1000 Croaten und Husaren übersetzen ließe und er heut Morgen bis nach Bingen,

welches 6 Stund von hier, recognosciren reiten wollte, um die Gegend ein wenig zu

betrachten, als morgen aber würde er seiner Schuldigkeit nach mit dem General Palfi

und Matta Jhro kurf. Gnd. die Cour machen und Dero Befehle erwarten, worinne

er angenehme Dienste leisten könne, bäte übrigens um die Erlaubniß, die von den

Franzosen bei Bibrich aufgeworfene Werke zu demoliren und hingegen die Insul

oder sogenannte Jngelheimer Aue besser zu befestigen, welches ihm auch gestattet worden.

Der die französischen Affairen hier besorgende Obriste Nsr. In Novelle hatte vor¬

gestern Audienz bei Jhro kurf. Gnd. und begehrte, darin den eigentlichen Tag zu
wissen, wann Höchstdicselben nach Frankfurt gehen würden und hoffe, da er an

hiesigem Hof accreditirt, man würde auch dahin bedacht sein, ihm bei des Großherzogs

königl. Hoheit einen Paß zu verschaffen, denn wann der Hof weggienge, er Ordre

hätte, sich zur Armee zu begeben. Se. kurf. Gnade» haben ihm zur Antwort geben,

daß sie selbst den eigentlichen Tag nicht wüßten, indem es hier oder da noch fehlete,

hingegen würden sie sorgen, damit er seine Rückreise sicher und ohngehindert antreten

könnte, denn solches nicht mehr als billig. Bis cialo heißt es noch, daß der kurfürstl.

Einzug künftigen Dienstag als den 31. dieses vor sich gehen solle, allein die Meisten

glauben, er werde abermalen auf etliche Tag verschoben werden müssen, weilen man

bis dahin ohnmögl. fertig werden könnte. Mainz, den 27. Aug. 1745.
Frmlrirk Gruk von Gbrrstei».

Nr. 294.

Sire. Es gehet numnehro der Einzug Sr. kurf. Gnd. künftigen Dienstag

den 31. dieses gewiß vor sich und ist heut befohlen worden, daß alle Cavallier, Pagen,

Laqueyen, sämtl. Hofbediente, Pferde und Bagage morgen und übermorgen voraus

gehen sollen, weilen Jhro kurf. Gnd. den Dienstag mit Postpferden, ohne sich unter-

wegens aufzuhalten, gerade an den Sammelplatz bei der Warte sich verfügen und

sogleich sich in die Paradechaise setzen, sofort um 12 Uhr Mittags Alles zum Einzug

parat finden wollen. Heut um 11 Uhr machten die Herren Generals von Sonnner¬

feld, Graf Leopold Palfi und Matta nebst dem Obristen Graf Forgatsch, Graf

von Wallenstein, Graf von Rechtern, Baron von Syercken, Obristl. Graf

von Virm, Graf von Breuner nebst unterschied!. Capitains und Adjutanten ihre

Cour bei Sr. kurf. Gnd., speiseten respective an der kurf. und Marschallstafel und

ritten um 5 Uhr wiederum nach ihren: Hauptquartier Moßbach. Morgen wird der

General-Feldmarschall Bathiani bei diesen: Corps erwartet, welcher sich aber über

1 oder 2 Tag nicht darbet aufhalten, sondern nach nöthig findenden Dispositiones sich

wieder zur großen ^.rmes begeben wird. An den Zubehörden, eine Brück bei Bibrich

zu schlagen, wird stark gearbeitet und scheinet Ernst zu sein, welches aber nur darum



geschehen möchte, um die Fourage aus der Pfalz desto commoderherüber bringen und
die Fouragenlieferung der Mainz. Ämter nach der französischen ^.rmäa hindern zu
können. Daß aber das ganze Corps übergehen und sich auf dieser Seite setzen solle,
daran zweifelt Jedermann. Mainz, den 28. Aug. 1745.

Lnellncll Grnk ron Eberstei«.
Nr. 295.

Sire. Se. kurf. Gnd. sind gestern Morgen um 9 Uhr mit 3 Chaisen von

Mainz abgefahren, und ohngeachtet selbige die Offerte von dem General Sommer¬

feld wegen einer Escorde nicht acceptiret, haben sie doch gelitten, mit 150 Pferden

in unterschiedliche kleine Commando eingetheilet nnterwegens anzutreffen und von

Weitem mit einigen Husaren conloquiret zu werden. Wir waren um ^ auf 12 auf
dem Sammelplatz, zu Höchst fanden wir den Reichsquartiermeister und eine viertel

Stunde vom Sammelplatz den jungen Grafen von Pappcnhcim, welcher die Function

seines Herrn Vaters verträte und als Reichs-Erbmarschall Se. kurf. Gnd. complimentirte.

Und obschon die kurf. Intention, sogleich in den Staatswagen zu sitzen, so war doch

das Regenwetter, welches man hoffte aufzuhören, Ursach, daß der Einzug bis 3 Uhr

verschoben und solcher dennoch in aller Nässe geschehen mußte; kamen also um halb

5 Uhr, nachdem sie eine viertel Stund vor der Stadt von den Deputirten des

Magistrats bewillkommnet worden, unter Lösung des Canons zu Frankfurt an.

Voraus ritten die Deputirtc der Stadt, denen folgetc der Rcichsquartier-

meister in einer Chaise von 4 Pferden. Der Graf von Pappenheim mit 2 eigenen

Chaisen mit 6 Pferden, die kurfürstl. Manlthier und Handpferde mit gestickten Wappen,

von jedem Kammerherrn 2 Bediente zu Pferd und ein Handpferd mit seinem gestickten

Wappen, 18 bunte Wägens mit 6 Pferden, von denen Domherrn und Ministris,

9 kurfürstl. Trauerwägen mit 6 Pferden, in welchem Letzterm die Gesandtschaft,

in Ersterm die Ministri und Domherrn saßen, 1 Hofpauker mit 8 Trompeter

zu Pferd, der Hofmarschall, 4 Truchseß, 24 Kammerherrn, der Obrist-

kämmerer und Oberjägermeister zu Pferd, als 2 und 2 acht Schritt von einander,

1 Lieut. mit 20 Trabanten, die Hoflaqucien zu Fuß, Ihr» Imrfiirstl. Gltd, in

Dero Staats - Trauerwagen mit 6 Pferden, der Oberstallmeister neben der Chaise

reitend, 6 Heiducken gehend, die Garde zu Pferd, 4 kurfürstl. Silber- und Bagage¬

wägen und letztlich schloffen den Zug ein Lieut. mit 30 Dragonern. Als kaum Jhro

kurf. Gnd. in Compostel angelangt, erhielten die Herren des Magistrats Audienz, als¬

dann gienge man zur Tafel. Nach 7 Uhren kamen die sänitl. kurf. Gesandten bis

auf die preußische und pfälzische und hatten nach und nach Audienz bis halb

10 Uhr. Heute Nachmittag bequemte sich doch der kurpfälz. Gesandte von Mentz-

hähngen zur Audienz, welche eine halbe Stunde währete. Die französischen Herrn

Gesandten hatten Vormittag Audienz. Nsr. Ennou machte es nicht lang, hingegen

illsr. Ukouckal bei eine Stund lang und sähe ganz verwirrt aus, als er heraus kam

und Jhro kurf. Gnd. ganz blaß. Jhro kurf. Gnd. ließen diesen Abend nach 9 Uhr,

da ich erst vom Hofe weggehen durfte, nach dem Canzler rufen, um mit demselben

über die heutigen Propositiones derer Gesandten zu arbeiten. Das kurf. Schloß zu

Aschaffenburg wird in möglichster Eil vor Jhro Majestät die Königin meublirt und

werden Jhro kurf. Gnd. selbst sie dort empfangen. Frankfurt, den 1. 7^ 1745.
Aikllricl» Grat von Oberstem.

Nr. 296.
Sire» Der preußischeGesandte hat bis cliUo noch keine Audienz begehret.

Gestern hatten nebst vielen Fremden der russische Gesandte Graf von Keyserling,
der sardinische Aurguis ck'^isotUi cla Uubin und der mecklenburgische Herr von
Bockmeyer Audienz. Ersterer und Letzterer blieben nebst dem Fürst von Salm und
Grafen von Colloretto an der kurfürstl. Tafel. Eben gestern kam der turcölnische
erste Wahlgesandtc Graf von Hohenzollern hier an und hatte heute Vormittag
Audienz. Die österreichischen Graf von Wurmbrand, Graf von Kevenhüller und
Graf von Colloretto haben die Zeit her, sonderl. Letztere tägl. zu 2, auch 3 malen
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Audienz gehabt und der Graf Kevenhüller war diesen Abend 8 Uhr noch bei Ihr»
kurf. Gnd. Heut Nachmittag ist vom hiesigen Hos eine Estafetta nach Wien abgangen
und diesen Abend noch befohlen worden, daß der ganze Hos heut über 8 Tag die
Galla sguipuZ-s völlig bei der Hand habe und parat seie, die Trauern abzulegen, also
folget hieraus, daß die Wahl ehestens vor sich gehe und die Krönung kurz darauf,
indem der Goldstücker heut Abend auch noch den Befehl bekommen, ja fleißig zu sein,
damit längstens in 14 Tagen der kurfürstl.Ornat fertig seie. Frankfurt, den 3. 7^ 1745.

Lrmlnrk Gmk von Oberstem.
Nr. 297.

Sire. Vergangenen Sambstag Abend kam auf einmal ein Lärmen, als wenn
die Franzosen mit 20 000 Mann und schwerer Artillerie in Anmarsch, um Mainz zu
bombardiren, weswegenaus kurfürstl. Befehl die Generals von Riedl und Eitz, der
Obrist von Wildenstein und ich noch Nachts 10 Uhr hinunter reisen mußten, im
Fall der Noth bei der Hand zu sein. Als wir aber dahin kamen, fanden wir Alles
in Ruh und daß sich ans Furcht vor denen österreichischen Husaren kein Franzose auf
6 uud mehr Stund blicken ließe. Und war der Lärm daher entstanden: 2000 fran¬
zösische Pferde mit 4 Feldstücken hatten sich heruntergezogen nach Kingernstein an der
Seltz, um Fourage einzutreiben, welche aber von 130 österreichischen Husaren unter
einem Rittmeister und 2 Lieut. an 3 Orten, attaquiret und nach der Hauptarms« mit
Verlust 16 Mann, 20 Pferden und soviel Gefangenen zurückgejagctworden. Eine
andere Husarenparthie von 40 Mann, welche sich bis an die Thore von Sarlouis
gewaget, brachte gestern Morgen, che wir wieder von Mainz abgingen, bei 30 Koppel
Pferde, etliche 20 Ochsen und 12 Gefangene ein. Die Brücke bei Biebrich ist uun-
inehro fertig und sind gestern die Croatcn, 6 bis 800 Husaren und etliche Grenadier-
Kompagnien herüber marchiret, man glaubt aber nicht, daß das ganze Corps übergehen
werde. Gestern ist hier der Wahltag auf künftigen Montag als den 13. ausgeblasen
worden, und daß sich zwischen hier und Sonntag früh alle Fremd, so unter keiner
Protection stehen, hinaus machen sollen. Sc. kurf. Gnd. sind noch nicht auf dein
Römer gewesen, morgen aber werden sie zum erstenmal dahin gehen, und morgen wird
ihnen die hiesige Bürgerschaft den Eid der Treue ablegen.

Der preußischeGesandte Nsr. Bolman hat am Sonntag endlich seine Visite
abgeleget und speiset heut nebst seiner Gemahlin und mehrern Gesandten und deren
Gemahlinnen bei Hof. Die Reis Sr. kurf. Gnd. nach Aschaffenburg,um die Königin
zu empfangen, ist festgestellet. Daselbst sind schon 10 königl. Edelknaben und andere
Bediente und Bagage ankommen, um die Königin zu erwarten. Am Sonntag haben
Jhro kurf. Gnd. in der Dom- und heut in der lieben Frau-Kirch Meß gelesen und
sind mit 2 Chaisen mit 6 und 5 mit 2 Pferden bespannt, die Cavalliers vor der
Chaise hergehend, dahin gefahren. Frankfurt, den 8. 7^ 1745.

Aiellrirb Grstt von Oberstem.
Nr. 298.

Sire. Ich habe zwar heut Morgen allerunterthänigstberichtet, daß der preußische
erste Wahlgesandte Baron von Danckelman heut hier eintreffen würde, allein er hat
einen Courier auf der ersten Post von hier zu Friedberg empfangen mit der Ordre,
zurückzugehen,und heut Morgen sind der hier gewesene preußischeGesandte Nsr.
Bolman nebst denen kurpfälzischenbeeden Gesandten Grafen von Chasberg und
von Mentzhähngen auch ohnvermuthet von hier abgereiset, um der morgenden
Wahl nicht beizuwohnen. Der Einzug von künftiger kaiserl. Maj. wird den 20., die
Krönung den 27. dieses und der Kaiserin Krönung den 4. 8^ vor sich gehen. Frank¬
furt, den 12. 7^ 1745. Oricärirb Grat von Oberstem.
Nr. 299.

Stre. Die Römische Königswahl ist ohngeacht des brandenburgischen und
pfälzischen Voto Gottlob glücklichheut vollzogen wvrden, und waren ihre kurfürstl.
Gnd. um 3 Uhr schon wieder zu Haus. Das ohnbcschreibliche Vivatrufen des ge¬
meinen Volks währet noch lange darnach, als sie schon im Zimmer waren. Die Freude,
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so hiesige Stadt anheut bezeiget, ist nicht genugsam zu beschreiben, weil die Kaiserkron

wieder aufs Haus Osterreich kommet. Der Generalmajor Graf von Ostein ist an¬

statt des Domherrn seines Bruders von Seiten Kurmainz vor einer halben Stund

mit dem Reichsmarschall Grafen von Pappenheim abgeschickt, die Gratulation ab¬

zustatten. Der französische Gesandte Asr. Luiul Lsverin hat sich gestern excusirt,

daß er wegen Ohnpäßlichkeit nicht zur Stadt hinaus könnte, weswegen man ihm eine

Wacht geben, wovor er sich noch schön bedanket, daß man so viel Sorgfalt vor seine
Sicherheit trüge. Frankfurt, den 13. 7^ 1745.

Frirürirk Grnk von Ebcrstein.
Nr. 300.

Sire. Vergangenen Sonntag Nachmittag halb 2 Uhr kamen Jhro Röm. Königl.

Maj. unter beständig Vivatrufcn des gemeinen Volks, Lösung der aufgepflanzten Canonen,

Paradirung 40 Mann kurmainz. Leibgarde, zweier Grenadier-Kompagnien und eines

Bataillons von unserm Regiment, wie auch der Bürgerschaft mit 3 chaiscn von Heidel¬

berg hier an, speiseten sogleich öffentlich, wie auch den Montag Mittag. Den Abend

legten sie sich zeitlich nieder und gingen incognito nur mit einer Chaise des Nachts

1 Uhr der Königin entgegen bis Wertheim, allwo AllerhüchstDieselben eine Stunde

vorher angelanget, um mit der dahin geschickten Mainzischen Jacht zu Wasser anhero

zu gehen. Beederseits Maj. Maj. kamen also gestern Abend halb 9 Uhr unter vorigen

Ceremonien hier an. Der König speisetc öffentlich, die Königin aber in ihrer Retirade.

Heute Mittag aber speiseten beederseits Maj. Maj. öffentlich und ließen Jedermänniglich

zum Handkuß. Übermorgen werden sie zu Wasser von hier nach Hanau gehen, daselbst

in dem Schlosse Kestadt über Nacht bleiben, und den Sambstag werden Jhro Röm.

Königl. Maj. Dero Einzug zu Frankfurt halten. Die Königin aber wird voraus nach

Frankfurt gehen, um den Einzug mit anzusehen. Se. kurfürstl. Gnd. sind zwar inten-

tionirt gewesen, allhier beben Majestäten die Visite zu geben, wegen ihrer hier tödtlich

krankliegenden Frau Mutter aber ist es unterblieben und haben nur ihre beede Herrn

Brüder, den Domherrn und General, den Geheimden-Rath Grafen von Schön dorn,

den Ober-Jägermeister von Schleifrost und den Hofmarschall von Ritter anhero

geschickt, um Jhro Majestäten zu complimentiren und Sorge zu tragen, daß Nichts

abgehe. In der Königl. Suite ist der Obristhofmeister Graf von Sintzendorff, der

Graf von Ahlefeld, so die Obristkämmererstelle vertritt, der Feldmarschall Bathiani,

Fürst Salm, Printz von Birkenfeld, Fürst von Auersberg, Fürst Diedrichstein,

Graf Coloretto, Graf Hauckwitz, Graf Ottonelli, Graf Welscheck und die Menge

von Kammerherrn und andern Cavalliern. Heut Morgen sind auch der erste böhmische

Wahlgesandte Graf von Wurmbrand nebst vielen Fremden von Frankfurt hier ein¬

getroffen, und nachdem sie beederseits Majestäten die Hände geküsset, theils von ihnen

auch zur Tafel geblieben, diesen Nachmittag wieder dahin abgereiset. Aschaffenburg,
den 22. 7^ 1744. LneÄvirk Äruk vo» GbrrKtei».
Nr. 301.

Sire. Vorgestern Abend zwischen 4 und 5 Uhr kamen Jhro Durchl. die Prin¬
zessin Maria Charlotta von Lothringen mit den übrigen Hofdamens und Cavalliers

der Suite Sr. Maj. der Königin zu Aschaffenburg an und gingen gestern Nachmittag

halb 2 Uhr wiederum ab und nach Frankfurt. Ich ging mit dem Bataillon und 2

Grenadiers-Kompagnien vermöge meiner Ordre, sobald sie abgereiset, zu Schiff. Als

ich aber heut 11 Uhr Sr. kurf. Gnd. Rapport von meinem Kommando abstattete und

meldete, daß es alleweil vorbei nacher Mainz Passiren würde, befohlen HöchstDieselbe,

daß es wieder zurück nach Aschaffcnburg marschiren, ich aber bis den Tag nach der

kaiserl. Krönung, welche auf deu 4. 8^ noch festgestellet, hier verbleiben solle, indem

die Krönung der Königin nicht vor sich gänge und beede Maj. Maj. morgen oder über¬

morgen über 8 Tag wieder von hier abgehen und erste Nachtquartier zu Aschaffcn¬

burg nehmen, und nachdem solche hinweg, Se. kurf. Gnd. auf 4 oder 6 Wochen dahin

gehen würden. Die Ursach, warum die Krönung der Königin nicht vor sich gehe, soll

diese sein, weilen die Ungrifche Nation sich solches zur Gnad ausgebeten und vor-
28
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gestellet, daß ihre Frau Mutter ja auch uicht als Römische Kaiserau gekraut worden.
Beede Mas. Maj. sind vorgestern von hier zur Armee nach Heidelberg abgegangen und diesen

Abend zwischen 7 und 8 Uhr retourniret. Se. kurf. Gnd. zu Trier werden übermorgen

hier in einem Gartenhause vor der Stadt eintreffen, daselbst über Nacht bleiben und

bis künftigen Sambstag ihren solennen Einzug in hiesige Stadt halten. Se. kurf.

Durchl. zu Cöln erwartet man morgen, welche aber keinen solennen Einzug halten,

jedoch eine Suite von 400 Personen mitbringen werden.

Der französische in Worms liegende General Lejour zeiget öffentl. einen Brief

von dem König in Preußen, in welchem derselbe verspricht, 30000 Mann mit der

französischen Armee conjungiren zu lassen, um noch vor Winter Mainz eine unanstän¬

dige Visite zu geben.

Der swänkische, schwäbische und oberrheinische Kreis haben Ordre empfangen, sich

marschfertig zu halten, und soll der gemeinen Rede nach daraus eine Armee von
30000 Mann formiret, von dem General Seckendorf commandirt werden und zwischen

Rhein und Main zu stehen kommen, die österreichische Armee aber gleich nach der

Krönung übern Rhein gehen. Heut ist das Schwert und andre Jnsignia kommen, und

morgen früh wird die Krone mit (Zeremonien hereingeführet werden. Frankfurt, den
29. 7'" 1745. chriellrirk Grnk von Gderstem.
Nr. 302.

Sire. Es sind vorgestern die gewöhnlich Krönungs-Ceremonieen glücklich voll¬

zogen worden. Doch haben etliche Leute wegen des grausamen Gedränges, als man

den Ochsen preisgeben und das Geld ausgeworfen, ihr Leben eingcbüßet und sind viele

verwundet worden. Über Kurpfalz verwundert man sich, daß solches sich noch nicht

geben und den Kaiser erkennen null. Man hat darum die Jnsignia von Aachen nicht

den nächsten Weg durchs Pfälzische hierher, sondern über Luxemburg und Trier nehmen

lassen, damit sie nicht angehalten würden. Und als der Kaiser und Kaiserin letzthin

zu Heidelberg gewesen, hat zwar der Kurfürst von Pfalz den Geheimden Rath von

Baden dahin geschickt, aber nur die Kaiserin allein komplimentircn und bloß den Titel

Königin von Ungarn geben lassen. Heute Vormittag haben Jhro kurf. Gnaden

ihre solenne Visite beeden kaiserl. Maj. Maj. abgestattet, wobei ich folgendes (Zeremoniell

beobachtet. Der ganze kaiserl. Hof war in Mantelkleidern; unten am Wagen empfieng

der Hofmarschall, an der Treppe der Obristhofmeister und vor der Antikammer der

Obristkammerherr Se. kurf. Gnd. Jhro kaiserl. Maj. traten 3 Schritt aus ihrem

Audienzzimmer in der Antikammer ihnen mit entblößtem Haupt entgegen und gingen

vor dem Kurfürsten in ihr Audienzzimmer etwas unter das Baldakin, setzten sich,

hießen ihm sitzen, setzten ihren Hut auf uud Se. kurf. Guaden auch. Alsdann

that erst der Kurfürst seine Anrede und hatte den rechten Fuß auf dem Tuch

unterm Baldakin. Die Visite währete bei eine halbe Stund und begleitete mit beeder-

seits abgethanen Hut der Kaiser den Kürfürsten bis 3 Schritt in die Antikammer, und

so fort jeden wie er ihn empfangen. Die Empfangung bei der Kaiserin war auf

die nämliche Art, nur daß die Kaiserin bis an die Thür des Audienzzimmcrs dem

Kürfürsten entgegenging und Er den Hut nicht aufsetzete. Die Anrede geschah gleich¬

falls sitzend und mit dem rechten Fuß auf dein Tuch, uud die Kaiserin begleitete Ihn

nur bis an die Thür ihres Zinnners.

Bis Sonntag oder Montag werden beederseits Maj. bei Jhro kurf. Gnd. speisen

und den 16. dieses werden sie von hier abgehen. Heute Abend halb 7 Uhr gaben

Jhro kurf. Gnd. von Trier unserin Kurfürsten die Visite, welche bis alleweil, da es

10 geschlagen, gedauert, und morgen Vormittag werden sie ihre solenne Visite beeden

kaiserl. Maj. abstatten. Jhro kurf. Durchl. vou Cöln werden morgen Vormittag hier

eintreffen, aber keinen Einzug halten. Morgen wird der Reichshofrath eröffnet werden

und bis Sambstag soll die Huldigung von hiesiger Stadt geschehen. Ohnberührt

kann nicht lassen, daß einige Tag vor der Krönung die Herzogin von Wo Isen¬

büttel von der Kaiserin eine Stund zur Visite begehren lassen, welche sie ihr auch

gesetzet, beederseits Maj. sogleich aber mit 2 Pferden zu ihr gefahren uud gewartet,



bis solche nach Hause kommen, da dann der Kaiser auf sie zugangen und ihr die

Hand geküsset, die Kaiserin gleichfalls. Und als die Herzogin gefraget, weme sie vor

sich habe, haben sie sich erst zu erkennen geben, da sie denn die Kaiserin mit vielen

Thränen embrassirct und allerseits eine innigliche Freud über diesen rmmoukrk bezeiget.
Frankfurt, den 6. 8^ 1745. A'mlrirk Gruk von Gber.stcm.

Nr. 303.

Sire. Jhro kurf. Durchl. zu Cöln sind am 7. dieses um 1 Uhr Mittags hier

angelangt und den Abend gleich ins Apartement gefahren und mit der Kaiserin ge¬

spielet, ihre solemne Visite haben sie den 9. Abends um 5 Uhr beeden kaiserl. Maj.

abgeleget, und heut haben sie sollen mit der Kaiserin speisen, da sie aber einen wehen

Hals und Catarrh, haben sie solches depreciret. Viele aber glauben, daß sie solche

Krankheit affectiret, weilen heute die Huldigung von der Stadt gewesen und sie dein

Kaiser dem Ccremoniel nach die Serviette beim Waschen nicht reichen wollen. Doch

kann es auch mit ihrem Catarrh ganz natürlich zugehen, indem sie gestern auf dein

MaSquenball, allwo Jhro kaiserl. Maj. auch zugegen, bis halb 3 Uhr heut Morgen

waren und brav getanzt haben. Unser Kurfürst gäbe ihnen den 8. die Visite und Sie

gestern gegen 12 Uhr die Gegenvisite; und zwar beederseits in Cognito und empfingen

einander oben an der Treppe und begleiteten einander auch wieder bis dahin, die

Obristkammerhcrrn aber empfiengen und begleiteten sie an Wagen. Am 9. haben Jhro

kurf. Gnd. zu Mittag bei Jhro kaiserl. Maj. gespciset, wobei ich folgendes Ceremoniel

beobachtet. Die Empfangung geschähe wie letzthin bei der solennen Visite; in das

Speisezimmer giengen Jhro kurf. Gnd. vor dem Kaiser und praesentirten ihn: die

Serviette beim Waschen, welche ihnen von einen: kaiserl. Kannnerherrn gegeben wurde.

Es wurde ihnen auch ein Cavor zun: Waschen praesentiret, welches sie aber weder vor

noch nach dem Essen annahmen. Der Kaiser setzte sich zuerst, dann folgte die Kaiserin

und letzlich der Kurfürst. Der Kaiser trank erst der Kaiserin, hernach des Kurfürsten

Gesundheit, und obschon der Kaiser winkte, so blieb doch der Kurfürst so lange stehen,

bis der Kaiser ausgetrunken. Und als Er des Kaisers Gesundheit trank, geschähe

solches gleichfalls stehend. Ein kaiserl. Kannnerherr wäre dem Kurfürsten zur Bedie¬

nung geben, allein es ließ sich solcher durch seine eigene 2 Kammerherrn von: Dienst

bedienen. Der kaiserliche Obristküchenmeister, Obristsilberknininerer und ein Kammcrherr

schnitten vor und setzten die Speisen, und als das Confect anficng abgehoben zu werden,

stund der Kurfürst auf und stellte sich neben den Kaiser, welcher als das Confect auf¬

gehoben erst aufstund. Der Kurfürst legte die Serviette zun: Abtrocknen auf den Tisch

vor den Kaiser. In: Herausgehen aus den: Speisesaal gieng der Kurfürst wieder kurz

vor den: Kaiser, welcher beständig mit ihm redete, und die Kaiserin wurde von den:

Feldmarschall Bathiani hinter den: Kaiser gesühret. Der Kurfürst blieb noch wohl

eine halbe Stunde in den kaiserl. Audienzzimmern und wurde wie bei der solennen

Visite begleitet. Der Kurfürst von Trier sollte selbigen Tag auch beim Kaiser speisen,

welcher sich aber wegen Unpäßlichkeit excusiren lassen. Heut Abends 5 Uhr haben

Jhro kaiserl. Maj. Jhro kurfürstl. Gnd. die Visite geben, und empfieng selbige der

Kurfürst an: Wagen und begleitete sie auch wieder dahin. Sie setzten sich aber nicht

eher, als wie der Wagen fortgieng. Morgen wird die Kurvereinigung auf den: Römer

solenn vollzogen werden, übermorgen, als den Mittewoch, werden beede kaiserl. Maj.

bei Jhro kurf. Gnd. zu Mittag speisen, den Donnerstag wird der Kurfürst beeden

kaiserl. Maj. die Abschiedsvisite geben, weil selbige noch den Sambstag als den 16.

von hier abzureisen gedenken. Den 17. oder 18. gehen Jhro kurf. Gnd. auch mit

einer kleinen Suite von hier und noch nach Aschaffenburg ab, und werden daselbst

einige Wochen verbleiben. Kaiserl. Maj. nehmen ihren Rückweg nicht, wie man ver¬

meinet, über Aschaffenburg, sondern über Nürnberg und Ulm, allwo große Prae-

paratoria zu ihrer Empfangung gemacht werden.

Acht Bataillons und 14 Escadrons unter Commando des General Grün sind

von der Armäe bei Heidelberg beordert, durch Sachsen in das Magdeburgischc

zu marschiren und haben- heut aufbrechen sollen. Von Seiten Kurmainz ist die Ordre
28-»
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nach Erfurt zu ihrer Verpflegung schon ergangen. Anstatt diesen Corps, heißt es,
werden die bayer. Trouppen wieder bei der österreichischenArmee einrücken, und wie es
scheint, wird solche Armee binnen Kurtzem übern Rhein gehen und die Winterquartiere
jenseit nehmen. Se. kurf. Gnd. haben solche in Dero jenseit liegenden Amtern
erlaubt. Die fränkische, schwäbische und oberrheinische Kreistrouppen sollen hingegen
diesseit des Rheins zu stehen kommen und sind marschfertig.Kurmainz giebt wegen
der Grafschaft Königstein 2 Kompagnien darzu, man weiß aber noch nicht, wann solche
marschiren. Frankfurt,den 11. 8^ 1745.

LvieürirK Grnk vou Oberstem.
Nr. 304.

Sire. Vorgestern Mittag haben Jhro kurf. Gnd. bei Sr. kurf. Durchl. zu
Cöln, welche morgen von hier abgehen werden, gespeiset. Gestern Mittag haben
beede kaiserl. Maj. Maj. bei Sr. kurf. Gnd. gespeiset und den Abend bei dein Kur¬
fürsten von Cöln. Wir Kammerherren trugen die Speisen und das übrige Ceremoniel
wurde gehalten, wie vorhin schon allerunterthänigst gemeldet. Gestern Vormittag
fuhren Jhro kurf. Gnd. mit einigen Domherrn und Gesandten zu Jhro Maj. der
Kaiserin, welche die Kurvereinigung in die Hände des Kurfürsten beschworen haben.
Heute Abend um 5 Uhr gaben Jhro kurf. Gnd. die Abschiedsvisite beeden kaiserl. Maj.,
welche morgen von hier abgehen. Unser Hof gehet morgen und übermorgen nacher
Mainz, Se. kurf. Gnd. aber übermorgen mit einer kleinen Suite nacher Steinheim,
allwo sie bis die Prinzessin Charlotte, welche den Montag von hier nach Aschaffen¬
burg gehet, passirt ist, verbleiben alsdann etliche Wochen und vielleicht gar bis Weih¬
nachten zu Aschaffenburg residiren werden. Heut ist der Namenstag der Kaiserin
solennissime celebriret und eine Großpromotion publiciret worden, wobei unsere Wahl¬
gesandten, der Domherr und Regierungs-Präsident Baron von Kesselstadt, der Groß¬
meister Graf von Stadion und Obermarschall Baron von Erthal auch zu wirk¬
lichen kaiserl. Geheimten-Räthen, der Graf von Hoh enloh-Bart enstein aber als
Kammerrichterzur Wetzlar declariret worden. Frankfurt,den 15. 8^ 1745.

Meärir!» Grnk ron Oberstem.
Nr. 305.

Sire. Der General Trips käme den 24. von Heidelberg hier an und gienge
den 25. des Abends wiederum dahin ab, und glaubt man, daß sein hiesiger Aufenthalt
die Regulirungder Winterquartiere betroffen habe. Der vor einigen Jahren eine Zeit¬
lang hier gestandene hannoverscheGesandte Baron von Schwiegelt träfe den 26.
hier ein und nach einer langen Conferenz mit unserm Herrn Regiments-Präsidenten
Baron von Kesselstadt und Herrn Canzler Bentzel verlautete, daß es die Regulirung
der Winterquartiere derer hannöverschen Trouppen betroffen und daß solche ins Rhein¬
gau kommen sollen, und solches Jhro kurfürstl. Gnd. um so mehr gerne sähen, wciln
ihr Land und Mainz dadurch bedeckt. Wo die Österreicher in die Winterquartiere
kommen, ist noch nicht ausgemacht, zweifelsohne werden sie sich aber nicht weit vom
Rhein halten und starke Postirungenhalten. Die holländischenTrouppen sollen den
3. oder 4. 9^ von der Armee bei Heidelberg ab und nach ihrem Land gehen, hin¬
gegen sagt man vor gewiß, daß den 6. 9^ der fränkische Kreis aufbrechen und an den
Rhein marschiren wird, die Holländer wieder zu ersetzen. Der oberheinischeganze
Kreis wird hier in Mainz in Garnison kommen, sonsten aber keine fremde Trouppen.
Jhro Durchl. der Herr Landgraf von Darmstadt geben anstatt des einen schuldigen
Bataillons zwei dazu, und der Herr Landgraf Wilhelm von Hessen hat sich auch
resolviret, sein Kontingent wegen der Grasschaft Hanau zu geben, wenn solche Trouppen
aber ankommen, weiß man nicht. Die Herren Franzosen, so aus denen Niederlanden
40000 Mann stark im Anmarsch sein sollen, wollen die Winterquartiereim Kur¬
trierischen nehmen. Jhro kurfürstl. Gnd. setzen sich zwar auf alle Weise dagegen,
werden aber wohl Nichts ausrichten. Mainz, den 30. 8^ 1745.

A Gr»k vou Oberstem.
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Nr. 306.

Sire. Die Winterquartiere derer Österreicher und Hannoveraner sind bis ckulo

noch nicht reguliret und können sie nicht einig damit werden. Es hat vor gewiß ge¬

heißen, daß der oberrheinische Kreis hier in Mainz in Garnison kommen solle, allein

es ist solches auch geändert und kommt kein Mann herein, an eonlruii-s die hierin

gelegene Darmstädter Kompagnie hat Ordre empfangen, den 15. von hier abzumarschiren

und zu Costheim zu dem Bataillon, welches selbigen Tag von Gießen da eintreffen

wird, zu stoßen, und die Kompagnie, so Jhro kurfürstl. Gnd. wegen der Grafschaft

Königstein geben, hat vorgestern auch die erste Marchordre empfangen. Wann sie aber

abmarschirt, weiß man noch nicht. Dem jetzigen Concept nach sollen die Kreistrouppen,

die Postirungen am Rhein halten, der oberrheinische kommt von hier bis Ober-Lahn-

stein, die Darmstädter 2 Bataillons von Gießheim bis Gernsheim, Ober-Gernsheim

fängt der fränkische Kreis an und stoßet an selbigen der schwäbische bis Basel. Denen

pfälzischen Landen ist von denen Östereichern 300 000 fl. Contribution angesetzt und

ist morgen der Termin um. Kurpfalz hat wegen angedrohter Plünderung Oppenheim

mit 400 Mann und so noch uckvmmnt, Kreuznach, Alzey und andere Städte besetzet

und Ordre geben, keine bewehrte Mannschaft hinein zu lassen, weswegen die Öster¬

reicher jedem pfälzischen Kommando eins von Husaren und Croaten entgegengesetzt

und liegen solche zu Nicrstein eine halbe Stunde von Oppenheim, zu Gensingen eine

Stunde von Kreuznach, zu Nettersheim oder Johannesthal eine halbe Stunde von

Alzey, und so fort. Und müssen obgemeldte Städte, worinne die Pfälzischen liegen,

die Husaren und Croaten verpflegen und ihnen geben, was sie verlangen, sausten sie

mit der Plünderung dräuen. Sie haben „auch denen pfälzischen rccognoscircn reitenden

Kommando bedeutet, sie sollen in ihren Örtern bleiben und dergl. nicht mehr probiren,

widrigenfalls sie selbige feindlich angreiffen würden. Man ist also curios, den

Ausgang von dieser Sach zu sehen, zumalen da die pfälzischen Beamte nach Frank¬

furt kommen müssen und daselbst denen österreichischen Generals die Revenuen ihrer

Ämter specificiren sollen und noch deswegen droben sind. Zu Kaub und Bacharach

als 2 Hauptzölle von Kurpfalz am Rheine liegen österreichische Husaren, welche denen

pfälzischen Beamten das Zollgeld zwar zahlen und einnehmen lassen, hernach aber

solches zu sich nehmen. Ein hiesiger Domherr, so zugleich zu Trier praebendirt und

vorgestern hier ankommen, erzählte, daß er mit seinen Augen gesehen, daß einige

österreichische Husaren in der Stadt Trier drei Franzosen rencontriret, selbige sogleich

niederhauen wollen. Da sie aber sehr um ihr Leben gebeten, hätten sie solche blesirter

gefangen genommen und aus der Stadt heraus geführt, über solches Verfahren Jhro

kurfürstl. Gnd. zu Trier höchstens beschweret und satisfaction begehret. Briefe von

Aschaffenburg melden, daß Jhro kurfürstl. Gnd. den 18. ohnfehlbar wiederum hier

anlangen würden. Mainz, den 13. 9^ 1745. Frirllricb Grnk ron Oberstem.
Nr. 307.

Sirr. Vorgestern gegen Abend erhielten die hier bei Mosbach stehende öster¬

reichische Trouppen ohnvermuthet die Ordre, aufzubrechen und hinaufwärts nach ihren

Regimentern zu marchiren, wogegen gestern morgen gleich der Anfang gemacht worden,

nicht allein ihre auf beiden Seiten gehabte Debs ckn ponl, sondern auch die auf der

Jngelhcimer Aue aufgeworfene Schanze zu rasiren und gestern gegen Mittag die Stücke

davon abzuführen. Die Cavallerie hat sofort heute Morgen ihren Abmarsch genommen;

die Infanterie wird aber erst morgen früh folgen, weilen sie mit der Rasirung noch

zu thun hat, und heut Nachmittag erst den Anfang zur Abführung ihrer Brück ge¬

macht worden. Eben gestern schickte der zwar noch zu Frankfurt seiende hannöverische

General von Sommerfeld einen Brigademajor an unfern Kommandanten, General

von Wembold, und bäte um die Erlaubnis, daß, weil die Österreicher als heut

marchirten, ihre Quartiere aber noch nicht ausgemacht, die hannöverische in 2 Bataillons

und 3 Escadrons hier stehende Trouppen auf 8 oder 10 Tag, bis sie eigentlich wüßten,

wo sie hin sollten, ins Rheingau legen zu dürfen, allwo sie vor ihr baares Geld

zehren sollten. Da nun Jhro kurfürstl. Gnd. nicht hier, der General solches vor sich
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auch nicht thun konnte, wurde um 10 Uhr deswegen Konferenz gehalten und es ihnen

gestattet. Werden sie also morgen ihren Marsch dahin antreten. Sic behalten 300 öster¬

reichische Husaren bei sich und erwarten ihr völliges Korps von oben herunter und

werden, nachdem sichere Briefe von Frankfurt geben, daß mau ihnen Winterquartiere

gestatten würde, von hier bis nach Coblenz geleget werden und die Postirungen bis

dahin mit versehen. Wie man von österreichischen, heut abmarchirten Offiziers ver¬

nimmt, so würden die mehresten österreich. Regimenter von Basel bis an den Neckar

zu liegen kommen und dahin die Postirungen versehen. Der Marsch derer Kreis-

trouppen will nach der bekannten Art und Weise langsam von statten gehen und fast

gar bis aufs Frühjahr verschwinden. Die Dannstädter Kompagnie, so hier liegt, hatte

Ordre, den 15. dieses von hier abzumarschiren und bei Costheim zum Bataillon zu

stoßen, allein den 14. kam Ordre, sie sollten noch hier bleiben, weil man zu Frankfurt

mit Regulirung der Winterquartiere noch nicht einig werden könnte, mithin mit der

Postirung auch nicht. Die österreichischen Husaren und Croaten, so in der Pfalz ge¬

legen und die pfälzische Kommando observiret, sind alle wieder herüber, und die pfäl¬

zische Beamte sind noch zu Frankfurt und wollen zu Gebung der Kontribution im

Geringsten nicht verstehen. Jhro kurfürstl. Gnd. werden erst den 8 oder 29. dieses

hier eintreffen, weil in Dero Schloßzimmer etwas von der Decke eingefallen und solches

nicht eher repariret werden kann. Mainz, den 17. 9^ 1745.

Zrielleick Gent ron EberKri».
Nr. 308.Sire. Der kaiserl. Gesandte Baron von Hagen kam heut 8 Tag des Abends
von Frankfurt hier an, hatte den ersten Feiertag Audienz, war den 2. Feiertag mit

dem Canzler, Großhofmeister und Obermarschall in Konferenz, welche vermuth-

lich die Einquartierung und Verpflegung derer österreichischen 2 Regimenter Damnitz

und Lichtenstein, so in dem Mainzischcn liegen, betroffen, bliebe beede Tag an der

kurfürstl. Tafel und gienge den 3. Feiertag wieder nach Frankfurt ab. Gedachte

2 Regimenter haben anfänglich vor ihr baar Geld leben sollen, nun aber praetendiren

sie ihre Fourage und Verpflegung als eine Schuldigkeit und fangen allerhand Excesse

an. Man weiß auch noch nicht, wann und wohin die sämtl. 13 Regimenter, so

zwischen dem Neckar und Main kantoniren und bis dato noch von dem Generalfeld¬

zeugmeister Grasen von Geißrock kommandirt werden, marschiren, indem von Seiten

des Kreiskonvents zu Frankfurt, als wohin Mittewoch unser Obermarschall Baron

von Erthal von Jhro kurfürstl. Gnd. abgeschickt worden, auf ihren Abmarsch sehr

gedrungen wird, und des französischen Gesandten Nsv. cla lg. 5ins Vortrag daselbst

so viel Jngreß gefunden haben solle, daß binnen Kurzem die auf Postirung stehende

Kreistrouppen ab und nach ihren Ständen zurückgehen würden. Der vorhin hier,

bisher aber bei denen Kreisen accreditirt gewesene englische Gesandte Nsr. ckk lZnrrislr

ist vorgestern auch wieder hier angelangt, hatte sogleich Audienz, bliebe an der kurfürstl.

Tafel und will man, daß derselbe die Versicherung geben, daß die schon 2 Jahre ge¬

noffene jährl. 8600 Pfd. Sterling Subsidien fernerhin continuirt und bezahlet werden

sollten. Es haben Jhro fürstl. Gnd. zu Würzburg zwei Regimenter denen Hol¬

ländern zu überlassen sich engagiret; nachdem aber ietzo die Liste kommen, was ein

Jeder nach Proportion vor Gage bei ihnen haben solle, so findet sich, daß solche

schlechter dort, als in ihrem Land stünden, weßwegen Jhro fürstl. Gnd. Anstand nehmen,

solche versprochenermaßen marchiren zu lassen, und haben eine Estafetta nach den: Haag

geschickt mit der Declaration, daß im Fall sie sich wegen des Gehalts nicht bessern

würden, sie keinen Mann marchiren ließen. Jhro kurf. Gnd. werden Anfangs künftiges

Monats Dero Sommerhaus in Dero Favoritte beziehen, zu Ende des Juni aber sich

nach Aschaffenburg auf etliche Monat begeben. Mainz, den l6. April 1746.

A'irürick Grnk von Elmstein.
Nr. 309.

Sire. VergangenenMontag kam der herzogt, zweibrückische Gesandte Hr.
von Atzenmeper hier an, um die Lehn zu empfangen. Da solcher aber kein guter



— 439 —

Cavallier, sondern ein Patritius ans Frankfurt, auch nicht in zweibrückischen Diensten

engagirt, sondern sich nur diesen Actum zu verrichten vom Herzog ausgebetcn, fand

solcher erstlich an hiesigein Hof Difficultät, indem ein Cavallier, wann er selbsten

die Lehn nicht empfangen kann, einen andern guten Cavallier solche Commissi»» über¬

tragen muß; zweitens bei einem solchen Gesandten das Ceremoniel erfordert, daß er

durch einen Cavallier mit 6 Pferden abgeholt und vorerst zur Audienz geführet, von

dem Hofmarschall und einigen Cavallieren am Wagen empfangen, mit 6 Pferden als¬

dann zur Lchnempfängniß auf die Regierung, nach abgelegtein Eid aber nur mit

2 Pferden zurück ins Schloß geführt wird, bei der Tafel auch dein Kurfürsten zur

rechten Hand in einem Sessel egal dem kurfürstl. sitzet und von einein Cavallier be¬

dienet wird, welches man ihm nicht gestatten kann noch will, weßwegen solche Lehn-

empfängniß aufgeschoben worden, und hoffet man, es werde der Herzog einen andern

schicken, wann er nicht haben will, daß es Jhro kurfürstl. Gnd. als eine Verachtung

ansehen sollen. Die österreichische Trouppen sind in völligem Marsch, hierunter und

in die Wetterau zu rücken, und ob es schon heißt, sie würden mit einander in Brabant

marchiren, so wollen doch Einige gewiß glauben, daß 13 Regimenter mit Nächstem

ein Lager bei dem mainzischen Städtlein Höchst formiren und da stehen bleiben würden,

diejenige aber, so nach Brabant marchiren, andre oben herabkommende österreichische

Regimenter wären, welcher Meinung der österreichische General von Erbefeld, so zu

Hochheim eine Stunde von hier im Quartier liegt und am Donnerstag mit seiner

Gemahlin hier bei Hof speisete, mit ist. Mainz, den 30. April 1746.

ckflmlrirb Gnck rou Gberstew.
Nr. 310.

Sjre. Die österreichische Trouppen haben nun vergangenen Donnerstag und

Freitag das Erzstift völlig geräumet und sind nach Heilbrun marchirt, haben aber

überall ein garstig Lob und viele Schulden hinterlassen, ja noch zuletzt die vacanten

rackionks mit großer Brutalität von denen Bauern «xsgnirb. Und obschon der hier in

der Nähe gelegene General von Erbeseld, welchem von hiesigem Hof viele Höflich¬

keit geschehen, versprochen, alle Exccsse abzustellen, so ist er doch derjenige gewesen,

durch dessen Ordre noch die vacanten Portiones unbarmherzig erpresset worden. Es ist

zwar an sich selbst ihnen nicht zu verargen, daß sie nehmen, was sie kriegen können,

indem die meisten Offiziers in 12 und mehr Monaten keinen Tr. Gage bekommen,

der arme Landmann aber ist zu bedauern, wo sie hinkommen. Von vorgestern Abends

nach 9 Uhr bis gestern Morgen haben wir hier ein Gewitter in das andre gehabt,

welches man bei "Menschen Gedenken so nicht gehöret und nicht anders war, als wenn

der jüngste Tag kommen sollte. Es hat dabei Schloßen geworfen wie Taubeneier

und noch größer und dadurch in der Stadt sehr großen Schaden an Fenstern gethan,

auf dein Land aber den Wcinstock und Früchte auf viele Stunden den gestrigen ein¬

gelaufenen Berichten nach fast gänzlich ruiniret. Mainz, den 29. Mai 1746.

Lntilnck Gnck ron Eberotein.

Wolf Dietrich,
Miktrr ller i.824 erlo^rbcncn MM-Dietnck'srlmt Zruncbc,

geb. 17. März 1681 auf Neuhaus, f 21. Nov. 1742 zu Harzgerode (wohin er von

Schönewerda gereist war, seinen Bruder Anton Gottlob zu besuchen), beigesetzt zu

Rötha 23. sj.' (des 1717 f Christian Ludwig v. E. und der 1720 f Eleonore

Sophie geb. v. Werthern 2r Sohn), Herr auf GeHofen und Domsen, kursächs.

Hauptmann.

Venn. 1. Juli 1714 mit Sophia Elisabeth (geb. 2. Juni 1692, f 14. Sept.

1738 zu GeHofen), des Heinrich Friedrich v. Rockhausen auf Domsen, Jaucha,

Schieben und Kirchscheidung und der Christina Sophia geb. v. Zscheplitz a. d. H.

Domsen Tochter.
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Deren Kinder:

1. Gleonoro Sophia, geb. 2. April 1715, ff 26. Dez. 1783 zu Groß-Leinungen, in
Rötha beiges. 29. Dez. sf.

2. Christran Ludwig, geb. 13. März 1716, ff 15. Nov. 1790 zu Groß-Leinungen,
in Rötha beiges. 18. s)., holländischer Major und kurköln. Kammerherr, kommt
1740 vor als Lieutenant bei dem hess.-kassel. Brandischen Regt, und 1767 als
Major Christian.

Venn, mit Louise Sophie (geb. 6. Febr. 1714), des Johann Friedrich Frhrn.
v. Stain zum Reichenstein (ff 27. Febr. 1735 zu Kassel), hess.-kassel. Geh. Raths
und Regierungs-Präsidenten zu Kassel, und der Christina Sophia geb. v. Mentzingen
Tochter (Hattstein, Hoheit d. d. Reichsadels II. 389).

3. Christiane Elisabeth, geb. 10. März 1717, ff 30. Dez. 1783 zu Groß-Leinungen,
beiges, in Rötha 1. Januar 1784.

4. Mols Heinrich (Rufname Wolf), geb. 11. März 1718, ff 9. Januar 1773 in
seinem Standquartiere Kalbe, Herr auf GeHofen und Jaucha, k. pr. Major bei
dem Leib-Kürassier-Reg., Ritter des Ordens ponr 1s msrits, wurde 5. Dez. 1748
Prem.-Lieut. und 1756 Stabsrittmstr. bei gedachtem Reg. — 1751 übernahm er
das Dorf Jaucha, und 23. Aug. 1756 vermachte ihm sein Oheim Major Wilhelm
v. E. 1000 Thlr. im voraus (f. unten).

5. Ernst Dietrich, geb. 7. Juni 1719, ff 1. April 1738 zu GeHofen, Page am
fürstl. Hose zu Zerbst.

6. Joachim Friedrich, geb. 8. Sept. 1720, ff 11. Nov. 1760 auf dem Rittergute
Clyff in der Grafschaft Mark, holländ. Lieut. bei dem hildburghauscnschen Regt.

Venn, mit Charlotte Franziska Sophia geb. v. Außem a. d. H. Clyff (geb.
25. April 1732, ff 26. Juni 1799 zu Groß-Leinungen).
Deren Sohn: Heinrich Wolf, geb. 28. Aug. 1758 zu Mühlheim am Rhein,

ff 10. März 1824 zu Groß-Leinungen als der Kehte dieser Krauche.
7. Karl Gottlob, geb. 1721, k. pr. Fähnrich, wurde 9. Juli 1741 zw. 8 u. 9 Uhr

abends von Joh. Tobias Gelbke (Wilhelm's v. E. Pächter des Trebraischen Gutes),
mit dem er Sonntags Nachmittag nach Heygendorf gefahren, auf der Rückreise auf
eine meuchelmörderische Weise zwischen Ritteburg und GeHofen mit seinem eigenen
Degen durchs Herz gestochen, sodaß er sogleich aus der Kutsche fiel und auf der Stelle
tot blieb. Gelbke spannte darauf ein Pferd aus und ergriff die Flucht; der Ent¬
leibte aber wurde Montags früh von Artern'schen Gerichten aufgehoben, in Ritteburg
sezirt und dann nachmittags den Eberstein'schen Gerichten zu GeHofen ausgehändigt.
Am Dienstag wurde er abends in die Eberstein'sche Gruft in der Gehofener Kirche
beigesetzt.

8. Anton August, geb. 1722, ff 1725.
9. Rudolf August, geb. 1723, ff 20. April 1728 zu GeHofen.

10. Wolf Georg, geb. 8. Juli 1724, ff nach einer 40jährigen Dienstzeit 31. Juli 1779
zu Berlin als k. pr. Major und Kommandeur eines Grenadier-Bataillons des
v. WaldeckschenJnf.-Regts.; hat sich in vielen Schlachten des 7jähr. Krieges rühm¬
lichst ausgezeichnet, auch in dem Feldzuge 1778 (bei Jägerndorf) den Orden pom'
1s msrits sich verdient. — Er wurde 4. Okt. 1748 Sec.-Lieut. beim Juf.-Reg.
v. Meyerinck in Berlin, 30. Juni 1756 Prem.-Lieut. und kommt 1773 vor als
Major beim Jnf.-Regt. Steinkeller.

11. Ioha»metta Christiana, geb. 22. Januar 1726 zu Domsen, ff 5. März 1797
(71 I. 2 M. alt) zu Groß-Leinungen, in Rötha beiges. 8. s).

12. Leopold Wilhelm, geb. 22. Sept. 1727 zu GeHofen, ff 15. Juli 1802 am
Schlagfluffe auf der Reise von Wallhausen nach Groß-Leinungen (74 I. 10 M.
alt), k. pr. Hauptmann a. D. Er diente im Tilstter Dragoner-Regimente
seit 1736, wurde 29. Juni 1747 Fähnrich und 27. Januar 1753 Lieutenant.
Bei Zorndorf (25. August 1758) wurde er so schwer verwundet, daß er Invalide
blieb und 1761 um seinen Abschied einkommen mußte, der ihm mit dem Charakter



— 441 —

als Hauptmann ertheilt wurde. Er war nach seiner Heimath (Groß - Leinungen)
gegangen, woselbst ihm der König später wiederholentlich Belohnungen anbieten
ließ, die er jedoch stets mit der Äußerung zurückwies: „Die Ehre, unter einem
so großen Könige gedient zu haben, sei ihm Lohn genug" (Kahler, 150
Jahre des k. pr. Litth. Drag.-Reg. Nr. 1, Theil I, S. 112). — Pathe in Ge¬
Hofen 1761 noch als k. pr. Lieut., 1767 aber als Hauptmann.

Venn. 16. Nov. 1779 mit Sibylle Christiane Charlotte geb. v. Welch-
hausen aus Groß-Brüchter (f 26. Sept. 1795 zu Groß-Leinungen, 30. «zj. daselbst
in der Kirche beiges.).

13. Albrecht Rudolf, geb. 23. Aug. 1729 zu GeHofen, 4 in Folge eines Schlag¬
flusses 24. Dez. 1798 zu Groß-Leinungen in dein von ihm vor dem Rathhaus¬
platze neu erbauten Wohnhause, zu Rötha beigesetzt 28. kj., k. pr. Lieutenant und
herzogl. hildburghausenscher Hauptmann.

14. Johanna Christian«, geb. 9. Juni 1731 zu GeHofen, 4 20. Juli 1782 zu
Groß-Brüchter bei ihrem Bruder uud ist daselbst beigesetzt worden.

Nr. 311. Auszug aus dem 1716 vegonnenen Geyofen'schen Kirchenvuche.
Getaufte.

l) 5. 63, Nr. (9- 1737, den 22. Septbr. ward geboren des Hochwohlgeb.
H rn. Wolf Dietrich v. Eberstein's Söhnl. Leopold Wilhelm, rmmtus d. 24. hj.
Eomputi'ks sunt:

Hrn. von Helinuth Saxeburgensis, Hr. Hauptmann v. E., grast. Linie, Hrn.
Gbristl. v. Eberstein Fr. Gemahlin, Hrn. Gbristwachtmeisters Gtto Maximilian
von Eberstein Fr. Gemahlin, Frl. Maria Elisabeth v. Eberstein.

2) 1737, (4- Dez. Kathen: Anton Gottlob, hochfürstl. anhalt. Gber-
Berghauptmann, Frln. Juliane v. Eberstcin und Hrn. Hauptmann Wolf Dietrich
v. Eberstein's anderes Frln. Ehristiana Elisabeth.

3) S. 76, Nr. (3. 1729 den 23. August ward geboren Hrn. Hauptmanns
Wolf Dietrich v. Eberstein's Söhnl. Albrecht Rudolph, rsuutus d. 26. hj.
(tcmiMtrös sunt:

Hr. Major Martin Müller von Heldrungen, Hr. v. Mollßdorff, Anitshaupt-
mann in Heldrungen, und Fr. Sophia verwitwete und geb. von Trebra auf Bretleben.

4) S. 35, Nr. (3. 1731 den 9. Juni ward geboren des :c. Hrn. Haupt¬
manns von Eberstein's Frln. JohttUNU Christian«, runutu d. ((. hj. Eomputres
sunt Hr. von Trebra aus Reinsdorf, Frln. v. Trebra aus Bretleben.

5) 1733, 4. Januar Pathen: Frln. Eleonore von Eberstein, Hrn. Haupt¬
manns v. E. älteste Fräulein, und Magdalena Elisabeth von Saltza.

6) 1733, 8. Sept. Pathe Frln. Elisabeth von Ebcrstein, Hrn. Hauptmanns
Wolf Dietrich v. E. 2tes Fräulein.

7) 1639, (8. (Okt. Kathen: Thristian August Wilhelm von Eberstein, derzeit
stolbergischer gräflicher Gber - Jägermeister, Frln. Eleonora Sophia, des :c.
Hauptmanns Wolf Dietrich v. Eberstein's älteste Frln., und Ehristiane Friedcrica
Sophia von Ebcrstein.

8) 1739, (0. April Pathe Frln. Johannetta Ehristiana v. Ebcrstein, des
Hrn. Hauptmanns v. Eberstein 3te Fräulein.

9) 1739, 8. Gkt. Pathe der junge Herr Joachim Friedrich von Eberstein,
des Hauptmanns Wolf Dietrich v. Eberstein, Erb- und Gerichtsherrn, wie auch
Airchen-Patroni allhier, 4ter Junker.

(0) 1741, (7. Mai Pathe Wolf Dietrich von Eberstein, königl. polnischer
u. kurf. sächs. gewesener Hauptmann, Erb- und Gerichtsherr, wie auch Airchen¬
patron allhier.
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ss) 1743, s0. Juli Pathe Frln. Johanna Ehristiana, des weil. Wolf

Dietrich's von Oberstem hinter!, jüngste Frln. Tochter.

Totenregister.

s2) S. 46. 1738 den s4. Sept. starb die :c. Frau Sophia Ciisaheth

v. Eberstein geb. von Uostthansen, Hrn. Hauptmanns Wolf Dietrich's v. E.

Ge,nahlin, ward den sS. ch. mit einem Leichensermon beigesetzt.

s3) S. 4?. 1739 den s. April starb des Hrn. Hauptmanns v. Eberstein

Junker, Hr. Ernst Dietrich, gewesener Page am fürstl. Hofe zu Zerbst, im

!9- Bahre und wurde den 3. sjnsä. abends beigesetzet.

s4) S. 52. 1741 den 9. Juli, als am 6. Sonntag nach Trinit., abends

zwischen 3 und 9 Uhr ist Cnrt Gottlob v. Eberstein, k. preuß. engagirt ge¬

wesener Fähndrich, Herrn Hauptmanns v. E. ailhicr 4^Zunker, im 2s. Jahr von

dem Pachter des hiesigen Eberstein'schen Ritterguts, Zoh. Tobias Gclbke, nnt

welchem er Sonntags nachmittags nach Heygendorf gefahren, daselbst einen guten

freund zu besuchen, auf der Rückreise aber sich beide veruneinigt, auf eine meuchel¬

mörderische Weise zwischen Ritteburg und GeHofen auf der Straße nnt des Entleibten

eigenen Degen in der Rutsche erstochen worden, und weil der Stich durchs Herz

gegangen, ist er sogleich aus der Rutsche herausgefallen und aus der Stelle tot

geblieben. Darauf abgedachter Thäter Z. T. Gclbke alsobald ein Pferd ausgespannt

und die Flucht ergriffen; der Entleibte aber ist den Montag früh von Arterischen

Gerichten aufgehoben, in Ritteburg seziret, nachmittags aber denen hiesigen Gerichten

ausgehändigt und den Dienstag darauf abends in der Rirche allhier zu GeHofen

in die Ebersteinische Gruft beigesetzet worden.
s5) S. SS. 1742 den 2s. Nov. hat der Hochwohlgeb. Herr WoiHDietrrich

v. Eberstein, welcher vormals als Hauptmann in kursächs. Kriegsdiensten gestanden,

Erb- und Gcrichtsherr allhier, auch Eompatronus hiesiger Rirche, zu Harzgerode,

dahin er von Schönewcrda gereiset, seinen Bruder, Hrn. Obcr-Berghauptmann

v. E., zu besuchen, das Zeitliche gesegnet, und ist er von da nach Roda gebracht

und in der Rirche daselbst den 23. ejuscl. in das Hochadel. Ebersteinische Begräbnis

des Abends beigesetzet worden.

sS) S. ss4- 1739 den ss. Nov. ist der Hochwohlgeb. Herr Hr. Joachim

Friedrich v. Eberstein, Erb-, Lehn- und Gerichtsherr, auch Eompatronus der

Rirche allhier, der hochmögendcn General-Staaten der vereinigten Niederlande bei

dem Hildburghäusischen Regiment gewesener Lieutenant, in dein Hause Rlüffel in

Holland gestorben und daselbst beerdigt worden.

s7) S. sS0. 1773 den 9. Januar ist Wolf Heinrich v. Eberstein, königl.

preuß. Vbristwachtmeister bei dem Leib-Euirassier-Regimente, Erb-, Lehn- und

Gerichtsherr aus Iaucha und GeHofen, auch Eompatronus hiesiger Rirche, in seinem

Standquartier zu Ralbe gestorben und den s2. ch. beerdigt worden.

s8) s. s39- 1779 den 3s. Zuli ist Moif George v. Eberstein, gewesener

k. preuß. Major und Eommandeur eines Grenadier-Bataillons, auch Ritter des

Ordens xoui- 1s miwit« zu Berlin gestorben und daselbst begraben.

s9) s. 204. 1782 den 20. Juli starb Johanna Christiana v. Eberstein,

Hauptmanns Wolf Drietrich v. Eberstein's hinterlassene Tochter, zu Groß-Brüchter

bei ihrem Bruder und ist daselbst beigesetzet worden.

Nr. 312. Auszug aus dem 1787 öegonnenen Geliofen'schen Kircheuvuche.

s) S. s3. 1799 den s5. Nov. f der gewesene :c. Major Christian

Kttdlvig v. Eberstein zu Groß-Leinungen und ist d. s3. es. zu Rötha beigesetzt.

2) s. 30. 179» d. 26. Sept. 4 Sihylla Christ. Chartotte v. Eberstein

geb. v. Meichhanfen, Gemahlin Herrn Hauptmanns Leopold Wilhelm v. E.,

zu Groß-Leinungen, wo sie auch beerdigt.



Z) s. 55. 1797 den 5. Martij f Frln. Johannetta Christin« v. Ober¬
stem, des weil. Hauptmann Wolf Dietrich v. E. hinter!. 5^° Tochter zu Groß-
Leinungen. 5ie war zu Domscn 29- Januar s726 geboren und also alt geworden
7 t Jahr 2 Monat. In Rötha beigesetzt.

4) s. 45. 1798, 24. Dez. f Albrecht Rudolph Frhr. v. Eberstein, Her¬
zog!. hildburghaus. Hauptmann, zu Leinungen, den 23. kj. zu Rötha beigesetzt.

5) S. 46. 1799, 26. Juni f zu Leinungen Frau Chorlotte Sophie von
Eberstein geb. von Anhen, Witwe, Gemahlin des Holland. Hauptmanns Fr.
Joachim v. E. War 67 Jahr alt, hat einen 5>ohn hinterlassen: Hrn. Baron
Wolf v. Eberstein.

6) ^>. 62. 1893, s5. Juli f zu Leinungen Hauptmann Leopold Wilhelm
Frhr. v. Eberstein, ein Witwer, im 75. Jahre ohne Rinder.

Nr. 313. Auszug aus dem mittleren Kotha'schen Kirchenbuchs.
s) s. 225, Nr. 9. 1769, ss. Nov. f Joachim Friedrich Baron v. Eber¬

stein, der Gencral-chtaatcn der vereinigten Niederlande unter dem hildburghäus.
Reg. bestallt gewesener Lieutenant, im 58. Jahre; hinterläßt eine Mitme und einen
Sohn

2) s. 245, Nr. 5. 1779, 5 s. Juli Wolf Georg Frhr. v. Eberstein,
Major und Eommandeur eines preuß. Grenadier-Bataillons, Ritter des Vrdens
ponr ls mki'itk, zu Berlin verstorben.

5) s. 248, Nr. 3. 1783, 29. Dez. Frln. Cleonoro Sophia v. Eberstein,
des Wolf Dietrich Frhrn. v. E. älteste Tochter (zu Groß-Leinungen f) beigesetzt.

4) s. 249, Nr. s. 1784, s. Januar Frln. Christiane Elisabeth v. Ebcr-
stein, des Wolf Dietrich v. E. 2. Tochter, szu Gr.-L. f) beigesetzt.

5) S. 257, Nr. s4- 1799, s3. Nov. Christian Ludwig Frhr. v. Ebcr-
stein, kurkölnischer Raminerherr, holländ. Major, (zu Gr.-L. f) beigesetzt.

Nr. 314. Auszug aus dem 2. Leinunger Kirchenöuche.
s) 1783, Nr. 20. Eleonore Sophie v. Ebcrstein, älteste Tochter des

Hauptmanns Wolf Dietrich, Gerichtsherrn auf Domsen, Rirchenpatron aus Ge¬
Hosen und Iauchau, f 26. Dez. abends, 29. beigesetzt in Rötha.

2) 1783, Nr. 2s. Christiane Elisabeth v. Eberstein, 2. Tochter Wolf
Dietrich's, f 50. Dez. Morgens früh, s. Januar s734 in Rötha beigesetzt.

5) 1799, Nr. so. Christian Ludwig v. E., kurköln. Rammerherr u.
holländ. Major, starb allhier s5. Nov. u. s3. in Rohta beigesetzt.

4) 1793, Nr. 54. Frau Sibylle Christiane Charlotte v E., des Haupt
mann Leopold Wilhelm's Frau, f 26. Bept. u. 50. hier beigesetzt.

5> 1797, Nr. 5. Frln. Johannette Christiane, Hptmnn. Wolf Dietr.
v. E. Tochter, f 5. März morgens ^6 R., 3. sj. in Rötha beigesetzt.

6) 1798, Nr. s7. Albrecht Rudolph v. E., Herzog!, hildburgh. Haupt¬
mann, f 24. Dez. u. 23. in Rötha beigesetzt.

7) 1799, Nr. s2. 26. Juni 3 R. A. f Frau Francisco Charlotta
v. E., Witwe des holländ. Lieutenants Joachim Friedrich v. E.

3) 1893, Nr. 9. s5. Juli gegen Abend s auf der Rückreise von Wall¬
hausen Leopold Milh. v. E., preuß. Hptmn. unter dem Apenburg. Drag.-Regt.,
alt 74 I. s0 M., am öchlagfluß.

9) 1834, Nr. 5. s0. März morgens 2 U. f Wolf Heinrich (geb. zu
Mühlheim a. Rh. 28. Aug. s758), alt 65 I. 6 M. s W. 4 T. am Nerven¬
schlag, begr. s5. März.
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Bei der brüderl. Theilung 1718 zog Wolf Dietrich das 2. Los: „Bekommt

von (dem Harrasischen Hofe zu) GeHofen heraus", und 21. Dez. 1734 quittirte er

seinem Bruder Anton Gottlob, der das 1. Los: „Das Harrasische Gut zu Ge¬

Hofen" gezogen hatte, über seine Erbportion.

Nach dem Absterben der Georg-Sittig'schen Linie erhielt Wolf Dietrich 4. April

1719 V« des Trebraischen Gutes zu GeHofen, übernahm durch Session ck. ck. Großleinungen

31. Aug. 1729 zu seinem '/>> uoch die ^/g seiner Brüder und erwarb lt. Kaufs ck. ck. Ge-

hofeu 6. April 1730 auch noch das Vg des Oberstlieutenants Wolf Friedrich v. E.

(von der Teichdamm-Branche). Diese durch Erbschaft und Kauf erworbenen Vg ver¬

kaufte er darauf 9. März 1741 an seinen jüngsten Bruder Wilhelm für 32000 Thlr.

Wolf Dietrich und sein Bruder Anton Gottlob hatten dem Müller und

Pächter der Ebersteinischen Mühle zu GeHofen, Hans Elias Claszen, den von dem

Domherrn A. A. v. E. auf diese Mühle genommenen Vorstand von 600 Thlrn. nebst

Zinsen ausgezahlt und hatten nun diese Summen (600 Thlr. Kapital und 778 Thlr.

Zinsen und Unkosten) von des Domherrn v. E. Söhnen, welche die Mühle an den

Vater der zuerst genannten Gebrüder v. E. (Christian Ludwig) mit dem Versprechen

verkauft hatten, die Claßischen Vorstandsgelder selbst abzutragen, zu fordern. Des

Domherrn Söhne, Wolf Friedrich und Otto Maximilian, hatten zwar im Febr.

1733 ihren Gläubigern für das diesen schuldige Geld Grundstücke verpfändet, konnten

jedoch den Ober - Aufsehcramts - Konsens nicht erhalten, weshalb Wolf Dietrich und

Anton Gottlob v. E. 1. Dez. 1734 den Ober-Aufseher ersuchteu, den Gebrüdern

Wolf Friedrich und Otto Maximilian v. E. gerichtlich aufzuerlegen, nach Ablauf eines

Vierteljahres ihre Schuld zu berichtigen (H. N. 58).

Nachdem Wolf Dietrich den Militärdienst quittirt hatte, wohnte er bis 1726

in Domsen (im Geh. Staatsarchive zu Dresden wird ein Brief von „Wolf Dietterich

von Eberstein" ck. ck. Domsen am 6. Sept. 1720 mit 5 feldrigcm Siegel aufbewahrt),

darauf bis zu seinem Tode in Gehofcn. Da er seine Besitzrate von ^/g am Trebraischcn

Gute verkauft hatte, so nahmen nach seinem Tode mehrere seiner Kinder ihren Wohn¬

sitz in Groß-Leinungen. Dort starben: Eleonore S. (1783), Ch. Elisabeth

(1783), Johannetta Chr. (1797) und deren Bruder: Major Christian L. (1790)

und die Hauptlcute Leopold W. (1802) und Albrecht R. (1798), auch Joachim

Friedrich's Witwe geb. v. Außem (1799) und ihr Sohn H. Wolf v. E. (1824),

endlich Leopold's Frau geb. v. Welchhausen (1795).

Am 19. Dez. 1743 kaufte der Ober-Berghauptmann Anton Gottlob v. E.

für seine Neffen Christian L., Wolf Heinrich, Joachim Friedrich, Wolf Georg,

Leopold W. und Albrecht R. v. E. (des Hauptmanns Wolf Dietrich hinterlassene

Söhne) von dem Hauptmann v. Rockhausen in Kassel und dem Inspektor Heinßen

das vom Stifte Merseburg lehnrührige Dorf Jaucha für 2900 Mfl. (s. unten, S. 455).

1751 beabsichtigten die genannten 6 Gebrüder v. E. das Jauchische Lehngut

wieder an die Gebrüder Heinßen zu verkaufen; die vorgehabte Verkaufung kam

jedoch nicht zu stände, sondern einer der Verkäufer, nämlich Wolf Heinrich v. E.,

nahm das Dorf Jaucha mit „Vorbehalt der übrigen 5 Ebersteinischen Gebrüder

Gesamthandrechts" für 2000 fl. käuflich an.

Nr. 315. Friedrich August an Geh. Htäthe (8peo.-k. Ar. Aug. II. IZd ibXIX.

Ar. 6833). Daß voü zweien Kbersteinischen Gebrüdern an dem Gute

Jaucha Vegaugene Lestnsfeyter ohne Ahndung zu pardonniren.

V. G. G. Friedrich August, Köuig zc. Kurfürst zc. Wie Wir nach zc.

Vortrag eurer 4 zc. Berichte ck. ä. 14. u. 15. in. xr. zc. . . . Ob auch wohl zum

4) Christian Ludwig und Joachim Friedrich Gebrüdere von Eberstein sich seit

der Zeit, da sie wegen Nehmung der Lehen und reciprocirlichen Mitbelehnschaft an

dem in uo. 1744 neuerkauften, von Unserm Stift Merseburg lehcnrührigen Dorfe

Jaucha bis zu ihrer Rückkunft aus dem Feldzuge in Unsere Lande no. 1745 Indult

ausgewirket, weiter nicht, wie jedoch von ihren Brüdern Wolf Heinrich, inglcichen
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nach erreichter Majorennität von Wolf Georgen, Leopold Wilhelmen und

Albrecht Rudolfen von Eberstein nachher geschehen, deshalb gemeldet: So stehen

Wir dennoch, sowohl denenselben, als welche vermuthlich nach Endigung hiebevvriger

Eg.inpa.ANk8 nach Sachsen nicht zurückgekommen, als denen nurbeniemten übrigen Eber¬

steinischen Gebrüdern, daß sie wegen ihrer weiten Entfernung von hier die rsspae-

tivs Lehen und Mitbelehnschaft an dem Dorfe Jaucha, zumal sie solches an die

Gebrüder Heinßen bereits wiederum verkauft, mithin als ein -rebus merk bruusitorius

ist, durch einen zc. Bevollmächtigten zu nehmen haben mögen, hiermit in Gnaden zu zc.

Datum Leipzig 13. Maji 1751. L.UAii8tii8 kex. (!». ron Hrükl.

Nr. 316. An Geyeime Hläthe. Die innen benannten 5 Heörüdere von Eber-stein wären zu der bei dem Merkauf an ihren 6. Wruder lich vorbeyaktenen
gesamten Kand am Dorfe Jaucha im Stift Merseburg bei ihrer weiten
Entfernung in fremden Kriegsdiensten durch Gevollmächtigtezuzulassen.

V. G. Gn. Friedrich August, König in Polen, Herzog zu Sachsen zc. Churfürst,

Unfern Gruß zc. Nach eurem zc. Berichte ck. ck. 3. Kusus ist die von Christian

Kndewig, Joachim Friedrich, Wolf Heinrichen, Wolf Georgen, Leopold

Wilhelmen und Aldrecht Rudolphen, allerseits Gebrüderen von Gberstein

vorgehabte Verkaufung ihres von dem Stift Merseburg lehnrührigen Dorfs Jauche

an die Gebrüdere Heinßen, weshalb Wir selbige durch Unser Rescript vom 31. öloji

1751 von der persönlichen Lehns- und Mitbclchnschafts-Empfahung dispensiret gehabt,

nicht zu Stande gekommen, sondern sothanes Dorf von dem einen Bruder, Wolf

Heinrich, jedoch mit Vorbehalt derer übrigen fünf Cbersteinifchen Gebrüdere

Gesamthandrechts käuflich angenommen worden, welche dann um ihre Zulassung zu

dieser Mitinvestitur per muuckubarium bei ihrem entfernten Aufenthalt in auswärtigen

Kriegsdiensten desto inständiger gebeten, da das ohnehin nur 2000 st. betragende Kauf¬

quantum ans die Ablegung einer von ihnen vormals contrahirten Lehnsschuld lediglich

anzuwenden. Wann wir dann bei also gestalten Dingen diesem Suchen stattzugeben

kein Bedenken finden: Als werdet ihr Unsere Stift-Merseburgische Regierung dessen

also zu ihrer Nachachtung gebührend bescheiden. Datum Dresden ain 19. ^kbruarii 1752.

Spec.-Reskr. Fr. Aug. II. Bd. 0XX. Nr. L99S. L ,Iix>I8tU8 Rex.

Dem eben genannten Wolf Heinrich v. E. vermachte 23. Aug. 1756 der

1757 in der Schlacht bei Kollin fi Major Wilhelm v. E. 1000 Thlr. und alles das,

was er, der Major, dem Regiments - Ouartiermeister Schmidt in Schönebeck in Ver¬

wahrung gegeben hatte, im voraus (H. N. 88).

Am 10. März 1824 verstarb zu Groß-Leinungen als bor lebte der Molf

Dietrlch 'schen Dronche Heinrich Wolf v. E. Über den Allodial-Nachlaß war

Konkurs ausgebrochen, der Fideikommiß-Nachlaß bestand dagegen in der

Harras- und Trebraischen Rittergüter zu GeHofen und der Oberheldrunger Zinsen.

Nach dem Testamente des 1757 fi Major Wilhelm v. E. v. 25. Mai 1750 sollten

die Güter zum Besten der Familie weder veräußert noch verpfändet werden, und es

fand daher die Versteuerung des Nachlasses nach dem 12'/g fachen Ertrage statt. Das

k. Provinzial-Steuer-Direktorium stellte nach diesem 12Vzfachen Ertrage uck 2094 Thlr.

5 Sgr. 10«/ig Pf- (nämlich von 4537 Thlr. 12 Sgr. 9 Pf.) das Nutzungskapital

auf 26177 Thlr. 13 Sgr. 4^g Pf. fest. Es waren dabei aber °/iz von 2 Uussiv-

Kapitalien uck 9100 Thlr. nicht berücksichtigt, weil es nach dem ckuto der Ausstellung

der Urkunden über diese Hypotheken-Kapitalien den Anschein hatte, daß sie erst von den

Fideikommißerben kontrahirt worden. Es hatte sich aber nachher aus den Hypotheken-

Akten vollständig ergeben, daß die fraglichen Kapitalien mehrere Jahre vor dem Ab¬

leben des Erblassers ümd vor Anmeldung und Eintragung der testamentsgemäßen Be¬

schränkung im Hypothekenbuche an die Besitzer der gedachten Fideikommißgüter bar

ausgezahlt, die Dokumente aber erst nach dem Tode des Erblassers, mithin auch nur

von den Erben ausgestellt worden waren. — von 9100 Thlr. find 4200 Thlr.,
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die 4proaknkigen Zinsen, wie die Kapitalien ausstanden, betragen 168 Thlr., und diese

12^/ginal genommen 2160 Thlr. Setzt man nun von obigen 26177 Thlr. 13 Sgr.

Pf- "diese 2100 Thlr. ab, so bleiben 24077 Thlr. 13 Sgr. 4^ Pf. Diese
sielen nun mit Rücksicht auf das Testament des Major Wilhelm v. E. v. 25. Mai

1750 auf 3 Seitenverwandte 6ten Grades:

a) Karl Theodor Joseph, Staatsminister Frhr. v. E.,

b) den Hauptmann Ernst Karl Rudolf Ludwig v. E.,

e) den Major Karl Christian Heinrich Wilhelm v. Eller-Eberstein,

und 5 Seitenverwandte 7. Grades:

ck) den Major Karl Heinr. Aug. Frhrn. v. E.,

e) den großbrit. Konsul Ernst Albrecht Frhrn. v. E.,

1) den Major Moritz Wilibald Frhrn. v. E.,

den Major Gustav Adolf Frhrn. v. E.,

Ii) den Hauptmann Franz Botho Frhrn. v. E.

(sämtlich Enkel und Urenkel eines Bruders des Großvaters des Erblassers), auf jeden

mit 3009 Thlr. 20 Sgr. 5 Pf. und entrichteten an Erbschaftsstempel ^) die Erben

a,, d, o jeder ä. 4°/g 120 Thlr. 15 Sgr.; L) die Erben ck, s, si A, Ii jeder ä 8°/g

240 Thlr. 25 Sgr., sodaß der Gesammtstempel 1565 Thlr. 20 Sgr. betrug.

Für die Masse im Heinrich Wolf v. Eberstein'schen Konkurse wurden durch die

Klage v. 11. Juli 1836 mehrere Ansprüche gegen die Vettern v. Eberstein Neuhäuser

Linie gemacht und über dieselben durch die Erkenntnisse des 1. Senates Königl. Ober-

Landesgerichts zu Naumburg vom 14. April 1841, des 2. Senates gedachter Behörde

v. 3. Oktober 1343 und durch das Erkenutnis des Königl. Geheimen Obertribunals

v. 21. Juni 1844 rechtskräftig thcils für, theils gegen die Masse erkannt. Da aber

in einigen Punkten die Entscheidung noch von Ableistung nothwendiger Eide abhängig

gemacht, in mehreren Punkten auch der geltend gemachte Anspruch nur nach neuen weit¬

läufigen Erörterungen festgestellt werden konnte, so zogen es beide Theile vor, sich zu

vereinigen und zu vergleichen, und am 13. Januar 1845 wurde zwischen dem Justiz-

Kommissar Karl Keil zu Eislebeu, als Kurator im Heinrich Wolf v. Eberstein'schen

Konkurse, und den Vettern v. E. Ncuhäuser Linie:

1. dem Obersten Karl v. E. zu Naumburg,

2. den Söhnen des 1833 si Hauptmanns und Vice-Konsuls Ernst v. E.:

a.) Ernst; b) Francis; o) Illarra und cl) äVillium,

3. dem Major a. D. Moritz v. E. zu Groß-Leinungen,

4. dem Major a. D. Gustav v. E. zu Nordhausen,

5. dem Hauptmann a. D. Ernst v. E. zu Groß-Leinungen und

6. den Söhnen des 1834 ch Oberstlieutenants Karl Chr. H. W. v. Eller-Eber-

stein: Emil und Karl,

ein Vergleich abgeschlossen, worin es heißt:

„Z II. Die Vettern v. Eberstein Neuhäuser Linie zahlen spätestens drei Mo¬

nate nach Vollziehung dieses Vergleiches eine Verglcichssumme von 1800 Thlrn. —

buchstäblich Ilüii Nansanck und nelMnnckark NImlsr pr. Cour. — nebst Zinsen zu 5Pg

vom 26. Sept. 1844 ab all ckspomtnm des Konkursgerichts K. Land- n. Stadt-

Gerichts zu Emleben ein." „Z III. Der Konkurs-Kurator entsagt namens der Konkurs¬

masse allen weitern gegen die Vettern v. E. Ncuhäuser Linie zu machenden Ansprüchen."

Anton Gottlok von Gkerstein,
Ir. Durrbl. su A«b»lt-Dernburg uml Kerbst Ober-Iergbimptmunn -m N«rsgcrotle,

geb. 5. Dez. 1690 auf Neuhaus, ch 9. April 1747 zu Harzgerode. Am 14. sj. m.

wurde Anton Gottlob in der Kirche zu Rötha in das Eberstein'sche Erbbegräbnis des

Abends beigesetzt (des 1717 ch Christian Ludwig v. E. und der 1720 si Eleonore
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Sophie geb. v. Werthern 7r Sohn). Als er von Harzgerode nach Rötha gebracht

wurde, gingen der Leiche die Bergleute von Leinungen und Morungen voran, und die

Rothaer Schulkinder gingen derselben in Prozession' entgegen. Acht Tage lang wurde

täglich von 11—12 Uhr mittags ein Trauerläuten gehalten. Er hatte'sich 1731 mit

Johanne tLharlotte geb. von Wcrtheru a. d. H. Rlein-Werther (geb. 24. Juni 1693,

-s 24. Febr. 1771 zu Harzgerode, beigesetzt in Rötha 1. März ej. m.) verheirathet.

Nahe Anverwandte von ihm waren der Land-und Geheime-Rath van Werthern
auf Klein-Werther, der Oberstlieutenant von Wcrthern auf Brücken, der mit

einer geb. v. Wilcke vermählt war, und der Ober-Hofmeister Anton v. Werthern

zu Sondershausen. Diese und deren Kinder kamen sehr häufig nach Harzgcrode,

wohingegen auch A. G. v. E., meistens in Begleitung „seiner lieben Frau", in

Klein-Werther und Brücken anwesend war. Schwäger von ihm (Herren

v. Werthern) waren in Ungarn, Italien, Kurland zc. Leider hat nicht nur seine

eigene Familie durch den Geheime-Rath v. Werthern Vermögen eingebüßt, sondern

auch mein Urgroßvater, der Oberst I. Karl Fr. Frhr. v. E. in Tilsit.

Drei von Anton Gottlob's v. E. Brüdern wohnten in seiner Nachbarschaft.

Der Graf Ernst Friedrich v. E. wohnte in Leinungen, der Jägermeister

Christinn v. E. in Morungen und sein jüngster Bruder Wilhelm stand in Wanz¬
leben bei dem k. preuß. Leib-EuiruLsisr-Reg. Er versah Vaterstelle bei seiner

Nichte Christiane v. E. aus den Eichen. Die Schwester der letztern, Chartottchen,

war in Groß-Leinungen bei dem Grafen E. Fr. v. E. In Leinungen wohnten

auch noch viele Mitglieder der Wols-Dietrich'schen Branche.

Während der Abwesenheit des Grafen E. F. aus seinem Gesandtschaftspvsten

dirigirte besonders Anton Gottlob die Familienangelegenheiten im Ganzen, die Prozeß¬

sachen wegen des Forstes, des Kohlholzes und des Oberbaums der Ämter Lein- und

Morungen, sowie die Bergwerks- und Hüttensachen in Leinungen.

Bei der brüderlichen Thcilung erhielt der Ober-Berghauptmannn das Harras'sche

Gut zu GeHofen, mußte aber die Erbportion seines Bruders Wolf Dietrich mit

übernehmen. Im Jahre 1721 acquirirte er zwar von seinem Bruder Ernst Rudolf

(Ober-Stallmeister in Eichstädt) die Rittergüter Neuhaus und Paßbruch, verkaufte

dieselben jedoch 1729 wieder an den Fürsten Viktor Friedrich zu Anhalt-Bernburg.

Kurz vorher ereignete sich folgender Vorfall:

Am 16. Okt. 1728 beklagte sich der zu Harzgerode wohnende Schutzjttde

Salomen Liebermann beim Fürsten von Anhalt, „welchergestalt ich vor wenig Tagen

meiner Frauen Bruder Levin Mändel, der itzo bei mir in Brod und Diensten ist,

mit einigen Waren über Land gesendet, da er denn sogleich von dem Herrn Berg-

hauptmann von Eberstein zu Neuhaus nebst denen meinigen, mitgegebenen Waren

gefangen genommen worden, der ungegründeten und nichtigen Ursach wegen, daß

er auf einem Reiseküttel ein paar rothe Aufschläge gehabt, welche dieses Herrn

von Eberstcin Meinung nach von dem ihm ehemals gestohlenen Scharlach sein

sollen. Ob er nun wohl auf vieles Lamentiren ineinen Dienstboten endlich losgegeben,

so hat er dennoch die sämtlichen Waren zurückbehalten, will solche auch eher nicht folgen

lassen, bis ich seinem Begehren nach erwiesen, daß die gedachten rothen Aufschläge

von seinem gestohlenen Scharlach nicht wären, und woher ich solche bekommen?

Wann aber, Durchlauchtigster Fürst, gnädigster Fürst und Herr, so es nöthig, hinlänglich

darzuthun wäre, daß besagter Reiserock vorlängstens in Hildesheim gekauset

und keineswegs von dem Gestohlenen das Geringste daran befindlich, daher denn

umsoweniger gedachtem Hrn. Berghauptmann freigestanden, aus bloßer Muthmaßungen

sonder einige iuckieiul wider hochfürstl.-anhalt. SchuiWtden zu proesckii'vn und

sofort von dein Arrest, so eine speeiks sxsoulionm ist, wider alles Recht und Billig¬

keit den Anfang zu machen und mir aufzuerlegen, iwxulivum und den litkl einer

izosssssiou zu erweisen, da ihm doch über Eiv. hochfürstl. Durchl. Unterthanen keine

MÜsäietüou zustehet", und bittet den Fürsten, die gnädigste Orckr« zu ertheilen, daß der

Berghauptmann von Eberstein die arrestirten Waren sofort herausgeben möge.



Dies geschieht, und dem v. Eberstein wird aufgegeben, die zurückbehaltenen

Waren, wenn es sich angebrachtermaßen also verhielte und nichts Erhebliches dawider

anzustellen wäre, dessen man in I???ne svsnknm in vier Tagen gewärtig sein wollte,
dem supplieuntsn verabfolgen zu lassen, mithin denselben dadurch klaglos zu stellen.

Anton Gottlob v. Eberstein erwidert aber den anhaltischen Rüthen in einer

geharnischten Philippica vom 28. Okt. sj. u. 1) daß hochfürstl. Landes¬

regierung über ihn oder seine Güter Uenhnns und Uatzürnch sich keine

eansue evAnitionsm anmaßen könne; 2) er Sr. hchfstl. Dchl. nsx?? bainoAmli seiner

Güter Uenhnns und Unhhrnrh wegen nicht verwandt, sondern nur tickslitutsin

vusallikieain davor prästire; 3) daß er daher demselben (dem Fürsten von Anhalt)

von seinen Gerichten keine Rechenschaft zu geben, noch weniger 4) die aet-us M'is-

ckiekionis eorrlssiren zu lassen, nicht schuldig, er sich auch 5) in guistn i»088ö88i0i?s

1. gun8i libsrriini sxsrsitii M-Isckiebionis befinde, welches auch der fürstl. Regierung

selbst gar wohl bekannt sei. Diese Punkte vorausgesetzt, könne es fürstl. Regierung

gar nicht verargen, wenn er die vermeintliche Veordnung unaufgebrochen wieder

zurückgeschickt hätte. Damit aber die Regierung ersehe, daß er den Rechten nach

proesckire und dem Juden keineswegs zu nahe getreten sei, wolle er aus ganz be¬

sondern reAn.rcl vor hochfürstl. Regierung, jedoch cum sxprs88ö prokastutionk der¬

selben, von denen aatilms jnrisckiedionis nicht zu rsponckiren oder ihn? in seiner wohl¬

hergebrachten xossöss 1. ljimsi libsrriini sxsrsitii8 M'i8<Iislio???8 beeinträchtigen zu

lassen, ckö8upsr prokö8knncko das b'asium kürzlich hersetzen: Es sei ihm nämlich vor

nicht gar langer Zeit aus seiner Kutsche das rvthe Tuch samt dein auswendigen

Leder geschnitten und gestohlen worden. Da er nun trotz aller angewandten Mühe

den Dieb nicht habe ermitteln können, sn sei von ungefähr ein ihn? bis dahin ganz

fremder Jude auf seinen Hof gekommen, der an seine??? Kittel einen rothei?

Kragen und rothe Aufschläge gehabt, die den? aus seiner Kutsche geschnittenen

Tuche ganz gleich, daß der Jude auch selbst nach Gegeneinanderhaltung des Tuches

in Gegenwart seiner und andern Leute gestehen müssen, es wäre darunter nicht der

geringste Unterschied anzutreffen. Auf Befragen, woher er das Tuch habe, habe der

Jude erst geschwiegen und endlich angegeben, er habe den Kittel samt den Auf¬

schlägen und Kragen in Hildeshein? gekauft. Da aber solches nicht wahrschein¬

lich, sondern vielmehr zu vermuthen sei, wann der Jude das Tuch nicht selbst ge¬

mauset, er es doch von dein Dieb könne gekauft oder sonsten bekommen haben. Um

nun hinter die Wahrheit zu konupen, habe er den Judeu in eines seiner Unterthanen

Hause 2 Tage benebst seinen wenigen Waren, die er, der Jude, selbst habe ver¬

siegeln müssen, behalten, bis er ihn? seinen Gewährsmann nennen, oder ein be¬

glaubigtes Attest von Hildeshein? herbeigeschafft habe. Als er aber von des

Liebermann Weibe erfahren habe, daß der Verhaftete aus Harzgerode sei, habe

er ihn laufen lassen und ihn? versprochen, die Waren herauszugeben, wenn er ent¬

weder Elution vor dem Amte in Harzgeroda bestelle, oder das verlangte Attest aus

Hildesheim herbeischaffe, und sei er auch jetzt noch bereit, solches zu thun. Er trage

daher zu fürstl. Regierung das Vertrauen, sie werde ihn für einen unterthänigst treuen

Diener Sr. hochfürstl. Durchlaucht Halten und ihn mit dergl. Anmuthen künftig ver¬

schonen und in seinen wohlhergebrachten Rechten nicht ferner tnrlnren und kränken,

den Liebermann vielmehr vor seine Gerichte verweisen und dessen Advokaten be¬

deuten, daß er die Regel uotor 8Sgniwr kor????? rsi künftighin besser ol?8krviren lasse.

Auszug aus den Akten des Amtsgerichts zu Sangerhauscn, die Rittergüter Neuhaus und Pab¬
brach betr., äs auuo I7äg ff. Hyp, Rep. Xa. XVIII. Xo. 4 welchen ich durch die Gefälligkeit
des Herrn Olemsus Ususel in Sangerhausen erhalten habe.

In meinen Händen befinden sich einige Kalender Anton Gottlob's von Eberstein,

in denen er a. a. nachstehende Aufzeichnungen gemacht:
173Ä.

cknnuarius. Den 9. IniMs ist mein Gehöfischer Wagen heraufkommen, den

19. hierblieben und den 11. wieder hinunter gefahren. Den 11. Januar Johann
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Balthasar Hettich bei mir als Kutscher angezogen, bekommt zu Lohn 10 Thlr. Den16. Adamen auf sein Lohn 3 Thlr., ib. dem Gärtner auf sein Lohn 1 Thlr. Den
18. ist der Gchöfische Wagen hierkommenund den 19. wieder weggcfahren. Den
22. dem Vorreiter auf sein Lohn 2 Thlr. 6 Gr. Den 23. auf Friedrichsrode ge¬
fahren, den 24. auf Alsleben, den 25. auf Bernburg, den 26. wieder zurücke auf

Alsleben, den 28. auf Friedrichsrode, den 29. wieder nach Harzgcrode kommen.

Den 31. nach Wallenstedt zu meinem gndgstn. H. hfstl. Dl. geritten.Pedruarius. Den 2. von Wallenstedt zurückkommen. Den 5. auf GeHofen
gefahren und den 8. wieder hierkommen. Den 11. zur (lonksrann eines Anschlages

nach Kl.-Werth er gefahren. Den 16. wieder nach Hause kommen. Den 18. nach

Leinungen zur Lohnung gefahren. Den 23. wieder von Leinungen nach Hause
kommen.

Hl-rrtins. Den 14. an meinen Hrn. Schwager nach Memel geschrieben llc>. 1
und ihm darbei die Rechnung wegen der Pferde, it. die Rechnung wegen meines Ka¬

pitals und seine hier im Lande zurückgelassene Sachen durch die Bergbotin Grafen auf

die Quedlinburg fahrende Post nach Quedlinburg geschickt. Den 16. zu Rothe in der

Kirche gewesen. Den 18. meinem Hrn. Schwager, demHrn. Hauptmann, nach Italien

geschrieben und nach Brücken geritten den 19., den 26. sich daselbst mit dein alten

Pachter verglichen und den 21. wieder nach Harzgerode kommen. Den 26. nach

Friedrichsrode und den 27. nach Bern bürg gefahren.
ilpi'ilis. Den 1. von Bernburg auf Alsleben gefahren, den 3. von Als¬

leben auf Friedrichsrode und Harzgerode gefahren. Den 8. auf Sangerhausen

gefahren und allda den 9. meinen gn. H. höchst. Dl. erwartet und mit Ihnen auf

Sonders Hausen gereiset. Den 21. mit meinem gn. H. hochfstl. Dl. wieder von

Sondershausen auf Sangerhausen und von dar mit meinen Pferden wieder auf

Harzgerode gefahren. Den 23. der Kutscher in Nordhausen von meiner l. Frau

16 Gr. Den 36. nach GeHofen gereiset.

Akrjlls. Den 22. früh von GeHofen auf Leinungen, allda in die Kirche

gegangen und den Abend noch bis Harzgerode gefahren. Den 26. an Hrn. Ober-

Stallmeister geschrieben, und ihm seine Sachen und Geld geschickt.llnuiiis. Den 16. Johannen, dem Schneider, auf sein Lohn 2 Thlr. Den
16. und 17. Nübsamen gesäet. Den 39. Ittnij ist unsere Fürstin mit einer Prin¬
zessin glücklich entbunden früh 6 Uhr.llulius. Den 1. von Horl ein miserable Reh, war eine alte abgesogene Ricke.
Den 8. habe Johann Philipp Kurzhalsen aus Langeurode zum Kutscher an¬

genommen und ihm bis Neujahr 1733 bcnebst der völligen Illvres 4 Thlr. am Lohne

versprochen, ist also ein Bärenhäuter. Den 14. wieder davon gelaufen. Den 16. auf

Bernburg gefahren und von dar den 19. wieder kommen. Den 22. ist eine Berg-

werks-öonfsrkn? gewesen und sind darzu der Geheim-^ssiskeim-RathRephuhn und

Hr. Kanzler Müller geschickt worden und sind den 25. wieder weggegangen. Den 27.

bin mit meiner lieben Frau auf Stolberg gefahren, von dar den 28. auf Klein-

Werther, um mit dem Hrn. Landrath von Hagen und der Mama Vormund Land-

szmckieo Wedelern die Güter meiner Hrn. Schwäger in einen Anschlag zu bringen.

Den 31. bin auf die Werne zum Hrn. elknsrnl-N-chor Spiegel gefahren und

auf den Abend wieder nach Werther. Den 31. erhielt die betrübte Zeitung, daß

unsere gnädigste Fürstin von Bernburg den 29. abends zwischen 10 und 11 Uhr

gestorben.illlxnstus. Den 1. von Kl.-Werther wieder nach Hause kommen. Den 2.
auf Bernburg, um bei meinem gnstn. Herrn hfstl. Dl. die Lonckolenoa abzulegen, ge¬

fahren, von dar den 3. wieder zurück auf Harzgcrode gefahren. Den 4. an meinen

Hrn. Schwager Karlen, den Lieutenant, nach Marburg geschrieben. Den 11.

von Morungen 1 Reh, 2 Hasen, davon der eine Hase etwa 4 Wochen alt, ib. ein

Reh von Horl, so der Hr. Berg-Saerst-urius Hilgard nach Jene geschickt. Den24. zu Rothe gewesen. Den 27. mit meiner l. Frau auf Bernburg gefahreu.
2g
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Den 28. ist das Begängnis der sel. Fürstin gewesen. Den 39. ist ineine l. Frau

wieder zurück auf Harzgerode, ich aber bin in Bernburg blieben.

September. Den I. von Bernburg mit Hrn. Ober-Forstmeister von Ingers¬

leben auf Friedrichsrode gefahren, den 3. von Friedrichsrode auf Harzgerode,

den 9. auf Stolberg geritten, den lt. wieder auf Harzgerode, allwo ich meinen

Hrn. Schwager, den dornet dlsor^e Friedrich gefunden habe. Den 18. ist mein

Hr. Bruder, der Lieutenant hierkommen. Den 29. nach Ballenstett zu meinem

gnst. H. hfstl. Dl. mit meinem Hrn. Bruder, dem Lieutenant, geritten; den 24.
bin mit dem Lieutenant auf Stolberg geritten, daselbst den Kammerherrn an¬

getroffen, und bin ich den 29. abends wieder auf Harzgerode allein geritten. Den

29. an meinen Hrn. Bruder, den Ober-Stallmeister, geschrieben, it. an meinen

Hrn. Schwager nach Kurland INo. 5 geschrieben, it. an meinen Hrn. Schwager

nach Italien geschrieben, it. an meinen Schwager, den Lieutenant, nach Mar¬

burg mit Überschickung der Mama Rechnung geschrieben.

Oktober. Den 2. auf GeHofen mit meiner l. Frau und Frln. Schwägerin

gefahren. Den 19. von GeHofen auf Leinungen gefahren, den 29. dageblieben und

den 21. wieder gottlob glücklich nach Harzgerode komen. Den 29. von Horl einen

öendigen Hirsch und 1 Hasen.November. Den 5. ist mein Hr. Hrnder, der Hauptmann» benebst Hrn.
von Rockhausen hier gewesen. Den 8. bin mit meinen Hrn. Brüdern auf Friedrichs¬

rode gereiset, von dar der Hauptmann den 19. auf GeHofen, den 11. der Lieute¬

nant nach seinem Quartier, ich aber nach Harzgerode gereiset. Den 21. habe Johann

Konrad Heringen aus Schlost-Heldrungen zum Schneider angenommen und

habe ihm auf 2 Jahr zum Lohn versprochen 16 Thlr. benebst der Invree an Rock,

Weste, Hut, 2 Paar Hosen und Strümpfe nebst einem Kittel. Den 24. bin allein auf

GeHofen gefahren, von dar den 28. auf Eisleben, den 29. auf Friedrichsrode, den 39.

auf Harzgerode.

1737.

llsiniarius. Den 3. an meinen Hrn. Schwager nach Ungarn und an die
Frau Witwe von Kaiserling nach Kurland geschrieben. Den 11. zu Gernrode

bei der Frau Gräfin gewesen. Den 17. wegen der Neuhäuser Affairen nach Eis-

leben gefahren. Den 18. mit dem Hrn. Geheimen Rath von Bünau Konferenz ge¬

halten. Den 19. wieder zurück nach Friedrichsrode und Harzgerode gefahren. Den
22. auf Bernburg gefahren und von Eisleber Reise referiret. Den 25. von Bernburg
auf Harzgerode wieder gefahren. Den 26. mit dem Gärtner aufs neue auf 1^ Jahr

als bis Michel 1738 gehandelt und ihm zu der gegebenen lüvree noch 1 Paar Hosen,

2 Paar Strümpfe und 17 Thlr. Lohn versprochen. Den 28. auf Halberstadt und

den 31. wieder auf Harzgerode gefahren.
l^edrunrius. Den 12. mit meinem Hrn. Bruder, dein Lieutenant, aus Leinungen

und den 13. allein wieder auf Harzgerode gefahren.
Nuntius. Den 14. mit 2 Rekruten vor den Preußischen Kronprinzen, als Heinrich

Heinemannen von Rieder und Johann Heinrich Zimmermannen von Ballenstedt, von

Bernburg bis Haseloff, den 15. bis Michendorf, den 16. bis Potsdam, den 17. bis

vor Berlin, den 18. bis Ruppin und Reinsberg gereiset und sie alle an den Kron¬

prinzen übergeben, den 29. von Reinsberg bis Oranienburg und den 21. bis Berlin

gefahren, den 27. auf Potsdam, den 29. auf Brandenburg gefahren, den 39. bis

Detz, den 31. bis Bernburg.
^cprilis. Den 5. von Bernburg bis Wanzleben zu meinem Hrn. Krndrr, den

Lie uten ant, den 8. bis Friedrichsrode, den 9. bis Harzgerode gefahren, den 11. auf

Leinungen gefahren und Frl. Charlottchen wieder unter gebracht. Den 12. von

Leinungen auf Harzgerode, den 15. auf Eisleben und 16. wieder zurück auf Harzge¬

rode gefahren. Den 23. aus Halberstadt gefahren und die Königlichen Befehle über¬

geben, den 24. wieder auf Harzgerode gefahren.
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Ug^us. Den 17. von LsrsnisÄmomso auf Sondershausen und Ebeleben ver¬
schickt worden, den 19. auf Ebeleben gefahren, den 29. wieder auf Sondershausen

gefahren, den 24. auf Harzgerode gefahren, den 25. auf Bernburg gefahren und

ist selbigen Abend noch der Prinz Leopold mit der Prinzeß von Köthen getraut
worden. Den 28. sind die LolknuitMen angegangen und die drutululionss abqe-
leget worden.

Illllivs. Den 1. ist der Prinz mit der Gemahlinauf Dessau gefahren, den 2.
bin mit Herrn von Bornstedt auf Friedrichsrode und von dar mit meiner l. Frau

auf Harzgerode gefahren. Den 5. mit meiner l. Frau auf Stolberg, welche mit derChristiane sogl. auf Kl.-Werther gefahren, ich aber in Stolberg geblieben, den
k. früh ist meine l. Frau wiederkommen, da wir gleich wieder auf Harzgerode gefahren.
Den 1k. zu Rothe gewesen. Den 19. nach Eisleben gefahren und von dar den 29.

wieder auf Harzgerode. Den 21. nach Ballenstedt zu Lsi-snissim. und wieder nach
Haus gefahren.

4llkiu8. Den 5. den Brunnen angefangen und zu Hayn gewesen. Den 8. ist

der Hr. GehR. v. Rothmaler und mein Hr. Kr., der Jägermeister, zu mir

kommen. Den 19. sind diese beiden auf Friedrichsrode gefahren, und hingegen der

Hr. von Rockhausen und mein Krader, der Hanptmann, zu mir kommen. Den14. sind beide auch wieder weggefahren und hingegen mein Hr. Krader, der Kieate»
naat, zu mir kommen. Den 18. mit Hrn. Kieateaaat auf Stolberg gefahren,
den 29. mit selbigem wieder auf Harzgerode gefahren und ist abends meine FAm

Schwägerin von Kl.-Werther kommen. Den 22. ist mein Hr. Krader, der Kirnt.,

wieder nach seinem Quartier nach Wanzleben gereiset. Den 2K. ist die Fr. von Born¬

stedt zu Friedrichsrode mit einer jungen Tochter niederkommen. Den 39. bei dem

Hrn. von Bornstedt zu Friedrichsrode Gevatter gestanden mit der Fr. Hosmeisterin

von Gersdorf, Fr. (Zknernl Friesen vor ihren Sohn, Hrn. GeheimdeR. von

Bünau und Frln. Wilhelminchen von Ingersleben. Und heißt das Kind

Lvxkiiu ^.idkrtüim Henriette. Auch ist den 39. meine Frln. Schwägerin wieder auf

Kl.-Werther gefahren.

4cuxii8tii8. Den 1. mit meiner l. Frau, beiden Frln. von Ingersleben, Hrn.

Ober-Forstmeister von Ingersleben und Hrn. von Bornstedt zu Mittage bei dem

Hrn. GeheimdeR. von Bünau gegessen. Den 2. mit meiner l. Frau wieder auf

Harzgerode gefahren, den 3. Nachmittag auf Leinungen gefahren, mit meiner l. Frau

den 4. von Leinungen auf GeHofen. Den 5. ist Lersnissiinns mens mit der ganzen

Hofstadt nach Ballenstedt kommen, den 7. bin über Sangerhausen wieder auf Harzge¬

rode gefahren. Den 19. ist meine Fr. Schwägerin, die Jägermeisterin, von

Stolberg zu Friedrichsrode mit einem Sohlt niederkommen, den 18. ist meine l. Frau

zu Ballenstedt gewesen, den 19. auf der Erichsburg gewesen; Den 25. sind Jhro

Hoheiten unsere gnädigste Fürstin abends nach 5 Uhr mit einer Prinzeß in Ballenstedt

glücklich entbunden worden, worauf ich solchen Abend hinunter gefahren. Den 28.

Nachmittag ist die neugeborne Prinzeß vom Hrn. 8uperintenäent aus Bernburg ge¬

taufet und ihr der Name Charlotte Wilhelmina gegeben, wobei ich die Gnade gehabt,

benebst unserer hiesigen Prinzeß und Hrn. von Bornstedt solche Prinzeß aus der

Taufe zu heben. Den 31. bin wieder auf Harzgerode gefahren.8eptvmbvr. Den 3. ist eine BergwerkS-Emckärsnxgewesen und der Hr. Ge¬
heimdeR. von Rothmaler und Hr. KammerR. Rephuhn die Eomissarien. Den 4.

bin mit Hrn. KammerR. Rephuhn auf der Ehrichsburg gewesen, und ist der dasige

Stollenbau anzufangen befohlen worden. Den 5. ist den Morgen meine l. Frau und

mit ihr die Fr. von Bornstedten auf Ballenstedt, ich aber mit dem Hrn. Geheimde-

Rath von Rothmaler nachmittags nachgefahren. Den 7. bin ich wieder auf Harz¬

gerode gefahren. Den 8. bin ich auf Halberstadt gefahren und den II. bei Hrn.

(ikn. Marwitz gegessen. Den 19. bin von Halberstadt auf Harzgerode gefahren. Den13. ist 8erenis8iinns zu Harzgerodeauf dein Wachtel- und Hühnerschießengewesen.
Den 19. bin mit Hrn. von Bornstedten auf der Ehrichsburg gewesen und ihm ge-
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zeiget, wo der Stollen hinkommen und durchgetrieben werden soll, hernach von dar auf

Ballenstedt gefahren. Den 20. ist des Fürstens Geburtstag eslebriret und 2 Hirsche

pur bore« gejaget worden. Den 23. bin von Ballenstedt auf die Ehrichsburg gefahren,

den Stollen' anfangen lassen und die ersten Hiebe gethan. Den 2K. hat Ssrauissimus

mich bei den Stollen bestellet, allwo ich auch gewesen. Dieselben aber sind nicht kommen.
Den 27. bin mit meiner l. Frau auf Kl.-Werther gefahren. Den 28. sind die Königl.

Evmmissui'iöu dagewesen. Den 29. bin zu Großen-Werther bei dem Hrn. Regierungs¬

rath Kielewein zu Gaste gewesen.
Oktober. Den 1. bin ich von Werther auf Stolberg gefahren und wegen Un¬

päßlichkeit nicht eher als den 4. auf Harzgerode wieder fahren können. Den 5. bin

auf Ballenstedt gefahren, den k. sind Jhro Hoheiten zu Kirche gegangen, den 8. von

Ballenstedt auf Hargerode wieder gefahren. Den 10. auf Bernburg und wieder zurück

auf Harzgerode gefahren. Den 20. zu Rothe gewesen und von Horl ein Reh mitge¬
nommen. Den 22. an meinen Hrn. Schwager, den Hauptmann, in das große Lager

in der Türkei geschrieben und ihm das Schreiben und in Kl.-Werther gehaltene

Urotoeoll von den Halberstädtschen Eommissurisu Abschrift geschickt.

November. Den 2. mit meiner l. Fr. auf Ballenstedt gefahren, den 5. meine

l. Frau wieder auf Harzgerode, den 9. bin ich wieder auf Harzgerode gefahren. Den

13. ist Serenissimus mens mit der ganzen Hofstadt wieder auf Bernburg gegangen.

Vevember. Den 2. ist Serenissimus mens mit Jhro Hoheiten und dein Prinzen

Novit? von Dessau nach Ballenstedt kommen. Den 3. bin ich auf Ballenstedt gefahren.

Den 4. ist ein Saujagen gewesen und 126 St. gefangen. Den 13. ist die sämtl.

Herrschaft wieder auf Bernburg gegangen. Den 17. ist mein Kruder, der Graf,

zu mir kommen und den 21. wieder weggefahren.

Den 1k. Mr? 1737 zu Potsdam mit Jhro illoj. dem König gespciset und

daselbst kennen lernen den Elensrai-Ineut. von Bodenbruch, so zugl. Oberhofmeister

von der Königin, Hrn. Eleners-k-Nns. Pflantz, Hrn. Obristen Terschau, den Obristen

Massau (Massow), den Obristen ?osotorvsk^, den Obristl. von Knesebeck, den

Major Bredau, Hrn. Major von . . . ., welcher zugleich Hofmeister von die Prinzen

Hoheiten.

Bei dem Kronprinzen habe kennen lernen den 18. März zu Reinsberg: Fr.

Oberhosmeisterin Witwe von Calisch, geborne von Wolfskehl, Frl. von L?chack,

Frl. von Walmuth, Fr. GeheimdeR. von Molden, Fr. Obristin von Cannenberg,

königl. GeheimdeR. und Ober-Hofmstr. vom Kronprinzen Hrn. von Molden, den

Kammerherrn von der Königin von Brand, Major von Sennig, Rittmeister von

Kapserling, Lieut. von Bodenbruch, Adjutant, Hauptmann von Willig, Lieut.

Elmnson, ein Franzose, Hrn. Jordan, gewesenen Priester.

Den 22. bei Jhro Hoheiten der Markgrafin kennen lernen: Fr. Ober-Jäger-

meisterin von Hatzfeld und Hrn. L. von Seckendorf, den 23. Frl. von Wolfs¬

kehl, den 2». Frau Gräfin von Gräbin (Gröben?) mit ihrer Tochter und Frl. von

Beilwitz, die Frl. von Blicksen und Frl. von Feldheim, sind Hofänmes, und

Hrn. von Feldheim, der Frl. Bruder, Kammerjunker von der Markgräfin.

Ferner in Berlin kennen lernen densrsl-Ineut. und Elouvsrneur von Glaesen..,

Obristen Gr. von Drugs, Obristwachtmstr. von Oeisnit?, Hrn. Obristw. von Löben,

I. fl. Dchl. den Prinzen von Bebern, Hrn. Lieut. von Wartenberg, Hrn. Lieut.

von Einbeck, Hrn. Obristw. von Beßel, Frln. von Knesebeck, Hrn. Obristw. von

Reden, Hauptm. von Luderitz, Lieut. von Benckendorf, Lieut. von Bonin, Lieut. vou

Wobser zc.
1743.

llitmiiti'ins. Den 3. bin ich nach Heimb zum Fürsten von Schaumburg gefahren,

den 5. bin ich wieder zurück auf Harzgerode gefahren. Den 8. ist meine Frl. Schwä¬

gerin und jüngster Schwager zu mir kommen, it. ist mein neuer Schneider angezogen.

Den 15. ist der Hr. Hauptmann von Mellin, Hr. Lieut. von Wulfsen und mein

Netter, der Kreut. Karl, von Nordhausen aus zu mir kommen. Den 18. ist
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der Hr. Hauptmann v. Mellin nach Berlin, Hr. v. Wulfsen und Uetter wieder

nach Nardhausen abgereiset, it. ist gemeldten Tages mein Hr. Schwager, der Licut.

(4. H., von Berlin wieder kommen. Den 21. ist meine Frl. Schwägerin und jüngster

Schwager wieder auf Kl.-Werth er gereiset. Den 24. ist mein Hr. Schwager wieder¬

kommen, und ist der Fürst von Schaumlmrg hier bei der Prinzeß Dchl. gewesen, da

ich denn auch meine Cour mitmachen müssen. Den 25. habe meinein Holzförster Hans

Narlin Werner durch die Gehöfische Wagen, so mir Getreide gebracht, 20 Thlr. über¬

schickt. Den 15. ist mein neuer Gärtner Christian Brand aus Quedlinburg angezogen

und bekommt benebst der Invröv zum Jahrlohne 11 Thlr. Den 24. ist mein Schwager,

der Hr. Obristl., benebst seiner Frau Gem., Sohn und Schwägerin hierkommen. Den

25. ist mein alter Gärtner Strafinger abgezogen und nach Holland gereiset. Den

29. sind wir alle insgesamt nach Halberstadt und den 39. von dar wieder auf Harz¬

gerode gefahren.

k'kbrimrius. Den 1. ist der Hr. Obristl. und Lieutenant mit ihm wieder nach

Brücken gefahren. Den 19. ist der Hr. Pfarrer von Königerode hier gewesen. Den18. bin ich mit meinein Hrn. Krnder, dem Jägermeister, auf Friedrichsrode und
von dar den 29. auf Eisleben gefahren, allwo wir unfern Krnder, den Grafen,

gefunden. Den 21. habe ich dem Stände-Conveul beigewohnet, und haben wir dreiKräder Mittags bei dem Hrn. Ober-Aufseher von Hopfgarten gegessen. Den
22. bin mit meinem Bruder, dein Jägermeister, wieder auf Friedrichsrode und ich
allein den 23. von dar auf Harzgerode gefahren.ZliU'tius. Den 4. bin ich mit meiner l. Frau und der Christiane auf Brücken
gefahren, den 7. bin ich init selbigem von Brücken auf Leinungen gefahren, allwo

ich kurz vorhero ein Kutschpferd mit dein Pachter Driniussu vertauschet und ihm

12 Thlr. 12 Gr. zugeben. Den 8. sind wir von Leinnngen auf Harzgerode gefahren

und haben Frln. lZIeouorchen mitgenommen, auch mein jüngster Herr Schwager mit

hieher gerciset. Den 11. bin ich auf dem Glückstern gewesen. Den 12. bin ich mit

meinem jüngsten Schwager auf Halberstadt gefahren. Den 14. haben wir bei dein

Kammer-Präsidenten gegessen; den 15. sind wir wieder auf Harzgerode gefahren. Den19. habe Johann Friederich Beckern aus Wester-Egeln zum Kutscher angenommen.
Den 19. bin ich mit dein Amtsschreiber auf der Silberhütte gewesen, um vor Reinicken

eine Wohnung zu besehen; hernach sind wir ans den Glücksstern gefahren. 11. ist der

Hr. Obristl. mit seiner Fr., Frln. Schwägerin benebst meinem Hrn. Schwager, den

Lieutenant, zu mir kommen; den 24. sind sie wieder weggereiset. Den 27. bin ich

auf dem Glückssterne gewesen.4prili8. Den 19. ist mein Krnder, der Rittmeister, von Wanzleben zu
mir kommen. Den. 17. ist der Rittmeister wieder weg. Den 19. ist der Jäger¬meister hierkommen und den 29. wieder auf Staiderg. Den 22. bin ich mit
meiner l. Frau, Frln. Schwägerin, welche benebst meinem Hrn. Schwager, den

Lieutenant, den 15. zu mir kommen, Frln. Eleonorchen und der Christiane auf

Brücken gefahren. Den 23. bin ich mit der Eleonorchen und der Christiane

auf Leinungen und wieder auf Brücken gefahren. Den 24. bin ich ganz allein

auf GeHofen und wieder auf Brücken gefahren. Den 25. bin ich mit meiner l.

Frau und beiden Fräulein auf Klein-Werther gefahren.

Uitjiis. Den 1. bin ich von Klein-Werther mit meiner l. Frau, beiden

Frln. und jüngstem Schwager auf Stolbcrg gereiset. Den 4. bin mit meiner l.

Frau und beiden Fräulen wieder auf Harzgerode gefahren.4nuiu8. Den 1k. ist der Hr. Osenuns von Königerodehier gewesen. Den 17.
.habe ich angefangen, den ?zmmoul6r Brunnen zu trinken, 11. kam mcin^ jüngster Hr.

Schwager zu mir. Den 23. kam früh mein Schwager, der Lieutenant, il. den Abend

kam mein Krudev, der Graf, benebst Frln. Wuthc» und der ChristianeSchmestev (d. i. Charlotte), dcrgl. die Fr. Oher-Stallmcisterin (wahrscheinlich
die Schwägerin aus Eichstädt) benebst ihrem Sohn und beiden Frln. Töchtern.

Den 27. fuhr der Graf und Fr. Over-Stallmeisterin wieder auf Leinungen
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Den 28. kam mein Drnder, der Jägermeister, zn mir und fuhr den 29. auf

Friedrichsrode. Den 29. kam mein Drnder, der Rittmeister, zu mir.
Julius. Den 2. ritt mein D rüder, der Rittmeister, auf Leinungen und

GeHofen. Den 3. ritt mein jüngster Hr. Schwager wieder ans Werther. Den

13. fuhr mein Schwager, der Lieutenant auf Werther. Den 19. kam mein Krnder,

der Iiigermeister, und jüngste Hr. Schwager zu mir. Den 24. ist mein Hrnder,
der Rittmeister, wieder auf Wanzleben geritten. Den 29. bin ich mit meinem

jüngsten Hrn. Schwager auf Quedlinburg gefahren, Abends bei Hrn. I). Kaulitz

gegessen und die Nacht da geschlafen. Den 39. sind wir von dar zu meinem Kruder,

den Rittmeister, nach Wanzleben gefahren, Abends 6 Uhr hinkommen und ihn

benebst dem Detter körnet wohlgefunden.

^UKiistus. Den 2. bin ich mit meinem Hrn. Schwager von Wanzleben auf

Z erb st gefahren und allda Abends 6 Uhr glücklich ankommen. Den 3. sind wir zu

Mittage nach Hofe mit der Kutsche geholet worden. Abend reisete Fst. Christian Aug.,

welche den 31. wieder nach Zerbst kommen waren, auf Dornburg und kamen den 5.

früh wieder und fuhren Nachmittag zun: Bürger-Königschießen, woselbst er vor seine

Gemahlin König ward. Den 8. war wieder dergl. Königschießen und ward des Fst.

Ch. Aug. Prinz Friedrich König durch den besten Schuß, so der Hauptmann von

Cnlisch vor ihn gethan. Den 12. Nachmittag ging Fst. Chr. Aug. benebst seiner

Gemahlin Prinz und Prinzeß Tochter auf Dornburg, und von da den 13. über

Braunschweig auf Jevern. Den 15. ging der regierende Herr Joh. Lud. auch früh

ab über Hannover auf Jevern, um sich huldigen zu lassen; ich aber reisete mit meinem

Schwager ans Wanzleben zu meinem Drnder, welcher den 16. Hrn. Obristl.

Asseburg, Major von Endemann, Lieut. Kalkreiter und Eoruet Eorrmssvesk^

zum Essen hatte. Den 17. haben wir bei dem Hrn. Obristl. Asseburg, den 18. bei

Hrn. Major Endemann gegessen. Den 20. sind wir von Wanzleben über Egeln,

Gattersleben, allwo wir zu Mittag gefüttert, und Ballenstedt wieder auf Harzgerode

gefahren. Den 26. ist Abends halb 9 Uhr meines Herrn Schwagers des Herrn

Obristl. Frau Gemahlin zu Brücken mit einem jungen Sohne glückl. niedergekommen.

Den 27. reisete früh 6 Uhr meine l. Frau auf Brücken und schickte mir die Pferde

wieder und ist Nachmittags der kleine Sohn getaufet und ist ihn: der Name Kndewig

Friedrich August (v. Werthern) beigeleget worden. Den 28. bin ich mit Frln.

Eleonorchen und meiner Christiane nachgefahren und zu Mittage glücklich in

Brücken angekommen. Den 39. bin ich ganz allein gegen Abend nach Leinungen

gefahren. Den 31. bin ich gegen Abend von Leinungen wieder auf Brücken gefahren.

September. Den 2. kam mein Retter, der kernet Molf Heinrich von

Wanzleben, auf Brücken und ist den 3. wieder auf Leinungen geritten. Den 4. bin

ich mit meiner l. Frau, Frln. Eleonorchen, der Christiane und ineinen: jüngsten

Hrn. Schwager früh von Brücken auf GeHofen gefahren, woselbst der Detter, der

körnet, auch hin kam. Den 6. früh ritt mein jüngster Hr. Schwager auf Leinungen.

Den 7. bin ich früh mit meiner l. Frau von GeHofen auf Ringleben, von dar

auf Frankenhausen, wo wir zu Mittag gegessen, und Nachmittags auf Brücken

gefahren. Den 8. sind wir von Brücken gegen Abend auf Leinungen und den 9.

von Leinungen auf Harzgerode gefahren und Abends 9 Uhr allda glückl. ankommen.

Frln. Eleonorchen ist bei ihren Schwestern in Leinungen geblieben. Den 1k.

kam mein jüngster Hr. Schwager zu mir. Den 17. kam mein Drnder, der Jäger¬

meister, und war das Vogelschießen in Harzgerode. Den 29. bin ich zum heil.

Abendmahl gewesen. Den 39. bin ich auf Leinungen gefahren.

Oktober. Den I. bin ich mit dem Detter körnet Jochen Friederichen

früh auf Brücken und Nachmittags bis Ouerfurt gefahren und daselbst meinen Hrn.

Schw., den Lieut., angetroffen. Den 2. bin ich von Querfurt auf Weißenfels und

Nachmittags auf Jauche gefahren. Den 3. habe ich in Jauche die Hufen- und

Erbzinsgelder eingehoben. Den 4. bin ich von Jauche auf Weißenfels gefahren und

daselbst mich mit dem Inspektor Heinhen unterredet. Den 3. bin ich von Weißen-
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fels auf GeHofen und den 9. auf Brücken gefahren; meine!. Frau, die Christiane,

Hrn. Schivager, Fr. u. Frln. Schwägerin wohl gefunden, und ist die Fr. Obristl. zur

Kirche gegangen. Den 7. ist mein jüngster Hr. Schwager benebst der Frln. Schwester

wieder auf Werth er gefahren. Den 9. bin ich mit meiner l. Frau, Frln. Elisa¬

beth und der Christiane auf GeHofen gefahren. Den 19. Abends wurde meine

l. Frau au heftigen Bluten krank, daß ich auch den 12. nach dein Voodoo, welcher

den 13. ankam, schicken mußte, und kam den 12. mein Hr. Schwager, der Obristl.,

mit seiner Frau zu mir. Den 15. kam mein jüngster Hr. Schwager zu mir. Den

16. fuhr der Obristl. wieder auf Brücken. Den 23. bin ich mit meiner noch nicht

völlig rsstituirlsn l. Frau auf Brücken gefahren und den 24. mit ihr, meinen

jüngsten Schwager, Frln. Lieschen und der Christiane auf Harzgerode gefahren.

Den 25. wurde ein Weibesmensch und junger Kerl hier gefangen. Den 28. ist mein

jüngster Schwager wieder auf Werther.

^vvsmdsr. Den 1. bin ich von Harzgerode auf Leinungen gefahren, den 2.

bin ich von L. auf Brücken gefahren. Den 4. bin ich benebst Hrn. u. Fr- Obristl.

von Brücken bis Schwanensee gefahren. Den 3. sind wir von Schwanensee bis

Erfurt gefahren, allwo ich meine Kutsche vertauschet gegen eine neue und 133 Thlr.

zugegeben. Den 6. sind wir von Erfurt bis Hemleben gefahren, allda die Nacht bei

dem Pfarrer geblieben und den 7. auf GeHofen, von dar der Hr. und Fr. Obristl.

nach Brücken gefahren. Den 8. bin ich von Gehofcn bis Brücken, und den 9. ist

der Hv. und Fr. Ohristl. mit mir benebst der Frln. van Willkett und kleinen

Karl auf Harzgerode gefahren, und ist mein jüngster Hr. Schwager anch zu mir

kommen. Den 12. ist meine Fr. Schwägerin, die Jägermeisterin, mit einem

jnngen Sohn in Friedrichsrode niederkommen. Den 19. ist der Hr. u. Fr.

Ohristl. wieder auf Srücken gefahren. Den 19. ist mein jüngster Hr. Schwager

wieder auf Werther geritten.

vseemllsr. Den 19. ist der Hr. Hauptmann von Rockhausen von Kassel zu

mir kommen. Den 16. bin ich mit den Hrn. von Rockhausen auf Eisleben, und

von dar den 17. auf Merseburg gefahren. Den 18. haben wir uns aus denen ^.ccksn

inlormirct. Den 19. habe ich vor des Hauptmann sel. Kinder von dem Hrn.

Hauptmann von Rockhausen und Hrn. Inspektor Hemßett das Jauchische Lehn

vor 2900 Mfl. erkauft, haben sogleich den Kaufbrief unterschrieben, und sind den 29.

wieder zurück bis Sangerhauseu und den 21. auf Leinungen gefahren. Den 23.

bin ich allein von Leinungen wieder auf Harzgerode gefahren. Den 27. bin ich mit

meiner l. Frau, Frl. Elisabeth und der ChrlstMtte auf Kl.-Werther in einem

Futter gefahren.
1745.

liwiiarius. Den f18. ist mein jüngsterAHr. Schwager benebst den chwlitiuriv

Ilsnrisi zu mir komineu. Den 29. ist mein jüngster Hr. Schwager benebst Hrn. llsmiei

auf Halberstadt geritten. Den 22. ist mein Hr. Bruder der JägerMstr. zu mir

kommen. Den 23. ist mein Hr. Schwager benebst Hrn. vsnrisin von Halberstadt

wieder kommen und haben den Leerst. Köhler mitgebracht. Den 26. ist mein Hr.

Br. der JägerMstr. wieder auf Morungen, mein jüngster Hr. Schwager benebst

Hrn. vsnrioiu und Köhlern aber wieder auf Werther gereiset. Den 27. habe ich

meinen Kutscher auf GeHofen geschickt und ihme einen Eimer guten Wein vor meinen

Hrn. Schwager den Obristl. nach Brücken mitgegeben. Den 29. ist mein Hr. Bruder

der RittMstr. zu mir kommen, auch mein Wagen von GeHofen. Den 39^ habe ich

meine 2 VoderKutschPferde an den Hrn. Obristl. Ingersleben vor 200 Thlr. ver¬

handelt und hat sie sein Bedienter heute abgeholeü

Iksbruitviiw. Den 1. bin ich mit meinem Hrn. Br. den RittMstr. auf l^usck-

lind, gefahren und habe von dein Roßkamm vvuu zwei 4jährige Hengste vor 155 Thlr.

gekauft. Als wir abends wieder nach Hause kamen, war mein jüngster Hr. c-chwager

auch ankommen. Den 2. ist mein Hr. Bruder der JägerMstr.^ zu mir kommen.

Den 11. sind wir 3 Brüder und jüngste Hr. Schwager wieder auf Morungen ge-



fahren und haben zu Mittage zu Leinungcn gegessen. Den 12. bin ich mit meinem
Bruder den RittMstr. und jüngsten Schwager wieder auf Harzgerade gefahren.
Den 15. ist mein Bruder der RittMstr. nachmittags wieder auf Wanzleben geritten.
Den 17. ist mein jüngster Hr. Schwager wieder auf Kl. Werther geritteu. Den
22. ist mein Hr. Vetter der dornst, M. A. von Wanzleben hierkommen. 25. ist
der Vetter Hr. dornst) auf Leinungen geritten.

Zlurtins. Den 9. ist der Hr. Vetter der dornst von Leinungen wieder hier¬
kommen; it. habe ich meinen Kutscher auf GeHofen geschickt. Den 11. ist der Kutscher
von GeHofen glückl. wiederkommen. Den 12. ist der Hr. Vetter der dorusl M. H.
wieder auf Wanzleben geritten. Den 14. ist der Hr. Ossizuus von Königerode hier
gewesen. Den 17. ist eine Bergwerks-douksrsu? hier gewesen, so der Hr. Kammer-
Rath von Rephuhn und der z'usliMath Baseler abgewartet. Den 26. ist der Hr.
v. duulil? von Almstedt hierauf kommen.

4pri1is. Den 5. bin ich auf Worringen zu meinem Hrn. Bruder den Jäger
Mstr. gefahren. Den k. sind wir auf der Jagd gewesen und haben mittags in
Leinungen bei dem Graf gegessen, nachher wieder nach Morungen gefahren. Den
7. sind wir wieder auf der Jagd gewesen. Den 8. bin ich von Morungen wieder auf
Harzgerode gefahren. Den 17. ist mein Hr. Schwager der Obristl. von Brücken
mit seiner Fr. Gemahlin und Frl. von Wurmb, dgl. mein jüngster Hr. Schwager
von Kl.-Werther zu mir kommen. Den 21. ist mein ältester Hr. Schwager mit
seiner Fr. Gemahlin und Frl. von Wurmb wieder auf Brücken gefahren. Den
22. habe ich den obersten Theil am Bleichplatze mit Spargelpflanzen von dein Qued¬
linburger Schloßgärtner belegen lassen. Den 24. ist mein jüngster Hr. Schwager
wieder auf Kl.-Werther geritten. Den 29. bin ich mit meiner l. Frau, Frl. Illsouorchen
und der Christiane auf Brücken gefahren.

NiM«. Den 3. ist mein Hr. Vetter der Insul. Carl benebst dem Fahnjunker
Vetter idsopolcksunach Harzgerode gekommen, und weil sie mich nicht gefunden,
auf Leinungen geritten. Den 4. kamen die beiden Hrn. Vettern nach Brücken.
Den k. bin ich mit meiner l. Frau wieder auf Harzgerode gefahren, die Hrn. Vettern
aber sind nach Leinungen geritten. Den 8. sind der Hr. Vetter Insul. Carl und
der Fahnjunker Vetter 4/sopolck zu mir kommen. Den 19. ist mein jüngster Hr.
Schwager zu mir kommen. Den 11. habe ich den Hrn. O. durckilö zu meiner l. Frau
holen lassen. Den 13. ist der Hr. O. duulitn wieder nach Hause gefahren. Den 14.
ist mein jüngster Hr. Schwager nach Kl. Werther, der Hr. Vetter Insulsug.nl aber
mit dem Fahnjunker I-sopolck nach meinem Bruder den Rittmstr. nach Saltze und
von dar nach ihrem dunlonuirungs - Huurlier geritten. Den 28. bin ich alleine auf
Morungen gefahren. Den 29. bin ich nachmittags von Morungen auf Leinungen
und von dar auf Brücken gefahren.

ckunius. Den 2. hat der Hr. doininissious-Rath Rosllcksu die Vormundschafts-
Rechnung in Brücken abgenommen und derselbe benebst meinem Hrn. Bruder deu
Grafen zu Mittage allda gegessen. Den 3. bin ich früh von Brücken wieder nach
Harzgerode gefahren. Den 4. ist mein Hr. Bruder der Rittmstr. und der Hr.
Vetter der Insulsn. Carl zu mir kommen zu Mittage. Den 5. bin ich mit meiner
l. Frau, Frln. Msonorchen und der Christiane benebst meinem Hrn. Bruder den
Rittmstr. und Hrn. Insul. Carl auf Kl.-Werther gefahren, wohin der Hr. Obristl.
von Brücken benebst seiner Fr. Gemahlin auch gekommen. Den 7. bekam von
GeHofen die betrübte Nachricht, daß den 4. in GeHofen durch ein Hagelwetter alles
verhagelt wäre. Den 9. bin ich mit meinem Hrn. Bruder den Rittmstr. auf GeHofen
gefahren und den großen Schaden des Hagelwetters den 9. und 19. in Augenschein
genommen, Den 11. bin ich von GeHofen auf Brücken, zu Mittag allda gegessen
und abends wieder auf Kl.-Werther gefahren. Den 15. bin ich mit meiner l. Frau
und Frl. benebst dem Hrn. Insul. Carl wieder auf Harzgerode gefahren. Den
17. bin ich allein nach Wipper auf das Vogelschießen gefahren. Den 19. bin ich
wieder auf Harzgerode gefahren benebst meinem jüngsten Hrn. Schwager. Den 29.
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erhielt die betrübte Nachricht, daß mein Hr. Schivager der Hauptmann OsorK«

Ill'ikckörioli den 4. Imjus in der lZn-taills bei LlrisAg-u in Schlesien mit geblieben.

Den 21. ist mein jüngster Hr. Schwager von hier auf Brücken geritten. Den 28.

ist Frl. Clsarlattchen mit dem Vetter ^.lbreollt zu mir kommen. Den ZV. ist mein

Hr. Bruder der JägerMstr. von Friedrichsrode aus zu mir kommen, hat den

Mittag bei mir gegessen, und nach Tische ritt er noch auf Morungen.

Znlius. Den 1. ist mein Vetter der Ickeut,. Citri nach geendigter Brunnen

wieder nach seinem Euulcznuirungs-Hnurliörs Islarbusb gereiset. Den 2.

ist mein jüngster Hr. Schwager von Werther zu mir kommen. Den 5. ist mein

jüngster Hr. Schwager wieder auf Kl.-Werther geritten. Den k. ist Frl. Charlottchen

mit dem Kl. ^Ibreobb wieder auf Leinungen gefahren. Den 1v. ist mein Hr.

Schwager der Obristl. benebst seiner Fr. Gemahlin, Frln. von Wilcken und ältesten

und jüngsten Sohne zu mir kommen. Den 12. habe ich meine Brunnen-Eur beschlossen,

und ist er mir Gottlob recht wohl bekommen. Den 13. ist mein Hr. Schwager der

Obristl. benebst seiner Gesellschaft wieder auf Brücken gefahren. Den 14. bin ich

mit meiner l. Frau, Frl. Mscmorchen und der Christkime auf Katzenstedt gefahren.

Den 1k. sind wir von Katzenstedt wieder auf Harzgerodc gefahren. Den 19. bin

ich ganz alleine auf Klein Werther gefahren. Den 2V. bin ich mit meinem Hrn.

Schwager nach Nordhausen gefahren. Den 21. bin ich von Kl. Werther auf

Brücken gefahren. Den 23. bin ich von Brücken wieder auf Harzgerode gefahren.
Den 25. ist der Hr. Oiaeoims hier gewesen.

Nr. 317. Kijestiftung Kerrn Wer-WergHauptmanits.

Kund und zu wissen sei hiermit, daß zwischen dem Hochwohlgeb. Herrn, Herrn

Anton Gottlok von Gkersteitt, Erb- und Gerichtsherrn auf GeHafen zc., Sr.

hochfürstl. Durchl. zu Anhalt-Zerbst und Bernburg hochbestallter Ober-Berghauptmann,

und Dero werthgeschätzten Frau Gemahlin, der Hochwohlgeb. Frauen, Frauen Johannen

Charlotten gebornen Herrin von Merther, vermählten von Eberstein, mit

Vollwort und Genehmhaltung Dero gerichtl. bestätigen Euruboris, des Hochwohlgeb.

Herrn Wolf Dietrich von Eberstein, Erb- und Gerichtsherrn auf GeHofen und

Jauche, Sr. Königl. zc. zc., nachfolgende puetu clotMu christadel. Gebrauch nach ver¬

abredet, beliebet und geschlossen worden. Es hat nämlich abgedachte Frau Ober-

Berghauptmannin I. Ch. Herrin von Werther, vermählete von Eberstein, über

die Ausstattung und Mrupsiarnul-Gelder eintausend Thaler, den Thlr. zu 24 Gr.,

den Gr. zu 12 Pfg. gerechnet, zum Heirathsgut und Ehegelde ihrem vielgeliebten

Eheherrn A. G. von Eberstein baar und in einer unzertrennten Summe an groben

Münzsorten zugewandt und auSgezahlet, welcher sie auch wirklich in Empfang genommen

und selbe an den Herrn von Geusau zu Mannstedt wegen seiner sel. Frau Schwester

Frauen Magdalenen Elisabethen von Geusau gebornen von Eberstein aus dem

Harras'sehen Gute zu GeHofen zu fordern gehabter Gelder wiederum bezahlet und

darmit eine Lehnschuld getilget hat. Hiergegen nun verspricht der Herr Ober-Berg-

Hauptmann A. G. von Eberstein vor sich und seine Erben und Lehnsfolger, seiner

Herzgeliebtesten Fr. Gemahlin I. Ch. von Eberstein gebornen Herrin von Werther

angeregte eintausend Thlr. Heirathsgelder zu verleibdingen und darzu eintausend

Thaler zum Gegenvermächtnisse, also in Summa 2000 Thlr. zu setzen, die ihr auf

den Fall, daferne nach Gottes heil. Rath er, der Hr. Ober-Berghauptmann (welches

doch Gott der Allmächtige noch lange Zeit in Gnaden verhüten wolle) ehr dann seine

wertheste Fr. Gemahlin das Zeitliche gesegncn sollt, nach Lcibzuchtsrecht und Gewohnheit

alljährl. und jedes Jahr besonders mit 200 Thlrn., so lange sie ohne Verrückung des

Witwenstuhls beim Leben bleibt, unweigerlich verzinset und an guter unwiderrufener

Münzen auf zwei Termine, nämlich Ostern und Mcümslis, welcher Termin nach dem

Todesfall der erste sein wird, auf derer Herren Erben und Mitbelehnten Kosten und

Gefahr geliefert und ausgezahlet werden sollen; darzu derselben vor Brennholz, Getreide

und anderer zu ihrer Haushaltung behörigen Eingeschneide, wie es Namen haben mag,
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siebenzig Thlr. aus GeHofen, dem sogenannten Harras'schen Hofe, welcher rutimie

jetzterwähnter 70 Thlr. sowohl, als obberührter-L00 Thlr. eum elnnsulg, eonstituli

xossessoris et puvto etkeetivo zu mehrerer Sicherheit ihr zur ausdrücklichen b^pollleo

cum M-s renleutionis st inkesleuliue hiermit eingesetzet wird, alljährlich auf obige

Maße zu zahlen und an den Ort ihrer Wohnung oder wo sie es hinverlanget, ohne

einige Kosten zu liefern. Woferne sie aber ihren Witbenstuhl verrücken und sich wieder

verheirathen würde, bekommt sie nur die inierirten 1000 Thlr. Ehcgelder benebenst

denen xarupbernnl-Geldern nach vorhergegangener einvierteljähriger Loskündigung,

welche beiden Theilen freistehet. Die 70 Thlr. aber vor andere zu ihrer Haushaltung

behörige Eingeschneide, wie auch die 1000 Thlr. Gegenvcrmächtnis fallen des Herrn

Ober-Berghauptmanns Herrn Erben und Lehnsfvlgern auf den Verheirathungsfall, als

Veränderung des Witwenstuhls, lediglich wieder zurücke. Die purupiwriigl - Gelder

aber werden nach landüblicher Gewohnheit vom Todesfall an mit 5 proEenl verzinset,

gestalt ihr denn auch in ihrem Witwenstande über die puruplleriml - Gelder und ihr

ander Vermögen samt Gerade und Mußtheil durch Teslumeul ckmmtionis iuter vivos

öl mortis euusu oder sonsten frei zu äisponiren vorbehaltlich verbleibt, desgleichen

auch die Loskündigung wegen der purupliernul-Gelder.

Wann aber mehrerwähnte Hochwohlgeb. Frau Ober-Berghauptmannin vor

ihrem Eheherrn (welches doch Gott der Herr lange Zeit verhüten wolle) mit Tode

abgehen und die Zeitlichkeit verlassen sollte, so soll ihr überlebender Eheherr das Ehe¬

geld herauszugeben nicht schuldig und gehalten sein, sondern es soll solches mit dem

Lehn eousoiickiret und dem Herrn Ober-Berghauptmann verbleiben.

Wie nun Obenangeführtes alles und jedes zwischen beiden hochadeligen Eontru-

beuten, der Hochwohlgeb. Frauen gerichtl. bestätigten Hrn. Eurutm-e und des Herrn

Ober-Berghauptmanns Herrn Brüdern als Lehnsfolgern wohlbedächtig abgehandelt,

beliebet und versprochen worden: So reuuueiren sie nicht nur allen und jeden hier-

widerlaufenden Ausflüchten und Rechtswohlthaten, sondern es guittiren oft berührter

Herr Ober-Berghauptmann und Dero hoch- und wohlgeb. Herren Brüder der

Hochwohlgeb. Frau ck. Eli. von Ldersteiu gebornen Herrin von ^ertber über den

Empfang der 1000 Thlr. Ehegelder hierdurch eum rsuuueiatioue exeextiuuis rmn

uumerutue vei uou in ksuclmu oouveusue peenuiue zu rechtbeständigst. Urkundlich

ist diese Ehestiftung sowohl von dem Herrn Ober-Berghauptmann, Dero werth-

geschätzten Frau Gemahlin, als auch dieser gerichtl. bestätigten Eurutore und des Herrn

Ober-Berghauptmanns hochgedachten Herrn Brüdern als Lehnsfolgern eigenhändig

unterschrieben und mit ihren angebornen Petschaften besiegelt, auch jedem Theil ein

Lxeiuplur zugestellet worden, und soll hiernächst behöriger Oberaufseher-Amts Emmens

und Eouliriuatiou ausgewirkt werden. Geschehen Harzgerode, den 1731.

Nr. 318. Schreiben des Gber-HZergstauptinann Anton Gottlob von Aber-stein an seinen HZruder Krnst Friedrich Graten von Oberstem zn Groß-
Leinungen Ä. ä. Karzgerode, 27. Juni 1737.

Hochgeborner Graf, allerliebster Herr Bruder! Die mir zugestoßene große Un¬

päßlichkeit hat mich abgehalten, das Schreiben zu denen Rechnungen sowohl zu

überschicken, als meines allerliebsten Herrn Bruders jüngst an mich abgelassenes

Schreiben zu beantworten; denn ich nicht im Stande gewesen, eine Heder zn führen

auch dieses jetzo mit größter Noth und Zittern der Hand schreibe. Zuvörderst

freuet mich und meine l. Hrau herzlich, den allerliebsten Herrn Bruder, Hrau Gemahlin

Gnaden (welcher gehorsamst die Hände küsse) und sämtl. junge Herrschaft wohl zu

wissen. Wie wir an allerseits uns nun resp. gehorsamst und dienstl. empfehlen,

so wünschen wir von Herzen beständige Eoutinustiou alles ersprießl. Wohlergehens.

Hiernächst gehet hierbei das Schreiben an die Hrn. Brüder zur Rechnung, und

freuet mich sowohl des Hrn. C)l. (?) Ehrlichkeit, als daß mein allerliebster Herr

Bruder resolviret, ihme die Thlr. zu geben, damit die bewußten Sachen in

unsere Hände kommen. Zch bin vielmalen dafür verbunden. Gott gebe, daß es
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uns viel hilft und wir dadurch ein soulnMmont in unserm großen Verdruß und

Anfechtung kriegen. Hrn. Frickens Berechnung von (73( hat ja Hr. NIaaß;

ich habe nichts, als nur ein Stück davon, welches ihm geschickt, Sonsten bin meinem

allerliebsten Hrn. Bruder ich sehr verbunden für die abschriftl. Lommunicntion des

mit dem Hrn. v. Schuurbein in Leipzig errichteten Vergleichs, woraus ich er¬

sehe, daß wir darin von unserm mit ihm errichteten (üonkrnct abgehen und neue

Neben- und Erläuterungspunckn erstl. inachen, 2tens ihme von der künftig fallenden

Ausbeute nicht nur die bis anhero von einem Quartal zum andern ohne Interesse

gehabte 3 bis ß00 Thlr., sondern auch die zur Kohlcn-kournirung st 5 prodsnkvon einem

Jahr zum andern gehabte 5000 Thlr., ja gar die zum Vorstande gegen 5 Prozent mit

gezahlte 3000 Thlr. bezahlen und gleichsam als ein Vonccur annehmen wollen, daß

der Hr. v. Schuurb. uns die 7000 Thlr. stehen lassen will. Weilen wir nun durch

solchen Nebenvergleich ledigl. von dem cont'irmirtsn Haupt-donbrnct-s sowohl,

als der von uns allen unterschriebenen Sauderscheu Instruction erstl. abgehen;

2tens uns dadurch in den Stand setzen, daß wir nicht einmal die aus der Kupfer¬

hütte hastende gemeinschaftl. . . . Schulden bezahlen, oder was der Lonnnun für

Ausgaben vorstoßen könnten;..3tens zu bestreiten; qstens aber keiner noch in 5 Iahren

einen Xer Ausbeute oder Uberschuß zu gewarten hat, welches nicht aller Hon-

vcnion? ist, anderer Sachen und Schaden darvon bis äuto zu übergehen: so zweifele

nicht, es werden mein allerliebster Herr Bruder sowohl, als der Hr. Hauptmann

(Wolf Dietrich v. Tberstein) nur all Interim und bis auf der übrigen Gebrüdere

i'utiücution solches als ein Neben-Lontruct zu Hapier habeu bringen lassen,

widrigenfalls bitte, aus Nüttel und Wege bedacht zu sein, wie solche wieder zu

heben; denn ich sonsten nicht umhin kann, zu äcclnrirsu, wie mir, so gern ich auch

wollte, ohumöglich fällt, solchen zu rntiticirsn, sondern ledigl. bei dem Haupt-

dontviict und der mitgegebenen Instruction zu verbleiben. NIeinem aller¬

liebsten Herrn Bruder empfehle mich übrigens nochmalen, und obgleich wegen

meiner harten Ukllnäis aufhören muß zu schreiben, so höre ich doch nicht auf, bis

an das Ende meines Lebens zu beharren, meines allerliebsten Herrn Bruders ganz

ergebener treuer Diener und Bruder A. G. ron Eber,stein.

Harzgerode, 27. .Innij (737.

Auf der Behörden-Bibliothek in Dessau findet sich unter lol. VII 124 eine Schrift
mit dem Titel:

Den neuen Müntz
welchen das Durchlauchtigste Hochfürstl. Haus Anstalt durch die am 2t. Sept. 1745 in
der Rußisch-Kayscrlichcn Rcsidentz-Stadt Petersburg auf das feierlichste vollzogene Hohe Vermählung
des ZIllerdurchlauchtigsten Groß-Fürstcn und Kalstert Russischen Thronfolgers Deter Feodorowitz
Kayscrliche Hoheit rc. :c. mit der Allerdurchlauchtigstcn Groß-Fürstin und Kaiserlich Russischen Thron¬
folgerin Catstarina Aleriewna, Sr, des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Herrn Christian
August Fürsten zu Anhalt-Zerbst:c, zc. Hochfürstliche Durchlaucht ältesten Printzcssin Tochter,
Kayserl. Hoheit sc. !c. erhalten, woltc bcy denen dicscrhalb in der Hochfürstlichcn Anhaltischen Rcsidentz-
Stadt Zerbst angestellten goleiinitaeten in tiefster Devotion bewundern

V <1. von llderotein
Hochfürstl. Anhaltischc r Ober-Bcrghauptmann

Erb- und Gerich tsHcrr aus dsdolsn, wie auch der Amter
Leinungen u, Worringen.

Anton Gottlob überbrachte 1738 am k. poln. Hofe zu Dresden „das Glück¬
wunschschreiben seines Fürsten wegen Versprechen der königl. Prinzessin Amalie Hoheit
init dein Könige Von Lnrlos beider Stellten".
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Ernst Rudolf,
SMcr iler 1797 rrlosrlmwn Eiclrstüätiscllcn Srmwlle»

geb. 13. Juli 1694 auf Neuhaus, ff 26. Dez. 1736 zu Ober-Mössing (des 1717 ff

Christian Ludwig v. E. und der 1720 ff Eleanare Sophie geb. v. Wcrthcrn 8r Sohn),

zuerst bis 1718 fürstl. nassau - dillenb. Kaminerjunker, dann fürstbisch, eichst. Ober-

Stallmeister. Bei der brüderl. Theilung erhielt E. R. das Rittergut Neu Haus,

welches er 30. Januar 1721 an seinen Bruder Anton Gottlob cedirte; sein Lehnstainm

von 6000 Mfl. blieb aber auf Neuhaus stehen.

Venn, im Januar 1719 zu Höchst mit Maria Antonetta Aarolina (geb.

29. Juni 1693, ff 15. März 1765 zu Eichstädt), des Philipp Adama Freiherrn

v. Dicnhenn, kurmainz. Geh. Raths und Ober-Amtmanns zu Höchst und Hochheim,

und der Anna Magdalena geb. Freiin Knebelt von Katzenellenbogen Tochter. Der

zwischen den Brautleuten abgeschlossene Ehevertrag lautet:
Nr. 319.

Kund und offenbar seie männiglich mit diesem Briefe, das; heut zu End gemeldeten

clulo förderst Gott dem Allmächtigen zu Ehren, Fortpflanzung seiner christlichen Kirche,

auch menschlichen Geschlechts und guter Freundschaft eine Beredung der heiligen Ehe

beschlossen worden zwischen dem Reichsfrei Hochwohlgebornen Herrn lAmst Uuclolpli

Freiherrn von Gl»erstcin, des weiland Reichsfrei Hochwohlgebornen Herrn Elnisliun

ImärviAs Freiherrn von Eberstein, und der Reichsfrei Wohlgebornen Frau Moonoru

Lopirin Freiin von Eberstein, geborenen Freiin von ^VortRsr, eheleiblichem Sohn, an

einem Theile, sodann der Reichfrei Wohlgebornen Fräulein Zluiin ^utouettu (Arvliiiu

Freiin von vioiilieiiii, des Reichsfrei Wohlgebornen Herrn Ullilipp Frei¬

herrn von Oisiilmiin und der Reichsfrei Wohlgebornen Frauen ^nnu NggUulönu

Freiin Xirsbll von LR?6nellonl)0A'sii ehelicher Tochter, am andern Theile, und zwar

mit vorgeholtem Rath und Beliebung beiderseits Eltern und Freundschaft, wie solches

alles des mehrern folgends und zu Ende gemeldt ist.

Erstlich will wohlermeldter Herr Ernst Rudolph Freiherr von Eberstein wohl-

gcdachte Fräulein Nuriu ^.ntonkUu Eurolins. Freiin von Uionllsim zu heiliger Ehe

und seiner Ehe-Gemahlin, und sie hinwiederum obgemeldten Herrn Ernst Rudolph

von Eberstein zu ihrem Herrn und Ehe-Gemahl nehmen und haben, gleichwie eines

dem andern aus freiem guten Willen mit gegebener Handtreu angelobet und versprochen

hat, einander ehrlich und getreulich zu lieben und zu meinen, wie es Gott gefällig

und christlichen Eheleuten wohlanstehet, solches auch durch priesterliche Eopnlution und

Louoäietücm vollziehen und bestätigen zu lassen, darauf

2. wohlgedachter Herr Ullilipp ^.äum Freiherr von Oienlleiw freundlich be¬

williget, wohlgemeldter seiner Fräulein Tochter Uariu ^.nlonsllu Eurolllm von

Oionllöim zu einem rechten Heiraths-Gut und Aussteuren 3000 Gulden Rheinisch

Haupt-Guts, und zwar 1500 fl. zum Anstehen ihres künftigen Geinahls nach Sachsen-

Recht binnen Jahr und Tag zu inlsrirenden Holls und 1500 fl. zu besonstigem

Mitgut und Abfindung, jeden zu 15 Batzen oder 60 Tr. Rheinischer Währung ge¬

rechnet, an guter gangbarer Münze zu geben, weilen aber bishero ausgestandenen

großen Krieges und dahero noch immer fort dringend beschwerlicher Zeiten die Haupt-

Lummu der 3000 fl. sogleich abzulegen nicht wohl thunlich, so hat sich wohlgedachter

Herr Ullilipp ^.clum von Uionlloiin dahin erkläret, sich aufs äußerste zu bemühen,

solche 3000 fl. binnen Jahr und Tag anzuschaffen und abzutragen, inmmittelst aber

diese 3000 fl. als seiner Fmulein Tochter Aussteuer auf alle seine Güter oder deren

Renten und Gefälle ohne Unterschied, wo dieselben gelegen, anzutreffen oder worin sie

bestehen, doch auf mehr nicht als so viel hierzu von Nöthen kraft dieses ausdrücklichen

zu versichern, wie dann diese davor zur wahren U^pollloe sul> Elnusuls. eonslitmli

possossorii ut. pualo stksalivo hiermit gestellet sein und hoffen sollen, um sich allen¬

falls daran zu erholen. Jnmittelst aber verspricht Herr von Uieulloira nach Ver¬

fließung des ersten Jahres, als in welchem kein Inlorosso nach hiesigem Landes-Brauch
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davon gegeben zu werden pflegen, und dafern binnen solchem Jahr die Haupt-8umma
nicht abgetragen sein sollte, solche 3000 fl. seiner Fräulein Tochter mit 5 pro Lanka
jährlich richtig zu verpansianiren, wobei dann

3. Fräulein Naria Laroiina mit ehrlicher adeliger Kleidung und Geschmuck, wie

sich nach ihrem Stand und Ehren gebühret, zu ihrer hochzeitlichen Daskivikask ver¬

sehen und also damit ausgefertigt werden soll, dergestalt, daß mit abgedachtem Heiraths-

Gut und der deswegen obbeschriebenen Versicherung, nicht weniger der jetzigen Ver¬

sicherung standmäßiger Kleidung und Zugehör sie Fräulein Laroiina wohlzufrieden,
daß selbe dankbarlich angenommen, und dagegen

4. nach löblichem Ritterschafts - Herkommen, auch wie solches vermöge der bei

dein Stamm von Dianlmim vorhandenen uralten väterlichen Disposikionan aufgerich¬

teter und avulirinirtar paekcmnm Damiiiaa geordnet und von undenklichen Jahren

her alzsevviret worden, mit Vorwissen und Bewilligung vorerwähnten Herrn Ernst

Rudolph von Eberstcin ihres künftigen Ehegcmahls vor dem ehelichen Beilager in der

besten und beständigsten Form Rechtens, ivie solches von Rechts und irgender Gewohn¬

heit hergebe, am kräftigsten geschehen soll, kann oder mag, eine gebührliche eidl. Ver¬

zicht thun soll auf alle väterliche und mütterliche, auch brüderliche und schwesterliche

Erb- und Erbfälle, was etivan künftig ab inksskako erlediget werden möchte, so lang

Mannsstamm von ihrem Herrn Vater Dinlipp ^.clam von Disnllaim herrührend vor¬

handen, und also alle Gerechtigkeit, so sie daran zu haben, und zu erlangen vermeinte,

dem nächsten Erben männlichen Geschlechts von diesem Dianlmiimschen Stamme zum

Besten ohne Anspruch lassen, jedoch axprasss vorbehaltlich, daß, wann ein oder der

andere, denen ältern Geschwistern und Anverwandten ihr etwas sx aeguisikis oder

Errungenen, so nicht den Stamm aKioiret, durch eine ksstamankliche oder andere

Disposition oder Donation vermachen oder IsA'iren wollte, solches freistehen, ohn-

benommen und ohnbeschränkt sein solle. Nicht weniger ihr, ihrer Kinder und Nach¬

kommen Recht auf den Fall, wann, da Gott vor seie, der ganze männliche Dionlloim'sche

Stamm verlöschen sollte, ganz ohnbeschadet, alles nach mehreren Inhalt der hierüber

aufgerichteten nonuneiations notui und Verzicht-Briefs, so von ihren: künftigen Ehe-

Herrn mit besiegelt und unterschrieben zurück gegeben werden solle, welches alles dann

wohlgedachter Herr Ernst Rudolph von Eberstein nebst gedachter Fräulein mit freund¬

lichen: Willen und Gefallen angenommen und nicht weniger als andere in dieser Heiraths-

Verschreibung gemeldte Dnneto adlig zu halten versprochen. Dahingegen hat

5. wohlgedachter Herr Ernst Rudolph von Eberstein versprochen, verwilliget und

zugesagt, abgedachtes Heiraths-Gut und Mitgift mit 3000 fl. gleicher Währung als

1500 fl. Gegenvermächtnis und 1500 fl. Wiederlage wegen der sonstigen Mitgift zu

widerlegen, da benebst auch

6. mehrgedachter seine künftige Ehe-Gemahlin gleich nach beschehencn: Beilager

mit 500 fl. Haupt-Gelds vorgesetzter Währung adeligen: Gebrauch nach zu beschenken

und zu verehren, mit welcher Morgengabc die Fräulein Carolins von Disulloim nach ihren:

Willen und Belieben zu handeln, zu thun und zu lassen, Macht haben soll; inmaßen aber

7. der Herr Bräutigam dermalen keine eigenen und liegenden Güter in brüderlicher

Theilung bekommen, sondern erst dereinst nach dessen Frau Mutter in Gottes Hand stehenden:

Ableben das freiadelige Ebersteinische Stamm- und Ritter-Gut Neuhaus, welches selbiger

von ihnie und seinen Herren Brüdern zun: Wittumb ack ckiss vikas eingeräumt ist, zu

gewarten, inmittelst aber seine Erbparkion von seinen Herren Brüdern verpausionirt hat,

als ist hierdurch exprsssa paeiseiret, daß dessen künftige Gemahlin Fräulein Lanolins

von Disnbsiin vor diese sämtlichen Haupt-8n:ninsn a 6500 rheinische sl. als 3000 fl.,

so sie ob sxprimirtermaßen ihren: Gemahl zubringet, 3000 fl. ihr dagegen von selbigen:

gemachten Niederlagen und 500 fl. Morgengabe dessen sreiadelige ihme ietzo in der

brüderlichen Theilung zugesallendc Renten untcrpsäi:dlich enin Lonskiknko posssssorio ack

ckieka Lunnnan: hiemit und in kraft Dieses verschrieben sein, hinkünftig aber, wann

er zu den: Besitz des Guts Neuhaus gelanget, darauf versichert, und so dann des Ends

und zu mehrer Versicherung auch der erfordert. Lehn-Herrn-Lonssns, inzwischen aber
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seiner Herren Gebrüderen Einwilligung förderst beigebracht und in deren Namen in¬

mittelst von dein ältesten unterschrieben werden solle, dergestalt, daß auf künftigen des

Herrn Bräutigams Todesfall, welches Gott noch lang verhüten wolle, die jetzige Fräu¬

lein tlaroline von vienbeim von wegen den vorgeschriebenen Haupt-Lumman als zu¬

sammen 6500 sl, wann sie anders ihre versprochene 3000 fl. wirklich eingebracht, wo¬

von, weilen die Herren Gebrüdere sich mit einander dahin verglichen, daß keiner dem

andern mehr als 1000 Thlr. als Ehegeld der nach Sachsen-Recht davon skudlirten

gedoppelten ?simion ü 10 pro Esnko halber einnehmen und ihrer Weiber übriges

Zubringen nur als paruplmrnai auf die Güter versichert werdeu sollen, 1500 fl. als

ein wahres Ehegcld und ckos, die übrigen 1500 aber obberührtermaßen als ein zuge¬

brachtes Gut und Aussteuer eonsicloriret werden, jedoch sxprosso paeisoiret worden,

daß diese 1500 fl. ebner Gestalt, als die 1500 fl. dos oder Ehegeld, das Privilegium

mit beschweret und beschuldet werden zu können, und der priorilast halber vor allen

andern Ereäiloreu, und sonst, es heiße wie es wolle, genießen und haben solle, außer

daß es nur mit 5 pro osuko, und nicht mit 10 pro esuto verpensioniret wird, zu

ihrem Unterhalt alle und eines jeden Jahrs 500 rheinische fl. jährlichen haben, und

zwar wann ihr Herr Bräutigam nach der Frau Mutter Gnad. Tod zum Besitz des

ihm kraft Vergleichs und Theilung zugekommenen Gutes UenhiNtS, hinkünftig kommen

solle, diese 500 sl. rheinisch aus diesem ihr deshalb ietzo verschriebenen Guts entweder

selbst nutzen, genießen und gebrauchen können, oder ihr von dessen Herren Brüdern

von denen bei selbigen stehen habenden Eupituliou aus denen selbigen, wohin sie will,

ohne ihre, sondern auf seiner Kinder oder Gebrüdern und der Lehns-Folger Kosten und

Gefahr, so lang sie lebt und den Witben-Stnhl nicht verrücket, ausbezahlet werden

müssen; sollte

8. sie, die sothane Fr. Witwe, aber zur andern Ehe schreiten und die 3000 fl.

wären wirklich eingebracht und bezahlt, hat dieselbe entweder samt denen 3000 fl. Wieder¬

lage und 500 fl. Morgengab ihres künftigen Eheherrn Kinder oder Brüdern binnen

Jahr und Tag aufzukündigen, auf welchen Fall diese ihr dann 6500 fl. zusammen

von äuko der Aufkündigung an binnen Jahr und Tag bnar zu bezahlen schuldig sein,

und hören sodann die jährlichen 500 sl. rheinisch ?on8ion gänzlich auf und osssiren

völlig, dafern aber ihr gefallen sollte, diese 6000 fl. ferners in ihres Gemahls Kinder

oder Brüder Güter stehen zu lassen, werden ihr dagegen von Zeit der vollzognen andern

Ehe an mehr nicht als 325 fl. rheinisch jährlich aus selbigen auf beschriebene Weise

bezahlt, wobei auch zu gedenken, daß so sie im Fall zur zweiten Ehe schreiten sollte

und es mären noch Kinder der ersten Ehe vorhanden, nach ihrem Tod diesen billig

zum voraus die von ihrem seligen Vater herkommenden 3500 fl. samt demjenigen,

was sie nach jetzigem Herrn Bräutigams Todesfall, entweder an Gerade und Mußtheil,

oder an der Errungenschaft zur Hälfte, nachdem? sie eins von beiden binnen denen ge¬

setzten 4 Wochen nach jetzigem Herrn Bräutigams Hintritt auserwählen wird, bekommen

hat, verbleibet; zu dein Übrigen aber gehen sie mit denen Kindern anderer Ehe zu

gleichen Theilen, auch verspricht

9. Hochgedachter Herr Bräutigam, wann er nach seinem Tod ein mehreres Ver¬

mögen als ietzo wirklich varhanden, entweder durch Selbsterwerb oder Ererbung hinter¬

ließe, daß seine Lehns-Erben und Folgere wohlgedachter Fräulein Euroling, mit einein

mehreren Wittumb versehen sollten, auf Maß er sich mit selbigem deshalben setzen will

und wird; wäre es aber

10. Sache, daß vor solchem künftigen Fall die versprochenen 3000 fl. Mitgift

wider Verhoffen entweder ganz nicht eingebracht worden, oder nur die Hälfte bezahlt

wären, soll es bei ihr Fräulein Earoliim stehen, dasselbe entweder sodann nach binnen

3 Monat darnach einzubringen und vorgedachten völligen jährlichen Gehalt zu genießen,

oder sich, dasselbe an denen vorermeldten jährlichen Gehalt verschriebenen 500 fl., wann

gar nichts eingebracht, mit 225 fl.; wären aber nur 1500 fl. ins Lehn wirklichen be¬

zahlt, mit 100 fl. abkürzen und abziehen zu lassen, wie ihr das gefallen und erwählen

würde, da sichs auch
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11. welches Gott gnädig verhüten wolle, über kurz oder lang also zutragen
würde, daß Wohlgemeldter Herr Ernst Rudolph Freiherr von Eberstein mit Tod

abginge, und nicht eheliche Erben, so von ihrer beider Leiber geboren, vorhanden, so

solle ihr der sothanen Frau Witbe freistehen, binnen 4 Wochen sich anzuerklären, ob

sie nach der dnrch Sachsen Recht denen Witben zu gut ausgemachter und gebräuchlicher

Gerade und Mußtheil greifen, oder aber die Hälfte der Errungenschaft erwählen wollte;

wählet sie die Gerade und Mußtheil, so fällt sodann alle praeleiiÄon auf die Hälfte

der Errungenschaft gänzlich hinweg gleichwie wenn sie zur solchen halben Errungenschaft

greiften sollte, sie alsdann im Geringsten keine Gerade noch Mußtheil zu fordern hat,

sondern sich mit Einem von Beiden, welches sie auflöset, lediglich begnügen muß, aber

dieses soll ihr folgen und werden vom Tag des Falls nicht nur jährlich und eines

jeden JahrS, so lange sie lebt, die 500 fl., so ihr obstehendermaßen nach allen Um¬

ständen verschrieben seind, sondern auch all ihr eigen hero ererbtes und zugebrachtes
Gut, Kleider, Kleinodien und Geschmuck, auch nachdeme sie erwählen wird, entweder

die Gerade oder Mußtheil, oder cköäueko usus ulisno, als ohne welches keine Errungen¬

schaft zu äktkvminii-en, und zu achten ist, der halbe Theil aller instehender ehe gewonnener

und errungenen Nodilien und erblichen Gütern, so viel deren nämlich von beiden Ehe¬
leuten erkauft, bezahlt oder sonsten an sich gebracht worden; die Lehn-Güter aber, und

was er von seiner ?umikis irgend ererbet hat, ingleichen Heergeräth verbleiben der

Eberstein'schen ?amikiö, und mit kussiv-Schulden ftoll die Fräulein Eurolüm durchaus

nichts und in keinem Fall was zu thun haben. Über alles Obgemeldte will

12. er, Herr von Eberstein, auf den Fall, da nämlich keine Kinder vorhanden,

durch eine kö8kg.msnkliche äispositüon sie Fräulein Euroking. noch absonderlich bedenken

und versichern und sich deshalben mit seinen Herrn Lehns-Folgern vorendhero setzen
und vergleichen, und wann

13. gemeldte Fräulein Es-volina, nach ihres künftigen Ehe-Herrn Absterbens auch
alz inköstato mit Tod abgehen würde, und von ihren beiden Leiber keine Kinder vor¬

handen, alsdann soll alles vorgemeldt zugebrachtes Heirathsgut, Wiederlage und

Morgengab, zusammen ü 6500 fl. Haupt-Geld, Kleider, Kleinodien und Geschmuck,

auch was sonsten von ihrer Seiten dahin kommen, von ihr ererbt, oder zugesallen und

eingebracht worden, samt dem halben Theil, so sie von den währender ihrer Ehe mit

einander errungen, oder aber nachdeme sie erwählet hat, an deren Statt ein Gerade

und Mußtheil bekommen, hinter sich auf ihre nächste Erben fallen, wie dann

14. auch ferners auf den FcU, daß sie beide künftige Ehe-Leute Kinder mit ein¬

ander (welches der Allerhöchste verleihen wolle) gewinnen, und dann er, Ernst Rudolph

von Eberstein, vor Wohlgedachter seiner Ehe-Gemahlin mit Tod abginge, ein oder mehr

Kinder hinterlassend, so soll sie Fräulein LAvoliim, so lange sie ihren Witben-Stand

nicht verrücket, als Mutter und Mitvormünderin bei denen Kindern sitzen bleiben, alles

mit Zuziehung, Einwilligung und Genehmhaltung eines der nächsten Lehns-Folgern,

oder wen Herr Bräutigam in seinem Nastumönl als solchen benamet, als des Haupt

und Mitvormündcrs; Es seie Lehn oder eigen, und was sie beide zusammen gebracht,

genießen, nutzen und gebrauchen, alle Güter und Häuser in wesentlichem Bau und

Besserung erhalten, alle Renten, Zinsen und Gefälle auch Gerechtsame fleißig beobachten

lassen, ihren Kindern zum Nützlichsten und Besten vorstehen, dieselbe, wann es Söhne,

auf Ünivki'sikülen und Reisen nothdürftig und standmäßig halten und selbigen die

Güter nicht ehender, als bis sie zur Äajoroimitüt, gelangen, zwar ohne Rechnung,

jedoch auch ohne alle zeit ihrer uckminislrution gemachte Schulden abtreten solle. Es wäre

dann, daß die rsvannen zu ihren Ltnckisn und Reisen nicht hingelanget und sie zu dem Ende

mit Zuziehen des Herrn Haupt-Vormunders und nächsten Lehns-Folgers etwas dazu erborget

und aufgenommen hätte, allerseits Kinder, männlich und weiblichen Geschlechts nach Ge¬

legenheit" mit Rath beiderseits Freundschaft versorgen, verheirathen und aussteuern, auch

alles dasjenige thun, was einer getreuen Mutter und Vormünderin gegen ihre Kinder wohl

geziemet und gebühret, doch daß sie alle wichtigen Sachen mit Rath der Lehns-Folger

und der ihr zugeordneten Vormunden bedenken, handeln und verrichten solle, wo aber
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15. ihr, Fräulein Lanolins., nicht beliebig und bequem sein würde, bei denen

Kindern zu bleiben, soll ihr in diesem IM alsdann alles dasjenige werden, was und

wie solches auf den Fall, da keine ehelichen Kinder von ihrer beiden Leiber geboren

vorhanden wären, obbeschrieben, sie mag alsdann aus ihren: Witben-Stand und zu einer

andern Ehe treten oder nicht, alles auf Art und Maß, als im Vorigen bei jedem Fall

axprimiret; wäre es aber Sache, daß vorbemeldte Fräulein vor ihrem Ehgemahl (welches

Gott verhüten wolle) ohne Lesksinsnl mit Tod abginge, so solle alsdann ihine Herr

Ernst Rudolph von Eberstein die 3000 fl., so sie Fräulein Lsvolins ihme zugebracht,

samt denen 500 fl. Morgengabe, und alles, was sie während der Ehe ererbt und er¬

rungen helfen, eigenthümlich verbleiben, jedoch daß im Fall Kinder von ihrer beider

Leiber ehelichen geboren, vorhanden, Er die Kinder als ein getreuer Vater ehrlich und

zu allen Tugenden auferziehen, in ihrem vollkommenen Alter mit Rath und That beider¬

seits Freundschaft bestatten helfen, und all dasjenige thun, was einem getreuen Vater

gebühret. Wäre es aber Sache, daß Er, Herr Ernst Rudolph, Freiherr von Eberstein,

folgends zur andern Ehe schreiten und Kinder darinnen erzeugen würde, so sollte es

vorgedachter Herr Ernst Rudolph von Eberstein mit Fräulein Lsrolins erzeugte Kinder

ihr mütterlich Gut an 3500 fl. und die Hälfte alles bis zu deren Tod Errungenen

zum voraus haben, und dann im Väterlichen mit ihren Gebrüdern oder Geschwistern,

so in folgender Ehe erzeuget, in gleiche Theile gehen, und ausgesteuret werden. Und

dieweilen wohlgedachter Herr Ernst Rudolph, Freiherr von Eberstein, evangeltfcher,

sie, Fräulein Nsris Lsrolins, aber der cmtliolLelwn kelixion ist, so hat wohlgedachter

ihr künftiger Ehegemahl sie, Fräulein Lsrolins, versichert, sie alle und jederzeit der

Ualiß-ion halber ganz ohnangefochten zu lassen, und seine Sache dahin zu richten, daß

die beide künftige Eheleute, wo nicht alle, doch die meiste Zeit an eatliolischen Orten

ihr häusliches Wesen zu halten, so fort die Fräulein, wo sie auch ist, ihren esklrolischen

Gottes-Dienst ohne seine Hinderung abwarten und beiwohnen können. Zur Urkund

dessen ist dieser HeirathsMolnl auch von beiderseits anwesenden hochadeligen Freund¬

schaften unterschrieben und mit deren angebvrnem Petschaft bekräftiget worden. So ge¬

schehen Uöellsft den 9. llsn. 1719.

iL. 8.) Ernst Mttloflill Frriberr von Oberstem.

(L. 8.) Zlari« iLiitollette Lanolin« von Uieiilieiiu.

(U. 8.) 1'Iiilipp .4ÜSIHS Freiberr von Menbeim.

(L. 8.) Lrnst Lnielllivli Gent von Eberstein.

(L. 8.) >VoI1 Uiotl'ielr Freiberr von Eberstein.

(L. 8.) Lanl Freiberr von Eberstein.

(L. 8.) Lnton Kottlvb Freiberr von Eberstein.

(L. 8.) LlliLtisn VVillwIin Freiberr von Gbcrsteiu.

(L. 8.) >VilIwim Freiberr von Eberstei».

(L. 8.) LIeonois 8opbia Freiin von Oberstem geborene Freiin

von Mertber», Witbe in Vormundschaft meines ab¬

stehenden unmündigen Sohns Wilboliu Freiberrn von
Eberstei».

Nr. 320. Mevers Krn. Höer-Stallmeisters und seiner Gemahlin wegen deren
Khestiftung ü. ä. Kochst, den 9. Januar 1719.

Nachdeme mein herzgeliebter Bruder Herr Ernst Friedrich, des heiligen römi¬

schen Reichs Graf von Eberstein, mir auf mein bittliches Ansuchen die Freundschaft

und Liebe gethan und meine Ehestiftung auf Maße, wie sie dermalen eingerichtet ist,

da sie nicht anders eingegangen und angenommen werden wollen, um zur Endschaft

der Sache und Schluß der Heirath zu gelangen, nicht allein vor sich mit unterschrieben,

sondern auch unserer übrigen Brüder gleichmäßig Unterschrift und Einwilligung in solche

Ehestiftung, und sonderlich den darin enthaltenen siebenten punet, Zmsvsutivkl hat darbei

aber des mehrern mir rsmonskriret, welchergestalt alles solches und die darin zun:

Witthum verschriebenen 500 rheinische Gülden in mehrers erforderten, als bei Auf-
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rechtverbleibung unseres ohnwiderruflich ausgemachten Lehnstanunes aus meinem jetzigen
Vennögen vorhanden und thulich sei, und er dannenhero selbst davon Verdruß und

Nachtheil vor sich haben und man den Zuschuß kraft der gethanen Elnuranti« von ihm

praskonckiren dürfe, welches ich auch selbst also befunden und genugsam verstanden

habe. Als roversire ich mich hiermit vor mich, meine Erben und Erbnehmen snd

potllsen bonorum ausdrücklich und wohlbedächtig, obbenamten meinen Herzgeliebtesten

Bruder wegen dieser Unterschrift und Etnnrnntüe solcher meiner Ehestiftung allenthalben

schadlos zu halten und gegen alle Ansprüche und Anforderungen auch männiglich auf

meine Unkosten zu vertreten, wie denn auch meiner künftigen Gemahlin Einwilligung

hierinne und mit Unterschrift oum Eurukors dieses meines bündigen Usvorsss zu ver¬

schaffen, gegen welchen uns beiderseits kein einzig Recht, noch einig geist- noch weltlich

oder sonstiges Loimlloium oder blxesMon, oder was noch künftig von dergleichen er¬

funden werden möchte, schützen soll. Als treulich sonder Gefährde wissentlich und

wohlverständigt ausgestellt. Mellst, den 9. cknnuurij 1719.

(O. 8.) Ernst Mnlolpb Freiberr von Eberstem.

Zlarie tlninlin« von Eberstein geborne von Dien beim.

Am 8. Juli 1719 bestätigte des Königs, Kurfürsten zc. zc. Friedrich August

von Sachsen Ober-Aufseher der Grafschaft Mansfeld Johann Friedrich von Stammer

auf Rammelburg der Frau Maria Antonetta Karoline von Eberstein geb.

von Dienheim auf ihr Ansuchen Hrn. Christian Marschall von Bieberstein

als „Kurator hier im Lande", nachdem letzterer schon 10 Tage zuvor folgende

Urkunde mit unterschrieben hatte:
Nr. 321.

Nachdem die Hoch- und Hochwohlgeborenen Herren, Herren Ernst Friedrich

des heiligen römischen Reichs Graf von Eberstein, auch Herr Wolf Dietrich, Herr

Karl, Herr Anton Gottlob, Herr August Christian Wilhelm und Herr Wilhelm

allerseits Gebrüder von Eberstein eum Enrntorlo wegen Herr Wilhelms von Eber¬

stein meine hochgeehrteste Herren Schwäger mir auf meines lieben Mannes und mein

bittliches Ansuchen die Freundschaft und Liebe erwiesen, und meine Ehestiftung in

solchen Dermins unterschrieben, daß auf unverhofften Todesfall meines lieben Mannes

Sie mir aus dessen Lehn-Gütern Fünfhundert Gulden Rheinisch jährlich zum Leib¬

gedinge zahlen wollten, nachdem aber ich nebst meinem Herrn Enrnkors verständiget

worden bin, daß mein lieber Mann, Herr Ernst Rudolph von Eberstein, mit seinen

Herren Brüdern einen gewissen Lehnstamm mit keinen Onere beschweret werden sollte,

in Bezahlung der mir gelobten 500 Gulden Rheinisch aber solcher sehr Aravired

würde, indem sein übriges itziges Vermögen nicht wohl hinlänglich, mir die 500 Gulden

Rheinisch abzuwerfen, und ich aber keineSweges gesonnen bin, mein hochgeliebte

Herren Schwägere Gutheit zu mißbrauchen und den eonskikuirtsn Lehnstamm zu be¬

schweren:

So will daher mich hiermit dahin freiwillig erkläret haben, daß ich bei er¬

eignenden Fall aus meines lieben Mannes itzigen Gütern mehr nicht fordern will,

als was dieselben ertragen können, und will ich vor allen Dingen und zuvörderst den

eonskikuirken Lehnstamm abrechnen lassen, will auch die mir unterschriebene Ehe-

Stiftung änderst nicht prockucnren und vor mich nlleAren als auf dasjenige, was

über den mehrbesagten Lehnstamm vorhanden sein wird. Zu Urkund habe ich diese

Erklärung wohlbedächtig und mit Genehmhaltung meines gerichtlich bestätigten Herrn

Enrnt-oris, auch mit Vorbewußt meines lieben Mannes unterschrieben und besiegelt

von mir gestellet. Geschehen Neuhaus, den 28. ckunis 1719.

(l^. 8.) Mri« ^ntounette Onroline von Oberstem gebobrne
van vieolmiin.

(Ii. 8.) Cbristum Mnrsrlmlt vo» Bieberstein, onrnk. noie. der

Frau Ober-Stallmeister von Merskein.

(ib. 8.) Lrnst kulloixlt von Ldorsteill.
30
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Nr. 322. Victor Kürst zu Anstatt konstrmirt des Hver-Stallmeisters K. Hl. v.

Oberstem Keiratstsvertrag am 16. 8ept. 1721.
Von Gottes Gnaden Wir Victor Friedcrich Fürst zu Anhalt, Herzog zn

Sachsen, Engern und Westphalen, Graf zu tlseaiiicu, Herr zu Krrnburg und
Zrrbst :c. Urkunden hiermit. Demnach Uns der Wohlgeborne fürstl. bischöfl. Eich¬
städtische Ober-Stallmeister Ernst Rudolph von Gdcrstriu als Lehnsvasall Uns
gehorsamst ersuchet, daß Wir vorherbeschriebene, zwischen ihm und seiner Eheliebsten,
der Freiin von vikulrsim getroffene Ehe-Uaetu cl. ck. den 9. ckuu. 1719, nachdeme
er die von seinein Vater scl. auf das Gut Ueuhans gemachte Lehenschuld bei dein
herzogl. braunschiveigischeu Geheimten Rath Alllhelm von Wilkenilz ü 2000Thlr.
von ihrem Eingebrachten übernommen und bezahlet, gnädigst eontlrmiren und Unfern
lehnsherrl. Eoussus darüber zu ertheilen gnädigst geruhen möchten, und Wir dann
darbei nichts Bedenkliches befunden: Als eonürminen und bestätigen Wir besagte
Ehe-Buctu in allen Llluusuln und Umretsn hiermit dergestalt, daß darüber stets ge¬
halten und so oft es nvthig die Eoutrulmuten landsfürstl. geschützet werden sollen,
jedoch Uns und männiglich an seinen Rechten ohnschädlich. Urkundlich haben Wir
Uns eigenhändig unterschrieben und Unser fürstl. lumbal wissentlich darunter drücken
lassen. So geschehen Bernburg, den 16. 8cpt. 1721.

(U. 8.) Victor Fürst Zu Aulmlt.

Deren Kinder falle zu Eichstädt geboren):
1. Christian Franz Anton Karl Ludwig, geb. 4. Nov. 1719, f 11. Januar 1797

zu Basel, Dom-Propst des Hochstifts zu Basel, studirte zu Rom bis 1742, in dem
Domstift Basel aufgeschworen 16. Juni 1745. Als die Franzosen das bischöfl.-
basclische Gebiet 1793 in Besitz nahmen, verließ das Domstift seine Residenz in
dem nahen Dorfe Arlesheim und brachte sein Archiv und seinen Kirchenschatz
nach Basel in Sicherheit; auch der Domprobst Franz v. E. verlegte seinen Wohn¬
sitz nach Basel und beschloß daselbst sein Leben. Franz hat sich auch litterarisch be-
thätigt. Die Besorgung seiner in der Grafschaft Maiisfeld habenden Angelegen¬
heiten übertrug er dem Grafen Friedrich v. E. und nach dessen Tode dem Haupt¬
mann Albrecht v. E. in Groß-Leinungen.

2. Maria Anna Theresia Sophia Charlotta Adelheid, geb. 1. Februar 1721, f
15. Mai gj. u.

3. Marin Theresia Wilhelmina Antonetta, geb. 10. März 1722, verm. mit
Joseph Niklas Reich v. Rcichenstein, fürstl. baselsch. Ober-Stallmeister.

4. Maria Glermarn Antonetta, geb 29. April 1723, 's 17. Dez. 1777 zu Arles¬
heim. Ihre Pathen waren Gräfin von Ingelheim, des kaiserl. Kammergerichts-
Präsidenten zu Wetzlar Gemahlin, und Freifrau v. Stein geb. Gräsin v. Kuen-
burg, des Prätors der Stadt Eichstädt Gemahlin.

5. Maria Johanna Maximiliana Franziska, geb. 6. Dez. 1724, si 6. April 1723.
6. Maria Antonetta Karolina Josepha, geb. 22. Mai 1726, si 27. Jan. 1727.
7. Maria Henrietta Josepha Antonetta Johanna geb. 27. Okt. 1727, ff 27. Juli 1728.
8. Maria Antonetta Louisa Johanna, geb. 23. Juni 1729, si 22. Jan. 1730.
9. Franz Ludwig Friedrich Christian Karl Joseph, geb. 13. Sept. 1731, si 25. Okt. 1731.

10. Christian Maximilian Joseph Friedr. Zmveri, geb. 4. März 1733, ff 10. März es. u.

Nr. 323. Schreiben des fnrstbifchöfl. eichstädt. Hberstalttneisters Krnlt Wudokf

Waron von Oberstem an den Grafen ck. <i. Kichstedt 27. Hütt 1727,

die Witte um Äbernastme einer Watstenstell'e öei feiner Kochter Jofepsta
enthaltend.

Hochgeborner Reichsgraf, hochgeehrtester Herr Gesandter. Gw. Hochgeborn
inil diesem zu incommodireii, werden Sie nicht ungnädig nehmen. Gs hat aber
meine Hr., als ich das Vertrauen, daß Sie uns unsere Bitte nicht abschlagen werden.
Bachdem der gütigste Gott meiner Hrau ihre bishero getragene Leibesbürde heute
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früh halb 6 Uhr christmildest entbunden und uns mit einer Tochter beschenket

hat, welche wir dann Morgen g, g. durch das Bad der heil. Taufe der christl.

Airche einzuverleiben willens sind, Gw. Hochgeb. zu einem Tltttfpathen auszu-

bitten. welcher Hoffnung, daß chie es uns nicht abschlagen werden, wir dann

auch den hohw. Hrn. 00N Dienheim Dero Stelle zu vertreten ersuchen und den

Namen Josrpho beilegen lassen werden. U)ormit dann mich nebst m. Fr. (so

sich gehorsamst empfiehlt) und das kleine Pathchen zu beständigen Gnaden gehor¬

samst enipfehlen und mit aller vonm-ulion zeitlebens beharre Gw. Hochgeb. Meines

Herrn hochgeehrten Herrn Gesandten unterth. gehorsamster Diener.

Original im Hauptstaatsarchiv zu Dresden. 6. I)'LbkI'8keill.

Nr. 324. Auszug aus dem 1787 öegonnencn Hehofen'schen Kirchenbuchs.

s. 36. 1797, l s. Januar f zu Basel Christion Frans Anton Korl

Freiherr v. Gberstein, Doinprobst des Hochstifts zu Basel. Gr war geboren im

Gctober (7(9, alt also 77 Jahr ^ Monat.

Herr I>r. 1. 8ieber zu Basel hat die Güte gehabt, mir über den Dompropst

Franz v. Eberstein unterm 27. Dez. 1878 Folgendes mitzutheilen:

„Als die Franzosen das bischöflisch-baselische Gebiet 1793 in Besitz nahmen,

verließ das Domstift seine Residenz in dem nahen Dorfe Arlesheim und brachte

— ein bemerkenswerthes lAetnm — sein Archiv und seinen Kirchenschatz nach Basel

in Sicherheit, als in dieselbe Stadt, die 1529 sich vom Bischof losgesagt und pro¬

testantisch geworden war. Es scheint, daß der Dompropst Limn? Aulon kein Bedenken

trug, seinen Wohnsitz nach Basel zu verlegen, und daß er sogar hier sein Leben

beschloß. Derselbe ist übrigens hier keineswegs vergessen; er scheint sich auch literarisch

bethätigt zu haben. In den neuen Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel,

3. Abthlg. (Lasel 1816) von Markus Lutz werden S. 174 ff. die Schicksale des

Baslerischen Stift-Kapitels erzählt, und zwar beruft sich der Verfasser auf die

„lateinische Urschrift des sei. Dompropst Lran? Freiherrn von lüderstein".

Ob ein solches lateinisches Nanusoript in hiesigen Bibliotheken vorhanden ist, vermag

ich noch nicht mit Bestimmtheit zu sagen; meine bisherigen Nachforschungen waren bis

jetzt ohne Erfolg. Dagegen habe ich in einem handschriftlichen Sammelbande, der aus

dem Nachlaß des erwähnten Markus Lutz stammt, ein Schriftstück gefunden, das

folgenden Titel hat: „Aeln Loelosias lZasilionsls, ick est Eonstitutionss szmockalss

nlinogug.« orckinntionss guns in lüpiseopi lZasilisnsis Avebivo lUannseriptao asssr-

vaiur vol tg'pis eckitus sunt. Eollootionoin nckornavit tckirist. Irnneismis (Alwins

ab Lbersteiu oinsckoin ooolssin« eanonieus Anno ckoinini 1766." Eirea 45 Folioseiten.

Im gleichen Bande stehen „Nompli lZasilisusis siusckemgus enpituli iata.."

4 Folioseiten, auf Wunsch des Bibliothekars von 3t. lZlnsii im Schwarzwald im I. 1761

niedergeschrieben, jedoch ohne Namen des Verfassers. Vielleicht ist dieser Aufsatz von

Lutz für seine Geschichte des Basler Domstifts benutzt worden."

Der Dompropst Franz v. E. zu Arlesheim schrieb 16. Aug. 1782 seinem Vetter

Karl Theodor v. Eberstein (nachmal. Minister):
Im Jahre ;?SH und sodann anch im Jahre t?ss wurden mir von der kursächsischen Ritter¬

schaft über den alten Adel, Ritter- und Stiftmäßigkeit der von Werther und meiner übrigen
Ahnengeschlechter ein Attestatum gegeben. Euer Hochwohlgeboren haben auch von dem letztern,
als welches in der besten Form ist, eine Abschrift in Händen. In beiden ist das von Wertherische
Wappen so wie es sich in unserem Stammbaum vorfindet oben angesetzt, nämlich einen grauen
Wolf znm Aussatz oder Helmzierde habende. Mit eben diesem Wappen ist schon wenigstens vor
so Jahren mein seliger Hr. Vater für neuaufzunehmende Domherrn bei dem hohen Domstift
Eichstädt als Adjurant zugelassen worden, und also bin auch ich selbsten bei dem Höchen Dom-
stift-Stasfel aufgeschworen worden. Der berühmte Johann Siebmacher in seiner s. Ausgabe von
;sos schildert das v. Wertherische Wappen auch mit einem grauen Wolf, und seine Beschreibung
davon lautet wie folgt: „Das erste Feld gelb (etliche haben es weiß), der Low darin roth; das

30*
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zweite Feld schwarz, der Ast samt den Blättern darin gelb. Aus dem Helm ein gelbe Aron, der
Wolf in seiner Färb mit einer gelben Aron. Die Felder darauf roch, gelb und schwarz, die
Helindecken desgleichen." Dieser Beschreibung kommt nun unser Wappen vollkommen bei, nur
daß aus versehen des Malers das Schwarze sich nicht deutlich genug in der Helmdecke findet. Gs
wäre also allerdings nicht wohl zu begreifen, wie das v. Werthcrische Wappen bei dem Höchen
Deutschen Vrden einen schwarzen Wolf ohne Vhren, in den Wappcnbüchern der kursächsischen
Ritterschaft gar einen schwarzen Bären mit einem Halsband zum Aufsatz und Helmzierdc haben
sollte, wenn nicht aus der Geschichte bekannt wäre, daß öfters und zumalen zur Zeit der Ritter¬
spiele sich verschiedene Äste der nämlichen Geschlechter durch Helmzierden und Helmdecken unter¬
schieden hätten; wie ich dann selbsten hie zu Lande Familien kenne, so alle ihr uraltes Wappen
gleich, ihre Zierden aber sehr verschieden haben. Ls ist also zu vermuthcu, daß man bei weiterem
Rachsuchen wohl auch die v. Werther mit dem grauen Wolf vorfinden werde. Bei welchem allen
zu merken, daß die v. Werther, so wir führen, aus dem Hause Beichlingen sind.

Karl Freiherr von Oberstem,
fürstl. nassau-dillenb. Vber-^ägermeister und Inhaber des St. Hubertus-Grdens,

Stifter ller uorlr blübemlm ZMenburger Irunclu',

geb. 25. und get. 30. Nov. 1687 auf dem Schlosse Neuhaus, ff 3. Nov. 1725 zu

Dillenburg (des 1717 ff Christian Ludwig v. Eberstein und der Eleonore Sophie geb.

v. Werthern 6r Sohn), vcrm. I> im Mai 1713 mit Alane Alariniilianc (f 17. Nov.

1720 zu Dillenburg), der einzigen Schwester des fürstl. nassau-dillenb. Ober-Stall¬

meisters Johann Karl Friedrich v. Büring (ff 15. Jan. 1720); II) im Nov. 1721

mit Wilhelmine Charlotte Philippine (geb. 15. Okt. 1690 zu Frickhofen, wiederverm.

in 2r Ehe mit dem kurmainz. Kammerherrn und Obersten Philipp Ludwig Gottfried

Freiherrn v. Guttenberg sf vor 1759); sie ließ ihre Kinder 1r Ehe in der kathol.

Kirche erziehen), des Heinrich Ernst v. Quernheim auf Langendernbach und der Agathe

Margarethe geb. v. Seelbach zu Zeppenfeld jüngste Tochter.Dessen Kinder: u) 1r Ehe:
1. Johannette Eharlotta Sophia (bis 1727 Johannetta gerufen), geb. 22. Mai 1714

zu Dillenburg, nach ihres Vaters Tode bis 1727 bei ihrer Großmutter in den

Eichen, dann im Kloster zu Mainz und von 1730 an bei dem Grafen E. F. v. E.

in Groß-Leinungen, war 1772 sehr augenleidend, ff 30. Dez. 1783 zu Groß-

Leinungen, beiges, in Rötha 3. Januar 1784.

2. Amalia Henrietta Elisabeth«, geb. 8. März 1717 zu Dillenburg, verm. mit dem

k. pr. Major und nassau-oran. Landdrosten Andreas Jakob v. Außem.

3. Wilhelm Karl, geb. 29. April 1718 zu Dillenburg, ff 6. Dez. es. u. ebendas.4 Johann Karl Friedrich, Stifter des noch klühenden Tilstter Zweiges.
5. Friederika Christian« Sophia Charlotta, geb. 19. Juni 1720 zu Dillenburg, von

1727—1771 bei ihren Verwandten in Harzgerode, dann in Groß-Leinungen, wo sie

7. März 1800 in ihrem 79. Jahre starb.

— b) 2r Ehe: 6. Wilhelm, 22. Sept. 1722 zu Dillenburg, ff 28. Mai 1724 ebend.

7. Dorothea Agatha Henrietta, geb. 3. Dez. 1723 zu Dillenburg, verm. 1744 mit

Karl Frhrn. v. Wendt zu Wiedenbrück und Papenhausen (geb. 15. Okt. 1715,

ff 1763), Rittmeister a. D. und gräfl. lippe-detm. Landrath und Drost zu Vormholz.

8 Karl Christian, Stifter des 188k erloschenen Mannheimer Zweiges.

9. Kndwig Ernst Karl, geb. 19. Nov. 1725 zu Dillenburg, 25. es. getauft, ff 8. Dez.

1773 zu Klein-Scharlack bei Königsberg in Pr., als er gerade im Begriff war,

sich zum zweiten Male zu verheirathen; trat 1773 seinem Bruder I. Karl Fr. sein

auf Horla habendes Mit-Rückkaufsrecht ab (H. N. 248); Mitbesitzer der Reichs¬

rittergüter Zeppenfeld und Langen-Dernbach, trat im Mai 1742 in die k.

preuß. Armee, wird 28. Nov. 1745 Sec.-Lieut. und 1754 Prem.-Lieut. bei dem Jnf.-

Reg. Dohna in Königsberg in Pr., verm. mit Anna Barbara geb. Fischer (ff 1772).
Tochter: Friederike Wilhelmine, geb. 7. Nov. 1761.
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Nr. 325.

Ich Endesunterzeichneter Urkunde und bekenne in Arast dieses, daß die hoch-

wohlgeborne Freifrau Wilhelmina Tharlotta Philippina vo»» O»»cr»»hei»»»

aus einer rechtmäßigen Ehe von dem hochwohlgcbornen Freiherrn Heinrich Ernst

von Quernheim als Herrn vattern und hochderenselben Frau Gemahlin Agatha

Nkargaretha geborene von Selbach als Frauen Rttitter geborenen und dem

christlichen Gebrauch nach in der Pfarr Frickhofen, welch im hochfürstlichen

Oranien-Nassau-Hadamarischen gelegen ist, im Jahr söstst den sS tcn Tag Rlonats

Oktober getaufet, aus dem heiligen Taus über von dein hochwohlgcbornen Frei¬

herrn Aarl von Selbach und Wilhelmina Aatharina von Selbach gehoben

worden seien, zu wessen mehrer Beglaubigung ich gegenwärtigen Tausbrief aus

den bei hiesiger Pfarrei verwahrlich aufbehaltenen Taufbuch heraus gezogen, eigen¬

händig unterschrieben und mit gewöhnlichem Petschaft bedruckt habe. So geschehen

Frickhofen, den f2. Dbr. f773. Wartinus Thüringer, Pfarrer.
Nr. 326.

Daß wcyl. 8. N. Herr Thristian Ludwig Freyherr von Eberstein, Sr.

Aönigl. Waist. in Polen und Aurfürstl. Durchl. zu Sachsen, wie auch Sr. Hoch¬

fürstlichen Durch!, zu Anhalt rksxsotävs Ober-Aufseher des Fürstenthums Harzge¬

rode, Gberhauptmann, Obristwachtmeister der Ritterpferde, Gberforstmeister, Erb-

und Gerichtsherr^ auf GeHofen, Neuhaus und Paßbruch, Inhaber der Gräfl.

Akansfeldischen Ämter Leinungen und Worringen einen jungen Herrn, welchen Er

mit Seiner Frau Gemahlin, Frau Eleonoren Sophien geb. Freyherrin von

Wert her, erzeuget, unno s637 den 30ten Novcmbr. auf dem Neuhaus, als dem

hieher eingepfarrtcn Rittergute, habe taufen lassen, der in der h. Taufe den Namen

Karl erhalten und dessen vornehme Taufzeugen gewesen H der Herr Gras von

Stolberg, 2) der Lieutenant von Spiegel nebst andern zwei von Adel, 3) die

Frau von Werhern, die Dom-Frau, 5) des Thumherrn I. Tochter von

Eberstein, 6) die Frau Burgsdorfsin nebst andern, die nicht zugegen gewesein

solches wird hiermit von Endcsgesetztcn aus dem bei der Airche zu Rötha geführten

Airchenbuch sub tiäs Msboruli attestiret. Sig. Rötha, den 30. Dezembr. t773.

sp. 8.) Johann Aarl Lcbrecht Seiler, Prediger daselbst.

Das; vorstehender Extrakt, welcher van dem Herrn Pastor Johann Karl Lebrecht

Seiler ausgefertiget, mit dem Rothaischen Kirchenbuch völlig übereinstimme, solches

wird von mir zu Endesgcsetzten sab tiäs pustoruli attestiret. Sig. Groszlei nungen

in der Grafschaft Mansfeld, den 30. Dez. 1778.

lp. 8.) N. Karl Anton AriÄarioi, des Leinungischen
Deounabs verordneter veeunns.

Nr. 327. Aus dem Ultttf- und Steröeprotokokk der Stadtkirchc zu Dilkenöurg.

Laut der auf hiesiger Pfarr sich befindlichen Nrkunden hat Weyl. Hr. Ober¬

jägermeister Carl von Oberste»» in zwo Ehen fünf Söhne erzielet, von

seiner ersten Gemahlin gcborner von Düring sind ihm zwcen Söhne geboren.

Der erste Wilhelm Carl, so den 2ß. April s7s3 das Tageslicht erblicket, ist den

6. Xbris desselben Jahres wieder gestorben und den s2. sjusÄ. in hiesiger Stadt¬

kirche begraben worden. Der zweite Sohn aus erster Ehe, welcher dermalen in

Aönigl. preußischen Diensten als Lieutenant stehet, ist den P Rtay flsfi ge¬

boren und den 3. ejnsä. getauft worden und hat den Namen Johann Carl

Friedrich bekommen. Taufzeugen waren Hr. Tarl Friedrich von Büring,

sürstl. Nassau Dillenburgischer Ober-Stallmeister, und die damalige Frau Oberhof¬

meisterin Frau von vollmar.

Von der zweiten Gemahlin Frau Milheltttine geborne von (Hnern-

Hein» war der erste Sohn Wilhelm den 22. 7lw. s722 geboren, aber den

23. R cay 172^ wieder gestorben und den 30. öjuscl. in hiesiger Stadtkirchen begraben.
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Der zweite Sohn kam an diese Welt den 9. llbris (724, ist den (4. sz'usä. getauft

und Carl Christian genannt worden und hat zu Kathen gehabt des damals

regierenden Fürsten Christians hochsürstl. Durchl. hochsel. Andenkens und dessen

Frauen Gemahlin Frauen Isabellen Charlotten geborne Prinzessin von

Nassau Diez hochsürstl. Durchl. Nnd der dritte Sohn letzter Ehe, welcher den
(9. 9br. (725 geboren worden, hat den 25. chuscl. die h. Taufe und bei derselben
den Namen Kndwig Crnst Carl empfangen, wobei als Zeugen gestanden Hr.

Ernst von Quernheim, Herr Carl von Nordeck und dessen Gemahlin Frau

Louise geb. von Quernheim.

Dieses alles habe auf Begehren eigenhändig unterschrieben und mit meinem

gewöhnt. Petschaft bekräftiget. Dillenburg den (6. ckunis (750.

(C. 8.) Salomon Mors, Gber-Consistorial-Rath und Gberprediger Hieselbst.

Daß vorstehender Tauf- und Sterb Protocolls Extract von dem Hrn. Ober-

Consistorial-Rath und Oberpfari'er Morf eigenhändig ge- und unterschrieben, auch be¬

siegelt worden, solches wird mittelst Beidruckung des größeren Ober-Consistorial-Jnsiegels

hiermit attestiret. Dillenburg den 22. Junis 1750.

Fürstl. Oranien Nasfauisches Ober-Consistorium Hierselbsten. B. v. Wülcknitz.

Über seine Kinder hat der Ober-Jägermeister Karl v. Eberstein selbst auf¬

gezeichnet: Erster Ehe 1) Charlotte Johannetta Sophia, geboren 1714s den

22. Mai, 2) Amalia Henrictta Elisabeths, geb. 1717 den 8. Nuriis, 3) Wil¬

helm Karl, geb. 1718 den 29. April, gestorben den 6. Nee. 1718, 4) JohannKarl Friederich, geb. 1719 den 4. Mai, 5) Friederika Christin» Sophia
Charlotta, geb. 1720 den 19 ckunis. Den 17. 9br. 1720 ist die Frau Matter

gestorben. Zweiter Ehe 1) Wilhelm, geb. 1722 den 23. 7br., welcher ge¬

storben, 2) Dorothea Agatha Henrietta, geb. 1723 den 3. Oee."

Diese Aufzeichnung ist also geschehen vor der Geburt von Karl Christian und

Ludwig Ernst Karl. Die Tochter 2r Ehe D. A. H. verheirathete sich 1744 mit

dem Rittmeister von Mendt unter den „Hanebergischen Truppen".

Nr. 328. Auszug aus dem Mittlern Hlotha'scheu Kirchenbuchs.
() s. 242, Nr. 22. 1778, 27. Gkt. st Johann Karl Friedrich Freiherr

von Cberstein zu polnisch Neukirch.

2) S. 249, Nr. 2. 1784, Z. Januar Fräulein Johanae Charlotte Sophie,

des Karl Freiherrn v. Cberstein älteste Tochter (zu Gr.-L. st) beigesetzt.

Nr. 329. Auszug aus dem 2. Leinung er Kirchenbuche.
() 1783, 50. Dez. Abends 9 u. starb Frln. Johanne Charlotte Sophie,

des sürstl. dillenburg. Gber-Iägermeisters Aarl Freiherrn v. Cberstein älteste Tochter,

und wurde 5. Januar 1734 in Rötha beigesetzt.

2) 1800, 7. Nlärz (2 U. N. st an der Wassersucht Frln. FriederikeChristiane Sophie, des Frhrn. Aarl v. Cberstein :c. Tochter.

Nr. 330. Auszug aus dem 171k begonnenen Gehofen'schen Kirchenbuch?.

() S. 165. 1773, 8. Dez. ist der k. preuß. Lieut. Kndwig Crnst Karl

v. C. zu Königsberg in Preußen gestorben und daselbst darauf beerdigt worden.

2) S. (86. 1778, 27. Gkt. st zu katholisch Neukirch in Gberschlesien der

Gberst :c. Johann Karl Friedrich v. C. an einer Berstopsung der Leber.

Nr. 331. Auszug aus dem 1787 begonnenen Hehofen'schen Kirchenbuche.

() S. 29. 17SZ, 22. Febr. st zu Weinheim Karl Christian v. C.,

kurpfälz. Aammerherr, Gberst w.

2) S. 50. 1800, 7. Nlärz st zu Leinungen Frln. Friederike ChristianeSophie, des dillenburg. Gber-Iägermeisters Aarl v. C. Tochter, im 79. Jahre.
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Nr, 338, Kyevertrag geschlossen zwischen Karl Arhrn. v. Mendt und Ken-

rietta v. Sverstein am 4. Jan. 1744.

Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit Amen! Kund und zu wissen seie

hiermit jedermänniglich, daß mit Vorwissen und Genehmhaltung des ec. Philipp

Gottfried Frhrn. von Guttenberg, kurfürstl. mainz. Kammerherrn und Obristen

über ein Regiment zu Fuß, und dessen Frau Gemahlin, der w. Wilhelminen Char-

lottae Freifrauen von Guttenberg verwittibten Frau von Eberstein, geborner von

Quernheim, auch deren Frau Mutter, der :c. Frauen Agatha Margaretha von

Quernheim geb. von Seelbach, und übrigen hohen Anverwandten zwischen :c, Kurt

Frhrn. nun Mendt zu Wiedenbrück und Papenhausen, königl. großbrit. Rittmeister,

weil. Simon Henrich von Mendt, gewesenen kurköln. Geheimen Raths, und Louise

Barbaras geb. von Plettenberg eheleiblichem Sohn und der Hochwohlgeb. Fräu¬

lein Dorothea Henriette» vor» Gberstein, weil. Karl von Eberstein's gewesenen

hochfurstl. nassaudillenburgischen Ober-Jägermeistern und ged. Frau von Guttenberg

eheleiblicher Tochter, nachfolgender Heiraths-Kontrakt beredet und beschlossen worden,

und zwar: Erstlich wollen vvrged. Herr Karl von Mendt und Fräulein Dorothea

Hen rietta von Eber st ein einander zur Ehe nehmen und solche durch priesterliche

Kopulation christkatholischem Gebrauch nach vollziehen lassen, forthin einander alle

eheliche Liebe und Affektion bezeigen; und damit dieses christliche Werk desto ehender

befördert werde, so bringet zweitens vorgen. Fräulein Braut ihrem Herrn Hochzeiter

tausend Gulden rheinisch, der Gulden zu 60 .4r. gerechnet, welche er bar empfangen,

zur Ehesteuer zu, wobei ausdrücklich bedungen worden, daß, falls sie, Fräulein Braut,

vor ihrem Hochzeiter ohne Kinder versterben würde, diese 1000 fl. auf ihre Mutter

oder Geschwister zurückfallen sollen, wo sie hierüber nichts änderst, welches ihr freistehet,

disponiret hätte.

Zu mehrer Festhaltung gegenwärtiger Heiraths-Notul haben solche nicht nur beide

Eheverlobte und der Fraulein Eltern (für den 1725 st Vater der Graf Friedrich v. Eber¬

stein), sondern auch die hierzu erbetenen Anverwandten und Zeugen ec. Karl von

Rhodenhausen, kurf. mainz. Obristlieut., und zc. Wilhelm von Harstal, kurmainz.

Hauptmann, mit Endes unterschriebenem kaiserl. Notario unterschrieben und nntersiegelt.

So geschehen Mainz, den 4. Januarii 1744.

(4. 8.) Uin'l von MenÜt. (4,. 8.) DorotKen Nennettn von Edelstein.

(4. 8.) Mildelm von Unrstnl. (4. 8.) Miidelmin« CÜmrlottn Milippinn von

(4. 8.) Fldr. G. Miltlenstein. Guttenberg, verwittibt von Edelstein,

geb. von Guelndeim.

(4. 8.) F. Erat voll Edelstein, Obristwachtmeister.

(4. 8.) Adoüendnusen, Obristlieutenant.

(0. 8.) In guorurn tiäeill et testilnoinum Mtestor exo lobanuss ?strns Xvoxü See. eass.
Hotarius xudtieus et fnratus atgns lad. Uo^. aultoi nSIatus et vernvssus legitime
regnieitns.

Nr. 334. Auszug aus den Akten des vormaligen Weichskammergerichts i«
Wetzlar*).

47S44 Nr. 222. Ges. (30 Kndivig Ernst Carl von Gberstein in

Königsberg, Kläger gegen Gbrist von Guttenberg u. General von Roden¬

hausen, namens ihrer Ehefrauen geb. von Enernheiin in Mainz resp. Langen¬

dernbach, Gestattung der Publikation des Testaments des Heinriih Ernst von

Wnerntzeim, des Großvaters des Klägers, beklagte Regulirung seines Nachlasses

nach dem Inhalte desselben u. Inhibition des von den Verklagten intendirten Ver¬

kaufs des Hauses und Gutes Langendernbach an die fürstl. Nassauischc Rent¬
kammer betr.

ch Welchen ich durch die Gefälligkeit des vormaligen Hrn. Archivdircktors 0r. Baur zu Darm-
stadt erhalten habe.
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I7Z7. Derselbe gegen dieselben, betr. Regung eines Inventars über alle
zur Nachlassenschaft des Vaters und Großvaters der von Quernheim zu Langen¬
dernbach gehörig gewesenen adeligen Güter, Immobilien und Akobilien, gleich¬
mäßige Theilung derselben unter den Testamentserben rc.

Bci der Ausscheidung der Reichskammergcrichtsakten im Jahre 1849 ff.
sind beide FaScikel an Nassau abgegeben worden.

Karl Freiherr v. Eberstein wurde am 25. Nov. 1687 nachmittags 1 Uhr auf

dem Schlosse Neuhaus geboren und den 30. ss. in. durch den Rotha'schen Pfarrer

getauft. Seine Pathen waren Georg Graf zu Stolberg, Joachim Werner Spiegel

von Pickelsheim, Alexander Ludwig v. Kalb, Lieut. v. Werder (verm. mit Thoma

Lucia, des Domdechanten zu Havelberg Thomas von Grote und der Hedwig Lucia

geb. v. Eberstein Tochter), Ernst Friedemann v. Werthern, Agnes Magdalena

v. Werthern geb. v. Häseler, Fr. Geh. Räthin v. Selmnitz, Fr. Witwe v. Rössing

und Hedwig Eulalia, des Domherrn Anton Albrecht v. Eberstein älteste Tochter

(s. oben S. 386).

Als Enkel eines Kriegshelden von europäischem Rufe und Ruhme, als Sohn

vorzüglicher Eltern echt christlichen Sinnes und christlicher Lebensführung, wuchs Karl

auf einsam aber romantisch gelegener Burg auf dem Hochplateau des Unterharzes in

einfachem und doch wahrhaft vornehmem, glücklichstem Familienleben auf. Außer dem

selbstverständlichen Verkehre zwischen Burg Neuhaus und Schloß Beichlingen, dem

Stammsitze der mütterlichen Werthern'schen Familie, walteten nicht nur zu den vielen

andern verwandten Adelsfamilien vertraute Beziehungen ob, sondern auch zu den be¬

nachbarten gräflich stolbergischen und schwarzburgischen Häusern, und vor allen

zu dem fürstlich anhaltischen Hause Bcrnburger Linie. Der ganz in der Nähe

residirende Fürst Wilhelm von Anhalt, von dessen Fürstenthum Harzgerode

Karl's v. Eberstein Vater der Ober-Aufseher war, wie auch dessen ebenfalls einen

Theil des Jahres in Harzgerode weilender Nachfolger verkehrten als Freunde mit

Christian Ludwig. Der Bruder der Gemahlin des Fürsten Wilhelm, Fürstin

Augusta Sophia, der Prinz, nachmalige regierende Fürst Wilhelm von Nassau-

Dillenburg, weilte am Hofe seines Schwagers fast von frühester Jugend an und

betrachtete den Burgherrn auf Ncuhaus als seinen väterlichen Freund. Derselbe

war auch zugegen, als bei des letzten Fürsten von Anhalt-Harzgerode Leichen¬

begängnis Karlls ältester Bruder Ernst Friedrich die Parentation hielt, und nahm

diesem das Versprechen ab, auch ihm einstmals die Leichenrede zu halten. Dieser

intime Verkehr des Fürsten von Nassau-Dillenburg mit der Ebersteinischen Familie

gaben diesem Anlaß, zwei Söhne Christian Ludwig's v. Eberstein, den ihm lieb ge¬

wordenen Karl und dessen Bruder Ernst Rudolf, wahrscheinlich gleich bei der Rück¬

kehr nach den Leichenfeierlichkeiten 1709 mit sich nach Dillenburg an seinen Hof zu

nehmen und beide Brüder zu seinen Kammerjunkern zu machen.
Damals war Karl in seinem hoffnungsreichsten Alter. Frühzeitig, im Mai

1713, verheirathete er sich mit Maximilian«, der einzigen Schwester des Ober-
Stallmeisters seines Fürsten Johann Karl Friedrich Freiherrn v. Büring.

Das junge Ehepaar unternahm nach vollzogener priesterl. Kopulation eine Reise
nach dem Harze, um ihre Eltern auf Neuhaus zu besuchen. Dort wurde am 27. Mai
1713 folgender Ehevertrag errichtet:
Nr. 335.

Zu wissen sei hiermit :c. Demnach :e. zwischen:c. Hrn. Karl von Eberstein,
hfl. Dillenburg. rc. Kammerjunker, und :c. Frauen Nkaximilianä geborne
von Büringen neulichst ein Ehebündnis geschlossen und durch priesterl. Kopulation
adel. vollzogen worden, so ist von beiden Theilen, und zwar mit Konsens Dero rc.
Eltern, absonderlich des Hochwohlgebornen Herren Hrn. Thristian Ludwigs
von Eber st ein, auf GeHofen w. Erbherrn, wie auch Inhaber derer gräfl. mans-
feld. Ämter Lein- und Aiorungen, K. P>. u. Kurfl. Sachs., wie auch hfl. Anhalt. :c.
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Gber-Aufsehers, Obrist-Wacht- u. Gbcr-Forstmeisters :c., folgende Ehestiftung :c.

beschlossen worden. Nämlich es verspricht

1) Die Hochwohlgeb. Fr. Aammerjunkerin von Eberstein geb. von Büringen

mit Aonsens :c. ihres ucl Iiuuo uotmu in spsois verordneten :c. Vormundes, Hrn.

Amtsrath Jakob Fischers, ihrem :c. Ehegemahl, dem w. Aainmerjunker von Eber¬

stein, Ovo Thlr. :c. clobi8 looo zu infcriren, welche svoo Thlr. sie ihn: auch, so¬

bald diese Ehestistnng vollzogen, durch ihre Fr. Wutter, der :c. Frau Judithen

verwittibten von Büringen geborncn Liboth, :c. gegen Quittung auszahlen will.

Hingegen verspricht

2) abgedachter Hr. Ober-Aufseher von Eberstcin im Namen seines w. Lohnes,

des Hrn. Aammerjunkers von Eberstein, seiner :c. Fr. Schwiegertochter swann vor¬

erwähnte svvv Thlr. Ehegeldcr in seine Lehngüter gegen seine Quittung gewendet)

Ovo Thlr. zunr Gegenvermächtnis zu geben dergestalt, daß wann 3) der Hr.

Aammerjunker ohne Leibescrben vor seiner Frau Gemahlin versterben sollte :c.,

dieselbe sothane inserirte sVVV Thlr. Ehegeldcr und die OVO Thlr. Gegenvcr-

mächtnis aus Sr. Ilxo. des Hrn. Ober-Aufsehers Lehngütern zu GeHofen und

Neuhaus mit 200 Thlrn., so lange sie den Witwenstuhl nicht verändert und die

Gelder im Lehne stehen bleiben, alljährlich von den Lehnserben verinteressiret werden

sollen; dafern sie aber wiederum sich verheirathen würde, so bleiben zwar die

OVO Thlr. Gegenvermächtnis in dem Lehen stehn, so lange sie lebet, jedoch sollen

solche der Frau von Eberstein alljährl. mit 5 pro Csnl richtig verinteressiret werden,

nach ihren: Tode aber fallen solche Ovo Thlr. wieder zurück ins Lehn, und be¬

kommen ihre Erben davon nichts. Die Ovo Thlr. aber, welche sie llotis looo

inferiret, sollen ihr aus diesen Fall von denen Lehnserben, wenn sie es verlanget,

nach einer jährigen vorher geschehenen Loskündigung baar ausgezahlt werden;

es bleibet aber auch denen Lehnserben frei, dieses Aapital der inferirten OVO Thlr.

der Fr. Witwen aufzukündigen. Indessen aber solange dieses Aapital unaufge-

kündiget und bezahlet stehen bleibet, setzet Sc. Ilxo. der Hr. Ober-Aufseher

von Eberstein :c. obbesagte Rittergüter zu GeHofen rc. seiner :c. Frau Schwieger¬

tochter sowohl wegen der Ovo Thlr. Ehegelder, als auch der Ovo Thlr. Gegen¬

vermächtnis zu einem wahren Anterpfande :c. ein re., wie denn auch auf obigen

Fall :c. der Fr. Aammerjunkerin als Wittib aus ihres Eheherrn Gütern alljährl.

zu einem Hausgelde 3V Thlr., so lange sie Wittib ist, gezahlt werden sollen.

Däfern aber H) die Fr. AIunkerin von Eberstein vor ihrem Hrn. Gemahl

ohne Leibeserben versterben würde :c., so sollen die llotis looo gegebenen Ovo Thlr.

ihm einig und alleine verbleiben samt allen Alöbeln nach Sachsenrecht :c. Wenn

aber 3) der Allerhöchste ihnen :c. Ehesegen bescheren sollte, so soll sodann der Fr.

AIunkerin freistehn, dafern Dero Hr. Gemahl vor ihr versterben würde, ent¬

weder die 10V0 Thlr., so sie clobis looo inferiret, nebst allen ihren Haraphernal-

Gütern, auch Geradestücken und Wußtheil zu nehmen, oder nach kursächs. Rechten

zu succediren rc.

Gleichgestalt ist 6) verabredet, daserne die AIunkcrin von Eberstcin vor

ihrem Hrn. Gemahl mit Hinterlassung einiger Ainder versterben sollte, daß sodann

derselbe die ihm äotis looo inferirten 1VVV Thlr. vor sich alleine behalten, die

Ainder aber ihr übriges Vermögen nach denen sächsischen Aonstitutioncn haben

sollen :c. So geschehen Neuhaus, den 27. Wai OO.

(A. 8.) Marl ron Eberstcin. (A. 8.) Maximiliane von Oberstem,

(A 8.) Clmstia» Mulmig von Obrrstei». geborne von Büring.

(ll. 8.) Jakob chisrber cur. uoiu. der hochwohlgebornen chrau

chr. Maximiliane von Oberstem geborne von Müringen.

Am 11. Dez. 1714 bescheinigte Christian Lndwig v. Eberstein auf Neuhaus,

daß seine Schwiegertochter Maximilian« geb. v. Büring die ihrem Eheherrn I)ot,is

looo in sseine Lehngüter einzubringen versprochenen 1000 Thlr. ihm, Christian Lud-





die Thür des neuen geht, zu ihrer Nutzung und Disposition einzuräumen versprochen;

auch hatte die Frau v. Büring die Jagd und Fischerei zu ihrer Verpflegung zu genießen.

Noch vermachte der Oberstallmeister von Büring den Armen zu Dillenburg

100 Thlr. und der Reformirten Kirche zu Usingen 200 Thlr., womit er seinen letzten

Willen im Beisein seiner Mutter, seines Schwagers und seiner Schwester schließt, welche

alle drei — sonderlich letztere, im Fall, da ihr Mann vor ihrer Mutter versterben und

sie sich wieder verheirathen sollte — ihm, dem Testator, mit einem Handschlag, den¬

selben unverbrüchlich zu halten, versprochen.

Dieser letzte Wille ist unterschrieben 1) von dein Testator von Büring; 2) von

dessen Mutter; 3) von dessen Schwester (als Erbin); 4) von dessen Schwager K. v.

Eberstein (als Erben); 5) von dem Rath MIsinnnn, als Zeuge, und 6) von dem Hof¬

prediger Arndorf als Zeugen.

Nr. 337. 1719, Jan. 9. Johann Karl Ariedrich's von Myring Testament

(äisp«8iti«n).

Zm Namen der heiligen hochgelobtcn und unzertrennl. Dreifaltigkeit Amen.

Nachdem dem großen Gott nach seinem unerforscht. Rath und Willen gefallen, mich

Johann Carl Friedrich van Knhring mit einer langwierigen Arank- und

Schwachheit des Leibes heimzusuchen, daß fast dem Tode um die Schuld der Natur

zu bezahlen, mehr als dein Leben scheine näher zu sein, ich bin auch dessalls meinem

gnädigen Gott in kindl. Gehorsam zu folgen willig und bereit, da aber nicht wissen

kann, wie Gott über mich gebieten möge, als habe ich mit diesen wenigen Zeilen

meinen letzten Willen und Verordnung mit guter und reifer Überlegung wohl¬

bedächtig, freiwillig und ungezwungen wegen meiner von mir selbst herkommenden

und acquirirten Güter und Habseligkeiten, worüber ich vollenkommen Wacht und

Gewalt habe zu disponiren, folgendes setzen wollen, Als (. befehle ich vor allen

Dingen meine mit Thristi theurem Blute erlösete Seele in die grundlose Gnade

und Barmherzigkeit des großen und allgewaltigen Gottes, den Leib aber der Trdcn

und will, daß der Thristl. Gebrauch, ohne den geringsten spracht des Abends mit

zwanzig Fackeln beigesetzet und von denen Hrn. Hosbedienten, so alle meine guten

Freunde gewesen, nach seiner Ruhestätte getragen werde, und soll der verblichene

Aörper, nachdem er ausgelöset, länger nicht als drei Tage, wo er entseelt, stehen

bleiben und nach der Beisetzung des Worgens daraus das Grab wieder zugemacht,

auch mit keiner parentation, Leichenpredig't oder Trauer Wusique Beunruhigungen

gemacht werden. Weilen nun aber die Gmsrbvvg eines Erben das Fundament

einer llisposition und letzten Willen ist, so setze ich hiermit zu einem Universal

Erben ein über ineine Verlassenschast, sowohl beweglich als unbeweglich oder sich

selbst bewegende eigenthümliche Güter und Habseligkeiten, soviel ich solche anjetzo

würkl. besitze, meineil vielgeliebten Hrn. Schwager Carl VON Gberstcin und

meine auch vielgeliebte Schwester, die von Gberstein geborene von Kiihrmg,

in spnois aber seinen ältesten Sohn, wann ihn Gott damit begnadiget oder

die darauf folgende umdamehr, weilen er mir mit Tonsens seines nunmehro sei.

Hrn. Vaters zugesaget und versprochen, wann Zhm Gott mit einem Sohn be¬

schenken sollte, durch solchen und zwar allezeit den Ersten meinen sonst mit mir

untergehenden Geschlechtsnamen von Snhring fortzuführen und fortzupflanzen;

es verspricht auch mein Hr. Schwager von Tberstein und Frau Schwester von

ihren eigenthüml. Gütern so viel hieran zu wenden, daß der Zehnte Z« Kehnberg

und das Gnt in den Gilhen folgends bezahlt und frei gemacht, beide zusammen

behalten oder conserviret und Nichts davon veräußert werde, ingleichcn sollen sie

mit ausdrückt. Beding verpflichtet und obligiret sein, meiner lieben Frau Mntter

die Wohnung uild den Genuß des Hofes, gleichwie sie es bei mir bishero gehabt

und es die Ehre erfordert, so lange sie lebt und unvcrheirathet bleibet, ruhig ge¬

nießen zu lassen. Weilen sie aber Alters halber und wegen mangelnder Aräfte die

Direction des ganzen Hofes und vielen Gesindes nicht wie sonst mehr führen kann,
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als soll ihr zu ihrer Aufwartung ein Acmiiileriiiädchen, der Zäger, ein Anecht,

eine Viehmagd, zwei Pferde, etl. Aühc und Ziegen (so allein von ihr depcndiren sollen)

gehalten, gelassen und verpfleget werden, wie dann zu ihrer eigenen und derenselben

Unterhaltung ihr mein Hr. Schwager und Frau Schwester von Eberstein jährl.

zehcn AI alter Aorn, fünf Malter Gerste, zwanzig Vier Malter Hafer, vier Meste Erbsen,

ein Achtel Maizcn, zwei Mesten Linsen, drei Nkesten Hirschen, vier Meste Lein, zwanzig

Vier Pfund Flachs, zwei Vhmc Mein zu ihrem Trank, auch nach ihrem Belieben ein

mehrers, ingleichen benöthigtes Stroh und Brennholz zu geben, auch die Schliefwiese,

die Schuhmacherswiese im Taufwinkel unter der Schiffwiese gelegen, den neuen Garten

und den Baumgarten, in welchen man durch die Thürs des neuen gehet, zu ihrer

Nutzung und disposition einzuräumen versprechen. Auch hat meine liebe Mutter

die Jagd und die Fischerei zu ihrer Verpflegung zu genießen. Noch legire und ver¬

mache ich an die hiesige Armen jt)0 Thlr. und an die Reformirte Airche 200 Thlr.,

zu welchen 300 Thlr. die jöd Thlr., so Ihro Hochfürstl. Durchl. meine mir sonst

allezeit gewesene gnädigste Fürstin und Frau nur noch schuldig, und die mir noch

ausstehende Besoldung genommen werden soll, womit ich diese meine disposition

oder letzten Millen im Beisein meiner herzgeliebten Frau Mutter, meines Hrn.

Schwagers und Frau Schwester in Gottes Namen schließe, welche alle dreie, sonder¬

lich letztere, im Fall, da ihr lieber Mann vor meiner Frau Mutter versterben und

sie sich wieder verheirathen sollte, nur mit einem Handschlag, selbigen unverbrüch¬

lich zu halten, versprochen, und zu dessen Bekräftigung nebst meiner noch bei gutem

Verstand eigenhändigen Unterschrift und Nntersiegelung mit unterschrieben und

untersiegelt. So geschehen auf Dillen bürg den 9- Januar im Jahr s7j9.

(ll. 8.) Joluum Cur! chririlncN ro» Hüllring.

(A. 8.) Mittib von Mkring geborne Lübottin.

(A. 8.) Mnximilinne von Oberstem geborne von Düring.

(V. 8.) Gm! von Oberstem.

(V. 8.) Zohann Henrich Tilemann als ein erbetener Zeuge.

(V. 8.) Johann Henrich Arendorff als ein erbetener Zeuge.

Nachdem Hr. Ober-Stallmeister von Bühring mich als Notarium ersuchet,

diesen seinen letzten Willen nebst den obigen Zeugen zu unterschreiben, so habe solches

liebst Beisetzung des Notarii Jnsiegels hiermit unterschreiben wollen.

Dillenburg, II. llnnuniij 1719. Christianus Fischer dlot. Cuasur xubl. zc.

Karl's Schwager, der Ober-Stallmeister v. Büring, hatte ihm zwar in Aus¬

sicht gestellt, daß Derselbe ihm bzw. seinem ältesten Sohne das im freien Grunde

Burbach gelegene Reichsrittergut Eichen, welches zu dem Gebiete des von der

Reichsburg Friedberg aus verwalteten mittelrheinischen Kreises der unmittelbaren

freien Rcichsritterschaft diesseit Rheins in der Wetterau und zugehörigen Orten ge¬

hörte —, und den Zehnten zu Löhnberg vererben wolle; indessen noch bei Leb¬

zeiten des Ober-Stallmeisters v. Büring bewirkte die völlige Überschuldung der Güter,

daß Karl es für angezeigt hielt, nicht erst den Tod seines Schwagers abzuwarten,

um dann den Besitz derselben als eines ihm testamentarisch vermachten Majorats an¬

zutreten. Da nämlich sein Schwager von Gläubigern gedrängt wurde und deshalb

wegeil Verkaufs der Güter Unterhandlungen mit dem Fürsten Wilhelm und darauf

mit dem fürstl. nassau-usingischen Hofmeister und Kammer-Direktor Moritz Sigmund

v. Ziegesar anknüpfte, diese aber zu keinem Resultate führten: so ließ auf Zureden

guter Freunde Karl sich dazu bestimmen, mit seinem todkranken Schivager einen Kauf

abzuschließen. Solches wagte er in der Hoffnung, daß er diese Summe auf sein in

der brüderlichen Theilung 1718 ihm zugefallenes väterliches Gut Horla würde auf¬

nehmen können. Da er sich jedoch in dieser Hoffnung vorderhand getäuscht fand, er

aber bereits verschiedene Schulden seines Schwagers bezahlt hatte, so kündigte er

letzterem den nur unter jener Bedingung abgeschlossenen Kauf wieder auf. Hierzu

schwieg anfangs sein Schwager Büring still und überließ es seiner in Eichen wohnenden
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Mutter, mit dem Gute nach ihrem Belieben zu schalten und zu walten, als ob er ge¬

storben und sie solches allbereits von ihm ererbt hätte. Als indessen einige Zeit

darauf der Ober-Stallmeister v. Büring an seine Mutter hatte schreiben lassen, „er

nähme sich nichts an, er hätte es seinem Schwager Eberstein verkauft, und er wiese

alle seine Schuldleute an das Gut Eichen; die möchten für ihre Forderungen davon

wegschätzen lassen, was sie wollten: So sah sich denn Karl genvthigt, um nicht fremde

Gläubiger an das Gut zu lassen und um sein ausgelegtes Geld nicht einzubüßen, nun¬

mehr selbst als Gläubiger seines Schwagers aufzutreten. Diesem gemäß ergriff er

am 6. Okt. 1719 in voller Form Besitz von dem Reichsrittergute Eichen und der

im Burbacher freien Grunde zu Heller gelegenen Schmelzhütte nebst Eisenhammer,

womit auch seine Schwiegermutter einverstanden war.

Am 5. Oktober 1719 ist der Ober-Jägermeister von Eberstein mit dem Notar

Fischer in die Eichen gekommen und hat den folgenden Tag diesem und zwei Zeugen

in Gegenwart seiner Schwiegermutter zu erkennen gegeben, welchergestalt sein Schwager

von Büring an den Fürsten zu Dillenburg und darauf an jemanden zu Wetzlar das

Gut Eichen zu verkaufen gesonnen gewesen. Da aber aus diesem Verkaufe dem

Anschein nach schwerlich etwas werden würde, so hätte er mit seinem Schwager

von Büring einen Kauf auf 12 000 Thlr. auf Zureden guter Freunde getroffen in

der Hoffnung und Anzeigung, daß er in seinem Vaterlande ein gewisses ihm von seinen

Geschwistern konsentirtes Kapital auf sein daselbstiges Vermögen bekommen würde.

Weil er aber das erhoffte Geld nicht hätte bekommen können, mithin außer stand

gesetzt worden, den auf solche Bedingung geschlossenen Kauf zu halten und das Gut au

sich zu nehmen: so hätte er solches seinein Schwager notifizirt mit dem Beifügen, daß

er das Gut Eichen an irgend jemand anders verkaufen könnte, wozu derselbe still

geschwiegen und es seiner, Büring's, Fr. Mutter überlassen, damit nach ihrem Belieben

zu schalten, als ob er gestorben und sie solches bereits von ihm ererbt hätte. Obgleich

Eberstein nun der Meinung gewesen, von diesem unter gewisser Bedingung getroffenen

Kaufe ganz los zu sein, so hätte doch sein Schwager an die Frau v. Büring wieder

schreiben lassen, er nähme sich nichts an, er hätte es ihm verkauft und er wiese alle

seine Schuldner an das Gut Eichen, die möchten davon wegschätzen lassen, was sie

wollten. Weil er, K. v. E., nun aber ein und das andere für seinen Schwager

v. Büring ausgezahlt und deswegen an denselben Forderungen hätte, so wollte er zu

seiner Versicherung von diesem Gute Eichen als ein Gläubiger Besitz ergreifen und

alles inventiren lassen. Zugleich erklärte Eberstein, daß, ehe er seiner Forderung

halber nicht befriedigt worden, er keinen: andern Gläubiger, welcher etwa an die Eichen

und Zubehör Ansprüche machen sollte, als nur demjenigen, welcher vorher Forderungen

oder besondere Hypotheken darauf gehabt, hieran etwas zugestünde, und ersuchte den

Notar, ihm deswegen eine öffentliche Urkunde auszufertigen.
Nr. 338.

In Nomina Lucrosanctem Drinitutüs. Zu wissen sei hiermit, daß in: Jahr

Christi 1719 zc. den 5. Tag 8^ Vormittag ließ der Hochwohlgeb. L. Herr Karl

von Eberstein, Sr. HM. Dchl. zu NDillenburg hochbestallter Ober-Jägermeister,

mir anzeigen, daß Selbige Nachmittag nach den: in: gemeinschaftl. Grund Burbach

gelegenen freiadel. Gut, Eicheu genannt, fahren, mich ersuchende, daß ich so gut sein

und mit ihm, um einigen actum lllvlarialus daselbst zu verrichten, dahin ziehen wollte,

welches ich angenommen, und sind des Abends daselbst angekommen. Den andern Tag

Vormittag gegen 9 Uhr hat vorhin gemeldeter Herr Ober-Jägermeister mich samt

2°" dazu erforderten Männern, nämlich Ludwig Reymann, HM. Jäger zu Burbach,

und Philipp Heinrich Groß, Hüttenschreiber aus den: nahe dabei gelegenen Dorfe

Wahlbach, in die obere Stube übern: Keller des gedachten Hauses, 7 Fenster in sich

habende, zu sich berufen und daselbst in Gegenwart dessen Fr. Schwiegern, als des

Hrn. OStMstrs. von Büring leibl. Fr. Mutter, uns zu erkennen gegeben, welcher¬

gestalt sein Herr Schwager, der Hochwohlgeb. Herr, Herr Karl Friedrich von Büring,

Sr. HM. Dchl. zu NDillenburg hochb. Ober-StMstr., an Jhro hochfstl. Dchl. zu
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Dillenburg und nachher an jemanden aus Wetzlar dieses fremde!. Gut Eichen mit
allen Pertinenzien verkauft, zu überlassen gesonnen gewesen wäre. Da aber aus dieser
vorhabenden Vcrkaufung allem Ansehen nach schwerlichetwas werden wollen: hätte
er Herr Ober-Jägermeister mit seinem Herrn Schwager, dem Hrn. Ober St. Mstr.,
einen Kauf auf 12 000 Thlr. in dem Stand, wie sich dasselbe gegenwärtig mit allem
Zubehör an Vieh, Früchten auf dem Felde, Scheune und Boden, auch Geschirr befindet,
auf ^ci-snasimi guter Freunde, wogegen Hr. ObristStMstr. gewisse lAmcta versprochen,
verabredet in der Hoffnung und Anzeigung, daß in seinem Vaterlande ein gewisses
von seinen Hrn. Brüdern und Geschwistern ihm konsentirtesKapital auf sein daselbst
habendes Vermögen er bekommen würde, zu dem Ende er auch im vergangenen
Sommer dahin gereiset. Weilen aber er das verhoffte Geld nicht bekommen können,
mithin außer stand gesetzt worden, den auf solche Bedingungen geschlossenenKauf
zu halten und das Gut an sich zu nehmen, und daferne er andcrwärtige Kapitalien auf¬
nehmen sollte, die ?cnsicmc8 davon höher laufen, als die Einkünfte des Guts sich betragen,
und also er Schaden leiden würde, so hätte er solches seinem Hrn. Schivager vacher
Mainz, woselbst er sich bei selbigem einige Zeit befanden, notisiziret mit dein Beifügen,
daß er solches an jemanden, an wen er wollte, verkaufen könnte, wozu er stille geschwiegen
und es seiner Frauen Mutter überlassen, also daß er ihr schreiben und sonst kund thun
lassen, wie sie selbst und andere ihm solches gesaget, hiermit nach ihrem Belieben und
Gefallen zu schalten und zu walten, als ob er gestorben und sie solches allbereits von ihm
ererbet hätte.

Ob er nun schon vermeinet, von solchem sub csi'ka covckikious getroffenen Kauf ganz
frei und los zu sein, deroivegen er sich auch ferner nichts angenommen,noch annehmen
mögen, so hätte doch mehr ermeldeter sein Hr. Schwager an seine Fr. Mutter wieder
schreiben lassen, er nähme sich nichts an, er hätte es ihm, Hrn. Ober-Jägermstr. verkaufet,
und er wiese alle seine Schuldleute an das Gut Eichen, die möchten ihnen vor ihre
Forderungen davon wegschätzen lassen, was sie wollten. Weilen er nun eines und das
andere vor seinen Schwager, den Hrn. Ober St.Mstr., ausgezahlet und deroivegen an
ihn zu fordern hätte, so wollte er als ein Ereclitor von diesem Eichen-Gut und allen
dazu gehörigen Stücken, sie haben Namen, wie sie -vollen, zu seiner Versicherungdie
Possession Äppi-siisuckiien, und alles, was sie an Mobilien zu dem Gut gehörig befinden,
inventiren lassen. Dabei sich erkläret?, daß ehe und bevor er seiner Forderunghalber
befriedigtworden, er keinem Occkitcwi, welcher etwan an dein Eichen-Gutund Zubehör
einige IWnatkimicmksmachen sollte, als nur demjenigen, welcher vorhero einige For¬
derungen oder Specials Hypotheken hierauf gehabt, hieran etwas gestünde, uns ersuchende,
daß wir dieses alles in gute Obacht nehmen und ihm ich ein publicum iustrumsutum
um die Gebühr dieserhalben ausfertigen wollte.

Weilen nun ratioue «Meli ich mich hierzu verbunden hielte, so habe ich diese
Requisitionangenommen und hierauf die vorher erwähnten 2 Männer zu Zeugen
spccialitsr hierzu ersuchet, denselben andeutende, daß sie dieses alles, ivas itzt vor¬
getragen worden und ferner geschehen möchte, wohl in acht zu nehmen.

Hierauf gingen wir mit dem Hrn. Requirenten und Schäfer zu den Schafställen, besahen und
zählctcn die Schafe, deren sich an der Zahl 295 Stck. befunden, worunter 3 ganz kranke, oon welchen
man veemuthete, daß sie bald sterben würden, auch wurde ein Lamm geschlachtet, welches nicht mit ge¬
rechnet ist. Unter diesen Schafen waren 3 Jährlings-Schafe, 8 alte, 3 Schaflammen, 3 Hammcl-Lammcn,
2 einbreitige Hammel, 17 vicrbrcitige, und die übrigen waren eitel 3 breitige Hammel.

An Rindviche zühlcten wir in allen 51 Stücke. Darunter sein nach Anzeige des Gesindes
6 Fahr-Ochscn, worunter 2 bald abgängig; 6 heurige Kälber; 18 Kühe, wovon eine ein klein Kalb
hatte; 2 tragbare junge Rinder; 8 3jährigc; 3 Rinder 2jährig noch; 1 3jährigcs; 1 2jährigcs: 2 Rind-
Ochsen, einer 3 und der ander 3 z 4 jährige Kälber.

11 Ziegen. Solche bestunden in folgenden: 2 Ziegen 2jährig, 3 junge Böcklein, 2 junge Ziegen
von vorigem Jahre, ein jung Zieglcin von diesem Jahre.

An Feder-Vieh: 9 Gänse, 35 alte und junge welsche Hühner und Hahnen; 10 alte türkische
Enten, 5 junge; 3 alte Kapaun; 3 junge; 19 alte Hühner, 12 kleine.

An Geschirr, welches zum Acker- und Feldbau gebraucht wird: 1 Ochscnkarru, gar schlecht;
1 Wagen, ist mittelmäßig gut; 2 Numpkarrcn vor die Ochsen ohne Räder, schlecht; l Pferderumpkarrcn
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ohne Räder, gut; 1 Rad an einen Ochscnkarvn, schlecht; 1 Pflug, schlecht; 1 Walze, ist gut; 1 eiserne
und 1 hölzerne Egge, sind gut; 2 Eggen-Hacken mit dem Gehölz,

Am andern Geschirr zeigcte das Gesinde an:, I. Axt, 2 schlechte Schippen, 4 Mistgabeln, 2
Sensen, 2 Wetsteine, 1 Haber-Meste, 1 Korn-Meste, 1 Öhrsieb,

Was für Instrumenta auf der Eisen-Schmelzhütte zu Fortsetzung derselben nöthig, solche
waren nach Aussage des Hüttcnschrcibers annoch in gutem, brauchbarem Stande vorhanden.

An Früchten in der Scheune, Boden und im Felde hat sich befunden — HL. die aufm Boden
haben wir gemessen — 20 Wagen Korn mit 4 Ochsen bespannt, 20 dgl Wagen Haber, 9 bis 10
Wagen dgl. Gerste. Dieses haben wir selbst in der Scheune in Augenschein genommen —. 53 vier¬
spännige Wagen Heu und 3 dgl. Grumt. Hiervon waren 3 Wagen Heu etwan verfüttert —. 20 Mesten
Korn aufm Boden und 46 Mesten Haber.

Als nun dieses alles geschehen, so verfügeten wir uns, als der Hr. Requirent,

ich und meine Zeugen, in das Haus im Vorsaal, das. den avium ackprsimuck. passes-

sionis zu vollbringen. Da dann anfängl. in Gegenwart des sich befindl. Gesindes

diesen Vortrag thäte, daß, nachdem Hr. Ober-Jägermeister zwar vorhero das Gut

aus gewisse Bedingung erkaufet, mit dem Gelde aber nicht aufkommen könnte, gleich¬

wohl einiges gezahlet, derohalben wegen Auszahlung solchen Geldes an den Hrn.

Oberstallmeister von Büring einige Forderung hätte, so wäre er willens zu seiner

Versicherung von dem Gut und allem Zubehör die Possession zu ergreifen; verfügete

mich zu dem Ende zu der Haus- und Hauptstuben-Thür im mittleren Stockwerk, schloß

solche im Namen des Hrn. v. Eberstein zu und wieder auf. Nach Geschehen dieses

gingen wir in die Küche, gössen das auf dem Feuerherd sich befindl. Feuer aus mit

einem Eimer Wasser. Wie nun solches ausgelöschet war, ließen wir uns eine Handvoll

Stroh und etwas frisch Holz bringen und machten hiermit ein ander Feuer, deuteten

hierauf dem Gesinde an, daß sie sich dieses Feuers bedienen könnten. Und also wurde

dieser ^.eius beschlossen.

Weilen nun dieses alles in Zeit, Ort und Enden, wie erwähnet worden, von

mir und meinen Zeugen auf Requisition geschehen, als habe hiervon gegenwärtiges

Instrument verfertiget, solches selbst geschrieben und unterschrieben, auch mit meinem

gewöhnl. Notariat-Jnsiegel bestätiget.

(Ü. 8.) tlliristiaims ?iseder dlot. Eues. Ittttü. .turnt,
ntgus ack dune actum legitime rvAutns.

Nach einem Vierteljahre aber schon, am 15. Januar 1720, starb der Herr

v. Büring kinderlos. Nunmehr stand es seinem, in dem am 9. Januar 1719 von

ihm errichteten Testamente als Majoratsherrn eingesetzten Schwager Karl v. Eberstein

frei, ob er demgemäß das lreie Reichsrittergut Eichen und den ritterfreien Burg¬

zehnten und das adlige Burghaus nebst Zubehör zu Löhnberg als Majorat in seinem

und seines ältesten Sohnes Namen in Besitz nehmen oder ob er nur als Gemahl von

des Verstorbenen einziger Schwester in deren Namen und zugleich mit der über¬

lebenden Mutter, als der landesgesetzlichen Erben, die ganze Verlassenschaft antreten
wollte.

Kurz vor seinem Tode hatte der Ober-Stallmeister v. Büring seinen Schwager

Karl v. Eberstein rufen und ihm die Büring'schen Güter Eichen und Löhnberg durch

den Rath Tilemann nachmals zum Kauf anbieten lassen. Als ihm Eberstein versprochen

hatte, diese Güter für sich und seine Gemahlin gegen Übernahme der Büring'schen

Schulden und Zahlung von 200 fl. an Büring's Mutter käuflich zu übernehmen, ist

kurz darauf der Ober-Stallmeister ruhig eingeschlafen. Sein Schwager und seine

Schwester verglichen sich am 13. Febr. 1720 mit Büring's Mutter wegen der dieser

in vorerwähnter Disposition v. 9. Januar 1719 zugedachten Natural-Verpflegung in

der Güte dergestalt, daß, da sie beide des sel. Ober-Stallmeisters v. Büring sämtliche

Verlassenschaft mit allen Nutzungen angetreten hätten, sie auch jede darauf haftende

Schuldenlast und Beschwerung ohne Beitrag der Frau v. Büring übernehmen würden.

Ferner wurde der eben Genannten nicht nur ein freier Sitz und Wohnung in den

Eichen oder Löhnberg lebenslang zugestanden, sondern dieselbe sollte auch die auf beiden

Gütern befindlichen, ihrem Sohne zugehörig gewesenen Sachen in Gebrauch nehmen
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können, sobald sie inventirt worden. Endlich versprachen Herr und Frau v. Eberstein

der Frau von Büring all cliss vikne jährlich 200 fl., und zwar jedes halbe Jahr

100 sl. bar zu zahlen.

Nr. 339.

Aund rc. sei hiermit, daß nach Ableben des w. Herrn Johann Aarl

riedrich von Büring, Sr. hfstl. Dchl. zu Nassau-Dillenburg hochbestallten Ober-

tallmeisters, der auch Hochwohlgeb. Herr Aar! von Gberstein, höchstgedachter

Zhro hochfstl. Dchl. hochverordneter Ober-Zägermeister und Dero Frau Ge¬

mahlin, die :c. Frau Akaximiliana geborne von Büring, als Universal-

Grben vorgedachten Herrn Gberstallineisters von Büring sämtlicher Verlassenschaft

und Vermögens, sich mit Dero Frau Akutter und Schwiegermutter, der w.

Frau Judith Libottin, wegen der in vorerwähnter Dero Herrn Sohns, Herrn

Obrist-Stallmeistcrs von Büring den 9. ckunuar nächst zurückgelegten sTJst. Vahrs

errichteten Disposition ihr zugedachten und verordneten Natural-Verpflegung auf

heut zu Gnd gesetzten Dato in der Güte folgendcrgestalt verglichen. Daß gleichwie

vorgedachter Herr von Gberste in und Dero Frau Gemahlin des Herrn Gber-

Stallnwnsters von Büring sel. sämtliche Verlassenschaft mit allein Nutzen antreten,

also übernehmen sie auch alle und jede darauf haftende Schuldenlast und Beschwerung,

Legata und anderes ohne einigen Beitrag oder Zuschuß Dero Frau Amtier und

Schwiegermutter zu bezahlen und abzutragen.

Sodann wird Dero Frau Akutter und Schwiegermutter von Büring ein

frei er Sitz und Wohnung auf lebenslang in den Gichen oder zu Löhnberg zu¬

gestanden und verstattet. Däfern sie aber, um sich und ihren Aindern einen besseren

Nutzen zu schaffen, die Gichen, sonderlich wann Lohnderg weggehen sollte, ver¬

kaufen würden: so versprechen sie, der Hr. Gber-Zägermeister von Gberstein und

Dero Frau Gemahlin, ihrer Fr. Amtier von Büring eine freie Wohnung lebens¬

lang zu schaffen, wie dann auch dem Hrn. Ober-Jägermeister, wann er etwa selbst

dort wohnen wollte, oder Dero Frau Gemahlin, der Frau Ober-Zügermeisterin,

wann wider Verhoffen, Dero Herr Geniahl vor ihr mit Tode abgehen sollte, da¬

selbst mit zu wohnen freistehen soll. Ferner sollen diejenigen Sachen, so dem Hrn.

Ober-Stallmeister von Büring sel. zugehören und in dem Gichen oder zu Löhn¬

berg befindlich seind, zu Dero Frau Amtier und Schwiegermutter von Büring

Gebrauch freistehen, doch müssen selbige zuvor inventirt werden. Gndlich versprechen

der Herr Ober-Zägermeister, Dero Frau Amtier und Schwiegermutter von Büring,

so lange dieselbe lebet, jährlich und jedes Zahr insbesondere 200 fl., sage 200 lloron,

den llorsn zu 30 nid., den nid. zu 3 H>f. gezählet, Frankfurter Währung, und

zwar jedes Jahr die Hälfte nä ein Hundert tioron bar zu erlegen und zu bezahlen,

bei namhafter und ausdrücklicher Verpfändung aller ihrer jetziger und zukünftiger

in- und außerhalb Lands befindlicher beweg- und unbeweglicher Hab und Güter :c.

So geschehen Dillenburg, den sZ. Febr. j?20.

Nachdem der Ober-Jägermeister Karl v. E. am 30. Januar 1720 nci prokoeoiinm

Enneoilnrino erklärt hatte, daß er seines Schwagers v. Büring Verlast enschaft »min

donolieio InFis sk Invsnt,nrü antreten wollte, wurde am 12. März es. ni. in Gegen¬

wart des Ober-Jägermeisters v. E., des Raths Tilemann, des Bereiters^Hecker und

des gewesenen Büringischen Dieners Johann Adam Haynzer des Ober-Stallmeisters

v. B. Wohnstube entsiegelt und die in derselben, im Kabinet und in der Nebenkammer

befindliche Verlassenschaft aufgezeichnet.

Zur theilweisen Abzahlung der Büringischen Schulden verschaffte sich Eberstein

dadurch die Geldmittel, daß er das ihm bei der brüderl. Theilung zugefallene Vorwerk

und Dorf Horla auf dem Harze am 24. Juni 1720 wiederkäuflich von 9 zu 9

Jahren an seinen Bruder Christian auf Morungen für 11000 Mfl. verkaufte, jedoch

0000 Mfl. Lehnstnmm darauf stehen ließ.
31
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Da nun noch in demselben Jahre (17. Nov. 1720) auch Karls Gemahlin starb,

so war er selbst nun wieder in Gemeinschaft mit seinem Sohne Joh. Karl Friedr.,

seinen drei Töchtern (Charlotte, Amalie und Christan) und seiner Schwiegermutter

der Erbe der Verstorbenen. Es verzichtete seine Schwiegermutter abermals auf die

Miterbschaft.

Am 30. Sept. 1721 erschien der Ober-Jägermeister v. Eberstein in Begleitung

des Stadtschreibers aus Dillenburg auf dein Gute Eichen bei seiner Schwiegermutter,

der Frau v. Büring, und theilte derselben mit, daß er gesonnen sei, sich wieder zu

verheirathen, weshalb er zum Besten seiner Kinder nicht nur über die Verlassenschaft

seiner verstorbenen Eheliebsten, als auch über seine eigenen Habseligkeiten ein förmliches

Jnventarium errichten lassen wollte, in welchem vor allem anzuführen wäre, wem das

adelige freie Rittergut Eichen zugehöre. Nun ist ja aus dem Briefe Karl's v. E.,

den derselbe im Mai 1720 an den Or. von Qülelmn schrieb, deutlich zu ersehen, daß,

nachdem aus dem Verkaufe der Büring'schen Güter zu Eichen und Löhnberg an den

Herrn von Ziegesar nichts geworden war, der Ober-Stallmeister v. Büring kurz vor

seinem Tode seinen, Schwager Karl v. E. veranlaßte, diese Güter (für sich und seine

Gemahlin) gegen Übernahme seiner sämtlichen Schulden und Zahlung von je 200 sl.

an ihn selbst und an seine Mutter, so lange sie leben würden, käuflich zu übernehmen.

Dieser Kaufvertrag wurde auf Anordnung des Ober-Stallmeisters durch den Rath

Tilemann verabredet. Deshalb stellte die Frau v. Büring folgenden von ihr verlangten

Schein aus, der auf Eberstein's Ansuchen auch an: 11. Okt. 1721 von der fürstl.

Kanzlei zu Dillenburg konfirmirt wurde.
Nr. 340.

Ich, Unterschriebene, Urkunde und bekenne hiermit eigenhändig, Demnach

mein vielgeliebter Tochtermann, der :c. Herr Aar! von Eberstein, hochfürstl.

Nassau-Dillenburg. Gber-Iägermeister, aus sonderlicher väterlicher Zuneigung

vor seine Ainder nach Absterben meiner geliebten Tochter, Frauen Maxi-

milianen gcbornen von Büring, dessen Eheliebsten, nunmehro seligen, sowohl

über deren Verlassenschaft, als seine selbsteigene Habseligkeit ein förmliches

Jnventarium errichten zu lassen gewillet, und demselben vor allen Dingen das

adelige freie Rittergut Eichen, unterm Burbach gelegen, nothwendig, wie es

mit selbigem stehe und wem zugehöre, inseriret werden muß, daß zwaren erwähntes

freie adelige Gut Eichen anfänglich meinem :c. Sohn, Herrn Johann Aarl

Friederich von Büring, :c. gewesenen Nassau-Dillcnb. Gber-Stallmeister, nun¬

mehro auch seligen, sonst eigenthümlich zugestanden, nachher aber von demselben

an abgedachten Hrn. Aarl von Eberstein und dessen sel. Eheliebste, Frauen

Maximilianen, rssp. Herrn Schwiegersohn und Frau Tochter :c., gegen die noch

auf dem Gut stehenden und sonsten habenden Schulden, welche er, Herr

Aarl von Eberstein, aus seinein elterlich ererbten Vermögen zu zahlen übernommen

und gezahlet, nebst der mir als Mutter zu meiner Alimentation bis in meinen

Tod mit fünf von (00 zu verpensioniren zugemachte H000 fl., welche meinen

Enkeln, als mütterlich ererbet zum voraus gehören und gebühren, kurz vor seinem

Absterben erblichen verkaufet, cediret und demselben die völlige fDossession

oder Herrschaft des Gutes Eichen übergeben worden. So geschehen Eichen, den

20. 7^ (72(. (I,. 8.) Kttlit von Miving.

Auf geziemendes Ersuchen des Herrn Ober-Jägermeisters von Eberstein

wird Vorstehendes bestens konfirmiret, doch Uns und denen Ünsrigen ohne Schade.

Urkundl. Ünserer gewöhnt. Unterschrift und vorgedruckten Siegels. Dillen bürg, den

11. 0e1olw. 1721. ' (U. 8.) chüMl. KmZlki daselbst.

Um sich und seinem Sohne nun dies freie reichsritterschaftliche Gut Eichen

sicher zu erhalten und auf jede Weise zu melioriren, schritt er im Nov. 1721 zu einer

zweiten Ehe mit Wilhelmina Charlotta Philippina, der Tochter des sehr vermögen¬

den Heinrich Ernst Freiherrn v. Quernheim zu Langendernbach und der Agathe
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Margarethe geb. v. Seelbach Tochter. Der Ehevertrag wurde am 25. Nov. 1721

zu Langendernbach abgeschlossen.

Am Namen der hochheiligsten Dreifaltigkeit. Au wissen seie hiermit rc., dem¬

nach :c. zwischen :c. Herrn Karl von Eberstein, Erbherrn auf GeHofen rc., hsürstl.

nassau-dillenb. Gber-Aägermeister, und :c. Fräulein Wilhelmina Eharlotta

Philippina von Quernheim, des :c. Heinrich Ernst von Quernheim zu

Laugen-Dernbach und der :c. Frauen Agatha Margaretha von Quernheim

geb. von Seckbach zu Aeppenseld jüngste w. Tochter, ein christl. Ehcbündnis ge¬

schlossen worden: Als ist vor vorhergehender priesterl. Kopulation und Hochadel.

Beilager folgende Ehestiftung w. beschlossen worden. Nämlich H rc. Herr Heinrich

Ernst von Quernheim als Vater der Fräulein Braut verspricht dem :c.

Bräutigam nach vollzogenem w. Beilager (000 Thlr. ciotis loao rc. nach '/t jähriger

Loskündigung und Bewilligung Dero künftigen Frau Gemahlin ihine bar zu er¬

legen ; im Fall aber Hr. Bräutigam solche Erhebung nicht von Nöthen und stehen

lassen wollte w., mit 5 pro Eonbo bis zur Ablag zu verzinsen. 2) Däferns aber

beide Verlobte während ihrer Ehe mit Leibeserben :c. gesegnet werden sollten und

die rc. Braut vor Hrn. Bräutigam mit Tod abgehen würde, so sollen obberührte

(000 Thlr. auf Dero Kinder rc. zurückfallen und denenselben allein verbleiben;

im Fall aber 2) Fräulein Braut ohne Leibeserben w. vor Hrn. Bräutigam ver¬

sterben sollte, die clotl8 loeo versprochenen (000 Thlr. Hrn. Bräutigam eigenthümlich

verfallen sein rc.

Hingegen 4) verspricht Hr. Bräutigam, wann er ohne Leibcserben aus dieser

Ehe vor der Fräul. Braut mit Tod abgehen und sie im Witwenstande bleiben

würde, als Witwensitz eine Wohnung :c. des Hauses Eichen und daran gelegenen

eingemauerten Garten nebst einer jährl. Pension von 200 st. Ffurter. Währung,

welches seine eigenen Kinder voriger Ehe oder sonstige Erben der Fräul. Braut,

so lange sie im Witwenstande verbleibet, entrichten sollen. Da aber 5) mehrge¬

dachte Fräulein Braut sich nach Absterben Hrn. Bräutigams ohne Hinterlassung

einiger Leibeserben rc. in 2. Ehe zu treten gedächte, so sollen die rc. 200 st.

Pensionsgelder nebst dem Witwensitz in dem adel. Haus Eichen cessiren rc. Hin¬

gegen 6) solle rc. Fräul. Braut, so dieselbe nach Absterben Hrn. Bräutigams in

2. Ehe sich begeben würde, von des Hrn. Bräutigams väterlicher ihm anererbten

Verlassenschaft und paratesten Geldern nebst ihren eingebrachten (000 Thlrn., zu

empfangen haben (000 Thlr., welche abgedachten Hrn. Bräutigams Kinder oder

Erben richtig auszuzahlen verbunden sein sollen rc. Was aber 7) vermög des auf¬

gerichteten und vom Hrn. Bräutigam übergebenen Invanlurii an Alobilien und

Geräthen bei Antretung dieser Ehe sich von voriger Ehe befinden, darmit hat es

nach Anlaß hiesiger Landsrechten seine Bewandtnis, und soll es ebenfalls mit den¬

jenigen Acobilien, was rc. Fräulein Braut einbringen und zeitwährender Ehe er¬

obern wird, vermag abgedachter Aechte sein Verbleiben haben; jedoch 8) behalten sich rc.

Bräutigam und w. Braut bevor, keineswegs durch diese Ehestistung sich benommen

zu haben, eines dem andern krast anderwärtiger Disposition ein mehreres von ihren,

Vermögen zu vermachen rc. So geschehen Langen-Dernbach, den 22. 9br. (72(.

(K. 8.) M»rl von Ebersteiu. (K. 8.) MMwlmme Clmrlotte Milippmr

(K. 8.) U. G. von Eumikeim. von SZnernlmm.

(V. 8.) Ernst Unrl von Krelbnck. (K. 8.) A. M. v. Eurrnkeim

geb. v. Irelbnrll.

(K. 8.) Unrl von Uonteck.

Nunmehr glaubte Karl auch seine ganze Lebenshaltung auf höheren Fuß ein¬

richten zu können. Zunächst (am 1. Mai 1722) kaufte er und seine zweite Gemahlin

von dem Fürsten Wilhelm zu Nassau das an dem untersten Stadtthore von Dillcn-

burg nach Herborn zu gelegene Haus, den dabei befindlichen Garten und das

an dem Wickthore neben der Stadtmauer und Dille gelegene sogenannte Ochsen-
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wieschen mit der darauf befindlichen adeligen Freiheit für 1500 Thlr., welche 3 Grund¬

stücke der Fürst erst i. I. 1718 von dem Herrn von Luerwald käuflich erworben hatte.
Nr. 341.

B. G. G. Wilhelm Fürst zu Nassau :c. bekennen hiermit :c., daß wir rc.

nachfolgenden rc. Aaufkontrakt rc. geschlossen haben. Nämlichen Wir verkaufen rc.

in Araft dieses Briefs Nnserm Gber-Jägermeister rc. Aarl von Eberstein, wie

auch dessen Eheliebsten, Frauen Wilhelmina Tharlotta s)hilippina gebornen

von Quernheim, vor sich ihre Aindcr und Nachkommen diejenige Behausung,

welche Wir vermöge Aaufkontrakts vom ... des s7s3. Jahrs von Hrn. von Luer¬

wald erkaufet und an dem untersten Stadtthor nach Herborn zu gelegen, wie auch

den dabei befindlichen Garten, Hosgereit nebst dem sogenannten Gchsenwieschen

an dem Wickthor nebest der Stadtmauer und Dille gelegen, und zwarn diese 3 Stück,

nämlich die Hausung und nach sich ziehenden Airchenstühle, Garten und Wies

mit der darauf befind!, adeligen Freiheit re. und Gerechtigkeit, wie Wir solche

vermöge jetzt angeregten Luerwaldischen Aausbriess an Ans gebracht w., vor rc.

s500 Thlr., den Thlr. zu 45 gib. gerechnet, von welcher Aaufsumme er gleich

bei des Herrn von Luerwald ersterer Hierherkuuft 900 Thlr., die übrigen 600

aber in künftiger Frankfurter Herbstmeß dieses lausenden Jahrs an Uns bar zu

zahlen verspricht rc. So geschehen Dillenburg, den f. Usiai s722.

(A. 8.) Willu'Im A Z. U. (A. 8.) Karl von Ebcrstein.

Ferner kaufte Karl v. E. am 6. April 1723 die in der Nähe von Burbach ge¬

legenen Trumbach'schen Haubcrge und Waldungen für 725 Thlr. 28 gib. von

dem Fürsten Wilhelm zu Nassau, welcher diese Grundstücke das Jahr zuvor von

dem Lieutenant von Trumbach durch Kauf an sich gebracht hatte.
Nr. 342.

B. G. G. Wilhelm Fürst zu Nassau :c. bekennen :c., daß Wir mit

Unserem Gber - Jägermeister Aarl von Eberstein rc. einen w. Aaufkontrakt :c.

geschlossen haben :c. Nämlich Wir verkaufen ihme, Unserm Gber - Jägermeister,

w. diejenigen zu Burbach und sonsten gelegenen Trumbachischen Hauberge

und Waldungen, welche Wir vermöge des mit dem Lieutenant von Trumbach

unterm .... des abgewichenen s722. Jahrs getroffenen Aaufkontrakts käuflich

an Uns gebracht und in dem damals initübergebenem und hierbei extraktsweise

unter Unserm Aammersiegel mit anliegendein Gütcrverzeichnis specifiziret und be¬

schrieben seind, mit eben derjenigen Qualität, Recht und Gerechtigkeit, als Wir

solche an Uns gebracht, auch bishero besessen haben, dergestalt und also, daß Wir

ihn, Aäusern, und seine Erben nunmehro in die Aossession und wirkl. Besitz auch

Eigenthum dieser Hauberge und Waldungen kraft dieses immittiren und einsetzen :c.,

auch ihme, Aäusern, vollkommene Wacht und Gewalt überlassen, mit diefen Hau¬

bergen und Waldungen eben also zu disponiren :c., gleich wie Wir w. zu thun w.

befugt gewesen. Dagegen sind Uns vor diese Trumbachische Haubergc und Wal¬

dungen von ihme, Aäusern, bar und in einer Summe bezahlt worden 725 Thlr.

23 gib., den Thlr. zu 4ch gib. und den gib. zu 8 H>sg. gerechnet, welcher Aauf-

schilling zu kontraktmäßiger Abfindung der Trumbachischen Ainder, auch Be¬

friedigung derer am ineisten privilegirten Trumbachischen Areditoren mit verwendet

werden soll, gestalten Wir dann ihm, Aäusern, dieser beschehenen Zahlung halben: w.

quittiren :c., deshalben auch den gemessenen gn. Befehl an Unfern Bogt zu Bur¬

bach ergehen lassen werden, daß er ihme, Aäusern, diese verkaufte Hauberge und

Waldungen sogleich einräumen und überliesern solle w. So geschehen

Dillenburg, den 6. April s723. (A. 8.) Mllnim chmst Zu U«5',s'uu.

Da dem Ober-Jägermeistcr v. Eberstein das Luerwald'sche Haus nicht herrschaft¬

lich genug war, so ließ er an dessen Stelle mit einem Kostenaufwande von 10 000

Thalern ein neues, wohlgebautes, schönes und kostbar 'mit Mobilien und Hausrath

nach aller Erfordernis ausgestattetes Haus aufführen, den Gemüse- und Lustgarten



in vorzüglichen Stand setzen und mit „allerhand raren" Obstbäumen bepflanzen. Um

nun auch das ihm bezw. seinem Sohne die Zugehörigkeit zur freien NeichSritterschaft

gewährende Gut in den Eichen gleich herrschaftlich herzustellen, unternahm er auch

hier bezüglich des Wohnhauses sowohl als der Schcurcn, Stallungen, Hofhaus, Brau¬

haus und Backhaus kostspielige Neubauten. Zur Bezahlung der Kaufsumme und zur

Bestreitung der Baukosten lies; sich der Ober-Jägermeister v. E. nicht nur von seinem

Schwiegervater Heinrich Ernst von Quernheim auf Langen - Dernbach die ihm in dem

mit seiner Frau aufgerichteten Ehevertrage verschriebenen 1000 Thlr. am 10. Sept.

1722 auszahlen, sondern er erborgte auch am 31. März 1723 von der Schwester

des Grafen Georg Friedrich Burggrafen von Kirchberg ec. zu Hachenburg

noch 4000 Thlr. und setzte dagegen sein Gut Eichen zum Pfand ein:
Nr. 343.

Daß mir der hochwohlgeborne Herr Heinrich Ernst von Quernheim,

m ein hochgeehrtester Herr und herzgeliebter Herr Schwiegervater, die mir in

unseren mit meiner herzgeliebtsten Ehegemahlin aufgerichteten Ehe-Fakten ver¬

schriebenen Eintausend sage (000 Thlr. richtig und wohl bezahlet, bekenne und

guittire dankbarlich hiermit. Geschehen Langen-Dernbach, den (0. 7br. (722.
(K. 8.) Marl chreiberr ron Oberstem.

Nr. 344.

Wir zu End eigenhändig unterschriebene Marl Freiherr von Eberstein

und Wilhclmina Eharlotte v. Eberstein geborne von Quernheim Urkunden

und bekennen hiermit :c., daß :c. Herr Georg Friederich Burggras von Kirch-

berg, Graf zu Sayn und Wittgenstein rc., zu Ankaufung der Trumbachischen

Hauberge und Wäldcher, auch Bezahlung und Aufbauung des Luerwaldischen

Hauses und Zugehör von denen Zchro gräfl. Schwestern zustehenden und von Dero

hochsel. Frau Rcutter ihnen verschafften Fideikommißgeldern uns heut ckacko :c.

geliehen :c. viertausend Reichsthaler jeden zu 90 Xr. gerechnet w., immaßen

wir solche Summe w. wirklich :c. empfangen, und dannenhero auch rc. versprechen,

solches Kapital so lang solches bei uns stehen wird, alljährlich aus den Tag dieser

ausgestellten (Obligation rc. mit 3 von hundert richtig zu verzinsen und dieselbe w.

nacher Hachenburg zu liefern, ingleichen das Kapital selbst nach vorheriger :c.

Aufkündigung (welche jedem Theil dergestalt vorbehalten bleibt, daß die Bezahlung

binnen einem halben Jm^re von Zeit beschehener Loskündigung geschehen sollte)

in rc. unsers Herrn Osckitwris w. Gewahrsam w. hinwieder zu zahlen :c., und

zwar bei Verpfändung aller unserer beiderseitigen jetziger und künftiger :c. Hab

und Güter, insbesondere aber meines, des obbenannten Vsbitoris, frei und erb-

eigcnthüml. im freien Grund gelegenen Guts, in den Eichen genannt, mit

allem :c. Zubehör, auch dazu gehörigen Renten, Zinsgütern, Höfen und der Hütten

zu Heller dergestalt, daß im Fall wir auf obbestimmte Zeiten an Zahlung der

fälligen Zinsen oder Wiedererlegung des losgekündigten Kapitals säumig sein

würden, hochged. unser Herr Kreditor sodann guten Fug, Recht und Alacht haben

solle, entweder unsere generaliter obverschriebenen Hab und Güter, oder insbesondere

das :c. Gut in den Eichen einzunehmen, dessen Einkünfte zu erheben, oder auch

durch wirkliche Verkauf- und Alienirung desselben Guts oder dessen Appertinenzien,

oder durch derselben Taxation und Subhastation vermittelst ihrer eigenen Gerichte,

denen solches ohne Konkurrenz der nassau - dillenburg. Rutherrschaft hiermit zu¬

gestanden seilt soll, auf selbstgefällige Weise, sowohl rutions des Kapitals, als

etwa davon rückständigen Zinsen w. sich :c. bezahlt zu machen :c. So geschehen

Hachenburg, den 3 s. ölnrtü ( 723.

(K. 8.) Uurl Aeiberr v. Oberstem.

(K 8.) Mlbclmimr Eburlottu v. Od erstem, geborne v. Ouerubeim.

Obristnm r. Ocusuu als Zeuge.

M. H. Ormrcl «xns, tsstiL.

Job. Ebr. Ucttbot'k, Notar. Enssar. jnv. nt, löst, rsiinisitns.
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Zu diesem seine damaligen Verhältnisse übersteigenden Kastenaufwande ließ er sich
dnrch den Umstand verleiten, daß sein Schwiegervater v. Quernheim keine Söhne und
so seine Gemahlin sichere Aussicht auf eine reiche Erbschaft hatte. Der jähe Tod
machte aber durch diese Rechnung plötzlich einen Strich. Nach seinem Tode fanden
sich über die 20 000 Gulden Schulden, zu deren Bezahlung aus dem, worüber er zu
disponiren rechtlich befugt gewesen, schwerlich sich hätte die Zulänglichkeit finden dürfen.
So stand denn nahe der Konkurs bevor, wenn nicht der älteste Bruder Graf Ernst
Friedrich v. Eberstein sich der äußerst verwickelten Angelegenheiten angenommen und
sich selbst zum Vormunde der Kinder erster Ehe bestellen lassen. Derselbe schreibt an
die übrigen Brüder:

Unsers sel. Bruders Ökonomie ist nicht die beste gewesen, und finden sich fast
so viel Schulden, daß nur ein Weniges bleiben wird. Er hat kein Testament, noch
sonsten die allergeringste Disposition gemacht, und hat man mit Willen mir keinen
Boten (nach Mainz) geschickt, damit ich ihn nicht vor seinem Ende noch
sprechen möchte. Jnmittelst maßet sich die Witwe aller Briefschaften und aller
Verlassenschaft an und hat nichts versiegeln lassen.

In einem ferneren Schreiben des Grafen Ernst an seine Brüder äußert sich der¬
selbe dahin:

Ich gestehe gern, daß mir sehr nahe gehet, daß unser sel. Bruder erstlich durch
die Unkosten, die er sich wegen der 2ten Gemahlin in Absicht auf die reiche Succession,
so er bei ihres Vaters Absterben ohne Söhne zu gewarten, ihm freilich wohl be¬
kommen wäre; dann die Unerfahrenheit in den Rechten; weiters sein Kopf, nach dem
er alles einrichten und niemand etwas fragen und folgen wollen; letzlichen und haupt¬
sächlichen aber sein gutes Herz und Begierde, jedermann zu obligiren,
und in summa er seinen Tod so balde nicht vermuthete, wie er sich dann bei längerm
Leben aus allein würde gerissen haben, dieses veranlasset, welches unserm Namen und
Familie solchen Nachtheil bringet, daß, wann mich Gott in den Stand gesetzt hätte,
ich aus dem Meinigen seine Ehre retten müßte.

Mit solcher Verlassenschaft schied Karl am 3. Nov. 1725 zu Dillenburg aus
dem Leben, in seinem noch nicht ganz vollendeten 33. Lebensjahre und 16 Tage vor
der Niederkunst seiner zweiten Gemahlin mit dem nachgeborenen Sohne Ludwig
Ernst Karl. Mit solch jähem Tode brach eine wahre Katastrophe herein, nicht nur
bezüglich seiner auf weit hinaus berechneten Pläne, als auch, und hier um so empfind¬
licher, in Betreff der Lage seiner sämtlich noch unerzogenen Kinder.

Zur richtigen sachlichen Beurtheilung der Verhältnisse, in welche der Ober-Jäger¬
meister Karl von Eberstein eintrat, ist es nöthig, in die zu Grunde liegenden geschicht¬
lichen und rechtlichen Verhältnisse zurückzugreifen.

Der Zehent zu Löhnberg.
Der Graf Georg von Nassau - Katzenelnbogen, der Vater von des Fürsten

Wilhelm Urgroßvater Grafen später Fürsten Ludwig Heinrich, hatte das als
Enklave in nassau-diezischem Gebiete liegende, vormals den Schützen v. Holthausen
erb- und eigentümlich zugehörige freiadlige Gut zu Löhnberg mit Zubehör er¬
worben und dem nassau-katzenelenbogischen Territorium einverleibt, dann aber wieder
anderweit, mit Vorbehalt des ckominü ckireekch als Mann lehn veräußert.

Laut Lehnbriefs vom 25. März 1629 gab des Fürsten Wilhelm zu Nassau Ur¬
großvater, Ludwig Henrich, Graf nachmals Fürst zu Nassau-Dillenburg, den Zehnten
zu Löhnberg nebst Zubehör dem gräfl. nassauischen Amtmann zu Usingen Philip
von Wachenheim zu Lehn.

Daß „das Haus, Hof und Güter zu Köchttürrg mit ihren adeligen Frei¬
heiten, Rechten und Gerechtigkeiten es sei an BeHolzung, Mästung, Fischerei, auch
Klein-Wildbret zu jagen und zu schießen, wie die Schützen von Holzhausen und
ihre Vorfahren und andere Burgleut des Orts solches hergebracht", ein altes
katzenelenbogisches Mannlehen gewesen ist, solches zeigt der Lehnbrief v. I. 1629



— 487 —

in vsMZ! „und andere Burgleut", da die Burglehen nichts anderes als Mann¬

lehen gewesen sind.

Auf welche Weise dieses Mannlehen dem Lehnherrn eröffnet worden oder heimgefallen

sein mag, davon finde ich keine Nachricht. Daß aber Graf Tiachmals Fürst Ludwig

Henrich zu Nassau dasselbe den vorgenannten Vasallen zu einem Erblehen gegen Empfang

einer gewissen Geldsumme gegeben hat, ist aus angeführtein Dokumente ersichtlich.

Daß „der Zeheitt an Früchten, Wein, Heu, Flachs und anderen, wie Her¬

kommen im Köljl»l»erger Gebiet, ganz allein, und sofern dieselbe Zehent-Gerechtig-

keit sich erstreckt, beneben zweien Weingärten und einem halben Grabgarten" den

besagten Schützen von Holzhausen ekge»tthiim!ich zugehörig gewesen und des

Grafen nachmals Fürsten Ludwig Henrich Vater Graf Georg zu Nassau dies alles

von Johann Kuno Schützen von Holzhausen erblich an sich ertauscht und dazu

gekauft hat, solches sagt obangezogener Lehnbrief ebenmäßig.

Nun ist die rechtliche Vermuthung, daß Graf Georg zu Nassau nichts anderes

als zum Fideikommiß gehörig gewesene Stnmmgüter für obigen Zehnten werde

gegeben haben, bei welcher Bewandtnis dann der eingetauschte Zehnt von gleicher

Natur und Eigenschaft zu halten wäre.

Auch dieser für Fideikommiß zu haltende Zehnt wurde von des Grafen Georg

Sohne Ludwig Henrich für Geld und zur Tilgung von Schulden zu einem Erb¬

lehen hingegeben.

Durch Erbschaft fiel der Löhnberger Zehnt nebst Zubehör dem Schwiegersohne

Philipp's von Wochenheim, dem Herzog!, württemb. Ober-Stallmeister Levin von Knie-

städt zu. Von diesem kaufte Fürst Wilhelm zu Nassau am 29. September 1707

den Zehnt für 8400 Gulden. Diese Kaufsumme lieh dem Fürsten Wilhelm der kur-

pfälz. Oberstlieutenant Levin Moritz von Donop unter der Bedingung, daß ihm

der Zehnt als Unterpfand und Versicherung seines dargeliehenen Geldes auf 20 Jahre

und nach deren Verfluß noch so lange überlassen würde, bis das Geld ihm oder jedem

rechtmäßigen Inhaber der Schuld- und Pfandverschreibung darüber ct. cl. Dillenburg,

den 31. Oktober 1707 zurückgezahlt sein würde.
Nr. 345.

Von Gottes Gnaden Wilhelm, Fürst zu Nassau :c. Kund :c. sei hiermit.

Dem nach Wir vermög eines unterm 29- ?br. dieses lausenden Jahrs von :c. Levin

von Kniestädt, Herzog!. Württemberg. GberEtallmeistern, den von :c. Ludwig

Henrichen, Fürsten zu Nassau :c., Unserem :c. Urgroß- Herr Vätern :c., dessen

Schwiegervätern fl>hilipßen von Wachenheim, gewesenen gräfl. nassauischen

Amtmann zu Usingen, zu Lehn gegebenen und von obgemeldtem von Uniestädt er¬

erbten Zehnten zu Löhnberg wieder an Uns erhandelt, zu dessen Zahlung aber

:c. Levin Wo ritz von Donop, jetziger Zeit Gbristlieut. von dem unter Kom¬

mando Unsers :c. Brüdern Fürst Ludwig Henrich zu Nassau :c. stehenden

kurpfälz. sogenannten Jülich - Westerwäldschen Regiment zu Fuß, Uns die Luunn

von achttausend vierhundert Floren in grob lüäiet, vorgeliehen, auch unter

obigem Dato im Beisein Unsers Kammerrath Reichmann's in Frankfurt also an

den Kniestädtischen Verwalter auszahlen lassen, und zwar mit den: Vorbehalt, daß

Wir ihm Gbristlieut. von Donop den ruhigen Besitz und Genuß obgemeldten

Zehentens auf zwanzig Jahr, oder nach deren Verfluß so lang lassen wollten, bis

Wir :c. selbigen gegen Zahlung obiger 8^00 fl. wieder einlösen würden- Als be-

scheinen nicht nur :c., daß Wir die :c. 8^00 fl. :c. empfangen, zu Erkaufung dieses

Zehenten verwendet :c., sondern auch, daß Wir selbigen obmehrged: Gbristlieut.

von Donop als ein Unterpfand und Versicherung seines Uns :c. dargeliehenen Gelds

auf gemeldte 20 Jahr und so lang, bis Wir oder Unsere Erben ihn: oder seinen

Erben und jeden: rechtmäßigen Inhaber dieses Briefs werden wiederbezahlt haben

(hier fehlen in der Abschrift wohl die Worte), überlassen haben, doch mit den: aus¬

drücklichen Vorbehalt, daß er oder seine Erben selbigen keinen: Fremden Dotsnlimü

oder der Lands-Vbrigkeit zu Löhnberg sollen zukommen lassen :c.
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Nächstdcm sollen weder er noch seine Erben befugt sein, das geringste an

diesen: Zehenten, denen dazu gehörigen Bauern, Ländcreien, Jagd und andere Ge¬

rechtigkeiten, ohne Unfern :c. Vorbewußt :c. zu verändern, zu vertauschen, weniger

gar zu veräußern. Da aber jetzo das dasige Wohnhaus sowohl, als die Scheuern

ziemlich verfallen :c. und er selbige entweder gar von neuem wieder aufbauen oder

sonst in wohnbaren Stand würde setzen und bei dem Abzug liefern lassen, so sollen

ihm oder den Seinigen bei der Ablag dargegen soviel, als er oder sie an nöthigen

Baukosten :c. mit Quittungen von denen Arbeitsleuten werden belegen können, :c.

ausgezahlt werden, auch er oder dieselbigcn ehe und bevor solche Zahlung geschehen,

zu der Abtretung nicht gehalten sein.

Da er, mchrgemeldterGbristlieut., sich anbei auch anheischig macht, diesen Zehentcn

jedesmal auß- und innerhalb der obgemeldten Zeit vor sich, seine eheliche Leibes¬

erben rc. oder bei deren Ermangelung vor dessen beide Gebrüder Ernst Ehristian

und Simon Zulius von Donop und dero :c. Leibserben, auch da diese deren

keine nachlassen sollten, vor dessen Fräulein Schwester Theodora Lowysc von

Donop :c. gegen Zurücklassung des Aapitals und angewendeter Bkeliorationskosten

von Uns auf Art und Weise als obgemeldter von Wachenheim und Aniestädt

sonsten belehnet worden, auch zu empfangen: so versprechen Wir hergegen :c., daß

dieser Zehente auch sonst an niemanden w. gegen seinen Willen vrrkauft :c. werden

solle, sondern es sollen sowohl er als obbeschriebene dessen Brüder und Fräulein

Schwester und deren eheliche Leibserben, und zwarn höher nicht, als um die Uns

vorgeschossene summ die nächsten zun: Uauf sein und ihnen niemand außer Uns

und Unfern fürstl. Leibserben vorgezogen werden. Sollten aber er oder seine Erben

mit diesen: Uapital etwa ihren anderwärtigen bessern Nutzen zu schaffen vermögen

und :c. dessen Ablag verlangen, so soll selbige ein halb Jahr nach geschehener Los¬

kündigung von Uns :c. auf die Verfallzeit bewerkstelliget werde::, oder in dessen

Unterbleibung er und seine Erben an obiges ihr Versprechen, noch auch Wir :c.

an Unsers in Ansehung der Näherschaft des Aaufs oder Lehen nicht gehalten sein :c.

So geschehen Dillenburg, den 3 s. Gktobris s707.

Nach Verlauf von etwa zwei Jahren starb der Oberstlieutenant v. Donop. Und

da weder seine Brüder Ernst Christian und Simon Julius v. Donop, noch seine

Schwester Theodora Louise v. Donop wegen seiner vielen Schulden seine Erben

sein wollten, so fiel der Löhnberger Zehnt an den Fürsten Wilhelm zurück, der

denselben auch am 21. Februar 1710 durch seinen Rath blas Ihm wieder in Besitz

nehmen ließ, nachdem er sich bereit erklärt hatte, den etwa 3 Jahr vorher aufgenom¬

menen Pfandschilling an diejenigen Donop'schen Gläubiger zurückzuerstatten, welche

durch richterlichen Ausspruch zur Empfangnahme angewiesen werden würden.

Vier Jahre lang ließ Fürst Wilhelm seine Gerechtsame in Löhnberg durch seinen

Zehntheber, den Gerichtsschvppen Joh. Ludw. Kilo, wahrnehmen, in welcher Zeit

jedoch schlechter Nutzen erzielt worden und die Zinsen nur aufgelaufen waren.

Nr. 346. Artrakt Löhnöerger Amts-Urotokoll üe «lato Löknbera, den 21. Ae-
öruar 1710.

Erschiene der fürstl. nassau-dillenburgische Rath Herr Xoä Ibm, produzirte

von hochfürstl. nassau-diezischer Regierung ausgewirkten Befehl, daß ihme bei Wieder¬

Einziehung des allhiesigen nassau-dillenburg. Zehentcn und alles desjenigen, was

demselben anhängig, aller dazu nöthige Vorschub und Beistand geleistet werden sollte.

Dirowegen dann ich, der Kellner, zumalen da auch hochgräsl. weilburgischer Seiten

die nöthige Vorstellung von ihme geschehen und dagegen nichts opponiret worden, einige

hiesige Gerichtsschöppen als mit Namen Johann Ludwig Kilo, Johann Philipß Rücker

und Ludwig Bock ihsne als Gezeugen mitgegeben. In deren Gegenwart ermeldter

fürstl. dillenburgischer Rath Ihme seine obhabende Kominission dahin eröffnet, daß

nachdeme der Obristlieut. von Donop dieses Zeitliche gesegnet, seiner vielen hinter-
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lassenen Schulden halben aber niemand der Seinigen dessen Erbe sein wallte, und an¬

deres zn Diez und Weilburg bei hochsürstlich und hochgräflichen Regierungen allschan

vorgestellter Ursachen wegen dieser ihme gegen der Leihung einer gewissen Lumma,

Geldes fürs g-ntiallratieo überlassene Zehente an zc. seinen zc. Fürsten zc. völlig wieder

anHeim gefallen und deswegen zc. Se. Durcht. den auf diesen Zehenten vor etwa 3

Jahren aufgenommenen Pfandschilling an diejenigen Donopischen Erackibores, welche

Jhro nach abgethancm Konkurs- und Uruölakions-Prozeß durch richterlichen Ausspruch

angewiesen werden würden, hinwieder zu bezahlen parat, und erbötig wären mit Vor¬

behalt Ihres eigenen Vorzugsrechts wegen gewisser an besagte Donopische Verlasscn-

schaft habende Prätensionen, — er im Namen seines zc. Fürsten zc. diesen Zehenten

und diejenigen Felder und Güter, davon selbiger gegeben werden mustte ausgehen und

sonsten in allen dazu eigenthümlich gehörigen Stücken die Possession wiederum erneuern

und ergreifen sollte, mit Bitte dessen allen Zeugen zu sein. Als nun die abgedachten

Gerichtsmänner dessen also zufrieden gewesen und als erbetene Zeugen mitgegangen, so

hat ermeldter nassau-dillenburgische Rath nicht nur mit ihnen sich hinaus auf die zehcnt-

baren Felder erhoben, selbige durchgangen, auf den eigenthümlichen Wiesen, als

deren im Grund bei der Nieders-Häuser Mühlen und auf deren im Hahlgarten,

wie auch auf dem Stück Feld oder eigenthüml. Acker auf dem Fellersborn, an die

gemeine Straße stoßend, und auf dem am Mühl berg bei der Mühlen, so vor diesem

ein Weinberg gewesen ist, und denen dazu gehörigen daselbst befindlichen wilden Ohst-
bäumen, item in dem alten Weinberg vor der Pfann durch Ausgrabung etlicher

Wasen den alten Besitz wieder genommen und erneuert, Sodann sich in das in dem

Flecken gelegene Wohnhaus, neben meinem, des fürstl. nassan-diezischen Kellers, stehend,

begeben, daselbst wie auch der Scheuren und alten Stall im Hofe durch Auslösch-

und Wiederanmachung des Herdfcuers, durch Ergreifung der Hohle im Schornstein,

durch Hauung etlicher Späne und durch Zusichnehmung der Schlüssel, Auf- und Wieder-

zuschließnng, und hernach Überlieferung solcher Schlüssel an vvrermeldten Johann

Ludwig Kilo, als welchen hinfüro Jhro Durch!., sein gndgstr. Herr, zu Ihrem Zehent¬

heber anordnen zc. würden, der dann auch bannt zufrieden gewesen und uckintarim

mit Hand und Mund treulich angelobt hat, die Possessio« ebenfalls wirklich und körperlich

wieder ergriffen!

Ferner hat ermeldter zc. Rath ihme, künftigen Zehenthebern, anbefohlen zc., daß

er, wann Gott zc. die Mast segnen würde, jedes Jahr, so lang er dieses Amt vor

Jhro Durchl. bedienen würde zc., darauf acht geben sollte, daß die diesem Zehenten

anhängige Gerechtigkeit, in 8pecük der doppelten Mästung vor den Zehentherrn, wie

auch der Gerechtigkeit des doppelten Brennholzes fleißig wahrnehmen und in mnnmg.

darauf gute Acht geben sollte, damit dieser seiner gdgstn. Herrschaft zuständige Zehente

und alle andere ihme anklebende Gerechtigkeit also hinfüro konserviret zc. werden

möchten, wie solcher vormals von denen Grafen und Fürsten rsspsekiv« zu Nassau-

Beilstein und Dillenburg, auch Hernachher von denen von Wachenheim und ihrer

Posterität in Namen und von wegen hochbesagter Herrschaft genutzt und besessen
worden.

So alles geschehen in obbemeldter Zeugen Gegenwart, auch in demselben Bei¬

wesen all protoeoilum.

Vier Jahre lang ließ nun Fürst Wilhelm seine Gerechtsame in Löhnberg durch

seinen Zehntheber, den Gerichtsschöppen Joh. Ludw. Kilo, wahrnehmen, in welcher

Zeit jedoch schlechter Nutzen erzielt worden und die Zinsen nur aufgelaufen waren, so¬

dass er sich bewogen fand, Löhnberg seinem Ober-Stallmeister v. Büring anzubieten.

Als derselbe hierauf einging, mehr seinem Fürsten zu Gefallen, als weil er hoffen

konnte, einen großen Nutzen zu haben, so fand sich der Fürst, dem Herr v. Büring

„viele und ehrliche Dienste, so vielleicht andere nicht thun werden, noch zu thun fähig

sind, von Kindheit ausgerichtet"' auch uoch aus besonderen Gnaden bewogen, ihm

zugleich durch eine schriftlich ausgestellte Cessio« und Übertragung zu konzediren, de»

Lvhnberger Zehnten nach seinein Gefallen mit Hypotheken zu belegen oder mit fürstl.
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Konsense wieder an einen andern abzutreten, und zwar zu einen? höheren Kaufpreise

als das Pachtgeld und die Erträge derselben bestimmten. So gab er ihm denn am

1. Juni 1714 den ritterfreien Burgzehnten und seine Güter zu Löhnberg „für

sich und seine Erben beiderlei Geschlechts und in Ermangelung deren seiner einigen

Schwester ältesten Sohn, so im Leben sein wird", zu Erblehen, und zwar „in

der Qualität und mit denen Conditioncn (Noch daß er die Donopische Prätension

vergüte:)", ivie solche Lehnstücke die von Wachenheim vom Fürsten Ludwig Henrich

zu Lehn erhalten hatten.Nr. 347.

B. G. G. N)ir Wilhelm F. z. N. zc. bekennen hiermit zc. Demnach nach

tödlm. Hintritt des zc. Leu in Rkoritz von Donop, gewesenen Gbristlieutenants,

der Zehenten zu Löhnberg mit seine??? Auge hör Uns und Unser??? fürstl. Haus

mit gewissen Aonditionen, nämlich gegen die Erlegung achttausend vierhundert

Floren, zurückgefallen und Uns da???? zc. Unser Vberstallmeister zc. Ioh. Aarl

Friederich von Büring um Belehnung unsers Haushofs - Zehenten und Güter

samt derselben Gerechtigkeit zu Löhnberg vor sich und seine Erbe?? beiderlei Ge¬

schlechts, und in Ermanglung deren seiner einigen Schwester ältesten Sohn,

so im Leben sein wird, zc. angelangt, daß Wir ihn? Zohann Aarl Friederich voi?

Büring und alle?? seinen Erbe?? männ- und weibl. Geschlechts demnach nachgesetzte

Stücke in der Qualität und mit denen Aonditionen (doch daß er die Donopische

Prätention vergüte), wie solche die von Wachenheim laut Lehnbriefs von?

25. Rlärz des (62ß. Jahrs von zc. Ludwig Henrich Fürsten zu Nassau zc., Unser???zc. Urgroßhcrrn-Bater zc., belehnt worden, so vor sich als seine eheliche Leibes¬
erben, Söhne und Töchtere, und in dessen Ermanglung seiner einigen Schwester

ältesten Sohn, so im Leben sein wird, zu Erblehen also angesetzt haben, daß

obgleich die Töchter einmal ausgeschlossen haben würden, daß sie gleichwohl nach

demselben ihren Zutritt haben und behalten sollen, wie eines vollständigen Erb-

lehens Art und Eigenschaft ist, als nämlich Unser Haus, Hof und Güter Löhn-

berg mit ihren adligen Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeit???, es sei an Be¬

heizungen, Richtungen, Fischerei, auch Alein-Wildbret zu jagen und dasselbe zu

schieße??, wie die Schützen von Holzhausen und ihre Borsahren und andere

Burgleute desorts solches hergebracht, gleichfalls den Aehentcn an Früchten,

Wein, Heu, Flachs und andern, wie Herkommen in? Löhnberger Gebiet, ganz

allein und so fern dieselbe Zehentgerechtigkeit sich erstreckt :c., beneben auch noch

zweien Weingärten und einem halben Grabgarten und noch von unter¬

schiedenen theils ertauschten und theils erkauften zweien Wiesen, eine im Har¬

garten, die andere untig der Nieders-Häuser RAihl gelegen, in allermaßen wie die

Schützen von Holzhausen solches alles außerhalb deren benannten zweien Wiesen

gehabt zc. haben und zc. Unser zc. Ur-Ur-Altherr-Bater Graf Georg zu Nassau-

Aatzenelnbogen zc. dasselbe alles von weiland dem vesten Johann Aunnen-

Schützen von Holzhausen erblich an sich ertauschet und darzu erkauft hat. Da

sich aber befinden sollte, daß icht was von abgedachten Stücken jemand verschrieben

und in andere Wege veralieniret wäre, nehmen Wir hiermit zc. auf Uns, ihn,

den von Büring, und die Seinigen nach ihme gegen alle Einträge, es sei über

kurz oder lang, dabei in- und außer Rechtens zu vertreten, schadlos zu halten zc.

bei Verpfändung Unserer Hab und Güter zc. Belehnen ihn darauf hiermit zc.

dergestalt zc., daß er und seine hierin begriffenen Lehnsfolger Unsere zc. getreue??

Mann und Lehcnsleute sein zc., auch das Lehen, so oft und dicke es die Rechte,?

und Nothdurft erfordern wird, empfahen :c. und alles, was getreue??? Lehnmann :c.

gebühret, getreulich leisten zc. sollen und wollen, inmaßen er, Zohann Aarl

Friedrich von Büring, vor sich dieses alles getreulich zu leisten einen leiblichen

Eid zu Gott in seine Seele schwören und deswegen einen Revers zustellen lasse??.

Und dieweil weiland Philips Henrich von Wachenheim unfern Urgroß-Herr-

Batern unter andern angelangct, ihn? und seine?? Lehensfolgern zu bewilligen, daß
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er und sie die obbenamten Lehenstücke von Unsers Urgroß-Herrn-Vätern jederzeit

lebenden ältesten regierenden Sohn, oder, da Unsere männliche Linie gar abgehen

sollte, von Ihrer hochsel. Gnaden jederzeit lebenden ältesten Tochter, zun? Hall

aber Unsere weiblichen Linien auch expiriren sollten, alsdann von demnächst an

succedirenden und die Lehnische Hand führenden Agnaten Unseres fürstl. Hauses

Nassau-Aatzenelnbogen einpsahen möchten: So haben Wir ihme, von Büring,

und seine Lehnssolger dasselbe auch über obiges gern beivilliget zc. So geschehen

aus Dillenburg, den s. Iunij

Der Ober-Stallmeister v. Büring liest es sich nun angelegen sein, das durch die

schlechte Verwaltung deteriorirte Besitzthum wieder in aller Weise in guten Stand zu

setzen; auster andern in dasselbe gewandten Meliorationen nahm er einen Neubau des

Burghauses vor.

Nr. 348. Schreiben Karl's von Oberstem an . . .

Ew. Hochwohlgeboren wird außer Zweifel bekannt sein, wie daß Ihro hoch-

sürstl. Durch!., mein gnädst. Hürst und Herr, den zu Lömberg habenden ritter¬

freien Burkzehenten an meinen Hrn. Schwager, den hiesigen Gber-Stall-

meister von Büring vor ewigen Iahren mit allen Gerechtigkeiten, wie solche

auch Namen haben mögen, worunter auch die Aleine-Iagd, wie die alten und

neuen Lehnbriefe darthun und viele von den alten Unterthanen in Lömberg eidl.

beschwören und bezeugen können, verkauft. Ob nun wohl er solches llus kraft der

alten und neuen Lehnbriefe bisher wegen seines wenigen Dortseins nicht sonderlich

exerziret, auch itzigem Pachter eben nicht besohlen, sein Recht der Jagd in acht zu

nehmen, wie er auch selbst sagen wird, so hat er, mein Schwager, von den? Pachter

Hrn. Schwenck doch vernehmen müssen, daß den sä. Dez. ihm aus Befehl Hrn.

Amtskeller (Ummerns von de??? im Amt ^Dehrenberg stehende?? Jäger und dessen

Sohl?, als er von der bei der Nieders - Häuser Wühl gelegenen eigenthüm-

lichen zu de??? ritterfreien Burghos gehörenden Wiese, die Hlinte aus der Achsel

hängen habend sweilen er als ein Bauer die Hack nicht auf den Buckel nehmen

mögen) ii? der Straße zurückgekommen, die Hlinte abgenommen worden. Weilen

er nun nicht aus der Intention, ????? in die Wildbahn zu gehen, ausgangen, sonder??

in der Straß geblieben, und fast eine Hwssion von de??? Hrn. Amtskeller gegen den

Pachter Schwenck, jedoch zu??? Tort des Hrn. Ober-Stallmeisters von Büring

zu sei?? scheinet, maßen, da man ihn? nicht, wie ander?? Passagiers, die Hlinte auf

der Straß, geschweige wie des H>farrs Söhnen in der Wildbahn run? zu trage??

vergönne?? wollen, ihn erst vor solcher schimpflichen Exekution warnen lassen und

nicht gleich ohn gefragt und gesagt so procediren müssen, aus welchen? dann ofter-

mals viel Verdruß bei denen Herrschaften angesponnen werden kann.

Als hat Hr. von Büring, weilen er gar unpaß, mich gebeten, Ew. Hoch-

wohlgeboren nebst Versicherung seiner Ergebenheit dienstlich zu ersuchen, ihn?, den?

Pachter, weil er ja ganz unschuldig, seine Hlinte wieder geben zu lassen. Es hat

zwar Hr. Schwenck bei Hrn. Amtskeller (Ummerns schon seine Unschuld vorgestellt

und gebeten, ihn? die Hlinte wieder zu geben, so hat er aber es, ohne den jDfand-

schilling zu geben, nicht thun wollen. Da nun dieses Ew. Hochwohlgeboren und

nicht der Beamten Sachen sein, so habe, obwohl nicht die Ehre, dieselbe zu kennen,

solches hierdurch verrichten und vernehmen sollen, ob die orclrs von Sie sIhnen)

so gegeben, und wie nur solches nicht vermuthe anbei bitten wollen, sein, des

Hrn. Ober-Stallmeisters, Gesuch stattfinden zu lassen; de???? Ew. Hochwohlgeboren

sowohl wie mir bekannt, daß dieser moäns proesäencli ein wenig stark und in

keinen Iagdrechten statt haben kann.

Als gleich guter und sorgsamer Wirth verfuhr der Herr von Büring mit den?

ein Jahr später vom Fürsten Wilhelm bezw. der Fürstin Dorothea Johannetta ihm

cedirten, vom Fürsten im Jahre 1704 erst voi? der freiherrlichen Familie v. Seelbach
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erkauften, aber noch nicht bezahlten Gute in den Eichen. Nicht nur sein eigenes Ver¬

mögen verwandte Johann Karl Friedrich v. Büring — der letzte seines Stammes und

kinderlos! — in die beiden Güter, aus welchen er ein Majorat für seinen Schivager

Karl v. Eberstein bezw. dessen ältesten Sohn zu stiften beabsichtigte; er nahm auch

noch Geld auf, wurde aber in den letzten Jahren von den ehemaligen Gläubigen: des

Fürsten Wilhelm um Auszahlung der mitübernommenen restircnden Kaufsumme so hart

gedrängt, daß er sich genvthigt sah, sich nach einein Käufer umzusehen, da sein Schivager

damals noch nicht in der Lage war, Geld darauf herzugeben. Es bot sich auch eine

günstige Gelegenheit, sich des lästigen Besitzes wieder zu entledigen, und zwar mit

Vortheil; der nassau-usingische Hofmeister und Kammer-Direktor Moritz Sigmund von

Ziegesar war nämlich bereit, ihm nicht nur Lvhnbcrg, sondern auch das freie Reichs¬

rittergut Eichen abzukaufen, falls der Fürst seinen Konsens hierzu ertheile.

Nicht lange vor seinem am 15. Januar 1720 erfolgten Tode verkaufte „der

Ober-Stallmeister Baron v. Büring" den freiadligen Löhnberger Zehnten mit

allem Zubehör für 16 500 Gulden, den sl. zu 30 alb., den alb zu 8 Pf. gerechnet,

und das sreiadlige Rittergut zur Eiche im Grund Burbach für 15 000 Gulden an

den f. nassau-usingischen Hofmeister und Kammer-Direktor Moritz Sigmund von

Ziegesar und suchte zugleich um den erforderlichen fürstl. Konsens nach.

Auf des Fürsten Befehl wurde von seinen Rüthen Dilthey, Tilcmann, Ihm

und Pfau am 29. Dez. 1719 zu Dillcnburg „in Dsliberulion gezogen, ob Jhro

hochfürstl. Durchlaucht Dero Ober-Stallmeister Herrn von Büring den von ihm aus-

gebetenen Konsens zu ungehindert- und selbsteigen-, beliebiger Verkaufung des Löhn¬

berger Zehnten und adeligen Guts in den Eichen ertheilcn können ohne Präjudiz

Dero hochfürstl. Hauses".

Die fürstlichen Räthe aber, uneingedenk des Ausspruchs: „ein fürstliches Wort

soll man nicht drehen und deuteln!" flüsterten dein Fürsten ein, es könne möglicher¬

weise der auf Vergrößerung sinnende gräfliche Nachbar August v. Witgenstein oder

„sonst ein unanständiger Käufer dahinterstecken", und brachten es dahin, daß der Fürst,

entgegen seinein früher gegebenen Worte, seinen Konsens versagte. Die Räthe ver¬

wiesen den Fürsten auf den von allen Linien des fürstlichen Gesamthauses beschworenen

Erbverein und das beschworene, im I. 1662 errichtete Testament des sel. Grafen,

späteren Fürsten Ludwig Henrich als das Fundamentalgesetz, „als die Grundsäule

und Stütze von des hochfürstlichen Hauses Wohlstand und Wohlfahrt"! ?er ununimiu

war resvlvirt worden, Jhro hochfürstl. Durchl. unterthänigst zu remonstriren:

1) Daß alle Dero sowohl alte als ncuacquirirte groß als kleine Güter in kraft des hochfürstl.
Hauses so theuer bcschwornen Erbvcrein von keinem der Herrn Agnaten gemindert, sondern vielmehr
gemehrt durchaus aber nicht an Fremde vcralienirct werden sollen, Allcrmaßcn solche nicht nur ?iäst-
commissi, sondern das pactum selbstcn ein pactum reale st in vim legis xerpetuas gesetzt worden,
gegenwärtig auch zu Wien in der Hadamarischen Sache, ja selbstcn in der so Hochimportanten Oranischen
Successions-Streitigkeit alles darauf gegründet, von dem Gegcntheil aber alle vorherigen und jetzigen
Lontraventiouss gar genau observiret und allegiret werden, dcrgcstalten, daß gar sehr zu besorgen, diese
Erbverein, die doch die Grundsäule des hochfürstl. Hauses Wohlstand und deren Erhaltung sein
soll, in Zukunft unter die Bank gcstcckct und dadurch alles unter einander gehen möchte, woran unseres
geringen Orts wir sowenig Schuld tragen, als Jhro hochfürstl. Dchl. deren thcilhaftig wissen wollen.

2) Eben dieses hat den hochsel. Fürst Ludwig Henrich in seinem 1662 errichteten und gleich¬
falls beschworenen Testament, so des hochfürstl. Hauses Nassau-Dillcnburg Fundamental-Gesetz und
Stütze dessen Wohlfahrt in particulari ist und sich ebenfalls auf die Erbvcrein beziehet, bewogen, zu
verordnen, wie dessen hiebe! gehender Extrakt in mehrern ausweiset.

3) Wollten aber Jhro hochfürstl Dchl. des so sehnl. als heftigsten Anliegens Dero Hrn. Ober-
Stallmeisters dello moäo sich abhelfen, so wäre unser untcrthst. unmaßgeblicher Vorschlag, ihmc
offcriren zu lassen, daß er den Löhnberger Zehnten Jhro Selbsten oder wer denselben namens Jhro
höchst. Durchl. auf gewisse Jahre übernehmen wollte, abtreten möchte, dahingegen wollten Sic ihme alle
darauf erweislich haftenden Schulden samt denen Meliorationen, wie recht und billig, vergüten und
bezahlen lassen. Solchergestalt wäre der Hr. von Büring seiner Schulden Sorgen frei; das adlige
Gut in den Eichen bliebe in seinen Händen, und obangeregte?acta und l'sstamsnta unverletzt. Würden
sich auch schon anständige Leute finden, welche den Zchenten also administrirtcn, daß solcher Jhro hoch¬
fürstl. Dchl. oder Dero hfl. Haus in etlichen Jahren frank und frei heimfallen könnte.



4) Soviel ober das Gut in den Eichen betr. Wciln solches nie beim hochfürstl. Haus gewesen,
wenigstens dessenthalbcn kein Aufsehens geben wird, können Jhro hfl. Dchl. mit Vorbehalt Ihres
nähern Kaufrcchts in die gesuchte freie Urenlieinruttiz konsertiren, dann solchergestalt und da
etwa, wie die gemeine Rede gehet, der Hr. Graf August von Witgcnstein oder ein ander unanständiger
Käufer dahinter stecken sollte, könnten Sie sich allezeit dessen wiederum abhelfen.

5) Wegen des vorhin gndgst. in soweit schon ertheilten Konsens und Begebung des Löhn-
bcrger Zehcntcn, item wer den gesiegelten Brief darüber ausgefcrtigct, beziehen wir uns auf unser
hiebci gehendes Schreiben; finden aber zugleich darinnen in den nachfolgenden Worten: „jedoch mit
Unserm gndgn. Konsens und Unserer lehnshcrrl. Konfirmation zu vcralieniren", daß
Jhro hochf. Dchl. zicmlichermaßen diesfalls prospizirt worden, gleich auch mit Vorbehalt des nähern
Kaufs geschehen, dahcro Sie in Ansehung der Erbverein und uraltvätcrl Testaments Dero christ-
fürstl. Gewissen salviret haben.

Extrakt Fürst Kadmig Henrichen I>achtel. Testaments. Es soll auch der regierende
Herr alles dasjenige, was an Land, Leuten und Gütern zugeordnet, kraft gedachter Unserer Erb¬
vereinigung auch nach Art und Eigenschaft deS llnrio xrimog'eiuturas selbst, welches in diesem Fall
cinein ?icksioomwisso glcichgehalten werden soll, in keine weg veräußern, vermachen, viclwenigcr potsn-
tioribns, noch auch andern verpfänden, verkaufen oder sonstcn alieniren, sondern da dasselb über Zu¬
versicht geschehen möchte, solle es jctzo als dann und dann als jetzo kraftlos und ungültig sein, angesehen
Wir jctztged. Güter, Land und Leute samt und sonders bei dem Mannstamm der Fürsten zu Nassau-
Katzenelnbogen immer und ewig behalten und in keine Weis oder Wege, so lang derselbe Mannstainm
nach dein Willen Gottes währet, an Fremde transferiret, gebracht oder auch beschweret haben wollen.

Da hierauf der erforderliche fürstl. Konsens nicht ertheilt wurde, so war der

Verkauf null und nichtig. Deshalb ließ Herr v. Büring durch den Rath Tilemann

seinem Schwager, den Ober-Jägermeister Karl vott Gberstem, das Anerbieten

machen, die beiden Güter gegen Übernahme seiner Schulden und Zahlung von

200 fl. jährlich an ihn, so lange er noch leben würde, und von 200 fl. jährl. an

seine, Büring's, Mutter zu übernehmen. Karl erklärte sich auch mit diesem Vor¬

schlage einverstanden. Sein von den Gläubigern, die doch ursprünglich des Fürsten

Gläubiger waren, hart bedrängter Schwager hatte sich aber über des Fürsten Verfahren

in solchem Grade gekränkt, daß er bald darauf starb.

Sofort nahm die Frau von Donop Löhnberg in Besitz. Und als Karl v. Eber¬

stein den Fürsten nur lehnsherrliche Hülfe deshalb anrief, bekam er zur Antwort, der

Fürst wollte den Lvhnberger Zehnten selbst wieder übernehmen und ihn wegen

Melioration w. entschädigen. Da Karl hiermit nicht zufrieden war, so befahl Fürst

Wilhelm seinen Rüthen, ihm darüber Bericht zu erstatten, ob es rathsam sei, die Löhn-

berger Güter den Büringischen Erben zu überlassen, oder aber wieder zu dein fürst¬

lichen Hause zu ziehen.

Die Räthe kamen am 9. Febr. 1720 zu Dillenburg im Hause des Rath Neich-

mann, der unpäßlich war, zusammen. Die Räthe sagen in ihrem Berichte, daß der

sel. Verstorbene, weiln auch aus der darauf resolvirtcn Übernehmung seitens des

Fürsten selbst anstatt des Herrn v. Ziegesar nichts geworden, „sich darüber gar sehr

entrüstet". Dieser laut sprechende Erfolg ihrer Rathschläge rührte nun zwar den

fürstlichen Rüthen etwas das Gewissen und bestimmte sie dazu, in ihrem vom Fürsten

eingeforderten Berichte vom 9. Febr. 1720 dein Rechte und der Billigkeit Raum zu

verstatten — freilich aber nur in ihrem allgemeinen theoretischen Urtheile. Die Räthe

konnten nun nicht anders als ihr Gutachten dahin abzugeben, daß es „in Bedenken

genommen und nicht wohl thunlich gehalten worden, solchen Lvhnberger Zehnten

gegen die demüel- Herrn Stallmeister schriftlich ausgestellte Esssion und Über¬

tragung seinen (se. Karl v. Eberstein nxcwio uomius) wieder zu entziehen". Das

war die Theorie, — für die Praxis lautete aber ihr machiavellistischer Rath anders:

sie gaben dem Fürsten an die Hand, er möge seinen Konsens dazu geben, daß Löhn¬

berg, entsprechend dem alten Lehnbriefe des Fürsten Ludwig Henrich vom 25. März

1629 an Karl v. Eberstein als Erblehn übergehe, einmal weil die vier Jahre, so

es Jhro hochf. Durchl. gehabt, schlechten Nutzen darob erfolget und nur die Zinsen

aufgelaufen, ferner weil es besser sei, daß es ein Diener von Jhro hchf. Durchl. habe,

der noch dazu mit anderen Gütern als in den Eichen angesessen, als ein Fremder,

mit deine es erst zu riskiren stünde, vor allem aber weil der Herr v. Eberstein (als
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fürstlicher Hofbeamter) verhoffentlichsich auf solche Kondition durch Ausstellung eines
Reverses würde „behandeln" lassen, dasz das uraltväterlicheTestament ungekränkt bleibe.
Im Weiteren werden die Räthe noch etwas kriegs- und intriguenlustiger, sie versteigen
sich sogar zu dem spaßhaften Vorschlage: „vielleicht könne mit dem Herrn Obcr-Jäger-
meister auf gewisse Jahre gehandelt werden, als etwa 12 oder 15, nach deren
Verfluß gegen Erlegung des Kaufgeldrückstandeses frei wieder ohne Anrechnung
der Meliorationen (!) und rückständigen Zinsen abgetreten werden müßte (!!!); sollte es
aber auf ein Lehen, wie es anfangs (d. h. seit Erwerb von den Schützen v. Holz¬
hausen) gndgst. konferiret werden, so müßte es als ein Mannlehn und anders nicht
konstituirt werden, wobei der Rückfall — dies ist des Pudels Kern! — alles er¬
setzen könnte. Wenn also mit dem Herrn v. Ebersteiu traktirt würde, stünde auch zu
hoffen, daß dadurch von dem sel. Ober-Stallmeister gar mild und gnädigst nach¬
gegebenen Vortheilcn ein Gutes zu limitiren uud wieder zurückzuerhalten wäre (!!!).

Die von den Rüthen abgegebene Erklärung lautet:
Nr. 349.

Ist in Bedenken genommen und nicht wohl thunlich gehalten worden, solchen Zchcnten gegen die
dem sel. Hrn. Stallmeister schriftlich ausgestellte gndgst. öession und Übertragung seinen Erben
wieder zu entziehen 1) weil» aus der rcsolvirtcn Übcrnehmung anstatt des Hrn. von Ziegcsar nichts
geworden, sondern der sel. Verstorbene sich darüber gar sehr entrüstet; 2) weil die 4 Jahre,
so es Jhro höchst. Dchl. gehabt, schlechter Nutzen darob erfolget und nur die Zinsen aufgelaufen;
3) weil es besser, daß es ein Diener von Jhro hchfl. Dchl. habe, der noch dazu mit andern Gütern,
als in den Eichen, angesessen, als ein Fremder, mit dcme es erst zu riskiren stünde; 4> es damit auch
kein ander Ansehen gewinnet, als es mit dem von Wochenheim, von Knicstädt und von Donop,
mithin das uraltväterl. Testament ungckrankt bleibet, wciln der Hr. von Eberstein auf solche Kondition
sich verhoffentlich wird bchandlen lassen und einen Revers von sich stellen müßte; über das 8) auch
mit demselben auf gewisse Jahre gehandelt werden könnte, als etwa 12 oder 15, nach deren Verfluß
gegen Erlegung des Wachen hei mischen Kapitals all 8408 fl. es frei wieder ohne Anrechnung der
Meliorationen und rückständigen Zinsen abgetreten werden müßte (schöner Vorschlag!). Sollte es aber
ll) auf ein Lehen, wie es anfangs gewesen, wollen gndgst. konferiret werden, so müßte es als ein
Atann lehn und anders nicht konstituirt werden, wobei der Rückfall alles ersetzen könnte. Aus welchen
allen Jhro hfl. Dchl. zc. das Beste zu erwählen geruhen werden. Sollte es aber auf uns gndgst. aus-
gestellet werden, so finden den Wachenheimischcn Fuß am aller sichersten, und stünde mit dem Hrn.
von Eberstein darüber zu traktiren, auch zu hoffen, daß dadurch von der dem sel. Oberstallmcister
gar mild und gnädigst nachgegebenen Vortheilen ein Gutes zu limitiren und wieder zurück¬
zuerhalten wäre.

Aus diesen Vorschlägen konnte selbstverständlich der Fürst als rechtschaffener
Mann, unter Verwerfung der anderen schmählichen Insinuationen, und dabei dennoch
Festhaltung des Standpunktes eines „Mehrers des Reichs Nassau", einzig und allein
den wählen, daß er den Löhnbergschen freien Burgzehnten seinem Ober-Jäger¬
meister Karl v. Eberstein als Erblehn gab. Als nun aber hernach der Lehnbries
wirklich ausgefertigt worden war — da (jedenfalls auf Einflüsterung der fürstlichen
Räthe hin) versagte der nächste Agnat Prinz Christian seine Beistimmung und weigerte
sich, seinen Konsens zu ertheilen. Indem nun dem Ober-Jägermeisterv. Eberstein
zu verstehen gegeben wurde, der Fürst wünschte Löhnberg wieder selbst zu besitzen:
da blieb jenem nun (wie er in einem einige Monate darauf geschriebenen Briefe sagt),
seinen schuldigen Respekt als ein Diener zu zeigen, nichts anderes als das Erbieten
übrig, sowohl Löhnberg, als auch das ererbte freie Reichsrittergut Eichen dem
Fürsten Wilhelm gegen die von dem Herrn v. Ziegesar gebotene Summe (16 500 fl.)
cediren zu wollen. Der Fürst selbst aber befand sich nicht in der Lage, hierauf bares
Geld auszuzahlen) er fand aber den kaiscrl. Kammergerichts-Advokatenund Prokurator
I)r. Johann Ulrich v. Gütchen zu Wetzlar bereit, Löhnbcrg pfandweise zu über¬
nehmen gegen das Donop'sche Kapital nebst Zinsen (11 000 sl.) und Auszahlung
einer baren Summe (5000 fl.) an Karl v. Eberstein. Nun mit einem Male gab
auch Prinz Christian seinen Konsens, da in der Pfandverschreibung das ckmnininm
ckirset'Uin sowohl als das Wiedereinlösungsrechtvorbehalten und dem Pfandinhaber
das Recht zu einer Veräußerung des Ganzen oder eines Theiles und auch das Recht
zu einer anderweiten Cession seines Pfandrechts abgesprochen war.
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Nr. 350.

Bon Gottes Gnaden Wir Wilhelm Fürst zu Nassau zc. bekennen hiermit

Demnac h Wir unter dem 1. cknnij 171-lzc. Unser::: Gber-Stalln:eister zc. Johann

Karl Friedcrich von Büring gegen Ubernehm- und Zahlung des an die Donop-

pische Wittib oder Lrkäitorss, weine solches durch Urthel und Recht zuerkannt würde,

schuldigen Kapitals der 3^00 Gulden Unfern Löhnberger Zehenten und daselbst

habende Wiesen, wie solche die von Wachenheim und Kniestätt vormals inne

gehabt zc., aus gewisse Weise dergestalt koncediret und überlassen, daß er solchen

zwar nach seinen: Gefallen verhypotheziren oder durch Tession, Raus, Tausch oder

andern Kontrakt auch um ein Nlehrers, als abgedachte Summ der 3400 fl. besaget,

wiederum anderwärts begeben möge, jedoch aber vorher Unfern gnädigen Konsens

und lehnsherrl. Konfirmation erfordern, Uns auch annebenst frei und bevor stehen

solle, des nähern Rechts Uns bedienen zu können, und dann berührter Unser Zehenten

und Wiesen nach den: den 15. ckanuarij dieses zc. s720. Jahrs erfolgten tödtlichen

Hintritt gedachten von Bürings Uns als Lehenherrn in so weit wieder heim¬

gefallen und eröffnet worden, auch Wir das ausdrücklich reservirte Näherrecht,

da mehrgemeldter von Büring Unfern Zehenten kurz vor seinen: Tode an den

fürstlich nassau-usingischcn Hofmeister von Ziegesar, wiewohl ohne Unfern Konsens

und darzu nöthige Konfirmation, mithin also nichtig oder unkräftig, käuflich be¬

geben hat, oder vielmehr begeben wollen, zu exerziren und also das Dominium

üirkctum cum ntili wieder zu konsolidiren, darneben aber auch in Ansehung ein-

gangs gcmeldter Unserer gnädiger Koncession denen Büring. Erben dasjenige

zu gute gehen lassen, was sie oder ihr Erblasser vor ostgedachten Zehenten und

Wiesen von einen: andern und Freunden hätten haben und bekommen können, gleich-

wohlen aber Wir vor jetzo Uns nicht in dem Stand befinden, erwähnten Büring.

Erben mit baren Geldern, wie es ihre andringende (ürkÄilorss erfordern, an

Hand gehen zu können —: Daß Wir dannenhero Unseren zc. Dr. Johann Ulrich

von Gülchen, des kaiserlichen Kannnergerichts zu Wetzlar ZNIvoog-ten und Uro-

euralorsn, auch verschiedener stände des Reichs Rath, dahin vermöget, an Unserer

Statt ins Nuttel zu treten und sowohl den Donoppischen Post, als die Drastsusion

der Büringischen Erben über sich zu nehmen und solche zufrieden zu stellen in-

maßen er sich auch hierzu Uns zu unterthänigsten Ehren willig erkläret und be¬

sagtes Donoppisches Kapital und Interesse, so sich dermalen ucl POOL» ff. erstrecket,

den: oder denjenigen, welchen es in der movirten und annoch obschwebenden Ooneurs-

Prozeß durch Urthel und Recht gebühren wird, zu entrichten zc., darneben aber auch

denen Büringischen Erben und benannten Unser::: Gber-Iägermeister zc. Karl

von Eberstein fünftausend Gulden bares Geld auszuzahlen versprochen zc., wo¬

bei Wir ihmc doch zc. vergönnen, mit denen Donoppischen Prätendenten heut oder

morgen sich zu vergleichen und selbige, so gut er kann, zu behandeln.

Solchemnach übergeben Wir ihme, Dr. von Gülchen, oftgedachten Unser:: zu

Löhnberg gelegenen Zehenten, Wiesen, Haus, Hof und alle Zugehörige, wie solche

an zc. Urgroß-Herrn-Batern Grasen Georg von Nassau von denen schütz

von Holzhausen gekommen und von Deroselben anfänglich dem von Wachen-

Hein: wieder zc. überlassen worden, also und dergestalt, daß er solchen Zehenten,

Recht und Gerechtigkeit nebst denen Wiesen und Äckern, so die vorigen Dosskssore«

daselbst zu Löhnbcrg vorhin gehabt zc., von Äut-o dieses inHaben und behalten,

auch die dieses s?20. Jahrs fallenden Pachtgeld erheben zc. möge zc., doch also

und dergestalt, daß weilen derselbe diese Stücke nur allein unt-iellreties und bis

zur völligen Abführung des Kapitals von sechzehntausend Gulden in Unseren:

Namen besitzet, derselbe oder die Seinigen nicht befugt sein sollen, sothanes ihr.Ins

an jemand anders ohne Unser:: zc. Willen und Borbewußt zu transportiren, wo-

rinnen Wir zc. jedoch ohne Noth zc. keine Diffikultät in den Weg legen wollen.

Und gleichwie Wir nun vollige Dominium gedachten Zehenten und Güter

Uns kxprssse hiermit vorbehalten und berührter Dr. von Gülchen nicht anders
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als ein Pfand-Inhaber zc. zu konsideriren, also ist auch hierbei sxprssss zc. vor¬

behalten worden, daß Uns zu jeder Zeit frei zc. stehen solle, die Einlösung mehr-

gedachten Zehentes enm g.m:sxiL wieder zu thun und die davor verschriebenen l 6 ()(>()

Gulden, jedoch nach vorheriger halbjähriger Aufkündigung wieder heimzugeben.

Alldieweilen aber diese Lmnin etwas stark zc., so ist serner zc. abgeredet worden,

daß Uns zu jeder Zeit vergönnet sein solle, dem unt-ielirsUschen Dosssssori Dr.
von Gülchen ein <x::art nach dem andern und also von HMO zu H000 st. Frank¬

furter Währung zc. abzutragen und alsdann auch nach Droporlion der Ablag des

Zehenten cm in unusxis wieder zu genießen zc. Und da der anUoln'ötäsche Inhaber

des Zehentcn und Güter einige inölioruUcnms init Unseren: Vorbewußt inachen

würde, wollen U?ir zc. solche zc. bei der Ablag wieder vergüten lassen, der Dosssssor

aber solle nicht gehalten sein, bis zu seiner völligen Abfindung aus der Dosssssion

zu weichen zc. Damit aber auch dieser Kontrakt und antichretische Ubergabe desto zc.

unangefochtener sein möge, so haben Wir Unfern zc. Brüdern Fürst Christian

von Nassau zc. ersuchet, seine Leistimmung und Nonsens hierzu zu geben zc.

So geschehen Dillenburg den l5. April s?20.

(D. 8.) Milkelm chürst su U»sSiM.
Nr. 351.

Und Wir Christian Fürst zu Nassau zc. bekennen zc. Demnach Unsers zc.

Brüdern Fürst Wilhelm zu Nassau Liebd. vorgesetzten Kontrakt zc. Uns vorlegen

lassen mit den: zc. Ersuchen, Unfern brüderlichen Nonsens zc. zu ertheilen, daß

Wir sothanem Ihro Liebden Uns um so weniger entlegen können, als mehr Wir

befinden, daß dieser Kontrakt in Ansehung der vorigen vor Unser fürstl. paus weit

vortheilhastiger und nützlicher ist. Gereden zc. demnach, alles zc., was Hieroben

geschrieben, auch vor Uns genehm zc. zu halten zc. Co geschehen Dillenburg, den

l5. April s720. (D. 8.) Clm.stum Lürst -m Nassau.

Nr. 352. Schreiben Karl^s v. Kverstein an De. v. Gülchen vom . . Mai 172V.

Aus Dero durch den überschickten Expressen Zurückgesandtem ersehe, daß Lie

aus Ihrer Wenning wegen dem Ziegesar'schen Kontrakt zu bestehen vermeinen,

da doch nicht finden kann, wie Sie selbigen vor das Fundament von Ihrem mit

meinem gnädst. perrn getroffenen Pandel jund zwar daß weil mein gnädgst. perr

die reservirte Auslösung exerziren wollen, Bie anstatt dessen in den nämlichen Kon¬

trakt eintreten und eben die tlonclitüonss, wie sie prn. von Ziegesar versprochen,

prästiren müßten) ausgeben wollen. Ich muß Ihnen aber hiermit kürzlich, obwohlcn

es nicht nöthig und mich weiter darum nicht zu bekümmern, sondern nur pure an

meinen gnädgst. perrn und den darmit getroffenen Kontrakt zu halten hätte, melden,

daß Sie ganz irrig in Dero Weinung und mich auch, da Ihnen doch bei meinem

Anwesen in Wetzlar den ganzen Verlaus der Cach erzählet, nicht recht verstanden

haben, oder einen übel gefaßten 8onp^on, so sonst gewiß kein ehrlicher Wann von

dem andern, wie höchst vcrwundernswürdig aus Dero an meinen gnädgst. perrn

abgelassenen schreiben ersehen, denket, viel weniger zu schreiben pflegt, gegen mich

haben müssen, doch trotze ich jedem mit einen: guten Gewissen und muß nur wahr¬

haftig von Aufrichtig- und Redlichkeit oder meinen Pflichten sagen, noch

weniger darwider gethan zu haben beschuldigen. Im Gegentheil stehet es meines

Erachtens blutübel, einen: perrn dergleichen ungegründete Flöhe ins Ghr zu setzen,

als ob ein Verstorbener einen betrügerischen und unrichtigen, ja simulirten Kontrakt

gemacht und dessen Erben den perrn um svOO Thlr. hintergangen, so wohl, deutsch

zu nennen, malhonetten, aber nicht ehrlichen Leuten zu judiziren, und ich nur gern

dergleichen Weinung ausgebeten haben wollte; denn die ganze ^tkuirk so ist.

Als mein sel. pr. 5-chwager hinter mir her mit prn. von Zicgesar wegen

des Lömberger Zehenten und des damals schon in Possession habenden Guts

Eichen, welchen ich nach hiesigem Landsrecht auch außerdem abtreiben könnte, ge¬

schlossen, und den den: prn. von Ziegesar zu schaffen versprochenen Konsens von
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meinem gnädgst. Herrn nicht erlangen konnte, so Hub sich der Kontrakt von selbsten

auf, wie dann in dem Schluß, Sie wohl werden gelesen haben, stehet, daß, wo der

Verkäufer solches nicht prästiren könnte, der Kauf null und nichtig sein sollte.

Daraus dann mein sel. Schwager mich durch Hrn. Rath Tilmann und meine

Frau Schwiegermutter rufen und mit mir sprechen ließ, die beiden Güter

gegen Abernchmung seiner Schulden und des Jahrs an ihn, so lang er lebte,

200 fl. und an meine Frau Schwiegermutter gleich soviel zu bezahlen zu übernehmen.

Wie wir dann auch eins wurden und solches ich ihm versprochen, auch wir auf

diese Weis aufs neue kontrahiret, das Vorige ganz und gar aufgehaben und er

kurz daraus ruhig gestorben. Daß also wann ich den Zehenten nicht gerne

lieber meinein gnädgst. Herrn (denn mein Herr viel zu gerecht und christlich

darzu ist, als einem ehrlichen Wann und Bedienten sein Gnaden-Versprechen

wieder zurückzuziehen) um meinen schuldigen Respekt als ein Diener zu zeigen,

gutwillig weglassen wollen, mich kein Wensch darzu gezwungen haben würde.

Da nun die Doneppin unvermuthender, unbehorsamer Weis zu Bömberg

j?ossession nahm, rufte ich meinen gnädgst. Hrrn. um lehnherrliche Hülfe billigst an;

so bekam aus Ginrathen, daß er jetzo wieder dazu kommen könnte, zur Antwort:

Sie wollten es wieder zu sich ziehen und mich wegen Welioration und andern kon-

tentiren. Als nun billigst meine unterthänigste Vorstellung that, gediehe es dahin,

daß mein gnädigster Herr sich resolvirte, mir es auf Wachenheim und Knie-

stätt'schen Fuß zum Grblehn zu lassen, worüber auch der Lehnbrief bis zur Aus¬

fertigung fertig und von fürstlicher Regierung approbiret war. Als aber Ihro

Dchl. s?rinz Ghristian mir den Konsens versagen wollen, so hielte bei 8kre-

nissim» an, mir dann die Gnade zu thun und das Geld als die ^6 500 sl., so der

Hr. von Ziegesar darfor geben wollen, nach Abzug ZOO fl. zum Hospital und

nicht aus Lieb vor Sie auszahlen zu lassen, so wollte ich Ihnen den chehenten

nebst gnädigster Gession, um mir die Last mit leichter zu machen, zurückgeben,

wie dann auch resolviret wurde. Nun hat mein gnädgst. Herr wieder mit Sie

(Ihnen) kontrahiret. Wie kann dann der Aiegesar'sche Kontrakt, so ja mit diesem

keine Kommunikation hat und nicht begreiflich ist, das Fundament Ihres oder

meines Kontrakts sein? denn selbigen weiter nicht, als aus die Geldsumme gedacht

worden, auch sonsten die Gichen mit hätten genommen werden müssen. And dann

wäre auch die Frage, ob die W00 Thlr., wovon Sie schreiben, von der Kaufsumma

der Gichen oder Lömberg genommen worden und ob mein sel. Schwager die

gegen den Hrn. von Ziegesar, welcher ihm auf die Art barer Auszahlung zu

s8000 fl. alle seine Last abgenommen, gehabte gute lutuubion auch einem andern

genießen zu lassen, eben schuldig gewesen, und also Ihre Weinung ganz verwerflich

und nichts ist.

Zudem bewundere mich nicht wenig, wie Sie mögen sich etwan über die

viele Wilde und Gnade, so mein gnädgst. Herr meinem sel. Schwager, der ihm

gewiß viele und ehrliche Dienste, so vielleicht andere nicht thuu werden, noch fähig

zu thun sein, von Kindheit an ausgerichtet, iu Überlassung und 6jähriger Be¬

nutzung auch einer aparten Gnaden-Konzession, den Raus höher zu treiben,

als er jflacht gebe und auswürfe, gethan, da Ihnen doch ja nichts darin abgangen,

so zu sagen mmnMren, auch Hrn. Aammcr-Rath Reichmann persuadiren wollen,

als ob Ihnen geschrieben, daß er meinem Herrn wegen Ihrer Anweisungen hinter¬

ginge oder betröge, so Sie gewiß gar nicht aus meinem Brief werden schließen

können, sondern daß ich Ihnen aus Ihre Klagen, weil er die Anweisungen wieder

ändern wollte zu meines gnädgst. Herrn Respekt, daß nicht wüßte, wie man mit

dessen hohen Hand so spielen oder dieselbe sogleich nach Gefallen ändern könnte,

geantwortet — deucht nur nicht bös zu sein.

Da Sie aber vermeinen, um WOO fl. übersetzet zu sein, so kann ich nicht

rnisonubler thun als Sie (Ihnen) zu sagen, daß Ihnen das vorgeschossene

Geld innerhalb H Wochen nach Zurückgebung Ihres 'Kontrakts nebst einer
32
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Disoi-ötion oder gangbaren Interesse zu allen: Dank wieder bezahlen und in

Ihren Aontrakt treten und meine Schuldleute selbst kontcntiren will; zu welchem

Ende dann auch Ihro Durchl. bereits ein unterthänigstes Ukemorial übergeben.

Im Übrigen aber von Herzen bin :c.

Wegen „einiger damalen vorgekommener Bedenklichkeit" erbot sich Karl von

Gberstein, der sich schriftlich vorbehalten hatte, „in den mit gemeldtem v. Gülchen

errichteten Kontrakt und alle angefügten Lonckitnoues zu treten", den dem Dr.

v. Gülchen am 15. April 1720 nntiallratiek überlassenen Löhnberger Zehnten wieder

zu übernehmen. Fürst Wilhelm gab auch an: 10. Juni 1720 seine Einwilligung

dazu, daß sein Ober-Jägermeister „gedachten Zehenten zu sich nehme, wann vorher
das bereits vom Doewr von Gülchen darauf geschossene Geld ihme rstunckirsb

und sodann in den völligen Kontrakt und dabei stipulirten Eo:iÄit,i0uö8 eingetreten
werde":

Nr. 353.

Don Gottes Gnaden Wir, Wilhelm Hürst zu Nassau :c., Urkunden und

bekennen hiermit, daß Wir dem Besten und Edlen Unseren: Gber-Iägermeistcr

Uarl von Eberstein Unseren Zehenten, sreiadelige Burg und zugehörende per-

tinenzien und Gerechtigkeiten zu Löhnberg gegen Erlegung 16stn. fl. also und

dergestalt überlassen haben, daß er denselben seines besten Nutzens nießen und ge¬

brauchen möge; behalten Üns aber dabei bevor, denselben gegen Erlegung gedachter

Summe der 16 m. fl wieder einzulösen, auch zun: vierten Theil gedachter

Summe a(uf) H000 fl. nach und nach wieder abzulegen und die Nutzung davon

nach solcher Proportion wieder einzuziehen. Und weil gedacht. (Unser) Gber-

Iägermeister mit dieser (Summe) der H6 000 fl. ohne anderer (Ure)ditoren Hilf

und Zuschießen nicht .... kommen möchte, so erlauben (Wir) ihme, daß er die¬

selbe Summe, und was zu Befriedigung der daraus hastenden Areditorcn nöthig,

nach seiner besten Gelegenheit negotiiren möge, wollen auch ihn und seinen Areditor,

der ihme darzu behüls- und förderlich sein wird, also versichern und gemeldten

Unsen: Zehenten zur Versicherung unter Unserer sürstl. Hand und Siegel samt den:

Aonsens, der darzu gehörig, verschaffen, damit derselbe darunter nicht die aller¬

geringste Gefahr haben solle.

Wir setzen auch denselben hiermit in gedachten Zehenten bei Erlegung der

vom Nr. von Gülchen daraus geschossenen Gelder hiermit in den Besitz desselben

ein und befehlen Unfern: bisherigen Pachter, den: von Eberstein alles und jedes

nach Derfluß seiner Pachtjahre abzutreten und folgen zu lassen, als ob Wir selbst

ihn: aufgekündigt und diesen Zehnten wieder zu Uns genommen hätten, welchen

nunmehro Unser Gber-Iägermeister von Eberstein in Unfern: Namen bis zur

Wiederablage besitzen, nutzen und behalten solle. Urkundlich Unscrs hierbei ge¬

druckten Insiegels und eigenhändiger Unterschrift, so gegeben Dillenburg :c.

Nach einer sehr schadhaften Abschrift.

Der Ober-Jägermeister v. Eberstein, der sich „anheischig gemacht, durch Wieder¬

bezahlung des Kaufschillings, welches den 4. Juli 1720 geschehen sollte, erwähnten

Zehnten wieder an sich zu bringen, wvraus Hr. Dr. v. Gülchen sich auch erklärt, von

dem Kaufe abzustehen", konnte aber zu dem von ihm selbst angesetzten Termine die

Kaufgelder nicht beschaffen. Erst am 30. Juli 1720 war es ihm möglich, den: Dr.

v. Gülchen die voi: diesen: wegen des Löhnberger Zehnten vorgeschossenen 3595 Gul¬

den 30 Kreuzer zurückzugeben:
Nr. 354.

Ich zu End Unterschriebener bekenne hiemit, daß von dem Hochfürstl. Nassau-

Dillenburg. Gber-Iägermeister Dil. Hrn. von Eberstein dreitausend fünf¬

hundert neunzig fünf Gulden dreißig Ureuzer, so auf und wegen des Löhnberger

Zehenten vorgeschossen gehabt, wohl und richtig empfangen, worüber demselben

hiemit bestermaßen quittire, zugleich auch mein gehabtes Recht und Dosssksion
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demselben resigniret und überlassen. Urknndl. meiner eigenen Handunterschrift und

jDetschaft. Geben Wetzlar, den 30. Iulij (720.
(b,. 8.) Job. Mr. v. GMclmr Dr.

Am 2. Nov. 1720 verpachtete der Ober-Jägermeister v. Eberstein den freien

Burgzehnten zu Löhnberg nebst Zubehör von Weihnachten 1720 an auf 6 Jahre an

Joh. Peter Selmling für 500 Thlr. jährlich.
Nr. 355.

Zu wissen feie hiermit, denen es zu wissen vonnöthen, demnach zwischen dem

hochwohlgeborncn Herrn, Herrn Karl von Eberstein, hochfürstl. Nassau - dillenburg.

wohlbestalltem Ober-Jägermeister, Erbherrn auf GeHofen,,, Neuhaus und Paß-

bruch, auch Mitinhabern der beiden gräfl. mansfeldischen Ämter Leinungen und

Morungen, Burgsassen zu Lömberg, Herr des freiadeligen Erbguts Eichen eines-

theils und dein Edlen Herrn Johann Peter Selmling, von Kronweißenburg bürtig,

anderntheils ein aufrichtiger und öffentlicher Pachtkontrakt verabredet und nachfolgender¬

weis geschlossen worden. Nämlich es verlehnt und verpachtet obgemeldter Herr Ober-

Jägermeister von Eberstein vor sich und seine Erben an Herrn Selmling, auch vor

sich und feine Erben, seinen von Jhro hochfürstl. Durchl. des regierenden Fürsten zu

Dillenburg zc. uutiebrötües überkommenen freien Burg-Zeh enten zu Löhnberg mit

allen Zehentgerecht- und Gerechtigkeiten und dar befindlichen freien Burghaus,

Hof, Scheuer und Ställen, Wiesen, Garten und Äckern, worüber eine Designation

an Herrn Pachtern sogleich cingehändiget worden, auf sechs Jahr, die jetzt in

Scheuer und Ställe liegende, dies Jahr eingeernteten Früchte und Fütterungen an

Korn, Gerste, Hafer, Weizen, Erbsen, Linzen, Wicken, Heu und Grummet laut

Specifikation vor ein Jahr gerechnet, des Jahrs vor und um 500 (fünfhundert) Thlr.,

den Thaler zu 45 gib., den ulb zu 8 Pf., und gehet die Pachtjahrszeit von Weih¬

nachten 1720 an. Dagegen erstl. verspricht Herr Pachter Selmling von jetzo in Scheuer

und Ställen befindliche vorbeschriebene Früchte und Fütterung sogleich zweihundert Rthlr.

zu liefern, den Überrest der dreihundert Rthlr. künftig Neujahr nebst der interewsa zu

g proeenl richtig zu zahlen; 2) alle Jahr künftig voraus als auf den 1. Junij 1720

und alle Jahr auf ged. 1. Junij obbemeldte Pachtsumma der fünfhundert Thlr. zu ent¬

richten. Und da dieses wider Vermuthen nicht geschehen sollte, hat Herr Verpächter Macht,

sich an Herrn Pachtern, sowohl wegen des Pachtgelds, als der mtsrössa u 6 proeenl

nw er kann zu erholen. 3) Sollte aber Hr. Pachter eine anständige Summe Gelds

von zwei oder mehr tausend fl. zum Vorstand aufbringen können und zahlen, so Herr

Verpächter Hrn. Pachtern mit 5 proesut, verinteressiren will, so soll das Pachtgeld

jederzeit in zwei Terminen, als die Hälfte den 1. Junij und die andere Hälfte das

folgende Neujahr ihm zu zahlen erlaubt und er nicht ehender zu erlegen gehalten sein.

4) Verspricht Herr Pachter, dafern Herr Verpächter gern noch etwas zum zweitem

Stockwerk, so er vor sich vorausbehalten ausgemacht, oder sonsten etwas verbessert

haben und solches sich ü 30 fl. höchstens belaufen möchte, auf seine Kosten inachen lassen

und nicht ehender als im letzten Pachtjahr ohne iulsrssss abzuziehen. 5) Wann auch

durch eine unverhoffte Veränderung, als Kauf oder Einlösung des Zehenten mit Zu¬

behör, Hr. Pachter aus seinem Pacht vor Auslauf der accordirten Zeit vertrieben

werden und mit demjenigen, so es bekommt, nicht eins werden könnte, so soll Herr

Verleiher demselben zu keiner Jndemnisation des daraus anwachsenden Schadens ver¬

bunden sein; sondern ist Herr Pachter gehalten, den Zehentenbesitz zu räumen und hat

er weiter nichts, als nur die bewilligte meliorulions, und dafern die JahrSpacht

schon gezahlet, von ckato der Zahlung die intörasss samt Kapital und an den Äckern

und Gärten gethane Saat und Kosten zu fordern. 6) Wann auch, so doch Gott ver¬

hüten wolle, durch Ungewitter, stark Wassergüsse, Hagel oder Mißwachs, Verheerung

und dergleichen ein erheblicher oder großer Schade, so sich zur Hälfte erstreckte, geschehen

sollte, so soll dann gleich andern Pachters Herrn Pachteren ein billiger Nachlaß ge¬

schehen. 7) Verspricht Herr Pachter dies ihm anvertraute Haus durch den Steindecker

32*
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des Jahrs ü 1 fl. in Dach und Fach zu halten, und die Äcker, Gärten und Wiesen

nicht nur in guten? Bau und Besserung zu erhalten, sonder?? so viel möglich zu

melioriren, und dasjenige, so sich außer Bau befindet, nach und nach zu repariren

und in behörigen Stand so viel möglich zu bringen suchen, die Äcker und Gärten mit

guten Obstbäumen, so ihm gegeben oder in den? Preis, wie er sie erkauft, wieder ersetzt
werden sollen, zu besetzen. Letztlich und schließlich ii? allen? es so inachen, daß Herr

Verlehner ein Vergnügen an seiner Aufführung haben sollte, zumalen wann er oder

die Seinen einmal hinkommen wollten, ihm alle Gefälligkeit zu erweisen verspricht.

Zu mehrerer Urkund und Befestigung dieses aufrichtig, wahren und öffentlichen Leih¬

kontrakts haben solchen beiderseits Kontrahenten in clnplo ausfertigen lassen, ein jeder

ein Exemplar zu sich genommen, mit eigener Hand unterschrieben und mit Unterdrückung

ihres Petschafts bekräftiget. Alles getreulich, sonder Gefährde. So geschehe?? Dillcn-

burg, den 2. November 1720.(D. 8.) E. D«'. von Eberstcin. (D. 8.) Jolmim Arter MlmUng.

Nachdem „berührte Bedenklichkeitcn" beseitigt waren und Dr. v. Gülchen den

Zehnten mit eben den Bedingungen „wie vor??? Jahre bedungen und ausgemacht worden,

wieder zu übernehmen und die stipulirten Gelder, nämlich 4660 fl. —, bar davor

auszuzahlen zugesaget", cedirte Karl von Eberstein am 29. April 1721 sein durch

fürstl. Konzession vom 10. Juni 1720 erlangtes jus ^.Meliratücmm wieder an mehr¬

besagten Du. v. Gülchen. Eberstein versprach auch zugleich, Herrn v. Gülchen in?

Fall derselbe etwa „einiger von den? sel. Hrn. v. Büring herrührenden Schulden halber

angefochten werden sollte", schadlos zu halten.
Nr. 356.

17A0, Juni 10. Non Gottes Gnaden Wir Wilhelm Fürst zu Nassau,

Graf zu EatzenElenbogen, Wanden und Dietz, Herr zu Beylstein ?c. Nachdeme

Dortsr Johann Altrich von Gntchen die ihme gegen Erlegung einer gewissen
Summa Gelds antlnerktlek überlassenen Köhenberger Zehnten an unsrru Gber-

Iäger meist er von GherstetN wieder abzutreten gewilliget, dieser auch in den

mit gemeldtem von Gülich errichteten Tontract und alle angefügte Eonditiones

zu treten sich jetzt und mehrmalei? erboten und schriftlich reserviret hat: Als geben

Wir hiermit und in Arast dieses dazu unsere gnädige Einwilligung und sei?? zu¬

frieden, daß unser Gber-Iägermeister gedachten Zehenten zu sich nehme, wann

vorher das bereits voi? Doctor von Guhlichen darauf geschossene Geld ihme

refundiret und sodann in den völligen Eontract und dabei stipulirte Eonditiones

eingetreten werde. Urkundlich unserer eigenhändigen Unterschrift und anbei ge¬

druckten fürstl. Signets. So geschehen Dillenburg den 10. ckunij s?20.

Wilhelm F. z. Nassau. (D. 8.)
Nr. 357.

II. 17A0, Ivli 13. Weilen der kaiserl. Uammergerichts Advocatus und

Hrocurator Herr Dr. Johann Ulrich von Gnlchen zu Wetzlar bei beiderseits

hohen Herrschasten die untcrth. Anzeige gethan ?c., was gestalt er de?? Zehenten

zv Köhvhcrg jure nnlicürretleo an sich gebracht und wirklich in Possession ge¬
nommen, auch auf Abschlag der Uaufsumme einige Gelder bereits bezahlt, die

vorigen Inhaber dieses Zehcntcn aber sich anheischig gemacht, durch Wiederbe¬

zahlung des Aaufschillings, welches den ch Juli a. c. geschehen sollte, erwähnten

Zehenten wieder an sich zu bringen, woraus Herr I)?'. von Gülchen sich auch

erklärt, von de??? Aauf abzustehen. Demnach aber auf den von vorige Inhabern

selbst angesetzten Termin die Hausgelder nicht erfolgt und also sich ihres Rechtes

verlustig gemacht, als wird dickbemelter Herr Dr. von Gülchen bei den? Aauf

des Zehenten oder aber der dazu bestellte Inlmockinlor Herr Schwenck hiermit

kräftigst ???u????ts??irl. Sodann hat sich derselbe künftighin nicht allein des bis hier¬

hin schon eingeführten Heues, sondern auch der bevorseienden Frucht-Zehenten

anzumaßen, worüber er dann die behörige Zehenthebern anzuordnen und bei
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Amt wie Herkommens in Pflichten zu nehmen :c. hat. Publicatmn Löhnberg

den f5. Iulij f720.

Von beiderseits hohen Herrschaften committirter F. Grüter.Nr. 358.

III. 17Z1, Apr. A9. Ich zu Tild Unterschriebener bekenne hiermit- Dem¬

nach Tit. Hr. I)r. Johann Ulrich von Gittche», des kaiserl. Uannnergerichts
Zldvocatus und Procurator, den Köhttbergev Zchentett, welchen Jhro hochfürstl.

Durchl. von N.-Dillcnburg, vermög eines den sö. April f?20 aufgerichteten

Antichretischen Tontracts ihme unter gewissen Tonditionen überlassen, wegen einiger

damalen vorgekommener Bedenklichkeit an Mich resigniret, höchstged. Jhro Hochs.

Durchl. auch unter d. s0. Junis ä. a. dero gndstc. Approbation und Toneession

Ucir darob ertheilet, und aber berührte Bedenklichkeiten nunmehro cessiren, mithin

ged. Hr. V. I. U. v. Gülchen den Zchenten init eben denen Tonditionen wie

vorm Jahr bedungen und ausgemacht worden, wieder zu übernehmen und die

stipulirte Gelder nämlich H660 fl. —, bar davor auszuzahlen zugesaget: daß ich

folchemnach mein durch obbenannter hochfürstl. Toneession vom s0. Junis s720

erlangtes sus ^nlieln'kUouiu an mehrbesagten Hrn. Or. von Gütlichen, seine

Erben und Nachkommen hinwieder cediret und transportiret, cedire und überlasse

es auch ihm hiermit kraft dieses, als in bester Form innner geschehen kann und

mag, also und dergestalt, daß er nun oftged. Aehenten zu Löhnberg und was

darzu gehöret, nach dem hochfürstl. Antichretischen Tontract hinfüro von nun an

äußern, nutzen und gebrauchen möge nach seinein Gefallen und Belieben ohne

männigl., auch Blein und der NIeinigcn Hinderung oder Tintrag. Ich gelobe und

verspreche auch, da derselbe, wiewohl wider Vermuthen, einiger von dem sel. Hrn.

v. Kiihrmg herrührender Schulden halber angefochten werden sollte, daß ihm

alsdann wie ohne dem Rechtens und billig ist, zu vertreten, zu gewähren und

schadlos zu halten. Dessen zu Ilrkund habe ich diese Tession eigenhändig unter¬

schrieben und mit NIeinem angebornen Petschaft bedrucket. Dillenburg den

2ß. April s72s. <ch. 8.) EM chrnchGrr rou Oberstem.

Nach dem Tode des Fürsten Wilhelm beabsichtigte dessen Bruder Fürst Christian

zu Nassau, den Löhuberger Zehnten wieder einzulösen und feine Frau Gemahlin damit

zu bedenken, und ließ deshalb ein Gutachten darüber einholen. Der Bescheid des um

Rath gefragten Juristen lautete dahin:

Ob mit dem Tod des von Büring das Erblchn eröffnet worden, wie in der Pfandvcrschrcibung
äs 16. April 1720 angeführt wird? Nach dem in besagtem Dokument das Dominium dem fürstl. Hans
Nassau-Dillenburg asserirt wird, so ist die Frage, ob man solches mit Bestand und daß die Herrn
^gnati es müssen gelten lassen, alieniren könne? In dem Dokument vom 16. April 1720 wird
behauptet, daß ermeldtc Lehen sei durch Absterben des von Büring dem fürstl. Lchcnhcrrn Heim-
gefallen. In der tormula Konsensus aber, welche Jhro hfl. Dchl. an Dero sc. Frau Gemahlin Dchl.
am 4 bujus ausgefertigt, wird gemeldet, der Zehnte sei in Qualität eines Erblchen an die Büringische
Schwester gelangt, und wollen Jhro hfl. Dchl. den lehnhcrrl. Konsens ertheilen; halten es also noch
für Lehen, welches dem vorigen gerade zuwider läuft, wann das keuäum konsolidirct und das fürstl.
Haus der Ueluitlou der Pfandschaft Iure äominii pleni berechtigt wäre.

Wann das Lehen konsolidirct wäre, wie äs >5. April 1720 asserirt wird, ob solches von einem
hohen Landes-Luooessare besonders als ein Dillcnburgisches Erblehcn ohne Konsens und zu Präjudiz
der fürstl. Agnaten könne gegeben werden, und zwar darüber, als mit eigenthümlichcn Erbgütern zu
schalten und zu walten.

Dovo Üssponsiouis et Uesolutionis aller abstehenden Bcdenklichkeiten und äubiorum kann meines
Erachtcns Z 14 Graf Johann des ältcrn Testament genugsam dienen in vorbis: „Im Fall unter einem
oder dem andern Unserer Söhne ein Lehn eröffnet würde, soll dcmsclbigcn Unserem Sohne freistchn,
solches vor sich zu behalten und einzuziehen, oder einen andern Lehnmann damit wieder zu begnadigen
und zu bedenken." Mit ausländischen Lehen aber hat es andere Bewandnis, ibiä.

Da es nun der von Wachcnheimischcm Stamm herrührende von Kniestätt das Löhnbcrgcr
Lehen ultra wieder zu lösen und aufgegeben, so hat der hochscl. Fürst Wilhelm freie Hand gehabt,
darüber zu disponircn. Und da die Büringische Schwester, des sel. Herrn Ober-Jägermeisters
von Eberstein auch sel. Eheliebste, jure gueossslonis an dieses Erblehn gekommen, ihre Kinder aber
nicht im stand sein, solches wieder einlösen zu können: so kann rc. Fürst Christian als Dominus
äireetus darüber disponiren und selbiges Dero Frau Gemahlin hfl. Dchl. wohl wieder einlösen lassen
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und Dicselbige damit bedenken. Daß eine jede fiirstl, nassau-.katzenelnbogen'sche Linie die ihr Heim-
fallenden Lehen entweder zu Dero Antheil Landes behalten, oder auch als ein von Dcroselben besonderes
relevircndes Lehen hinwiederum sich begeben kann, solches hat zwar aus dem allegirtcn Testament seine
Richtigkeit. Es ist aber hier hauptsächlich die Frage, ob dieselbe ein solches eröffnetes oder in andere
Weis an sich gebrachtes Lehen dergestalt entweder veräußern, oder mit Schulden belasten lassen könne,
daß nach deren Abgang die succcdircndcn fürstl. Stammcs-Agnatcn solches gelten zu lassen schuldig sein?
Die priuoipia, welche das fürstl. Haus gegen die fürstl. uassau-hadamarischen Prinzessinnen an hoch-
preisl. kaiscrl. Rcichshofrath behaupten wollen, gehen auf nsZ'nUvam, und kann auch meine vorstehenden
Bedenklichkeiten durch des Herrn Gehcimten-Raths Ihme Beantwortung nicht erledigt finden, sondern
halte wenigstens am sichersten zr sein, daß der fürstl. nassau-diezischen Regierung, weil das Lchengut
in dasigen Landen gelegen ist, von dem Vorhaben in ohnvcrfänglichcn tsrminis Notifikation geschehe,
bevor das Kapital dahin angelegt wird, um zu sehen, ob sie etwas dargegcn einzuwenden gemeint sei.

Dillen bürg, den 15. Martij 1726.

Von einer Apertur besagten Lehens und einem Hcimfall an das fürstl. Dillen-

burgische Haus konnte nicht die Rede sein; denn in dem vom Fürsten Wilhelm am

1. Juni 1714 seinem Ober-Stallmeister v. Büring ertheilten Übertragungs-Jnstru-

mente stehen die Worte: „auch aus besonderen Gnaden ihme zugleich eoneockirst,

damit nach Gefallen und Gutbefinden zu schalten und zu walten, ihn zu verhypothe-

ziren, oder durch Session, Tausch oder anderen Kontrakt zu veralieniren". Inhalts

dieser Belehnung war Hr. v. Büring berechtigt, nach Gefallen über diesen Zehnten

zu verfügen, denselben also auch durch sein Testament v. 9. Januar 1719 in Fidei¬

kommiß zu verwandeln. Wenn nun auch der Ober-Jägermeister v. Eberstein, auf

dessen ältesten Sohn der erwähnte Zehnt vererben sollte, wegen der vielen über¬

nommenen Büringischen Schulden es geschehen lassen mußte, daß der Zehnt dem

Or. v. Gülchen pfandweise überlassen wurde, so hatte er sich doch schriftlich vor¬

behalten, wieder in den mit dem Hrn. v. Gülchen errichteten Kontrakt treten zu können.

Die Erben des Or. v. Gülchen, welche den Löhnberger von allen Lasten ganz

befreiten adeligen Burghof und Zehnten bis 1738 nntiolirokieo in Versatz gehabt,

wollten um diese Zeit diese Güter nicht länger in eommuniouo besitzen; deshalb ver¬

kauften sie dieselben an Wilhelm Henrich Karl Friso Prinzen von Oi'ungs Fürsten zu

Nassau zc. für 16 000 Gulden rhn. und 100 Lpoeiss Dukaten wegen der angewandten

Meliorationen. Es war dabei ausbedungen, daß der Prinz 4 Jahr nach einander,

nämlich 1738, 39, 40 und 41 jedesmal in der Frankfurter Ostermesse 4000 sl. zahlen,

die Gülchen'schen Erben aber pro ruku der unabgelegten 16 000 sl. in dem Besitz

und Genuß von allen cedirten Gütern zc. bis zu ihrer völligen Befriedigung ver¬

bleiben sollten. Die Erben waren zwei Töchter des Or. Joh. Ulrich v. Gülchen:

u) Sophie Rosine v. Gülchen, verm. mit dem Or. zur. Christian Hartmann v. Gülchen,

und d) Susanne Dorothee v. Gülchen, verwitwete Wahlin und e) seine Enkelin

Euphrosine Böttcher. Letztere war das einzige Kind des k. pr. Amtsrath Zacharias

Böttcher, der mit des vor 1738 f Or. v. Gülchen dritter Tochter Anna Katharina

v. Gülchen verheirathet gewesen war.

Im Jahre 1742 hatte der Prinz aber nur erst die 100 Kpoeios Dukaten und

8000 sl. Kaufgeld abgezahlt, und es waren deshalb die vorgenannten Gülchen'schen

Erben noch immer in gemeinschaftlichem Besitze und Genüsse der einen Hälfte des

Burghofs - Zehnten geblieben. Zur Aufhebung der den Interessenten sehr beschwerlich

fallenden Gemeinschaft ließ der Prinz von Oranien - Nassau die Witwe Susanna

Dorothea Wahlin geb. v. Gülchen gegen Zurückzahlung des von den Gülchen'schen

Erben empfangenen Geldes am 1. Mai 1742 in seine Rechte treten. Die Wahlin

erwarb den Löhnberger Burghof und Zehnten mit allen dazu gehörigen Befreiungen,

Rechten und Zubehörungen, „wie solches zc. an zc. weiland Ooetori Johann Ulrich

von Gülchen vorhin übertragen worden." Und damit die Käuferin rosp. Eossion urin,

in allem vollkommen sicher sein möge, so versprach der Prinz ihr alle in Rechten er¬

forderliche Oviokion und sie desfalls allenthalben zu schützen und zu vertreten.
Nr. 359.

Von Gottes Gnnden Wir Wilhelm Henrich Karl Friso, Prinz von Orange, Fürst zu
Nassau ic., Markgraf zu der Vssr und Vlisingen, Herr und Baron zu Breda zc. zc. Erbburggraf von
Antwerpen zc., Erb-Marschall von Holland, Statthalter, Lapitains und zläiniralAeuerat des Herzog-
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thums silnelclern tc Urkunden und bekennen hiermit, wasmaßcn Wir im Jahr 1738 von denen nach¬
gelassenen Erben weil. Johann Ulrich von Gülchcn, des kaiserl. und RcichSkammcr-Gerichts
gewesenen 4.ckvoeati und ?roenratoris, Christian Hartmann von Gülchen, der Rechten Doetor,
auch wohlbcsagtcn Kammcrgcrichts-Advokaten und Prokuratoren in Ehevogts Namen seiner Ehefrauen
Sophien Rosinen gcborncr von Gülchen, dann Frauen Susannen Dorothccn, vcrwittibtcr
Wahlin geb. von Gülchcn, wie auch Zacharias Böttcher als Enrators lsZItimo seines mit Annen
Katharinen, als der dritten Tochter eingangs erwähnten Oootorls, Johann Ulrich von Gülchen,
erzielten Kindes Euphrosinen den zu Löhnbcrg belegenen, von aller Beschwernis ganz befreiten
adeligen Burghof und Zehenten, welchen dieselben bis dahin anticliretiee in Versatz gehabt, aber
nicht länger in Evmmnmvns besitzen wollen, samt allem darzn gehörigen Recht und Gerechtigkeit vor
und um scchzehentausend Gulden rhein., wie auch hundert Speeles Dukaten wegen darinnen
verwandter Meliorationen dcrgcstalten an UnS ausgclöset, daß vier Jahr nach einander, nämlich 1738,
1739, 1749, 1741 jedesmal in der Frankfurter Ostcrmeß viertausend Gulden abgcführet und mit
denen 199 Speeles Dukaten, wie auch dem ersten Termin von 4999 fl. in der Ostermesse 1738 der
Anfang gemacht werden, jedoch oberwähnte Gülchcnische Erben allezeit pro rata der unabgclegten
19 999 fl. in dem Besitz und Genuß von allen und jeden cedirten Gütern, Einkünften, Renten und
Gefällen bis zu ihrer völligen Befriedigung verbleiben sollen.

Nachdcmc Wir aber bishero Unserer Konvcnicnz zu sein nicht erachtet, obbcmeldte 19 999 fl.
gänzlich abzutragen, sondern noch zur Zeit nur die 199 Speeles Dukaten und beide crstcrc, zusammen
8999 sl. betragende Termine abgcführet worden, mithin vorgedachte Gülchcnische Erben noch immer in
der einen Hälfte des Burghof-Zehentcn samt übriger Pertincnzicn in gemeinschaftlichem Besitz und Genus;
geblieben, und dahero die Frau Wittib Susanna Dorothea Wahlin gcborn. von Gülchcn dcmüthigst
bei Uns angesuchet, daß Wir zu Aufhebung der denen Interessenten sehr beschwerlich fallenden Knmmnnion
gnädigst geruhen möchten, gegen Zurückbezahlung der von denen Gülchenischen Erben bereits empfangenen
199 gpseiss Dukaten und 8999 fl. dieselbe in Unser Recht treten zu lassen und ihr solchergestaltcn mehr¬
gedachten Burghof Zchentcn zc. wiedcrkäuflich zu überlassen; Als haben Wir Uns rc. entschlossen, sothancm
billigen Begehren dergestalten zu willfahren, daß

1) Wir crmeldtcr vcrwittibtcr Frauen Susannen Dorothen Wahlin gcborncr von Gülchen n.
mchrged. Löhnbcrger Burghof und Zehentcn samt allen dazu gehörigen Befreiungen w., wie
solches an das hochfürstl. Haus Nassau-Dillcnburg gekommen, von demselben besessen, auch weil. Doerori
Johann Ulrich von Gülchcn vorhin übertragen worden, von nun an eigenthümlich verkaufen und abtreten
und die Frau Käuferin völlig in Unsere Gerechtsame setzen.

9) Damit auch die Frau Käuferin und respevtlvs Eessionaria in allem vollkommen sicher sein
möge, so versprechen Wir hierdurch ihr alle in Rechten erforderliche Eviktion und sie diesfalls allent¬
halben zu schützen und zu vertreten sc. Groningen, den I. Maij 1742.

Bereits im Oktober 1740 faßte der damalige Fähnrich Johann Karl Friedrich
v. Eberstein den Entschluß, den Löhnberger Zehnten von den Gülchen'schen Erben
wieder einzulösen. Am 27. Oktober 1740 schrieb er an einen Notar:
Nr. 360.

Demnach der sel. Herr Doktor Johann Ulrich von Gülchen in anno s
von meinem wohlsel. Vater Karl v. Gberstein, weil, gewesenen Gber-Iäger-
meister zu Dillenburg, den Zchenten zu Löhnbcrg nntieicrvt.ie.e an sich gebracht
hat und von beiden Kontrahenten hierüber ein ordentlicher Kontrakt errichtet worden,
ich aber Vorhabens bin, gedachten Zehenten wieder an mich zu lösen, wann vor-
hero alle stipulirte Eonäitionks werde eingesehen haben: Als ersuche hierum den
Hrn. Robarium, von der Güte zu sein, um die Gebühr kraft tragenden Amts zu
den Grben wohlgedachten Hrn. Vr. von Gülchen sei. oder denen zeitigen In¬
habern erwähnten Zehenten Guch zu begeben und nebst Vermeidung meines Respekts
in meinem Namen eine beglaubte Abschrift von besagtem Kontrakt zu bitten,
selbigen auch mir sicher zu übersenden, oder allentfalls deren gegebene Autwort
mich wissen zu lassen, auch im Fall der Noth ein Instrumentum voll irmtrumsuln
um die Gebühr mir darüber zu ertheilen, der ich bin ic.

Zu gleicher Zeit wollte der Fähnrich den Beistund des Professor Wied erhol dt
in Anspruch nehmen. Dieser erwiderte auf Eberstein 's Schreiben v. 17. Okt. 1740:

Wegen des Löhnh erger Jehenten müßte mir eine taeti Speeles oder ausführliche
Information zugeschickt werden, so kann alsdann meine Meinung mit besserem Bestand darüber
eröffnen.

Darauf wurden am 13. Nov. 1740 dem Professor Wiederholdt folgende Fragen
vorgelegt:
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Nr. 361.

Nachdeme nun dic Verkauf- und Alicnirung des Büringischen Löhnberger Zehentcn

die Bezahlung derer Büringischen Schulden zum Zweck und Fundament gehabt, jedoch

nach dem Tod Hrn. Ober-Jägermeisters von Eberstein sel. sich befunden, daß zwar die

Donepische Schuld getilget, aber sonsten von denen weiters dabei übertragenden 4660 sl.,

welche Hr. von Eberstcin empfangen, nichts an die Büringischen Ereckitorös gegeben

worden, sondern ex po8t solche von denen Büringischen Erben bezahlt werden müssen,

so entstehen hieraus folgende guas8k. ckuris: 1) Ob nicht vor allen Dingen die ganze

veraccordirte Summ derer 16 000 fl., wovor dieser Zehentc überlassen worden, an die

Büringischen Ersckitoras bezahlt werden müssen? 2) Ob, ehe dieses geschehen, ein be¬

ständiges jus autiLlirkUeum erlangt werden können? 3) Oder ob ein weiteres jus

autielmkUeum erlanget werden möge, als nach Proportion der darauf haftenden oder

bezahlten Schuldposten? 4) Ob diesem nach Herr Ober-Jägermeister von Eber¬

stein, indeme er keine andere, als nur ex p08t die Donepische Schuld bezahlen lassen,

ein beständiges jus antiabraticum gehabt oder allenfalls weiter erhalten, oder solches

transportiren können, dann der besagte Schuldpost importirt? 5) Ob der Hr. Käufer

oder Zahler sich nicht versichern lassen sollen, daß die noch herauszugebenden 4660 fl.

wirklich vorhero an die Büringischen Ereclitwres bezahlet worden, oder noch unfehlbar

bezahlet werden sollten? Weilen solches aber nicht geschehen, diese 4660 fl. auch nicht

an die Büringischen Ersclitwrss bezahlt sind worden und hierdurch dessen Erben um

die 4660 sl. verkürzet sind, 6) Ob nicht diese berechtiget seien, solche 4660 fl. samt

Interessen wieder zu fordern? und wen sie dessentwegen in Anspruch zu nehmen haben?

7) Ob dieses nicht die Ursache müsse gewesen sein, warum sich Hr. Ür. vou Gülchen

die Eviktion nach Nr. 7 leisten lassen? 8) Oder ob Hr. Ur. von Gülchen und nun¬

mehr dessen Erben gegen alle Ansprache darum sicher seien, dieweilen er sich bona, licla auf

Jhro hochfürstl. Durchl. Fürst Wilhelm's hochsel. Andenkens Konzession verlassen,

die wenigstens den ktkealum eines Osorktü alisuaucli haben müsse, da derjenige, welcher

nach sothanem Dekret Unmündiger Güter kaust, nicht in Anspruch genommen werden

mag, sondern was dabei versehen auf den Vormund zurückfällt, zumalen da bei gegen¬

wärtigem Fall nicht präsumiret werden können, daß Hr. Ober-Jägermeister von

Eberstein, als Vater derer Büringischen Erben, seine Kinder vorsätzlich verkürzen

werde, 9) Und ob dahero gedachte Erben mit ihrem Regreß nicht zurück an die Ver¬

lassenschaft ihres Vaters zu verweisen seien? 10) Oder ob nicht vielmehr die Gülchen'schen

Hrn. Erben ihren Regreß dahin zu nehmen hätten? 11) Endlich, was die Disposition des

Hrn. von Büring sel. vom 9. ckan. 1719 bei diesem allem vor Effekt haben könne,

dieweilen der Ziegesar'sche Kontrakt sowohl, als die darauf erfolgte fürstl. Resolution,

welche nach der Disposition erfolget sind, die mutuelle Verabredung derer in der Dis¬

position vorkommenden und unterschriebenen Personen gänzlich zu zernichten scheinet und

daß Herr v. Büring sowohl, als Hr. v. Eberstein und dessen Frau Gemahlin ax

posk andere lUessuras genommen haben? 12) Und ob demnach, wann anders die

Aktion gegen die Gülchen'schen Hrn. Erben fundiret wäre, man nicht besser guam lmeres

ab iuts8t ,at,0 als aus sothaner Disposition agirte?

Hierauf erwiderte Professor Wiederholdt unter dem 27. Nov. 1740 dem Fähn¬
rich v. Eberstein:
Nr. 362.

Meinem letzten Schreiben zufolge habe die neulich überschickten ?aeti Lpseiem

durchlesen, bei welcher meinem Bedünken nach es auf die Frage ankommt, wann Ew.

Hochwohlgeboren denen Gülichschen Erben oder demjenigen, der den Löhnbergischen

Zehenten besitzet, dasjenige Geld, welches Dero Herrn Vater christsel. Gedächtnus darauf

vorgeschossen haben, zu restituiren erbietig, ob dieselben nicht alsdann schuldig, diesen

Zehenten wieder abzutreten und äs IrnoUlms ultra, evusuakas usuras paresptm Rech¬

nung zu thun, und ob Ihnen hierunter nicht um somehr zu willfahren, da die jura miuo-

i'öimitakm bishero vor sich gehabt, und wie ich glaube, die tsmpora rö8tätmki0ui8 in

intkArum auch noch nicht völlig verlaufen? Nachdem aber die abgedachten Gülichschen
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Erben dcro gehabten Iura Jhro Hoheit dem Prinzen von Oranien und Nassau-

Diez wirklich abgetreten und also bei denen dermaligen Umständen ich Bedenken trage,

meine Meinung hierunter zu eröffnen: Als werden Ew. Hochwohlgeboren mir nicht

übel nehmen, wann desfalls gegenwärtig einigen Anstand nehmen muß, der sonsten bei

allen Vorfallenheiten gern zeigen werde, wie mit aller Konsideration beständig seie Ew.

Hochwohlgeb. gehorsamster Diener I. U. Meükrkolät.

Wetzlar, 27. 9br. 1740.

Jetzt ließ der Fähnrich v. Eberstein diese Sache drei Jahr lang ruhen. Darauf

führte er den Prozeß vom 13. Januar 1744 an bis zu seinem Tode, jedoch ohne Er¬

folg. Vor Beginn des Prozesses stellten ihm sein Schwager und seine Schwester von

Außem nachstehende Urkunde aus:
Nr. 363.

N?ir Gndesunterschriebene Urkunden kraft dieses vor uns, unsere Grbcn und

Nachkommen, daß wir unserem vielgeliebten Herrn Bruder, dem Aöniglich preußischen

Lieutenant Karl von Gberstein, übergeben und übertragen unsere habende An¬

forderung, Recht und Ansprache an dem freiadligen Burgzehenten zu Löhn¬

berg samt Zugehör; cediren und übertragen ihme solche auch hiermit dergestalt

erblich und ewig in bester Horm Rechtens, als geschehen kann und mag, um seines

Gefallens solche beizutreiben und ferner damit als mit seinem Gigenthum zu ver¬

fahren, zu schalten und zu walten, ohne unsere noch der Unserigen Gin- noch

Widerrede. Alles getreulich und sonder Gefährde, imnaßen wir unsfdaun kraft

dieser Gession alles Anspruchs, so wir hierauf haben, wie nicht weniger aller Recht,

Privilegien und Benefieien, welche diese (Session umstoßen können, freiwillig uns

verziehen und begeben haben wollen. Zu dessen mehrerer Bekräftigung haben wir

dieses eigenhändig unterschrieben und mit unserem angebornen Petschaft besiegelt.

So geschehen Mllenburg, den s0. Xbr. s7HZ.

(I-. 8.) A. I. v. Aussei».

sp. 8.) Amulm Henriette von Aussein geb. von Ebenstem.

Im Jahre 1743 begab sich der zum Lieutenant beförderte Karl v. Eberstein

wieder nach Nassau, um den Prozeß wegen Wicdereinlösung der Löhnberger Zehuten

in Gang zu bringen. Er ersuchte zunächst Herrn Archenholz in Weilburg, ihm dabei

förderlich zu sein. Derselbe antwortete aber unterm 25. 9br. 1743: „So bin ich auch

des festen Vorsatzes, nimmermehr etwas zu thun, so bei Jhro Hoheiten ein ungnädiges

Mißfallen erregen, oder jemanden es dahin zu mißdeuten Anlaß geben könnte. Höchst

Dieselben haben denen Gülichschen Erben den Zehenten zu Löhnberg abgekauft,

mithin werden Sie Deroselben Eigenthums- oder Pfandrecht anerkannt haben, und

wird hiervon zu Dillenburg die beste Nachricht zu erhalten sein."

Hierauf wandte sich der Lieut. v. E. an den Liceutiaten Dietz zu Wetzlar.

Dieser gab am 1. Dez. 1743 zur Antwort: „Auf Em. Hochw. Hochgeehrtes diene, wie

ich zwar die Rrvouralur in Dero vorhabenden Sache zu übernehmen keinen Anstand

habe, und daraus, wann eine Sache gut ist, es gehe dieselbe gegen wen sie wolle,

nichts mache. Die Rckvoenlur aber muß wohl äspreeiren zc. Ich habe daher Ew.

Hochw. zc. des Kais. Kammergerichts-tSckvoenlnm, Rath und I)r. Ilsdus vorschlagen
wollen."

Professor Wiederholdt setzte die Klagschrift auf und überschickte dieselbe dem

Karl v. E. mit folgendein Schreiben ck. ck. Wetzlar, 3. Dez.
Nr. 364.

„tfochwohlgcb. zc. Lieutenant! Weilen versprechen Schuld macht, so habe gleich',nach meiner
Anherokunft zc. mich an die bekannte Sache gemacht und zc. es dahin gebracht, daß hier alles
zu übersenden die Lhre habe. In dem Kesxonso wird alles an zutreffen sein, so nöthig und
dienlich ist, um Lw. Hochw. gerichtsame Klage zu machen und zugleich anzuweisen, auf was vor
einen Grund dieselbe in Verfolg gebahnct werden müssen, und das Konzept der zu übergebenden
Klageschrist wird so eingerichtet sein, daß an gutem Verfolg nicht zweifele. Die Beklagten
habe aus dem hierbeigehcndcn Zettelchen benannt zc., eins aber bitte mir noch aus, nämlich
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daß mein Name bei der Sache bei allen und jedem, er sei auch wie er walle,
gänzlich menagirt werde :c., als auch das Konzept der Klagschrift niemandem von hier sehen
zu lassen, weilen die Hand bekannt ist, folglich bei näherem Forschen ich entdeckt werden könnte,
und wann es Ew. Hochw. Hrn. Doktor D. geben, so muß es erst in Dillcnburg abgeschrieben
werden."

Zettelchcn. Dontra. weil, des Dris. loiurnn Dtriclr von Dülclrcn nachgelassene Erben, die
vcrwit. Dr. IVairlin und Düiicdin, wie auch die Gülchenischc Enkelin Dvn Kosina zu Nordhausen,
sodann den Dr. ^rvirioin als Dessionarium der Gülichischen Wittib.

Den Tag daraus, den 4. Dez., schrieb Praf. Wiederholdt dem Lieut. v. E.:
Das am 2. Irujus an mich zu erlassen Beliebte habe gestern richtig erhalten sc. Belieben Ew.

Hochw. das Konzept von der Klageschrift, wie auch das Kcsponsum nebst denen zu jener gehörigen
Beilagen, nur an Hrn. Dr. Diot? zu schicken ic. Herr Dr. Dsdus wird schon im stand sein, die Sache
wohl zu führen, zumalen das Kcsponsum mit überflüssig Deutlichkeiten dem Advokaten an die Hand
giebt, was er zu beobachten hat. Ew, Hochw. können dieses Kcsponsum zeigen, wem Sie wollen, inmaßcn
ich nicht zweifele, es wird allenthalben Satisfaktion thun."

Am 6. Dez. 1743 stellte das kaiserl. Reichspostamt zu Dillenburg folgenden

Schein aus:
„Ein Brief ü Nons. Die-: ä. IVs-üur mit Bicken beschw. ist mir von Jhro Gnaden Herrn

Luron vou Kdcrstcin allhier auf hiesiges Postamt richtig geliefert worden."

Am 22. Dez. 1743 ersucht Herr Dietz den Lieutenant v. E., „ankommende ge¬

druckte Vollmacht belieben Sie auch mit dem ganzen Vornamen (Johann Karl Friedrich)

und darbei genannt LiUnsinA zu unterschreiben, und Dero Petschaft beizudrücken."
M. Da mein Ur-Großvatcr I. Karl F. v. E. vorgeschrieben wurde, „LülrrinA" zu schreiben, so

ist das auch geschehen, obwohl „LürinZ:" das Richtige ist.

Am 13. Januar 1744 berichtet <7. Dieb? zu Wetzlar dem v. E.
„Aus dem Anschluß gelieben Ew. Hochw. zu ersehen, wasmaßen anheute Dero in Dnmcra.

nachgesuchte Dilation contra die Gülchische Hrn. Erben erkannt worden. Da nun die Dilation
expedirt und denen Beklagten insinuiret werden muß: Als gelieben Dieselbe zu dieser und anderer
KosteN'Bestreitung 20 Thlr. auf Rechnung zu übersenden."

Zettel. Nntcrthänigste Supplication und Bitte pro clementissims äccernancka Ditatione all
viäeuäum revocari vci vinclicari äccimns cum appertinentiis ückcicommisso olmoxias, iücogue
llulüter ulicnatas, sicguc conclcmnari, una cum rcstitutionc Iructuum pcrccptorum ac pcrcipieu-
ckorum, ut st retusions äamni et Kxpcnsarum. In Sachen lollann Dort Krieckricirs von Ldsr-
stein genannt LüirrinA contra weil. Hrn. Dris. loirann Dlricds von Düicllcn nachgelassene Erben.

Ick. Vietze.
Dum ckcljunctis sud Dit. ck. usgue O. inci.

Kxtrid. d. g. Inn. 1744.
Decretum. Erkannt in Dons. IStia .lan. 1744.

Am 8. Dez. 1747 ubergab I. Karl Fr. v. E. das verlangte Büringische

Original-Testament zur Beförderung an den Hofrath Ick Ointsi in Wetzlar dem k.

Postamte zu Tilsit, nachdem ihm Lt. Dietz am 18. Nov. 1747 mitgetheilt hatte, daß

die Beklagten nicht eher weiter handlen wollten, bis sie diese Original-Disposition

gesehen.
Daß äato ein versiegelter Brief, worin der Angabe nach ein Original-Testament sein soll, an

Nr. Dictü nach Wetzlar p. Duckcrst. in das hiesige Königl. Postamt abgeliefert worden, solches wird
hiemit auf Verlangen attestiret. Kiisit, den 8 Docdr. cknno 1747. ^enj. ^rvvinx.

Der fernere Verlauf des Prozesses ist aus nachstehenden Schreiben des Licentiaten

viat?: in Wetzlar an Joh. Karl Friedr. v. Eberstein in Tilsit zu ersehen.

27. Dez. 1747'. Ew. Hochw. von: 8. llnsns mit beigehendem Original-Testament

habe heute zurecht erhalten, ermangle auch nicht, das Testament nach den Ferien uck

rseoKnoseonckuin vorzuweisen :c. In puncto Euulionis hat es, nachdem Dero Frau

Schwester ?c. den Kautionsschein, worauf gleichwohl viele Zeit gegangen, unterschrieben,

und ich solchen produzirt, seine Richtigkeit zc. Womit schließlichen ?c. eine Obrist- und

hernach (lenorol-Stelle von Herzen wünsche.
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13. Juli 1748. Ich habe auch soviel Nachricht erhalten, daß die Lütatiou

gegen des Hrn. Prinzen von Oranien Hoheit erkannt worden sei und nächstens zu

Dillenburg werde insinuirt werden.

13. Januar 1749. .... Zumal als nach dem Anschluß die vorhin vermeldete

ausgewirkte «itatio all assistsuckum liti zc. gegen des Prinzen von Oranien Hoheit

wirklich reproduziret worden.

28. März 1749. Was die Intervention Jhro Hoheit des Prinzen von Oranien

anlangt, so sucht der Gegentheil den Prozeß auf denselben zu schieben. Noch ist es

unmöglich zu wissen, wie die Sach zc. ausgehen durfte zc. Das Büringische Original-

Testament ist auf hiesiger Kannnergerichts zc. Leserei noch in guten: Verwahr. D. 8.

Meine Adresse ist: -1. Nr. Nr. Di«t/ ^Vgmnt a In Ollambr« Imperial« n IVstxiar.

8. Aug. 1749. Ob ich nun wohl stark darauf gedrungen, daß das produzirte

Büringische Testament der Urthel vom 31. Nazi a. p. zufolg nunmehro ex otlloio pro

rkoo^uito gehalten und sodann mir zurückgegeben werde, so ist doch denen Gegentheilen

noch ein tkrwiuus bis nach denen Hundstagsferien darzu angesetzet worden zc. D. 8.

Unterdessen ist gestern bei Hrn. von Duttlar Ew. Hochw. Gesundheit getrunken worden.

4. Okt. 1749. Und da der vorige erwählte diesseitige ^.ckvoeatus vor einiger

Zeit verstorben, so werde nunmehro auf einen andern bedacht sein.

30. Januar 1739. .... welchergestalten zc. den Drot'ossorem ckuris Hrn. Koch

zu Gießen praevia, kueta iustruetiou« zu dein neuen Advokaten angenommen zc. Sollte

der fürstl. manische Anwalt Hr. I)r. Zwirlein etwas weiteres hierauf verhandeln zc.,

so werde zc. meine mossuros darnach nehmen.

23. Mai 1739. Ew. Hochw. letzteres vom 28. «iapsi ist mir wohl worden.

Ich ohnverhalte darauf gehorsamst, daß nicht des Herrn Prinzen von Oranien

Hoheit den sub Iii« seienden Zehenten, sondern die Gülch. Erben, bekannt!. Frau

Wittib Wahlin, besitzen. Mithin haben es Ew. Hochw. mit zc. Hrn. Prinzen Hoheit

anderster nicht zu thun, als daß er die Sach eoram onria touckali auszumachen begehret,

welches aber in diesseitigen prockuotis hinlängl. rskutiret worden.

21. Juni 1732. Ew. Hochw. kann hierdurch zc. nicht verhalten, welchergestalten

vermög von Hrn. Di«. Zwirlein all protoeoilum juckieial« beschehenen Anzeige die

Frau Wittib Wahlin dahier den Zehenten zu Löhnberg «um appkrtiusntiis an

die Oranien-Nassauische Vormundschaft!. Regierung zu Dillenburg bei zu End

gelofenen Reluitions - Jahren vor 16/iu fl. und 100 Dukaten-Schüsselgelder, sodann

ohngefähr 300 fl. Meliorationskosten hinwiederum verlassen, und letztere solchen

eingelöst! hat. Ob nun wohl dadurch die Vormundschaft!. Regierung zu Dillen¬

burg ratious des vorher so äußerst betriebenen pet. kork einigen Vortheil zu erhalten

getrachtet haben mag, so kann doch nicht absehen, wie solcher dadurch erhalten worden zc.

So folglich der jenseitige Endzweck hierunter fehlschlagen dürfte, dahero dann auch die

Sache zu einem endlichen Schluß betreiben und mir alle Mühe zu Erhaltung der End-

urthel geben werde, welche bishero dadurch einzig und allein behindert worden, weilen

der Herr Assessor von Schwarzenfels, welcher in dieser Sache D«k«r«u8 ge¬

wesen, vor einiger Zeit verstorben und also die neue Distribution einigen Aufenthalt

gegeben.

Am 14. Sept. 1732 meldet der Oam. Imp. Draet. I. H. Lange, daß der

Hofrath Di«t? den 11. Aug. 1752 nach kurz ausgestandener Krankheit dieses Zeitliche

gesegnet habe.

Fortsetzung des Kötzuverger Prozesses.

Nach dem am 11. Aug. 1752 zu Wetzlar erfolgten Ableben des Hofrath Di«tx

war es nöthig, in der Sache eontra weil. Dris. von Gülchen nachgelassene Erben

einen neuen Droourator Eainoras ack causam zu konstituiren. Johann Karl Friedrich

v. Eberstein ertheilte deshalb dem Dratieien a in ebambrs imperial« llauxe

ä ^VotNar Vollmacht zur ferneren Betreibung der Sache. Dieser erstattete nun an

Eberstein folgende Berichte:
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7. Nov. Ew. Hochwohlgeb. gen. vom 9. Okt. ist mir dieser Tagen

wohl worden. Ich ohnverhalte anverlangterinaßen darauf in gehorsamster Rückantwort,

soviel Deroselben contra Fr. Wittib Wahlin dahier psnckcnbc Eitabions-Sache und

deren gegenwärtige sitnation betrifft, welchergestalten besag ohnlängst fuckicialikcr

prockucirten Esssions-Inst-rumsubi der sab übe stehende in dem von weil. Hrn. ckollann

Earl Driccksriclr von Düllriu^ errichteten Ncsbamsnt, onsrs lickcicommissi beschwerte

Löhnberger Zehenten hinwiederum vor 16/m. fl., 100 spcc. Ducabsn und boni-

lacirung der mcliorabioucn von erwähnter Fr. Wittib Wahlin an des Hrn. Prinzen

von Oranien Hoheit überlassen worden und dahero sx parke des Gülichischen Anwalts

nvAiret werde, daß solchergestalten gegenwärtige Sache von hier ab und an die dillen-

burgische Regierung als lorum rei sitae maxime ob gnalitatsm keuckal. (die

Gerichtsbarkeit, unter welcher die strittige Sache gelegen, besonders aber, weil solche

als ein Lehn betrachtet wird) verwiesen werden möge. Und dieses sind die obmota

ackversaria (Vorstellungen des Gegenparts) aujetzo. Nachdeme aber dieses Begehren

einestheils daher ohnmöglich, weilen in denen Rechten dem klagenden Theil frei stehet,

den beklagten entweder in loro vei sitae (in der Gerichtsbarkeit, wo die strittige

Sache gelegen), oder Domicilii (unter derjenigen, unter welcher der Beklagte nach

seiner Person gehörig oder angesessen) zu belangen, und da letzteres in gegenwärtiger

Sache geschehen, auch daselbst Iis erörtert und entschieden werden muß, andernthcils

aber auch deswegen nicht angehen kann, weilen 1) der Übertrag oder die Deluitiou

(Wiederansichbringung) des guaest. Zehentcn als amuaßl. juckicii mutancki causa (die

Gerichtsbarkeit zu verändern) geschehen nicht etlectuiren kann, das; die Sache von hier

abgewiesen werde, nam ubi Iis ssmel coepta, ibi guogus linirs ckebet (denn, wo

eine Streitsache einmal anhängig gemacht, muß sie auch ausgeführt werden); 2) des

Herrn Prinzen von Oranien Hoheit pars intevessata et litis Concors (Mitpart

in der Sache) in den: Fall aber Rechtens guock guisgue causam a ss üaüsntem

teuetuv in so koro in guo convenitur ckelsnckere, uec ullo suo privilsssio juvatur,

ut illucl ckeclinare aut ack suum forum causam trällere possit (daß ein jeder die¬

jenige Sache, wobei sein Nutzen am meisten vcrsiret, unter der Gerichtsbarkeit, unter

welcher er belanget wird, zu verthcidigen und durch keinen Freibrief geschützet werden

könne, wenn er die Gerichtsbarkeit nicht annehmen, oder die Sache unter seine Gerichts¬

barkeit ziehen will) kckev. (?) ?. 9 Dec. 150 Naruov. (?) äs leuck. ölcclllcubur»'.

?. 11. Dap. 4. Z 24, da zumalen auch dieselbe von der Fr. Wittib Wahlin ack

cvictioncm pracst. citiret worden und also hiesig höchstes Gericht schon von selbsten

das hiesige forum vor gegründet angenommen und das Demissious-Gesuch tacite

verworfen hat; 3) auch die vorgespiegelte gualitas feuckalis (Lehnsbeschaffenheit) nichts

zur Sache thut, daß solche zur dillenburgischen Regierung, als den Lehnhof

verwiesen werden möge, angesehen der guaest. Löhnberger Zehente nicht unmittel¬

bar im Dillenburgischen lieget, sondern in dem gemeinschaftl. Amt Löhnbcrg,

folglich, damit man nicht nöthig habe in ckivcrsis juckiciis zu lcti^iren (in verschiedenen

Gerichten zu streiten), omnium superier i. c. (das höchste von allen, nämlich) Eamera

Imperialis alleinal ckuckcx compctcus (geziemende Richter) ist, auch außerdem noch

coutiusutia causac (Zusammenhang der Sache), welche in casu pracscuti (diesem

Fall) vorlieget, dieselbe dazu machet. Sonsten aber auch die vorgeschützte apertur

(Offenheit) ersagten Lehens und der Heimfall an das fürstl. Dillenburgische

Haus von gar keiner Erheblichkeit ist; allermaßen in dem von Fürst Wilhelm zu

Nassauden 1. Juni 1714 ertheilten Übertragungs - Instrument, als der guaest. Zehent

von dein von Donop an erwähnten Hrn. v. Düllring' gekommen und derselbe damit

beliehen worden, enthalten:

auch auS besonder» Gnaden ihmc zugleich eoneeäirct, damit nach Gefallen und Gutbcfindcn zu
schalten und zu walten, ihn zu verliz'potdseiren oder durch Oession Tausch oder andern Oontraet
zu vernlieniren.

Hat nun Inhalts dieser Belchnung dein Hrn. v. lZullrinA frei gestanden, nach

Gefallen über diesen Zehenten zu ckispouiren; ivie will also eine apertur des Lehens,
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da darüber por Vo8tnm6ntum clmponiret und solcher onar« lläsieommi88i beschweret

(dadurch, daß deu Erben aufgegeben, solch geerbt Gut einem andern zu übertragen)

und fort auch Ew. Hochwohlgeb. solcher fürs 8uoee88ioni8 et, vi v88(nmonti (durch

Erbfolge und laut dem Testament) angefallen ist, sich nur innner erdacht werden? Es

beruhet aber alles gegenseitige Einwenden in leeren Vorträgen, welche bei dereinstig

richterlicher Entscheidung der Sache den Stich nicht halten mögen. Meine Meinung

ist also solchergestalten, jedoch ohnvorgreiflich, diese: Ew. Hochwohlgeb. betreiben den

?r<zes88 mit Nachdruck und lassen die Wahlische Fr. Wittib niemals sx like (aus

der Eonnoxion), indeme derselbe dereinst nach vorher rnommirten wahren und neben-

mäßigen Gründen nicht übel ausschlagen kann, besonders wann nur noch eigentlicher

in aebi8 angeführet wird, daß des Herrn Prinzen Hoheit wegen der gemeinschaft¬

lichen Herrschaft zu Löhnberg nicht llnclex sein könnten. Ew. Hochwohlgeb. ollllrire

dazu meine ghst. Dienste, besonders da doch hier bleibe, auch Information von der

Sache habe und nächstens ackvoeaturain orckinariam Eamoras amlliren werde zc.

Herr Prokurator Greineisen thut mir ohnentgeltlich die Gefälligkeit und unterschreibt

grm vroenrator die von nur verfertigte vxllillita und vroclneta. Ist nun dieser

Vorschlag Ew. Hochwohlgeb. also gefällig und aeooptalllo, so erwarte die unterschriebene

Vollmacht nächstens nebst dem vorhinerwähnten Geldgnanto zu Bestreitung der baren

Kosten, und können sich Dieselben versichert halten, daß an Fleiß und Betreibung der

Sache nichts sparen werde. Übrigens kann mit dem verlangten Oiixiiiirl-Iestiunkiite

noch nicht andienen, indem solches noch bei denen Lamorai-aoti8 lieget. Ich will aber

nächstens pro rotrackitiono 8uppiieircn und solches alsdann Ew. Hochwohlgeb. über¬

machen. In lebenswieriger Venera tion so fort beharrend Ew. Hochwohlgeb. unter-

thgr. Diener I. G. Miliz e, (law. Imp. vraet.

Hierunter steht von meinem Urgroßvater geschrieben: „Den 1. Xbr. 2(1 Thlr. pr. arrlm gesandt,
die Vollmacht des Hrn (Zrsineisen unterschrieben und Hrn. ImvAk die ganze Sache übergeben
zur Betreibung."

28. Dez. 1733. Ew. Hochwohlgeb. Hochgen. vom 1. VW. habe vor einigen

Tagen mit der expeckirten Vollmacht und 20 Thlr. auf Rechnung wohl erhalten zc.

Schließlich ist der baden-badische nicht aber durlachische Hofrath Lranät ein junger

Vroeuratvr Eainsras. Zu seinem ok'lleio glaube ihn Geschicklichkeit genug zu haben

und kann ich an demselben nichts Sonderliches aussetzen. Womit Ew. Hochwohlgcb.

zu dem bevorstehenden Jahreswechsel von Herzen Z'ratnll're zc.

5. Viart. 1733. Ich habe ohnlängst erst Deroselben aeta eontra von (Mollen

Erben von dem viehischen (lnratore Elreinsi8sn deswegen erhalten, weil derselbe an¬

fänglich llaemtiret, die übersandten 30 Thlr. vor die vollkommene Rechnung anzu¬

nehmen, wozu er sich doch ex p08t verstanden zc. Sonsten bin schon seit einiger Zeit

an der zu der Sachen bessern Inatrnirung nöthigen 8pseis laeti, welche nach deren

Verfertigung in veetoria cleponiren werde, um zu keiner gegentheiligen Handlung

keinen Anlaß zu geben, und damit, wann die Sache demnächst zum rsleriren kömmet,

diese zugleich von denen Hrn. des 8enat8 in8pieiret und diesseitige Gründe erwogen

werden. Ew. Hochwohlgeb. haben mir demnächst die Vollmacht auf Hrn. Vt (Irsinei8sn

unterschrieben und besiegelt. Da aber Hr. vr. 8eipp als proenrator Eainerae mir

alle meine Sachen, so ich ackvoeanclo re8pieire, unterschreibt und ich gerne wegen ge¬

schwinderer expeclition und sonstiger eonnnockitaten bei einem bleiben möchte, so wäre

mir höchst angenehm, wann Ew. Hochwohlgeb. beigehendes Vollmachts-Vxsinpiar gen.

mit nächster Post anhero zu senden belieben wollten, damit, wann ich mit der Vor¬

stellung fertig, Herr.vr. 8eipp sogleich erscheinen könne. Dieser hat mir auch die

extrajuclieiai Anzeig pro retraäitione Ve8tam. original. 8ull8orilliret und also sich

bereits 8ull eantione zur ie^itiination in dieser Sache olkeriret. Das veoret wegen

dieser letztern hoffe bald zu erhalten zc.

29. Okt. 1733. Anliegender extraetu8 protoeolii jnäieiaim Eameraii8 be¬
saget, daß ich die verfertigte 8peeiem laeti, worin das Verlangte noch bcigesetzet, in
Ew. Hochwohlgeb. Sache ohnlängst all aeta gebracht und in leetoria verschlossen



ckoponiret habe. Wie nun bei so bewandten Umständen, da nichts weiter ab ut,ra-

gua parte verhandelt wird, nichts als die ckelliiitiv-Urthel solieibirct werden

muß; So habe bereits ein prnsset solieitir-Zettels entworfen und 200 Stück exem-

plaria drucken lassen, und betreibe nunmehro in ckistribution derselben die Sache der¬

gestalt nachdrücklich, daß ich verhoffentlich balden ein erwünschtes Ende zu

erhalten gedenke, wobei dieses das vortheilhafteste ist, daß die Sache an einen solchen

Herrn gerathen, bei welchem dieselbe als einem neu angehenden und bekanntlich großen

Mstitiario nicht lange erliegen bleiben wird; dann dieses ist, welches ich im Vertrauen

melde und wie ich versichert worden, der ehemalige Reichshofrath, nunmehrige

Kammergerichts-^.88ö88vr Hr. Ikaron v. llramev, welcher vorm Jahr erst diese

Ellarssa bezogen, vorhero aber zu Marburg w. gewohnet hat.

22. Nov. 1734. Aus dem lang unterlassenen Briefwechsel dürfen Ew. Hoch¬

wohlgeb. nicht urtheilen, daß Dero Sache eben so wenig von mir besorget worden. Ich

muß aber Denenselben versichern, daß es daran nicht gefehlet und derohalben durch

dieses berichten, daß es wirklich dahin gebracht, daß der Herr Uskerans vor bereits

geraumer Zeit die aela von der Kammergerichts-Leserei zu sich in sein Haus genommen,

und hoffe ich dahero zc., vielleicht noch dieses Jahr die Urthel um so mehr

heraus zu bringen, als die aela nicht sonderlich weitläufig und der Herr

also damit desto ehender fertig werden kann w. Sonsten wird vielleicht Ew. Hoch¬

wohlgeb. bereits bekannt sein, daß das von ffiieimlieimiflhc lestammit ausfindig

gemacht. Solches ist anno 1739 bereits bei hiesig. Kaiserl. Kammergericht ckspouiret

worden und noch verschlossen dahier vorhanden, bei welchem Umstände eine Eilalion

all vülouäum pnlüioari Namens Dero Herrn Stiefbruders axtralliret und da

lorminus zum Erscheinen künftige Woche einfällt, so wird sich nach erfolgter pulllicaliou

des Dsstamouls ergeben, was zum lavour Dero Hrn. Stiefbruders darin ckispouiret
worden.

13. Nart,. 1733. Was Ew. Hochwohlgeb. Sache nun anlanget, so bin vor

einigen Tagen annoch bei dem Herrn L-otdrantau im Hause gewesen und habe solche

angelegentlich zur Beförderung raoommsmliret. Dieser Herr sagte mir w., wie es

ohnmöglich seie, da er gegenwärtig über wichtigen Sachen begriffen, unsere vor Ostern

zu beendigen, so sollte es nach Ostern geschehen und wollte er sich alsdann an die

Arbeit machen zc. — Dero Hrn. Sruders Angelegenheit w. betr., so habe die Ehre,

eoxiam tsskamauli hier anzulegen. Die Umstände bestehen darin, daß die Erben,

des tsstamouts ohnangesehen, das Gut an Dillenburg vor die aeoorckirte 67 000 fl.,

worauf sie bereits vorher 7000 fl. geschossen bekommen, überlassen wollen und kommt

es dabei auf Dero Hrn. Kruders eouseus an, wiewohl der von Eluloudoi-Aische

Tochtermann, Hr. Elonoral von ^Vilekausloiu zu Mainz, welcher vorher uxorio

nowino in den Verkauf eonssnliret, nunmehro dagegen ist und bereits ein Nauckat

cko non aliouauckis donis llcksioominissi onero »ravatis dahier oxtralüren und seinen

Miterben insinuiren lassen; doch wie ich vernehme, macht man zu Dillenburg nichts

daraus, sondern richtet sich vielmehr nach Dero Hrn. Krnder und dessen Absichten.

Mein ohnvorgreiflicher Rath ginge allenfalls dahin, in den Verkauf zu oonssutiren

und sich einer verdrießlichen Gemeinschaft zu entübrigen, auch etwas vor das

hiernächstige Antheil an der Ullockkull ausischen Hälft zu nehmen und diese Eapitalia

anzulegen, woher allemal mehr Nutzen zu hoffen sein dürfte, wenigstens ist man eigen

Herr darüber und kann solches so gut als möglich anwenden w. Schließ!, will ich

Ew. Hochwohlgeb. herzlich gerne mit einer Nachricht wegen der Ihnen aufgerechneten

Kosten in dem keivtimsuil'schen kN-oeass an Händen gehen, wann Dieselbe nur nur

Gelegenheit an Hand geben, wie und wo? solche Erkundigung an: füglichsten geschehen
könne, da mir von diesem kroeoss nichts bekannt ist.

26. Dez. 1733. Ich habe bisher selbsten sehr bedauert, daß noch nicht so glück¬

lich sein können, in Ew. Hochwohlgeb. Sache ein Urthel zu erhalten w. Viele, die

das Glück und besondere rseommanckationou haben, kommen geschwind durch, viele in:

Gegentheil proosssiren ihre Lebenszeit und lassen öfters ihren Kindern das Ende. Ew.



Hochwohlgcb. habe ein speoiem kuoki, so kurz als möglich gewesen, begriffen, auch ein

Schreiben entworfen, welche beide Stücke hier angehen und an des König»Majestät befördert werden können, vielleicht hilft Dero Allerhöchste rsoommsu-
ckatiou desto geschwinder. Dieselben belieben mir Nachricht davon zu geben, ob was

und wie der König anhero, auch an wen die Sache rooomumuäiret.
Die allllirs mit Ew. Hochwohlgeb. Fr. Schwester der von Bussen wegen des

Guts zum Wichen betr. ist so geartet, daß dieselbe den Verkauf schwerlich
werden rackrossiren können, es sei denn, daß Dieselben eine gar zu starke
Imosiou des wahren Werths beweisen könnten. Hätten Dieselben aber vor dem
25. Jahr auch allenfalls annoch vor dem 29ten Dero Alters das Gut wegen des
Verlusts am Kaufprskio wieder haben wollen, so hätte man Ihnen leicht por rostiku-
kionom in integrum wieder dazu helfen können. Nun aber sind Sie längstens
inusoi'önn und haben bei Ihren mannkaren Jahren auch stillschweigend
den Uerkans bekräftiget, dahero kein Mittel außer obiges übrig bleibet. Ich
vcrmuthe doch, Dero Fr. Schwester wird einen ordentlichen Kaufbrief haben, womit
dieselbe den beschehenen Verkauf beweisen kann.

28. Febr. 1736. Ohnlängst habe annoch durch einen schriftl. roeoss vorgestellet,
daß man doch auch darauf höchstrichterl. Achtung ovonkualiksr nehmen und allenfalls
die Fr. Rath Wahlin in die 5000 fl. mit bisherigen Zinsen ooucksmuiren möchte,
welche deren Vater, der Or. von Elüliob, an Dero Hrn. Vater, als keinem
IZübriuKischen Erben, somit unrechtmäßigbezahlet hat und daher die nochmalige
Zahlung allenfalls zu thun oblieget.

19. Febr. 1737. Ew. Hochw. Hochgen. vom 25. cknn. habe nach einer 14tägigen
Abwesenheitin eben der ErbschaftsangelegenheitDero Herrn Krnders zu Hause vor¬
gefunden. Ich ohnverhalte darauf in gehorsamster Rückantwort, wie ich in Dero Sache
bereits zu Anfang vorigen Jahrs einen svsukualen schriftl. Reooss übergeben und
darin vorgestellethabe, daß, wann man, wie doch nicht zu vermuthen und zu glauben
wäre, das Gut Köhukerg nach Absterben des Hr. V. üiibiiiixs pro kbucko ök
guiäom apsrko absolute gehalten werden wollte, doch auf solchen eventuellen easum
Ew. Hochw. jene 5000 fl., so der abgelebte I)r. von Elnlieli der BübrinAischenErb¬
schaft wegen an Dero Herrn Vater, welcher doch bekannt!, kein Erbe gewesen,
incledite bezahlet, wieder ersetzet werden müssen. Hierauf hat Hr. Or. v. ^rvirleiu
Zeit zur Einbringung seiner Handlung gebeten, und da ich auch jene aotori-Urthel,
welche Ew. Hochw. nur abschriftl. angeschlossen, oxtralliret, so hat er gleichwohl darauf
nicht das mindeste versetzen können, sondern hat nur in verschiedenen mündlichen roosssou
simMoikor ooutruckioirctund submitllirct, welche Submission angenommen und somit
solchcmnach die Sache wieder seit dein abgewichenen Monat ckuuuur zur äooisiou Mint
lieget und das Eudurthe! solieitiret werden muß, sobald nur noch den letzter» ggthlg.
reooss, welches künftige Woche geschehen wird, beantwortet habe. Die Betreibung werde
mir demnach soviel in meinen Kräften angelegen sein lassen :c. Der Hr. Ober-
Stallmeister von linear zu Dillenburg hat ohnlängst die Fräulein Bussen
geheirathct. Übrigens bekömmt Dero Herr Krndcr von seiner großväterl. Ver¬
lassenschaft anjcho bar ohngefähr 300 fl. oder etwas darüber und 2800 fl. bleiben
bei fürstl. Kammer stehen bis zum Tode der Fr. Generalin von Hockenbaussu,
nach welchem er diese auch bekommt. Was er endlich annoch durch proeoss erlanget,
da ihme vom Mobiliar und sonstigem Vermögen, auch Nutzungen des Guts nichts
gütlich verabreichetwerden wollen, stehet dahin.

19. Juli 1763. Alles menschenmöglichen Betriebs zc. ohnbetrachtet, habe die
Urtheil in Dero Sache noch nicht, sondern nur von Zeit zu Zeit Bcförderungs-
Zusicherungenerhalten. Ich weiß daher kein besseres Mittel, als daß Ew. Hochw. nach
der Anlage ein Nsmoriui an Jhro Majestät den König erlassen und Allerhöchst
Dieselbe in Betracht der schon so lange gedauerten Sache bitten, an den Frhrn.
v. (iraiuei', welcher seit kurzem die Preußische ^.ssessornk-Stelle bei hiesigem Reichs-



geeicht erhalten, zu schreiben, daß er Ihnen gnu Uslerons in Ihren Sachen helfen

und solche fordersamst erledigen möge.

26. Okt. 1765. Ohnerachtet ich noch keine Nachricht von Ew. Hochw. habe,

ob wirklich von Jhro Majestät das promokorium an den Hrn. lZuron von Erumsr

zu Beförderung Dero Sache ergangen, so habe doch selbsten Gelegenheit genommen,

demselben davon Eröffnung zu thun, auch soviel erwirket, daß gestern die Urtheil vor¬

laufig dahin erfolget, daß
mit Verwerfung der vorgeschützten exeept. tori vr. v. ^rvirlein sich nebst I>r. Lotmuun
NamcnS der Wahlischen Erben in der Hauptsache binnen 2 Monat dahier sich einlassen,
auch letzterer auf Absterben der Fr. Rath Wahlin sich Namens der hintcrlasscnen Erben in
dieser Zeit tegitimiren solle.

Dadurch ist mithin der Gerichtsstand, das Kaiserl. und Reichs-Kammergericht,

den man von beiden Seiten der Beklagteil beinah 20 Jahre verfochten, und Ew. Hochw.

zur Dillenburgischen Regierung mit Ihrer Klage verweisen wollen, völlig gehoben.

Und da es solchemnach in Betracht der Hauptsache sx conosssions des Zehnten an

weil, den Hrn. v lZnrinx offen lieget, daß solcher die guulikuksm kbuckulsm nicht habe,

mithin derselbe in dessen ksstumsnt, Ew. Hochwohlgeb. mit Recht verlassen werden

können, mithin solcher unbillig eingezogen und ulisniret worden; So wird denen allen¬

fallsigen Dillenburgischen Handlungen gar kurz begegnet werden und die Hauptsache in

kurzem zur End urtheil eingeleitet werden können.

1. Nov. 1765. vr. Wahlin als nachhero die dillenburg. Regierung, die

Sie all eunsum ob uck prusskunckum sviokionsm aitiren lassen, habeil bishero sich in

der Hauptsache nicht eingelassen, sondern nur vorgewandt, daß die kammergerichtliche

M-isckiekion in Ansehung des zu vinckicirenden Zehenten und Burgguts nicht

k'nnckirt seie, maßen solche über das Lehen wären, mithin die Klage vor den dillen¬

burgischen Lehenhof in erster Inskun? angebracht werden müßte. Diese elenden und

grundlosen Behelfe, da die I)r. 'VVublin als damalige Besitzerin in koro sno orckinurio

Eumsruli mit Recht belanget worden, auch nach dem buchstäblichen Inhalt der fürstl.

Eonosssiou an weil, den Hrn. v. UnrinA besagter Zehente kein Lehen ist,

maßen er ihme mit denen notablen Ausdrücken, solchen verschenken, verkaufen, ver¬

tauschen und gusmennMö alium zu trunslsi'iren, gegeben und sich weiter nichts, als

das Näherrecht auf solchen Fall und der Eonsens rsserviret worden ?c. Sie mögen

nun vorbringen, was sie wollen, so werde ich mit ihnen keine weitere Schriftwechsel

unternehmen, sondern uck Lententikun snbmikkiren, weilen diesseits in ucckis und in

der von mir verfertigten spsois kueki alles gesagt und rsmovirt ist, was nur gegen-

seits vorgebracht werden kann.

5. April 1766. Auf Ew. Hochw. Hochgen. vom 18. verlofenen Monats habe

hiermit ohnzuverhalten die Ehre, wie die hochfürstl. dillenburg. Regierung nach der

letztern Urtheil allerhand vergebliche Schritte gemachet, und sich von der utkuirs los-

halftcrn, die von Elüliobischcn Erben aber, und jetzo die v. Hi^ublische, weil sie das

Gut anwiederum abgetreten, die ganze Sache auf erstere schieben und sich davon gänz¬

lich freimachen wollen. Beider ist aber allbercits genuglich begegnet und ich habe schon

vor denen Ostern eine fernere Urtheil gehoffet. Der Frhr. v. Erumer ist Uslorons,

der Hr. kckajor v. Ltmktsrbsiin, so neulich hier war, hat solche auch selbsten bei dem¬

selben erinnert. Dero Herr Krnders proeess stehet gegenwärtig auf der sxoention.

Die Sache habe mit allen Unkosten gewonnen, und seine Fr. Mutter und Fr. Runks

müssen ihme annoch ohngefähr 6 bis 7000 fl. herauszahlen, wovor das Gut zu

Zeppenfeld haftet. Die Fr- v. Lmsssn ist endlich von ihrem beschwerlichen proosss

per Lsnksnk,. in rsstiinkorio glücklich und von allen Anforderungen der Usiebmunn

und Finkischen Erben ubsolviret, auch ihr noch ohnlängst die proesss-Kosten mit

700 Thlr. uckjnckieiret worden.

Alonsienr Nonsienr Is Lurou d'Rderstein, Uchor et Louniumäew'du Regi¬
ment (p^ppentzoni'g Dragons un Lerviee de 8. Aich, te Roi de Rrus8e
Ire». Vnder8t. ü Rilse in Preußen.
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Nr. 365. Intercessionakes Sr. Königs. Majestät Kriedrich's des Großen vei

dem Kaisers, und Hteichskammergericht zu Wetzlar in Sachen Eversten! eoutra

Güschen'sche Erven.

Ich habe Euch die in Eurem Schreiben vom 3. dieses gebethcne Int,oreo88io-

nules an den (Lammer-Richter zu Wetzlar wegen Beschleunigung Eures dort

habenden ?rooo88es gantz gerne aeooräiret, und dem donsral ^uäiloriub bereits

befohlenn, daß selbiges Euch solche in denen verlangten tsrmiuis ausfertigen soll.

Ich bin Euer utkootionirter König chriestericll.

potsdanr den f2. f?56.

An den Dientenant v. Rberstein RIettenberg'schen Regiments Drag.
Äußere Aufschrift: .-1. Aon Dientenant ü'Rberstein an Regiment
üe RIettenberg. Rilsit.

Seine Königliche Majestät in Greußen rc. Unser Unser allergnädigster Serr,

laßen denn InsntönmK von Kborstoin, UlkKonber^'schen Urg-Aonor KöKiinonts,

hierneben in Abschrifft zur Nachricht zufertigen, was auf seine allcrunterthänigste

Borstellung, wegen Beschleunigung seines zu 1VobUg.r, habenden Uroossses wieder

des voetor (Znlielr Erben, betreffend den ihm vermachten, aber wiederrechtlich an

derer Beklagten Erblaßer vernlionirten Zehendeu zu Uölmborx, an den (Lammer-

Richter zu IVst^Iur, Fürsten von Uolmnloo Rnrton^toin. untcrin heutigem Dolo

vor ein In1öi'0888ion8-Schreiben ergehet. LiKnatum Lorlin den 12. ^.NANsU 1756.

Frieäericlt.
An den Dieutenant von Dberstein, RIettenberg'schen Dragoner

Regiments. Ihm wird die Abschrifft des gcbetenen Vorschreibens
an den Cammer Richter zu IVetölar, Fürsten von Robenlos
Lartenstein, wegen Beschleunigung der Cndschaft seines dortigen
Rroeesses zugefertiget.

Äußere Aufschrist: Dem Königlichen Preußischen Dientenant
Rlettenberg'schen Dragoner Regiments von Rberstein, dieses zu
erbrechen. Dilsit.

Frieder. König in Kreutzen. Ew. Läebd. haben Sich aus Unsere, bey ver¬

schiedenen Gelegenheiten, abgelaßene Iuböi'es88ion8schreiben bishero so willfährig

finden laßen, daß Wir keinen Zweiffeln tragen, Dieselben werden auch auf jetzige

Unsere Verspräche, welche Wir für den läont. Unsers UlottenbörA'schen lioglmouts

DiÄ^onoi-, v. blbkr8toin einlegen, solche rechtliche Bersügung zu machen belieben,

daß Inhalt seiner bey Uns übergebenen in Abschrift anliegenden Borstellung vom

Sten lmju8 nebst Beylage, aus welche Wir Uns der Kürtze halber lediglich beziehen,

der beym Reichs Eanmier-Gerichte zu IVklUktr, schwebende und bereits seit uo.

l?52 zuin Spruch vorliegende Urooo88, wieder des voelor v. (Uilioli nachgelaßene

Erben, betr. den dem IR. v. KdorsKin aus einer b'iäoieommi88urisch. Bi8p08iUon

des Gberstallmeister v. LübrinK zukommenden, aber wiederrechtl. an der Bekl.

Erblasser verkaufften Zehcnden zu Uöbitboiss baldniöglichst cloeiäiret und zu der

gebetenen Rechtl. Endschafft befördert werden möge. Ew. Liebd. ersuchen Wir

hierum inständigst und versichern, daß Uns jede Gelegenheit besonders angenehm

seyn wird, Deroselben hinwiederum zu zeigen, daß Wir Ihro zu Erweisung w.

stets bereit und geflißen seyn. Gegeben Berlin den s2. s?56.

An den Reichs Cammer-Richter zu ZVetnlnr,
Fürsten von Robenlolie Laräensteiv.

Ulein lieber Major v. b1boi'8t6m. Ich habe Euere Borstellung vom s7.

dieses, worinn Ihr um ein Vorschreiben an das Reichs (Lämmer Gericht in

Euerer seit vor daßelbe Hangenden Rechts Sache gegen die Billondui'Aische

Rent (Lammer Ansuchung thut, erhalten, und da Ich dem ItAut und Lubinsb

Fliuisti'o Grafen v. chiue,leon8lsm solches von Euch gebetener maßen öxpeäircn zu

laßen untern heutigen äulo aufgetragen; so mäßet Ihr Euch nur weiter diescrhalb
33
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an gedachten Klais und Ladinst Uiuislrs aärsssiren. Ich bin Euer wohl alksetio-

nirter König. chrieüericl:.

Dolsäam, den 25. Lsptsindsr 1?65.

Zln den Major v. Merstein, zipentinrAschen Dragoner Regiments.

Seine Königliche Majestät in Greußen, Unser Allergnädigster Herr, laßen dein

Najor von Kdsrstsin vom IpkuburZ-ischen vrassonsr - Rs^imsnt hiermit in

Abschrifft zu seiner Nachricht bekant inachen, was höchstDieselbe auf sein Gesuch

vom s7ten bujus, betreffend seinen bey dem Reichs-Cannner-Gericht wieder die Dillen-

bardische Rent-Can:mer habenden Droesss, sowohl an den Reichs-Cammer-Richter

Grafen von Lpauur, als an die ^ssössurus ^reyHerrn von Lramsr und Lunuusriuauu
unter heutigem llalo erlaßen haben. LiAnatmn lZsrlin den 26ten Lsptsindris 1765.

2luf Seiner König!. Maj. 2lllergnädigsten Lxseial-Befehl ^iuelesustsin.

Zln den Uajor von ZZderstein vom ^peudurZuschen Dru^oner Regiment.

Friederich König in Preußen zc. Unfern zc. Es hat der in Unseren

Krieges Diensten stehende Major von Ddsrstsin Unser Vorwort bei den Kaiserl.

und Reichs Cammer Gerichte zu Beförderung der cndl. Entscheidung eines daselbst

seit anno 1-IH wieder die Kirstl. Kassau Dillsudurgnsche Reuth Cammer Hangen¬

den, den Zehenden zu DölisubsvA' betreffenden Droosssss zc. erbethen. Da Wir

nun in seinem Gesuch nichts unbilliges finden zumahlcn seinem Anführen nach die

Sache schon seit 12 Iahren zum Spruch geschloßen seyn soll, So haben Wir d.

Hrn. Grafen hierdurch ersuchen wollen auf diesen Droesss nach deßelben Uns be-

kandten Eyffer vor die Beförderung einer prompten und ohnpartheyschen Justiz

ein besonderes Augenmerk zu richten, damit er durch ein baldiges Dssisiv-Urthel

zu seiner Endschaft befordert werde. Wir verbleiben zc. Berlin den 26. Lsptbr. s765

d. Hrn. Grafen wohl atksotiouirter chrieücricll.

An den Reichs Lammer Richter Grafen von Lxansr zu lVet^Iur.

Friederich König in Mrenßen zc. Unfern :c. Ihr werdet aus abschriftl.

beygehenden bey Uns von dem Major von Dbsrstsiu imwolliats eingegebenen Vor¬

stellung mit mehrern ersehen, wie er sich über den Aufenthalt eines seit anno 17H^

bey dein Reichs Cammer Gericht mit der Kassau Dillsuburss. Rent Cammer

habenden Drossssss beklaget. Da Wir nun gerne sehn, wenn diese Sache bald

zur rechtl. Endschaft gebracht und diesen: Unfern Dktleisr dadurch geholffen würde,

so haben Wir Euch hiedurch aufgeben wollen, diese Sache bei dem R. Cammer

Gericht in Erinnerung zu bringen, damit sie baldigst durch eine Kiual Loutsut?

geendet welches um so eher zu erhalten sein wird, als dieselbe nach den: Anführen
des von Eberstein von keinen: großen Umfange sein solle. Sind :c. Berlin den

26. Söpt. 1765.

An die Reichs Lammer Gerichts ^88S88ore8 Frh. v. Lramer u. gnmmsrmunn.

Hochwohlgebohrner Hreyherr, Insonders Hozuverehrender Herr Major!

Ew. Hochwohlgeb. Schreiben von: 7. verwichenen Monaths habe ich wohl

erhalten. Wie ich nun hoffe, daß die Denenselben eomraunieirte Abschriften voi:

denen an das Reichs - Cammer Gericht und den Kssessoren Hrh. von Lrainer in

Dero wieder die Dillenbur^sche Rent-Cannner habenden Angelegenheiten ergangenen

Königl. vorschreiben bey Ew. Hochwohlgb. bereits eingelaufen seyn werden; so

werde ich auch nicht ermangeln zu veranlaßen, daß dasjenige, was darauf ein-

kommen wird, Denenselben jederzeit fordersamst eoinmunieiret werde. Sonst aber

werden Ew. Hochwohlgb. von selbst ermessen, daß Sie jemanden zu IVelUar halten

müssen, der Ihre Sache betreibe und Ihnen von deren Erfolg Nachricht gebe. Ich

habe die Ehre mit besonderer Hochachtung zu verbleiben Ew. Hochwohlgeb. ganz
ergebenster Diener D. V7. Gr. v. binelcenslein.

Berlin, den 1. Koveinbr. 1765.
An den Uajor Freyherrn v. Mersteiu zu Düse in Preußen.
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Seine Aönigl. Majestät in Preußen w., Unser allergnädigster Herr, laßen dem

Älajor von Dlmrstöiu hierdurch zu seiner Nachricht abschrifftlich bekandt machen,

was der Aeichs-Aanuner-Gerichts-Draasiclaiw zu ^Vetxlar Graf von Spauvr wegen

Beschleunigung seines mit der Aa88an-Dillönbnr»ischen Rent-Eainmer habenden
Droesssss in Antwort gemeldet hat. SiAnatnw Darlin den 2-(. Daaembr. (765.

Auf Sr. Aönigl. Ulajestät allergdsten Lpseial-Befehl
1'iullen8leiu.

Durchlauchtigst, rc. Ew. Aönigl. Ulaj. haben gdst. geruhet, mir zu erkennen

zu geben, wie Allerhöchst Deroselbe die Beförderung der Endschafftlichen End-

scheidung in Sachen des Najors v. Oberstem entgegen die Fürst!. Dassau-Dilikn-

bnr»ische Rent-Gammer gerne seheten. Meiner gegen Ew. A. M. tragenden

unthsten. Devotion zufolge habe den in Sachen angeordneten liotoronten an Be>

schleunigung der Dotation bereits erinnert und wünsche nichts mehrers, als daß

dieser auch bäldest in Stand setzen möge, solche in Bortrag kommen zu laßen. Zu

höchsten Aönigl. Hulderr und Gnaden empfehle mich unterthst und ersterbe :c. Ew.

Aönigl. Maj. I?. K. 8z»aner.
Wetzlar d. 8. üeesinbr. (765.

Ms mein Urgroßvater starb (27. Okt. 1778), war die Löhnberger Prozeßsache

noch auf dem alten Flecke. Sein Sohn ^Villlklm, kursächs. Hof- und Justitien-Rath

zu Dresden, brauchte das von dem Ober-Stallmeister v. Büring am 9. ckan. 1719

errichtete Testament in einer aus den: Büringischcn Majorat herrührenden Sache, um

sich mit seinen Geschwistern (Karl und Charlotte) zu vernehmen, und wandte sich des¬

halb nach Wetzlar mit der Bitte, ihm das Original oder doch wenigstens eine be¬

glaubigte Abschrift davon zukommen zu lassen.

Nr. 366. Dxtralt eines von dem Kerrn Kammergerichts -^88«88 «r von Leip-

zig er ck. ä. Wetzlar den 12. Hkt. 1782 erlassenen Schreibens.

Dem Herrn Hofrath von Eberstein bitte meiner verbindlichsten Hochachtung

zu versichern und daß ich dessen Angelegenheit aufs beste besorgen werde. Ein

Original-Dvennwnt. in eausis ponckonlibus ab GM.D zu movircn, steht weder bei

mir, noch bei der Aanzlei. Das ist res sonalns, und der Anwalt muß in anckionlia

darum anrufen. Ich habe den Hrn. Die. Lange deshalb bereits oxeitäret, und es

soll entweder rstwaclikio Origiualis koskamonti oder doch eopia vickimaka ojnsckein

nächstens erfolgen.

Nr. 367. Schreiben des Illeentisten Lange an den Kofratlj Wilhelm Zsrhrn.

v. Kberstein zu Dresden ä. ä. Wetzlar, den 1. Dez. 1782.

Hochwohlgeborner Freiherr w.I Ew. hochwohlgeboren verehrliches hat mir

der Herr Assessor von Leipziger zugestellet und in gefolge solchen soll Dero
Verlangen ein Genügen geschehen, sobald die bereits bestellte Abschrist des

von Bühringischen tsstaments aus der Reichs-Aammergcrichts-Aanzlei in be-

glaubter Forni erhalten habe. Wegen der Fortsetzung der Sache, das Gut Löhn¬

berg betr., erwarte alsdann seiner Zeit weitere Befehle, da mir der ganze

Zusammenhang der Sache auf das genaueste bekannt ist, indeme die Feder selbsten

darin gesühret habe. Herr von Leipziger wird zur Beförderung auch das Seinige

beitragen.

Da mein Urgroßvater fünf Jahre vor seinem Ableben das Amt Leinungen ge¬

kauft hatte und er sowohl, als später auch seine Erben mit Bezahlung der darauf

haftenden Schulden genug zu thun hatten, so war das wohl der Grund, weshalb der

Hofrath von Eberstcin nicht gesonnen war, den Löhnberger Prozeß fortzusetzen. Des¬

halb wurde ihm auch das Büringische Original-Testament ausgeantwortet, wie nach¬

stehendes Schreiben des Kammergerichts-Assessor v. Leipziger zeigt:
33*
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Gochwohlgeb. :c. Herr Hofrath! Ew. Hochwohlgeb. erhalten durch den An¬

schluß das verlängte Ori^iiinl-testnmeiit, wie ich es aus der Aanzlei empfangen;

ich erbitte mir weitere Gelegenheit, Zlenenselben angenehme Dienste zu leisten und

beharre mit schuldigster Hochachtung Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster Diener

Wetzlar, 2(. Dez. 1732. ro» MipZiger.

Eichen im freien Grunde Burbach.

Im 17. Jahrh. war das freiadlige Rittergut Eichen im Besitze des Obersten

Johann Wolf von Seelbach gen. Quadvassel. Derselbe hinterließ
die Witwe Otto Margaretha geb. v. Loen,
einen Sohn Wilhelm Heinrich o. Seckbach, kaiscrl. Hauptmann (war der jüngste

Sohn), und
fünf Töchter: u) Maria Franziska v. S., welche die Anthcilc ihrer Geschwister an

dem Eichengutc durch Kauf an sich brachte;
d) Helena v. S, vermählte v. Pampus;
e) Frau Oberst v. Kopp;
g) Frau Obcrstlieut. v Wolfskehl und
e) Charlotte v. S., Äbtissin zu Elsahzabcrn.

Am 6. Dez. 1704 verkauften des Obersten Joh. Wolf v. Seelbach Witwe

und Tochter Maria Franziska v. S., als einzige Erbin, das Haus in den Eichen

mit allen dazu gehörigen Gütern, Renten und Gefällen und ihren Antheil an der

Eisenhütte und Hammer zu Heller an den Fürsten Wilhelm zu Nassau-Dillenburg:
Nr. 369.

Zu wissen seie hiermit und in kraft dieses, daß dein Durchlauchtigsten Fürsten

und Herrn, Hrn. Wilhelm Fürsten zu Uastan ich Otto Margaretha ge-
borne von Loen, des weil. zc. Johann Wolf von Seelbach genannt Quadvassel

nachgelassene Wittib, auch rasp. Mntter und zugleich in Ansehung meines in uo.

1648 eingebrachten clvtis und anderer illalorum, so sich insgesamt, nachdeme ich auf

meine väterl. und mütterl. ganze Erbportion dem Loenischen Mannesstamm zu gut

renunziret, ä 11000 spee. Thlr. beläuft, auf meines Eheherrn sel. Güter habendes

kundbares Prärogativ-Recht als Lrklkitriein und wirkliche Besitzerin, sodann ich Maria

Franziska von Seelbach, die Tochter, als einzige Erbin, maßen meine

Frau Schwester Helena von Seelbach, — vermählte von Pampus, sodann mein

jüngster Bruder Herr Wilhelm Heinrich von Seelbach, Hauptmann unter den

Kaiserl., vorher» nach empfangener rssp. Aussteuer und Abfertigung auf Dero Erb¬

portion, sowohl andere mütterl., brüd. und schwesterl. Anfälle renunziren, demnächst

ich auch meiner übrigen 3 Geschwister ^/g, als der Frau Obristin von Koppen,

Frau Obristlieut. von Wolfskehl und Frau Charlotte von Seelbach, jetziger

Abbatissin zu Elsaßzabern, jure emliouis und gegen Auszahlung der in diesen: Briefe

suk> Dil. X specifizirten 2. und 8. Posten an mich gebracht, wie dann die deshalb

bereits in Händen habenden und von denen noch restirenden erstens zu ertheilen ver¬

sprochenen Vorziegs - Schein und Quittungen an Se. hochfstl. Dchl. oder jemand der

Ihrigen, so solche zu empfangen kommittiret sein wird, auszuliefern verspreche, —

zufolge der den 6. Xbr. des letztverflossenen 1704. Jahrs mit hocherwähnter Ihrer

hochfstl. Dchl. gevollmächtigten zwei Rüthen, Hrn. Joh. Wilhelm Jungmann und

Hrn. Johann Heinrich Reichmann, getroffener Punktation das Haus in den Eichen

mit allen darzu gehörigen Gütern, Renten und Gefällen dergestalten verkanstket, daß

solche Punktation in einen rechtsförml. Kaufbrief zc. hat sollen gebracht werden. Zu

dessen Vollziehung für jetzt und tiimlilvr ich Otto Margaretha Wittib von

Seelbach die Mntter und Maria Franziska von Seelbach die Tochter

hiermit kundthun und bekennen, daß hocherwähnter Ihrer regierenden hochfstl.

Durchlaucht zu Dillen bürg in kraft eines zc. unwiderruflichen Erb kaufs zu Kauf

gegeben haben und verkaufen hiermit zc. das uns vorberührter maßen zuständige
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Haus in denen Eichen samt denen darzu gehörigen Bauen und Hofrenten, Ackern,

Wiesen, Gärten, Hauberg, Waldungen, Weidgercchtigkeit, Jagden und Fischereien samt

Teichen und ihr Antheil der Hütten zur Heller, auch allen andern Renten und

Gefällen, Recht und Gerechtigkeiten, wie ingleichcn alle dahin gehörigen Güter und

Gefälle, besucht und unbesucht, in spsois aber nebst den drannen Raden NNd

Enaden-Häfen zur Milden, all zc. den 28. 8dr. 1704 von dein zeitigen Pastorn zu

Willensdorf (Würgendorf?) Ehren Düngerküß spsaities übergebcnen Güter und Gefälle.

So sich auch etwa 2) ein oder ander Gut, Renten und Gefälle über kurz oder

lang finden sollten, so hierinnen zwar nicht benamet, doch aber jemalen zum Haus

Eichen gehöret hätten, selbiges soll vor höchstgemeldter Sr. hfstl. Dchl. mit dem Recht

als das Haus Eichen jemalen darauf gehabt, besessen, auch zc. besitzeil mögen und vor

ckalo dieses auf eine rechtsverbindliche Weise nicht erblich und unabläßlich verkaufet zc.

kraft dieses Kaufs sein und verbleiben, jedoch mit dieser Kondition, da dergleichen

Posten einer etwa verpfändet oder sonsten dessen Richtigmachung einige Kosten zc. erforderte

und in Int. !I nicht specifiziret wäre, daß alsdann des Hrn. Käufers hfstl. Dchl. solche

allein aus dem Ihrigen und für sich selbsten tragen werden.

3) Und damit Jhro hfl. Dchl., der Hr. Käuferzc., alle benöthigten zc. Dokumente

haben möge, als sollen Deroselben Kommittirteu sogleich zc. alle zc. in der Frau und

Fräulein Verkäuferin Verwahrung befindlichen Schriften, so das Haus Eichen und dessen

Güter und Gefälle zc. koncerniren können, siib tnlchnrnmauti richtig ausgeliefert zc.

werden. 4) Soll Haus und Hof in den Eichen zc. sogleich zc. des Hrn. Käufers hfl.

Dchl., doch mit den: Beding, daß die Frau und Fräulein Verkäuferin bis zu aus¬

gesehener zc. Gelegenheit und der Hofmann mit seinem Viehe bis künftigen Petritag

darauf wohnen bleiben, eingeräumt werden.
Den Kaufschilling betreffend, so übernehmen Wir Fürst Wilhelm zc., der

Käufer, für alle oberwahnten zc. Güter zc. und Gerechtigkeiten: erstlich alle nach¬
folgenden und in der Punktation 8uk> bl. 1 bis 14 inel. befind!, und hier in spsaik
angefügten Summen namens der Verkäuferinnen, als vebitric,innen, auszuzahlen, nämlich

1) an unfern Rath Tilemann samt Pension 1000 fl.
2) an die Frau Obristin von Koppen 1000 fl.
3) noch selbiger 375 fl.
4) an Or, Hartmann zu Siegen 120 fl.
8) an Rückcrt allhier zu Dillenburg 78 fl,
6) noch so auf den extra Höfen hin und wieder pfandsweise stehet ... . 300 fl.
7) an Thomas Hartmann 75 fl.
8) an die Frl. Charlotte von Scelbach, Äbtissin zu Elsaßzabcrn.... 450 fl.

88 fl.0) noch an die Kirche oder Armen zu Burbach 60 Radgr.
10) an die Kirche zu Ncukirchen 6V Radgr s
11) an die Kirche zu Willcnsdorf (Wingendorf?), so die jüngste todeSverblichenc

von Seelbach dahin vermacht 18 Thlr 27 fl.
12) an Winkelbcrg zu Siegen 21 fl.
13) an Ising daselbsten 21 fl.
14) an Kasander Stichin Wittib 12 fl.

welche verschiedene Summe auswerfen 3567 floren in itzigem gangbaren Ediktgeld.

Ferner und zweitens so übernehmen der Fran und Fräulein Verkäuferin wegen in

Ansehung der aus denen zu dem Haus in Eichen gehörigen und verhypothezirten

Güter nachfolgende Kreditoren zu befriedigen und sie beide diesertwegen schadlos zu

halten, namentlich

an nnscrs Vogts Philips Stehle scl. Erben für die verpfändete rc. Wiese zu
bezahlen 300 Thlr.

noch denselben weiters von wegen zwei Feld, so sie gleichfalls nutielireties
genießen 300 „

Gerhard Sauer wegen der verpfändeten und sogenannten Saucrwicse . . 170 „
Martin Mauden wegen Verpfändung zwei Wiesen 150 „
Karl Schmidt wegen eines verpfändeten Felds 50 „
Philips Sauer wegen eines verpfändeten Felds 60 „
Michael Meyer wegen 2 verpfändeten Wiesen 324 „
Polen Hans Heinrichs Erben wegen 2 verpfändeten Wiesen 70 „
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welche Summen in eine gebracht auswerfen 1545 Thlr. Solche zu kkorsu reduziert,

so belaufet sich diese Summ auf 2331 flvren zc.; und also diese und die zc. vor¬

erwähnte Summ derer 3557 klaren in eine gezogen auf die Summ von 5898 klaren.

Weiters und 3) versprechen wir nicht allein den Prozeß, den die Fr. u. Fräulein

Verkäuferin mit der Frau von Seelbach zu Zcppefcld haben, auf Unsere Kosten

und in Unserm Namen führen zu lassen, sondern selbige, wann Wir wider Verhoffen

succumbiren sollten, ans dem Unsrigen zu befriedigen. Wie Wir dann auch Unsers

Kammerrath Reichmanns Anforderung uck 44V Thlr. zc., ebenfalls Jakob und

Hans Georg Reichmanns sel. Erben Prätension, welche sich ncl 7781 Radgr. an

Kapital ohne die Interesse beläuft, außer den specifizirten Schulden zu bezahlen über¬

nehmen wollen, jedoch daß Uns alsdann der sogenannte Rod. ttttd (Huodeilffof

zur Milden zu Unserer, als Käufern, freien Disposition gleich den übrigen käuflich
überlassenen Gütern verbleiben zc. soll.

Nächst diesem und 4) so wollen Wir Fürst Wilhelm zc., der Käufer, an die

Verkäuferinnen, Mutter und Tochter, ferner 600V klaren also und dergestalt in Edikt¬

geld bar auszahlen lassen, daß sofort bei Ausfertigung dieses Kaufbriefs denselben

500 klonen und bei dem Abzug 1000 fl. vorgedachter Währung gereichet werden sollen.

Was aber 5) die übrigen 4500 klonen angehet, so wollen bis auf die von Seiten

derer Verkäuferinnen zu beschehen seiende Aufkündigung, so jedesmal ^ Jahr fürher

geschehen soll, solche mit denen rechtsübl. Interessen ü 5 pro Lenk verpensioniren,

wobei 6) ferner abgeredet worden, daß jedesmal nur die Aufkündigung auf 1500 klonen

geschehen zc. soll.

Wie dann nicht weniger 7) Wir Fürst Wilhelm noch weiter der Verkäuferin

und verwittibten Fr. Obristin von Seelbach jährlich so lang dieselbe im Leben

bleiben wird 300 klonen, und zwar auf Neujahrstag, wovon der Anfang den 1. Ja¬

nuar des 1706. Jahrs soll gemachet werden, wie auch die penslanes von dem Kapital

in mehrerwähnter Münz, nach ihro in Gottes Händen stehenden tödlichem Hintritt aber

der Mitverkäuferin und Frl. Tochter, so lange dieselbe unverheirathet bleiben oder

sonst nicht versorget sein wird, jährl. 150 klaren dergl. Währung alimentationsweise

wollen reichen lassen.

Ebenmäßig auch und 8) sollen die Verkäuferinnen die auf den letztverslossenen

Martini fällig gewesenen liquiden Renten und Gefälle zc. für sich zu erheben befugt

seien; die hinkünftigen liquiden aber nebst andern bisherigen illiquiden, sodann die

Berechnung mit denen Hofleuten oder Inhabern der Güter zc. bleiben zu zc. des Käufers
freier Disposition.

Damit auch 9) die Frau und Fräulein Verkäuferin des Kaufschillings, Alimentations-

geld und derer übriger von Uns übernommener Passiv-Schulden desto mehr versichert

sein mögen, so zc. setzen Wir Fürst Wilhelm zc., der Käufer, dieses verkaufte Gut in

so lang zu einer wahren Hypothek ein, bis der letztere Heller des Kaufschillings völlig

abgetragen, die übernommenen Ersckikores auch befriediget sein.

Endlich und 10) geloben und versprechen Wir bei Unfern fürstl. wahren Worten,

daß Wir keinen Arrest, weder auf das Alimentationsgeld, noch auf den restirenden

Kaufschilling der 4000 Thlr. und davon jährl. fallenden Pensionen annehmen und

legen, auch wann sich über die specifizirten Kreditoren noch andere sich anmelden mürden,

der Frau und Fräulein Verkäuferin alle möglichste Assistenz leisten und sie vertreten

wollen, doch mit diesem ausdrücklichen Vorbehalt, daß, wofern ein oder andere

Kreditor mit Schrift und rechtl. Dokumenten seine Forderung etwa justifiziren

würde, sie denselben kontentiren sollen und wollen zc.

So geschehen, den 24. l^elir. 1705.
(U. 8.) Wilkelm Fürst Zn Mss»u.
(U. 8.) Otto Murgnrrtlm von Jeelbnrk Wittib gedorne ro» Dorn.
(U. 8.) Murin Frmmslm ro» Keelbnrb.



Am 23. Febr. 1715 übergab der Fürst Wilhelm das HauS Eichen nebst Zu¬

behör seiner Gemahlin Dorothea Johannetta, welche ihm dagegen die Obligation von

10 000 fl., die derselbe ihr schuldig war, aushändigte.
Nr. 369.

Non Gottes Gnaden Wilhelm Fürst zu Nassau rc. Nachdem Unserer herz¬

geliebten Fr. Gemahlin Ldn. Nns die Obligation von zehntausend sage s0 000 fl.,

welche Wir Ihnen rechtmäßig schuldig geworden, extradiret, so übergeben und

ccdircn Ihro dagegen Unser von der Frau und Fräulein von Eeelbach in den

Eichen erkauftes Gut mit Hütt und Hammer und alle Recht und Gerechtigkeiten,

wie Wir solches überkommen haben und in dem Etand, als es jelzo stehet, mit

Lust und Last. Befehlen derohalbcn, daß Unsere Rentkammer die dazu gehörigen

und Nns ^gelieferten Dokument« und Briefschaften hochgemeldt Unserer Herzgel.

Gemahlin Ldn. also bald gegen einen Echem herausgebe, damit nach ihrem Wohl¬

gefallen zu schalten und zu walten gleich andern Dero eigenthümlichcn Gütern :c.

Eo geschehen Dillcnburg, den 23. Uebnwrij 1715.

(D. 8.) Milbelm Fürst Zu Unssim.

Ls soll Kammerrath Reichmann alle Briefschaften, so er von dem Lichner Gut in
Händen, an Unsere Frau Gemahlin Ldn. ausliefern. Villeuburg, den 2S. ?sdr. l?l5-

Milhclin Fürst zu Uastau.

Hierauf sind vom Herrn Kammcrrath Reichmann heut äato den 1. Uarlch 1705 mir folgende
(2!)) IMuct geliefert worden, die ich auch sogleich in Ihro hochfürstln. Durch!., unserer gnädigsten
Fürstin und Frauen, Gemach gebracht und an Selbige sclbsten untcrthänigst überreichet: das Lagcrbuch
und allerhand zu den Eichcr-Gefäll gehörige Nachrichten; Seelbach eontra die Grafen von Solms,
Konrad Wilhelm und Johann Wolf von Seelbach contra die von der Hees; Scclbach contra
Hartmannische Erben in Siegen; Johannes Stambach contra Wilhelm und Johannes von Sccl¬
bach: Klngschriften von Wahlbnch, Würgcndorf rc.; Konrnd Wilhelm von Seckbach und die Wittib
in den Eichen; Appcllations-Urtheil contra die Gemeinde Gilßbach, etliche Zettel nnser Gefall, so meinen
Bruder und mich angehen :c. sc. sc. ?. 0. Ilivteiivk, (tnlievllivt.

Der Fürstin Dorothea Johannetta scheint indessen au dem Besitze des Eichen¬

gutes nicht viel gelegen gewesen zu sein; denn schon am 9. März 1715 ccdirte sie das¬
selbe an den Ober-Stallmeister von Büring in Dillenburg, nachdem dieser ihr die

10 000 Floren auf die Obligation, welche ihr der Fürst gegeben, theils von andern

verschafft, theils selbst gezahlt, ihr auch die Obligation unbeschwert wieder eigehändigt

und sich verpflichtet hatte, dein Fräulein v. Seelbach die ihr kontraktmäßig jährlich zu¬

kommenden 100 Thaler lind den Seclbach'schen Erben den noch rückständigen Knuf-

schilling zu zahle».
Nr. 370.

Bon Gottes Gnaden Dorothea Johannetta Fürstin zu Nassau rc. fügen

hiermit zu wissen w., daß nachdeme der Edle und Neste hiesige Obcr-Et all Meister

Herr von Büring uns die 10000 Floren auf die von Nnsers Herzgel. Hrn. Ge¬

mahls Ldn. Nns gegebene Obligation theils von andern verschafft, theils selbsten

zahlet und Nns diese Obligation nunmehro frei und nubeschwerct wieder zurück ge¬

geben, Wir dargegeil das von höchstgemeldten Nnsers Hrn Gemahls Ldn. über¬

kommene Eicher Gut samt Hammer, Hütt und allem Recht und Gerechtigkeiten

ihm cediret und erb- und eigenthümlich überlasseil haben, dergestalteu, daß er weder

an Uns noch jemand anders etwas davon zahlen oder herausgeben, als nur ver¬

mag dem Original-Aaufbries, den Wir ihme auch hiemit samt allen Dokumenten

und Briefschaften wissentlich und wohlbedächtig überreichen lassen, der Fräulein

voll Eeelbach die jährl. versprochenen j00 Thlr. nebst gebührender Interesse und

zu seiner Zeit deroselben oder ihren Erben den noch rückständigen Aanfschilling

zahlen soll. Im übrigen aber mit obgcmeldtem Gut, Hütt und Hammer gleich

andern seinen eigenthümlichen Gütern nach seinem Wohlgefallen schalten und walten

möge, worüber Wir ihme die gebührende Eviktion und Währschaft leisten sollen :c.

Eo geschehen Dillenburg, den 9. Nnrtis 1715.
(N. 8.) Mottle» Jolullmettil.
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Da der Oberstallmeister Joh. Karl Fr. v. Büring noch eine bedeutende Geld¬

summe an die Erben des vormaligen Besitzers des Eichengutes abzutragen schuldig

war, so erborgte er zu diesem Zwecke am 18. Januar 1717 von dem fürstl. Rathe

und Amtmann Joh. Heinr. Tilemann und dem Rentmeister Joh. Jost Hoffmann

zu Dillenburg 2000 fl., die in zwei Terminen (am 18. Jan. 1718 u. 18. Jan. 1710)

nebst 6 °/g Zinsen zurückerstattet werden sollten, und setzte sein Gut Eichen dagegen

zum Unterpfand ein. Am 18. Jan. 1718 wurden die an diesem Tage fälligen

1120 fl. richtig abgetragen.
Nr. 371.

Ich, Johann Karl Friedrich von Büring, zurzeit bestellter Gber-

Atallmeister bei Ihro hfl. zu Nassau-Dillenburg, füge hiermit zc. zu wissen zc.:

demnach ich wegen meines erkauften adel. Gutes in dem Grund Burbach, genannt

die Gichen, an derselben vormals gewesene rechtmäßige Erben ein ziemliches

Quantum annoch abzutragen schuldig und sonsten, da diesmal aus eigenen Mitteln

nicht im stände, nirgend benöthigte Gelder erhalten können, daß nur Herr Johann

Heinrich Tilemann, fürstl. Rath und Amtmann allhier in Dillenburg, sodann :c.

Hr. Joh. Jost Hoffmann, Rentmeister daselbsten, zc. geliehen :c. und bar dar-

gezahlet haben die 5umme von zweitausend Floren s. 2000 fl. zc., thue des

Empfangs halber quittiren zc., gelobe und verspreche, obiges Kapital nicht nur

mit landesbräuchl. Pension jahrl. zc. mit 6 pro Esnt zu verzinsen, sondern auch

in 2 Terminen, als den ersten a, ckuto über ein Jahr mit P20 Floren zc. inel.

der Interessen zc. wieder zu erstatten. Und damit zc. meine Herrn Gläubiger ihres

ausgelegten Kapitals samt Pension desto gesicherter sein mögen, so lege ihnen zu

einem wahren Unterpfand zc. mein zc. Gut Eichen mit allen zc. Nutzungen,

Ein- und Zubehörungen zc. So geschehen Dillenburg den s8. Jan. s?07.

(K. S.) Jolmim Kurl Lrieärirk von Mrittg.

Den 18. Jan. 1718 ist der erste zc. Termin mit 1120 fl. richtig abgetragen.

Der Ober-Stallmeister v. Büring ließ es sich nun zwar sehr angelegen sein, sein

Gut Eichen in jeder Weise bedeutend zu verbessern; die darauf haftenden Schulden

drückten ihn aber dermaßen, daß er sich entschloß, dasselbe wieder zu verkaufen. Zu¬

erst knüpfte er deshalb mit dem Fürsten Wilhelm Unterhandlungen an und erklärte

sich bereit, demselben das Gut für 13 000 Thaler abzutreten.
Nr. 372.

Wenn Ihro hochfstl. Dchl. mein gndstr. Herr das Eichen-Gut jetzigen, wie

es von mir verbessert und gebauet, um s3 000 THIr., mit allem Zubehör gndgst.

verlangen: so könnte die Zahlung des Werths mit Gelegenheit nachfolgender ge¬

schehen, als

N an den Andrea von Mühlheim 706 Thlr. Z0 alb.
2. an die Frau von Kopp 250 „ — „
Z. Hrn. Gbrist Groß 5000 „ — ,,
q. Wegen der Eichen rückständige Schuld an die Vxeeutorss zu

Attendorn 2000 „ — „
s. davon einjährige Interesse ^00 „ — „
s. noch an dieselben wegen Rechnung zgh ,, zo ,,
7. vom Löhnberger ksof ssoo „ — „
s. davon sjährige Interesse ^00 „ — ,,
9. dem Grüneisen zoo ,, — ,,

tv. und mir bar ,248 ,, so ,,

tZ 000 Thlr.

Dillenburg, den s5. May sTJfl.

Wir wollen das Gut, wie es ieziger Zeit ist, an Uns erhandeln als die

nächste Ansprache zum Eicher Gut, dessen wir Uns jederzeit vorbehalten.
Den s5. Maij sTJfl.

Mitticlm chür.st su M.SKMl. Joluum Unrl Meltrirk von Mnng.
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Da der Fürst, wie es scheint aus Geldmangel, das Gut nicht kaufte und nachdem

auch aus dem hieraus beabsichtigten Verkaufe des Gutes an den Herrn von Ziegesar

nichts geworden war (s. Löhnberger Zehnten), so verkaufte Hr. v. Büring das Eichen¬

gut an seinen Schwager, den Ober-Jägermeister Karl v. Eberstein in Dillenburg,

der jedoch nur in der Voraussetzung auf diesen Handel eingegangen war, daß er von

seinen Brüdern das dazu erforderliche Kaufgeld bekommen könnte. Da das aber nicht

zu rechter Zeit geschah, so war K. v. E. an den nur unter gewisser Bedingung ge¬

geschlossenen Kauf nicht gebunden, nahm jedoch am 6. Okt. 1719 das Gut als Gläu¬

biger in Besitz, da er seinem Schwager Büring gewisse Geldsummen vorgeschossen hatte.

Am 1. Dez. 1719 verpachtete auch der Ober-Jägermeister Karl Freiherr

v. Eberstein das freiadlige Rittergut Eichen an Äckern, Wiesen, Gärten, Hofhaus,

Scheune, Ställen, Böden, Mühle, vorhandener Fütterung und 45 Mesten Korn Winter¬

saat für 300 fl. jährl. prakuumkrancka zu entrichtendes Pachtgeld auf 6 Jahre an

Philipp Sauer und Johannes Schneider. Von der Verpachtung ausgeschlossen waren

die Hofrenten, Frohne, Jagd und Fischerei, das Wohnhaus (Herrenhaus), Kutschschoppen,

ein Stall, der Baumgarten, das Obst an den Zwergbäumchen in dem zugemauerten

Lustgarten und die Weiher, dgl. Hütte und Hammer zu Heller.

Hieraus ist ersichtlich, daß die zum Gute gehörige Länderei eben nicht sehr viel

einbrachte. Veranschlagt wurde das Eichengut um diese Zeit in folgender Weise:
Nr. 373.

Anschlag derjenigen liegend- und fahrenden Güter, auch Waldungen, Lehngüter,

Höfe, Hauberge, Fischereien, Weiher, Hoch- und Nieder-Jagden, welche zu dem frei¬

adeligen Rittergut Eichen gehörig und anjetzo in wirklichem Gebrauch sind, als nämlich:

1. Das rcparirte oder fast neu erbaute Wohnhaus nebst den darzu
von Grund neu erbauten Scheuren, Hofhaus, Brau- u. Back¬
haus, auch einem aparten Bäugen am Einfahrtsthor vor Jäger
und Verwalter:c. estimiret

2. einGrabgarten vor dem Haus mit etwas Obst und Nußbäumen besetzt
3. ein Grasgarten an der Einfahrt, ganz und gar mit tragenden

jungen Obst- und Nußbäumen besetzt
4. ein Grabgarten hinter dem Hofhaus und Ställen
g. ein Gras garten über und über mit schönen, jungen, tragenden

Obstbäumen, wobei auch zu merken, daß diese 4 Gärten in Zäunen
eingefaßt sind

6. ein an dem Wohnhaus gelegener, in hoher Mauer eingefaßter
Lust- und Grabgarten, an der Mancr mit Aprikosen, Pfirsichen
und Franzobstbäumen, auch in dem Land Kirschen, Quitten und
Franzobstbäumcn besetzt, 292 Schuh lang

7. ein hinten an dem Hofhaus angebautes Bienenhaus, ganz neu
und von neuer Jnvention gleichfalls gemacht ' .

8. ein Weiher in dem Hof nebst einem von außen eingeleiteten Spring¬
brunnen, so auch in dem kalten Winter nicht eingefroren . . .

9. daran ein Backhäuschen, so aber alt
19. vier gleich hinter dem Haus gelegene Fischwciher, so alle neu

gemacht und besetzt
11. eine Mahl-, Scholl- und Schlag-Mühle
12. ein ziemlich schöner großer Weiher darbei
13. noch ein großer, an dem Wahlbachcr Fußpfad gelegenen Weiher

und Sctzgrabcn
14. ein zu Wahlbach gelegener frciadcliger Hammer und Eisenhütte,

so bei sclbstigcr Treibung jährlich wohl 599 Thalcr Überschuß gethan
15. die Schäferei an Hut- und Weide-Gerechtigkeiten zu 3 bis 499

Stück, jetzo aber bei der Verpachtung den Hofleutcn nur 292 Stck.
überliefert worden mit benanntem Vieh angeschlagen

16. Rindvieh, Hut- und Wcidegcrechtigkcit bei 69 Sick, konnten
denen Pächtern aber nur 47 Stück geliefert werden, mit benanntem
Vieh angeschlagen .

17. Gänse, Enten, Hühner und Schweine können stückwcis aparte
nebst anderm darauf habenden Hausrath angeschlagen werden.

I,atu8

Morgen. Ruthen Thlr.

5 999
299

159
39

425

1 999

59

599
19

599
699
499

699

4 999

2 499

2 499

18 265
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18.

IS.
20.
21.
22.
23.
24.
23.
26.

Lra-usport
Miefen.

eine Wiese, die Kälberpfütz genannt, trägt zum mindesten
lg Wagen Heu
die Och sc »wiese, trägt wenigstens

Grummctwiesc „ „
Hübelwicse
Gastwiese
Schliffwiesc
Hofwiesc
Mühlwiese
Weiherwiese

10 Wagen Heu
g

12
7

12
12

8
11

Ackerfeld.
27.
28.
2g.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ein Ackerfeld am Galgenberg
,, Koppel

„ „ in den untersten Stücken
„ „ das Waldstück genannt
„ „ Lange Driesch genannt
„ „ unter dem Langen Wald
„ „ das Lange Driesch genannt
„ „ zwischen dem Galgenberg und Koppclsfeldcrn . .
„ „ die Wüstenei genannt

KL. llf diese 9 Stück sind das Jahr vor der Verpachtung
45 Mosten Winter-Saatkorn gcsäet worden.

zwei Stück Waldung in der Eichclhvrt gelegen
„ „ „ „ dem Langenwald gelegen

Lehngüter und Höfe, so jährl. Renten ohngesähr 223 sl. bar
Geld, 17 Malter Hafer und 20 Westen Korn
freie Hohe und Nieder - Jagden und wilde Fischerei im ganzen
freien Grund von einem Distrikt von 12 Ortschaften

Noch ist bei diesem Gut konsidcrabcl, daß, wer Geld hat,
an Äckern, Wiesen, Haubergen und Höfen, so versetzt sind, thcils
vor halben Werth verkauft, wieder einlösen kann, und zwar vor
noch einmal fa viel, wie obbenanntcrmaßcn jetzo darbei.

Maldung (s. auch K. 36 u. 37).
ein Wald genannt der Haubach swald

„ Bcrgwald
die Fisselbach

„ Wstück „ „ Eichen in der Wahlbachcr Gemark . . . .

36.
37.
38.

39.

Morgen. Ruthen.

1 963
594
229
964
300
495
868
438
849

633
1483
1 198
I 051
1406
1470
1 189

456
1412

2 372
6 432

Kouberge und Mäldchrr in Burbacherund Wahlbacher Gemark,
zu dem Haus Burbach gehörig und zu dem Eichcr gekauft.

ein Haustück hinter dem Burgwald
vor dem Hüttcnbergswald
das Finkelstück genannt

„ Hasenstück „
hinter dem Langenwald
Nöiren
beim Hcuborn
an der Burg genannt
noch ibid
Nöiren
am Hembachswald
ibidem
an der Gambach gelegen
am Schelberg genannt
bei der Spitzen Eichen
am Einberg
auf dem Wahlbachsgraben - -

Summe

72
56

140

15
61

103
26

67 —

21 —

3^/2 35
11'/2 27
13 47
13Vz —

17'/2
11 27
11Vs 59
5 60
5 60
2 26
8Vz 5

31 12
27 40
53 37

6 —

45



Des Ober-Jägermeisters Freiherr» vvn Eberstein einziger Sohn Karl kam bereits

in seinem 15. Jahre in preußische Militair - Dienste nach Tilsit in Ostpreußen. Im

Jahre 1740 wurde er auf ein Werbe-Kommando ins Reich geschickt, kam bei der

Gelegenheit auch nach Dillenburg und zu seiner Schwester Amalia, die sich mit dem

nassau-oran. Landdrosten Andreas Jakob von Außen: verheirathet hatte und auf dem

Rittergute Eichen wohnte. Jetzt erst erlangte der damalige Fähnrich Karl Freiherr

von Eberstein Kenntnis von den: Testamente des Ober-Stallmeisters von Bäring und

ersah also daraus, daß er der einzige Erbe der Büringscheu Verlassenschaft war. Er

befragte deshalb den Professor Wiederholdt in Herborn um dessen Meinung. Dieser

erklärte, es konnten Karl's v. E. Geschwister „diese Büringische Disposition weder

prvplsr cksksetnin solknnilulun: noch in andere Wege impuKniren, weilen ihre ver¬

storbenen Eltern solche agnosziret und msämnts lme ckispositions zu der Büringischeu

Verlassenschaft gelanget, derowegen auch die hinterlassenen Ebersteinischen Kinder,

als deren Erben, die kuebu Durvulnm prästiren und es bei demjenigen, was der

mehrerwähnte Obrist-Stallmeister von Büring sel. verordnet, bewenden lassen

müßten." Als der Fähnrich nun seine Ansprüche gegen seine drei Schwestern geltend

machte, erwiderten diese, ihr Vater hätte die Erbschaft nxorio nmmus angetreten. Ihr

Bruder entgegnete aber, der Vater hätte die Erbschaft auch im Namen des Kaisers

antreten können, es käme nur darauf an, was der Eigenthumsherr verordnet hätte.

Aus brüderlicher Liebe zu seinen Schwestern erklärte sich jedoch Karl bereit, von seiner

Forderung abzustehen, wenn jede seiner Schwestern ihn: 500 fl. für den Abstand von

der Disposition ihres mütterlichen Oheims geben wollte. Darauf gingen die Schwestern

auch ein.

Nr. 374. Schreiben des Job. Kurl Isriedr. von Eversten: an seine Schwestern

klini'Iotte (in Groß-Leinnngen) und (linästiniiv sin Karzgerode).

Hertzliebste chchwester Charlotte und Christiaue. C:v. beyderseits schreiben

habe gestern zu recht erhalten und Cuer Wohlseyn daraus n:it vielen: Vergnügen

ersehen. Gott erhalte Cuch beständig dabey und lasse es Cuch iedcrzeit nach Wunsch

ergehen. Co habe dann nicht ermangeln sollen, die verlangte Briefschaften Cuch

hierbey zu überschicken, als l) die dtSposttio»:, 2) den Gvtract Protocolli,

wie meine seel. Cltcrn die Crbschaft des seel. Hrn. GberCtallmstrs svon Büring)

angetreten; die verlangte Abschrift aber des Vergleichs, welcher vor den: Tode des

seel. von Bürings gemacht worden, worinnen Cuer Büeynung nach die disposition

ausgehoben worden und die Crbschaft der Frau Alutter überlassen worden, habe

ich mein Tage nicht gesehen und sind mir selbiges solche Böhmische Dörfer, als

Cuch diese Disposition ist, es ist auch hier kein Blensch, der etwas sein Tage davon

gehöret hat, ich habe auch die Hrau Groß-Acama darüber gefragt :c., kann sie

also nicht schicken; wißt Ihr also davon, so bringet sie an den Tag. Wann ich

was davon wüßte, so thäte ich nicht wie ein ehrlicher Wensch, wann ich sie zurücke

hielte, ihr werdet Cuch also darum bemühen, daß Ihr sie bekommt. Den Ver¬

gleich mit der Groß Frau Wutler habe ich nicht hier, der ist in Wetzlar, alwo

ich in Zeit sH Tagen selbst Hinreisen werde, alsdann soll ich nicht ermangeln, ihn

sogleich zu überschicken, ihr werdet Cuch also bestmöglichsten Raths darüber ein¬

holen, mir aber mit ehesten Cure resolution darüber einsenden, damit ineine messures

darüber nehmen kann. Der Vergleich mit der Hrau Großmutter betreffend, so

ist selbiger auf nichts anders gericht, als auf die disposition, worin sie statt der

Früchte, Wiesen und Wein jährlich 200 fl. bekommen soll, nebst der freien Woh¬

nung in den Eichen oder zu Lehnirerg. Dieser Contract macht die vorhergemachte

disposition mehr gültig, weilen sich Niemand gegen dies Vermächtnis zu beschweren

hatte, als die Großmutter, weilen Ihr die Hälfte des Hrn. von Knhring's

Verlassenschaft wäre zukommen. Da aber nun dieselbe nicht allein Ihren Willen

darein gegeben, sondern auch die disposition unterschrieben, auch nach des Hrn.

Gncle Tod sich noch auf eine geringere Alimentation zusetzen beliebet, so ist ja
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diese disposition iederzeit in ihren Würden geblieben und hat sich kein Blensch sonsten

darüber zu beschweren und was noch mehr, ineine Eltern sind ja nur durch mich

dazu gelanget, derowegen Wir zu halten schuldig seyn, was Hr. von Bühring

seel. verordnet hat. Ich praetendire nichts, als die Billigkeit mit sich bringet;

werdet Ihr mich überweisen, daß es Unrecht, so kann Euch versichern, daß mir es

einerley, denkt Ihr es auszumachen, ich bin es wohl zufrieden und stelle es in

Euern Willen, ob Ihr eingehen wollet oder nicht; meinet Ihr es durch den

Richterl. Spruch auszuführen, dieses soll mir viel lieber seyn, als wenn Ihr mir

die s000 Thlr., welches ieder Schwester 500 fl. trägt, accordiret und dabey glaubt,

ich praetendire, was unrechtmäßig sey, ich hatte ja nicht nöthig, Euch dieses anzu¬

bieten, wann es nicht aus besonderer Liebe gegen Euch thäte, es könnte mir's ja

kein RIensch verdenken, dann das Hembt einem näher als der Rock ist; es ist nicht

einer in Wetzlar sondern drey, welche es über sich nehmen wollen und keinen Heller

verlangen, wenn sie es nicht gewinnen, also daß es mich ja gar nichts kostete, wann

ich es auch verlöre. Ihr werdet sagen, der Bater hat die Erbschaft in nxorio

no in ins angetreten, dieses kann mich aber im Geringsten nicht praejudiziren, Er

hätte Sie auch im Namen des Aaysers antreten können nach des von Bühring's

Tod, so kommt es darauf nicht an, sondern auf dieses, was der Eigenthumsherr

verordnet hat, in Summa, es stehet bey Euch, ich denke, daß ich thue, was ein

Bruder thun kann und wird; ich sage nichts, als dieses, verdammet ist der Pfennig,

welchen ich unrechtmäßiger Weise von Euch so wohl, als von icdem Nienschen

praetendire. Ihr könnt nun daraus nehmen, welches ihr wollet, ich lasse mir

Alles gefallen, scyd nur so gut und gebt mir Eure resolution baldigst, die Hrn.

Gneles werden Euch schon einen guten Rath geben, befragt Euch nur dabey, ich

übersende Euch auch sogleich ein eingeholtes factum darüber hierbey, auch zugleich

einen Auswurf derer noch auf dem Gut Gilhe» haftenden Schulden; das Gut

Krhnderg hat mein Bater in seinem Wittberstande verkauft an den Hrn. Doctor

von Gülchen und glaube schwerlich, daß dabey etwas zu machen ist. Übrigens

versichere, daß ich bis in das Grab alstets beharre, nach unterthänigster Emphelung

an den gnädigen Hrn. Vheim und Frau Tante, sowohl in Harzgeroda als Groß¬
lein unaen meiner liebsten Schwestern getreu aufrichtiger Bruder

C. r. Elmstein.

D. 8. Weine Schwester jd. i. Amalia) ist nicht hier, sie ist nach Eleve zu

ihrem Hrn. Schwager d. Hrn. GhRath daselbst gereiset. Frau GroßNIama macht

Ihr Tompliment :c.

Nr. 335. Beilagen zu vorstellendem Schreiben Karl's v. K.
I. Johann Karl Friedrich's von Bühring Testament (s. oben S. 476).

II. lZxtrnetns Brolokolli, Billsnliur^ eleu 39. .lnnnnrii 1729.

Herr GberIägermcister von Eberstein nxorio nomine declarirete per

A kinorialk all 8krsni88iinnm, daß Er seines sei. verstorbenen Hrn. Schwagers,

des allhier gewesenen Ober-Stallmeisters Herrn von Siihring Berlassenschaft

eum doinzsieio IkAis st Invkntnrii antreten oder dessen Erbe darin sein wolle; bäte

solches all Droloeolinin zu nehmen und ihme dessen beglaubigten Schein zu ertheilen.

Resolution.

Ist diese Doclnrnt.io .ääitionis lmkroäitnlis onm bkneüeio lk^is kl inventarii

nxorio nomink Ineln all prot.oeolluin genommen worden, und weilen nunmchro die

Nothdurst ein Invkntnrinm lognlo erfordert, wird der Herr OI»er-Iiigermeister

von Cberstein darüber aus sein, daß solches binnen 6 Wochen verfertiget werde.

8.) Fürstl. Eanzelei daselbst.

III. k'aetiim.

Die von dem sel. verstorbenen Herr Gbrist-Stallmeister von Büring

den ß. llnnnnrü s7s9 gemachte disposition kann zwar als ein förmliches Testa-
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ment an und vor sich selbsten nicht bestehen, indem js) dessen noch lebende

Frau Mutter in sothanem Testament, wenigstens guonä In^it.imum tiwlo inskiw-

ticmiiz honoriret und zu einer Erbin cingesetzet werden sollen, so aber nicht ge¬

schehen, sondern allein der gleichfalls sel. verstorbene Herr G ber - Wäger¬

meister von Eberstein mit seiner Frau Gemahlin zu Universal - Erben

eingesetzet und dagegen der Frau Mutter nur ein Gewisses zu Dero Unterhalt

verordnet worden. Nebst den: auch j2) diese clispositio mit dem leMäno unmero

teMum nicht versehen, auch so) mäo oontvxtu uo uetu nicht vollnzogen, sondern

theils den 9., theils aber den s>. äummrii s71y, und zwar (H) von denen Erben

selbsten mit unterschrieben worden, so haben auch s5) die instituirte Erben sothanes

Testament ohnverbrüchlich zu halten versprochen, und ist in so weit diese dis-

position mehr pro eonlracäu als pro tostainonto zu halten. Nachdem aber diese

Disposition (n.) per ipiorolmn iuot'tieiosr tsKtnmsiäi niemals von der Frau Mutter

impugniret worden, diese action auch (b> post lnpsum gningus unnoruru pracseri-

biret und also nunmchro vorlängst erloschen, die Frau Mutter auch ferner (0)

vvlunknlsm äatuncäi tili: agnosziret und sä) als der Herr Gber - Jägermeister

von Eberstein snäieiulitor die Anzeige gethan, daß derselbe diese Büringische

verlasscnschast eum bonotieio lsssis ao invenlnrii antreten wolle, nicht allein Nichts

dawider obmoviret, sondern auch (0) den so. Febr. s?20 einen sichern Vergleich

dieser Verlassenschast halben getroffen, so muß es rospsow Nntmis allerdings

hierbei gelassen werden. Es entstehet aber hierbei eine andere Frage, ob nämlich

vi^oro dieser Büringischen Disposion nicht der älteste vo»r Gsterstennstste

Herr Hohn oder bei dessen Abgang derjenige, welcher solchem nachfolget, diese

Büringische Verlassenschaft exolusis trnt: ibus ne sororibus roliquis zu praeten-

diren habe, zumalen wann sich derselbe erkläret, den GeschlechtSlMMel» Düving

fortzuführen? Hierbei nun bin ich der Meinung, daß diese Frage ex mente

Disponent!« vtüoinativs zu erörtern seie proptsr verlia. expressa äispositionis: in

speeie aber seinen ältesten Sohn, wann ihn Gott damit begnadiget :e. Es

können auch die übrige Ebersteinische Rinder diese Büringische Disposition

weder propter äeteetmn solsmututinn noch in andere Ivege impugniren, weilen

ihre verstorbene Eltern solche agnosziret und mecliunle lme äispositione zu der

Büringischen Verlassenschast gelanget, derowegcn auch die hinterlassene Ebcr-

steinische Rinder als deren Erben die facta. Darsntnm praestiren und es bei

denjenigen, was der mehrerwähnte Gbrist-Stal lineist er von Büring sel. ver¬

ordnet, bewenden lassen müssen. Johann Ludwig UUederholdt.

Herborn den 2s. Febr. s7^0.

IV. s) Wird das Gut Gistfett auf sS000 ff. nämlich den ff. ä SO Albus

gerechnet; 2) von dieser Summa wären die annoch daraus haftende Schulden näm¬

lich das Hospital Attendorn abzuziehen, sodann 8500 ff. Kapital, s500 ff. Interesse.

Herr Doetor Schräm hat Güter davon wegschaffen lassen s500 ff. Diese Sunnna

abgezogen von den s6 000 ff. bleibt 9500 ff. Hierbei ist aber zu konsideriren,

daß wer Geld hat, diejenigen Güter, welche vormals davon versetzet worden,

vor die Hälfte des Werths wieder einzulösen, einen ansehnl. Theil daran profi-

tiren kann, wenigstens hat er die Hälfte prosit, wer es aber nicht selbsten be¬

wohnen kann, hat schlechten vortheil daran, indem es sich niemalen verinter-
essiren thut.

Der Fähnrich Karl v. E. wollte jedoch „mit niemand fernere Kommunion
haben". Er brachte deshalb die Anthcile seiner SchwesternJohannetta Charlotte
und Christiane Friederike v. E. an dem Eichengute durch Kauf an sich. Die dritte
Schwester Amalie von Austen: aber erklärte, sie könnte „ihren vierten Antheil nicht
nässen und wäre ihr gar nicht feil". Nach verschiedenen vorausgegangenen Unter¬
handlungen kam es endlich dahin, dast Karl v. E. seine Anthcile an: 11. Febr. 1741
an Herrn und Frau von Austen: verkaufte.



— 526 —

Nr. 376.

Kund und zu wissen sei hiermit, das; in Ansehung unseres nachbenannten ver¬

storbenen Onkels, des Herrn Ober-Stallmeisters von Büring, gemachten Testaments

zwischen Endesunterschriebenen Geschwistern, nämlich dem k. preuß. kurfürstl. branden¬

burgischen Herrn Fähnrich bei den Dragonern, Herrn Karl von Eberstein, eines-

theils und dann dessen beiden Fräulein Schwestern, Fräul. Iahaimrtte»» Char¬

lotte»» und Fräulein Christiane Friederiken von Eber st ein, anderntheils und

zwar soviel diese beide Fräulein betrifft mit Autorität und Vollwort deren Herrn Vor¬

munds, des hochgebornen Grafen, Herrn Ernst Friedrich's des heil. Rom. Reichs

Grafen von Eberstein, wegen des vormaligen Büringischen adeligen Hauses

der Eichen im freien Grund, nicht weniger des Zehenten zu Köhnbcrg mit

allen Lüsten und Lasten, Nutzen und Beschwerungen folgender beständiger Vergleich

und pnetum nach genauer Überlegung und Verständigung wohlbcdächtig verabredet und

aufs rechtverbindlichste geschlossen worden.

1) Nämlich es überlassen, cediren und übergeben vorbcnamte Fräulein von

Eberstein mit Autorität und Einwilligung ihres auch vorbenamten Herrn Vormunds

alles Rechts, Anspruch und Forderung, so sie an benannten adeligen Gute der Eichen

und allen dessen Zubehörungen, inglcichen den Zehnten zu Löhnberg und was dem

anhängig, haben könnten und haben möchten oder sollten, ohne alle Ausnahme aufs

rechtbeständigste an Dero ebenmäßig vorbenamten Herrn Bruder und thun dessent¬

wegen ewig geltende Verzicht.

2) Dahingegen verspricht der Herr Fähndrich vor sich, seine Erben und Erb¬

nehmen aufs rechtskräftigste, so nur geschehen kann, wohlbedächtig, einer jeden dieser

beiden Fräulein Schwestern eintausend Thaler, jeden Thaler zu 24 Gr. oder

einen Reichsgulden 30 Xr. gerechnet, und also an Fräulein Johannetten Charlotten

eintausend Thaler und an Fräulein Christianen Friederiken auch eintausend Thaler

ohne alle Widerrede zu geben und zu bezahlen.

3) Weilen aber dieses adelige Gut zur Eichen von denen Reichmannischen

Erben zu Wilden angesprochen worden und dessenthalben der Prozeß bei dem

Reichskammergericht zu Wetzlar annoch ventilirct wird, so verbleibt das Kapital dieser

2000 Thaler so lange in dem Gute Eichen stehen, bis solcher Prozeß geendiget. Und

gleichwie die beiden Fräul. Schwestern sich dessenthalben die Hypothek auf gedachtem

Gut der Eichen und allen dessen Pertinenzien ohne Ausnahme ausdrücklichen bedungen

und reservirt haben, also hat der Herr Fähndrich ihnen solche Hypothek ihrer 2000

Thaler halben expresse zugestanden und eonstätnancko verwilliget.

4) Sobald aber dieser Prozeß mit göttlicher Hülfe zur Endschaft gediehen ist,

verspricht der Herr Fähndrich solenniwr snb llypoUieon seiner gegenwärtigen und

künftigen Habseligkeiten auf 4 Termine von halben zu halben Jahren jedesmal

500 Thlr. an mehrgedachte seine beiden Frl. Schwestern bar zu bezahlen und

solchermaßen diese 2000 Thlr. an selbige abzuführen.

5) Weiters verspricht der Herr Fähndrich, die einer jeden seiner Fräul. Schwestern

zu geben verglichenen tausend Thaler s, ckato dieses Vergleichs an bis zur völligen

Abtilgung mit 4 p. E. zu vcrinteressiren und dessenthalben ihnen annehmliche Ver¬

sicherung zu stellen, auch mit wirklicher Bezahlung der 40 Thlr. Interessen an eine

jede auf künftige den Anfang zu machen und bis zur Abführung des

Kapitals ordentlich zu kontinuiren.

6) Haben beide Theile respeetüve enm antoiätato orrrntoris sich dahin ver¬

standen, daß die Frl. Frl. Schwestern mit keinen Schulden, so etwan auf dem Gut

Eichen und dem Zehenten zu Löhnberg sein möchten, das Allergeringste zu thun

haben sollen oder von ihnen einige Eviktion gefordert werden könne. Dahingegen der

Herr Fähnrich allenthalben freie Hand, Recht und Macht haben sollen, mit dem Gut

der Eichen und dem Zehent zu Löhnberg und allem, was zu beiden gehöret, nach

eigenem Belieben als mit seinem wahren Eigenthum zu schalten und zu walten, solches
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zu verkaufen, zu vertestiren oder sonst zu veräußern, sondern daß die Fräulein Schwestern

dazu was zu sagen haben, alleinig der 3) vorbehalteneu Hypothek ohnbeschadet.

7) Weilen die Billigkeit ist, daß, wann da Gott vor sei, die Reichmannischen

Erben den Prozeß wegen der Eichen gewinnen und dadurch solch Gut verloren gehen

sollte, solchen Falls auch der Herr Fähndrich zu Bezahlung der 2000 Thlr. an die beiden

Frln. Schwestern nicht gehalten sein kann: Als haben beide untsrituls eurulorio sich

dazu ausdrücklichen anerkläret, wollen auch, wann wegen der Hachenburgischen Schuld

der 4000 Thlr. was mit Gewalt oder äs lüeto gegen die Eichen unternommen oder

die Bezahlung von den Eichen erkannt werden sollte, solches pro rata, sowohl als die

vor der Frau Großmutter Verpflegung verglichenen jährl. 50 Thlr. mit tragen, in¬

gleichen zu dem Dietrich'schen Prozeß ihren Antheil mit zugeben.

8) Wegen derer diesen 2 Fräulein gebührenden Kuxe am Baudenberge ist ver¬

glichen, daß der Hr. Fähndrich die Zubuße davon ohne der Frl. Frl. Schwestern

Zuthun vor sich entrichten, dahingegen, wann solche künftig über kurz oder lang zur

Ausbeute kommen sollten, solche in 3 Theilc getheilet werden und er davon ein Drittel

zu genießen haben soll.

9) Renunziren beide transigirende Theile rsspestüvs cmruwrio untoriluts allen

und jeden Rechtsbchelfen, Rechtswohlthaten und Ausflüchten sie. Alles treulich sonder

Gefährde.
Nr. 377.

Hochwohlgeborner Freiherr :c.! Dero zu erlassen Beliebtes habe Sonntags

Abend wohl erhalten und Dero Wohlsein daraus mit Vergnügen ersehen, sonderlich,

daß das Aderlassen wohl von statten gegangen, welches Ew. Hochwohlgeb. gut und

nützlich ist, theils weilen Sie blutreich, theils auch weilen Sie schon daran gewohnet

sind ?c. Anlangend, daß Jhro Durchlaucht wegeu des Baudenbergs mit Ihnen dis-

putiret und eine widrige Idee von nur haben, so hat dieses nichts zu sagen, wann

Dieselben gndgst. erwägen wollen, daß die Dillenburg. Herren Rechnungsabhörer dem

Schichtmeister Kriedelbach in der letzten Rechnung sxelnsivs des Hrn. von Fleisch kein

Rezeß einen Rezeß von 337 Thlr. zugeschrieben hatten, ich aber bei der vergangene

Woche abgehaltenen Rechnung erwiesen und dargethan, auch die Rechnung wirklich mit

dem Schichtmeister dahin geschlossen habe, daß der ganze Rezeß bis auf 1 Thlr. bezahlt

ist und hinweggefallen, die löbliche Gewerkschaft über dieses noch 85 Thlr. zu fordern

hat, anders zu geschweige«, so würden Sie leicht erkennen, daß ich jederzeit der Gewerk¬

schaft Bestes gesuchet zc.

Wegen Dero Kontrakt mit der Frau Schwester hatte nur flattirt, daß bei

meiner Ilslouv alles vollkommen geschlossen und bei vergnügter Abrede finden würde,

indeme das letztere Projekt und von Ew. Hochwohlgeb. selbsten beliebter Vorschlag

nbseiten Dero Herrn Schwager und Frau Schwester zum luvsur Dero Frau und

Fräulein Schwester angenommen worden, daß nämlich Deroselben 1000 Thlr. zum

voraus und das übrige in vier gleiche Theil gemacht werden sollte. Und da die Frau

Schwester den Schulden Staat, so sich auf 8200 fl. ganz indisputirlich belaufet, wie

auf beigehendem Zettelchen zu ersehen, wohl erwogen, anbei die geringen Revenüen des

Gutes bekannt sind, so hat man Jhro nicht beibringen können, zumuten bei diesen

gefährlichen Zeiten, dasselbe höher als 8000 fl. nach Abzug derer Schulden anzusetzen,

dennoch habe sie darzu disponiert, daß sie in Ansehung Ew. Hochwohlgeb. solches nach

Dero gnolu auf 9000 fl. gerechnet, welchem nach Ihnen 3375 fl. mit denen 1000 Thlr.

zum voraus zukommen. Wann aber denenselben 4000 sl. bezahlt werden sollten, so

bliebe ja denen armen Fräulein Schwestern einer jeden kaum tausend und etlich hundert

Gulden übrig; welches Sie ja nicht verlangen werden in Erwägung, daß Gott Ihnen

auf der andern Seiten gewißlich mehr Segen zukommen und allen andern Sachen einen

erwünschten Ausgang verleihen wird. Auf den von Ihnen gethanen letztern Vorschlag

habe ich einen Kontrakt entworfen, welchen der Herr Schwager Ihnen geben wird,

selbigen zu examiniren. Da sie dann nach Belieben etwas zusetzen können, doch werden

die Hauptpunkte bleiben müssen. Wann die Hauptkontenta so gefällig, wie ich hoffe,
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zu ebenmüßiger Unterschrift per ffixprsssan hierher geschickt werden, alsdann durch

diesen bixprsssmi auch die restirenden 500 fl. sogleich zurückkommen können. Bis dahin

kann Hr. von Außen: dorten bleiben. Meines wenigen Erachtens wegen sollten Ew.

Hochwohlgeb. keine weitere Diffikultüten machen, dann es gewißlich Dero Hr. Schwager

und Frau Schwester schwer fallen wird, wann sie 3 pro Eonto davon zu genießen

haben sollten, wo nicht gar in größeren Schaden zu kommen. Die letztere Rechnung

kann nicht ehender fertig werden, bis vr. Ludolf und Or. Schulzen Wittib ihre

Rechnungen eingeschickt haben, wessentwegen schon an sie geschrieben worden, und dörfen

Sie sicherlich glauben, daß noch ein ansehnlicher Rückstand verbleiben wird, daher» Sie bei

dem Punkt die Rechnung betreffend in dein Kontrakt nichts verlieren, sondern gewinnen.

Sehen Sie nur zu, wie Sie die Sache wegen Löhnberg bei Hrn. von der Lühe

wohl ineomminiren und sehen etwas nicht an. Wann Sie auf Wetzlar kommen, so

sehen Sie doch die Frau von Donep zu sprechen und hören, wieviel von Hrn. Ur.

von Gülchen an sie bezahlt worden seie. Hat er sie nicht gänzlich bezahlt, sondern

einen Nachlaß erhalten, solches kommt Ihnen zu gut nebst denen 4600 fl. und Inter¬

essen davon. Übrigens erwarte zu vernehmen, was es vor ein Dekret gegen die

Dietrichin gegeben, und empfehle mich Deroselben, der ich mit ergebenster Hochachtung

allstets bin Ew. Hochwohlgeboren gehorsamster Diener 1^. Ilieuiiiiix.

Eichen, 23. ckun. 1741.
Nr. 378.

1) Das Gut wird 9000 fl. estimiret, davon meine beiden Schwestern in

Sachsen mir ihre ganze Prätension übertragen vor 1000 Thlr. So habe von diesen

9000 fl. 3 Theile, welches zusammen macht 6750 fl., den Theil uck 2250 fl. gerechnet.

Da nun aber meine Frau Schwester mir noch erstl. den Abstand von der Dis¬

position ack 500 fl. vergüten muß, so bekomme und habe am Gut 7250 fl. Bleibt

also der Frau Schwester auf dem Gut 1750 fl. — 7250 -ff 1750 9000 fl. —

Als nun meine Frau Schwester nur diese Lummn von 7250 fl. auf gewisse Termine

zahlen will, so will ihr mit allem Recht und Gerechtigkeit abtreten. Sollte ihr aber

dieses zu schwer fallen, oder davor nicht anständig sein, so will ich ihre 1750 fl., weil

ich mit niemandem ferner Kommunion haben will, sogleich herausgeben, da sie

dennoch 250 fl. mehr bekommt, als die andern.

2) Ist aber die Frau Schwester gesinnt, das Gut an sich zu bringen, so zahlet

sie mir sogleich 1000 fl. Den Überrest, als 6250 fl., verinteressire mir die Frau

Schwester s. 5 pEta. und gebe mir genügsame Hypothek und Versicherung.

3) So zahlet alsdann die Frau Schwester alle darauf haftenden Schulden, sie

mögen sein, wie sie wollen, und übernehme das Gut mit Lust und Last, außer die

Hachenburgische und Reichmännische Sache, wovor sämtliche Geschwister pro guotu

stehen müssen.

4) Die Rechnung von 1740, wozu noch diese Zinse vom Peterstag gerechnet

wird, muß erstl. gestellt und abgethan werden.

5) Sollen die 2 Kuxen vom Baudenberg nach geschehenem Vergleich denen

Kindern bleiben, die übrigen 3hff aber der Frau Schwester eigen sein.

Kurl von Eber,stein.
Nr. 379.

uck 1) Das Gut kann nicht höher als 8000 fl. mit Übernehmung derer

Hauptschulden estimiren, noch annehmen; dahero dem Hrn. Bruder, da meine

Schwestern ihme ihre Theile übertragen, vor dessen gänzlichen Abstand mit allem nicht

mehr als 6375 fl. geben kann und an dieser Summ 1000 fl. bar bezahlen. An

dieser Summ kann ich nicht mehr verinteressiren, als 2375 fl. Von denen 3000 fl., so

von denen Schwestern herrühren, davon kann bis der Reichmännische Prozeß zu

Ende ist, keine Interessen bezahlen. Schießet aber in der Rechnung derer Revenüen

etwas übrig, so kann es getheilet werden. Mein 4tes Theil kann ich nicht missen und

ist mir gar nicht feil, solches zu verkaufen, kann nicht obligiret werden.
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2) Ist oben beantwortet und kann ich die Interessen, welche das Gut noch lange

nicht auswirft, und die große Beschwerde und auswärtigen Interessen und danebenst

noch jährl. 100 sl. die Prozeß zu führen, nicht in meinem Sack suchen, auch kann ich

vor 3 Jahr keinen Termin abzuführen versprechen.

3) Die gegenwärtig nöthigen Bankosten und und 400 sl. Advokaten- und Pro-

kurntors - Gebühr sind nicht mit begriffen, die muß von denen laufenden Renten und

Nechn. bezahlt werden.

4) Die Rechnung wird fertig gemacht werden. Der Überschuß dieser und vorigerRechn. wird noch lange nicht hinlänglich sein, obige Posten Rc>. 3 zu bezahlen. Sollte
der Accord zu Kräften kommen und man Interessen bezahlen soll, so wäre ja unbillig,
daß die Renten, die in 1741 fallen, verrechnet werden sollten.

Dieses wäre die schließliche Resolution,worüber ohne mich zu ruiniren, uicht
gehen kann, sondern abwarten muß, was daraus erfolgen wird. Indessen will ich
inskünftige doch keine Rechnung mehr führen, und kann jemand bestellet werden, der
des Hrn. Bruders und derer Schwestern Sachen beobachtet. An Fremde zu ver¬
kaufen, gehet gegenwärtig noch gar nicht an, und wird sich auch kein Mensch, hoch oder
niedrig, in solche verworrene Güter meliren, da ohnedem kein Profit bei zu machen
ist, wann ihnen die Umstände werden erkläret werden. Ist es so anständig, so kann
der Kaufbrief gemacht werden. Es müßte aber dabei versprochen werden, Cessions-
schein derer Schwestern zu schaffen. Anmlm von AuMw.

Nr. 380. 1741, Jevr. 11. Uevers des Aühndrichs Karl von Kverstein über
den zwischen ihm und seiner SchwesterAmatia von Auhem nelist deren He-
mahl geschlossenen Kaufvertrag bezüglich des vom mütterlichen Großvater
v. Düring ererbten Hutes Kichen.

Rund und zu wissen sei hiermit männiglich, sonderlich denen es vonnöthen,

daß heut zu «Lud gesetzten Dato zwischen mir dem Fähndrich Corl voll Eber-

stein als Verkäufern an einein und zwischen meinem vielgeliebten Hrn. Bruder

von Allste»» und Frau Schwester Amnlin von Anstel» gebornen von Ester-

steil» am andern Thcil ein aufrichtiger, beständiger und unwiderruflicher Erbkauf

abgeredet, behandelt und nachfolgender Gestalt beschlossen worden: Nämlich Ich

Tarl von Eberstein verkaufe für mich, meine Erben und Nachkommen und

als Tessionarius meiner beiden vielgeliebten Schwestern in Sachsen Chorlotte

und Christine von Gsterstein mein und meiner soeben erwähnteil Fräulein

Schwestern Erbantheil und Anforderung an dem adeligen Haus zur Eichen

mit allen zugehörigen Recht und Gerechtigkeiten, Wohnhaus, samt allen übrigen

Gebäuden, Wühle, Hütten und Hammer, Gärten, Wiesen, Ackerfeldern, Haubergen

und Waldungen, Höfen, Zinsen und Gefällen oder wie die sonsten Namen haben

mögen, gesucht und ungesucht allerdings also und dergestalt, wie solches Herrn

Gberstallm elfter voll Kiirillg sel. verkauft und übertragen worden, benebenst

dem Inventario an Vieh und noch 5Hz Ruxen unsers Antheils am Baudenberg,

wovon die übrigen 3 Ruxen denen beiden Rindern des Hrn. Räufer und Fr.

Räufcrin geschenket sind, abgedachtem meinem Hrn. Bruder und Fr. Schwester,

ihren Erben und Nachkommen um und für 6500 fl. rhein. Währung, jeden nck

50 alb. gerechnet, dergestalt zu bezahlen, näml. f000 fl. alsobald zur Ausgab, in-

maßcn geschehen rc., die übrigen 5500 fl. aber sollen von Dato an jährl. mit

200 u. 30 fl. nck 30 alb. gerechnet, verpensionirt und sothane Interesse jährl. bis

zu gänzlicher Zahlung der totalen Summe (wovon die Aufkündigung nicht ehender

bis zu Ende des am Raiserl. Rammergericht zu Wetzlar mit denen Reich¬

männischen Erben zur Wilden rechtshängiger Processus, auch falls derselbe

binnen Jahr und Tag zu Ende gehen sollte, dennoch nicht auf einmal geschehen,

sondern alsdann von Dato an in 3 Iahren auf 3 gleiche Termine abgetragen

werden soll w.) an mich Verkäufern ohnfehlbar entrichtet werden ec. Nnd da 2tens

dieser Raufkontrakt sich aus eine Eession von unfern Fräulein Schwestern Chor-
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lotte und Christine von Eversten» sich beziehet, selbige aber noch nicht bei

fanden, so verspreche ich, Verkäufer, selbige Herrn Käufern und Frau Käuferin
so bald als möglich in rechtskräftiger Form einzuliefern zc. Hiernächst 3) über¬

nehmen wir Käufers alle auf dem Gut Liehen haftende rechtmäßige Schulden
aus dem unsrigen zu bezahlen, ausgenommen die vorgedachte Keichmännische

Prätension und die von denen Frau Gräfinnen zu Hachenburg etwa zu

machende Forderung, wie auch, wenn die Frau Großmutter wegen des mit

unscrm sei. Hrn. Vater errichteten Vergleichs und darinnen ihro jährlichs ver¬

sprochenen 200 fl. eine Prätension formiren wollte, welcher wegen Hr. Verkäufer

die rechtliche Eviction insbesondere zu leisten verspricht rc. Sodann Ostens ver¬

sprechen wir Käufers unserer Frau Großmutter von Kiiring freie Wohnung

zu geben, nicht weniger selbige jährlich für 50 Rthlr. bis an ihr Lebensende w. zu

verpflegen :c. :c. So geschehen in Eichen den p. Febr.
EM ro» Ebercckem.

Nr. 381.

Hochwohlgeb. zc. Herr Bruder! Anbei geht 1 Exemplar des Kaufbriefes unter¬

schrieben zurück, worinnen alles seine Richtigkeit hat außer Punkt 6, davon mündlich

nicht allein, sondern in der ersteren Apunktuation genug gesprochen worden, und weilen

ich mir es gleich gelten ließe, die Rechnung zu thun, oder die Bau- und Prozeßkosten

zu übernehmen, so wollten Sie lieber die Rechnung gethan haben, dabei mir ausdrücklich

vorbehalten, die Bau- und Prozeßkosten daraus zu bezahlen, wiewohl ich davor halte,

daß die Prozeßkosten noch größer sein werden, als der Rest, der überschießen wird, und

ohnedem die Baukosten beinahe auf meinen Rücken kommen werden. Ob ich mir nun

diesen Posten expresse vorbehalten, so habe doch dessentwegen kein Bedenken getragen,

den Kaufbrief zu unterschreiben, nicht zweiflende, daß sich das Übrige doch schicken

werde. Wegen Löhnberg werden, wann Sie es wohl überlegen, mir nicht ungleich

geben können, und wann Sie glücklich reüsiren und nur die versprochenen 1000 fl.

davon zukommen lassen werden, so könnten wir desto leichter darauf renunziren. Wann

aber dieselben solche vor 1000 fl. oder 1000 Thlr. ccdiren wollten und ein anderer

sich Vortheil damit machen und solches Ihnen und anderen wieder zu Hals kommen

sollte, solches wäre mir freilich nicht recht. Was aber indessen Dero «Schwester in

Sachsen, wann die Schulden einmal bezahlt sein sollten, oder auch wohl nach denen

Verträgen Vobis Voeo aus den Lehen zukommen sollte, werden der Herr Bruder Ihro

ja nicht absprechen noch vorenthalten wollen. Wormit wir nochmalen eine glückliche

Reise von Herzen anwünschen. Meine Kinder, wenn sie von dem Hrn. Oheim hören,

fragen sie, ob er nicht bald wieder kommt und fangen rechtschaffen an zu weinen. Ich

verharre in Eg. und bin mit aller Hochachtung Ew. Hochwohlgeb. M. H. S. er¬

gebener Diener von AuMM.

Eichen, 12. Febr. 1741.

Das Büringische Or»g!iraVTestament nahm der Fähnrich Karl v. E., nach¬

dem er dasselbe nach vielen Debatten von der Frau von Außem herausbekommen

hatte, mit sich nach Tilsit. Vor seiner Abreise aus Dillenburg aber stellte er noch

wegen des von seinem Vater verkauften Löhnberger Zehnten gegen die Gülchen'schen

Erben acckionom rsvoeuboriam bei dem kaiserl. Reichskämmergerichte zu Wetzlar an.

Die Frau von Außem wurde geraume Zeit hindurch in dein Besitze des Eichen¬

gutes beunruhigt. Im Jahre 1745 geschah dies durch einen Enkel des oben erwähnten

Obersten v. Seelbach Namens Johann Rudolf Fünfrock von Aachen in der Graf¬

schaft Bitsch. Dieser Fünfrock hatte nicht gewußt, daß der Oberst Johann Wolf

v. Seelbach und Frau O. Margaretha geb. v. Loen die Eltern von zwei Söhnen

und fünf oder sechs Töchtern waren. Er glaubte vielmehr, der i. I. 1700 ff Engelbert

v. S. sei der einzige Sohn und dessen Schwester Margaretha Louisa v. S., als seine

Mutter, die einzige Tochter des Obersten v. S. gewesen, und behauptete deshalb,

seine Mutter sei nach dem ohne Leibeserben erfolgten Absterben Engelbert's die natür-
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liche nächste Erbin des Eichengutes nebst Zubehör, und Frau Oberst v. S. sei

daher nicht berechtigt gewesen, das Gut ohne Vorwissen seiner Mutter zu verkaufen.
Er ersuchte daher den Ritterhauptmann, Räthe und Ausschuß der ohnmittel-

baren freien Rcichsritterschaft mittelrheinischen Kreises, in Rechten auszusprechen,

daß der von seiner Großmutter beschehene anmaßliche Verkauf der Eichen für nichtig

zu erklären und der Herr v. Außem ihm solches abzutreten schuldig sei:

Nr. 382. An ijochtövt. mittetrheinisch. Weichsritterschaftk. Direktorium

unterthänige 8upplicn pro ticccimciuin (litittwuc nck viäciickum vinckicnri bona

»vitn in Sachen Johann Rudolf Jünfrock von Aachen ans der Grafschaft

Witsch contra den Kerrn von Außem.
Rcichsfrci hochivohlgcborne Herrn Herrn, Ritterhauptmann, Räthe und Ausschuß der

ohnmittelbaren freien Reichritterschaft mittelrheinischen Kreises diesseits Rheins in der Wetterau
und zugehörigen Orten rc. Gnädige Herren!

Ew. Hochfreihcrrl. DxcsII. und Gnd. Gnd. gebe ich in unterthiinigcm Respekt klagend zu ver¬
nehmen, wasmaßen mein Großvater sel., weil. Hr. Johann Wolfgang von Selbach der Jüngere,
genannt Quadvassel, herzogt, lotharingischer gewesener Obrist eines Regiments zu Pferd, das frei-
adel. Haus und Gut Eichen samt allen seinen Appcrtinenzien, sie bestehen in Höfen, Gütern,
Gebäuden, Rechten und Gerechtigkeiten, samt der Eisenhütten von seinen Hrn. Voreltern ererbet und
bis an seinen tödlichen Hintritt solches auf dessen hintcrlasscnen einzigen Sohn Engelbert von Seckbach
vermög derer vorhandenen Dnvtornm Damitine dcvolviret. Ob nun wählen ermeldtcr Hr. Engelbert
von Scelbach in no. 1760 ohne einige Leibes-Posterität Todes verblichen und dannenhero das Haus
Eichen auf seine Mutter Margaretha«! Louisam geb. von Seelbach, (des Engelbert S.) leibl.
Schwester, und Hrn. Johan'n Wolfgan g's von Seckbach aus rechtmäßiger Ehe erzeugten Tochter,
mithin als des crstcrcn natürliche nächste Erbin ab intestato verfallen: so ist ihr doch wegen ihrer weiten
Entfernung ihres Bruders sel. Tod bis an ihr Ende verborgen blieben und hat sie mithin die ihr von
ihme zugefallene Erbschaft nicht antreten können, inzwischen aber sich gcfüget, daß ihre Mutter, ermeldten
Hrn. Johann Wolsgangs hinterlasscne Frau Wittib, das ihr angefallene Gut Eichen cigcnthätig,
quo anno und an wen ist mir unbekannt, verkaufet, von welcher Zeit solches dann auS einer Hand in
die andere, und endlich an den jetzigen anmaßl. Besitzer, den bekannten Hrn. von Außem, gekommen.

Wann aber meine Mutter sel. die ohnstreitige Erbin ab intestato ihres ohne Posterität ver¬
storbenen Bruders ist, versolglich daS Gut Eichen an sie sure sueeessionis gefallen, und ihrer Mutter
nicht zugekommen, solches ohne ihr Vorwissen zu vcralicnircn, überhaupt auch ihr so wenig als mir zur
Last liegen kann, daß sie sich nicht chcndcr um die Erbschaft ihreS Bruders sel. gemeldet, gestalten
bereits erwähntermaßen sie dessen Todesfall bis an ihr Ende ignoriret, ich selbstcn ihn auch ehender
nicht, als vor ohngcfähr einem halben Jahr in Erfahrung gebracht, und bekannten und ausgemachten
Rechtens ist, gnoä iZmoranti nuUa curat ?raesvriptia: Diesem nach ich das inseia matre mea mithin
uuliiter veräußerte Gut a guoeungue Do88S88vrc zu vindiziren, und den Hrn. Beklagten als jetzigen
Detentoren! in Betracht sowohl er als das Gut gnaset. der hochlöbl. mittelrhein, freien Rcichs¬
ritterschaft immeäiatS unterworfen, vor diesem hochansehnlichen Gericht in rechtl. Anspruch zu nehmen
allerdings befugte und gegründete Ursache habe: Als gelanget an Ew. hochfreihcrrl. Dxcell. und Gnd.
Gnd. mein rechtl. untcrthäniges Bitten, Sie geruhen mir wider außen rubrizirten Hrn. Beklagten
Litationsiu all viilenäum vinllioari bona avita gnädig förderlichst zu erkennen und mitzutheilcn, hier¬
nach aber in Rechten tinaliter auszusprechen, daß der von meiner Großmutter, weil. Hrn. Joh.
Wolfgang von Scelbach hinterlassenen Frau Wittib, ohne Vorwisscn und Konsens meiner Mutter sel.
beschehene anmaßl Verkauf des Gut und Hauses Eichen vor null und nichtig zu erklären, und der
Hr. Bckl. mir solches samt allen Appcrtinenzien, trnetibn8 pereepti8 et pereipienclis, auch verursachten
Un- und Gerichtskostcn abzutreten schuldig seie. De8upsr et 8i guill melirm rc. Ew. hochfreihcrrl.
Dxeell. und Gnd. Gnd. untcrthänigstcr gehorsamster Johann Kndotph Fnnffrock

von Aachen in der Grafschaft Büsch.

Am 26. Mai 1745 wurde dein Beklagten aufgegeben, innerhalb 4 Wochen

durch einen nck konstituirten Anwalt seine etwa habende Gegennothdurft anbringen
zu lassen.

Im Jahre 1747 forderte die Kirche in Burbach von dem Hause Eichen rück¬

ständige Armenrenten, welche vor Zeiten Gottfried und Philipp v. Seelbach den

Hausarmen im Kirchspiel Burbach vermacht hatten.

Nr. 383. LxtrÄctn8 krotocolli der Kirche in Wurliach.
1) Weiland der Wohledl., Gestrenge und Beste Gottfried von Scelbach genannt Quadvassel

in den Eichen den Hausarmen im Kirchspiel Burbach vermacht fünfzig Röder Gr. Konrat» Mit-
Helm von Seelbach gnt. Quadvassel. 2) Weiland der Wohledl, Gestrenge und Beste Philipp von
Seelbach gnt Quadvassel, Hofmeister zu Dillenburg, hat den Hausarmen im Kirchspiel Burbach in
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iestameMo vermacht, mündlich sich auf seines Vettern Gottfried von Seelbach scl, Testament be¬
zogen, und denen Armen im Kirchspiel Burbach gleichmäßig 56 Gr, vermacht. Konrad Wilhelmvon Sceldach, gut. Quadvasscl,

Laut der bei letzterem Gründischcn Visitationstage ergangenen hohen Verordnung wird dem ad¬
ligen Haus Eichen zu Zahlung derer restircnden Armcnrcntcn und resp. Kapitals samt davon ver¬
fallenen Interessen terininu8 von 6 Wochen angesetzt mit dem Anhang, daß nach Ablauf dieser Frist
mit der Exekution ohnaufhaltlich vorgeschritten werden solle. Bürbach, L, Febr. 1747,

Gemeinschaft! Amt. Günther Keusch.

Näheres hierüber ist aus nachstehenden Briefen der Frau von Außem an ihren

Bruder, den Dragoner-Lieutenant Karl von Eberstein in Tilsit ersichtlich.
Nr. 384.

Herzallerliebster Bruder! Mit recht betrübtem Gemüthe muß erfahren,

wie ich bis hieher von Euch als auch von meinen lieben Schwestern werthe Gegen¬

antwort auf mein letzteres Schreiben in Vergeh gekommen bin; ich habe zwar durch

andere erfahren, wie Euch Gott bei Urs «n in dein hitzigen Treffen erhalten habe,

wovor Gott herzlich gedanket und ihn angeflehet, daß er ferner bei Euch sein möchte zc.

und mir die Freude zu gönnen, Euch baldigst zu sehen zc., bitte also nochmals, erfreut

mich bald mit einer Antwort, und wenn es Euch beliebet, mir die schon oft gebetene

Rechnung nach Euerem Gutachten zc. mit zu senden. So will ich Euch zeigen, wie

das Meinige thun werde, nach Eueren Belieben und nach Möglichkeit abzuführen, wie

billig sein wird zc. Ich sende hier inzwischen vierzig Stück Dukaten auf Abschlag der

Interesse, schreibet mir, wohin hinfüro Euch die Gelder überwachen soll. Die Dukaten

gelten hier 4 sl. 18 Xr. das Stück zc. Mein Mann empf. sich, und meine Kinder

küssen Euch unterthänig die Hände. Meine Charlotte hat vor 6 Wochen zum zweiten

Male die Blattern gehabt zc. Ich bin vor 10 Tagen erst von Wetzlar mit ihr hier

angekommen, allwo ich den Winter über den Reichmann'schen Prozeß sollicitiret in

der Hoffnung, ein Urtheil zu erhalten, aber Geld verzehrt, und leider doch kein Urtheil.

Ich will von Verdrießlichkeiten schweigen zc., auch versichern, wie eher aufhören werde

zu leben als zu sein meines herzallerliebsten Bruders treue Schwester und Dienerin

Eichen, 13. Xpril 1746. Unmliu von Aussein.

Mein Mann gehet morgen nach Wetzlar vor mich.
Nr. 385.

Herzallerliebster Bruder! Dero mir Werthes vom 12. Juni aus Tilsit

habe, obzwar spat, doch endlich wohl erhalten; nun wäre zwar längsten zu beantworten

meine Schuldigkeit gewesen, bin aber durch ein und anderes Schicksal verhindert worden,

indeme mir vorgenommen, nach Sachsen zu reisen, meine lieben Anverwandten kennen

zu lernen, wie meinen Schwestern allbereit schon geschrieben. Gedachte, von da Euch

zu schreiben zc., stunde in Gedanken, ob nicht auch das Vergnügen ereignen könnte,

Euch allda anzutreffen zc. Indessen hat mich herzlich erfreuet, wie aus Euern Zeilen

gelesen, daß Ihr Euch noch wohl befindet zc. Es ist bei mir alle Tage was Neues zc.

Vors erste habe dieses Jahr eine von Grund auf Eisenhütte bauen müssen, welche

gänzlich auf einen Haufen gefallen zc. Ich habe 12 Wochen in Wetzlar dieses Jahr

wegen des Reichmanns Prozeß sollicitiret in der Hoffnung, ein gut Urtheil zu er¬

halten, auf daß mich an einem Ort sicher stellete, weilen der Reichmann so sehr

prahlete, als hätte er aufs neue den Prozeß wieder gewonnen; ehe es mich versähe,

bekomme zwei Eitationss von Friedberg, wie Ihr aus einer beigefügten Beilage er¬

sehen werdet, daß es der Nonsikur Fimfvock als ein Enkel von der letztren Frau

von Seelbachin das Gut prätendiret. Nun soll und muß ich antworten zc. Weilen

ich ohne Euch solches nicht kann, erwarte also Euer Gutachten hierüber. Daß ich alle

Prozeß alleine ausführen sollen, ist mir ohnmöglich. Mit dem Kammerrath Reich -

mann kann ich wegen des bewußten Lagerbuchs nichts ausmachen, indeme er nach

lange geführtem Prozeß sich los geschworen. Nun weiß gar nicht, wie es anzufangen

habe. Wenn Ihr herauskommet, wie in Dillenburg gehöret, so lebe der Hoffnung,

daß Ihr in das Mittel tretet, eher als ich was bei ihm auszumachen. Es wäre uns

angenehm, wenn Ihr kommet, da indessen vor ein Stücklein Geld so viel als möglich
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sorgen will, Euch zu befriedigen zc. Die Dukaten gelten 4 fl. 12 nid., die Iwnmd'cw

7 fl. 25 nid. zc. Habe ich aber noch was in Sachsen, so soll es ohne Aufschub Euch
übertragen werden auf Abschlag zc.

Es ist vor einigen Monat mein Schwager aus Italien hier angekommen, ist

aber nun böser gegen uns als zuvor gesinnet. Wenn Gott ferner mit uns ist, so

hoffe mit Mühlheim es zu verbessern, alsdann könnte, wie billig, meinem lieben

Bruder besser befriedigen. Habet Geduld, wie Gott mit uns allen. Ihr habet zwar

das Euere auch nöthig, doch seid Ihr allein und könnt Euch eher als ich helfen, weilen

meine Haushaltung weitläufig ist. Ich habe, wie Ihr wohl wissen werdet, schon vor

fast einem Jahr vor 3000 fl. Kaution zu Wetzlar gut gesprochen mit Hand und Pit-

schaft bei der Kammer in dein Gülchen'schen Prozeß, welche Kaution Hr. Doktor Dietz

auf Anfordern des Urtheils gemäß, welches darin erkannt worden, übergeben zc. Was

nun die Gülchen'schen Erben weiters fordern, weiß ich nicht, doch werde hiervon zc.

Nachricht geben, denn über 14 Tage wieder einiges Sollicitiren ausüben will in

Wetzlar, es kostet mich nur gar zu viel, daß es nicht auszustehen ist; dennoch sehe ich

in der Reichmanns Sache gern ein Ende zc. Meines lieben Bruders treue zc. Schwester.

Eichen, 22. Okt. 1746. v. ^iissmii.
Nr. 386.

Herzallerliebster Bruder! Ich bin tausendmal beschämt, daß so lange nicht ge¬

antwortet auf Euer mir sehr angenehmes Schreiben, welches ich den 10. duunuri des

vorigen Monats wohl in den Eichen empfangen. Die Ursache war dieses, daß erst

mit Hrn. Doktor Dietz sprechen wollte, wie es wegen des Prozeß, die Gülchen'schen

Erben betreffend, stünde. So habe ich ihn gestern gesprochen und ihm den Punkt aus

Eueren Werthen vorgelesen. So gab er mir zur Antwort, erstlich hätte er keinen

Brief von Euch bekommen, auch nicht gewußt, wo er Euch hätte schreiben sollen, den¬

noch hätte er an den Hrn. Bergrath Hilgard nach Harzgerode geschrieben mit einem

Einschlag an Euch, aber bis dato keine Antwort erhalten, ob es gleich fast ein Jahr

wäre, und stünde auf nichts weiters an, als daß die Gülchen'schen Erben darauf be¬

stünden, das Original des Testaments zu sehen, auch wollten sie sich nicht weiters

einlassen, bis das ihnen gezeiget worden, bat mich also, dieses Euch zu berichten, ehe

könnte nichts weiters darin gethan werden. Ob es Euch nun gefällig, an ihn selbsten

oder an mich zu schicken, überlasse euch zc. Ich liege wieder hier vor Anker wegen

Treibung des Prozeß in Hoffnung, ein Ende zu erleben. Bis ckuto weiß fast nicht,

was aufweisen kann, was hier ausgeruht habe, als mit Hoffnung und Angst das Ende

erwünschet.

Ich habe den Hrn. Ludwig schon vor Christtag von Heidelberg kommen lassen

und ihm alle mögliche Nachricht des Fiiltfrscks betreffend abgeredet und alles Mög¬

liche vorgekehret. Wie weit es nun zu Friedburg stattfindet, weiß Gott, doch habe bis

dato keine Gegenantwort, wie lange es dauert, von ihm erhalten.

Gestern bekäme Briefe von meinem Mann, worinne er nur Kopie, wie hierbei

folget, von dein Bekannten, und Kopie aus dem Kirchenbuch zuschickte. Wie Ihr

ersehen könnet, daß sie nur wieder neue Schererei machen und sich gar mit Exekution

zu drohen unterstehen, ohne daß sie meine Gegenantwort zuvor gefordert hätten. Es

ist ein, als wenn sie noch alle aus dem Reich kämen, mich quälten, und die Eichen

ein Asyl aller Leute werden müßte zc.

Denket an mich wegen des von Euch mir versprochenen Eichischen Lagerbuchs,

daß das bekomme. Es ist von mir nicht möglich, vom Reichmann oder Wiederholdt

heraus zu bringen ic. Ich habe an die 2 Schwestern ein Vollmacht 2 Mal gesandt

zu unterschreiben, aber nichts erhalten, ob sie schon mit Schmerzen zurückerwarte, in-

deine noch einige Briefe zu Dillcnburg auf dem Schloß sein sollen, die die Eichen

angehen. Solche wollen sie mir ohne Vollmacht oder Kaufbrief nicht geben, und den

Eichen-Kaufbrief mag ihnen nicht weisen, sonsten nur noch da wohnhaften Feinden eine

Gelegenheit wegen Attendorn gebe, denn ich mich darin Ursach habe, vorzusehen.

Es können euch 3 Geschwistern obige verwahrte Briefe nichts helfen, so zweifle nicht,
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daß ihr mir sie zuschicken werdet. Wenn etwa einiges Licht der strittigen Affaire dar¬

aus nehmen könnte, wenn das nach erlebete, sa wollte, wenn es Gott gefiel, noch gerne

leben Gott zu Ehren und den Meinen zum Dienst. Ich beklage ebenfalls herzlich

Euer Schicksal, das Ihr ausgestanden :c., und erfülle Gott an Euch den Wunsch, welchen

Ihr an mich zum Neuen Jahrswunsch, wovor im Namen unser aller Dank sage, geschrieben.

Mein Hr. Schwager, der Oberstlieutenant, ist jetzt in der ^nsssm-^Kairö nach

Disteldorf, um zu sehen, ob Sie das Ihre beim Kurfürsten in das Reine bringen

konnten zc. So viel kann sagen, daß er von Gott so regieret worden, daß er nun

ein guter Freund von uns ist.

Hr. Breun ing ist, wie schon mehr berichtet, seit einigen Jahren zu Dillenburg

bei der Fürstin als Hof-Verwalter in Diensten zc. Meines zc. Bruders treue Schwester zc.

Wetzlar, 10. Febr. 1747. v. Vussem.
Nr. 387.

Herzallerliebster Bruder! Euer vom 1. 8dr. datirtes Schreiben aus Tilsit

habe gestern den 18. dieses erst erhalten, welches Schreiben das zweite in diesem Jahr

ist zc., daß man freilich denken sollte, wir wären an der Welt Ende oder gar gestorben,

obschon keines von Kranksein dem andern berichtet. Indessen ist mir erfreulich, wenn

Euch Gott vor gedachten Beschwerden bis äuw bewahret und mit Vergnügen die Zeit

gelebet, wie mir Euer Bediente, der junge Knauf, berichtet, daß es Euch so wohl

ginge und so viel Erfreuliches erzählet, unter andern, daß Ihr so viel Bedienten in

lüvrsö, 6 Pferde hieltet, ja so viel des Lobens zu wege gebracht, daß oft mir eine

Stunde bei Euch zu sein wünschete zc.

Lieber Bruder, meine Feder ist nicht im stände, Euch alles an Tag zu malen,

was mich belästiget. Wenn ich meine, ein Übel ist überstanden, so sein 2 oder 3 andere

Schicksal da. Erstlich ist bekannt, wie der Hauptprozeß von den Reichmännern noch

auf dem Gute haftet. Ob wir vor einigen Jahren allerseits der Hoffnung lebten zc.

das Gut zu erhalten, welches Gott noch verleihen wollte, so haben wir nichts da

weniger mit Schriftwechseln verschonet bleiben können, noch vielweniger ein Endurtheil

erzwingen können. Obschon zc. fast ein halbes Jahr zu Wetzlar gelegen in der Hoff¬

nung, das Gut sicher zu stellen, so habe anstatt dessen eine Gegenschrift empfangen zc.

Was dem Lömberg-Prozeß betrifft, so habe Euch 3 mal den Verlauf der

Sach geschrieben, wie vor 3000 fl. Kaution zu Wetzlar gestellet zc., im 2. Schreiben

habe bericht, wie zc. Euch aber anbefohlen worden, das Original-Testament an die

Kammer einzuliefern, ehender soll keine Handlung vorgenommen werden zc. Ich habe

zur Michaeli-Messe an Schwester Charlotte auf Leipzig 200 fl. gesandt vor Euch

zu übermachen zc. zc. ^innlin von Vussem.

Eichen, 19. 9lir. 1747.
Nr. 388.

Herzallerliebster Bruder! Des lieben Bruders mir werthestes Schreiben

vom 30. Juli datirt habe erst vor einigen Tagen durch Hrn. Rath Dietz Veranstal¬

tung erhalten. Ich bedaure, daraus zu ersehen, daß die Gesundheit meines liebsten

Bruders nicht die beste seie, und wünsche derohalben herzlich, daß die Pprmonter

Wasserkur demselben wohl angeschlagen mag haben und zc. desto eher Gelegenheit zu

haben, den lieben Bruder allhier zu sehen und das hiesige Werk in Ordnung helfen

zu bringen. Obwohl ich mich nun genugsam kümmere und plage, so dürfte doch die

angetragene Handbietung des werthgeschätzten Bruders bei dieser Sache sehr nützlich

sein zc., als würde bei Einsicht der Sach gleich in die Augen fallen, was vor Last,

Müh und Arbeit mir selbst ausgeleget, was vor Unkosten zur gänzlichen Renovation

der Hütten, Hammer, Mühle und Hofgebäus angewandt, und besonders was vor

Prozeßgelder in der Reichmännischen Sache hergeschossen habe zc. Ich nehme theil

an des Bruders Ludwig Grnst Avancement zum Lieutenant zc.

Eichen, 16. 8opt. 1748. ^mnlin von Vussem.

?. 8. Jetzt ist meines Mannes Hr. Bruder wieder hier, welcher so lange in

Italien in kaiserl. Diensten als Major gestanden zc.
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Nr, 389.

Herzlich geliebtester Bruder! zc. Warum aber der liebe Bruder aufäuget

in seinem Schreiben mit diesen Worten: „Wir sind erträglich gesund, wiewohl meine

alte Hütte gar baufällig zc." Wie merke ich, das; die 50 Jahre nicht weit sein zc.

Der Höchste zc. erfreue Euch mit solchem gerechten Urtheil in Wetzlar, als mich

Gott, obwohlen unter tausend klagenden Thränen, Angst und Sorgen mich noch hat

erleben lassen, die Schmach ist überwunden, Gott wird helfen, daß übrige Gott

geklagte 11 Prozesse zu überwinden, welche vor Dillenburg, Hachenburg hängen zc.

Der scl. Breuning ist in Holland bei seinem Sohn gestorben den 8. Januar 1765 zc.

Eichen, 30. März 1766. ^mnlin van Aussein, geborene v. Oberstem.

D. 8. Ihr werdet doch wissen das traurige Schicksal unsers Mannheimer

Bruders, daß der nun im 3. Jahr zu Wcinheim in ein Kloster gethan worden unter

dem Ruf, er wäre verrückt, so nicht ist. Mein Sohn hat ihn zu sprechen verlanget,

aber er ist nicht zugelassen worden. Jetzt schreibt sie uns und adressirt sich besonders

an Sohn, daß ihr der ihren gegen ihre Schwiegermutter bei uns geführten Prozeß

betreiben helfe, denn ihr Mann und Schwiegermutter vom Zeppenfelder Gut bei uns

jährt. Revenüen 1000 sl. Witthum verschrieben, welche sie haben will, weil ihr Mann

als das anzusehen.

Graf Ernst Friedrich von Gderstein.
nl.s Wormuiul <lcr Ebcrsteiu'srbc» Mmler m Dittenburg.

Früher, als er wohl gedacht, starb am 3. Nov. 1725 zu Dillenburg der

Ober-Iöyermeistev Karl Frhr. v. Everstem. Kaum hatte sein ältester Bruder,

Graf Ernst Friedrich v. Eberstcin, der sich damals als kursächs. Gesandter in Mainz

befand, die Nachricht von dem Tode seines Bruder Karl erhalten, so bat er den Grafen

von Flemming um Urlaub nach Dillenburg. Am 6. Nov. 1725 schrieb er an letzteren:

„cks vions cks vsssvoiv in krisle uouvslls, gas man lrsrs, ls 6i-unck-Vsusur cks

Kassau ü BillsubouvA, est, mark ls 3. ck. s. luissunt uns kein ins, Arosss cks

8 in vis, st cksnx Iiis cks cksnx msrss, ckout, ss ns ins suurai pus sxeussr cks

prsnckrs in lulslls eomms ls plus proells st, l'unigus gui est ports ckuns es

puz's-ei, E'sst pourguoi gus ss ins vois eontrsint cks supplisr Votrs UxesIIsnes

trss-Inuublsmsut ü ins luirs in Arnes cks m'obtsuir pur 8ou intsrssssiou In psr-

Mission cku roi ckJ' pouvoir ullsr pour uns viuAtuius cks zours" ss. oben S. 423

Nr. 282).

Hierauf erwiderte der Gen.-Feldm. Graf v. Flemming (Vursovis ls 21. 9^-

1725, nn E. ck'lilbsrstsin): „,1'ni rs^,u vos lsttrss cku 1. st 6. ck. e. cks prsncks pnrt

cks In ckoulsur gus vous enuss In inort cks Nr. votrs lrsrs, st si ls eonssil privs

z- eonssnt, vous pouvs^ nllsr n BillsubourA rsglsr lss nllnirss cks votrs tninills."

Nr. 390. An den Minister v. Seevach in Dresden.

Hochgeb. :c, Herr Geheimbder Rath und Untron! Nachdeme von Ew. Excel¬

lenz auf mein letzteres, darinnen um allergnadigste Rönigl. Usrmission wegen meiiies

sei. Brüdern des Gber-Iägermeisters von Dillenburg auf einige lVochen

dahin gehen und wegen dessen Berlassenschaft die Nothdurft vorkehren zu dürfen

angesuchct und um Dero tnvornblen Bortrag bei dem hochpreisl. Geheimbden-

Eonsilio gebeten, lisch keine Antwort erhalten, fo werden Ew. Exc. nicht ungütig

nehmen, daß mich deshalben hicdurch nochmalen gehorsamst melde, zumalen da

der 2 f. ckunuuris zur Invsntur uiid 3spurk>,tion der lBitwe und Rinder beider¬

seitiger Ehe aiigesetzet ist, ich auch von Rönigl. Blas, durch des Herrn (Vras

lllsiuming's Excellenz den Urlaub in soweit mit heutiger Host erhalten, ^ch werde

vor so hohe Gnade allezeit gehorsamst dankbar sein :c. Eur Excellenz ganz ge¬

horsamster, treuer Diener. G. <H. Gr. von GbrrKrin.

Ulainz, P Dss. H72J.



Nr. 391. Der Minister v. Seevach käfzt durch den Gekeimfchreiöer Dietrich

dem Grafen von Lverstein am 17. Dez. 1725 folgende Antwort zukommen:

Es haben des Hrn. GehRaths von Seebach blxe., welche der vielen andern

pnlüignvn atkairsn halber auf das untern dieses abgelassene Schreiben (Hr.

v. Seebach läßt Eberstein's erstes Schreiben gar nicht erwähnen) selbst zu antworten

behindert gewesen, mir anbefohlen, nebst Ablegung eines Kompliments hieraus zu

melden, daß man beim hochpreisl. Geh.-L0n8il.i0 wegen des nachgesuchten Urlaubs

nach Dillen bürg zu reisen, zumalen bereits, wie im obangezogenem Schreiben an¬

geführt, es von Warschau aus noeorcliret worden, kein weiteres Bedenken finde.

Ich habe solchemnach von dein, so mir anbefohlen worden, mich hierdurch aaguittiren

wollen und verbleibe w. Dresden, am (7. I)se. (725.

Nr. 392. An Minister v. Seevach.

Hochw. rc. Herr Geheimbder Rath und Untrem! Eur Uxasllanz berichte

hierdu rch gehorsamst, daß auf die vom Hrn. Geheimbden seerelaria Dietrich mir

überschickten Usrmismon des hochpreisl. Geheiinbden Lonsilii gesonnen, morgen

oder übermorgen meine Reise nach Dillenburg anzutreten. Ich habe aber da-

hier solche Veranstaltung getroffen, auch meinen Laorvtarimn zu dem Ende hier zu

lassen rssolviret, damit an Königl. Utas. Dienst, es ereignen sich auch die Vor-

fallenheiten, wie sie wollen, nirgend etwas versäumet werde, ich auch bedürfenden

Falls allsofort wieder hier sein könne. Womit zu beharrlicher hohen propaimion

mich gehorsamst empfehlend allstets beharre Eur blxvkllsn? ganz gehorsamster w.
Diener Gberstein.

Ncainz, (3. ckan. (726.

Nr. 393. Graf Kverstein Littet den Minister v. Seevach in Dresden um

Wachurtauö:

Weilen sich bei Regulirung der LueossÄan und Vivi8iou der Verlassenschaft

meines sei. Bruders sehr viele Schwierigkeiten Hervorthun, die mich befahren machen,

daß künftige Woche damit nicht gänzlich fertig werden, sondern wohl noch einige

Tage länger zubringen möchte; als habe Eur Exc. hierdurch gehorsamst ersuchen

sollen, bei dem hohen Loimilio gütigst vor mich zu intsreslliren, daß mir nicht zu

Ungnaden gerechnet werden möge, wann noch etwas über den gehorsamst ausge-

betenen 3 wöchentlichen Urlaub zu Ersparung einer nochmaligen beschwerlichen

Anhero-Reise länger allhier zu verbleiben mich genöthiget finden möchte. Werde

dagegen alle gehorsamste Dankbarkeit führen und ewig verbleiben Eur Excellenz
ganz gehorsamer, ergebenster Diener EbrrBtrin.

Dillenburg, 9. Febr. (726.

Zu Vormündern der Kinder Karl's v. Eberstein wurden bereits am 25. Nov. 1725

ernannt n) über die Kinder 1 r Ehe (Johannette Charlotte, Amalia, Karl und Christiana):

der Graf Ernst Friedrich von Eberstein und die mütterliche Großmutter

Judith geb. Libot, welche „in erster Ehe den von Büring gehabt"; b) über die

Kinder 2r Ehe (Dorothea Henrietta, Karl Christian und den erst am 19. Nov. 1725

geborenen tilium p08tliumum Ludwig Ernst Karl): des Ober-Jägermeisters v. E. Witwe

Wilhelmine Charlotte geb. von Quernheim, welche jedoch in wichtigen Sachen

ohne den Grafen E. F. von Eberstein nichts vornehmen konnte.
Nr. 394.

Von Gottes Gnaden Wir Christian Fürst zu Nassau, Graf zu Tatzenclen-

bogen, Vianden vnd Dietz, Herr zu Beylstein :c. Urkundten vnd bekennen hiermit.

Nachdem der Weyland Veste Vnser Lieber Getrewer (VberIägerUleister Cnrl

nnn Edrrstrin dieses Zeitliche am 3. lnrjn8 gesegnet vnd auß Erst und Anderer

Ehe Kinder hinderlassen, zu deren Vormundschafft bey Vnß desselben Altester

Bruder Herr Ernst Friedrich Grnstf von Gdrrstein, so dann die respective
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Mntter und GroHmntter sich geziemend gemeldet und vmb (Konfirmation vnd

Bestättigung nachgesucht, Daß Wir solche nach von obrigkeitlichein Ambts vnd

Landessürstl. Gbrigkeit wegen Wohlermelten Herrn G raffen als nächsten Vätter-

lichen Anverwandten über die vier Rindter Erster Ehe, Nahmendlich Johannettn,

Amnlin, Cnrl vnd Christian«» zum tntors vräinario vnd die ARitterliche

GroßAIutter grauen Judith, so in erster Ehen den von Büring gehabt, alß

Nntrissm RsAitimam, so dann über die blinder anderer Ehe, mit Nahmen

Dorothea Henrietta, Cart Christian vnd den vor wenigen Tagen gebohrnen

kilinm postlinmnm Ludwig Ernst Carlen den vorermelden l'atrunm zum

tntors lionorario, vnd zwar dergestalt, daß ohne denselben in Wichtigen Sachen

nichts vorgenommen werde, so dann die Alutter Wilhelmina Charlotta ge-

bohrne von Quernheim auch als Nutrissm IsAitimam hiermit verordnet und kon-

firmiret haben also vnd dergestalten, daß die Amtier letzter Ehe ssennäis nnptiis

st ssto Vsllssano zuforderst rcnunzyre, sie allesambt vormundtschaftl. Pflichten

leisten, ein ordentliches Inventarium aller außerhalb Sachsen hier im Reich vor¬

handenen Verlassenschafft des Scel. äsknnsti fertigen lassen, denen Rindern beyderley

Geschlechts, wie auch besagten Ihren Güthern getrewlich fürstehen, verwahren In-

vnd außerhalb Rechtens vertretten vnd beschirmen, in Ihren eigenen Nutzen davon

nichts verwenden, hiernächst vmb all Ähre Verwaltung richtige Rechenschafft thun,

vnd wann dieße Rinder zu Ahrem rechten Alter kommen, Ihnen diesselbige güther

zustellen vnd lieffern vnd sonsten alles ins Gemein thun, handeln, was getrewe

respektive Ehren vnd ordentlichen Vormündern, Amtier vnd GroßAmtter, zu denen

Allen Wir das gnädige Vertrauen haben, Von Rechts Wegen zu thun, zu handlcn

und zu lassen gebühret, bey Verpfändung aller Ihrer Saab und güther. Dessen

zu Akehrcrn Bekräftigung haben Wir Vnßer Airstiich Siegnct hierunder Wissentlich

drucken lassen vnd Vnß Eigenhändig vnderschrieben. So geschehen Dillenburg

den 23ten Rovsmliris s?25. Elmstum chürst Zu Mu^Kuu.

Nach eingetroffener Urlaubsbcwilligung meldet am 15. Januar 1726 Graf Ebcr-

stein dem Grafen Flemming: „Rz'ant anssi rssu In psrinissinn än eonssil privs

ä'allsr realer las atlairss äs kau man Irans a 1)11IsnbonrK zs kais stak, äs pur-

tir äimanslis proeliain äs mI rsnärs." Am 2. Febr. sandte Eberstein von Dillen¬

burg aus den ersten Brief nach Warschau und unterm 9. Febr. schrieb er von Dillen¬

burg dem Grafen von Flemming: „äs ms vois sontraint pur las äikkeultss gni ss
rsneontrsnt an rsAlsmsnt äs In snossssion äs ksn man krsrs äs snpMsr Votrs

lüxesllsnes trss-linmblsmsnt ä ms kairs 1a graes ä'intsresäsr auprss äs 8a Na-

sssts pcmr moi aün «zu'IAIs paräonns, si ss ns suis pas sn stat äs ponvoir sneors

rstvnrnsr 1a ssmains gni visnt ä Aaz'snss, sn sonsiäsration gn'il vauära misnx

äs rsstsr gnslgnss zonrs an-äslä äs ina psrmission äs 3 ssmainss isi, gns ä'strs

obÜKs äs kairs sneors uns Ibis es psnibls voz^a^s." Am 14. März 1726, nach

erfolgter Rückkunft, theilt Graf Ebcrstein dem Grafen Flemming mit: „äai snt dank,

äs nsisss sl äss olismins si peu pratisablss gns ss n'ai pu arrivsr iei gns 1s

24. äs Rsvrisr st s'ai 1s malllsnr ä'avoii- ä kairs avee äsnx ksmmss si psu

raisonnablss et ä'nns antipatläs si sxtrsms, savoir 1a vsnvs äs man krsrs st

la Aranä'msrs äs sss snkants än prsmisr lit, gus ss erains kort s'ils eonti-

nusnt än train gn'ils ont eommsnos äs m'sn kati^nsr sneors lon^tsmxs saus Iss

ponvoir msttrs ä 1a raison st viäsr 1s rsZäsmsnt äs 1a sneesssionI.

Nr. 395. Schreiöen Krnst Ariedrich's Grafen v. Köerstein an seine Wrnder ä. ä.Mainz, den 15. Wov. 17L5.

Hochwohlgeborne Herren, allerliebste Herren Brüder! Dencnselben wird be¬

reits wissend sein, was maßen weil, unser liebster Bruder Rar! den 3. dieses in

*) S. des k. poln. und kursächs. Legationsraths und Ministers am kurmainz. Hofe Ernst Friedr.
v. Ebcrstein Korrespondenz mit de n Gencral-Fcldmarschall Grafen v. Flemming im k. Hauptstaatsarchive
zu Dresden, Jahrg. 172g, S. 109 u. IIS, und v. I. 172ö, S. 117 u. 122.
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Dillenburg Todes acrblichen und nebst der Witwe, so noch gesegneten Leibes, einen

Sohn und drei Töchter aus erster The und einen Sohn und eine Tochter aus

2r The hinterlassen, So viel nun die Witbe und Rinder 2ter The anbetrifft, ist

ganz natürlich, daß deren Groß- und der Wittib Vater deren Vormundschaft in

niloäialibus übernehme, jedoch können die nächsten Verwandten davon nicht aus¬

geschlossen, sondern müssen mit dazu gezogen werden. Soviel aber unsern Lehn¬

st am in anbetrifft und was die Tbersteinischen Familien- und Lehnssachcn sein, ist

bekannt, daß deren Vormundschaft oder vielmehr Beobachtung wir ohne das größte

Vräjudiz und Beschwerlichkeit, deren wir ohnedem derenthalben genugsamlich be¬

kommen werden, Fremden lassen können, ist auch Rechtens, daß solche nicht dem

nächsten mütterlichen Anverwandten, sondern dem nächsten väterlichen Anver¬

wandten und erstern Lehnsfolger gebühret. Daher ich um so viel mehr aller

Beschwernis vorzubeugen ü, propos gefunden, mich in diesen Lehnssachen als Vor¬

mund der Söhne darzustellen. Die Rinder erster The anbetreffend, so findet sich

zwar ihre Großmutter von der Amtier, welcher ich froh wäre, wann man ihr

die Vormundschaft der Töchter und Trziehung anvertrauen könnte, allein sie ist in

hiesigen Landen nirgends posssssionivH hat kein beständiges Vomieilinm und ist

nicht der väterl. Religion, sondern ruibruiirt, vieler anderer Umstände, die besser zu

reden als zu schreiben sind, hier zu geschweigen. Daß ich also mit gutem Ge¬

wissen mir vor Gott nicht zu verantworten getraue, die armen Rinder und das

wenige Ihrige derselben zu überlassen. Weilen ich aber Zeit meiner Tage mit

keiner Vormundschaft!. Güter-Administration, Geldeinnahme und Rechnung mich

meliren und belästigen werde, so fället mir zwar schwer, mir deren Vormundschaft

bei ineinen ohnedem sattsamlichen Geschäften zu unterziehen; gleichwohl habe

aus christlichem Gewissen und naher Blutsverwandtschaft mich auch nicht getrauet,

ihrer zu entziehen, jedoch gehen ineine Gedanken dahin, einen wohl angesessenen

und rechtsverständigen Alann in Dillenburg, was die dasigen nlioüiulia anbetrifft,

ingleichen den 7ten Theil des sel. Bruders an den Leinung. Rupfer- und Hcirz-

gerödischen Bergwerken, Renn der Akühl zu Horla zu substituiren, welcher

deren Administration, Rechnung und Sachen führen, jedoch ohne mich nichts thun

soll. Wegen des Sohnes aber erster The können wir ebencrgestalt nicht geschehen

lassen, daß sich eine Frau w. in unsere Lehnssachen menge. Der Lehnsstamm

gehöret lediglich denen beiden verlassenen Söhnen, und zwar jedem zur Hälfte.

An den Hütten und Bergwerken und s-IIollinlisn haben die Töchter ssonn-

clmn cnpitn zu gleichen Theilen die Succession. Den Lehnsstamm aber können

wir, wie ineinen liebsten Brüdern allzu wissend ist, weder durch Witwen, noch

Töchter, noch sonsten icht was beschweren lassen, und müssen wahrhastig dieselben

allerseits mich hierunter männiglich unterstützen und mir beitreten, damit wir

sämtlich an einein Seile ziehen. Sonsten will ich vor Gott, uns und unsern

Rindern und Rindes-Rindern an dein uns darunter zuwachsenden Präjudiz und

von Fällen zu Fällen schwerer werdenden Folgerungen entschuldiget sein und es

meinen liebsten Brüdern lediglich auf ihr Gewissen geben. Ich füge zu dem Tnde

bei, was ich in dieser uns allerseits so SWöniiulikkv greisenden Sache an den Fürsten

von Dillenburg geschrieben, und ersuche ich angelegentlichst, sich ja nicht etwan

durch schmeichlende Vorstellung von gerechter Beaugigung dieser Sache und von

kräftigem Beitritt abkehren zu lassen ch. Ich hielte davor, es sei nothwendig, meine

liebsten Brüder kämen allerseits per ineinvrinliz bei dein Fürsten ein und stelleten

eben dasjenige vor, was ich vorgestellet habe, protestirten rntionn der Söhne wider

alles unter sDrätext der Vormundschaft intendirende Tinmengungcn und Unter¬

nehmungen in unsere Lehns- und Stamm-Sachen und appellirten, gleich wie

Illssrt. an den Hrn. Hauptmann (Wolf Dietrich v. Eberstcin). Meinem liebsten Bruder
wird insonderheitdessenthalbcn ein vieles vorgemacht werden wollen, weil sie wissen, daß es dessen
Haushalt und Geschäfte nicht zulassen, daß er heraus kommen und denen Sachen einschauen kann. Denn
dies die wahre Ursache,warum sie mich, als einen näher Anwesenden, gern davon hätten.
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ich gethan, deshalben nn den Kaiser und Reichshofrath, durchaus aber nicht

nach Wetzlar, denn daselbsten sind die Droaurulorss, Advokaten und allerhand der¬

gleichen Leute Anverwandte von der Kiuallin. Ich sehe die eigennützigen Ab¬

sichten, welche dabei von beiden Thcilcn geführet werden, allzuwohl, allein eben

dieses ist es, welches mich in meinem Gewissen verbindet, mich desto sorgfältiger

dagegen zu stellen.

Ansers sel. Bruders (Ökonomie ist nicht die beste gewesen, und finden sich

fast so viel Schulden, daß nur ein weniges bleiben wird. Gr hat kein Testament,

noch sonsten die allergeringste Disposition gemacht, und hat man mit Willen mir

keinen Boten (nach Mainz) geschickt, damit ich ihn nicht vor seinen: Gnde noch

sprechen möchte. Inmittelst maßet sich die Witwe aller Briefschaften und aller

Berlassenschaft an und hat nichts versiegeln lassen. Daß wir also um sovielmehrere

Arsach haben, uns dabei in Obacht zu nehmen, und hat jedermann, der

Kinder hat oder kriegen kann, an unserem sel. Bruder ein Gzcmpel zu

nehmen, seine Sache bei Lebzeiten in Ordnung zu bringen, damit die

Kinder nicht seufzen müssen. Ich will hierauf baldige Antwort und hinläng¬

liche Assistenz erwarten und verharre allzeit zc.

Bfiainz, den (5. Nov. (725.

Zu seinem Assistenten erwählte sich Graf Ernst v. E. den Dr. Johann Hartmann

Steuber zu Dillenhurg, welcher die Verwaltung der den Eberstein'schen Kindern

1 r Ehe zustehenden Alladialgüter und Rechnungslegung übernehmen, aber ohne des

Grafen Wissen und Willen nichts thun sollte. Dieser meldete dem Grafen v. E. am

1. Januar 1726, daß der Rath Jeckel, der bereits am 28. Nov. 1725 von dem

Fürsten Christian den Befehl erhalten hatte, des Ober-JägermeisterS v. E. sämtliche

Hinterlassenschaft ordentlich zu inventarisiren, nächstens mit der Jnventarisation beginnen
würde.

Nr. 396.
kjochgcborner Graf, gnädiger Graf und Herr! Lw. hochgräfl. Dxoell. wollen gnädig er¬

lauben, daß hierdurch meine unterthänige Aufwartung abstatte und zu dein angetretenen neuen
Jahre gehorsamst kongratulirc, den höchsten Gott bittend, daß Er Ew. hochgräfl. Lxeell. nicht
nur dieses neue, sondern noch viele folgende Jahre bei beständiger Gesundheit und allem
hochgräfl. Ivohlwesen, zu Jhro Königl. Majst. in Polen allerhöchstem Vergnügen gnädig
erhalten, auch Dero hohe Unternehmungen mit erwünschtem Effekt kräftig sekundircn wolle,
wobei dann Ew. hochgräfl. Lxoell. beständige Gnade nnterthäuig ausbittc lhiernächst Hab
gehorsamst hinterbringen sollen, was maßen ich die Nachricht erhalten, daß Ew. hochgräfl.
LxeeU. nicht in Mainz gegenwärtig seie, folglich ich nicht wissen können, wohin die Schreiben zu
addressiren, bis endlich gestern Dero unterm 21. X>"s aus Aschaffenbnrg an mich gnädig erlassenes
Schreibe» erhalten, welchem nach so bald mit dem Rath loeokel wegen des termiui zur In¬
ventur geredet, welcher dann vermeldet, daß er nächstkünftigen Dienstag den Anfang mit dem
Jnventario machen wollte. Die Verpachtung des Eicher Guts betreffend, so haben die
Diezhölzer Pachter solche eouäitiones verlangt, die man ohnmöglich eingehen können, weile» dann
sonsten niemand das Gut pachten wollen, so hat die Fr von Büring sich resolviret, die alten
Isofleute zu behalten, und Hab ihr auch einen Pacht-Kontrakt aufsetzen müssen. Nun Hab aber
vor etlichen Tagen von andern Leuten vernommen, als ob sie sich wieder geändert und die alten
vofleute nicht behalten wollte, sondern einen andern in Vorschlag hätte; kann also nicht eigentlich
wissen, wie es jetzo damit stehet. Ivann man mit alten Damen zn thun hat, so hat man seine
Last. Ivormit zu Dero beharrlichen Gnade mich gehorsamst empfehle und stets verharre Ew.
hochgräfl. üxoell. unterthäniger Diener Ktenber.

Dillenburg, 1. lau. 1726.

172K Januar 12. Jnventarium des Eberstein'schen Nachlasses, aufgesetzt durch

den Rath und Amtmann Jeckel zu Dillenburg.

Nr. 397. Jnventarium aller weit, des Kochwohlgeöornen Ireiherrn Karl
von Kberstein selig, hiesig gewesenen hochfürstl. nassan-dillenvurgischen Wer-
Jägermeisters, hinterlassener Hüter, aufgerichtet im Jahr 172k.

Nachdem« der Durchl. Fürst und Herr, Herr Christian Fürst zu Nassau ?c., mein

gnädigster Fürst zc., mir Endesbenannten gndst. anbefahlen haben, über weil, des
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Hochwohlgeb. Freiherrn Karl von Ebcrstein sel., hochfürstl. gewesenen Ober-Jäger-

ineisters, hinterlassene Güter ein Jnventarinm aufzurichte», und was in jeder dessen

beiden Ehen acquiriret und an Schulden geinachet worden, zu separiren, wie der gndst.

Befehl von Wort zu Wort lautet:

von Gottes Gnaden Ehristian Fürst zu Nassau, Graf zu Katzenelnbogen, viandcn und Diez, Herr
zu Böllstein rc. lvir finden unumgänglich nöthig, daß nnsers abgelebten Gber-)äger>ncisters
sel. sämtl. Verlassenschaft ordentl. inventiret, und was in jedcrer dessen beiden Ehen acquiriret
und an Schulden geinachet worden scparirct werde. Dieweilen nun anderer überhänftcr Geschäfte
halben niemand von nnsern Regierungsräthen dabei sein kann, so befehlen wir unsernr Rath und
Amtmann Jockeln, daß er solche Arbeit wie ehe wie besser vor die Hand nehme. Rnd haben
die Vormünder beiderseits Kinder ihme hierunter alle Beförderung und Assistenz zu thun, damit
dieses Geschäft desto eher und zum Besten der Kinder und Erhaltung der Richtigkeit, auch Ver¬
meidung sonsten besorglichen Streits und Gewirres zum Stand gebracht werde.

Dillcnbnrg, den 28. Kovsmdr. 1755. Christian Fürst nr Uastan.

Als habe heute äuto Samstag den 12. Tag llg-n., nachdem die adel. Frau

Wittib aus dem Sechs-Kind-Vetter Wochen getreten im Beisein derselben und der

adel. Frau Wittib von Büring und ihres Assistenten, des hochedl. Herrn, Hrn. Johann

Hartmann Steubern, beider Rechten Ooetori, damit den Anfang gemachet, wobei

dann die Frau adel. Wittib von Eber stein sowohl, als auch die von Büring nebst

ihrem Hrn. Assistenten sich dahin vernehmen lassen, daß sie beiderseits die Erbschaft

anderer Gestalten und Namens ihrer Kinder und Enkeln anzutreten nicht gemeinet

wären, als eum bsiielleio Invantarü, auch sich übrigens guuavis eompawulia. in

ssiseiö aber Herr Ooetor Steuber in smnelo juramanli nmnikksbntionis sich reser-

viret und vorbehalten haben wollte.

Diesemnach hat sich an aller Verlasscnschaft gefunden und wie dieselbe von beiden

adeligen Frau Wittib manifestiret worden ist, als an liegenden Gütern und was davor
geachtet wird:

I. Das freiadlige Rittergut wichen.
1. A»« Haus und Hof.

Das adel. Rittergut zu den Eichen genannt, wobei sich befindet ein rcparirtcs oder fast neu erbautes
Wohnhaus nebst dazu von Grund neu erbauten Schemen, Stallungen, Hofhaus, Brauhaus und
Backhaus, auch einem aparten Bäugen am Einfahrtsthor vor Jäger und Verwalter, oben und unten
zu Huhner und Schwein-Ställen aptiret, it. eine Mahl-, Scholl- und Schlag-Mühl.

Item eine Eisenhütte, so noch in gutem brauchbaren Stand ist, zu Heller.
Einen Eisenhammer, der aber äato nicht in brauchbarem Stand ist.

2. An Gärten.
Ein am Wohnhaus gelegener und mit einer hoben Mauer eingefaßter Lust- und Grabgartcn.
Außerdem noch 4 Gärten (2 Grabgärten und 2 Grasgärten), welche mit Zäunen umgeben sind.

3« An Fischereien.
Ein Weiher in dem Hof nebst einem von außen eingeleiteten Springbrunnen.
Vier gleich hinter dem Haus gelegene Fischweiher nebst einem Krebs- und Gründe!-Behälterchcn, von

Bohlen gemacht.
Ein ziemlich großer Weiher an dem Wahlbacher Fußpfad nebst Setzgraben.

4. An Miese».
Neun Wiesen, welche zusammen 6700 Ruthen halten und ungefähr IVO Wagen Heu jährl. tragen.

5. Ackerfeld.
Neun Ackerfelder, welche zusammen 10 298 Ruthen halten.

6. Maldnng.
Der Haubachswald, Bergwald, die Eichen und die Fissclbach, welche zusammen 140 Morgen

und 45 Ruthen halten und von dem Hause Bürbach zu den Eiche» gekauft worden sind.
Zwei Stück Waldung in der Eichelhard, halten 2372 Ruthen.

„ „ „ „ dem Langen-Wald halten 6432 Ruthen.

7. An Hanbergen.
Siebzehn Haustücke, welche zusammen 309 Morgen 115 Ruthen halten und von dem Hause Burbach

zu den Eichen gekauft worden sind.
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8. Air verlebten Ackern, Höfen, Miefen und Hauderge».

Deren sind noch viele bei diesem adel, Rittergut, so wieder eingelöst werden können. HL. Mehr
als noch einmal so viel wie oben angegeben, war davon versetzt, oder theils zu halbem Wcrthe verkauft.

9. Kehengnter und Höfe.

Diese ertragen jährlich 228 fl. bares Geld, 17 Malter Hafer und 20 Westen Korn.

10. Jagden.

Freie Hohe und Niedere Jagden und wilde Fischerei im ganzen freien Grunde von einem
Distrikt von 12 Ortschaften.

11. Schäferei «nd Uiehhuts-Gerechtigkeit.

Die Hut- und Wcidegangs-Gerechtigkeit erstreckt sich in soweit, daß auf die Weide getrieben
werden können 60 Stück Rindvieh und 400 Stück Schafvieh.

II. Line adelige

neu von Steinen aufgebaute Wohnung zu villrnlinrg nächst der Unterpforte mit einem Brauhaus,
Scheuer, Stallungen und Kutschen-Schoppen.

Dabei ist ein Lust- und Gemüsegarten, auf der einen Seite mit einer Mauer und auf der
andern vom Mühlgraben umgeben, worin allerhand rare Obstbäume angepflanzt sind; eine Wiese.

III. Das freiadlige Gut

in Lachsen, genannt tjori, ist aber auf einen Wicderkauf an dessen Hrn. Bruder Wilhelm Christian
von Ebersteiu ao. 1720 den 24. Juni auf 9 Jahr vor und um 11 000 fl. Meißn., jeden fl. zu
21 Gr. verkauft und darauf sogleich 3000 fl. bezahlt worden, die übrigen 6000 fl. sind im Lehen
verblieben.

IV. Der 7. Theil von der Kupferhütte vor Groß-Leiuungen.

V. Zu Ifarzgerode im Bergwerk . . 2'/z Kuxe.

VI. Zu Strußberg im Bergwerk . . 4^ „

VII. Auf dem Zinnbergwerk .... „

1A. An jährt. Renten und Gülden.

Aus dem Lehengut in Sachsen fallen jährl. 300 fl.
It. von den Lehengütern zur Eichen gehörig 225 fl, noch an Hafer 17 Malter, an Korn 20 Malter.

13. An Ui-H.

u) in ao. 1719 den Hofleutcn auf dem adel. Hof Eichen geliefert und geschätzt worden:
4 Schurgochsen, jeder 15 Thlr.; 2 ckito, jeder 14 Thlr.
die 4 besten Lippen, jede 11 Thlr.; noch 4 Lippen, jede 7 Thlr.

17 Stück Kühe und einen Reitochsen, jedes Stück 10 Thlr.
5 dreijähr. Stärken, 5 zwcijähr. Rinder und 5 cinjähr. Kälber.

Diese 15 Stück wollen sie in natura wieder geben.
174 Stück Hammel, jedes Paar 4 Thlr.

10 Hammel, das Paar 3 Thlr.
3 Jährlinge, 8 alte Schafe, 3 Schaflämmer und 3 Hammellämmer. Diese 17 Stck. wollen

sie in natura wieder liefern
7 Gänse und soviel Hühner, als ihnen geliefert worden, beim Abzug wieder zu liefern,

d) zu Dillenburg: 4 Kutschpferdc, 1 Reitpferd, 3 Kühe, 4 Schweine. 4 Gänse, 2 welsche
Hähne, 2 Hühner ckito.

14. An Karschaft, Kleinodien nnd Silbergeschirr.

Hier folgt nun ein langes Verzeichnis sehr werthvoller Gegenstände, darunter 20 reichlich mit
Diamanten besetzte Stücke, „der Kndertusorde» mit 2 Ringen, jeder mit einem Diamanten (väterlich)",
ferner „1 silberne lüaeirette mit Ebcrstein'schem und Büring'schcm Wappen". Von den verzeichneten
Gegenständen gehörten a) der Frln. Johannetta von Eberstcin eine Vorstccknadel mit 7 kleinen
Diamanten; d) der Amalie v. E. ein Anhängekrcuz mit 6 großen und 3 kleinen Diamanten und
2 kleine silberne Leuchter; o) Frln Henrietten ein silbernes Kistchen, welches ihr von der Fürstin
geschenkt worden war.

IS. An feinem Porzellan.

In des Herrn Ober-Jägermeisters sel. Stuben auf dem Lautor 5 große Aufsatzstücken rc rc. rc.
(Langes Verzeichnis.)

16. An allerhand Kansrath.

a) Z» des Hrn. Gber-Zägcrmcistcrs sel. Wohnstnba: 1 Schreibtisch von Nußbaumenholz mit
Schubladen, 4 eckig; 1 großer Spiegel mit einem schwarzen Rahm; 7 Lortrails, 5 oval und 2 4eckig,
als der Frau Wittib Vater und Mutter, der Hr. Ober-Jägermeister sel. u Frau 1. Ehe, Hr.
Ober-Stallmeister von Büring sel., Hr. Graf Eberstein 1ZxosiIsu2, Hr. Feldmarschall
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von Eber st ein sei, dann 1 Portrait, worüber ein Glas, Jhro hfstl. Dchl Fürst Wilhelm hochscl.
Andenkens; 1 Hausuhr in einem langen Kasten von Nußbaumenholz, ein runder Theetisch schwarzbraun,
ein LÄntor von Nußbaumcnholz mit Schubladen, ein grünes Taffctbett, 2 Stühle mit rothcm Lcder
überzogen, 1 alter Kasten mit Briefschaften, das Gut Eichen betreffend zc.

b) In der Lämmer daran: ein Eantor von Nußbaumenholz mit 12 Schubladen zc., 1 Gesteck
Messer von Silber und 1 Löffel, von Jhro Dchl. dem Frln. Johannette geschenkt zc., der Ebcr-
steinische Stammbaum, 1 Spiegel, 1 grüner Lichtschirm, 1 Sessel, 1 Tannentisch, 1 Schriinkchen von
Tannenholz, worin allerhand Briefe sc;

0) in der Fra» Wittib Stuben: 1 Bett mit sc. schwarzen Vorhängen (ist zur Trauer gemacht
worden), 1 Schreibtisch, 1 Theetischche», 1 Tisch mit schwarzem Wachstuch, 2 GueridonS von Nußbaumen-
holz, 3 Stühl unten grün Tuch und mit schwarzem Tuch überzogen (die Bedeckung aber zur Trauer) zc.;

ä) in der Liuderstnbe mit grüne» »ad reihe» Tapeten: 1 Schrank mit 4 Füßen und Schubladen,
1 Spiegel, 1 äito mit Silberblechrahm sc., 1 Schrank von Tannholz zc., 2 körberne Wiegen, 4 Stühl
mit Leder überzogen, 1 Laufstuhl, 1 Kasten, worin das Silber, I eiserne Wiege, 2 Better zc.;

e) i» dem Spcisstmnier niit grünen nnd reihe» Tapeten: 1 Schrcibtischlein, 1 runder Tisch von
Eichenholz, 3 Stühl mit rothem Leder überzogen, 1 Spiegel mit vcrguldenen Rahmen, 1 Brettspiel,
25 große und kleine Figuren von Porzellan, 1 brauner Schrank, 6 Portrait», 2 obig dem Kamin, so
fest angemacht zc. zc.

1) im Hanse: 3 große Pferdeschildereien, 7 kleine äito, 1 großer Schrank, l Schilderei mit Tabaks-
rauchcrn, 3 Wandleuchter, 1 kleiner Schrank Zc.;

K) In der Lakaicn-Siubcn: 3 rothe Stühl, 1 4eckiger Tisch, 1 Bettstuhl mit dem Bett zc.;
Ir) in der Lüchen — (langes Vcrz);
i) in der Spclskammcr zc. sc.;
ie) im große» Saal des Mittlern Stockwerkes mit grünen vergoldeten Tapeten: 2 große Spiegel

mit Nußbaumcn-Rahmen, 1 großer äito mit vergoldetem Rahmen, 12 Stühle von rothem Juchtenledcr,
6 englische Stühle, 1 zinnerner Schwenkkessel mit einem Gran, 1 gelb und blauseiden Bett, 1 Schrank
(worin Gläser), 1 eingefaßter steinern Tisch zc.;

I) in einer Kammer daran: 6 Gemälde, so alt zc.;
m) in einer Stube mit grünblauen Tapeten: II Portraits fürstl. Personen vom hiesigen hochf.

Hause zc.;
n) in einer Stnbe mit grünrothen Tapeten: l> Poiiraits, ö Stühl von Nußbaumcnholz zc;
0) in einer Stube mit gelbrothcn Tapeten: zc.;
x) in des Informators Stube: zc.;
<z) in der schmarien Zeugkammer: zc z

in einem Kästchen der Kinder Sparbüchse: ii fl. Lüneburg vor Christina, 7'/s st, 4Vs aid.
vor Karln, 7^4 st. vor Amalia, 9 fl vor Johannetta, 7 fl. 9 nid. einem verstorbenen Kind
erster Ehe;

r) in der tlüjlkammer: zc.;
s) in der Lämmer daran: zc.;
t) auf dem Speicher: zc.;
u) u. v) in den Leitern: zc.; rv) in dem Stall: zc.

Das Gut Eichen sollte vermöge Testaments des Ober-Stallmeisters v. Büring

dem ältesten Sohne seiner Schwester ausschließlich gehören. Die alte Frau v. Büring

und die Witwe v. Eberstein machten jedoch ebenfalls Ansprüche daran geltend. Des¬

halb wurde dem Professor Johann Ludwig Wiederholdt zu Herborn der ganze Sach¬

verhalt mit dem Ersuchen mitgetheilt, ein Gutachten darüber abzugeben. Das einge¬

holte Responsum lautete:

Aus diesem vorstehenden ?uet,o resultiren und entstehen verschiedene Fragen,

und zwar:1) was von der den 9. ^lun. 1719 gemachten Disposition zu halten seie?
2) ob solche durch den am 13. 1720 gemachten Vergleich konvalidiret und be¬

kräftiget worden?3) ob der Herr von Eberstein in Ansehungdes Guts von denen Eichen als ein
Kreditor oder aber als ein Erbe und Eigenthumsherr zu konsideriren seie?

4) was von dem den 30. Sept. 1721 ausgehändigten Schein zu halten seie?
Huaeslionmn l mam. Bin ich der Meinung, daß diese Disposition vom 9. äanuarif 1719

vor kein zu Recht beständiges testnmeMum zu halten seie, indem es demselben sowohl an denen
Loieimitatibus intrinseeis als extrinseois fehlet, dann

1) hätte des Hrn. lestatori» seliger Frau Mutter, welche noch im Leben, die psKitima, wenigstens,
und zwar titulo iiistitutioni» verlassen werden müssen, so aber nicht geschehen, und also wäre dasselbe
damalen der guereias inottieiosi testamenti unterworfen.

2) Ist sothanes testamsntum zugleich per moäum eontraetus errichtet, indem die instituirten
Erben, diese Disposition ohnverbrüchlich zu halten, mit einem Handschlag versprochen, da doch ein
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anderes ein kestccnieutum, ein anderes aber ein ooMroetus ist und ein testamentum die nntnrain
ntriu8<iuö nicht an sich nehmen kann.

3) Ermangelt es auch an dem le^itimo numsro testium und
4) haben die instituirten üoeroges daS teskumentum mit unterschrieben, welches aber gleichfalls

wider die rcchtl Observanz ist. Sodann
Z) haben der Testator, die Erben und die Zeugen das testamentum den 9. .Inn. 17l!>, der

noturiu8 Fischer aber dasselbe den 11. 4un., und also 2 Tage hernach unterschrieben, welches abermal
denen Rechten zuwider, weilen der ccolus uuioo ooMsxtu ue uno eotlemgus tempore absolvirct
werden sollen.

46 quaestiauem 26»»>. Ob es gleich mit diesem tsstumento die vorangcrcgte Belvandtnis
hat; nachdcmc aber glcichwohlcn nach der Hand, nämlich den 30. llan. 1720 der Hr. von Ebcrstein ml
protooollum (lnneeilarias sich erkläret, daß er seines Herr» Schwagers von Büring Vcrlasscnschaft eum
denekleio IsZsts et luventarü antreten wollte, nicht weniger auch die instituirten Irerelles mit der Frau
von Lürinv' nach der Zeit, nämlich den 13. l?el>r. 1720 super pruememorato testamento einen Ver¬
gleich getroffen und voluntatem llsklrneti ultimum allerseits agnosziret, so inuß propter sud sseutum
uZmitiouom dasselbe nunmehro vor gültig geachtet und, in soweit solches durch diesen Vergleich nicht
geändert, allerdings festgehalten werden.

46 <l»nesti«v?»i Ztini». Vermöge testumsuti ist der Herr von Ebcrstein als ein Erb- und
Eigcnthumsherr von dem Gut Eichen auf die darin enthaltene Weise zu konsidcrireu. Nachdem er
aber die Erbschaft des Hrn. von Büring cum deuetleio teZis et luveuturii angetreten, und also per
mlitiouem Iiereclitutis die uotioues iutsr äetuuotum et derecles nicht wie sonstcn geschiehst, kon-
fundiret worden, sondern allerdings sulvus verbleiben, so kann auch derselbe in soweit als ein Kreditor
betrachtet werden, als derselbe auf das Gut zu denen Eichen oder sonst pro ilekuuoto testutors etwas
erweislich bezahlet hat, welches dann behörig liguidiret und beschienen, sodann aus dieser L. mussu
liereclitariu ersetzet werden müßte.

46 «>iw«skin»ei» ltniu. Wann des Herrn von Ebcrstein Frau Schwiegermutter von Büring
erweislich darthun kann, daß sie zur Unterschrift dieses vorgelegten Scheines induziret und verleitet
worden, so kann derselbe in prueguclicium vsritutis gar nicht allegiret werden; sondern die Nechtslehre
stehet fest- plus kulieet vulors guocl uAitur guum iä guocl simuluts eouoipitur, und weilen in
sothaucm Schein von einem Verkauf und Cession zum Vorschein gebracht und verifiziret worden, (Ma.
alias rekereus uiliil produt udsguo reluto. Über dieses auch hat die Frau von Büring in prao-
suclioium und zum Nachtheil derer Eberstcinischcn Kinder der ersten Ehe valicle nichts aussagen, attcstiren
und coukessiouem, als seic sie hierzu induziret und verleitet worden, impugniret und revoziret, so hat
durch solche das Successionsrecht, welches die Kinder per teskameutum des Hrn. von Büring erlanget
nicht alterirct und verändert werden können, sondern es mußte ihnen solches in salvo verbleiben, und
seind die Verlassenschaft des Hrn. von Büring und ihrer verstorbenen Frau Mutter sure separntiouis
sogleich zu sich zu nehmen, allerdings befugt, und müssen dagegen auch die onera, welche etwa auf dieser
Verlasscnschaft gehaftet, behörig abtragen Alles von Rechts wegen, doch vorbehaltlich anderer besser ver¬
ständiger Meinung. Herbsen, den F. ?edr. 1723. (I-. F.) Johantt Ludwig Miederftoldt

1. II. und Professor sur. orcl. das.

Die alte Frau v. Büring hat nur zwei Kinder gehabt, nämlich einen Sohn,

den Ober-Stallmeister Johann Karl Friedrich v. Büring ich 15. Januar 1720), und

eine Tochter Maximiliane v. Büring 17. Nov. 1720), des Ober-Jägermeisters

Karl v. Eberstein erste Gemahlin. Am 9. Januar 1719 machte, wie oben ausführlich

mitgetheilt, der noch unverheirathete Herr v. Büring einen vermeinten letzten Willen,

der aber für kein zu Recht beständiges Testament zu halten ist, indem es demselben

sowohl an den Lolennilutibim intrinsaem als axtrinseois fehlt, wie das Responsum

mit mehreren: ausweist. Hiernach wäre der Frau v. Büring als Mutter die Hälfte,

und der Frau v. Eberstein, als des Oberstallmeisters v. B. Schwester, die andere

Hälfte der Büringischen Verlasscnschaft nach der nnssauischen Landordnung zugefallen.

Es hat aber die Frau v. Büring aller gemachten Vorstellungen ungeachtet ihres Sohnes

v. Büring Verlasscnschaft nicht antreten wollen, sondern sich vielmehr mit der ihr zu¬

gedachten Natural-Verpflcgung begnügen lassen und deshalb am 13. Febr. 1720 mit

ihrem Schwiegersohne v. Eberstein und dessen Gemahlin, ihrer Tochter, einen Vergleich

aufgerichtet, worin der Fr. v. Büring jährl. 200 fl. und noch andere Prästanda be¬

stimmt wurden. Wenn nun auch die Frau v. Büring in jetzterivähntcm Vergleiche

den Hrn. v. Eberstein und dessen Gemahlin als Universalerben von des Hrn. v. Büring

Verlassenschaft vermöge dessen Testaments anerkannte, so hat sie doch dadurch niemanden

präjudiziren, vielweniger das erworbene Recht ihrer Tochter beeinträchtigen können, da

sie weiter nichts gethan, als daß sie sich nur ihres Erbrechts begeben und sich mit der

ihr ausgesetzten Natural-Verpfleguug begnügen lassen, mithin von aller weiteren For-
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dcrung abstehen wollen. Und der Ober-Jägermeister v. E. hat ZW. uxoriv nomine

per Äemorialö all Lerenissimum deklarirt, daß er seines verstorbenen Schwagers

v. Büring Verlassenschaft eum benelleio le^äs et Inventnrii antreten oder dessen Erbe

sein wolle, mit Bitte, solches all protoeoilum zu nehmen und ihm darüber eine be¬

glaubigte Bescheinigung zu ertheilen. Hierauf ist den 30. Januar 1720 diese clselg.rg.tio

gclitionis Iiereäitgtis eum benelleio le^is et Inventgrii ZW. uxorio nomine tnetn

all protoeollum genonrinen und ein Inventgrinm legale binnen 6 Wochen aufsetzen

zu lassen, ihm auferlegt worden.

Da nun der Ober-Jägermeister v. E. am 6. Okt. 1719 vor Notar und Zeugen

den unter gewisser Bedingung geschlossenen Kauf des Eichen-Gutes aufgesagt, und nicht

als Erbe, sondern nur als Kreditor die Possession ergriffen gehabt, außerdem auch die

ganze Büringische Verlassenschaft nicht in seinem, sondern in seiner Frau Namen ange¬

treten und deshalb am 12. März 1720 des Hrn. v. Büring Wohnstube entsiegelt und

in des Rath Tilemann und anderer Gegenwart die darin befindlichen Sachen inven-

tarisiren lassen: So folgt hieraus unwidersprechlich, daß nach dem am 17. Nov. 1720

erfolgten Ableben der Frau von Eberstein deren sämtliches Vermögen, mithin auch die

aus sie vererbfällte und in ihrem Namen einzig und allein angetretene Büringische

ganze Verlassenschaft auf ihre sämtlichen Kinder, nämlich einen Sohn und drei Tochter,

zu gleichen Theilen vererbt worden und daß der Ober-Jägermeister v. E. daran weiter

nichts, als nur den Nießbrauch zu beanspruchen gehabt, davon aber nicht das Geringste,

also auch nicht den Löhnberg er Zehnten, am wenigsten aber die von seinem Schwager

Büring daran gewandten Meliorationen, namentlich das mit großen Kosten neuerbaute

Wohnhaus zu Löhnberg an den I)r. v. Gülchen zu verkaufen berechtigt war, mit¬

hin alles, was derselbe diesfalls erhoben, aus seinem bereitesten Vermögen seinen Kindern

erster Ehe von Rechts wegen hätte ersetzt werden müssen. Der Nießbrauch der Büringi¬

sche» Verlassenschaft hatte dem Ober-Jägermeister v. E. allerdings zugestanden; da der¬

selbe jedoch bei seiner zweiten Verheirathung versäumt hatte, den Kindern erster Ehe

ein ordentliches Jnventarium aufnehmen zu lassen, so konnte dieser Nießbrauch ihm

entzogen werden. In die Büring'schen Güter hatte er zwar sehr viel Geld gesteckt,

nach seinem Tode fand sich aber von nichts ein zulänglicher Beweis.

Der Ober-Stallmeister v. Büring hatte hinterlassen außer dem Löhnberger Zehnten

und dem Eichengute auch noch Mobiliar-Vermögen an Silbergeschirr, Kleidern, Leinen¬

zeug, Geräth und andern Effekten, auch Pferde und Pferdezeug; dann die Fütterung

und Zehntfrüchte zu Löhnberg, zu 800 Thlr. geschätzt, 4 Mastochsen zu 150 Thlr.;

ferner einen Wechsel vom Jeckoff zu 150 Thlr., in 6 Wochen zahlbar, und endlich in

der Heller-Hütte an Eisen für 550 Thlr. Das alles hatte sein Schivager Eberstein

an sich genommen, um Büringische Schulden davon zu bezahlen. Außerdem hatte nach

Büring's Tode Eberstein von dein Löhnberger Zehnten an zweijähriger Pacht 1000 Thlr.

und in 6 Jahren aus dein Gute Eichen 3000 Thlr. empfangen. Den Zehnten zu

Löhnberg hatte Eberstein sogar verkauft und über die von dem Käufer bezahlten dar¬

auf gestandenen Schulden nach 4663 Thlr. daher empfangen. Es wäre nun nachzu¬
weisen gewesen, wie viel Büringische Schulden hiervon bezahlt worden waren, wenn

dieser Punkt nicht durch Vergleich hätte gehoben werden können.

Das Nähere ist ersichtlich aus nachstehendem Schreiben des Grafen Ernst v. E.

an seine Brüder Ä. cl. Mainz 1. März 1726.
Nr. 398.

Hochwohlgeborne Freiherren! Allerliebste Herren Brüder! Gleichwie denen-

selben vor die an den Fürsten von Dillenburg wegen unsers sel. Bruders Rinder

Angelegenheiten erlassene schreiben geziemend dankbar bin, obschon solche um dessent-

willen ohne Frucht, da die Landesgesetze klare NIaße geben, daß die Groß,nutter,

was vor Aondition sie sei, von der Gnkel Vormundschaft nicht ausgeschlossen:

also kann nicht umhin, denenselben von dem Succeß und der wahren Bewandtnis

der Sachen hiedurch in der brüdcrl. Zuversicht und Vertraulichkeit Nachricht zu
geben, und werden Dieselbigen bereits aus der Aopie, so von meinem 4'utvrii über-
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schicket, ersehen haben, wie ich mir die Vormundschaft durchaus nicht nehmen lassen.

Kraft deren nun und da ich sowohl zu meiner, als unser allerseits Sicherheit bei

dem Fürsten angehalten, in seinem Namen einen tüounni«8s,riuin zu ordnen, welcher

meines sei. Bruders sämtliche Verlassenschaft neeurut, inventiren und die Separa¬

tion, was in die sste und 2te Ehe, ingleichen ihme insbesondere gehöre, thun

solle. Nachdem ich nun dem diesfalls angesetzten Termin beigewohnet und mich

ganzer H Wochen damit geplaget, hat sich endlich dennoch gefunden, daß alle ge-

thane Arbeit lediglich umsonst gewesen, weilen durch all mein Bemühen ich den
Konkurs schwerlich werde vermeiden können. Sintemalen sich leider über die

20 000 fl. Schulden und zu Bezahlung dererselben schwerlich die Zulänglichkeit aus

dem, wovon er zu disponiren rechtlich Gewalt gehabt, sich finden wird. Dann das

Gut Gichen kommt von dem fel. Gber-Stallmeister von Büring her, welches

vermög dessen Testaments dem ältesten Sohne von seiner Schwester entweder pri¬

vativ ö oder im Fall das Testament durch rechtlichen Spruch ungültig erkannt

werden sollte, doch denen Kindern erster Ehe zu gleichen Theilen gehöret, in

welches er leider einen Haufen gestecket, aber von nichts zulänglicher Beweis sich

findet. Den usum truetmn hat unser sel. Bruder allerdings davon ziehen können,

alleine dessen Nnerfahrenheit in denen Rechten und daß er niemanden darum ge¬

fraget und von seinem Zustand Lontiäönö gemacht, hat ihme selbsten inuthwillig

drum gebracht, indeme er bei seiner 2ten Verheirathung denen Kindern erster Ehe

kein ordentliches Inventarium fertigen lassen, und die nassauischen Landesrechte

setzen: daß wann dieses nicht geschähe, der Vater den usuin tvuetmn davon verlieret.

Sollte dieser Punkt nun nicht durch Vergleich gehoben werden, ist sich der Berech¬

nung zu Vortheil der Kinder erster Ehe durchaus nicht zu entbrechen, wodurch große

Konfusion noch erwachsen muß.

So hat er auch auf dieses Gut Eichen ^000 Thlr. von dein Grasen von

Hachenburg aufgenommen und dazu verschiedentlichc Waldungen durch solches

Geld angekauft. Die Konvenienz aber hat sie ihm so theuer bezahlen machen, daß

er wenigstens 4 pro tz'önt., zu den Interessen beischießen müssen. So finden sich

auch 6000 fl. alte auf dein Gute Eichen stehende Steprothische und Seelbachi¬

sche Schulden, davon er nicht recht informiret, mithin so neZfiiAenk gewesen, einen

Vergleich, wodurch er mit 5 bis 600 Thlr. davon loskommen können, ausgeschlagen

und verabsäumet.

Weiters findet sich sein schönes, wohlgebautes und kostbares Haus, so

ihm über sOOOO Thlr. kostet, aber schwerlich höher bis ^e anzubringen sein wird.

Acobilien und Hausrath sind nach aller Erfordernis vorhanden. Wann aber die

Kinder erster Ehe alles, was von ihrer sel. Aiutter und dem sel. Büring herkommt,

wegnehmen, ingleichen die 2. Gemahlin ihr Ehegcld und Eingebrachtes, so reichet

dieses alles nicht zu, um den Konkurs zu vermeiden, sondern ich muß zusehen, wie

alles von unserm sel. Vater und Amtier Herkommende in fremde Hände und an

den Meistbietenden kommt, und davon die Schulden nach Proportion bezahlet

werden. Ich habe zwar vermeinet, dieses und daß man Haus und Güter nicht

so auf einen Plötz verstoßen, einfolglich vor halb Geld hingeben müsse, dadurch zu

vermeiden, daß ich vermöge der Beilage snb ^ sowohl die Witwe als Groß¬

mutter erster Ehe dahin disponiret, geschehen zu lassen, daß man die Aiobilia

verkaufe und davon die kleinen Schulden bezahle. Weilen aber aus der Großmutter

Eigensinn, Kahligkeit und Geiz darunter auch nicht mich zuverlässig fußen kann,

so fürchte, daß auch hierin meine gute Intention erliegen und es zum Konkurs

kommen muß, wodurch unsere Familie hiesiger Landen einen großen Stoß bekommt.
Die Beilage sub L wird zeigen, was ich dessenthalben und zu Behuf der

ganzen Sache bei dem Fürsten gebeten, und snd p was er daraus dekretiret. Ich

gestehe gern, daß mir sehr nahe gehet, daß unser sel. Bruder erstlich durch die

Unkosten, die er sich wegen der 2ten Gemahlin in Absicht aus die reiche Succession,

so er bei ihres Vaters Absterben ohne Söhne zu gewartcn, ihm freilich wohl bc-
35
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kommen wäre; dann die Nnerfahrenhcit in denen Rechten, wciters sein Aopf, nach

dem er alles einrichten und niemand etwas fragen und folgen wollen; letzlichen

und hauptsächlichen aber sein gutes Herz und Begierde, jedermann zu obligiren,

uud in 8unnnn er seinen Tod so balde nicht vermuthct, wie er sich dann bei

längcrm Leben aus allen würde gerissen haben, dieses veranlasset, welches unserm

Namen und Familie solchen Nachtheil bringet, daß, wann mich Gott in den Stand

gesetzt hätte, ich aus den, Meinigen seine Ehre retten müßte.

Wegen seiner sächsischen Verlassenschaft, nämlichem den Lehnstamm, so

er noch auf Horla steh,,, ingleichen sein 7. Theil an dein Leinunger Kupfer¬

bergwerk, die Horlaische Mühle und was noch sonsten ist, möchte ich gerne

salviret wissen, damit die Frau und Amder nur noch etwas hätten und nicht sich

die Heirath reuen lassen müßten. Da wir Gebrüder uns nun bei dieser Bewandnis

nicht entbrcchen können, in subsickinn, zuvörderst die Trauer- und Begräbniskosten

von demjenigen, was ihn, etwa,, noch von den rückständigen Interessen des Lehn-

stamines und sonst zukommt, zu bezahlen, ingleichen der letzter,, Witwe wegen ihrer

WOO Thlr. Gegenvermächtnis aus dem Allodio Satisfaktion zu thun, wie auch

sernershin die jährlichen 300 fl. des Horlaischcn Lehnstammes denen Zen Söhnen

zu ihren, Unterhalt seeunäum eaMu, folgen zu lassen: als habe ich mit meinen

liebsten Herrn Brüdern hiedurch darüber allenthalben kommuniziren und mir die

Eröffnung Dero Meinung und alle brüderl. Assistenz ausbitten wollen, insonderheit

zu überlegen stellende, ob, wann es etwa,, auf ein paartausend Thlr. zu Rettung

unsers sel. Brüdern Ehre in, Grab und Vermeidung alles Anglimpfs unseres Ge¬

schlechts und Namens ankäme, wir nicht den Entschluß fassen möchten, solche zu

übernehmen und dagegen sein Hüttenthcil und Wühl so lange zu behalten, bis

solche nebst den fvOO Thlr. Gcgenvermächtnis daraus wiederum erhoben. Schließ¬

lichen muß „och gedenken, daß, wann mich nicht mein Gewissen noch zurücke hielte,

da unser Geschlechts,,ainc und die unschuldigen Ainder außerdem gänzlich ab»,,-

äonniret und exponiret wären, ich die Vormundschaft also gleich niederlegen würde,

wie mich dann, wann es „och v«8 inwAvu wäre, I(, Pferde zu deren Äbernehmung

nicht bringen sollten. In Erwartung baldiger ausführlicher Antwort verbleibe in

brüderlicher Ergebenheit Meiner allerliebsten Herren Brüder getreuer Bruder und

ergebener Diener E. ch. Gr. ro» Gl,erste,».

Mainz, 1. Äleuckij 1726.

?. 8. Noch muß meinen liebsten Brüdern melden, daß die alte Großmutter dahin trachtet,
die Kinder reformirt zu machen, wie ich dann dessenthalben eigenhändige Schreiben von ihr in
Nauden habe. Wessenthalbcn ich mir Dero guten Rath und Assistenz auch hierunter auskitte. In¬
sonderheit was den Sohn anbetrifft, ob dann etwan nicht möglich wäre, selbigen in , oder 2
Jahren nachcr Zerbst zu bringen, da wüßte ich gewiß, daß er lutherisch und wohlerzogen würde,
bis dahin aber müßte man sehen, wo man ibn etwan drinne zu jemanden brächte.

I..

Aund und zu wissen sei hiermit, als „ach sel. Absterben des weil, hochwohl-

gebornen Herrn, Herrn Aarl Freiherrn von Eberstein, hochfürstl. nassau-

dillenburg. Ober-Jägermeisters, man aus höchst bewegenden zu Wohl und

Vortheil dessen nachgelassener Frau Wittib und sä mtl. Ainder gereichenden

Ursachen ü propos gefunden, zu Abtilgung der sich gefundenen verschiedentlichcn Schul¬

den die vorhandenen väterlichen Mobilien bestmöglichst zu verkaufen, und dann

sowohl wegen der erweislichen Illatoruin erster Ehe, als auch der itzigen Frau

Witwen von Eberstein gebor,,en von Quernheim wegen ihrer üot,k von

Eintausend Thlrn. und vermöge Duotormu Äotuliuin, welche jedoch „och weiter

nicht, als insofern sie nach hiesigen Landesrechten bestehen können und saivo jure

derer DuMon kt, euj„80,„M,e agnosziret werden, verlangenden f000 Thlr. Wieder¬

lage, als der ersteren privilegirten Areditoren, verlanget worden, daß diese An¬

forderungen aus sothanen Blobilien und andern bereitesten Mitteln sofort zuerst

bezahlet werden sollen, sich aber solches ohne geflissentliche Nmstürzung und Ver-
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nichtigung oben angezogenen notherforderlichen Hauptzweckes ohnniöglich praktiziren

lassen können, als ist sowohl denen Rindern erster Ehe rutions ihrer säintl.

mütterl. zu erweisenden Illatormn halber, auch vorbcnannter Frau Witwen wegen

unter dein ausdrücklichen Vorbehalt, daß sie sich beider Theile durch die gestattete

verkaufung und snpsrssäirung durchaus nichts an ihren jnribns, insonderheit der

Priorität begeben haben wollen, es dahin verglichen worden, daß ihnen allerseits

deshalben das allhier gelegene Ebersteinische Haus samt allen Zubehörungen,

nichts davon ausgeschlossen, zur Sicherheit fürs rstsntionis b^potbsous ausgestellet

und aus das rechtskräftigste als solches nur geschehen kann und sollen, reservirt
worden.

So ist auch weiters der hochgeborne Graf Herr Ernst Friedrich des heil.

Röm. Reichs Graf von Eberstein ins Ruttel getreten und verspricht dessen ge¬

liebten Frau Schwägerin und jetzigen Frau Wittib aus obigen Ursachen und

bis etwan das Haus verkaust und die obangezogenen Prätensiones soweit sie Rechtens,

davon bezahlet werden können, welches längstens binnen 2 Iahren u äuto ge¬

schehen soll, diese 2 Jahr über jährlich s00 Thlr. den Thlr. zu ß0 Xer gerechnet,

entweder aus des sei. Brüdern allhiesiger Landen gelegenen Verlassenschaft,

oder dafern diese nicht dahin ausreichen sollte, aus dessen sächs. Erbgütern snb-

siÄuirs, und zwar den f. 7br s?26 50 Thlr., den h Nmtij s?2? 50 Thlr., den

f. 7br 1727 50 Thlr. und letztlich, wann es sich nämlich mit Verkaufung des

Hauses so lange verziehen sollte, den s. Nurtij s723 die letztem 50 Thlr. gel. Gott

gegen deren Quittungen zu bezahlen und davor mit seinem properen vermögen

zu haften. Sollte es sich aber mit verkaufung gedachten Hauses länger als die

vorgesetzte Zeit ohne ihr, der Frau Wittib, Verschulden verweilen, so soll bis zu

dessen Bewerkstelligung mit Bezahlung der gedachten jährigen s00 Thlr. auf vor¬

gesetzte Art fortgefahren werden. Weilen auch der in Sachsen hinterlassen«: Lehn¬

stamm an 6000 RIeißnischen st. des sel. Gber-Iägermeisters Rkännl. Lehnserben

gebühret, mithin die Interesse an 500 Rkeißn. st. alljährlich den 2 Söhnen acupia-

Ubns partibus gehören, als sollten der Frau Wittiben vorhandenen beiden Söhnen

jährl. 200 RIeißn. st bezahlet werden, wovon dieselbe ermeldte beide Söhne unter¬

halten, und was davon ersparet werden kann, denselben zurücklegen soll. Zu Rrkund

ist dieses von denen sämtl. Interessenten eigenhändig unterschrieben und mit ihren

angebornen Siegeln bestärket worden. Alles treulich und ohne Gefährde. Geschehen

Villenburg, den s6. Bsbr. s726.

(R. 8.) G. ch. Gr. r. Edrrstein.

(R. 8.) G. A. r. Uorücck als hierzu erbetener Zeuge.

(R. 8.) H. D. G. Krkuler als Zeuge.

(R. 8.) Das obiges also im Beisein meiner, des in der Sach verordneten

tloimnissarü, verrichtet worden, wird hierdurch versichert.

Villenburg, den s6. vgtw. s726. I. Jerkrl.

L.

Ew. Vchl. haben Dero Rath und Amtmann Jockeln gndgstn. Befehl ertheilet,

meines sel. Bruders, des Gber - Jägermeisters von Eberstein, sämtl. Verlassen¬

schaft ordentlich zu inventircn uud was in jeder dessen beiden Ehen acquiriret

und an Schulden gemacht worden zu separiren. Vieweilcn nun diese Arbeit bei¬

nahe zu Ende und jetzo die Nothdurft erfordert, daß, nachdem nomins der Pfleg¬

kinder die väterliche Verlassenschaft suiu bsusllsio IsKis et Invsuturü angetreten

worden, vorerst denen Rindern erster Ehe ihre mütterl. erweisliche Illatu nebst

der halben Errungenschaft, sodann der hinterlassenen Frau Wittib gleichmäßig

ihre Illuts. und halbe Erkoberung extradiret; 2) meines sel. Bruders Aktiv-Schulden
ull luvsutariniu beigetrieben, weniger nicht 2) dessen mobilia stiam si ssrvunclo

»si-vari possint ob uotum m-KSns uss ulisunm oum oausus oossuitions st Dsersto

cknclieis jum dessen Ertheilung hiermit geziemend gebeten wird) verkaufet und zu
3S*
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Geld gebracht, davon (s) die Illutu mutkvnu, nachdem« solche entweder rechtsbeständig

probiret oder eidlich erhärtet, so ferne solche in erster Ehe durch den Gebrauch nicht

konsumirt, nebst der halben Errungenschaft vergütet, demnächst von denen (lre-

clitoribus die behörige Probation vorgenommen und dieselben nach ausgemachtem

richtigen liguiclc» befriediget werden müssen: Als habe Ew. Dchl. gehorsainst ersuchen

wollen, sowohl als Landesherr als auch nächstdem als (Ober-Vormund Dero

Rath und Amtmann Deckeln, maßen derselbe von diesen Posten bei Aufrichtung

des Invöutarii allschon gute Nachricht erhalten, fernerweitige Kommission zu er-

theilen, daß er obiges alles seinem besten Verstand, Gewissen und Befinden nach

baldmöglichst verrichten, mitfolglich, wann etwa einige Irrungen entstehen sollten,

weiters umieubileiu eowxosiUoimin tentiren, oder in deren Entstehung nicht weniger

wegen der Gerade und Geergeräths, welches letztern halben ich zu Liberiruug

meines Gewissens und Entschüttung aller künstigen Verantwortung gegen den

ältesten Pupillen insonderheit ein O6ei8mu erbitte, einen rechtlichen Spruch ertheilen,

2) allenfalls die Güter zum Besten der Eigenthümer salvo fürs verlehnen die

Revenuen eintreiben helfen; 3) die Früchte und Bestcllungsgesälle sieder dem Tode

des clskuueti sich berechnen lassen, wovon (s) die gebührliche guat.u denen Kindern

erster Ehe zur Alimentation ausfolgen lassen, auch 5) serners vi^srs Loimmssionis

alles und jedes thun und leisten solle und möge, was zu gänzlicher Ausmachung

dieser Successions-Sache und was derselben allenthalben anhängig erfordert wird,

wann es auch gleich hier vsl in Lviniuissoriuli nicht spsoiulim exprimiret wäre.

Nachdem auch Ew. Dchl. den H. llujns gn. Befehl ertheilet, daß alle die¬

jenigen, welche in dem Ebersteinischen Sterbhaus Kisten und Kasten in pänden

und Verwahr gehabt, das llurumsukmu manrksstMouis innerhalb 3 Tagen ab¬

schwören sollein als bitte gehorsamst zu deklariren, wer diesen Eid abnehmen,

wann und wo solcher abgestattet werden, ingleichen daß selbiger, sonderlich der

Brief und Barschaft wegen, denen Rechten gemäß von allen und jedem, so

Gelegenheit gehabt, zu etwas im Sterbhaus zu kommen, gefordert und geleistet

werden solle. Insbesondere aber ersuche Ew. Dchl. aufs angelegentlichste, die gn.

vrärss ergehen zu lassen, daß die von meinem sei. Bruder allschon vorlängst über-

gebenen Rechnungen ohne ferneren Verzug abgehöret werden müssen.

Dieweilen auch höchst nöthig und unabgänglich ist und mich mein Gewissen,

Bluts und Vormundschaft!. (Obliegenheit dahin verbindet, vor die standesmäßige

Erziehung derer Kinder erster Ehe hauptsächlich zu sorgen: als will zu Ew. Dchl.

gewissenhastigen Ermäßigung und Entschluß stellen, ob Dieselben ?c. etwas dagegen

einzuwenden haben möchten, daß zuvörderst der älteste Sohn an einen der väter¬

lichen und zur Lehnsfähigkeit im Kurfürstenthum Sachsen erforderlichen

Religion zugethanen (Ort gebracht, daselbsten bis zu der einstigen Unterbringung

an einem Pos christadelig erzogen; 2) die älteste Tochter Iohannetta, mit

welcher es die höchste Zeit ist zur einstweiligen Erziehung und Unterricht in aller

dein Frauenzimmer anständigen Geschicklichkeiten etwan in ein Kloster als Dsn-

siouuirs gebracht; 3) die zweite Amalia noch einstweils bei der Großmutter

gelassen; (s) die jüngste Thristiane aber meines Bruders Gemahlin zur Erziehung

gesolget und dazu die erforderlichen Kosten wo es am thunlichsten und verant¬

wortlichsten hergenommen werden. Gleichwie nun obiges alles in den Rechten

gegründet ist, also getröste mich um damehr höchster Defcrirung und verharre ec.

Dillenburg, den (4. Kölln, (726.
e.

Unsers Rath und Amtmanns orärs und Kommission wird aus die hierin

erhaltenen punkta, insoweit den hiesigen Landrechten und Gewohnheiten gemäß,

hiermit in Ansehung der Eides-Abnehmung extendiret. Was aber die Versorgung

der beiden ältesten Kinder erster Ehe belanget, soll deshalben nächstens nähere

Verordnung erfolgen. Dillenburg, den (6. Vsbrnurij (726.

Clm.stttm chürst Zu



Nach dem Tode des Ober-Jägermeisters v. E. wurden drei seiner Kinder
1r Ehe (Charlotte, zuweilen auch Johannette gerufen sgeb. 22. Mai 1714s,
Amalie sgeb. 8. März 1717s und Karl sgeb. 4. Mai 1719s) zu ihrer Großmutter,
der alten Frau von Büring, auf das Gut Eichen gebracht. Die jüngste Tochter
Christiane (geb. 19. Juni 1720) nahm ihre Stiefmutter zu sich. Wie es den
Kindern auf dem Eichengute erging, erhellt aus dem Schreiben des Hrn. L. Stich,
eines gewesenen Dieners des verstorbenen Ober-Jägermeisters, an den Grafen v. E.
Nr. 399.

Hochgeborner Reichsgraf, gnädiger Graf und Herr! Ewer hochgräfl. lZxaczllsu?
habe ich aus besonderer tragenden Veneration zu dem lübarskainischen Hause und dessen
hinterlassenenPupillen von weiland Dero Herrn Brüdern, Herrn Carle Freiherrn
von lülierslein sel., nicht umhin gekonnt, wahre Nachricht hierdurch untcrthänig
einzusenden, was gestalten mit denen armen Waisenkindern in denen Eichen verfahren
und selbige von ihrer Frau Großmutter Frau von Büring traktiret und gehalten
worden. Zumalen da solche nicht ihrem adeligen Stande gemäß verpfleget, wie ein
solches wohlen sein und von der Frau von Büring nach ihrem Gewissen zu thun
erheischet werden könnte, als verbindet mich mein Gewissen und müßte mich der
grossesten Sünde zu thun befürchten, daß als ein jederzeit treu aufrichtig gewesener
Diener von Dero Herrn Brudere, Herrn Ober-Jägermeister sel., solches Beginnen
mit Stillschweigen vorübergehen und Ewere Lxesllöii^ ein solches nicht nach Wahr-
heitsgrnndoffenbaren sollte, um hierdurch denen armen Pupillen bei Ewer hochgräfl.
lüxooll. einen kräftigen Beistand und Hülfe zu prokuriren und um selbigen der Kinder
Bestens halber unterthänig zu bitten, in Betracht, da weder die Frau Wittib (Karl's
v. E. 2. Frau) noch Herr von Nord eck (der Witwe v. E. Beistand) solches zu thun
sich unterfangen wollen aus rk^arcU mau möchte vielleicht glauben oder sich immaKiniron,
daß sie solches aus einer habenden Passion gegen die Frau von Büring thäten,
welches doch in Wahrheitnicht also, sondern selbige vielmehr der Kinder Bestes in
allen Stücken, wie sie auch Namen haben mochten, sich herzlich anwünschen. Um aber
Ewer hochgräfl. ltlxakll. die wahre Beschaffenheit unterthänig vorzustellen,so habe nicht
allein erstl. von der Frau Wittib ihrem Kutscher Johannes Kellern sowohl, welcher
gestrigen Tages die Frau von Büring in die Eichen gefahren, auch wiederum mit
zurückgebracht, vernommen, sondern auch überdeme von vielen anderen ehrlichen Leuten,
wie dann ein solches schon stadtkundig und im ganzen Grund Burbach offenbar, ver¬
nehmen müssen, und zwar zu größestem Leidwesen und Bedauern, daß die Kinder
zweitens sehr schlecht bekleidet zc.; drittens auch mit Kost und Trank so miserabel
verpflegt werden und zu befürchten, ihnen hierdurch eine Krankheit zustoßen möchte,
maßen sie fast ohne Salz und Schmalz essen müßten, welches sie dann gar nicht ge¬
wohnet zc., keine Speise vor Gesunde, will geschweige» vor solche zart auferzogene
Kinder, das Wassertrinkcnihnen auch sehr hart, da ihnen ein solches überflüssig, das
Bier aber ihnen hiergegen sehr sparsam gereichet wird, der Junker Carla ihme,
Kutscher, auch begegnet zc., sondern letzlich viertens gäben die Eicher Hofleute auch
zwarcn dann und wann denen Kindern etwas Milch zu ihrer Nahrung, aber sie
müßten dieses alles heimlich thun, damit es ihre Großmutter Frau von Büring nicht
erführe, welche dieses nicht leiden wollte zc., welches dann auch die älteste Fräulein
Charlottchcn zu sagen bewogen, gegen die Hofleute, sie wären adelige Kinder, es
ginge aber anjctzo ganz verkehrt bei ihnen her zc., die Hofleute wären Bauern und
lebten gegen sie zu rechnen als Edelleute, es wäre nicht zu verantworten; wann sich
ihr Herr Ohm, als Jhro hochgräfl. lilxe. ineinende, sich ihrer in ihrem Elende nicht
annehmen thäte, und so wären sie ja verloren und verdorben. Aus diesen erzählten
Umständen nun werden Ewere hochgräfl. llxesll. ersehen können, ivie es denen armen
Kindern in denen Eichen bei ihrer Fmu Großmaina gehet zc. Worüber in allein
unterthänig ein tragendem Respekt und Veneration verharre HochgebornerReichsgraf,
gnädiger Graf und Ewer hochgeboren Gnaden meines gnädigsten Grafen und Herrn
unterthänigster Knecht. Dillenburg,den 20. iUartil 1726. k,. Ltivli.



— 550 —

Nr. 400. Schreiben des trafen Ernst v. E. an Krn. Aoktor Steuver inDill'envnrg «l. «I. Main;, den 27. März 172K.

Hochedeler, hochwerthestcr Herr Doktor! Demselben kominunizire hiebet im Ver¬

trauen eine Nachricht wegen meiner armen Kinder draußen, in den Eichen, dergleichen

ich auch von anderwärts mehr her habe. Weilen ich nun in meinem Gewissen nicht

verantworten kann, die armen Kinder auf diese Maße hautircn und verderben zu

lassen, als wollen Sie so gut sein und zuvörderst bei Jhro Dchl. dem Fürsten Audienz

nehmen und ihnen die Wichtigkeit dieser Umstände und daraus nothsachlichen Folge¬

rungen anreichen, dermaßen vorstellen, und daß bei der Bewandtnis nicht umhin könnte,

eine Änderung zu thun, um meinem Gewissen darunter nichts zu Schulden kommen

zu lassen, wollte ich demnach nicht zweifeln, Sc. Dchl. würden hierunter ein christl.

und billiges Einsehen mit haben und mich daran nicht hindern.

Demnächst gehen Sie hin zu dem Hrn. Rath Jeckeln, ersuchen denselbigen, ob

ihme gefällig wäre, etwan mit hinaus zu fahren und von allen Sachen den Augen¬

schein selbsten mit einzunehmen; wäre er aber behindert, werden Sie solches allein zu

übernehmen haben. Weiteres belieben Sie der Frau von Büring, wann solche noch

in Dillenburg anwesend, oder andernfalls draußen in den Eichen die nothdürftige und

erforderliche Repräsentation dieser Unartigkeiten mit solchem Nachdruck zu machen,

damit sie findet, daß dergleichen weder vor Gott, noch dem Genüssen und der ehrbaren

Welt, ja gar vor dummen Bauern nicht zu verantworten. Hat sie sich entweder nicht

im Willen oder nicht im Stande befunden, sie nothdürftig und ehrbarlich zu versorgen,

hätte sie nicht nöthig gehabt, nur und aller Welt das Maul aufzusperren. Hier muß

Rath geschafft werden, er komme auch her, wo er auch wolle, und muß man den

Kindern von ihrer väterl. und mütterl. Weißzeug und Kleidung nicht allein, was zu¬

rechtmachen lassen, sondern auch von denen Hofleuten so viel Geld, daß man sie wohin

bringen kann, aufnehmen. Ich habe bishero immer gehofft, von Ihnen einige Nach¬

richt zu bekommen, darnach ich etwan weitere Ussures nehmen könne; allein in dessen

Entstehung weiß ich jeho nicht, was ich anfangen und worauf ich ineine Reflexion

richten solle. Wetter und Wege sind noch zu schlimm, sie weit wegzubringen; muß

man also sehen, sie in Dillenburg Ivo auf deu Nothfall unterzubringen, es sei bei

meiner Frau Schwägerin, oder bei der Frau Oimensin, oder wo es sonst ist, nur

bei rechtschaffenen Leuten, da sie nichts Böses sehen und ein wenig gezogen werden.

Ich will mir über alles des Fürsten Resolution und Meinung des Herrn Rath und

Herrn Doktors Gutachten ausbitten, um darnach hinlänglich rathen zu können. Lassen

Sie sichs bestens angelegen sein, denken, daß es eine Gewifsenssache ist, und daß ich

mich äußersten Fleißes bestreben werde, daß Ihnen Ihre Bemühungen nicht unver-

golten bleiben. Womit verharre meines hochwerthcsten Herrn Doktors dienstwilligster

Mainz, 27. Aurt. 1726. G. A Gr. von Gverstein.

Nr. 401. Antwortschreiben des Ehristoph Ludwig Stich (da vn. Steuver
krank ist), worin zugleich gemeldet wird, daß der Kran v. Würing auf ihr
Ansuchen der Advokat und Kaiserl'. Wotar Dieterich zu Dill'envnrg zum
Witvormund beigegeben worden ist — ck. «I. Dill'envnrg K. April' 172V.

Hochgeborner Reichsgraf, gnädiger Graf und Herr! Auf Begehren und An¬

sinnen Hrn. voolor Slanbsrn, welcher einige Zeit hero wegen Unpäßlichkeit zu Bette

liegen müssen und also nicht im stände, solcherhalben an Ewer hochgräfl. lkxeelleim

auf Dero jüngsthin an ihn abgelassenen Schreiben selbsten behörigermaßen zu antworten,

welches er ihme dann nicht in Ungnade zu bemerken ausbittet, nehme die Freiheit

Ewer hochgeborne reichsgräfl. Lxesllsns unterthänig vorzutragen, nämlichen, daß er

gegebenen Befehl gemäß, sobalden er wiederum von seiner Maladie restituiret, um aus¬

gehen zu können, bei Jhro hochfürstl. Durchl. Fürst Christian sich nicht allein zu melden

und ihm gegebene Di-ckras zu expediren, sondern auch sich ferner nach dem frciadeligen

HauS Eichen zu begeben, alles dasclbsten in Augenschein zu nehmen, um hernacher

alles Passirte Ew. hochgräfl. Zlxoallmm referiren zu können. Die Frau von Büring
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hätte auch bei hochfürstl. Durchl. ihr Alter und Nnvermögenheit vorgeschützet, als Vor-

münderin var ihre Person allein die Last auf sich zu nehmen und allein nachgehen

zu können nicht im stände zu sein, mithin um einen Mitvormnnd und Gehülfen,

den z4clvooa,t,nm und kaiserl. Uotnrinm Herrn Oistsriell allhier vorgeschlagen und

gebeten, welcher ihr dann auch von gnädigster Herrschaft wäre zugestanden und bereits

in Eid und Pflichten genommen worden, so daß sie nunmehro mit selbigem allein An¬

sehn nach zufrieden. Aber als ihr ivegen der übeleu Ökonomie der Kinder halben

einige Punkten vorgehalten, hätte sie gar nichts auf sich wollen ankommen lassen, son¬

dern vermeldet, daß ihr alles dieses aus einer Passion nachgeredet und an Ew. ltlxoolloux

überschrieben worden, welches sie zu seiner Zeit schon zu beantworten und das Gegen-

theil wissen würde zu berichten. Dennoch würde man allen ihren Vor- und Angaben

nach schon dahin bedacht sein, alles zu der Pupillen Besten zu reguliren und ihr die

Herrschaft über selbige nicht weiter einräumen, als ihr gebührete, damit ihnen, Pupillen,

nicht zu viel oder zu wehe geschehen möchte, womit zc. verharre Hochgeb. Reichsgraf zc.

Ew. hochgräfl. Lxo. unterthäniger Diener ktieli.

Dillenburg, 6. April 1726.

Zur Negulirung der Eberstein'schen Erbschaft wurde eine Kommission eingesetzt.

— Der Rath Jeckel zu Dillenbnrg übersendet dein Grafen v. Eberstein Abschrift des

Protokolls über alles, was bisher im Eberstein'schen Sterbehausc vorgenommen und

verhandelt worden, mit einein Briefe v. 2. April 1726, worin er dem Grafen mit¬

theilt, daß, da Herr v. Nordcck sich bei dem Fürsten über sein Procedere beschwert

habe, er gesonnen sei, die Kommission niederzulegen.

Nr. 402.

Hochgeborner Graf zc.! Ew. hochgräfl. Lxesll. übersende anbei oopinm prolo-

colli von all demjenigen, was bishero in Dero wohlsel. Herrn Bruders Sterbhaus

vorgenommen und verhandelt worden ist, und bitte anbei unterthänig, nicht ungnädig

zu nehmen, daß so lang damit zurück geblieben bin. Ich habe von Tag zu Tag ge¬

hoffet, ein mehreres vornehmen und abmachen zu konneu, alldicweilen aber die Frau

Wittib mit dem Herrn von Nordcck vor ohngefähr 14 Tagen von hier ab und

zu ihren Eltern nacher Langen-Dernbach verreiset, so hat wenig vorgenommen

werden können, zumalen da viele Sachen, wovon Schulden bezahlet werden können,

verschlossen sind, indessen aber dringen die Schuldleut bei Abwesenheit der Frau Wittib

so häufig an, daß der Sach fast nicht mehr zu ratheu und zu helfen ist, zumalen die

Frau Wittib und Herr von Nord eck viele Sachen und Pretiosen prätendiren, welche

derselben von ihrem Eheherrn sei. geschenket worden wären, mithin die Schuldenlast

nicht erleichtert werden kann und die ErsÄidorss desto größere Males machen. Auf

den großen Schwenk-Kessel mit den Kronen, welchen Ew. hochgräfl. l^xcoll. behalten

wollen, ist auf das Pfund 21 Ixr. geboten worden; ich habe aber einen Kreuzer weiter

auf das Pfd. geboten, um denselben vor Ew. hochgräfl. ltlxesll. zu behalten. Die

4 Salzfässer aber, welche zu der .... ÄsimAo gehören, habe nicht bekommen können,

weilen dieselben nicht davon haben separiret werden wollen. Im Übrigen aber ist

Gott bekannt, daß bei den: ganzen Geschäft meine Intention dahin gegangen ist, wie

mit Reputation und sonderlich ans Respekt gegen Ew. hochgräfl. Nxcall. aus diesen:

verwirrten Zustand zu kommen sein möchte. Nachdem allen aber der Herr von Nordeck

bei Sr. hochfürstl. Durchl., meinem gndgstn. Fürsten u. Herrn, sich über mein lAocs-

clsrs beschweret hat, so werden Ew. hochgräfl. AxesII. mir verhoffentlich nicht ungnädig

nehmen und mißdeuten, daß ich von allein hinfüro abstrahiren und die Kommission

niederlegen werde, und möchte ich wünschen, anderwärts Gelegenheit zu haben, Ew.

hochgräfl. lüxcsll. besser und mit Realität erweisen zu können, wie daß ich in aller

unterthäniger Ergebenheit lebenslang bin Ew. hochgräfl. Lxeoll. unterthänig gehor¬

samer Knecht ' I- I- ^eekel.

Dillenburg, 2. -Vpr. 1726.
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.äotui» bei grstaltrnrr Kommission !>. l<». Febr. >726. Herr Ober-Stallmeister
von Nord eck brachte vor, wie daß die Stcphrothischo Erbgenahmc ein Kapital, dem Hrn. Obristen
von Seckbach genannt Quadvasscl zu den Eichen all 1200 Rthlr. iigä., samt vieljährigcm Interesse
zu fordern hätten, worüber auch vor einigen Jahren, und zwar noch bei Lebzeiten, Hr. Ober-Stallmeisters
v, Büring auf den noch restircnden Kaufschilling von Sr. hochfürstl. Durchl. Fürst
Wilhelm höchstsel. Gedächtnus einen Arrest unter hoher Hand erhalten, und nach dessen Absterben den
näml'.che» Arrest auf vorgedachtcn Kaufschilling der Hr. Ober-Jägermeister von Ebcrstein wohls.
Gedächtnus nicht allein erhalten, sondern mit angehängtem ausdrücklichen Befehl, den restircnden
Kaufschilling samt Interesse all Cauoeiiarium zu deponircn. Bei nunmehrigem Absterben aber
des Hrn Ober-Jägermeisters scl wolle er dieses geziemend bei der Kommission angezeiget und gebeten
haben, demselben zulänglichen Schein darüber zu crthcilen, und zugleich wegen der Hütten und
Hammer, so zu dem Haus Eichen gehörig, und nicht gewesen, die davon und solang Hr. von Büring
und von Eberstein solche im Gang gehabt, die jährlich davon gefallene Pachte vorbehalten und zurück-
begchrt haben, anbei sich ratioue des Hammers und was davon hätte können gcnutzet werden, ebenfalls
rescrvirct haben wollte.

^.vtuiu de» 18. Febr. 1726. Nachdcme die Frau Wittib jüngsthin ihre äotsm all inveu-
turtum gebracht hat, mithin anch gesinnt wäre, dieselbe zu probiren, als hat selbige zu dessen Beweis
nachfolgende Quittung all protoeoilum gebracht, welche von Wort zu Wort also lautet:

„Daß mir der hochwohlgeborne Herr Henrich Ernst von Quernheim, mein hochgeehrter und
herzgeliebter Hr. Schwiegervater, die mir in unserer mit meiner herzgcliebten Ehegemahlin
aufgerichteten Ehepakten verschriebenen eintausend sage 1000 Rthlr. richtig und wohl bezahlet,
bekenne und quittire dankbarlich hiermit. Geschehen Langendörnbach, d. 10. 7dris 1722.

(I- 8) Karle Freiherr vo» Este» stein."

lotui» den 26. Febr. 1726. Nachdem unterm 4. Iiujus ein hochfürstl. Drckret ertheilt worden
ist, daß alle diejenigen, welche in dem Ebersteinischen Stcrbhaus Kisten und Kasten sc. in Händen und
vielmehr gehabt, das churumeutum Uauitestatiouis abschwören sollen, und dann den lg. ejusclem ferner
an mich ein gnädigstes Hssoriptuiu erthcilct worden ist, unter andern auch daS besagte ckurumentum
denen, so Kisten und Kasten unter Händen und vielmehr gehabt, abzunehmen, als ist hierzu der 21. Febr.
pro teriuiuo angesetzet und ein solches der Frau Wittib und der Frau von Büring nebst übrigen
Doiusstigueu bekannt gemacht worden.

Ivtui» den 21. Febr. 1726. Zu heut angesetztem Termine hat die adelige Frau Wittib
das llururueutuiu illauilsstutiouis nachfolgcudcrgestalten abgeschworen.

loriuulit ^iirameiiti. Ich schwöre zu Gott, dem Allmächtigen, in meine christliche Seele,
daß ich von all demjenigen, so mein Ehcherr scl. und ich in dessen zweite Ehe gebracht, oder
wir darinnen erworben haben, und bei oder nach dessen Tode annoch vorhanden gewesen ist,
es sei an Barschaften, Juwelen, Hausrath, Geld oder Gcldcswerth, Briefschaften, Registern,
Urkunden und wie all solches genannt werden möchte, nicht das aller Geringste weder sclbstcn
zu mir genommen, noch jetzo bei mir habe, oder durch einen Verwandten, voruestigueu und
andere in Verwahrung und bciseit bringen, sondern alles wissender Dinge in das Jnventarium
treulich bringen lassen und nichts davon verschwiegen habe, sonder Gefährde u. Arglist, so
wahr mir Gott helfe durch seinen lieben Sohn lies. Cllrist. Xiueu.

lormill-l 1»i-!n»o„ti der adeligen Frau Mittib von Kürnrg und anderer
6ai»o«ti«tnon. Ich schwöre zu Gott, dem Allmächtigen, in meine christliche Seele, daß ich
weder bei Absterben des Hrn. Ober-JkgermeisterS sel. oder nach dessen Tode, so lange ich im
Sterbchaus gewesen bin, weder von mir selbsten oder auf Befehl und Geheiß anderer nicht
das aller Geringste, wie das immer Namen haben möchte (von Büring auch keine Brief¬
schaften, Register oder Urkunden) zu mir genommen und noch hinter mir habe und verwahre,
oder durch andere verwahren und beiscit bringen lassen Alles getreulich, ohne Arglist und
Gefährde, so wahr mir Gott helfe sc.

Die Dornest! gnen, welche daS lluraineutum mauitestatiouis abgeschworen sind:
Johannes Keller, Kutscher, Christjan Kürsten, Gärtner, das Kammermädchen Anna Elisabeth
Metzgern, die Säugammc Anna Elisabeth Reperin, die Kindermagd Gertrauda Henrich in.

Die Frau Ober-Jägermeisterin von Eberstein aber nebst Dero Herrn Beistand, Ober-
Stallmeistern von Nordeck, haben all protoooiiuin refcrirct, wie daß selbige der Frau von Büring
das llurameutuin manilsstationis nicht verlangten, noch zur Zeit, sondern wollten crstl. noch einen und
anderen zuvor in Diesten gestandenen Bedienten über gewisse Punkte eidlich abhören lassen und demnächst
vorbemcldter Frau von Büring den erforderlichen Eid abnehmen lassen. Frau Wittib von Büring
bcnebens Herrn Beistand Doetor Steubern regerirten dagegen, daß sie voritzo all praestanciurn Iura-
mentuni inanitestatiouis parat wäre; wollte man aber sie nicht dazu admittiren, so erachte sie sich
inskünftige dazu nicht schuldig zu sein, und protcstirte übrigens super injuriis ounr ressrvatioue
reservsnäoruiu.

^otiim de» 23. Febr. 1726. Der Kutscher Johannes Keller brachte an und vor, wie
das jüngsthin die Frau Wittib von Büring von des Hrn. Grafen von Ebersteins Dxeeil. Kutschen,
so im Hof gestanden, ein Kutschenkissen von weißem Tuch mit gelben Schnüren durch die Anna Elisabeth
von ihm fordern lassen mit dem Vorgeben, daß dieses ein Kissen wäre, welches zu der Büringischcn
Kutschen gehörete; worauf er derselben hatte sagen lassen, daß dieses Kissen dem Hrn. Grafen
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lüxoetl. gehörte, Weilen er aber dadurch angegriffen worden, als wann er das Kissen bciseit und in
des Herrn Grafen Kutschen gcthan hatte, so wollte er dcshalbcn von der gcmeldten Frau von Büring
Satisfaktion gefordert haben, worauf die Frau von Büring geantwortet, sie vermeinte nicht anders, als
daß das Kissen zu der weißen Büringischen in den Eichen stehenden Kutschen gehörete.

Ivtiim ««Sem «Ii«. Frau von Büring und derselbenHr. Assistent vootor Steubcr urgirte
realem Separation«»! der Eberstein'schen u, Büring'scheu Mobilien dergestalten, daß jede in ein
apartes Zimmer gebracht und vcrivahrlich aufbehalten werden möchte. Desgleichen wurde auch von der
Frau von Büring und inventarü 59 pro «lots 1891 fl, angegeben hat und die Frau Wiltib deren
Beweis gefordert, so ist verabschiedetworden:

daß die Frau Wittib von Büring die angegebenen 189 l fl. Dotalgcldcr binnen Zeit von
19 Tagen leg-aliter zu erweisen schuldig seie. Und soll die urgirte und gebetcnc reale
Separation der Eberstein'scheu und Büring'schen Mobilien bis Montag und Dienstag
vor die Hand genommen und jede derselben!»ein apartes Zimmer vcrivahrlich gebracht werden.

Ivtni» den 3». Febr. 1726. Dieweilen der Informator Spröde und der Jäger
Johannes Pulffer letzthin, als das luramentum maunlestationis von der Frau Wittib und übrigen
vomsstlgnen abgclcget worden, nicht einheimisch gewesen und itzo sich bei der Hand gefunden, so haben
dieselben daS luramentnm Manifestation^ gleichfalls prästiret und abgclegct, Worbei Herr Ober-
Stallmeister von Nordeck nomine der Frau Wittib reservirte, daß sich die Frau Wittib vorbehiellc,
den bcmeldtcn Informatoren» noch über ein und die andere eidl. abhören zu lassen. Desgleichen
reservirte sich die Frau von Büring,

Ferner brachte Hr, von Nordcck vor und an, wie daß vor einigen Jahren dem Hrn. Ober-
Jägermeister scl, von Eberstcin von hochfürstl, Regierung wäre anbefohlen worden, den vom Hrn.
Ober-Stallmeister von Büring sel. auf das Gut Eichen noch restirenden Pfandschilling
cum Interesse acl eaneellariam zu deponiren, solches aber niemalen zum wirkl, Effekt gekommen, bei
nunmehrigem Sterbfall des Ober-Jägermeisters aber die Steprotlnsche Erbgenahme nicht allein das rück¬
ständige Kapital und Interesse, wie nicht weniger die genossenen Pächte der Hütten zu Heller bezahlt
verlangen, oder wenigstens genugsam gesichert sein wollten, deshalben man Steprothischer Seiten von
des sel. Obcr-StallmeisterS von Büring hintcrlassenen Erben eine kurze und kategorischeAntwort ver¬
langte, wann und wie die Zahlung geschehensollte, wornach man sich Steprothischer Seiten zu achten
wissen würde,

Frau Wittib von Büring kontradizirte allen Widrigen, reservirte ihren Pupillen reservamla und
bat lüopinm probooolli, um sich hierauf weiter vernehmen zu lassen.

Ist die gebetene Kommunikation vcrwilliget dergestalten, sich auf die Sach binnen 8 Tagen ver¬
nehmen zu lassen sulva, autieipatione.

lotui» den 4. Nsrtii 1736. Nachdemejüngsthin den abgewichenenSamstag terminus aä
prodanckam «totem der Frau von Büring verstrichen und wegen Abwesenheit meines, des Lommissnrii,
nicht obscrvirct werden können, die Frau von Büring und Hr, voetor Steubcr aber protongationsm
termini solang gebeten, bis die Briefschaften nachmalen durchgangen und sich ergeben hätte, ob nicht
etwa» all prodamtam «totem sich ein und andere Dokument« und Nachrichtungeufinden möchten; ferner
bäte derselbe proroZmtionem in poto. dessen, was Hr, von Nordeck wegen der Steprothischen
Erbgenahme letzthin a«t protoeollnm rezessirct hätte Herr von Nord eck protestirte gegen die gebetene
Verlängerung und reservirte gnas oungus dklletioia. nomine der Steprothischen Erbgenahm wegen daraus
entstehenden Präjudizien, — Wird die gebetene Prorogation auf 8 Wochen vcrwilliget.

4«to»i de» 13. Nartil 1736. Dito hat die Frau Wittib und Deroselben Assistent
Hr. Ober-Stallmeister von Nordeck von dein im Inventario bcmeldtcn HnderlttS-Grdei» die daran
gehangenen 2 güldenen Ringe mit Diamanten zu sich genommen mit dem Vorwand, daß ihr Herr sel,
diese 2 Ringe derselben ante nuptias verehret und er dieselben wieder zu sich genommen und ihr
vergüten wollen. Item nahm dieselbe zurück ein Paar güldene Knöpfchen rc. Anbei der Frau Wittib
zu verstehen gegeben worden, daß, weilen dieselbe abgedachte 2 Ringe wieder zu sich zurückgenommen
hätte nebst den güldenen Hemptcrknöpfchcr, daß sie sich auch gefallen lassen würde, dasjenige Silber,
welches ihr Eheherr scl. derselben geschenkt haben sollte, nebst anderen Sachen fahren zu lassen.

^vtum den 30. Nuriii 1736. Herr Ober-Stallmeister von Nordeck, als Assistent der
Frau Wittib von Eberstein, refcrirte all protoeollum, wie daß es zwar Ansehen gewinnen wollte, ob
möchte ein Lonoursus sich ereignen, alldieweilen aber seines Hrn. Schivager sel. Vcrlasscnschafthier
und in Sachsen nebst den annoch ausstehenden Aktiv schul den hinlänglich und sufficient wären, die
hintcrlassenen Passiv schulden zu bezahlen, so wollte er gegen einen Konkurs hiermit soiemüssims
protestirct und der Frau Wittib raticms ihres Eingebrachten rsservamlu reserviret haben,

letiim den 31. Nnrtii 1736. Herr Ober-Stallmeister von Nordeck brachte an und vor,
wie daß zu Abtilgung der väterlichen Schulden annoch zu fordern wären an dem adeligen Gut Eichen,
so Hr. Ober-Jägermeister von Eberstein bar bezahlet — erstl. laut dessen eigenhändiger Spcci-
fikation ppter. 1299 Nthlr,, ferner vor die Trnmbachischcn Hauberge ppter. 199 Rthlr, Item hat
Herr Ober-Jägermeister sel. an dem noch rückständigen Kaufschilling deS Guts Eichen ml, 5999 fl, an
den Verwalter des Hospitals Attendorn auf Abschlag bezahlet ppter. 2999 sl. ohne pensiones salvo :c.
dessen, ivas sich noch weiter etwan finden und aus Briefschaften oder sonsten heraus kommen möchte,

Vormund der Kinder erster Ehe Philipp Christian Dieterich begehrte hiervon Oopiam
protoeolli, sich darauf vernehmen lassen zu können.



-4rtnm de» 37. Ilartii 1736. Dito ist dem Herrn ludreas zu Herborn wegen seiner
Schuldsorderung a 1566 fl., wofür selbigem das Haus und alle Mobilia verschrieben worden, auf Ab¬
schlag der Schuld in solutum hingegeben worden ein sogenannter Aufsah von Silber, die Mark
ä 13 fl, jedoch dcrgestaltcn, wann ihme innerhalb zwei bis drei Monat daS Geld, wie er das Silber
angenommen, wiederum erstattet würde, so wollte er gehalten sein, solches wieder heraus zu geben.
Und hat sich der Aufsatz mit nachfolgenden Stücken befunden:

Mark. Loth.
der Boden von Silber 8 11
der Aufsatz 1
der Fuss 1 4
4 Salzfässer samt einer Schale und Vorlcglöffel 3 5
eine Scnfkann nebst einer Zuckerkann, Lichtputz u. Futeral .... 3 12
4 Lcuchterarine und ein Theepot 3 13
ein silber vcrguldten Traubenbechcr 1 7
2 kleine Flaschcher von Glas mit silbernem Deckel und Firsten ... — 12

thut 48g fl. 28 nid. 1 Pf. 27 3Vz

4etiim de» 38. Illarlii. Dito wurden der Frau von Büring nachfolgende Sachen ge¬
liefert, als ein Paar silberne Sporen, ein Paar silberne Stange-Buckeln, ein Paar türkische lange Messer
mit meisten Stielen, eine Schreibtasel mit Silber beschlagen, ein Silber verguldteS Schiffchen, 6 vcrguldcnc
Schleier Theelöffel, eine silberne verguldete Suppcnschalc, ein Schl.... ganz überguldt Schiffchen, ein
Gestück Messer, Löffel und Gabel übergüldt.

Dito hat Hr. Spinola von Wetzlar auf die 12 Stühl von Juchtenledcr, item 6 ge. äuerte
und g rothstreifige nebst den 2 großen Spiegeln im Obcrsaal mit Nußbaumen braunen Nahmen
120 Rthlr., jedoch dergestalt geboten, daß ihme daran seine Rechnung ä 60 fl. 11 alb. gut gcthan
werden sollte, welche ihm denn auch zugeschlagen worden sind, dafern die Frau Wittib dieselben vor
das Geld nicht selbst behalten will, und soll demselben innerhalb 8 Tagen Nachricht gegeben werden.
Item hat derselbe vor den Spiegel mit dem verguldencn Rahmen geboten 12 Rthlr. l^lZ. Diese Stühl
sind vcrmög einer gefundenen Spezifikation zu Ffurt gekaufet worden vor 32 Thlr.

letum den 39. lllartii 1736. Hr. iblotarius Di et er ich als bestellter Dutor über Hrn.
Ober-Jägermeister von Ebcrstein scl hinterlasscnc Kinder 1r Ehe übergab eine Schrift loeo probatiouis
cum .Idjuuot. sud Ut. ^.. lZ. O O st D. ooutra die verwittibtc Freifrau von Ebcrstein.

veeretum. Wird mit gemeldten Beilagen auf 14 Tag cum rsproduetious hiermit kom-
muniziret.

M. Das Folgende wurde protokollirt nach dem 2. April 1726.
^etnm den 17. ^prilis 1736. Christo ffcl Ludwig Stich, nomine der Eberstcinischcn

Frau Wittib, gegen Herrn Dietrich, als Vormunden über weil. Herrn Baron von Ebcrstein nach¬
gelassene Kinder, übergab kürzlich lExeeptiouss.

veeretum. Wurden kommunizirct.
4etum den 1. Innii 1736. Nachdem Hr Xotarius Dietrich in Vormunds Namen über

weil. Herrn Baron von Eberstcins nachgelassene Kinder erster Che gegen die Eberstcinische
Frau Wittib und Kinder letzterer Ehe in pvto prätcndirenden dotis ein Ilrtheil zu ertheilen jüngsthin
gebeten, dann und zu dem Ende partes auf heute vorbeschicdcn worden. So wurde auch benannte»
Vormündern in der Sache nachfolgendes Urtheil publiziret und eröffnet:

lutsrloeutoria. In Sachen Herrn 5lotarius Dietrichs als konstituirtcm Vormunds über
weil. Herrn Baron von Ebersteins hiersclbst Kinder erster Ehe, Klägern, entgegen
und wider die Eberstcinische Frau Wittib und Kinder 2r und letzter Ehe, Be¬
klagten, den in erster Ehe prätcndirenden äotsm und dessen Beweis betreff., wird hiermit
zu Recht erkannt, daß noch zur Zeit das duramsutum suxplet. keine Statt findet, sondern,
wofern der Kläger in Vormunds Namen bessern Beweis beibringen würde und könnte, als
noch zur Zeit nicht geschehen, so soll deshalbcn ferner ergehen, was Rechtens ist. V. N. W.
pudl. p. ut supra.

Herr lllotarius Dietrich appcllirte hiervon staute psds et viva voes, bat (lopiam protoeolli
und rcquirirte acta.

lllaudatarius Stich uomiue der Ebcrsteinischcn Frau Wittib und Kinder lasset solches an seinen
Ort gcstellct sein und bittet (lopiam seuteutiae.

Obzwar gestalten Sachen nach die iuterponirtc Appellativ de Iure unstatthaft, so wird derselben
hiermit jedoch deferiret und soll die gebotene (lopia seuteutiae crthcilet und die aota gcfolget werden.

Den 24. Aug. 1726 dem Bot Frank Schneider vor 2 Briefe, so von Eichstädt vom Hrn Baron
d'vbsrsteiu (ist der eichstädt. Ober-Stallmeister Ernst Rudolf v. E.) an mich geschrieben worden,
zahlt 7 ald., noch den 4. 7 bris 4 alb.

letni» den 36. 8bris 1736. Nachdeme die hochfürstl. Kanzlei dekrctiret laut dsorsti sub
dato den 29. 8bris, daß daS Ebersteiuischc Unterhaus, welches der Herr Ober-Jägermeister
von Diepenbrug bezichen wollte, worinncn noch ein und andere Mobilia sich befinden, goräumet und
die Sachen in andere Gemächer transportirct, auch diejenigen Sachen, die jüngsthin die Frau Wittib rc.
aus dem Ebcrsteinischcn Stcrbhaus weg bringen lassen wollen, zu invcntircn w., also ist dato mit



diesem Geschäft der Anfang gcmachet worden im Beisein Hrn. Kammer Sserstorius Donvaäi, so namens
der Ebersteinischen Frau Wittib oon der Kanzlei dazu deputiret worden, und Herrn Stich, weil der
Herr Oberförster Groß, welchen der Ober-Jägermeister dazu benennet, nicht abkommen können und
dabei sein wollen, nebst Hrn Notmrio Dietrich. Hierbei sind verzehret worden 2 Thlr. t> nid.

Obgedachte mit Arrest beschlagen gewesene Sachen sind der Frau Wittib auf Kanzlei-Befehl
ausgeliefert worden im Beisein Hrn. Dr. Steubcrn und des Vormundes Dietrichs.

^otiii» den 9. X>»rD 17A6. Dito ist Herr -Viulreas zu Hcrborn mit 34g fl an Herrn
Ober-Stallineister von Eberstein (nicht Büring) zu Eichstädt auf Abschlag seiner Prätcnsion an¬
gewiesen worden.

4ei»m den 15. ,1»». 1?A?. Dito hat der Herr Spröde, gewesener Informator im
Ebcrstcin'schcn Haus, seinen rückständigen Lohn gefordert und dabei in pros8sii8 des Hrn von Dcick
erzählet, wie daß die Eberstcin'sche Frau Wittib, als ihr Ehehcrr sel. auf dein Krank- und Tot-Bett ge¬
legen, mit ihrem Vater, Mutter und Herrn von Nordcck sich manchmal einen ganzen Tag einge¬
schlossen, daß niemand zu ihnen kommen können, und alles, da der Herr Ober-Jägermeister noch nicht
verschieden gewesen, durchsuchet hätten.

Revers der verwitweten Oder-Jägermeisteri» v. G>, ihre JUata und dir ihr von
ihrem ff Ehemann geschenkten Pretiosen betreffend — vom As. Mär? 17Ä7.

Hiermit sei zu wissen, nachdem meines Ehcherrn sel nachgelassene Kinder erster Ehe und
tireäitvres bei Abholung meiner Illatorum um deswegen auf besagte meine illata Arrest begehret haben,
bis ich alle die Dretiosa und andern Sachen, so mein Ehehcrr sel. mir geschenket, restituirt und uck
Ivouin uncks gebracht haben würde, ich aber dieselben sogleich nicht anhero und zur Stadt bringen kann:
als gelobe und verspreche hiermit bei meiner adeligen Ehr, Treu und Glauben, daß, wann durch Urthcl
und Recht hiesclbst erkannt werden wird, daß die Schenkung nicht bestehen und unkräftig sein sollte,
daß ich alle solche Dretiosa und gedachte Sachen wiederum (von Langen-Dcrnbach) anhero verschaffen
und bringen lassen will bei Verpfändung aller meiner gegenwärtigen und zukünftigen Güter und Effekten,
alles treulich sonder Gefährde. Zu Urkunde habe ich diesen Revers nach bcschchcner Renunciation aller
wcibl. Deuizkeiell, so mir sind erkläret worden, wissentlich und wohlbedächtig von mir gestellct, eigen¬
händig unterschrieben und mit meinem adeligen Petschaft bekräftiget. So geschehen Dillcnburg, den
25. Nuitii 1727. (D. 8) Milhelmivr von Gkerstei», gcborne v. Quernheim.

Daß mir der Herr Kommissarius Jcckcl die mir vcrarrestirt gewesenen Mobilicn wieder aus¬
geliefert hat, welches bescheine. Dillenburg, den 25. illarbii 1727.Milhelmine v. Oberstem, gcborne v. Enernhrim.

Unter den Gegenständen, welche an die Frau von Büring ausgeliefert wurden, befand sich
ein Kästchen mit dem Schmuck von dem verstorbenen Fräulein von Eberstcin erster Ehe, dann
ein in einem Futterale befindliches Besteck silberne Messer, Löffel und Gabel und ein silbernes Thee-
kännchen, dem Frln. Johannettcn gehörig; endlich zwei kleine silberne Leuchter, der kleinen Frln.
Zweite gehörig.

Graf Eberstein antwortet dem Rath Jeckel am 11. April 1726 und erklärt,

daß er den Advokaten Dietrich als Nebenvormund nicht admittiren könne.
Nr. 403.

Hochedler, hochgelahrter Herr Rath und Amtmann! Deroselben letzthin verlassenes

Schreiben nebst beigelegtem Protokoll habe ich wohl erhalten und bin davor verbunden,

thut mir aber leid, daß wegen Abwesenheit meiner Frau Schwägerin nicht fcrners

verfahren werden kann, wundere mich auch, daß selbige Zimmer verschlossen haben soll,

worinnen in die Kommune der Schulden gehörige Sachen verschlossen sein sollen; es

wäre solches nicht wohlgethan. Daß sie aber Sachen und Pretiosen prätendiret, so ihr

geschenket sein sollen, kommt aus das an, daß sie ihr Angeben, wie sie sich offeriert

hat, eidlich erhärte, nämlich daß ihr alles Angegebene von ihrem sel. Eheherrn wirk¬

lichen geschenket worden sei, welchenfalls es sodann seine gewissen Wege damit hat.

Ferners ersehe, daß der Frau von Büring abermalen Sachen ausgeliefert worden

sind, welches schlechterdings wider mein Verlangen und Bitten auch die Sicherheit der

unmündigen Kinder ist; also bitte ich einmal vor allemal, ihr zuvorderst alles das¬

jenige, was ihr ausgeliefert worden ist und denen Kindern gehörig, wiederum abzu¬

fordern und solches in Ihre kommissarische Verwahrung zu nehmen, auch ihr in keine

weqe das allermindeste außer was zu der Kinder Kleidung und linterhalt nothig ist,

die Hände zu geben, sondern alles zu Vortheil der Kinder nach Befinden entweder

aufzubehalten, oder aber zu Gelde zu machen; dann erstlich hat sie, wie ich höre, an

Ihr» Durchl. den Fürsten deklariret, daß sie ihres Alters halber der Vormundschaft
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nicht vorstehen könnte, also den Advokat Dietrich sich ausgebcten; zweitens ist sie
nirgends posscssionirt, und ich kann der Kinder Vermögen in keiner Unsicherheit lassen;
drittens ist auch sonst ihre Eoucluit« leider bekannt, oeeusions dessen anzuerwähnen
nicht umhin kann, daß ich ganz ntiliker acceptire, daß ermcldtc Frau von Büring
Alters und Unvermögens halben die Vormundschaft nicht wie sich's gebühret ver¬
walten kann, hingegen in meinem Gewissen nicht zu verantworten getraue, daß ich
allein ihrer Eapries halben diese AuUipliauUo zumalen zur Last und Be¬
schwernisder Kinder gestatten soll, weshalben ich auch an Se. Durchl. hiebei schreibe
und den Notarium Dietrich lediglich nicht admittiren kann. Dann, daß ich die Frau
von Büring als Großmutter den Landrechten nach admittiret, das giebt schlechterdings
keine Folgerung auf Neben-Vormündcr, wie dann hierdurch bei dem Herrn Kom-
missario sokömniker protestire, nichts von ermeldtem Notario Dietrich gnu aonkuwrö
anzunehmen. Demnächst ersuche meinen hochwcrthesten Herrn Rath den mir übcrschricbenen
Vorsatz, die Kommission zu depreziren und niederzulegen,aus christlicher Überlegung nicht
zu bewerkstelligen. Gott wird ein reicher Vergelter eines jeglichen Redlichkeit sein, die
er an diesen armen Waisen thut. Ich beklage zwar an mir selbst von Herzen, daß
meiner Frau Schwägerin und Herr von Nordeck's eingewandte vermeinte Be¬
schwerungen ihnen billig mißfallen müssen; allein Sie haben zu viel Gottesfurcht und
Rechtschaffenheit, daß Sie nicht in die Zeit sehen und solches übergehen sollten.

Endlich so schreibet nur auch einer meiner jüngsten Brüder wegen der hinter¬
ständigen Interessen von dem Lehnstamm, daß Sie solche all mussum verlanget
hätten, welches dann auch ganz billig und recht gethan gewesen, hingegen aber finde
ich auch dessen Einwendung in soweit ganz anreichcnd und gerecht, nämlich daß er
meines sel. Bruders hinterlasseneSchuld bei dem Herrn Peniken in Leipzig (welche
mir wohl wissend ist, und daß dieser deren Bezahlung übernommen habe) damit in
tuntmm getilget hat, womit Sie hoffentlich auch kontent sein werden.

Schließlichrekommandiredas Interesse meiner armen Pupillen zu Dero ferner-
weitig rühmlichen Obsorge, und wird mir Gott die Gelegenheit geben, daß ich Ihnen
dagegen zeigen kann, mit was wahrer Dankbarkeit ich allezeit bin zc.

U. K. Wegen des großen Schwenk-Kessels bin meinem HochwerthestenRath sehr
verbunden, bitte so gütig zu sein und zu melden, wie viel es beträgt, so will das Geld
also fort davor übersenden; wie dann auch bitte, die Betten, worauf meiner Frau
Mutter Namen stehet, wann sie taxiret sind, vor mich zu erkaufen und mir von dem
Preis Nachricht zu geben, dann ich solche in keine fremde Hände lassen werde.

Die Frau von Büring meldet dem Grafen mittels Schreibens, Ä. <1. Eichen,
6. Mai 1726, daß die Herrschaften Dillcnburg und Hachenburg und der Herr
von Trumbach die zu dem Eichengutegehörige Hütte in Anspruch nehmen, und be¬
richtet über das Ergehen ihrer Enkel.
Nr. 404.

Hochgeborner Gras, gnädigster Gras und Herr! Hoffentlich werden sich Gw.
Genaden noch bei hochgräflichem Wohlsein befinden, worzu Aontinuation wünsche,
wie dann auch dienstlichen bitten wolle, doch Genad vor meine Enkelcher zu
haben, welche Ihnen ganz unterthänig die Hände küssen. Es läßt sich in allein
betrübt in den Eichen an, indeme wegen der Hütte von beiden Herrschaften,
als Uillenburg und Hachenburg, Exeguirer auf das Uberhüttengcld auszu¬
treiben, das doch bei Menschengedenkeneine freiadlige Hütte . . . solcher Forderung
gewesen, auch in allen Freiheiten uns so verkaust, deswegen bitte gehorsamst, mit
Er. hfl. Uchl., meinem gnädigsten Fürsten, zu sprechen, anzuhalten, vor die ver¬
lassene Waisenkinder die Unkosten abzuwenden, als ein Gbcr-Uormund ihnen nicht
mehr Unkosten auszulegen, als sie ertragen können, und werden Ee. Dchl. ja nicht
so ungnädig gegen die armen Amder verfahren. Auch will der Hr. von Trum-
bach Eingriff thun und sich der Hütte beinächtigen, hätte der wieder erhalten
können, darum wärs verblieben. Eich nun so breit zu machen, gedenkend,die un-
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mündigen Rinder Hütten niemand, der sich gegen ihn auslegen würde. Gott wolle

Hülfe schaffen und sich ihrer erbarmen. Tw. Genade seind ja auch Vormund:

Thun Sie doch all vetterliche Barmherzigkeit an ihnen, daß Sie helfen, was von

meinem seligen Sohn hinterblieben, daß solches alles ihnen möchte gereicht werden,

Schulden zu zahlen. So das geschähe, könnten die Rinder das Lichergut wohl

behalten, wann sie rechte Hülfe haben, daß die jährlichen Renten auch recht geliefert

würden, wie auch von den Hofleuten das Pachtgeld. Aber wann der Gber-Vor-

inund seine gnädige Hülfe von den Rindern wendet, so wird jeder sie suchen zu

drücken und sie um das Ihrige zu bringen. Ts wär wohl zu wünschen, daß Tw.

Genade mit dem Graf von Hachenburg sprechen könnten, den begütigen auch mit

der hiesig Riehl; wäre solches auch wohl nöthig, sich bei der Bork Friedberg

anzugeben, daß Sie denen die verlassenen Rinder vorstellen, die könnten wohl in

rechtlichen Sachen viel Hülfe thun. Was sonsten die Rinder belanget, seind sie noch

wohl und haben, Gott sei Dank, noch an nichts Riangel gehabt, wie gottloserweis

Tw. Genade überbracht worden, welche Gottes Straf nicht entgehen werden. Ich

bin eine von den verlassenen Witwen, die keinen Beistand haben, die müssen solches

alles leiden. Wann ich sehe, wo Rostgeld herzunehmen, so werd sorgen nicht zu

versäumen, in die Rost (Pension) zu bringen; jetzt halte sie noch ein Zeitlang bei mir,

so lang Gott will, führ sie nach Vermögen zu schöner Arbeit an. Die jüngste ist

noch in Harzigerode zu bringen zu den: Herrn von Tb erst ein, Berghaupt¬

mann. Wann es Tw. Genaden gutfinden, daß man den Rarle mit der kleinen

Thristel hinschickte; ich werde doch eine Thaise nehmen müssen, so gings in eim

Roste hin, weil dort der Rarle auch lernen könnt und in der Rost sein könnte,

vom Lehngeld zahlt werde. Herr (Informator) Spröde sagt, welcher noch hier, die

Fürstin von Usingen wollte ihn in 2 Jahr bei ihr prinze nehmen, hernach mit

ihme zu reisen, so würde doch der Herr Berg Haupt mann noch die 2 Jahr dort

ein väterliche Aufsicht an dem Rind thun, dann solches Gott alles vergelten wird,

und wär dort besser, als aus einem Dorf, oder hier nebst einem Informator. Ich

bitte nochmals, thun Sie doch genädige Hülfe in was höchst nöthig, damit dies

Gut den Rindern erhalten möchte werden. Ich bin nächst Gottes Gbhut hoch-

wohlgeborner Graf Tw. Genade ergebenste Dienerin <Iö kürüiA.

Tiche, 6. Riai (726.

Nr. 405. Schreiben des 1>v. Steuber an Graf v. Oberstem, die schlechte We-Handlung der Everltein'schcnKinder in den Eichen durch ihre Großmutter,
die Inanspruchnahme des Aöerhüttenwerlies durch die dillenliurg.und Hachen¬
burg. Kanzlei und die Bestätigung des Advokaten und Wotar Aieterich zum
Mitvormund betreffend — <1. <1. Dillen bürg, 22. Mai 172k.

Hochgeborner Graf zc.! Weilen ich lange Zeit an einem Fieber sehr krank dar¬

nieder gelegen, so Hab meine unterthänige schriftliche Aufwartung bisher nicht abstatten

können; bei nunmehrig erfolgter Besserung aber gehorsamst hinterbringen sollen, daß

Ew. hochgrnfl. ltlxeall. ertheiltem gnädigen Befehl nachgelebt und mich in die Eichen

begeben habe, um den Augenschein wegen Dero Pupillen selbst einzunehmen. Da ich

dann die älteste Fräulein in Abwesenheit ihrer Frau Großmama gebeten, sie mochte

mir doch ingcheim berichten, wie es ihr und ihren Geschwistern in den Eichen ergienge,

es sollte niemand etwas davon erfahren. Sie hat aber, wie ich glaube, auf vorhin

beschehenes Zureden ihrer Großmama, geantwortet: es gienge ihr nach Wunsch, sie ver¬

langte an keinen andern Ort, hätte zwar vernommen, daß böse Leute das Gegentheil

davon aussprengten, es wäre aber alles erdichtet. Als ich nun hierauf den Hrn.

(Informator) Spröde von ihrem Zustand befragte, so referirte derselbe, daß ihme

sowohl als denen Kindern sehr schlecht begegnet würde; sie hätten neulich eine Zeit

lang kein Bier gehabt und Wasser trinken müssen, bekämen auch gar schlechtes Essen.

Die Frau von Büring leugnet aber alles und schmähet gewaltig auf diejenigen, so ihr

etwas Widriges nachreden/ Welchem »ach hochfürstl. Durchl. solches unterthgst.
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vorbestellet, die dann diese gnädigste Antwort ertheilet, Sie hätten allschon von andern,

und wie ich davor halte von dem Spröde selbsten, vernommen, daß es denen Kindern

sehr übel ergienge; man möchte nur einen Ort vorschlagen, da selbige gegen ein billiges

Kostgeld wohl in Obacht genommen würden, so sollten sie dahin gebracht werden.

Erwarte also hierüber Dero gnädigen Befehl.

Die hiesige und Hachenburgische Kanzlei haben denen Pachtern der zu denen

Eichen gehörigen Eisenhütte zwei Exekutanten beigelegt, um das Überhüttengeld

von selbigen auszupressen. Dahero einen Expressen nacher Wetzlar abgeschicket und

solches bei dem Kammergericht, allwo diese Sache schon lange Zeit rechtshängig

gewesen, anzeigen lassen. Da dann ^.ckvcwgckns Eunsua beigehcnde Vollmacht zurück-

geschicket hat, welche Ew. hochgräfl. lllxasll. zu Unterschreibung und Besiegelung, wie

auch baldiger Remittirung übersenden sollen.

Wegen Dero Herrn Bruders Kuxen bei denen hiesigen Bergwerken stehet auch

noch ein großer Rückstand, so sich ohngefähr auf einhundert fl. beläuft, zu bezahlen.

Wann derselbe nicht mit ehesten? abgetragen wird, so wollen die Gemerke sämtliche

Kuxe kaduziren. Da nun kein Geld vorhanden ist und ich nicht wissen kann, ivas

hierbei thun soll, indeme der Ausgang ungewiß ist, so erwarte hierüber gleichfalls

Dero gnädige Verordnung.

Die Frau von Büring hat Lar"" demüthigst vorgestellet, daß ihr als einer

alten Daine die Vormundschaft unerträglich fiele, mithin gebeten, den hiesigen ^.ckvoeackum

und Kotarium vistsriell ihr zum Mitvormund zu konstituiren, welches sie dann

auch erhalten, und ist derselbe auf hochsürstl. Kanzlei hierzu vereidet worden.

Mit Dero Herrn Bruders Erackitvrikms ist es auch sehr schlecht bestellet, indeme

nur einige von denen vorhandenen Möbeln bezahlt werden können, darüber sich dann

die übrigen sehr beschweren und mit nächstein einen Konkurs formiren werden, wofern

nicht ein baldiger Succurs von der Kupferhütten in Sachsen oder von andern

Orten zuwege gebracht wird.

Die Frau von Büring ist willens, diesen Sommer in Sachsen zu reisen und

die jüngste Fräulein, so jetzo noch bei der Fr- von Quernheim ist, nebst Üonsr.

Enrl bei Dero Herrn Bruder zu bringen. Die Frau Dimvusin will von einer jeden

Fräulein hundert fl. jährlich haben. Weilen nun noch sehr viele Büringische Schulden,

darzu aber wenig Mittel vorhanden seind, so sagt die Fr. von Büring, es seie

unmöglich, so viel Kostgeld vor die Kinder aufzubringen, zumalen sie der aus den

Eichen ihr jährl. zukommenden Gelder uck 200 fl. zu ihrer selbsteigenen Unterhaltung

benöthiget wäre und denen Kindern nicht das geringste davon beitragen könnte. Es

kann kein Mensch glauben, was vor eine große Last ich mit der Fr. von Büring habe,

indem sie mir fast täglich Mühe und Unlüsten verursachet, dagegen aber bisher nicht

die geringste Erkenntlichkeit bezeiget, auch das bei ergriffener Possession der Eichen vor

sie ausgelegte Geld noch nicht restituiret hat. Ich muß diesmal schließen und verharre

nebst gehorsamster Empfehlung zu Dero beharrl. Gnade?? Ew. blxesll. unterthäniger
Diener Stenber.

Dillenburg, 22. Nuij 1726.

Nr. 406. Antwort des Grafen v. Kverttein an vn. Steuver zu Aillenburg,

auch die Ku.re im Dillenburgischen betreffend — <t. <l. Mainz, 2. Juni 172«!.

Hochedler, hochverehrtester Herr DoktorI Dero unter de??? 22. Alai an mich

erlassenes Schreiben habe ich den f. dieses sehr spät erhalten, gratuliere zu guter

Rekonvalescenz, deren Beständigkeit wünsche. Demnächst danke vor die gegebene

Nachricht wegen des Zustands in Liehen. Ich sehe daraus wohl, daß es eine

verhausct Sache ist und wundere mich, daß meine Üiäea, das Iohannetchen, so

wacker auf beiden Achseln zu tragen lernet. U)eiters finde ich abermal des Fürsten

Antwort ein wenig sonderlich, daß er prätcndiret, man soll ihm die Vorschläge,

was man mit den Hindern anfangen will, zuvörderst kommuniziren und von ihm

gewärtigen, was man darauf thun solle, so meines Urtheils ei?? großer Irrthum
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ist, sintemalen das wenige, was die armen Ainder im Dillenburgischen haben, sich

nicht der Blühe verlohnet, auch sonsten als Landesherr zu Erziehung der Ainder

solchermaßen zu konkurriren nicht prätendirt werden kann. Als beziehe ich mich

auf das, was ich dessenthalben an Se. Dnrchl. vor einiger Zeit geschrieben, nämlich,

daß was ich hierunter gethan, bloß ihm zu Ehren geschehen, keineswegs aber mich

des Erziehungsrechts, so denen nächsten Anverwandten zukommt, zu begeben.

Woraus dann auch erhellet, daß die Frau von Büring sich um den Lohn gar

nichts zu bekümmern hat, noch weniger wegen der Töchter vor sich alleine was

zu thun vermag. Daß mir also klärlich ist, ' daß sie sich raus nehmen will, den

Sohn und jüngste Tochter nach eigener Willkür nach Sachsen zu bringen, und

will ich nächster Tage schicken und beide holen lassen, dann schon davor gesorgt ist,
wie sie nach Sachsen kommen sollen.

Die Vollmacht nacher Wetzlar übersende ich hiebei unterschrieben und unter¬

siegelt und bitte, dem ^clvoeuto Münsas die Sache dergestalt nachdrucksaml. zu

rekommandiren, daß er dabei nichts versäume, und haben sich die Herrn tnrbu-

torss selbsten beizumessen, daß man zu ihren ^.NontnUs nicht stille sein kann.

Weiters hätte ich wünschen mögen, daß Sie mir eigentl. Nachricht gegeben hätten,

wie es dann wegen Verpachtunge der Eichen und Bezahlung der Bestandes-

Gelder gemachet worden, dann in Ermangelung dessen ich nicht im stände bin,

etwas zu veranstalten, und kann ich lediglich der alten Frau von Büring mehr

nicht als ihre jährl. 200 sl. zahlen lassen rc.

Aus Sachsen kann und wird noch in keinen zwei, vielleicht 3 Iahren was

darzu gegeben werden können, sintemalen die Bergwerke ausgesetzt sind w. und

von den Lehnstammsgeldern habeu die (lreclitorss gar nichts zu fordern, weilen

solche denen Söhnen proprio lluro gehören.

Wegen der Auxe im Dillcnburgschen ist kein anderer Rath, als man muß

zuvörderst bei Herrn von Drachen sich unter der Hand w. erkundigen, auf welcher

Grube man vernünftige Hoffnung haben kann, diese muß man fort bauen :c.

Belieben Sie sich doch zu erkundigen rc., was es vor. eigentl. Bewandnis mit dem

Anspruch hat, so der Herr von Trumbach, ingleichen Herr von Nordeck machen

und die Dokument« deshalben zu perlustriren und mir davon einen Ltutum Lnusuo

:c. zu übersenden. Daß Sie übrigens so viel Fastidien von der Frau von Büring

haben, thut mir leid. Sobalden ich von Ihnen ausführliche Antwort habe, will

ich sehen, auf einige Tage nüber kommen zu können, da dann davor sorgen will,

daß Sie Ihre Satissaktion bekommen können. Womit allezeit verbleibe w.

Nr. 407. Antwort des trafen v. Köerltein an die Kran v. HZüring auf derenBrief v. K. Mai 172k — <1. «I. Mainz, 2. Juni 172K.

Wohlgebornc Frau! Dero unter dem 6. Anis erlassenes habe ich den s. dieses

spät Abends erhalten, erfreue mich, daß Dieselbigen sich gesund und wohl befinden,

und danke vor die meinethalben gethane Erkundigung. Was die aus die Hütte

eingelegte Exekution betrifft, habe ich bereits nacher Wetzlar Vollmacht geschickt,

dieses Attentat anzuzeigen und um Inhibition zu bitten; werde auch nicht unter¬

lassen, an Ihro Dnrchl. Selbst zu schreiben. Wegen des Herrn von Trumbach's

seiner Ansprüche ist das Beste, den Herrn Doktor Steuber zu bitten, daß er die

Dokumenten durchsieht und mir einen Ltutmn (lnnsas fertiget; außerdem kann man

nicht sehen, was in der Sache zu thun. Ich wünschte wohl, daß die Ainder die

Eichen behalten könnten; ich sehe aber nicht, wie es möglich ist, und kann mit

gutem Gewissen nicht rathen, daß sie die vielen Schulden mit sich aus der Schüssel

essen lassen sollen, wo man 6, 7 pro ('ontinn geben und von dem Gute nur dreie

genießen kann, da sie dann in wenig Iahren vollends aufgefressen sind.

Was das gute Befinden und Unterhalt der Ainder anbetrifft, so lege

ich die Finger auf den Wund und befehle es Gott. Wegen der kleinen Thristel

brauchen Sie sich gar keine Blühe noch Sorge zu geben, dann ich schon Verab-
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redung und Anstalt gemachet, daß sie also gleich nach dem vi'uniansbainischen Be¬

gräbnis mit Ihro Hoheiten sel, Euminirarin nach Lachsen gehen und von meinem

Bruder abgeholet werden wird. Und wegen des kleinen Aarl's habe ich auch

Anstalt gemacht, wie er nach Lachsen kommen und zu Ltolbcrg in die Lchule

gehen soll, wann ich ihn nicht vielleicht erst hier raußen noch an einen Hof bringe.

Und wäre mir schon recht, wann er nacher Usingen zu dem Prinzen und mit

ihm zu reisen kommen könnte. U)omit unter dienstl. Empfehlung verbleibe w.

Nr. 408. Schreiben des vr. Steuver an den Grafen v. Köerkein, die Keller-

Kütten, die Verpachtung des Kichengutes, die dilkenvurgischen Kure und

die Steprotß'schen und Truinliach'schen Ansprüche betreffend — <1. «I. Dillen-

vurg, 8. Juni 1726.

Hochgeborncr Graf ec.! Ew. hochgräfl. lllxosll. gnädiges Schreiben vom 2. luffrm

ist mir durch den Hrn. von Butlar Diener gestern erst überliefert worden. Gleich¬

wie nun vor die darinnen beschehene gnadige Gratulation zu meiner Rckonvalescenz

hierdurch unterthänigen Dank abstatte, also wünsche gehorsamst, daß der große Gott

Ew. hochgräfl. Lxoell. noch viele Jahre bei aller hochgräfl. Prosperität gnädig er¬

halten wolle. Demnächst habe gehorsamst hinterbringen sollen, daß hiesige gnädige

Herrschaft ihren Exekntanten denen Pachtern der Heller-Hütten in voriger Woche

wieder abgenommen, der Hachenburgische Exekutant ist aber noch da, deine sie

dann täglichst zwei Köpfst, zahlen müssen. Die Leute lamentircn gar sehr, weilen ihnen

von Hachenburgischer Seite etliche hundert Rthlr. rückständig Überhüttengeld abge¬

fordert worden und die Exekution vor deren Erlegung nicht abgehen soll. Zu Wetzlar

können wir auch noch zur Zeit das gesuchte Älunckubnm nicht erhalten. Es wäre sehr

gut, wann Ew. hochgräfl. iLxaall. Sich gnädig gefallen ließen, auf einige Tage hierher

zu kommen, dann es verschiedener Ursachen halber hochnöthig ist. Weiter Hab auch

berichten sollen, daß weilen die Fr. von Büriug keine anderen Pachter zu den Eichen

bekommen können, selbige die vorige noch auf ein Jahr lang gegen Erlegung einhundert

und sechzig Rthlr. Pachtgeld behalten wollen. Nachdem ich ihr aber den Pachtkontrakt

aufgesetzet und hinüber geschickt, hat sie die Sachen trainiret in Meinung, vor den einen

Sayn. Hofmann einen andern Nassauischen zu bekommen, welches dann derselbe erfahren

und ganz ohnvermuthet mit allein dem Seinigen vom Gut abgereiset ist. Dahero sie

einen andern Hofmann um die Hälfte der Früchte annehmen müssen. Nun machen die

alten Hofleute auch noch eine Prätension an den Herrn Bruder wegen verkaufter Dielen,

Fuhrlohns und andern Sachen, auch hat die Frau von Büring etivas von selbigen

empfangen, daß man also auf das Pachtgeld jetzt wenig Reflexion machen kann zc. Der

Amtmann Jeckel hat die mehresten Möbel ohne mein Varmissen und Konsens denen

Ereckiboi'ilms nach seinem Belieben an Zahlung gegeben, ohnerachtet doch Jhro hoch-

fürstl. Durchl. ausdrückt, befohlen, daß selbiger ohne mein Vorwissen und Konsens

nichts einseitig thun sollte; deswegen stehen wir auch jetzo nicht wohl zusammen. Die

Frau Schwägerin hat sich auch bei Hof sehr über ihn beschweret, daß er nach seinem

bloßen Willen thätc, was ihm nur beliebte.

Wegen der Kuxe Hab jüngsthin mit dem Hrn. von Drachen ingeheim gesprochen

und denselben ersucht, er möchte mir doch als ein guter Freund im Vertrauen sagen,

was dabei zu thun wäre. So hat er mir dann eröffnet, daß, weilen auf zwei Bergen

so viel Rückstand zu zahlen wäre, er nicht dazu rathen wollte, daß man dieselben pro-

sequirte, an dem einen Berg aber könnte man wohl noch etwas Hasardiren, jedoch in

Ungewißheit. Erwarte also hierüber Dero gnädigen Befehl, dieweiln man mit zweifel¬

haften Sachen bei Unmündigen ounts verfahren muß. Was die Steprodi scheu Erben,

als Hrn. von Trumbach und Hrn. von Nordeck betrifft, so habe mich darüber

einigermaßen erkündiget und vernommen, daß der Hr. Bruder in dieser Sache schon

vorhin Schriften gewechselt hätte, und stünde darmit nicht zum Besten, dann die Gegen¬

partie hätte eine gar große und ziemlich gegründete Anforderung an den mehresten

Theil der zu den Eichen gehörigen Eisenhütten und Hammer. Ich möchte wünschen,
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daß Ew. hochgräfl. blxestl. jetzt hier zugegen wären, so könnte man von ein und

andern Sachen, so denen Briefen nicht zu vertrauen, besser und ausführlicher mündlich

reden. Wormit zu beharrl. Gnade mich gehorsamst empfehle und mit Devotion ver¬

harre Ew. hochgräfl. Lxentl. nnterthäniger Diener I. M. Ktcuber.
Dillenburg, 8. ckunis 1726.

Nr. 409. Schreiben der Kran v. Mring, <1. <k. Küchen, 26. Januar 1727, in An-

gelegenheit ihrer Knkel' (das jüngste Kind Christiane v. K. ist glücklich in

Sachsen vei dem Gberverghauptmann v. K. jzu Karzgerodej angekommen).
Hochgeborner Graf, gnädigster Graf und Herr!

Daß ich von Ew. hochgräfl. Gnaden Hrn. Bruder, dem Herrn Berghaupt¬

mann (zu Harzgerode) die erfreuliche Nachricht erhalten, daß mein Enkelge

Ehristianchen in Sachsen glücklich angekommen sei, habe nicht verhalten können,

zugleich Ew. Gnaden dicnstverpflichtesten Dank sagende wegen der gnädigen Vor¬

sorge, so Dieselbigen vor solche getragen haben. Dasjenige aber, so mich jetzt in
Betrübnis setzet ist, daß ich noch nicht absehen können, wie und auf was Art man

meine Enkelger wegen ihrer habenden Forderung von ihrer Uums. und Ghm

sel. kontentiren möge, zumalen alles wegen Marstsinischer Schulden hinweggegangen

und dennoch die MrinAischen Schulden auch müssen bezahlet werden. Es kann

aber zu dieser meiner Enkel Forderung ihnen niemand besser als Ew. Gnaden

selbsten helfen, und sie leben auch der nnterthänigsten Hoffnung, daß sich Ew. hoch¬

gräfl. Gnaden ihrer als armer verlassener IVaisenkinder annehmen werden, welches

aber nicht füglicher als aus Sachsen geschehen könnte, als wo mein Hr. Schwieger¬

sohn sel. noch zu prätendiren hat. Nnd ist es ohnedem der Billigkeit gemäß, daß

die Ainder erster Ehe wegen ihrer Nnina. und Ghm sel. aus dein Väterlichen

kontentiret werden und die letzterer Ehe so lang zurückstehen, allermaßen die

Stief- Fr. Schwiegertochter doch genug hinweg :c. Es ergehet also mein ge¬

horsamstes Ersuchen dahin, daß Ew. hochgräfl. Gnaden als Vormund die Gnade

vor mich und meine Enkelger haben möchten nnd mir mit Dero gnädigem Rath

beizustehen, wie auch zu verHelsen, daß ein Nuttel getroffen werde, daß meinen

Enkelger wegen ihrer Forderung geHolsen würde. Da ohnedem, wie ich vernommen,

die Fr. Stiefschwiegertochter Dero Hrn. Bruder, Herrn Hauptmann von blbor-

stein zum Vormund über die Ainder letzterer Ehe in Sachsen angenommen.

Gb es nun nicht auch dienlich feie und Ew. Gnaden gnädiger Rath wäre, daß

vor die Ainder erster Ehe oder ineine Enkel ebenfalls ein Vormund in

Sachsen konstituiret würde. Ew. hochgräfl. Gnaden mir oftmals gcthane Ver¬

sicherung, nur und meinen Enkeln in allem was recht und billig beizustehen, geben

mir auch anjetzo die Hoffnung, Sie werden mir mit Dero gnädigem Rath schleunigst

beispringen, weil man bei längerem Verzögernngssall die Sach nur verschlimmert

stehet, kein besser und füglicher Nuttel aber als aus Sachsen durch Ew. hochgräfl.

Gnaden gnädige Vorsorge anjetzo kann ansgesonnen werden, damit die Büringische

Schulden bezahlet und meinen Enkelger wenigstens das Gut Eichen frei behalten

werde. Hierbei übersende Ew. Gnaden ebenfalls die Aopie von der Quittung, so

Dero Herr Vater sel. meiner Tochter sel. über die eingebrachte (000 Thlr.

Heirathsgelder erthcilet, woraus genug abzusehen, daß selbige Summa richtig

bezahlet worden :e. IVormit ich mich dann in Ew. hochgräfl. Gnaden beständige

Gnade empfehlend stets verharre Ew. hochgräfl. Gnaden gehorsamst ergebenste Dienerin

Eichen, 26. llnn. 1727. «1« Liirinx.

Nr. 410. Schreiven des «Kraken Georg n. Kirchöach an den Grafen v. K.

(der stch "zu dieser Zeit w Aissenvurg ve sind et», das dem Hver-Jägermmlter

v. K. geliehene Kapital' betreffend — «I. ä. Kachenburg, den 4. Inni 1727.

Hochgebvrner Grus! In diesem Moment, da vvn einer Reise nacher Frankfurt

und der Orten allhier zurück komme, erhalte das Beliebte vom 61. pnss. und ersehe
36
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daraus das Verlangen, wegen meiner Schwestern Ldn. an den sel. Herrn Ober-

Jägermeistern van Eberstein habender Schuldforderung jemanden nacher Dillen¬

burg abzusenden. Ob nun zwar besorge, Ew. Hochgeb. werden allbereit von danncn

abgereiset sein, so habe dennoch dem Oberschulthcisten zu Neunkirchen Befehl zuge¬

schickt, um sich sofort nach Dillenburg zu verfügen, Dero propositionss zu ver¬

nehmen und sodann darab zu referiren; da dann gem. meinen Geschwistern angenehm

sein wird, wann sie ohne Weiterung und gerichtliche Wege ihres Eupitulis und iuksrssss

hinwieder habhaft werden können. Mir aber wird alle oeeusiou erfreulich sein, worin

bezeigen kann, daß ich bin des Herrn Grafen gehorsamster Diener

UuelmuburK, 4. ckuui 1727. Georg F. I. G. ron Mrrlckerg.

Nr. 411. Schreiben des Hrafeu v. Eversten! an den Kürffe» Wilhelm

zu Nassau Sitlenvnrg, den zu den Eichen gehörigenWeidgang im Weders-

verg, die Kichen'schen Lehngüter und Eensiten, Differenzen wegen der Kütten,

seines Nrnders Aorst- und Jagdrechnung, den Hiüring'schen nnd Kverstei»'-

scheu Mesoldungs-Nückstand, endlich den Witvormnnd Dietrich betreffend —

stj ll. Dillenburg, den 7. Juni 1727.

Durchlauchtigster Fürst, gnädigster Fürst und Herr! Gleichwie Ew. Durch¬

laucht allschon mündlich vorzutragen die Gnade gehabt, also kann nicht umhin, hier¬

durch nochmalen schriftlich zu wiederholen und Ew. Durchlaucht gehorsamst zu er¬

suchen, Sie wollen geruhen

s) Die wegen meines sel. Brüdern, Dero gewesenen Gber-Zägermeisters, ab¬

gelegte Forst- und Jagd-Rechnung gnädigst zu unterschreiben, weniger nicht

2) die von ihm hinterlassenen Kinder erster Ehe als unmündige Waisen bei

dem Besitz des zu denen Eichen gehörigen Weidganges in dein Niedersberg

nach nunmehro über die gewöhnlichen Jahre ausgehalteuen Hegezeit ruhig zu
lassen; sodann

3) die Theilung und Zersplitterung der zu denen Eichen gehörigen Lehngütcr gdst.

zu inhibiren mit beigefügten: ernstl. gdsten. Befehl, daß die Eensiten die jährl.

Anisen rutüous der schuldigen Dienste in die Eiche:: so entrichten müssen, wie sie
bei Überlassung dieses Gutes bezahlet worden.

H) An Dero nachgesetzten Rent-Kammer des gewesenen Rentmeister Hofmanns Rech¬

nung durchgehen und den Rückstand sowohl Büringischer als Ebersteinischer

Besoldung extrahiren, folglich den Rentmeister zu deren Abtrag- und Zahlung nach

ordentlicher Liquidation und Berechnung Executive anhalten zu lassen. Demnächst

5) Dero Rath und Amtmann Zeckel als Eommissurio anzubefehlen, daß selbiger

die zu dem Znventario gebrachten Stücke liquidiren, berechnen und gewähren
möge. Annebst

6) die ohne mein Vorwissen beschehene Annehmung des Roturii Dieterich's zun:

Ucitvormund in dessen Konfirmation zun: Assistenten der Frau von Bü-
ring, als Vormündern: mütterl. Seiten, zu verwandeln.

7) Alle Differenzien wegen der Hütten und sonst, bis zur Ulajorennität der Kinder

suspendiren und sine prussuclicio utwius st cujus euuqus alles bis dahin ruhig

zu lassen, welches alles ucuuius der Unmündigen mit unterthänigsten: Dank zu
erkennen und zu demeriren trachten werde.

Als Graf Ernst F. v. Eberstein zu Anfang des Monats Juni 1727 nach

Dillenburg gekommen war, traf er auf ihn: gchalteuen Vortrag über die Eicheuguts-
Angelegenheit a. a. folgende Anordnungen:

s) Wegen der Frau v. Büring Graserei. Pachter Theiß tritt das Gras

in dem Baumgarten ab, erhält aber das Gbst.

2) Wegen des Förster-Holzes und Wellen. Es soll der Förster das Wellholz

durch des Hrn. Theiß Leute aufmachen und auf den Hos fahren lassen, da

es dann in 2 gleiche Theile gelegt werden und die Frau v. Büring die Wahl
haben soll.
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3) Wegen des Hof-Weihers bei den Höfen. Pachter Theiß beschwert sich,

daß den 27. Atai dieses s727. Jahres die Hr. v. Büring Z Weiher ziehen

lassen, wodurch viele Hische zu schänden gegangen. Ter Hörster soll den Hof-

Weiher ohne Ronsens des Vr. Steuber nicht ziehen lassen und soll angeben,

wie viel Stück Rarpfen aus den gezogenen Weihern herausgenommen, welche den

Rindern zum Besten verkauft werden sollen. Ten untersten Weiher nach dem

ersten gelegen, belangend, soll derselbe im künftigen Oktober mit Vorwissen der

Assistenten gezogen und der darin befindliche Hassel dein Hrn. Theiß überlassen,

die großen Rarpfen aber verkauft und von dem davon fallenden Raufgelde ^/z

den Rindern erster The, ^/g aber dem Hrn. Theiß zu gut kommen. RR. Tie

2 kleinen Weiher sollen mit Ronsens und Vorwissen Ör. Steuber's zusammen
gestochen werden.

4) Wegen des vierten Theils Heu und Grummet, welches vor einem

Jahre vom Hofe gekommen ist. Die Hr. v. Büring muß den Schaden

wegen des abgeführten H. Theils Heu und Grummet dem Hrn. Theiß ersetzen,

weil sie den alten Hofmann vertrieben und veranlaßt hat, daß das Heu ab¬

geführt werde und man das Znventarium den Rindern zun: Schaden bei dessen

Abzug nicht verstümpeln lassen kann.

5) Wegen des Vieh- und Weidgangs. Herr Tieterich muß hinausreiten

und mit den Leuten in der Güte mit Zurückgebung eines Reverses verhandeln.

6) Wegen der Gartenstube, Rammer, Reller und Speicher. Was sich in

des Theiß Hachtkontrakte befindet und er sich nicht begeben hat, soll ihn: ge¬

liefert werden, wobei dann abgeredet worden, daß die Hr. v. Büring den ganzen

mittlen: und untern Stock in: Hause samt den: ganzen Reller haben soll, aus¬

genommen die Weiherstube und daran gelegene Rammer, welche Hrn. Theiß

zu seiner Benutzung verbleiben; dagegen sollen demselben die beiden Rammern

auf den: Speicher abgetreten, mithin der ganze oberste Stock allein zugestanden
werden.

7) Wegen der Hcnsterladen und Ofen in der Weiherstube. Theiß soll auf

seine Rosten die Hensterladen inachen und den Ofen setzen lassen. Bei seinen:

Abzug aber sollen ihn: die Bretter, Bänder und der eiserne Ofen vergütet
werden?

3) Ta Pachter Theiß ein Znvcntarium zu haben wünscht, welches nicht einseitig

gemacht worden, so soll' ohne einigen Anstand dasselbe durch den Assistenten

Tieterich in: Beisein des Herrn Theiß gefertigt, voi: beiden unterschrieben und

jeden: ein Exemplar davon zugestellt werden.

Nr. 412. Schreiöen des Notar Dietrich in Dilkenönrg an den Graten von

Klierstei», das kleine Kränl'ein v. Sverstein in den Eichen, Arauer-

kok», des Jürsten Wilhelm I'oitrnit nnd den Mringischen (Anton he-

treffend, v. 10. Inni 1727.

Hochgeborncr Graf zc.! Em. hochgräfl. Excellenz oräres gemäß habe ver¬

gangenen Sonntag einen Boten wegen der Fräulein Sachen in die Eichen gesandt,

nichts aber als beigchende Antwort erhalten. Wegen des Brauhauses habe mich

informirt, und thufl der Brauerlohn vom 3br vorigen Jahrs bis hieher ohngefähr

21 fl. Was den Weber wegen des getheilten Lehen betrifft, gedenke ich dies nicht zu

ändern, indem Kanzleibefehle dagewesen sind, solches zu theilen, dahero diese Sach

Anstand nehmen muß, bis Ew. hochgräfl. Exc. selbsten hieher kommen, Die besser als

ich durchdringen können.

Sodann hat Jhro hochfürstl. Durchl., mein Herr, zu den: Büringischen Portrait,

so in: Saal über den: Kann:: gehangen, nämlich Jhro hochfürstl. Durchl., mein sel.

Herr zu Pferde, Lust und will es kaufen. Der Husewend als Maler hat solches

20. Thlr. estimirct, vernehme also, ob man solches weglassen soll; ingleichen die

Büringischen Euntor, so doch sonsten sneesssu tamporis verfallen, welche erst geschätzt
36*
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werden müssen, denn die Lrvckiloras dringen stark uff ihre Zahlung, und hat Herr

Kammerrath Reichmann auch ein Urtheil erhalten, ihm 190 fl. cum Interesse sull

P06IM kxvcmliorcks zu zahlen zc. Der ich nebst unterthäniger Empfehlung verbleibe

Ew. hochgräsl. Uxe. unterthäniger Diener Dietrricll.

Dillenb., 10. Junis 1727.

Nr. 413. Schreiven des Wächter an den Graten v. Eversten!, seinen

Zwist mit dem „Vittervösen Meive", der alten Aran v. Ainring, vetrestend,

«I. <l. Eichen, den 16. Juli 1727.

Hochgcborner Graf, gnädiger Graf und Herr!

Euer hachgräfl. Excellenz wallen nicht ungnädig aufnehmen, daß hierdurch meine

Anliegenheit bei Deroselben unterthänig vorstelle, welches zu thun >nich nicht würde

unterfangen haben, wo nicht die größte Noth mich darzu triebe, indeme von denen bei

Ew. hochgräsl. Excellenz letzterm Anwesen des Hofes halben verabredeten 14 Punkten

kein einziger, außer das Jnventarium zu stände gekommen ist, auch weder bei Hrn.

Xcckario Ilialeriell noch Steubern einiges Erinnern helfen will, mithin mich, wann's

länger also kontinuiren und dasjenige was vermög Accords nur versprochen worden,

nicht geliefert wird, genvthiget finde, die Leihe aufzukündigen. So ist auch mit dem

erzbösen Weib, der alten Frau von Büring, ohnmöglich friedlich zu leben, maßen

sie einein alles ersinnliche Herzleid und Drangsal zufüget zc., zu geschweigen, daß sie

bei jetzigem in der Nachbarschaft grassirendem Vieh-Krauch eine Kuh von infizirtcn

Orten in meiner Abwesenheit in den Stall gebracht, auch Leute, welche selbsten krank

Vieh haben, unter das hiesige gehen lassen, wodurch dann gar leicht ein großes Un¬

glück, so zu der adeligen Pupillen, als meinem höchsten Schaden hätte entstehen können zc.

Wie sie dann auch so gar unbesonnen gewesen und aus bloßer Muthmaßung, ob hätte

der Schäfer ihr einige Johannistrauben abgepflückt, den Dillenburgischen Vogt ersucht

hat, daß er den Büttel auf den Hof schicken und sothanen Schäfer in das Narrenhaus

holen lassen solle, welches ja zum größten Präjudiz des Hofs Freiheiten gereichen kann,

hlulin es ist zu beklagen, daß das gute Fräulein, welches doch in Wahrheit das
beste Gemüth von der Welt hat, unter der Edukation eines so bösen Weibs verdorben

wird, worüber das Kind selbsten bei mir verschiedentlich gcklaget, daß solchergestalten

das Unglück sie allein betreffe, nicht besser erzogen zu werden. Ew. hochgräsl. Excell.

habe demnach hierdurch ganz unterthänig ersuchen wollen, die Gnade für mich zu

haben und die Verfügung dahin zu thun, daß mir dasjenige, was vermög Accords

stipulirt worden, geliefert und abgeredetermaßen verschafft, auch womöglich das böse

Weib von dem Hof geschafft werde. Und will ich sodann gerne nicht nur den Accord

halten, sondern auch vor diejenigen Utilitäten, welche der alten Frau zugestanden worden,

der Billigkeit nach ein mehrers zahlen. Ich getröste mich hierunter einer gnädigen

Willfahrung und verharre mit unterthänigem Respekt Ew. hochgräsl. Excell. unter¬

thäniger Knecht ' Görg Tlmss.

Aus denen Eichen, 16. Juli 1727.

Nr. 414. Der Notar Dietrich zu Dillenvurg verichtet dem Graten v. Ever¬
sten! nach Mainz:

a) am 25. Juli 1737: Das Jnventarium von denen Eichen ist von Hrn.

Stich in Gegenwart Hrn. Theißcn verfertiget worden, und ist nichts in dem Sterbe¬

haus allhier, als die Tapeten, die der Herr Kommissarius in seinem Jnventarium hat.

Was das Lehen des Webers anlangt, kann ich nicht beisammen bringen, dann der

Beamte uns zuwider ist, und muß solches verbleiben, bis zu Jhro Kxcst Herkunft.

Die Anlage wird besagen, was die 2 Euntors von einem verständigen Meister

von Limburg (Johannes Endlich), der bei hiesigem Hof arbeitet, geschätzt worden sind

(der kleine 12 oder 13 Thlr., der große und hohe 10 Thlr.), man hat aber noch

niemand zu Estimirung deren Tapeten. Wegen des hochsel. Herrn Portrait zu Pferd,
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ein solches habe Jhra hachfürstl. Dnrchl. zc. bekannt gemacht; die aber mehr nicht,
als den Schatz der 20 Thlr. geben wallen ?c.

Herr Kammerrath Reichmann läßt sich unterthst. empfehlen und könnte länger

nicht warten, dann er stäche in einem Hüttenbau und die Meß seie auch vor der Thür;

dero wegen ich fürchte, daß wann vor der Meß nicht etwa 500 Thlr. angeschafft -Ver¬

den, Hr. Dr. Schräm, das Gotteshaus zu Attendorn, Hr. Kammcrrath Reichmann,

Hr. (Joh. Christian) Stoll (zu Dillenburg) und Jäger (und Förster zu Holzhausen

Johannes) Hild fallen in die Eiche-- und lassen wegschätzen, welches alles ich bis Hiehin

uffgchalten.

Die Frau von Büring und Hr. Theiß leben gar uneinig, und hat mir erstere

gesagt, daß Hrn. Theiß seine Sachen, die er dem Haus Eichen zur Kaution gestellt,

schon verschrieben ai- ai-dere gewesen, und dieser hätte 7 Ochsen und auch Schaf nebst

5 Wagen Heu verkauft. Ewarte also gndgstn. Befehl, was hier zu thun seie zc. Ich

empfehle ---ich unterthst., welches Hr. Rath Jeckel und Hr. Dr. Steuber auch thun
und bleibe zc.

lz) an- 5. Aug. 17Ä7: Ich habe Exekution im Grund Bürbach uff die restiren-

den Eichischen Zinsen gehabt, um einige Eraäiwras davon zu befriedigen, welche

Exekution der Vogt uff orcira meines Herrn und falsches Anbringen des bösen Vögten,

der -ms zu verfolgen suchet, wieder kassiret hat, welcher mir dann durch den Exekutant

hat sagen lassen, -nein Exequiren hätte keine Kraft, er wollte jetzo -vas von denen

Eichischen Wiesen -vegschätzen lassen, welches auch gewiß geschehen wird. Derowegen

berichte solches in Eil, damit heut oder morgen keine Verantwortung habe. Ii-gleichen

hat Hr. Graf von Hachenburg und der Vogt die Hauberge mit Arrest beschlagen,

woraus man jetzo 100 Thlr. hätte lösen können. Uff solche Art kommen die Kinder

----- alles. Ich thue die Sache von mir, und wann Jhro hochgräfl. Dxe. nicht ehistens

selbstei- kommen, ist es verdorben. Der ich bleibe zc.

a) am 3. Sept. 17Ä7: Weilen ich bereits vor 14 Tagen die Roth aus denen

Eichen durch zwei Briefe unterthänig bekannt gemacht, keine Antwort aber erhalten,

so habe dieses uff Ffurt gesandt und Hrn ersuchet, psr Dxprssssn es uff

Mainz zu übersenden. Ersuche also Ew. hochgräfl. Dxo. untrthst., mit Hüls an

Hand zu gehen, damit denen armen Kindern nichts weggeschätzet werde, weshalben

mich uff meine beiden Briefe beziehe und verbleibe zc.

Nr. 415. Schreiben der Iran v. Würina an den Grafen von Everstein
«I. <k. Eichen, den 14. Sept. 1727, worin sie alles bestreitet, was ihr zur Last
gelegt worden.

Bitte gehorsamst, nicht ungnädig zu werden, daß mich unterstehe, Sie so^ oft

mit meinen üblen schreiben zu inkommodiren; es dringt mich aber die große Both

dazu, Sie unterthänig zu bitten, mich doch zu berichten, ob Sie mir so ungnädig,

allerhand Drangsale anz-ithun, wie Hr. Dr. Steuber mir de-- Aufsatz übergeben,

als Haltens Gw. Gnaden so verordnet zc. Daß ich den vorigen Hofmanu Lips

Sauer vertrieben habe, sage ich nein, und wird Gott mich vertreten, wann's

Ukenschen mit mir so unrecht meinen. Der Herr Dr. Steuber und Herr Dietrich

haben den Hofmanu wohl 3 oder H mal nach Dillenburg gefordert, ^ihm gesagt,

Kaution zu stelle-- oder nicht mehr Hofmann zu sein. Das letzte Ukal, als der

Hofmann zu Dillenburg vorgenommen, war ihn- angesagt, der Airst wäre Gber-

vormund, wollte keine Hachenburger Unterthanen leide-- zu--- Hosmann i» den Li che-,

ohne Kaution, und war ihm darbei gesagt, er sollte doch nur ein Hahr noch Hof-

mann sein und doch 200 Thlr. Kaution stellen. Das hat den Hosmann wcgge-

bracht. Und wie sie den Ulann nicht länger behalte-- konnten, weil er so viel Vieh

verkauft und alles verthan das Seinige, mußte ---an ihn da gehen lassen, ehe der

Schade größer :c. Die Dillenburger haben ja 3 mal sein:c. Vieh schätzen lassen :e.

Und so soll mir noch gesagt werden, ich sollte den Hofmann vertrieben haben und

Heu und Stroh den- Theiß gut thun, was von- Hof geführt worden vorn- Jahr :c.
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Der Theiß hat Heu und Stroh nicht l Pfd. Rcangel gehabt, nichts gekauft,

und will erweisen, daß die Assistenten den Hosmann zum öftern den Abschied an¬

gesagt, so wolle man mich ungequält lassen. Ich habe noch mehr funden, das der

Theiß schuldig. Was er von nur empfangen, läuft aus 200 fl., und der Herr

Dietrich hat auf ineine Hrage mir gesagt, ich solle den: Theiß den Haber lassen, er

wollte schon mit der Zahlung zurecht kommen. Da war der Pfarrer Wickel von

Burbach bei. So geliebcn Ew. Gnaden, den Dietrich anzuhalten, daß er sich das

Geld von Theißen liefern läßt :c.

Wann ich nun mit diesem Pachter an Tag gebe, was alle Leut sagen, daß

er mehr schuldig, als er hat, verkauft zu viel Rind- und Schafvieh, hätte den

Termin nicht gehalten, das Pachtgeld zu liesern, hätte den vorigen Winter kein

Laub zum Strohe, nur Bestreuung zu machen, eingeführet, das doch am Eicher

Haus an der Nähe zu holen, welches Leut thun, und verkaufen von ihrem Ge-

ströh, daß nun das Eichen-Gut mit Bestreuung das Land schlecht versehen.

Ich bitte unterthänig zu Helsen, daß mir mit Geld geholfen werde. Der

Herr Dietrich hat einen Wann zu Theiß geschickt, ein Inventarium zu inachen,

mir solches aber nicht gezeigt, da ich doch weiß, was gefehlt oder nicht war aus¬

geschrieben.

Nr. 416. Antwort des dornten v. Kverstein an die Arn» von Anrinq v.
17. 81>i>. 1727.

Wohlgeborne Frau! Dero unter dem ich A>r. an mich abgelassenes Schreiben

habe bei meiner Zurückkauft ausgangs 7br. hier gefunden :e. Ts scheinet, daß

Sie in den Gedanken stehen, als wenn die wegen des Theißen und der Eichen ge¬

machten Aiiordnungen bloß Ihnen zum Verdruß gemacht worden wären. Gleich

wie ich aber Gott und der honetten Welt allzu sehr bekannt zu sein mich mit

Recht flattiren kann, daß zu all dergleichen nicht kapabel bin, sondern das Gemüth

allzu rechtschaffen dazu habe, als bitte gar sehr, mit allen dergleichen Beimessungen

mich zu verschonen. Wollte Gott! ich hätte ans Vormundschaft!. Pflicht cntübrigt

sein können, in diese denen Rindern und dem Gut der Eichen allzu schädlichen und

verderblichen Sachen, zu deren Vortheil also einzuschauen, mir wäre es sehr lieb

gewesen, und bitte ich Sic nur Gottes und der Rinder halber, doch um eines

schlechten kleinen eigenen Vortheils halben vor Ihre Person denenselben nicht so

gar große Bedcnklichkeiten und Schaden zuzuziehen, welche Sie vor Gott und den,

Richter nimmermehr verantworten können, gegen welche ich mich sehr vksponskrlxzl

machte, wann ich nicht mehr ans den Nutzen: des Gutes, als Deren so eigennützig
scheinende Absichten sehen wollte :c.

Den Punkt wegen des von den: vorigen Pachter aus dem Hof wegführen

gelassenen Heu und Strohs habe gleichfalls an Hrn. Vr. Steuber und Herrn

Dieterich geschrieben. Haben Sie den Rindern zun: Schaden etwas verhänget,

müssen Sie sich selbsten zuschreiben, wann ich Pflicht und Gewissens halber des¬

wegen mich an Sie zu halten gezwungen sehe, dessen ich, als Gott bekannt ist, sehr

gern überhoben sein wollte :c. Sie schreiben, der Theiß sei Ihnen auch 200 fl.

schuldig. So habe ich an Herrn Dietrich verordnet, daß er ihn samt Herrn

Vr. Steuden: dahin anhalte, daß er sie zahle. Ingleichen, daß er Ihnen von den

Pachtgeldern ^aus Ihre Alimente gegen Quittung abschlägliche Zahlung thun lasse.
So wird er Ihnen auch das Inventarium zeigen und vorlegen, dann mit ineinen:

Willen nichts geschehen muß, das den Rindern zun: Schaden und Ihnen zun: Ver¬

druß ist. Nicht weniger habe angeordnet, daß von denen Theißischen Pachtgeldern

an Hrn. Vr. Schräm WO fl. bezahlet werden sollen.

Von Cffttrlottcheit folgt hierbei die Antwort, Sie hält sich noch ziemlich

wohl. Den kleinen Karl und die kleine Amalie grüße ich vielmal und will ihr

zweien bei meiner Hinkunst nicht vergessen.



— 567 —

Nr. 417. Schreiven des Grafen von Köerstein an den Wotar Dieterich zn

Dissenvurg <1. ci. Mainz, den 17. Mt. 1727.iltousienr! Dessen Schreibenvom 2g. Juli habe ich in Bamberg erhalten, gleich als ich im
Begriff war, nachcr Erlangen und Eichstadtzu gehen Und als ich den 27. 7 bris von Frankfurt
wieder kommen, habe ich Dero zweites vom 5. Aug und 3. 7bris gefunden, bin aber zeithero gc-
hemmct worden durch Herrschaft!, Geschäfte, daß nicht im stände gewesen bin, darauf zu antworten;dahero
vorjctzo auf alles umständlich meine Gedanken eröffne, und zwar

1) ist mir lieb, daß das Jnvcntarium in den Eichen endlich zu stände gebracht worden, weiß
aber nicht, was nöthig gewesen, daß Sic den Stich mit dazu gezogen, indem Sic es ja billig selbst
verrichten und denen armen Kindern die Unkosten, so Stich gemacht, ersparen sollen;

2) muß das Jnventarium zeigen, ob die Tapeten nur allein oder noch andere Sachen zu ver¬
kaufen übrig sein;

3) ist zu erbarmen, daß Se. Durchlaucht der Fürst vor meines scl. Brüdern treue Dienste und
der Kinder Zustand nicht mehr Betracht haben, als daß Sic wegen der den Beamten
so den Zügel schießen lassen, welches ich mir doch fast nicht einbilden kann, indem Selbiger in Gegen¬
wart Herrn D. Steubcr's ganz ein anders versprochen, welches ich bitte nebst dem Herrn D. Steubcr
Sr. Durchlaucht vorzustellen.

4) Die Taxation der Oantors ist sehr gering, kommt es auf diese 22 Thlr. an, will ich sehen,
wann ich hin komme, wie eS zu machen. Ich habe gehostet, daß wir dieses Jahr von der Hütte und
Kupfer-Bergwerk noch etwas erübrigen wollten, so zu Bezahlung Schulden angewendet werden sollte,
allein da wir gezwungen sind, noch eine Hütte (zu Gr.-Leinungcn) zu bauen, welches dies Jahr schon
über 200(1 Thlr. weggenommen und künftigesJahr wenigstensauch so viel noch erfordern wird, ist
dazu keine Möglichkeit vor Weihnachten 1728, geschweige, daß man sogleich 300 Thlr. anschaffen könne.

3) Die Tapeten anbetreffend, kostet die Elle 7 gute Groschen rc.
0) Wann Sc. Durchlaucht vor des seligen Fürsten Portrait mehr nicht als die taxirten 20 Thlr.

geben wollen, muß ich alles geschehen lassen; hätte mir doch eingebildet, Sie würden dazu allzu groß-
müthig sein, weilen Sic wissen, daß es von dem Maler Rosen 100 fl. bares Geld gekostet.

7) ... g) Wann Herr Kammcrrath Reichmann nicht bedenken will, daß die Härligkeit gegen
Unmündige zu gebrauchen,ihm und seinen Kindern keinen Segen bringen mag, so muß ich es Gott
befehlen; dann aller Welt bekannt, daß es ihm nicht so genau gehet, um nöthig zu haben, weder Zeit
noch Geduld zu gestatten.

0) Daß die Fr. von Büring sich mit dem Theiß ebensowenig als mit andern vertragenwird,
solches ist außer Zweifel.

10) Übrigens wäre nicht zu verantworten, wann bei der Verleihungnicht nachgesehenworden
wäre, ob des Theiß zur Kaution gcstcllcten Sachen schon anderwärts verpfändetgewesen,und wäre
dieses eine große Bosheit von ihm, noch vielmehr aber strafbar, wenn cS cioloss, 7 Ochsen, auch Schafe
und 5 Wagen Heu verkauft hätte. Wäre es aber etwas, so ihm zu Bauung und Erhaltung des Gutes
der Eichen nicht nöthig gewesen, so ist ihm nicht zu verwehren, daß er die krnetus und überflüssiges
Jnvcntarium zu Geldc macht; denn wovon sollte er dann sonst die Pachtgelder bezahlen. Es kommet
darauf an, daß Sic mit Ernst und Grund unter Zuziehung Herrn D. Steubcr'S das Werk untersuchen,
so kann man alsdann einen Rath und Entschluß fassen.

.11) ... 12) Demnächst folget Extrakt eines Schreibensvon Herrn Theiß, worin sich selbiger
beschwert,
1. daß von denen bei meinem letztcrem Anwesen des Hofes halben verabredeten 11 Punkten kein einziger

außer das Jnventarium zu stände gekommen, auch, wann kein Erinnern helfen will, mithin, wann's
länger also kontinuircn und dasjenige,was vcrmög Accords ihm versprochenworden, nicht geliefert
würde, genöthigct fände, die Leihe aufzukündigen;

2. so thue die Frau von Büring alles ersinnlichc Hcrzlcid und Drangsal an re.;
3. habe sie eine Kuh von infizirten Orten in seiner Abwesenheit in den Stall gebracht rc.;
4. habe sie den dillcnburgischen Vogt um seinen Büttel auf den Hof zu schicken gebeten und den

Schäfer:c. zu holen und einstecken zu lassen.
Wcshalbcn ich unumgänglich finde, daß Sie mit dem Hrn. Dr. Steubcr zusammen treten, diese

Sache mit Ernst und Nachdruck einsehen und eingreifen, damit denen Kindern und Gute kein Präjudiz
geschehe.

13) Daß die Dxsoution wider dcS Fürsten in Gegenwart Herrn Dr. Steubcrn gegebenesWort
von denen Ccnsitcn nach den Eichen wiederum weggenommen worden, wundert mich von Herzen, und
ist nöthig, dcshalben mit Herrn Dr. Stcubern Vcr zu nehmen und zu den: Herrn Rath
Nrchcnholz, auch nothfalls zu Jhro Durchl. selbst zu gehen, damit man thue, was man kann. Will
dann kein Vorstellen bei dem Fürsten Helsen, so muh man es Gott, der aller Waisen Beistand ist,
anHeim stellen. ^ ^ ^ ^ ^ ,

14) Daß man von den Eichen wegschätzenwill, darüber muß ich lachen. Es wird ja noch
Recht in Wetzlar dcshalben zu erhalten sein, und muß mit Hrn. Dr. Steubeln gesprochenwerden, daß
man allenfalls daselbsten ein Mandat extraHirt. . «

13) Daß der Herr Graf von Hachenburg Arrest auf die Hauberge gethan, solches verdenke ihm
zwar nicht; was aber der Vogt damit zu thun, deshalbeu erwarte Nachricht, lind wann man hat
100 Thlr. daraus zichn können, verschlägt denen Kindern nichts, ob der Graf von Hachenbachsolchs
aus seine Interessennimmt oder sie von uns verkauft und einem andern bezahlt werden.
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>6) Von der Fr. von Büring habe selbst ein Schreiben vom >4. Ilms erhalten, darinnen sie
alle die puuct« leugnet, die draußen in ihrer Gegenwart und auch nachher in Dillcnburg zu der Kinder
unstreitigem Besten mit dein Theiß und sonsten verabredet worden. Ich muß bekennen, daß dieses mich
nicht allein befremdet, sondern auch dahin bringen wird, daß ich, weil sie gar dergleichen Sachen nicht
mit Recht zu fordern hat, ihr ihre Mg fl. und sonst nicht einen Kreuzer mehr geben lassen werde.

Reden Sie doch mit Herrn Stendern wegen des 3. Punkts der Fr von Büring ihres Schreiben :c.
und sagen dem Theiß, daß er der Fr. von Büring ihren Hafer und was er sonst von ihr bekommen
zahle; halten auch nebst Herrn Or. Stcubern darauf, daß er das Pachtgeld bezahle und richtig abführe,
wovon Sie der Fr von Büring auf ihre Armenien so viel als möglich zahlen wollen, doch gegen hin¬
längliche Quittung, nicht weniger an Herrn Or. Schräm IM fl. in Abschlag der Interessen seines
Kapitals auf den Eichen nicht zu sehen bekommen, daß sie doch am besten wüßte, was dagewesen, wolle
er also es ihr kommuniziren, damit man bei den Kindern keine Verantwortung habe.

An Hrn. Dr. Steuber schrieb der Graf E. F. v. E.; Aus denen snd si ^illo vol-mts
hierbei liegenden Schreiben an die Frau von Büring und Herrn Notarius Dietrich werden dieselben des
Näheren ersehen, was ich wegen der an mich berichteten Vorfallcnhcitcn und sonst in ein und andern
anzuwenden gcnöthiget bin. Wciln nun darinnen verschiedene puncto mit enthalten, darinnen Sie den
besten Nachdruck sowohl bei dem Fürsten, als Herrn Rath Archenholz, item der Fr. v. Büring geben
können, so bitte so sehr als ich nur kann, sich deren ja mit Ernst angelegen sein zu lassen.

Ich komme schwer daran, daß ich nach Wetzlar gehen soll; wann ich aber sehe, daß bei Sr. Durchl.
dem Fürsten so gar vor die armen Kinder nichts zu gewärtigen ist, so muß ich es thun, um mich der-
cinsten der Verantwortung gegen die Kinder zu entschritten.

Wegen dem Vogt von Burbach sein Sie doch so gut und lassen sich einen rechten Ernst sein,
selbigen auf christl. und freundschaftl. Gedanken zu brigcn; er wird wenig Ehr und Segen davon haben,
daß er an vatcr- und mutterloser Waisen Arrnuth zum Ritter werden will. Mit dem Herrn Grafen
von Hachenburg seinem Vogt oder Beamten, welcher bei uns in Dillenburg (Anfang Juni 1727,
s. oben) gewesen, ersuche gleichfalls umständlich zu sprechen, ob dann nicht möglich sei, daß man über
ein oder andern ihnen gethanencn Vorschlag in Gutem zurecht kommen könnte. Von Herrn Theißen
stünde mir gar nicht an, wann wahr wäre, was die Frau von Büring und Herr Dietrich mir geschrieben;
sein Sie von der Güte und sehen dahin, daß alles auf solchen Fuß gestehet werde, daß die Kinder
keinen Schaden haben rc. Ich werde zwar gewiß noch, so bald es nur möglich ist, selbst hinkommen,
allein wciln ich doch nicht weiß, wie bald, so verlasse mich lediglich auf Ihre Dcxterität und Rccht-
schaffenheit ec. Ich bin voller Dankerkcnntlichkcit gegen Ihre Mühe rc.

Das freiadlige Gut Eichen samt Hütte zu Heller hatte der Ober-Stallmeister

van Büring am 9. März 1715 von der Fürstin Dorothea Johannetta von

Nassau-Dillenburg mit allen Rechten und Gerechtigkeiten, wie solche dem Fürsten

Wilhelm am 25. Febr. 1705 von Frau und Fräulein von Seelbach überkommen,

käuflich an sich gebracht und war von ihm auf des Ober-Jägermeisters Karl v. Eberstein

Kinder erster Ehe ab inlkslalo gefallen. Nun zeigen die Kaufbriefe deutlich, daß die

Eiche ein freiadliges Gut war und unter niemand als unter der Burg Friedberg

stand, mithin keinem Fürsten oder Grafen die Jurisdiktion darüber zustand. Dessen

ungeachtet hatte man sich von Seiten Dillenbürg und Hachenburg untersangen,

Eingriffe in die freiadlige Hütte zu Heller zu thun, das Überhüttengcld zu fordern

und sogar die hergerichteten Eisen hinwegzunehmen, weshalb man sich bei dem Kaiser¬

lichen Kammergerichte beschwerte, worauf auch ein manclalnm äs rssliluknäo ablala.

enm omni eauaa kl äs nan amMim lurbanäo in posskSLivnk v«I guasi juris über-

latis kl ünmunilalis erkannt und beiden Beklagten am 14. Sept. 1726 durch einen

Kammerboten insinuirt worden war. Trotzdem liest man xosl insinualionkin manäali

im genannten Jahre und 1727 und 1728 eine groste Quantität Eisen hinweg nehmen.Der Fürst Wilhelm war von 1705 bis 1715, daraus der Ober-Stallm.
v. Büring und dessen Erben von 1715 bis 1726, zusammen also 21 Jahre in
ruhigem Besitze des Eichen-Gutes gewesen, und es waren von den Eichischen Censiten
die jährlichen Renten, und zwar nach dein Fuste empfangen worden, wie das i. I. 1705
vom damaligen Vogt Philipp errichtete Heberegister und Lagerbuch zeigte; nichtsdesto¬
weniger unterstanden sich die fürstliche Kanzlei zu Dillenburg und die gräfliche zu
Hachenburg,auf dem gemeinschaftlichen Verhör zu dekretiren, dast die Eichischen Censiten
die Zinsen in der Weise entrichten sollten, wie dieselben vor 50 und mehr Jahren
erhoben worden.

Auch erhielten Dr. Schräm und das Gotteshaus Attendorn von der fürstl.
Regierung Dekrete, dast der Vogt zu Burbach von dem Gute Eichen so viel, als ihre
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Forderung an die Eberstein'schen Kinder betrüge, wegschätzen lassen sollte. Dann nahm

es sich der Vogt Möller zu Burbach heraus, den Pächter Theiß auf dein freiadligen

Gute Eichen auf alle mögliche Art und Weise zu turbiren und drohte demselben sogar

mit Personalarrest; ferner erlaubte sich das fürstl. Forstamt, dahin Befehle zu erthcilen,

daß das Eichische Vieh nicht durch den Niedersberg treiben und der Jäger Reymann

zu Burbach des Pachters Theiß Jagdhunde tot schießen und ihn selbst im Besitze

belästigen sollte. Da nun aber der Fürst keine Jurisdiktion über das Gut Eichen

hatte, weil dasselbe nur unter der Burg Friedberg stand, und der Fürst selbst Ober-

Vormund der Eberstein'schen Kinder und als solcher verbunden war, die Pupillen und

deren Rechte zu schützen, keineswegs aber zu schmälern, so protestirte Graf E. F.

von Eberstcin omni mväo gegen alle eben angeführten widerrechtlichen Handlungen,

ersuchte den Fürsten, dergleichen ?roesäsrs dem fürstl. Forstamte, der Kanzlei und dem

Vogte zu Burbach sub ssickg. posiin zu verbieten, und ließ zugleich der fürstlichen

Kanzlei erklären, daß, wenn der in der Eberstein'schen Vormundschastssache mit thätige

Notar Dieterich sich ralivus der Unmündigen vor derselben sistirte und als Kens ein¬

ließe, solches unter der ausdrücklichen Verwahrung geschähe, der Kanzlei keine weitere

Jurisdiktion einzuräumen, als sie den Rechten nach und rnbisns der gu. Possessionen

ihr zukäme. Auch ließ Graf Eberstein wegen allen diesen Anmaßungen an die Burg

Friedberg Anzeige thun und um deren Assistenz bitten.

Den Hütten-Prozeß suchte man so gut als möglich bei dem Kaiserl. Kammer¬

gerichte zu poussiren, machte Anzeige von den vorgekommenen Gewaltthätigkeiten nach

Wetzlar und schrieb dem Fürsten und dem Grafen, davon in Konsideration der Un¬

mündigen bis zum Endurtheil in dieser Sache abzustehen, zumal dieselben ihnen eonbra,

nmnänwm nichts helfen könnten, sondern allezeit Restitution stattfinden müßte.

Weil Herr von Trumbach, der die Hauberge wieder einlösen wollte, äs kusw

in das Gehölz gefallen war, Holz weggenommen und geschworen hatte, wenn ihm ein

Förster aus den Eichen wieder hinein käme, so wollte er etwas thun, was man nicht

glauben sollte: so ließ Graf Eberstein der fürstl. Regierung zu Dillenburg solches mit

dem Bemerken denunziren, daß, weil man die Hauberge nicht von dem Herrn von Trumbach,

sondern vom hochsel. Fürsten für bares in die Regierung gezahltes Geld erkauft hätte,

letztere den Pupillen solche zu gewähren und dieselben dabei zu vertreten schuldig wäre,

und ersuchte zu verfügen, dein von Trumbach die Restitution des weggenommenen

Holzes aufzuerlegen, demselben deswegen einen Termin zu stellen, und im Fall unter¬

bleibender Restitution ihn exequiren zu lassen, auch alle Thätlichkeit zu inhibiren. Das

Nähere findet sich in nachstehenden Schreiben.

Der Notar Dietrich berichtet dem Grafen Eberstein: u) am 12. Januar 1728:
Hochgcborncr Rcichsgraf rc.! Hiermit berichte untcrthänig, wie Hr. 1>r. Solrrnm von hochfürstl.

Kanzlei ein Dekret erhalten, daß, wann ihme das uff denen Eichen stehende Kapital all 1999 Thlr.
Interesse in 14 Tagen nicht zahlt würde, so sollte der Vogt zu Burbach (Wiesen! aus denen Eichen
wcgschätzcn. Jngleichen hat Jsaac Speicr ein Urthcil vor 2 Tagen bekommen, ihme 1S3 Thlr. m.
Interesse binnen 4 Wochen z« zahlen. Das Gotteshaus Attendorn hat an die S99 Thlr. Interesse
noch stchn, welches den 39. lau. das Dekret erhalten, daß, wann in 14 Tagen die Zahlung nicht ge¬
schähe, sollte die Wcgschätzung vor sich zehn. Anderer Kreditoren nicht zu gedenken. Derowegen und
wann nicht 2999 Thlr. uff die Eiche uffgenommen werden, zu befürchten stehet, das; die beste Gittere
hinweg gehen; wcshalbcn dies untcrthst. bekannt mache, damit mir heut oder morgen nichts imputirt
werde rc, Jngleichen muß melden, wie die beiden Herrschaften abermal von der Hütt llt Thlr.
von der diesjährigen Reiß habe wollen und Exekution denen Gcwerkcn hingelcget hat. Sodann wollen
die Eichi sehen Cen fiten die Zins nicht mehr geben, sondern wollen die Sach uff den alten Fnß
haben, wie es vor 39 Jahren gewesen, worinncn sie dann der Vogt und Kanzlei trefflich stärket; also,
daß allhicr ein armer Zustand ist. Und wann Ew. hochgrkfl. Exe. nicht mit Hand anlegen und bald
hierher kommen, so danke ich ab, angesehen wir 26 Prozeß haben, die in motu sind, vor deren
Schriften ich allein sorgen und sie verfertigen muß. Letzt, so ist Hr. von Trumbach wieder allhier
ankommen und will all seine Gütcre wieder einlösen und die Haubcrge zu sich nehmen. Ich
rckommandire mich untcrthänig und bleibe Ew. hochgräfl. Dxo. untcrthänigcr Diener Ilioterie Ii.

d) vor Ostern 1728:
Hochgcborncr Ncichsgraf zc.! Ew. hochgräfl. IZxo. vom 16. ?ebr. an mich gdst. abgelassenes

Antwortschreiben ist mir suo tempore wohl zu Händen kommen, es wäre auch meine Schuldigkeit ge.



wcscn, solches sogleich zu benntworten. Die Ursache der Verzögerung ist gewesen, weilen dato kein
Dekret von hochfürstl Kanzlei herausbringen können. Indessen habe ich gegen alles einseitige Verfahren
protestirct und eingegeben, daß Ew. hochgräfl. Lxo. annoch oor Ostern allhier eintreffen wurden,
bis dahin man mit Wegschätzungder Viehischen Güter einhalten möchte, zweifle auch nicht, dies wird
geschehen. Daß Ew. hochgräfl. Dxo. aber mein unterm 18 (muh heißen 12.) dem. a. e. untcrthst. ab¬
gelassenes Schreiben erst den 14. ?stzr. zu Händen kommen, daran bin ich gar nicht schuld, zumalcn
da ich oon denen allhiesigcn oräiimirsn und uff Ffurt gehenden Boten einen Schein in Händen habe,
daß ich solches snd dieto dato geliefert; wo selbiges nun liegen blieben, ist mir unbewußt.

Es haben indessen gdstc. und gnädige Herrschaft- abermal von der verflossenen Hüttenrciß
über III Thlr. denen armen Waisen, ohncrachtet daß in no. 1726 ein Mandatum de rsstitnendo
sxolio erkannt und insinniret worden, hinweg genommen und sich um niemand gekümmert Ob ich
nun schon dies Procedere sogleich nach Wetzlar an Herrn D. Hoffmann dnniorsm berichtet, selbiger
in Iure vnusn ^.dvoonws und Procnrator ist, so sehe schlechte Hoffnung zur Erlösung, zumalcn da
man mit Geld nicht helfen kann und die Ccnsiten sich uff die Hinterfüße setzen und keinen Xr. zahlen,
weilen sie weiche Seite vom Vogt zu Burbach spüren, Herr vr. Steuber auch keine Feder ansetzet,
ich indessen allein die Sache ausmachen soll, da ich doch mit denen 20 Prozessen, die ich in imo vnnsa.
bediene, genug zu thun habe.

Nr. 418. Wach erfolgter Anlnmft in Dill'enöurg schreibt Hraf Oberstes» am
27. März 1728 an den Jürsten Obristian zn Wasfau:

Durchlauchtigster Fürst, gnädigster Herr! Ew. Durchl. finde ich mich gezwungen,

hiedurch mit rechter Wehmuth zu repräsentiren, wclchergestalten ich mit größter

Gemüthsbestürzung bei meinem Anwesen erfahren müssen, daß Dero nachgesetzte

Regierung allhier (weiß nicht, ob vielleicht durch unrechte Information oder aus

nicht genügsamer Einsicht) sich nicht geschcuet, 8ins omni. OoAnitzionk duusak
omiti'g, nvtn et trits. Kirn Dossessimiis die unmündigen Eberstein'schen Kinder

erster Ehe an Kollektirung ihrer Eensiten und andern Kontribuenten zu denen

Eichen nach dem hergebrachten und zu Zeit Ew. Durchl. höchstsel. Herrn Brüdern

und deren nachherigen Eigenthümern gangbaren Fuß also zu hemmen, daß sie

gar den Vogt zu Burbach ausdrücklich anbesohlen, solche Eensiten bei ganz anderen,

dem ?0S8k8L0i'i0 ganz entgegnen, uns unbekannten und bloß in dem einseitigen,

seichten Vorgeben der Eensiten beruhenden, falsch also betitelten, alten Drusstzunclis

zu schützen.

Nun aber Ew. Durchl. gnädigst bekannt ist, daß keinem Richter in der Welt

zusteht, jemanden, geschweige Pupillen, aus ihrer notorischen ?»88K88 durch der¬

gleichen bemächtigte Dekreta zu stoßen, sondern Selbigem im Gegentheil kraft obrig-

keitl. Amts oblieget, jedermann bei seinem Besitz wider alle Beeinträchtigung und

Vergewaltigung zu schützen, Ew. Durchl. auch von Selbst wissend, daß Sie als

Ober-Vormund die armen Unmündigen vielmehr bei ihrer ?088«88, Rechten und

Gerechtigkeiten zu vertheidigen haben, und Sie dazu zweifelsohne aus eigener ange¬

stammter Fürst!. Großmuth von selbst geneigt sein werden, endlich alle dergleichen

Unternehmungen während der Unmündigkeit ohnedem von keinem Bestand und

rechtlicher Wirkung sind und dawider denen Pupillen i'k8tzitziitzio in intössrmn oder

die Stellung in vorigten Stand auf ewig offen und frei verbleiben, zu geschweige?!,

daß niemand und am wenigsten Unmündige ohngehöret (gleich als hier geschieht)

auf simples Vorgeben eines Interessirten und sich opponirenden Eensiten kondem-

niret, und zwar aus dem Besitz ihres Kollektations-Fußes geworfen werden können;

So stelle ich völliglich außer Zweifel, Ew. Durchl. werden dieses unstatthafte Be¬

ginnen Dero Regierung, welchem ich hierdurch aus vormundschaftlicher Pflicht

solmiiuitkr im Namen meines Brüdern unmündigen Kinder erster Ehe za kontra-

diziren mich genothdränget sehe, Ihro höchsten Gemüths Billigkeit nach von Selbsten

cie8UWrobiren und os.88iren, als worum ich hierdurch eui'ütorio noinius unter-

thänigst gebeten haben will, dahingegen die gnädigste Verfügung thun, daß oftbe¬

sagte unmündige Ebersteinische Kinder s. Ehe bei dem bisherigen vor und bei Dero

hochfürstl. Herrn Bruder und nachher stets gangbaren Fuß der Kollektation der

Eichischen Eensiten so lange gelassen, geschützet und gehandhabet werden, bis Gegen¬

theil ein anders in pstKorio ausgeführt.



Demnächst ersuche Ew. Durchl. ich nomine Dnpiiiornm aufs inständigst, ge-

horsamste, weilei, aberinaleu der kerminus solutionis derer Eichischen Eeusiten und

Eontribuenteu (I. ^.pr. 1728) sich nähert, die Exekution ihnen zu gute zu ordnen

und dergestalt anzubefehlen, daß solche die Gefälle nach der ihr von dein Assistenteil

Dietrich zuzustellenden Specisikation auf vorgedachten bisdaherigen Huß ohne An¬

sehen und Nachsicht eintreibeil, sintemalen die Unmündigen zu Bezahlung der Inter¬

essen au Herrn Professor Schräm solcher ohnumgänglichen benäthiget. Es werden

solche sowohl als ich diese in Recht und Billigkeit begründete hochfürstl. Anordnung

mit ewigem gebührenden Dank erkennen Ew. Durchlaucht unterthäniger und ge¬

horsamer Diener G. F. Gr. rou Oberstem.

Dillenburg, 27. Uurtij 1728.
Dem Durchlauchtigsten Kirsten und Herrn, Herrn Christian Fürsten

zu Ilassau, Grafen zu AatzenElonbagen, viaudcn und Diez, Herrn
zu Beilstein.

Dillettlnrrg, de» Mär? 17Ä8. Dem Grafen v. Eberstein zeigt der Förster

Lütsch an, wie der Pachter Theiß die Güter von denen Eichen sehr ruinirtc, die

Früchte von denen Eichen nach Eringshciusen wegführen ließe und das Vieh so weit

verkauft hätte, daß er seinen Ackerbau nicht bestreiten könnte; 2) hielte die Frau

von Büring Ziegcnvieh, wodurch die Obstbäume sehr ruinirt würden; 3) so würde die

Friinicm in denett Eichen sehr miserabel von der Frau von Büring zc. in

Essen und Kleidung gehalten und oft mit Schlägen traktiret, derowegen ihine, Lütsch,

die Fräulein vor etlichen Tageil die Hände gedrücket zc. und um Gottes Willen ihn

gebeten, dies Jhro hochgräfl. Exc. Herrn Grafen von Eberstcin bekannt zu machen,

damit sie aus denen Eichen erlöset würde.

Nr. 419. Schreiben des Grafen von Köerstein an das reichsritterschaftliche

Direktorin,» zu Iriedverg «I. ä. Mainz, 5. Inn, 1728.

Reichsfreie, Hoch- und Wohlgeborne Herren zc.! Meine Unwissenheit hat

mich einen Hehler begehen machen, welchen Ew. Hoch- und Wohlgeb. um deswillen

gütigst zu öxeusiren belieben werden, nämlich ich habe nach dem Absterben meines

sel. Brüdern, des fürstl. Dillenburgischen Gber-Iägermeisters Rarl's Hreiherrn

von Eberstein, wodurch mir die natürl. und legitim,« Natal seiner hinterlassenen

unmündigen Rinder erster und zweiter Ehe zugefallen, bei Denensclben die tutorische

Bestätigung nicht gesuchet, daß also vorsetzt annoch hierdurch meiue hochgeehrtesten

Herren aufs angelegenste will gebeten haben, mir ein formales Tutorium diesfalls

baldmöglichst ausfertigen zu lassen.

Demnächst wird nicht unbekannt sein, was dieses meines sel. Bruders Rinder

erster Ehe auf ihrem unter der Reichs-Ritterschaft gelegenen freiadeligen

Gute, die Eichen genannt, vor harte fdroccdurcn von der fürstl. dillenburgischen

Regierung, ingleichen den gräfl. Hachenburgischen Rüthen und Beamten ausge¬

standen, ohnerachtet man sicher gehofft, es würden solche durch die ergriffenen und

reiterirten UMallutionss wo nicht abgewendet, doch wenigstens sistiret werden.

Gleichwie solches alles verhoffentlich mein Assistent, der Herr Doktor Steuber, in¬

gleichen der Herr Notarius Dietrich von Dillenburg des mehreren bei einer hochl.

Ritterschaft angebracht haben werde, worauf mich Rürze halben hierdurch beziehe.

Gleichwie aber diese Eingriffe in die von Raiserl. Mas. so höchst pukrooinirte

Immekiekük und Jurisdiktion der ohnmittelbaren Reichs-Ritterschaft, wie

auch die nktenknkn eontwu, aMkIIukiones nicht alleine Denenselben, sondern auch

ineinen unmündigen Neffen zu äußerstem Präjudiz gereichen, also will, um mich

aller vormundschaftlichen Verantwortung zu entschütteu, solches nochmalen Ew.

Hoch- und Wohlgebornen denunzirct und um Schutz, Vertretung und Remedur aufs

inständigste ersuchet haben. Dagegen ich mit ganz besonderer Widmung verbleibe zc.

Mainz, den 5. llnni 1728.



Nr. 420. Hauptmann, Mätke und Ausschuß der nnmittrll'areu freien Meichs-

ritterschaft des mittelrhein. Kreises zu Zsriedverg schrciven an den Grafen

von Kverstein zu Mainz am 20. Dez. 1728.

Hochgeborner Graf :c.! Demnach bey dem dahier letzhin gehaltenen Rittcr-

Raths-(lonvsnt unter andern auch vorgekommen und in Doliborntnin gezogen worden,

welchergestalten die gewöhnliche jährliche Ritter-Anlage zu rkAuIiren und auszu¬

schreiben sey, wobey dann auch sich aus denen abgehörten Ritterschastlichcn Rech¬

nungen ergeben, wie die dem Oorzwri obliegenden Schulden-Last aus vielen Rer-

hindcrnüssen noch nicht getilget werden mögen, zumahleu zu Beybehaltung der

Rittcrschaftlichcn Innnuuibäten und Freiheiten noch immer sonderbahrer Aufwandt

erforderlich gewesen und noch nöthig ist. So hat man in dessen L!on8iÄkrg.tion die

Anlage vor künfstiges s72stte ^ahr so leidlich als es geschehen können, vspuitiret

und auszuschreiben verordnet.

A?ann es nun Außeres Hochgeehrtesten Herrn Pupillen dein Nntrieulnr-Fuß

nach daran ^ st- ll Xü'. sage Bier-Zehen Gulden Xr. ertrüget und solches

Hnuutuiu in nächstkünfftigcm Alouath Nart-io zur Ritter ohnfehlbar zu ent¬

richten seyn wird;

Als wollen N)ir auch dessen behörige Ginlieffer- und Bezahlung hierdurch

Anserer Gbliegenheit nach gebührend erinnert und Aus in: übrigen allerseits dein

Schutz des Allerhöchsten bestens empfohlen haben. Geben zur Aayserl. und des

Heil. Reichs Burg Friedberg den 20. Beeembr. Xuuo f723.

Anßers Hochgeehrtesten Herrn

Dienstbereitwillige

Niiuiitnlittui, Kntli ninl AuB^cltn.s.s stcr oluniuttcldnrc» checke» Brick.s KittcrsclniM

,les Mitte!'M<ei»i,sr1»rn Crr»;^ üiWrit Asteins in st er Mettenni ninl ^ugcliörigc»
Orten.

Dem Hockgcbohrnen Grasten undt Herrn, Herrn Ernst Frieder ich, des
Heyl. Röm. Reichs Greffen von Ebcrstcin, Aönigl. Polnischen, wie
auch Ehnrfiirstl. Sächsischen Gesandteil :c. Unßcrm HochgcEhrtcsten Herrn
kraneo. »nvnt^

Nr. 421. Die Länderei des Kichengntes wird am 2K. Hkt. 1728 an Whilipp

und Anna Sauer vom 1. Dez. 1728 an ans sechs Jahre verpachtet.

Kund sc. seie hiermit rc., daß heut untengesetzten clnto zwischen dem Hrn. voetor Ltsuder,
als Bevollmächtigten von Jhro hochgräfl. ZZxeellen? dem Hrn. Rcichsgrafcn von Ebcrstcin, und
dem Hrn. Xotnrio und Xstvoento orä. Disrerivlr, als Bevollmächtigten von der Frau Wittib von
Büring, Verpächtern an einem, sodann Dliilipp 8nnern und dessen Ehefrauen Anna Katharinen
als Pachtern am andern Thcil, jedoch unter ausdrückt reservirter Genchmhaltung Jhro hochgräfl. Lxosll.
des Herrn Grafen von Eberstein, als hohen Vormunds und der rc. Frauen von Büring als
Vormündcrin des Herrn Obcr-Jägcrmcistcrs von Ebcrstcin sel. nachgelassener vier Kinder erster Ehe
ein aufrichtiger Pacht-Kontrakt rc. geschlossen worden folgcndergestalt:

ES verpachten nämlich obermeldter Herr Vormund und Frau Vormündcrin denen Philpps
und Gerhard Sauern und dessen Ehefrauen vom l. Xdris dieses seht laufenden 1728. JahrS anzu¬
rechnen auf Sechs nach einander folgende Jahre das freiadeligc Rittergut Eichen an darzu ge¬
hörigen Äckern, Wiesen, Mühle, Hofhaus, Scheuer, Boden und Ställen mit darauf befindlicher Fütterung
an Heu, Grummet und Stroh, die gedungenen Äcker samt vierzigvier Mcstcn Winter-Aussaat Korn,
und versprechen Pachters, die ihnen ausgestellten vicrzigvier Mcstcn Saatkorn im Feld bei Endigung
deren l! Pachtjahren wieder richtig zu liefern.

Die Hofrcnten, Hauberge, Waldungen, Jagden und Mästung, wie auch das adelige
Wohnhaus, sämtliche Weiher, samt der freiadeligcn Hütten und Hammer zu Heller sind
nicht in diesem Kontrakt mitbcgriffcn, sondern verbleiben denen Eberstcinischen Kindern erster
Ehe und denen Herrn Vormündern so lange zu ihrer Disposition, bis sie selbige an andere ver-
lehnen werden.

2. Wird denen Pachtern versprochen, daS nothdürftige Brandholz durch den Förster anweisen zu
lassen, und wann eine gute Heuernte ist, so sollen denen Pachtern nach Endigung der kontrahirtcn
6 Jahre vier Wagen Heu und zwei Wagen Grummet ohncntgcltlich abgcfolgct werden.

Dagegen verspricht der Philipp und Gerhard Sauer und deren Ehefrauen, ein jedes als
Hauptschuldner und Zahler der ganzen Lumm vor sich und ihre Erben erstlich, jährlich und jedes
Jahr besonders einhundert und sechzig Rthlr, jeden Nthlr. zu 45 nld, und den all,, zu 8 Pf. ge¬
rechnet, an guter gangbarer Münz, und zwar jedesmal auf Ostern sechzig Rthlr., auf Jakobitag fünfzig



Nthlr, und auf den 1. Xbr. wieder fünfzig Rthlr. gegen Quittung bar zu entrichten sc. Wann aber
die Pachtcre mit denen Zahlungsterminen auf die gesetzte Zeit nicht einhalte» oder auch Wiche ver¬
äußern und kein anderes an dessen Platz stellen, so soll die Leihe noch vor Ausgang der 6 Jahren
aufgehoben zc. sein. Atens versprechen die Pachtcre der Frau von Büring alle Jahre zc. zwei Kühe
und zwei Geiscn ohncntgeltlich zu füttern, ihr den Kutschen-Schoppen, zwei kleine Stallchen, den
Maucrgarten halb nebst allem Obst darinnen, wie auch den ganzen Baumgartc» samt allem
Obst- und Pflaumenbäumen, welche neben dem Wohnhause stehen, allein zu lassen und ihr jährlich von
denen Welschen Nußbäumen, wann solche tragen, eine Mcste Muß zu liefern zc. Ztcns versprechen zc. zc.
4tcns versprechen die Pachtcre, der Frau von Büring das nöthige Brennholz ohnentgelttich zu fahren.
Weilen auch Ztens denen Pachtern die Baue in gutem brauchbaren Stand geliefert werden,
so versprechen dieselben, solche also wieder zu liefernzc. Da auch die Wiesen und Äcker jetzo im
schlechten Stand scind, so sollen denen Pachtern in dem ersten Pachtjahr die zum Gut Eichen
gehörigen Arbcitsleute jedoch jeden vor 4 all,., überlassen werden, welches aber von denen Pachtern
aparte zahlt werden muß zc. gtens das bekommene Viehe anlangend, nehmen die Pachterc solches
nebst beigefügter Spezifikation und Taxation zc. an und versprechen, bei ihren Abzug selbiges in solchem
Stand wieder zu überliefern :c. So geschehen Dillenburg, den 26 8 bris 1728

Hochgeborncr Neichsgraf zc.! Ew. hochgräfl. iZxv. berichten hierdurch uuterthänig, wie wir,
doch mit Ratifikation Ew. hochgräfl. IZxo., das Gut Eichen vor 166 Thlr. verliehen haben, wie
der beigebende Kontrakt des mehrcrn besaget. Und weilen der eine Pachter Philips Sauer
eben nicht viel in bonis hat, dennoch ein guter Hausmann ist, so ist verabredet, daß solcher kein Geld
in die Hände bekommen solle, dessen Bruder Gerhard Sauer aber vor das Pachtgeld genugsam ge¬
sessen und einer vor den andern Bürge und Zahlsmann worden ist. So verhoffen, wir werden damit
glücklicher als mit dem Theiß sein. Es ist aber höchst nöthig, daß 2 Thore in denen Eichen, item
die Dächer und Bode über denen Ställen und im Hofhaus gemacht werden, wozu aber Geld sein
muß sc. Wir hoffen also, Ew. hochgräfl. Lxe. werden in die neue Leihe konsentiren und solchen
Kontrakt subsoribircn. Die wir übrigens verbleiben Ew. hochgräfl. Xxv. unterthste.

Dillenburg, den 21. 1728. Dieterich. I. Steuber.

Hochgcborner RcichSgraf zc! Vermöge Dero letzter» unterm 1. Nov a. o an mich gdst. er¬
lassenes Antwortschreiben ist das Gut Eichen bis uff Ew. hochgräfl. Lxo gdste. Ratifikation vcrlehnet,
wie bcigchendcs Schreiben und Leihe-Kontrakt des mchrern zeigen werden. Nun habe auS voran¬
gezogenem gdstm Schreiben ersehen, daß Ew. hochgräfl Xxe. Bedenken getragen, jemand bei Herrn
Doktor Steuber zu denominiren, der mir meine Rechnung abnehme, und ungnädig genommen, daß
allenfalls meine Rechnung vor hochfürstl. Rentkammer ablege. Jndcme ich nun ein sterblicher Mensch
bin und nicht gerne sehe, daß meine Frau und Kinder nach meinem Tode Verdrießlichkeit bekommen,
niemand auch zu verargen ist, wann er seine Sache in richtigem Stand erhalte, so gilt es mir gleich,
wer mir meine Rechnung abnehme und bin zufrieden, wen Ew hochgräfl. Xxe. nebst Herrn Doktor
Steuber hierzu benennen, worum nochmals bitte, dann ich dieses schweren Amts los sein will.

Sodann hat sich ein Schreiben unter Dero Bedienten Hand Namens Walter vom lg. 8br 1728,
so an Hrn. Spröde geschrieben, gefunden, darin diese Rechnung gelegen, worab gdst zu ersehen, wie
es mit dem kleinen Rest stehet. Da nun die Hrn Reichmänner wegen 266 Thlr, so liquidirt sind,
auch Güter von denen Eichen wegschätzen lassen wollen, so könnte man solche mit diesem Geld
kontcntircn. Ob ich mich auch schon hier und dar sehr bemühet, 3666 fl. uffzubringen, damit man die
vom Hrn. Loiirnm und Gotteshaus zu Attendorn wcggeschätzte Gittere wieder einlösen könnte,
so ist aber in hiesiger Gegend das Geld nicht zu haben. Ich empfehle mich unterthst. und bleibe Ew.
hochgräfl. Lxo. unterthster. Diener Dieterich.

Dillenburg 22. Dez. 1728.

Nr. 422. Schrc'iöen des Grafen n. Köerstein an den Notar Dietrich zuDillenöurg ä. ,1. Mainz, den K. Januar 172i>.

Des Herrn Roturii an mich erlassene beide Achreiben äs ä-ila 21. u. 22. Ose.

1728 habe zusamt dem eingelegten j?achtkontrakt über die Eichen, ingleichen der

Rechnung erhalten. Nachdem es nun wegen der Leihe oder Verpachtung w. nicht

weiter zu bringen, so habe den fdachtkontrakt unterschrieben, welcher hiebei zurück¬

folget. Ich übergebe aber Ihnen und Herrn Doktor Steubern alle Bedenklichkeit

darob, daß der eine Bruder nichts im Vermögen, mit dem andern wohlangesessenen

Bruder dergestalt in Richtigkeit, und wann es nöthig, durch Sstkeiulö tillkiffission

und Aaution zu setzen, daß die armen Unmündigen nicht wiederum gefährdet werden;

wie dann der Herr Rotarins dahin sehen wird, daß der Theiß auf alle ersinnliche

Art und Weise zu Ersetzung des Schadens gebracht werde.

Was die Rechnung anbetrifft, kann ich demselben nicht verdenken, lebens- und

sterbenshalben in Richtigkeit sein zu wollen, alleine Er kann auch mich nicht ver¬

denken, daß ich mit der Dillenburgischen Aammer deshalben keine Einlassung ge-
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statte. Ich will hoffen, es wird bis zu meiner nächsten Hinkunft damit anstehen
können, sodann es leichte in Richtigkeit zu stellen, dann es doch auf mich alleine
ankommt.

Die übersandte Rechnung wegen der restirenden 200 Thlr. hat allerdings ihre
Richtigkeit, wie ich niemalen in Abrede gewesen, alleine es kommt auf die Zurück-
habung des Wechsels an, welcherhalben mir von den Rindern zweiter Ehe Nach¬
wehen gemacht werden könnten, nichtsdestoweniger aber will ich doch auch dieser-
wegen bei meiner Hinkunft Richtigkeit zu treffen suchen. Der Herr Rot-kmius schicke
nur doch Abschrift von der dem ötich gegebenen Assignation nach wachsen und
schreibe mir die eigentl. Lnnnng,, welche seinerzeit bezahlet worden sein muß.

Die Reparaturen betreffend, weiß ich dazu keinen andern Rath, als daß die

Hachtere das Rkacherlohn und Rmterialien bezahlen und es an der Nuethe ab¬

rechnen. Ts muß aber durch Ihn und Herrn Doktor chteubern veraccordirt werden.

An die Burg oder mittclrheinischen Areis habe ich wegen der Eichen sH ff.

sH Xr. bezahlet. Aäainz, den 6. llau. 1729.

Nr. 423. Antertliiinigste Darstellung und Mitte mein des lVntni'ii Dietevielis

in Dittenö. tut. vom. Kerrn Grafen von Kachenvnrg :e. n. Kail) Deich-

mann in Aill'env. nebst Anlage snb M. 1.
Durchlauchtigster Fürst w. Daß Ew. hfl. Dchl. wichtigere akkairs ich durch diese untcrthste.

Supplikation verstöre, ein solches bitte mir in Ungnaden nicht zu vermerken, in welcher Hoffnung ich
auch um damehr lebe, weilen Dieselbe mich den IS. März 172g zum Vormund über die Ebcr-
stcinische Kinder erster Ehe gnädigst vereiden lassen, mir auch letzthin die große Gnade erzeiget,-
daß, wann in dieser meiner Pflegbcfohlcncn Namen etwas unterthst. vorzustellen hätte, solches schriftl.
an Ew. hfl. Dchl. einsenden sollte, die auch als hoher Vormund pro stustitia helfen und gegen die
Billigkeit die armen Waisen nicht supprimircn lassen wollten. Dcrowcgcn wird mir niemand verübeln,
wann meinen so thcucr geleisteten Pflichten gemäß ein und anderes unterthst. remonstrire.

Es ist 1) zur gnüge bekannt, wie das frciadelige Gut Eichen vom sel Hrn. Obcr-Stall-
meister von Büring gekauft und nach seinem Tod der sel Hr Ober-Jägermeister von Eberstcin
uxorio nomine diese Erbschaft angetreten hat, wie ein solches prot.ooollmn Eanoellarias vom 30. Inn.
1720 des mchrcrn besagen wird. Nun verstarb aber des scl. Ober-Jägermeisters v. Eberstein Frau Ehe¬
liebste, eine geborne Büringen, einige Jahre nach dieser Erbschaft; er, Hr. v. Eberstcin, aber
hcirathete eine von Quernheim, welche beide Ehegatten dann den 31. Uartij 1723 von Jhro
hochgräfl. Lxe. Herrn Grafen von Hachenburg ein Kapital uffnchme», in solistnm sich obli^atione
verschreiben und das ganze frciadelige Gut Eichen cum appertiusutiis Hr». Grafen von Hachenburg
dargegen verpfänden.

Da nun Jhro hochgräfl. IZxo. Hr. Graf von Hachenburg 2) sähe, daß der sel. Hr. Ober-Jäger¬
meister von Eberstein gestorben und ziemliche Schulden hinterließe, so daß er befürchtete, sein Kapital
nebst Interesse möchten Schaden leiden, dcrowcgcn aetionirts dieser 3) den 20. März 1727 meine
Pflegbefohlenen und die Frau Debitrix, nämlich Frau von Eberstein und geborne v. Quernheim, welches
prostuot denen Vormündern sowohl, als Frau veditrioiu sud tsrm. ö Wochen zu zahlen, oder waS
dargegen einzuwenden kommunizirct wurde Weilen nun die Vormündere deren Ebcrsteinischcn Kindern
erster Ehe das Licht nicht scheuten, so kamen solche 4) lusto tempore mit ihren IZxoeptiomIms ein
und zeigten antoritate suris. daß der sel. Hr. Ober-Jägermeister von Eberstcin kein Heres des frei-
adeligen Guts Eichen, sondern bloßer usukruotrmrius gewesen, cinfolgl. dieses Gut nicht verschreiben
oder verpfänden können per .... Anstatt nun u. 5) daß Jhro hochgräfl. Lxo. von Hachenburg diese
Sache per viam orciiimriam treibe», mit ihren replieis cinkommcn und ein Urtheil abwarten wollen,
so geschiehet dieses nicht, vielmehr suchet solcher bald sich selbst, bald per viam aliam in die Posscssion
zu setzen. Weilen aber Gott als ein Vater der Waisen dieses verhütete, so bin aber g) gestern per
expressnm aus dem Grund Burbach von Frau von Büring berichtet worden, daß Ew. hfl Dchl. nach¬
gesetzte Kanzlei diesen Hrn. 0restitorsm in die Trumbachische Haubcrge, so anitzo ohndisputirlich
zum freiadeligen Gut Eichen gehören, immittiren wollten und deshakben orclres an Hrn. Vogt
Müllern ertheilct wären, die Haubcrge an den Meistbietenden zu verkaufen oder schützen zn lassen und
das Geld nach Hachenburg uff Abschlag deS Hrn. Grafen hochgräfl. iZxo. Forderung zu zahlen; ingleichcn
u. 7) daß wegen einer gewissen Forderung vom Jud Speier von Frankfurt, welche an Hrn. Rath
Reichmann ccdiret, auch Güter weggeschätzet werden sollten.

Wann aber nun Durchlchstr. Fürst zc ich als Vormund dieser Waisenkinder vorzustellen ver¬
pflichtet bin und w. anzeigen muß, daß 8) Hr Graf von Hachenburg keineswegs in die von dem scl.
Hrn. Ober-Jägermeister von Eberstein den 0. ^pril 1723 von Ew. hfl. Dchl. in Gott ruhenden Hrn.
Brüdern vor 72S Rthlr. 28 ald. gekauften und vormalen Trumbachisch gewesenen Haubcrge immittiret
werden könne, angesehen u. 9) dieser ein bloßer Kreditor sowohl als andere sind, der seine Ordnung
und Klassifikation wie der geringste abwarten muß, dies Verfahren aber l O) in praejnciieinm pnpillorum
meorum u. übrigen Kreditoren gereicht, dann II) zur gnügcn bekannt, daß meine Pflegebefohlenen keine
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Erben ihres VatcrS scl, sind, auch diese von ihrem sei, Vater gekauften Hauberge gern fahren lassen
würden, wann ihnen erst 12) der sub u, 1 angebogene Oos nä IVO» Thlr. nebst noch andern erweist,
n. votis looo nci 2999 sl. mitgegebenem Silbergeschirr restituiret wären, diese aber rntioue Vobis w. Hrn.
Grafen von Hachenburg weit vorgehen, wie saget

Eonst- Nnss. ?. 1. 0. 14 Z 11: nnm vos in Iure tum privileZ'intg. est, daß ein Weib
auch allen andern Osäitoriims stinm exxressnin ii^xotireonm anteriorem dabentidns
präscrirct werden muß ic.

u. will Iure Netcntion zu behalten befugt sind nicht sagen. Ig) Daß der Großmutter, der Frau
von Büring, mehr als 1999 fl. Alimentationsgelder von der Ebcrstcinischen Verlasscnschaft zukommen,
die ebenfalls ic. Herrn Grafen v Hachenburg zu präferiren ist, ohne 14) was meinen Pflegebefohlenen
annoch von ihrem Vätcrl gebühret, wegen der von ihrem scl. Vater verwirkt gehabt, u. genossenen
Leibzucht von denen Büringischen Gütern, welchen Jhro hochgräfl vxo. ebenfalls in der Klassifi¬
kation äs furo zu postponiren sind, welche Rechnung in 14 Tagen Ew. hfl. Dchlt. eingegeben werden
soll, längst aber uff Hachenburg gesandt ist.

Letzl und 15) ist sehr v . ., daß wegen der vom Hrn. Rath Reich mann vom Jsaac Spcicr
erhandelten und uff den Eichen gestandene Forderung all IM Rthlr. ohngcfähr (der mir dem Notariv
Dietcrich dennoch zu warten versprochen hat) Hrn. Vögten ebenfalls anbefohlen worden, von denen
Eichen weg und Hrn. Geheimen Rath Jhmen Schwiegersohn, dem Hrn Rath und Amtmann zu Mengers¬
kirchen, dem, Vcrlaut nach, sein Hrn Bruder solche Schuld wieder ccdiret habe, ein Stück Gut zuzu-
schätzcn, da ich dennoch diesem die Zahlung uff Ostern zu thun versprochen, womit auch wohl zufrieden.

Habe also Ew. hfl. Dchl ich dieses als hohen Ober-Vormund meinen Pflichten gemäß unterthst.
vorstellen wollen, in hohen Gnaden zu geruhen und die Wegschätzung der Eichischcn, vormalcn aber
Trumbachisch gewesenen Hauberge, ingleichen wegen der Jsaac Speicrischen Forderung zu kassiren, Hrn.
Grafen von Hachenburg mit seiner Ebcrstcinischen Forderung an das Eberstcinischc Haus, Herrn
Rath Reichmann aber wegen der Speicrischen Forderung seinem Versprechen gemäß so lang bis Ostern
zur Geduld zu verweisen, alsdann dieser letztere sowohl, als das Gotteshaus zu Attendorn und
Inspektor Schräm ihre Zahlung bekommen sollen. Gnädigster Erhorung mich getroste und zeitlebens
in allem unterthänigstcn Respekt verbleibe Ew. hochfürstl. Durchl. nnterthstr. Dirtrrich.

Dillcnburg, 16. Nortis 1729.

Nr. 424. Dietrich lierichtet dem Grafen n. Eversten»,

n) am Ki. Marx 1739:

Hochgeborner Reichsgraf zc.! Ich zweifle nicht, das; an Ew. hochgräfl. illxe. den

1. März n. e. abgelassenes Schreiben wird richtig eingegangen sein. Jndeme sich nun

gestern etwas neues wieder zugetragen, wcshalben ich bei 8"'° noskro höchst. Dchl. suWii-

ennclo einkonunen bin, wvvon die Abschrift beistehet, habe aber clnko keine Resolution

erhalten. Ich zweifele nicht, Ew. höchst. Lxe. werden mit dem Geld zu helfen suchen,

damit das Gut erhalten möge. Der ich bleibe Eiv. hochgräfl. iüxl. nnterthstr. Diener

Dillenburg, den 16. März 1729. Dictencl».

P. S. Hr. vr. Steuber ist noch zu Wetzlar. P. S. Alleweil erfahre durch

einen guten Freund, daß von hochfürstl. Kanzlei das Ebersteinische Haus an das

Rathhaus ist angeschlagen worden.

b) am 37. Apvil 1739: Hochgeborner Reichsgraf zc.! Deroselben habe

unterm 1. u. 17. März n. o. durch den Dillenb. Boten den armen und betrübten

Eichischen Zustand bekannt gemacht und was an zc. hochf. Dchl. übergeben in eopin

beigelcget, anbei zc. gebeten, etwan 2000 Thlr. alldorten uff das Gut Eichen uffzunehmcn,
damit die ^ansionas von Attendorn und Hrn. Or. Schräm zahlt werden konnten)

sodann habe ferner gebeten, von Dero Nest vermvg Iiivmikarii etwa 200 Thlr. hieher

zu senden, damit Hr. Reichmann wegen Jsaac Speier bezahlet würde und keine

neue Wcgschätzung geschehe, habe aber keine Antwort erhalten, also ich meiner Pflicht

los bin, dann dasjenige, so mir zu schwer ist, muß liegen lassen zc. Ich erinnere erstl.

wegen 200 Thlr. nochmal zc. ralicma Hrn. Reichmanns, damit nicht noch ein Stück

Gut hinweggehe, sodann und weilen es Ew. zc. illxe. ein Geringes ist, alldorten etwa

2000 Thlr" uff das Gut zu lehnen, so konnte man zc. das Gut erhalten.

o) am 4. Mai 1739: Ich zweifele nicht, mein voriges sowohl, als das den

27. Apr. an Ew. hochgräfl. iüxa. abgelassene Schreiben werden richtig eingegangen sein,

worab unser Zustand zu Tage lieget. Gestern bin abermal bei Herrn Ober-Jägermeister

von Diepcnbrück gewesen und um Unterschrcibung des Leihkontrakts vom Haus nach-

gcsuchet, so aber nicht geschehen ist, sondern dieser hat mir gesagt, daß 8">"" Boslar

hochfürstl. Durchl. den Ebersteinischen Garten am Haus und das dazu
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gehörige Wieschen hätten wegschätzen lassen und zu sich genommen, <zno furo

aber, wußte er selbsten nicht. Derohalben könnte er pro küturo mehr nicht vom

Haus (d. i. d. Unterhaus, nicht d. Sterbehaus) aus als 30 Thlr. Zins geben.

Nr. 425. Antwort des Grafen von Kverstein.

Monsieur. Dessen 3 Schreiben vom 16. Marl., 27. Xpr. und 4. Mai habe

successive erhalten. Wie nun an dem bei dem ersten angeschlossenem Nemoriu oder

suppligue allerhand Erinnerungen gefunden, aber gehoffet, täglich hier ab und niiber

kommen zu können, als habe es auf mein Anwesen beruhen lassen müssen, welches mit

Gott sicher geschehen soll. Auf das 2te so habe vor hiesige Frl. zwar viel mehr

ins Kloster und sonst ausgeben, als die Post anbetrifft, so habe mich auch allerorten

nach einem Anlehen von 3000 fl. umgethan, aber nicht ausmachen können.Der Anschlag des Hauses ohne mein Vorwissen und Zufriedenheit ist null,
ob er schon von der Regierung kommt; wird sich auch finden. Auf das dritte ist die
Wegschätzung der Wiese und Gartens eben auch null. Will Hr. I). Vioponbrolr
Difficultätcn machen, so kündigen Sie ihm nur das Haus mit Zuziehung Zeugen auf,
welches vorläufig melde. Verbleibe Monsieur votre t,bdl. st odsissunt

Mainz, 7. Muis 1729. I^s llowts ä'Lberstsiu.

Nr. 426. Schreiben des Aürsten Evristian an den Grafen v. Köerstein
zu Dresden ä. ä. Ditlenvurg, den 21. Isevr. 1730.

Hochwohlgeborner Graf! Was die Vormündere derer löbsrstsinischen

Minder erster Ehe wegen der ältesten Fräulein von ktldsrstsin, so sich cluto im

Mloster zu Wainz befindet, au mich geschrieben, ein solches wird die eingebogene

snpMgus des mehrern zeigen. Weilen ich nun hierinncn nichts thun mögen, ehe

und bevor der Herr Gras seine Uleinung darüber gegeben: Als habe solches denen-

selben kommuniziren und deren Gutachten vernehmen wollen. Weines Dafürhaltens

deuchte mich, wohlgethan zu werden, um der schweren Mosten los zu werden, daß

ermeldte Fräulein die Bedienung bei der Gräfin von Laar annehme. In Er¬

wartung einiger Antwortszeilen bin des Herrn Grafen dienstwilliger

Dillenburg, 2 s. Febr. s730. Glinst»»» Fürst Zu N»SS»u.

Nr. 427. Antwort des Grafen Ernst Ariedrich von Eversten!.

Durchlauchtigster Fürst! Ew. Durchl. gnädigstes Schreiben vom 21. Vobrnurii

samt beigeschlossenein Ukemorial des Büringischen Assistenten Herrn Molurii Dieterichs

habe vorgestern die Ehre gehabt zu erhalten, muß aber aus beider Inhalt fast be¬

fahren, daß Ew. Durch!, meine zwei Schreiben, welche ich die Ehre genommen, an

Dieselben aus Wainz unter dein 2s. Septembr. und von hier aus dem s5. Xbr.

t?2ß abzusenden, nicht zu Händen gediehen. Sintemalen ich in crsterem berichtet,

daß des sel. Gber-Iägermeisters älteste Tochter erster Ehe aus dem

Mloster mit mir nach Sachsen nähme und daselbst bei meinen Mindern ferner

erziehen lassen wolle. Nächst diesen, habe mich über vorgedachten Assistenten

Dietrichen beschweret, daß selbiger wider mein Wissen und Genehinhalten sich

unterstanden, dieser meiner Mses heimlich Briefe und Geld zu schicken, auch noch

weiter Anträge zu thun, und sie dadurch zu Ungehorsam und unnöthigen Geld-Ver-

spielderung zu verleiten, alldieweilen ich nicht allein das Mostgeld besage habender

Quittungen vor sie ordentlich bezahlet, sondern auch sie mit Wäsche, Mleidern und

allen andern Bedürfnissen versorget, hingegen zu unnöthigen Quackeleien Geld zu

geben bedenklich geachtet, mithin Ew. Durchl. unterthänigst ersucht, von dem Mo-

tmrio Dietrich seine diessallsige Verantwortung und Specisikation, was und wozu

er ihr Geld geschickt, zu erfordern, damit ich ersehen könne, ob ctwan durch inuelli-

imtiones der Nonnen oder meines Brüdern Tochter selbsten man von meiner

Abwesenheit zu profitiren gesuchet, und solches ihine als eine zu nichts als Unord¬

nung dienende Sache zu verweisen.
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In dem zweiten habe Gw. Durchl. imploriret, daß, weilen ich nicht im stände,

vor künftigen Oktober selbst hinaus zu kommen; Dieselbigen geruhen möchten, von

meinem Assistenten, dem Herrn Doktor Lteuber, und von dem Büringischen Assi¬

stenten Herrn Rolurio Dietrich einen ausführlichen Bericht und Ltutnm fertigen zu

lassen, in was Umständen sowohl des sel. Oher-Jägermeisters Kreditwesen, als

auch mobil- und immobile Verlassenschaft, ingleichcn der Rinder erster Ghe liegende

und noch wenige übrige fahrende Habseligkeit dermalen allenthalben draußen be¬

fangen sei, nicht weniger von letzterm die Rechnung über die bishero eingenommenen

Gelder exhibiren zu lassen und mir solches alles gnädigst zu kommuniziren, damit

ich gemeinschaftlich Rath pflegen und womöglich aus der ganzen Lache zu

kommen suchen könne, welches alles hiedurch nochmalen zu wiederholen nicht um¬

hin kann. Der ich in allem geziemenden Respekt ewig verbleibe :c.

Dresden, den 4. Nartüi 1730.

Nr. 428. 1740, Dez. 10. Vergleich zwischen Graf Iriedrich von Oberstem in
Vollmacht seines Waters Ernst Iriedrich Grafen v. E., als Vormund für
die Kinder 1r Klie des Hber-Iagermeisters Karl' von Gberstein einer-
seits und deren Stiefmutter, der in 2r Ehe mit dem linrmainz. chlierstlieut.
Whitipp Ludw. Gottfr. von Guttenberg wiedervermähl'ten Iran Wil'het'mine
Gharl'otte Whilippine geb. von Huer»heim, andererseits ülieH Ehegelder :c.

Rund und zu wissen sei hiermit, denen es zu wissen von Nöthen, daß nach¬

dem sich einige Prozeß und Zwistigkeiten wegen der von der hochwohlgeborenen

Frauen Frauen Wilhelminen Tharlotten Philippinen von Guttenberg

geborenen von Quernheim an ihren vorigen Ghehcrrn, dem hochfürstl. Dillen¬

burg. Ober-Jägermeister Herrn Tarl von Gberstein gezahlten Gin

Tausend Thaler Ghegeldern und vermög Vergleichs Äo lluto Dillenburg den

s6. Febr. j?26 ihr jedoch ohne pmsjnäi^ der Rinder erster Ghe von deren Herrn

Vormünder Herrn Herrn Grnst Friedrich, des heil. Röm. Reichs Grafen von

Gberstein, Lr. königl. Ulaj. in Polen und Thurfürstl. Durchl. zu Lachsen

Rammerherrn und Gesandten an die ThurRheinische Höfe, zugestandenen und ihr

bis daher verinteressirten Gin Tausend Thaler Wiederlag, so sie aus der Ver¬

lassenschaft ihres sel. Gheherrn verlanget, ereignet, endlich die Lache mit Zuziehung

ihres jetzigen Gheherrns und Beistands Herrn Herrn Philipp Ludwig Gottfried

von Guttenberg, Thurfürstl. Mainz. Rammerherrn und ObristLieutenant, und

Herrn Friedrich Grafen von Gberstein, Thurfürstl. Mainz. Obristwachtmcister,

als Gevollmächtigten seines Herrn Vaters zu folgendem ohnwiderruflichen Vergleich

gediehen, daß Grstlich Herr Vormünder derer Rinder erster Ghe Herr Graf

von Gberstein nach barer Bezahlung der zweijährig verfallenen Interessen a, 200

Thlr. einen Wechsel von Gin Tausend Thaler als ihre eingebrachte Ghegelder

in Leipzig auf zukünftige Ostermcß l?4l zu zahlen, von sich stelle und ihr Frauen

Wilhelminen Tharlotten Philippinen von Guttenherg geborne von

Quernheim oder auf ihre Ordre ohne alle Difsikultät zur Verfallzeit gezahlet

werde. Ztens ihr die OVO Thlr. Gegenvermächtnis oder Widerlag wegen der

Rinder Grster Ghe ihres sel. Gheherrns Herrn Tarls von Gberstein bis daher

diffikultiret worden, so hat man sich dahin verglichen und ausgerechnet, was ihren

eigenen mit ihm erzeugten drei Rindern dermaleinst von diesen OVO Thlr. zu¬

käme, und beträgt also solches 423 Thlr. 5 f chr., über welche vierhundert zwanzig

acht Thaler chr. Herr Vormünder Graf von Gberstein gleichfalls ihr einen

Wechsel zukünftige Leipziger Michael Messe s74l in Leipzig zu zahlen; und daß

solcher auch ohne alle difsikultät zur Verfallzeisi.gezahlt werde, geben solle. Ztens

Herr Vormünder Graf von Gberstein den Uberrest der OVO Thlr. Gegen¬

vermächtnis, welches austrägt fünfhundert sicbenzig Gin Thaler Tr.

jährlichen mit 5 p. o. so lang sie lebt vcrinteressire und von halben zu halben

Jahren die Interessen mit s4 Rthlr. 24 chr. abtrage und ihr bezahle. 4tens die
37



von Michael s7(s0 bis (Ostern sTIs tragende so Thlr. Interessen künstige Gstern

s74s auch richtig, wie auch 25 Thlr. Interessen künftige Michael s7^s versallen,

Herr Vormünder Gras von Tberstein bei Verfließung des Termins zahle.
Ztcns Sobald die Zahlung derer beeden Wechsel geschehen, obligirt sich Frau

Wilhelmine Tharlotte Philippine von Gailenberg geborne von ^uern-

heiin, nicht allein ihres sel. Thcherrn Quittung über die von ihr empfangenen

s000 Thlr. Thegeld bei Tmpfang der s000 Thlr. des ersten Wechsels origina-

liter getreulich auszuantwortcn, sondern auch bei Bezahlung des 2ten Wechsels

ü ^28 Thlr. 5 s chr. eine General-Quittung der aus der Verlassenschaft ihres sel.

Theherrns Herrn Tarls von Tberstein ihr gezahlten Gelder samt dem (Original

des Vergleichs äs äuto Dillenburg den s6. Febr. s?26 von sich zu geben und

Herrn Grafen von Tberstein ohne alle Widerred zuzustellen. Wie denn nun
die Sache obbeschriebener Maßen seine Richtigkeit erhalten, Herr Vormünder

Graf von Tberstein nicht allein die verfallene Interessen mit 200 Thlr. bar

abgetragen, auch die Wechsel, einen von s000 Thlr. und einen von ^23 Thlr.

5 t e(r., in Leipzig zu zahlen von sich und ihr Frau Wilhelminen THar¬

kotten Philippinen von Guttenberg gebornen von Quernheim durch seinen

Herrn Sohn Herrn (Obristwachtmeister Grafen von Tberstein zu Händen

stellen lassen und alle vorgeschriebene Punkte ohne alle diffikultät zu erfüllen sich

engagiret, als werden hiermit und kraft dieses alle proceß und Zwistigkeiten, jedoch

mit dein ausdrücklichen Vorbehalt, daß die Wechsel und Interessen zur Verfallzeit

richtig und bar bezahlet werden, auf ewig aufgehoben und vergessen, und ver¬

sichert man sich beiderseits einer künftigen guten Freundschaft. Urkundlich sind

dieser Vergleich zwei gleichlautende aufgesetzt von beederscits Tontrahenten Beistand

und Bevollmächtigten unterschrieben und mit ihren angcbornen Petschaften besiegelt

und jeden: Theil ein (Original zugestellt worden, alles treulich sonder Gefährte.

Mainz den sv. Dezbr. s7^0.

(V. 8.) Mttwlmiml Clmrlottu IMlippine v. Guttenberg, geb. r. Gucrubeim.

sT. 8.) Mili>>>> MmUrig Gottkrml ron Guttenberg als Beistand von

meiner Gemalin Wilhelminc Tharlotte Philippine

von Guttenberg geborne von ^uernheimb.

sb. 8.) chrieürirb Grntk ron Eberotcin als Gevolmächtigter Meines

Herrn Vatters Herrn Trust Friedrichs Graffcn von

Tberstein.

Briefe Johann Karl Hriedrich's ^reiherrn von Lberstein an seinen
Vormund, den ältesten Bender seines verstorbenen Vaters, den Grasen

Trust Friedrich von Tberstein zu Groß-Leinnngen.
Nr. 429.

Wohlgeborner Graf, gnädiger Hr. Ghein:! Tw. vxoeltknes an nrich erlassenes

Schreiben von dein 2 s. Xbr. habe wohl erhalten, woraus dann einestheils ersehen,

wie mein voriges Schreiben, welches den 28. Xovbv. äatrrst, crstl. den s6. Xbr.

eingelaufen; weiß also selbst nicht, woran es liegt. Baß nur der liebe Hr. Vllsiin

aber schreiben, daß die andern Hrn. Brüder dieses eher gewußt, was denenselben in

diesem Brief gemeldet, weiß nicht, wie dieses kommen sollte, indeme doch zugleich

schond vor 5 Nonatsn alle dieses geschrieben und um soviel Geld gebeten, als ich

vor das Pferd habe müssen geben. Ja, der gnädige Oiwim schreiben mir auch,

Sie haben s^s Tage vorher das Geld an den Hrn. Ickent,. gezahlet, weiß also nicht,

warum ich bis äuto noch nichts bekommen, und möchte wohl wissen, wer dann

Schuld daran wäre. Daß hier so elendiglich leben muß und nicht mehr als 6 Thlr.

truetuniönt bekomme, von welchen doch ohnmöglich als ein Vttieier leben kann,

sondern muß alle Monat so viel lehnen, daß auskommen kann, dann das übrige

Geld mir abgezogen wird vor das Pferd laut von mir gegebenem Schein, welcher
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dann dem gnädigen Hrn. Oheim wohl wird bekannt sein. Daß der Hr. DImim

aber wegen meines gehabten Nnllmni's, daß mir mein vorig Dsrnäe-Pferd blind

geworden, schreibt, es sei eine Historie, thut mir sehr leid, daß der Ihr. (Ilmim solche

schlechte Vpinicm von mir haben, als machte ich ^chncn Wind vor, welches ich nicht

wüßte, warum ich dieses nöthig hätte. Dann schreiben der Ihr. Oheim auch noch,

ich habe kein Vertrauen zu Denenselben. Was hilft nur mein Vertrauen, wann

Dieselben nur keinen Glauben bei wollen messen und denken, ich bin ein Windmacher.

Dennoch hoffe, wann mich alle ineine Freunde werden verlassen, so wird mein

Gott sich meiner annehmen und vor mich am besten sorgen. Gott behüte mich,

daß ich wieder muß um Geld schreiben, ich will lieber sonsten was thun. Übrigen

empfehle mich ganz unterthänigst und verbleibe Ew. LxeoIImms meines lieben

Hrn. Qiwims ganz gehorsamster Diener ä'Lberstei».

lilsit, 1. Vsbv. 1738.
Nr. 430.

Hochgeborner Gras, höchst geehrter Ihr. Oheim! Ew. Hochgeb. werden hoffentlich

mein letzteres schreiben wohl erhalten haben, welches in: Noimt Nim? an Dieselben

habe abgehen lassen. Da aber nun bis dahero weder zu einer Antwort, noch zu der

verlangten Koelnum^ habe gelangen können und mir doch solche auss kürzte zu

überschicken von Ew. Hochgeb. ganz gewiß versprochen worden; so ergehet hierdurch

nochmalen meine gehorsamste Bitte an Ew. Hochgeb., Dieselben wollen gütigst ge¬

ruhen, mir die schond längst versprochene vormundschaftliche Koolmnu^ mit ehesten,

zu überschicken. Dann ich möchte wohl balde wieder nach dein IK-Himmt berufen

werden, alsdann wäre um nichts hierher gereist und hätte das Geld umsonst ver¬

zehrt. Auch werden Ew. Hochgeb. Sich hoffentlich mit dem Hrn. Jäger¬

meister über die Lehnstamms-Iutmi'kssk, so nur noch rückständig, verglichen

haben. Da nun solche länger stehen zu lassen, nicht willens bin, alldieweilen

solche besser anzuwenden weiß, so werden Ew. Doch geb. die Güte vor mich haben

und nur schreiben, von wem ich das Geld zu empfangen habe und wieviel die

Lumin ausmacht.

Was die hiesigen ^.Kniron anbelangt, so muß Ew. Hochgeb. berichten, wie¬

wohl es Denenselben zur Genüge wird bekannt sein, daß es vor Gott und der Welt

nicht kann verantwortet werden, wie man mit uns armen Kindern gcwirthschaftet

hat, und Gott weiß, wannehr ich hier mit der Vormundschaftsrechnung vom

Dietrich werde fertig werden. Wann ich nur wüßt, wo die nöthigen Briefschaften

zu bekommen wären. Es ist doch alles fort, sagar das Kagevbuch von dem Gut

Eichen, wie auch alle Doonmsnlö, so zum Haus Eichen und Löhnberg gehören,

auch hat man das HttUS (nämlich das Eberstein'sche, damals das größte i»

Dillenburg, steht noch) vor so ein Spottgeld verkauft, daß es nicht zu ver¬

antworten ist, und ist doch noch kein Geld bezahlet; es finden sich hier noch er¬

schreckliche Schulden von dem seligen Hrn. Vater. Könnte man solche nicht

tilgen von den Gefällen der Kupferhütte (zu Leinungen)? es muß doch noch

ein Vorrath da sein von so langen fahren. Ich hoffe, Ew. Hochgeb. werden so

gütig sein und mir das Verlangte mit ehstem überschicken, damit mich darnach zu

richten habe Ich verharre übrigens mit größter Hochachtung Ew. Hochgeb.

meines höchstgeehrten Hrn. Olmims unterthäniger Diener 0. v. Üllmrstein.

Dillenburg, ö. .lnnrj 1740.
Nr. 431.

Hochgeborner Graf w. I Warum ich nicht so glücklich sein können, auf meine

drei Schreiben, welche ich an Dieselben abgehen zu lassen nur die Ehre gegeben,

nicht ein einig Alal mit einer Antwort beehret zu werden ec., solches verursacht nur

nicht wenig Bedenken, wie leichte zu ermessen ist. Nachdeme aber nunmehro oräros

bekommen, schleunigst nach denn Kkssinmnl zu kommen, so habe nicht ermangeln

wollen, nur die Ehre zu geben, Ew. Hochgcb. hiervon eiligst Bachricht zu geben,

damit Dieselben mit demjenigen, was Sie etwa in die Ferne zu senden Bedenken getragen,



fertig sein möchten, bei meiner Dorthinkunft alles gänzlich zu uckjnstivkn, wie dann

keinen Zweifel trage, Dieselben werden auf mein inständiges Ansuchen die Sache

wegen derer Lehnstamms-Intorössö in sothane Wege gerichtet haben, daß bei meiner

Dorthinkunft ich dieselben vorfinden und sehen werde wie selbige von Jahr zu Jahr

zu meinem Nutz sicher gestellt sein: inaßen ich ein- vor allemal eine Richtigkeit in

meinen Sachen zu sehn, mir nicht kann verdacht werden. Da ich auch durch meine

Werbung gänzlich entblößet, indeme ich schöne Asorutkn hinein geschickt und

aber nunmchro, da ich die Werbung aufgehoben, kein Geld von den: Asssimout

zu gewarten habe, allhier auch nichts vorräthig gefunden, auch keine Hoffnung

habe, zu meiner Abreise etwas zu erhalten: So habe hierdurch bitten wollen, mir

eilends durch die erstehst einhundert Thlr. zu übermachen, damit ich in meiner

Abreise nicht verhindert werde, welches mir unsäglichen Tort verursachen würde,

daran Ew. Hochgeb. keinen Gefallen tragen, sondern ohne Verzug mich damit

soounckiren werden, als worauf mich gänklich verlasse, in deren Erwartung mit

vieler blstimo verharre Ew. Hochgcb. mhzuverchrcnden Hrn. (llwiins ganz er¬

gebenster Diener ' (l. v. Ldersteiu.

Dillenburg, 4. cknlij 1740.

Autwort: Ich muß wohl bekennen, daß nicht weiß, was dazu sagen oder davon

urtheilcn soll, dusz derselbe mich abermal mit solchen Kspi-oollkn beehret, da ich doch

ihme nicht allein die Rechnung vor vielen Monaten, und zwar durch Bestellung seiner

eigenen Schwestern geschicket, sondern auch von allen meinen Gedanken zu zwei

Malen geschrieben. Ich begreife nicht, warum und woher ihm die Briese nicht sollten

zukommen sein. Allenfalls kann er die Verweise, die ich weder verschuldet, noch nur

anständig sein, vor seine Schwestern emplozm-en, welche Schuld haben, wenn er sie

nicht erhalten. Ich sende ihm hierbei 100 Thlr., die er bei die Hrn. Wiesenhüter

in Frankfort abholen und ihnen dagegen die unterschriebene Quittung, wie sie hier

beiliegt, dagegen aushändigen lassen kann. Ich bin ze.

Nr. 432.

Hochgeborner Gras, gnädiger Herr Onel«! Wann dieses das Glück und die

Ehre haben wird, Ew. Hochgeb. bei allem selbst wählendem Wohlergehen anzu¬

treffen, wird es mich recht herzlich erfreuen. Ich habe hierdurch mir die Ehre

geben wollen, erstl. Ew. Hochgeb. ineine unterthänigste Auswartung zu machen und

mich nach Deroselben, wie auch Ihro Gnad. Frau llunto werthcn Wohlsein zu er¬

kundigen, von Herzen wünschende, daß der große Gott Dieselben beiderseits in dem

glückseligsten Stande bis ins späteste Alter beharren lassen wolle. Anderntheils aber

habe nicht umhin können, Ew. Hochgeb. gehorsamst zu melden, wie wir nach

Lelllssisn zu maraliirkn gestern beordert worden, und da ich die Gnade nicht vor

unserem lilurell noch haben werde, Denenselben unterthänigst aufwarten zu können,

so habe mich hierdurch zu beharrlicher Gnade empfehlen wollen und wünsche, daß

der gnädige Hr. Onolo benebst Dero werthen Aumilis sich jederzeit Wohlbefinden

und in erwünschter Brosperitüt, bis ich die Gnade einmal wieder haben werde,

Ihnen auszuwarten, leben mögen. Schließlich aber ergehet aber ineine unterthänigc

Bitte an Ew. Hochgeb.: Sie wollen doch die Gnade haben und mir zu meiner

anjetzo gar zu nöthigen Bedürfnis die s00 Thlr., so der Schwester Aussein gehören,

auszahlen lassen; ich will den gnäd. Hrn. Onole jederzeit nicht allein vertreten,

sondern setze Ihnen auch von denen bei dem Hrn. Jägermeister stehenden ßOO sl.

so viel zu Huntion, als dazu vou Nöthen ist; ich weiß mir sonst nicht zu helfen.

Ich habe das Vertraueil, Ew. Hochgeb. werden mir nicht oontruiv sein, und bitte

unterthänigst um baldige beliebige Antwort, dann wir werden wohl Nkontag

längstens aufbrechen. Der ich übrigens mich nochmals zu Gnaden empfehle und

nach Versicherung meines unterthänigsten Rnspoet an die gnädige Fr. Gräfin er¬

sterbe Ew. Hochgeb. meines gnäd. Hrn. Onels unterthäniger Anecht

Treuen-Aritüoii, 2 s. Blärz s7I2. (!. v. lkiwi'steiu.



Nr. 433.

Dochgeborner Graf re.! Gw. Dochgeb. habe nicht umhin können, mich unter-

thänigst zu bedanken, daß Dieselben so gnädig gewesen und mir aus mein Grsuchen

die (0t) Thlr., so den (5. wohl erhalten, überschickt haben und bedanke mich noch¬

mals unterthänigst. lchernächst habe die Ghre, Gw. chochgcb. unterthänigst zu benach¬

richtigen, daß wir gestern, als den 17. mit dem östreielier eine LutiüIIs geliefert,

bei dein Dorfe Rottuschetz (Ghotusitz bei Cznsinn) und solche geschlagen haben,

daß sie, ^.rmös, meist den Zten Theil verloren haben mag; sie rokiriron sich noch

täglich und wir haben, dem ohngeachtet wir sie 2lceil verfolget, aus Z Aleile

keinen Heind nrehr zu besorgen. Die Bataille ging morgens 6 Ahr an und dauerte

bis halb (2 Uhr in einem Heuer. Nachdeme haben sie Ihro Uujsstüt bis in die

Nacht verfolget und verjaget. Von unscrm RuAimsul ist gebliebei: der (Zonera!

und 6 t)bko. Das UkAnuönt, hat der Gbrist Rubi bekoinnren, (3 Euuous haben

wir erbeutet und es kommen noch immer welche an, so sich verlausen gehabt. Der

kjimmel hat mich noch hierbei bewahret und habe keinen Schaden gelitten, als daß

mir mein jbserd tot geschossen worden, welches ich mit Sattel und «Zeug ein¬

gebüßt. Auch habe die Ghre, dem gnädigen lhrn. Duo!« zu melden, daß mein

jüngster Stiefbruder (ist Ludwig Ernst Karl) alleweil bei dem Regümout ange¬

kommen, und ich habe den bsrn. Vbriswu gebeten, welcher ihn morgen, an Ihr

Aujkstüi piÄsontirsu wird, und zweifle ich nicht, er wird Ot'üeier werden. Übrigens

empfehle mich zu Deroselben Gnaden und habe die Ehre, mit unterthänigstem

Rsspoet allstets zu sein Gw. Dochgeb. meines gnäd. b)rn. Duelk unterthänigster
Diener (l. v. IZbersteiu.

Im Rönigl. Lager bei den (3. Nach (7^2.
Nr. 434.

Dochgeborner Gras :c.! Gw. Dochgeb. habe die Ehre, hierdurch unterthänigst

auszuwarten und mich nach Deroselben und Dero ganzen Dause hohem Wohlergehen

ergebenst zu erkundigen, wobei herzlich wünsche, daß Dieselben eine glückliche D^'°

unterfahrt gehabt haben mögen und sich fernerhin bei beständiger Gesundheit und

aller selbst wählenden Drospsritüt, befinden, lchernächst habe die Ghre, einen Brief

von meinein Stiefbruder, welcher Hähnrich in unserem Dienste ist, zu übersenden.

Der arme Arensch klagt seine helle Noth, daß ihm die Alutter nichts schickte, daß

er leben und seine bchuipuKk bezahlen könnte. Gr bittet mich, daß ich doch bei

seinein lchn. Vormund, welchen er nicht wüßte, wer es wäre, sonsten er ihm selbst

um Geld gebeten, vor ihn inlsremlirsu und selben dahin zu bewegen suchen, daß

ihme etwas Übermacht würde. Allein da ich zweifle, daß die Stiefmutter noch

etwas zu fordern hat, also wird iiieine lutoresäutiou nicht viel ollbotuirön. Wäre

es aber Gw. Dochgeb. möglich, ihm zu helfen, so werden Dieselben gewiß ein Werk

der Barmherzigkeit thun, und da ich ohnedeine gehöret, als wollte der Ich'- Jäger¬

meister das Geld vom Lehnstamme allezeit künftighin an den gnäd. lchu. Vnolo

zahlen, so käme es ja nur auf den Vorschuß an; lebe also der Doffnung, der gnäd.

Dr. Dnels werden Sich seiner annehmen. Dieselben können denken, daß ihm da in

Glatz kein Abensch etwas borgt, dann es kennt ihn niemand, er ist erst neu bei

das Regiment gekommen, und der Stiefvater hat ihm nur einen NuxÄ'or bei

seiner Abreise mitgegeben. Abrigens empfehle mich zu Gnaden und habe die Ghre

nach Versicherung meines unterthänigsten Rospoels an Ihro Gnaden Hrau Gräfin

mit größter Dochachtung und Submission zu beharren Gw. Dochgeb. unterthänigster
Diener v. Lbersteiu.

Darzgerode, (2. 9br. 1742.
Nr. 435.

Dochgeborner Reichsgras :c.! Gw. Dochgeb. habe zuförderst die Ehre, hier¬

durch ineinen ergebensten Rovorön/o zu machen und mich nach Deroselben wertsten

Wohlsein gehorsamst zu erkundigen, wobei ich von ganzem kurzen wünsche, daß

der große Gott Gw. Dochgeb. benebst Dero ganzen Dause bei allem glückseligen
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Wohlstände beständigst erhalten wolle, Hiernächst aber habe Ew. Hochgeb. zugleich

ergebenst bitten wollen, daß Dieselben die Geneigtheit vor wich zu haben belieben

möchten und nur die Hüttenrechnung, was solche seit Niell-zel (7IV Ausbeute

gethan, verfertigen zu lassen, wie auch nicht weniger die Rechnung von der lllorlui-

schen Wühle, was solche seit (725 an Geld und Früchte und wie hoch diese ver¬

kaufet worden, getragen, nur gehorsamst ausbitte. So hat Hr. Gber-Berghaupt-

mann (Anton Gottlob v. E. in Harzgerode) mir auch gesaget, wie Ew. Hochgeb.

ihme geschrieben, um damit Schwester LAri.sti-z.ns uns gleich käme, Dieselben die

künstig zufallende Gelder von der Hütte an diese geben wollten, bis sie die Gleich¬

heit mit uns hätte. So ist solches wohl billig; da Ew. Hochgeb. mir aber en

luven?' die zu viel bekommenen 268 Thlr. I Gr. an meine Frau Schwester

v. .Aussein zu bezahlen aufgetragen, so kann mir ja künftighin nichts mehr ahge-

zogen werden. Dann, wann ich der Frau v. Bussen? diese 263 Thlr. I Gr. zahle,

so wird sie mit denn, was sie noch von Ew. Hochgeb. zu fordern, ebensoviel als

ich bekommen müssen, wie bekommende Rechnung ohngcfähr zeigt. Was nun

tlliristiune zu wenig bekommen, muß ihr von der Fr. Llliurlotte ihrem zukünftigen

Theil vergütet werden. So werden? wir alle gleich sein und kann mir solchergestalt

nichts mehr abgezogen werden. Ts werden also Ew. Hochgeb. so gütig sein und

mein Theil, sowohl von denen bereits getheilten WO Thlr., als auch von den? noch

zu Theilenden an Hrn. Bergrath auszuzahlen belieben. Dann ich es jetzt hier

auf Werbung sehr uöthig gebrauche. Ich habe übrigens die Gnade, mit alle???

Respeet zu sein Ew. Hochgeb. meines gnädigsten Hrn. Bnele unterthänigster DienerAvräkituseii, 24. Tun. 1743. Ll. v. Llxmstein.
Nr. 436.

Hochgeb. Herr Reichsgraf :e.l Demnach ineine Frau Schwester von Bussen?

mich bevollmächtiget hat, ihre Sachen in Sachsen in Richtigkeit zu bringen und

mir ihre bereits zu fordern habende und noch künftighin zu hebende Gelder in

Empfang zu nehmen und auszahle?? zu lassen aufgetragen; ich aber wegen meiner

Abwesenheit solches nicht ii? Derson verrichte?? kann, doch aber einen anderen hierzu

zu sntzstituiren die exprssss Erlaubnis habe und solchemnach den Herrn Bergrath

lllilgurcl hierzu sntzstitnirst und bevollmächtigt habe: Als werden Ew. Hochgeb.

so gnädig sein und de??? Hrn. Bergrath die Rechnung, was Dieselben vor meine

Frau Schwester bishierher gehoben und eingenommen, geben und ihme dann die

ihr zukommende rutuu? auszahlen. Sollte auch künstighiu Geld getheilet werden,

so wollen Ew. Hochgeb. meiner Frau Schwester und meinen Theil nur allemal

an Hrn. Bergrath klil^urä zu geben belieben, welcher de??? gnäd. Hrn. Bnele die

Bollmacht von meiner Frau Schwester vorzeigen wird. Nachdem ich auch aus der

Frau Großmutter ihren hinterlassen«?? Briefschaften ersehen, daß die vcrmög
väterl. Llontruets Ihro versprochene 200 sl. jährl. ^.limentutions-Gelder noch von

Ansang bis zu??? Tode meines sei. Hrn. Baters nicht bezahlet worden, mithin

selbige uns, als deren Erben, aus de??? Bäterl. on?n Interesse bezahlet werden

müssen: Als wollen doch der gnädige Hr. Onele die Gnade vor uns haben und

bei Sich überlegen, wie uns solche nebst noch anderen rechtliche?? Forderungen,

davon ich weiter Nachricht zu geben die Ehre habe?? werde, sordersamst bezahlet

werden könnten. Ich lebe der Hoffnung, daß der gnäd. Hr. Bnele, wie allezeit

geschehe??, vor unser Bestes sorge?? werd. Schließlich wünsche von ganze??? Herzen,

daß der gnäd. Herr Bnele bcnebst Dero ganzen Hause bisher bei alle??? Wohlsein

und Vergnügen gelebet haben, und daß der große Gott fernerhin Ihnen bei aller

Leibes- und Seelen-Wohlfahrt unverrückt erhalten möge, wobei mich zu Gnaden

empfehle und mit unausgesetzten? Respeet beharre E?v. Hochwohlgeb. untcrthäniger
Diener L!. v. Lberstein.

Mellen, 17. llgwil 1743.
D. 8. Weinen unterthänigen Hespert versichere zugleich an die gnäd. Frau Tunte,

meine Schwester und Schwager empfehlen sich auch unterthänig.



Karl v. Oberstem einigt sich mit Gnkel Christian und Schwester Amalie
und erhält die Vormundschafts-Aechmmg.

Noch ehe des Gber-Iiigermeisters Karl Frhrn. V. Cl»erstei»»s ältester

Sohn, der damalige Fähndrich Johann Karl Friedrich Frhr. v. E., mündig

wurde, erbat er sich von seinem Oheim und Vormund, dem Grafen Ernst F.

v. Eberstein, über Folgendes nähere Auskunft: 1) über die Briefschaften seines sel.

Vaters; 2) Nachricht von dem Dillenburgischen Wesen; 3) wohin die sämtlichen

Möbel und Effekten seiner sel. Eltern hinkommen; 4) was die Kinder erster Ehe

wegen ihrer sel. Mutter, da doch dieselbe 1000 Thlr. dem sel. Vater in das Lehn

gegeben, kriegen; 5) die Rechnung von den Einkünften nach des Vaters Tode;

6) den Vergleich mit der Stiefmutter; 7) die Abschrift von ihrer Ehestiftung;

8) Itsm des Silbers; 9) was die Stiefmama und Stiefgeschwister nach des

Vaters Tode gehoben.

Des Grafen Erwiderungen : ^<1 1) Habe ich keine Briefschaften gesehen, noch weniger bekommen
oder verlanget, und wird des fiirstl. Dillenburg Eommissurü, nämlich Hrn. Rath und Amtmann Jockels
Inventur zeigen, was da gewesen und wo es jetzt befindlich, 2) Diese Nachricht muß sich aus des
Hrn. Rath und Amtmanns Eommissurisobsn. lü'otooolt ergeben, 3) Desgleichen auch dieses.
Seiner sel. Frau Mutter Kleider und weiß Anzichzeug ist das wenige, so noch davon in natura vor¬
handen gewesen, unter die 3 Töchter solchergestalt ausgethcilct worden, daß eine jede davon bekommen,
was sie damals etwa brauchen können, ^ct 4) Sind es nicht 1999 Thlr., sondern nur 790 gewesen,
welche sein sel. Herr Vater besage des Erbvcrglcichs selbst wieder übernommen, ^.ct 5) .4. Hat sein
Herr Vater 9999 fl. Lehnstamm hinterlassen, so in Horl bei dem Herrn Jägermeister stehen.
Davon bekommt jeder Sohn 2999 fl., also jährlich 199 fl Interesse. Wie solche bezahlt sind, ivird
der Herr Jägermeister zu ctocireu wissen; L. jährlich 45 Thlr. von der Korlaischrn Mühle.
Diese hat der Herr Ober-Bcrghauptmann anfänglich erhoben und wird solche zu berechnen haben
Einige Jahre habe ich diese 13 Thlr. zu mir genommen, und wird meine VormundschaftSrechnung seiner
Zeit zeigen, wohin solche ausgegeben; 0. 8 Schffl. Korn und 8 Krhffl. Gerste auch von solcher
Mühle jährlich. Diese habe bis anhcro auch zu mir genommen; v. das <te Theil von der Hütte;
was davon gefallen, habe ich zu mir genommen, hingegen u) der Frau Stiefmutter jährlich 199 Thlr.,
b) dein Herrn Vetter, was er bekommen, e) Fräulein Ncttcheu ihre Pension, Kleidung und Bedürfnis
in dem Kloster zu Mainz, wie auch ihre Kleidung und Nothdurft, so lange sie in Sachsen, <t) einige
von dem Herrn Vater hintcrlasscne Schulden zu Mainz und soustcn bezahlet, e) 1999 Thlr. Ehegcld,
so die Frau Stiefmutter dem sel Herrn Vater bar zugebracht, sind zwar ctupouirct, sie will aber
solche nicht annehmen, sondern prasteiutirct zugleich noch 1999 Thlr. Gcgcnvcrmächtnis, welche ich
jedoch ihr vor geendetem Oreliitwesen nicht zugestanden und darüber noch jetzo einen Ürooess gegen sie
zu vertreten habe, welche 1) sehr viel Unkosten bishcro gefressen. Überhaupt wird davon seiner Zeit
meine Vormundschaftsrcchnung alles sxeeitivs zeigen ^.ct 9) Diesen will abschreiben lassen.
L.ct 7) Diese habe ich nicht und muß zu Dillenburg, entweder bei dem Herrn Eommissario oder der
Regierung sich finden. Ich habe Bedenke» gehabt, solche zu ugnoseiren, weil sie mir nicht ohne Be¬
denken wegen des Herrn Vetters und seiner vollblütigen Ganz-Gcschwistcr geschienen, und dieses ist
eben die Ursache des Uroossses, den ich mit der Frau Stiefmutter habe. Anbei ist bekannt, daß da
dessen Frau Großmutter und der unvergleichliche ^ioturius vistrioü sich die Vormundschaft
wegen der Eichen und sonst in dem Nassauischen und deren ^clmistrativn alleinig urrogiret, ich
mich in ihre Kochcrci nicht mengen mögen. ^.<1 3) DicS muß sich bei dem Eommissarischcn Urotocwit
zu Dillenburg finden. So viel erinnere ich mich wohl, daß die Sticf-blamu das meiste, als ob es
thcils ihr von dem I'apa geschenkt worden, weggenommen So hatte auch sein sel. Vater eines und
das andere (Silber nämlich) selbst bei seinem Leben noch in Wetzlar versetzt. Deshalber schickte
ich unter der Hand und ohne mich bloß zu geben ^.o. 1728 meinen Leeretarium hin. Weilen aber
die Interessen und Kosten so hoch aufgelaufen, daß noch 1 Thlr. und etliche 29 Ter. Schaden dabei
und es nicht zu erhalten gewesen, sondern doch verkauft werden müssen, habe mich weiter darum nicht
inslirt. .4<t) 9) u) die Frau Stiefmutter jährlich, wie all 5) gedacht, 199 Thlr. bekommen; b) die
2 Stiefbrüder haben von dem Hrn. Jägermeister zu Stolbcrg 299 fl. LehnstammSzinsen be¬
kommen sollen, ich weiß aber nicht, wie weit er solche der Frau Stiefmutter bezahlet; o) die Fräulein
Stiefschwester hat von mir mehr nicht als 39 Thlr. bekommen.

Diese Erkundigungen hatte jedenfalls der Fähnrich Karl eingezogen, bevor er
auf ein Werbe-Kommando ins Reich geschickt wurde. Bei dieser Gelegenheit kam er
auch nach Dillenburg, liest sich von seiner Schwester Amalia von Austen: in den
Eichen das BüringZche Testament aushändigen und wollte damals schon wegen des
von seinem Vater Meile verkauften Zehnten zu Löhnberg gegen die Gülchen'schen
Erben aatimmiu rsvoentoriaui bei dem kaiserl. Reichskammcrgerichtein Wetzlar an-
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stellen. Seine Rückreise nach Tilsit nahm er über den Harz, um daselbst seine Oheime:
den Grafen Ernst Friedrich zu Groß-Leinungen, den Ober-Berghauptmann Anton
Gottlob zn Harzgerode und den Jägermeister Christian v. Eberstein zu Stolberg
und seine Schwestern Charlotte und Christiane zu besuchen und zugleich Erbschafts¬
geschäfte zu besorgen. Wie er sich mit seinem Onkel Christian am 18. März 1741
wegen seiner Horla'schen Lehnstammszinsen einigte, ist S. 301 f. der „Histor.
Nachrichten"zu finden.

Der damalige LieutenantI. Karl Fr. v. Eberstein scheint in der Zeit von 1743/44
einen längcrn Urlaub gehabt zu haben. Wie lange sich derselbe, nachdem der Löhn-
berger Prozeß am 13. Januar 1744 seinen Anfang genommen, noch in Nassau auf¬
gehalten, ist aus den mir vorliegenden Akten nicht ersichtlich; ein Vierteljahr später aber
war er in Groß-Leinungen, wo er dem Grafen Ernst v. Eberstein folgende
Quittungen ausstellte:

Nachdem aus unscrs gnadigen Herrn Oheims, Herrn Ernst Friedrich des heil. röm. Reichs
Grafen von Eversten» geführten und von dem Tode unscrs scl. Herrn Vaters, des nassau-
dillenburgischen Ober-Jägermeisters Hrn. Karl's von Ebcrstein, an bis und mit Ostern 1744
übcrgebenen Uormundfchafts-Rcchttvirg , welche sowohl vor mich als in Nollmacht meiner Frau
Schwester, der Frau von Aussein in alle und jeden Posten der Einnahme und Ausgabe, auch
Latent« richtig befunden habe und vor mich und sie agmoseire, sich ergeben, daß zu völliger Satdirung
solcher Rechnung noch 191 Thlr. 5 Gr. s/7 Pf. heraus zu geben gewesen, und ich davon sowohl vor
mich mein V? Theil an 14 Thlr. 14 Gr. gs/7 Pf , als auch von Frau von Aussein V? Thcil an
14 Thlr. 14 Gr. M/v Pf- bar ausgezahlt bekommen und in Empfang genommen habe; Als guittirc
hochgcdachtem meinem Herrn Oheim darüber hiermit aufs rechtsbeständigste. SiAnatnm Groß-
Leinungen, den 2. Nazi 1744.

Johann Karl Friedrrich voir kberstein vor mich und meine Frau Schwester von
Aussein kraft deren obhabenden Vollmacht.

Nachdem des Herrn Grafen von Eberstcin btxeetl. wegen Frauen Amalien Henrietten

Elisabethen gcborncn von Eversten» verheirathctcu von 4n»sein dato mit uns unterschriebenen
rssp. in obhabender ihrer Nollmacht meiner, ihres Bruders des Lieutenants Karl von Eversten»,
und in vor hiesigem Amte auf deren rcchtl. Ansuchen vom dato Eichen bei Dillcnburg, den 19. tVovembr.
1743 gerichtl. bestätigter Lnratet meiner, deS Justizraths Georg Heinrich Kilgard's, Berechnung
gepflogen und vermöge deren sich befunden, daß dieselbe zu ihrem vierten Thcilc 339 Thlr. von
ihrer Frau Mutter Ehegelde an 1999 Thlr.; 143 Thlr. 39 Gr. <1 Pf. von denen 571 Thlr.
19 Gr. 19 Pf. auf alle vier Geschwister kommenden Wieder läge; 3?» Thlr. von denen in der
Vormundschafts-Rechnung spseitieirten 1599 Thlr. Interessen von ihres Hrn. Vaters Tode bis
1. Uartii 1741; 33 Thlr. 9 Gr. von denen ferneren Interessen vom 1. ttlartii 1741 exvtusivs
bis 1. ttlartii .1743; 899 Thlr. 3 Gr. 6 Pf. in Summa, haben müsse, worauf und wozu an-
vörderlich der Lieutenant meine zu viel empfangenen 369 Thlr. IV Gr. 19 Pf. zuzuschießen
habe und werde, sowohl als meine Schwester Johannetta Charlotte weiters ihre auch zu viel
habenden 131 Thlr. 3 Gr. 4 Pf. zugleid) bar bezahlet hat, so mir, dem Lieutenant, richtig zu
Händen gestcllet worden sind, und dann der Herr Graf von Ebcrstein zu deren ganzen Lomptetirnng
uns die Summa von 418 Thlr. 8 Gr. 4 Pf. bar und in einer unzertrenntcn Summa dato aus-
gezahlet hat, die ich, der Lieutenant, in deren Vollmacht in Empfang und zu mir genommen habe.
Womit die ihr zukommenden achthundert Thaler 5 Gr. 6 Pf. ihre vollkommene Richtigkeit be¬
kommen und erhalten haben; Als werden dieselben hierdurch von uns beiderseits ihrethalben mit Be¬
gebung der Ausflucht des nicht gezahlten oder empfangenen Geldes auf das rechtbcständigste guittirct,
und haben wir zu Urkund dessen diese Quittung eigenhändig unterschrieben und besiegelt. So geschehen
Groß-Leinungen, den 2. Uaji 1744.

(I-. S.) Johann Karl Friedrich von küierstein in obhabender Vollmacht meiner Frau
Schwester von 4usssm geb. von Lbsi'stsin.

Georg Henrich Hilgard, curatorio nomine der hochwohlgebornen Fra« von lusnein
geborn von Eberstein.

Daß von meinem Herrn Oheiin dem Herrn Grafen von Eber st ein mein V? Theil von
denen den 4. April getheiltcn 299 Thlrn. mit achtundzwanzig Thlr. 13 Gr. 8>/z Pf. bar und
richtig ausgezahlt bekommen, nicht weniger in Vollmacht meiner Schwester der von Vussem gleicher¬
weise vor sie 26 Thlr. 13 Gr 8Vz Pf. bar empfangen und zu mir genommen habe; Solches bekenne
hicdurch und gnittirc darüber vor mich und sie aufs rcchtbestäudigstc Signatum Groß-Leinungen,
den 2. ttlasi 1744.

Joham» Karl Friederich von ttberytein vor mich und ineine Schwester Frau vor»
Bussen» geb. von Merdein kraft obhabender Vollmacht.

Daß ich Endcsuntcrschriebeucr von meinem Herrn Oheim, dem Herrn Grafen von Ebcrstein,
den vierten Thcil der 21 Thlr. 9 Gr. Interessen von 428 Thlr. 14 Gr., welche uns Kindern erstcrcr
Ehe wegen der Wiederlage, so lange die Frau Stiefmutter Obristin von Guttenberg lebet, gleich-



falls zukommen, sowohl vor mich mit 5 Thlr, 8 Gr. 3 Pf. an Hrn. Justizrath Hilgard den 2g. Febr.
1744, als auch vor die Frau von Aufsein mit 5 Thlr. 8 Gr. 3 Pf. llato bar und richtig bezahlt
bekommen, solches bekenne hierdurch gnittircnd. Groß-Leinungcn, den 2. Ua.fi 1744.

Johann Karl Frirdrrich von bberstein vor mich und meine Frau Schwester von
Nassem kraft deren abhabenden Vollmacht.

Bei seiner Anwesenheit in Groß-Leinungen i. I. 1744 übergab der Lieutenant

Karl v. Eberstein seinen Schwestern Charlotte und Christina alles dasjenige, was

diesen noch aus der mütterlichen Erbschaft zukam und was er für sie in Nassau iu

Empfang genommen hatte:

Nr. 437. Extrakt derer Gelder, so ich vor meine beiden Kräukein Schwestern

LHartolle »nd Christiane von der Wnringischen Wertassenschast empfangen

habe.

Laut der Theilungsloszettel habe vor jede Schwester sxebmivs des Röschen-

thalers bar empfangen 44 Thlr. 12 Gr. 7 Vf.; ferner von dem Altenstädter

Zehenten, welcher vor 480 fl. verkauft worden nach Abzug des zehnten Pfenniges

ü 48 fl. und 5 fl. vor den Kaufbrief 427 fl.; diese zu Thalern gemacht, macht 284 Thlr.

16 Gr., solche in 4 Theile, bekommt jede zum vierten Theil 71 Thlr. 4 Gr.

Die Früchte des Zehenten von- 1743 sind vor 25 fl. verkauft worden, in 4 Theile,

bekommt jede zu Thalern 4 Thlr. 4 Gr. Die silbernen Spitzen, so im luven-

kurio benannt, haben gewogen 22 Loth, das Loth ä 22 gib., macht 9 Thlr. 20 Gr.,

zum 4. Theil 2 Thlr. 11 Gr. Die 5 alten Löffel haben gewogen 14 Loth, das

Loth g 23 gib., macht 8 Thlr. 12 Gr. 4 Pf. (zum 4. Theil) 2 Thlr. 3 Gr.

Eine Schuldforderung von Johann Peter Schneider in Altenstädt eineussirt g 19 fl.,

bekommt jedes davon zu Thalern zum 4. Theil 3 Thlr. 4 Gr. Noch eine Schuld¬

forderung von Hans George Hans in Altenstädten g 40 fl. 7 gib., macht 26 Thlr.

20 Gr., zum 4. Theil 6 Thlr. 17 Gr. Noch eine Schuldforderung von Jacob

Brück in Altenstädt g 10 fl., macht 6 Thlr. 16 Gr., zum 4. Theil 1 Thlr. 16 Gr.

summa, der liiiinnlime 13» Thlr. 23 Gr.

Dagegen habe der Frau von iLnssam vor Kostgeld der sel. Frau Groß¬

mutter vor uns 3 Geschwister bezahlen müssen 130 Thlr., welches zum 3. Theil

beträgt 43 Thlr. 8 Gr. Dieses von obiger summa g 135 Thlr. 23 Gr. abgezogen

bekommt jede Schwester von mir noch heraus 92 Thlr. 15 Gr. Hierzu kommt noch

vor 30 Pfd. Zinn, das Pfd. zu 4 gib., macht 6 Thlr., zu obigen 92 Thlr. 15 Gr.

zugerechnet macht Thlr. 98 Gr. 1» —.

Dieses alles haben wir richtig erhalten Cluirlotte änderst«!»,
Elm,stimm «l'llbersteiu.

Wie wir aus den Briefen der Frau von Aus;ein (die sich übrigens bald

„Aussein", b ald „Außen" unterschreibt) ersehen, war sie nicht in der Lage, ihrem Bruder

Karl die Eichischen Kaufgelder zu zahlen. Da nun Karl, der im Jahre 1740 gar

keine Kenntnis von dem wirklichen Werthe des Rittergutes Eichen gehabt, endlich

bezahlt sein wollte, so kam es zwischen beiden Geschwistern zu MißHelligkeiten, sodaß

sogar Karl damit drohte, den in seiner Minderjährigkeit geschlossenen Kaufkontrakt für

ungültig zu erklären und die Eichen selbst zu übernehmen. Um es nicht zu einem

Prozesse darüber kommen zu lassen, verabredeten sie, sich bei ihren Verwandten auf

dem Harze zu treffen und sich dort zu einigen. Nach Beendigung des Neichmann'schcn

Prozesses konnte Amalie also jetzt endlich ihr Vorhaben, nach Sachsen zu reisen, aus¬

führen. In Groß-Leinungcn und Harzgerode kam es nun zum Abschlüsse von

folgenden Vergleichen, nachdem der Frau v. Außem Christfried Adam Höfer in Cura-

ioi'km in Aönsrs konstituirt worden war.
Nr. 438.

Demnach Frau iLmalia von Aussein geb. von Eberstein bei hiesigem Aönigl.

P>reuß. cknstiö-Amte unterm 7. buius per bkkeras angezeiget, wie sie in ihren Am

gelegenheiten eines Curakoris ml omuas iuckis kniete I.eku» benöthiget sei und des
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Endes den Herrn >Inris pracüieinn Hrn. Ehristfried Adam Noskor dazu erwählet

habe, dieser auch sothane Euratsl willig ueeopkirete; Zlls ist deren Votiko ckolbriret

und ermeldeter Herr Ellri8kkriock Eckum llootckr gleichfalls gedachter ^rau Einuliu

von Vussem geb. v. Vbör8beiu in Euralorsm in gnnnre, IsAuli mocko dergestalt

eonstidniret worden, daß er sich seiner Frau b'ninnäin und ihren Angelegenheiten,

in- und außer Gericht bestens annehmen, ihren Nutzen in alle Wege schaffen und

fördern, Schaden und Nachtheil aber nach Möglichkeit abwenden, auch alles das¬

jenige thun und verrichten solle und wolle, was einem getreuen Eurackori eignet,

gebühret und die Aönigl. Normundschafts-Grdnung ihme befiehlst; Dagegen seine

Lrau Enrunckin nichts ohne seinen Eoimmm und Vorwissen vornehmen, auch alles

dasjenige, was er für sie oder in ihrem Namen in und außer Gericht vornehmen

und handeln wird, genehmigen und ihn in alle Wege schadlos halten solle und

wolle. Urkundlich ist dieses Enrulorinm auf Verlangen und zu des Herrn Eurukorm

lmpMmutckon in korma, probuuks unter des anhcro verordneten Eommi88ion8-Raths

und Justiz-Amtmanns eigenhändigen Unterschrift und Zmsiegels ausgefertigt worden.

Lissuuwm Eisbksnlzsr^, den 8. Vekolw. s?63.

Uönigl. H>reuß. Iustiz-2lmt daselbst.

(U. 8.) E. Li'iluvi'.

Am 4. Oktober 1768 verzichtete Frau von Nutzem auf alle Ansprüche an das

Berg- und Hüttenwerk zu Grotz-Leinungen und Morungen (Histor. Nachr. S. 327).
Nr/439.

Kund und zu wissen sei hiermit, denen es zu wissen von nöthen, datz auf vorher¬

gängige freundschaftl. Zusammenkunft und Beredung zwischen dem Kvnigl. Preutz.

Herrn Obristwachtmeister und Eommuncksur des löbl. Eppsuburssiselmu Vrussonsr-

Usssimsuks zu Nilsik, Herrn ckobunn Kttrl Friedrich vvu Vberstein an einem

und Derosclben Frau Schwester, der verwitweten Frau Einuliu van Aussein geb.

von Lborsksin mit Lonssns und Vollwort Dero gerichtlich bestätigten Eurackorm, des

llnris pruekioi Herrn LllrisUrisel Eckum Uoekevs, an: andern Theile, nachstehender

ehrlicher und ohnwidcrruflicher Vergleich wohlbedächtig verabredet und geschlossen worden.

ß 1. Nachdem nämlich unter obbenannten trunsissirenden Geschwistern bis anhero

darüber einige Irrungen obgewaltet, datz erstercr einmal den in seiner Minder¬

jährigkeit geschlossenen Kauf-Eontruet, über das immockiuto Reichs-Rittergut zur

Eichen genannt nicht ferner genehmigen, sondern denselben widerrufen, wenigstens aber

den rückständigen Kaufschilling uck 6500 fl. nebst der lutsrossk von Zeit des geschlosseneu

Kauf-Eoutraeks bis hierher verlangen, dargegen aber letztere Frau von Aussein geb.

von blbki'8kein einen ihren Herrn Brüdern gleichen Antheil an denen zu Grotz-

Leiuuugen belegenen von Ebersteinischen Vainilisn-, Berg- und Hüttenwerken

pruskonckiren und des Endes eine weitläuftige Gegenrechnung kormiren wollen, welche

Mitzverständnisse dann gar leicht zu weitläufigen und Geld versplitteruden Zwistigkeiten

und Vroeosssu ausschlagen können; als haben beiderseits ro8p. puomeirende und

krmmiMvnde Geschwistere um so mehr auf diensame Mittel und Auswege gedacht,

damit alle diese Vitktzrsnkion auf eine freundschaftliche Art beigelegt und dadurch das

unter ihnen bestehende Band der nahen Verwandtschaft und Freundschaft erhalten und

mehr und mehr befestiget werde, zu solchem Ende also

H 2. haben Frau Emuliu verwitbcte von EnWom geb. von lAmrsloin mit

Beistand und Bollwort ihres Eingangs gedachten Herrn Eurukorm, des cknrm pruetiei

Herrn Christfried Adam Hafer, nach wohl überlegter Sache mit freiein Muth und

Willen ihrerseits für sich, ihre Erben und Erbnehmen von nun an bis zu ewigen

Zeiten auf alle Ansprache, so sie oder die Ihrigen an dem Grotz-Lein- und

Morungischen Berg- und Hüttenwerken, so der Vumiiio derer Herrn

von Vdoimtmin zugehöret, hätten macheu können oder wollen, obgleich dergleichen

mit oder ohne Grund geivesen sein möchte, hiermit auf das feierlichste und in der

allerbesten Vorm Rechtens remmeüren und öffentliche Verzicht thun dergestalt und
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also, daß weder Dieselben nach Deroselben künftige Erben und Erbnelsmen ohne

Unterschied des Geschlechts jemals und bis zu ewigen Zeiten sich zu denen Graß-

Lein- und Morungischen ^Amilian-, Berg- und Hüttenwerken zudringen und

aus was vor Grunde es auch geschehen möchte, davon einige Lmolumanka, wie die

Namen haben mögen, verlangen und pruabönckire?? sollen, können und mögen, vielmehr

wollen 8is allem Recht und Nation, so ihnen dergleichen zugestanden hätte, hierdurch

zugleich in der feierlichsten Rechtsform entsagen und sich davon lossprechen. Gleichwie nun

ß 3. Eingangs benannter Herr Obristwacht?>? eister ckoI? n?? ?? Karl Friedrich

van Marskkin diese friedsnme Gesinnungen wohlgedachter Deroselben Frau Schwester,

der verwitbeten Frau van ^nsssm, und die von derselben auf das gemeinschaftliche

Berg- und Hüttenwerk geleistete Verzicht bestens angenommen haben; also hat derselbe

auch zu raeiprognsr Beförderung eines vollkommenen Vergleichs und dauerhaften

freundschaftl. Vernehmens für sich, seine Erben und Erbnehmen numnehro allen Ein¬

wendungen gegen den über das imnivdmte Zieichsvittergnt zur Eichen genannt

errichteten Kauf-Eoutwaek, von welcher Beschaffenheit dieselben auch sein mögen, hier¬

durch und kraft dieses in der salannaskan Rechts-?orm abgesagt und sothanen Kauf-

Eont,i'k?eb nicht allein, wie hiermit geschiehet, in allen seinen lNrnoksn und Verfassungen

genehmiget, sondern auch auf die gemachte Anforderung derer 6500 fl. rückständiger

Kaufgelder samt denen fällig wordenen intarssssn, es möge nun vom Enpikal und

Zinsen noch soviel im Rückstände sein, als immer wolle, hierdurch völlige Verzicht und

Erlaß thun, auch darüber in Mirena et in Speele guittiren dergestalt und also, daß

oftwohlernannte Dero vielgeliebte Frau Schwester, die verwitbete Frau von Aussein,

solches Gut zur Eichen genannt samt allen Ein- und Zubehörungen fortmehro ohne

alle fernere Ansprache und Eontrnckiotion besitzen, innehaben, behalten und damit nach

deren Gefallen erb- und eigenthümlich schalten und gebahren könne und möge; jedoch

wollen auch vorgedachtcrHerrObristwachtmeisterJohann Karl Friedrich von Marstoin

aus dieser Kaufhandlung zu keiner iZviotion und Gewährsleistung, aus welchem Grunde

sie auch gefordert werden könnte, weiter verbunden und gehalten sein.

Z 4. Nachdem nun also beiderseits vergleichende Geschwistcre durch diesen

ehrlichen Vertrag und Drnnsaet alle bis anhero obgewaltete Irrungen und Zwistig-

keiten aus dem Grunde gehoben und niedergelegt zu haben bekennen, dannenhero auch

denselben nochmals völlig genehmigen, also wollen sie auch allen unter sich aus obigen

Gründen gegen einander tormirten Rechnungen und Gegenrcchnungen gänzlich absagen,

solche hiermit und in Kraft dieses vor sich, ihre Erben und Erbnehmcn völlig nieder¬

legen, allermaßen dieselben beiderseits hierdurch ausdrücklich bekennen, und wollen, daß

alle dergleichen Rechnungen, aus welchem Grunde dieselben auch möchten bis anhero

t'ormiret sein, oder noch hätten können kormiret werden, zugleich mit abgethan und

völlig oussiret sein sollen, also und dergestalt, daß ein jeder derer t.ransi-Zrenden und

pncisoirendcn Theile dasjenige, was ihm durch diesen aufrichtigen Vergleich abgetreten,

ein und zugestanden worden, für sich, seine Erben und Erbnehmen in völliger Ruhe

und Zufriedenheit genießen könne und möge.

Z 5., Schließlich wollen beiderseits vergleichende Theile, daß dieser ehrliche und

mit reifer Überlegung unter ihnen abgeredete und also niedergeschriebene Vergleich und

Vertrag von allen Seiten lionatemenk gehalten und dagegen von keiner Seite, es ge¬

schehe ckiraeto oder psr inckirooknm gehandelt werde, noch wollen sie zugeben, daß

solches durch die Ihrigen oder sonst jemand geschehe, vielmehr solle solcher als ein be¬

ständiges itAmilikn-Gesetz unter ihnen bestehen; wollen und befehlen auch, daß deren

Nachkommen, Erben und Erbnehmcn denselben in der Maße annehmen und sich

darnach ohne allen Wandel lind Einwand darnach gehorsamlich achten und richten

sollen, als zu welchem Ende dieselben nicht allein eine völlige ^innesti« und Ver¬

gessenheit alles desjenigen, was unter ihnen vor diesem ehrlichen Vergleiche vorge¬

gangen, oder von einen? oder andern Theile vorgenommen sei?? möchte, hiermit stiften

und errichte??, sondern auch eine mnknella aufrichtige Freundschaft unter beiderseitigen

Angehörigen hiermit verknüpfen und fortgesetzt wissen wollen. Es sollen auch keinen?
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Theile gegen diesen redlichen Vergleich einige Ausflüchte und Einreden überhaupt zu

statten kommen, es mögen auch dieselben Einreden in denen allgemeinen Kaiser-Rechten

oder sonstigen Landes-8tututsn und Gewohnheiten gegründet oder von denen Rechts¬

gelehrten ausgesonnen oder erdacht sein, oder noch erdacht werden: vielmehr wollen sie

allen solchen Einreden und Wendungen in feuere, insbesondere auch denen tllxeeptüoneu

des Betrugs, listiger Überredung, Verletzung über oder unter die Hälfte, nicht recht ch

verstandener, nicht genugsam eingesehener oder anders abgeredeter als niedergeschriebener

Sache, der Reue und Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Rechtens, man

habe an diesen oder einen Punkt nicht gedacht, es sei eines oder das andere

bei denen bis hicher tormirteu Rechnungen und Gegenrechnungen ausgelassen,

ein Jrrthum in dein Euteuio vorgegangen, man habe bei denen Ausdrücken einen

andern Sinn gehabt und allen übrigen nebst der Rechtsregui, das; eine gemeine

Verzicht nicht gelte, wo nicht eine besondere Erzählung aller Rxeeptionen vor¬

hergegangen, hiermit cum resp. Eousensn E'urutoris in bester Rechtsnorm bei

adligen Worten, Treu und Glauben absagen und sich derselben aufrichtigst begeben

mit der ausdrücklichen Erklärung, daß dieser Vergleich überhaupt und insonderheit

jederzeit dergestalt erkläret und ausgelegt werden solle, als der Ausdruck es besagt und

der Wortverstand im gemeinen Leben es mit sich bringet. Urkundlich zu mehrer Be¬

glaubigung ist dieser Vergleich in ckubto aufgesetzet und von beiderseits IruusiAsntsn

eum resp. Eurutore eigenhändig unterschrieben und besiegelt. Geschehen Harzgerode,
den 8. 0e1. 1768.

(V. 8.) Uolum» Muri FricilricK Lr1>. r. Oberstem.

(U. 8.) ^iimtiu von Vussem geborne von Rdersteiu.

(U. 8.) tlliristlriell ^cksin Itoet'er, Enrutorio nomine der verwitbeten

Frau von Aussein Hochwohlgeb.

Nr. 440. Revers an meine Frau Schwester ausgestellt z

Demnach meine ^vielgeliebte Hrau Schwester, Frau ^mnlin vcrwitbete von

Russin geb. von Merstein, nebst ihrem verstorbenen Herrn Gemahl ans mein An¬

suchen wegen des in Sachen meiner gegen weil. Hrn. Vocckoris von Etüielisn nach¬

gelassene Herrn Erben bei dein Höchstpreis!. Kaiserl. und Reichs-Kannnergericht zu

Wetzlar obschwebenden Rechtsstreits für mich unterm 23. Vsdr. ans Z000 fl.

hoch Bürgschaft und Euntion bestellet, auch den Euntions-Schein darüber bei hoch¬

gedachten: Reichs-Eotie^io niedergelegt hat, dieser Rroeess aber bis ckuto noch nicht

zu Ende gebracht werden können, ich aber gleichwohl nach dem untern: heutigen

Dabo mit derselben errichteten Bergleiche keine weitere Anforderung an ihr und sie

also auch keine Rücksicherheit von mir in Händen hat; also reversire und verbinde

ich mich hierdurch in Kraft dieses vor mich, meine Erben und Erbnehmen, daß ich

meine obgenannte vielgeliebte Hrau Schwester und derer Erben, daferne sie über

kurz oder^lang aus abgedachter Euulions-Leistung meinethalben einige Ansprache

oder Verdrießlichkeit haben sollte, ich dieselbe zu allen Zeiten und darum beschehener

Anzeige völlig vertreten und dieselbe und ihre Erben überall noth und schadlos

halten solle und wolle, als zu welchen: Ende ich meiner vielgeliebten Frau Schwester

mein bereitestes Vermögen, soviel dazu von Nöthen, hierdurch zum ausdrücklichen

Unterpfands verschrieben, damit sie sich auf begebenden unverhofften Hall daran,

wo sie wolle, halten und davon cgmlitmt juris viu vollkommen bezahlt und schadlos

inachen könne und möge. Urkundlich und zu beständiger Hesthaltung habe ich

diesen Revers und Bekenntnis wohlbedächtig ausgestellet und mit meiner eigen-

händigen Unterschrift und Besiegelung bekräftiget. Gegeben Uurüi^erocke, den

8. 0et.. s?63.
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Karl Christian,
Mktcr ües 1886 rrlosrkene» Mmmbcimer Zweiges,

geb. 9. Nov. 1724 zu Dillenbuvg, gct. 14. sft, ff 22. Febr. 1795 im Kloster Wein¬

heim (des 1725 ff Frhrn. Karl v. Eberstein und dessen 2r Gemahlin Wilhelmine

geb. Freiin v. Quernheim Sohn), kurpfälz. Kammerherr, Oberst-Hofmeister und Oberst

der Infanterie, verm. 1759 mit Maria Anna Josepha Franziska Sophia (geb. 18. Sept.

1731, ff 21. Januar 1798 zu Mannheim), des Hugo Philipp Eggenbert Frhrn.

v. Dalberg, Kämmerers von Worms, und der Marin Anna Josepha Sophia geb.

Freiin Zobel v. Giebelstadt Tochter.Deren Kinder:

1. Maria Elisabetha Angnsta, geb. 9. Aug. 1760 zu Mannheim, verm. im Febr.

1779 mit dem kurmainz. Kammerherrn Franz Konrad v. Neveu.

2. Joseph Karl Theodor, s. unten.

Beider Mutter, Sophia geb. Freiin v. Dalberg, blieb bis zu ihrem Tode

in Mannheim in ihrem daselbst 1766 für 5833 st. erkauften (in der Bensheimer

Gasse im Quadrat 100, Nr. 10 gelegeneu) Hause wohnen.

Nr. 441. Krtrakt aus dem Gauf-Wrotokoll der Stadtkirche zu Dikkenbnrgäe nun« 1724.

Den 9- ^iovsmbi'm ist dem hiesigen Hrn. Vber-Iägermeister, Hrn. Aarl

von Lberst.eiu, von seiner Frauen Gemahlin, Frauen N)ilhelminen geborner

von Quernheim, ein Sohn geboren, welcher den (ff. effmäsm getauft und Karl

Christian genannt worden. Die Kathen waren: des regierenden Fürsten Ghristian

hochfürstl. Durchlaucht und Dero Frau Gemahlin, Frauen JZabellen Ghar-

lotten geborner Prinzessin von Nassau-Diez hochfürstl. Durchlaucht. Also liäslitnr

extraHirt, unterschrieben und mit meinem Petschaft bekräftiget. Dillenburg, den

(6. Iunii (750.

(D. 8.) Snlomon Mort', Gber-Aonsistorial-Rath und Gber-Prediger Hieselbst.
Daß vorstehender Tauf-sdrotokolls Extrakt von dein Herrn Gber-Aonsistorial-Rath nnd Bber-

jdfarrer INorf eigenhändig ge- und unterschrieben, auch besiegelt worden, solches wird mittels
Beidruckung des größern 'Bber-Aonsistorial Insiegels hiermit attestiret. Dillenburg, den
22. Junii z-so.

^iirstl. Granien-Nassauisches Gber-Konsistorinni Hierselbsten.

(D. 8.) von Mütrknit.-.

Nr. 442. Kyenertrag ä. 6. Kernsßeim, den 25. August 1759.

Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit Amen. Kund, offenbar und zu

wissen seie hiemit sedermänniglich, daß Gott dem Allmächtigen zu Lob und Ehr, auch

zu Mehrung christlichen Geschlechts und Stabilirung vertraulicher Freundschaft folgende

Ehebered- und christliche Vermahlung zwischen dem reichsfreihochwohlgebornen Herrn

Herrn Karl Christiaa Frciherrn von Eberstein, kurfürstl. pfälz. Kammerherrn

nnd Avkmä nmilrs äs 1a, ^aräsrobs, des weiland auch reichsfrei hochwohlgebornen

Herru Herrn Karl Freiherrn von Eber st ein, hochfürstl. nassau - dillenburgischen

Ober-Jägermeisters, und der auch reichsfrei hochwohlgebornen Frauen Frauen

Milhelmina Freifrau von Eberstein moäo verwittibten Obristen Freifrau von

Guttenberg geborne von Quernheim eheleiblichem Sohn an einem, sodann

der reichsfrei hochwohlgebornen Fräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia

Kämmerin von Worms Freiin non Dalberg, der gnädigsten Frau Kurfürstin zu

Pfalz Hof-Dame, weiland des reichsfrei hochwohlgebornen Freiherrn Herrn Hngonis

Nhilippi Cckenberti Kämmerern von Worms, Freiherrn von und zu Dalberg»

Herrn der Herrschaft Dalberg, Essingen, Krobsberg, Geroldsheim, Friesenhausen ?c.,

des heil. röm. Reichs erstern und Erb-Ritters, Jhro fürstl. fürstl. Gnaden Gnaden

zu Würzburg und Fulda Geheimbden Raths und resp. Ober-Amtmann zu Hammel-
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bürg, und der auch reichsfrei hochwohlgebornen Freifrau ^nnna ckosepline
diopliiile Kännnerin van Worms Freifrau von und zu Dalberg gebvrner Freiin Zobel
von Giebelstadt eheleiblicher Fräulein Tochter andern Thcils mit Konsens und
Bewilligung, auch Genehmhaltung an Seiten hochwohlgedachten Herrn Bräutigams

hochwohlgenannter Frau Mutter, Frauen Wilhelminen Freifrauen von Eberstein
moäo verwittibten Freifrau von Guttenberg, nicht minder der hochwohlgebornen

Frau Tante und Generalin Freifrau von Rodenhausen, gebornen Freiin von

Quernheim, auch des hochwohlgebor. Herrn Karl Freiherrn von Rodenhausen,

kurmainz. Generalmajors; sodann auf hochwohlbesagtcr Fräulein Braut Seiten Dero

auch hochwohlvermeldten Frauen Mutter, Frauen Nuriaa Elinas cko86pl:ua

Lopllias Freifrau von Dalberg, und Approbation derer Herren Vormünderen und

nächsten Blutverwandten deren reichsfrei hochwohlgebornen Herren Herren Franz

Henerich Kämmerer von Worms Freih. von Dalberg, Herr zu Hörnsheim, Aben¬

heim, Geroldsheim zc. Jhro röm. kaiscrl. Majestät Kämmerern, kurfürstl. mainz.

Geheimbden Raths und weltl. Statthaltern zu Worms, kurpfälz. Ober - Aintmann zu

Oppenheim, hochfürstl. fuldaischcn Ober - Aintmann zu Mackenzell und Burggrafen der

kaiserl. freien Reichsburg zu Friedberg zc.; und dann des hochwürdig reichsfrei hoch¬

wohlgebornen Herrn Herrn Adolph Franz Frhrn. von und zu Dalberg, deren

Domstiftern zu Bamberg und Minden Kapitularen, Herrn zu Essingen, Krobsberg,

Friesenhauscn zc., auch hochfürstl. fuldaischen Geheimbden Raths und Ober-Amtmanns

zu Hammelburg, abgeredet, bethätiget und beschlossen worden inmaß med gestalt wie

hiernach beschrieben, nämlich und zum

1) daß hochwohlcrmeldter Herr Karl Christian Freiherr von Eberstein

und sie, Freifräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia, einander aus

göttlicher Fürseh- und Anordnung zum Sakrament der heil. Che nehmen und haben,

auch in diesen: Ehestand sich gegen und mit einander in Liebe und Treue verstehen,

leben und halten sollen und wollen, wie frommen Eheleuten von Adel wohl anstehet

und geziemet, wodurch göttliche Gnad, Benediktion und Segen aus- und herfließct.

Gleichdann eines den: andern mit gegebener Hand Treue bereits angelobt und solches

nochmals zu erster Gelegenheit nach adligen: und christkatholischen: Gebranch und

Ordnung, vermittels priesterlichcr Kopulation durch folgendes eheliche Beilager voll¬

zogen und bestätiget werden solle.

2) Ist verabredet und versprochen, daß sie, Fräulein Hochzeiten:: Maria Anna

Josepha Franziska Sophia, ihrem Ehegemahl Herrn Karl Christian alsobalden

zur rechten Ehesteuerund Heirathsgut zubringen will, was einer jeden Dalberg!scheu

Tochter bei standesmäßiger Verheirathung vi paet-i kamiliaa zur herkömmlichen Aus¬

steuer verschafft worden, bestehend in viertausend Gulden rheinischer Währung, den

Gulden zu 60 Kr. gerechnet, mit welchen 4000 fl. sie, Freifräulein, ausgcsetzet und

verehesteuert, mithin auf alle väterl. und brüderliche Erbfälle und Gütere, wie die

Namen haben mögen, nichts davon ausgeschieden, ein für allemal eine verziehene

Tochter sein und bleiben solle; angesehen sie, Fräulein Maria Anna Josepha Franziska

Sophia, solcher in Beisein und mit Bewilligung ihres Herrn Ehegemahls gänzlich ver¬

ziehen und in Kraft eines wirklichen Eidschwurs sich deren wohlbcdächtlich begeben hat,

also daß ihre Erben und Nachkommen an gesamten väterlich- und brüderlichen Gefällen

und Gütern keine fernere Erbgercchtigkeit, Zuspruch oder Forderung haben noch ge¬

winnen, sondern sich deren allzumal enthalten, sofort den: errichteten und ihr guoack

Passus aonesrnsnb68 vorgelesenen Mat.a tümiliaa, sonderlich denen 29. und 34. Zp1::8

gemäß, jedoch unter der in den: Zpbo 8vo enthaltener Restriktion in allen Punkten

nachleben und solches befolgen solle und wolle mit diesen: ausdrücklichen Referat anbei,

daß in: Fall ihrer, Fräulein Nurias -Vimaa .lossplma Oranameaa Lopliias, Herrn

Brüdern ohne Hinterlassung eheleiblicher Mannserben oder auch dieselbe Tods ver¬

fahren und keine Letzte - Willens - Disposition in Lebzeiten gemacht haben würden, sie,

Freifräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia, alsdann aus solchen Fall, soviel

die von weiland ihrem Herrn Vater und Frau Mutter herrührig und acquirirte, den:
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samtl. freih. Dalbergischen Mannesstammnach Inhalt des pneli familias nicht
affizirtc Güter betrifft, sogleich -— soviel aber die dem ganzen Mannsstamm zustehende
und affizirte knmiliuk - Gütere belangt, erst nach völliger Erlösch- und Extinguirung
dessen (so Gott der Allmächtigein Gnaden verhüten wolle) nach Maßgabe sothanen
pnoli eine ohnverziehene Tochter bleiben, mithin abgedachterVerzicht, als ob solcher
nimmer geschehen,kraftlos sein solle. Ersternfalls jedoch solle alsdann der übrig ge¬
bliebenen Dalbergischen Familie freistehen, diese ihr, der Fräulein Hochzeiten» in
solcher Begebenheit zufallende Gittere, Renten und Gefälle (ohnangeschlagenund aus¬
geschieden deren Hänseren und Gebäuen) in prötüo, wie schon in der Dalbergischen
Familie bei solchem Eg.su üblich und Herkömmlich gewesen, einlösen zu können.
Und dieweil

3) Fräulein Hochzeiterin allbereit von Dero Herrn Vater mit behörigemGeschmack
und Kleidungen, wie es sich adeligem Gebrauch und Herkommen nach gebühret, ver¬
sehen und begäbet worden, also verzeihet wohldieselbe auf die einer Fräulein von
Dalberg vermög Familien-Paktenhiervon ausgesetzte eintausend Gulden und lasset
sich daran genügen, derowegen sie samt Herrn Hochzeitern Dero Familie und dermalige
Vormundschafthierüber quittiret und davon frei und loszählet. Und sofern aber sie,
Fräulein Hochzeiterin,nebst dem ihr verschafften und zukommenden Heirathsgut etwas
mehr in die Ehe bringen würde, ein solches bestehe, worin es wolle (welches die Rechte
l'nrazüwrimlin nennen), oder ihr inskünftige par ckoniUionöin vsl ia^atn, auch ver¬
mittels anderer dein geleisteten Verzicht ohnnachtheiliger Disposition zufallen möchte,
all dieses und dergleichen soll ihr eigen Gut sein und verbleiben, mit solchen
auch schalten und walten, wann und wohin sie will.

4) Sollte und wollte zwar Herr Karl Christian seine künftige Ehegemahlin
Nnriam ^.nngm ckosapimm lA-gncisegm KoMium mit 4000 fl. vorgemeldter rheinischer
Währung widerlegen;da aber beide sich unter einander verabredet und dahin ver¬
glichen, daß gedachte künftige Frau Gemahlin diese 4000 fl. zu ihrer eigenen Dispo¬
sition in selbstigen Händen behalten solle, als cessiret allhier die weitere erforderliche
Versicherung und Wiederlag. Über dieses will auch wohlgedachtcrHerr Hochzeiter
Karl Christian sie, Fräulein Hochzeiterin Nariain .4uiigm .lasapimm bA'gncüsogm
LoMium, nach dem ehelichen Beilager mit hundert Species-Dukatenihrem Stand
gemäß bemorgengabcn,um damit nach eigenem Willen zu schalten und zu walten, als
mit freier MorgengabeRecht und Gewohnheit ist. Jedoch, wann mehr bemeldte
Fräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia Zeitlebens darmit nicht verschaffet
hätte, daß alsdann die Morgengabe nach derer Tod wiederum hinter sich auf deren
Eheherrn Karl Christian oder seine Erben ohne Einred männiglichs fallen sollen.

5) Solle auch Herr Karl Christian seine Gemahlin mit einem freiadeligen
Witthumsitz wie Herkommens versehen; wie er dann mit Bewilligungseiner Frau
Mutter, Freifrau von Guttenberg geborne von Quernheim und deren Frau Schwester
von Rodenhausen, seiner werthestenFrau Tante, und Genehmigung seines Herrn
Onkels, des Herrn Generals von Rodenhausen, alles laut ausgefertigter Ver¬
sicherung, so geschehen Mainz, den 18. Monats Augusti laufenden 1759. Jahrs, ein
Bewitthnm von eintausend Gulden rheinisch jährlichen zugesicheret und man
hier sab IUI. beigelegt hat, daß dieselbe nach Willkür in solang der Witthuins-
stuhl ohnverrücketsein und bleiben wird, solche zu ihrem standsmäßigenUnterhalt und
freien Disposition zu genießen haben solle.

6) Begäbe es sich, daß Herr Karl Christian aus göttlicher Anordnung vor
seiner Ehegemnhlin mit Tod abginge und chliche Kinder von ihren beeder Leiber ge¬
boren hinter ihm verließe, so solle vielgemeldte seine Gemahlin nach fordersamst aus¬
gefertigtem, redlichem Jnventario, in solang sie ihren Witwenstand nicht verrückt und
ohnverheirathet bleibet, gebrauchen und genießen alles, was ernannter Herr Karl
Christian und sie, Fräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia, zusammengebracht,
errungen und erwunnen hätten, es seie Lehen, Eigen oder Pfandschaft,ohnverrücket
des Eigenthums, auch in wesentlichem Bau und Besserung erhalten, wie Recht und
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Witthums-Güterer Gelegenheit; die Kindere davon in Gottesforcht und adeligen Tugenden

auferziehen, ihnen zum Besten und Nützlichsten fürstehen, zu gebührender Zeit ihres

Alters mit Rath beiderseits Freundschaften aussteueren und bestatten, oder zum geistlichen

Stand, wann eines oder andere sich darzu geneigt erzeigte, befördern und alles das

thun, ivas einer frommen, getreuen Mutter gegen ihre Kinder gebühret, doch daß sie

alle wichtige Sachen mit angezogener Freunden und Vormunderen Rath und Ge¬

nehmigung verhandele, jedes Jahr für zwei oder drei beederseits der Kinderen nächsten

Befreunden als konstituirten Vormünderen ihres Einnehmens und Ausgebens ehrbare

Rechnung thun solle. Wo sie aber nicht füglich bei denen Kinderen zu bleiben, auch
deren Kinderen beiderseits Freundschaft unrathsam bedunkte, daß sie also bei denen

Kinderen sollte länger sitzen bleiben, so solle ihr folgen und werden alles ihr in die

Ehe zugebrachtes Gut und der WitthumSsitz, als lang dieselbe in ehrbarem Witthums-

stand verbleibet, samt der Morgengab, desgleichen ihr zugebrachtes Silbergeschirr,

Kleinodien, Kleider oder was ihr währender Ehe von den lieben Angehörigen an

Donatus und Verehrungen zukommen mag und was zu ihrem Leib behörig. Nicht

weniger, wann Kindere vorhanden, aller in stehender Ehe erweislicher errungener und
erworbener Güter, so mobil als immobil, Renten und Gefällen, Fahr und Hab, der

halbe Theil eigenthümlich, die andere Hälfte aber denen Kinderen; falls aber keine

Kindere währender Ehe erzielet worden oder derer sich nach des Vaters Tode keine im

Leben befinden sollten, ebenermaßen die Hälfte hieran sogleich eigenthümlich heim¬

fallen, die andere Hälfte aber lebenslänglich von ihr, Frau Wittib, nsu krnetmaris zu

genießen, und diese eine Hälfte erst nach ihren:, der Frau Wittib, Ableben an des

Herrn Karl Christian von Eberstein seine nächste Verwandte dem Erbrecht nach

gelangen solle. Dahingegen

7) es sich begeben thäte, daß mehr besagte Fräulein Maria Anna Josepha

Franziska Sophia vor ihrem Eheherrn Tods verfiele und Kindere von ihrer beeder

Leiber geboren hinterließe und er zu der anderen Ehe schreiten würde, so solle denen

Kinderen erstcrer Ehe ihr mütterlich zugebracht Hciraths- und Erbgut, wie auch er¬

rungener Antheil und alles übrige, wie schon in vorigen §Z gedacht, außerhalb des

Beisitzens allein bleiben und die Kinder anderer Ehe nichts darmit zu thun haben,

in Auferzieh- und Verheirathung derselben aber mit beederseits Freundschaft Vorwissen,

und wie in abgedachten Punkten ihrentwegen vermeldet, die Kinder ersterer Ehe,

als einem treuen Vater gebühret, wohl aussteueren und versorgen. Sollte es

sich aber

8) begeben, daß Herr Karl Christian seine Ehegemahlin überleben würde und

keine Kindere von ihren beeder Leiber geboren vorhanden, so solle nichts dcstoweniger

ihr Ehegemahl bei allem Ihrig zugebrachten und ererbten Güteren samt aller anderer

ihrer Verlassenschaft auf zuvor aufgerichtetes Jnventarium und genügsame Kaution sein

Leben lang sitzen bleiben, solche ohnverändert nutzen, nießen und gebrauchen, wie

wiederfälliger Güter Recht und Gewohnheit ist; jedoch Silbergeschirr, Kleider, Kleinodien

und Geschmuck, so zu ihrem, Fräulein Hochzeiten», Leib behörig und in die Ehe ein¬

gebracht, alsobald ihren Erben zustellen, nach dessen Absterben aber solle jetzt gemeldter

Fräulein verlassene Habschaft samt deren Errungenschaft wiederum hinter sich, wie vor¬

stehet, an ihre Erben oder Linien heimfallen.

9) Ist weiters abgeredt, bewilliget und beschlossen, falls obmentionirter Herr

Karl Christian oder Fräulein Maria Anna Josepha Franziska Sophia Eheleute

eines oder das andere mit Tod abgingen und eheliche Kindere von ihrer beeder Leiber

geboren, Söhne oder Töchter, hinterließe und nachgehends deren Kinder eines oder

mehr auch Todes verginge, so solle der Vater oder Mutter, Altvater oder Altmutter

solch abgestorbene Kind oder Kindere nicht, sondern ein Kind das andere bis auf das

letzt lebende erben und das noch lebende von denen Eltern, es seie Vater oder Mutter,

allein den Besitz nach Maßgab Zpbi 6ti uck ckiss vitns haben.

1V) Da einige weitere Fälle, die trügen sich zu wie sie wollen, so in dieser

Heirathsabrede nicht begriffen, sich begeben möchten, mit dem oder denenselben solle es
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nach gemeinem bei dem Adel herkommenden Gebrauch und sonsten beschriebenen Rechten

gehalten werden, und sollen alle Streitigkeiten, welche aus dieser Heirathsabred her¬

rühren möchten oder könnten, ohne einigen gerichtlichen Prozeß durch vier darzu er¬

wählte Schiedsfreunde von beederseits Frreuudschaft, welche, wann nöthig, einen ver¬

ständigen Obmann zu sich ziehen mögen, außer einiger Appellation und Reduktion

erläutert, decidiret und durch deren selben luuckum erörteret werden. Auch sollen diese

laetu llotglliu nicht in Gestalt eines Letzen Willens, sondern Eoutruetus iutsr vivos

gesetzet und gehalten werden. Letzlich und

Ii) Begäbe es sich, welches Gott der Allmächtige gnädiglich verhüten wolle, daß

der angehender Eheleuten eines, es wäre Herr Karl Christian oder sie, Fräulein Maria

Anna Josepha Franziska Sophia, ehe und zuvor das Beilager geschehen und doch der

Handstreich gehalten, mit Tod verschiede, so solle diese Heirathsverschreibung oder

Beredung gefallen und nichtig sein, auch die Ehesteuer nicht gegeben werden.

Wessen zu mehrerer Bezeug- und Bekräftigung sein dieser Heirathsabrede und

verglichener Eheverbindung zwei gleichlautende Exemplaria verfertiget und auf sein,

Herr Karl Christian, Seiten sowohl durch ihn selbsten, als auch von Seiten der

Fräulein Hochzeiterin Älurius ^uuus lloskplmo Ib-uueiseua 8oplüs.ö von ihr selbsten

und samtl. nächsten hierzu speeiulitar erbetenen hohen Bluts- und Anverwandten, wie

auch Herren Vormünderen, wie dieselben hiernach folgen, unterschrieben worden. So

geschehen Hörnsheim, den 25. August 1759.

(I. 8.) von Diübcrg. (Iii. 8.) Inill tibiistiuu LrKr. von Iber-

(Ii. 8.) FrmttZ Hcnnck G. ron Monnlw stein mp.

AAr. r. Znllirrg. (I. 8.) >ViIbelmiim Fk. von Knttenbeig-

(I. 8.) Friellrirk Anton Cbri.stoM Giim- geb. Lbcrei» von (tuen» beim.

merer von Mormbis Frbr. von unil (I. 8.) U. 3t I. M. von kollenlinnseu

sue Dnlberg. geb. von tsuei'nlikiin.

(I. 8.) FreMnu v«n valberx geboene ron (Ii. 8.) 0. von Hollen bansen, (teneral-
ttleilkeuelun. IlnPin.

(I. 8.) lllobsnn ^Vilbelni Ilnen von (I. 8.) I. v. Itolleubanseu.
viebnrx.

(I. 8.) Änel Io.oepb Cnmmerer ro» liVoi ins

Lregberr von Dalberg.

Nr. 443. Lxtrnotns paeti Inmiliae Ilablbei^iene lle anno 1723 gnoall pnssnm
eoueerneutem.

Achtens. Damit aber gleichwohlen bei gänzlichem Abgang und Erlöschung einer

von denen obberührten beeden Mannslinien die alsdann von dem letzteren ^.gmuto der

erloschenen Linien etwan annoch bei Leben befindliche Töchter oder weibliche Descen-

denten wegen sothaner in Kraft dieses pueti auf die andere Mannslinie devolvirender

Fideikommißgütere nicht gänzlich Hindan gesetzt, sondern auch einige Ergützlichkeit haben

mögen; als ist hiebet allerseits verabredet und bedungen worden, daß auf den ob-

bestimmten Fall, da es nämlichen über kurz oder lang durch Gottes Schickung sich

zutragen möchte, daß eine von diesen beeden Mannslinien ganz und zumaleu abgehen

und aussterben würde, alsdann und ehender nicht, als nach wirklich erfolgtem Absterben

des letzteren ^.Kimti Mus liueu«, dessen nachgebliebene Tochtere oder deren Desccn-

denten in liueu rseta, in deren Ermangelung aber des ultimo cketuueti ^.Aimti illius

liukus etwa bei Leben befindliche Schwestern oder Schwesterkinder, es seien deren viel

oder wenig, von der übriggebliebenen andern Dahlbergischen Mannslinie wegen deren

von einer Linie auf die andere devolvirender ansehnlicher Fideikommißgüteren zu

etwaiger Ergötzlichkeit nebst der gewöhnlichen Aussteuer überhaupt und in allem ein

für allemal zehntausend Reichs thlr. bares Geld ohne einigen Abzug überkommen

und haben, die alsdann bei Leben seiende Stamms-Agnaten auch dieses Quantum

an obbemeldte Allodialerben der ausgestorbenen Mannslinie zu einem völligen Abstand

ohne einzige Ein- und Widerrede ohnverweilt zu erlegen und auszuzahlen schuldig und
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gehalten seien, allenfalls aber ab in casum rsnitontiao utpoto in ro juAieata ao

paratam oxoonkionom lnrbonks xor manckata 8. E. darzn angestrenget werden sollen

und mögen zc. So geschehen Mainz ub sup.

(I,. 8.) ?i>sn? Kilian Cknunerer von Morinlls Fre^l». von villilbei'x.

(E. 8H ?in»2 Eelcenbei'tlr Enmmcrcr von Molmke chrcgb. von uiul 211 valilbeix.

(E. 8.) >Volssxniix Eberlmiul Cümmcrcr von Movmvs Fvczzk. von Dalilberx.

illit. zl 18. Aug. 1V39.

Wir Wilhelmina Freifrau von Guttenberg und Juliana Freifrau von

Rodenhanscn beiderseits gebvrne Schwestern von Quernheim Urkunden und be¬

kennen: Demnach unser resp. Sohn und Vetter, der reichsfrei hochwohlgeborne Herr

Herr Karl Christian Freiherr von Eberstein plon. tit. mit der auch frei hoch-

wohlgeborenen Fräulein Fräul. Sophia Kämmerin von Wormbs Freiin von und zu

Dahlberg der gnädigsten Frauen Kurfürstin zu Pfalz Hof-Dame, durch beiderseits

hohe Anverwandtschaft und nächste Befreunde bethätiget und beschlossen, dem Allerhöchsten

zu Lob, dein Sakrament der heiligen Ehe zu Ehren und zu Weiterung der christ-

kntholischen römischen Kirchen, auch wohl Vermehrung ritterlicher verwandtlicher

Freundschaft eine christliche Heirath zu thun und zu vollziehen, dann erstbesagter Herr

Bräutigam seiner herzlich geliebtesten Fräulein Braut und künftigen vertrauten Ehe¬

gemahlin, dafern er (welches Gott in Gnaden lange verhüten wolle) vor derselben mit

Tod abginge, zum jährlichen Witthum eintausend Gulden rheinisch, der Gulden

zu 60 Tr. gerechnet, zugesaget; als reversircn wir obgenannte resp. Mutter und

Tante uns in Kraft dieses offenen Briefs besagter Fräulein Braut und assekuriren

dieselbe eine für beide und beide für eins also in soliäum für uns, unsere Erben

und Erbnehmen, so lang sie den Wittibstuhl nicht verrückt und zur andern Ehe schreitet,

ihr unser gemeinschaftl. freiadeligc, erbeigenthümliches Rittergut Zeppenfeld und Zu-

gehörungcn mit dem Anhang, daß falls durch ergebende dermalen unbekannte Zufälle

solches hiernächst zu Ertrag- und Bestreitung dieses alljährlichen Witthumsgehalts nicht

erklecklich sein sollte, alle unsere andere jetzig und künftige zuwachsende Güter, Hab

und Nahrung, soviel hierzu vonnöthen, hiermit und in Kraft dieses unterpfändlich ein¬

gesetzt und verschrieben sein solle, verschreiben und setzen auch solches alles zu mchrer

Sicherheit derselben hiermit cum eonstikuto possossorio ot, paoko oxseutivo dergestalt

ein, daß sie also gleich den Besitz davon haben und solchen bedürfendenfalls nach selbst

eigenem Wohlgefallen ohne Hinderung oder weitere richterliche Begrüßung exerziren,

auch das Witthum an eintausend Gulden alljährlich daraus ziehen solle, könne und

möge, welchen Falls unsere Verwalter itzt als dann und dann als itzt zu Gestatt- und

Befolgung dessen zugleich hiermit angewiesen sein sollen, wie wir dann vermög diesen

offenen Briefs dieselbe auch wirklichen anweisen, begeben uns dahero wissentlich und

wohlbedächtlich allen hicrwider zugutkommcnden Wohlthaten, wie solche Namen haben

mögen, auch bereits erdacht oder noch erdacht werden möchten, den 8onaE Eons. Volle-

jano der ^utlron. 8i gua Nulior :c., dessen wir wohl durch nachgemeldten Herrn

Solarium und proouraborsm orclinarium in deutscher Sprach verständiget worden

seind, auch wohl verstanden haben, weniger nicht der Rechtsregul, die da will, daß eine

allgemeine Verzicht nicht gelte, wo nicht insonderheit solche in spoeio vorhergegangen

und benennet worden. Dessen allen zu mehrer Urkund und Versicherung haben wir

diesen Assekurationsschein eigenhändig unterschrieben, auch unser angeborne und frei-

herrl. adelige Petschaft beigedruckt. So geschehen Mainz, den achtzehnten Monats

Augusti des 1759sten Jahrs, nach unsers liebe, Herrn zc. Jesu Christi Geburt.

IVillielmiiia Ff. von Guttenberg geb. Fherrin von (ducrnbcnn. (E. 8.)

1l. 1. Ii. Ff. von Uoüettbnuscn geb. Fherrin von <Hucrnkeim. (iE. 8.)

(iE. 8.) N. v. Aloäcnluuwen, Gral-Major, als Assistenz.

Daß die hochw. reichsfrei gnädige Frauen Wilhelmina von Guttenberg und

Juliana von Rodenhausen, beiderseits geborne von Quernheim, letztere in spoeio

unter Beistand ihres Herrn Ehegemahl, vorstehenden Assekurationsbrief in Gegen-
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wart meiner von Hochderenseiben hierzu requirirten Xoiurii Eassurei und Hrn. Hrn.
Zeugen eigenhändig unterschrieben, sofort denen daselbst begriffenen Rechtswohlthateu,
Klausulcn und Rechtssätzen nach vorher von mir beschehenen deutlichen Erklärung wirk¬
lich verziehen, beurkunden Mainz, äuto wie nächstvor.

(D. 8.) .lounnes Daniel Dreiäi, Dkurrer uä 8. 8teiiliunum als er¬
betener Zeug.

G. Jnckebrandt, Oberlieut. als Zeuge. (D. 8.)
(D. 8.) In Mein xraemissorum Druneiseus 8imon Dderid Xoturius

ouesur. pudl. nee non uinul euneellurium NoZ-. Dleei. uul.
iminuirieuluius ae . . . . oräinarius.

Nr. 444. Lxiruetus e didro Deiiinetorum in Devlesiu puroeliiuli uä 8. dunieniinm
^Veiuliemii.

-Vilne Domini millesimo sepiingenissimo nonugssimo guinio vissesimu ieriiu
Isdruurü — 1795, 2 3 bin kedruur. — sepulius est in dusute Deelesiu gu'uiiosus
Dominus Durolns D. D. de Ddersisin, in uulu eleotoruli puluiinu Nusiees
8ui)remus Direeior, vulgo luienäeni, 73 unnorum et 3 mensium. chuem Dx-
irueium esse li^iilmum liisio 8i^illo xuroodiuli muniiis iesiutur. IVeinliemü
xroxs lleiäelderssum 11 mu kedruurii 1808.

(D. 8.) Duureniius Dialer, xuroedus.

Nr. 445. Ilxiruetus e piotoeollo llupkismuli Nuroeeiue llummelkuirxensis Iliaees.
Duläensis.

Nerkio äeeimo Xulenäus Detodres Xnni sig>ru nrillesimum sspiiii^eniesimum
iri^esimi primi dupimuiu est lVIuriu .4nnu äosepdu Drunoiseu 8opdiu,
liliu legitim u >>erillusiris Z-ruiiosi ue Dxeellentissimi Domini D. Du^onis Ddi-
lippi Dkenderii. Eumerurü äs IVormuiiu D. D. äs st in DulderZ-, IVulä-
liuusen, Dudsdeim, llessloelr, Driesenlniusen ei Drlusee, Lereniss. ue poieniissiini
Drineipis Dleeioris Mint,, (,'umsrurii, Devereuäiss. ei (lelsissimoruin Drineipum
llerdii». ei Dulä. respseiive Donsiliurii iniimi ei .äuliei, .4relä-8airuMe in I luininel-
dur^ ei 8uulek: dlee non psrillusiris ue ^ruiiosue Dnue Nuriue Xiivue ,la-
sspdue 8opdius D. D. äe ei in Dulder^ nuiue Duronessue äe ^odel in Elidel-
siuäi E'onsu^uin.

Devubunt gineuodilis ue Zruiiosu Duo. -1 nnu Douise äe ei in Dulders,
Dnu. 8opdiu Druueiseu läuriu äe l?obel in Diedelsiuii natu Duronessu
u Druneken siein, Dnu. illuriu Xnnu äoseiäiu äe Deitenäorl viäuu nuiu
Duron, u Drunekensiein, Dnu. Nariu äosepdu Dlisudeidu äe Deedsnduod
viäuu nuiu Duron, ud Dz^d, Dnu. Zluriu Nu^äulenu äe Nruekses viäuu nuiu
Duronessu u äödselsderA iu IVeii^endaed, Dnu. Nuriu äounnu äs Ndnn^en
viäuu nuiu Duronessu Dunst äs 8iromdsrg', Dnu. Nuriu Xmuliu Duron. Duusi
äe 8iromderg- nuiu ul> Dridul, Dnu. Auriu .4nnu äe Dieken viäuu nuiu Duron,
u Dulder^, Dnu. Nuriu Nu^äulenu äe Dulderx nuiu Duron, u Dulder^ in
Dumderss, Dnu. ^.nnu 8opdiu Nuriu Duron, äe Dulder^, 8iikis-Dums xu tlöln,
Eupiiulur. in 8i. Nerven, Dnu. Nuriu .-Vnnu äe Dulder^ nuiu Duron, äs Elreiilen-
eluu in Vollruids, Dnu. Nuriu 8oiidiu äe Slodel in Diedelsiuii viäuu nuiu u
DerliodinAsn.

.4po<;ruj>ltun> eum uuiogrupdo eoneoräure, oliirogu-uplioei upospliruAismuis
1>roprüs Nestor Dummeldur^i priäie dlouurum Nuii läDEEDXVI.

äl. 8edrukorvsk^ Eonsil. Deeles, Deeunus ei Duroedus idiä.

Nr. 446. Dxtrsotus ex lädr« Vekiinvtornm Devlesiue puroedislis uä 8^°° 8edu-
stiunum Iluunliemii.

Xnno millssimo sexiin^eniesimo nonuKssimo oetuvo Die viZssimu primu
.lunuurii odiii exeelleniissimu ei illusirissimu Dominu 8opdiu D. D. äe Dder-
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8tmin nata I/. D. sie Dalberg. In quorum lickem Mg-esentes ex Kibro jvn'vrlnvli
ux1raeka8 Li^iHo Doelssiae Imia1i8 mnnita8 et propria manu suliseiüptas ckvckil
Nannllsmii, Die nnckseima ksbrnarii 1808 Iiiagin Ouoalus LaÄensis Daroelna
cnvitatis eatlmliea.

(K. 8.) .1. Dir. Xiroll mzrria.

Der kurpfälz. Ober-Hofmeister und Kammerherr Karl Christian Frhr. v. Eber¬

stein wurde von einein sehr herben Schicksale betroffen. Er wurde nämlich nach einein

am 11. Nov. 1763 sich zugetragenen (allem Anscheine nach aus Eifersucht erwachscneu)

betrübenden Vorfalle von dem Kurfürsten Karl Theodor als ein Geisteskranker an¬

gesehen und behandelt, auch demgemäß in dem Kloster Weinheim bis zu seiuem Lebens¬

ende (also 31 Vs Jahre) internirt gehalten, woselbst ihn ohne ausdrückliche kurfürstliche

Erlaubnis und außer im Beisein des Priors, sowie der eigenen Frau niemand sehen

und sprechen durfte. Die nähern Umstände leuchten mit ihrem traurigen Lichte aus

Briefen seiner Stiefschwester Amalia v. Außeiu an ihren rechten Bruder Karl zu

Tilsit hervor.Nr. 447.

Herzlich geliebtcster Bruder! Kleines geliebtesten Bruders sehr angenehmes vom

2K Juni hat mich in meinem Geist aufgemuntert, daß einstheils Euer und der

lieben Eurigen . . . ziemliches Wohlsein dadurch bin versichert worden, wovor Gott

mit Thränen gedanket, dabei angerufen, Euch und die liebe Angehörigen in Gesund¬

heit ferner in seiner Gnade zu erhalten nach Seel und Leib, zugleich mir die Freude

zu gönnen, daß wir uns noch ein Ktal in diesem Leben in seinem Segen sehen

können, aus welche Nachricht, ob Ihr etwa noch nach Sachsen reisen dürftet, habe

gehoffet, deshalb auch theils meine Antwort verschoben.

Daß mein lieber Bruder seit (73^ bis dahin in denen vielen Kriegen auch

viele Strapazen ausgestanden und erlitten, den Körper geschwächet, ist handgreiflich.

Gott labe und erquicke Euch davor. Klein liebster Bruder weiß seine Strapazen

und ich fühle meine getragene Last, worunter als ein Wurm mich bis dahin habe

schmiegen und biegen müssen.

Ich bin nun ganz einsam und als von allen christl. Seelen verlassen: ineine

Kinder sind mit ihren Geschäften in Dillenburg wohnhast w.

Des Klannheimer Bruders Schicksal soll seine Frau, welche sein . . . sein will,

schuld sein, deshalb sie ihn zum Narren deklarirt, dahin gebracht, daß er zu Wein¬

heim im Kloster ist. Das verdrießt die in Sachsen, deshalb sie allda aus Bruders

Erlösung gehoffet, ihr das Seiuige nicht gerne senden wollen, so sie doch darzu ge¬

bracht. Klein Sohn ist in seiner Angelegenheit den Sommer zu Klannheim ge¬

wesen, wo er denn mit der Schwägerin den Bruder besucht, der ihn so verständig

gefunden, als zu wünschen, jedoch nicht ein Wort alleine mit ihm reden können, so

gerne er gewollt, auch ohne ihre Gegenwart niemand zu ihm darf; er heißt sie

nicht Fr., sondern Nackams.

Die Stiefmutter und ihre Schwester General Rodenhausen leben beide noch

in Klainz. Der Dokt. Langen hat's in Dillenburg nach erhaltenem Wetzlarschen

Krtheil, daß sie Zeppenfeld eine chz Stunde von hier allda vom sel. v. Seelbach

nach seinem Tod mit .... ererbtes Gut ...... bei der Dillenb. Kammer

wegen aufgenommener Gelder, wovor sie Leib und Seel verschreiben müssen, auch

nun zum Kauf angeboten, worauf ihr sechzigtausend fl. bereits geboten, I)r. Lange

in Sicherheit gesetzt, nicht verkaufen zu können, bis er vor den Königsberger

Bruder bezahlt. Die Klannheimcr Schwägerin prozeßt auch in Dillenburg mit ihr,

fordert laut unterschrieben Ehepakten, dieweil sie ihren Klann als toll ansehen müsse,

auch von Zeppenfeld (0 000 fl. und 2000 laut unterschriebener (Obligation, Lumina

Schuld über Schuld. Hierzu kommet Unglück. Ihr ältester Sohne, Klentzer Haupt¬

mann v. Guttenberg, welcher diesen Sommer, um den Kauf zu stände zu bringen,

sich zu Zeppenfeld meistl. aufgehalten, läßt backen, woüber dessen Wohnhaus mit
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llD Lieste Frucht und s3 Wagen Heu und Grummet in Rauch aufgegangen, alles

andere hat er gerett bekommen, muß sich nun in seines Hägers stehengebliebenem

Hause zu wohnen behelfen, bis er sieht, wie er's aeeorcl wird mit denen Lreclitor»;

er ist ein artiger Wensch, kommet oft zum Besuch, wir trädiren uns wie fremde.

Schließlich muß Euch, liebe ^rau Schwester und Jugend, welche in Gedanken küsse,

der Vbhut Gottes befehlen, bitte mich und die Bieinige zu Genaden einzugcdenken,

denn ich bis in die Gruft bleiben werde meines geliebtesten Bruders ergebenste

Schwester und Dienerin V. v.

Eichen, ?. 3br. j?66.

Aus der sächsischen Reise wird vor Euch dies Jahr nichts werden.
Nr. 443.

Herzallerliebster Bruder! Ich bin in meiner Herausreise in Weinheim ge¬

wesen, ließ mich beim Bruder melden, konnte aber nicht ohne seine Hrau zu ihm

kommen, mithin mußte zu ihr aus Wann heim, allwo sie mich zwar höflich

empfing und bei ihr zu logiren sie mich bäte, welches aber nicht annahm, jedoch

2 Walen bei ihr gegessen, und berede, daß sie mich ihn sehen zu können verschaffte,

wozu sie den I, Tag vosolvivet und Post nahm, mich hin zu bringen. Als wir

uns melden ließen durch die Paters, welche sich ausbaten, erstlich seine Stube aus¬

kehren zu dürfen, denn der Bruder in einem elenden Zelt logiret ist. Als das ge¬

schehen, kam ein Pater, sagte, R. Rborstoln hätte gesaget, es sollte ihm lieb sein,

uns zu sehen. Seine Hrau, ich und der Hr. Pater wir gingen zu ihm, denn sie

daß sie allein zu ihn: zu gehen nicht getraucte, vorgebend, er wäre ein

Narr. Als sie an die Thür klopsete, riegelte er inwendig aus, sie trat ins Rammerche,

sagte sie: „Lieber Wann, hier bring ich Dir Deine Hrau Schwester, die will Dich

sehen." Er versetzte mit Abhaltung seiner Rapp in der Hand. „Es ist mir lieb, sie

zu sehen, aber Raämns, was unterstehen Sie sich, zu mir zu kommen, habe ich's

Ihnen nicht gesaget, als Sie das erste Wal kommen, daß Sie nicht unterstehen

sollten, zu mir zu kommen, Sie sind an allem schuld und gehen Sie nur von ineinen

Augen weg, ehe Ihnen mehr sagen muß, das Ihnen nicht angenehm ist." Sie

versetzte: „Wein Gott, Eberstein, wie redet Ihr, Ihr seid mein lieber Wann, Deine

Rinder sind noch gesund re." Er gab zur Antwort: „Was sagen Sie, Ihr

Wann bin ich nicht, retiriren Sie Sich." Sie sagte: „Sind wir nicht chhast

getrauet worden, haben wir nicht 2 Rinder?" Er sagte: „Geh Sie nur, oder

ich zeige es Ihr." Wit einem Wort, er kam so in Zorn, daß ob er gleich

wohl als ein Tater verhungert und vor elender kümmerlicher, ausgezehrter Rörper,

der kein Blutstropsen in sich ansehend aussieht, erboste so über sie, daß er

zitterte, und ob ich zwar winkte, sich zu moderiren, woran er sich anfangs spiegelte;

da sie sich desendiren wollte, er sich nicht zu enthalten vermochte, wie das ansichtig

ward, lief sie zur Thür hinaus. Ich blieb stehend, sagte: „Lieber Bruder, um

Gottes Willen, übereilet Euch nicht, ich konnte durch kein ander Wittel zu Euch

kommen, ich beklagte, daß ich schuld daran bin, und die Weinigcn, Bruder und

Schwestern, der Gras und alle haben mir so viele Rompl. an Euch überbriefet und

ich mußte Euch sehen, ich habe noch viel mit Euch zu reden, oder soll ich auch

gehen." Er versetzte: „Ich sage Ihnen insgesamt vor das gütige Andenken Dank,

gelegentl. versichert sie ineine Ergebenheit, hier ist keine Zeit, von mehren zu reden,

und also empfehl mich Euch." Als nun mit ihm reden wollte, sagte er abermalen:

„Ihr sehet ja den Rmstand, verschonet mich." Within ich ging mit Weinen weg,

denn der Daten l'rior stand bei mir und ging mit mir nunter zu ihr, denn sie die

Frau von Rberstsin in: Rloster und in Alaun Hein: fürchten und verehren,

ja sich scheuten, mit nur zu sprechen. Als wir zu ihr kamen, sagte sie: „Haben Sie's

gesehen, wie er ietzt ein Narr war :c." Gab ihr zur Antwort: „Weine Hrau Schwester,

wenn ich vor Gott und dem Rurfürst ein Eid schwören soll, wie ihn erkenne, so

müßte Gott die Ehre thun und sagen, daß er zornig, aber nicht Närrisches an ihm

finde; ich beklage, daß ich schuld, daß er in Zorn gekommen und Ihnen beleidiget,
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aber liebe Hr. Schwester, bedenken Sie, ob er sich nicht schämte, daß ihn so klägl.

angetroffen." Summa, ich suchte alles auf mich zu ziehen und sie zu besänftigen.

Nach einer Stunde bäte sie, mir zu erlauben, daß allein zu ihm dürfe; aber nein,

der Pater mußte mit gehen. Als an die Thür klopfte, riegelte er abermalen auf,

nahm die Aapp ab. Als er den Pater sähe, versetzte er mir: „Ihr sehet ja, daß

hier nichts zu reden, saget oder schreibet ihnen in Sachsen, sie möchten alles halten,

als sie's bis dahin gehalten; was ihnen recht, sollte ihm auch recht sein, in dein Zu¬

stand brauchte er nichts, er dankte nochmalen vor das Andenken, vielleicht änderte

es Gott wohl eher, als ich glaubte, es geschehe ihm ein Gefallen, wenn hier nichts

mehr sagte, denn hier brauchte er nichts, es wäre hier nicht schicklich w. Summa,

er bat mich so alles zu lassen und nichts mehr zu reden, ich sollte mich zufrieden

geben, ich hätte ja alles angesehen; damit befahle ihn Gott und ging weg mit

solcher Wehmuth, daß nicht genug sein Aicheil zu beklagen. Sie ist aber vergnügt rc.

Als ich sagte, wenn er mein Asiann wäre und sähe ihn so kläglich von Ghr und

alles gebracht, ich verzweifelte. Das lacht sie, sagend, was sie sich um eines Narren

länger ängstigen sollte. Ich bäte, sie möchte doch machen, daß er aus dem Arrest

käm, und den freunden lieber wieder geben, ich wünschte es den Aurfürst

vorstellen zu können; versetzte sie, wollen Sie ihn haben und mit dem Aurfürsten . . .,

so will's einrichten, daß Sie ihn morgen sprechen. Andern Tags führte sie mich zu

dein D. v. Viersel:, Gberstallmeister allda, dem erzählte sie's und daß ihn los haben

wollt; versetzte der, wenn ich Bürge sein könnte, daß er nichts anfing, sich oder einen

andern umbrächte oder sonsten was ansinge, so könnte es geschehen. Zch sagte, er

wäre kein Narr, aber es Hilsts alles nichts, er soll ein Narr sein, denn er soll sie

annehmen und das thut er nicht rc. Gr hat jemand im Verdacht, das er und ich

nicht sagen dürfen. Dieses muß noch melden: als ihr und L. Viereele sagte, bei

diesem pro ob oonkru Diseour ließ ich mir einfallen, ein Vorschreiben vom Prinz

Taver in Sachsen oder Aönig von Preußen durch meinen Bruder (in Tilsit) zu er¬

halten, daß er los käm :c., gab sie zur Antwort in harter Rede, „das hoffe nicht,

das fehlet mir noch, die Dalbergische Familie hat so Verdruß genug, bin ich nicht

hier und am Aäenßer chof durch seine Alutter genug bloßgestellt worden, wollen Sie

mich noch an die pöfe austragen lassen, so sage Phnen alle Freundschaft auf."

Gr traut nicht aus seiner Stube zu gehen, noch zum Abendmahl oder zu ihrer

Wesse, denn er saget zu den Paters, er habe die Bibel gelesen, die liefe er noch, er

glaubte an Gott, der pimmel und Grde gemacht, und also, er brauchte ihrer nicht ec.

Gr hat ein Feldbett wie ein Soldatenlager, sehr elend, ein klein Gfcnchen, ( hölzern

Stuhl, ( alte hölzern Tisch klägl giebt der Aurfürst jährlich (500 ff.

vor sie und Ainder und 50V ff. vor seine Unterhaltung; sie hat ihn ins Aloster

jährl. vor (00 Thlr. veraccordirt. Gr jammert mich. Aönnte man's beim Aönig

dahin bringen, daß er loskäm. Wo sie's verhindern kann, thut sie's denn sie alle

am pof glauben sollen und ausgesprengt wird, er wäre ein Narr. Sie sagen alle,

wenn er gescheit und ihr und den Aindern als Vater vorzustehen wüßte, so käm er

los, denn er nichts gethan oder der Aurfürst ungnädig sei; sie setzte zwar hinzu, er

habe der Aurfürstin zu begehren ersuchet, auch ihr Billets geschrieben, ihn so glück¬

lich zu machen, so aber die Aurfürstin nicht angenommen. Als das nicht glauben

wollte, sich so vergessen zu haben, sagte sie, daß sie Oopia der Billets unter seinen

Papieren gefunden. Als solche zu sehen begehrte, sagte sie, solche verbrannt zu

haben. Gr ist jederzeit mit Ghrfurcht angefüllt gewesen. Gott erbarme sich seiner
Seel und Leib.

Bei nun Ablauf des Jahrs cmpf. Guch und die Gurige in Gottes Schutz :c.

Guere liebe Tochter Lotte werdet Ihr gesund angetroffen und glücklich übcrbracht

haben, ich küsse sie und Frln. Nettche in Gedanken ec., behaltet mich lieb und

glaubet, daß zeitlebens sein und bleiben werde meines lieben Bruders ergebenste
Dienerin v. Aussein.

Gichen, 23. Xbr. (763.
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Seine Gemahlin Sophia geb. v. Dalberg wurde Vvrmünderin ihrer Kinder:
Augusta (später verm. mit dem kurinainz. Kammerherrn Frhrn. v. Neuen) und
Karl Theodor (nachmal. grherz. frankf. Staatsminister). Außerdem ernannte der
Kurfürst zu Mitvormündernund Beiständender Frau v. Eberstein den Regicrungs-
Präsidentcn Frhrn. v. Venningen und den Geheimen Rath Frhrn. v. Frik zu
Mannheim. Von dem Prinzen Taver, damaligen Administrator der Kursachsen, aber
wurde der zum Euratvr möntäs seines Vetters Karl Christian ausersehenc Graf
Friedrich v. Eberstein zu Grost-Leinungen erst unterm 28. Januar 1768 als solcher
bestätigt und zugleich angewiesen,wegen des in den sächs. Staaten liegenden Vermögens
des genannten Kammerherrn mit dessen Ehegattin zu Mannheim zu kominunizirenund
dieser die ihm zukommenden jährl. Einkünfte verabfolgen zu lassen.

Nr. 449. An den Gber-Aufseher der Grafschaft Mansfel'd nnd Kammerherrn

von Wurgsdorff.

Xavarins, Königlicher fXinze, der Kursachsen Administrator :c. Bester, lieber

Getreuer. Ans ist aus dein am (8. April vorigen chahres anhero erstatteten ge¬

horsamsten Berichte geziemend vorgetragen worden, wessen sich Friedrich Graf

von Tberstcin zu Groß-Lcinungen wegen Übernahme der Enrulklg-k insntis

seines Betters, des Freiherrn Karl Thristian von Eberstein, erkläret. Worauf

hiermit unser Legehren, ihr wollet gedachten Grafen von Eberstein dem Freiherrn

gleiches Namens zum Euralors msnti« zu dessen in hiesigen Landen habenden An¬

gelegenheiten konstituiren und, daß er sowohl wegen Administration dessen allhiesigen

Vermögens mit der Ebersteinischen Ehe-Eonsort,in zu Wann heim kommuniziren,

als auch an selbige die eingehenden Revenuen verabfolgen lassen solle, anweisen.

Datum Dresden, den 23. Jan. (768.

Nr. 450. Graf Aricdrich v. Oberstem, welcher seit seines Waters 1752 er¬
folgten Kode die Geschäfte seines Wetters in Mannheim bezüglich dessen

Güter in Sachsen, also schon vor dem das Schicksal desselben so tragisch ge-

stallenden Worfalle, geführt hatte, übersendet mittels Schreibens <l. <>. Groß-

Leinungcn, 23. Dez. I7K8 seiner Wase, der Iran v. Oberstem zn Mann-

heim, Abrechnungen für die Jahre 17K1 bis 17l>8.

Reichsfrei Sochwohlgeborne Freifrau, gnädige Frau Base! Euer Gnaden

gnädiges schreiben vom 9dsr habe wohl zu erhalten die Ehre gehabt und daraus

ersehen, daß Sochdieselben gerne sehen, daß die Familien-Affairen in Richtigkeit ge¬

setzt werden und Eie hernach die Revenuen richtig genießen, welches, so Gott will,

mir sehr angelegen sein lassen werde, daß Dero billiger Wunsch erfüllet wird. Und

werde ich hernach, wann Dero wcrthestes schreiben völlig beantwortet, Bericht er¬

statten, was bereits ausgemacht worden und noch ausgemacht werden solle.

Daß es mit chhrem Seirathsgut so lang hergehet, bedaure, und die Edukation

der lieben Kinder ist hoch uothwendig. Was die 600 fl. angehet, so habe bereits

vor (fl Tagen nochmals die Grdre gestellet, Euer Gnaden solche zu schicken. Da

man nur geschrieben, es fehleten noch etwa 50 fl. daran, so nicht eingangen, so

habe geantwortet, man sollte Ihnen derweil das Borräthige schicken und dann den

Rest hernach. Söffe also, Euer Gnaden werden es richtig empfangen haben, und

bitte mir darüber eine Quittung ohnbeschwert aus, und es wird mit der )?ost ge¬

schickt werden, daß es also nichts als das Kostgeld kostet.

Was die Lehnstammszinsen anbelanget, so ist alles auf einem guten Weg

und beruhet nur aus des einen Bruder (Heinr. Karl Wilh. v. E. vvn der Morunger

Branche), der zu Wagdeburg im Quartier liegt, Anherokunst, welches im halben

chanuario geschehen soll, so wird alles in Richtigkeit kommen, in was vor Terminen

das Geld bezahlet werden soll, künftig aber allzeit zwischen ()ohanni und Wichael

gezahlet werde ohne Anstand.
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Den Augenblick, da ich schließen wollte, erhalte das gnädige Schreiben vom

7. dieses; sage zuvörderst unterthänigen Dank vor Dero wohlmeinenden guten Wunsch

zu heiligen Feiertagen und Iahresänderung :c. Das versprochene Geld habe schon

in vorigem geschrieben, daß ich vor länger als Tag Grdre gestellt, an Ihnen

zu schicken, und Sie nichts als das Kostgeld davor zahlen dürfen und nur eine

Quittung schicken, und wollte Gott, es wären die Umstände so, daß ich alles auf

einmal schicken könnte, so wollte es mit größten: Vergnügen thun, damit ich bald

meine Vormundschaft niederlegen könnte. Womit in aller Hochachtung verharre

Guer Gnaden gehorsamster Diener Gr»k rou GberMi«.

Groß-Leinungen, 23. Xbris s?63.

?. 8. Luer Gnaden empfangen hierbei die Rechnung von Z7s; bis ;7SZ, desgleichen von
;7SZ bis Z768, woraus Sie ersehen, daß ich Ihrem Herrn Gemahl Thlr. Gr. 2 Pf.
sämldig bleibe, wovon nun die verhoffentlich angekommenen sechshundert Gulden, oder wieviel es
ist, abgehen. Den .berschnß können Hochdicselbcn, wie ich in Derschlag gebracht, als ein Kapital
bei mir gegen 5 pro conto wenigstens ein Jahr oder zwei, stehen lassen; sollte aber dieses nicht
gefällig sein, mir doch wenigstens Zeit lassen, es ans gewisse Terminen zu bezahlen.

Graf Friedrich v. Eberstedt starb 17. Juli 1772 zu Groß-Leinungen. Da der¬

selbe vor seinem Tode die der Frau v. E. zu Mannheim schuldig gebliebenen 1476 Thlr.

17. 2 noch nicht ganz abgezahlt hatte, so ersuchte letztere das Stadtgericht zu Mainz,

dafür Sorge tragen zu wollen, das; die genannte Summe auf das den Grafen v. E.

gehörig gewesene Haus zu Mainz als Hypothek eingetragen, auch dies Haus nicht

zun: Nachtheil ihrer Kinder veräußert werden möge. Dies Haus hatte zwar eiuen

Werth von ungefähr 4000 fl.; es haftete aber darauf schon eine Hypothek von 2000 fl.,

welche i. I. 1756 der Domsänger Frhr. v. Specht dargeliehen hatte.

Nr. 451. Ans Stadtgericht zu Mainz. Gehorsame rechtliche Vorstellung und

Witte um hochgeneigteste Sicherheitsverfügung von Seiten und in Sachen

derIreifran von Kverstein gebornen Areiin von Dalberg eni'atoi'io nomine

ihrer Kinder «antra derselben Wormund Kerrn Ariedrich Grafen von Kber-

stein zu Grofz-Leinungen in Sachsen punvta resilliii et rmlürn'tariim ratio» um.

Wenn es nicht äußerste Nothwendigkeit wäre und die gegen meine minder¬

jährigen Ainder tragende als die damit verknüpfte Auratelpflicht von mir unnach-

sichtlich es nicht erforderte, so würde ich gegenwärtigen Schritt bei G. Zc. zu thun

annoch Bedenken tragen. Der nunmehro selig verstorbene Herr Graf Friedrich

von Tberstein zu Groß-Leinungen in Sachsen wurde nach Zeugnis der unter Ziffer s

in beglaubigter Abschrift angefügten Nebcnlage zun: Luratore msntis meines Ghe-

herrn gndgst. ernannt und demselben zugleich die Alitadministration aller jenem in

Sachsen zustehenden Gefälle zu besorgen übertragen. Gr unterzog sich diesen beiden,

und ob er gleich die meinen Aindern jährlich eingegangenen Gefälle in Gefolg

seiner Anrate! einnahm, auch verschiedene Lieferungen thate, so bliebe er gleich-

wohlen ausweislich der snb dio. 2 hierneben verlcslichen Anlage und dessen am

Tndc gemachte Nota einschl. des s?63. Jahres seiner eigenen Bekanntnis nach

f^7S Thlr. s? Gr. 2 H>f. sächsischer Währung Hinterstellig. Gb es nun zwar

unstreitig ist, daß meinen Aindern das sämtl, vermögen ihres Euratoris mit einer

stillschweigenden Hypothek verhaftet, so wird es dennoch denenselbcn nicht zu ver¬

argen sein, wenn sie auf ihrer Hut stehen und von ihrer Forderung die geziemende

Anzeig erstatten, damit das ihnen stillschweigend verpfändete, dem Herrn Grafen

von Gberstein zuständige in Alainz ge!egene Haus etwan nicht zu ihrem Nachtheil
veräußert werden möge. Darum so gelanget an G. :c. namens meiner Ainder

mein rechtl. Bitten um die hochgeneigteste Verfügung, wornach das eingangs be¬

nannte von den: Herrn Grafen von Gberstein zu ersetzende Quantum all sH76 Thlr.

s? Gr. 2 Hff. sulvis o. j. auf dessen Haus zu Alain; gesichret und bis zu deren

Berichtigung in keine Wege veräußert werden möge.

Den 22. Iulii s772 Hrn. Amtmann Hebell zugeschickt.
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Nr. 452. V Zluckirine In üllionilv ck'Lhei^tmil nvv Vnioinm ckv Ilulilltoi?? ü
Nnimlivim.

Hochwohlgebvrne Freifrau! In Gcfolg der mir aufgetragenen Aammission in Betreff des
Graf Lbcrsteinischen hiesigen Hanfes falle lncmit gehorsamst ahiwerhaltcn, wie daß mich
anheut auf hiesigem Stadtgericht diesfalls informiret und das Gcrichts-Hratokall aufschlagen lassen,
worinnen dann erfindlich, daß auf dieses Haus von dem verstorbenen Domen-Sänger Freiherr«
von Specht anno ;?SS 2000 fl. gerichtlich geschossen worden; in wie weit aber allenfalls die
Interessen darab berichtiget oder aufgeschwollen sind, solches kann noch zur Zeit nicht wissen.
Dieses Haus solle aber ohugcfähr Horm fl. wcrth sein. Kann ich nun Ew. Gnaden hierinncn
weiter was dienen, so haben Hochdieselbcn zu befehlen, der in all schuldigem Respekt verharre

Ew. Gnaden unterthaniger Diener HeliM.
Mainz, den ;. Iunii t?7Z.

Nach dem Tode des Grafen Friedrich v. Eberstein wollte Frfr. Sophia v. Ebcr-

stein geb. v. Dalberg zu Mannheim die Besorgung ihrer mit den übrigen Eberstein'schen

Erb-Interessenten gemein habenden Angelegenheiten zu Ende des 1772. Jahres dem

Gerichtsdirektor und kursächs. Advokaten Johann August Kettembeil zu Heldrungen

übertragen und lies; ain 23. Dez. 1772 die hierzu nvthige Vollmacht und eine besondere

Instruktion ausfertigen. Da die Umstände des Gerichts-Direktors Kettembeil ihm

jedoch nicht gestatteten, des Kammerherrn Karl Christian v. Eberstein Geschäfte in der

Grafschaft Mansfeld zu führen, so sandte derselbe Ende April 1773 die ihm zugeschickten

Schriftstücke der Frau v. Eberstein in Mannheim wieder zurück.

Bereits unterm 18. Mai 1773 hatte Fräulein Charlotte v. Eberstein zu

Grosi-Leinungen, welche nach des Grafen Friedrich v. E. Tode die die Ebersteinischen

Kinder zu Mannheim betreffenden Vormundschafts-Akten in Verwahrung genommen, der

Frau v. Eberstein geb. Dalberg n. a. gemeldet, das; die dein Gcrichts-Direktor Kettembeil

übersandte Vollmacht nicht legal sei und daher nicht produzirt werden könne. Zugleich

theilte Frln. Charlotte mit, das; ihr Bruder Joh. Karl Fricdr. zu Tilsit, Kom¬

mandeur des Apenburg. Dragouer-Rgts., die Allodial-Erbschaft des Grafen Friedrich

v. E. am 17. Febr. 1773 «X Esssiou. des gräsl. Ebersteinischen Allodialcrben Frhrn

v. Hausen angetreten habe.

Nachdem nun Joh. Karl Fr. Frhr. v. Ebcrstein 1773 Leinungen acguirirt

hatte, traf derselbe sofort auch die nöthigen Anstalten zur Wiedereinlösung von

Horla. Sein jüngster Bruder Ludwig Ernst Karl ertheilte ihm, als dem

ältesten Bruder, sofort nicht nur seineu Konsens dazu, sondern trat ihm auch sein auf

Horla habendes Mit-Rückkaufsrecht ab. Es fehlte also nur noch dieser Konsens des

mittleren Bruders, des kurpfälz. Kammerherrn Karl Christian. Um denselben zu

erlangen, wandte sich der damalige Oberstlieut. I. Karl Fr. v. E. mit einein Gesuche

an den Kurfürsten Karl Theodor. Auch seiner Schwägerin Sophia geb. v. Dalberg

zu Mannheim machte der Oberstl. Karl v. E. zu Tilsit am 18. Juli t773 von seinem

Vorhaben, Horla wieder einzulösen, Mittheilung, zugleich aber auch davon, das; er des

Grafen Friedrich v. E. zu Grosi-Leinungen ganze Nachlassenschaft unter gewissen

Bedingungen und mit einer festgesetzten Schuldenlast übernommen habe, dast die liquiden

Schulden des Grafen sich auf 30 000 Thlr. belaufen und die Familie sogar genöthigt

gewesen sei, der gräsl. Witwe die Zinsen des auf Leinungen haftenden Lehnsstamms

auf ihre Lebenszeit zu überlassen.

Die frhrl. v. Ebersteinischen Beistände zu Mannheim, welche der irrigen Meinung

waren, das Amt Lcinungen hätte die Familie Eberstein gemeinschaftlich besessen,

und welche von der Übernahme der Nachlassenschaft des Grafen Friedrich v. E. seitens

des Oberstl. v. E. zu Tilsit Kenntnis erlangt hatten, ersuchten deshalb letztern um

Auskunft über diese Angelegenheit und wennmöglich um Berichtigung der Forderungen,

welche die Erben des kurpfälz. Kammerherrn v. E. an den genannten Grafen ge¬
habt hatten.
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In dem Antwortschreiben des Oberstlientenants Frhrn. v. Eberstein ä. ä. Tilsit

l0. Aug. 1773 heißt es:
. . . und sind Ew. Hochwohlgeb. ganz 'unrecht informirct, wann Dieselben glauben, mein
Bruder seie mit einem iüouäomiuio an dein Amte Meinungen beteiliget. Weder ich, noch
mein Bruder haben jemals ein weiteres Recht, als das Rahheitsrecht vor einem fremden
Käufer, falls der Graf solches verkaufen wollen, auf Leinuugen gehabt.

Das unserem sel. Rater in der großväterl. Erb- und Rcrlasscnschaft zugefallene Vor¬
werk Hörle; als welches unser sel. Rater wicdcrkäuflich verkauft hat dergestalt, daß nur sooo Alst.,
welches der iu der Familie festgesetzte Lehnstamm ist und welcher uns dreien Brüdern von
denen jetzigen Inhcibcren alljährl. mit zoo INfl. verzinset wird, und ein rtcr Theil von den»
Hütten- und Bergwesen ist das einzige, so unser Rater uns in Sachsen hinterlassen. Es sind
aber auch diese Lchnstammszinseu seit einigen Iahren nicht ordentlich abgetragen
worden und stehet auf die Zukunft zu befürchten, daß wir wegen der verschiedenen Inhaber dieses
Vorwerks noch mehrere Schwierigkeiten haben werden, daher ich auch entschlossen bin, das
Wiederkaufsrecht, als der älteste von meinen Baüdern zu urgircn und solches Vorwerk von
denen jetzigen Inhabern einzulösen, und hoffe ich, meine Brüder werden solches Erbstück lieber
in meinen Händen als in fremden sehen. Alcin jüngster Bruder hat mir bereits seinen
Konsens darzu gegeben und sein Wiederkaufsrecht cedirct. Da aber auch die Ecssion
mciues dortigen Bruders mir zu diesem Zweck nöthig ist, so habe au Sc. Kurfürst!. Durch!,
desfalls geschrieben und gebeten, diese Ecssionsschrist entweder durch meinen Bruder sclbstcn,
oder durch den ihme alldorten vermuthlich vorgesetzten Vormund unter dortiger hohen Regierung?-
Konfirmation unterschreiben zu lassen. Zu dem Endo habe auch alle Schriften, so diese Sache
koncerniren, in vidimirter Kopie mit bcigefüget, welches Ew. Hochwohlgeb., falls Dieselben, wie
ich vcrmuthe, meinem Bruder als Vormünder oder vnratores vorgesetzt sein sollten, hierbei bekannt
zu machen ohnermangeln will, mit dem ergebensten Ersuchen, diese Sache zn einer baldigen End-
befördcrung geneigtost mit bewirken zu helfen. Wogegen mit vieler Hochachtung zn beharren die
Ehre habe Ew. Hochwohlgcb. gehorsamer Diener

Tilse, den tv- Iulii (verschr. f. Aug.) l?7Z. Gstersteil».

Unter dein 24. Ang. 1773 reskribirte der Kurfürst: „Auf Vernehmen der ab-

sonders angeordneten freiherrlich von Ebersteinischen Beistände ist, ivieferne keine wesent¬

liche Bedenklichkeit obwaltet, die verlangte Renunciations-Urkunde in legaler Form zu

fertigen und all munus unterthänigst einzusenden, widrigenfalls der obstirende Befund

anzuzeigen."

Die Frau v. Eberstein in Mannheim ertheilte nun dem Hauptmann Albrecht

v. Eberstein zu Groß-Leinungen die Kommission, ihre Forderungen an den verstorbenen

Grafen v. E. mit dem Oberstlieut. v. E. zu liquidiren. Der oben genannte Hauptm.

Albrecht hatte auch die Vormundschaft über seinen unglücklichen Vetter Karl Christian

und dessen Kinder übernommen.

Unterm 7. Aug. 1775 machte Joh. Florian Heydrich, Bürgermeister zn Artern,

der Frau v. Eberstein zu Mannheim die Mittheilung, daß er mit dem Sohne des

Oberstlieutenants v. E. zu Tilsit des Kammerherrn Forderungen an die Erben des

Grafen Friedrich v. E. berechnet habe, und wiederholte die Bitte um Zustellung einer

Session des dem Kammerherrn auf Horla zustehenden Wiedereinlösungs-Rechtes. Das

Antwortschreiben der Frau v. Eberstein ct. ä. 30. Sept. 1775 enthält die Bedingungen,

unter welchen die Einwilligung zur Einlösung von Horla seitens des Obersten v. E.

gegeben werden sollte. Zugleich ersuchte Frau v. E. den Hauptm. Albrecht, einen

Plan zur Beendigung der gu. Angelegenheit zu entwerfen. Nachdem letzterer den ihm

gegebenen Auftrag ausgerichtet hatte, bat Frau v. E. 23. Aug. 1776 Hrn. Hepdrich,

in Gemeinschaft mit Hauptin. Albrecht die dein Obersten v. Eberstein in Tilsit zur

Einlösung von Horla erforderliche Cessions-Urkunde aufzusetzen.

Endlich (im Nov. 1776) wurde dem Obersten v. E. die Einwilligung zur

Wiedereinlösung von Horla ertheilt und die Cessions-Urkunde konfirmirt. (Näheres in

meinen „Histor. Nachrichten" S. 248 ff.).
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Joseph Karl Theodor Freiherr v. Oberstem,
gro.sskerZogl. krnnkkurt. HtiUlt.sinini.ster uiul kurpknl.?-diipcr. Käuuucrrr,

der einzige Sohn des nach so langjähriger Einsperrung im Kloster Weinheim 1795 's

kurpfälz. Kammerherrn Karl Christian Frhrn. v. Eberstein, geb. 12. Aug. 1761 zu

Mannheim (zwei Jahre vor der rechtlosen und gransamen Einsperrung seines „als

gestörten Gemüths" behandelten Vaters), f 29. April 1833 zu Mainz. Venn. I) mit

Sophia geb. v. Melden (ch 1789); II) 15. Okt. 1791 mit Maria Anna Wilderica

geb. Freiin Ritter v. Grünstein; III) 15. Febr. 1808 mit Aargusrits Islioits

Isiäovs (geb. 25. April 1770, f 16. April 1837), des Eisrrs Nislisi Visomts äs

krossv und der ^.n^sligus Isiäors b'slisitö äs Di/smoiit, Tochter.Dessen Töchter: lr Ehe:
t. Sophia, Stiftsdame von Villich, f 31. März 1844 zu Tulln bei Wien, venu,

mit dem k. k. Major Karl v. Villecz.— t>) 2r Ehe: 2. Marie, f 13. März 1860 zu Stuttgart als Witwe des k. pr.
Majors a. D. August v. Dallwitz.

3. Christiane Clementine, geb. 7. April 1804, -f 2. März 1836 zu Stuttgart, venu.

25. Nov. 1823 mit Franz Frhrn. v. Tropfs, Herrn auf Domenek u. k. württemb.

Generalmajor a. D. (f 15. Sept. 1866 zu Stuttgart). Die Ketzte des Maua-heimer Zweiges.
4. Auguste, lebte noch 1826.
— e) 3r Ehe: 5. Karolnre Angelica Felicitas Johanna, geb. 1. Aug. 1309 zu

Frankfurt a. M., f 16. Sept. 1862 zu Bonn, verm. 20. April 1330 zu Mainz

mit dem nachmaligen k. pr. Major a. D. Joseph Hubert Aloys v. Oidtman

(f 4. Juni 1877 zu Bonn).

Nr. 453. Dxtrustns s liltvv Iluptisinuli Deolssius Duioslliulis uä 8^"'"
8sdustiiuinin Iluiinllsinii.

.4.NN0 Sulutis Niiissimo LsptinASntssinro LsxuASsimo prima äis vsro äs-

simü tsrtiü msnsis ^.UAmM Lapti^ulus est äosspllus EuroIns Dllsoäorus,

Mus legitimus liiustrissimi Domini Euroii Eliristiuni D. IZ. äs Dbsrst.siu,

8sr"'" Dlsetoris i'alutini Eumsrurü, et liiustrissimu Dominu Loplrius nntus 17.

L. äs Dulbsi-K Eonsupmm, Isvunts Lsrsnissimo Domino Msstors Dulutino

Euroio Dllsoäoro per Lubstitutunr DxosIIsntissimnm st lilnstwissimum Domi-

uum Euro tum Druneisenm Eomiksm äs Xssssiroä, 8sr"" Disstoris Dalutini

Eonsiliurium Intimum Eumorus Disetorulis Drussiäsntsm. In gnorum liäsm

prusssntss s iibro Duroeliiuli tiäsiitsr sxtruetus LiAiiiogus Dräinurio nrnnitus

äubum mann propriu Nunnlrsmii, äis 21""" .4p>rilis 1766.

(D. 8.) ä. ^.äumns Doilss, Eons. Deeiss. Dseunus st puroslrns mpriu.

I. Karl Theodor's Pathe und Fürsorger war Karl Theodor Kurfürst von der

Pfalz-Neuburg und später, seit Ende 1777, auch Kurfürst von Bayern. Am Hofe des

Kurfürsten nun erzogen, wurde der „bisherige Edelknabe Karl Freiherr v. Eberstein"

mit seinein erreichten 19. Jahre kraft des nachstehenden kurfürstlichen Reskripts

AccessisEauf der adligen Bank bei dem kurpfälzischen Hofgericht:

Nr. 454. An Kurplatz. Kofgericht, den dem Kart I -reihrn. von Kllersteingdgst. gestatteten dortigen Kaths-uesess lietr.

Ksrsnissimns Msstor! Gleichwie Se. Aurfürstl. Durchlaucht auf unter-

thänigstes LuMÜsiren des bisherigen Edelknaben Äarl FreiHrn. von Eberstein

mildest bewogen worden sind, demselben den ueesss bei Rurpfälzischem Hofgericht

auf der adeligen Bank gnädigst zu gestatten; als wird es erstben. Hofgericht zu

gemäßer Verfügung und Beobachtung andurch gnädigst ohnverhalten.
München, den (2. Sept. (730.

Euiä Mrsoäor Aurfürst. vt. Fh. von Dberndorff.
.4,1 manclutum Lerenissimi Oomini Oleotoris proprium Schmitz..
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Nachdem der Kurfürst 3 Jahre später, am 1. Januar 1733 ihn zu seinem

Kämmerer ernannt und ihn unter dem 6. Mai desselben Jahres für großjährig

erklärt hatte, beförderte er ihn schon im folgenden Jahre, am 15. Sept. 1784 zum

wirklichen Neuburgischen adeligen Regierungsrathe mit Sitz und Stimme.

Die 3 bezüglichen Dokumente lauten:

Nr. 455. veoret für den Karl Arkrn. von Klierstein als gnädigst ernannten
knrfürstk. Kämmerer.

Lsisnissimus Alsetov! Indem Seine Aurfürstl. Durchlaucht den Aarl Frey-

Herrn von Eberstein in gnädigster Rücksicht seines erprobten altadeligcn Her¬

kommens, dann sonstig guter Eigenschaften zu Höchst Dero Aämmcrer unter heutigem

Datum zu ernennen mildest geruhet haben; als wird ihm solches durch gegenwärtiges

höchstcigenhändig unterzeichnetes und mit dem größern geheimen Signet ausgefertigtes

Dekret in kurfrstl. höchsten Gnaden zugesichert. UAinchcn, den j. Iäners s?3Z.

Aarl Theod. Aurfürst.

.44 nümdMnm Fsreuissimi Domün üteetoris proprium L. L. Airstncr.

Nr. 456. Venia aetatis für den Karl Areisterrn von Köerstein.

Wir Aarl Theodor, von Gottes Gnaden Hflalzgraf bei Rhein, Herzog in

Gber- und Nieder-Bajern, des heil. röm. Reichs Erz-Truchsäß und Aurfürst, zu

Gülich, Eleve und Berg Herzog, Landgras zu Leuchtenberg, Fürst zu Ucörß, ölnrqum

zu Bergen Gpzoom, Gras zu Veldenz, Sponhein:, der Ukark und Ravcnsperg, Herr

zu Ravenstein :c., Haben dem kurpfälzischen Aäinnrerer und adeligen Raths-

aoesssistön Aarl Freiherrn von Eberstcin aus desselben unterthänigstes Bitten

die Gnad gethan, ihme die vvniam uktakis angedeiheir zu lassen; erklären somit

genannten Aarl Freiherrn von Eberstein dergestalten für volljährig, daß derselbe

rechtsfähig und gültig über sein cigenthümliches Vermögen äisponiren, ordnen und

handle» könne, ihme mithin wegen annoch abgehenden öluj»riluslK-Iahreu das

nrindeste nicht in Weg gcleget werden solle. Urkundlich Unseres hierangedruckten

kurfürstlichen größeren Regierungs-Aanzlei-Insiegels gegeben in Unserer Haupt- und

Residenzstadt Ulann heim am 6. Uüai s?8Z.

sV. 8.) Aurpfalz Regierungs-Raths Präsident, Vice-Hräsident, Vice-Aanzler,

Geheime und Regierungs-Räthe.

Karl Klnlipp Kczchcrr von Pen» in gen. F. Stamm.

Nr. 457. Patent für den knrfürstk. Kämmerer Karl Ireyherrn von Köerstein
als wirklichen H'falz-Weuönrgifchen adeligen Wegiernngs-Hlatlj mit Sitz nnd
Stimme.

Wir Aarl Theodor, von Gottes Gnaden jDfalzgras bei Rhein, Herzog in

Gber- und Niederbayern, des heil. röm. Reichs Erztruchseß und Aursürst, zu Gülich,

Aleve und Berg Herzog, Landgraf zu Leuchtenberg, FmK zu Ulörs, Ularquis zu

Bergenopzoom, Gras zu Veldenz, Sponheim, der Uüark und Ravensberg, Herr zu

Ravenstein :e., thun kund und fügen Unseren Vbersthofmeistern, Gberkämmern,

Gbersthofmarschällen, Gberststallmcistern, geheiinen Aanzlern, sonderlich aber Unscrn

Neuburgisch l'russiävntön, Viek-Di'aesiÄknten, Vios-Aanzlern, Viveotorn, Geheimen-,

Regierungs-, Hoskannner- und Landschafts-Räthen, fort smnmcntl. Hos- und Land¬

bedienten, auch sonsten jedermänniglich hieinit zu wissen, daß Wir Unserm Aäinmerer

Aarl Freyherrn von Eberstein die Gnade gethan und selbigen auf gut Ver¬

trauen und Glauben, so Wir zu ihme gestellet, und seiner Uns geleisteten Eides¬

pflicht, so lang Uns gnädigst gefällig ist, zu Unseren: wirkl. Neuburg, adeligen

Regierungs-Rathen mit Sitz und Stimme auf und angenommen haben, thun

auch solches hieinit und kraft dieses also und dergestalt, daß Uns und Unseren:

Aurhaus er treu und hold sein, Unseren Nutzen frommen und Interesse befördern,

Arges und Schaden, so viel an ihn: ist, in Zeiten warnen und wenden, sein räth-
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liches Gutachten, so oft dasselbe von ihm gefordert wird und in Eonsilio abzu¬
geben ist, seinem Verstand und Wissenschaft nach erstatten, mithin die Beförderung
der heilsamen Justiz sich eifrigst angelegen sein lassen, auch sonsten nach Anlaß
dortiger Unserer Lands- und Aanzlei-Grdnung sich also verhalten solle und wolle,
wie es einem getreuen, ausrichtigen und vernünftigen Regierungs-Rath Pflichten und
Amts halber oblieget. Guch Allen und jedem hiemit gnädigst befehlend, daß ihr
gedachten Aarl Hreyh. von Ebenstem für Unseren Neuburg, wirkl. adeligen
Regierungsrathen annehmen, halten und erkennen sollet. Rrkund Unserer eigen¬
händiger Unterschrist und bcigedruckten geheimen Aauzlei-^usiegel. Ukünchen, den
sch Sept. s?8H.

Aarl Theod., Aursürst
^ck Illnnckntunr LereiÜ8simi Doinini LIsotoris proprium G. G. r>. Dunrhosf.

Karl war aber auch vermöge seiner Befähigung und seiner Kenntnisseder so früh
ihm übertragenen Funktion voll gewachsen; er ließ es aber auch nicht bei der bloßen
büreaukratischenGeschaftsgewandtheit bewenden, sondern dehnte seine Thätigkeit über
die pflichtmäßigeGrenze hinaus auf nicht unmittelbar zu losende, aber doch für den
ganzen Geschäftsgang wichtige Aufgaben aus. Wie er in seiner späteren Stellung als
Präsident der Regierung von Regensburg sich auch den kameralistischen Theil der ihm
unterstehendenVerwaltung angelegen sein ließ, sodaß er von dein berühmten Walters¬
häuser Forstvercine zum Ehremnitgliede ernannt wurde laut folgenden Diploms:

„Die Socictät der Forst- und Jagdwisscnschaftcn zu Wackershausen cruannte am I.Nov I7!XZ
Herrn Geheimcn-Rath Freiherr» von Ldersteiu als Kenner und Beförderer besserer forstwisscnschaft-
lieher Einsichten zu ihrem Ehremnitgliede Joh. Matth. Leolrstein, Direktor.

Wollershausen, l. Nov. 17gs. Joh. Dlicktb. Ueineoke, Secretair."
so legte bereits 1784 er als junger Negierungs-Rath selbst Hand an, um Hindernisse
für den sachlichen Fortgang der Reichstagsverhandlungenbei dem damaligen permanenten
Reichstage beseitigenzu helfen, welche durch Streitigkeiten über Stimmberechtigung und
Vertretnngsformalitäten hervorgerufen waren; er hatte zu diesem Zwecke eine staats¬
rechtliche Abhandlung veröffentlicht unter dem Titel:

„Karl's Frhrn, von Eberstcin, kurpfälzischcn Kammcrherrn zu Mannheim, Abhandlung
auS dem Deutsche» Stnats-Rechte von der Neligions-Eigenschaft, sowohl der Viril- als
KnriabStimmcn auf tcutschcn Reichstagen, inS besondere von der Neligions-Eigenschaft des Fränkisch-
nnd Westphiilischen Grafen-Kollegiums, nebst einem neuen Vorschlag zur Beilegung der darüber
entstandenen Irrungen."

Der kaiserlichewirkliche Geheime Rath und Prinzipal-Kommissarius bei der
allgemeinen Neichsversammlung, der Erb-Generalpostmeister Fürst Karl Anselm von
Thnrn und Tnris, hatte in dieser seiner Funktion Gelegenheit gehabt, die Fähigkeiten
des in dein deutschen Staatsrechte so bewanderten kurpfälzischen Regieruugs-Rothes
Karl Theodor v. Eberstein kennen zu lernen, und wünschte wohl, für die eigene Ver¬
waltung der weitläufigen Besitzungen seines Hauses eine so tüchtige Arbeitskraft zu
besitzen. Seinen Bemühungen gelang es denn auch, daß der Kurfürst Karl Theodor,
dessen Vasall der Fürst für verschiedene seiner Besitzungenwar, die Zustimmung dazu
ertheilte, daß Karl Theodor v. Eberstein in des Fürsten Dienste trat.

Mit Erlaubnis des Kurfürsten Karl Theodor trat nun Karl v. Eberstein 1786
in die Dienste des Fürsten Karl Anselm von Thurn und Taxis, zunächst als Hof¬
meister der zu Würzburg studirenden Prinzen"). Nach vollendeter Studienzeit über-

") 1786, 17. Aug. Da die auf der Würzbnrgischen Universität sich aufhaltenden Herrn Prinzen
des Fürsten von Thnrn und Taxis gestern hier angekommen und sich einige Tage in dem Weißen
Lamm (Untere Königstr. 28, jetzt Tabakfabrik), allwo sie Absteigequartier genommen, aufhalten werden,
so haben Herr Statthalter (Joh. Philipp Anton v. Schaumberg, Domdechant), nachdem die Herren
Prinzen ihre Ankunft haben melden lasse», den Hoffourier an dieselben abgeschickt, um das Gegen-
Kompliment zu machen, zugleich denenselbcn versichern lassen, daß Sie Selbsten würde von der Gnade
profitirt haben aufzuwarten, wann Sie nicht in Erfahrung gebracht, daß die Herren Prinzen im Begriffe
stunden, nach dem Seehof (Lustschloß, 5 Kilometer von Bamberg entfernt) zu fahren. Sie hofften,
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tvuq ihm der Fürst, unter gleichzeitiger Zusicherung der Präsidentenstelle bei seiner

Regierung in Negensburg unter dem 5. Januar 1788, die Führung seiner beiden

Prinzen auf den üblichen „Lünderreisen". Nachdem solche zur Zufriedenheit des

Fürsten vollbracht worden war, ernannte derselbe gemäß jener Zusicherung nunmehr

unter dem 13. Nov. desselben Jahres den bisherigen kurpfalz - bayerischen Kämmerer

Karl Frhrn. v. Eberstein zu seinem wirklichen Geheimen Rathe und Regierungs-

Präsidenten bei der fürstlichen Landesregierung zu Regensburg und verwilligte ihm

„über die versprochene Pension" von jährlich 2000 fl. weitere 2000 fl., dann „zur

Equipage" einen jährlichen Geldbeitrag von 500 fl. und für das gewöhnliche Neujahrs¬

präsent 1000 fl. Neben diesem Amte hatte aber Karl v. Eberstein noch weiter eine

Funktion fortzuführen, welche seinem Fürsten sehr am Herzen lag: die Funktion eines

Gouverneurs und Vertrauten des Erbprinzen.

Nr. 458. Dekret für Kr». Gek. Watlj und Wegierungs-Wräkdenten Arljrn.
v. Eversten!.

Wir von Gottes Gnaden Karl Anselm, des heil. röm. Reichs Fürst

von Thurn und Taxis, gefürsteter Graf zu FriedbergGcheer, Gras zu Valsusina,

Freiherr zu Zmpden, Herr der freien Reichsherrschaften Durmentingen, Ehlingen,
güschingen, Trugen Hofen, Ballmertshosen, Demnnngen und Tuttenstein, dann

Herr der Herrschaften Wolferthein, Roßum und Rüeuseghem, wie auch zum Bußen :c.,

der Louvrainen Provinz Hennegau Erbmarschall, Ritter des Goldenen Bließes, Ihro

röm. kaiserl. Rkajestät wirklicher geheimer Rath und ^rineiyul-EvmmisLurius bei

der allgemeinen Reichsversammlung, auch Grb-Generalpostmeister im heil. röm.

Reich, Burgund und denen Niederlanden :e., Urkunden und bekennen anmit. daß

Wir die von Ans mittels Dekrets vom 5. Päner d. P. dein kurpfälzischen Räm-

mercr Frhrn. von Gberstcin vorläufig ertheilte Zusicherung auf die inzwischen von

Unserem ersten Geheimenrath Frhrn. von schneid zeithero versehene Präsidenten-

steile Unserer sürstlichen Landesregierung bei den nunmehro zu Unserer gnädigsten

Zufriedenheit geendigten Länderreisen Unserer beiden Prinzen Liebden Liebden in

wirkliche Erfüllung zu bringen den gnädigsten Entschluß genommen haben.

das Glück zu haben, sie diesen Nachmittag in der Gesellschaft auf ein Spiel n. bei dem Sonper bei sich
zu sehen. Hoffouricr offerirtc zugleich Chaisen und Pferde zum Fahren und Reuten. Die Herren Prinzen
gaben hierauf wieder dem Hoffouricr ein Kompliment auf, ließen für die Attention nnd Höflichkeit
danken und versicherten, abends aufzuwarten; den Hofwagen aber wollten sie verlangen, wann sie vom
Seehof zurückkämen. Um 9 Uhr fuhren sie mit ihrem Herrn Hofmeister Karo« von Eversten»
u. Herrn Domizcllaren v. Bubenhofen mit 2 Hofpostzllgen, der eine 6 spännig, der andere 4 spännig,
nach dem Secbof, wohin allbereits Nachricht ertheilt war. Dieselben rctournirten um l Uhr. Sie
speisten im Weißen Lamm, wohin 2 Hoflakaien bestimmt waren, um den Befehl von denen Herrn Prinzen
zu erwarten, welche um 4 Uhr den Hofwagen verlangten. Da derselbe kam, fuhren sie zur Frau
v. Lochner und an verschiedene Orte, Visite zu machen, und nach S Uhr zu dem Herrn Stalthalter,
allwo sie der Gesellschaft beiwohnten u. bei dem Souper, so 24 Couverts stark war, blieben.Aug. 18. Giengen die Herren Prinzen mit ihrer Suite zu Fuß in der Stadt, was merkwürdig,
zu besehen, frühstückten bei dem Herrn Hofkavalier von Loch »er, gicngcn zu dem Herrn gcistl. Rath
und Hof-Ceremoniar Carums, seine Kupfcrsammlung, u. zu Herrn Cetlnrium Lautcnsack, dessen
Naturalicnkabinet, dann zu dem Chordircktor Schramm, seine Sammlung von Seltenheiten zu sehen,
beschauten hierauf die Pferde bei Hof, welche sämtlich vorgeführt wurden, und endlich den Domschah,
worauf sie in dem zur Domkirche hinbestellten Hofwagen unter Begleitung der zweien Hoflakaien
wiederum in das Weiße Lamm fuhren und allda zu Mittag speisten. Um 3 Uhr fuhren sie nach der
Residenz, die Zimmer zu besehen, von da aus nach dem Kloster Michaelsberg und von hier nach
den Raabcn (Rcdoutenhaus), um den Sxectacul, allwo sich eine Drahttänzcrin produzirtc, beizuwohnen.
Nachdem sich die Herren Prinzen wiederum nach Hause begeben, gieng Hosfourier zu dieselben, das auf¬
gehabte Abschiedskomplimcnt des Herrn Statthalters zu entrichten M. der Fürstbischof Franz Ludwig
war am 4. Juli nach Würzburg abgereist).Aug. Iii. Frühe um 7 Uhr reisten die bccdcn Herrn Prinzen mit Postpfcrden von hier nach
Banz u. Ko bürg ab. An Douceur gaben dieselben denen Hoflakaicn 3, dann denen Kutscher» 2
Konventionsthaler.

Aus dem Hofdiarium v. 178g (S. 104) im Bamberger Archive mir gefälligst mitgetheilt durch
Herrn Eniil Freiherrn Marschalk von Ostheim zu Bamberg.



Wir ernennen dahero obbefagten kurpfalz-bayerischcn Aämmerer Aarl ^rhrn.

v. Oberstem zu Unserem wirklichen Geheimenrath und Präsidenten bei Un¬

serer fürstlichen Landesregierung und wollen, daß derselbe in diesen Eigenschaften

von jedermann erkannt und geachtet werden solle.

Zu einem jährlichen Besoldungsgenuß werfen Wir ihme Hrhrn. von Eberstein

über die versprochene Pension von jährlichen zweitausend Gulden, deren viertel¬

jährige Bezahlung aus Unserer Generalkasse geschehen wird, weitere zweitausend

Gulden, so Wir im Ulonat Juni dies Jahrs zugesichert haben, aus der Rasse

Unserer fürstlichen Regierung ebenfalls von nun an in vierteljährigen rntis zu er¬

heben, in Gnaden aus. Dann zur llchnipn^s einen jährlichen Geldbetrag von

fünfhundert Gulden, und für das gewöhnliche Neujahrspräsent die 5umme von

eintausend Gulden, nebst den llchnipn»'S-Geldern ebenfalls aus Unserer General¬

kasse zahlbar, nicht minder die Theilnehmung an den bei Unserer fürstlichen Re¬

gierung fallenden Taxgeldern. Alles nach Blaß Unserer vorläufig geschehenen

Zusicherung. Zu dessen behöriger Bekräftigung haben wir gegenwärtiges Dekret

eigenhändig unterzeichnet, mit Unserm fürstlichen Znsiegel versehen, auch kontrasig-

nircn lassen. So geschehen Regensburg, den November 1783.

(R. 8.) Aarl mp.

Dx spseikti IliuutiNo Lereiüssimi-Pi'üieixis. I. N. Libor.

In welchem Sinuc und nach, welcher Richtung hin der Fürst van seinem Ge¬

heime» Ruthe die Leitung und Überwachung des Erbprinzen gehandhabt wünschte,

sprach derselbe in folgender Zuschrift aus:

Ellntenn VronAknllovsn es 11. nont 1792.

Nonsienr ä'billsrstsin! Es gas Rons äsvons n Rotrs ellsr tils 1s Drines

llsrsäitnirs opsrs trop puissnmmsnt sur Rons ponr ls psrärs jnmnis äs vns. et

e'sst änns ess ssntimsnts äs teiulrs nttnellsmsnt n sn psrsonns st äs pnrlläte

eonfinnes sn In votrs, gns Rons trouvons llon, Nonsisnr, äs vons ellnr^sr ponr

tsmps illimits äs vons rnpproellsr <le lni nntnnt gus possillls n 1'stkst äs.

rsmplir ponetnsllsmsnt es gns Rons ässirsrions äs es eots.

Vons nvs?, Nonsisnr, äss es momsnt n äiriger sous mss orärss immsäints

on esnx, gus js pourrnis jn^sr bon äs vons lllire insiuusr pur mon eonssillsr

intims 1s Lnron äs 3ellnsiä, non ssnlsmsnt Iss llsnrss st 1s -xsnrs ä'stnäs

nsesssnirs sneors nn ält Drines llsrsäitnirs, innis nnssi tont es gni ponr In

äsesnes äs son etat psnt on ns pns eonvsnir nn olloix äs sss soeistss, äs sss

i'slntions st msms äss nmnssmsnts, gns Rons sommss plutot inolinss n nnKinsntsr

gn' n äiminnsr än momsnt gn'ils ns portsnt, point nttsints n es lpu sst än n sn
nnissnnos.

Rons ssntons gns ponr pnrvsnir n es llnt 11 sst inäispsnsnllls, gne vons

sovsx jonrnsllsmsnt inkorms äs es gni snrvisnt, gns pnr oonssgnsnt vons vons

tronvie/ nnssi sonvsnt n 8t. bimmsrnn, gus vons pnissis? ,v prsnärs Iss nrrnnZe-

msnts gns vons,ji:^ersx nsesssnirss, gnnnt nnx psrsonnss nttnollsss immsäints-

msnt nn ssrvies äs Rotrs ellsr Iiis eomms nnssi gnnnt n 1'intsrisnr äs son

nppnrtkmsnt; et Rons vons oommnniguons iei SN eopiö es gn' n es snjkt st ponr

gnsllpiss ellnn^smsnts änns 1s ssrvies äss Envnlisrs Rotrs Änrsellnl äs In eour,

1s Eomts äs Wstsrllolt, rs^oit sn msms tsmps äs Rotrs pnrt.

bin Asnsrnl, Nonsienr, votrs onvrn^s eonsists n eloiZner es gni pnr In

äsesnes on pnr In ornints äs mnuvnisss snitss n'sst pns eompntillls nvse Rotrs
nräsnt ässir äs eontribnsr äs tontss Ros koress nn llisn-strs äs Rotrs eller

Drines llsrsäitnirs, st ä'v sullstitnsr nn eontrnirs ä'nprss nn Systems llisn pris

änns Iss eireonstnness s^nlsmsnt tont es gni psut 1s rsnärs rseommnnänllls st

nimnllls nnx Asns ä'ssprit st äs llonns säueation.

Uns Isetnrs elloisis, eonvsnnllls n es gn'il sst, n es gn'il äoit äsvsnir nn

jonr, n'sst snrsmsnt point nn äss moinärss inoz'sns äs 1s rsnärs tel. Vons stss,
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Hlcmsieur, t-res en etat de jn^er es gn'en eela il salb dejü ou innere eneere.

Ee junnl est ti-op essenliel pom- c>u'i1 ne doivs xns prendre v1g.ee dans 1'snsemdle

du Systeme, et les livres, seit de delgssemeut seit d'un xenre plus serienx, deut
g eette du vous kevex negnisitien, vens serent. de t-reis eu kreis mois xgsses en

eompts sous sveeidegtions siAnees pur veus.

I^'gttaedenleut de d'etre oder dls, sg eonviekion, gue ee gne Xous knisens

derive nnigusmenk de Rokrs desir de 1e rendre deurenx, lg eendguee endn, ciu'g

Rat.re vrnie satistgetiou 11 Mut g lg Nekre en vekre xels ponr tout ee gui eeu-

oerne 1e IZieu de Retre Unison, ue Mus douueut gueuu inet.it de doutee, qne

ee <gn Rens tieut su eet odjet taut g eoeur, ue s'exeeuts vgidglteiuent gu Zu-e de
Ms soudgits.

Veus eemmuniguerex, Nonsienr, 1e pi-esent reserik en entisi- gu diinee

Mtre dls, Mi seus dgte de ee jour en est pi-eveuu pgi- Rens meine. Mus

gttendous uu ruxport, detgiUe sur ees sultes et sonlines kres purtniteinent., Ulensienr

d'dlderstein, vekre trss gdeetiens Edarles.

Und in welcher Weise Karl v. Ebersteiu nid)t nur das in ihn gesetzte Vertrauen

des fürstlichen Vaters rechtfertigte, sondern dabei and) die Liebe und Hochschätzung des

Erbprinzen sich erwarb, davon giebt die lange Jahre über den Austritt Eberstcin's aus

der fürstl. Taxischen Verwaltung hinaus fortdauernde Reihe von thätigen Beweisen

des Wohlwollens des späteren Fürsten Karl Alexander für jenen und seine Familie

Zeugnis.

Im Herbste 1797 ernannte Fürst Karl Anselm seinen „Geheimen Rath und

damaligen Regierungs - Präsidenten Karl Freiherrn v. Eherstein" zu seinem „zweiten

dirigirenden Geheimen Rathe und Präsidenten bei seiner Geheimen Kanzlei

und General-Postdirektion" in Regensburg. In dieser Stelle verblieb Eberstein

bis zum Jahre 1798, zu welcher Zeit er sich nach Heidelberg zurückzog und daselbst

bis 1806 privatisirte.

Nach des Fürsten Karl Anselm von Thum und Taxis Tode legte auch der

junge Fürst Karl Alexander dem Frhrn. v. Eberstein den Charakter seines fürstl.

Geheimen Raths bei und verwilligte denrselben 20. März 1806 den Fortgenuß her

bisher bezogenen Besoldung von jährl. 2000 Gulden nebst den 500 Gulden Equipage¬

geldern.

Nr. 459. „Decret für Kerrn Geh. Hiatst War. von Oberstem zu Keidelverg."

Wir von Gottes Gnaden Aarl Alexander, des heil. röm. Reichs Fürst von

Thurn und Taxis, Fürst zu Buchau, gefürsteter Graf zu Friedberg-Scheer, Graf

zu Valsasina, auch zu Aüarchtall und Neresheiin, Herr der freien Reichsherrschaft

Gglingen, Herr zu Gstrach und Schemmerberg, Herr der freien Herrschaften Dem-

mingen, Tischingen, Balmershosen, auch zum Bußen rc., Ritter des Goldenen

Vließes, s)hro Röm. Rais, auch Rais. Aönigl. Apostol. Alajcstät wirklicher geheimer

Rath und Prinzipal-Aommiffarius bei der allgemeinen Reichsversammlung, auch

Grb-General-Postmeister im h. röm. Reiche ?c., Urkunden und bekennen anmit:

Da nach dem Ableben Unsers in Gott ruhenden Herrn Vaters der Herr geheime

Rath Baron von Gberstein die Bitte um die Belastung dessen, was ihme von

Anserm Herrn Vater bewilliget worden, an Ans gestellet und Wir sowohl in Hin¬

sicht der bestehenden Verhältnisse, als auch demselben Ansre rücksichtsvolle und wohl¬

wollende Gesinnungen zu bethätigen, recht gerne geneigen, dieser Bitte zu willfahren:

Als legen Wir vor allem genannten Freyherrn von Gberstein anmit den Tha-

rakter Ansers fürstlichen geheimen Raths bei und verwilligen demselben den

Fortgenuß der bishero bezogenen Besoldung von jährlich zweitausend Gulden

nebst denen fünfhundert Gulden Gguipagen-Gelder und lasten Unsere Gber-Gin-

nehmerei anweisen, daß diese Gelder wieder wie bishero in vierteljährigen Raten

bezogen werden können. Zu Arkund dessen haben Wir gegenwärtiges Dekret eigen-
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händig unterschrieben, Unser fürstliches Insiegel beidrucken, auch solches visiren und

eontrasignircn lassen, So geschehen Regensburg, den 20. R'kärz (306.

Uarl Alex. vib. al. Lrhr. Vrints Lerberich.
Auf ör. hochfnrstlichen Durchlaucht ausdrücklichen gnädigsten Befehl G. Aliiller.

Es hatten aber mittlerweile die staatlichen Verhältnisse im deutschen Reiche nicht

nur einen gewaltigen Umschwung erfahren, sondern solches war auch mit dein deutschen

Reiche selbst der Fall: ein solches existirte nicht mehr. Nach dem Siege von Austerlitz

hatte Napoleon geglaubt, nunmehr Deutschland alles bieten zu können, und gemäß

dein Grundsatze ckivicia et impsra! hatte er die Uneinigkeit unter den deutschen Fürsten

mit solchem Erfolge geschürt, daß die Auflösung des „deutschen Reiches" nicht nur

unvermeidlich geworden, sondern wie ein Akt der Verwesung eingetreten war. Noch

stand die Periode von Deutschlands tiefster Erniedrigung erst noch bevor, zu welcher

nicht allein das Unglück der Waffen, sondern zu einen: großen Theile die Eifersucht

der deutschen Fürsten beitrug. Schon als sich Napoleon nach seiner Kaiserkrönung

am Rheine zeigte, machten ihm daselbst die süddeutschen Fürsten den Hof und ließen

sich von ihm durch das Projekt einer neben Osterreich und Preußen zu gründenden

neutralen Mittelmacht — einestheils zwischen diesen beiden Staaten. selbst, theils

zwischen Frankreich einestheils und den verbundenen Staaten Rußland, Österreich und

Preußen andererseits — düpiren und übersetzten die da erhaltene Stnatsweisheit

sofort in die Praxis, als Osterreich mit England und Rußland in ein..Bündnis

getreten war; ihr unklarer deutscher Patriotismus und ihre Entrüstung über Österreichs

„»»patriotische" That wurde aufgestachelt, die Fürsten von Bayern, Baden und

Württemberg lösten sich vom Kaiser los und schlössen ein Trutzbündnis mit

Frankreich (1805). Nach Niederwerfung Österreichs beschied Napoleon Gesandte der

beiden neuen Könige von Bayern und Württemberg von Seinen Gnaden, sowie die

der kleinen Staaten nach Paris, diktirte denselben Sätze zu einer „Konföderation" und

ließ solche am 12. Juli 1806 unterzeichnen; für den Kurfürsten-Erzkanzler und Erz-

bischof von Regensburg Karl Theodor Freiherr von Dalberg, welcher am 25. Juli
1802 dem Kurfürsten und Erzbischofe von Mainz succedirt hatte, unterzeichnete Graf
v. Beust. Nachdem nun die Würde eines deutschen Kaisers keinen Sinn mehr hatte,

legte Kaiser Franz die deutsche Kaiserkrone nieder. So war es denn Napoleon ge¬

lungen, die zu seinen Zwecken bestens verwendbare Mißgeburt des „Rheinbundes" zu

Wege zu bringen! Zur weiteren vorläufigen Erhaltung des Scheinlebens seiner

Schöpfung bediente er sich Dalberg's, dessen schwache, für ihn aber werthvolle

Seiten er erkannt hatte. Dalberg sollte aber in der von'Napoleon ihm angewiesenen

Stellung in reichem Maße die Veränderlichkeit menschlicher Dinge kennen lernen, wie

er solche schon gleich bei dein Eintritte in die hohe Würde seines Vorgängers hatte an

sich erfahren müssen. Es war ihm zwar auf Befürwortung Napoleon's durch den

„Hauptschluß" der nach Regensburg einberufen gewesenen außerordentlichen Reichs¬

deputation die Kurwürdc gewahrt, das linksrheinische Gebiet des vormaligen Kur¬

fürstenthums Mainz aber war an Frankreich abgetreten worden; als Ersatz erhielt er

die Fürstenthümer Aschaffenburg und Regensburg und die bisher freie Reichsstadt

Wetzlar, indem gleicherzeit der erzbischöflichc Stuhl von Mainz auf das Domstift des

heiligen Emcranus von Regensburg übertragen wurde und er selbst den Titel erhielt

Kurfürst-Reichskanzler, Metropolitan-Erzbischof von Rcgcnsburg und Primas von
Deutschland.

Von diesem gewaltigen Umschwünge der Dinge in Deutschland mußten selbstver¬

ständlich auch die kleineren ehemaligen Reichsstände berührt werden; die meisten

geistlichen Fürsten, sowie die bedeutenderen weltlichen Mitglieder der Fürsten- und Grafen¬

bank wurden „mediatisirt" und ihre Gebiete den benachbarten „souveränen Bundes¬

staaten" einverleibt; die Reichsritterschaft aber wurde einfach aufgehoben. So konnte

es denn nicht fehlen, daß auch für den „Erb-General-Postmeistcr im heiligen römischen

Reiche" mit der Endschaft des letzteren wesentliche, für denselben nicht günstige
39
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Änderungen eintraten; einmal wurden seine reichsunmittelbaren Besitzungen mediatisirt,

dann aber erlitt auch sein bisheriges Reichsamt eine Verschiebung.

Der Fürst Karl Alexander von Thurn und Taxis konnte daher „bei den ein¬

getretenen Verhaltnissen" das unter dem 5. Juli 1789 von seinem verstorbenen Vater,

dem Freiherrn v. Eberstein gegebene Versprechen auf eine kaiserliche Neichs-Postmeistcr-

Stelle „nicht mehr in Erfüllung bringen". Er ertheilte aber dicserhalb auf Grund

des von dem nunmehrigen Fürsten Primas und Vorsitzenden des Rheinbundes ge¬

äußerten Wunsches, dein Freiherrn v. Eberstein die Erlaubnis, in die Dienste des

Fürsten Primas zu treten, indem er ihm zugleich als Elitschädigung den lebens¬

länglichen Genuß von 3500 fl. rhn. aussetzte.

Nr. 460. „Zlecret für Kerrn Geheimen Watts Areyljerrn v. Köerstein."

Wir von Gottes Gnaden Rarl Alexander, des h. röm. Reichs Fürst von

Thurn und Taxis ze. zc., Urkunden und bekennen anmit: Nachdem der Herr Ge¬

heime Rath Aarl Freyherr von Eberstein die wiederholte Vorstellung an Ans

gebracht, ihn wieder auf eine angemessene Weise in Unsere wirkliche Dienste aufzu¬

nehmen, oder ihm zu erlauben, mit Beibehaltung seines bisherigen Besoldungs- und

Pensions-Bezugs in andre, namentlich in Fürst Primatifche Dienste treten zu

dürfen; Und da Uns Se. Hoheit der Fürst Urimns den Wunsch zur Ertheilung dieser

Erlaubnis selbst haben zu erkennen geben lassen: So haben Wir sowohl in diefer

Hinsicht und zu Bezeugung Unsres schuldigen und aufrichtigsten Bestrebens, denen

Wünschen Sr. Hoheit nach Wcöglichkeit Genügen zu leisten, als in Erinnerung des

Versprechens, welches Unser hochseliger Herr Vater dem Frey Herrn v. Eberstein

unterm 5. Juli (789 aus eine kaiserliche Reichs-Postmeisters-Stelle verliehen

haben, von Uns aber bei den eingetretenen Verhältnissen nicht mehr in Erfüllung

gebracht werden kann, die gnädigste Entschließung genominen, dem eben erwähnten

Freyherrn v. Eberstein hiermit die Erlaubniß zu ertheilen, in die Dienste Sr.

Hoheit des Fürsten Urimns zu treten, wobei Wir ihm andurch zugleich aus oben

angeführten Ursachen und zur Entschädigung der ihm entgangenen Postmeisters-

Stelle den lebenslänglichen Genuß von dreitausendsünfhundert Gulden rheinisch

aussetzen und dessen Zahlung aus die Gberpostamts-Rassa in Regensburg,

oder wenn diese nicht hierzu hinlänglich und Freyherr von Eberstein die Zahlung

mit der Zeit lieber in Frankfurt beziehen sollte, aus die Gberpostamts-Rassa

in Frankfurt vom eintretenden Hten Quartal anfangend für Uns und Unsre Nach¬

kommen und zwar so bestimmen und anweisen, daß selbige zu denen wirklich aus

gedachte Postämter radizirten ständigen Ausgaben gerechnet und als solche von

denen respective zwei Gberpostamts-Aassirern ausgezahlt werden sollen. Zu Urkund

dieses Unsres festen und steten Willens haben Wir gegenwärtiges Dekret eigenhändig

unterschrieben, Unser fürstliches Znsiegel beisetzen, auch solches visiren und mmt.ru-

signiren lassen, So geschehen lSchloß Trugenhofen, den 30. Sept. (806.UM Alrxmuter mp. Vt. Al. Frli. Wrints Derbcnrll.
Auf Br. hochfürstlichen Durchlaucht ausdrücklichen gnädigsten Befehl G. F. Müller.

Abgesehen von diesen politischen Verhältnissen, welche das Ausscheiden Ebersteiu's

aus Taxis'schen Diensten veranlassten, waren aber dabei auch noch andere, auf persön¬

lichen Jntriguen beruhende Umstände im Spiele gewesen, wie aus folgender (wie es

scheint bei Gelegenheit der Kondolenzbezeigung auf den wenige Tage zuvor erfolgten

Tod von Eberstein's Mutter an diesen gerichteten) gemeinschaftlichen Zuschrift des Fürsten

Karl Anselm ssn. und des damaligen Erbprinzen Karl Alexander herauszulesen ist:
Nr. 461.

V. G. G. Rarl Anselm ?c. Fürst von Thurn und Taxis bekennen

andurch: Es ist Uns erinnerlich, daß Wir im Herbst vorigen Zahres :c.

Unserem Geheimen Rath und damaligen Regieruugs - Präsidenten, Aarl

Freiherrn von Eberstcin zu Unseren zweiten dirigirenden Geheimen Rath

und Präsideuten bei Unserer geheimen Aanzlei und Gcneral-Post-Direktion:c.,
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ernannt, insbesondere aber ihn, zc., unterm 28. Okt. gedachten Jahres die Zusage

gemacht haben, daß, da es den Anschein habe, als hätten gewisse sdersonen gewußt,

ihu an dem Uaiserl. Aönigl. ,c. Hose anzuschwärzen, Wir gegen ihn die Garantie

übernehmen :c. Sollten Wir aber eine ihn, etwa entgegenstehende Abneigung zu

überwinden nicht im Stande sein :c., so versprechen Wir :c., ihm und seiner Ge¬

mahlin all jenes ohne Schmälerung zu belassen, was beide von^Uns 'entweder an

Besoldung oder Pension beziehen :c., oder was wir letzterer auf das Absterben

ihres Gemahls als Pension versprochen haben. So geschehen Schloß Tru Zeil¬
hofen, den 26. Jänner (7ß3.

Kurl. UM Erbprinz von Thun, und Taxis.

Wie schon oben bemerkt worden, bewahrte der junge Fürst sjseine», vormaligen

Mentor bis in die Zukunft sein Wohlwollen; er dehnte solches sogar auf Eberstcin's

dritte Gemahlin aus; als dieser wahrend seines Aufenthalts in Paris (in Begleitung

des Fürsten Primas) sich mit der Gräsin Ä1nrANsrit,s ^äkleilö Imäors äs IZrosss

verlobt und hiervon den, Fürsten v. Thun, und Taxis „freundschaftliche Eröffnung"

gemacht hatte, übertrug er auch auf diese zukünftige 3. Frau Eberstein's auf den Fall

von dessen Ableben die Zusicherung einer jährlichen Pension, wie solche die verstorbene

Gemahlin von dem fürstlichen Hause gehabt hatte — „in Rückerinncrung der

vielen nützlichen und ersprießlichen Dienste, welche genannter Herr hoch-

fürstl. Primatische Staatsrath und Unser geheimer Rath Karl Frhr.

v. Eberstein Uns und Unserem fürstlichen Hause seit langen Jahren ge¬

leistet und immer noch besorgt und bemühet ist, Uns mit Rath und That

nützlich zu werden.

Ztr. 462. Menlionsverkcherungs - Dekret für Areifrau von Kkerstein gev.von Mrosse dermalen in Maris.
Wir Aarl Alexander, Fürst von Thurn und Taxis ,c. ,c., Bitter des

Goldenen Vließes auch Erbland - Postmeister, Urkunden und bekennen anmit, Da

Uns der hochfürstl. s)ri,na tische Staatsrath und Unser GeHein,er Rath

Aarl Freyhcrr von Eberstein die freundschaftliche Eröffnung seiner vorhabenden

Vermählung mit dem Fräulein Unrtzimrils Pälieitä äs Lrosse gemacht und zugleich

die Bitte gestellt hat, daß Wir dieser seiner künftigen Gemahlin aus den Fall seines

Ablebens eine gleiche Pension verleihen möchten, wie dieselbe seiner verstorbenen Frau

Gemahlin von Unser,,, fürstlichen Hause zugesichert gewesen. Und da wir in Rück-

crinnerung der vielen nützlichen und ersprießlichen Dienste, welcher genannter Herr

Staatsrath Uns und Unser,,, sürstlichen Hause seit langen Jahre» geleistet und immer

noch besorgt und bemüht ist, Uns mit Rath und That nützlich zu werden, So

haben Wir in diesen Hinsichten und zur Bewährung Unsers erwähntem Freyherru

von Eberstein gewidmeten besondern Wohlwollens und Theilnahme an alle dem¬

jenigen, was demselben Angenehmes zugehet, gegen Unser,, genommenen und seit

Unser», Regierungsantritt feste befolgten Grundsatz, in dermaligen Zeitverhältnissen

keine dergleichen Zusicherungen zu geben, dennoch die ausnahmsweise Entschließung

genommen, der obgenannten Fräulein von Urassg auf den Fall, daß sie sich mit

den, Freyhcrn von Eberstein vermählen und Witwe werden würde, eine jähr¬

liche, in Hlllartals-Raten zahlbare Pension von fünfhundert Gulden in der An-

hoffung und unter der ausdrücklichen Voraussetzung hiermit zusichere, daß sich die

Umstände Unsers fürstlichen Hauses nicht „och mehr und empfindlich verschlimmern

und dadurch eine solche Pensions-Bezahlung unthunlich machen würden. Zur Ur-

kund dessen haben Wir gegenwärtiges Pensions-Versicherung?-Dekret eigenhändig

„nterschrieben, Unser Jnsiegel beidrucken, auch solches visiren und contrasigniren

lassen. Geschehen zu Regensburg, den (5. Febr. (303.
(U. 8.) Ui,rl Alcxnmtcr Fürst roir Tkurn uml Tu,vis.

Vt. AI. chrlrr. Nint.s Jerberirli.

39*
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Auch die Fürstin Maria Franziska Taverina ertheiltc für Eberstein's „Freile

Tochter" die Anwartschaft auf eine Stiftsdamenstelle des altadeligen Reichsstift Nieder-

münfter in Regensburg:

Nr. 463. Gxpectanz-Dekret für eine Zsreiin von Köerstein.

Von Gottes Gnaden Wir Maria Franziska Aaverina, des heil. röm.

Reichs Fürstin und des kaiserl., fürstl. freiweltl. altadeligen Reichsstifts Niedermünster

in Regensburg regierende Zlbtissin :c.; dann ich Maria Franziska Roiuana

Reichsfreiin von Heidenhein: auf Minsterhausen Stifts- und Äapitular-Dame:

dann Seniorissinnen und gesaintes Aapitul geben kraft dies zu vernehmen, daß,

nachdeme uns der khochwohlgeborne Herr Rarl Theodor Joseph Freiherr von

Tberstein, kurpfalzbayerischer Aannnerer, fürstl. Thurn und Taxischcr Geheimer

Rath und Regierungspräsident, seiner Freile Tochter die Anwartschaft auf

eine Stiftsdamenstelle unseres anvertrauten Reichsstifts zu ertheilen geziemends er¬

suchet, Mir resolviret haben, wohlgedachtem Freiherrn fothane Anwartschaft be¬

sagt seiner Freile Tochter, wenn selbe mit denen in :c. unseren Statuten vor¬

geschriebenen Qualitäten und Alter bei sich ergebender Vacatur und treffenden Rang

begabt sein wird, aus besonderen Ursachen zuzusagen und zu konseriren, wie Mir

dann auch solche derselben hiermit zugesagt und konferirt haben wollen. Zu dessen

Urkund haben wir wiederholten Freiherrn von Tberstein gegenwärtiges Dekret

unter gewöhnlicher Subscription und Fertigung zugestellet. So geschehen in ab¬

gedacht unserm Reichsstift, den (6. April (739-

(T. 8.) Mittun K'MS. Auren»» Reichssürstin und Äbtissin.

(V. 8.) Maria Franziska von Umlenke:»:.

in: Nainen des gesamten EupitnI.

Nach der durch den Grafen v. Beust in Dalberg's Namen am 12. Juli 1806

zu Paris vollzogenen Unterzeichnung der Föderations - Akte des Rheinischen Bundes

ernannte der Fürst Karl Alexander von Thnrn und Taxis seinen bisher zu Heidel¬

berg gebliebenen Geheimen Rath v. Eberstein zu seinem Residenten bei dem Vor¬

sitzenden des neuen Bundes. Eine solche bewährte Kraft aber und eine Persönlichkeit

von solch staatsmännischcr Einsicht und Erfahrung konnte Dalberg nicht nur mit

größtem Nutzen in seiner neuen Stellung verwenden, — er hatte sie geradezu nöthig.

Den Umstand nun, daß die gegenwärtigen fürstl. Thurn und Taxis'schen Verhältnisse

die günstige Gelegenheit boten, durfte Dalberg sich daher nicht entgehen lassen. Als

daher der Fürst von Thurn und Taxis seinen Wünschen bereitwillig willfahrt hatte,

ernannte der Fürst Primas Karl Theodor Freiherr v. Dalberg seinen Vetter Karl

Theodor Freiherrn v. Eberstein „in Anbetracht seiner vortrefflichen Eigen¬

schaften, tiefen Einsichten, bewährten Rechtschaffenheit, Geschäftsersahren-

heit und edlen Gesinnungen" zu seinem wirklichen Geheimen Staatsrathe

zur Verwaltung des Fürstenthums Regensburg (unter Einwirkung des ersten

Ministers Frhrn. v. Albini). Da gemäß der von Napoleon diktirten Paragraphen

jener Föderations - Akte Dalberg auf Grund eines sehr mager ausgefallenen Memoirs

des Ministers v. Albini und eines von Napoleon gegebenen Nachtrags dazu als¬

bald die erste Bundesversammlung nach Frankfurt in den Römer ausschreiben wollte,

so ernannte er seinen neuen Staatsrath Eberstein zugleich zu seinem Direktorial-

und gleichzeitigen besonderen Bundes - Gesandten uä Interim bei besagter

Versammlung, sowohl bei allgemeiner Sitzung als auch in: Fall, wo beide Kollegien

der Könige und Fürsten besonders berathschlagen würden, und gab ihn: „volle

Macht und Gewalt", sowohl das allgemeine Direktorium bei erwähnter Versammlung

und in den: Kollegium der Könige in seinen: Namen zu führen, als auch in

den vorseienden Berathungen seine Stimme (als die eines Bundesgliedes) abzu¬

geben. Überdies erhielt Eberstein für Behinderungsfälle das Recht der Substitutions¬
befugnis.
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Nr. 464. Dekret zur geheimen Staatsrathsllell'e im Knrstenthnm Wegensöurg
für Kreiherrn von Kvcrstein.

Wir Karl von Gottes Gnaden Grzbischof und Primas, Souverainer Fürst

von Regensburg, Aschaffenburg, Frankfurt und Metzlar :c. erneunen den bisherigen

fürstlich taxischen Residenten und geheimen Rath Freiherrn von Gberstein in

Anbetracht seiner vortrefflichen (Eigenschaften, tiefen Ginsichten, bewährten Recht¬

schaffenheit, Geschäftserfahrenheit und edlen Gesinnungen zu Unserm wirklichen

geheimen Staatsrats zur Verwaltung des Fürstenthums Regensbürg nebst

der Ginwirkung Unsers Staatsministers Freiherrn von Albini nach dein Sinn

Uusers Organisationspatents. Mir setzen auf ihn das feste Vertrauen, daß derselbe

das Mohl des Staats und der Unterthanen in vereinigtem Verhältnis befördern

werde. Zum Gehalte werden ihm freie Mohnung und zweitausend Gulden

jährlich angewiesen, welche er vom zweiten Quartal dieses Zahres an nebst ein¬

tausend Gulden Reisegeld aus dem Regensburger Rentamte zu beziehen hat.

Auch wird ihm der Genuß seiner freien Mohnung in dem Fürstenhaus in

Regensburg zugesichert. In Urkund Unsrer eigenhändigen Unterschrift und bei¬

gedruckten Unsers geheimen Hofkanzlei-Znsiegels. Frankfurt, den 5tcn des Ok¬

tobers (306. (p. 8.) EM Fürst Urinms.
Nr. 465.

Mir Karl von Gottes Gnaden Fürst Primas der Rheinischen Konföde¬

ration, Souveräner Fürst von Regensburg, Aschaffenburg, Herr von Frank¬

furt und dessen Gebiet, Graf zu Wetzlar :e., Urkunden und bekennen andurch:

Demnach vermöge der am (2ten Zulius zu Paris unterzeichneten Föderations-Akte

des Rheinischen Bundes und deren Art. 6 eine allgemeine Bundesversammlung

dahier in Unserer Stadt Frankfurt a. M. stattfinden soll, auch Uns nach dem

Art. (0 derselben Akte die Führung des Vrraetorii dabei, sowohl bei allgemeiner

Sitzung, als auch in dein Fall, wo beide hohe UollöAÜg, der Könige und Fürsten be¬

sonders berathschlagen würden, in dein EollsZ'inm der Könige zusteht und obliegt.

So ernennen und bevollmächtigen Mir andurch als Unfern VirsatormI und — in

der Gigenschaft als Mitglied des Rheinischen Bundes — als Unsrem beson¬

deren Gesandten ml intsrim bei besagter Versammlung den wohlgebornen Unsren

wirklichen Geheimen Staatsrath für das Fürstenthum Regensburg Karl

Freiherrn von Gberstein und geben ihm volle Macht und Gewalt, sowohl das

allgemeine als besondere Virketorinm bei erwähnter Versammlung und in dem

Lollög'inin der Könige in Unsrem Namen zu führen, als auch in den vorseiendcn

Berathungen Unsre Stimme abzugeben und all jenes mit berathen und beschließen

zii helfen, was zur allgemeinen Wohlfahrt der ganzen Eonküclsrg.lion und zur Auf-

rechthaltung ihrer Rechte und Befugnisse gereichen mag.

Mas nun benannter Unser bevollmächtigte Gesandte in obbesagter doppelter

Gigenschaft vortragen, handeln und mitbeschließen helfen wird, das alles versprechen

Mir zu genehmigen und so anzusehen, als wäre es von Uns selbst in eigner Person

vorgetragen, gehandelt und mitbeschlossen worden, auch ihn Unfern Gesandten

deshalb vollkommen schadlos zu halten. Zugleich crtheilen Mir demselben in

Krankheits- oder sonstigen Verhinderungs-Fällen die Gewalt, einen andern eins¬

weilen zu Führung des Vivaelovii sowohl, als Unsrer besondern Stimme zu

substituiren und diesem die hiezu erforderliche Vollmacht zu ertheilen. Au dessen

Urkunde und Bekräftigung haben Mir gegenwärtige Vollmacht eigenhändig unter¬

schrieben und Unser Geheimes Kabinets-Siegel beidrucken lassen. So geschehen in

Unsrer Stadt Frankfurt a. M., den f. Oktober (306.

(U. 8.) CiU'I Fürst Uriums des Rheinischen Bunds.

Um für die Organisation der Verwaltung seines eigenen aus verschiedenartigen
Bestandtheilen zusammengewürfelten Fürstenthums (das übrigens mehrmals in
Napoleon's Händen wie weiches Wachs sich veränderte) einigermaßen eine Einheitlichkeit
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zu schaffen, crtheiltc er seinem für das Fürstenthum Regensburg angestellten Staats¬

rath von Ebenstem auch den Auftrag, als Kon-Kommissarius neben dem Grafen

v. Beust als General - Kommissarius bei der Verwaltung der Stadt Frankfurt und

des zugehörigen Gebietes „mit Hand anzulegen", da „die unermüdete bekannte

Thätigkeit des Freiherrn v. Eberstein nicht nur zu erstattende gutachtliche Be¬

richte und schriftlich zu verfertigende Aktenarbeiten in Beziehung auf das Fürstcnthum

Regensburg ohne Anstand besorgen könne, sondern auch hinlänglich Zeit übrig hat,

um das Wohl der hiesigen Stadt bestens zu befördern, und beide Geschäftsaufträge

sich sehr wohl vereinigen ließe."

Nr. 466. Dekret für den Jürft-H'rimat. Staat-Watlj Areiherrn von Kversieinzur Konkommilfarius-Stelke der hiesigen Stadt Frankfurt a. W.
Wir Rarl von Gottes Gnaden Erzbischof und Primas der Rheinischen

Ronföderation, Souvcraiuer Fürst von Regensburg, Aschaffenburg, Frankfurt und

Wetzlar rc. Unserm für das Fürstenthum Regensburg und denen dahin einschlagenden

Geschäften angestellten Staatsrath Freiherrn von Eberstein ertheilen Wir den

Austrag, als Ronkominissarius bei Souverainer Verwaltung Unserer Stadt

Frankfurt mit Hand anzulegen. Wir verlassen Uns hierin auf seine bekannte tiefe

Ginsicht, Geschäftserfahrenheit, menschenfreundliche Gesinnungen und bewährte Recht¬

schaffenheit und bezichen Uns aus diejenige Instruktion, die Wir wegen Vrgani-

sirung Unserer hiesigen fürstlichen Rommission ertheilt haben.

Da die unermüdete bekannte Thätigkeit des Frciherrn von Eberstein nicht

nur erstattende gutachtliche Berichte und schriftlich zu verfertigende Aktenarbeiten in

Beziehung auf das Fürstenthum Regensburg ohne Anstand besorgen kann, sondern

auch hinlängliche Zeit übrig hat, um das Wohl der hiesigen Stadt bestens zu

befördern, so lassen sich beide Geschäftsaufträge von demselben sehr wohl vereinigen.

Nebst der dekretmäßigen Beibehaltung des Staatsraths-Gehalts, welcher auf

das Regensburger Rentamte angewiesen ist, erhaltet derselbe jährlich in Auartal-

Ratis erstlich zweitausend Gulden jährlich als hiesiger Ronkominissarius, so¬

dann zweitens achthundert Gulden zur Haltung eines jDrivatkanzlistens, beides

aus der hiesigen Rentamtskasse. In Urkund Unserer höchsteigenhändigen Unter¬

schrift und beigedruckten geheimen Hoskanzlei - Znsiegels. Frankfurt, den s ten

Jänner s307. <R. 8.) GM.

Nr. 467. Instruktion für die Kommission zur Ausübung der Herechtfame desSonveraincnFürsten von Arankfurt.
K s. Der Endzweck der Rommission bestehet darin, daß sie das Grgani-

sationspatent zum Besten der Stadt Frankfurt und dessen Souveraincn Fürsten zur
Ausführung bringe.

ß 2. Sie bestehet erstlich aus^, UnsermZRonferenz-UIinister Grafen von

Beust als General-Rommissarius, dein in Unserem Namen die Erfüllung der

wichtigsten Regentenpflicht anvertraut ist, nämlich die zweckmäßige Anwendung der
vollstreckenden Gewalt.

Die Rommission besteht zweitens aus Unsrem Staatsrath Freiherr» von

Eberstein als Ronkominissarius, dem Wir die (Oberaufsicht über den wirklichen

Geschäftsgang aller hiesigen Stellen anvertrauen, damit er anhaltend und vollständig

erforsche, ob und welcher Ulaß Unser Grganisalionspatent in allen Theilen ohne

Ausnahme befolget werde, dahero er hiermit berechtiget wird, denen Ätzungen der

Stellen beizuwohnen, so oft er es für nöthig erachtet.

Die Rommission des Souveraincn Fürsten dahier besteht drittens aus Unsrem

Referendum Gehcimenrath Seeger, der sein schriftliches Gutachten an den Souverainen

Fürsten ertheilt, Weisungen an untergeordnete Stellen und allgemeine Verord¬

nungen entwirst, nachdem die Gegenstände nach dem Sinn des Grganisations-

patcnts vierten Abschnitts von dem Senat und bürgerlichen Rollegien vorbereitet
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worden. Er besorgt ferner die Angelegenheiten nnd Korrespondenz in Beziehung
auf auswärtige Staaten.

H Z. Jedes Acitglied der Kommission berichtet in seinem Fache unmittelbar
an den Souverainen Fürsten; nebstdem versammelt sich die Kommission alle Sams¬
tage bei dem General-Kommissarius und berathct sich gemeinsam über diejenigen
Gegenstände, die eine wechselseitige Zusammenwirkung erfordern. Ein annoch zu
ernennender Kommissions-Sekretair führt das Protokoll, das dem Souverainen
Fürsten zur Bestätigung einzusenden ist.

H K Das sämtliche Militair und der Ober - Polizeidirektor, Direktions¬
rath Ztzstein, sind an den General-Kommissarius zur Ausführung und Befolgung
in Erhaltung öffentlicher Auhe und Sicherheit, auch Bollstreckung der Gesetze an¬
gewiesen.

§ 5. Die Oberaufsicht, die dein Aonkommissarius anvertraut ist, wird
allen Stellen bekannt gemacht. Seine Bemerkungen über den wirklichen Geschäfts¬
gang geben dein General-Kommissarius, dem solche mitgetheilt werden, Anlaß zu
vollstreckenden Blaßregeln. Dem Aefcrendair liegt ob, die Bersassung der zu ent¬
werfenden Weisungen, die in dringenden Fällen provisorisch von der Kommission
gemeinsam zu erlassen sind; in entscheidenden jedoch erhalten solche durch die fürst¬
liche Bestätigung ihre Kraft. Archivarius Holbein und die Kanzlei-Personen
sind an den Rcserendair angewiesen, stehen aber demnächst wie alle übrigen dahin
gehörige Subalternen in wesentlichen Sachen unter dem General-Kommissarius und
werden deshalben von der Kommission verpflichtet.

H 6. Wenn ein Blitglied der Kommission abwesend ist, so wird die Besorgung
seines Geschäftes von den beiden andern übernommen.

Frankfurt, den 2st. Novbr. s306. EM Littet kiiinit«. (K. dl.)

So wenig es nun aber dem Gründer und Protektor des Rheinbundes, dein auf
die Welt-Despotie hinarbeitenden Napoleon, Ernst mit dein Bunde war, so betrachteten
diesen auch die größeren in ihn eingeführten Staaten nur als Mittel zu ihren egoistischen
Zwecken. Zunächst beschicktensie den ausgeschriebenen Bundestag nicht und brauchten
den zwischen Napoleon und Preußen ausgebrochenen Krieg als Vorwand, die Ver¬
handlungen über das Neichsgrnndgesetz hinauszuschieben.

Eine Darstellung der ferneren erfolglosen Bemühungen Dalberg's giebt ein auf
genauer Kenntnis der Aktenstückeberuhender Vortrag, welchen der großherzoglich hessische
Bezirksgcrichtsrath Herr I)r. K. G. Bockenheimer am 24. Febr. 1870 im Vereine
für Erforschung rheinischer Geschichte und Alterthümer gehalten hatte. Da einmal
dieser Gegenstand nicht sachgemäßer geschildert werden könnte und eine in Worten
abweichende Darstellung doch nur eine bloße Umschreibung sein würde: so hebe ich,
unter Berücksichtigung der Betheiligung Karl Theodor's v. Eberstein, indem ich der
stillschweigenden Genehmigung des Herrn Verfassers theilhaftig zu werden hoffe, die
betreffenden Partien aus.

Voraus schicke ich das allgemeine Urtheil Herrn I)r. Bockenheimer's über Dalberg
(S. 4 f.):

„Ausgestattet mit einem für alles Edle leicht empfänglichen Herzen, van den: regsten Eifer

erfüllt, den Kreis seines Wissens nach den verschiedensten Richtungen auszudehnen, van dem Wunsche

beseelt, seinen Rainen mit den bedeutendsten nnd wichtigsten Erscheinungen nnd Verhältnissen seiner

Zeit in Verbindung zu bringen, würde Dalberg mit seinen keineswegs hervorragenden Talenten

im ruhigen Verlans der Zeiten ein väterlicher Regent, etwa nach dem Illuster des Kurfürsten

Friedrich Karl v. Erthal, ein warmer Beschützer van Kunst und Wissenschaft, ein Ivohlthäter für

Hülfsbedürftige innerhalb nnd außerhalb der Grenzen seines Landes geworden sein, wenn nicht

die Stürme der französischen Revolution den Bestand des Kurfürsten wesentlich verändert nnd damit

dem Koadjutor vorerst den Boden zur Entfaltung seiner Thätigkeit entzogen hätten. Es war ein

gefährlicher Ersatz, den sich Dalberg bei seinem Drange nach großen Thaten suchte; er drängte
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sick in die hohe Politik, zu einer Zeit, wo klares Erfassen der Diiuze, festes »nd entschiedenes

ksandcln die nethwcndigstcn Eigenschaften eines Diploinatcn sein mußten, Eigenschaften, die ihm

gänzlich fehlten. Ivos Wunder wenn die wechselnden Ereignisse ihn nach den verschiedensten

Richtungen trieben.

„Bei Gelegenheit der Verhandlungen mit den Franzosen hatten diese ihm so gewaltig

imponirt, und diese hatten, in richtiger Würdigung der Eitelkeit des Mannes, die schwachen Seiten

so gut zu benutzen gewußt, daß Dalberg von da an unwiderstehlich zu jener Seite sich hinge¬

zogen fühlte. Bekannt ist, wie glücklich ihn die Begegnung mit Napoleon in Mainz bei Ge¬

legenheit der Aaiscrfahrt des Jahres rso-t machte; wie er hoffte, daß es ihm gelingen werde, mit

Bülfe des Kaisers das deutsche Reich zu neuem Glänze zu bringen, ohne zu merken, wie himmel¬

weit er mit seinen Plänen von denen des französischen Kaisers abwich; das hinderte den Kaiser

nicht, sich seiner bei Gelegenheit zu bedienen." . . . „Immer wieder muß hervorgehoben werden,

daß Dalberg bei seiner Verblendung in dem neuen Bunde das Ziel patriotischer Bestrebungen,

die Verwirklichung aller ans nationale Einigung gerichteten Wünsche erblickte."

Zur Sache selbst berichtet mm im Anschlüsse cm das oben Vorangeschickte der

Verfasser Folgendes (S. 10 ff.):

Räch dem Frieden von Tilsit traf Rapoleon auf seiner Rückreise nach jdaris in Frankfurt a. M.

ein und lud den Großherzog von Frankfurt (M. muß heißen den Fürsten Primas, denn zum

Großherzog hatte er ihn noch nicht gemacht) ein, zur Berichtigung der deutschen Angelegenheiten,

insbesondere zur Abfassung eines Fnndamcntalstatnts, sowie zur Abschließung eines Konkordates

mit dein römischen Ijofe für die katholische Kirche Deutschlands eiligst nach jdaris zu kommen.

Riemand hätte über einen solchen Auftrag glücklicher sein können als Dalberg; seinem Ehrgeize,

seiner Eitelkeit mußte es schmeicheln, daß der Kaiser sich seinen Rath erbat. Wie reizend mochte

ihm erst die Aussicht erscheinen, daß von nun an jeder, der in deutschen Angelegenheiten einen

Wunsch hatte, sich an ihn, den Mittler zwischen Deutschland und Frankreich, wenden werde.

Bei so glücklichen Hoffnungen ging ihm keine Ahnung von der wirklichen Sachlage auf;

er merkte nicht, wie wenig Ernst es dem Kaiser Rapoleon mit einer Konsolidation Deutschlands

war und wie die deutschen Fürsten, die Absichten des Kaisers besser crrathcnd, einzeln ihre sdlänc

in jdaris verfolgten und durchsetzten, sodaß Dalberg, der in Ataris der Mittelpunkt der Dinge

zu werden hoffte, in Wirklichkeit nicht bloß nichts durchsetzte, sondern durch seine Thätigkeit grade

bei seinen Mitständcn das größte Ärgernis erregte. Doch greifen wir dein verlaufe der Dinge

nicht vor.

Zu seinen Berathern ersah sich Dalberg zwei Männer aus, nämlich für die

politischen Angelegenheiten den geheimen Staatsrath und Direktorialgesandten

Freiheiten von Cfferstcin, für die geistlichen Angelegenheiten den Weihbischof

von Kolborn. Der crstere ist noch vielen Bürgern unserer Vaterstadt in lebhafter

Erinnerung, sodasi es gestattet sein dürfte, mit einigen Worten seiner zu gedenken.

Karl Theodor Joseph Freiherr von Eberstein, Sohn des kurfürstlichen

Kammerherrn Karl Christian v. Eberstein und der Sophia Franziska v. Dalberg,

zu Mannheim am 12. Aug. 1761 geboren, erhielt seine Erziehung am Hofe seines

Pathen, des Kurfürsten Karl Theodor, in dessen Dienst er zunächst als Kammerherr

eintrat; diesen Dienst vertauschte er später mit der Stelle eines zweiten dirigirenden

geheimen Raths bei der geheimen Kanzlei des Fürsten von Thurn und Taxis in

Regensburg, woselbst er nach seiner Beförderung zum Generaldirektor der kaiser¬

lichen Posten bis zum Jahre 1798 verblieb. Nachdem er kurze Zeit privatisirt, trat

er in die Dienste Dalberg's, der ihn zu seinem geheimen Staatsrathe und bei Über¬

nahme des Großhcrzogthums.Frankfurt, Januar 1807, zu seinem Konkommissarius

und im Sept. 1806 zum Direktorialgesandten bei dem Bundestage ernannte.

Seit dem Rücktritte Albini's lag die Leitung der öffentlichen Angelegen¬

heiten des Staates bis zur Auflösung des rheinischen Bundes in seiner

Hand; Dalberg schenkte ihm volles Vertrauen und er that sehr wohl

daran, denn alle die Eigenschaften, die dem Regenten abgingen, waren

reichlich bei dem Minister vertreten. Tüchtiges Wissen, Erfahrung, Ge-
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neten den Minister vor anderen Rathen des Großherzogs ans; besser wie

alle andern hat er die Mängel, aber auch die guten Seiten seines Fürsten

erkannt und ihn in seinem Sinne zu leiten gewußt. Nach dem Rücktritte ans

dein Staatsleben hielt er sich in Mainz auf, woselbst er am 29. März 1833 verstarb.

Er und seine Frau, die am 16. April 1837 verstorbene Gräfin NurguarUa

büüiaitcM Isickora ckk Lrosse, zeichneten sich durch ihren Wohlthätigkeitssinn aus; uicht

minder bekannt wurde der alte Herr durch seine freimüthigen Äußerungen, seinen

schlagenden Witz, der ihm alle Zeit zu Gebote stand.

Was den zweiten Begleiter Dalberg's anbelangt, so war derselbe am 2V. Aug.

1806 nach dem Ableben von Heimes zum Weihbischof und wirklichen geheimen geist¬

lichen Staatsrath ernannt worden, in welcher Stelle er nicht minder als der Vor¬

genannte seinem Fürsten treue Dienste leistete.

Von Eberstein liegt bei den bereits erwähnten, auf der hiesigen Stadtbibliothek

verwahrten Akten ein ausführliches Memoire über die Pariser Reise vor, an dessen

Hand ich die folgenden Ereignisse vortragen werde."

Da mir dieser Ilmstand bekannt war, so wandte ich mich dieserhalb an die

großh. Hess. Bürgermeisterei der Provinziell - Hauptstadt Mainz und erhielt in deren

Auftrage von dem Stadtbibliotheknr Herrn Or. Velke nachstehenden Brief vom

19. Sept. 1884.
Nr. 468.

Sehr geehrter Herr! Erst heute kann ich Ihnen auf Ihren an die gvoßh. Bürger,

meisteret gerichteten Mansch, über die hier depcmirtcn v. Lbcrstcin'schon Archivalien znr Geschichte

des Rheinbundes Auskunft geben; die sehr zeitraubende Durchsicht derselben hat eine frühere Be¬

antwortung nicht gestattet.

Eigentlich historisches Material befindet sich unter den Akten wenig, obgleich dieselben

einige ?o, zum Thcil allerdings nur wenige Blätter umfassende Fascikel füllen. Gerichts- und

ähnliche Ordnungen, Flugschriften aus den neunziger Iahren, welche wohl gedruckt sein werden,

sehr viele Gutachten über setzt gegenstandslose Dinge u. a. sind vorherrschend, wenige Briefe an

Dalberg sind zufällig zwischen die Papiere gerathen, ohne daß der Minister v. Eberstcin mit

denselben in Verbindung zu stehen scheint. In Betracht kommen könnte nur der Entwurf eines

Fuudamentalstatuts des Rheinischen Bundes und eingehende Erörterungen desselben, außerdem

der „Bericht über meinen Aufenthalt in Paris von August i80? bis März ^8vs."

Das Wichtige auch aus diesen Schriften ist bereits veröffentlicht von Bocken hcimer „E. Th.

v. Dalberg'? Aufenthalt in Paris ^so?—zsos", und der Bericht selbst wird ausführlich, soweit

er irgend ein Interesse bietet, für das demnächst erscheinende Pest der Zeitschrift des hiesigen

historischen Vereins bereits gedruckt :c.

Dalberg verließ am 4. Aug. 1807 in Begleitung zweier Kammerherrn, des

Obersten von Rodenhausen und des Oberstlts. Frhrn. v. Jungken, seine neue Residenz,

um über Köln und Brüssel nach Paris zu reisen, während am selben Tage Eberstein,

Kolborn und der General v. Pfürdt dieselbe Reise über Mainz und Metz antraten.

Wenige Tage nach der am 10. und 11. Aug. erfolgten Ankunft in Paris, so erzählt

Eberstein, versprach der Kaiser dem Fürsten Primas, die deutschen Angelegenheiten

ehestens vorzunehmen und möglichst bald zu beendigen. Dalberg übergab alsbald

dem Kaiser eine Entwickelung seiner Gedanken nach allgemeinen Umrissen in einem

kurzeil, selbstverfaßten Memoire, das der Kaiser zu prüfeil zusagte.Inzwischen machte sich Eberstein an den für die deutschen Angelegenheitenbe¬
stellten und am meisten damit vertrauten Divisionschef llk In Uernurckillrö, eine aus
deu Schilderungen Gagern's und Müller's hinreichendbekanntePersönlichkeit. Ihm
legte Eberstein einen aus eigner Initiative hervorgegangenenEntwurf eines Fun-
damentalstatuts vor und debattirte denselben mit ihm Punkt für Punkt.

Wäre dem Rheinbunde überhaupt durch eine Verfassung zu helfen gewesen, so

wäre die projektirte nicht die schlimmste gewesen, denn in vielen Stücken hält sie den

Vergleich mit der Bundesakie vom Jahre 1815 aus, in manchen übertrifft sie dieselbe.
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Dieser Entwurf aber ward nie dem Kaiser zur Prüfung unterbreitet, indem Dalberg,
nachdem ihm einmal der Kaiser in Bezug auf die deutschen Angelegenheitengesagt
hatte: il u'eu est pas eueors le bsmps, nicht inehr den Muth fand, von neuein mit
Projekten vorzutreten. An dem bereits zur Abreise bestimmtenTage erschien Dalberg
noch einmal bei dem Aever des Kaisers, um sich von ihm zu verabschieden;wiederum
ertheilte ihm der Kaiser, indem er sein Bedauern über die rasche Abreise des Fürsten
zu erkennen gab, die Versicherung, daß er sich der obschivebenden Angelegenheitenan¬
nehmen und dieselben in gleicher Weise, als wenn der Primas zugegen wäre, er¬
ledigen wolle. Nach allen Richtungen hin war die Thätigkeit Dalberg's in Paris
erfolglos geblieben.

Nach dem am 14. Okt. 1809 zu Schonbrunn von dem auf der Hohe seines
Ruhmes und seiner Erfolge angelangten Napoleon diktirten Frieden wurden abermals
die willkürlichsten Gebietsveränderungen innerhalb Deutschlands von ihm vorgenommen.
Auch der Fürst Primas wurde hiervon betroffen. Napoleon nahm nun zwar jetzt dein
Fürsten Primas das Fürstcnthum Regensburg und gab dasselbe an Bayern; er ent¬
schädigte aber Dalberg mit den Fürstenthümern Hanau und Fulda und schuf aus
den nunmehrigen vereinigten BesitzungenDalberg's ein Grostherzo gthum und er¬
nannte Dalberg zum Großherzog von Frankfurt. Der neue Großherzog ernannte
nun seinen bewährtenund ihm unentbehrlich gewordenen Vetter und Freund Karl
Theodor v. Eberstein zu seinem Minister-Staatssekretär und übertrug ihm nicht
nur das Ministeriumder auswärtigen Angelegenheiten und des Kultus, sondern
auch die Militairadministration:
Nr. 469. Dekret für den bisherigen Kerrn geheimen Staatsrath :c. Are:-

Herrn von Köerltein als Winister-Staatstekretär, Minister der auswärtigen

Angelegenheiten, des Kultus und der Wilitäradministration.
Wir Aarl von Gottes Gnaden Fürst-P>rimas des Rheinischen Bundes,

Großherzog von Frankfurt, Grzbischof von Regensburg :c. :c. haben beschlossen
und beschließen:

Art. f. Rnser bisherige wirkliche geheime Staatsrath und Acmkommissarius
zu Frankfurt Aarl Freiherr von Gberstein ist zum Minister-Staatssekretär,
zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten, des Aultus und der Militär¬
administration ernannt.

Art. 2. Gr soll sich unterschreiben: Minister-Staatssekretär, Minister der aus¬
wärtigen Angelegenheiten, des Aultus und der Militäradministration.

Art. Z. Gegenwärtiges Dekret soll in das Regierungsblatt eingerückt werden.
Gegeben Aschaffenburg, den 6ten September s3f0.

(A. 8.) ' Uml.
Auf Befehl des Großherzogs der Rabinetssckrctlir INiillcr.

In welch umsichtiger und wahrhaft staatskluger Weise der Minister Karl Theodor
Frhr. v. Eberstein sein nicht leichtes Amt führte, darüber sprechen folgende Dokumente,
welche mir aus hiesigem k. Staatsarchivedurch die zuvorkommende Güte des Herrn
Geh. Archivraths 41v. (lollmert, und Hrn. Brase mitgetheilt worden sind. Da nach
dem oben angeführten Briefe des Hrn. Br. Belke in Mainz die Drucklegung sowohl
des Eberstein'schen Entwurfs des Fundamentalstatuts als auch des Reiseberichtsbereits
im Werke ist: so sehe ich von dein Abdrucke dieser immerhin für die allgemeine
Geschichte wichtigen Dokumente meinerseits ab und lasse nur die in meinen Händen
befindlichen Schriftstückein chronologischer Reihenfolgeohne weitere Zusätze einfach
abdrucken und gebe anHeim, dieselben bei der in Aussicht stehenden Bearbeitung in der
Zeitschrift für die Geschichte des Rheinlandes zu benutzen.
Nr. 470.

Frankfurt, 19. Ml»t 1898. Euer Hoheit habe ich die Gnade zu berichten:1) daß ich mit Hrn. Bacher wegen der Pensionen der ehemaligen mainzischen ex gast,
preußischen Offiziere zu Erfurt gesprochen habe. Derselbe läßt sich Euer Hoheit zu
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Gnaden empfehlen und sagte seine möglichste Verwendung zu; zweifelt jedoch sehr

daran, ob er etwas ausrichten werde, da die Betreffenden Militär-Personen seiein Für

Civil-Personen, und ins besondere für Geistliche, habe er wohl schon manchmal etwas

erwürkt, allein bei den Militär-Personen werde es große Schwierigkeit haben, und

die Ausrede, wie jedesmal genommen werden, es sei kein Geld dazu vorhanden.

2) Hat mir die Witwe Markloff die hier gehorsamst angebogene Bittschrift zugeschickt,

unr solche an Euer Hoheit gelangen zu lassen. Sie bittet darin Alters und Krankheit

wegen um eiuen gdsten. Vorschuß von 100 fl. bis ihre rückständige Pension von 1807

und das halbe Jahr 1808 werde abgetragen sein. Sie ist eine Domkapitulische

Pensionistin und es wäre wohl zu wünschen, daß das Domkapitel sie zufrieden stellte.

Ob aber Eure Hoheit derselben den gebetenen Vorschuß gewähren wollen, hängt bloß

von Hvchstdero Gnade ab. Sie hat kein Recht für sich, ihn zu fordern. 3) Folgt

hiebet die 80. Designation über die Ausgaben des Approvisionirungs-Amtes nebst zwei

Neben-Anlagen. Die Last ist noch immer sehr groß, die Zeche für den französischen

Kommandanten und Kriegs-Eommissaira sehr stark, und der Wagen für den Bürger

Hofmann, sowie die Zahlung für seine Bedienung an einen gewissen Flöthmann

eine besondere Erscheinung. 4) Habe ich den Hrn. AppellationS-Rath Bnchmann von

Euer Hoheit gdstn. Intention verständiget, daß er die Zensur der Winnkoppischen

Zeitschrift der Rheinische Bund zu übernehmen habe, und demselben die von

Höchstdenenselben mir übermachte Anweisung an das hiesige F. Rentamt auf 150 fl.

zugestellt. Er dankt Eure Hoheit mit gerührtem Herzen für das gnädige in ihn setzende

Vertrauen und wird sich aufs gewissenhafteste bemühen, dasselbe zu verdienen. Da

Hr. Bachmanu ein sehr bescheidener und kluger, fast schüchterner Mann ist, so ist nicht

zu besorgen, daß er je etwas werde passiren lassen, was mit Grund Aufsehen erregen

oder zu Beschwerden Anlaß geben könnte. Von Hrn. K. R. Winnkopp war es

äußerst unklug, nachdem er erst durch die k. sächsische Beschwerde hätte gewitziget sein

sollen, den Aufsatz lila. 33 dein 17. Hefte seines Journals einzurücken. So fein ver¬

brämt auch der Stachel darin ist, so ist dessen Tendenz nicht minder unschicklich und in

einein öffentlichen Blatte bedenklich. Aber eben die feine Einkleidung ivird auf der

andern Seite die Ursache sein, daß viele, ja die meisten Leser sie nicht bemerken und

den Aufsatz gleichgültig und ohne Arges zu wittern durchlaufen werden. Durch eine

auf diesen Aufsatz namentlich gerichtete Erklärung des Herausgebers mochte

erst die Aufmerksamkeit allgemein rege gemacht werden, und es scheint mir zu befürchten

zu sein, daß dadurch (das) Übel ärger gemacht werde. Ich habe daher ohne unthste.

Maßgabe geglaubt, mich in dem nur gdst. aufgetragenen, hier angeschlossenen Entwürfe

einer dem nächsten Hefte zu inserirenden Erklärung mich ganz in Miraralibus halten

zu müssen und gar nicht ucl spaeiein einzugehen. Was einmal gedruckt und gelesen

ist, kann ohnehin nicht ungeschehen gemacht werden. Die darin erwähnte besondere

Zensur scheint mir hinlänglich darauf zu deuten, daß der HeranSgeber seiner Unklugheit

und Anmaßlichkeit halber einen Verweis bekommen habe, und die Vorsorge durch diese

Zensur für die Zukunft scheint mir hinlängliche Genugthuung für das Publikum zu

sein. Sollten Euer Hoheit hiermit gdgst. einverstanden sein, so werde ich sogleich nach

Zurückerhaltung des Entwurfs dem Hrn. K. N. Winnkopp dieselbe mit dein anbefohlenen

Verweise «x manckuko zugehen lassen, ihn zu deren wörtlichen Einrückung anweisen

und ihm aufgeben, jedesmal vorerst die seiner Zeitschrift einzurückenden Aufsätze dem

Hrn. Appellationsrathe Bachmann im Manuskript vorzulegen und sich nicht zu unter¬

fangen, ohne das beigesetzte Imprimatur dieses gdgst. verordneten Censors irgend etwas

darin aufzunehmen. Den Höchsten Befehlen Euer Hoheit entgegensehend, habe ich die

Gnade respektvollst zu beharren Euer Hoheit unterthänigster Diener Ebcr.otcin.
Nr. 471.

Werthester Herr Staatsrath! 1) danke ich verbindlichst für die gute Be¬

Besorgung und eingelegte Empfehlung bei dem Hrn. Bacher, dem ich viel Schönes

zu sagen bitte. Der anliegende Brief eines armen Hörsters, der 20 ^jahre gedient

hat, ist ein neuer Beweis des dasigen Elends, ^.ck 2) Diese Angelegenheit habe ich
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dein Domkapitel abcnnal empfohlen, werde auch mit dem Herrn Domdechante da¬

von sprechen. Traurig ist es, daß man unmöglich allen helfen kann, Ick 3) werde

ich die Sache der Hrn. Hofmann und Flötmann aus eigenem Antriebe zur Sprache

bringen und hierüber (wenn Unordnung besteht) eine förmliche Untersuchung ver¬

anlassen. (^n Bezug auf w. U)innkopp) der Hr. Staatsrath hat diesen Gegenstand

mit vieler Älugheit und Einsicht gefaßt. Ich bin ganz mit Ihnen einverstanden

und ersuche Sie, gelegentlich die Gründe des diesseitigen Benehmens dein von

Hartwich begreiflich zu machen. EM.
Aschaffenburg, den 2(. Uttri (303.

Nr. 472.
Frankfurt, 1. Juni 1808. Euer Hoheit habe ich 1) die Gnade anzuzeigen,

daß die Aufträge an den Frhrn. v. Reding und an Hrn. Bacher besorgt sind;

2) unermangele ich die mir zugekommene 82. Designation des Approvisionirungs-Amts

untthgst. einzusenden; 3) hat Hof-Rath Winnkopp nur anliegendes Schreiben nebst

der langen Deduktion und dem Entwürfe einer andern Erklärung zugehen lassen,

welche er wünschte, anstatt der ihm gdgst. vorgeschriebenen einrücken zu dürfen. Es

kömmt alles auf Euer Hoheit höchste Bestimmung an. Im Grunde sagt letztere im

wesentlichen das nämliche, was jene besagt, und es konnte ihn: meines unmaßgeblichen

Erachtens diese Abänderung wohl erlaubt werden. Die Hauptsache ist, daß künftig

durch die gdgst. angeordnete Zensur dergleichen Unanständigkeiten verhütet werden. In

tiefstem Respekte beharrend Euer Hoheit unterthänigster Diener Gberstein.

Afchussenlmrg, den 2te». .-Ul I) Ich danke für die gute Besorgung.

Ick 2) Ich danke für die AUttheilung. Ick 3) Acit unbegrenztem vertrauen über¬

lasse Ich diese Sache gänzlich der Entscheidung des Herrn Staatsrathes.
Ihr Freund Carl.

Nr. 473.
Frankfurt, Ä0. Juli 1808. Euer Hoheit geht die Frau v. Bornheim

in der hier anliegenden mir nck 8ta,t,um keZsncki offen zugeschickten Vorstellung aber¬

mals unterthänigst über nachfolgende zwei Gegenstände an. Der erste ist die wieder¬

holte Bitte um Höchstdero Verwendung zu baldiger Beendigung der bekannten Differenzen

über das Lehen zu Soden und Sulzbach. Bei dieser Sache weiß ich unterthänigst

nichts anderes vorzuschlagen, als daß den? Hrn. Geh. Rath v. Roth, welcher schon

mehrmal darüber berichtet und die eigentliche Lage der Sache vorgelegt hat, empfohlen

werden möge, sich bei den übrigen Herren Abgeordneten zun? Mainzer Ausgleichungs-

Geschäfte für die baldige Vornahme und Erörterung derselben nach Möglichkeit zu

verwenden. Daß der Frau v. Bornheim durch die Verzögernng der Beendigung wehe

und unrecht geschehe, unterliegt wohl keinen? Zweifel: das Unglück ist aber hierbei wie

überall, daß kein oberster Richter mehr existirt, an welchen der Unrecht Leidende
rekurriren könne!

Der zweite Gegenstand der Bitte ist nun und besteht in das von den? Herrn

Enal « der Frau v. kZornlmim, den? Freiherr?? v. vorstm eisten, besitzende, zu Orb

gelegene, ursprünglich Menburgische Lehen, welches theils Mann- theils Weiberlehen

und mit aklockia untermischt sein solle. Die Frau v. kZornllsim wünscht, daß Eure

Hoheit die Höchste Gnade haben möchten, das Mannlehen ihr zu Gunsten auch in

Weiberlehen umzuändern und gleich dem auf sie als Forstmeisterischen Descendenten

übergehenden Weiberlehen ihr und ihrer Nachkommenschaft zu überlassen. Schon vor

einiger Zeit hatte eine Frau v. IZmnckisim über diesen Gegenstand ihre Bitte geschrieben

und das durch die Rheinische Bundesakte abgeänderten Verhältnisses unerfahren mich

gebeten, ihr einen Weg an den fürstlich Menburgische?? Hof anzudeuten, woselbst sie

diese ihre Angelegenheit anbringen wollte. Ich gab ihr zu erkennen, daß dieses Lehen

nicht mehr von Menburg, sondern als im fürstlich Primatischen Staate gelegen, nun¬

mehr von Euer Hoheit nskevire, verwies sie auf das von Höchstdemselben erlassene

Lehens-Anfforderungs-Patent und bemerkte ihr endlich, daß es vor allen? nöthig seie,

daß ihr Herr Eimke diese Lehen bei den? fürstlichen Lehcnhofe zu Aschaffenburg muthe
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und empfange. Ohne vorerst der EntschließungEuer Hoheit über die Verwandelung
des Mann- in Weiberlehen vorgreifen, oder auch nur die Reichlich-oder Nicht-
Räthlichkeitder Gewährung untersuchen zu wollen (welche als ras alt-ioris iulla^inis
eine gründliche Erörterung verdienen möchte) beschränke ich mich unterthänigst bloß
darauf, zu bemerken,daß die von dein Freiherrn v. Lorskmeislsr geschehene Muthung
des Lehens und die Vorlage des ersten und letzten Lehenbriefes dazu dienen werde,
um vordersamst zu erfahren, welcher Theil von den ForstmeisterschenBesitzungen zu
Orb Mann-, welcher Weiberlehen und welcher endlich Ailollium feie; maßen eine
separatio keulli ad allollio und die Richtigstellungdes Mann- und Weiber- lehnbaren
Thcils am Lehen bei diesem auf dem Heimfalle stehenden Lehen angezweifeltesBe¬
dürfnis sein werde. Die höchsten Befehle Euer Hoheit erwartend, was ich der Frau
v. Lorulikim antworten solle? Hab ich die Gnade, respektvollst zu beharren Euer Hoheit
unterthänigster Diener EbrrKlci u

Aschttffenlmrg, den Älten A.ll 1) Ich ertheile hiermit dein Herrn Ltaats-
rathe Auftrag und Vollmacht, sich hierüber mit dein Geh. Rathe von Lotli ver¬
traulich zu benehmen und ihm zu sagen, daß ich ihm diese Angelegenheit bestens
empfehle, ^.ll 2) Der Herr Ltaatsrath bemerkt sehr richtig, daß wir vor allen die
Aenntuis der Lache erwarten müssen. Lchreiben können Lie ihr eiusweilen, daß Ich
fest entschlossensei, ihre Allodien so theuer ihr abzukaufen, daß sie sich darüber freuen
wird. Übrigens gedenke ich nicht die Löhne in Töchter zu verwandeln. Zu ver¬
denken ist Dur wohl auch nicht, wenn Ich die Aur heimfallenden Lehen meiner
Familie ertheile, welche so vieles verloren hat. Die Aulagen schicke ich all aela
zurück. Ich bin mit großer Hochachtung Dero Freund Carluzs.
Nr. 474.

Frankfurt, den 19. Februar 1899. Euer Hoheit! Nachdem des Hrn.
Grafen v. Pappenheim's Schriftsteller in der weitläufigen Deduktion über den
Ursprung, das Amt und die Würde des erloschenen Erbamtes und über den Zustand
des Erbmarschalles bei Auflösung des deutschen Reichskörpers historischund politisch
kommentirt hat, kömmt derselbe in der 3. Abtheilung auf die so betitelte rechtliche
Ausführung und stellt in dem Z 74 die Entschädigung - Forderung auf folgende
8 Punkte fest: 1) Verlust in den Einkünften, womit das Erbamt verbunden war, be¬
sonders in den Krönung-, Lehen- und JntroduktionS - Gefällen; 2) in demjenigen,
was der Erbmarschall vermöge eines besondern vom Kaiser und Reich ratifizirten
Vertrages mit den Reichsstädtenzu erheben hatte, und den diesfallsigen Rückständen
seit der Permanenz der letzten allgemeinen Reichsversammlnng; 3) in den Rückstünden
von dem ihm in -^.o. 1767 und 1791 bewilligten Rvmermonaten; 4) in Karirung
mehrerer Städte-Steuern; 5) in weiterer Entbehrung der durch seine Mediatisirung
verlornen Revenüen; 6) in dem ihm nach nicht mehr zu Regensburg bestehenden
Reichstage entzogenen Vergleichsquantofür die Abtretung der Juden daselbst, wobei
derselbe nach schon getroffenen Einleitungen vieles von der Gerechtigkeit und
wohlthätigenAbsichten Eurer Hoheit erwartet; 7) in dem eben dadurch cessirt habenden
Antheil an den Koncessions - Civil- und Kriminal - Strafgeldern, Sporteln und Taxen
mancher Art; endlich 8) in den mit seinem Amte verbunden gewesenen Auszeichnungen.

^.ll 1) Soviel die verlornen Einkünften und Emolumenten betrifft, so will der
gräflich PappenheimischeSchriftsteller die Entschädigungdafür der Gesamtheit des ehe¬
maligen Reiches (eolleetivemsus) zumuthen. Allein ich sehe nicht ein, wie der Herr
Graf von Pappenheim deshalb mit Recht eine Entschädigung überhaupt und ins¬
besondere von dein ehemaligen deutschen Reiche in corpore ansprechen könne. Die
Auflösung des Reichs war ein außer der Macht der Reichsständederselben abzuwenden
gelegener Zufall. Casum autsm kerb dominus! Könnte und wollte man den Grund¬
satz annehmen, daß das gewesene Reich all jene zu entschädigen habe, welche durch
jene Umwälzung und Einführung eines neuen Zustandcs der Dinge gelitten haben,
so wären wohl weder die einzelnen Reichsstände,noch das ganze Konsortium derselben
reich genug, um all diese Entschädigungenaufzubringen. Sodann hatte ja Hr. Gr.



v. Pappenheim nicht ein Erzamt oder ein Reichslehen seines Amtes megen. Er hatte
alles als Substitut van Kursachseu, ein von dieser Kur zu Lehen rührendes Erbamt,

und wären (wenn ja eine Entschädigungs - Forderung denkbar wäre) mit dieser an

Kursachsen, uncka causam Iialmik, zu verweisen.

M 2) Mag der mit den Reichsstädten im Jahre 1614 geschlossene Vertrag

(dem es an Widerspruch von Seiten der Städte nicht fehlte) beschlossen gewesen sein

wie er will, so ist doch soviel unstreitig, daß das guantmm parlikium von 1000 fl.

p. Reichstag (oder bei dem fortwährenden Reichstage pro siuZmIo amm) künftig und

seit dein Juli 1806 nicht mehr gefordert werden kann, indem kein Reichstag mehr

besteht, folglich der gewesene Erbinarschall keine Funktion mehr hat. Was aber die

gefordert werdende Rückstände von 136 Jahren her mit 136 000 fl. betrifft, so wäre

der Hr. Graf, falls er mit dieser sonderbaren Prätension auszulangen hofft, an die

ehemaligen Reichsstädte, namentlich an die jenen Vertrag unterzeichnet habenden Städte

Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ulm mocko deren Souverains zu verweisen,

um dieselben an den betreffenden Höfen entweder zu sollicitiren, oder auch gerichtlich

einzuklagen.

Ml 4) Die Entschädigungsforderungen für die entbehrenden Steuern von einigen

ehemaligen Städten, z. B. Aalen, Weißcnburg, Nördlingen zc., welche auf alten kaiser¬

lichen Verpfänd- und Verleihungen beruhen sollen, gehören ebenso an die jetzigen

Souverains dieser Städte, und sind daselbst anzubringen, wenn änderst dieselbe oder

ein Surrogat dafür noch sxig'iblc sein sollten, woran aber umsomehr zu zweifelu ist,

als alle dergleichen Perceptionen durch die Rheinbunds-Akte erloschen zu sein scheinen.

M 5) Gehört die Separirung der Revenüen des Souverains und der Mediatisirten

bloß an den Souveräne oder — falls Streit zwischen beiden darüber entsteht — vor

den Bundestag und den Hrn. Protektor des Bundes, an welchen sich der Hr. Gr.

v. Pappenheim zu wenden haben würde. Bekanntlich aber gehört Bayern, welchem

der Hr. Graf unterworfen worden ist, zu den liberalsten Souverains, dessen Erklärungen

in Hinsicht der Mediatisirten wohl eher zum Typus der Behandlung derselben ange¬

nommen werden dürften, als daß Grund zur Beschwerde darüber vorhanden märe.

Ml 6) Das Vergleichsquantum für die Abtretung der Juden zu Regcnsburg

hat wohl mit Erlöschung des Reichstages und des deutschen Staatskörpers seit dem

Juli 1806 aufgehört, da der Hr. Graf seit Cessirung seiner erbamtlichen Würde gar

keinen Anspruchstitel mehr auf die Juden jener Stadt hat, welcher sogar schon stricto

fürs aufgehört hatte, als durch den Rcichs-Deputations-Schluß v. I. 1803 Rcgensburg

mediatisirt und dem damaligen Kurerzkanzler submittirel worden war.

Ml 7) Sind alle dergleichen Ansprüche auf Konccssionen, Strafgelder zc. (wenn

sie auch, was sehr zweifelhaft ist, ganz gegründet gewesen sein sollten) mit der Reichs¬

verfassung selbst erloschen; und sie gehören in die nämliche Klasse mit jenen snl> Mm.

1), für welche, als iutsritu rsi principalis verloren, nirgends eine Verbindlichkeit zur

Entschädigung vorhanden ist.

Endlich sind ack 8) mit dein Erbamte selbst natürlicherweise auch alle damit ver¬

bunden gewesenen Auszeichnungen erloschen, und ich wüßte nicht, welche Entschädigung

dafür gefordert werden könnte oder geben werden sollte? Wird vielleicht der Herr

Graf v. Pappenheim, seiner Herrschaft wegen, von Bayern, als seinein Souverain,

nicht als Standesherrn, sondern nur als subjizirter Reichsritter behandelt, so würde

derselbe die wünschende erhabenere Klassifikation bloß bei Bayern zu sollicitiren haben.

Es darf aber hiebet eben so wenig übersehen werden, daß er eigentlich kein Recht dazu

hat, indem die Herrschaft Pappenheim seit Erlöschung der Grafen von Lupfen sich nicht

mehr zum schwäbischen Grafen-Kollegio gehalten, dagegen in imxu mit der Reichsritter¬

schaft bis auf die neuesten Zeiten gestanden hat. Es bleibt somit meines Erachtens

nur der einzige Punkt

M 3) übrig, nämlich die Forderungen der Rückstände von den in amns 1767

u. 1791 bewilligten Römermonaten, für welche Ew. Hoheit sich zu Gunsten des Hrn.

Gr. v. Pappenheim gndgst. verwenden könnten. Diese Forderung geht aber bloß an
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die Ang'nkos der damaligen Reichsstände, welche im Rückstände geblieben sind und

denselben dermalen nach schulden, oder falls ein Theil davon durch die Rheinische

BundeS-Akte sollte mediatisirt geworden sein, an deren Souveräns. Um aber die

Debenten namentlich zu erfahren, hätte meines Erachtens vorerst der Hr. Gr.

v. Pappenheim das Verzeichnis derselben Ew. Hoheit vorzulegen und zugleich dabei zu

beurkunden, daß er seit der eingetretenen neuen Ordnung der Dinge diese Rückstände

von den ÄnAmlis resp. deren Souverains gefordert habe, mit seinen Forderungen
aber nicht gehört werde, oder aber deren Berichtigung verzögert werde. Inden: ich

solchermaßen den erhaltenen höchsten Auftrag der Begutachtung über das gräfl. v. Pappen-

heim'sche Gesuch erfülle, überlasse ich alles Ew. Hoheit gdgst. Entschließung und beharre

respektsvvllest Ew. Hoheit unterthänigster Diener Oberstem.
Nr. 475.

Frankfurt, 21. Fekr. 1899. Einverstanden,und wird Hr. Staatsrath
Hrhr. v. Eberstein ersucht, eine Abschrift dieses gründlichen Gutachtens verfertigen

zu lassen, welche durch Hrn. Staatsnnnister Hrhru. v. Albini den Grasen von

Pappenheim zugehen wird, als ein Beweis, daß Ich mich in dieser Sache mit dem

besten Willen dennoch nicht verwenden kann CM.

Nr. 476. Auf Gesuch <1. ck. Lünten:: cke llonKeiikoken, 21. Mai 1809 des

Wrinzeu Karl von Tljurn u. Caans.

Ich ersuche Herrn Staatsrath von Eberstein, das anliegende Schreiben den:

Herrn von Brintz zur Besorgung zuzustellen, indem Ich nicht weiß, in welcher

Gegend das Schloß Trngenhof sich eigentlich befindet; 2) ersuche ich Sie, Acir

Ihre gutachtliche Weinung über den vorliegenden Gegenstand zu schreiben, sich auch

zu erkundigen und Wir zu melden, ob in: Aönigreiche Westphalen, in: Hanauischen,

in: Bayreuthischcn und hauptsächlich in: Herzogthume Berg die Patrimonialgerecht-

saine aufgehoben seien, welches ich Wir bestimmt zu melden bitte; Z) da Ich

auf jeden Hall entschlossen bin, an den Protektor des Rheinischen Bundes zu

schreiben, so wünsche Ich sogleich die Abschrist des Württembergischen Ediktes in

französ. Sprache zu erhalten, sowie dasselbe wörtlich in das ckonrnnl cke Rrnnetort

eingerückt worden. Ich bin mit großer Hochachtung Ihr Freund GM.

M. Der Bericht fehlt.

Nr. 477. Aic Kinfüljrung des Locke in dem Aürst-Arimatischen

Staate.
Frankfurt, 26. Mai 1869. Euer Hoheit! Gelegenheitlich einer änderet: An¬

gelegenheit bemerkte mir der Hr. Direktor v. Mulzer zu Wetzlar, Eure Hoheit hätten

den Professoren bei der dortigen Rechtsschule ein Gutachten über die Einführung des

Locke Xg.poleon in den: Fürst - Primatischcn Staate abgefordert. Ich glaube es den

weisen Absichten Euer Hoheit schuldig zu sein, Hochdenenselben berichten zu müssen,

daß, da man grvßherzoglich hessischer, sodann herzoglich und fürstlich naussauischer Seits

mit den: nämlichen Vorhaben umgeht, diese Höfe sich in den: Grundsatze vereiniget

haben, gemeinsam hierin voranzugehen, da ihre Lande angrenzend, zun: Theil vermischt

unter einander liegen. Man hat großherzoglich hessischer Seits eigene Kommissarien

zur Vorbereitung der Sache ernannt, und von Seiten Nassaus befindet sich schon seit

einiger Zeit der hadamarische Herr Ober-AppellationSgerichtsrath v. Almendingen zu

Darmstadt, um gemeinschaftlich mit den hessischen Kommissarien die Sache zu bearbeiten,

wobei der inzwischen erschienene badische Locke blnpoleon mit zu Rathe gezogen und

mit den wechselseitigen Gutachten verglichen wird. Gemeinsames Einverständnis zwischen

den, vorzüglich den nahe angrenzenden konföderirten Fürsten scheint allerdings wesent¬

liches Bedürfnis zu sein, indem bei dessen Vernachlässigung ganz gewiß jener schäd¬

liche Mißstand erfolgen würde, welchen zwei der schätzbarsten Schriftsteller über den

Locke Mpoleon (Hr. von Almendingcn und Hr. v. Dalwigk) geahnet haben, daß man

ansonsten soviele Locke Rnpoleon haben würde, als Gebiete in der Konföderation seien,
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wovon keiner dein andern und keiner dem Original ähnlich sähe. Ein Mißstand,

wodurch anstatt die durch die bisherige verschiedene Landrechte bestandenen Rechts-Un¬

sicherheiten zu heben, nur neue und größere Verwirrung entstehen würde. Vielleicht

wären Euer Hoheit dieser Betrachtung ivegen geneigt, der von Hessen und Nassau für

nützlich erkannten gemeinsamen Berathung beizutreten, als welches ich Höchstdero tiefen

Einsicht und Ermessen der vermischten und angrenzenden Lage des Fürstenthums

Aschaffenburg, dann des hiesigen und Wetzlarer Gebiets mit jenen Staaten halber

nnterthänigst anheimstellen muß, und respektvolles! verharre Euer Hoheit unterthänigster
Diener Ebrrsteii».

Nr. 478.

Am 37. Ultti 1807. Euer Hochwohlgeboren bemerke ich hierauf aus höchstem

Auftrage blm"", daß Höchst Sie mit diesen Grundsätzen allerdings einverstanden seien,

wenn es einmal zur Einführung des Eocka Rnpoläon kommen werde. Vorerst ist nur

den Professoren Bachmann, Sticket und Abel die gutachtliche Bearbeitung der etwaigen

Modifikationen nach allgemeinen und Lokal-Verhältnissen aufgetragen. Diesen ward

auch der badische Entwurf zugeschickt und sollen sich auch in Gießen nin die Grund¬

sätze des Eackv ack lloe erkundigen. Ihr Gutachten soll alsdann den verschiedenen

Regierungsbehörden zu Frankfurt, Regensburg, Wetzlar und Aschaffenburg mitgetheilt

werden und hierauf durch ein paar ausgezeichnete Rechtsgelehrte ein Ganzes gemacht

werden, welches sich vorzüglich nach den Grundsätzen unserer Nachbaren, wie es Euer

Hochwohlgeboren richtig bemerken, richten soll. habe ich dem Grafen v. Hazfeld

aufgetragen, sich wegen der Einführung des Eocks Rnpoläon in Sachsen die Meinung

des Königs zu erbitten; das Definitive ist demnach noch ausgesetzt, weil lZm'""° Sich

hierin nicht übereilen wollen; ohnehin würde eine politische Veränderung alles einzelne

wieder umwerfen, und wir können derselben doch am Ende nicht entweichen. Mit

innigster Hochachtung gehorsamster Freund Gruben.
Nr. 479.

Herr Staatsrath Freiherr von Eberstein wird beiliegendes darinstädtische

Schreiben zur Einsicht mitgetheilt mit dem Bemerken, daß Ich zu der vorgeschlagenen

Konferenz nach Gießen absenden werde den hiesigen Gber-Appellations-Rath Danz,

den Professor in Aschaffenburg Bach mann und den Professor in Wetzlar Stickel.

Ich ersuche den Hrn. Staatsrath Freih. von Eberstein in dieser Waß ein Antwort¬

schreiben in meinem Namen zu entwerfen und beizufügen, daß ich deswegen drei

Aommisfarien ernenne, weilen die Verhältnisse von Frankfurt, Aschaffenburg, Wetzlar

lind Regensburg so sehr verschieden find. Gnrl.

Frankfurt, 20. Iunius s309.
- Nr. 480.

Fra»rlif«rt> 30. Mai 1809. Eurer Hoheit habe ich die Gnade, anliegen¬

des gestern erhaltenes Schreiben des Herrn Konsuls Hestermann zu Neapel unter-

thänigst vorzulegen. Es enthält seine vermeintliche Rechtfertigung gegeil die von dem

Herrn Minister äss Ualnkioils Lxlkrisurss murgnis <lk Enlla durch den königlichen

Botschafter zu Paris an Eure Hoheit gebrachte Beschwerde. Unmaßgeblich erachte ich

unterthänigst, daß dasselbe ohne weitere Rückantwort lediglich aus sich erliegen bleiben

könne, da diese Sache seitdem schon ziemlich in Vergessenheit gekommen ist. Zwei

tödliche, kurz auf einander gefolgte Krankheiten des Herrn Konsuls sollen seine Recht¬

fertigung verspätet haben. Respektvolles! beharrend unterthänigster Diener
Gberxitkin.

Nr. 481.

Afchaffenburg, den 38ten. Am besten ist's, die Sache beruht auf sich.

Auch wüßte ich ihm weiter nichts zu antworten, als den bekannten Denkspruch:

8is Immilis, krnter. Die Warnung wird dem sonst braven Wanne nützlich sein.
Cm!.

Frnnlrfnrt, 37. Wni 1809. Euer Hoheit habe ich die Gnade, zu berichten,

daß ich die dahier eingesammelten Beiträge für Regensburg in dein Betrage von
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sechszehntausend achthundertnndneunzig Gulden heute dem Postwagen in zwei mir von

den Hrn. Gebr. Bethmann unentgeltlich gegebenen Anweisungen an Hrn. Dittmer's

Söhne zu Regensburg an des Hrn. Staatsministers Frhrn. von Albini Exe. abgeschickt

habe. Ohne ruhmredig zu sein, darf ich mir schmeicheln, daß ich durch meine Auf¬

munterung Vieles zu diesen Gaben beigetragen habe, so gering auch der Beitrag ist,

den ich aus eigenen Mitteln dazu leisten konnte. Respektsvollest beharrend Ew. Hoheit
unterthänigster Diener Eber,stein.

N. S. Soeben erhalte ich daS Moratorium E. H. dieses Gegenstandes wegen. Dieses ist folglich er¬
ledigt. Die Gelder waren schon am Mittwoch zur Absendung bereit. Ich konnte aber erst heute frühe
mit den Hrn. Gebr. Bethmann des Zählens derselben halber in Richtigkeit kommen. S.

Nr. 482.
Aschaffenburg, den 39ten. Ich danke dem Hrn. Staatsrathe verbindlich

und erkenne Ihren edeln Eifer mit lebhaftem Danke. Ich bitte, dem Hrn. General¬

konsul Bethmann viel Schönes zu sagen. Ich bin mit großer Hochachtung Ihr

Freund von Herzen. Em!.
Nr. 483.

Afchaffenburg, 11. Aug. 1899. WohlgebornerFreiherr, werthester Herr
Staatsrath! Ich bitte, beide Anlagen mit Aufmerksamkeit zu lesen. Sie werden

daraus bemerken, daß ungegründete Ansprüche früher oder später von selbst scheitern.

Aus guten Gründen wünsche Ich eben nicht in Beziehung auf das Haus Darm¬

stadt Beschwerde bei dem Kaiser Napoleon zu führen in einen: Zeitpunkte, in

welchem Sie, werthester Herr Staatsrath, über diesen Gegenstand in freundschaft¬

lichen Unterhandlungen begriffen sind. Unterdessen kann es nicht schaden, wenn

Sie gelegentlich dem Hrn. Gesandten von Hedouville davon sprechen, ohne jedoch

noch zur Zeit etwas Schriftliches zuzustellen. Gut ist es immer, daß dieser brave

Ulann die wahren Verhältnisse und unsere Uläßigung kennt. Ich bin mit be¬

sonderer Werthschätzung Dero Freund Eurlus.

An den Herrn Geh. Staatsrath Frhrn. v. Lberstein.

Nr. 484.
Frankfurt, 14. Aug. 1899. Euer Hoheit! Der gnädigste« Weisung vom

11. dieses zufolge habe ich nicht versäumt, dem Herren Gesandten v. Hedouville den

Antrag zu erzählen, welchen der großherzoglich hessische Hr. Gesandte v. Pappenheim

zu Paris an den Hrn. Grafen v. Beust daselbst wegen gemeinsamen Vorstellungen

bei des Kaisers Maj. gegen die von dein Hanau- und Fuldaischen Lehnhofe aufgestellte

Behauptungen der fortdauernden lehensherrlichen Verhältnisse in den Landen der

konföderirten Fürsten gemacht hat. Herr v. Mckouvilla wird davon den erforderlichen

Gebrauch höchsten Orts machen. Ewer Hoheit haben schon in der Antwort an den

Hrn. Grafen v. Beust die Grundsätze umständlich entwickelt, aus welchen man diesseits

die Möglichkeit der Fortdauer lehensherrlicher Rechte eines konföderirten souverainen

Fürsten in den Landen des andern, jedoch der Souverainität untergeordnet, von An¬

beginn an behauptet hat; und selbst bei Erlassung des Aschaffenburger Lehen-Patents

zur Einziehung.der fremdherrlichen Lehen zu dem diesseitigen Lehnhofe haben Ew.

Hoheit u) den Fall ausdrücklich ausgenommen, wo, wie mit Darmstadt, besondere

Vertrüge in cantrarium vorliegen; b) haben Höchstdiesclben immerhin diese Anordnung

nur provisorisch und in rstorsionnin der Erklärungen aller übrigen konföderirten

Fürsten in so lange verstanden, bis der Bundestag die strittige Frage in welch einem

Sinne werde entschieden haben.

Der dermalen unterliegende Fall mit Hanau und Fulda ist aber noch ganz

anderer Art, als jener zwischen zweien konföderirten Fürsten unter sich. Diese beiden

Fürstenthümer waren weder am 12. Juli 1806 der Konföderation beigetreten, noch

haben sie sich inzwischen dazu bekannt. Sie bleiben demnach gegen die konföderirten

Fürsten in ebendem Verhältnisse, in welchem jeder dritte nicht konföderirte Fürst gegen

dieselbe steht. Der Rheinische Bund hat nämlich den wohlhergebrachten Rechten eines

Dritten weder derogiren können noch wollen. Ich darf hiebei Euer Hoheit jenes
40



hiemit gleichstimmende Gutachten untcrthänigst in Erinnerung bringen, welches die
hiesige fürstl. General-Kommission rücksichtlich der fuldischen Lehen, welche die Stadt
Frankfurt zu Donamss, sodann wegen der fuldischen Lehen, welche das Haus Solms
zu Nieder-Urselbesitzt, an Höchstdieselbe erstattet hat, worauf Euer Hoheit zu
resolviren geruhet haben, daß vor der Hand und solange über Fuld nicht
definitivewerde entschiedensein, die Sache in ihrem bisherigen Zustande ver¬
bleiben solle.

Der hessische Lehnhof zu Gießen hat schon früher mit dem Hanau- und fuldischen
Lehenhofe Streit über dergleichen Lehen gehabt, welche die der hessischen Souveraiuität
unterworfenen Freiherrn von Riedesel besitzen. Er wollte dieselben ohne weiteres an
sich ziehen: allein, sobald die Lehenhöfe zu Hanau und Fuld etwas ernstlich wider¬
sprochen hatten, ließ man hessischer Seits von seinen Behauptungen ab und stellte eins¬
weilen alles wieder in Stockum Mstinnm her, indem man es nicht für rathsam hielt,
mit Napoleon zu streiten. Dagegen scheint man den ministeriellen Weg der Unter¬
handlung einschlagen zu wollen, und der Antrag des Gr. von Pappenheim zu Paris
ist der Fingerzeig dazu. Daß eine Übereinkunft mit dem Kaiser — im Fall er Hanau
uud Fuld für sich zu behalten willens sein sollte, wünschenswerth sein werde,
unterliegt wohl keinem Anstände. Ohne eine ihm zu machendeKompensation aber
wird er sich schwerlich dazu verstehen! Sollten dagegen Hanau und Fuld an einen
konföderirten Fürsten vergeben werden, so wird sich wohl aller Anstand von
selbst heben.

Der Unterhandlungen mit Darmstadt wegen habe ich schließlich noch die Gnade
beizufügen,daß vor ungefähr 14 Tagen der jenseitige Hr. Kommissarius Geh. Rath
Bigeleben hier bei mir war, große Entschuldigungen über die Zögerungenmachte,
in acht Tagen wiederzukommen versprach, bis jetzt aber nicht erschienen ist.
Respektsvollest beharrend Euer Hoheit unterthänigster Diener

Eber.strm.Nr. 485.
Afchaffenburg, de» ISten. Ich danke dem Hrn. Staatsrathc für die

Besorgung und bin mit dein Inhalte Ihrer gründlichen Bemerkungen ganz ein¬

verstanden. Ls war vorzusehen,.. daß die Darmstädtcr sich in den Unterhand¬

lungen nicht übereilen würden. Üble Dinge wollen Weile haben. Ich bin mit

vieler Werthschätzung Dero freund Cnrl.Nr. 486.
Aschaffenlmrg, 28. Okt. 1809. Werthester Herr Staatsrath! Ich über¬

sende Ihnen hierbei die Abschrift meines Briefwechsels mit dem bekannten Grafen

von Pfaffenhoven. Ich bitte, seinen Brief und meine Antwort dem Herrn

v. Hedouville im Vertrauen vorzulegen. Ich bin von Herzen dero Freund
C»rl.Nr. 487.

Frankfurt, 26. Mai 1810. Euer Hoheit! Der hiesige Bürger und Handels¬
mann v. Bethmann hat mir gestern in seiner Eigenschaft als russischer General-Konsul
in der Rheinischen Konföderationden unterthänigst anliegenden Brief geschrieben,
worin er Euer Königliche Hoheit von dem kais. Dekret über eine neue Organisation
des russischenStaatsraths, sodann von dein zwischen Nußland und Österreich geschlossenen
Abtretungs- und Demarkations-Vertrage in Gallizien Theil giebt. In soweit als Hr.
v. Bethmann einen bloßen Brief an mich geschrieben hat, möchte nichts dabei zu er¬
innern sein, wenngleich die Konsuls, als für bloße Kommerzial - Gegenstände bestellte
Agenten, nirgends zu diplomatischen Kommunikationenzugelassen werden, und wenn
Hr. v. Bethmann es versucht hätte, eine Note einzureichen,dieselbe ihm ohne Zweifel
hätte zurückgeschicktwerden müssen. Die Nicht-Anwesenheit eines russisch-kaiserlichen
diplomatischen Agenten möchte dennoch diese sonst ungewöhnliche Kommunikation ent¬
schuldigen. Dagegen finde ich mich verpflichtet, Eurer KöuiglichenHoheit darauf auf¬
merksam zu machen, daß Herr v. Bethinann affektirt zu zwei Malen in diesem Schreiben
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den Ausdruck zu gebrauchen: 8. iK. 1'lÄnpkrsur mau inaibrs. Dieser Ausdruck

kauu nur van einem Fremden als Konsul anwesenden luclivicluo jener dlution, zu

welcher er gehört, nicht aber von einem Unterthanen, gebraucht werden, welchen: sein

Landesherr die Erlaubnis aus Gnaden ertheilet hat, die Kommerzial-Verhältuisse eines

fremden Reiches in seinein Lande zu besorgen. Niemand kann zweien Herren dienen,

und sobald er gegen den Staat oder Fürsten, dessen bknterthan er ist, einen fremden

Souverain als 80?? mnitre prädiziret, Hort er auf, seinen Landesherrn als solchen

zu erkennen. Euer Königlichen Hoheit kann seit geraumer Zeit die Bemerkung nicht

entgangen sein, das; Hr. v. Bethmann bei jeder Gelegenheit es versucht, sich an das

Eorps ciiplcnnubiguk zu accrochiren, zu welchem er nach seinen Verhältnissen nicht ge¬

hört, und welches ihn nicht als zu ihm gehörig erkennt. Ein ganz neuer Versuch dieser

Art liegt darin, daß Hr. v. Bethmann nicht nur selbst die russische Kokarde tragt

(welches ihn: in bürgerlichen Kleidern nicht und nur dann zu gestatten wäre, wenn

er in der russischen Konsuls - Uniform erscheint), sondern sie jetzt auch — erst seit

einigen Tagen — seinen Leuten tragen läßt. Ich habe sie gestern an seinem Kutscher

und Jäger gesehen. Diese Freiheit haben allein fremde Gesandte oder fremde

Konsuls, nicht aber Unterthanen, welche auswärtige Konsulatsgeschäfte inachen. Sie

deutet gerade zu auf Exemtion und Immunität, und wenn, was so leicht geschehen

kann, ein Bethmannischer Bedienter mit der russischen Kokarde in einem Wirthshausc

oder sonsten mißhandelt oder arretirt würde, könnte man nicht änderst, als in sehr

unangenehme Kollisionen mit den? russischen Hofe verflochten werden. Den?? soivie die

Flagge das Schiff einer Nation deckt, so decket die Kokarde die Person dessen, der sie

trügt. Ich glaube die Aufmerksamkeit Euer Königlichen Hoheit auf dergleichen aus

den? Aristokratismus des Geldes herfließende Versuche, sich einen Nepräsentations-

Charakter beizulegen und nach und nach gesnndschaftliche Rechte und Immunitäten

zu erschleichen, rege machen zu müssen. Driueipiis obsbu! ist ii? solchen Fällen eine

Klugshcits - Regel. Ich darf mir Euer Königlichen Hoheit bestimmte Verhaltuugs-

befehle, hierüber unterthäuigst erbitten. In der Hauptsache möchte mir unmaßgeblich

zu kommittireu sein, dein Hrn. v. Bethmann auf sein Schreiben als russischer Konsul

zu antworten, die Wendung aber zu gebrauchen, ,,cp?« 8. u. uvuib vü gu'il ??s

8S trcmv« Point äs öliumtrs ckv 8. U. plöinporeur cl« toutS8 ls8 Iiu88i«8 ck'-reerö-

üitü uuprÜ8 ck'lüllo, ennLSnti ü rsekvoir 168 eommunicmticum tüitas pur l'cwgana

ckk ülr, in Ec>N8ul pmwrul." Dieses alles de??? einsichtsvollsten Ermessen Euer König¬

lichen Hoheit unterthänigst unterstellend und Höchstdero gnädigste Entschließung er¬

wartend, beharre ich in tiefste??? Respekte Euer Königlichen Hoheit uuterthänigster
Diener Elmstein.

Untcrthänigste Bemerkung. Die Kommunikationen der Konsuls gehen (wenn sie nicht zugleich
wie Hesternmnn in Neapel Agenten sind) nicht an das Departement der auswärtigen Geschäfte,
sondern an das Ministerium deS Kominerzcs, da sie nur auf Handels-Verhältnisse Bezug hahcn
können, und alle politische Kommunikationen durch die diplomatischen Agenten laufen,

Nr. 488.

Aschaffenlmry, den ZVten. Herr Staatsrath habe,? un wesentlichen ganz

recht. Auch bin ich fest entschlossen, die vorgeschlagene?? Ivege einzuschlagen. Ich

werde zugleich jene Schonung eintreten lasse??, welche mit den diplomatischen

Souveraiuitätsrechten vereinbarlich ist, und welche ich gern in Betreff eines Bcanucs

beobachte, der ei?? rechtschaffener Bürger und Einwohner Frankfurts ist, dort gern

alles Gute befördert, eines der stärkste?? dasigen Haudluugshäuser leitet, sich durch

anhaltende persönliche Dienstfertigkeit und gute Eigenschaften meinen Dank und

Freundschaft erworben hat, und die Ehre genießt, der Generalkonsul eines der ersten

und größten Höfe Europas zu fein. Ich bin mit vieler Hochachtung Dero Freund
CÄrluB.

Nr. 489.

„Die sämtlichen vertriebenen Albstädter Unterthanen", welche nächtlicher

IDeile durch eil? starkes Aommaudo darmstädtischer Soldaten überfalle??, ausgeplündert40*
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und des Landes verwiesen wurden, bitten den Großhcrzog, als ihren früheren Landes¬

herrn, sich beim Großherzog in Darmstadt für sie zu verwenden, oder wann dies

nicht angängig, daß sie sich im hanauischen Freigericht mit Handarbeit ernähren
und niederlassen dürfen.

Herrn Staatsrath Freih. von Gberstein gcschiehet der Auftrag, sich mit vieler

Aläßigung für die Supplikanten in Darmstadt, ohne dieselben zu nennen, zu ver¬

wenden, und „wenn sich die Supplikanten bei Euer Hochwohlgeb. melden, denselben

gefälligst Trost zuzusprechen". Hanau, 27. Iunius (8(0. Cml.
Nr. 490.

Frankfurt, 13. Juli 181V. Euer Königliche Hoheit geruhetcn, auf die
von den geflüchteten hessischen Unterthanen zu Albstadt eingereichte, hier unterthänigst

anliegende Vorstellung mir unterm 27. v. M. aufzutragen, „mich mit vieler Mäßigung

für die Supplikanten in Darmstadt zu verwenden, ohne dieselbe zu nennen, und diesen

Leuten, wenn sie sich bei mir melden würden, Trost zuzusprechen". Ich hielt es dem¬

nächst vordersamst für nothwendig, das Erscheinen dieser Leute bei mir abzuwarten,

um genauer mich über das Verhältnis der Sache zu belehren, worüber die eingereichte

Supplik nur unzulängliche Bruchstücke zu enthalten schien. Erst nach acht Tagen stellten

sich zwei Männer von den Albstädtern bei mir ein, welche ich näher über alle Um¬

stände vernahm. Da mir aber schon vorher, besonders durch den sehr verträglichen

und billigen Herrn Geh. Rath Frhrn. v. Türckheim bekannt worden war, daß das

Amt Alzenau sich sehr gröblich gegen die landesherrlichen Befehle vergangen hatte, und

die in offene Empörung übergegangene Auflehnung nicht zu rechtfertigen seie, wenn¬

gleich v. Türckheim mir selbst zugegeben hatte, daß man großherzoglich-hessischer Seits

mit zu strengen Maßregeln verfahren seie; so erachtete ich der Klugheit gemäß zu sein,

um durchaus nicht Euer Königliche Hoheit zu kompromittiren, mich noch vorher in

Darmstadt bei einem vertrauten Manne näher zu erkundigen, insbesondere auch darüber,

ob überhaupt einer diesseitigen höchsten Verwendung stattgegeben werden .... Ich

schrieb demnach an den Euer Königlichen Hoheit bekannten sehr redlichen und bescheidenen

Herrn Hof-Kammerrath und Kammer-Prokurateur Hofmann, von dem ich gestern die

in der Urschrift unterthänigst anliegende Antwort erhielt. Wenn es nun gleich sein

mag, daß die im Februar d. I. eingerückte Militär-Kommission (wie es meistentheils

bei dergleichen Konnnissionen der Fall ist) in mocko excedirt habe; so scheint es doch

dagegen nicht minder wahr, daß die Albstädter, nachher entflohene Unterthanen, sehr

strafbar sein, wie denn Herr Hofmann behauptet, daß einige derselben sogar Todes¬

strafe verdient hätten. Als Haupt-Rädelsführer und besonders gravirt nennt er die

2 Männer Joh. Kunzmann ssn. und den sogenannten Bayerfürsten Ulrich, welche beide

auf keinen Fall Vergebung von Sr. König!. Hoheit dem Herrn Großherzog von Hessen

zu erwarten hätten. Überhaupt wird den sich geflüchtet habenden und sich dermalen

im Hanauischen aufhaltenden Unterthanen Schuld gegeben, die Zurückgebliebenen heim¬

lich aufzuwiegeln und zur ähnlichen Auflehnung gegen ihren Souverain anzureizen.

Ich habe diese Beschuldigungen den heute wieder bei mir erschienenen zwei

Albstädtern nicht verheimlicht und sie namentlich über Kunzmann und Ulrich befragt.

Sie nahmen aber stark die Partie zwei der Genannten und gaben sie für ebenso

rechtliche als verständige Männer aus. Ich konnte diesen Leuten übrigens nichts weiteres

sagen, als daß ich vordcrsamst an Eure Königliche Hoheit meinen unterthänigsten Bericht

erstatten würde und dieselbe bei Höchstderoselben glücklichen erfolgenden Rückkunft von

Fuld wohl daran thun würden, sich neuerdings bei Höchstdenenselben zu präsentiren.

Es wird nun darauf ankommen, ob Eure Königliche Hoheit mir zu befehlen geruhen

wollen in Höchstdero Namen öffentlich für diese Leute aufzutreten oder nicht? Ver¬

wendungen dieser Art sind schon an sich immerhin bedenklich und werden von den

betroffenen höchsten Souverainen nicht gern gesehen. Bei den Unterthanen des Amtes

Alzenau ist eine solche um so bedenklicher, als dieselben schon unter kurmainzischer

Hoheit als sehr unruhig bekannt waren — und sich gegen ihren dermaligen höchsten

Souverain grohe Verbrechen sollen schuldig gemacht haben. Dem Amte Alzenau würde



seiner geographischen Lage nach nicht besser geHolsen werden, als wenn dasselbe das

Glück hätte, unter Eure Hoheit milde Regierung zurückzukommen, welches — da dem

hanauischen Amte Balenhausen entsagt werden mühte — so leicht durch Hinweisung des

Amtes Alzenau zum Grostherzogthum Frankfurt an des Erstem Stelle hätte geschehen

können. Diesem ungeachtet sehe ich Euer Königlichen Hoheit höchsten Befehlen entgegen

und habe die Gnade, respektvollst zu beharren Euer Königlichen Hoheit unterthänigster

Diener ^ Eber,stein.
Werthestcr Herr Staatsrath! Mein Wunsch in Betreff dieser vertriebenen

Leute aus dem Hrcigericht gehet dahin, daß die Bestrafung von Seiten des Landes¬

herrn gegen die Rädelsführer, wenn sie nothwendig und unvermeidlich ist, etwa in

einer Schanzarbeit im Darmstädtischen bestehen und solche Verbrecher nicht durch

Landesverweisung von Haus und Hos vertrieben werden. Wo sollen diese Leute hin?

Ich bin entschlossen, sie nicht aufzunehmen, weilen solche Aufnahme von Seiten

Darmstadts mißdeutet werden konnte. Unterdessen dauern Mich diese Leute doch sehr,

weilen jeder Mensch doch irgend einen Aufenthaltsort haben muß. Wenn diese

Leute nach Ungarn, Rußland oder Amerika auswandern wollten, so würde Ich sie

gerne in der Stille und in fremdem Namen durch Reisegeld unterstützen. Belieben

Sie der Sache nachzudenken und Mir Ihre Meinung im Vertrauen zu eröffnen.

Ich bin mit vieler Hochschätzung Dero Herzensfreund Carl.
Nr. 491.

Frankfurt, 18. Angl. 1810. Eure Königliche Hoheit haben mir gestern ein

k. bayerisches Notifikationsschrcibench über die Entbindung der Königin mit dem Befehle

zugehen lassen, ein Glückwünschnngsschreiben darauf zu entwerfen. Ich must aber vorerst

folgende unterthänigste Bemerkung machen und um höchste Verhaltungsbefehle bitten. Es

giebt nämlich der König von Bayern Euer Königlichen Hoheit in der Anrede nur den Titel:

„Hochwürdigster Fürst!" in dem Kontext nur „Euer Hoheit" und eben auch nur am

Schlüsse „Eure Hoheit". Der Kaiser von Österreich hat Höchstdenenselben jüngst gegeben:

„Durchlauchtigster, Hochwürdigster Fürst!" und am Schlüsse: „Eweren Liebden".

Prensten, Sachsen und selbst der stolze König von Württemberg haben gegeben: „Hoch¬

würdigster, Durchlauchtigster Fürst!" im Kontext und am Schlüsse aber „Euer

Königliche Hoheit und Liebden". Da der Folgen wegen die Behandlung von Seiten

anderer Höfe nicht ganz gleichgültig ist, so frage ich unterthänigst an, ob dieser Mistgriff

nicht gerügt werden solle? welches, um den glimpflichen Weg zu gehen, am schicklichsten

dadurch geschehen könnte, dast dem bayerischen Hrn. Gesandten Frhrn. v. Reding (durch

welchen das Notifikationsschreiben an den Hrn. Minister Gr. v. Beust, wie ich höre,

gekommen ist) bei Zustellung der Antwort an seinen König zugleich in einer ihm von

gedachtem Hrn. Gr. v. Beust zuzustellenden Note der begangene Kanzleifehler bemerkt

und dessen Verbesserung für die Zukunft angesonnen werde. Sollte dieses wider Ver-

mnthen den verlangten Erfolg nicht haben, so würde nichts anderes übrig bleiben, als

keine k. bayerische Anschreiben, wenn sie durch den Gesandten übergeben werden und

nicht in der gehörigen Form abgefaßt sind, mehr anzunehmen, jene mit der Post

ankommende aber unbeantwortet zu lassen. Eure Königliche Hoheit geruhen, mir Hoch-

dero gnädigste Weisung hierüber zugehen zu lassen.

Gelegentlich dessen habe ich zugleich die Gnade, anzufragen, ob Höchstdieselben

genehmigen, dast ich am 25. dieses, als dein Ludwigs- und dreifachen Namenstage des

Hrn. Grostherzogs, der Frau Grostherzogin und des Hrn. Erbgrostherzogs von Hessen,

mich nach Darmstadt begebe, um dort zu gratulircn; indem, wie ich vernehme, au

besagtem Tage groste Gala dortselbst sein wird. Der kaiserlich österreichische Hr.

Gesandte nimmt sich ebenso vor, zu diesem Ende sich dahin zu verfügen. Der höchsten

Entschließung entgegen sehend, beharre ich in tiefstem Respekt Ew. Königlichen Hoheit

unterthänigster Diener Oberstem.

*) Auf der Anzeige ck. ä. München, 25. Julius 1810 steht: „Hr. Geh. Staatsrath Frhr.
v. Eberstein wird ersucht, ein Glückwünschungsschreiben hierher zu schicken. Aschasfenburg, 1ö. Aug. 1810.

Carl.



- 630 —

AschaffcttbtN'g, 19. August. Ich danke verbindlichst für die mitgetheiltenBemerkungen, muß jedoch dagegen bemerken: a) daß auch ehemals die Aurfürsten
königlichen Rang zu behaupten suchten; daß b) nach der Bundesakte die Fürsten
erster Alasse, worunter ich der vorstehende bin, königliche Ghren haben; daß mithin
o) dasjenige, was nur der großherzogliche Charakter beizulegen scheint, für mich
kein neues Recht ist, sondern mir längst gebührte, mir auch von dein sranzös.
Aaiser innner gegeben wurde. Ich überlasse meinem Herrn Nachfolger, hierin das¬
jenige zu thun, was er für zweckmäßig erachtet. R?as mich anlangt, so bekenne ich
ausrichtig, daß ich auf solche Dinge in meinem ganzen Leben keinen bverth gelegt
habe, und ich konnte nicht wahrnehmen, daß ich dadurch in der öffentlichenAchtung
verloren hätte. Rur scheinet, daß es inkonsequent sein würde, wenn ich jetzt erst
Auszeichnungen in Anspruch nehmen wollte, die mir längst gebührten. Dieser
Gegenstand mag aus sich beruhen für die kurze Zeit, die ich vielleicht noch zu leben
habe, und es würde mir leid sein, als Primas das so nützliche Band wechselseitigen
Vertrauens wegen unbedeutender Worte zu brechen.

Gs wird mir recht angenehm sein, wenn Sie dem Galatage in Darmstadt
beiwohnen. Sobald Sie Runister-Staatssekretär werden, übertrage ich die Darm¬
städtische Gesandtschast dem Freihcrrn von Geuben, welcher dort wohnen wird.
Ich bin mit vieler HochschätzungDero Freund Cm'l.
Nr. 492.

Frattttfnrt, 9. Aug. 1811. Euer Königliche Hoheit! Die untcrthänigst

hier zurückkommende Berichte und Eorrssponcksn? betreffen zwei verschiedene Gegen¬

stände. Der erste ist die Forderung des Glasschleifers Orth für an den Kurprinzen

von Hessen gelieferte Spiegel ins Hanauer Schloß in: Jahre 1806. Dieser Gegen¬

stand ist schon dadurch erledigt, das; a.) nachdem durch den Hrn. Dammer Herrn v.

Bardeleben eingekommen Zeugnisse des Kurprinzen diese Spiegel bis auf die Summe

von 30 Earolins bezahlt waren; I?) dadurch, daß Euer Königliche Hoheit dein gedachten

Orth nicht nur ungebrauchte Spiegel für die von ihm selbst geschätzte 472 fl. haben

zurückgeben lassen, sondern ihm noch durch Hrn. Zahlmeister Osins ein gnädigstes frei¬

williges Geschenk von 300 fl. gegeben haben, welchemnach Orth über das vnplum

seiner restirenden Forderung erhalten hat, wie dieses der Geh. Kammerrath voarinA

in seinem Berichte v. 3. d. ausgeführt hat.
Der zweite Gegenstand ist, daß der Herr Kurprinz die Vermuthnng hegt, als -

seien Euer Königliche Hoheit Willens, ihn:, nach Abzug des Rückständigen,den Betrag
für sämtliche Spiegel herauszuzahlen. Worauf diese Vermuthnng sich gründe, ist zwar
nicht abzusehen; ich glaube aber unmaßgeblich, daß Eure Königliche Hoheit sich in
dergleichen Erwartungen oder Vorschläge schlechterdingsnicht einlassen können. Bei
jeder Veranlassung haben Eure Königliche Hoheit den sehr richtigen Grundsatz auf¬
gestellt, und müssen denselben fest behaupten, daß Höchst Sie Ihr Recht auf Hanau
nebst allem, was darin ist, nicht von dem Kurfürsten von Hessen und dessen Familie,
sondern allein von dem Kaiser Rapolson, als Eroberer und in Gemäßheit des Tilsiter
Friedens legitimen Besitzer der ehemaligen kurhessischen Staaten, haben; folglich daß
Höchstdieselbe nicht in die jnra. st, «Mig'gckionsL des Kurfürsten und Kurprinzen von
Hessen, sondern allein des Kaisers snccedirt haben. Der gegentheiligeSatz würde
von den nachtheiligsten Folgen für Eure Königliche Hoheit sein.

Hinsichtlich der Mobilien in dem Schlosse zu Hanau (welche ebenso gut als
andre Dinge par ckroit äs oongusts Eigenthum des Eroberers geworden waren)
kömmt noch hinzu, daß im Laufe des vorigen Jahres der Kaiser Euer Königlichen
Hoheit mit den sämtlichen im Hanauer und Fuldaer Schlosse befindlichen Mobilien
ein Geschenk gemacht und solches Höchstdenenselben durch den Hrn. Gesandten Gr.
v. Dsckonvills hat eröffnen lassen. Euer Königliche Hoheit sind daher wegen diesem
niemandem, am allerwenigstenaber dem abgekommenen Eigenthümern etivas schuldig;
und wenn Höchstdieselbe im Gefühle der Billigkeit einigen Arbeitern und Lieferanten,
welche noch nicht bezahlt waren, eine Entschädigung haben reichen lassen, so ist dieses



eine Wohlthat, welche diese armen Leute mit Dank zu erkennen haben, und ans dem

Grundsatze beruht, us gnis loanpletiar tiak cum üamuo ulksriu«. Dies ist aber den

vorigen Eigenthümern, und so namentlich dein Kurprinzen von Hessen, durchaus fremde

Sache. Mit diesen haben Eure Königliche Hoheit schlechterdings nichts zu schaffen, noch

sich mit ihnen zu berechnen oder ihnen herauszuzahlen.

Ich gebe daher mein untcrthänigstes Gutachten dahin ab, daß 1) Orth mit seiner

mehr als befriedigten Forderung möge abgewiesen werden; dagegen 2) die Vermuthung

des Herrn Kurprinzen von Hessen, als wollten Eure Königliche Hoheit ihm etwas

herauszahlen, ganz mit Stillschweigen übergangen werde. Der Höchsten Entschließung

alles unterthänigst anHeim stellend, beharre ich respektvollest Eurer Königlichen Hoheit

unterthänigster Diener Ebstein.

^.ä. I, einverstanden.

Jal 2, wird gelegentlich zu bemerken sein, daß ich die von Frankreich eroberten

Blobilien in einem sehr hohen preise erkauft habe. Cur!.

Aschaffenburg, 7. Aug. s3ss.
Auf einen Bericht <t. ct. kfanau, 2-z. Jan. zszl, den :c. Döring in der Grth'schen Sache

erstattet, findet sich folgendes Besknpt: gersmuo bleibt noch immer ein Zweifel übrig, ob ein
Bürger und lfandwerksmann so viele Jahre lang unerhört geblieben bei wirklich gelieferter Ivare,
da der Erbprinz und auch bfcrr Marschall Volm^ bekanntlich gute Gesinnungen haben. Ich kom-
promittirc hierin auf lfcrr von Buderus, indem derselbe wahrscheinlich Gelegenheit hat, sich
im Stillen zn erkundigen, ein einziges kvörtchcn Ja oder Bein von Seiten des Prinzen, auch nur
mündlich gesagt, würde mich entscheiden. Eiuswcil lege ich als freiwilliges Geschenk eine An¬
weisung von Zoo fl. bei auf meine von Kim. Osius zu verrechnenden privatgclder. Euer lvoblgeb.
danke ich verbindlichst für die übernommene Bemühung und bin mit vieler tverthschätzung Dero
ergebener Carl."

Aschaffenburg, 29. Jan. MM-
Auf einen zweiten Bericht cl. cl. bsanau, z. Aug. ;sn von :c. Döring steht: Im engsten

vertrauen dem kscrrn Minister der auswärtigen Angelegenheiten zum Gutachten, ob und wie weit
der Anspruch des Bcrrn Kurprinzen von Kcssen-Aassel gegründet sei. Carl.

Ascbasfenbnrg, -z. Aug. l8ll.

Nr. 493. '

Frankfurt, Ä7. Dez. 1811. Euer Königliche Hoheit! Soeben war der

von Paris rstournirts Lüttichische Hr. Grs. v. Lsrtlramsr bei mir und stcllete nebst

unterthänigstem raspseb und seine Empfehlung an Höchstdieselben die Bitte, Eure

K. Hoheit möchten gndgst. geruhen, die dem Herrn Fürsten von Lüttich zu zahlende

1000 fl. dem Hrn. Ober-Postmeister Frhrn. v. Vrints dnhier auszahlen zu lassen,

welche allhie dem Hrn. Fürsten in Karlsruhe nilweisen zu lassen eben jetzt Gelegeilheit

habe. Der Hr. Fürst ist auf dem Punkt, sich mit Baden zu arranZiren und hofft

700 000 fl. von diesem Hofe zu erhalten. Respektvollst habe ich die Gnade zu beharren

Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener Gbcrp'tem.

Afchasfenbnrg, den 38. Den Tag nach Neujahr wird Herr Barths liier

das Geld iil Fsurt erhalten. Ts geschah in verwichenem Jahr ebenso, und zwar

zu Vermeidung aller Verwirrung, seitdem in einem der verflossenen Jahre von den

übrigens sehr schätzbaren Herrn Barthonier die Zahlung aus Versehen zweimal
gefordert wurde.

Von Herzen freue ich mich, daß der Hr. Fürst von Lüttich die Summe von

700 in fl. in seiner gerechten Forderung von Baden erwirken wird. Belieben Sie

dem Herrn von Barthonicr recht viel Schönes zu sagen. Ich bin mit größter

Hochachtung Dero Freund. Cürl.
Nr. 494.

Frankfurt, ÄS. April 181Ä. Euer Königliche Hoheit haben gnädigst geruht,

mir per inseriMnn elmn. vom 19ten d. einen von Höchstdero unmittelbaren Ausstände-

Kommission zu Aschaffcnburg gefertigten Entwurf Schreibens des großherzoglichen

Ministeriums der auswärtigen Verhältnisse an das fürstlich Leiningische Ministerium

zu Amorbach zur Ausfertigung zugehen zu lassen, jedoch mit dem Beisatze, wenn kein
Anstand dabei vorwalte. " Da dieses letztere aber wirklich der Fall ist, indem der
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Herr Fürst von Leiningen als meckiutisirt, kein Ministerium mehr hat, mithin ein

Anschreiben von Seiten Höchstdero Ministeriums der auswärtigen Verhältnisse nicht

anwendbar ist, so habe ich die Gnade, den besagten Entwurf nebst den übrigen mir

gnädigst mitgetheilten Akten anbei mit der unterthänigsten Bemerkung zurück zu senden,

daß im Fall, wo sich gegen eine Domänen-Kanzlei oder gegen andere verwaltende

Stellen eines nieckinlisirlen Fürsten zu beschweren ist, diese Beschwerde an den Herrn

selbst, also in substruto an den Herrn Fürsten von Leiningen gerichtet werden müsse.

Es wird demnach von der Höchsten Bestimmung Euer Königlichen Hoheit abhängen, ob

das von der unmittelbaren Ausstände-Kommission entworfene Schreiben nicht von mir

in ein in Höchstdero Namen an den Herrn Fürsten von Leiningen zu erlassendes

Schreiben umgeändert werden solle? Im Fall Euer Königliche Hoheit dieses genehmigen

sollten, erbitte ich mir die Akten unterthänigst zurück aus. Wenn dieser Schritt sodann

wider Vermuthen auch keinen Erfolg haben sollte, so würde nichts anderes übrig bleiben,

als sich an die Sonvsruins des Herrn Fürsten von Leiningen zu wenden und dortselbst

Beschwerde zu führen, welches als dann durch das mir gnädigst anvertraute Ministerium

rssp. durch die einschlagenden Gesandtschaften geschehen könnte. Die weiteren Höchsten

Befehle unterthänigst erwartend habe ich die Gnade respektvollest zu beharren. Euer

Königlichen Hoheit unterthänigster Diener Oberstem.

Mit der richtigen Bemerkung des Herrn Staatsministers bin ich einverstanden

und schicke daher die Akten zurück. CM.

Aschb., 23. April lSf2.
Nr. 495.

Frankfnrt, 36. Mai 1813. Euer Königlichen Hoheit 1) haben mir unter¬
thänigst wieder anliegende Schreiben des Hrn. Fürsten zu Schaum bürg-Lippe zum

Gutachten zu inskribiren geruhet. Auf diese bloße höfliche Anzeige seines Betragens

in den Streitigkeiten mit Lippe-Detmold und der durch Einschreitung der kais. fran¬

zösischen Gesandtschaft zu Kassel wahrscheinlich zu stände kommenden gütlichen Ausgleichung

ist m. E. nichts zu antworten, als ihm die Mittheilung zu verdanken und der Hr. Fürst

zur Fortsetzung gleicher Mäßigung zu ermuntern. Unter anhoffender h. Genehmigung

habe ich ein Antwortschreiben an denselben in diesem Sinne entworfen, welches ich zur

gnädigsten, gefälligen Unterzeichnung unterthänigst hier anfüge.

2) Der Hr. Kriegs - Eommissuire hat mich gebeten, Ewer K. Hoheit ein-

zuberichten, daß durch seine Verwendung Hünfeld aufgehört habe, Etappenplatz zu

sein, und die Truppen in einem von Fuld bis Vach marschiren müßten. Er hofft

auch, eine richtige Konkurrenz der Benachbarten zu erwirken.

3) Der Hr. Ober-Postdirektor Frhr. Vrints hat mich ersucht, ihn Ewer K. Hoheit

unterthänigst zu Füßen zu legen und zu berichten, daß er durch den Postinspektor

Hrn. Lunckin die Versicherung der Allerhöchsten Zufriedenheit für seine Besorgung auf

der Reise ihrer K. K. Masten erhalten habe. In schuldigstem Respekt verharrend

Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener Odrrstrin.

Alrhaffenhnrg, 37. Mai. ^.ck 1) Ich danke für die gute Besorgung, das
Schreiben wird abgehen.

^.ck 2) Die Konkurrenz ist sehr zu wünschen. Gb der Etappenplatz von

ün feld nicht wieder hergestellt werde, ist eine andere Frage? denn Fuld von

^ach ist weit entfernt; für Hünfeld übrigens wäre die Sache vortheilhaft. Im

Ganzen ersuch^ ich den Hrn. Minister, dem Hrn. Rcy für seinen Diensteifer zu danken.

^,ck 3) Ich bitte, dem würdigen Manne viel Schönes zu sagen. Ich habe

auch zuverlässig gehört, daß der Kaiser und die Kaiserin mit seinen HVsteinrich-
tungen sehr zufrieden waren.

Ich bin mit vieler Hochachtung Dero Freund EM.
Nr. 496.

Gesuch ck. ck. Mannheim, 30. Juni 1813 des Freiherrn ckosspll V. Kussel',
worin er den Großherzog bittet, beim Kaiser Napoleon zu vermitteln, daß die Höfe
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von Westphaleu und Nassau durch einen mit Frankreich abzuschließenden Vertrag

„zur Mitübernähme der auf die Rente Lohneck und den Zoll Vilzbach versicherten
kurmainzischeu Schulden verbindlich gemacht wurden".

Hr. Staatsminister Fhr. v. Gberstein wird ersucht, diesem Manne zu ant¬

worten: meine eignen Sachen besorge ich, in anderer Verhältnisse könne ich mich
nicht einlassen. Aschaffenburg, 23. Juli tz2. Carl.

Die befohlene Antwort wird am 27. Inn! i812 in angegebenem Sinne crthcilt.

Nr. 497. Ankda, ll. Januar 181Z. An Se. GFcell'enz den Staatsminister Krhrn.
v. Kverstein.

In anliegendem Diu Namuria bittet der Hr. Tabor, Bürger von Frankfurt,

um ein Vorschreiben an Hrn. Fürsten von IValdeck. Ich ersuche Sw. Bochwohl-

geboren, als Buntster der auswärtigen Angelegenheiten, Bur ein solches Vorschreiben

zur Ausfertigung gefälligst zuzuschicken. Der Graf v. Laust: begleitet dies Dro Na-

moriu mit einem Schreiben aus Dresden, welches erst gesteril angekommen ist.
Carl.

Nr. 498.

Frankfurt, 1t>. Jännev 1813. Ewer Kölliglichen Hoheit habe ich die

Gnade, das befohlene Empfehlungsschreiben an den Herrn Fürsten von Waldeck für

Hrn. F- K. Tabor zur Genehmigung und h. Unterschrift hierbei unterthänigst vor¬

zulegen. Der jetzige Hr. Fürst (tsoi-KSs ist ein durchaus rechtlicher Herr; es ist also

nicht zu zweifeln, daß er dasjenige gewissenhaft erfüllen werde, was das fürstl. Haus

Waldcck dem Hrn. Tabor vertragsmäßig zu leisten schuldig ist. In tiefstem Respekt

beharrend Ew. Königlichen Hoheit unterthänigster Diener Cbcr-äcin.

IVerthester Herr Buntster! Das Vorschreiben geht ab, und danke Ich für die

gute Besorgung. Fulda, den s2. Jan. k3s3. Carl.
Nr. 499.

Frankfurt, 21. Jänner 1813. Eurer Königlichen Hoheit habe ich die

Gnade, das gndgst. befohlene h. Antwortschreiben an den neuen Hrn. Landammainl der

Schweiz hiebei unterthgst vorzulegen. Auf den in dein h. iusoript,. v. 13. d. ge¬

äußerten Zweifel, ob dem Hrn. Landammann nicht das Prädikat Lxesltsim gebühre,

habe ich die Gnade zu bemerken, daß, wenn das Ministerium eines souverainen Hofes

oder eine Gesandtschaft an diesen ersten touetüouairö und zeitigen Chef der erhabenen

Schweizer-Republik schreiben würde, denselben allerdings dieses Prädikat gebühre; daß

ihm hingegen dasselbe von keinem Souverain im eigeneil Handschreiben selbst nicht von

den Fürsten zweiter Klasse des Rheinbundes gegeben werde, am wenigsten aber von

einem Königliche Würde und Ehre habenden Souvcraine, namentlich nicht von den

Herren Großherzögen, und also auch nicht von Euer K. Hoheit, gegebeil würde. In

tiefstem Respekt habe ich die Gnade zu beharren Euer Kölliglichen Hoheit unterthänigster
Diener GbcrBtei».

Afchnffenknrg, 22. Jan. Ich danke für die Buttheilung des Schreibens,

welches abgehen wird, und bin mit vieler Hochachtung dero Carl.
Nr. 500.

Frankfurt, 3. Fekr. 1813. Euer Königliche Hoheit! Der Hr. Staatsrath

lind Ober-Postdirektor Frhr. v. Vrints hat mich gestern darum angegangen, ich möchte

seine schon einige Male unterthänigst angebrachte, aber unerfüllt gebliebene Bitte bei

Euer K. Hoheit empfehlen, daß doch eine Schildwache an das Bureau des großherzogl.

Ober-Postamtes gestellt werden möge, um dein oft ärgerlichen Zudringen und den sich

zwischen den die Briefe abholenden oder solche aufgebenden Personen ergebenden Streitig-

llnd Thätlichkeiten vorzubeugen. Ich halte unmaßgeblich diese Anstalt für allerdings

zweckmäßig und nothwendig, damit die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei dieser

Staatsanstalt, bei welcher der aufgehängte großherzogliche Postschild Ruhe und Respekt

schon an sich gebieten sollte, erhalten werde. Es besteht auch diese staatspolizciliche
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Anordnung ii? allen großen Städten der französischen, österreichischen, preußischen, säch¬

sischen, bayerischen, württembergischen Staaten, wo Garnison liegt, und selbst an Orten,

wo die Postämter mit dem so wichtigen Ober-Postamte Frankfurt gar nicht in

Vergleich kommen; wie ich solches ehemals in den Städten Freibnrg im Breisgan

und Konstanz selbst oft gesehen habe. Wenn der Herr Elarisrul dahier dagegen ein¬

gewendet hat, daß er eines Postens mehr bedürfe, so kömmt dieses in Vergleichung

mit Handhabung der öffentlichen Sicherheit bei der Post gar nicht in Betracht, und es

ist ja nicht der Ober-Postamts-Direktor, welcher eine Auszeichnung für sich, sondern

nur Sicherheit und Ruhe für das Staats-Jnstitut der Post verlangt! Euer K. Hoheit

h. Entschließung diese Bitte unterthänigst unterstellend, habe ich die Gnade respektvollest

zu beharren Eurer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener GberBtein.

Werthester Herr illunister! Ich ersuche Lie in meinem Namen eine Weisung

an Hrn. Elensrul an elmk zu entwerfen, die ich ausfertigen werde. Cnrl.
Nr. 501.

Frankfurt, 33. Febr. 1813. Eure Königliche Hoheit! Der sehr recht¬

schaffene, ungemein geschickte, das Depart. Hanau aus dem Grund und nach allen

seinen Lokalitäten kennende und daher jeden? Präfekten — sowohl dein vorige??, als

dein neuen — unentbehrliche Hr. (Fsnorul-saerkkuirk Riss, ängstlich daß ihn? durch

die Adjunktion des jüngeren v. lAwr die Aussicht zu einstiger Verbesserung möchte

entzogen werden, bittet in der Anlage Euer K. Hoheit unterthänigst, die gnädigste

Rücksicht nehmen zu wollen. Er bittet zu seiner Aufmunterung und zur Belohnung

seiner seit 10 Jahren geleisteten Dienste sein Gehalt bei de??? Hanauer Forst-Departe¬

ment (dessen Seele er in allen Landeshohcitssachen und deren rechtlichen Ausführungen

in der That ist) gndgst. erhöhe?? und ihn so um etivas verbessern zu wollen. Er be¬

zieht nämlich als Mitglied des Forst-Departements nur die geringe Summe von 68 fl.

jährlich. Ich weiß nicht, ob Eure K. Hoheit gndgst. geneigt sind, seiner Bitte zu will¬

fahren, kann aber Höchstdieselbe unterthänigst versichern, daß unter allen Hanauer

Diener?? gleicher Kategorie Hr. lllkusrul-Präfcktur-Sckretair Riss amiiwns. Wenn ich

es daher wagen darf, so empfehle ich die Bitte des Hrn. Ikiss zur gndgst??. Erhöruug

ganz unterthänigst. Sollten Euer K. Hoheit diesen seinen Forst-Departements-Gehalt

auch nur um jährlich 232 sl. zu erhöhen geruhen wollen, so würde er mit Einschluß

der bisher bezogenen 68 fl. auf 300 sl. zu stehe?? kommen, welche h. gnädigste Rück¬

sicht er gewiß verdient. Der h. Entschließung jedoch unvorgreiflich beharre ich ii?
tiefsten? Respekt Euer w. Elmstein.

Werthester Herr Alinister! Ich schätze den verdienstvollen Herrn I4iv8 sehr

hoch und bin bereit, ihm die P>rivataufsicht der Forsten in den Hanauer Gktroi-

Domänen anzuvertrauen und ihm dafür eine?? besonderen Gehalt von (00 Thalern

auszuwerfen. Ich bitte ihn zu fragen, ob ihm dieser Beweis meiner Wcrthschätzung

angenehm ist. Aus wichtige?? Grüudeu habe ich Fremde zur Hanauer Hlläfektur

gewählt. Elvi lit gwuoiu, ultsri ??c>?? injuria. Ich bin mit vieler Hochachtung
Dero Freund E??rl.
Nr. 502.

Frankfurt, 38. Febr. 1813. Eure Königliche Hoheit! In der unterthänigst

anliegenden Vorstellung bittet der von Euer K. Hoheit unterm 11. April 1811 u militia

gnädigst dispensirte hiesige Bürgerssohn Apotheker Imums um die gnädigste Erlaubnis,

als Euäab ii? großherzoglich hessische Kriegsdienste, zu welcher Anstellung er nahe

Hoffnung habe, treten zu dürfen. Der Herr Präfekt in seine??? gleichfalls anliegenden

Berichte führt zwar an, Euer K. Hoheit hätten den Supplikanten aus der Hinsicht

a uMtüu zu dispensiren geruhet, weil er sich de?? pharmazeutische?? Wissenschaften ge¬

widmet und die Absicht gehabt habe, die von seine?? verstorbene?? Eltern hinterlassen«?

Apotheke anzutreten, welches dermalen der Fall nicht sein werde. Allein, da lmmus

einmal von dein vaterländischen Militärdienste befreit worden ist und anstatt des

Naturaldienstes die gesetzlichen Verinögens-par-Eoube bezahlt hat, somit alles erfüllt



hat, was das Gesetz van ihm forderte, sv glaube ich nicht, daß er zu etwas weiterem

angehalten werden könne, vielmehr daß er von aller weiteren Leistung hinsichtlich des

vaterländischen Militärdienstes frei ist und ihm von Euer K. Hoheit die andern Höchst-

dero sich im ähnlichen Falle befundenen Unterthanssöhnen schon mehrmals gewährte

Erlaubnis gegeben werden dürfte, sein Glück anderswo zu suchen. Wenigstens müßten

ihm in dein Falle, wenn er angehalten würde, jetzt wieder diesseitige Militärdienste zu

nehmen, die bezahlten Vermögens-por-Lanks pro äispmmations wieder heraus bezahlet

werden. Der Staat verliert auch au diesem coinbutkuns nicht viel. Es ist ein

kleines schwächliches Männchen, welches in keinem Stande recht gut thun will

und daher seinem selbst wählenden Schicksale am besten überlassen werden möchte;

dahcro ich Herrn lmeno um sv mehr der Gewährung seines Gesuchs unterthänigst

empfehle. Die h. Entschließung Euer K. Hoheit unterthänigst erwartend, habe ich die

Gnade, in tiefstem Respekt zu beharren Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener
Elmstein.

Nach vorliegenden Umständen finde ich hierbei keinen Anstand. Cnrl.
Nr. 503.

Frankfurt, 2. März 1813. Euer Königliche Hoheit! l) der K. Württem¬
bergische Gesandte Frh. v. Esmmin^on schreibt mir unterm 25. Febr. et, reeepto

neokernc», er könne, da er von dem Könige von Westphalen bis jetzt die gebetene

Abschieds-Audienz noch nicht erhalten habe, noch nicht bestimmt angeben, wann er von

Kassel abgehen werde. Er werde mich aber zeitig davon prusveniren und sodann

hier bei seiner Ankunft die weiteren Befehle Eurer K. Hoheit erwarten. 2) Hr.

Elonorul-b'rütälctur-Ssorotuir« Riss zu Hanau, welchem ich die gegste. Gesiunungen

Eurer K. Hoheit überschrieben habe, wornach Höchstdieselbe geneigt seien, ihm privative

die Aufsicht über die Hanauer Oetroi-Nonminon-Waldungen mit einem besonderen

Gehalte von 100 Thlrn. zu übertragen, nimmt in seiner Antwort v. 28. Febr. die

gdgste. Zusage mit schuldigstem Danke untcrthst. an, wonach Euer K. Hoheit die deshalb

erforderliche h. Weisungen zu erlassen gndgst. geruhen wollen. 3) Theile ich Euer

K. Hoheit in denen h. iuseript. v. 28. Febr. geäußerten Entschluß vollkommen, daß

die Ernennung des Hrn. Gesandten Gr. IlZau als Gesandten nach Dresden und

Berlin dermalen noch ausgesetzt bleiben könne, bis man sieht, welche Wendung das

Kriegsglück bei der eröffnet werdenden Eumpugmo nehmen werde. Respektvollst habe

ich die Gnade :e. Elmstein.

lVerthester Herr Akinister! Ich ersuche 5ie, () mir zu melden, wann der

IVürttembergische Hr. Gesandte von (Zsminin^on bestimmt hierher kommen wird;

sodann 2) dem verdienstvollen Herrn Kies zu ratheu, daß er mir eine bestimmte

Instruktion wegen seiner besondern Berechnung und Norschläge für die Vktroi-Do-

mänen-N)aldungen einsende; das Dekret für die zugesicherten (00 Thaler wird als¬

dann sogleich erfolgen. Aschaffenburg, 7. Akärz (3(3. Carl.

Nr. 504.
Frankfttrt, 19. März 1813. Eure Königliche Hoheit! Der in der unter-

thänigsten Anlage unterzeichnete Eapitamo bllor des 2. kaiserl. Regiments ictrangor

(Isenburg) hat mir dieser Tage die au Eure K. Hoheit gerichtete Vorstellung über¬

reicht, in welcher er bittet, daß nach den: Vorgang des Herzog!, und fürstl. Nassauischen

Hofes ihm als Rekruten für dieses Regiment alle diensttauglichen Leute «ans uvou

vu^ubonels, suspsets st untres eis eette sspees überlassen und dazn der h. Befehl

gegeben werden möge. (Es mag dieses auf solche Weise ein wohl komponirtes

Regiment sein.) Wenn Eure K. Hoheit diesem Anstichen gnädigst zu clolsriron geneigt

sein sollten, so möchten jedoch zwei Dinge zu beobachten sein: u) daß nur solche und

zwar dem Großherzogthum fremde Leute jeuer Art dahin abgegeben würden, ivelche

durch Urthcil und Spruch der einschlägigen Krinnnal-Korrektionell- oder dem Polizei-

gerichtc zur Abgabe an besagtes Regiment förmlich verurtheilt werden; und es wäre

den benannten Gerichten zu' erlauben, daß sie anstatt des Gefängnisses auf gleiche
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Zeit auf die Abgabe zu diesem Regiment Ukrungar erkennen dürfen; b) müßte der
Transpart zu dem Regiment auf dessen eigene Kosten geschehen, welches dahier leicht
ist, da dasselbe eine Werbung in Offenbach hat, in den anderen Dpbs. dürfte aber
dieses beschwerlicher sein. Der h. Verordnung Eurer K. Hoheit alles schuldigst anHeim
stellend, habe die Gnade respektvollst zu beharren Eurer Königlichen Hoheit unter-
thänigster Diener Gderptri».

Werthcster Herr Minister! Ich würde mich schämen, den edlen Militärstaud
zu entweihen, wenn ich dessen Ausnahme als richterliche Strafe bestimmen wollte;
gegen Überzeugung kann ich niemal handeln und ohne richterliches Erkenntnis kann
ich niemanden zum Militärstaude zwingen. Die konskribirten Landskinder erfüllen
hierin die Pflicht, das Saterland zu vertheidigen. Ich ersuche chic dem Herrn
Hauptmann Flor bestimmt und unabänderlich dieses in meinem Namen zu erklären.
Aschaffenburg, 2V. März Ich so. Cnrl.
Nr. 505.

Frankfurt, den 31. Marz 1813. Eure Königliche Hoheit! Zufolge des
h. iuseripks v. 7. d. hat auf die ihm von mir geschehene Eröffnung der Herr Llmwrul-
Lsorekuirs der Präfektur Hanau Riss das anliegende Dekret und Instruktion
als von Euer K. Hoheit zum Inspektor über die Occki'oi-Dcmminkn-Waldungen be¬
stimmter bnnplois entworfen und mir zugeschickt, welche ich zur gnädigsten Verfügung
und auch schuldigst vorlege, und in tiefstem Respekt die Gnade habe zu beharren Eurer
Königlichen Hoheit uuterthänigster Diener Gverötrin.

Afchnffrnknrg, 1. April. Werthester Herr Minister! Ich übersende hier¬
b ei das unterzeichnete Dekret und ersuche Sie, es dein G. Sekretair Ries nebst freund¬
lichem Gruße zuzustellen. Carl.
Nr. 506.

Afchaffenknrg, 17. Juli 1813. Werthcster Herr Staatsminister. Aus
meinem Patente vom 26. Juni und sencm vom l2. Juli werden Sie ersehen haben,
daß nicht nur ein Aecisezusatz zu Deckung des neuen Ariegsanlehens festgesetzt
worden, sondern daß auch für das Ararium ein allgemeines Äccissystem eingeführt
wird. Was letzteren Gegenstand betrifft, so habe ich in meinen Finanzgrundsätzen
vom letzten Dez. sSss ß s, Num. s erklärt, daß ich den sechsten Theil eines solchen
Ertrages für die Würde der öffentlichen Gottesverehrung der verschiedenen Glaubens¬
genossen, aus angemessenere Gehälter geistlicher Stellen und Seelsorger zu stände zu
bringen bedacht sein würde. Im Stillen und im Vertrauen ersuche ich Sie, werthester
Herr Minister, nachzudenken, was für jeden Religionstheil hierin vorzüglich geschehen
könne, sodaß kein Theil zu klagen Ursachen haben könne. Besonders in Hanau
ist der Bau einer katholischen Airche ein Bedürfnis, welches Napoleon selbst ge¬
fühlt hat. So viel einsweils unter uns! Ich bin mit großer Hochachtung Dero
Freund " ' EM.

An Lstn. Staatsininistcr Lhrn. v. Oberstem.
Nr. 507.

Frankfurt, 23. Juli 1813. Euer Königlichen Hoheit großmüthigen und
wohlthätigen mir in dem gestern erhaltenen hohen insoiipto vom 17. d. geäußerten

Gesinnungen für den Kultus aller Konfessionen gemäß werde ich über die Sache nach¬

denken und die Gnade haben, Höchstdenenselben mein Gutachten unterthänigst vorzu¬

legen. Vor der Hand, und da die neue Accis-Erhöhung erst mit dem lsten künftigen

Monats August anfängt, wird nichts zu thun und erst abzuwarten sein, was das 6tel

davon ertragen werde, welches sich im Verlauf des 1. Quartals bald zeigen wird.

Der katholische Kultus in den Departements Frankfurt und Asch äffen bürg bedarf

nichts; im erstcren sind nur 2 Pfarreien: u) die Stadt Frankfurt, b) die zu Ober-

Erlenbach. Der Kultus in Frankfurt ist die Obliegenheit der geistl. Güter-Administration,

und Ober-Erlenbach ist von Ingelheim dotirt. Aschaffenburg wird aus dem erz-

bischöfl. Pfarrfond unterstützt. Hingegen wird der Kultus in Hanau, wo die einzige
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katholische Pfarrei in dortiger Stadt existirt, und hie und da einige Pfarreien im

Departement Fuld Unterstützung bedürfen.

Der protestantische Kultus, namentlich in dein Departement Hanau und Fuld

(denn Frankfurt und die wenigen Pfarreien im Departement Aschaffenburg be¬

dürfen derselben nicht, als etwa hie und da in außerordentlichen Fällen) wird das

meiste erfordern, weil die meisten Pfarreien dort schlecht sind. Die Theilung mit

Hessen bei Hanau, welche in einigen Monaten auch zu stände gebracht sein wird,
wird das Bedürfnis näher ausweisen. Im ganzen glaube ich, daß der aus dem >/°tel

der Accise gebildet werdende Vonck als eine gemeinsame Masse (als ein allgemeiner

Religions-Vonck) zu betrachten sein dürfte, aus welcher nach dem Maße des je¬

weiligen Bedürfnisses jede Konfession für ihren Kultus und ihre Seelsorger zu

unterstützen sein wird. Dieses kann in einer Verwaltung und mittels Führung einer

Rechnung geschehen. Hierüber Vorschläge zu machen, behalte ich mir unterthünigst vor

und beharre im tiefstem Respekt Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener
Gdrrstri».

Werthester Herr B Muster! Im allgemeinen bin ich mit Ihren Ansichten ein¬

verstanden. Ich ersuche Euer Hochwohlgeboren, den Gegenstand mit Anfang des

Septembers wieder in Vortrag zu bringen, indem man alsdann den Werth des

Ertrages näher beurtheilen kann. Ich bin mit vieler Hochachtung Dero

Freund Gnrl.

Nr. 508. Gesuch des Kanztisten Ludwig Hwmpf im auswärtigen Amte desGroßtjerzogthums 8. <i. um Ausfertigung einer Anstellungs-Hrdre.

Herrn Staatsminister Frhrn. v. Eberstein zum Gutachten. Aschaffenburg,

6. Juli (3. Äml.

Frankfurt, 8. Inlins 1813. Euer Königlichen Hoheit! Das unterthünigst
hier rückanliegende Gesuch des Hrn. Rumpf ist eine bloße Gnadensache, die einzig

von Dero h. Gnade abhängt. Ich darf aber aus innerster Überzeugung der Recht¬

schaffenheit, Eifer und ((»Verdrossenheit des berührten Rumpf denselben zu dieser

gnädigsten Dekretur unterthünigst empfehlen. Wenn es Eure Königl. Hoheit erlauben,

so würde ich das Dekret entwerfen und Höchstdenenselben zur h. Unterschrift vorzulegen

die Gnade haben. Die h. Entschließung erwartend, habe ich die Gnade in tiefstein

Respekt zu beharreu Euer Königlichen Hoheit unterthänigster Diener Eberstem.

Aschaffenburg, den fl. Aus dieses günstige Zeugnis bin ich zu dieser Aus¬

fertigung bereit in der Voraussetzung, daß dem Staate dadurch keine neue Last

zuwachse. Curl.

Nr. 509. An die Kerren Staatsminister Areiherrn von Alvini, Areiljerrn von
Oberstem und Grafen von

In Bischöflich-konstanzischen Airchenangelegenheiten und im Drange der gegen¬

wärtigen Zeitumstände trete ich aus einige Zeit eine Aeise nach Aonstanz an. In

diesen Verhältnissen finde ich Folgendes für rathsam und zweckmäßig- () daß

ich jedem der drei Herrn Annistcr hiermit die Vollmacht ertheile, in dem be¬

stimmten Wirkungskreise seines AUnisteriums nach eigener Überzeugung fortzufahren;

2) daß alle Samstage nach geendigtem Staatsrathe die Herrn Ucinister zusammen¬

treten und gemeinsam beschließen, was zum Besten des Großherzogthums in gegen¬

wärtigem Zusammenhange der Ümstände zu thun sei. Hr. Staatsrath v. Bkulzer

erhält hiermit den Auftrag, diesen Atinisterialkonferenzen beizuwohnen und deren

Protokoll zu redigiren, welches von den drei Herrn Wtinistern unterzeichnet und

mir sodann durch Herrn Staatsminister Freiherrn von -VIdini zugeschickt wird.

Aschaffenburg, 30. September (3(3. lini'I Großherzog.

Nachdem der ehemalige Großherzog von Frankfurt wieder bloß geistlicher Fürst

geworden und sich in sein Bisthum zurückgezogen hatte, zog sich sein Minister
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Karl Theodor Freiherr v. Eberstein nach Mainz zurück. Er starb daselbst am

29. April 1833:

„Wir erfüllen die traurige jdflicht, Ihnen das gestern morgen 2 Uhr erfolgte Ableben unseres

geliebten Gatten, Raters und Schwiegervaters, des vorher großherzogl. Frankfurter ^taatsministers

und königl. bayr. Kämmerers, Großkreuz des Oonoorckin-Wrdcns Luit 1'Imoclor losexü Freiherr»

von Lbsrstein zu GeHofen, hiermit ergebenst anzuzeigen. Er starb sanft und ruhig, so wie sein

ganzes Leben war, in seinem 72 Jahre nach einem Krankenlager von nicht ^ Tagen. Ukainz,

den so. Ukärz kLZZ.

lilarx. Isi«!. Freifrau von Lberstein,

geb. Gräfin von Kro88« als Gattin.

8«ptlie von Viller? geb. Freiin von überfein.

6arl von Villee?, k. k. Rittmeister.

Iklarie von vslttvit?, geb. Freiin von überfein.

^nxn8t von balttvit?, k. preuß. Major a. T>.

6!enientine Freifrau von 1'rovtl', geb. Freiin von Lder8tein.

trau? Frhr. v. 'krovlk, k. wiirttcmb. Major und Loinmanclenr der Leibgarde,

tlaroline von lliütwnn, geb. Freiin von Lbei^tein.

1«8epl> von Oiillinnn, k. pr. Lieut. im 7. VInnen-Keg-."

In der „Neuen Mainzer Zeitung" v. Sonntag 3k. März 1833 heißt es: Mainz vom 3V. März.
Gestern starb nach einem kurzen Krankenlager der seit mehreren Jahren in unserer Stadt wohnende
Staats minister des ehemaligen Großherzogthums Frankfurt Freiherr o. Eb erst ein Excel lenz
in seinem 72. Jahre. Das Leben dieses bis in sein hohes Alter gesunden und thätigen Staatsmannes
ist reich an Erlebtem und eigenem politischen Handeln; es durfte daher eine Biographie dieses sich
auch um die öffentlichen literarischen Anstalten unserer Stadt verdient gemachten Mannes als ein
interessanter geschichtlicher Beitrag zu einer der wichtigsten Zeitabschnitte erscheinen, und einen solchen
Nekrolog sind wir so glücklich nnscrn Lesern aus der Feder eines seiner Freunde alsbald in diese»
Blättern erscheinend ankündigen zu können."

Als diese Todesanzeige dem Vetter des Verstorbene», dein Major Gustav

v. Eberstein (meinem Vater) in Groß-Leimingen zugekommen war, ordnete derselbe,

als Leiter der Familiengeschäfte, sofort an, daß in GeHofen, als woselbst der Ver¬

storbene Kompatron über die geistlichen Institute gewesen war, das nach dem sächsischen

Provinzialrechte gesetzliche und auch obscrvanzmäszige 4 wöchentliche Trauerläuten zu

bewirken sei. Auf einen Wink des Pastors ordnete die Gemeinde Zwei aus ihrer

Mitte ab, damit dieselben den bei ihnen beliebten Major, von dein sie schon manches

in Güte erreicht hatten, zur Zurücknahme der angeordneten Maßregel bestimmen sollten.

Derselbe legte ihnen jedoch dar, wie er, der mit senken Brüdern der Lchnserbe des

ohne Söhne gestorbenen Ministers sei, gerade in diesem Falle auf die strikte Hand¬

habung der gesetzlichen Observanz halten müsse, weil sonst die hinterlassene Familie

des Ministers das Unterbleibe» des Tranerläutens als eine absichtliche Vernachlässigung

der schuldigen Rücksicht aufzufassen vollen Grund hätte; das überzeugte sie aber noch

nicht, sie machten vielmehr geltend, der Minister habe sich nie in Gehvfen sehen

lassen, für einen, der sich nicht um sie bekümmert habe und den sie gar nicht kennten,

hätten sie auch nicht nöthig, zu trauern; wenn aber, setzten sie hinzu, er, der Major

Gustav, sterbe, wollten sie mit Freuden gleich 8 Wochen läuten! womit aber dieser

sie bittet, sich noch ein wenig zu geduldigen.

Nr. 510. Auszug aus einem Wriefe des Ministers Kart Weodor an denMajor Gustav v. Kverstein ck. «i. Mainz, 14. Mai 182K.
Gw. Hochwohlgeboren können vielleicht nur noch einen andern Gefallen thun,

der in folgendem besteht: Von 5 Töchtern — meinen einzigen Hindern — habe
ich Z verheirathet, die eine an den k. preußischen Hrn. (.'upitnina v. lluttrvitx, eine
an den k. württembergischen Hrn. Rittmeister v. NroM', eine an den k. k. österreich.
Hrn. Dragoner-Vberlieutenant v. VillöW. Line derselben will sich ihrer Gesundheit
wegen nicht verheirathen. Nun bleibt mir meine jüngste Tochter, bald (7 ^ahre
alt, zu versorgen übrig. Sie ist hübsch, gesund und wohl gebauet. Von mir be-
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kömmt sie ein nicht ganz unbedeutendesKapital, von ihrer Mutter aber, deren ein¬
ziges Rind sie ist, ein beträchtliches vermögen; ich wünschte für dieselbe einen
schönen und braven, etwa 26 bis 20 Jahre alten Gffizier als Mann zu finden,
welcher sedoch etwas vermögen von sich haben müßte, von unsrem Namen und
Stamm ist, soviel ich weiß, Niemand vorhanden, der hiezu passete. vielleicht aber haben
Sie einen freund oder Bekannten, den Sie mir empfehlen könnten, und welcher geneigt
sein würde, eine Reise an den Rhein zu unternehmen, nur zu sehen und gesehen zu
werden? Stehen sich die jungen Leute an, so soll es an meiner und meiner Frau
Linwilligung nicht fehlen. <Ls soll mir einerlei sein, von welcher christlichen Kon¬
fession der Bräutigam seie w. w. :c. Ich bitte Sie, die Versicherung jener voll¬
kommensten Hochachtung gütig aufzunehmen, mit welcher ich die <Lhre habe zu be¬
harren Euerer Hochwohlgeboren gehorsamster Diener und Vetter

Rbsrktsi».

Durch testamentarische Verfügung vom 20. Juni 1835 stiftete die Witwe des
Ministers Karl Theodor, Freifrau v. Eberstein geb. Gräfin äs Rro88s, das „Rosen-
brautfest in der Stadt Mainz" und hinterlegte zu diesem Zwecke die Summe von
12 000 Gulden, von deren Zinsen g 600 fl. am l. Mai jeden Jahres 500 fl. der
„Rosenbraut" gehören und 100 fl. für die zu veranstaltende Festlichkeit zu ver¬
wenden sein sollten. Die „Rosenbraut" soll diejenige sein, welche nach der Ent¬
scheidung des zu diesem Zwecke zu bildenden Komitees als die tugendhafteste und
gescheiteste anerkannt wird, und welche überhaupt durch gutes Betragen gegen ihre
Eltern sich ausgezeichnethat. Das Komitee soll aus 7 Personen bestehen:dem Bischöfe,
dem Dompfarrer und dem Pfarrer der Petrigemeinde, ferner dem Bürgermeister und
drei anderen von dem letzteren aus den betreffendenKirchenrätheu zu ernennenden
Mitgliedern; die Stimmenmehrheit hat zu entscheiden, wobei die Stimme des Bischofs
mastgebendist. Selbstverständlichhat die erwählte Rosenbraut nur einmal die Summe
von 500 fl. zu erhalten, und die Wahl must jedes Jahr auf eine andere fallen.

Ztr. 511. Auszug aus dem Testamente der verwitweten Arau Minister v. Köer-
stein, die Kosenbrautstittung betreffend, dem Werfaffer gütigst mitgetljeil't

unter dem 25. Aug. 1884 von der grokh. steff. Bürgermeisterei der H'rovinzial-

ijauptstadt Mainz.
Es 8ont MS8 äsrnisr8 volants8, je priö mon sxsontsnr tsstgmsntgirs, äs

is8 sxseutsr ponetuslismsnt sn 1>on8 paint«.
Dsmrgnt lancier ig lebe äs in Römers sn in viiis äs ölgpsnos, js isg'us

g ostts msms viiis uns Lamms äs äanxs milis 1iorin8 mazmunant in gusiis
sils unrg ü pgpsr Is prsmisr äs mal äs eimgns gnnss uns 8oinms äs 8ix osut8
tiarin8, äont sing osntm liariim ssront rsmi8 ü Ig. Ra^isrs st i'sxosägnt sm-
piavsr paar 1e8 truis st is rspa8 äonns g cstts oookmion.

Du. Rv8isrs 8sru osiis gni ssru resannns In picm vsrtuscms st ig plu8 8g»s,
st 8nrtant osiis gni gurg su Ig. msiiisurs oanäuits snvsr8 8S8 pursnt», es czui
äsvrg 8s äsoiäsr ü Ig mgjarits äs vaix pur is oomits.

Es Eamits 8ö oamp08srg äs 8Spt vaix, 8gvair äs i'Rvsgns, äu eure äs In
Egtllsärgis, äs osiui äs ig pgroi88S äs 8t. Risrrs st än Ngirs äs ig viiis äs
Älgvsnos, gni ässignsrant 1k8 trais gutrss pgrmi8 is8 msinbrs8 oampa8ant is
eon8sii äs fgdrigus äs8 äitS8 iÜKii8S8 g ig pinrgiits äs8 vaix; i'svsgns uvunt
vaix prspanäsrgnts. Ii S8t insu sntsnän gas ig Römers oimmis ns rsosvrg
gu'nns 1oi8 ig äits 80MMK äs 8ing esnt8 tioriim st gns is eicaix äait tambsr
oiiugns gnnss 8ur uns gutrs.

äs IsAUö ü. inan gmis sto. sto. ,1s namms st pris maimisur Is nvtgirs
Eussnsr äsmsnrgnt ä. Ig grunäs rus g Ugzmnos ä'strs nmn sxsontsnr tS8tg-
wsntgirs sto. Ruit st MAiis g öluvsnos Is 20. äuin 1835.

lur ttnianus v'Ribsi^tsin nss ooiuts88s äs Iii<>88s.
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Urkunden zur Ahnenprobe

des großherzogl. frankfurt. !?taatsministers

Joseph Karl Theodor Freihern
von Oberster»

sgeb. s2. Aug. s76s zu Atauuheim, f 2Z. Alärz s3ZI zu Alainz).
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Karl Christinn Ahr Sophia Franziska Kämmerin
v. Ckerstein. v. Worms Freiin n. Dalberg

Karl Theodor Joseph Freiherr von Cberstein
Nr. 51-2.

Ich Jociu Xtophel von Quernheim thue kund und zu wissen in Kraft dieser
meiner eigenhändigen Verordnung ?c., daß zwaren unser Sohn Henrich Ernst nach
meinem Absterben das Gut Langendernbach mit allen gleich erhalte und sein Eigen¬
thum seien soll; doch soll meine Liebste, die Hochadel,und wohlgeborene Maria Anna
von Mendt, ineine herzliebste Frau und seine Mutter, welche immer für das Beste
gesorget und gut Haus gehalten, die Disponirung haben, und unser Sohn ohne der
Mutter Rath nichts thun soll, auch ihr nebst dem freien Unterhalt noch dreihundert
Gulden geben. Und wann meine herzliebste Frau nicht mehr bei ihine wohnen will,
unser Sohn Henrich Ernst gehalten seien soll, ihr alle Jahr außer den dreihundert
noch siebenhundert Gulden auszuzahlen. Langendernbach, im Jahr 1679 den
7- April. Jona ClmBtovU ro» oZucruUnm.
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Nr. 513.

Zu wissen sei hiermit jedermänniglich, daß ich Johannetta Stephan« geb. von

und zu Hees, weiland des hochwohlgeborenen Herrn Ludwig Ernsten von Selbach

hinterlasse«? Wittib, in Erwägung meines hohen Alters mich in den Willen Gottes

gänzlich*ergeben habe, und aber anjetzo bei gutem Verstände wohl vorsehen kann, daß

meine und meines Eheherrn selig. Kinder wegen der schon wirklich ererbten väterlich-

als nachgehends zu gewarten habenden mütterlichen Güter und Effekten in große Un¬

einigkeit, Zwietracht und Mißverständnisse gerathen werden; solchem Unheil jedoch bei

Lebzeiten vorzukommen, Hab ich nach reiflich gepflogenen: Rath verständiger Leute mit

Belieben, Konsens und Vorwissen meiner Kinder eine stäte, feste und unwiderrufliche

Ubergabe, Transaktion und Erbvergleich aller sowohl väterlich als mütterlichen Güter,

Gefälle, Zinsen und Nenterein aufzurichten vonnöthen zu sein befunden. Wie ich dann

hiemit und in Kraft dieses meinen sämtlichen Kindern und Erben den Eigenthum oder

Dominium dirsotum aller väter- und mütterlichen Güter, Recht und Gerechtigkeiten,

Passiv- und Aktiv-Schuldforderungen ohnwiderruflich übergebe, cedire und überlasse;

das Dominium utile aber und Abnutzung deren Güter ratio»« meiner daran habenden

Leibzucht nur per expressum vorbehalten will. Von mir solchemnach ist zum andern

mit gütlicher Einwilligung des jüngern Sohns Hrn. Ernst Karl und aller Erben,

um Mann und Namen zu erhalten, dem ältesten Sohn Herrn Johann Georg

von Selbach abgestanden morden das Mannhaus mit allen seinen Appertinenzien

und Gerechtigkeiten; jedoch soll drittens der Hof Hartenborn dem jüngern Bruder

e.um suis portinsutiis ganz frei und die Halbschied deren Mannslehn vorbehalten sein.

Viertens ist ferner verabredet, daß einer jeden Tochter, sowohl geheiratheten als

Stiftsfräulein, aus aller väterlich- und mütterlichen Verlassenschaft einmal vor all pro

guuvis tiliali portion« siebenhundert Rthlr. erb- und eigenthümlich gegeben werden

soll und muß, in welchen bemeldten siebenhundert Rthlr. jedoch nicht begriffen sein

sollen die 300 Thlr., so der Tochter Wilhelmina und ihren: Eheherrn Johann

Engelbert von Selbach bei Lebzeiten ihres Herrn Vaters selig, bei dem Herrn

Vogt Beel sel. zu Burbach angewiesen, noch auch die 300 Thlr., so der Tochter

Agatha und ihrem Eheherrn von Quernheim iooo dotis gegeben worden zc.

Sechstens ist den: auch hochwohlgcboren Hrn. Henrich Ernst von Quernheim, eben¬

falls uxorio nomine, nach Abzug der iooo dotis empfangenen 300 Thlr. von dessen

restirenden 700 Thlrn. zu seinem Spezial-Unterpfand eingesetzet worden die Selbachi¬

schen Höfe zu Zeppenfeld, Wildensteil: und Walbach. Und zu unwiderruflicher

Festhaltung obiges allen haben sich die Frau Mutter und sämtliche Kinder samt

und sonders mit ihren eigenen Händen unterschrieben und mit ihren angebornen Pet¬

schaften unterdrucket. So geschehen Zeppenfeld, den 4. Febr. 1701.

(D. 8.) Jolumncttil ron uml M Ken, Wittib ron KelbnrI».

(D. 8.) Mlbelminn Antlumun von Kellmcb.

(D. 8.) Agntbn Murgmetw: ron CZucrnlmm geborne ron Frllmcb.

(D. 8.) EIrmlottn NouDil ron Hclbmb, Eimnoinosss da Keppel.

(D. 3.) Mnr. SoMn von Selbnclr, Elmnoinesse de lleDelce.

(D. 8.) Jon» Georg von Sclbncb.(hier fehlt die Unterschrift des jüngern Bruders Ernst Karl v. S.)
(D. 8.) Ionn Engelbert von Kelbneb.

(D. 8) Heinricl: Ernst ron Euernkeim.
Nr. 514.

Ich EndesunterzeichileterUrkunde und bekenne in Kraft gegenwärtigen Totenscheins,
daß im Jahr Christi 1744 den 1 sten Monats Februar» die hochwohlgeborne Freifrau
Agatha Margaretha von Quernheim geborne von Selbach in größter Geduld zu
jedermanns Beispiel und in den Willen Gottes bestens resigniret in: Herrn selig ver¬
schieden in der Pfarr Frickhofen zu Langendernbach in ihrer eigenthümlichen Be¬
hausung, sofort hochderenselbenentseelter Leichnam in des damaligen Hrn. Pfarrers
und anderer Christgläubiger Begleitungzu erwähntem Langendernbach in dasiger

41
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Kapell solemniter beigesetzct und zur Erde bestattet wordein Zu dessen mehrer Be¬
glaubigung gegenwärtige Zeugnis nach Inhalt der bei der Pfarrei Frickhofen verwahr-
'lich auflehaltenen Toten-Matricul eigenhändig unterschrieben und derselben gewöhnliches
Petschaft beigedrucket habe. Frickhofen, 3. Januar 1779.

(U. 8.) Miniums Tlmnnger. Pfarrer.

Pfarrer M. Thüringer wußte bestimmt, daß der Freiherr Heinrich Ernst v. Quernheim nach
dem Tode seiner Frau von Langendernbach nach Gcmünden gefahren und auch daselbst be¬
graben worden. Pf. Thüringer konnte auch Taufscheine von Juliana Ernestina und
Agatha Philippina v. Quernheim ausstellen.

Nr. 515. Faufschein der Wilhelmina v. Huernheim,
f. oben Seite 469, Nr. 325.

Nr. 515 a. Taufschein Karl's von Oberstem,
S. 469, Nr. 326.

Nr. 515 b. Taufschein Karl Ohristian's v. Oberstem,
S. 589, Nr. 441.

Nr. 515 a. Khevertrag, geschlossen zwischen Karl v. Wendt und Kenrietta
v. Oberstem,

S. 472, Nr. 333.

Nr. 515 ä. Ohevertrag, geschlossen zwischen Karl Ohristian v. Oberstein und
Sophia v. Dalberg,

S. 589, Nr. 442.

Nr. 515s. iZxtraetu« paeti kaiuilias I)al>>oi?iaas <is anno 1723 sie.,
S. 593, Nr. 443.

Nr. 515 k. Tatenschein Karl Ohristian's v. Oberstem,
S. 595, Nr. 444.

Nr. 515 A. Taufschein der Sophia v. Dalberg,
S. 595, Nr. 445.

Nr. 515 ll. Totenschein der Sophia v. Dalberg,
S. 595, Nr. 446.

Nr. 5151. Taufschein des Karl Theodor v. Oberstein,
S. 603, Nr. 453.

Nr. 516.
Wir zu Ende Unterschriebene, als namentlich Maria Juliana von Roden¬

hausen geb. Freiin von Quernheim in Beistand meines Eheherrn und Ehevogt
Karl Wilhelm von Rodcnhausen, kurmainzischer Generalmajor; sodann ich

Wilhelmine Charlotte verwittibte von Guttenberg, auch geb. Freiin
von Quernheim und wir deren Kinder, als ich
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Heurietta Dorothea von Eberstein verheiratete Freiin von Mendt in

Assistenz und Beistand meines Eheherrn und Ehevogts Karl von Mendt, hochgräfl.

lippe-detmoldischer Landrath und Drost zu Varnholz, ferner ich

Karl Christian von Eberstein, kurpfälzischer Kammerherr, dermalen noch
ledigen Standes, ich

Ludwig Ernst von Eberstein, königlich preußischer Lieutenant, ebenwohl noch
unverheirathet, sodann ich

Franz von Guttenberg, kurmainzischerKapitain, ebenfalls noch ledigen Standes,
nicht minder ich

Charlotte von Guttenberg, vermählte Freiin von Wildenstein, in Beistand

meines Ehevogt und Eheherrn Hans Georg von Wildenstein, kurmainzischen
Generalmajors, endlich ich

Philipp Anton von Guttenberg und namens desselben ich abgedachte dessen

leibliche Mutter verwittibte von Guttenberg, als natürliche Vormünderin, auch wir

dessen Tante und Oheim, obbenannte verheirathete von Rodenhausen und mein Ehe¬

herr, auch ich N. von Diepenbroich fürstlich oranicn-nassauischer Ober-Jägermeister,

als dazu laut Anlage 5lo. 1 besonders vereideter Vormund und in Kraft des sab

2 angebogenen, praevia, euusa eoguitioue von dem kvro orclinario rei sitae st.

ecmtraetus der fürstl. oranien-nassauischen vormundschaftl. Justiz-Kanzlei in Dillen¬
burg erhaltenen äeereti alieuaucle

beurkunden und bekennen kraft dieses zc., wasgestalten zu unserm besondern Nutzen

und Besten, auch zum Theil zu Abtragung anererbter resp. elter- und großelterlicher

Schulden an die durchlauchtigste Fürstin zc. Anna verwittibte Prinzessin von Oranien

und Fürstin von Nassau zc., geborne Kronprinzessin von Großbritannien und kurfürst-

braunschweig-lüneburgische Prinzessin, Gouvernante der vereinigten Niederlande zc., so¬

dann an der durchlauchtigsten zc. Karl Herzogen zu Braun schweig und Lüne¬

burg zc., als hvchverordneten Landesregent und Vormunden des zc. Wilhelm Prinzen

von Oranien und Fürsten zu Nassau, unsers gnädigsten Laudesfürsteu zc., wir erb-

und eigenthümlich verkauft haben und hiermit verkaufen

unser von unserm resp. Vater, Schwieger- und Großvater, weil. Herrn

Henrich Ernst von Quernheim zu Langendernbach ererbtes freiadlige eigen¬

tümliche Gut Langendernbach, in den Fürstenthum Hadamar gelegen zc. zc. zc.

Des zu mehrerer Urkund und Bestätigung ist dieser Kaufkontrakt von uns eigen¬

händig eorum uotmriis reguisilis unterschrieben nnd besiegelt worden. So geschehen

Schwetzingen, den 20. Juni 1756.

<P. 8.) MM Freiherr von Gbrrstei».

Mainz, den 30. Juni 1756.

<P. 8.) Murin Juliunn Ernestin» Freifrau von Hollenlmusc» geb. von Guernbeiin.

(I-. 8.) Hurt Freiherr von uml Zu Motlenbuuscu, kurmainzischer Generalmajor.

(Iii. 8.) Mlbetminu Frfr. von Guttenberg geb. Freiherrin von Guerubeim.

(I-. 8.) ^rnuZ Freiherr von Guttenberg.

(Iii. 8.) Henriette Dorotben Frfr. von Menüt geb. von Gbcrstein.

(I-. 8.) Eurutorio nomine über den jungen Herrn von Guttenberg.
F. v. Diepenbroirk.

(Iii. 8.) Hurt Frhr. von Wenllt vor unch und als Vormund meines minorennen

Herrn Schwagers Milipp Anton's von Guttenberg.

(I-. 8.) Frhr. von Milcleustei».

(I.. 8.) Cburiotte Freifrau von N'illlcnstei» geb. liavouue cle (inttenlnu^.

Daß vorstehender Extrakt bei angestellter Kollationirung den im hiesigen fiirstl. Landesarchiv
ansbcwahrtcn Originale guoall passus eoneernentes vollkommen gleichlautend befunden worden sein,
bezeuge ich hierdurch mit eigenhändiger Unterschrift und beigedrucktcmgrößeren NegiernngSsicgel.

Dillenburg, den 2. Januar 1805.
(I.. 8.) W. L. Bnrchardi, f. or. nass. Regierungs-Rath nnd Archivnrius.

41-^
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Nr. 517.

Hochwohlgeb. Freifrau, insonders hochgeehrte Frau Bas! Vor die Höflichkeit von

E. Hwgb. des Neucn-Jahrwunsch sage gehorsamen Dank; hingegen wünsche von Herzen

der lieben Frau BaS zu dein Eintritt des Neuen Jahrs ein völliges Vergnügen mit

unzählbaren Jahren. Was uns hiesiges Orts anbelanget, seind wir Gott sei Dank

gesund und wohl.Ich weih nicht, was E. Hgb. damit sage wolle, der Kurfürst hätte Ihne einen
Beistand gegeben. Wolle Sie Prozeh mit uns haben, so möchte wohl gern wissen,
was E. Hwgb. haben wollt. So lange als der Vetter leben thut, ist man Ihne
nichts schuldig, und hiernach wird es Ihne niemand absprechen.Ich warne E. Hwgb.
als eine gute Freundin, machen Sie nicht, dah Sie in einen Korb milken, der keinen
Boden hat. Ich versichere, es wird Ihne keine Rosen tragen vor Ihre Kinder. Ich
will mich befehlen und sage, dah ich bin E. Hochwohlgeb. treue Tante und Diener

M. I. E. Ff. von UoilenluttpSkn geb. Fh. von (hucrnluüm.
Der General macht sein gehorsam Befl., die Kinder emln-ussir ich.

Mainz, den Tag vor Neujahr.

Nr. 518. üxtiuetim aus dem Keiraths-Wotul zwischen Kugo Philipp
Kämmerer von Worms, Areiherrn von und zu Dalberg, und der Maria
Anna Joseplia Sophia Zolirin von Gievelstadt.

Kund zc. seie hiermit zc., dah zc. ein Eheverlöbnis und Heirath zc. ausgeruht
worden zwischen zc. Hugo Philipp Kämmerervon Worms Freiherrn von und zu
Dalberg, Herrn zu Friesenhausen zc., hochfürstl. fuldischen Geheimen Rath und Ober-
Amtmann zu Hammelburg, des zc. Franz Ekenbert Kämmerern zu Worms Freiherrn
von und zu Dalberg, Herrn zu Essingen, Ruppertsberg, Krobsberg, Abentheim,
Hernsheim, Hesseloch, Bechtolsheim,Gabsheim und der Herrschaft Dalberg, der röm.
kaiserl. Majestät wirkt. Reichshvfrath,kurfürstl. mainzischen wie auch trierischen und
würzburgischen Geheimen Rath, Vieeclom und Hofrichterder Stadt Mainz und
erbetenen Ritterhauptmann am obern Rhein, und der zc. Maria Franziska Juliana
Freifrau von Dalberg gebornen Füchsin von Dornhein ehcleiblicher Sohn,
eines- und der zc. Maria Anna Josepha Sophia Zoblin von Gicbelstadt, des zc.
Johann Franz Zobel von Giebelstadt, Herrn auf Messelhausen und Darstadt,
Jhro röm. kaiserl. Majestät wirkt. Raths, wie auch einer reichsfreien ohnmittelbaren
Ritterschaft in Franken löbl. Orts Odenwald wohlerbetenenRaths, und der zc. Frauen
Sophia Franziska Maria Zoblin von Giebelstadt, gebornen Freiin von Franken¬
stein eheleiblichen Tochter andern Theils.

Unterschrieben wurde dieser Heirathsvertrag ausser von den Brautleuten von
dem Vater der Braut Johann Franz Zobel v. G. und von Karl Philipp, Joh.
Friedr. Anton Valentin, Ludwig Jgnaz Joh. Konrad, Joh. Anton und
Joh. Hartmann Ferdinand, alle Zobel von Giebelstadt; auch von dem Abt Adolf
zu Fulda und I. A. Rudolf Voit Frhrn. v. Rieneck.

Nr. 519. Airline ^lmnei8en«zFnlinnne Krfr. von Dalberg geb. Auchs v. Dorn-
Heim Kerzicht de no. 1701.

Ich Maria Francisca Juliana geb. Füchsin von Dornheim, demnach weiland
der hochwohlgebornenFrauen Mariae Joannae Füchsin von Dornheim geborne
von Rosenbach, meiner hochgeehrten gcliebsten Frauen Mutter sel. Andenkens,bei
dero Verheirath- ^und Vermählung, erjtlich mit weiland dem auch hochwohlgebornen
Herrn Johann Fuchsen von Dorn heim, hochfürstlichen würzburg. Herrn Ämtmann
zu Proseltzheim und Pleichfeld,ivie auch Assessorn des Landgerichts Herzogthums zu
Franken, meinen: hochgeehrtisten geliebten Herrn Vater, sodann' ans dessen Ableben mit
dem hochwohlgebornen Herrn Johann Konrad Friederich von Buben Hofen, hoch-
fürstlichen würzburgischen Ober-Amtmann zu Hartheim und Ripperg, von meinem auch
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hochgeehrten geliebten Herrn Großvater und Großmutter mütterlicher Imwas nebst
denen versprochenenund gereichten adeligen Bekleidungen eintausend Gülden guter
fränkischerLandswährungzu dero Ehe- und Heimsteuer gegen gewöhnlichenVerzicht
zu geben zugesaget und versprochenworden, welche meine hochgeehrte Herrn Vettern,
die hochwürdigehochwohlgeborne Herrn Philipp Ludwig und Johann Hartmann,
der kaiserl. und hohen Domstifter Bamberg und Würzburg rsspsekiv« Eupitulares,
Sebokastieus und Landrichter des Herzogthums zu Franken, sodann Herr Anton
Philibert, hochfürstl. würzburg. Hofrath und Ober-Amtmann zu Lauringen und Hof¬
heim, samtliche Gebrüdere von Rosenbach, nicht nur auf sich genommenund eine
Zeit lang verzinset, sondern auch zu mehrerer Bezeugung dero gegen meine selige
Frau Mutter getragenerbrüderlicher Affektion uff zweitausend Gülden vor¬
gedachter fränkischer Währung, als den Thaler zu achtzehcn und den Gülden zu fünf-
zehen Patz oder achtundzwäinzigSchillinger gerechnet, verbessert und vermehrt haben:
Urkunde und bekenne hiemit, daß nachdeme Gott der Allmächtigeobseliggedachte meine
Frau Mutter durch einen frühzeitigen Todfall, ehe und bevor deroselben vorangeregte
zweitausend Gülden vergnügt werden können, von diesem Zeitlichen abgefordert hat,
in dero Namen und Statt, als ihrer aus der ersten Ehe hinterlassenerTochter und
Erbin, die mir an sothaner Summa, zustehende Portion, nämlichen fünfhundert
Gülden fränkisch, in guten gangbarenunverschlagenen Sorten samt davon verfallen
gewesenen Zinsen laut darüber geflogener Abrechnungund produzirte Quittungen an
den hochwürdigen hochwohlgebornen Herrn Herrn Johann Philipp Fuchsen von Dorn¬
heim, Domkapitularen raspaotivk Sabolaskieumab .lubilaeum, dann Pröpsten des
Kollegial-Stifts Neuen-Münstersdahier zu Würzburg, hochfürstlichen würzburgischen
Geheimen Rath und Kammer-Präsidenten zc., als Vormündern, in ^.nno eintausend
sechshundert fünf und neunzig würklich erleget worden, damithin wegen der von
meinem hochgeehrtstenHerrn Großvätern, Großmutternund Herrn Vettern meiner
Frauen Mutter sel. gegönnt und zugesagter Ehesteuer, Heirathgut und völligen Ab¬
fertigung sattsame Befriedig- und Vergnügung geschehen feie, inmaßen mich des Aus¬
zugs nicht dargezählt oder empfangenen Gelds hiemit wissent- und wohlbedächtig
verzeihe und begebe, darauf auch in Kraft dies in Betracht und zu Ehren auch Affek¬
tion abgedachter meiner Herrn Vettern und des hochadeligenmännlichen Stammens
deren von Ro senk ach Flor und Konservatiou nach des löbl. fränkischen Reichsadels
wohlhergebrachterObservanz und Gewohnheit und auf Art und Weis, als oftsel. ge¬
dachter meiner Frauen Mutter übrige Frauen Schwestern solches gethan, auch meine
Frau Mutter hätte thun sollen, auf alles, so meiner Frauen Mutter sel., sowohl au
dero väterlichen (so hauptsächlichen in denen in Lehenbriefendesignirten Lehen bestanden)
als mütterlich und brüderlichen Verlassenschaft,Erbfällcn und Gütern, so eigen als
Lehen von Rechtswegengebührenmöchte, dergcstalten renuntiire und mich verzeihe,
daß ich samt ineinen Erben darzu einen weiteren Zuspruch nit mehr haben und gewinnen
solle; mit diesem Vorbehalt glcichwohlen, da von mehrgedacht meinen geistlichen Herrn
Vettern acguisikisdurch Donation, Legaten oder andere diesem Verzicht ohnnachtheilige
Disposition mir oder denen Meinigeu etwas übergeben oder vermacht würde, daß mir
durch gegenwärtige Renuntiation nichts prasfucliairet seie. Wie nicht weniger ich und
die Meinige derjenigen Erbgerichtigkeit, so mein Frau Mutter zu dero Väter- und Mütter¬
lichen erlanget, sodann von denen brüderlichen Erbfällen ab iukeskakomir weiters
gebühren möchte, inskünftig, falls nämlich obmehrgedachte meine Herrn Vettern (so
doch Gott väterlich abwenden und dero Generation immerfort groß wachsen lassen
wolle) ohne eheliche männlicheLeibserben insgesamt verstürben oder als der männliche
Stammen abgicnge, nicht änderst als wann von meinetwegen kein Verzicht geleistet
worden wäre, mit und neben andern meiner Frauen Mutter sel. Frauen Schwestern
oder deren Brüdern uf die renuntiirtc und vorhandene Rosen bachische Güter und
Mittel mich, oder auch nach meinem tödlichen Hintritt meine äesosuclmrtss wiederum
anzumaßen haben sollen. Wider welchen also gesetzten Verzicht mich nit schützen noch schirmen
solle einigerlei Gnad, Freiheit, Gericht, geist- oder weltliche, päpst. oder kaiserliche und
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königliche Eanstitutivnss und Satzungen oder lilxespticmss und Behelf, wie die immer

Namen haben und diesem meinem Verzicht entgegen erdacht werden mögen. Dessen

alles und jedes, fürnehmlich aber dein weiblichen Geschlecht zum Besten verordnet

böimlloü 8. E. Vallojani (von dessen Inhalt ich zuvor von ineinen Herrn Beiständen

genugsain verständiget worden), ivie nit weniger der ltixekptiou äoli, krauckis, luösionm

sucwmissimaö, ksnölleii rsstitutäanis all intaZzimm nebst dein Rechten, sagend, daß

ein General-Verzeihung nicht binde, es gehe eine besondere vorhero, in best und be¬

ständigster Form Rechtens mich begebend und verzeihend. Welchemnach ich mich (auch?)

zu desto beständiger Vollzieh- und Festhaltung abgeschriebenen allen mit Rath und

gutem Vorwissen abgedachter meiner Herrn Beiständen freiwillig, ohne Zwang, Bered¬

oder Bedrohung, bei guter Vernunft, uf vorgehende genügsame Unterricht und Er¬

innerung alles dessen, so in diesen: Verzicht begriffen und einverleibet ist, einen leiblichen

Eid mit Auflegung der rechten auf die linke Brust solönuitsr zu Gott und seinen

Heiligen mit gelehrten Worten geschworen, diese Verzeihung und Renuntiation in allen:

ihren Inhalt, Meinung und Begriff ohne alles Dispensiren, Widerrufen, Restituiren

und all andere Wege wie die durch Menschen Sinn oder Vernunft erdacht werden

möchten, wahr, stet, fest und unverbrüchlich zu halten, darwider nit zu sein, zu thuen

noch zu schaffen, alles getreulich und ohne Gefährde. Dessen zu wahrer Urkund habe

ich und meine Herrn Beistände unser angebornes Jnsiegcl hiervor gedrucket und uns

zugleich eigenhändig unterschrieben. So geben und geschehen Würzburg den dritten

Julii in: Jahr eintausend siebenhundert und eins.

(I/. 8.) Mini» chrimcrsei: Äulümn rou (li. 8.) Job an AumtZ Kclienck Freyherr

Mttwrg geborene Aiclysi» von von Mmttcnderg als Beystandt.

Dornlleiinb. (I-. 8.) Kanus Eyrirl: Freyherr von

(I-. 8.) FrnntZ Erllenbertl: Cämmerer von Münster alß Beystand.

Worinbsz Freyherr von Dalberg.

Nr. 520. üxtiuetn« ex llutiieulu I>i>p<i/i:t«»m:»l pei«ii:u:i> veteii l'ieele^ine
Uesselllnsuiiue.

1669 den 11. April ist abends zwischen 6 und 7 Uhr der freireichs wohledel-

geborne Herr Johann Franz Zobel von Giebelstadt geboren worden. Semd

seine Taufpathen gewesen der hochwürdige, freireichs wohlcdelgeborne Herr Hr. Johann

Samuel von Thüngen, der beeden hohen Domstiftern Bamberg und Würzburg

Kapitular, und der hochwürdige, freireichs wohledelgeborne Hr. Hr. Johann Reinhard

von Bechdolsh., zu Würzburg Domicellarherr.

Ls.es iisäem verbis st sMsbis ia Ustrisuls baxti^atoruni lini-atis Loele«iss vontiiisri st
s ms subsoripto tickeUter extraeta esss msiiu «isillogus xroprüs Mtsstor. llIe->Le1bauseir Iis
5. Isimsrii 1779. (I,. 8.) 1osnnv8 lleorxins llesvli p. t. llnrntn«.
Nr. 521.

Zu wissen seie hiermit zc., daß nachdeme zu Befolgung göttlichen Berufs von

zc. ^.ckolpl:: Abten des Stifts Fulda zc. ich endsberührter Ferdinand Zobel von

Giebelstadt auf allhiesiges hochfürstl. Stift nicht allein bereits vorm Jähr ?c. statuten¬

mäßig aufgeschworen, sondern auch nach fast in hiesigem zc. Konvent aci 8. 8ulvut,0rem

überstandenem s-imum i^ovibiutus zur wirklichen Profession aus zc. hochfürstl. und

eins zc. Kapituls Genehmhaltung und resp. Disposition zc. admittiret worden, nnthin

die Zeit meines zc. Lebens mit Abthuung aller weltlichen Geschäfte sub rapulu 8. ?.

Lsnsckietä hinzubringen schlüssig bin, höchstgcdachte Seine hochfürstl. Gnaden aber nur

zc. erlaubet zc., über meine gegenwärtigen oder künftigen Habseligkeiten oder erbschaft¬

lichen Anfälle vorhero zu disponiren: solchemnach zc. umvre eonsörvunckus Kmilius zc.

cedire zc. ich meinem hochverehrtesten Herrn Vater und nach ihm dem Bruder, so

Stammherr und dessen Güter besitzen wird zc., alle Anwartschaft, so ich hatte an

künftigen oder gegenwärtigen, so eigentümlichen als lehenbaren Gütern, Einkünften,

Unterthanen, Rechten zc., oder was mir auch sonsten etwa zc. vermacht werden möchte,
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nichts davon ausgenommen, außer daß mir nicht nur allein ans diesen rcnuntiirten

Gütern jährlich trno. Karins Geburt und zwar gleich 1730 für das erste Mal pro

psenlio zc. 200 fl. rhein. zc. zum Gebrauch extraordinairen Nothwendigkeiten in so

lang und viel gereichet werden sollen, bis ich durch zc. Disposition meines zc. Fürsten

ze. versorget sein; sondern von dein väterlichen ferners für die von Sr. hochfürstl.

Gnaden zu hoffen habenden und mir gestatteten Reisen 2000 fl. rhein. nebst denen

sonstigen Nothwendigkeiten, gleich mein in hiesigem Konvent wirklich seiender Bruder

Emilian solches bekommen zc., gereichet und nach meines zc. Fürsten zc. Disposition

mir gegeben werden sollte; demnach auch, was anjetzo wegen meines mütterlich mir

zukommenden Antheils mir in ein und anderen zc. vorbehalten werde, also zwar, das;
von denen Aktivkapitalien, welche von meinem Hrn. Großvater und Frau Groß¬

mutter v. Frankenstein auf meine vielgeliebte Frau Mutter erblich gefallen und

auf meinen Antheil kommt, ein viertel zu eiuem Kapital sicher gegen Verzinsung

ausgelehnet oder aber von der Pfarrei zu Messelhausen gegen die gewöhnlichen :c.

Interessen versorget werden solle, von welchem Zins zwei Unterthanenkinder nach der

Herrschaft Gutbesinden ein Handwerk lernen und ferners bis solche ausgelernet ihre

Nahrung haben zc. könnten. Dann ferner solle der Pfarrer wöchentlich auf alle

Samstag eine heilige Meß für ineine ganze Familie und Freundschaft zu lesen obligirct

sein, hingegen auch dafür bezahlet werden, wie ich dann zu diesem Ende ein viertel

ebenfalls für ein Ewiges hierzu verschaffe und ein zeitlicher Pfarrer dafür besorget

sein soll. Die übrigen mir zustehenden ^ mütterliche Theil aber will ich hiermit

nach meiner lieben Eltern zc. Tod meinen beeden Frauen Schwestern von Dalberg

und Boineburg verschafft haben zc. zc.

Fuld, den 11. Nov. 1730.

Unterschriften: Ferdinandus v. Zobel von Giebelstadt; Adalbert Frhr. v. Waldcr-

dorff, Kapit. kl Lupsrior; Leopold Specht de Bubenheim, Kapit.; I. Fried.

Anton Valentinus Zobel v. Giebelstadt; Hugo Philipp Frhr. von und zu

Dalberg zc.
Nr. 522.

Dicweilen im Jahr ze. 1730 von meinem mir angehörigen mütterlichen Erbtheil

meinen Frauen Schwestern Antonetta von Boineburg und Sophia von Dal¬

berg, beide geborne von Zobel, 2 Theil (näml. 2 Viertel) vermachet zc., als habe

solches zu meiner zc. Schwestern zc. Sicherheit zc. konfirmiren wollen. Fuld, den

13. Sept. 1731. (U. L.) Lrrclmnml Bobrl ro» Giebel,stuckt.
Nr. 523.

Auch Ferdinand's Z. v. G. Bruder: Nmiliunus, stellte am 14. Febr. 1730

zu Fulda einen Schein darüber aus, daß er seiner Profession wegen jeder seiner

beiden Schwestern ein Viertel von dem ihm zugekommenen mütterlichen neunten

Kindertheil (38 048 fl. 28 Tr.) vermacht habe.

Nr. 524.

Kund zc. seie hiermit zc. Demnach ich Maria Anna Joscpha Sophia Freifrau

von Münster geborne von Zobel betrachtet zc., daß ich zc. dem zeitlichen Tod unter¬

worfen seie :c., und besonders da ich mich dermalen in schwachen Leibcsumständen

befinde zc.; Als habe mich zc. entschlossen, über mein mir zustehendes gesamtes Ver¬

mögen eine testamentarische Disposition folgendcrgestalten zc. zu errichten zc. Zu solchem

Ende also 1) empfehle ich meine arme Seel bei ihrem Hinscheiden in die Händ ihres

Erlösers zc. Jesu Christi, und will ich 2) daß mein entseelter Leichnam christkatholischein

Gebrauch nach und standesmäßig zc. zu Erden bestättiget werden solle; nicht minder

3) vermache ich 100 fl. rhein. denen hiesigen Armen, und sollen 4) zu meiner armen

Seelen Trost für 100 fl. rhein. heilige Messen gelesen werden.

Und obschon von einem oder dem anderen meiner Kindercn mir allschon mehr¬

malen viele Verdruß zc. verursachet worden, so ivill ich jedoch solches dencnselben von

Grund des Herzens verziehen zc. haben. Dahero ist 5) mein zc. ausdrücklicher Will,
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daß von meinem in 9933 Gulden rhein. annoch an barem Gclde bestehendenVer¬
mögen jeden: meiner 6 Kinderen, benanntlich

Adolf Franz Frcihcrr von Dalberg, DonnKapitular zu Bamberg,
Gottlob Amand Freiherr von Dalberg, Speyrischcr Geheimer Rath,
Franz Karl Freiherr von Dalberg, hochfiirstl, fuldaischcr Kammerjunkcr, und
Maria Sophia Freifrau von Eberstein gcbornc von Dalberg,
Maria Anna Freifrau von Rodenhausen gcborne von Dalberg,
Maria Theresia Freifrau von Köth geborne von Dalberg

1103 Gulden rhein. 40 Kreuzer als ihre Legitima, mithin diesen meinen 6 Kindern
in allen: 6622 Gulden rhein. gereichet werden sallen. Und vermache ich 6) die übrigen
3311 fl. rhein. meinem zc. Ehegemahl Franz Freiherrn von Münster, hvchfürstl.
würzburg. Geheimen Rath und Vicsclom dahier, in Anbetrachtdes von demselben mir
jederzeit erzeigten so wohlmeinendenGemüths. Desgleichen

7) vermache ich die sämtlichen Juwelen und Perlei:: (welche mit ineinen: Petschaft
versiegelt werden vorgefunden werden) meinen in Z pl:c> 51o angezogenen6 Kindern
dergestalten zwar, das; ged. Juwelen und Perlein von einen: Kunsterfahrenen taxiret
werden, alsdann nach beschehencn: Tax meine fchon benannten 3 Herrn Söhne sich
jedoch nicht mehrers als ihres löKilimg.«davon zu erfreuen und haben sollen, meine
in nämlichenZ Mo 5l,c> benannten 3 Frauen Töchter aber sollen nach empfangenem
ihren: U«»'ilima das übrige mit einander in gleiche Theile theilen. Und zc. 8) will
ich, daß meine schon benannten 6 Kinder die bei einen: hochwürdigen Domkapitul dahier
annoch ausstehend habenden 2000 Reichsthlr. ebenfalls mit einander in gleiche Thcil
unter sich theilen sollen zc. Anbei

9) will ich, daß mein zc. Ehegemahl mein sämtliches Silbergeräth als zc. zc.
zeitlebens zu seinen: Genuß und Gehrauch haben, nach dessen Absterben aber ged. sämt¬
liches Silbergeschirr meine mehrbenannten6 Kinder mit einander friedlich theilen sollen,
und zwar mit der Anmerkung, daß nur nicht mehreres, als das hiervon stehende Jn-
ventariun: zeiget, an Silberwerk eigenthümlich zustehe. Dahero will ich 10) daß diesert-
wegen ineinen: Herrn Ehegemahl nicht der mindeste Verdruß gemacht werde zc., an¬
sonsten der sich darüber aufhaltendeTheil seines Antheils cxcludirt sein und ineinen: ?c.
Ehegemahl zufallen solle. Wie auch 11) solle mein zc. Ehegemahl meinen silbernen
Kreuz-Particul,dann silbernes Muttergottesbild,silbernes Kreuz und silbervergoldten
Kelch ebenfalls Zeit seines Lebens samt den: Meßgewand haben und ii: Händen be¬
halten nach Ableben alsdann ged. Kreuz-Particulund Muttergottesbildsowohl als
Kreuz und Kelch samt Meßgewand in die Kirchen nacher Klein-Eibstadt geschaffet
und geliefert werden. Und 12) will ich, daß mein grauer reicher atlasene Rock ii: die
hiesige Marien-Kapellen zu einem Chormantel verwendet und 13) mein anderes sand-
farbes silberreiches Kleid nacher Rosenberg in: Odenwald statt der dahin gedachten
Glocken geliefert werden solle. Dann 14) legire ich meinen in Z xli« 51o allschon
benannten Frauen Töchtern meine übrigen Klecdere, dann Spitzen und Weißzeug bis
auf den blauen tasteten lllnclri«:: (?) inclusiv«; die übrigen geringen Kleidere und
Spitzen aber sollen 15) meiner Kammerjungfer Katharina Eichingerin gereichet und zu
Händen gestellet werden. Nebst diesen auch 16) legire ich ged. meiner Kannnerjungfer
Katharina Eichingerin 5V sl. rhein. zu einem Andenkenzc. Und da

17) die Erbeinsetzung eines jeden Testaments Haupt- und Grundursach ist, als
ernenne und setze ich ein zu meinen: Haupt- und Universalerben aller meiner noch
übrigen Verlassenschaft zc. meinen Ehegemahl Franz Freiherr von Münster, Hochs,
würzburg. Geheimen Rath und Viccckvm dahier zc. Und ist 18) mein zc. Will, daß
sofern etwan zc. ein oder anderer Miterb gegen diese meine letzte Willensverordnung
sich setzen oder meinen: Herrn Ehegemahl einige Verdruß verursachen und mit dein
seinigen Antheil nicht zufrieden sein solle, so solle derselbe seines Antheils gänzlichen
verlustiget sein und sothaner Antheil dem Haupterben,als meinen: zc. Ehegemahl
Franz Freiherrn von Münster, ebenfalls zufallen und verbleiben, zumalcn derselbe
vor meine ged. Kindere jederzeit sehr portirct und geneigt gewesen. Übrigensaber
19) behalte mir ausdrücklich bevor, daß, sofern ich wiederum genesen würde, ich als-
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dann dieses mein Testament wiederum abzuthuen und zu eassiren befugt sein solle.

Endlich dann ^20) will ich, daß, sofern diese meine letzte Willens-Vcrvrdnung nicht als

ein zierliches Testament, wie es die Rechte erfordern, bestehen sollte, dieselbe wenigstens
doch als ein Fideikommiß, Kodicill, äonntio mortis ennsn oder als eine andere in

Rechten «erstattete minus solemn« Disposition zc. Kraft haben solle. Zu dessen meh¬

rerer Bekräftigung zc. ich mich nicht nur eigenhändig unterschrieben zc., sondern auch

den hierzu zc. erbetenen kaiserl. Notarium und 7 Gezeugen zc. ersuchet, daß sie dieses

von dein kaiserl. Notario Anton Melchior Schelf mir zc. vorgelesene Testament zc.

mit ihren eigenhändigen Namensunterschriften coroboriren zc. helfen mochten. So ge¬

schehen in uno netu eontiuuo Würzburg, den 1. Mai 1774.

(U. 8.) Murin Ann» JoSrpIm Hop Irin Freifrau von Münster geborne
von Kodrl und ehemals Vermählte von Mwcrg.

Rechtliches Bedenken. Die Frau von Münster, eine geborne Fräulein

von Zobel, hatte zu ihrem ersten Eheherrn den Hrn. Geheimen Rath Freihrn.

von Dalberg, in dieser Ehe 7 Kinder erzielet; nach Absterben ihres ersten Eheherrn

sich an den Freihrn. von Münster verehelicht, aus dieser Ehe aber keine Kinder.

Sie klagte gegen ihre Kinder erster Ehe eine ansehnliche Summe an HeirathSgut,

Widerlag und Jllaten bei dem kaiserl. Reichsknmmergcricht ein. Dort ward ihr auch

eine Summe von 30 600 fl. und unter diesen 3000 fl. Dotalgelder zuerkannt, welche

letztere Summe aber in der Urtheil nur nicßbräuchlich zugesprochen worden, so daß

diese nach dem Tod an die Herrn Söhne zurückfallen sollen. Die beträchtliche Summe

konnte nicht auf der Stelle bezahlt werden; die Frau von Münster cedirte daher gegen

Empfang von 28 000 fl. die ihr zuerkannte Forderung dem hochwürdigen Domstift

zu Würzburg. Inzwischen verschied die eine Fräulein Tochter, die verehelichte Frei¬

frau von Bastheim, und derselben Kinder, so daß nur noch 6 Kinder ans der

von Dalbergischen Ehe am Leben waren. Nun ward die Frau von Münster

krank. Sie errichtete im Mai 1774 eine Letzte-WillenS-Meinung, worin ß 5 verordnet

wird, daß von dein ihrigen noch in 9933 fl. an barem Geld bestehenden Vermögen

ein jedes ihrer 6 Kinder, als Adolf Franz, Gottlob Amand, Franz Karl,

Maria Sophia Freifrau von Eberstein, Maria Anna Freifrau von Roden¬

hausen und Maria Theresia Freifrau von Köth, 1103 fl. 40 Zw., Z 6 aber die

übrigen 3311 fl. ihr Herr Ehegemahl Freiherr von Münster haben sollte; ß 7 die

Juwelen und Perlen sollen taxiret, die 3 Herren Söhne aber nur davon Pflichttheil,

die 3 Frauen Töchter aber nach gleichfalls empfangenem Pflichttheil das übrige mit

einander in gleiche Theile theilen; Z 8 wird dem Freihcrrn von Münster das sämt¬

liche verzeichnete Silber zum lebenslänglichen Nießbrauch vermachet, nach dessen Ableben

aber sollen die 6 Kinder dieses Silber friedlich theilen; Z 17 wird endlich der Freiherr

von Münster zum Universalerben zc. eingesetzt.

Der Freiherr von Münster sind also in Kraft dieses Letzten Willens nicht nur

mit 3311 fl. als mit einem Prälegat vorzüglich bedacht, sondern Sic sind auch

Universalerb. Da aber die Freifrau von Münster in zweiter Ehe gewesen, so ent¬

stehen hieraus nachstehende Fragen: 1) ist das Testament zu Recht beständig? 2) welches

Rechtsmittel ist zu ergreifen?
-Icl 1 INNM Die Frau von Münster hat ihrem Ehehcrrn nicht nur in Z 6 ihres Testaments

von dem bar angegebenen Vorrath zu 0933 st. an Prälcgai ein weit mehreres verlassen, als ihren
Kindern, sondern ihn auch von ihrem übrigen Vermögen znm Universalerben ernennet. Schon an dem
Prälegat ist der Freiherr von Münster mit 2207 fl. mehr bedacht worden, als ein Kind erster Ehe nicht
erhaltet, da demselben nur l l03 st. 40 Ar., dein Frhrn. v. Münster aber 331t fl. verlassen worden.
Der I,sx 6 0od. de Leenndis nnptlis sagt ganz deutlich: Uno ediotali lsAe in perpetnnrn vnlitnrn
saneimns; si ex priori Zlatrimonio proorsatis Inderis pater, inaterve ad seounda vel tsrtia, nut
nlterins repetiti Aatrimonii vota nriZ'raverit; iron sit si tioiturn noveroas vel vetrioo
tsstarnento vel sine soriptnra sen oodloillis Iraereditatis fürs sive IsA-rti, sive
lideioominissi titnlo plus relingnere nee dotis ant ante nuptias donatianis nomine,
sen mortis cnusn Irnbitn donatione oonterre, neo inter vivos oonsoribendis donn-
tionibns (guae etsi eonstnnte mntrimonio oivili fürs interdiotne sint, inorts tarnen donatoris
ex oertis oansis eontirmari solent) gnam lrlio vel liliae, si unus vel una sxtsterlt;
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gnoäsi pinres über! kusrint, siuKulis usgnas partes Iiabentibus minims plus gnam
all uuumgusmgus eornm psrveuerit; aä sornm iiosat vitrioum, uovsroamve trans-
kerri, siu autsm uou as^uis ex portiouibns acl eosclsm iibsros msmoratae trau-
sisriut taouitatss, tuuo guoi^ns uou iiosat plus sornm uoveroas vsi vitrieo testa-
lusuto reiin^ners vsi clonars, seu äotis vsi ante nuptias clouationis titulo
oonterri, ^nam tiiins vel küia üabst, oui minor Portio ultima volnntats äs reiiota
vsi äata tnsrit eto., sin vsro plus ynam statntnm sst, aiiizniä novsroas vsi vitrio
rsiiotnm vsi clonatnm ant äatnm kuerit, tangnam uou scriptum nsgns äsreiiotnin
vsi clonatnm ant äatnm sit; acl personas äeksrri iibsrornm et iutsr sas clivicki
znbemns, omui oireum ssriptious, si gna per interpositam psrsonam vel aüo gnoonngus moclo
tusrit exeoZitata, oessauts.

Das nämliche verfüget die Aov. 22 oap 27. Die Freifrau von Münster konnte dahcro ihrem
Ehehcrrn mehr nicht vermachen, als was ein Kind elfterer Ehe, und zwar, da ungleiche Thcile gemacht
worden, was der geringste Thcil betraget.

Bei der Stelle des Z 5 et 6 ist das Verstoßen entgegen die Gesetze klar. Ob nun zwar die
Kinder S 7 von den Juwelen und Peilen, dann § 8 von dem Silber noch ansehnliche Portionen be¬
kommen, wodurch die H 5 verlassenen 1103 fl. 4V Xr. noch einen starken Zuwachs erhalten möchten,
daß sie dem dem Freiherrn von Münster H 6 verlassen Legat von 3308 fl. gleich zu stehen kommen könnten;
so ist doch immer noch die H 17 erfolgte Erbscinsetzung des Frcihcrrn v. Münster zum Universalerben
dem klaren Buchstaben des Gesetzes entgegen und diese null und nichtig (et. Heuser in suis Nsclit acl
tk. tom 5. paß'. 136. mecl. 11). Nach der Lehr des nur angezogenen Leysers und der angeführten
Gesetze ist die Vermächtnis und Erbeinsetzung des Frhrn v Münster, in wieweit sie jene Erbportioncn
der Kinder und die geringste derselben übersteiget, entgegen die Gesetze; sie ist anzusehen, als wenn sie
nicht geschehen wär, und das Vermachte fallet denen sämtlichen Kindern anhcim, die übrigen Theilc
Testaments bestehen aber.

L.cl 2 Das Rechtsmittel lieget klar aus dem Vorstehenden vor, denn die aotio expietoria cu-
mulirt mit der üereclitatis pstitione wird gegen die v. Münstcrischcn Herrn Erben wohl ergriffen
werden müssen. Nothwendig wird es aber sein, daß die Erben deS Hrn v. Münster zu manifcstircn
angehalten werden, worin der Nachlaß seiner Frau Gemahlin außer denen im Testament benannten
Sachen bestanden und was er dann als Universalerbe erhalten habe. Wenn dieser Punkt berichtigt ist,
dann muß das sämtliche von der Frau v Münster hinterlassene Vermögen inventirct und taxiret werden
und von diesem sämtlichen Nachlaß, woran aber die 3000 fl. Dotalgclder vermag Kameralurtheil vorder¬
samst abzuziehen sind, kann der Freiherr v. Münster mehr nicht, als ein Kindestheil erhalten, wo dann
sonächst das übrige in gleiche Theile, jedoch mit dem Vorbehalt in 7 gleiche Theile vcrlheilet werde,
daß nämlich die Frauen Töchter nach dem H 7 testamsnti von den Perlen und Juwelen nach davon
entrichteten Pflichtteil den Rest mit einander in gleiche Theile erhalten Da aber das Manifcstiren
eine gefährliche Sache, so muß vor allem unter den Papieren nachgesehen werden, ob nach dem 1774
erfolgten Ableben der Frau v. Münster kein Jnvcntarium errichtet worden, oder ob sonst nicht aus
andern richtigen Urkunden die Nachlassenschaft erwiesen werden könne. Nach Abgang dieser ist kein
anderes rechtliche Mittel als das Manifcstiren übrig.

Der Feldzug Napoleon's nach Rußland fand Dalbergs Billigung nicht, er mußte

aber doch auch sein Kontingent dazu stellen.
Im Sommer 1881 erhielt ich nachstehende» Krief, «1. «l. Invers, LI. ^»Ii 1881:
Hochgeehrter Herr! Auf Empfehlung des Hrn. Dr. LolräNer, Areisarchivar in lvürz-

bürg, erlaube ich mir Euer Hochwohlgeboren als Verfasser „der Geschichte der Freiherren
von Eberstein" in folgender Frage um Rath und Auskunft anzusprechen.

Ich arbeite seit mehreren Jahren an einer Geschichte des früher» primatischcn Militär-
Regiments von Zweyer, wozu ich die Akten in den Archiven von Berlin, lvürzburg, Frankfurt
und Aschaffenbnrg zu sammeln hatte.

Euer Hochwohlgeboren wissen wahrscheinlich, wie sehr die Archive des Großherzogthums
Frankfurt-Aschassenburg, speziell das Militär-Archiv zersprengt sind.

Es ist mir nun nach langem Suchen gelungen, beinah vollständige Notizen zu erlangen,
ganz besonders, nachdem Freiherr von Uaroonnaz'-lZeaniisn meine Aufmerksamkeit ans das Staats¬
archiv zu Berlin gelenkt Hatto und ich persönlich in Aschaffcnburg eine Partie vergessener Akten
in der Jesuitenkirche gefunden hatte.

Ich sage beinah, denn eine Periode, das Jahr zszz, ist noch sehr lückenhaft.
Damals standen die Trümmer des im Jahre is;2 gegen Rußland marschirten Regiments

in Danzig. von dorten schickte der Bberst von Horadam im Juni zszz Berichte an den Herrn
Ariegsmi nister von IZbsrstsin. Dieselben sind in der 0orresponclen2 des Herrn von Dbsrstein
mit den, Großherzog erwähnt, jedoch nirgends zu finden. Ein Gleiches gilt für die Rapporte der
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Befehlshaber des voiUiilZeiUs MtZ, Hcmptmcmn von I1en«»uslamsr und VbersbLientenant ltnckol-

hauser. Diese Berichte sind ebenfalls in obiger vorrespomlen? erwähnt und besprochen, jedoch
nnfindbar.

Ich erlaube mir an Euer Hochwohlgebovcn die ergebene Bitte und Anfrage, ob in dem

Nachlasse des Freiherrn von Lbcrstein, primatischen Kriegsministers, in dieser Richtung etwas
zu finden ist und ob ich davon Einsicht bekommen könnte.

Sollten in Ihrem Familicnarchivc sich keine Akten dieser Art befinden, so werden Sie wahr,
scheinlich meinen Reoüsrelien die richtige Lenkung geben können.

Die vorresponÄsim des Rricgsministcrs mit dem Großherzog fand ich im k. preuß. Staats¬

archiv in Berlin. Sonderbarerweise erwähnt dieselbe sämtliche betreffenden Rapporte als bei-

liegend, jedoch liegen diese nicht bei und befinden sich weder in Berlin, noch in IDiirzburg, noch
in Aschaffcnbnrg.

Indem ich im voraus Euer kjochwohlgeboren meinen aufrichtigsten Dank erstatte, benutze

ich diese Gelegenheit zu der Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung.
Knill. Ilernazs,

Rechtsanwalt des Kaiserlich-Deutschen Konsulats in .^.ntrvsrpen (3ö Rne van Rrse).

Dem Freiherrn Louis Ferdinand von Eberstcin, Dresden.

Nun war mir vor mehreren Jahren ein Schreiben der „großherzvgl. Hess.
Bürgermeisterei der Provinzial-Hauptstadt Mainz" vom 26. Januar 135V
zugegangen, worin mir mitgctheilt wurde, daß die von dem verstorbenen Staats-
Minister Enrl Vlloockor .1. Freiherrn von lüberstsiu der zu
Main; zur Aufbewahrung übergebenen Papiere ausschließend die Geschichte des
Groscherzogtlsums Fra»rkfi»rt betreffen

Nachdem ich dem Advokaten Herrn Eluilluums Lsrunz^ am 3. Aug. 1881
hiervon Mittheilung gemacht hatte, erhielt ich von demselben folgendes Antwortschreiben
ä. ck. Imvars, 8. ImZ-ust, 1881:

Hochgeehrter Herr! Ich beehre mich, Ihnen für Ihre gefällige lllitthcilung meinen ver¬

bindlichsten Dank auszusprechen.

Ich habe mich sofort an die betreffenden Behörden in Mainz gewendet und hoffe, dort die

so lang gesuchten Dokumente zu finden.

von dein Resultat meiner Rseüsroüeu werde ich Ihnen Bericht erstatten.

Mit dem erneuerten Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung Knill. IZei'nnv«.
Von dem Resultate seiner Recherchen konnte mir aber Herr RechtsanwaltLernu^s

keine Mittheilung machen, denn er wurde am 7. Januar 1882 zu Brüssel ermordet.
Lounges, seiner Geburt nach ein Deutscher, sah schon in zarter Jugend seilte Familie
nach Belgien auswandern. Im Alter von 22 Jahren begann er in Antwerpen im
Jahre 1870 seilte Laufbahn als Advokat. Dabei bewahrte er eine große Vorliebe
für luilitär-geschichtlicheStudien, die ihn, verbunden mit einer aufrichtigen Anhäng¬
lichkeit an sein einstiges deutsches Vaterland, dazu führten, speziell die Schicksale der
Rheinbundtruppen unter Napoleon I. zu verfolgen und den hierauf bezüglichen kärg¬
lich fließenden Quellen nachzuspüren. Seine Studien über das Großherzogthuin
Frankfurt und die Schicksale seiner Truppen konnten als abgeschlossen gelten. Die¬
selben sind daher auch von seinem Freunde Freiherrn von ^.räonn« herausgegebeil
worden. In diesem Buche (S. 393 ff.) findet sich einer von den lange gesuchten
Berichten des Obersten Horadam an den Minister v. Eberstein abgedruckt:

Nr. 526. DerWroßljerzogl'ich Arankfurtische Major und Kontingents-Komman-
dant Koradam an Sc. Arcellenz den Kerrn Minister der Kriegs-Ad-

ministration jWaron von Kverstein.

„Seit meinem letzten Rapportschreiben, in welchem ich Euer Excellenz von dem

Marsche des Kontingents nach Wilna zu benachrichtigen die Ehre hatte, habe ich die

härteste Zeit meines Daseins verlebt, und Kälte haben mir bis Wilna eine



Menge Menschen und II Main Pferde getödtet, das schlechte Doxis, die geringe

vivors und die halbe konra»« Rationen alldortcn schwächten die Übriggebliebenen noch

vollends ab, wodurch die Kranke sich mit jedem Tage merklich anhäuften, für welche

an keine Aufnahme in Hospitäler zu denken war, es starben vielmehr jede Nacht

einige unter den Gesunden in den Quartieren, die man des Morgens auf die Straße

warf. In diesem Znstande erhielt ich am 2D! d. die Drckros, am 4D! in der Division

über Uikiäi auf der Straaße nach Minsk der sich zurückziehenden Armee entgegen zu

gehen. Der Dsnorni Drassion führte uns an und wir kamen bis Dsminna, 7 Meilen

von Wilna, wo wir schon schwärmende Kosacken antrafen und des andern Morgens

die L.vank^arcko der Armee ankommen sahen, welche im schrecklichsten Zustande ver¬

elendet und größtentheils ohne Waffen, ohne Kavallerie und Artillerie stets von Kosacken

verfolgt diesen ungeheuren Rückzug machte. In der empfindlichsten Kälte traten wir,

nachdem der größte Theil der Armee und selbst Se. Majestät der Kaiser in der Nacht

am 5Dl durchpassirt war, in der Nacht vom 6D> auf den 7 Dl den Rückweg nach

Willna an, wo wir nach ausgehaltenen vielen Leiden des Abends 9 Uhr ankamen und

die alten Quartiere bezogen. Auf diesem mir ewig unvergeßliche» Marsche blieben

meine besten Leute todt auf der Straße, deren Zahl ich des Nachtmarsches wegen, Key

welchem den Menschen die Augen zufrohren, — nicht angeben kann; die Hälfte des

Regiments hatte dabey Hände und Füße, auch die Nasen erfroren, welche Unglückliche

ich grösten Theils in Wilna zurückließ, als wir am 10D) den Rückweg über Kovno

weiter antratein Den Dktioior pu^our Herren Ober Lieutenant Melzer schickte ich am

6 Dl mit dem Kassawagen nach Königsberg, um für das Regiment Geld zu empfangen,

die übrigen konroons musten auf höheren Drckros in Wilna zurückbleiben und durften

erst am 9Ds in der Nacht mit jenen der übrigen Regimenter abgeschickt werden, mit

welchen und denen Equipagen vieler Denoruis sie gleiches Schicksal hatten, am anderen

Morgen in einem Dstiliö stecken zu bleiben und durch die vorbei) ziehende Armee ge¬

plündert zu werden, wobei) das höchste ^.orurium den größten Theil der Montnren

des letzten Quartals, was ich nicht schon hatte austheilen lassen — und die Officiers

ihre ganze R-rssUKo verlohren. — Nur 50 Donis ck'ors hatte ich zur Nothdurft 'aus

der Kasse zurückbehalten, die dabei) entkamen, andere Regimenter sahen wir hingegen

sich in ihre gefüllten Kassen thcilen und selbst Wagen des Kaiserlichen Schatzes und

alle Eulsellon der Generals blieben nicht verschont, wovon wir etwas später noch

Augenzeugen wurden. Ich verlohr dabei) mein Packpferd mit den besten Effekten und
allen Papieren.

Am 10lM Morgens nachdem wir abermal die ganze Nacht divounguirk hatten,

zogen wir aus Wilna und die zu ^/g geschmolzene Division machte die ^.rrior Dnrciö.

Schon in der Stadt sprengten die Kosacken von allen Seiten gegen uns an, eine

halbe stunde vor derselben suchten uns aber einige Tausend derselben, die 4 Kanonen

auf Schlitten mit sich führten, mit welchen sie ein mörderisches Kartätschen-Feuer auf

die gegen die Kavallerie nöthige geschlossene Eoiomro machten, (um) uns das

weiter marschieren zu verwehren, oder auch die noch unter den Waffen stehende Trupp

zu zernichten, wogegen wir ohne Kanonen, nur mit Gewehr in: Arm weiter ziehen

konnten, und acht haben mußten, die Lücken auszufüllen, daß die nach uns lüsterne

Kosacken nicht in die jedesmal gegen ihre Angriffe formirte (chmrres eindrangen. So

begleiteten uns diese bis an den Abend, töteten und verwundeten uns eine Menge

Officiers und Soldaten, und das Regiment Frankfurt litt am meisten. Ich selbst

erhielt eine heftige Eonkusioii am linken Knie, die mich zwang, das Regiment zu
verlassen.

Obrist-Diontoimnt Eornoii, EuM: Rüssor und Dient: v. Rinxeimunn wurden

schwehr verwundet und musten zurückgelassen werden, wahrscheinlich sind sie alle drey

todt, was jedoch, ohngeachtet es mehrere behaupten wollen, nicht bestimmt angegeben
werden kann.

Ls-pituine Dnleeilrg.susor'8 Pferd ward erschossen, durch dessen Sturz er ein

Bein zerquetschte und eine Nippe brach. Dupit. Drsickentweli, Roeäiker und RenninA
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wurden leicht verwundet. Dieub: Luumsrb und ^Vunsall wurden in Wilna,
die Dupib - Lseli^ und Druali, dann der Diaut: Lellukköv auf dem Marsch
gefangen.

Fast alle Offiziers des Regiments sind von kübissus Krank und abgemattet, von
den Dupibuinsn ist Dippal allein noch unter den Waffen, ich selbst kann mich bey
meiner sonst so festen gesunden Konstitution noch nicht erholen, fühle mich vielmehr an
allen Gliedern gelähmt und durch den ganzen Körper geschwächt,ohngeachtet ich kein
Glied merklich erfrohr.

Meine besten Untervffieiers besonders solche, die in der Folge zu Dklleisrs Brauch¬
barkeit verriethen, habe ich verlohren, und hier sehe ich an jenen, welche noch von
Wilna hieher sich mit Mühe schleppten, einen ungeheurenGräuel, indem die Dlliruro'ku
ihnen täglich Finger und Fußzehen abschneiden. 285 Mann sind gegenwärtig hier,
davon aber kaum 100 noch Waffenfähig,Dausrul Dsviilisr kommandirt die Driguii«
und Dauern! Unreinem! die Division, in der alle Regimenter gleiches Schicksal hatten
und nicht mehr 2000 Streitbare Männer aufbringen. Seit gestern trist das Uneäcmnlsche
Dorps von Riga hier ein, dessen Stärke ich nicht kenne; indessen geht viel willkührlich
hier durch und wir haben Drckres, stündlich zum Abmarsch in Bereitschaft zu seyn.
Was von denen Erfroreven noch gehen konnte, habe ich bereits gegen Danzig abgeschickt,
werde aber noch eine bedeutende Anzahl hier ihrem Schicksal überlassenmüssen. Was
aus dem dabei) gestandenen Preußischen Dorps geworden ist, kann niemand mit
Gewißheitangeben, eben so wenig, wo der Feind steht und welche Bewegungen er
mache, wovon jedoch tausenderlep Nachrichten im Publikum einlaufen.

Auf dem Weege hieher giengen die meisten Drain-Pferde noch verlohren. Herr
Ober Diemb. Ua!?er, der mit dem Kassewagennach Danzig gieng, hat deren 6 bei)
sich, auch hier sind 3 Stück. So sind alle Feld- und Kochgcräthschaften durch die
flüchtige Soldaten weggeworfen worden, um ihr Fortkommenzu erleichtern. Am meisten
schmerzt mich der Verlust der schonen theuren Gewehre, die zu ^/z durch die blessirte
und Gefangne zu Grunde gingen.

Hier hatte ich noch ein kleines Depot von etlichen 100 Paar orckonanea
Hosen gelassen, zu deren Fortbringung mir in dein Drang der Umstände nicht
das geringste Mittel zu Gebot stand, um also nicht auch diese noch ganz
zurücklassen zu müssen, folgte ich dem Beyspiel andrer Regimenter und verkaufte sie,
nachdem ich einige ausgeplünderte bekleidet hatte, um 350 Thaler an einen hiesigen
Juden. In dem Augenblick, wo ich frische Unuibiou für die Waffenfähige Mann¬
schaft und auf acht Tage Zwieback empfing, sehe ich mich in der nemlichen Lage
wie zu Wilna und erwarte stündlich die Drckres zum Abmarsch, wobei) wir wahr¬
scheinlichbei der Girier Dnrcke scyn werden, eine ausführlichere Relnbiou ist mir
unmöglich. Norncknm."

Königsberg den 3llZ -Inuunr 1813.

Johann Karl Friedrich Freiherr v. Oberstem,
k. pr. Gberst und Aommandcur des Drugoner-Rgts. zu Tilsit, Ritter des (Ordens

pour !e meribs,
Htiktrr lies «oell blülmulcn Titsiter Zweiges,

geb. 4. Mai 1719 zu Dillenburg, getauft 8. ej. m., ff 27. Okt. 1778 während des
Fcldzugs im bayer. Erbfolgekriege zu Polnisch-Neukirchbei Troppau (des 1725 ff
Karl v. E. und der 1720 ff M. M. geb. v. Büring 2ter Sohn; unterschrieb sich nur
auf Anweisung seines Anwalts in dem Prozesse wegen „Büringischer" Ansprüche:
„genannt von Büring"), verm. 20. Juli 1751 mit Agnes Thristine geb. v. Du-
binsky verw. Keyser (geb. 21. Jan. 1722, ff 1. Dez. 1793).
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Deren Kinder: 1. Wilhelm, s. unten.
2. Wilhelm Fr. Karl, geb. im März 1754 zu Tilsit, f 13. Sept. 1754.

3. Charlotte Sophie Christine, geb. 2. Juli, gct. 5. Juli 1757 zu Tilsit, ging

1762 über Harzgerode nach Herzbcrg zu ihrem Vater, welcher sie darauf in Pension

nach Berlin brachte, woselbst sie bis 1768 verblieb. Von 1795 an lebte sie in

Königsberg in Pr., wo sie im Januar 1826 f?) starb.

4. Karl Friedrich August Frhr. v. E/h geb. 2. Okt. 1763 zu Tilsit, f 29. Mai

1812 zu Groß-Leinungen, k. pr. Kriegs-, Forst- und Domainen-Rath, verm.

14. Sept. 1800 mit Friederike Julie, des kursächs. Obersten v. Lteindel Tochter.

In dem Schreiben des Obersten v. Eberstein v. 7. Dez. 1777 an seinen Sohn

Wilhelm heißt es:

mit Carl ist es so, daß eine Ivunde noch wie ein kleiner Stecknadelknopf offen ist rc. Zu
der Gelehrsamkeit hat er wenig Lust und Trieb rc., Soldat ist seine Sache und hierzu ist
er wegen seines Fußes incapable. Gott weiß also, was aus ihm werden wird.

Und König Friedrich II. schreibt 17. llsimsv 1784 ü In Vsuvs <1u Colonel
cl'Illbarstsiu n Mimt:

„Besonders liebe. Die in Eurem Schreiben vom tv. von Eurem Sohn angezeigten Ilm¬
stände, daß er auf einem Fuß hinket, machen ihn zum Soldaten-Stand unbrauchbar. Es bleibt
also nichts anders übrig, als ihn bey einem Eollegio unterzubringen und ihm eine Stelle anzu¬
weisen, wozu er sich am besten schicket. Ihr iniißt Euch demnach darum mit ihm gebörigcn Vrts
Selbst melden; weil seine Talente und Fähigkeiten nicht kennt Euer gnädiger König Frih."

Nr. 527. Kotenschein.

In dem Mittlern Rothaschen Kirchenbuchc heißt es im Register der Verstorbenen,

Seit 242 Nr. 22, Jahrgang 1778 wörtlich:

„Den 27. (Vctober ist der hochwohlgebome Herr Herr JohnMl CarlFriedrich Freiherr von Oberste»»», Sr. KöniglichenNlajestät in Preußen
hochbestallt gewesener Gbrister der Tnvallerie und Tommandeuv des IDohllöblichen

Appcnburgschen Regiments Dragoner, Erb-, Lehn- und Gerichtsherr zu Leinungen,

Dlohrungen, Rötha und Horla, wie auch auf GeHofen, zu politisch Neukirch nach

vorhergegangener Krankheit sel. verstorben, weßhalben ein vierzehntägiges Trauer¬

läuten, oonagsmouk mvemuüi Eoumstwrii allhier mit angeordnet worden."

Vorstehender Auszug aus dem hiesigen mittlem Kircheitbuche ist wortgetreu ge¬

macht und ganz genau mit der Originalschrift übereinstimmend, was mit bcigedrucktem

Kirchensiegel und Namensunterschrift ordnungsmäßig attestirt wird, mit dem Bemerken,

daß vor amtlichem Gebrauche dieses Attestes der gesetzliche Stempel zu demselben gefügt
werden müßte.

Rötha, den 7. December 1864. Dnelme, Pfarrer.

(I-. 8.) Siegel der Kirche zu Rötha und Horla.

H Von einer Polin aus Petrikau hinterließ der Kriegsrath v. E. einen Sohn, den er legi-
timircn lassen wollte, aber der damals in Groß-Leinungen Gültigkeit habenden wcstphäl. Gesetze wegen
erst nach erreichtem 56. Lebensjahre ihn adoptircn lassen konnte. Vier Monate vorher trat aber sein
Tod ein; der damals in Prima auf dem Gymnasium in Eislebcn befindliche talentvolle und fleißige
Sohn Karl aber wurde von dem General-Bevollmächtigten der in den Besitz des Schlosses Leinungcn
succedirendcn, in Kriegsdiensten abwesenden Neffen des Kriegsraths ohne Weiteres und ohne Auftrag
von der Schule weggeholt und zu dem berühmten Oberförster Hcnnicke in Brauuschwendc auf dem Harze
in die Lehre gebracht. Von da kam der junge Karl nach Potsdam zu den Garde-Jägern, und da er
hier durch seine hervorragenden Kenntnisse die Aufmerksamkeit des Potsdamer Magistrats auf sich ge¬
zogen hatte, so wurde er »ach Beendigung der Dienstzeit durch letzteren bestimmt, in die städtische Ver¬
waltung einzutreten, in welcher er bis zu seinem Mitte der Mer Jahre erfolgten Tode geachtet und geehrt
thätig blnb. Er hat von 2 Frauen 4 Söhne und l Tochter hinterlassen, die den Namen Eberstein
führen.
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Wenn innn die vorstehend dargelegten und in Folgenden: noch weiter beleuchteten
trostlosen Verhältnissebedenkt und dann sich das Bild des Mannes vor Augen führt,
der aus solchen Verhältnissen zur Ehre der Familie, zur Ehre des Vaterlandes, zur
Ehre der Menschheit emporwuchs: dann muß man Karl Gutzkow zustimmen, wenn
dieser in seinen: „Baun: der Erkenntnis", 2. Auflage (1869) S. 141 ff., sich also
vernehmen läßt:

„tvenn Sbnkespenre's Polonins seinem nach Paris reisenden Sohn Lasrtes eine Reihe
beherzigenswerther Lebensregcln mit aus den tveg giebt, so »rächte man glauben, er hätte die von
Simon in seiner Geschichte der Dynasten nnd Grafen v. Erbach mitgetheilte Unterweisung des
Grafen Eberhard v. Erbach an seinen Sohn Georg aus dem :s. Jahrhundert vor Äugen
gehabt.

Zwei Jahrhunderte später übersetzte ein alter preußischer Dragoner-Gbcrst, der unter
Friedrich II. gefachten hatte, Freiherr Johann Karl Friedrich v. Eberstein, diese Lehren
an seinen auf die Leipziger Kochschule gehenden Sohn tvilhelin in die Anschauungen eines durch
die Nachahmung der pariser Sitten doch noch nicht ganz um seinen Kern gebrachten Hcitalters."

In der That! der Oberst Karl v. Eberstein kann hinsichtlich seiner ganzen Lebens¬

führung, seines nicht nur streng pflichtmäßigen, sondern heldenhaften Verhaltens in:

Militärdienste und in: Kriege, wie auch hinsichtlich seiner sittliche«: und religiösen Grund¬

sätze und Lebensanschauungen als Charakterfigur des srideririnnischen Zeitalters, zugleich

aber überhaupt als leuchtendes Vorbild eines wahren Ehrenmannes und besonders

jungen Adeligen zur Nacheiferung aufgestellt werden.

Verfolgen wir zunächst seinen äußeren Lebensgang!

Nach seines Vaters Tode wurde Karl von seinem Ohein: und als wahrer Vater

an ihm handelnden Vormunde, den: Grafen Ernst Friedrich v. Eberstein, mit seinem

bisherigen Informator Spröde und zugleich mit zwei Schwestern zunächst ans das

Gut Eichen, leider aber in die Hände der mütterlichen Großmutter, gebracht, während

die jüngste rechte Schwester von der Stiefmutter aufgenommen wurde, welche letztere

sich in der Folge wieder mit dein kurmainzischen Oberstlieutenant Philipp Ludwig

Gottfried Freiherrn v. Guttenberg verhcirathete.

Den Charakter der alten Frau v. Büring und das Gebühren derselben hatte

der Graf v. Eberstein bald genug Gelegenheit näher kennen zu lernen. Er schreibt

deshalb an seine Brüder, er getraue mit guten: Gewissen sich vor Gott nicht zu ver¬

antworten, die armen Kinder und das wenige Ihrige der Großmutter zu überlassen,

auf deren „Eigensinn und Geiz" könne er nicht zuverlässig fußen. Ein gleiches hartes

Ilrtheil füllt der von den: Grafen für die Vormundschaftsgeschästc angenommene Assistent

Dr. Stcuber zu Dillenburg; er schreibt: „Wann man mit alten Damen zu thun hat,

so hat man seine Last", und dann abermals: „Es kann kein Mensch glauben, was vor

eine große Last ich mit der Frau v. Büring habe, indem sie nur fast täglich Mühe

und Unlüsten verursachet." Selbst der Gutspächter darf es wagen, sich bei den: Grafen

in folgenden Ausdrücken zu beklagen: „So ist auch mit den: erzbösen Weibe, der alten

Frau v. Büring, ohnmöglich friedlich zu leben, maßen sie einen: alles ersinnliche Herz¬

leid und Drangsal zufüget. Es ist zu beklagen, daß das gute Fräulein, welches doch

in Wahrheit das beste Gemüth von der Welt hat, unter der Edukation eines so bösen

Weibes verderben wird, worüber das Kind selbsten bei mir verschiedentlich geklagt, daß

solchergestalten das Unglück sie alleine betreffe, nicht besser erzogen zu werden." Da

auch der Informator und der Förster und ein ehemaliger Diener des Ober-Jägermeisters

v. Eberstein, sogar die Bauern in den: Burbacher Grunde in dem Urtheile über die

Behandlung übereinstimmten, welche die Frau v. Büring ihren Enkelkindern angedeihen

ließ, so fand sich der Graf bewogen, die ältere Nichte nach Mainz in ein Kloster in

Pension zu geben. Wegen des kleinen Karl ließ er die Frau v. Büring durch den

Dr. Steuber bedeuten, daß „sie sich um den Sohn gar nicht zu kümmern habe", und

schrieb ihr dann selbst: „Wegen der kleinen Christel brauchen Sie sich gar keine

Mühe und Sorge zu geben, dann ich schon Verabredung und Anstalt gemachet, daß

sie also gleich nach den: Oraniensteinischen Begräbnis mit Jhro Hoheit sel. Caminirerin

nach Sachsen gehen und von meinen: Bruder abgeholt werden wird. Und wegen des
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kleinen Karl's habe ich auch Anstalt gemacht, wie er nach Sachsen kommen und zu
Stolberg in die Schule gehen soll, wann ich ihn nicht vielleicht erst hier rauhen an
einen Hof bringe. Und wäre mir (nach der Mittheilung des Informators Spröde,
die Fürstin zu Usingen wolle Karin in zwei Jahren zu ihrem Prinzen nehmen, um
hernach mit ihm zu reisen) schon recht, wenn er nacher Usingen zu dem Prinzen und
mit ihm zu reisen kommen könnte."

Als der Graf v. Eberstein von dein Könige von Polen und Kurfürstenvon
Sachsen von dem bis dahin versehenen Gesandtschaftspostennach Dresden im Herbste
1729 zurückberufenwurde, nahm er die älteste Nichte, wegen welcher der Fürst Christian
zu Nassau-Dillenburg den Vorschlag machte, daß „ermeldte Fräulein die Bedienung
bei der Gräfin v. Baar annehme", dagegen mit sich nach Sachsen, um sie daselbst bei
seinen eigenen Kindern ferner erziehen zu lassen, nachdem die jüngste, bisher bei der
Stiefmutter befindlich gewesene Nichte schon zu Ende des Jahres 1726 nach Harzgerode
zu dem Ober-Berghauptmann Anton Gottlob v. Eberstein geschickt worden war.

Ob nun auch der damals 10 Vs jöhrige Karl von seinem Onkel mit nach Sachsen
genommen worden und gemäß der oben angeführten und der Frau v. Büring gegen¬
über ausgesprochenenAbsicht behufs Schulbesuchs nach Stolberg zu dem dort woh¬
nenden gräfl. Hof- und Jägermeister Christian v. Eberstein oder ebenfalls nach
Harzgerode zu seinem Onkel, dem fürstl. anhaltischen Ober-Berghauptmann Anton
Gottlob v. Eberstein oder gar an den anhaltischen Hof gekommen ist, darüber fehlen
bis 1735 alle Nachrichten, wo wir Karln als jüngsten Fähnrich im Tilsiter Dragoner-
Negimente finden, dessen Chef vom Jahre 1732 bis 1738 der Generalmajor Prinz
Eugen von Anhalt-Dessau war.

Für die Zwischenzeitist behufs Kenntnisnahme der Vermögensverhältnisseund
wirthschaftlichen Umstände noch anzuführen,daß in seiner Vormundschaftsführungder
Graf v. Eberstcin mit den erdenklichsten Schwierigkeitenzu kämpfen hatte, wohingegen
die Führung der Vormundschaftfür die Kinder 2r Ehe durch den Hauptmann Wolf
Dietrich v. Eberstein zu GeHofen diesem viel leichter fiel.

Was die Lage der von dem Ober-Jägermeister Karl hinterlassenen Kinder un¬
günstig gestaltete, war der Umstand, daß Karl's sau. fürstlicher Gönner und väterlicher
Freund, der Fürst Wilhelm von Nassau, dem Karl Gerechtigkeit und christliche Ge¬
sinnung nachrühmt,ein Jahr vor Karl selbst gestorben und der Nachfolger Fürst
Christian ihm fremder gegenüberstand.Dieser nahm dann auch nach Karl's san.
Tode, wenn er auch dem sich nicht entziehen konnte, die persönliche Übernahme der
Ober-Vormundschaftzuzusagen, doch nicht das gleich werkthätige und warme Interesse
an den hinterlassenen Waisen. Er ließ es sogar geschehen, daß seine Regierung, welche
gar zu gern die schon einmal in fürstlichemBesitze gewesenen Büringischen Güter
wieder in solchen gebracht gesehen hätte, und auch Beamte des Grafen v. Kirchberg
ihre Sichel in einen gänzlich fremden Schnitt legten.

In Bezug auf das unter der freien Reichsritterschaftstehende Gut in den Eichen
kümmerte es die zahlreichen Erbzinsleuteund wiederkäuflichen Inhaber der zu jenem
gehörigen an Zahl und Fläche fast dem wirklich bei dein Gute gebliebenen Areale
gleichkommenden Güter und Pertinenzicnwenig, ob sie Unterthaneneines zur freien
Neichsritterschaft gehörigen Herrn oder eines über ein größeres Gebiet herrschenden
Reichsfürsten waren; mit den Behörden des letztern, mit Amtleuten, Vögten, Förstern
hatten sie aber in ihren übrigen Angelegenheiten vielfach zu verkehren, und schien ihnen
der früher, wo der Fürst von Dillenburg zugleich auch Herr dieses im Burbacher
freien Grunde gelegenen Rittergutes gewesen war, einige Zeit obwaltende Zustand
bequemer;und so wären sie es daher ganz gern zufrieden gewesen, wenn dieser Zu¬
stand wieder eingeführt worden wäre. Hierauf bauten die fürstlichenKanzleibeamten
und unterfingensich, Eingriffe zu thun in die freiadlige Hütte zu Heller, Uber¬
hüttengeldzu fordern, sogar das hergerichtcte Eisen gewaltsam hinwegzunehmenund
sonstige Anmaßungen in Bezug auf Akte der Jurisdiktion sich zu Schulden kommen zu
lassen. Die alte Frau v. Büring, sie mochte sonst sein wie sie wolle, hatte hierin,

42



— 658 —

mit den Verhältnissen vertraut, doch einen richtigeren Blick als sogar der rechtsgelehrte

vormundschaftliche Beistand des Grafen, ja sogar als der Graf selbst, der erst auf ihre

Anregung hin seine Versäumnis nachholte, bei dem reichsritterschaftlichen Direktorium

zu Friedberg die tutorische Bestätigung zu suchen für die ihm zugefallene natürliche

und legitime Tutel der hinterlnssenen Kinder seines wenn auch zu Dillenburg als fürst¬

licher Hofbcamter wohnhaft gewesenen und daselbst gestorbenen, aber doch nebst dem

ältesten Sohne Karl mit einein reichsritterschaftlichen Gute angesessenen Bruders. Und

zu allen hiermit in Zusammenhang stehenden Schritten, unter andern auch zur Be¬

schreitung des Rechtswegs durch Änhängigmachung der Streitigkeiten bei dein kaiser¬

lichen Kaminergerichte zu Wetzlar, sah er sich durch jene Übergriffe genöthigt. „Ich

komme schwer daran" (schreibt er an seinen Rechtsbeistand), „daß ich nach Wetzlar gehen

soll; wann ich aber sehe, daß bei Sr. Durchlaucht dem Fürsten so gar vor die armen

Kinder nichts zu gewärtigen, so muß ich es thun, um mich dereinsten der Verant¬

wortung gegen die Kinder zu entschütten."

Mit einem Worte, es war und blieb ein unglücklicher Besitz, ivie solches dies

schon für den verstorbenen Ober-Stallmeister v. Büring gewesen war. Theoretischer

Jrrthum in den privat- und staatsrechtlichen Verhältnissen und eigensüchtige Sonder¬

interessen hatten hier sich amalgamirt, ihre für keine Partei vortheilhaften, für viele

aber verderbt. Wirkungen warfen ihre Schatten sogar bis an das Ende des Jahrhunderts.

Was sonach Johann Karl Friedrich v. Eberstein von seinein Vater, den: Ober-

Jägermeister Karl, außer dem sächsischen Besitzthum ererbte, war — außer vielen

Schulden — entweder (in Ermangelung einer väterlichen Disposition) ein anfechtbares

Majoratrecht bezüglich des Gutes Eichen und des Löhnberger Zehnten, in Be¬

treff welches letzteren sich jenes Recht indessen auf ein durch „Rechtsverständige" sehr

getrübtes Wiedereinlö sungSrecht reduzirte, oder aber gemäß den geltenden Landes¬

gesetzen nur ein sicheres Viertheil Besitz- und Näherrecht an Eichen bzw. Löhnberg

und ein Antheil an dem übrigen väterlichen Nachlasse.

Was nun die Regelung dieser Verlassenschaft anbetraf, so fand sich der Graf

Ernst Friedrich v. Eberstein nach seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienste und der

Übersiedelung auf das Schloß Groß-Leinungen einmal schon der weiten Entfernung

wegen, dann aber um deswillen außer stände, die frühere bis in das Einzelne ein¬

gehende Betreibung der Angelegenheiten weiter zu führen, weil trotz der von ihm bei

dem Fürsten eingelegten Verwahrung „die Frau v. Büring und der unvergleichliche

kiokurius Dietrich sich die Vormundschaft wegen der Eichen und sonst in dem

Nassauischen und deren Administration alleinig arrogiret" und er sich deshalb „in ihre

Kocherei" nicht hätte mengen mögen. Als nun Karl zur Zeit, wo seine Mündigkeit

herannahte, die Gelegenheit benutzend, die ihm durch ein Werbe-Kommando in das

Reich geboten war, im Frühjahre 1740 selbst nach Dillenburg kam, gingen ihm die

Augen sowohl über Hrn. Dietrich's Geschäftsführung wie überhaupt über die trost¬

lose Sachlage auf.

Bei seiner Anwesenheit auf Eichen setzte ihm die Großmutter Frau v. Büring,

um sich bei ihm zu insinuiren, so zu sagen „einen Floh ins Ohr" bezüglich des ihn: auf

Grund des Testamentes ihres Sohnes zustehenden, ihm jedoch bisher gänzlich un¬

bekannt gebliebenen Majoratsrechtes. Bis dahin hatte sowohl er wie auch seine

rechten Schwestern geglaubt, an dem Büringischen Nachlasse hätten sie zu gleichen

Theilen zu participiren. Nachdem er nun Einsicht in jenes Testament erlangt hatte

und durch ein juristisches Gutachten des Professors Wiederhold in der Ansicht von der

unbedingten Gültigkeit der Büringischen Disposition bestärkt worden war, hielt er sich

für berechtigt, eine Wandelung der bisherigen Handhabung der Verwaltung sowohl

wie auch des Besitzstandes schaffen zu müssen. Freilich konnte er sich durch eigene

Anschauung von dem geringen Erträgnisse überzeugen, welches das Gut Eichen und

die Schmelzhütte nebst Eisenhammer abwarfen; und daraus war überdies die Groß¬

mutter lebenslänglich zu alimentiren. Er ging daher bei der großen, eine Kontrolle

der Verwaltung höchst erschwerenden Entfernung seines Garnisonortes und aus brüder-
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licher Liebe für die Schwestern darauf ein, die bisherigen Verhältnisse bestehen zu lassen

gegen eine von jeder Schwester an ihn zu zahlenden Abfindungssumme von 500 Gulden.

Aber schon im folgenden Jahre verkaufte der einem Kommun-Besitze abgeneigte

Fähnrich Karl seinen Antheil, sowie die Antheile seiner in Leinungen wohnenden

unvcrheiratheten ältesten und der in Harzgcrode wohnenden ebenfalls ledigen jüngsten

Schwester an die mittlere Amalie und deren Gemahl, den k. pr. Major und nassau-

oranischen Landdrosten Andreas Jakob v. Außem. So leistete demnach Karl selbst

Verzicht auf jenes zweifelhafte Majorat und bekräftigte dies auch dadurch, daß

er sich behufs von ihm beschlossenen Einleitung des Prozesses zur Wicder-

einlösung des Löhnberger Zehnten die eventuellen Ansprüche der Schwestern
cediren ließ.

Zugleich erhellt aus den hier klar gelegten Verhältnissen uud Umständen die

gänzliche Kedentnngs- und Werthlostgkeit der Führung und Fortführung des

Beinamens „von Büring" innerhalb der Dillenburger Branche der Eberstein'schen

Familie. Der Hof- und Justitienrath Wilhelm und dessen Sohn Karl Freiherr

v. Eberstein haben sich dieses Zusatzes von Büring oder auch genannt v. Büring

zu dem Geschlechtsnamen „Freiherr v. Eberstein" in feierlicher Unterschrift bedient,

weil ihnen theils die einschlägigen Urkunden, theils die damals von bestimmendem

Einflüsse gewesenen Thatsachen und Umstände unbekannt geblieben waren. — Der

in dem Testamente des Ober-Stallmeisters v. Büring eventuell in Betracht gezogene

Neffe (Johann Karl Friedrich v. Eberstein, der überdies zur Zeit der Errichtung des

Testaments noch ungeboren war) hat sonst aus eigenem Antriebe niemals von jenem

Zusätze Gebrauch gemacht, außer in den Prozeßvollmachten zur Führung des Löhnberger

Prozesses bei dem Reichskammergerichte, worin er auf ausdrücklich vorgeschriebene

Anweisung des Anwalts sich so unterschrieben hat. Es mar allerdings dem angeführten

Testamente zufolge ein Wunsch des Ober-Stallmeisters v. Büring gewesen, daß durch

seiner Schwester eventuellen ältesten Sohn und dann allezeit durch den ältesten von

dessen Nachkommen „sein sonst mit ihm untergehender Geschlechtsname von Büring

fortgeführt und fortgepflanzt werden möchte"; — aber eben so sehr hatte er — und

das war doch ein hauptsächliches Moment — gewünscht, daß sein Schwager Eberstein

von dessen eigenthümlichen Gütern so viel hieran wenden möchte, daß der Zehent zu

Löhnberg und das Gut in den Eichen folgends bezahlt und frei gemacht, beide

zusammen behalten und konservirt und nichts davon veräußert werde. Nach

dem faktisch nicht erlangten Besitze des Löhnberger Zehnten und mit der Abtretung

des freien Reichsrittergutes Eichen an die vcrheirathete Schwester Amalie v. Außem

konnte daher Johann Karl Friedrich v. Eberstein leichten Herzens die Häufung und

Uernnziermtg seines alten einfachen Geschlechtsnamens Preis geben!

173Ä Ang. 13. König August verfügt, daß die Gebrüder Carl Friedrich

und Christian Carl von Eberstein, ob sie Ihm gleich bisher mit Lehnspflichten nicht

verwandt gewesen, dennoch, gleichwie verschiedenen anderen ihren Vettern nur erst in abge¬

wichenem Jahr widerfahren, bei ihrer gegenwärtig von hiesigen Landen weit entfernten

Abwesenheit in kötttgl. prensz. Kriegsdiensten zu Nehmung der respvcckivä

Haupt- und Gesamt-Jnvestitur an denen zu Gelzanen in der Grafschaft Mansfeld

gelegenen Gütern bei dem Ober-Aufseheramte zu Eisleben ohne einige Konsequenz

auf andere per mauckuturium zuzulassen sind (8.K. L. OXXII. Nr. 7128).

Mit Beginn des im sogenannten Polnischen Erbfolgekriege gegen Frankreich

am Rhein geführten Feldzugs der Reichsarmce trat Johann Karl Friedrich Freiherr

v. Eberstein, noch nicht 15 Jahre alt, im Januar 1734 in die preußische Armee.

Durch den 4. Sohn des alten Dessauers, den Prinzen Eugen, wurde Karl, und zwar

jedenfalls durch Verwickelung seines Oheims, des fürstl. anhaltischen Ober-Berg-

Hauptmanns Anton Gottlob v. Ebcrstein, dem Tilsit er Dragoner-Regimente

zugetheilt, dessen Chef der Prinz war. Nach der in einem Briefe seines Oheims,

42*



Grafen Ernst Friedr, v, E., an die mütterliche Großmutter ausgesprochenen Absicht,

den jungen Karl an einen Hof zu bringen, ist es nicht unwahrscheinlich, daß Karl

vor seinem Eintritte in das anhaltische Dragoner-Regiment Hofjunker am

anhaltischen Hofe gewesen ist. Der unrühmliche polnische Erbfvlgekrieg hatte

folgende Veranlassung.

Der wesentlich mit durch Preußens Unterstützung zum Reichsobcrhaupte gewühlte söhnelose Kaiser
Karl VI. bemühte sich eifrigst, zu der zu Gunsten seiner Tochter Maria Theresia geschaffenen
„pragmatischen Sanktion" die Zustimmung der europäischen Mächte zu erlangen; mit dem Könige
Friedrich Wilhelm I oon Preußen schloß er dieserhalb 1728 das sogenannte „ewige Berliner
Bündnis" ab, und der letztere vollzog dasselbe mit dem Zusätze, er wolle der kaiserlichen Tochter zur
Behauptung ihrer Erbrechte nöthigenfalls 10 000 Mann zu Hülfe schicken, vorausgesetzt, daß Österreich
nach Erlöschen des Hauses Pfalz-Neuburg den preußischen Jülich-Bcrg'schcn Erbrechten nicht entgegentrete,
wie das aber von Seiten der auf die wachsende Macht Preußens eifersüchtigen Staaten England und
Frankreich der Fall war. Als nun 1733 nach dem Tode August's III. von Polen-Sachsen der größere
Theil des polnischen Adels den königlich französischen Schwiegersohn Stanislaus Lcsczinsky und nur
der kleinere Theil den Kurfürsten August III. oon Sachsen zum König gewählt hatte und letzterem
wegen dessen bereitwilliger Anerkennung der pragmatischen Sanktion Österreich,,seine Unterstützung verlieh,
erklärte Frankreich zusammen mit Spanien und Sardinien den Krieg an Österreich. Der König von
Preußen hätte nun gegen erneuerte aufrichtige Zusicherung deS Herzogthums Berg sein ganzes schlag¬
fertiges Heer dem Kaiser zur Verfügung gestellt; als aber solche Zusicherung sehr lau erfolgte, be¬
schränkte sich der König darauf, die in dem „ewigen" Bündnisse zugesagten 10 000 Mann Hülfstruppcn
zu stellen.

Dies Corps begleitete der König nebst dem Kronprinzen selbst ins Felds dcis

zugetheilte Dragoner-Regiment Prinz Eugen von Anhalt-Dessau marschirte

am 4. Febr. 1734 ans seiner Garnison Tilsit aus, rückte anfangs März in

Charlottenburg ein und stieß am 3. Juni zur Reichsarmee im Lager bei Heilbronn,

wo auch der Vater des Prinzen von Anhalt, der alte Dessauer, nebst seinem jüngsten

Sohne Moritz und seinem zweiten Sohne Leopold eintraf, auf welchen letztern im

folgenden Jahre der Oberbefehl über die preußische Feldarmee übertragen wurde. Der

anfänglich den Oberbefehl führende hochbetagte Prinz Eugenius von Savoyen wollte

keine Schlacht wagen, ließ vor seinen Augen die Festung Kehl und Philippsburg

wegnehmen und verlegte darauf die Armee in Winterquartiere. Entrüstet verließ der

König Friedrich Wilhelm, der sich vergeblich bemüht hatte, den Prinzen zu einer

Schlacht und zum Entsätze der Festungen zu bewegen, die Armee und ging nach Cleve,

woselbst er in Folge des Verdrusses schwer erkrankte. Diesem kläglichen Feldzuge

folgte ein noch kläglicherer Friede; demselben zufolge wurde Lothringen zunächst dem

der Krone entsagenden König LesczynSki, nach dessen Tode aber an Frankreich ab¬

getreten, wohingegen der seitherige Herzog Franz Stephan mit Toskana entschädigt

und zugleich der Schwiegersohn des Kaisers wurde. Die gerechten Forderungen

Preußens aber (Verzichtleistung Sachsens auf Jülich und Berg, Gewährleistung

Bergs zc.) blieben gänzlich unberücksichtigt.

Im Nov. 1733 trat Karl's Dragoner-Regiment, welches sich bei dem miß¬

lungenen Entsätze von Philippsburg befunden hatte, den Rückmarsch an rückte im

Januar 1736 in Tilsit wieder ein.

Am 28. Juni 1736 wurde Karl v. E. Fähnrich und avancirte am 8. Ok¬

tober 1741 zum Sek.-Lieutenant, nachdem das Regiment in diesem zweiten Jahre

des ersten Schlesischen Krieges nachträglich mobil gemacht worden, im Juni aus-

marschirt, zu dein Beobachtungs - Corps des Fürsten Leopold von Anhalt-Dessau im

Lager bei Genthin gestoßen war und dann in und um Berlin Winterquartiere be¬

zogen hatte. Karl's Schwadron lag in Treuenbrietzen, von wo aus er seinem

Oheime Grafen E. F. v. E. unter dem 21. März 174Ä meldet, „wie sie nach

Schlesien zu marschiren beordert worden". Diesem gemäß brach das Reg. am

26. März 1742 wieder auf, traf anfangs Mai im Lager der königlichen Armee bei

Czasltt« ein und trug in der den Österreichern am 17. Mai gelieferten Schlacht

wesentlich zu dem siegreichen Erfolge derselben bei (vgl. Karl's Brief an den Grafen

v. Eberstein ä. ck. lZusluv, den 18. Mai 1742, S. 581, Nr. 433).



Dieser glorreiche Tage van Chotusth hatte für Preußen die glücklichsten Folgen,

Schon am 11. Juni kam ein Präliminar - Friede zu Breslau zu stände und am

5. Sept. 1742 rückte das nunmehr v. Roell'sche Drag.-Reg. wieder in Tilsit ein.

Bald darauf ließ sich Karl, wie schon früher 1740, ein Werbe-Kommando ins Reich

geben und besuchte bei dieser Gelegenheit seine Oheime und Schwestern in Harz-

gerode und Groß-Leinungen; nach einem Briefe war er 12. Nov. 1742 in Harz¬

gerode, dann von Nordhausen aus vom 15. bis 18. Jan. 1743 wieder daselbst

mit dein Hauptmann v. Mellin und Lieut. v. Wulfsen, am 24. Jan. befindet er sich

noch in Nordhausen, am 17. April in Eichen, in welcher Gegend er sich noch bis

Ende Jan. 1744 aufhält (giebt 6. Dez. 1743 in Dillen bürg einen Brief zur Post),

im Mai 1744 war er in Groß-Lcinungen.

Nach Ausbruch des zweiten Schlesischcn Krieges marschirte Karl's Reg. am

26. Aug. 1744 aus Tilsit und kam (von Ende Okt. 1744 bis April 1743) in

Berlin zu stehen, woselbst es getheilt und aus demselben 2 Regimenter, Noell und

Stosch, gebildet wurden. Das erste Bataillon behielt der General Roell als Chef

und wurde das Stammbataillon zu dem späteren 1. (Litthauischen) Drag. - Negimente.

„Der Sek.-Lieut. Karl Baron v. Eberstein" blieb beim Reg. Roell. Dies gehörte

zu dem Corps des Fürsten Leopold v. Anhalt, welches zuerst bei Gatters leben,

dann bei Halle a. S. zur Beobachtung der Sachsen stand. Die Winterquartiere er¬

hielt das Reg. in Berlin, wo es am 15. Okt. 1745 wieder einrückte. Hier ver¬

tauschte das Reg. die weisse Grundfarbe der Uniform mit der noch heute

getragenen hellblauen.

Als der am 8. Nov. selbst nach Berlin gekommene König schon einige Tage

darauf von dem feindlichen Anschlage Kenntnis erhielt, daß er noch im Laufe des

Winters an 5 Orten zugleich angegriffen werden solle, ging er sofort wieder nach

Schlesien zu seinem Heere, nachdem er dein Fürsten von Anhalt Befehl gegeben hatte,

in Sachsen einzurücken. Das Reg. Roell brach bereits am 15. Nov. von Berlin

nach Halle auf, wo es am 25. eintraf. Von hier ging es mit dem Corps des

alten Dessauers nach Sachsen, der am 29. Nov. Leipzig und 6. Dez. Torgau ein¬

nahm und dann über Meißen bis gegen Dresden vordrang, welches der sächs. Feld¬

marschall Graf v. Rutowski mit einem Heere von 35 000 Mann in einer starken

Stellung bei Kcsselsdorf zu decken suchte. Auf dein Marsche dahin wurde am

13. Dez. das Regiment von den Sachsen unvermuthet in dem Defilee bei Ureder

Zehren unweit Meißen überfallen und erlitt einen beträchtlichen Verlust. Der Gcn.-

Major v. Roell wurde von einem sächsischen Ulanen erstochen. Am 15. Dez. 12 Uhr

mittags erschien die preuß. Armee im Angesicht der sächs. Stellung und marschirte

1800 Schritt vor derselben auf. Das Drag.-Reg. vak. v. Roell erhielt seinen Platz

auf dein rechten Flügel des ersten Treffens.

Uni 2 Uhr nachmittags führte der greise Fürst Leopold in eigener Person

3 Grenadier-Bataillone, sein eigenes Reg. und das Drag.-Reg. v. Bovin gegen das

feuerspeiende Kesfelsdorf heran. Und vorwärts ging es in den feindlichen Kugel-

uiid Kartätschenhagcl hinein. Die zuerst zurückgeschlagene Infanterie und die Dragoner

v. Bonin nahmen nach hartem Kampfe das stark verschanzte Kesselsdorf. Das Reg.

v. Roell hieb ivüthend auf die sächs. Garde - Karnbiniers und Grenadiere zu Pferde

ein, warf beide gänzlich über den Haufen und erbeutete eine Estandarte und die

silbernen Heerpauken. Das war für Nieder-Zehren! Hierauf wendete das Reg. sich

auf die im Rückzüge begriffene sächs. Infanterie v. Niesemeuschel und l Bat. Fuß-

Garde, ritt beide größtenthcils nieder und nahm den Rest gefangen. Während dieses

glänzenden Gefechts auf dem preuß. rechten Flügel war es auf dem linken Flügel

gelungen, vorwärts zu kommen und den Feind völlig zu werfen. Um 4 Uhr nach¬

mittags war die Schlacht entschieden, die feindliche Armee in völliger Auflösung und

Flucht nach Dresden. Als der Fürst am Morgen nach der Schlacht sein Quartier

verließ, um das Feld seines Sieges zu betrachten, ritt er an der Front des aus-
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gerückten Regiments vakat. v. Roell vorüber und sprach de in selben seine Zufrieden¬

heit über das Verhalten am Tage zuvor aus. Am 25. wurde der Friede

unterzeichnet, der Besitz von Schlesien war von neuem erobert und gesichert.

Das Dragoner-Reg. v. Roell hatte sich an dem Tage von Kessels¬

dorf so zu sagen die Sporen verdient, es konnte sich erhobenen Hauptes

den schlachtengebräunten Kameraden von Hohenfriedberg und Sohr zur

Seiten stellen. Im Dez. 1745 ernannte der König den Gen.-M. v. Rull!? zum

Chef des bisher v. Roell'schcn Drag. - Regts., welches am 25. Dez. aus der Gegend
von Dresden abmarschirte und im Febr. 174k in Tilsit wieder einrückte.

In der hierauf folgenden 10jähr. Friedenszeit manöverirte das Reg. Rnitz

mit dem 1744 aus ihm gebildeten Reg. Stosch zwischen Jnsterburg und Tilsit,

dann bei Wehlau, Breitenstein und Königsberg zc.

Der Lieutenant Karl v. Eberstein, dessen Gesundheit im Kriege stark gelitten

hatte, sah sich im Sommer 1748 genöthigt, in Pyrmont eine Brunnenkur zu brauchen.

Im Frühjahre 1732 verheirathete sich Karl und am 11. Febr. 1753 wurde sein

ältester Sohn Wilhelm, der spätere sächs. Hof- und Jnstitien-Rath (mein Großvater),

geboren. Im I. 1734 erhielt Karl abermals ein Werbekvmmando in das Reich,

von dem er erst im April 1733 nach Tilsit zurückkehrte.

Um den bereits am 13. Jan. 1744 bei dein Reichskammergerichte in Wetzlar

anhängig gemachten Prozeß ans Wiedereinlösung des Köh»»l»erger Zehenteu etwas

eifriger betreiben zu lassen, nahm Karl 1756 die Vermittelung seines Königs, wie

auch noch einmal später i. I. 1765 in Anspruch und ließ ferner durch den 1766 zu

Ostern in Wetzlar anwesenden jüngeren Kameraden Major v. Stutterheim Auf¬

träge in dieser Sache an seinen Mandatar, den Rechtspraktikanten Licentiaten Lange,

übermitteln. Freilich hatten alle diese Bemühungen bei dem allbekannten schleppenden

Geschäftsgange des Reichskammergerichts keinen Erfolg, trotzdem Karl den Prozeß bis

an sein Lebensende fortführte; auch sein Sohn Wilhelm stand bald von der Weiter¬

führung dieses aussichtslosen Rechtsstreites ab, seit dem 21. Dez. 1782 ließ er solchen

auf sich beruhen.

Bei Ausbruch des 7 jährigen Krieges wurden die in Preußen stehenden Regimenter

mobil gemacht und unter dem Befehle des 72jährigen General-Feldmarschalls v. Leh-

wald zwischen Jnsterburg und Wehlau zusammen gezogen. Im Aug. 173k wurde auch

das Regt. v. Plettenberg auf den Feld-Etat gesetzt, blieb aber bis ins folgende Jahr in

Tilsit stehen, wohin auch das Drag.-Reg. v. Finkenstein, 5 Esk. des Husaren-Rgts. v. Rüsch

und 2 Gren.-Bat. gezogen wurden, um als ein Beobachtungs-Corps gegen Rußland zu dienen.

Der Gen.-Major v. Ruitz erhielt 12. Juli 1756 die erbetene Entlassung und 3. Aug.

in dem Gen.-Maj. v. Plettenberg einen Nachfolger. Nun nahm der 7jährige

Krieg Karl's Thätigkeit bis zum Hubertusburger Frieden unausgesetzt in Anspruch.

Er wurde 25. Febr. 1757 Capitain, 23. Sept. 1760 Major, im Juli 1762 nach

Abgang des Obersten v. Massow interimistischer und 9. Nov. 1762 wirklicher

Regiments-Kommandeur. Er kämpfte 30. Aug. 1757 mit in der Schlacht bei

Groß-Jägerndorf, 25. Aug. 1758 bei Zorndorf, 3. Sept. 1759 in dem Gefechte

zum Entsätze von Torgau (erhielt 300 Thaler Douceur), wohnte dem Gefechte bei

Taschenberg oder Jagow (3. Sept. 1760), dann dem Gefechte um die Grüne

Schanze vor Kolberg (19. Sept. 1761), ferner den Gefechten bei Gerwin

(10. Okt. 1761), auf dem Marsche nach Gollnow und bei Klempin (20. Dez. 1761),

darauf den Gefechten bei Klingenberg (29. Sept. 1762), Tuttendorf, Konrads¬

dorf und Klein-Waltersdorf (15. und 16. Okt.) und endlich der Schlacht bei

Freiberg (29. Okt. 1762) rühmlichst bei und erhielt den Orden pour la märibö.

Nach der ersten von Friedrich dem Großen verlorenen Schlacht bei Kollin

(18. Juni 1737) in welcher auch Karl's Oheim Wilhelm v. Eberstein, der Major

beim Leib-Kürassier-Neg., blieb — setzten sich die Russen mit einem 10 000 Mann

starken Heere unter Fcldmarschall Apraxin gegen die preußischen Staaten in Bewegung
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und überschwemmten in der Folge trotz der glänzenden Siege Friedrich'S bei Noß-

bach (5. Nov.) und bei Zeuthen (5. Dez.) die nördlichen Provinzen und drangen bis

Berlin vor. Zunächst rückten die Russen am 30. Juni vor Memel und zwangen am

3. Juli den Platz zur Übergabe. Die Russen bezogen am 28. Aug. ein Lager bei

Norkitten; am 3Ü. Aug. lieferte ihnen bei Groß-Jägerttdot'f der Feldmarschall

Lehwald eine Schlacht, die er aber verlor, weil er das russische Centrum irrthümlich

für den linken Flügel gehalten hatte. Die Kavallerie hatte indessen auf beiden Flügeln

ausgezeichnete Erfolge errungen, namentlich das gegen den rechten Flügel der Russen

bei Wopnothcn vorgehende in der Brigade des General Plathen befindliche Regi¬

ment Plettenberg. Dahingegen wurde die gegen das Centrum vorgehende Infanterie

überflügelt und in Flanke und Rücken gefaßt. Obgleich Sieger, zogen sich die Russen

über die Grenze zurück. Dieser Rückzug wurde aber unter Vcrübung der unerhörtesten

Grausamkeiten vollbracht; auch Tilsit") wurde bombardirt.

Als nun aber die auf den Tod erkrankte Kaiserin Elisabeth gegen Ber-

muthen wieder genas, setzte sie Apraxin ab und ließ seinen Nachfolger Feld¬

marschall Grafen Fermor sofort wieder gegen Preußen vorrücken. Mitte Januar

1738 zog derselbe nach Königsberg, besetzte es am 22. Januar und ließ am 24. die

ganze von Truppen entblößte Provinz der Kaiserin huldigen. Mittlermeile war das

Lehwald'sche 25 000 M. starke Corps auf des Königs Befehl nach Pommern gegen

die vorgedrungenen Schweden gegangen, hatte diese noch vor Ende Dezember gezwungen,

sich unter die Kanonen von Stralsund zurückzuziehen, und hatte dann in schwedisch-

Pommern Winterquartiere bezogen. Das Dragoner-Reg. Plettenberg stand in der

Umgegend von Stralsund. Im März 1738 gab der kränkliche Feldmarschall Lehwald

das Kommando an den Generallieutenant Grafen Dohna. Da nun aber die Russen

in: März Elbing besetzten, und bis an die Grenzen Pommerns und der Ncumark

Streifzüge unternahmen, so verließ die preußische Armee am 13. Mai die Winterquartiere

und zog sich zunächst in zwei Lager zusammen, bei Falkcnhagen und bei Pütte

sin letzterem war das Regiment Plettenberg), und am 6. Juli in ein einziges bei

Schwedt. Um den Russen den Übergang über die Warthe streitig zu machen, wurden

a. a. die Dragoner-Regimenter Plathen und Plettenberg nach Landsberg detachirt,

woselbst 17. Juli Stellung genommen wurde. Nachdem diese Abtheilung wieder zu

dem den auf Frankfurt rückenden Russen entgegen nach Lelms marschirenden Haupt¬

corps gestoßen war, wurde 6. Aug. ein Lager bei Frankfurt bezogen. Da indessen

die Russen sich nach Landsberg a. d. Warthe und in der Richtung auf Küstrin

gewandt hatten, wurde zu ihrer Beobachtung das Dragoner-Reg. Plettenberg zc. nach

Reppen abgeschickt, bis wohin einige leichtere Gefechte vorfiele».

Am 10. Aug. brach nun der König selbst aus dem Lager bei Landshut in

Böhmen mit 14 Bataillonen und 38 Schwadronen auf, um sich mit dem Grafen

Dohna zu vereinigen. Den 15. Aug. erschien der russische General Fermor vor

Küstrin und legte die Stadt in Asche, ohne die Festungswerke beschädigen zu können;

er hob deshalb die Belagerung ans und lagerte mit 50 000 M. bei Zorndovf.

Nach Vereinigung mit Graf Dohna setzte sich der König am 22. Aug. unt 30 000 M.

in Marsch, überschritt am folgenden Tage die Oder und griff am 23. Aug. die

Russen an. Seydlitz erzielte durch sein plötzliches Eingreifen den Ausschlag gebenden

Erfolg, daß die russische Kavallerie über den Haufen, die Infanterie zurückgeworfen

und in Kürze der ganze rechte Flügel vernichtet wurde. Die Regimenter Plathen

und Plettenberg waren in vollem Trabe durch das brennende Zorndorf hindurch

gegangen; das Regiment Plettenberg setzte seinen Marsch nach dem linken Flügel

fort, hieb ein, bemächtigte sich einiger Kanonen und verschaffte der geschlagenen Jn-

*) Hicrselbst hatte Karl seine Familie zurückgelassen; seine Frau war der Sicherheit wegen ans
ein Gartenhaus auterhalb der Stadt an der entgegengesetzten Seite, auf welche das Bombardement er¬
folgte, gezogen und sie blieb mit den Kindern während desselben im Garten unter freiem Himmel.
Der damals 4jährige Sohn Wilhelm berichtet in seiner Autobiographie über das Krepiren einer
Bombe, deren Stücke im Bogen nach allen Seiten über die im Kreise herumstehenden Kinder hinweg flogen
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fanteric der Avantgarde Zeit, sich zu sammeln und wieder vorzugehen. Erst die Nacht
machte dem mörderischen Kampfe ein Ende. Die russischen Generäle sammelten wieder
einige Tausende Mann, welche am folgendenTage nach Landsberg an der Warthe
entkamen, da wegen der Ermüdung der 11 Stunden ununterbrochen im Gefecht ge¬
wesenen Kavallerie der König die Schlacht nicht erneuern mochte.

Das Dragoner-Regiment Plettenberg hatte an Toten 1 Offizier, an Ver¬
wundeten 3 Offiziere: Stabs-Capit. Karl Baron v. Eberstein, deren Vetter Leopold
v. Eberstein und Lieut. v. Cronhjelm (Pauli, Leben großer Helden III. 258, und
Kahler, Litth.-Drag.-Regt. I. 112).

Nach Abzug des Königs nach Sachsen, woselbst die eingerückten Österreicher
Dresden bedrohten, blieb der General Graf Dohna mit einem Corps (wobei das Re¬
giment Plettenberg) zur Beobachtung des Feindes zurück. Den auf Berlin vorrückenden
Schweden ging General v. Wedell entgegen, nachdem er nach seinem Eintreffen in
Berlin am 20. Sept. durch das Reg. Plettenberg verstärkt worden war; er nahm
seinen Marsch über Oranienburg bis in die Gegend von Fehrbellin; am 25. nahm
er die vom General v. Spasn kommandirtenPlettenberg'schen Dragoner und Möh-
ring-Husaren und marschirte mit ihnen in vollem Trabe 2 Meilen bis Tarnow; bei
Linum, wo das Reg. Plettenberg auf die Bedeckung der feindlichen Fonragiere traf,
machte es eine glückliche Attacke auf die Kavallerie. Am folgenden Tage griff Wedell
die in Fehrbellin stehenden Schweden an, jedoch ohne namhaften Erfolg. Da die
Schweden aus ihrem Lager bei Ruppin, in dem sie bis zum 11. Okt. ganz ruhig
gestandenhatten, aufgebrochen und bis Boitzenburg zurückgegangenwaren, schickte
der General v. Wedell in der Nacht vom 14. auf den 15. Okt. den General v. Spaön
mit 200 Plettenberg'schen Dragonern und 200 Husaren nebst einem Gren.-Bat.
nach Boitzenburg; Spaän überfiel das Lager des schwedischen Generals Hessenstein;
der Uberfall war so plötzlich und gelang so vollkommen, daß die Wachen, ohne einen
Schuß thun zu können, aufgehoben wurden und die Bedeckungnicht in das Gewehr
kommen konnte, sondern halb angezogenund ohne Waffen die Flucht ins Lager nehmen
mußte. Die Preußen verloren keinen Mann und zogen sich, als das schwedische Lager
in Alarm kam, wieder auf ihr Hauptcorps zurück.

Nachdem die schwedische Armee bis Prenzlow zurückgegangenund General
v. Wedell ihr bis Suckow gefolgt war, erhielt er vom Könige Befehl, nach Sachsen
zu marschiren. Er brach am 28. Okt. nach Berlin auf, vereinigte sich hier mit der
hier anlangenden Armee des Generals Grafen Dohna und bildete mit seinem Corps
die Avantgarde, an deren Spitze der General v. Malachowsky mit seinen Husaren und
den Plettenberg'schen Dragonern marschirte. Der Marsch ging nach Torgau und
von da am 15. Nov. nach der stark vom Feinde besetzten Stadt Eilenburg, welcher
gegenüber auf den Anhöhen an der Mulde der österreichische General Haddick stand.
Unter einer von Mittag bis spät abends dauernden Kanonade zogen sich die Pletten¬
berg schen Dragoner und die Husaren rechts um die Stadt, setzten durch eine Furth
der Mulde über den Fluß und gingen dem Feinde in die linke Flanke; ihnen folgte
die übrige Reiterei der Armee. Aber General Haddick wartete den Angriff nicht ab,
verließ vielmehr in größter Eile die Stadt und seine Stellung und zog sich gegen
Grimma,.zurück.

Die Österreicher und die Reichstruppen machten nunmehr Anstalt, Sachsen zu
räumen und in die Winterquartiere zu gehen, als sie erfuhren, daß der König aus
Schlesiengegen sie im Anzüge sei. Auch von Dresden zogen die Belagerungstruppen
ab, ohne Fried rich's Angriff abzuwarten. Nur die vom General v. Manteuffel
beobachtetenSchweden tummelten sich noch im preußischen Vorpommern herum.
General Graf Dohna erhielt nun Befehl, mit einem Theile seiner bisherigen Armee
(wobei das Regiment Plettenberg) sie auch von da zu vertreiben. Er marschirte
durch das Zerbft'sche, durch Brandenburg, Wittstock bis Stavenhagen in Mecklenburg,
wo er 20. Dez. ankam. Ter feuchten Witterung wegen konnte jedoch nichts Ernst¬
liches vorgenommen werden, und so wurden zunächst Winterquartiere bezogen. In



der Nacht vom 3t. Dez. auf de» 1. Januar 1739 aber brach General Dohna mit
der Armee wieder auf, rückte nach Damgarten und gestattete der Besatzung freien
Abzug. Darauf ging das Reg. Plettenberg mit der Avantgarde bis Franzburg
vor und nahm dein Feinde mehrere Gefangene und viel Bagage ab. Nach durch
General Manteuffelerzwungenem Übergange über die Peene unweit Anklam zogen
sich die noch bei Greifswalde stehenden Schweden nach Stralsund zurück und
überließen die Besatzungenvon Anklam und Dcmmin ihrem Schicksale.

Den 14. Januar gingen die Plettenberg'schen Dragoner und einige Bataillone

Infanterie zur Belagerung von Anklam ab, woselbst sich ihnen am 21. Jan. die Be¬

satzung ergab. Nachdem auch Demmin kapitulirt hatte und nach Rückzug der Schweden
nach Stralsund und Rügen, verlegte der General Graf Dohna seine Armee in Mecklen¬

burg und in Schwedisch-Pommern in Winterquartiere mit dem Hauptquartier Rostock;

das Regiment Plettenberg kam zwischen Barth und Damgarten zu liegen. Hier

stand das Regiment bis Anfang Mai, worauf die Armee bei Anklam über die Peene

zurückging. Die in Stralsund und Rügen so gut wie eingesperrt gewesenen Schweden

bekamen durch die inzwischen erfolgende Annäherung der Russen wieder Luft. Gegen

diese muhte sich nun General Dohna wenden; er üeß jedoch, um Pommern so viel

wie möglich zu decken, den General v. Kleist mit den Plettenberg'schen Dragonern,

2 Schwadronen Husaren, 2 Infanterie-Regimentern und 2 Gren.-Bat. zurück. Diese

Truppen blieben in ihrem Lager bei Bartow, auf dessen rechten: Flügel drei, auf

dem linken zwei Schwadronen der Plettenberg'schen Dragoner standen, bis zur Mitte

August unbehelligt. Da nach der verlorenen Schlacht bei Kunersdorf der General

Kleist Befehl erhalten hatte, mit 4 Bataillonen zum Könige zu stoßen, die übrige

Infanterie nebst der Reiterei über Berlin nach Sachsen marschiren zu lassen: so ging

die letztere Abtheilung über Berlin nach Jüterbogk zum Corps des Generals v.Wunsch,

ivoselbst sie am 26. Aug. eintraf. Am folgenden Tage ging dies verstärkte Corps über

Zahna nach Wittenberg, das noch denselben Tag eingenommen wurde. Am 30.

rückte General Wunsch vor Torgau, das ebenfalls kapitulirte. Da nun das Corps

auf die erst am 2. Sept. nachkommende Artillerie hatte warten müssen, konnte es nicht

früher als am 3. nach Dresden aufbrechen. Am 4. bei Tagesanbruch stießen die

die Avantgarde bildenden Dragoner und Husaren zwischen Koßdorf und Großenhain

auf das ungarische Palatinat-Husareu-Negiment, warfen es über den Haufen, machten

davon 300 Gefangene und erbeuteten 500 Pferde. Allein diese so rasch ausgeführten

Unternehmungen und glücklichen Erfolge nahmen dennoch die knapp zugemessene Zeit

hinweg, um noch rechtzeitig zum Entsätze der von der Reichsarmee bedrohten sächsischen

Hauptstadt beitragen zu können. Und da nun auch dem in Dresden kommandirenden

Grafen Schmcttau von dem Anmärsche des Generals v. Wunsch keine Nachricht ge¬

geben worden war: so erfolgte am 4. Sept. die Räumung Dresdens, bevor General

v. Wunsch vor der Neustadt erschien, trotzdem er am 5. Sept. noch vor Tagesanbruch

von Großenhain aufgebrochen war, um Dresden zu cutsetzen. Und so kllieb ihm

nichts übrig als abends den Rückmarsch nach Großenhain anzutreten. Der durch diese

Umstände für den ganzen nächsten Verlauf des Krieges herbeigeführte Nachtheil konnte

auch durch die nächsten glücklichen Erfolge nicht wieder gut gemacht werden, welche durch

die Tapferkeit der Armee errungen wurden. Denn als Friedrich im ersten Jahre

des 7jährigen Krieges im Okt. 1756 Sachsen zur Übergabe gezwungen hatte und sich

im Besitze der Landeshauptstadt befand, hatte er sich hiermit den hochbedeutsamen Ge¬

winn verschafft, daß er in den Steuern, welche er aus dem wohlhabenden Lande zog,

reiche Mittel zur Verstärkung seiner Wehrkraft fand. Trotz dein blutigen Überfalle

bei Hochkirch am 14. Okt. 1753 hatte er es behauptet. Nach Übergabe der Haupt¬

stadt wurde wenigstens das von den Reichstruppen bedrohte Land durch die nun fol¬

gende rühmliche Schlacht bei Torgau gesichert, wodurch es möglich wurde, daß, als

1761 der tapfere Prinz Heinrich mit schlecht geschulten Truppen Sachsen selbst zur

Hälfte hatte behaupte» können, am 29. Okt. 1762 der glänzende Sieg bei Freiberg

errungen wurde, welcher dann den am 15. Febr. 1763 zu Hubertusburg geschlossenen
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— Preußen genau in den Grenzen wie im Jahre 1756 wiederherstellendenund feier¬
lich anerkennenden — Frieden zur Folge hatte.

Wie an der Gewinnung dieser glorreichen, dem preußischen Staate, außer der
Existenzberechtigung, die Stellung einer geachteten und sehr gcfürchteten! europäischen
Macht verschaffenden Schlacht das Tilsiter Dragoner-Regiment und namentlich
sein damaliger Kommandeur Karl Freiherr v. Eberstein einen hervorragenden
Antheil genominen, wird aus der späteren Darstellung erhellen, zunächst aber liegt uns
hier außer der näheren Darlegung dieses Verdienstes noch die bis zu dem epoche¬
machenden Ende des 7 jährigen Krieges ununterbrochen bewährte Theilnahme des Re¬
giments au dei? Erfolgen der weiteren kriegerischen Unternehmungeil ob.

Nach der vergeblichen Anstrengung des Generals v. Wunsch, durch forcirten
Marsch die Kapitulation Dresdens zu verhindern, war derselbe nach Großenhain
zurückgegangen, hatte dort ein Lager bezogen,war aber aus die eingetroffene Nachricht,
daß Torgau vom Feind bedroht werde, schon wieder am 7. September 1759 mit
3 Schwadronen vom Dragoner-Reg. Plettenberg, 3 Schwadronen Husaren und
3 Bataillonen aufgebrochen und nach Torgau voraus marschirt; mit dein Uberreste
des Corps folgte dann der Oberst v. Wolsfersdorff. Am 8. Sept. erging von dem
österreichischenGeneral St. Andrä die Aufforderung zur »Übergabe des Platzes; der
General v. Wunsch aber ließ die feindlicheStellung durch die Tilsiter Dragoner
rekognosziren, wobei diese ein starkes Kanonenfeuer auszuhalten und dein feindlichen
rechten Flügel gegenüber so lange gehalten hatten, bis das Hauptkorps herangekommen
war. Eine Kanonade eröffnete dann sofort das Gefecht. Nachdem die zwei auf den
rechten Flügel gestellten SchwadronenDragoner sowohl die feindliche Kavallerie des linken
Flügels bis in den Wald auf dem Wege nach Schi Ida geworfen hatten und dadurch der
feindlichen Infanterie des linken Flügels in den Rücken gekommen waren, sodaß diese in
größter Unordnung die Flucht ergriffen hatte, warfen sich auch die drei Dragoner-Schwa¬
dronen des linken Flügels in voller Carriere ans die entgegenstehende feindliche Reiterei
und trieb sie bis in den Wald zurück; hiermit fertig, griffen die Dragoner wie auch
die Infanterie an, sprengten einen Theil auseinander und eroberten 8 Kanonen. Die übrige
feindliche Infanterie zog sich nach dem Walde auf der Straße nach Eilcnburg zurück.

Dies an und für sich nicht sehr bedeutendeGefecht hatte dennoch alle Folgen
des größten Sieges; denn es verschaffte nicht allein den preußischen Waffen die Achtung
wieder, die durch die Niederlage von Kunersdorf etwas gesunken war, sondern machte
auch noch den König wieder zun: Herrn des größten Theils von Sachsen. Der General
v. Wunsch ließ in dieser Ansicht von der Bedeutung des errungenen Sieges dem
Tilsiter Dragoner-Regimente für die 8 eroberten Kanonen sogleich 800 Thaler
zur Vertheilung an die Unteroffiziereund Geineinen auszahlen; außerdem erhielten die
beiden Majore v. Pogrell und v. Voßberg jeder 500 Thlr., die beiden „Capitains
mit Schwadronen": v. Gramm und Baron v. Eberstein jeder 300 Thaler, jeder
Stabscapitain 100 Thlr. und jeder Lieutenant und Fähnrich 30 Thlr. bar ausgezahlt.

Mittlerweile war der von: Könige nachträglichzum Entsätze Dresdens abgeschickte
Generallieut. v. Finck aus dem Lager bei Waldau am 9. Sept. bis Großenhain
gekommen, hatte die erfolgte ÜbergabeDresdens erfahren und war dann nach Torgau
zu marschirt. Nach Vereinigung mit den Truppen des Generals v. Wunsch ging
nun 12. Sept. das ganze Corps nach Eilcnburg, welches der Feind bei seiner An¬
näherung verließ. In der Nacht brach General v. Wunsch mit den Tilsitcr Dragonern,
2 Schwadronen Husaren und 6 Bataillonen wieder auf und marschirte auf Leipzig
und zwang die Stadt zur Übergabe. Darauf brach das Corps den andern Nachmittag
wieder auf über Döbeln und, von da mit dem Finck'schen Corps wieder vereinigt,
nach Nossen dem österreichischen General Haddick entgegen, der mit seinen leichten
Truppen eine Kette von Meißen bis Nossen gezogen hatte.

Es fielen nun mit dem Feinde, mit welchem sich die Reichsarmee vereinigt hatte,
fast täglich Gefechte vor, unter welchen das vom 21. Sept. das bedeutendste war und
bei dem das Tilsiter Drag.-Reg. stark engagirt war.
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Da am 30. Äept. der FeldmarschallDaun das preußische Lager rekognoszircn
und dadurch seine Absicht durchblicken ließ, daß er angreifen wolle, der General v. Finck
aber glaubte, denselben nicht abwarten zu dürfen, so ließ er sogleich das Gepäck nach
Strehla zurückgehenund folgte in der Nacht vom 1. auf den 2. Okt. nach. Das
Drag.-Rg. Plettenberg inachte die Arrieregarde und der Capitain v. Eberstein
maskirte diesen Marsch, indem er mit einer Schaar von 300 Dragonern und Husaren
von Korbitz ans gegen Deutsche Bohra und Oschatz und dann erst nach Strehla
ging. So geschah es, daß die österreichischen Vorposten von dem Aufbrucheder Preußen
nicht das Geringste bemerkten, und, als der FeldmarschallDaun am 2. Okt. früh
morgens zum Angriffe heranrückte, fand er zu seinem Verdrusse, daß sein Gegner sich
aus der Schlinge gezogen habe. So wurden die Absichten Daun's und seine iveit
gehenden Hoffnungen vereitelt, da am 4. Okt. auch der Prinz Heinrich im Lager bei
Strehla sich mit dem General v. Finck vereinigte. Und da Daun auch die Nachricht
erhielt, daß die Russen nach Polen zurückgegangen waren, so zog er sich nach einer
erfolglosen Abschwenkunggegen Torgau am 4. Nov. wieder nach Dresden zurück.
Prinz Heinrich setzte sich dann am 5. auch wieder in der Richtung auf Meißen in
Bewegung; am 8. stieß bei Lommatsch die aus Schlesien ausmarschirte königliche
Armee zu ihm. Es erfolgte nun der Vormarsch über Meißen nach Hirschstein und
Nauendorf. Nachdem am 13. Nov. der König selbst bei der Armee eingetroffen
war und er die Generale Finck und Wunsch trotz Finck's Gegenvorstellungenmit einem
Corps von 18 Bat. und 35 Schwadr. nach Maxen dem FeldmarschallDaun in den
Rücken geschickt hatte, erkannte er zu spät diesen Fehler, nachdem das Corps, von
Österreichernund Reichstruppen umringt, nach tapferstem Widerstande und nach Ver¬
schießen aller Munition sich hatte kriegsgefangenergeben müssen. Wohl zog nun der
König, um den Abgang an Truppen zu ersetzen, ein Corps von 13000 Mann von
der verbündeten Armee an sich und bezog, den Österreicherngegenüber, das Lager bei
Wilsdruff. Den 17. Nov. kam das Reg. Plettenberg auf Vorposten bis zum 23.,
wo es bei starkem Nebel von feindlicher leichter Kavallerie und Kroaten angegriffen
wurde und nur durch das energische Eingreifen der neben ihnen in den Defilecn von
Ockerwitz stehenden Grenadiere unversehrt blieb.

Als die Kälte immer strenger und der Mangel an Lebensmitteln immer fühl¬
barer wurde, sahen beide Heere sich genöthigt, in den ersten Tagen des Januar 17L0
richtige Winterquartiere zu beziehen: die Preußen in der Gegend von Freib erg.

Nachdem das Tilsiter Dragoner - Reg. von seinen Quartieren in den Dörfern
Roitsch, Leitewitz und Ober-Wartha aus noch immerfort die Feldwache bei Unsewitz
gegeben hatte, brach dasselbe am 24. März nach Pommern gegen die Schweden auf.
Nachdem dieselbenbis in die Gegend von Prenzlow vorgerückt waren, und nachdem
der gegen sie operirende General v. Manteuffel in An kl am von ihnen gefangen
genommen worden war, wurde das kleine nun unter den Generalmajor Jung-Stutter-
heim gestellte Corps durch das Dragoner-Reg. Plettenberg verstärkt. Dies marschirte
über Torgau, Treuenbrietzen, Potsdam, Prenzlow und Pasewalk und kam
am 15. April bei dein an der Peene stehenden Corps an. Anfang August setzten sich
die Schweden in Bewegung und machten Miene, durch das mecklenburgische Gebiet
hindurch zu gehen und den Preußen in die linke Flanke zu fallen. Das Regiment
hatte von da an mit den Schweden häufige und glückliche Scharmützel. Auf die
Nachrichtvon einem seitens der Österreicher beabsichtigten Einfalle in die Mittelmark
brach, um Berlin zu decken, der General v. Stutterheim am 10. Sept. mit dein
ganzen Corps nach Zeh den ick auf. Hier im Lager bei Zehdenick stand das Stutter-
heim'sche Corps ruhig bis Anfang Oktober, da auch die Schweden in ziemlicher Un-
thätigkeit in ihrem Lager bei Prenzlow verharrten. Als der seit dem 1. Ökt. das
Stutterheim'sche Corps kommandirendePrinz Eugen von Württemberg bereits in der
zweiten Nacht nach seinem Eintreffen bei dem Corps die Nachricht erhalten hatte, der
russische General Graf Tottleben sei im Anmarfche auf Berlin, mußten dieserhalb
die Tilsit er Dragoner aufbrechenund in Eilritt in Berlin einziehen, welches nur



1500 Mann Besatzung hatte. Dte Dragoner wurden von den Berlinern wie vom

Himmel gesandte Erretter betrachtet. Der erste Angriff des Grafen Tottleben von

den Rixdorfer Rollbergen aus wurde abgeschlagen, und als er dann selbst von der

Stadt aus angegriffen wurde, zog er sich nach Köpenick zurück. Zwei Nächte und

einen Tag hatten nun die (in den Ställen der jetzigen (4arckö-cku-Eori>s-Kaserne

hinter der Akademie einquartirten) Dragoner Ruhe, bis an: 6. Okt. der russische

General Czernitschew zum Vorschein kam. Diesem ging der vor dein Landsberger

Thore aufgestellte Prinz v. Württemberg entgegen unter Kanonade und theilweisen

Gefechten an diesem und den folgenden Tagen. Nachdem Graf Tottleben wieder

erschienen war und auch ein österreichisches Corps sich näherte, wurden vom 8. Okt.

ab die Gefechte vor den Thoren lebhafter, wobei die Tilsiter Dragoner stark be¬

theiligt waren, sodas; auch der Verlust nicht unbedeutend war. Trotzdem nun auch

das Corps des Prinzen v. Württemberg durch den aus Sachsen eingetroffenen General

v. Hülsen auf 14000 Mann verstärkt worden war, so wagten beide Generale

indessen keine Schlacht und zogen sich in der Nacht zum 9. Okt. nach Spandau

zurück, Berlin seinem Schicksale überlassend. Nachdem die Österreicher und Russen

in Berlin eingezogen waren, eilten sie schon nach drei Tagen auf die Schreckenspost,

„der König sei im Anmarsch", wie beflügelt davon. Als der König so seine Haupt¬

stadt von? Feinde verlassen fand, beschloß er, sofort wieder zur Eroberung des nun

ganz in Feindes Händen befindlichen Sachsens aufzubrechen. Der König ging bei

Kosivig über die Elbe, und nachdem sich das Corps des Prinzen 26. Ökt. air¬

geschlossen hatte, schickte er zur gänzlichen Vertreibung der auf dem Rückzüge be¬

griffenen Reichsarmee den General v. Linden über Kemberg und Düben nach Leipzig

mit 8 Bat., welchen die Dragoner-Regimenter Plettenberg und Normann, ferner

die grünen Husaren und das (1758 vom Oberstlieut. v. Verger angeworbene, zu

Halberstadt errichtete, darauf 1759 an den vormaligen Marburger Professor, späteren

holländischen FoAifikationsoffizier Earl dottlieb Clnielmrck genannt (jninlms leilins

übertragene) Frei-Regimeut (Printns leilins zugetheilt war. Am 31. Okt. vor Leipzig

angelangt, konnte General Linden, da der feindliche Kommandant bei starken? Nebel

aus der Stadt entwich, am 2. Nov. wieder über Eilenburg zur königlichen Armee

nach Torgau abmarschiren. In Eilenburg blieben die Tilsiter Dragoner mit

3 Bat. Inf. zur Bedeckung der Kriegskasse zc. stehen und stießen erst den Tag nach

der siegreichen am 3. Nov. gegen den Feldmarschall Daun gewonnenen Schlacht bei

Torgau wieder zur Armee. Der errungene Sieg machte den König wieder, bis auf

Dresden, zum Herrn Sachsens. Das preußische Heer bezog Mitte Nov. Winter¬

quartiere; der König selbst nahm das seinige in Leipzig und ließ den Prinzen von

Württemberg, um den erneuten Streifereien der Schweden und Kosacken zu be¬

gegnen, über Herzberg und Fürstenwalde nach Schwedt abmarschiren. Diesem

Corps wurde das Tilsiter Dragoner-Reg. wieder zugetheilt. Von Schwedt aus

ging das Regiment am 20. Nov. über Ppritz und Stargard und stieß am 26. bei

Plathe zum Co?q?s des Generals v. Werner, marschirte mit diese»? nach Köslin,

stieß 11. Dez. wieder zu dem sich gegen die Schweden wendenden Corps des Prinzen

v. Württemberg, rückte über Stettin und Dcmmin in den ersten Tagen des Januar

ins Mecklenburgische ein und bezog bei Rostock Winterquartiere, da die Schweden

sich bis Greifswalde zurückgezogen hatten.

Schon an? 15. Januar 1761 verließen von dem Tilsiter Drag.-Reg. 2 Schwadronen

die Winterquartiere und marschirten über Stettin nach Naugard, wo an? 16. Febr.

die 3 anderen erst am 5ten aus Rostock ausgerückten Schwadronen liebst einen? Bataillon

hinzustießen und dann zusammen mit den ersteren weiter zu dem bei Körlin stehenden

Corps des Generals v. Werner marschirten. Sie kamen hier in feste Quartiere; gleich¬

zeitig wurde das Lager verschanzt, gegen welches dann an? 12. Juni die Russen unter

Tottleben von Neustettin her heranrückten und zunächst einen Angriff auf Bclgard

unternahmen. Hierhin wurde zur Unterstützung der daselbst stehenden Truppen der

Major v. Eberstein mit 300 Dragonern und mehrerei? Bataillonen beordert; es



kam zu einer Kanonade und während 4 Tagen zu beständigen Scharmützeln- abgleich

der Feind seine Angriffe mit stets verdoppelter Heftigkeit wiederholte, so wurden solche

doch jedesmal abgeschlagen und der Platz behauptet. Nachdem am 21. Juni die Russen

über die Persante gegangen waren, wurde die Stellung der Preußen am 30. dahin

verändert, daß die Verschanzungen vvr Kolberg besetzt wurden; als Vortruppen kamen

die Werner'schen Husaren nach Kowanz und Kosegger, die Dragoner unter Major

v. Eberstein nach Groß-Gestin; sie sollten die Gegend v. Körlin bis Greiffen-

berg zwischen der Persante und Rega durch häufige Patrouillen decken. Von? Strande

bis Henckenhagen wurde demgemäß fleißig patrouillirt, und bei dieser Gelegenheit

kam es mit den Kosacken öfters zun? Handgemenge. Nach den? an? 19. Aug. erfolgten

Anmärsche einer zweiten russischen Kolonne zog sich alles ins verschanzte Lager bei

Kolberg, wo sich General v. Werner mit den? nunmehr den Oberbefehl übernehmen¬

den Prinzen v. Württemberg vereinigte und nach Heranrücken von weiteren 27 000

Russen unter General Nomanzow das Lager vor der Festung noch mehr verschanzte.

Bei den nun täglich vorfallenden Vorpostengefechten hielt das Reg. Plettenberg

täglich 200 Pferde gesattelt. An? 4. Sept. rückten die Russen noch weiter vor und

schlösse?? die Preußen von? Strande bis zur Persante völlig ein. Nun verging kein

Tag ohne Kanonade und kann? einer ohne Scharmützel und Gefechte. Von den viele??

weiteren Engagements der Tilsiter Dragoner sei hier nur noch angeführt, daß, während

ei>? Theil des Regiments mit noch einigen andern Truppen wegen eingetretenen Futter¬

mangels für die Pferde das Lager unter persönlicher Führung des an? andern Tage

ii? Gefangenschaft gerathenci? Generals v. Werner an? 11. Sept. verlassen hatte, der

Major v. Eberstein mit 180 Pferden von seinem Regiment?', 50 Pferden von den?

des Prinzen von Württemberg und 150 Pferden von den? Werner'schen zur Stellung

der Feldwachen und Patrouillen in? Lager zurückgeblieben war. Er hatte mit seinen

Reitern fast beständig zu Pferde sein müssen. Eines der hitzigsten Gefechte, den? dies

Detachenient beigewohnt hatte, mar der Stur»? auf die Grüne Schanze. De» 19. Sept.

morgens hatte?? die Russen diese 600 Schritte vor den? rechte?? Flügel des verschanzten

Lagers befindliche Schanze erstürmt, waren aber nicht lange ii? ihren? Besitze geblieben,

vielmehr noch an? selben Morgen wieder hinausgeworfen worden. Um sie nochmals

wieder zu nehmen, liefen sie mehrmals Sturm, wurden aber mit großen? Verluste

zurückgeschlagen. In diesen? Gefechte hatte der Major v. Eberstein mit seinen?

Detachemcnt der Infanterie die Flanke und de?? Rücken gegen die feindliche Reiterei

und die Kosacken gedeckt und sich die Zufriedenheit des Prinzen in hohen?
Grade erworben.

Bei den vielen nun folgenden Wechselfällen, Hin- und Herzügen zu den? Zwecke,

um Transporte mit Lebensmitteln der fast ausgehungerten Festung zuzuführen, war

das Tilsiter Drag.-Reg. ununterbrochen betheiligt, ebenso auf den? Rückzüge, den der

Prinz antreten mußte, um der Besatzung Kolbergs den dürftigen Unterhalt nicht noch

mehr zu schmälern. Dieser Rückzug ist einer der merkwürdigsten ii? der Kriegs¬

geschichte. Die Kälte war während der Zeit so groß, daß z. B. 12. Dez. auf den?

Marsche über 100 Soldaten erfröre??. Auf diese??? Rückmärsche wurde au? 15. Dez.

der Major v. Pogrell gefangen. Derselbe hatte seit den? 12. Sept. das Kommando

über das Regiment gehabt, da an diesen? Tage nach der Gefangennahme des Generals

v. Werner der bisherige Regimentskommandeur Oberst v. Massow den Oberbefehl über

das von Werner geführte Detachemcnt übernommen hatte. Von den? 15. Dez. 1761

an lag den? nun ältesten Stabsoffiziere des Regiments: den? Major v. Eberstein,

die Führung desselben ob. Nominell ist der Major v. Pogrell bis zu seinen? nach der

Auswechselung ihm ertheilten Abschiede noch fortgeführt worden.

Auf den? weiteren Rückmärsche nach Stargard, aus dein die Tilsiter Dra¬

goner und Werner'schen Husaren oft mit de?? den Weg versperrenden Kosaken ins

Handgeinenge gekommen waren, schien an? 20. Dez. die Sache eine schlimme Wendung

nehmen zu wollen, als sie von einer überlegenen Schaar regulärer feindlicher Reiterei

angegriffen wurden und die vielen, hier den? Feinde zun? ersten Male in die Augen



sehenden Rekruten die in diesem Augenblick so nöthige Fassung zu verlieren anfingen.

Dennoch aber gelang es, die Leute zusammen zu halten, die Ordnung wieder herzustellen

und den Weg zu bahnen. Major v. Eberstein, der mit 5 Schwadr. der Dragoner

bei der Infanterie geblieben war, ging nebst derselben, ungeachtet des feindlichen

Kanonenfcuers in größter Ordnung über die Ebene nach Stargard. Obgleich die

russische Kavallerie mehrmals zum Angriffe heransprengte, so wurde sie doch jedesmal

mit vielem Verluste zurückgetrieben. Da das Corps des Prinzen v. Württemberg ans

die Anordnung des Königs sich nun gegen die Schweden wandte und zunächst durch

das Mecklenburgische marschirte, so war es erst am 10. Januar 17KÄ nach Zurück¬

gehen der Schweden in ihren Antheil von Pommern möglich, Winterquartiere bei

Rostock zu beziehen.

Aus diesen Winterquartieren brach am 24. April 1762 das Tilsiter Drag.-Reg.

(dessen Chef Generalmajor v. Plettenberg fast immer um die Person Sr. Majestät

des Königs gewesen war und in dem vergangenen Jahre den erbetenen Abschied er¬

halten hatte) zusammen mit 2 Jnf.-Regimentern zur Armee des Prinzen Heinrich in

Sachsen auf, während der Prinz v. Württemberg selbst, da der Friede mit den

Schweden den: Abschlüsse nahe war, nach Schlesien zun: Könige abzog, dem sogar

später ein russisches Corps von 20 000 Mann zu Hülfe kam. Es hatte sich nämlich

die politische Lage durch den am 5. Januar 1762 eingetretenen Tod der Kaiserin

Elisabeth sehr zu König Friedrich's Vortheil geändert, da ihr Nachfolger Peter III.

schon lange die bisher herrschende auswärtige Politik mißbilligt hatte, sodaß der König

nun alle seine Truppen gegen die Österreicher und die Reichstruppen verwenden konnte.

Gleich den Tag nach seinein Eintreffen bei der Armee des Prinzen Heinrich

mußte am 12. Mai das hier der Abtheilung des Generallieutenants v. Sepdlitz zuge¬

wiesene Tilsiter Drag.-Reg. thätig eingreifen. Der Prinz ging bei Döbeln über

die Mulde, griff die daselbst stehende österreichische Heeresabtheilung an und schlug sie;

das Gefecht, in welchem der konnnandirende österreichische General nebst 40 Offizieren

und 1500 Gemeinen gefangen wurde, wurde durch einen Angriff auf die „feindlichen

Vorposten morgens um 3 Uhr eröffnet und hatte den Erfolg, daß die Österreicher

von den Neichstruppen getrennt wurden, sodaß der Prinz Freiberg besetzen und am

16. bis Pretschendorf vorgehen konnte. Die Österreicher zogen sich in verschiedene Lager

zwischen Dresden und Dippoldiswalde zusammen, die Reichsarmee dagegen bis Chemnitz

und weiter bis Zwickau. Das Tilsiter Drag.-Reg. rückte erst in das Lager des

Prinzen, nachdem es unter Seydlitz bis Öderau vorgedrungen, bei Arensdorf feind¬

liche Reiterei angegriffen und dabei 500 Gefangene gemacht hatte.

Nach 14 Tagen wurde die Stellung des preußischen Corps von Frauenstein

bis zum Tharander Walde ausgedehnt, an welchem neben dem Jnf.-Reg. Manteuffel

das Tilsiter Drag.-Reg. zu stehen kam; von hier aus gab es täglich 1 Offizier, 4

Unteroff. und 50 Dragoner nach Grillenberg zum Abpatrouilliren des von Klein-Hain

über Hartha, Spechtshausen bis an den Landsberg angelegten Verhaues; außerdem

gab das Regiment auf die rechte Flanke nach Burckersdorf 1 Offizier mit 30 Pferden.

In dieser Stellung blieb das Regiment bis zum 25. Sept. Am 29. Sept. früh 6

Uhr griff ein österreichisches Corps von den Höhen hinter Ruppendorf und Höchendorf

den preußischen linken Flügel mit einer lebhaften Kanonade an; um 9 Uhr waren

1200 ungarische Grenadiere und Kroaten durch Klingenberg hindurch gegangen und

hatten sich der Verschanzung und des darin befindlichen Geschützes beinächtigt. Zwei

Schwadronen der Tilsit er Dragoner aber kamen herangejagt, warfen 300 Ungarn

und Kroaten hinaus, hieben eine Anzahl nieder und machten 500 zu Gefangenen.

Nachmittags detachirte der Prinz Heinrich den Major v. Eberstein mit 4 Schwadr.

und einem Freibat. zu einer Rekognoszirnng gegen Ruppendorf; derselbe vertrieb die

Kroaten und Jäger aus dem Gehölz und von den Bergen und warf auch einige 100

Husaren und sächsische Dragoner, die bei Kunersdorf standen, über den Haufen,

schlug sie dann nochmals zurück und trieb sie bis auf ihr Lager. Nachdem die Stellung

des Feindes hierdurch erkannt war, zog sich der Major v. Eberstein mit seinen



Truppen, ohne verfolgt zu werden, durch den Hohlweg von Klingcnberg zurück,

worüber ihm sowohl, wie auch dem Regimcnte Sc. Königl. Hoheit seinen Beifall zu

erkennen gab; der Prinz ließ außerdem einem Wachtmeister, der sich sehr ausgezeichnet,

aber die ihm angetragene Lieutenants-Stelle ausgeschlagen hatte, 100 Thlr. als ein

Gnadengeschenk auszahlen.

In der Nacht auf den 30. Sept. verließ die Armee das bisherige Lager und

bezog ein neues auf den Höhen bei Freiberg. Das Tilsitcr Drag.-Reg. bekam

seine Stelle auf dem linken Flügel in dein ersten Treffen dicht an der Infanterie; die

Mulde nebst der Schmelzbrücke war vor der Fronte und Loßnitz im Rücken. Nachdem

der Feind schon am 14. Okt. die Feldwachen und Vorposten aber erfolglos beunruhigt

hatte, wiederholte er den Angriff am 15ten morgens 8 Uhr, ein starkes Corps stellte

sich nrif den Hohen von Krumm-Hennersdorf, Falkenberg und Hilbersdorf auf, führte

Batterien auf und beschoß sehr heftig den durch 3 Schwadronen von Major v. Eber¬

stein's Regiment gedeckten linken Flügel. Die 2 anderen Schwadronen des Regiments

deckten die Jnfanterieposten an der Meißner-, Hammer-, Hals- und Schmelz-Brücke.

Gegen letztere zog sich nachmittags eine Menge Tiroler Scharfschützen, Kroaten und

Grenadiere durch die Gesträucher und zwischen den Schachthalden hindurch. Als der

Major v. Eberstein solches bemerkte, ging er mit 2 Schwadronen zwischen Tuttendorf

und der Schmelzbrücke durch eine Furth über die Mulde, hieb auf die Kroaten ein,

trieb sie zurück und machte 78 Gefangene. Der rechte Flügel bei Brand hatte nicht

so glücklich gefochten, sodaß die Armee bei Einbruch der Nacht den Rückzug nach Reichen¬

bach und Klein-Voigtsberg antreten mußte, wobei das Ebersteinische Regiment

abermals die Arrieregarde der Kolonne des linken Flügels bildete, bis nachts 1 Uhr

zur Deckung des Abmarsches der Infanterie auf den Höhen stehen blieb, alsdann die

Feldwachen an sich zog und der Kolonne durch Loßnitz und Klein-Waltersdorf folgte.

Während der Nacht war der Marsch ganz ruhig; gegen Sonnenaufgang aber wurde

das Regiment vor dem langen Defilee von Klein-Waltersdorf von Ulanen und sächs.

Dragonern angegriffen. Es hatte kein anderes Soutien als 200 Mann von einem

Freibataillon, die noch diesseits des Defilees waren, und 4 Kanonen, die jenseits des¬

selben auf einer Anhöhe standen und mit Bogenschüssen auf die Ulanen feuerten.

Major Eberstein verlor jedoch in dieser mißlichen Lage die Geistesgegenwart nicht.

Vor den Augen eines überlegenen Gegners „Kehrt" zu «rächen, rottemvcise abzu¬

schwenken, um durch das Defilee zu gehen, war gefährlich und hätte den letzten

Schwadronen großen Verlust zuziehen können; statt also sein Heil in der Flucht zu

suchen, griff er vielmehr selbst an, trieb die Ulanen zurück, und als die herankommenden

sächsischen Dragoner hierdurch zum Stutzen gebracht wurden, nahm er den Augenblick

wahr, machte schnell Kehrt und ging im Trabe und in der größten Ordnung, ohne

einen Mann zu verlieren, durch das Defilee. Mehreren Dragonern wurden zwar die

Pferde unter dem Leibe erschossen, sie schloffen sich aber an das Freibataillon an und

zogen sich mit diesem zurück. Der Major Eberstein erhielt den Verdienstorden.

Nachdem der Prinz Heinrich das Lager nach Marbach gelegt hatte, so aber,

daß der rechte Flügel bis Etzdorf und der linke gegen Nossen und Augustberg reichte,

kamen die Ebersteinischen, sowie die Plathen'schen Dragoner der eingetretenen rauhen

Witterung wegen vom 24. bis zum 28. Okt. in Breitenbach und die Infanterie des

Avanteorps in Siebenlehn in Kantonnementsquartiere. Am 28sten aber marschirte das

Regiment des Majors v. Eberstein über Seifersdors nach Braunsdorf zur Kolonne

des rechten von Seydlitz kommandirten Flügels und blieb die Nacht über in einem

Walde/in welchem der Nähe des Feindes wegeil kein Feuer gemacht werden durfte.

Der Prinz Heinrich rüstete sich zu einem Hauptaugriffe auf die bei Freiberg im

Lager stehende Reichsarmee lind das mit ihr verbundene österreichische Corps. Nach

seiner Disposition sollte die linke Flanke des Feindes umgangen werden und der Haupt¬

angriff in der Gegend von Brand geschehen; die Fronte sollte durch Scheinangriffe

beschäftigt werden. Die Armee brach früh morgens auf. General Kleist mit seinen

Husaren und seiner Legion, 2 Freibataillonen und dem Dragoner-Regimcnte des



Majors v. Eberstein bildete die Avantgarde, unterstützt van der Grenadier-Brigade

des Generals Queis). Hierauf folgte Seydlitz mit seiner Abtheilung Der Marsch ging

über Wegefurth und Ober-Schöna nach Micheln, woselbst die Kleist'sche Abtheilung auf
ein Bataillon Kroaten und Reiterei von der Reichsarmee stieß, solche angriff und zer¬

streute. Während der Fortsetzung dieses Angriffs deckte Eberstein's Regiment den

Ausmarsch der Seydlitzischen Infanterie aus den Defileen von Micheln. Während

dessen kanonirte der Feind sehr heftig von den Höhen bei Krand und bei den drei

Krenzen. Nach vollendeter Aufstellung der Schlachtlinie setzte sich das Regiment auf

den linken Flügel der gegen den Spittelwald vorrückenden Oueißischen Brigade. Als

Seydlitz seine Infanterie gegen die feindliche auf der Höhe bei den drei Kreuzen

stehende anrücken ließ und dabei bemerkte, daß solche keine Kavallerie-Unterstützung zu

haben schien, befahl er dem Major v. Eberstein, derselben in die rechte Flanke zu

fallen. Unter heftigstem Kartätschenfeuer ging Eberstein über einen schmalen durch

Teiche und morastige Wiesen führenden Damm, hatte jedoch erst 2 Schwadronen hin¬

über, als ein feindliches, bisher hinter der Infanterie gestandenes Kürassier-Regiment

in Galop herbeikam, welches, von den beiden Schwadronen angegriffen, Halt machte

und sich nicht getraute, sich von seiner Infanterie zu entfernen. Hierdurch gewannen

die 3 anderen Schwadronen Eberstein's Zeit, über den Damm heranzukommen; nun¬

mehr stürmte Eberstein gegen die Kürassiere mit dein ganzen Regimente an, warf sie

über den Haufen und trieb sie hinter Freiberg hinter der feindlichen Infanterie

vorbei nach Hilbersdorf zu. Diese Kürassiere kamen gar nicht wieder zum Borschein.

Nachdem sich das Regiment wieder zusammengezogen hatte, ließ nun der Major

v. Eberstcin die österreichische Infanterie, die sich von der Höhe der drei Kreuze

zurückzog, in Flanke und Rücken angreifen; das Regiment Salm, in dessen Reihen die

Tilsiter Dragoner einbrachen, wurde größtentheils von ihnen niedergehauen. Kaum

hatten sich dieselben wieder gesammelt, so griffen sie eine Batterie von 8 Kanonen an

lind nahmen selbige mit dem Degen in der Fällst. Auch die übrige preußische Kaval¬

lerie hieb nun in vier österreichische Regimenter dergestalt ein, daß diese völlig zu

Grunde gerichtet wurden. Nach einem harten Kampfe war der Feind geschlagen lind

trat auf allen Seiteil den Rückzug an. Ein großer Theil der in größter Unordnung

aus dein Spittclwalde rctirirenden feindlichen Infanterie hatte sich in das mit Mauern

umgebene Hospital-Vorwerk geworfen. Dasselbe wurde nun von zivei Schwadr. von

Eberstein's Regimente angegriffen; ungeachtet des heftigen Feuers, welches der Feind

voll den Mauern und aus den Fenstern machte, wurde das Thor durch abgesessene

Dragoner aufgesprengt; die Schwadronen sprengten darauf in den Hofraum und hieben

auf die Infanterie ein; die nun das Gewehr wegwarf und sich ergab. Gegen 700 Mann

wurden hier zu Gefangenen gemacht, unter welchen sich mehrere Offiziere von allen
Graden befanden.

Nach dieser siegreichen Schlacht, an welcher der Major Karl v. Eberstein mit seinen

Tilsiter Dragonern so hervorragenden Antheil genommen hatte, der letzten des

blutigen siebenjährigen Krieges, bezog die Armee des Prinzen Heinrich von Preußen

das Lager, welches sie am 16. verlassen hatte; nur das Tilsiter Drag.-Reg. (aber

ohne seinen verwundeten Kommandeur) ging fünf Tage nach der Schlacht (3. Nov.)

mit dem Corps des Gen.-Maj. v. Alt-Stuttcrheim über Konradsdorf und Nauendorf

gegen den Tharander Wald vor, vertrieb die feindl. Posten bis hinter das Defilee

von Klingenberg und kehrte am 4. wieder in das Lager von Freiberg zurück; aber

noch an demselben Tage rückte es der schlechten Witterung wegen nach Tuttendorf
in Quartier.

In der Schlacht hatte Eberstein's Regiment verloren an Toten: 2 Untervff.,

20 Dragoner und 29 Pferde, an Verwundeten: 1 Offizier (der Kolnmandeur Major

v. Eberstein, der am Fuße blcssirt wurde), 4 Untcroff., 37 Dragoner und 43 Pferde,

ein für die Leistungen verhältnismäßig geringer Verlust. Der Verlust des Feindes

dagegen war ein großer, während die Sieger im ganzen nur 1500 Mann an Toten

und Verwundeten verloren, hatte jener außer 3000 Toten und Verwundeten eine noch



— 673 —

größere Einbuße durch 4412 Gefangeue, unter welchen sich 1 General und 78 Offiziere

befanden; außerdem büßte er 28 Kanonen, 9 Fahnen und Standarten ein.

Am 3V. Oktob. wurde Victoria geschossen; hierbei ließ der Prinz Heinrich

durch den General v. Seydlitz dem Major v. Eberstein und seinem Regimente

seine hohe Zufriedenheit bezeugen.

Am 9. Nov. besichtigte der König das Schlachtfeld und äußerte sich in höchst

gnädiger Weise über die Leistungen der Truppen. Der Major v. Eberstein wurde

zum wirklichen Kommandeur des Regiments v. Plettenberg ernannt. Den 16.

brach das Reg. von Tuttendorf ans und marschirte über Nossen, Oschatz, Torgan in

die Winterquartiere, welche am 22. Nov. erreicht wurden. Es kam mit dem Stabe

nach Herzberg zu liegen. Der Kommandeur des Rgts., Major v. Eberstein,

folgte später nach; er war genöthigt, wegen seiner in der Schlacht bei Freiberg er¬

haltenen Verwundung etwa 2 Monate lang in Nossen liegen zu bleiben. Dort wurde

er gepflegt von seinem 9^ Jahr alten Sohne Wilhelm, den er aus Tilsit durch

den Capitata v. Preuß mit einem Rekruten-Kommando hatte nachkommen, in das Re¬

giment als Junker eintreten und als solchen an der Schlacht bei Freiberg Theil

nehmen lassen.

Als das Regiment in Herzberg stand und die Friedens-Unterhandlungen im An¬

fange des Jahres 17K3 in Hubertusburg stattfanden, sollten die ausgeschriebenen

Kontributionen mit Härte schnell beigetrieben werden. Und da der Major v. Eberstein

die Stadt Herzberg und die Gutsbesitzer in der Umgegend nicht mit der intendirten

Härte behandelte, daß also die Kontributions-Summen nicht so schnell bei der Er¬

schöpfung der Gegend zusammen gebracht wurden, so wurde der König böse und be¬

auftragte das Freibataillon (Mukus Icülius (gew. Prof. CuiekmrÄ) mit der Exe¬

kution der Kontributionen. Bei dem Exekutionsgeschäfte, dessen Detailausrichtung ein

gewisser Major Sauerzapf handhabte, verfuhr man nun mit revoltirender Grau¬

samkeit. Auf Sauerzapf's Befehl wurde eine alte adlige Dame und Guts-

hesitzeriu im kalten Januar nach Herzberg hereingebracht, in eine Stube gesperrt und

mit kaltein Wasser begossen, sodaß sie einige Tage darauf starb. Das hatte der Oberst

(Mukus doch auch indulgirt. Der Major v. Eberstein, dein das zwar nichts an¬

ging, nahm aber diesen Vorfall als eine Ehrensache auf an, dem Orte, wo er gleich¬

falls mit dem Stabe stand. Es kam zu sehr starken Äußerungen. Der Major

v. Eberstein in der Hitze warf den Adjutanten des Obersten (Mukus, der ein

Lkuäiosus NlleoloMu gewesen, zur Treppe hinunter und offerirte dein Obersten (Mukus

leilius ein Paar Pistolen. Allein weder der, noch der Adjutant hatten zu einer

solchen Behandlung dieser Angelegenheit Lust. Der König endigte die Sache durch

einen launigen Brief an (Mukus leiiius, worin er ihm verbot, sich zu schlagen, und

machte denselben zu seinem Uuekuur. „Das Freibataillon wurde aufgelöst und

reduzirt, das Regiment v. Plettenberg wurde aus Herzberg delogirt und 2 Meilen

davon ein quartirt. Der Major Sauerzapf wurde auch reduzirt und ist nach¬

her in polnischen Diensten als General, wiewohl mit wenig Ehre und upplausu

gestorben."

Am 15. Febr. 1763 beendete der Hubertnsburger Friede den siebenjährigen

Krieg und am 4. März brach das Regt. v. Plettenberg aus den Winterquartieren

auf, passirte bei Glogau die Oder, bci Posen die Warthe, bei Thorn die Weichsel
und rückte am 17. April nach einer Abwesenheit von beinahe 6 Jahren wieder in

seine Garnison Tilsit ein.

Unter dem 11. Mai 1763 erfolgte eine „Instruktion für die Kommandeurs der

Kav.-Regimenter", welche sich auf alle Gebiete des Dienstes erstreckte.

Gleichzeitig mit der eben angeführten Instruktion wurde dem Regimente „wegen

des im letzten Kriege bezeigten guten Verhaltens" der Vorzug zu Theil, seine Gesuche

direkt an den König gelangen zu lassen.
43
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Unter dem 10. Sept. erhielt das Reg. bis hieher vak. v. Plettenberg in der

Person des Obersten v. Apenburg einen neuen Chef^) und begann nunmehr den

regelmäßigen Dienstbetrieb des Friedens.

Die strenge Handhabung der Disziplin, eine Folge der scharfen desfall-

sigen königlichen Ordres, hatte namentlich unter den bei den Regimentern stehenden

Ausländern starke Desertion zur Folge, auch bei dem Regimcnte v. Apenburg

zeigte sich diese Erscheinung, und zwar in noch höherem Maße, als bei anderen

Regimentern, wohl hervorgerufen durch die Härte, mit der Major v. Eberstein die

schon an sich strengen Disziplinar-Bestimmungen handhabte.

Unter dem 20. Mai 1772 wurde Major v. Ebcrstein zum Oberst-Lieutenant

befördert, und Ende des Monats marschirte das Reg. v. Apenburg nach Mockerau

bei Marienwerder, um zum erstenmal seit Beendigung des Krieges wieder vor dem

Könige die Revue zu passiren.

Nachdem I. Karl Fr. Frhr. v. E. von den gräfl. Ebersteinischen Erben das

Schloß und Amt Leinungen käuflich übernommen hatte (wie S. 239 ff. der „Histor.

Nachr." des Ausführlichen berichtet worden), sollte im Febr. 1773 die wirkliche Besitz¬

ergreifung erfolgen. Zu diesem Zwecke reiste der damalige Oberstlieut. v. E. in Be¬

gleitung seiner Tochter Charlotte zunächst nach Leipzig, wo er 12. Jan. 1773

ankam, holte seinen daselbst studirenden Sohn Wilhelm ab und begab sich an Ort
und Stelle.

In Groß-Leinungen blieb Karl nach dem 18. Febr. 1773 erfolgten Abschlüsse

des (dann 5. März von Lorsch aus Seitens des Herrn v. Hausen unterschriebenen)

Vertrags mit den Erben des Grafen Friedrich, svwie nach der am 19. März entgegen¬

genommenen Erbhuldigung der Amts-Unterthanen dann noch nahe 9 Wochen, um sich

von der Lage der Ebersteinischen Verhältnisse im Allgemeinen und besonders des seit

dem Tode des Ober-Berghauptmanns Anton Gottlob v. Eberstein äußerst schlecht ver¬

walteten Berg- und Hüttenwerks durch eigene Anschauung zu infvrmiren, sowie um

das Nöthigste persönlich anzuordnen, was für Aufbesserung seiner neuen Erwerbung
geschehen mußte.

Nachdem Karl am 10. April 1773 in Tilsit wieder eingetroffen war, stellte sich

bei ihm ein „Brust- und Flußfieber, zu welchem sich das Podagra gesellte" ein, und

dennoch war er, wie er unter dein 11. Juni 1773 an seinen Sohii Wilhelm schreibt,

täglich mit dein Regiment in Arbeit und hatte dabei einen Haufen Übung und konnte

seither noch nicht zu Kräften kommen „und es scheinet, daß meine Gesundheit vieles

gelitten und ich mich nicht so balde erholen werde." Trotzdem wohnte aber Karl der

Revüe vor dem Könige bei, ivie aus der Nachschrift zu dem „am Lager bei Mockerau"

geschriebenen Briefe hervorgeht. Auch im folgenden Jahre war Revüe vor dem Könige

den 3. und 4. Juni 1774 im Lager bei Graudenz. In Karl's Briefe vom 28. Nov.

1774 heißt es: „Deine Mutter und sämtl. Geschwister sind mit mir anjetzo gottlob

gesund, und meine Kräfte des Leibes haben sich seit 2 Monaten wieder ziemlich ein¬

gefunden." Dagegen aber berichtet er im März 1775: „Meine Gesundheit fängt an,

immer veränderlicher zu werden", im Juli 1775 schreibt er sogar von seiner „seitherigen

harten Krankheit", von welcher er aber wiederhergestellt sei, und setzt in einer Nach¬

schrift hinzu: „Ich sollte der lisvus in Schlesien beiwohnen, wovon mich aber meine

Krankheit abgehalten"; ferner 7. Dez. 1777: „Ich habe Dein Schreiben vom 30. Okt.

wohl erhalten, eben da ich durch Gottes Gnade mich wieder von einer tödlichen Krank¬

el Chefs des Tilsiter Dragoner-Regiments:
1732, II. Juli Oberst Friedr. Heinr. ünZ'eu Prinz von Anhalt-Dessau,
1737, 23. Dez. Oberst Christoph Friedr. v. Thümen,
1741, ZV. Aug. Oberst Emst Friedr. v. Werdcck (-( 17. Mai 1742 bei Chotusitz),
1742, lg. Mai Oberst Friedr. Alex. v. Roell (s- 13. Dez. 1745 bei Nieder-Zehren),
1745, 26. Dez. Gen.-Maj. Erdm. Ernst v. Ruitz,
1756, 3. Aug Gen.-Maj. Chr. Fr. v. Plettenberg,
17. Juli 1761 bis 10. Sept. 1763 vakat,
1763, 10. Sept. Oberst Gideon Friedr. v. Apen bürg.
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heit in der Erholung befände, dann ich 4 Wochen sehr elend an einem hitzigen Fieber,

worauf verschiedene andere sehr schmerzhafte Zufälle folgten, darnieder gelegen, so daß

mich noch nicht völlig erholet habe, indem diese 4 Wochen weder schlafen noch essen
können."

Obwohl hiernach Karl's Gesundheit bergab zu gehen schien, und seit der bei der

Revue ausgestandenen Hämorrhoidalkrankheit an seinem Aufkommen gezweifelt werden

mußte, hatte er sich dennoch wieder zu aller Freude erholt und ein gesundes Aussehen

bekommen. Und so war es ihm möglich, mit der größten Pünktlichkeit seinem an¬

strengenden Dienste obzuliegen, ja bei Ausbruch des bayerischen Erbfolgekriegcs an der

Spitze seines Regiments ins Feld zu ziehen. Wohl unter Bangen und großer Sorge

sahen ihn die Seinen der ungewissen Zukunft und Gefahr entgegengehen. Seine

Tochter Charlotte schreibt am 24. Aug. 1778 an ihren Bruder: „Wir sind alle hier

sehr bekümmert über meines Vaters Abwesenheit, die Gefahr, in welcher sein theures

Leben schwebt, macht uns unaufhörlich traurig, wir denken, sprechen und träumen fast

von nichts anderein." Nur zu gegründet waren die Befürchtungen: er kehrte nicht
wieder!

Nach dem 30. Dez. 1777 erfolgten Tode des kinderlosen Kurfürsten Maximilian

Joseph von Bayern wollte der Kaiser Joseph die Gelegenheit zur Vermehrung seiner

Hausinacht sich nicht entgehen lassen und schloß sofort am 3. Jan. 1778 einen Vertrag

mit dem Nachfolger, dem schwachen und, weil ohne rechtmäßige Kinder, für den Vor¬

theil seines Hauses gleichgültigen Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz, auf Ab¬

tretung Niederbayerns an Österreich. Rasch ließ der Kaiser das an ihn abgetretene

Gebiet durch seine Truppen in Besitz nehmen. Der Nächstbetheiligte, welchem nach

Ableben Karl Theodor's Bayern anfallen mußte, war der Herzog Karl von Zwei¬

brücken. Als derselbe gegen das zwischen dem Kurfürsten und Kaiser getroffene Ab¬

kommen Verwahrung einlegte und von Seite Sachsens und Mecklenburgs ein Gleiches

geschah, nahm sich der König Friedrich von Preußen der bedrohten Gerechtsame

des Herzogs von Zweibrücken an; er setzte seine Armee schleunigst auf den Kriegsfuß.

Da aber diese Drohung den Kaiser von seinein Vorhaben nicht abbrachte, so brach er,

unter förmlicher am 3. Juli erlassener Kriegserklärung, von Schlesien aus, wohin er

schon an? 5. April gegangen war, an? 4. Aug. in Böhmen ein, wohin von der anderen

Seite her der Prinz Heinrich mit dem vereinigten preuß.-sächs. Heere einrückte.

Der Oberst v. Eberstein hatte schon am 29. März mit dein Reg. von Tilsit

abrücken und bei schlimmem Wetter und grundlosen Wegen in forcirten Märschen ohne

Ruhetag über Wehlau, Deutsch-Eilau seinen Lauf nach der Gegend von Graudenz

nehmen müssen. Am 11. April wurde die Weichsel überschritten. Die sämtlichen in

Preußen stehenden Regimenter fanden sich nunmehr hier aus dem linken Ufer der

Weichsel konzentrirt. Sie wurden behufs ihrer weiteren Verwendung auf den ver¬

schiedenen Kriegstheatern in drei Kolonnen getheilt. Die Kolonne, zu der das Reg.

v. Apcnburg gehörte, brach am 18. April aus den Quartieren an der Weichsel auf,

marschirte über Breslau nach Neiße, ging 4. Mai durch diese Stadt und bezog Kanto-

nirungen. Die in dieser Gegend zusammengezogenen Truppen bildeten ein Reserve¬

corps für die Armee des Königs; das Tilsiter Drag.-Reg. trat zu einer Brigade mit

dem Drag.-Reg. Graf v. Finkenstein zusammen, über welche Gen.-Maj. v. Apen¬

burg den Befehl erhielt.

Gleich nach der Kriegserklärung traten die Ebersteinischen und Finken-

steinischen Dragoner nebst den Wcrnerschen Husaren und 2 Bat. des Gar-

nison-Ngts. v. Ingersleben unter Befehl des General-Lieutenants v. Werner, der

mit diesen Truppen in Schlesien zurückblicb, um die oberschlesische Grenze gegen ein

unter Gen. v. Ellrichshausen in Mähren stehendes österreich. Corps zu decken.

Das Tilsiter Reg. ivurde an? 5. Juli gegen die Grenze nach Dürr-Kamnitz vor¬

geschoben, ivoselbst der Norpostendienst seinen Anfang nah???. Den 17. Juli marschirte

das Corps nach Patsch kau, an? 18. wurde es durch 6 Bataillons und ein Kürassicr-

Reg. verstärkt. Unterdessen war Gen. v. Ellrichshausen gegen die preuß. Grenze in

43*



der Richtung auf Troppau vorgegangen, was den Gen. v. Werner veranlastte, nach

Neustadt zu marschiren. Er brach am 19.Juli von Patschkau auf und nahm ein

Lager zuerst am 23. bei Neustadt, am 27. aber bei Jägerndorf.

Am 28. Juli verjagten 600 Husaren und 600 Dragoner, zu denen das Tilsiter

Reg. 300 unter Major v. Frankenberg stellte, die feindlichen Vorposten bei Braunsdorf.

Am 3. Aug. rückte das Corps in der Richtung auf Troppau der feindl. Stellung

näher und nahm ein Lager bei Kreutzendorf an der Oppa.

Nach dem Verluste des Postens bei Braunsdorf hatten die Osterr. ein starkes

Detachement in eine sehr feste Stellung auf den Höhen zwischen Erkersdorf und

Glomnitz vorgeschoben. Es schien unmöglich, diese Stellung zu überrumpeln; dem-

ungeachtet beschlost Gen. v. Werner einen Versuch zu machen, und bestimmte dazu den

11. Aug. Gleich nach Mitternacht sammelten sich die zu der Aktion bestimmten Truppen:

Husaren-Rcg. Werner, Eberstein'sche und Finkenstein'sche Dragoner, sowie 3 Bat. Inf.

auf dem linken Flügel des Lagers zwischen Kreutzcndorf und Neplachowitz. Es war

etwa 8 Uhr morgens, als die Tete der Kolonne unmittelbar an dem Fuste der Höhen

stand, auf denen sich das feindliche Lager befand. Sobald die Kolonne der preust.

Truppen aufgeschlossen war, wurden eine Eskadron v. Finkenstein und eine Eskadron

Tilsiter Dragoner unter Major v. Frankenberg detachirt, um sich links zwischen Leiters¬

dorf und Madetzka gegen die von Troppau nach Heydepiltsch führende Kaiserstraste zu

dirigiren und alles aufzuhalten, was von hier aus etwa gegen die linke Flanke der

Angriffskolonne vorgehen könnte. Gleich darauf kommandirte Gen. v. Werner „Marsch!"

und in vollem Galopp ging die gesammte Kavallerie über die Anhöhe, welche sie bis¬

her dem Auge des Feindes entzogen hatte, mustte jedoch ihr Vorgehen einstellen, da

der Feind Zeit gewonnen hatte, sich in Linie zu formiren, und sie mit einem mörderisch

konzentrirten Artillerie- und Klein-Gewehrfcuer empfing.

„Die Leib-Eskadron des v. Apenburg'schen Rgts. unter Führung des Kom¬

mandeurs, Obersten v. Eberstein, fand die Möglichkeit, in ein Thal hinabzu¬

kommen, von dein aus man die Höhe mit Leichtigkeit ersteigen konnte, die drei anderen

Eskadrons folgten ihr auf dem Fitste, formirten sich, auf der Höhe angelangt, schnell

und setzten von Neuem zum Angriff an. Die hier befindlichen österr. Flankeurs feuerten

noch einmal auf die im Trabe anrückenden preust. Dragoner und eilten dann in

gestrecktem Galopp zu ihren weiter rückwärts aufmarschirten Regimentern, die ebenfalls

kehrt schwenkten und eiligst davontrabten" (Kähler a. a. O. S. 199).

Auch die den Werner'schen Husaren gegenüberstehende feindliche Infanterie, welche

sich durch die in lebhafter Gangart zur Attacke herankommenden Dragoner umgangen

sah, zog sich eiligst, ohne einen Sehnst zu thun, zurück und erschien nicht wieder auf

dem Kämpftllatze. Hierdurch bekamen die Werner'schen Husaren Lust, sie gingen gegen

die weiter rückwärts noch Stand haltende feindliche Infanterie vor, welche aber den

Angriff nicht abwartete und kehrt machte.

Von dem Reg. v. Apenburg folgten die Leib-Eskadron und die des Capt.

v. Üchtritz zunächst dem fliehenden Feinde. Die österreichischeKavallerie versuchte zwar noch

einige Male, sich zu setzen, da aber die Leib-Eskadron, die mittlerweile das Defilec

bei Mladetzka überschritten hatte, und die Eskadr. v. Üchtritz stets geschlossen heran¬

kamen, gelang ihr dies nicht und wurde in der Richtung von Heydepiltsch bis über

die Höhen beim Hartauer Zollhause gejagt. Die beiden anderen Eskadrons v. Apen¬

burg waren gleich nachdem ersten Angriffe auf die feindliche Infanterie derselben rasch

gefolgt. So endete der UkevfaU des österr. Kagers der Gekersdorf,,, zu dessen Ge¬

lingen derOberst v. Eberstein nicht wenig beigetragen hat. Den Capt. v. Üchtritz beför¬

derte der König in Folge dieses glänzenden Gefechts unter dem 22. Aug. zum Major.

Am 14. Aug. verliest Gen. v. Werner das Corps und Gen.-Lt. Joachim

Friedr. v. Alt-Stutterheim wurde sein Nachfolger, welcher am 16. eine Rekognos-

zirung des feindlichen Lagers bei Heydepiltsch anordnete. In dem Gefechte, das sich

bei dieser Gelegenheit entspann, verlor das Reg. v. Apenburg 2 Mann tot. Den

18. schob das Corps sein Lager bis Troppau vor.
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Bis zum 15. Sept. blieb alles ruhig. Am 29. Sept. wurde das Corps ver¬

stärkt durch die Truppen des Gen.-Maj. v. Lossow und am 30. durch die des Generals

der Infanterie Erbprinzen von Brannschw.-Wolfenb., welcher den Oberbefehl

über das nunmehr ea. 21000 Mann starke Corps übernahm. Der Feind hatte sich

aber ebenfalls Ende Sept. um 10 000 Mann verstärkt.

Am 1. Okt. lies; der Erbprinz das Corps eine ausgedehntere Aufstellung nehmen,

bei welcher Gelegenheit das Reg. v. Apcnburg nebst dem Reg. v. Finkenstein in

der Nähe des Städtchens Grätz Lager nahmen. Während dieser Vorgänge war der

König mit seiner Armee aus Böhmen nach Schlesien zurückgegangen und beabsichtigte,

den Kriegsschauplatz nach Mähren zu verlegen. Hin diese Bewegung vorzubereiten,

erhielt der Erbprinz Befehl, sich mit seinein Corps der mährischen Grenze zu nähern.

Infolge dieses Befehls wurde Gen.-Maj. v. Apenburg am 15. mit seinem Regi¬

ments, 100 Kürassieren, einem Gren.-Bat. und 6 Geschützen entsendet, um die Straße

nach Mährisch-Ostrau und die dortigen Aufstellungen des Feindes zu rekognosziren.

Spät am Abend traf das Detachement in der Nähe von Hu lisch in ein und blieb die

Nacht über bei dem Dorfe Kosmütz unter freiem Himmel stehen. Den

16. erhielt Gen.-Maj. v. Apenburg Befehl, umzukehren und sein Detachement in

Steuberwitz auf dem linken Ufer der Oppa in Quartiere zu verlegen. Von Steuber-

witz aus wurden durch die Tilsiter Dragoner die Orte Beneschau, Hultschin, Odcr-

berg, Hostialkowitz, Darkowitz, Binkowitz und Ratibor abpatrouillirt. Zu

dieser Zeit war es, wo der Oberst v. Eberstein sich von seinem Regiments trennen

und in dem nördlich von Ratibor gelegenen Polnisch-Neukirch zurückbleiben mußte, da

die KricgSstrapazen einen erneuten Zufall seines ihn schon seit Jahren peinigenden

Hämorrhoidalleidens herbeigeführt hatten. Schon an? 27. Oktober 1778 verschied er

zu Polnisch-Neukirch, woselbst er auch beerdigt wurde und Ivo ihn? „seine Berliner

Freunde" einen Leichenstein setze?? ließen^). Er soll ganz plötzlich ohne vorhergegangene

A) Über scinc Grabschrift liegt mir folgender Brief an meinen Großvater vor:

Nr. 529. pavlowizky d. 25. tzbr. ????.
Loch und Wohlgeborner Frey-Herr! Mein gnädiegster HErr HErr!

Ew. Hochfreyherrlichen Gnaden, Hohes abgelassenes Schreiben unterm 20. Sept. habe sehr
spät erhalten, und da solches so langsam eingelaufen, und also nicht wußten wie Ew. Hochfrey-
herrl. Gnaden dcriualieges resolutum ertheilt werden würde, so haben mir die Berlinischen Freunde
aufgetragen, einen Interims Lcichenstein zu besorgen; und die GrabStätte Hochselbtcn Theurcsten
sei. HErrn Vater dauerhast zu bedecken: (:bis zu der Zeit da es Ew. Hochsreyherrl. Gnaden Be.
belügst einen Andern in dessen stelle werden setzen lassen:), welches denn auch geschehen und schon
in Arbeit ist, und nach dem Bericht dcß steininctz noch vor Weihnachten soll abgeholct werden,
darzu mir den auch die Berlinischen Freunde Gelder Übermacht haben, und ist folgender masen
bestellt worden nach angabc, s Fuß lang und z'/^ Fuß breit, ein Platter stein übers gantzc Grab,
welcher aus Ziegeln gelegt wird aufs Grab, und haben diese Aufschrift darzu mitgesaudt als.
Allhier ruhet in seinem Erlöser Jesu Christo sanft und selig der Koch und Mohl-
geborne HErr, KGrr lob. darl Ibneilorieli peevlierr von kberstvin, Grlcherr der Gnther
Leinungen, Herl«, Rötha, Merungen und Jehoven. Königl. Prensxischrr Gbrister
«nd Eonnnandenr eine» Regiments Dragoner. Gr trat in Königlichen Dienlt 1735.
Endigte im Glauben, Liebe und Koffnung sein Leben zu Pohlnisch Reukirch den
Ä7ten Ertobr. Anno 1778 de» Alters 60 Jahr. Gr ruhe im Frieden Jesu.

Da den also die Berlinischen Freunde sich angeregt gefunden auß wahrer Hochachtung und
Liebe, Hochsclbten Theucrstcn sei. HErrn Vater dieses Wcrck der Liebe als daß letzte kenzcichen
der wahren Liebe da durch in den Tag zu Legen, so haben auch selbe des; Wahren zu Trauen
daß Ew. Hochsrcyhcrrl. Gnaden ihnen dis Vergnügen zu keiner ungnade nehmen werden :e., und
habe die Gnade mit wahrer Hochachtung und Tiefster Devotion zu sein

Ew. Hochfreyherrl. Gnaden
als Meines gnädigsten Herrn Hrn.

Bereitwilligster Or.
G. K. Ra m i s ch.
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Krankheit gestarbensein (Kahler a. a. O. 205), d. h. er hat bis znm letzten Augen¬
blicke seinen Dienst thun können.

Nachdein der Frieden zu Teschen zu stände gekammen war, rückte das Regiment
v. Apenburg — jedoch ohne seinen Kommandeur — am 30. Juni 1779 in Tilsit
wieder ein. Der Nachfolger des Obersten v. Eberstein in dem Kommando des
Regiments wurde Major v. Frankenberg.

Uvtheile
der Juvikiimnsschrift des Littiiamscheu Dragoncr-Hlegiments

über dessen langjährigen Kommandeur
Johann Rar! Friedrich Freiherrn von Oberstem.

Da die am 31. Januar 1867 von dem Offizier-Corpsdes Litthauischen Dragoner-
Regiments Nr. 1 Prinz Albrecht von Preußen zur 150jährigen Jubelfeier des Regi¬
ments seinem hohen Chef gewidmeteGeschichte des Regiments*) die ebenfalls tüchtige
seines Vorgängers, des Rittmeisters v. Tpszka, vielfach ergänzt: so trage ich aus der¬
selben mehrere Stellen hier nach, welche sich sowohl auf das Regiment wie speziell auf
meinen Urgroßvater beziehen.

Die Jubelschrift legt nun durch Aufrollung des anschaulichen Bildes der ereignis¬
vollen Schicksale und der Thateu des Regimentes aktenmäßig dar, daß dies „alte und
ruhmvolle Regiment, das älteste zur Zeit bestehende Dragoner-Regiment der preußischen
Armee, zu den wenigen Veteranen derselben gehört, die ihre Errichtung dein ehernen
Preußen-Erzieher, König Friedrich Wilhelm 1., verdanken, die unter seinem großen
Sohne unverwelkliche Lorbeeren erwarben, des Vaterlandes Größe und Ruhm er¬
kämpften."

An dies allgemeine Urtheil möge sich hier eine Würdigung des Gefechtes
zum Entsätze von Torgau am 8. Sept. 1759 gegen den tapferen und ehrenwerthen
General Lt. ^.uärä anschließen,nach dessen Beendigung der Generalmajor v. Wunsch
für die von dem Litth. Dragoner-Regimente erbeuteten 8 Kanonen 800 Thlr. unter
die Mannschaft vertheilen ließ und die Tapferkeitder Offiziere (Majore v. Pogrell
und v. Loßberg, Capitaine mit Eskadrons v. Gramm und V. Gbersteitt zc.)
durch reiche Geldgeschenke ehrte:

„Das Gefecht", sagt der Verf. (S. 125 f.) „ist in der Kriegsgeschichteim Allgemeinen, in der
Geschichteder Kavallerie im Besonderen bisher noch nicht nach Verdienst gewürdigt worden. Die
Leistungen des Dragoner-Regiments v. Plettenberg in diesem Gefecht können sich mit Fug und Recht
den Thatcn der Bayrcuthcr bei Hohenfriedbcrg, der Dragoner v. Bonin bei Kesselsdorf an die Seite
stellen. Vom 9 Sept. ab fortwährend im Marsch und Gefecht, hatte das Regiment, abgesehen von den
Streif-Partien einzelner Abtheilungen in diesen 5 Tagen 24 Meilen zurückgelegt, am Morgen des Ge¬
fechts thcilweise stundenlang in feindlichem Geschützfeucr gestanden. Trotzdem entwickelte es während
des Gefechts eine Entschlossenheit beim Angriff, eine Sicherheit in den Evolutionen, eine Energie in
der Verfolgung, die ihres Gleichen sucht. Dies alles in einer Formation, die zwar reglcmentarisch,
jedoch durchaus ungewöhnlich war, nur selten und dann auch nur für das zweite Treffen in Anwendung
kam. Dies alles einem sechsfach überlegenen Feinde gegenüber, der völlig ausgeruht, ohne Gepäck aus
dem Lager auf das Schlachtfeld rückte. — Der Tag von Torgau ist einer der schönsten des Regiments
v. Plettenberg, einer der schönsten der preußischen Kavallerie. — Die Erfolge des Gefechts in Bezug
auf die kriegerische Lage ini großen und ganzen waren nicht ohne Bedeutung. Sie sicherten dem
König den Besitz der festen Plätze von Torgau und Wittenberg, machten ihn dadurch zum Herrn dieses
Theiles von Sachsen und trugen mit dazu bei, den preußischenWaffen die Achtung wieder zu verschaffen,
welche durch die Niederlage bei Kunersdorf und die Kapitulation von Dresden thcilweise verloren ge¬
gangen war."

Von den anerkennendenUrtheilcn seitens des Verfassers der Jnbiläumsschrift
mögen folgende hier ihre Stelle finden.

*) Einhundert und tünzig Jahre des königlich preußischenLitthanischen Dragoner-
Regiment» Ur. 1 (Prinz Albrecht von Preußen) seit seiner Errichtung am l. Mai l7>7 bis
zur Gegenwart. Nach urkundlichen Quellen dargestellt von Kähler, Rittmeister sc. Berlin, 1867.



S. 13» wird berichtet, daß nach dem Gefechte bei Taschenberg oder Jagowam 3. Sept. 1760 unter dein kühnen Neiterobersten v. Belling der kommandirende
General die Capitains v. Gramm und v. Gberstem, „welcher letztere an dem
Gefechte ebenfalls glänzenden Antheil genommen", zu Majors vorgeschlagen
hat (wurden auch 23. Sept. dazu ernannt).

S. 13(1. „Das Gros der Truppen nahm" (nach dem Gefechte bei Spie
am 2. Okt. 1761) „ein Lager bei Prettnin, das Regiment v. Plettenberg rückte sofort
nach dem Lager vor Kolberg ab und nahm dortselbst seinen früheren Platz wieder ein,
den bisher nur das Detachement des Majors v. Gbrrsteit» innegehabt hatte.
Die unter diesem braven Offizier in dem Lager zurückgebliebeneKavallerie,
380 Pferde Dragoner und Husaren, hatte während der letzten Zeit auf Vorposten
sowohl, als in den fast täglich vorfallenden Gefechten einen schweren Dienst gehabt.
Von letzteren entspann sich das heftigste am Morgen des 19. Sept. um den Besitz der
sogenannten Grünen Schanze. Die Russen hatten dieselbe am Tage zuvor erstürmt
und belästigten von dort aus das Lager derart, daß sie unter allen Umständen wieder
genommen werden mußte, was auch nach heftigem Kampfe gelang. Major v. Eber¬
stein hatte den Auftrag, der stürmenden Infanterie gegen die zahlreich umher¬
schwärmendefeindlicheKavallerie Flanke und Rücken zu decken. Er führte diese
schwierige Ausgabe mit so vieler Bravour und Umsicht aus, daß er sich
die besondere Zufriedenheit des Prinzen von Württemberg, die allge¬
meinste Anerkennng der anderen Offiziere und Truppen erwarb."

Nachdem in dem weiteren Berichte das Benehmen des Majors v. Eberstein

in dem Gefechte bei Gerwin am 10. Okt. 1761 (S. 161), auf dem Marsche nach

Gollnow (S. 162 f.), in dem Gefechte bei Klempin bei Stargard (S. 174) her¬

vorgehoben worden ist, faßt der Rittmeister Kühler (S. 176) sein Urtheil über die

Leistungen des ganzen Regiments in den Worten zusammen:
„Es hat während seines jetzt 150jährigenBestehenskeinen zweiten Fcldzug gemacht,der mit

solchen Anstrengungen jeder Art oerknüpft gewesen wäre :c. Daß wir das Regiment stets bei der Avant¬
oder Arrieregardc, auf den gefährlichsten Posten, bei den schwierigsten Unternehmungen treffen, ist ein
ehrenvolles Zeugnis für das Vertrauen, welches die zahlreichen Generale, unter deren Konnuando es in
dieser Zeit gestanden, alle in gleichem Maße auf dasselbe setzten."

In den Berichten über das letzte Jahr des 7jährigen Krieges geben folgende
Stellen ein klares Bild von der ausschlaggebenden Mitwirkung des Tilsiter Dragoner-
Regiments in den Gefechten bei Klingenberg, bei Tuttendorf, Konradsdorf,
Klein-Waltersdorf und der Schlacht bei Freiberg.

S. 181 f. Gefecht be» Klingcttberg 29. Sept. 1762. „Um eine ge¬
naue Kenntnis von der Stellung und Stärke des ihm gegenüberstehendenfeindlichen
Corps zu erhalten, detachirteder Prinz Heinrich am Nachmittage dieses für das Re¬
giment v. Plettenberg so glänzenden Tages den Major V. Gbersteitt mit 4 Es-
kadrons des Regiments und einem Freibataillon zu einer Nekognoszirnng. Der Major
überschritt das Defilee bei Klingenberg und dirigirte sich über Ober-Kunersdorf. Der
Ort sowie die Viebig-Höhe und das auf dieser "belegene GeHolz waren von feindlichen
Jägern und Kroaten besetzt, die einige Hundert sächsische Dragoner und Husaren bei
sich hatten. Major v. Eberstein ließ das Holz, welches in der rechten Flanke der
feindlichen Stellung lag, durch das Freibataillon angreifen und ging selber gegen das
Dorf und die dahinter stehende Kavallerie vor, während der WachtmeisterHochleitner
mit etwa 16 Dragonern durch das Ravin der Winkelmühle das Dorf und die feindliche
Stellung umging. Diese mit der größten Gewandtheit und Umsicht ausgeführte Um¬
gehung, die den Feind glauben machte, er werde, außer in der Front, auch in rechter
Flanke und Rücken angegriffen, veranlaßte ihn nach kurzem Widerstande, die ganze
Stellung bei Kunersdorf zu räumen. Major v. Eberstein verfolgte mit der größten
Heftigkeitund warf das feindliche Detachement bis hinter das Ruppersdorfer Bauern¬
holz und hinter ein daselbst befindliches Ravin zurück, wo viel Leute des Feindes
niedergemacht und gefangen wurden. Von den Höhen bei Beerwalde aus, die eine



weite Umsicht gewähren, gewann man eine Übersicht der ganzen feindlichen Stellung,

die auf das genaueste rckognoszirt und dann der Rückzug ungestört über das Deftlee

von Klingenberg angetreten wurde. — Der Prinz sprach dem Major v. Eberstein,

als derselbe seinen Rapport abstattete, die höchste Zufriedenheit über die vor¬

zügliche Ausführung des ihm zu Theil gewordenen Auftrages, sowie über die
vortreffliche Haltung des Regiments sowohl bei dem Sturm auf die Schanze,

als bei der letzten Rekognoszirung aus."
S. 183 f. Gefechte bei Tuttendorf und Konradsbovf und bei Klein-

Moldersdorf am 15. und 16. Okt. 1762.

„Zwei Eskadrons v. Plettenberg unter Ulojor v. Oberstem gingen zur

Unterstützung und Aufnahme der Infanterie-Posten bei der Hammer-, Hals- und

Schmelzbrücke vor, die 3 übrigen nahmen auf dein linken Flügel der bei Tuttendorf

aufgerückten Infanterie Stellung. Unter dem Schutze der gegen denselben eröffneten

feindlichen heftigen Kanonade zogen sich eine große Menge Kroaten, Scharfschützen und

Grenadiere durch die Gesträuche und Bergwerksgruben eu ckslmuäncks gegen die Hals-

und Schmelzbrücke heran, suchten die preußischen Infanterie-Posten von dort zu ver¬

treiben und drangen gleichzeitig über die Mulde und bis gegen Tuttendorf vor zc.,

dessen sie sich theilwcise bemächtigten. Jenseits desselben empfing sie Major V. Ober-

stein mit seinen beiden Eskadrons und nahm den größten Theil von ihnen gefangen.

Major v. Eberstein, mit den erreichten Vortheilen nicht zufrieden, setzte durch die

Mulde, hieb abermals auf den flüchtenden Feind ein und warf ihn nach Konradsdorf

hinein ?c. Jenseits empfing ihn wieder der »mer»»mdl»che Major v. Obersten»

und gab ihm das letzte blutige Geleit.

Das ganze Gefecht hatte unter den Augen des Prinzen Heinrich statt¬

gefunden. Als die beiden Eskadrons v. Plettenberg über die Mulde zurückkamen,

ritt der Prinz ihnen entgegen und sprach seine Anerkennung für ihr vor¬

treffliches Benehmen aus. Da es nicht in der Absicht des Prinzen lag, sich zu

schlagen, beschloß er den weiteren Rückzug. Das Regiment v. Plettenberg befand sich

in der Arrieregarde des linken Flügels und blieb bis 1 Uhr morgens am 16. auf

den Höhen bei Tuttendorf stehen, um den Abmarsch der Infanterie zu decken; alsdann

folgte es dem Corps. Bei dem langen Defilee, das von Klein - Waltersdorf über

einige tief eingeschnittene sumpfige Bäche führt, wurde das Regiment gegen Morgen

von polnischen Ulanen, denen Dragoner als Soutien folgten, mit äußerster Heftigkeit

angegriffen; es befand sich in der äußersten Gefahr, in das Defilee geworfen zu

werden zc Major V. Oberstem, der lmhne, »t »e NM das rechte Mittel

verlegene Reiter, ließ das Regiment in der Formation, in der es sich eben be¬

fand, Kehrt machen, ging den Ulanen im Galopp auf den Hals, warf sie einige

Hundert Schritt zurück, ihren vorrückenden Dragonern entgegen, die dadurch zum

Stutzen gebracht wurden, ließ, diesen Augenblick benutzend, Front machen, ging in

scharfem Trabe über das Defilee und erreichte den Struth-Wald ohne einen Mann

zu verlieren. Generallieutenant v. Scydlitz und Generalmajor v. Meyer,

die Augenzeugen dieses Rückzuges waren, beehrten sowohl de»» Major

v. Oberstem als das Regiment mit vielen Lobeserhebungen. Der Major

v. Eberstein erhielt für sein ausgezeichnetes Benehmen bei den Affairen

von Kunersdorf und Tuttendorf, sowie bei diesem Rückzüge den Orden
MNI' In mvlitv."

S. 186 jsk. Schlacht bei Frrtberg am 29. Oktober 1762.

Nach detaillirter Beschreibung nun der einzelnen Aktionen, welche den Sieg der

preußischen Waffen und die Beendigung des 7 jährigen blutigen Krieges herbeiführten,
heißt es dann S. 188:

„Es war dies der letzte und einer der glänzendsten Siege, den die preußischen

Waffen in diesem an Ruhm und Kampf so reichen Kriege erfochten. Den Tag nach

der Schlacht -— 30. — rückte das ganze Corps in Parade aus und feierte den er-



fvchtenen Sieg durch Viktoria-Schießen aller Bataillons und Batterien, während sämt¬

liche Musikcorps das Nsäsum spielten. Pnnrf Heinrich lief; dem Uegiinent

v. Plettenberg durch den Genevnllientennnt v. Se»ldlitr seine ffostc

Zufriedenheit aussprechen. Der Major v. Gderstei» wurde am 9. Nov.

1762 zum wirklichen Kommandenr des Regiments ernannt, das er mit

so vieler Bravour und Umsicht in dem letzten Feldzuge geführt hatte."

Gemäss dem in der Jubiläumsschrift innegehaltenen Plane, den Bericht über

das Ausscheiden oder den Tod des Chefs bezw. Kommandeurs des Regiments mit

einer Skizze über den früheren bezw. späteren Lebensgang eines solchen abzuschließen,

giebt der Verf. auf S. 203 f. auch von meinem Urgroßvater einen kurzen Abriß

seines Lebens und läßt darauf eine Würdigung seines Charakters und seiner militärischen

Eigenschaften folgen.

„Hier verlor das Regiment durch den Tod seinen Kommandeur, den Bberstcn v. Ebcr-
stein, der demselben seit f7S2, über ss Jahre lang, so lange wie kein Kommandeur vor und
nach ihm mit Ehren vorgestanden und durch seine glänzende Führung in den letzten beiden Feld-
ziigcn des 7 jährigen Krieges viel zu dem guten Rufe beigetragen hatte, dessen das Regiment sich
erfreute. kvcrfen wir an dieser Stelle, wo wir für innner von ihm Abschied nehmen, einige Blicke
auf das Leben dieses eigcnthümlichcn, in vieler Hinsicht ausgezeichneten Mannes.

Johann Karl Friedrich Reichssrciherr v. Eberstcin, Vberst und Ritter des ponr Iv msrite rc.,
der Sohn des nassem-dillenburgischen Gbcr-Jägermeisters Karl Rcichsfreihcrrn v. Eberstein und
einer geborenen v. Büring Sohn, trat f?Z4 als Fahnenjunker in preußische Kriegsdienste"),
denen er bis an sein Lebensende in ehrenvollster Meise treu blieb. Er erwarb sich durch die bei
jeder Gelegenheit an den Tag gelegten militärischen Talente des Königs vorzüglichste Gnade,
sowie die Achtung aller seiner vorgesetzten.

Einer der trcnestcn Diener seines königlichen Kriegsherrn, ein Mann von scharfem, unter¬
nehmendem Geiste, besaß er neben besonderer Lebhaftigkeit und unerschütterlicher erapferkeit die
vorzügliche Eigenschaft, alle Umstände richtig zu schätzen und mit kalten. Blute zu benutzen.

' Er war ein Freund äußeren Glanzes, ohne Verschwender zu sein; in seinem Hause höflich
uud freundlich, von vollendeten, geselligen Formen, seiner „Gffizicrc und Leute sich stets auf das
tvärmstc annehmend, aber im Dienste ans strenge Meise das Äußerste fordernd. Diese Strenge „ahn,
in seinen letzten Lebensjahren oft den Eharakter einer Härte an, die auf den sonst so hervor¬
ragenden Manu einen betrübenden Schatten werfen würde, fände dieselbe nicht in seinen viel¬
fachen körperlichen Leiden, den Folgen der Kricgs-Strapazen, eine Entschuldigung. Ein großer
Liebhaber von schönen Pferden und ein vortrefflicher Reiter, der noch im Alter durch seine schöne
Haltung im Sattel auffiel, war er stets vorzüglich beritten und hielt mit der ihm eigenen Strenge
daraus,' daß auch die Bffizicre des Regiments stets gute und ansehnliche Pferde gut ritten. Die
ganze Erscheinung des Regiments soll unter seiner Führung eine besonders ausfallend schöne ge¬
wesen sein."

Über die Vermvgensverhältnisse des Obersten I. Karl Fr. Frhrn. v. Eberstein

geben nachsteheilde Schrifteil nähere Auskunft.

Nr. 530. Schreiben des Kommisfions-Maths L. A. ?.»ra n e r an den Major

I. K. A. v. Kberffein zn Iilsit «I. <l. Kolbach, den ll. Januar 1771, E'berslein's

Korderung an den Geheimen Hlath v Werthern betreffend.

Hvchw. Herr Obristivachtineister ze.! Seitdem ich die Ehre gehabt habe, unterm

26. blov. a. p. Ew. Hvchw. Gnaden mit meinem unterth. Schreiben aufzuwarten,

habe ich nicht ermangelt, den Hrn. Geheiinden Rath von FVsrtlisrii zu ver¬

schiedenen Malen all den Abtrag derer rückständigen Zinsen zu erinnern, und nrch

zuletzt, als Ew. Hvchw. gnädige Zuschrift vom 20. blov. n. p. unterm 7. Ose. ä. n.

bei mir einlief, habe ich demselben auch sogleich die beigefügte Zinsen-Lpooilicmtiou

übersendet und ihn anderweitig an den Abtrag derselben erinnert; ich konnte aber kein

Mal eine positive Antwort erhalten. Endlich am 27. Ose. n. p. war es gefällig

gewesen, mir zu antworten, welches Schreiben aber erst den 29. stuf. bei mir einlief.

In diesem Schreiben schützet der Herr Geheimde Rath seine viele Arbeit vor, klagte

O Fähnrich wurde er am 98. Juni 1736, Lieutenant 8. Okt. 1741, Capitniu 93. Febr.
1737, Major 93. Sept. 1769, wirklicher Kommandeur des Regiments g. Nov 1769, Oberst-
licutcnant 90. Mai 1779 uud Oberst 9v. Mai 1773.
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über die Umstände in HgMg-simäs nnd endlich, nachdem er nur eine Ng.kg.clis von

einem Blutgeschwür gemeldet, an welchen: er weder sitzen noch liegen kannte, äußerte

er, wie Ew. Hochw. ihine bei Dero Hiersein mündlich nachgelassen, sich bei erheischender

Noth an Deroselben Geldc zu halten. Svbald er nur wieder sitzen und schreiben
könnte, so wollte er sich umständlich erklären.Was werden aber Ew. Hochw. denken, wenn das angezeigteBlutgeschwür von
so üblen Folgen gewesen, daß am 30. pgssgli in der Nacht der kalte Brand dazu
geschlagen und unser Hr. Geheimde Rath von Msvlllsim am 31. ssnsll. früh
um 5 Uhr mit Tode abgangen. Ich bin über diesen Zufall ganz außer nur gewesen
und besorge üble Umstände. Inzwischen werde ich mich sowohl vor Ew. Hochw., als
auch vor mich mit allernächsten bei denen Erben melden und um eine Rssokntisn
wegen der Bezahlung bitten. Sollte es aber, wie ich von weitem gehört, dahin
kommen, daß sämtl. Osäilcwss auf einen gewissen Tag vorgeladenwürden, so wär
es höchstnöthig, daß Ew. Hochw. mir die sämtl. Ori^inal-Versicherungen zur
UroÄuotäonnebst einer besondern Vollmacht übersendetenzc. Ich empfehle mich zu
gnädigem Andenken und versichere, mit der i'kspseluknsesten ^llsnlicm zu sein Ew.
Hochw. treuer unterthäniger Diener Linnei'.

Uoldnell, 11. .lununr 1771.
N. S. In Harzigerode stehet es auch betrübt aus. Die Fr. :c von Dderstsin (geb.

v. Wertlrern aus Kl.-Werther) liegt schon so lange vom Schlage gerührt und itzo ohne Sprache und
wie ein Kind Fräulein Lirnriottchcn können das Elend nicht genug beschreiben. Hierzu kömmt der
große Geldmangel. Der Herr Geheimde Rath v. Nertiisrn, welcher ihr Vermögen hat, ist
nun auch tot. Mir gehen die mancherlei Nöthen sehr zu Herzen.

Nr. 531. Schreibe» des WatH Wrauer an den Arhrn. Karl v. Kverstein zn
Gilsit <1. ll. Kolvach, den 22. ssan. 1772.

Hochwohlgeborner Herr Obristwachtmeister zc.! In der Hoffnung, daß meine zc.
Zuschrift vom 23. vss. g. p. werde richtig bei Ew. Hochw. Gnaden eingegangen sein,
habe ich hierdurch wiederholentlich zc. versichern wollen, daß ich meinem Versprechen
gemäß am 5. buch die Reise nach Leinungen angetretenhabe. Der Herr Hofrath
IZranckis weigerte sich, den Wechsel derer 1000 Thlr. anders anzunehmen, als wenn
ihm ein Hövers darüber ertheilet würde, daß der Wechsel zahlbar wäre und ihm die
I'rguspcwl-Kosten, so er den v. Msnäl'schen Kindern nicht anrechnen dürfe, ver¬
gütet würden. Ich konnte mich also dessen, nur aus der Sache zu kommen, nicht ein¬
schlagen, und nachdem ich den abschriftl. beigefügten Ravers ausgestellt hatte^): so
nahm er den Wechsel an und sx1rg.cli.rte mir die Eessivn. Ew. Hochw. Gnaden
werden dieses gnädigst zu g-pprobiren geruhen, und da die von Melrnsk g. p. bis-
hieher verfallenen Interessen zugleich berichtigt werden, so laufen Ew. Gnaden Inter¬
essen nunmehro von Meli. g. p. an, als dem Verfalltage, vor voll.

°^) Nachdem der Herr Hofmth Lrandis, als Gevollmächtigter derer v. VVendt'schen Kinder, heute
unten gesetzten Dato eine Lession über eintausend Reichsthalcr Legatcngelder den 17. Inn. 1771
et eonürin. den 2V. esnsd. auf den Königl. Prcuß. Obristwachtmeister, Herrn loliami 6»rl
?riedrieli von Lderstsin zu Tilsit, an mich ausgehändiget hat, und mir dann von gedachtem
Herrn Obristwachtmeister von Merstein aufgetragen worden, vorgcmcldcte eintausend Reichs¬
thaler an Hrn. Hofrath Lrandis auszuzahlen, diese Auszahlung aber nicht anders, als durch einen,
von dem Kaufmann Hrn. Nelelnor Xnde an Herrn (leoi'A Ikriedrieii Tisitsclills in Leipzig aus¬
gestellten Wechsel äs dato Königsberg, den 2g Hov. 1771 berichtiget werden können; als rsversirc
ich mich im Namen und Vollmacht des Herrn Obristwachtmeisters doirann Larl Urisdrielr von Lder-
stein zu Tilsit, daß, falls dieser Wechsel unzahlbar gelassen und mit ?rotest zurückgeschicktwerden sollte,
ich nomine des Herrn Obristwachtmeisters von Merstsin denselben wieder annehmen, vor die
Bezahlung auf andre Art svrgen und also super donitats Lamdii die sicherste Gewähr leisten, auch wegen
der erforderlichen Tiansport-Kosten der Gelder von Leipzig bis Wolthausen die von IVsndt'schcn
Kinder überall schadlos halten, nicht minder die Interessen von vorgcdachten eintausend Reichs-
thalern T-exa-tsn-Gelder de Welrasli a. p. bis zur Erhebung der Gelder in Leipzig berichtigen wolle.
Sixnatnm drossieinunZen, den S. dannar 1772.

(I-. 8) N krsner, mand. nomine des Hrn. Obristwachtmeisters von Merstein zu Tilsit.
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Die OriKinuI-Eossion nebst derjenigen der Fran von Aussein habe ich sowohl
dem Herrn Grafen, als denen übrigen gegenwärtigen Herren vorgezeiget, welche
solche ueoopkireten, worauf ich auch dein Schichtmeister Lurkli die Kopeien davon
zugestellet und ihn iimkrniret habe, in welcher Maße nunmehro künftig Ew. Hochw.
Gnaden Namen in denen Reiskorn aufgeführet werden müsse. Ich habe demnach
die Ehre, hierbei zu romitckiren:

1) die evntirmirte Ori^inal-Oession derer von IVeuät'schcn Kinder üe ckato Oelmolä, den
20. .Inn. 1771 über 1000 Thlr. I,eKg.teu-Gelder;

2) die Origiual-ljuittnuA Frauen Amalien von Nassem über 500 Thlr. bezahlte liS^aden-
Gelder cks ciato Groß-Leinungcn, den 30. 8dr. 1708.

Ferner habe ich wiederholtermaßenbei dein Hrn. Grafen sehr auf die üxkrnckikion
derer öii^iiml-voenmonten gedrungen, so er ivegen der 600 Thlr. zur llvpotboo
ncit angesetzct hat, ich habe aber bisher bloß die hierbei gehenden, als

3) die Original - Obligation der Gemeinde Gros; - Lcinungen äs 5 April >740 über die
gegen 300 Thlr. Wiederkaufsschilling aegnirirte Gemcindc-Wiesc, der Bruch genannt;

4) Oop. vicliin. aus dem Amts-Handclsbnche eines Wicderkaufs der Gemeinde Groß-
Leinungcn über eine Wiese, der Rohrteich genannt, <ls 9. Nazi l736, worin der
Wicderkaufsschilling lS0 Thlr. ebenmäßig -'/a Stücke;

5) Origin.»Quittung von Gottlicb Berner über 40 Thlr. Kaufgeld, eine Wiese ack iVe A.
bei Horla,

erhalten können. Über die Brückischen Zinsen haben mir hochgedachter Herr Graf
zu vorläufiger Sicherheit vorerst cingelegct:

a) eine alte Abschrift des Wicderkaufs-Kontrakts der Herren von Wert Hern zu Brücken und
Hrn. Christian Ludwig von Eberstein auf Neuhaus >1. ct. Neuhaus, den 9. Aug. >092
über 125 Schffl. 10-, M. Hafer-, 3 Schffl. 1 M. Roggen-, 15 Schffl. l Viertel 1 M Gersten-
Zinsen gegen 300 Thlr. Kaufschilling;

b) ein Original-Bekenntnis des hoch sc l. Herrn Grafen Ernst Friedrich von Eber stein cls
14. Oee- 1720, nach welchem derselbe bekennet, daß er die Briickischcn Zinsen von denen
Herren Brüdern vor 283 Thlr. angenommen habe.

Der Herr Graf haben mir außer dem Reverse nochmals heilig versprochen,
Sich alle nur möglicheMühe zu geben, um sowohl den Original-Wiederkauf-Koutrakt
der Brückischen Zinsen, als auch das Original über den Gemeinde-Nohrteichsobald
nur möglich zu verschaffen,es könnten Sich Dieselben gegenwärtig gar nicht hesinnen,
Ivo Sie dieselben möchten hingelegt und aufgehoben haben, da Sie Sich schon alle
Mühe gegeben, nur könnten Sie wegen der Kälte nicht allenthalben nachsuchen.

In denen von Werthern'schen Eoneiirs-Angelegenhcitenist bishero noch nichts
weiter vorgefallen. Dem Hrn. Eriiniimk-Rath NurcN habe ich Ew. Gnaden Angelegen¬
heiten sehr weitläuftig und umständlich inskrniret.

Der Fräulein Schwester in Harzigerode werden viele Eliicmnon, besonders
in Absicht derer in 7 Jahren nicht piolongirten Wechsels und wegen der verstorbenen
Fran Berghanptmännin gemacht,und habe ich solche vor 8 Tagen allhier gründlich
und umständlich widerlegt und an Hrn. Erim. Nurolc zu weiterer Übergebung gesendet.
Der jüngste Herr von äVorkliorn war in Leinungen, bei welcher Gelegenheit ich
ihm die Wahrheit tüchtig gesagt und endlich so viel erhalten habe, das; Sie den
20. Febr. u. o. nach Harzigerode mit Eonsnlonkon wohlversorgt kommen, sich ver¬
gleichen zu können. Ich habe versprochen, der gnädigen Fräulein dabei zu nÄÄMkircn.

Hr. Erim. Nurok hat mir gemeldet, das; Ew. Hochw. Gnaden sich bei ihm
nach dem Werthern'schen Angelegenheiten erkundiget hätten und daß er auch
bereits darauf geantwortet habe zc. Ew. Hochw. Gnaden treuer unterthäniger
Diener I-. -V. Itiuuoi'.

Lollmoli, 22. ckuu. 1772.
Nr. 532. Verzeichnis aller meiner wissentlich ausklebenden Mckiv- und l'->88iv-

Schulden^ ^il8o 1. Z>ez. 17li8, k. April l77l und 5. !772.
l) Ein Wechsel von der sei. Frau Obristlieut. v. Wcrthcrn geb. v. Wilckcn <1. 0. Brücke»

1. Ose 1758, welchen deren beide Söhne renonvelliret durch einen eigenhändigen Wechsel, welchen
aber Hr. Oommissicms-Rath Brauer zur Zeit in Händen und selbigen prolonZ'ircn oder bezahle»



lassen soll, über 300 Thlr. alt. Gold. iW. Die Zinsen restircn vom t vso 1768 bis 1771
mit 45 Thlr.

2) Ein Wechsel vom Herrn Geheimen Rath v. Wcrthcrn 4. 4. Klein - Wcrther 4. Aug. 1768
über 1000 Thlr. a G. ZW. Interessen restircn v. 4. Aug 1768 bis 1771 mit 150 Thlr.

3) Ein Wechsel von ebendemselben 4. 4. Klein-Werther 1. Aug. 1768 über 300 Thlr. a. G.
M. Die Zinsen restircn bis 1771 mit 45 Thlr.

4) Ein Wechsel von ebendemselben 4 4. Harzigerodo 13. Nov. 1768 über 100 Thlr. a. G.
Die Zinsen restircn bis 1771 mit 15 Thlr

5) Ein Wechsel von ebendemselben 4. 4. Klcin-Wcrther 26. Febr. 1763 über 130 Thlr. a. G.
M. Die Zinsen betragen bis 26. Febr. 1772 33 Thlr.

M. Diese drei letzten Posten habe zur Erziehung und theilS zur LguipaZ-s derer beiden
Hrn. Söhne vom Brückenschen Obristlicut hergegeben.

6) Ein Bekenntnis u. Obligation des Hrn. Grafen von Ebcrstein in Lcinungcn 4. 4. 21. Fcbr 1771
über 600 Thlr. ?r4'or, wobei einige Pfantvcrschreibungcn zu mehrerer Sicherheit.

7) Ein Bekenntnis meiner Schwester v. Austen,, dast ich ihr die 300 Thlr. a. G. Legatgcldcr
aus des sel. Major Wilhelm Erbschaft ausgezahlt, folglich die Erbschaftskasse mir dieselbe schuldig
und jährl. mit 5 r>0 vcrintcressiren, auch, wann es mir gefallig, das Kapital auszahlen must.

8) Eine Obligation sämtl. Herren von Wcrthcrn auf Brücken 4. 4. 22 Fcbr. 1768 über

600 Thlr. und 3) eine dcrgl. von selbigem 4ato über 600 Thlr. Von beiden Posten sind
die Zinsen bezahlt bis Febr 1771.

13) Eine denen Erben und Lehnofolgern des Hrn. Land- und Geheimen Raths v. Wcrthern
unterschriebene Obligation 4. 4 Klcin-Wcrther 14. Nov. 1767 über 3000 Thlr. ?r4'or.
I7L Die Interessen rest. von 1768 bis 1771 mit 753 Thlr.

11) Eine Obligation von der Frau Obcr-Bcrghauptmann Charlotte von Eberstein geb.
v. Werthern 4. 4. Harzigerode 1. 4an. 1768 über 371 Thlr. ?r4'or 5lL. Die Zinsen
rest. bis 1772 mit 74 Thlr. 4 Gr. 11 Pfg.

12) Ein Bekenntnis sämtl. Ebersteine Neuhäuser Linie wegen des Wechsels vom sel Major
Wilhelm v. Ebcrstein als dessen Erben 4. 4 Grost-Leinungcn 33. Sept. 1768 über 1036 Thlr.
AI Gr. ?r4'or. rest. Interessen >133 Thlr. 4 Gr. 11 Pf.

13) Ein Bekenntnis sämtl. Hrn. v. Ebcrstein auf die Hütten-Eommun 4. 4. Groß-Lcinungcn
33. Sept. 1768 über 530 Thlr. sächs. Eonvsnt.-Geld.

14) Eine Oblig. v. Hrn. Friedrich Ludw. Wilh v. Eberstein 4. 4. Morungcn 26. lluli 1763
und vom Obcraufsehcr-Amt in Eislcben konfirmirt über 1333 Mfl. oder 873 Thlr. ?r4'or
(oder alt Gold).

15) An den Accisen-Einnehmer Gottlieb Benjamin Geier in Leinungen 30 Thlr»; 16) an den
Fuhrmann Joh. Adam Busch in Leinungen 30 Thlr.

17) Eine Obligat, derer Geschwister v Austen, vom Okt. 1768 über 1000 Thlr» a G.
18) In der Erbschaft vor ausgezahlte 1333 Thlr Vermächtnis des sel. Onole Major Wilhelm

an die Wcndt'schen Kinder laut Session derer Wcndt'schen Vormünder und Coniirmatiou.
?7iZ. Die Zahlung geschah mit 1333 Thlr. Gold, den I-ouisä'or a 5 Thlr. an Herrn Brauer.

Lumina bare Eapit. 1300A Thaler AI Gr.

Laut Scheine von meiner Schwester Charlotte Jeanette habe derselben nach und nach bar gelehnt

6A5 Thlr., ebenso meiner Schwester Christiane 1438 Thlr., dem Bruder Ludw. Ernst
lt. Bekenntnis 130 Thlr.

La. AA13 Thlr.
Mein Lchnstamm auf Horla 2333 Mfl. oder 1753 Thlr.
Der Lehnstamm aufm Harra s'schen Hofe zu Gchofcn 353 Thlr.
Dito auf dem Trebra'scheu Hofe zu GeHofen 353 Thlr.

La A430 Thlr.
In der Lsguaärou 1030 Thlr.

Hierzu kommt der Antheil an beiden Rittergütern zu Gchofen, der Lcinung'schc
Antheil wegen des Major Wilhelm, ingleichcn der Antheil an der Hütte und gesamten
Lcinungischen Bergwerken.

Dagegen bin ich schuldig de», Hrn. Major von Kracht 2323 Thlr. (M. Diese Gelder stecken in
der Keyscr'schen Handlung), der Schwester Charlotte 1153 Thlr., der Schwester Christiane 1333 Thlr.

La 4170 Thlr.

Joh Karl Friedrich von Gberstein.
Der Wechsel vom Hrn. Ober-Hofmeister Anton v. Wcrthern 4. 4. Sondershausen,

den 6. April 1768 ä 133 Thlr. Cour, ist bezahlt, vi4e Rcchn. der Schwester Charlotte von 1773.

Nr. 533. Gverffein's Aorderung an die von ZSertljern betreffend.

Nachdeme die Frau Hofrähin van Kauffberg geborne von Zeutsch in natür¬

licher Vormundschaft ihres Herrn Sohnes Günther Karl Albrecht August von

Werther und in übernommener Kommission derer Herrn Gebrüder Gottfried
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August und Ludwig George Christoph mir durch den Hrn. Kommissions-Rath

Brauer wegen der an abgedachten ihren Herrn Sohn und beide Herrn Gebrüder

von Werther zu fordern habende Gelder und Darlehne und zu deren übernommenen

Bezahlung eine schriftliche Erklärung zu einer freundschaft-, gütlichen Auseinandcrkunft

zufertigen lassen: So ermangle nicht, darauf meine sentimkuls und endliche Ent¬

schließung folgendermaßen zu eröffnen:

Ich habe es in dieser Sache mit Freunden und Verwandten zu thun gehabt,

welche ich verehret und geliebt habe, und glaubte iu damaliger Noth, welche dieselben

mir vorgestellet, selbige assisliren zu müssen. Ich gab daher, um ihnen meine Freund¬

schaft zu beweisen, diese Gelder, ohne weitere Vorsichtigkeit zu gebrauche», her, da ich

ohnedem niemalen Gelder zu verlehnen gehabt, noch auf Wucher gedacht habe, und in

dergleichen Fällen sehr unwissend war. Ich habe erst nachher, als ich in Sachsen

anno 1768 war, die widrigen Folgen, welche mir begegnen konnten, eingesehen. Ich

hatte zwar verschiedene Mal vorher um ineine Bezahlung gebeten, schrieb auch vor

meiner Abreise von hier, daß auskunft, vor meine Bezahlung

sorgen möchte. Als ich aber . . kam, stellte man mir von Seiten des sel. Geheimten

Raths und Herrn Hofmeister v. ^Vertlmru sowohl schrift- als mündlich (die Briefe

habe von beiden Theilen wohl konserviret) die wahre Ohnmöglichkeit, mich bezahlen zu

können vor, und ich mußte, in der Hoffnung, daß Gott diesen Freunden noch länger

als es geschehen, das Leben fristen würde, zufrieden sein, daß ich unter vielen Um¬

ständen nur die rückständigen Zinsen zum Theil und neue Olzligalious bekam, welche

jedoch nicht so eingerichtet waren, als sie billig sein sollen. Mein Termin zur Abreise

war indessen da und ich mußte mit dem zufrieden sein, womit man mich bis auf die

letzte Stunde aufgehalten hatte. Da nunmehro abgedachte beide Freunde verstorben,

treffen meine damaligen Vermuthungen mehr als zu sehr ein und muß mir jetzt auch,

da ich meine Unvorsichtigkeit mir selbst zu raprcmliiren habe, alles gefallen lassen. Da

ich aber aus der ckacüaralicm der Frau Hofrüthin von Kauffberg dennoch ersehe,

daß man meine jederzeit erwiesene Freundschaft gegen die ^Vsrt,Imr'sche Familie doch

nicht ganz verkennet, so will auch den Beweis noch davon geben. Ich aeesplire daher

die mir ollarirte summa derer 1243 Thlr. 7 Gr. 6 Pf. vor die drei Schuldposten,

als zwei Ebligalioim, jede von 600 Thlr., und eine Wcchselschuld a 300 Thlr.,

jedoch unter nachstehenden Bedingungen, und zwar dergestalt, daß man

1) mir diese summa nächstkommenden 1. ?abr. 1773 in einer unzertrennten

summa und zwar in neuen vuaawu oder Uoniscl'or, welche vollwichtig, erstere ä 2 Thlr.

18 Gr., diese aber ä 4 Thlr. 20 Gr., sowie selbige in dein beliebt angenommenen

Münz-UanÄal festgesetzt, ausgezahlt werden.

2) Wann mir die rückständigen Zinsen derer 1200 Thlr. vom 4'abr, 1768 bis

dahin 1773 mit 300 Thlr. in oouvaulionsmäßiger Münze und

3) die Zinsen der Wechselschuld ä 300 Thlr. vom 1. Ose. 1767 bis dahin 1772

mit 75 Thlr. zugleich bezahlet werden, und will sodann

4) mir auch gefallen lassen, daß die Frau Hofräthin von Kauffberg

von dieser ganzen summa, welche zusammen 1618 Thlr. 7 Gr. 6 Pf. betragen

wird, nachstehende Posten, jedoch gegen hinlängliche Quittung ckseourtüre und ab

rechne, als

a. 180 Thlr., welche meine Schwester Fräulein Christiane von ihr erborget

haben soll, ingleichcn

ib. 40 Thlr., welche gleichfalls dieselbe von ihr erborgt haben soll,

e. 100 Thlr., so meine Fräul. Schwester gleichmäßig von ihr, der Frau Hof¬

räthin, aufgenommen haben soll,

welche 3 Posten 320 Thlr. ausmachen, und nachdeme diese von der ganzen Masse

ä 1618 Thlr. 7 Gr. 6 Pf. abgezogen, würden mir sodann noch 1298 Thlr. 7 Gr.

6 Pf. in abgedachten Münzsorten zu bezahlen sein.
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auf diesen in der Erklärung der Frau Hofräthin

von Kaufberg angeführten Punkt ankommen, nämlich zu beweisen, daß die beiden

Posten derer 600 Thlr. in Pr. '/ziel bestanden, als worüber dieselbe Zeugnisse zu ver¬

langen scheint. Wie ich, da die Frau Obristlieut. v. ^Vsibllsi- sowohl, als der

Herr Geheimte Rath und Herr Hofmeister von in der Ewigkeit sind,

diese verlangte Zeugnisse herbeischaffen soll, weiß ich aber nicht und muß darüber mir

Vorschläge erbitten, doch will nur dieses anführen. Die ersten 600 Thlr. habe zu

Befriedigung des Hrn. Ober-Aufseher v. Lornstmollt, hergegeben, dessen

klon vom ^.u»'. 1759 oder gar von 1758 unterzeichnet war. Nach aller Billigkeit

trete ich auch in dessen Rechte und zu selbiger Zeit anno 1759 waren die Pr. u. Sächs.

Vs in einem Werth als 77 Thlr. 19 Gr. 8 Pf. p. e. Es mögen aber wohl, sowohl

bei dieser, als der andern Post weit bessere Pr. Münzsorten, ja selbst Gold gewesen

sein. Wechsler und Juden mögen damalen ohn Zweifel schon auf den inneren Werth¬

unterscheid der Münzen genauere rolleekion gemacht haben, dahingegen mein ntllnolm-

msiib gegen meine Freunde nur darauf bedacht war, wie ich das Ungemach, womit

ihnen beidemal godrohet wurde, von ihnen abwenden mochte, ich gab alles her, was

ich hatte, es mochte Gold- oder Silbermünze sein. Soviel weiß ich gewiß, daß es

Gelder waren, die ich gewiß in demselben Jahr nicht eingenommen hatte. Es muß

mir freilich nahe gehen, daß man in der v. Wertherschen Familie ein Recht zu

haben glaubt, mir alle Treu und Glauben zu versagen zc. Ich weiß aber, und bin

es feste von der Frau Hofmeisterin versichert, daß sie von dieser üblen Denkungsart

weit entfernt ist, und ich hoffe, daß hieinit alle clitkorsukion nunmehro freundschaftlich,

gütlich und zur Zufriedenheit der Frau Hofräthin und des Unmündigen Herrn

dural,vris Herrn älyliim in dieser Sache gehoben sein werden. Sollte die ralruclirung

der EriAing-I-EdliMlion und Wechsels nicht hinreichend gegen die Bezahlung sein, so

otkürire mich, ein nach Belieben anständige Quittung bei Empfang der Gelder, welche

aber im Anfang nächstkommenden Jahres gewiß erwarte und recht sehr darum

bitte, darüber zu geben zc. Joluum Änrl K'irclrick ro» Ebrrstrin.

Miss, den 26. 7dr. 1772.

Nr. 534. Verzeichnis derjenigen Oi igiiiul-Dulciiiuciila, so ich den 14. März 1773

dem Kerrn Rath liiilllntt' eingehändigt Halle.
1> Zwei ObiiZationes, jede zu sechshundert Reichsthaler, deren Herrn Gebrüder und Vettern

von IVertbsr ML. mein Urgroßvater schreibt meistens IVertber für 5Vertbern) nebst der darzu
gehörigen Lorresponckenoe mit der Frau von XanffberKi

2) eine ObliZiltion derer sämtlichen Herrn Neitern von Eberstcin ans die Loinmnn-Erbschafts-
Rasse ct. ck Groß-Leinungen, den 30, Sept. 1768 auf eintausend neunhundert sechs und
fünfzig Reichsthaler ein und zwanzig Groschen;

3) eine Lession über tausend Rctchsthalcr LeAntsn-Gelder dcS sei. ülnjor IVildelms von Gber-
stein an die Frau von Mendt ck. cl. Oetmolck, den 17. .Innii 177l nebst Loosens der Neaierunqs-
Kanzlci daselbst ck. cl. 20. .Innii 1771;

4) eine Bescheinigung meiner Schwester Frau von Aussein, daß ich ihr die rückständigen fünf¬
hundert Reichsthalcr Legaten-Gelder des scl. Zlsjor IViIIivIm'8 ausgezahlet ck. cl Groß-
Leinungen, den 30. Ootobr. 1768;

5) eine Beschreibung der sämtlichen Herren Vettern über fünfhundert fünfzig Reichsthalcr
Kapital auf die Loinmnn-Hüttenkasse cl, cl. Groß-Leinungen, den 30. Sept, 1768;

6) einen Wechsel auf zweihundert und fünfzehn Reichsthaler vom Herrn Amtmann Osterloh
zu Brücken vom 1l. März 1773 auf Johanni gefällig

Vorstehende speccklloirte Origlnalia, ungleichen zwölfhundert Thaler bar Geld auf künftige
Berechnung sind von Jhro Hochwohlgcboren dem Herrn Obristlieutcnant loliann 6arl Lrieilrieli
Freiherr» von Lberst>4n mir Endesunterschriebcncn clnto zu treuen Händen übergeben und anver¬
trauet worden, welches ich hiermit bescheinige. Groß-Leinungen am 14. Unrt 1773,

cinxnst Polykarp ?rietlrieli knclloll.
Ferner 7) eine Hypothek - Verschreib ung über 1000 Mfl. von dem Hrn. Lieut, Friedrich Ludwig

Wilhelm von Eberstcin zu Morlinge» cl. ck. 26 cknl, 1769 und Obcraufseher-Amts-Lontir-
ination vom 12. Oktober 1769;

8) ein Wiedcrkaufs-Koutrakt über die Zinsen zu Brücken und Hohlstedt cl, ck. 9. Aug 1692;
9) eine Quittung von Johann Gottlieb Börner» über 40 Thlr. Kaufgeld für l V-Acker Wiese an den

Hrn. Grafen von Eberstein cl, ck. 7. März 1747;
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1V) eine Schuld- und Hypothek - Verschreibung über 300 Thlr. Kapital nu den Hrn. Grafen von
Eberstein von der Gemeinde Groß - Leinungcn lt. ä. 5. April 1746 samt angehängten
^.ckjnciieats;

11) eine Convention derer Freiherren Mols George von Eberstcin und Dero Herren Brüder,
wie auch des Herrn Imin. Cnstockis Christian Franzens und Herrn Licut. Friedrich Kndw.
Milhelin's von Eberstcin, daß sie die auf ihren Antheil kommenden Zinsen des von dem Herrn
Grasen t'rieckriell von Eberstcin ihnen angefallenen Lchnstamms zum Dotaiitio der ver¬
witweten Frau Gräfin auf deren Lebenszeit anwenden lassen und sich dessen bis nach Dcro-
selben Tode nicht anmaßen wollen, ä. ck Groß-Leinungen, den 18. ?edr. 1773;

12) die ErbschaftS-Cession des Herrn Ober-Jägermeisters Freiherrn von Uailse» an Jhro Hoch-
wohlgeb. den Herrn Gbrrst-Kirutenant Freiherr» von Gdersteitt il. (1. Lorsch, den 5 März
1773 samt der Oberaufschcr-Anits-Contirination vom 13 März 1773

sind mir gleichfalls ausgcantmortct und anvertrauet worden, welches ich hiermit bescheinige.
linxvstlis l'oizearp k'rieärieli kulllalt.

sdlL. sind 13VV Thlr. bar Geld, dann 1VV Thlr. wurden noch in EiSleben nachgezahlt.

Nr. 535. Das Amt Leimmgen kostet mich:

Thlr.
3 230
8 000

3 000
1 200
> 130

600
300
300
411
200
127
400

80
300
106
623
116

I 600
300
300

1 750
45

23 842

Gr.

17

>6

20

PI

g

der Lehnstamm,
dem ZZnr. v. Uolientlial,
die Frau Jägermeistern,
die Erbschaftskasse,
die Branche des Hrn. Hauptmann,
dem Grafen gelehnt (ist bezahlt),
der Frln. Charlotte,
den Lez'er'schen Erben,
dem Dom-Cnstos (ist bezahlt),
der Hütte ^ (lasse,
dem Pachter Panße (ist bezahlt),
Hrn. Klein,
dem Wcinhändler Munck (ist bezahlt),
dem Hrn. v. Hansen (ist bezahlt),
Unkosten und die Reise des Hrn. lllartini (ist bezahlt),
Interessen des Hrn Lar. v. Holientlial, so rückständig gewesen (ist bezahlt);
vor Gerste jist bezahlt),
der Cointssss Christel,
der Frau Jägermeistern rückständige Zinsen (ist bezahlt),
der Frau Gräfin vor die Comtess« Christel (ist bezahlt),
der Frau Gräfin Zulage an Alimentation,
rückständige Zinsen der Frl. Charlotte (ist bezahlt),

Hiervon die jährt. Zinsen gerechnet, so machen selbige 1192 Thlr. 2 Gr. 5 Pf.
Diese 1132 Thlr. 2 Gr. 5 Pf. habe nun dieses 1773. Jahr aus meinen Mitteln bezahlen müssen;
folglich muß solche mit zum Capital schlagen, kostet mich also Leinungcn 23 842 Thlr. 5 Gr. 3 Pf.
mit denen diesjährigen Zinsen von 1192 Thlr. 2 Gr. 3 Pf. Lumina 24 034 Thlr. 8 Gr. 2 Pf.

Kitt noch schuldig:
3 230 Thlr. Lehnstamm, welcher nach der Gräfin Tod an die Familie fällt,
5 000 „ dem Hrn. Lar. v. Loimntdal,
3 000 „ der Frau Jägermeistern,
1200 „ der Erbschaftskasse,
1150 „ der Lraneüs des Hrn. Hauptmann,

300 „ der Frl. Charlotte,
500 „ den IZsxsr'schen Erben,
200 „ der Hüttenkasse,
400 „ Klein.

>7 200 Thlr.
Zinse», weiche jährlich bezahlen muß:

Thlr. Gr. Pf.
350 Alimentation der Gräfin,

80 dito der Comresse
250 dem Hrn. v Hohenthal,
680 - I-atns
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Gr.

12

Pf.

12

12

20

12
10

18
lg 10

13

Ivausport
der Frau Jägermeistern,
der Erbschastskasse,
der Branche des Hauptmanns,
der Schwester Charlotte,
den Beyer'sehen Erben,
der Hüttenkasse.

so ich bereits in Leinungen gestochen durch 5000 Thlr Eapit.

Dagegen erstatte:

Legate dit. ....
von der Hütte
von Fricdr Ludw. v. E
die Geschwister v Aussein ....
Lehnstamm auf Horla

dito vom Obcr-Berghauptmann
sel Major Wilhelm
p. p. von Gehofcn.

Thlr. Gr. Pf.

? 1030 21
1 300

330
873

1000
2 623

730
636 6

0 913 3

Nr. 536. Kliarkotte Joliamiette Sophie von Eli eist ein übereignet ihrem Messen,

dem Kofrath Wilhelm Irhrn. v. Kverstein, 590 Khlr.

Zu wissen, dasz vor hiesigem Freiherr!. Ebersteinischen Amte unten gesetzten Tages

an gewöhnlicher Amtsgerichts-Stelle in Person erschienen sind: Jhro Hochwohlgeb.

Fräulein tiliuilvtto .lostuuiuMo Hoptiie von Dlior ^toi» mit ihrem in Fouoro

bestätigten Geschlechts-Vormunde, dem Eaulliänto juris H. Christian Ludwig Martini,

welcher sich durch Droäuobioii des von dem kurfürstl. sächs. hochlöbl. Oberaufseher-

Amte der Grafschaft Mansfeld zu Eisleben unterm 23. ssunij a. o. ausgefertigten

(Airatorii lsssitimiret hat, ingleichen Sr. Hochwohlgeb. der kurfürstl. sächs. Hof- und

^uskitikn-Rath Herr lVillullin Freiherr Dlwi'skoiu genannt von lZnrin»-, und hat

Erstere ouni äoinino Euratoro angebracht, daß Sie diejenigen Fünf Hundert Thaler,

welche Sie an den verstorbenen Herrn Grafen Drikärieli von lüdsrskoiu zu fordern

gehabt und die Ihr nunmehro auch verstorbener hochsel. Herr Bruder, weil. Herr

Obrister und Eomnminleur .loluinn (drrl Drimlrioli Freiherr von lüdorstoin, im

Jahre 1773 bei Annehmung des Amtes Lcinungen als eine ligniäe und als

Gräfl. Ebersteinischer Erbe zu bezahlen schuldige Post unter andern mit übernommen

hätte, aus sonderbarer Liebe und ^.Motion Ihrem Herrn l^svsn dem Eingangs

genannten kurfürstl. sächs. Hof- und .Iiistitivn-Rath Herrn ^Villislm Freiherrn Dliorstöiu

genannt von Düring hiermit und in Kraft dieses unter denen Lebendigen schenken und

demselben völlig übereignen und abtreten, jedoch dabei sich ausbedingen wollte, daß

Herr Douatarius die gewöhnlichen landüblichen Zinsen an Fünf und Zwanzig

Thaler Ihr jährlich auf Ihre Lebenszeit auszahle, auch wann Ihre Fräulein Schwester

Dliriskiniiu Drimlorion von lüdorstein Ihren, der Fräulein Douatriein, Tod über¬

leben sollte, Herr Douatariiis derselben sothane 25 Thlr. alljährlich gleichfalls auf Ihre

Lebenszeit reichen und auszahlen solle.

Nachdem nun der Herr Hofrath 'lVilliolm Freiherr lllloorstsin genannt von Düring'

diese Donation intsr vivos und Abtretung derer Eingangs angezogenen Fünf Hundert

Thaler bestens und mit Danke neooptiret, zugleich auch sich verbindlich gemachet, der

Fräulein Donatriein auf Ihre Lebenszeit die bedungenen 25 Thlr. Zinsen a clsllo

alljährlich und nach Ihrem in Gottes Händen stehenden Tode Ihrer genannten Fräulein

Schwester Eliristiansn Drisäorioon von Dbsrstain gleichfalls auf derselben Lebenszeit

alljährlich richtig und ordentlich auszuzahlen, beide Theile mit dieser Schenkung unter

denen Lebendigen durchgängig wohl zufrieden gewesen sind, auch allen darwider laufenden

oder ihnen zu statten kommenden rechtlichen Behelfen, Ausflüchten und Wohlthaten,

wie die nur Namen haben mögen, rosp. oum elomino Euratoro auf das Rechts-
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beständigste und ausdrücklich rmnmeiiret, die Festhaltung au Gerichts Hand angelobet

und uin obrigkeitliche Oonürmukion nachgesuchet haben; Als ist, da sich kein Bedenken

dabei geäußert, Amts und Obrigkeits wegen sothane Donatio intsr vivos auf- und

angenommen, in gnantum juris, auch hiesigem Amte und Männiglich ohne Schaden

und Nachthcil, in Kraft dieses oonüriniret, gegenwärtige Urkunde darüber dein Amts-

Handelsbuche in oopia vickimata inkariret und unter Amts Hand und Siegel also aus-

gefertiget worden. Datum Groß-Leinungen, am 29. ckunij 1781.

(D. 8.) Freiherr!. Ebersteinisches Amt daselbst

XnAnstiii Dolzeuip Diiockrielr llkuclloll, Amtmann.

Nr. 537. Uriefe des I-reiljerrn Johann Karl Ariedrich von Oberstem an seinenSohn Wilhelm.

Tilsit, 8. Inli 17VÄ. Rlein Sohn! Da es nun endlich durch Gottes

gnädigen Beystand dahin gekommen, daß ich dich in die Fremde, und zwar vorerst

unter Aufsicht eines rechtschaffenen Hoffmeisters, welcher dir an meiner Stelle mit

Rath und That beystehcn soll, aus die Universitaet schicke: so habe ich für gut

und dir nützlich geachtet dir nachfolgendes zu deiner Achtung als einen Gedenk-

Zettel, welchen ofte nachzulesen, ich dich väterlich und inständigst bitte, mitzugeben.

Ruine väterl. Sorge in Ansehung deiner ist von deiner Gebührt an dahin

gegangen, wann es Gott gefällig, dich in dieser Pilgerschast oder in diesem Welt-

Laus, zu einem männlichen Alter aufwachsen zu lassen, ich dich, soviel in meinen

Urlisten stehet, dahin bringen möchte, daß du dereinst ein tugendhafter rechtschafner

RIann seyst, welcher nicht allein eine richtige Erkäntniß von denen Pflichten gegen

Gott, sondern auch gegen seinen Nächsten und alle Runschen haben, und kurz zu

sagen ein guter Ehrist v. brauchbarer Welt-Bürger werden möchtest, als wovon

deine zeitliche und ewige Wohlfahrt allein abhänget.

Zu diesem mir vorgesetzten Endzweck zu gelangen habe ich Gott, der mich

bis jetzt mit vieler Gnade auf eine, ich kann mit Wahrheit sagen, ganz wunder¬

bahre Art erhalten, angeslehet, um seinen allein mächtigen Beystand. Zu deiner

guten Erziehung habe ich nie etwas gespaaret, ich habe dich selbst nach meiner

wenigen Fähigkeit unterrichtet, zu allem Guten. Ich habe dir die uöthige Insor-

matores gehalten, welche dich in denen nöthigen Wissenschaften unterrichten können,

und habe dir die nöthigen Bücher woraus diese v. du dich selbst zu unterrichten

geglaubt augeschaffet, und hoffe dich dadurch so weit gebracht zu haben daß wenn

du nun noch einige Zahre die Universitaet frequentirest, du so viel Wissenschaften

besitzen kannst, daß du dich ehrlich und redlich deinem Stande und deiner Gebührt

gemäß, durch diese Welt forthelfen können wirst. Reichthum und große Ruttel

habe ich nicht, darauf kannst und darfst du dich keinen Staat machen, doch habe

ich es durch Gottes Gnade und einer wohlgeordneten Wirthschast in meinem sauren,

schweren Dienst soweit gebracht, daß wenn mir Gott dasjenige erhält, so ich habe,

ich wenigstens auf meinen dereinstigen Stcrbe-Vrt, versichert seyn kann, daß, wann

meine Ainder Gott fürchten und wohl und recht thun, nicht wohllüstig v. nicht

dem Welt-Lauf gemäß nach Hoffarth und Pracht streben, sondern das wenige zu

rathe halten werden und sich gnügen lassen, an dem was Gott giebt, und gegeben,

sie nicht vor andrer Leute Thüre Brod suchen dürfen. Da du nun weißt, wie

wenig ich habe so wirst du auch vernünftiglich einsehen wie saur es mir wird

dich noch einige Zeit aus Rniversitwt v. in der Fremde zu unterhalten, und wie

44



wenig ich dazu hergeben kann; diesem aber ohngeachtet kannst du versichert seyn,

daß so lange du dich als ein gehorsamer, folgsamer, tugendhaft, rechtschafner

Mensch nach meinem Willen v. Absicht gemäß betragen wirst, ich niemahlen

ineine bsand von dir abziehen, sondern alles an dich wenden werde was ineine

eigene Umstände und die schlicht gegen meine übrigen Ainder mir erlauben. Im

Gegentheil aber, welches Gott gnadigl. von mir und dir abwenden wolle, kannst

du auch versichert seyn, daß ich überzeugt bin, einem wiedersinnigen ungerathenen

Sohn auch nicht das allergeringste geben zu dürfen, sondern ihn sich, als seinem

Eigenen Macher lediglich überlassen zu müssen. Ich gebe dir demnach folgende

treu väterliche Vermahnung, und bitte dich herzlich solches stets zu beherzigen, und

ihnen Folge zu leisten: so wird der Seegen Gottes über dich wachen und deine

Wohlfahrt gebauet werden. Ich gebe dir einen Postmeister mit weil du noch un¬

erfahren in der Welt bist, und ich es nicht verantworten könnte dich deinem eigenen

Gutdünken zu überlassen. Ich weiß daß du dieses vor ganz überflüssig ansiehest,

und in deinen Gedanken, diesen, mich und viele kluge Menschen weit überstehest,

den Grund woher es kommet weiß ich auch, ich will dir aber hier keine Vorwürfe

inachen, sondern dir nur sagen, du irrest in der Wahrheit! Ersticke diese Quelle

sonst wird sie dich über kurz oder über lang mit Strömen des Unglücks übergießen,

und du wirst dich mit der Zeit erschrecklich von dir betrogen sehen. Giesen Mann

gebe ich dir mit, an meiner Stelle, considerire ihn als deinen Vater, er soll dich

führen als einer der die Welt schon etwas kennt, er soll dir beystehen in allen

Vorkommenheiten, er soll dich aus der Reise in Gesellschaften v. in denen Eollegiis

begleiten, er soll beständig um dich seyn mit dir discouriren, über Wissenschaften,

über Sitten und Tugenden, über die schlichten gegen Gott und gegen die Menschen,

er soll dich die Arten der Menschen kennen lernen, v. wie man sich in der Allge¬

meinheit und ins besondere gegen jede Art dieser Menschen zu verhalten habe, Er

soll deine Nothdurft in allein besorgen, alle Ausgaben führen, eine gehörige

Rechnung abstatten, er soll dein Freund seyn, der dich zum guten führet, und von

allein Aebel abhält. Aurz wann ihr beyderseits meine Absichten welche ich hier¬

unter habe, erfüllet: so wird dir unzählich viel gutes, erwachsen; ich bitte dich dahero

als wie ein Freund, und befehle dir als Vater, ehre ihn aus daß er dich wieder

ehre, folge ihm, auf daß er mit Freuden seine Pflichten erfülle, liebe ihn aus daß

er dich wieder liebe, und dir treulich mit Rath und That bcystehe, sey nicht störrisch,

auffahrend, oder wohl gar grob gegen ihn und denke nicht, daß du einen Mann

vor dir hast der dir untergeben, und welcher deine Freundschaft zu suchen nöthig

hat, sondern bedenke in allen daß du ihm untergeben bist, daß du seine Freund¬

schaft suchen v. zu erhalten nöthig v. ihm in allen Stücken folgen sollst; giebst du

ihn? rechtliche Ursache dich zu verlassen so verlasse ich dich gewis; auch. Gott

bewahre uns beyde davor, du würdest so dann an mir einen harten Vater haben,

welcher dich nimmermehr für seinen Sohn erkennen wird. Solltest du indessen

rechtliche Uhrsache dereinst wieder alles Vermuthen haben, mit seiner Führung oder

in andren Vorsallenheiten unzufrieden zu seyn, so stehet dir frey dich bey mir dar¬

über zu beschweren, bis dahin aber daß ich der Sache durch ein oder die andre

Art remittiret, will ich daß du Geduld habest und versichert bist daß ich nicht zu¬

geben werde was dir schädlich v. meinen Absichten zuwicderläuft. pütte dich für



dem Spiel, für den Trunk, und für dein weiblichen Geschlecht, als vor drey
Quellen, woraus in dieser Welt alles Unglück für einen fnngen Renschen gewiß

fließet, versäume das Gebeth nicht, halte Gott in deinen und der Welt Heyland
Zesum stets im Herzen, bitte ihn ohne Unterlaß daß er dich mit seinem heiligen
und guten Geist regiere leite und führe dich in allen deinen Umständen nicht ver¬
lasse v. dich mit dem Geist der Gnaden und des Gebeths und mit dem wahren
lebendigen Glauben, mit der festen Hoffnung auf ihn und mit der Liebe die er
selbst ist waffne und hüte dich vor allen denen was diese Gnade in dir zerstöhren
v. gar erlöschend machen möge. Sey hiernächst gegen sedermann auch gegen den
gringsten höfflich, aufrichtig ohne Falsch, achte einen jeden, klüger, weiser, vernünf¬
tiger v. besser, als du dich selbsten achtest. Sey aber auch klug, und wisse daß
die ganze Welt im argen lieget und viele falsche, hinterlistige böse Ulenschen
darinnen seyn, aplicire die worte des Unlandes hier, seyd eillfiiltig wie die
Tauben und klug wie die Schlangen.

Die Zeiten aus der Universität wende mit Fleiß und Nutzen an, und mache
daß du dich so kurz als möglich geschickt machest, solche dereinst wieder zu verlassen,
und den Nutzen davon nehmest, einen Posten bekleiden zu können, der deiner Gebührt
und Herkunft Ehre macht, und dir zu leben verschaffet, welches dir mit Gottes
Hülse und wenn du die obige Ermahnungen und Regeln ausüben wirst nicht
fehlen wird.

Sey allzeit wirthschaftlichH, halte alles zu Rathe, sey in deinem Anzüge reinlich
aber nicht prächtig. Wache nicht alle Thorheiten der Welt - A lode mit, sondern
denke allzeit daran daß du nichts zu verschwenden und zu verschwelgen hast.

Zur Reit-Kunst rathe dir dich noch etwas zu appliciren, lerne such einige

Ukohnate fechten, außer diesen beyden noblen Künsten weiß ich keine, so dir nöthig
seyn könnte, und will kein Geld aus andere als Tanzen Voltigiren rc. verwenden.

Die Amsic übe zu deiner Recreation dergestalt daß es nicht viel Geld kostet und
dir die edle Zeit nicht verlohren gehet.

Suche dich bey Leuten welche wegen ihrer Dexterits v. Droiture in gutem
Aus und Ansehen stehen und welche dereinst Werkzeuge zu deinem Glück abgeben
können, besonders bekandt zu machen, dich bey ihnen zu insinuiren, und ihre
Freundschafft und Gewogenheit zu erlangen. Hüte dich in ihrer Gesellschaft in
Reden zu voreilig, spitzfindig oder ruhmräthig zu seyn, höre viel mehr als du selbst
sprichst, und gib Acht allezeit wo andre hinnaus wollen. Deine Rede sey allezeit
mit Höflichkeit, Vernunft und Sittlichkeit gewürzet und nun dich mit denen so
genannten Don Aots in Acht, denn sie wollen nicht zu unrechter Zeit sich apliciren
lassen, und man schlägt einen andren leicht damit in die Augen, und kann dann
viel Angelegenheit haben.

Gib niemand Gelegenheit zu Händel, verabscheue das niederträchtige Raufen,
halt aber steif und fest aus deine Ehre, und wirst du dazu genöthiget, und die
Sache kann nicht änderst mit Eonservation der Ehre abgemacht werden, so befiehl

5) Am 7. Dez. 1777 schreibt der Oberst Karl an seinen Sohn Wilhelm: „Genng ein ver¬
nünftiger Mensch verthut nicht mehr, als er vcrthuen kann. Greßthun gehöret vor Leute, die es thun
können. Wer was gelernt hat und vernünftig denkt, sticht sich durch seine Verdienste und nicht durch
übermäbigc Ausgaben, die doch nur von klugen Leuten belacht werden und zuletzt den Stich nicht
halten, in der Welt fortzuhelfen

44*
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dich Gott, und sei muthig, scheue weder Pistolen noch Degen, und wisse daß wann

du nicht Gelegenheit dazu gegeben dich Gott vor allein Nebel bewahren wird, und

du wirst gewiß den Platz behalten, so lange du aber dieses Extremum nnt Ehren

vermeiden kannst: so vermeide es allezeit.

Sind deine Studia vorbey unter Gottes Beystand, so hast du deine Freiheit

einen Stand v. Emploi zu erwählen, so dir gefällig, nur bedenke immer, wozu

du capable bist, und daß du ein geringes Vermögen dereinst von mir zu gewarthen,

und ich dir bei meiner Lebens-Zeit nicht viel geben kann.

piermit will ich dich dann der Gnaden Obhut, Leit- und Führung der

gnädigen pand Gottes, überlassen, halte dich feste an solchen, und alsdann kannst

du auch versichert seyn, daß es dir wohlgehen wird, daß ich dich herzlich lieben,

und dich werth halten, auch dein treuer Vater seyn und bleiben werde.

Tilsit, den 8. Zulii s?72. I. C. L. r. EberA'tcin.

lilse, 1772. NIein lieber Sohn! So angenehm nur Dein Schreiben

vom 2s. Aug. in Ansehung Deiner glücklichen Ankunft in Leinungen war, so

wundere mich doch gar sehr, daß Du Deine Reise so ganz mit Stillschweigen über¬

gehest; dann wir in recht vieler Sorge gewesen, weil wir nach Eurem Bericht von

Danzig aus Tuch viel früher in Leinungen vermutheten und daher auch eher

Nachricht erwartet haben. N)o habt Zhr Tuch dann so lange ausgehalten? und

ist es bei Eurem Vorsatz, aus der Post zu gehen, nicht geblieben? Deine Nlutter

und Geschwister grüßen Dich, sie sind alle gesund und hoffen durch öftere Nachricht

von Deiner Gesundheit, von Deinem Fleiß aus der ^.eaäsnük, von Deinem IVachs-

thum in Tugend und Gottesfurcht, erfreuet zu werden, sowie ich es auch hoffe.

Lasse Dich doch ja nicht von Deiner Lust, zu denen der Zugend so reizenden Ver¬

gnügungen hinreißen, damit Du an Gutem zu wachsen Dich nicht hinderst. Zch

kann Dir meine Furcht davor nicht bergen, weil ich Deine Leidenschaften kenne und

noch erst nach Deinem Abschied zum Theil erfahren habe. Du weißt, daß ich Dich

liebe, und dieses ist der wahre Grund, warum ich Dich gerne auf dem IVege haben

möchte, welcher zur Tugend zeitlicher und ewiger Glückseligkeit führet und welchen

Du auf keine andere IVeise erreichest, als wann Du Gott feste an der pand hältst,

das ist Gott liebest, ehrest und fürchtest und also ihn stets vor Augen und im lherzen

habest auf die vsollo Art, welche Dir nicht unbekannt ist.

Zch bin es wohl zufrieden, daß Du den Anfang in Leipzig machest; Gott

gebe Segen und Gnade zu allein, was zu Deinem Besten gereichet. Schreibe mir

nur, wo Zhr loZiret und wo ich Euch schriftlich oder auch wohl persönlich finden

kann, und wann Du künftig schreibest, so nimm Dir etwas Zeit und setze das

Flüchtige so lange auf die Seite, damit der Brief auch das Postgeld werth ist.

Daß Du bei dein prn. Ober-Aufseher gewesen, ist mir recht lieb und an¬

genehm, und so oste Du Eis leben passirest, so vergesse nicht Deine Auswartung

zu inachen, doch daß Du ihn nicht iueormuoäirest durch laiiges Verweilen, wie es

doch die Noäostük von selbst lehret. N)as Du von den Nieinen schreibest, glaube

ich uicht, und doch würde Dich solches nicht wundern, wann Du die IVelt känntest.

Nkan muß von der Freundschaft heutiges Tages nicht zu viel fordern, sondern in

allen Sachen äiserstüon haben. Genug, wann wir es so weit bringen, daß uns

niemand übel will. Es ist jetzt alles, was man hoffen kann und wornach man

sich nur bemühen soll. Die Sachen mit des Gras seinem Schuldenwesen werden

viele Verwirrung machen, das sehe ich voraus, indeß muß man die alten Fa¬

milienverträge so viel möglich suchen geltend zu inachen und selbige zur Grund-

basis legen, sonsten ist alles gethan. Leinungen kann absolut, nicht in fremde

pände gelassen werden ohne völligen Ruin der Familie, allein wer kann es an¬

nehmen? und on (lonmmnion gebe ich keinen Groschen dazu. Die Zeit und Nm-
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stände werden alles lehren und die zu nehmenden Uiaßregeln an Uand geben.

Man muß nur genau hören, wo die Herren hinwollen und sich darnach richten,

ohne sich bloß zu geben und der verstellten Vertraulichkeit zu viel zuzutrauem Der

Herr von Hansen kann mit Recht nichts, als das allaclinm, so übrig bleibt, forderm

Die Hütte ist ein Familiemverlt und 6000 fl. Lehn stamm und 2000 fl.

Sicherungs kapital gehören der Familie. Diese stehen in Leinungen und müssen
auch darin stehen bleiben.

Was die ^siZ-nabion betrifft, so müßt Ihr sehen, wie Ihr es macht, daß

Ihr selbige cineassiret, und mit dem vetteren Morungen müßt Ihr ernstlich
reden, die Lehnstammszinscn bei Leibe nicht in getrennter Lmmna annehmen

nnd fordert die (00 fl. vor den hiesige»» Kr»»der auch, ich kann und werde sie

hier bezahlen. Schreibet mir, ob die Schwester Charlotte so übel ist und das

Gesicht verlieren wird, welches ja nicht hoffe. Indeß kann das Killlsanck'sche

sflulver dabei nichts thun, das weiß ich an meinen Augen.Ich überschicke hierbei einen Brief an den vom-ttnstos (Franz v. E. zu Basel).
Du mußt seinen Aufenthalt ausforschen, wie auch seine Adresse, und diesen Brief

sogleich abschicken ohne Umstände. Ich empfehle Dich übrigens dem Schutz Gottes,

der nehme Dich in seine treue Obhut und ich bin Dein treuer Vater
Gberstrm.

^ilsv, 11. Dee. 1772. Mein lieber Sohn! Ich habe Dein Schreiben vom

31. Veb. nebst denen Beilagen wohl erhalten, und ist uns allen angenehm gewesen,

daraus zu ersehen, daß Du, gleichwie Hr. NarUm, die Zeit her gesund gewesen

und nunmehro Euer beiderseitiger Aufenthalt in Leipzig ist. Gott erhalte Euch

ferner gesund und schenke seine Gnade zu dem Zweck Eures dortigen Aufenthaltes.

Die Leinungschen Angelegenheiten betreffend, so habe leider die unglück¬

liche Lage, in welcher selbige sich durch den Tod des Grafen befinden, ersehen.

Ich werde indessen nimmermehr in eine solche Loimunu willigen, als die Herren

es etwa einzurichten vermeinen, vorerst die Frage auszuwerfen: hat der Graf nach

denen väterlichen Erbvcrtragen so viele Schulden, welche den einmal festgesetzten

Anschlag übersteigen, auf Leinungen machen können und ist die Familie schuldig,

solche alle zu bezahlen? In diesem Fall ist kein ander Mittel, als es muß einer

aus der Familie die Verlassenschaft des Hrn. Grafen übernehmen und vor die Be¬

zahlung der Schulden sorgen. And wie ich nicht vcrmuthe, daß sich einer hierzu,

ohne daß die Familie mit zutritt und in Ansehung der Frau Ivitwe und Schwester

eine billige Klimkntatäon auf lebenslang besorget, verstehen wird, so ist kein an¬

derer Rath, als daß die ganze Sache durch einen Ooncni's lluali8iret wird; auf

diesem würde ich bestehen, bis mir bavor-M« LoucliUvnes vorgeschlagen würden,

daß ich im stände wäre, Leinungen ohne Schaden anzunehmen. Indessen würde

es sodann doch erforderlich sein, daß die Osllitorks ihre Anforderungen vor der

Hand in Leinungen stehen ließen. Wohnet der Hr. L. v. UollöntAal in Leipzig,

so suche bekannt mit ihm zu werden, eine Oopio von seiner verschreibung von ihm

zu erhalten und ihn zu scmäiren, ob er wohl sein Kapital länger darin stehen zu

lassen gesonnen wäre. Bei dem Hüttenantheil des Grafen wäre bei dermaligen

Umständen und der schlechten Verfassung, worin sich die Hütte und das Bergwerk

befindet, zu viel ristzniret, wann man solches aetzniriren wollte, „jedoch läßt sich dar¬

über mehr sprechen, als es zu schreiben zu weitläuftig ist. Überdenke die Sachen

mit Hrn. Narckini wohl und wie alles am besten und vortheilhaftesten einzurichten,

damit ich schon etwas vorgearbeitet finde. Es haben Se. Aönigl. Maj. mir

den Urlaub allergnädigst aoovräiret, und ich denke mit der Hülfe Gottes Ende der

künftigen Woche von hier abzugehen, werde auch Deine Schwester mitnehmen

und wir hoffen, Dich gesund zu sehen gegen Ende ckanuarij. Ob ich über Leipzig

gehen werde, weiß ich noch nicht, werde aber davon Nachricht geben w. Ich binde

Dir aber feste ein, mit niemand alldort von meiner Herauskunft zu sprechen, weil

ich zu Ersparung der Kosten mich nicht ausgeben will und unterwegs von niemand
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aekannt sein will; überdem glaube über Magdeburg zu gehen, nach Leinungen
aber werde es mit künftiger Post melden. Ein gar regnichtes Wetter, welches noch

oonUimiret, wird mich sehr aufhalten. Gb es wird angehen, daß Du mit Hrn.

AurUm wirst nach Leinungen kommen und Deine (lollMia so lange verabsäumen

können, wirst Du am besten wissen, und hiernach müssen die Anstalten gemacht
werden. Gerne werde es sehen, wann es geschehen kann, weil Ihr beide nur noth-

wendig sein werdet. Deine Amtier und sämtliche Geschwister grüßen Dich herzlich;

der Hr. Sunsrul, dessen Fr. Gemahlin, der Hr. Major v. Apenb., v. Stutter-

heim und v. Aracht grüßen Dich ebenfalls. Linen Brief an den Hrn. blsu. zu

schreiben, kann bei Gelegenheit des neuen Jahres wohl geschehen. Line nicht eben

zu hoch ins Geld laufende Violms kann Hr. Aurtiui vor Dich ankaufen. Alles Übrige

erspare bis auf ein persönl. Umarmung und bin bis dahin Dein treu liebender Bater
Eder'äcin.

11. Inn! IT^Z. Mein lieber Sohn! Nach langem verlangen auf eine

Nachricht von Dir habe endlich Dein Schreiben vom 27. April den 20. Mai er¬

halten, und es freuet mich, Dich wohl zu wissen. Mir sind den (0. April (1773

von Leinungen) zwar glücklich hier angekommen; allein ich habe ein Fluß- und

Brustfieber mit gebracht, zu welchem sich das DoäuZg'g. gesellete, und ob dieses

gleichwohl durch einige Pulver gedämpft wurde, habe doch seither, da ich täglich

mit dem RsA'imknt, in Arbeit gewesen und dabei einen Haufen Abung gehabt, noch

nicht zu Aräften kommen können, und es scheinet, daß meine Gesundheit vieles ge¬
litten und ich mich nicht so balde erholen werde.

Die angefangene Beitreibung der Reste ist nur lieb. Du mußt dem Hrn.

Rath Rucllotk die vösiANutiou aller Reste geben, und dieser muß davor nebst dein

Verwalter sorgen, daß alles entweder mit Gutem oder durch Lxekution beigetrieben

wird, auch muß das bereits Lingekommene dem Administrator eingehändigt werden,

doch bin ich zufrieden, daß die Zchrungskosten vor Dich und Herrn Ng-rtäni, so

lange Ihr noch in Leinungen nöthig sein werdet, davon genommen werden, doch

muß alles ordentlich und 'sparsam eingerichtet werden, und Johann muß sich

selbst beköstigen, nicht aber, wie bisher, daß ich alle Abonat 6 Thlr. zu seiner Aost

zahlen und ihn: ü Mut noch beköstigen soll. Mo ein Bedienter Lssen bekommt,

muß er kein Aostgeld haben.

Der Vorfall mit dem gerichtl. Aet,u ist um der Folge willen gut und ist mir

Deiner gehabten AUkntäon dabei angenehm zu ersehen, hat der Herr v. Hausen

sich nicht wegen Roch seinem Anerbieten gegen den Hrn. Rath RuÄloö' merken

lassen? und hast Du von gedachtem Hrn. Rath das beste Aleid des sei. Grafen er¬

halten? Du schreibest mir, die ökonomischen Angelegenheiten gehen Mssabln.

Dieses ist aber auch alles davon; doch wird der Verwalter mir wohl einen genauem

Bericht davon abstatten. Deine viele Arbeit lasse Dich nicht verdrießen, denn sie

wird Dir belohnet werden, wenn ich Zeugnis davon erhalte. Du weißt, ich bin

mehr vor die That, als Worte. Dutaillire mir ein wenig, was Deine Verrichtung

und Arbeit seithero gewesen und was solche in Zukunft noch erfordern, denn ich

wollte wohl nicht gerne, daß Deine Ltuäia unnötigerweise verabsäumet würden,

und hoffe ich nicht, daß die Unkosten in Leipzig unterdessen ihren Fortgang haben,

welches mich theuer zu stehen kommen würde. Ich habe Dir ausgegeben, ein ge¬

naues Inventarium von allem, was im Schloß und Hof ist, es habe Namen,

wie es wolle, mit dein Hrn. Nurt-mi anzufertigen. Lasse dieses Deine Haupt¬

beschäftigung sein, wie auch ein Verzeichnis aller Schriften und Papiere, und schicke

mir selbiges unter Deiner und Hrn. Aurlini Unterschrift. Auch muß ein Lxemplar

dorten bleiben. Die Ooemnönlu, welche laut dem Invvnturio in Worringen be¬

findlich, aber zu Leinungen gehören, müssen kräftig und ernstlich nrZ'iret werden,

und allenfalls muß ihnen der Lid abgefordert werden. Ihr Invenluriuin kann

endlich Beweis genug sein. Was wird es dann mit der Frau Gräfin? wird der

Herr Rath R.näloll' nicht suchen, die Sache in Richtigkeit zu setzen?
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Der diesjährige Vau soll nur iu Reparatur der Dächer bestehen, ohne daß
neue Valkeu eingezogen werden, weil künftig alles abgeworfen und die 2. Vwz'k
auch massiv und eine gute Schüttnng aufs Haus uMret werden soll. Es muß
also vor eine Kalkbrennerei und vor Dachziegel, auch Stroh zu den Wirthschasts-
gebäude-Dächern angeschaffet und die Arbeit je eher, je lieber vorgenommen und
vom Verwalter eine genaue Rechnung darüber geführet werden. Unterdessen können
nach (wimuoäiw die Bruchsteine, wofern der alte Thurau nicht mit dazu verbraucht
werden kann, gebrochen und beigefahrcn werden; auch wegen des nöthigen Holzes
nach und nach Anstalten gemacht werden, so wie es sich thun läßt, damit alle
Nbaterialien uävknant, herbei gebracht, und man nachhero die deiche des Baues auf
einmal mit Ernst anfangen und endigen kann. Ich kann mit Gewißheit nicht be¬
stimmen, wann der Bau angefangen werden foll, bevor nicht alles, was dazu ge¬
hört, da purrrt ist. Thören- und Henster-Köpfe samt den Fenstern werden unter¬
dessen von unserm Horstholze gemacht, und es müssen Hensterladen von inwendig
angebracht werden. Ob man nun einen tüchtigen Tischler hierzu dorten haben kann?
und was selbiger vor eine Thür und Gerüste, ingl. vor ein Henster und Henster-
Kopf haben will, hierüber erwarte ich nähers Nachricht, und mußt Du alles mit
dem Verwalter, in dessen Hach dieses alles gehört, wohl überlegen, und es muß ein
firmer Anschlag über den ganzen Bau gemacht werden, ehe noch etwas unternommen
wird. Allein die nöthige Reparatur muß ohne Anstand bewirket werden mit ge¬
nauer Reflexion, daß die 2. massiv und ein neu Dach nebst Schüttung ge¬
macht werden soll, und wird das Holz, welches meine gehöret, sowohl vom vorn
Jahr, als was dieses Rcal vor mich geschlagen, muß uach und nach bei und aus
dem Walde gefahren und die Borke absolut nicht herunter gemacht und verkauft
werden. Ins gevierte aber muß ein Stück Bork von einein Ende zum andern mit
einem Schneide-Rlesser abgeschälet werden, so platzt solches Holz niemalen. And
wann die Stämme noch nicht abgehauen wären, bis der Saft in die Wurzeln ge¬
treten, so wäre es gut, und müßtest Du dahin sorgen, daß dieses obssvviret würde.
Das in Harzigerode liegende Testament kann zu nichts gebraucht werden. Kann
Hr. Hos- und Justiz-Rath solches ohne Umstände extrucliren, so ist es gut, und
kann draußen in Meinungen liegen bleiben. Solltest Du an ihn schreiben, so
mache ihm mein (wmpliinknt. Ist es möglich, ein ordentliches La gerbuch von
allem, was zum Amte Leinungen gehöret, nebst einem Grundriß davon anzu¬
fertigen, so wäre sehr gut, uud hierin hülfe Dir ja wohl der Schichtmeister, welchen
zu grüßen bitte und ihn: zu sagen, daß er doch des Jäger Reinhard Hrau nicht
vergessen möchte, ihr alle Rkonat s Thlr. zu geben.

Bist Du mit denen Rechnungen, sowohl mit denen Vettern in: Dorfe, als
denen übrigen zu Stande? und ist ein richtiger Abschluß gemacht, selbiger gehörig
unterschrieben? so will ich das Original, gut beigelegt, und eine Oopis, davon haben.
Ist nun der Brillanten-Schleifer wieder in Leinungen und wie beweiset er sich?
Ich habe den: Rath Rnälotk vorgestellt, wie ich mit denen Vettern zwar schriftlich
abgemacht hätte, daß des sel. Grafen Hütten- und Bergwerk-Antheil kW. kW.
Da aber diese Handlungen zu nichts gedienet, sondern ich die Tession des Hrn. v.
Dunsen, gegen welchen sie mich zu vertheidigen verheißen, mit Zurücklassung des
Banfes in Abainz und so vieler andern Erbstücke, auch noch eine Lnmmu, bares
Geld herbeischaffen müssen, vermöge deren ich eigentlich in den ruhigen Dosskss
kommen können, so komme n:ir nunmehro auch das Hüttenantheil zu, und mußt
Du hierüber ausführlich mit den: Hrn. Rath Ruälotk und Drkmki' sprechen und die
gewisseste Maßregeln desfalls nehmen. Die Herren Vettern werden umsoweniger
hiergegen sein, als ich weit mehr Schulden bezahlen muß, als nur angegebeu und
welche sie doch mit übernommen und mit zu bezahlen schuldig sind. Auch muß ich
ja auch die Schulden, so aus den: Hüttenantheil sein, übernehmen. Du kanust
auch den Gber-Ausseher darüber scmäiren, und die Sache will ich gerne durchgesucht
haben. Laut Erbrkköß hat der Gras sein Antheil vermachen und verkaufen
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können, 2tens bleibt es i» der Familie, otens kann es als ein ^öciuivulenl vor den

Abtrag, welchen ich vor Ilauskn geben müssen vor dessen Erbrecht angesehen werden,

die Erbvergleiche der Väter werden dadurch auch auf keine Weise alt,märet und es

ist nichts Unbilliges meines Erachtens.

Ich rscommunäire Dir nochmalen die gute Wirthschaft und Sparsamkeit an,

damit ich nicht gehindert werde, Leinungen vor Euch noch bei meinem Leben

frei zu machen. Weine Gesundheit nimmt täglich ab. Sterbe ich, oder werde

außer Stande gesetzt, zu dienen, so ist alles vorbei, und Ihr werdet Leinungen

mit Schulden bekommen, die Ihr sobaldc nicht, und wer weiß, ob jemalen bezahlen

könnt. Was also geschehen soll, muß bei meinem Leben geschehen.

Wache mein (lmnpl. an die Schwestern, an die (lvmtsssk und sämtl. im

Dorf und sage dem Herrn Vetter Leopold und Hrn. Rupstkin, ich hätte bisher

mit vieler Ungeduld auf die versprochenen Ableger der Nelken, aber vergebens

gehofft. Gott erhalte Dich gesund in seiner treuen Gnaden Gbhut! Halte Dich

an den Herrn aller Herren, bleibe ihm getreu, so wird es Dir allzeit wohl gehen,

und er wird Dich zeitlich und ewig belohnen. Deine Wuttcr und Geschwister

habe alle gesund gelassen. Sie grüßen Dich alle, auch der Hr. Llensrul u. Was.

^.psnd. und alle Bekannte. Ich erlasse Dich Gottes Schutz und bleibe Dein tr.
Vater EbrrKtei».

Am Lager bei Meckerau, den N- Juni ;?7Z. Unsere Revue ist glücklich gecndiget.
Morgen nach dem Manöver geht der König retour nach Rvtsüam, wo Er den tH. eintrifft, und
wir marschircn gleich ab nach ffilse, wo ich hoffe den 27. mit dem Rg't. einzutreffen. Der König
ist mit allen, besonders aber mit unserem RZt. ohngcmcin gnädig und zufrieden gewesen, sodas;
alles mit Vergnügen über die Gnade des Monarchen nach lsause reist. Es ist zu bewundern, wie
gesund und vixoureux der kserr ist. Gott erhalte Ihn ferner. Gott erhalte Dich auch. Grüße
alle guten Freunde und versichere dein lsrn. Vetter Leopold, daß sein Vcrr Bruder greiuutier-
Ztajor ist, ob es gleich noch nicht cleelariret ist. Von llälss werde ihm schreiben.

2. l)et. 1773. Ich habe mit Vergnügen Dein Schreiben vom 26. Juli,

aber sehr spate erhalten und weiß nicht, wie es zugeht, daß die Briefe so lange

unterweges find. Probire daher und adressire den Brief einmal über Frankfurt,

wiewohl Du bei den: Hrn. Rath Rncllotk erfahren kannst, wie lange mein Brief,

den ich zuletzt über Frankfurt adrcssiret, unterwegs gewesen ist. Du hast recht wohl

gethan, daß Du in Leinungen geblieben und erst bemühet bist, alles ins gehörige

Gleis zu bringen, damit ich weiß, woran ich bin. Sorge doch, daß erst alle Reste

eingetrieben und vor dieses Jahr auch alles einkassiret werde, damit man weiß,

was Leinungen trüget und worauf man jährlich rechnen kann. Ehe dieses nicht

alles in Richtigkeit, mußt Du nicht abgehen, dann ich sonsten nur in Ungewißheit

lebe, wovon ich kein Liebhaber bin. Ich erwarte also über alles eine genaue

Nachricht und deutl. Auskunft, bevor Du nach Leipzig gehest. Der Verwalter

muß seine Rechnung so einrichten, dnß sie mit den: letzten I)eo. allemal geschlossen

wird und von Quartal zu Quartal fortgeführet wird, alles muß sehr äistinet und

deutlich sein, damit ich alles wohl einsehen kann.

Daß es endlich mit der Frau Gräfin zu stände gekommen, ist mir lieb; allein,

lieber Freund, es wird mir sehr sauer werden, alle die Dknsions, Intörvsssn und

Löhne zu bestreiten und noch nichts einzunehmen, welches aber hoffentlich mit ein¬

mal kommen wird. Nach genauer Berechnung, dasjenige, was ich bereits bezahlet

habe, zu Kapital geschlagen und die Interessen hiervon gerechnet und demjenigen,

was ich jährlich an Zinsen und Densions zahlen muß ohne die Wirthschaftslöhne

lauft es alljährlich auf Thlr. s2 Gr., wobei zur Nachricht dienet, daß Hr.

Rath Ruclloti' nun schon ^6V Thlr. ^ Gr. bar erhalten hat zc. Wann nun, wie

hoffe, die Reste von Leinungen und die diesjährigen Rkvsnnss doch mehrstens

eingckommen sein werden, so muß doch ein Loch zuzustopfen sein, wofern nicht

vortheilhaftere vns8 vorhanden find. Dann (lupitalia liegen zu haben und Interessen

zu bezahlen ist sonst nicht wirthschaftlich. Dieses ist also wohl zu überlegen. Die

Sache mit Rötha muß nun vor allen Dingen erst zu stände sein, das Geld muß
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davor offeriret, zugleich aber verlanget werden, daß es sogleich an ein wahres

Lehn nach des Testators Willen verwandt werde. Mit der chatte ist es ein

gefährlich Ding, ein 3tel mit 3ß35 Thlr. Schulden annehmen und :e. das Ende

des schweren Prozesses nicht abzusehen w. Du mußt also diese chüttensache wohl

überlegen, ich will gerne alles vor Euch thun, aber sterben und viele Schulden

Euch hinterlassen, ist auch nicht gut, dann Ihr alle noch viel braucht. Wüßte ich,

daß noch 3 Jahr leben und im Dienst bleiben konnte sRD. ist geschehen), so hoffte

es mit Gott noch zu zwingen, wann Leinungen nur die Interessen abwürfe. Der

gottlose Aeyser, weichein, ehe nach Sachsen reisete, die Wirthschaft wieder übergab,

hat schon wieder 30 000 fl. Dungum-outs gemacht und mich und viele andere ehr¬

liche Leute betrogen, welches einen gewaltigen Strich durch meine Rechnung macht,

Glaubst Du also, mein lieber Sohn, daß man keinen Schaden haben möchte, so

fanget die Sache mit dem Hrn. Rath in Gottes Namen an. Allein, mein freund,

ich finde in Deinem Anschlage daß Du Leinungen allein auf s? 33ß Thlr. s2 Gr.

6 H>s. gesetzt; zu diesem aber gehöret RotRu mit, und wann die 7222 fl. davon

abgezogen werden, so bleibet auf Leinungen allein nur ss0^0 Thlr. Nun mache

den Lulonh wovor Leinungen angenommen, so ist der Drokt tont, elair, daß ich

über WVOO Thlr. einbüße bei der Wiedercinlösung. Du Haft also gut gerechnet.

Die Insel muß man nutzen, so gut man kann, doch die Gräben nicht ein¬

gehen lassen. Solche Wolkenbrüche geschehen nicht alle Jahr. Das feuerfeste

Gewölbe im Thurm, kann zu denen Schriften kmplogckrt werden. Suche nur

die Schriften aus Worringen herbei zu schaffen. Wann die Einlösung mit

Rötha zu stände, so mache Du die Einrichtung, wie Du geschrieben, theile den

Forst, und ich werde den Reinhard zum Forstbedienten daraus setzen, und die

Jagd kann er berechnen, oder man kann sie auch verpachten. Ob man aber die

Eisleber Gewerke auch los werden kann, ist eine andere Frage. Ehe man aber

Hörle nicht auch hat, welches der Reinhard nicht genug loben kann wegen seiner

trefflichen Wiesen, Teichen und Jagden, ist daran nicht zu denken, daß man den

Wiederkauf abkaufet. Die Lupitulis. aus GeHosen und auf der Hütte, welche

^006 Thlr. 12 Gr. betragen, muß man so lange als möglich zu konserviren suchen.

Ich habe noch fast seit daher Dich gesehen wenige Gesundheit gehabt, endlich

vor 3 Wochen bekam ich ein heftiges 3teigiges Fieber w., so daß in Tagen

nichts als Wasser, den Durst zu löschen, über meine Zunge gebracht. Die Nnbändig-

keit des Fiebers hat nachgelassen, aber es meldet sich alle Fiebertage. Ich bin noch

nicht im stände zu gehen, meine Beine sind sehr geschwollen, und muß noch Stube

und Bett hüten w. Der Hr. (Fkneruh Sie, der Hr. Rias. v. Lkntckkvb.,

Xruelrt zc. lassen Dich grüßen :c. Du stehest bei allen in gutein Andenken, daß

ich mich freue. Den Erbvsesss von 1722 habe vergessen, schicke ihn mir, auch

habe mein fl>ulverhorn w. dort liegen lassen re. Deine Wutter und Geschwister

grüßen Dich herzlich und versichern Dich ihrer Liebe durch diese Feder; ich aber

beharre Dein treuer und Dich liebender Bater Elievckem.

I'ilsv, 19. Rov. 1773. Wein lieber Sohn! Ich ersehe aus Deinem Schreiben,

daß Du mein letzteres noch nicht erhalten hast, und bin deshalb in Sorgen, daß

solches nicht an andere gerathen, da ich mich über die bewußte Sache darin ausgelassen;

doch hoffe, es wird solches vutonv von Leinungen aus Leipzig gegangen und

richtig zu Deinen Händen gekommen sein, wo nicht, mußt Du aus der fl>ost nach

Sangerhause» Nachfrage thun. Es war an Hrn. Nui'tini Lvnvövtiret. Deine

Wuttcr und Geschwister grüßen Dich herzlich und wir freuen uns allesamt, daß

Du gesund bist und bitten Gott, daß er Dich serner erhalte und Dich in seinen heiligen

Schutz nehme. Ich bin jetzo gottlob wieder so ziemlich wohl; die Kräfte aber

wollen nicht so geschwind wieder anwachsen, welches eine Folge der Jahre ist. Die

BksiAnutüon und Inventarien habe mit Deinem Schreiben erhalten und ersehe aus

letzterem, daß die Gräfin auch nichts gelassen, als was ihre Schuldigkeit gewesen :e.,

da sie soviel .Wmsntution bekommt, als noch keine Eberstein'sche Witwe er-
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halten w. Ich habe dein prn. Rath Rnälots bereits in diesem Jahr 5200 Thlr.
zahle,? lasseiu Davon hat er die Zinsen, ^.liumnwtäcms, Unkosten und Lau bezahlet
und nur noch 2300 Thlr, ohngefähr übrig behalten, und bin ich nach meiner
Rechnung nun noch auf Meinungen s930O Thlr. schuldig. Dieses nebst obiger
Snining. macht 2H 500 Thlr. Dieses kostet mich das liebe Leinungen. Vors
Rünftige sind mir alle pände beschnitten, diese s9200 Thlr. Schulden zu tilgen.
Du machst mir zwar Hoffnung, daß die Tinnah ine von Leinungen nun auf
einmal angehen wird; da ich aber jährlich s0^6 Thlr. Zinsen und ^limsukutäm?
bezahlen muß, so kannst Du leicht die Rechnung machen, was vor Vorcheil dabei
ist, besonders, wann ich die Intkwksss vor die bereits ausgegebene 3000 Thlr. darzu
rechne nebst meinen 660 THIrn., so müßte ich jährlich s220 Thlr. übrig behalten
nach allen Abzügen. Und wie stünde es bei der dermaleinstigen Tinlösung
bei so gestalten Lachen; und da ich durch den Lg,NMsroube des ehrvergessenen
Ueysers alle Jahr eine Tinnahme von s20O Thlr. verliere, so stelle Dir vor, wie
mir der Ropf mit Grundeis geht. Wäre es nur möglich, Rothe einzulösen und
dieses zu stände zu bringen, so müßte man Gott danken, pierzu wären die Gelder
da, nämlich der Vorrath von 2200 Thlr., 3^56 Thlr. aus Gchofen und
550 Thlr. auf der pütte, welches zusammen 6206 Thlr. ausmachen würde ?c.
Und der Prozeß, welchen des Aeysers (R'käitor. mit mir vors Uönigsbcrg'sche
pofgericht gebracht, wird mich auch nicht wenig kosten, und Gott weiß, ob ich
von denen sDOl) Thlrn, so ihm in die Wirthschaft gegeben, noch etwas retten
werde. Du kannst demnach Dir vorstellen, daß wann ich Tuch derinaleins keine
Lchulden hinterlassen soll außer denen, so auf Leinungen habe, ich meine Tin¬
richtungen sehr genau und wirthschastlich inachen muß, und dieses hoffe, wirst Du
stets vor Augen haben und den prn. Nuvtäni keinen Anlaß zu anderen, als höchst
nöthigen und unentbehrlichen Ausgaben geben. Dein Verstand, Deine Litten,
Deine Gelehrsamkeit und rechtschaffene Denkungsweise, von Tugend und
Geschicklichkeit begleitet, sind die Quellen, die uns Achtung, Freundschaft und
Liebe bei rechtschaffenen Leuten zufließen lassen, prahle ja nicht und bilde
Dir nicht zu hohe Dinge ein. Ts ist Dir keine Lchande, wann Du Dich nach der
Decke streckest und bekennst einem jeden, daß Dein Vater Dir nicht viel geben kann.
Das Gcgentheil aber wird Dir keine Thre machen, dann endlich wird doch einmal
die Wahrheit aufgedeckt, und die Leute sehen, daß Du höher geflogen, als Dir die
Gedern gewachsen. Ich weiß, daß Dir dieses alles unangenehme Lachen sind und
Gott danken wirst, wann Du den Vrief gelesen. Ich will aber desfalls nicht auf¬
hören, Dir als ein treuer Vater die Wahrheit zu sagen, welche Du auch endlich
gerne hören und acloptiren wirst.

Du schreibst, ich soll mich ums pimmels Willen so einrichten, daß ich auf
den Lommer herein komme, es käme sonst wirklich nichts zu stände ic. Ich habe
geglaubet, bei Deiner so langen Gegenwart würde gewiß alles zu stände gebracht
werden, weil in 7 RIonaten sich gar sehr viel thun läßt; jetzo sehe ich gar wohl
ein, daß nichts zu stände gebracht werden wird, und wegen Rothe ist es freilich
ein unersetzlicher Lchade, wann die Aufkündigung noch nicht geschehen ist. Ich
habe zeitig genug geantwortet, daß der perr Rath meinen Brief um Nielmsi
schon erhalten haben muß, obgleich die Briefe sehr langsam gehen. Der
Lchwestern ihr Rapital ist hierzu nicht, oder doch schwerlich zu erhalten. Wie
haben denn die Thristel und Tharlotte ihre Lachen eingerichtet und was
machen sie alle in Leinungen? Ist der Brillanten - Lchleifer gegenwärtig und wie
beträgt er sich? Dem R. Rull, habe aufgetragen, den? Lchichtmeister erstl. Vor¬
stellung zu thun, daß er seinen Pandel abschaffen möchte, und hoffe ich, er wird
die Güte stattfinden lassen, pättest Du doch mit den? prn. Gber-Aufseher darüber
gesprochen. Der perr und Frau Llönsrs.1 v. RpkubnrZ-, die Perren Wajors und
alle bekannten Freunde grüßen Dich hinwiederum, ich aber bleibe Dein treuer Vater

Tilsu, den sss. Nov. Eversten?.
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1lll8v, 4. Miirz 1^5^. Allein lieber Lohn! Wir sind, Gott sei gelobet,

alle gesund außer Karl :c. Ich habe bereits im Nov. dem Verwalter aufgegeben,

eine komplette Rechnung von seiner Administration, über die Ginnahme und Aus¬

gabe von Meinungen mit dem neuen Jahr ohnfehlbar zu überschicken; ich habe

aber weder von demselben, von ldrn. Rath Rudloff, noch von Hrn. Brauer

etwas gehört noch gesehen, so daß ich in einer völligen Ungewißheit leben muß.

Da ein solches Betragen vom Verwalter nun wider alle Ordnung lanft und Ge¬

legenheit zu allerlei Unordnungen gicbt, so habe Vir den Auftrag hiermit thun

wollen, die Osterferien darzu anzuwenden, um eine Reise nach Leinungen zu thun

und alles genau zu voellsrelnron und mir von allem einen genauen Rapport zu

erstatten w., besonders aber darauf Bedacht zu nehmen, ob es nicht besser, daß

man das Gut verpachte rc. Ich bitte Bich, nimm Dich der Lache an mit Hrn.

Ug.vt.ini und denke, daß es ja Dein eigener Vortheil ist; ich habe mich ja auch

einzig und allein um Euretwegen in die Weitlänftigkeit gesteckt w. Die Rothische

Angelegenheit suche bei Deiner Anwesenheit in Leinungen durchzusetzen :c>, alle

Unordnungen suche abzustellen w. und kehre Dich nicht daran, daß man Dich scheel

darüber ansieht. Von dem Duhm-Lust,os habe noch keine Nachricht zc., nicht

weniger von der Lchwägcrin ans RIannheim. Daß auf künftigen Iohanni

die Lehnstämme von Hörle, vom sei. Ulajor u. Gber-Berghauptmann an

uns beide noch lebende Brüder ausgezahlt werden dergestalt, daß von Horl ZOO fl.

Zinsen, vom sel. Ukajor s00 Ulsl. und vom sel. Berghauptmann s00 Rcfl. in

zwei Theile getheilt, und mir folglich 250 fl. ausgezahlt werden, und so muß künftig

auch des sel. Bruders Theil von GeHofen zwischen uns vertheilet werden. Darauf

nehme Bedacht :c. Allein wie wird es dermalem? mit der Lchwestern ihrem

Vermächtnis in Gehofcn? Wem fallen diese 2000 Thlr. zu? Wenn ich vor ihnen

stürbe, würden selbige nach denen sächsischen Rechten nicht meinem Stiefbruder
allein zufallen? w. und ich bin allzeit Dein treuer und Dich liebender Vater

Elm>5tei».

Nni 1774. Urem lieber Lohn! Dein Schreiben vom s. April ist

sehr lange unterweges gewesen und erst mit letzter Post eingelaufen, indessen freuen

wir uns alle herzlich, daß Du unter göttl. gnädigem Beistand gesund und munter

in Leinnngen angekommen bist rc. In Ansehung des Verwalters habe ich gegen

seine Ehrlichkeit nichts, ich will das Beste davon glauben; die Ausgaben aber, so

er in Rechnung bringt, übersteigen meine Begriffe, so wie selbige die Einnahme

übersteigen, und sehe ich nimmer ab, daß das Ende gut sein kann. Ich soll jährl.

so viele Zinsen und Xliinsntgtions bezahlen, zu Gerste bar Geld geben, um

brauen zu können und vom Gute nichts wieder einnehmen, das ist ja erschrecklich.

Alles was Du mir hierüber anführest, überzeuget mich noch nicht, daß ich künftig

meine Interessen ec. ans dem Gute ziehen werde, vielmehr sehe ich zum voraus

wohl ein, daß ich alljährl. werde aus meinen andern Rütteln alles bestreiten

müssen, folglich Leiuungen mir zum Ruin sein und bleiben wird, wofern nicht

eine andere Einrichtung getroffen wird, daß ich wenigstens soviel von Leinungen

ziehe, als ich zu Bestreitung der Zinsen und Klinwntgtions nöthig habe; ich hoffe

demnach, daß Du Dir alle ersinnliche Rlühe geben wirst, um alles in diese Wege

zu richten. Der wenige Vorrath von Getreide, so noch auf dem Boden liegt,

kann den Kohl nicht fett machen, und überlasse ich es Deiner Anordnung, ob

selbiger beibehalten werden, oder verkauft werdeu soll, da man alle Hoffnung zu

einem gesegneten Jahre hat und keine Theuerung zu vermuthen ist. Zu einer

Verpachtung bin ich selbst geneigt, suche Du selbige mit dein Hrn. Loimnissions-

Rath zu stände zu bringen und mir einen richtigen Anschlag zu meiner gppvobgtion

anzufertigen, ehe ein Zuschlag geschieht, und überschicke mir solchen.

Ich habe mit dem Rath Ruäiotk wieder nichts abgemacht, als ihm geschrieben,

er möchte sich dasjenige ansetzen, was ihm als Iustizamtmann zukomme, ich über-
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ließe ihm solches, außerdeme aber möchte er sich vor das verflossene Jahr noch

ein äouesnr von 50 Thlr. ansetzen, um ihn zum Fleiß und Eiser vor mich zu

bewegen ?c. Der Verwalter bringt seit dem (. Januar bis 23. Febr. schon wieder

in Rechnung Dienstlöhne ?c., Holzhaulöhneac. und Wirthschaftsausgaben w. Darum

muß ich eine spscnücius Rechnung sehen ?c.; thut die Rechnung in ein ?c. Aästche??

und frunc^nirt solches bis Frankfurt an der Oder über Leipzig, Herzberg und

Beskow oder über Wittenberg, kann mich solches noch bei Graudenz, wo wir

den S. u. Juni im Lager sein werden, um die Asvns zu Yassiren, treffen,

würde es nur viel Hostgeld ersparen, indessen lasse mir alles gefallen. An den

Schichtmeister schreibe ich hierbei. Dn mußt die Ursachen, welche mir die blnbrs-

priss von Leinungen dieses Jahr so schwer gemacht und welche solche mir noch

serner schwer machen, aus dein Wege zu räumen suchen. Du bist sa von mir

darzu autorisiret und befehliget, und ich werde Dir, was darzu fehlet, nöthigen

Falls schicken. Weine Absicht gehet dahin, Euch beiden Brüdern Leinungen,

die Hütte, Lehnstämme und die Antheile an GeHofen nach meinem Tode frei

zu lassen ohne Schulden und vor die Lottchen ein proportionirtes Aapital zu

sammeln, welches aber in Leinungen oder aus GeHosen bis zu ihrer etwanigen

Berheirathung und Beerbung stehen bleiben soll und ihr nur jährl. die Interessen

davon bezahlet werden sollen. Daß ich dieses mein Borhaben zu stände bringe,

mußt Du alles Mögliche darzu eoopsi'iren. Ich schicke nun dem Rath Rnälotl'

gegen die ersten Tage des änmj noch s800 Thlr.; dann hat er von mir bereits

6(00 Thlr. ohne meine dortigen Asveimss erhalten, welche er nebst dem

Bstsrlaliischen Aapital und der Frau v. Aaubbsr^, auch was seither vor

ineinen sel. Bruder eingegangen ist, gehoben hat ?c. Was die Maßregeln, so Ihr

wegen unserer Schuldforderungen genommen, betrifft, approbire ich solche in ihrem

ganzen Amfang ?c. Was Du von dem Hrn. Weihbischof v. Climen schreibst,

will zu bewerkstelligen suchen und sehen, ob er etwas in der Sache thun kann.

Wegen der (000 Thlr. Legatengelder von den Schwestern, so mache Du diese

Sache mit ihnen in meinem Namen ab. Hr. Nartäui kann als Auszahler dieses
Aapitals im (Protokoll benamt werden ?c.

Das Urtheil in der Werther'schen (lonourssache habe erhalten, ohne daß

Hr. Uartnni umständlicher dabei Nachricht gegeben. Bon Hrn. tlommismons-Rath

Brauer habe nichts davon erhalten. Die 5000 Thlr. betreffend, so sind selbige

von denen Herren v. 'VVertllsru eoussutiret, folglich kann ich weder vom Aapital,

noch Interesse bis jetzo zu was verlieren, die übrigen Hosten habe ich zu ihrer

beiderseitigen ltlcpäpaAk und Nnterrichtung hcrgeschossen. Sollte ich dennoch etwas

daran einbüßen, so halte mich dieses Verlustes wegen an ihr Eigenthum in Sachsen,

sprich nur hierüber mit den? Hrn. Aommissions-Rath und sage ihn? diese meine

Meinung und ich lasse ihn bitten, die Original-Dokumente wohl zu verwahren und

davor zu sorgen, daß die Bezahlung so balde möglich geschieht. Ich hoffe, er wird

mein Recht behaupten und mir nichts vergeben. So sind die Umstände, wie ge¬

meldt, die ich allemal eidlich erhärten kann, und Hrn. Brauer sind sie hinlänglich

bekannt. Schaffe mir nur Nachricht, was vor Lehn und was vor Allodium äs-

elariret worden ist ?c. Wegen des Holzes richte alles zum besten Bortheil ein :c.

An die Insel viel zu wenden, ist freilich nicht rathsam ?c., die Thorheiten (Glocken¬

spiel zc. zc. auf der Insel) läßt man eingehen und sucht nur alles nutzbar zu machen,

den? Wasserlauf muß Raum geschafft werden ?c. und das Röhrwerk nach de???

Schloß ist eine nöthige Sache zu unterhalte??. Hier ist noch alles in stak?? cM>,

außer daß der Lieut. v Ls^äliii; gestorben, (lapit? v ^Vittsn ist versorgt und

llospknsr ist (lapit. Der Hr. (ilsn, Sie u. d. Hrn. Majors grüßen Dich herzlich.

Maj. v 8<mtt,erl?si?n, Xraelit, und (lapit,. v. Üolitmib? besonders. Der Major

v. Araebä ist aus Werbung kommandirt, gehet von Graudenz ab und wird ver¬

mutlich Dich ii? Leinungen besuchen ?e. An Hrn. Narbini kann nicht schreibe??,

sxansire mich, ich habe alle Hände voll mit de??? Ae^'t,. zu thun und bin wegen
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allenthalben, besonders an Better Leopold rc. Dein treuer Dater

Elnrstci».

1'il«e^ 25. (letz. 1774. Die Ausgabe des Hrn. Rath belaust sich bis Ioh.

dieses Lahres an 72OV Rthlr., worzu ich ihine über 7L»Ot) Thlr. aus ineinen

sonstigen Revenue« und bar ussiAniret. Hieraus kannst Du Dir einen kleinen

Begriff machen, wie nöthig es ist, mit vor allen Dingen daraus Bedacht zu nehmen,

daß alles mit Leinungen in Ordnung komme und ich in stand gesetzt werde,

meine alten Revenue« wenigstens zu nutzen und zu gebrauchen. Dann was Helsen

solche Güter, die das Wenige, was man noch haben könnte, ausfressen und den

Gigenthümer ruiniren. Ich gebe Dir dieses alles zu bedenken, damit Du vor allen

Dingen daran arbeitest, daß die Sache mit Leinungen aus den Fuß komme, daß

ich wenigstens die Interessen und Klimsntzutzions daraus ziehe.

Die Werther'sche Angelegenheit betreffend, so muß man Geduld haben, so

lange man sich noch über kein Unrecht beschweren kann; dann die ^ppnllntzion einem

jeden freistehet :c. Freilich werden die Uerren die Hache so lange als möglich zu

tzrniniren suchen :c. Uut meiner Gesundheit ist es ziemlich, doch nicht völlig,

woran thcils Jahre, theils bekannte Sorgen und Berdruß schuld haben. Gott helfe

alles überstehen, in dessen Schutz, Gnade und Beistand Dich erlasse und bleibe Dein
treuer Bater Eber,stein.

28. Rnv. 1774. U1. I. S. Uut Berlangcn habe ich dieses Wal auf

ein Schreiben von Dir gewartet, welches endlich mit letzter j?ost vom 24. 8br. llutzirt

eingelaufen ist :e. Deine Ulutter und sämtl. Geschwister ?c. sind mit mir anjetzo

gottlob gesund, und ineine Kräfte des Leibes haben sich seit 2 Ulonaten wieder

ziemlich eingefunden. Der Hr. tzlnnnrnl, dessen Frau Gemahlin, der Hr. Ulajor v.

^,pnnl)uro' und v. Ltzntztzkrlwiin, sowie alle Bekannte und guten Freunde machen Dir

ein Llmnzll., auch hat sich Hr. Uiajor v. Rnlleinnill kürzlich auf eine freundschaft¬

liche Weise nach Dir erkundiget w. Was nun unsere wirthschaftlichen Angelegen¬

heiten betrifft, so ist es mir recht angenehm, daß Ihr in Leinungen mit Hrn.

Brauer zusammen gewesen. Was nun die Berpachtung von Leinungen betrifft,

so :c. zc. wäre mir lieb, je eher je besser diese Angelegenheit ins Werk zu setzen rc.,

wobei man wohl in Grwägung setzen muß, daß der Pachter auch bei einer klugen,

guten Wirthschaft bestehen und zurechte kommen kann. Der Anschlag selbst ist mir

zu dunkel :c. Warum bleibt man nicht bei denen Kammerprincchnis, wo die Aus¬

saat gerechnet wird und was gebauct werden kann :c. :c. Wie glücklich würdet

Ihr sein, wann Ihr nach meinem Ableben alles reine und in Ordnung finden

möchtet. Du sollest demnach alles Wögliche beitragen, daß alles noch bei meinem

Leben in Ordnung käme, und denen nicht das Wort reden, die niemalen an was

anders gedacht, als wo sie nur Geld herkriegen wollen, es leide darunter, wer da

wolle. Solltest Du Dich wohl auf solche Gedanken bringen lassen, mir anzurathcn,

daß ein Kapital auf GeHofen erborgt und aufgenommen werde, um der Hütte

aufzuhelfen? Weißt Du nicht, daß GeHofen ohnveränderlich und zur Aufrecht¬

erhaltung des Gberstein'schen Wannsstamms ist und daß keiner hiervon etwas

verthun und durchbringen kann? Bimmer werde ich darin willigen und wann Du

ineinen Verlust von Leinungen noch so hoch machst. Und wie hat der Schicht¬

meister sich unterstehen können, die Grbschaftskasse zum Behuf der Hütte anzu¬

greifen! w. Lasse nur einen jeden Geld schaffen, ich werde das, was auf mich

kommt, schon auch herbei schaffen, es ist purutz. Die Herr» Bettern bezahlen, was

sie all Lu««mn schuldig. Hiermit kann ein groß Loch zugestopft werden, und endlich

müssen sie es doch thun. In der Wansfeldischen.Sache muß man etwas treibend

sein, damit solche ja nicht ins Stocken gerathe :c. Übrigens bleibe Dein treuer Bater
Eberstem.

21. ledv. 1775. W. l. S. Dein Schreiben vom 24. I)ee. habe ich

erhalten und wir haben uns alle Deiner guten Gesundheit gefreuet; doch das weißt
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Du ohnehin, Vor die überschriebenen Nachrichten danke Dir, wie auch vor die ver¬
schiedenen Unismnwmsnts über die dortigen Umstände, Ich sehe daraus Deine voll¬
kommene gute Ginsicht in alles, indeme Du alles weitläuftig clötuilliret hast, ohne
auch nur das Geringste dabei zu vergessen, und Du hast ganz recht. Es thut mir
aber recht leid, daß mein voriges Schreiben Dich in gewisser Absicht so weitläuftig
gemacht hat, und ich finde mich fast verpflichtet, um mich und andere aus dein ge¬
schöpften Verdachte zu setzen, mich deutlicher zu sxplioiren, als ich es vielleicht in
meinen, vorhergehenden gethan. Grstl., wann ich von Int«rö83ö geschrieben, so ist
die Meinung von Deinem und nicht von meinem gewesen. Vor mich kann nicht
viel Intersssö in der Welt mehr erwachsen, ich rechne auch auf gar keines. Daß
ich mich zum Sklaven mache unter Sorge, Mühe und Bekümmernis, um meine
Rinder in dem Stande zu hinterlassen, daß sie nicht andern Leuten zur Last fallen
oder beschwerlich fallen dürfen, das ist mein Inwrss3ö. Und wer wollte Dir hierin
den Gifer absprechen? Dann in sofern Du etwas thust und Gifer für mein Inder-
S88e beweisest, so giebst Du Zeugnis, daß die Liebe von Sich selbst anfängt. Was
Du von Schlingen schreibest, welche Dir gelegt werden und worden sind, ist mir
ganz fremd. Ich sollte hieraus urtheilen, daß Du Dich mehr vor Deinen Freunden,
als Feinden fürchtest, der letztern kenne ich gottlob keinen. Daß man sich aber
mehr für Freunden als Feinden fürchten soll, gehöret für solche Leute, die alles für
Freund ansehen, was ihnen und ihren Lkntinmnts und Vorurtheilen schmeichelt und
mit ihrem Untursll lmrmoniret. Leute, die die Meli kennen, wissen sich ihre Freunde
wohl zu elwisiren und suchen nichts in der Vielheit. Sie wissen, daß rssllk und
wohldenkende Menschen selten sind, sie rechnen demnach nicmalen auf eine vollkom¬
mene Treue und Grgebenheit derjenigen Menschen, welcher sie sich zu bedienen in
der IVelt ohnumgänglich genöthiget sind. Gin Weiser sagt, aus zwei Nbeln muß
man das beste nehmen, wenn es nicht zu ändern, sondern nothwendig ist, und man
muß dennoch wissen, selbst aus dein Abel einen Nutzen zu ziehen oder Gutes zu
machen. Die Träg- und Langsamkeit der Leute im dortigen (Iliunr ist mir bekannt,
ich bin müde, die Federspannungen zu sxereiren, weil ich sehe, daß alles nichts
hilft, daher ich gehoffet, Du würdest den Spanner zuweilen ansetzen und schon einige
Arbeit zu übernehmen durch Anpurreu und selbst Hand ans Werk zu legen, weil Du
so nahe bist. Da Du aber geheimnisvoll über alles schreibst und zuletzt sagst: und
es können meine Hinreisen ohnedem nicht viel Nutzen schassen, so sehe
ich auch hier, daß die liebe Geduld und daß ich mir auch ferner den Nittel nicht
zerreiße, das Beste bei der Sache ist. Gott gebe, daß ich nur niemaleu nöthig
habe, Guch aus meine Vermögensumstände zu weisen und zu führen, dann ich vor
mein Theil habe gottlob gelernt, mich zu behelseu von Jugend auf. Gbwohlen
wenige gute Wirthschaster sein, welche zur Gbersleinischen Familie gehören in denen
zwei letzten Generationen, so habe ich doch von Jugend aus gesucht, mit dein aus¬
zukommen, was ich gehabt, und immer noch etwas übrig zu behalten, sonsten würde
ich Guch in denselben Umständen haben lassen müssen, worin ich von meinem Vater
gelassen worden bin, ohne daß Ihr Ursache hättet, unzufrieden zu seiu. Ich fordere
also nichts Unbilliges, wann ich verlange, daß Du Dich Deines eigenen und Deiner
Geschwister Wohl und Intsi'k33ö bei dieser Gelegenheit annehmen sollst, da Du noch
so nahe bei der Hand bist und ich nicht selbst gegenwärtig bin, aber wohl einsehe,
daß, wann Du die Sache nicht treibest, alles auf die lange Bank geschoben wird.
Ist Dir hierin einer oder andere eontrsir, so schreibe nur offenherzig, damit ich
die »öthigen Ulaßregcln nehmen kann. Das Hllojekt, Gelder aus GeHofen aufzu¬
nehmen, kann ich aber nicht vor vorteilhaft ansehen; und weil ich solches schnur¬
stracks gegen Guer künftiges IntörLLLs halte, so hat mich dieser Vorschlag auf die
Gedanken gebracht, daß die Herren Dich durch eine falsche Vorstellung darzu ver¬
leitet haben möchten. Rein Ulensch aber hat sonsten mir etwas gedacht hiervon
oder Dich bei mir zu verkleinern gesucht, ich höre gottlob noch nichts anders von
Dir, als lauter Gutes. Gott erhalte Dich dabei. Gesetzt man wollte auf Ge-
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Hofe» Geld aufnchnie», welches der Wunsch derer Herr» und des Dom-Lustms
ist, ustd welche genie sehe», daß ganz GeHofe» verkauft würde, weil sie keine Fa¬
milie habe», so würde meines Grachtens die Hütte dennoch nicht in bessere Um¬
stände kommen, weil 5000 THIr. nur ihren Untergang in etwas verschleisen und
ausschieben würden, das rechte Fleck aber ist noch nicht gehoben. Die Gefahr, in
welcher man jetzo stehet, bleibet noch innner vorhanden, und hat man erst einmal
GeHofen augegriffen, so wird solches auch in der Zukunfte die Bothwehr sein
sollen; auf die letzt ist GehofenH weg und die Hütte ist eben in schlechten Um¬
ständen, und überhaupt ist es thöricht, etwas Gewisses aufzuopfern gegen etwas Un¬
gewisses, wann man nicht gewiß vorher den vortheil erwarten kann und versichert
ist. Ger Dom-Lustms schreibt mir unterm (0. vocm „Aus Sachsen habe lange
Zeit, wenigstens von Anverwandten, nicht das mindeste zu hören gehabt und was
ich auch sehr selten von dein Schichtmeister vernehme, ist eben auch nicht tröstlich;
ich wünschte wohl, daß mein liebster Hr. Vetter balde wiederum dahiu kommen
und die Angelegenheiten selbsten könnten besorgen Helsen, mir bleibt nichts übrig,
als auf Gott zu hoffen und ihn um seinen Segen anzuflehen." — Ich habe ihme
hierauf geantwortet, die Reise nach Sachsen? wäre zu kostbar und ich sähe auch
nicht ab, daß selbige viel fruchten könnte bei denen jetzigen Umständen, auch hätte
ich überdem einen gar zu geringen Antheil an der Hütte, als daß ich gute Vor¬
schläge durchsetze?? könnte. Ob er nun darauf serner etwas gedenke?? wird, wird
die Zeit lehren, da???? er noch nicht alle meine Vorschläge abgewiesen hat. Ich
glaube vielmehr, daß er sich näher eingelassen, wann der Schichtmeister ihm nicht
goldene Berge versprochen, die er ihn? nun schaffen kann.

Was die Herren in? Dorfe betrifft (Mitglieder der Wvlf-Dietrich'schen Branche),
so sehe ich ganz wohl ein, daß ihre Umstände es jetzo nicht erlauben, weder ihren
Lehnstamm zu complottstren, noch ihre und des Ucajor Wols's Schulden zu be¬
zahlen; unterdessen muß man doch zuweilen sie daran erinnern. Ihren Lehn¬
stamm betreffend, so ist es natürlich, daß wer von denen Lehnstämmen mit pur-
täeipiren will, selbst einen Lehnstamm haben muß; ist aber Iaucha einmal fort,
woher wollen sie solchen ersetze?? und die Schulden des Ukajor Wolf bezahlen?
daher kann man ihnen die Auskündigung der Z000 THIr., so für ihre Schwestern
ii? GeHosen stehen, immer hindern, dam? diese sind Unterben des sel. Ulajor
Wolf gewesen. Es ist an deine daß, wann die ^,'gtel Lasso alle ihre Schulden
bezahlt, so bleibt die Vste'l Lasso dennoch der Stein des Anstoßes. Und warum
sollte man vor den Dom-Lustos Geld aus GeHofen aufnehmen? welches er doch
der Familie einmal lassen muß. Lasse er Geld schaffen oder seinen Antheil esäireu.
Je größer die Noth mit der Hütte wird, je besser es ist, man muß deuken, sie
wäre gar nicht. Endlich muß die Sache doch eine andere Gestalt gewinnen und
man muß nicht zugebe??, daß die Gelder der Erbschastskasse vor selbige oiuplogstret
werden. Solche müssen getheilt werde??, ein Haben ist besser, als viele 'Kriegen.
Wolle?? die Herren aber billig sein, so lassen sie ihre Theile stehen zu Bezahlung
ihrer Schulden. Warum soll ich aber meinen Antheil missen, da ich nichts schuldig
bin. r?ber dieses muß ja die Hütte etwas abwerfen, dann hat der Schichtmeister
schon einige Tausend auf die ^Htel Lasso abgestoßen, so muß er ja nothwendiger
Weise mehr aus die ^/ztel Lasso abgestoßeu habe??. Wann Du nach Leinungen
kommst, so lasse Dir die Rechnung vorzeigen. Die Bergleute müssen vor allen
Dingen bezahlt werden, der Rest aber muß immer angewendet werde??, um Schulden
zu bezahle?? und dies so lange, bis alles bezahlt ist. Es ist besser, daß die Schuld¬
ieute schreien, als daß der Bergmann klagt. Hierauf muß der Schichtmeister
scharf angewiesen werde??. Was hat es dann für Bewandnis wegen der noch
unbekannten gesährl. Verfassung der aecMsitäcm und Belcihung des Bergwerks,

ch Das heißt das den Mitgliederl? de? Neuhäuser Linie zustehende Harrasische und Trebraische
Gut zu Gehlsten. Der Hacken- oder Domhof zn Gctofcn, welchen die Nachkommen des Domherrn
A A. v. Eberslcin besaßen, war nicht schuldenfrei.
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welche niemand weiß als der .-^rellivarius Klunger? Gewiß ist es indessen, daß
wann der Unmündige des Grafen Antheil erben will, er auch die daraus haftenden
Schulden bezahlen muß.

„Was nun den Artikel Deines künftigen Fortkommens betrifft, so setze ich Dir
die Gedanken eines sehr vernünftigen Riannes und guten Freundes hierher; derselbe
hat gar solide Ansichten und stehet in großer Konnexion. Gr schreibt Folgendes:
,. . das Beste würde sein, wenn der Herr Sohn resolvirt, sich in der praxi unserer
Landesrechte zu habilitiren, und zu dem Gnde entweder hier in Berlin beim Kammer¬
gericht oder auch bei der Regierung in Königsberg ein paar Jahre als Re-
fercndarius in Droekksnalibus arbeitete, dann dies ist jetzt in unseren Landen die rechte
pflanzschule für junge Herren, aus welcher sie hiernächst in hohe Kollegin als wirkliche
Räthe mit einem ziemlichen Gehalt versetzt werden, und könnte der Herr Sohn nach
bestandener Kapaeität alsdann bei der Riagdcburger oder Halberstätter Regierung
als Regierungsrath placirt werden, um von denen dortigen Gütern nicht zu weit
entfernt zu sein. Dieser Plan ist solide in aller Absicht, wenn nur der Herr Sohn
nicht zu sehr zu Millionen allnirss neiget, worzu große Ruttel und reiche Familien
gehören, außer man ist mit dem Runister oder denn Fürsten und dessen pause sehr
wohl bekannt und kann viel Dienste thunä — Nun will ich noch dies dazusetzen; ich
lasse Dir völlige Freiheit, in der großen Zuversicht, daß wann Du mit Gott Deine
Sache ansängst und denselben um seinen Gnadenbeistand bittest, Du schon in der Welt
fortkommen wirst, nur bitte ich, trachte nicht nach hohen Dingen. Kannst Du der
Führung Dich in wahrem Zutrauen überlassen, wirst Du allemal sicherer und besser
fahren. — Hier im Lande kann man sein Glück auch machen, wer nur etwas gelernt
hat; es ist ein großer Unterschied an einem kleinen Hofe in einem so weitläufigen
Reich; doch hast Du völlige Freiheit, Gott öffne Dir eine Thür. Beim Kannner¬
gericht in Wetzlar ist nicht das liebe Brod, beim Rcichshosrath, der kann mehr
sein, allein wie wäre da hinein zu kommen? Rut der Zeit läßt sich alles machen.
Wenn man nur erst den Ansang im Kleinen gemacht hat, hernach findet sich alles
Weitere fast von selbst, der erste Grundstein muß nur mit Fürsichtigkeit gelegt werden.
Ziehe vernünftige Leute, welche die Welt gut studirt haben und solide denken, zu
Rathe: es kann Dir dorten an solchen Leuten nicht fehlen, nur vertraue Dich nicht
der Zugend, worzu junge Leute mehr Vertrauen haben, als zu alten erfahrenen.
Hast Du niemalen Gelegenheit gehabt, mit klugen Leuten darüber zu sprechen? oder
mit solchen, welche die Höfe kennen. Allein es ist doch auch Vorsichtigkeit dabei nöthig,
denn selten ist der RIensch ganz affektenlos, er kann viele Privatursachen, auch Ab¬
sichten haben, von diesem Gutes und von jenem Böses ki vies versn zu sprechen.
Soviel sage ich nur nocb, wann Du willst im Brandenburgschen emploirt sein, mußt
Du Dich eine Zeit lang in ilnlls aus der Akademie ausgehalten haben, oder dein
Vorwurf ausgesetzt sein. —- Wie viel glaubst Du wohl nöthig zu haben, ein Zahr
Dich etwas umzusehen, und Dich an einigen Höfen, als z. G. Dresden oder
Weimar, Gotha, Kassel, Baden bekannt zu machen? selbst in Wetzlar würdest
Du die dasige Verfassung kennen lernen können, wann Du bei einem kurzen Auf¬
enthalte Dich um den Löhnberger Prozeß erkundigest bei einem gewissen Rath
Rnälatk daselbst, welches ein sehr kluger Riann ist und große Gonnaissance hat. —-
Zch sehe aus Gott, welcher alles vermag, und wann es zu Deinem Besten, wird
Gott schon auch hier Rath schaffen, sowie Gr bisher gethan, oft ganz wunderbar.

Wie steht denn die alte Schuldsache in Dresden? Der Runister v. iZorole ist
ins Vireoiorimn gekommen rc. Was habe ich wohl Brauern gethan, er muß
böse auf mich sein. Zeh habe ihme vorm Zahre und vorher geschrieben, er möchte
mir schreiben, ob es wohl gethan wäre in der Wertherschen Sache, wann ich
mich an den Rimstwk v. Fürst, welchen ich kennen gelernt hätte, wendete, und ich
könnte nur gerechte Hülfe versprechen. Als ich auf diese und andere in eben dieser
Riaterie und meine Leinungschen ntimren einschlagende Briese in acht Rionaten
und länger keine Antwort erhalten, so wollte doch gern die Lage der Sache wissen
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und schrieb an den lAmninnl - Rath Karek, er möchte nur doch schreiben, wie die

Sache stünde, ich hätte vernommen, daß ein Urtheil in l) alberst ad t herausgekommen,

welcher mir das Nrthel schickte, vors erste habe ich in dieser ganzen utkümv, welche

mir so sehr ans herz geht, nur einen einzigen Brief von ihm. Da ich nun weiß,

daß er sehr viele atkairss und nicht gerne schreibt, so geschähe es aus guter

Nleinung, durch Hrn. Alewolc, der nur ohnehin soviel näher liegt, Nachricht einzu¬

ziehen, vors andere ist mir Nnrele ja verpflichtet als mein Sachwalter und kann

sich nicht entbrechen, meinem verlangen Gnüge zu leisten, und Gott weiß es, ich
habe keine andern Gedanken darbei gehabt und anch noch. IVill man einein

dienen, muß man es thun, wie es recht ist. Gin Mann, der wie ich die Ordnung

liebet und nicht ins Gelag hinein lebet, will von seinen Umständen ofte und allzeit

unterrichtet sein und kann sich darin nicht begnügen, ofte anzufragen und keine

Antwort zu erhalten. Gewiß eine possirliche Sache, platterdings von anderen ab¬

hangen, die gleichwohl von uns vor ihre Dienste bezahlt werden, welche sie uns

leisten und uns zu leisten versprechen. U?er kann sich auf solche Leute verlassen,

die uns so unbillig behandeln? Suche doch die Sache recht zu erfragen, was dann

eigentlich die Ursache seines Stillschweigens ist. Der Schichtmeister will seine

Lupsrklngheit zeigen, wann er erst eine von allen gleichförmige Anweisung

über des Graf sein Antheil Lehnstamm und InäkumisaUonZ-Liapiknl von dem

sel. Berghauptmann und Major MiIHelm haben will. Gs verstehet sich von

selbst, daß nunmehro diese beiden Lehnstämme und Inäenmiskckions - L!aMg,ls

nicht mehr in 5, sondern in die noch vorhandenen H Branchen getheilt werden,

da die 5te ausgegangen und nichts davon haben oder ziehen kann. Bei Deiner

Uberkunft sage Hrn. R. Rnälotst daß er den Hrn. Schichtmeister zurechte weisen

und die Sache in Ordnung bringen möchte. Ich bleibe Dein wohlwollender freund
und Vater Ebrr.stciu.

Niii'2 1775. Dein Schreiben vom 8. Febr., welches fast einen Monat

unterwegs gewesen, kam den h>osttag darauf, als ich an Dich mein Schreiben ab¬

gesandt hatte. Gs hat uns alle recht herzlich gcfreuct, Deine Gesundheit und

Munterkeit daraus zu ersehen, Gott wolle Dich ferner in feiner Gnadenregierung

erhalten rc., damit wir noch viele Freude an Dir erleben, worzu Du uns die beste

Hoffnung giebst :c. Meine Gesundheit fängt an, immer veränderlicher zu werden.

Indessen, wird es Gott vor mich nützlich sehen, kann er mich noch wohl erhalten

unter so vielen Gemüthsbedrückungen, welche er in meinem Alter über mich kommen

läßt, unter welchen die eliiean6N8ö L'oneurs-Sache des boshaften Aeyser mich am

mehresten mitnimmt, da ich mich in so einen höchst unangenehmen Droesss mit

seinen Osäitoribns verwickelt sehen muß vor die gute Absicht, welche ich vor den

garstigen BnuMsrouteur w. gehabt, worzu noch kommt, daß ich mit Leinungen

befürchten muß, daß mir solches das wenige vermögen auffrisset. Grwäge es nur,

ich habe theils bar, theils durch Anweisung bereits über 5000 Thlr. hinein gesteckt

und noch nicht einen Gr. von allem gezogen, und allem Ansehen nach werde ich

in meinein Leben auch nichts davon ziehen, da die Ausgaben mit der Ginnahme

in Rechn. bnlaueiren und ich die Zinsen der OnpitMa und ^.linmntnbions unter¬

dessen aus nieinen Nutteln herschaffen muß, welche jährlich Thlr. s2 Gr. ohne

die Zinsen meiner 600 Thlr. und der über 5000 Thlr., so ich bereits drin habe,

betragen; erwäge selbst, wie mir hierbei zu Rinthe sein kann. Gs ist also kein

NAmder, daß der Graf (d. i. General Friedrich) äoLpörat, alles hat liegen lassen :c.

Gott verhüte, daß es mir nicht auch so gehet. Indessen will es noch ein Jahr

ansehen, auch das Kapital der Jägermeistern abzahlen, das kommende Jahr

aber muß es besser und ordentlicher gehen, oder ich äodarrassire mich davon, dann

die Ausgaben ja ganz erschrecklich übertrieben sind. Nächstdem habe einige Nonidg.

hierbei geleget; und dem Verwalter sage nur, daß falls er länger in meinen?

Dienst bleiben will, muß er der von ihm angelobten Insbrnet-ion Mnelnsll nach¬

kommen und ich erwarte eine Kpeoiücine-Rechnung von ihm w.
4S
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Die Einlösungssache wegen Rothe mußt Du zu stände bringen w. Ich thue

die Einlösung nicht als Erbe des Wajor Wilhelm, sondern als <?kL8ionu,i'iu8 des

Hrn. v. Uuu8sn, und weiß ich nicht, was die Worung'sche Branche dagegen ein¬
wenden kann :c. Den Gedanken, welchen Du nur im Herbst wegen der

Theilung des Forstes und Verpachtung der Jagd überschrieben, solchen überlasse

Dir auch zur Erfüllung zu bringen und wollte ich bei dieser Gelegenheit gerne

meinen Reinhard als Jäger ansehen w. Trägt das Backhaus dann so viel, daß

Nutzen bei der Einläsung ist? w. :c. Der sel. Bruder ist nur noch einige (00

Thlr. schuldig. Diese werde von der Hütte erst einkassiren, hernach kann man wegen

dessen Tochter einen Schluß nehmen. Die Sache wegen der (000 llchlr. l6»Ät,i8

meiner beiden Schwestern, überlasse Dir bei Gelegenheit Deiner Gegenwart in

Meinungen in Ordnung rc. zu bringen :c. Wie werde ich aber einmal wieder zu

meinen (000 Thlrn., so ich der Frau v. E. und Frl. v. ^.U886in (v. d. Wolf-Diet-

rich'schen Br.) gelehnt und wovor die beiden Herrn Hauptleute (Leopold u. Albr.) sich

verbürget, wieder kriegen? Hierüber denke nach. Die (000 Wsl-, so ich dem Insut,,

in Worringen gelehnet, stehen wohl auch in Gefahr, wann selbige nicht künftig

eomp6n8krnäo bei der Einlösung von Hörle angewendet werden können.

Daß Hr. Uurtiui die vokation ausgeschlagen, verbindet mich ihm auss neue.

Wann ich nur wüßte, wie ich ihn einmal mit der Zeit gut versorgen könnte und

wozu er etwa ineliniret, ich will gerne alles darzu anwenden, dieses versichere

ihn nur.

Was nun endlich die Schuldforderungs-Angelegenheit an die Graf¬

schaft Wansfeld sächsischer Hoheit betrifft, so habe ich gar zu wenig Kenntnis

davon, um darüber urtheilen zu können :c., indessen habe doch an den Hrn. Le¬

gationsrath v. Lorek geschrieben, ihnre im Namen meiner und der ganzen Familie

vor seine gute Dienste den verbindlichsten Dank abgestattet, ihn zugleich gebeten,

mir eine Nachricht von dem gegenwärtigen 8wtu ouusus zukommen zu lassen, mich

auch geneigtest mit seinem gütigen Rath zu unterstützen, was ferner und nunmehro

von unserer Seite zu beobachten, damit wir endlich einmal zu unserer so

lange aber vergeblich gesuchten Befriedigung gelangen möchten :c.

Wenn es was helfen kann, werde mich auch bei des Herrn Nimbus Gr. Aineksn-

8tsin vor die Sache portiren, dessen gute ^88i8tknes ich völlig hoffen darf:c. :c. :c.
Dein treuer Vater Gberstem.

I'ilse, 5. Uuji 1775. W. l. S. Ich habe Dein Schreiben vom 2^. Wärz

zurecht erhalten :e. In Beantwortung Deines Schreibens weiß ich Dir wegen der

Verpachtung von Lei nun gen und in Absicht des Vergleichs mit der Wann-

heimer Schwägerin nichts zu sagen, als daß ich Dir beide Sachen gänzlich über¬

lasse, solche mit Zuziehung des Rath Ruülotk so gut als möglich abzumachen und

zur Richtigkeit zu bringen. Die 30(10 Thlr. Koche wir ja hoffentlich auch ab¬

gemacht werden :e. Die GmtöHmgssoche von Rothe ist dasjenige, was nur

am mehrsten anlieget, ich wünsche daher, daß ich dieserhalb balde angenehme Nach¬

richt erhalte. Ist diese Sache gewonnen, so sehe ich mich in dem ruhigen Besitz

von Leinungen. Es ist freilich eine üble Sache, daß der durch die eigen¬

sinnigen gMebön des Sachwalters immer leiden muß ze. Der Roch muß indessen

ein böser Wann sein, daß er unsere Gegcnpart nur aufhetzet :c. Sie machen mir

wohl viel Weitläufigkeiten und verursachen mir viel Kosten, allein sie spinnen doch

auch keine Seide dabei. Das tinul ist davon, daß wir uns beiderseits in Aosten

bringen, dahingegen eine feiedsome Einigkeit ihnen so vortheilhaft, als mir sein

würde. Diese hat die Familie die vielen Jahre her ohngeachtet ihrer schlechten

Umstände noch erhalten; dann noch nie hat die Familie einen Rechtshandel

unter sich angefangen. Die jetzige Einrichtung der Hütte, wann niemand

Geld hergeben will, um die Schulden zu bezahlen, die einzige, um mit der Zeil

das Werk wieder frei zu machen, und wo Schulden sind und bezahlt werden müssen,

muß man aus keine Einnahme denken. Ich sollte aber glauben, es müßte in den
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drei Iahren auch schon ein Ziemliches abgestoßen sein, die Rechnungen des Schicht¬

meisters müssen solches auszeigen. Mas den neuen Schacht auf der Älorun^'schen

Seite betrifft, so hat der Geschworne es gut gemacht w., allein ich fürchte auch

hierbei, daß bei dem Hrn. Schichtmeister einige uttsetsn mit unterlausen und das

Gezanke immer ärger wird :e. Ich bin der Sache ganz müde und muß alles gehen

lassen, wie es gehet, und wünschte, daß ich niemalen in den ganzen Handel mit

Meinungen sntriret hätte, da meine wenigen Jahre, welche ich noch etwa zu leben

Habe, mir viel zu schätzbar sind, als daß ich selbige mit Zank, Verdruß und Unruhe

zubringen soll, wie es doch jetzo leider geschieht; denn hier habe auch den unan¬

genehmsten Prozeß wegen des bösen Keyßers mit dessen Oeäitcwes. Und der

Schelm, vor welchen ich so viele Jahre alle Sorgfalt verwendet, um sein Glück zu

befördern, trägt alle Späne zum Leuer und beweiset, die schwärzeste Seele zu haben.

Ich muß befürchten, außer l l/m fl., so wirklich weg sind, auch die 8/m fl., welche
noch im Maarenlager vorhanden waren bei seinein bmuzusronkö und welche der

hiesige Magistrat mir übergeben, auch zu verlieren und auszahlen zu müssen; sntin,

ich muß in meinen: Alter viel aushalten und Gott wolle mir aus meinem Kummer¬

leben helfen. Beim ersten Ausfall habe 9000 fl. eingebüßet. Es wird Dir noch

im Andenken sein, was im Hause bei mir erfordert wird; wie sauer es mir also

wird, ohne Schulden zu machen, alles zu bestreiten, kann Dir nicht entgehen.

Mas nun hiernächst Dein künftiges Unterkommen betrifft, so habe ich dar¬

über ineine Meinung bereits gesagt. Soviel in meinen Kräften stehet, will ich

gern zu Deiner Unterstützung hergeben. Du mußt aber meine UmständeH und

daß Du noch 2 Geschwister hast, von denen der eine noch gar keine Erziehung

hat, nicht aus den Augen lassen, denn diese kann ich ja nicht zurücksetzen und leiden

lassen. Eine Adresse von dem Meihbischof v. ^slunsn an seinen Bruder würde

wohl zu obteniren sein, wann ich in Zeiten davon benachrichtigt werde, allein ich

sehe auch, daß Geld dazu nöthig ist, wann man Höfe aufs Geradewohl bereisen

will, und dieses ist der Hauptknoten. Bisher habe ich alles mögliche hervorgesucht,

um Dir das Nöthige kournirmi zu können, allein wie sauer es mir geworden, ist

Gott bekannt, da ich von draußen ja auf keinen Gr. rechnen kann. Du denkest

überhaupt dein Anschein nach sehr hoch; ein junger Mensch braucht so sehr viel

nicht, er darf niemand zu Gaste laden; gehet er in Gesellschaft, warum muß er

spielen, wer zwingt ihn dazu, ein Lmninerekspiel aber kann keinen ruiniren, er

spiele dann hoch; die Trinkgelder kommen auch nicht so ofte, und hierin muß man

nicht zu hoch traben; vernünftige Leute lachen, wem: sich einer über sein vermögen

hierin, als in allem Hervorthun will; den reichen Alaun vorstellen und nicht viel

haben, bleibt allzeit Thorheit, und dieses insiunirot nicht. Der Major v. Kracht

kennet die Höfe nicht und bekümmert sich darum wenig, er kann Dir aber eine
itkeamiuuullutiou an den öon. lVuz-mt/ in Kassel geben, welcher Dir daselbst

Bekanntschast machen kann. Der Mann in Berlin, welches der Geheime Lecwökuir

Kecker ist, hat die Meinung, daß Du in Berlin eine Zeit lang Dich als Koksrön-

ckurins aufhieltest und sodann als würklicher Rath im UuKclkbur^solmn oder

Kulbm-stäcitsoliön im Iustizfachc plucirb werden könntest, und dieses ist mit den

*) Dem Obersten Karl kam nicht nur die Übernahme von Lcinungcn bedeutend höher zu stehen,
als kontraktlich auSbedungcn war, insofern er behufs der Erlangung der Cessio» von seines Mannheimer
Bruders anthciligcm WiedcrcinlösungSrcchtcbezüglich des Gutes Horla noch Schulden des verstorbenen
Grafen an seines Bruders Frau zahlen, auch sonst in manchen sauren Apfel beißen und in das Schloß
und die Ökonomie von Lcinungen, statt davon Revenuen zu ziehen, nur fortwährend bedeutendeSummen
hineinsteckenmußte, — er verlor auch außerdem durch den zweimaligen Bankerott des Kaufmanns Keyser
in Tilsit die bedeutende Summe von 13 000 Gulden und mußte dann noch 3000 fl. zu vcrlircn fürchten.
Von seiner Rate an dem durch schlechteWirthschaft überschuldeten Berg- und Hüttenwerke eine
Ncvcnüe ziehen zu wollen, daran konnte der an strenge Ordnung gewöhnte Mann nicht denken, denn er
hielt es für verkehrt, da auf Einnahmen zu denken, wo Schulden vorhanden sind und bezahlt werden
müssen, und konnte daher das einzige Mittel, das Werk mit der Zeit wieder frei zu machen, nur in einer
solchen Einrichtung finden, daß man von den Hüttcncinnahmen vor allen Dingen die Bergleute bezahle,
den Rest aber immer anwende, um Schulden zu bezahlen, und dies so lange, bis alles bezahlt sei.

4S»
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wenigsten Umständen verknüpft nnd kost nicht soviel, als Dein Drossel,, wogegen ich

sonsten nichts habe, als daß ich die Rosten dazu in meinen jetzigen Umständen

nicht zu schassen vermögend bin; kannst Du mir aber ein Hnanknm festsetzen, was

Du glaubest jährl. bis zu Deiner Unterkunft unumgänglich nöthig zu haben und

womit Du auszukommen gedenkest, so will ich solches von Dir erwarten und sodann

meine Resolution geben, dann aufs Ungewisse kann und werde ich nicht sntrirsn,

genug, wann ich thue, was ich kann, und damit mußt Du vernünftiger Weise

zufrieden sein. Gott kann seinen Segen zu Wenigem geben und vor Dich als der

beste Vater sorgen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Es finden sich nicht sehr

viel Leute, die in ihrem 23. Jahr schon versorget sind. An Ukksrsnä-rrins in

Rönigsberg zu werden, hat niemand absolut gedacht und hiervor bin ich selbst

nicht. Daß Du Dich in Dalle insoribireu lässest, ist dennoch aus alle

Hälle wohl gethan. Daß die Welt freilich jetzo auf die rothe Absätze sieht und

mancher Windbeutel ankommt, ist bekannt, allein es ist die Hrage, ob ein solcher

sich lang souteniret, dahingegen ein solider, gelehrt- und geschickter Wann

sich allemal eonservlren und bei der vernünftigen Welt gelten wird, und Du

urtheilest richtig, wann Du sagest, man thut an? besten, die Augen zuzudrücken und

einer höheren Fügung sich zu überlassen und anzuvertrauen. Gott bewahre Dich
für Galster's Streiche, dessen Schicksal sehr gelinde ist, von diesem Rxempel kann

man nicht auf den ganzen st)r. Dienst schließen, jedoch ist das auswärtige Hach

platterdings vor keinen unvermögenden Wann sowohl in j?r. als anderen Diensten.

Der österreichische Dienst mag in dem Reichsfach gut sein, wann die Religion nicht

im Wege, worauf bei ihnen als in Nannl?ein> sehr gesehen wird. In? Reich ist

außer Dassel, Varinstaät, Lallen, und Oranien-Rassan wenig zu eonsilleriren, Dlotlia

und IVeiniar, besonders letzterer, kann eonsillerable werden. Im st)r. Iustizfach

hat man Brod bis an sein Ende des Lebens, wann man nur erst einmal plaeirt

ist, welches in etwas mehr als einen? Jahr gewiß geschehe?? könnte, doch hast Du

Deine Freiheit, ich will Dich zu nichts zwingen, nur wäge alles nach Deinen Um¬

ständen ab. Es ist besser, klein anfangen und groß aufgehört, als groß angefangen

und klcii? aufgehört. Gott wolle Dir in Dein Herz einleuchten, was das Beste ist,

und Dir zugleich das Beste wählen lassen, ich hoffe und glaube, Er wird es thun,

je mehr Du Ihm kindlich vertrauen wirst.

Deine Wutter und Geschwister grüße?? Dich herzlich und wünschen Dir, wie

ich, viel Gutes; sie sind alle gottlob gesund, außer der arme Rarl, der noch immer

offene Wunden an seinem kürzere?? Bei?? hat, worbei er aber ganz gelassen ist.
Nur schade, daß ich nicht einen tüchtigen Wann vor ihn bekommen kann,

lilartiul wäre ein rechter Wann vor ihn und er hat noch ohngemein

viel Liebe vor ihn. <Vb der Hr. Dom-Dustos nun, da der Bischof gestorben

ist, dieses Amtchen erhalten wird, muß sich balde zeigen, ich wünsche es ihm herz¬

lich, so gerne als mir, der ich es doch nicht verlange. Gott erhalte Dich gesund
und stehe Dir in allen? väterlich bei. Ich bleibe Dein treuer Vater Glnn'Btcm.

^lilse, 13. Uai 1775. AI. l. S. Da ich noch soviel Zeit erhalte, will Dir

berichten, daß ich de??? Hrn. Rath Rulllotk jetzo zu Bezahlung der Hrau Jäger¬

meistern s300 THIr. schicke. Ihr werdet nun alles weitere besorgen. Die

Schwägerin in Wannheim hat an mich geschrieben, sie scheinet mehr Zutrauen

zu bekommen, und ich glaube, wann der Vetter Albrecht es übernehmen wollte,

wir würden bald auseinander kommen. Von Berlin habe Briefe; unterm 6. Wai

ist wieder ein Schreiben von Dresden, und zwar von Hrn. ^ranz Heinrich

von Eberstein bei den? Departement der auswärtigen atkairen eingelaufen von?

3. Wai, worin derselbe über die Verzögerung des kur- sächsischen Ninisterli

lloliret und in? Namen der Familie um ein nochmaliges Vorschreiben

bittet, und es würde diese Bittschrift in der nächsten Doniereim vorgetragen

werden. Wan rathet mir dabei, das Eisen zu schmieden, weil es warm feie.

Es muß also nichts versäumt werden. Wein letzteres voi? diesem Wonat
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wirst Du wohl durch die Schwester Lottchen in Leinungen erhalten haben,

chch sehe täglich der orcire zum Aufbruch nach Graudenz entgegen. Lebe wohl,
grüße alle und sei fleißig, Ich bleibe Dein Dich liebender Vater Gbcr.stri».

.Inli s?) 1775. Ruin lieber Sohn! Ich habe Dein Schreiben vom

4. .Inuij. sowie Dein letzteres voin H. pas. nach dem gewöhnlichen Laus der Host

erhalten. Daß ich aber ersteres noch nicht beantwortet, wird ineine seitherige

harte Arankheit, von welcher ich aber gottlob wieder hergestellet bin, hinlänglich

sxensiren; über dieses, so habe aus Verdruß, da ich jetzo erfahre, was ich so lange

wegen Leinungen gefürchtet habe, die Feder nicht ansetzen mögen, dann w. sehe

nun endlich, daß ich jährl. ^75 THIr. 22 Gr. zuschießen muß, ohne die großen
und schweren UroeWS-Rosten, wovon das Lnde kaum erleben werde zc. :c.' Vor

das Glückwünschen dieser Verpachtung bedanke mich also recht sehr und er¬

warte nun noch zu dem Beschluß die gänzliche Rechnung von Ansang bis Iohanni

dieses Jahrs :c. Riem RR. unter dem Anschlag bitte nur, aber mit gutem Be¬

dacht ^md Vachdenken zu lesen, besonders daß ich (bis Johanni 1775) schon
?9l? Thlr. Gr. bar in Leinungen hineingestochen :c.

Ts ist bei sogestalten Sachen ein schlechter Trost für mich, wann Du mir

schreibest, daß in H2 Iahren ich und das Riorungsche Haus nicht aus Drocssss

kommen werden, und die Frau Jägermeistern denket nicht unrecht, wann sie

mich dadurch zu ermüden glaubet. Rnd wie Du schreibest, so habe ich wegen

Hörle auch nicht viel Gutes zu hoffen; ich möchte aber wohl wissen, warum?

Der Wiederverkauf hat doch seine Richtigkeit und stehet doch deutlich da außer

denen Nölioratioim-Rosten, deren mir aber keine angezeiget worden, können sie doch

nichts weiter fordern, als das Raufprstium.

Da nun endlich Deine Studienjahre geendigt sein werden, so habe zu diesem

letzten '/Hel Jahr noch Geld überschickt, und da Du nun zu Deinen gtuäim
ZZ0Z Thlr. H Gr. bekommen hast, so wirst Du selbst nach Trwägung meiner

Umstände einsehen, daß man nun ein Unterkommen suchen muß. Nun habe ich

nirgends Bekanntschaft als in Berlin. Weißt Du nun nicht besser anzukommen,

so muß man suchen, sich in der praxi unserer Landesrechte zu babilitiren und zu

dem Tnde beim Rammergericht in Berlin als Röltzrsuäarius anzukommen, um

in Droesssualilzus zu arbeiten, da dieses die rechte Hflanzschule für junge Leute ist,

aus welcher man in hohe Oolls^ia als wirklicher Rath mit einem ziemlichen

kraotamsut kommt und versetzt wird. Und kannst Du sodann nach befundener

Oapaeit-k bei der Na^Äkbnr^sr oder Ilalbsrstädtschen Regierung als Regierungs¬

rath plaoirt werden, wo Du dann auch nicht weit von denen Gütern entfernt bist.

Dieser Ulan ist in aller Absicht soliäs. Zu publiinsn atkairss gehören große Ruttel

und reiche Leute. Beides ist bei mir nicht; Du mußt also alles darnach einrichten,

mit Schluß dieses Quartals Leipzig zu verlassen und unterdessen wohl über¬

legen, ob Du mir einen besseren Ulan vorschlagen kannst, welchen ich dann er¬

warten will, und zwar auf eine bestimmte und gegründete Weise, damit wir keine

Schlösser in die Lust bauen und die Tlle länger als der Rram wird. Wobei ich

noch dieses sage, daß ich zu soliäsn Unternehmungen so weit ich es bedrücken

kann, ineine Hülfe nicht versagen werde.

Der Rarl ist eine Zeit wieder übel gewesen und klaget noch. Rum hat ihn:

einen kleinen Rnochen aus der Wunde genommen; der Regiments-Feldscher weiß

aber dessen Herkunst nicht mit Gewißheit zu bestimmen. Deine Ruitter und Ge¬

schwister grüßen Dich herzlich, die Lottchen exonsiret ihr Nichtschreiben damit, daß

Du ihr aus ihr letzteres nicht geantwortet und wozu eben nicht soviel Zeit gehöre.

Ich empfehle Dich der Gbhut Gottes und bin Dein treuer Vater Oberstem.
?. 8. Ich sollte der Revue in Schlesien mit beiwohnen, wovon mich aber meine Krankheit ab¬

gehalten. Der Hr. Ueusral aber sind dahin gegangen und der Uajnr v. KraukeuberN hat meine
Stelle ersetzen müssen. Stuttcrheim ist anch sehr elend gewesen und fast gestorben, er bessert
sich aber anch jetzo und grüßet Dich vielmal, sowie alle Bekannten.
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41188, 14. ^.nx. 1775. 711. l. 5.! Es hat mir zwar der Herr Rath KuÄIotk

zeitig genug gemeldet, daß der Hr. Advokat Danrönt^ius das Höh enthal'sehe

Kapital, so auf diesen kommenden Moliusl gefällig ist, aufgekündigt habe :c.

Mer dieses habe sowohl Dir als Hrn. M:rt.im annkeaimnunlliret, diese Angelegen¬

heit bestmöglichst zu besorgen, daß mir dieses Aapital noch wenigstens drei oder

vier Jahr gelassen würde, und da Ihr beide auch in Euren letzten beiden schreiben

kein Wort von dieser vor mich so lulersssg-nten Sache meldet, so bin ich ganz sicher

dabei gewesen, und habe nicht die geringste Anstalt zu Abtragung dieses Kapitals

gemacht :c. Nun erhalte soeben wider alles Vermuthen bekommenden Brief :c.

Da ich nun nicht änderst vermuthen kann, als daß der schlaue Aoch sich hinter

den Hrn. AauvöiAAus gesteckt und diese Karten gemischt hat, so ist alles Klägliche

anzuwenden, um dieses Kapital gegen Iura, esssa bei jemanden anders aufzutreiben :c.

Es wird ja noch Mittel in der Welt sein, soviel Geld auf eine sichere Hypothek

zu bekommen :c. :c., und bleibe Dein treuer Bater Edcrstein.

Ich hoffe übrigens, daß der Herr Rath den Totenschein wegen des sel.

Bruder K«d>v. Grnst im Frühjahr erhalten haben wird. Ich sehe demnach

nicht ein, warum die Frau Jägermeistern die Lehnstammzinsen nicht bezahlt.

Sollte der Herr Rath den Schein nicht erhalten haben, so melde mir es gleich.

4118«) 28. l>lov. 1775. M. l. S. Dein Schreiben vom 23. Bei. ist zurecht

eingelaufen und dienet Dir auf die erste Nat-sri« zur Antwort, daß ich zu Deinem

künstigen Unter- und Ankommen gerne alles thun und anwenden will, was nur

möglich :c. Willst Du nun damit eine H>robe machen, Dich in der Fremde zu

proäuviren, um in Deinen: Lieblingsfache anzukommen, so bin ich es wohl zu¬

frieden :c. Es werden sehr viele junge Leute Lmploi suchen, die dieses nicht zu

verzehren haben. Viel zu reisen hast Du ja nicht. Gesetzt, Du wolltest eine Reise

nach Wetzlar thun, so wäre selbige von etlichen 30 Meilen; gingest Du nun mit

Extrapost, drei Hfferde gerechnet, sind etliche 30 Thlr. ohne das Aostillongeld, die

Station bis s3 Gr. Damit wärest Du da. Was Du übrigens von Deiner

wenigen Weltkenntnis schreibest, so darf selbige eben nicht zu groß hierzu sein, ein

vernünftiger, kluger Mensch kommt allenthalben fort. Bekanntschaft zu machen

an einen: Ort und sich zu prockneiren kostet kein Geld; man bittet sich die Er¬

laubnis aus, demjenigen, bei welchen: man es vor nöthig hält, die Aufwartung

zu machen oder ihm seinen Besuch abstatten zu dörfen. Ist es an einen: fürstl.

oder an einen: andern Hose, so wendet man sich an den Hosmarschall oder Ober-

Hofmeister und giebt den: sein Verlangen zu erkennen, sich den: Herrn pi'g.688ntiren

zu lassen. Alles dieses kostet nichts, und weiß man sich nur bescheiden, höflich und

gefällig zu betragen, so ist man allenthalben angenehm, besonders wenn man sieht,

daß der junge Mensch kein Schlemmer oder leichtsinniger Mensch, sondern solicks

und ordentlich, gesetzt in seinen: Betragen ist. Ich weiß wohl, daß die österreichischen

Grafen und reichen Leute zu ihren Reisen vieles durchbringen, dieses aber hilft

keinen: etwas. Dein Reisen ist auch von der Art nicht und kann dagegen nicht

verglichen werden, und worzu sollte Dir es nutzen, herum zu reisen, ohne die einzige

Absicht zu haben, irgendwo gut anzukommen. Einen Führer hast Du hoffentlich

nicht mehr nöthig und ich lebe des Zutrauens, daß Du Dich ja nun wohl selbst

Aouvkrniren und wissen wirst, wie ein rechtschaffener Mensch sich eonäuisiren muß.

Du lebest also mit einen: Bedienten allein, und Hr. Nartini mit Johann kommen

hierher, sobalde Du abgehest. Ein Kseominunäutions - Schreiben von den: Hrn.

Weihbischos kannst Du haben; wann Du es nöthig hast, darfst Du nur schreiben.

Überlege also alles wohl, jetzo hast Du die freie Wahl w., ich werde Dir in nichts

eonlruw sein, und läßt mich Gott noch einige Jahre leben, so werde auch zu Deiner

Unterstützung alles Mögliche thun.

Sobalde das Rechnungswesen zu Ende ist, erwarte einen kurzen Extrakt davon.

Das InvsntÄvinw, als was sonst auch noch zur Verpachtung sie. gehöret, kann mir

Hr. Nurtim künftiges Jahr mitbringen. Die traurigen Umstände von Leinungen
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so Helsen kann, als ich gerne wollte :c. Ich würde es Dir übel genominen haben,

wann Du bei so gestalten Umständen die (lomtmsss und Schwester Lottchcn

nicht aufs Schloß genommen hättest, und ich habe solches bereits in meinen, letztem

an die Schwester und auch an den Hrn. Rath geschrieben, auf daß dieser ihnen

aus alle Weise a,ssist,iren möchte, ohngeachtet sowohl derselbe mir versicherte, daß

die (lomlssss und meine Schwester zwar auch abgebrannt wären, aber alles gerettet

hätten, so der Detter Leopold mir auch meldete, daß er selbst ihnen alles retten

helfen. Die armen ^.nsssuschen äuinsn sind wohl sehr übel auf solche Art sitniret,

ich hoffe unterdessen, man wird sie von denen Thlrn., so ich ihnen assi^uiret

habe, mit part-mipiren lassen :c. Es ist freilich Gott zu danken, daß er alles Unglück

vom Schloß abgewendet w. findest Du es billig, so danke dem Herrn Grafen

von Roßla vor seine gütigst geleistete assislsnek in meinem Namen auf eine

geziemende Weise, dann die Werkzeuge, deren sich Gott bedient, muß man ehren :c.,

und wo Geld vorräthig ist, so g-ssistäre denen Verunglückten nach Ulöglichkeit :c.

Der Detter Leopold hat mich um Erlaubnis gebeten, daß seine Schwestern

nach GeHofen ziehen dörfen. Ich habe geantwortet, daß dieses nicht von mir

allein abhinge, wären's aber die andern lutöi-esssut-sn zufrieden, so ließe ich es

mir auch gefallen, nur müßte es die Verpachtung nicht ulksriren rc.

Unterdessen muß die Sache mit Rötha ernstlich getrieben werden, damit

selbige noch bei Deinem Dortsein geendiget wird. Du sagst, meine Rechnung von

jährlich zu bezahlenden sOV? Thlrn. s2 Gr. seie richtig, aber die sät) Thlr. an die

Frau Jägermeistern nicht. Uuiß ich dann aber nicht die Interessen der an den

Rath Rncllvtk bar gegebenen Gelder auch rechnen, die sich über 7/m Thlr. eiren be¬

lausen? Wenn der Totenschein, den ich unterm s2. 7br. an den Rath geschickt

habe, nicht Ik^al ist, weiß ich keinen andern zu schaffen. Im KI. 8olinilirol<,

wo er, der sei. Krnder, sich aufgehalten, doch aber auch abwechselnd, ist kein

Kastor, ich habe schon Hin- und Herschreibens genug gehabt. Daß der Krnder

ohne männliche Erben verstorben und nur eine Tochter hinterlassen, ist ja in

dem uokurinlischeu Instrument, deutlich und glaubwürdig nttestiret. Das Invsntnrnnn

von Hörle finde nur eine Lvpiu, sowie es hierbei überkommt. Das Drignml des

Wiederkaufkontrakts habe ihme unterm ss. April In a. überschicket, und Du hast

es ja schon selbst gelesen und mir darüber geschrieben. Alan muß also schon sehen,

wie man es damit macht; dann wann ich die Z000 Thlr. aus dem Werther'schen

(lnneurs gegen die Zeit erhalte, so sehe ich so nicht ab, wie es bedrücken werde.

Wegen der Hohenthal'schen Lupitnlin schreibest Du nur auch nichts und weißt

doch, daß nur dieses so sehr am Herzen liegt. Die Werther'sche Forderung werde

ich von jetzo an ernstlich treiben und mich an den Aönig wenden :c. w. Alles

was Du sonsten etwa aufm Herzen hast, das schreibe offenherzig und ohne Um¬

schweife und thue nichts ohne Rath, so wirst Du mich allzeit als einen liebenden,

treuen Dater finden. (Vl>erstem.
R. s. Zllleweile erhalte ein Schreiben von firn. Uarelr aus fialberstadt, welches in oopinin

hierbei sende; schreibe mir Deine Meinung darüber. Wie sind dann des Raths Verrichtungen
in Dresden abgelaufen und was bat er ausgerichtet?

1777 (?). Riem lieber Sohn! Dein Schreiben vom Aug.

habe ich zurecht erhalten w. Es scheint nur, daß mein letzteres Schreiben Dir zu

empfindlich gewesen, sulomcm sagt in seinen Sprüchen dup. 13. Ii „Ein weiser

Sohn lässet sich den Dater züchtigen." Wann ich Dir eine gute Lehre und

Ermahnung gebe, so fließet selbige aus einer reinen Absicht, aus väterlicher Liebe

und Zärtlichkeit, denke nicht, daß Du selbige nicht mehr nöthig habest. Es

ist gut, einen Freund und Dater haben, der einen zur Weisheit leitet.

Du bist jung und jetzo einer Pflanze zu vergleichen, welche dereinst schöne

Blumen hervorbringen soll, daher auch fleißig begossen, von Unkraut

gereiniget und für Hitze und Sturm bestmöglichst bewahret werden muß.
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Aus diesem Gesichtspunkte bitte ich dasjenige zu betrachten, was ich Dir schreibe,

und verwirf die Lehren eines erfahrenen Mannes nicht. Ich bin mit Deinen

Entschuldigungen indessen wohl zufrieden und hege auch die zuversichtliche Hoffnung

zu Dir, daß ich durch Gottes gnädigen Beistand noch in meinen alten

Tagen Freude an Dir haben werde, welches gewiß geschehen wird, wann Du

Dich ferner an Gott hältst und dessen Weisheit, Dich lehren läßest, dabei Du

wohl thust, soviel möglich in gewissen Schranken zu bleiben, Dich in keine Dinge zu

mischen, welche Deinen hosten überschreiten und welche gefährlich sind, wozu Dir auch

Gott Einsicht und verstand genug gegeben hat. Wer an solchem Hof., eine

glückliche Darrikvö machen will, muß sehr behutsam, mit vieler Über¬

legung untren und sich hüten, auf einmal zu hoch hinaus zu wollen.

Traue nur auf Gott und überlasse ihm dieses, er wird gewiß für Dich sorgen, ohne

daß Du zu sehr nach oben strebest. Bedenke nur, wie wunderbar Gott bis hierher

alles zu Deinen? Wohl gefüget, da Du selbst schreibest, daß Dir Gott solche viel¬

vermögende Gönner und Freunde geschenket und Du dadurch eine (iurrümk vor Dir

hättest, wie Du selbige nicht in ei nein anderen Lande (nämlich Sachsen)

gefunden haben würdest. Es ist solches Gottes Werk, der mit Dir ist und dem

Du alles zu verdanken hast. Denn es ist wunderbar, an einem Grt, wo man keine

verwandten und Freunde hat, sein Lonto zu finden, so wie Du mich versicherst in

Deinen? Briefe. Ich Ai'Mllire Dir dazu von Herzen und wünsche Dir ferner den

Segen Gottes, sowie mehrere rechtschaffene Seelen thun und Gott für Dich bitte??,

wovon Du dereinst, wann Du ferner Gott vor Augen und im Herzen behalte??

wirst, die Früchte genießen sollest, dann der Gerechten Gebet vermag viel.

Der Herr Gberstlieut. v. Illmnmvit.i? schreibet mir unter??? (Z. .1 >?i?j, daß der

Kanzler v. K. (?) Dir ein sehr gutes Zeugnis, sowohl wegen Deines Fleißes,

Geschicklichkeit, als auch bescheidenen und anständigen Aufführung beigelegt hätte.

Die Frau Kanzlerin hat wegen Deiner Führung ei?? Gleiches gethan und versichert,

Dir in ihre??? Hause alle Höflichkeit zu erzeigen; er aber versichert, bestmöglichst

davor zu sorgen, daß Du bei der erste?? Vakanz eine kleine psusion bekommen

möchtest. Dieses geschehe ??????, oder nicht, so kannst Du Dir leichte vorstelle??, daß

diese Nachricht uns alle herzlich erfreuet hat. Denn was sollte uns wohl mehr

freuen, als Dein Lob zu hören. Gott gebe Dir seinen fernerei? Gnaden-Segen und

zünde auch sein Feuer und Herz ii? Dir an Duo. (2. so wird meine Freude
und Dein Glück vollkommen werden.

Hiernächst benachrichtige ich Dich, daß :c. Aus Sachsen habe von meinen

vövsmws seit 72 nicht eine?? Gr. erhalten. Äberdieses ist der Pachter inol. diese

psnsion bis lloll. 86( Thlr. 2( Gr. 6^/z Pf. schuldig. Ich habe gethan, was ein

ehrlicher Wann und redlicher Vater thun kann; ich habe alles an Euch Kinder ge¬

wendet :c. Leinungen lasse ich Euch frei bis auf die Dollonlllal'schen 5000 Thlr.

Zur Einlösung von Rothe und Hörle ist das Geld da, außerdem hoffe, aus

de??? Wrrtherschen Prozeß mit denen Interessen doch noch Wenigstens 7/ru Thlr.

zu bekommen. Nächstdeme habt Ihr die Lehnstämme, welche jährlich 256 llchlr.

(0 Gr. betragen, Euer Antheil an Gchoseu und der Hütte, wovon Ihr der¬

maleinst nach meinem Abschiede aus dieser Welt ehrlich leben könnet. Daß ich aber

mit den? Gelde, was zur Einlösung von Hörle bestimmt ist, den Hrn. v. Dollen-

tllnl bezahle?? soll und hernach aufs frische Geld zu diesen? Behuf schaffen soll, das

kann ich nicht. Wie leichte könnte es geschehen, daß die Frau Jägermeistern solches

erführe und erböte sich, Hörle abzutreten; und sodann wäre kein Geld da, so wäre

wieder eil? neuer Prozeß, der ärger als dieser wäre. Ich habe also de??? Kucllotk

geantwortet, daß, falls er sich erböte, bei Endigung des Prozesses so viel Geld auf

die Güter zu schaffen, als zu Hörle nöthig, so möchte er Hohenthal bezahlen, wo

aber nicht, möchte er das Geld an einen sichern LniMiier gegen 2 oder H p(lto.

oder auf andere sichere Weise unterzubringen suchen, wo er das Kapital nach

kurzer Aufkündigung habe?? könnte. Ich kann meine noch wenigen Lebenstage nicht
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so elend zubringen, als ich selbige seit der unglücklichen Annahme von Lei¬

nungen zugebracht habe. Dieses kann mir kein Mensch verdenken. Was die

Leinungschen Herren betrifft, so muß man denken, daß es immer gut ist, Gutes

zu thun, ohne Belohnung zu hoffen. Gin gut Werk gethan zu haben sich bewußt

sein, ist allzeit Belohnung genug. Deinen Taufschein schicke Dir hierbei :c. Von

hier ist Dir nichts vkinnreublks zu melden, als daß der Gbristlieut. von Kru-obt

seine ckimission genommen und der Oapik. v. Volitrid? dessen lüs^nuckron erhalten

hat. Grsterer hat dein Postmeister sein Haus abgekauft und wird wohl seine

übrige Lebenszeit darin zubringen. Gr grüßt Dich vielmalen, wie auch Lkntcköv-

beim. Der Herr dsnerul ist auf seinen: Gute Osslben, wo er in: ckwlij die kalvlils

gehabt, daß das Wetter eingeschlagen und seine Wirthschaftsgebäude bis auf eins

vom Auer verzehret worden, folglich ist er in: Bauen begriffen. Vogel war, als

ich von der rsvnö kam, bei einen: Landedelmann bei Friedland snZ'u-Kiret, soll
aber auch schon da weg sein. Gr wird sich nirgends eonssvviren. Mit Äarlchen

ist es noch so, daß die Wunden allesamt bis aus eine zu sind; er hat aber dennoch

Schmerzen, wann er die Beine sitzend krumm hat, welches er nicht lange aushalten

kann. Gr ist indessen weit besser, als da Du noch hier wärest. Ich kann noch

nicht sagen, daß er viel prolltiret, unterdessen giebt sich Hr. Nurt-mi (der nach

meines Großvaters Abgang von der Universität wieder nach Tilsit zurückgekehrt war)

viele Blühe und Fleiß mit ihme. Deine liebe Mutter und Geschwistere grüßen

Dich herzlich :e. Gs weiß hier niemand von Dänen Umständen (nämlich davon,

daß Wilhelm beabsichtigte, in kursächs. Staatsdienste zu treten^). Ich sage, Du

treibest meine Familien- und Urivak-Angelegenheiten in Dresden, worin ich die

Wahrheit sage, und ich bitte auch recht fleißig daran zu sein, daß die Sachen zu

Gnde kommen, soviel es die Umstände leiden wollen Lebe wohl! Gott erhalte

Dich ferner! ich bleibe ohnverändert Dein treuer Vater Elmstein.

7. De?. 1777^'). „Nun will ich mich in etwas über eine andere

Materie, deren Du erwähnest'^), mit Dir etwas besprechen, soweit es geschehen kann.

Du willst gerne in Absicht Deines Herzens und Deiner Grundsätze schuldlos in

ineinen Augen sein und defendirest Dich über und wegen der vergangenen Dinge, auch

sogar über solche, welche in Deiner Jugend vorgegangen. Alles dies ist die Zeit

unnütz verschwendet und Feder und Tinte unnütz verbraucht und zeuget von einen: innen:

Stolze, wann man sich innner so sehr verantworten und nichts aus sich kommen lassen will.

Ich will hierdurch, daß ich dies schreibe, keine Gelegenheit zu weiteren Streitschriften

zwischen uns geben und Dir offenherzig bekennen, daß, ob mich gleich die Barmherzigkeit

Gottes von Jugend an ergriffen und ihr Feuer und Herd in nur errichtet und unterhalten

dergestalt, daß ich so lange gesucht habe, bis ich Gott in mir gefunden und Gr

seine Liebe, welche Jesus selbst ist, in mir offenbart hat, so daß mich besonders seit

2H und mehr Iahren herzlich darnach gelüstert hat und ich darum in den Streit

gegen alle böse Affekten und gegen die listige Anläufe meiner innere Feinde (David

klagte: Herr! Wie sind meiner Feinde so viel!) willig eingetreten bin und darin

noch durch göttlicher Gnaden Beistand feststehe, — ich dennoch gegen Gott und

ineinen Nächsten gar ofte strauchele und mit länlo sagen muß: ,Was ich will,

V Aus einem am 14. Mai 4795 dem Kurfürsten Friedrich August III. überreichten
Schreiben meines Großvaters (kursächs. Hof- und Justitienraths zu Dresden) ist u. a. ersichtlich, daß
in einem Keyscr-Tesmarschcn Eune::r8e nom. der Ebcrstcin'schcn Erben von dem k. Hofgcrichtc
zu Königsberg liquidirt worden, in solchem Gelder zur Auszahlung gekommen und daß dieostpreustische Regierung zu Königsberg Ende 4783 gegen den Hofrath v. Ebcrstein den
Gmigrutisus- und Konstskatiunsprozest angedroht, weil sich derselbe in Kr. Kurfürst!.
Durch!» Diensten befunden und man geglaubt, er sei prcuß. Vasall, daß aber mittelst End-i). ck ä.
Berlin 19. .Inn. 1784 die Regierung zu Königsberg angewiesen worden, ihm die zur Distribution
gekommenen Gelder, sowie sein übriges dortiges Vermögen abschoßfrci verabfolgen zu lassen.

-55) ^5. Theil dieses Briefes ist abgedruckt in m. „Histor. Nachr." S 243.
555) Wilhelm hatte seinem Vater in sichtlich verlegener Weise und darum in geschraubten Worten

seinen Eintritt in de» Freimaurerorden gemeldet.
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das thue ich nicht, und was ich nicht will, das thue ich, ich elender Mensch' w. und

ferner: ,In nur, das ist in meinem Fleische, wohnet nichts Gutes'; ich kann

mich solchergestalt gar nicht schuldlos ausgeben und Gott bewahre mich für solchem

Stolze, den der Eigendünkel und Iochmuth zedieret: wer wollte ein Herz aber

haben, was boshaft ist? Dies habe ich nie von Dir in Gedanken gehabt, und

darum habe Gott ofte gebeten, daß Er Dir ein reines Herz gebe und Dich in seine

heilige Teil- und Führung nehmen wolle. Menschenzucht kann wohl einen gesitteten

Heiden machen, aber kein Aind Gottes und wahren Nachfolger Ehristi; doch

hiervon ist die Rede noch nicht, und es gehöret auch mehr hierzu, welches sich Gott

vorbehalten hat zu thun an denen, welche wie der verlorene Sohn Aue. und

wie das Eananäische Weib Math. zu Ihm kommen, das ist in Gestalt großer

Dcmuth, welches die Quintessenz der Liebe ist, eine Gleichheit Gottes. — Nun

komme ich auf die Ausschüttung Deines Herzens, wonächst Du schreibest: Feit etwa

mehr als einem Jahre habe ich in einem gewissen Fache der menschlichen Acnnt-

nisse einige schnelle Schritte gethan — sSie verstehen mich) — ich habe nicht damit

gespielt, wie man in Deutschland bis H7K6 damit wirklich gespielt hat, dann was

hilft das Sprechen von Gutem und Moralität :c.' wie soll ich dies verstehen?

in was für einem Fach Du solche schnelle Schritte gethan in der menschlichen

Aenntnis? Die strenge Beobachtung unserer kleinsten schlichten und eine ungefärbte

Frömmigkeit sind schöne Tugenden, hierzu gehöret eine genaue Aenntnis unserer

kleinsten und großen Pflichten gegen Gott und alle Nebenmenschen, und diese

ngüvöMSnt, ausüben wollen, ist eine ungefärbte Frömmigkeit, wodurch man in ab¬

gedachter Gestalt das wahre und essentielle Gute erreichen kann. RR. wann man

es recht Ernst sein lässet, dann gewiß swie Du sagst) auf diesem Wege nebenbei

erschreckliche Abwege und Abgründe befindlich sind. Glücklich bist Du also, wann

Du Gott fleißig bittest, daß Er Dich von diesen Abwegen abziehen und Dich den

weg Gottes, welcher in Ehristo gebahnt aber sehr verborgen ist, führen und in

Dir eröffnen wolle. Ein gewisser Autor sagt: , Ist Dein Ernst groß, so ist derselbe

in Deinem wiedergebärer noch viel größer!' Aein Mensch in der Welt aber kann

sich rühmen, daß Er selbst gut ist, und, in dein genauesten Verstände, Unschuld des

Herzens besitzt, wir mangeln alle des Ruhms, und wer sich selbst recht studirt

und auf seine inneren Triebe Acht hat, wird gar bald finden, daß er zwei willen

in sich hat, der eine treibet und lüstert nach Gott und seiner Gerechtigkeit, d. i. zum

wahren Guten, der andere hingegen treibet immer von Gott ab, in die Dinge, so

das Fleisch kitzeln; hierauf deutet Paulus Röm. 6 u. s6.

Dies wären so meine Gedanken, welche Du von mir verlangest, ob ich aber

das Rechte getroffen, weiß nicht, denn diese Deine Worte, welche hierauf folgen:

,Ich muß aber dabei sagen, ich rede nicht von der Schale, sondern von dem

Aerne der Sache: vielleicht verstehen Sie mich, dann wenn Sie gleich nicht diese

Sache, um durchzudringen, betrieben haben: so weiß ich doch, daß Sie das Selbe,

wenngleich aus einem anderen Wege suchen', machen mich zweifelhaft. Hierauf

aber dienet, daß ich nur Einen weg zum wahren Guten kenne und weiß, dieser

ist Jesus Ehrist selbst, der da auch selbst sagt: Niemand kommt zum Vater, es sei

denn durch mich! Ioh. s4 V. 6 :c., man sehe wieder tüs-p. s0 nach. Ich zweifle

um so mehr, daß ich Gbiges und Deine Meinung verstanden, weil solches mit

der Erkundigung nach Ftg-relesnI eine Verbindung haben soll, und ob an dessen

Rechtschaffenheit man ihm in der Welt einen Vorwurf mache. Es kommt daraus

an, was man unter dem wort Rechtschaffenheit eigentlich verstehet, dann die Recht¬

schaffenheit gegen Gott und seinen Heiland, gegen seinen Nächsten und sich selbst

hat einen großen Amsang und will viel sagen; ich will selbige Herrn Starck nicht

absprechen, denn ich kenne ihn nicht und auf Hörensagen kann man nicht allemal

5) Den Konsistorialrath Ltareles habe ich nie gekannt; man spricht verschiedentlich von seinen
Schriften; er hat seine Dimission genommen und ist nach Kurland gegangen, wo er recht wohl placirt
sein soll; vielleicht hat er was Neues, und die Welt will ja immer Neues haben.



trauen; seine Apologie der Freimaurer habe ich nicht gelesen, seinen bleplmistion
habe ich Deinetwegen gelesen, hieraus kann ich wohl seine Belesenheit in alten
Schriften beurtheilen, aber nicht seine Rechtschaffenheit, welche aus diesem Buche
mir eben gar nicht einleuchten will. Daß unter den Heiden, Ägyptern, Griechen w.
kluge und weise Leute gewesen, ist genug bekannt und was Altes, daß viele davon
einen Ginigen Gott geglaubt, und noch mehr Dinge, welche der Christlichen Religion
beikommen, ist belesenen Leuten nichts Neues; ja wer wollte nicht glauben, daß
Gott auch sein Werk unter den peiden selbst gehabt! Herr Llarelc lese die Schrift
nach, wo er finden wird, was hier einschlägt o. A. Röm. 2 V. —i6, 26. 27. Kap.
3. V. 2s). Wann aber der Wnnd der Wahrheit Höh. 10. V. s6 selbst sagt: ,Hch
habe noch andere Schafe, die nicht sind aus diesem Schafhoff: so ist wohl gar nicht
zu zweifeln, daß Gott auch sein Werk unter den Heiden gehabt; sie stammen ja
auch von Adam und Noah, so daß ihnen ja wohl eine Erkenntnis von Gott übrig
geblieben sein kann, welche sich unter ihnen erhalten und immer fortgepflanzt.
Warum giebt sich aber Herr Starck so viel Wiche, die indische Religion aus dem
Heidcnthum herzuholen und die Huden insgesamt unter Mose so dumm und ein¬
fältig zu beschreiben. Gewiß müssen unter den damaligen Huden auch vernünftige
Leute gewesen sein, ja große Künstler, man lese nach, was für künstliche Arbeiten
an der Stiftshütte gemacht werden mußten, diese wurden ja alle von Huden ver¬
fertiget. Welche vergebliche Wiche hat Herr Starck sich gemacht, daß er das Heil
von den Heiden holen will; glaubt er die Schrift, so lese er nach Höh. K V. 22.
Römer 3. V. 2. Kap. 9. V. H. 5. Herr Starck hat meines Bedünkens den Deckel
Wosis vor dem Gesicht, wann er die Schrift liefet, sowie die meisten, besonders
die Klugen und Weisen dieser Welt, für welche er sich so sehr interessirt gleich
anfangs in seiner Wosaischen Kosmogonie. Er siehet daher nichts als Historie,
Politik, Ecremonien in allem, was in den Büchern Wosis stehet, sonst nichts, doch
setzt er Wosis göttliche Sendung außer allen Zweifel. Alan giebt zu, daß unter der
Bildersprache der Alten viele Geheimnisse der wahren Religion zu finden, aber warum
will man denn leugnen, daß in den Büchern Wosis und dessen Schriften und darin
aufgezeichneten Borgängen, Gesetzen und Eerimonien nichts von Geheimnissen der
wahren Religion sei. Lese Höh. 5. B. 39- H6. H7. dann er hat von nur
geschrieben. Welches meines Erachtens nur denen offenbaret wird und einleuchtet,
die in Demuth Gott suchen, in dein wahren und ernsten Vorsatz, Hhn zu lieben
und Hhm zu gehorsamen, alles andere aber, was nicht zum Reich Gottes gehöret,
nach der Vorschrift ckesn Ehristi zu verlassen, denen anderen Klugen und Welt¬
weisen, und denen, die nicht nach Gott fragen, bleibet das Kssonliaio verborgen;
diese sehen nur Historie, Dolitigue w., kurz die äußere Schale, auf daß sie sich, wie
Kanins sagt, der hohen Offenbarung nicht überheben, damit stolziren und wie
Kneifer über alles her fliegen und ihre Sünden gegen Gott nicht mehr häufen:
denen andern Klugen und Weltweisen gleichfalls, daß sie ihre Sünden nicht häufen,
indem sie das Wissen haben und doch weder das wollen noch thun. Höh. 9-
v. 39. "sv. -p. Kne. s0. v. bis 22. Höh. 6. v. -s5.

Hiermit wirst Du Deine Fragen durch Gottes Beistand, soviel nur gegeben
ist, zum Theil beantwortet finden, auch diese: .Haben wir nicht sclbsten im
Ehristenthum Geheimnisse? ist es genug, die Sinnbilder wissen und mit machen?^
Aus die erste Frage dienet: das ganze Ehristenthum ist und bleibet ein Geheimnis
für die, die keine wahren Nachfolger Ehristi werden wollen. Auf die zweite Frage
bitte s. Korinth. i u. 2 und hierin besonders V. 7. 3. 9 bis zu Ende zu lesen,
hier wirst Du finden, woraus alles ankommt, hierzu dienet noch Röm. 3 das ganze
Kapitel, worin es kurz auch heißt V. 9- bbRr Ehristi Geist nicht hat, der ist nicht
sein. Wer nun Ehristi Geist hat, der hält sich auch zu und an denselben, und
nicht an die Sinnbilder und äußeren Dinge, er folget im Geiste seiner Braut und
sonst kann ihn nichts mehr befriedigen und in dieser Welt ergötzen; er macht es
nicht wie dorten jene 9>?c Kue. s7 V. p—s9, sondern er kehret von den Priestern
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und ihren Sinnbildern ab und folget nun dein, der ihn rein gemacht, danket und

verherrlicht Gott und lasset sich nunmehro dessen Gnadengeist leiten und führen,

welcher, wann wir treu bleiben, uns göttliche Kräfte einflößet, darin dann die

Weisheit Gottes ausgehet, gleich auch die schönen Gottesdienste in unserem Herzen

und Gemüthe. Ehe aber diese göttliche Frucht zur Reife kommt und das erst-

gcschaffene Bild in uns völlig hergcstellet und von des Satans höllischem Zusatz

ganz gerciniget wird, gehöret Zeit, viele Übung, Geduld, Streit, Prüfung und

Läuterung dazu; daher derjenige, welcher in diesem Heuer noch ungeübt ist, vorerst

nichts als lauter Knvollkommenhcit und Schwachheit an sich sieht, woranffich aber

unsere Vernunft weder stoßen noch ärgern muß, sonsten macht man das Abel nur

ärger; man muß das Rad der seelischen Geburt aus der Natur in Thristo führen

können, daß es mit dem göttlichen Licht angezündet werde, wo das Böse dann in
Gutes verwandelt wird und alle finstere Gestalten nun im Lichte brennen und in

der Lichtwelt leuchten, wo die Sinnen mit göttlichem Verstände bestrahlet werden,

daß man alles himmlisch deuten kann. Da dann der Spruch Röm. 3. V. 23

offenbar wird, nämlich: Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben, alle

Dinge zum Besten dienen, oder mitwirken müssen, die nach dem Vorsatz

berufen sind. — Es werden Dir einige der vorher oben geführten Ausdrücke und

Redensarten, vornehmlich anfangs, paradox vorkommen, denke ihnen aber nach, es

sind göttliche Wahrheiten, die Gottes Gnade ans Licht gestellt, das Heuer ist darin

entdeckt, wovon der Heiland sagt law. s2. V. Hß: Ich bin gekommen ein Heuer

anzuzünden, was wollte ich lieber, es brennte schon! —

Um Dir, lieber Hreund, die Tiefe im Inwendigen noch mehr zu zeigen, so bitte

ich Dich, besonders wann Du von Hofe oder aus einer andern Gesellschaft kommst

und Dich noch etwa ins Gebet wendest, welches, wie Du es in Deiner Kindheit ge¬

lehret bist, knieend geschehen soll, so gieb Achtung: je ernstlicher Du beten und in

Gott eindringen willst, je mehr werden Deine Sinne und Gedanken auswärts treiben

und von Gott ab in diese Welt und deren Wesen, d. i. nun fleischlich gesinnt sein,

ist eine Heindschaft gegen Gott! und dies sind die beiden Willen im Wenschen, ein

göttlicher, inwendiger Wille und ein natürlicher, eigner Wille; welchem Du nun ge¬

fällst, dessen Knecht bist Du Römer 6. V. sk. Hallst Du aber dein ersten Willen

zu und bleibst standhaft darin aus allen Kräften hangen, so wirst Du bald er¬

fahren, wes der Streiter Thristi Werk ist und der Spruch s. B. Wos. 2. V. so.

wird Dir klar aufgedecket werden, wie der Schlangentreter Jesus Thristus der

Schlange Kops in Dir zertreten und beständig den Streit gegen selbige führen wird,

bis sie völlig zermalmet ist. Dann wirst Du auch überzeugt werden, daß kein schuld¬

loses Herz vor Gott existiret, und wirst mit Danlo sagen: sich elender Wlensch, wer

wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes/ Du wirst auch alsdann nicht

viel mehr antzer Dir suchen dörfen; wann das Reich Gottes, wie im Vater

Unser stehet und wir beten: Dein Reich zu uns komme! in Dir anhebet, dann

in Dir alle Geheimnisse verborgen liegen, Gott, Himmelreich und Hölle :c.,

und wann Du dieses Buch in Dir fleißig studiren wirst, wird das Lesen theolo¬

gischer Schriften und Vernünfteln balde wegfallen, dann der innere Lehrer wird

Dir zurufen Wath. s s. V. 27. 23. 2ß. 2V. Gott gebe Dir hierzu viele Gnade

und Segen in Thristo ckksu. Amen!

Dein aufrichtiges Bekenntnis, daß Du die ausrichtigste Ehrfurcht gegen Gott

und den Heiland ckssmn hegest und daß Du überzeugt bist, daß Du durch ckssnm,

es seie, wann es wolle, zu Deinen Zwecken kommen werdest, RK. sollte es auch erstl.

jenseit des Grabes sein, daß er Dich der Vereinigung mit Ihm würdiget I wovor

doch Gott bewahren wolle! Dann hier ist die rechte Zeit, dort wird es sehr schwer

werden, wann die Seele nackend ist, den Prozeß Thristi durchzugehen :: ferner daß

Du Ihn aufrichtig suchest und das feste Vertrauen in Ihn setzest, daß Er Dich

nicht so tief fallen lassen wird, daß Du auf dem Wege zu Ihm abweichest; dieses

hat mich herzlich gefreuet und das Lob Gottes in mir erweckt, daher ich Dir auch
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dieses schreibe, soviel mir Gott in meiner Schwachheit zu geben beliebt hat, der

wolle alles in Deinen? Herzen lebendig machen und Dich mit Gnade und Aräften

des Geistes wappnen und Dich zu einen? wahren Ainde Gottes machen zu seiner
Verherrlichung im Lobe Gottes.

Gedenkest Du auch noch der Worte, welche die sel. chgfr, Drossln kurz vor

ihre??? Heimgang in die sel. Ewigkeit zu Dir sagte? Alles, was ich oben gesagt,

beruhet fast allein hierauf: () seine Imagination aus alle?? finster?? Bilder?? und

Phantasien immer herausziehe?? und in llosmn zu halte??; 2) nicht das geringste

Böse darin einzulassen und selbige stets in Gottes Liebe und Licht zu reinigen, auch

allein in Gottes Liebe zu setzen, hierzu müssen wir unseren Geist gewöhnen. Dieses

ist das Bild eines Streiters und Nachfolger llos??, der die ewige und unveränderliche

Liebe ist und bleibet. Er ist weder Schwärmer noch Aopfhänger, im

Äußern ist er ein Nkensch wie andere, hütet sich, eine besonders geformte

Gestalt anzunehmen, ist gegen jedermann freundlich, dann er liebet alle

Wen scheu und bittet vor sie, daß Gott in jede??? sein heiligwunderbares Licht

doch offenbare?? und alles retten wolle, was sich nur retten lassen will. Er ist gesittet,

ehrbar, ernsthaft und liebreich, verrichtet sei?? Amt unter göttl. Beistand und ehret seine Vor¬

gesetzten, übrigens ist er aufmerksam auf alle sei?? Thun, Dichte?? und Trachten und liegt

gleichsam stets zu Felde und im Streit mit seinen Feinden und böse?? Affekte?? in Fleisch

und Blut, worin der arge Geist seinen Zutritt hat und immerdar von Gott ab¬

zuführen suchet. Daher hat er auch Acht auf seinen innern Lehrer und Prediger,

dessen Stimme liebet er und folget ihr gerne durch Himmel und Hölle oder Ab¬

grund, als wofür er nicht erschrecken muß, die Liebe ist sei?? Panier und ist llosus

in ihm, daran hält er sich in? Tod und Leben, bis sein Heiland alle seine Feinde

zu??? Schemel seiner Füße gemacht und das erstgeschaffene Bild in ihme wieder

erboren hat :c. ?c. Wirst Du also in diese Praxis erstl. kommen, so werden alle

Bilder wegfallen und Du wirst balde sehen, daß alles Übrige nur Nienschentand ist,
wofür dir ekeln wird, und da???? wirst Du den Aeri? und die edle Perle Nkath. (I

finde??, worzu Gottes Barmherzigkeit Dir viele Gnade und Segenskräfte des Geistes

schenke?? wolle. Übrigens lasse Dich keiner Arbeit, auch ii? Deinen äußeren Ver¬

richtungen verdrieße??, sondern thue alles mit Fleiß. Gott wird Dir beistehen, wie

bisher, und es ist gut, daß Du beschäftiget wirst. Lasse Dir unsere Angelegenheiten

dabei auch angelegen sei??, soviel es sich thun läßt. Übrigens erlasse Dich der

Gnadenobhut Gottes und verbleibe unter nochmaliger herzlicher Begrüßung von
uns allen Dein treuer Vater EbrrKtein.

Tilse, d. 7. Dez. (777.

Vervollständigen wir uns das Bild von Karl's Charakter und Persönlichkeit
aus seinen Briefen, soivie aus der seine??? Sohne Wilhelm bei dessen Abgange auf
die Universität mit auf den Lebensweg gegebenen Ermahnungen:so muß es dagegen
unverantwortlich erscheinen, wenn ii? der sonst verdienstvollen,von den? in de??? Tilsiter
Dragoner-Regimcnte von seinem 14. Jahre an bis zu seine??? Ausscheiden aus demselben
gedienten Rittmeisterv. Tyßka 1837 herausgegebenen„Geschichte des k. pr. 1. Dragoner-
Regiments",welcher obige Darstellung zun? großen Theile gefolgt ist, — eine Mythe
Aufnahme gefunden hat, die höchstens in eine Sammlung von Wachstubengeschichten
gehört! Der Rittmeister v. Tyßka— geb. 1792, also 14 Jahre nach Oberst v. Eberstein's
Tode, seit Nov. 1896 Fahnenjunker in? Regiments, 1813 Ritter des Eisernen Kreuzes,
1814 Pr.-Lieut., 1820 ausgeschieden als Rittmeister — sagt auf S. 177, daß (1765)
der Regiments-KommandeurMajor Eberstein „damals für einen der strengste?? Offiziere
in der Armee galt, und von dessen gewaltiger Härte weiterhin einiges angeführt
werden soll", und führt dann auf S. 179 ff. ein wahres Zerrbild vor. Es heißt
daselbst:

„Am Schlüsse dieses Kapitels, welches den Zeitraum vom siebenjährigen Kriege bis zum

bayerische?? Lrbsolgekriege enthält, möge noch einiges über den Major (nachmaligen Vberst) Baron
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v. Eüerstein erzählt werden, welcher während dieser Zeit Kommandeur des Regiments gewesen
nnd dessen schon vorhin erwähnt worden. Die Art und Weise, wie derselbe seine Untergebenen
behandelt, soll selbst in jener Seit, welche neben vielen großen nnd guten auch starke Schatten¬
seiten hatte, siir äußerst strenge gegolten haben, nnd er soll hierin nur von dem General Rain in
und noch einem andern iibertrosfen worden sein.

„von der Strenge dieses Kommandeurs, der als Gberst im Winterquartiere zu Topp an
im Jahre ;778 gestorben, haben sich noch Sagen erhalten; solgende sind von glaubwürdigen
Männern, die unter ihm gedient haben, erzählt: Wenn er auf Parade gekommen und einen
Tresseuhut, so wie ihn die Kavallerie bis zum Juni ;?62 getragen, aufgesetzt gehabt, so ist solches
ein Zeichen von seiner übelsten Laune gewesen, und ein jeder, vom Ersten bis zum Letzten, hat
dann gefürchtet, daß das Unwetter über ihn hereinbrechen werde. Alle sannen dann nach, ob sie
vielleicht in etwas gefehlt haben könnten, musterten schnell ihren Anzug, ob dieser auch ganz nach
der Vorschrift sei, und faßte prüfend nach dein Zopf. Diese Rackenzierde mußte bis auf die hiutern
Rockknöpfe herab hängen, und Wehe demjenigen, bei dem sie zu kurz, zu lang, oder um eine Linie
zu dick oder zu dünn befunden wurde. Regungslos, wie eine Mauer, stand die Wachtparade
nuterm Gewehr; gegenüber standen die Unteroffiziere in einer Linie mit angezogenen Degen und
Stock, und in der Mitte des Platzes die Bffiziere mit abgezogenen kjüten. Eberstein schritt
hindurch, mit dem Pute in der pand und wünschte: .Guten Morgen!' Seine Falkenblicke spähcten
aber umher, ob er einen Fehler gewahre. Bemerkte er den allergeringsten bei einem Unteroffizier
oder Gemeinen, so wurden Klinge und Stock sogleich in Bewegung gesetzt; fand er Tadel an
einem Bffizier, so erhielt derselbe nicht allein einen verweis in den härtesten Ausdrücken, sondern
kam auch auf die Pauptwache in Arrest, und keine Woche verging, in welcher nicht wenigstens
Einer darin sich befunden rc. rr. rc."

Wohl ist es erklärlich, daß im Verlaufe der langen Reihe von Friedensjahren,
welche nun für die preußische Armee eintraten, in den Wachstuben während der langen
Winterabende die alten Kapitulanten den jüngeren Kameradenund Rekruten die Helden-
thaten und Abenteuer aus den Kriegen des „alten Fritz" erzählten und innner wieder
erzählten und solche mit innerer Erwärmung und Begeisterung vortrugen, wobei ein
jeder Erzähler ein schöpferischerMünchhausen wurde. Als die Zahl der Kombattanten
nach und nach zusammengeschmolzen war, und schließlich die Mittheilungcnaus den
Schlesischen und dem 7 jährigen Kriege nur noch von Hörensagen weiterverbreitet werden
konnten, gewannen die Erzählungen derjenigen älteren Leute an Interesse, welche wenn
nun auch nicht mehr Selbsterlebtes aus dem Kriege schildern, aber doch Berichte mit¬
theilen konnten von Helden des 7 jährigen Krieges, die sie selbst noch gekannt hatten.
Wenn nun der Oberst v. Eberstein nach dem 7 jähr. Kriege noch 15 h/z Jahr Kommandeur
des Regiments blieb, so lange, wie Keiner vor ihm und Keiner nach ihm: so darf es
eben auch nicht Wunder nehmen, wenn gerade er in den in jenen Kreisen von
Generation zu Generation weiter verbreitetenErzählungen mit dem Regiments-
Kommandeurx«/ zusammenwuchs und all diese Mittheilungen, um sie interessant
zu machen, an seine Person angeknüpft wurden. Seine fleißige und tüchtige Arbeit
hätte daher Rittmeister v. Tyßka durch derartige disparate und aus so trüber Quelle
stammende Einschaltungen nicht verunzieren sollen. Behufs sachlicher Prüfung der
angeführten Angaben braucht man z. B. über den an Strenge den Obersten v. Eber¬
stein übertreffendenGenerallieutenant und Gouverneur von Berlin Friedrich Ehrenreich
v. Ramin, Ritter des Schwarzen Adlerordens, nur Band I. S. 503 der „Beiträge
zur Geschichte des Brandenburgisch-Preußischen Staates und Heeres" v. I. Mebes
nachzusehen, woselbst es heißt: „Er hatte durch sein vorzüglichesBenehmen sich die
hohe Gnade Friedrich's II. erworben, der ihm öfter Beweise davon gab. Ebenso
besaß er die Liebe und allgemeine Achtung der Bewohner von Berlin, wo er 1782
den 2. Dez. starb."

Wenn die weitere Andeutungin dem Satze: „nur von dem General Rnmin
und ,noch einem andern' etwa auf den König selbst gehen soll: so hat das
allerdings seine Berechtigung.Aber Friedrich der Große wußte, was er zu leisten
hatte, um die große Aufgabe, die seinem Geiste vorschwebte, zu lösen; so eisern wie
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sein Wille war: Preußen groß zu machen, und die Ausdauer und Energie in der

Abwehr der von allen Seiten auf ihn eindringenden Feinde, so auch konnte er nur

eiserne Männer brauchen, um seine weitsichtigen Pläne ihm verwirklichen zu helfen.

Friedrich, der von feinem Vater mit in das Lager des alten Prinzen Eugen von

Savoyen genommen worden war, um aus der vortrefflichen Schule des berühmten

Feldmarschalls zu lernen, hatte damals freilich hierzu keine direkte Gelegenheit gehabt,

er hatte aber indirekt viel gelernt: er lernte während seines Aufenthalts in dem thaten-

losen Lager die schlechte Disziplin der österreichischen Truppen und deren Quelle, die

fehlerhafte Einrichtung und lasche Leitung der österreichischen Heerverwaltung kennen.

Als er dann 5 Jahre darauf zur Regierung kam, ging sein vornehmstes Streben

dahin, sich eine Schule tüchtiger Heerführer nach seinem Sinne zu bilden. Wie bei

Friedrich's Regierungsantritte die Kavallerie beschaffen war, ersieht man am besten

aus des Königs eigenem Urtheile, das Rittmeister v. Tpßka S. 17 aus Friedrich's

hinterlassenen Werken anführt: „daß damals seine Kavallerie das geistloseste und schwer¬

fälligste Corps der europäischen Heere gewesen sei." — Der Oberst Karl v. Eber¬

stein hatte nun das Glück, gleich in der siegreichen Schlacht bei Zcaölau in diese

Schule zu komineu und in ihr zu dem zu werden, der er war. Daß er im Dienste

streng war und streng sein mußte, ist ja zuzugestehen; daß er mit der Zeit vielleicht

in manchem etwas peinlich war, mag ja sein, so gilt dies wohl auch in der genauen

Jnnehaltung der Rekrutenwerbung; aus den Maßlisten des Regiments aus dem Zeit¬

räume von 1776 bis 1805 ist ersichtlich, daß im erstgenannten Jahre die Schwadron

des Obersten v. Eberstein die größten Leute im Regiments hatte.

Er war streng und mußte es sein, weil sein König es war und derselbe von

allen seinen ein Kommando führenden Offizieren das Gleiche mit Recht verlangte;

und demgemäß in einer Kabinetsordre an den 4. Chef des Tilsiter Drng.-Rgts. Obersten

v. Thümen sich also äußerte:
„Und wie ich nicht zweifele, Ihr werdet diesem Meinen ernstlichen Befehle anfs genaueste

nachleben und nicht gestatten, daß dagegen, es sei ckireete oder per imtirsotmn gehandelt werde;
also könnet ihr auch gewiß glauben, daß ich auf alles genau Acht geben lassen, Mich bei allen
Fällen schlechterdings an Euch halten und die geringste Kontravention nicht allein mit Meiner
höchsten Ungnade, sondern auch mit Verlust von Ehre und Reputation ahnden werde."

Noch bestimmter sprach sich der König am Schlüsse seiner berühmten Anrede an

die Generäle und Stabsoffiziere vor der Schlacht bei Leuthen aus:
„Das Regiment Kavallerie, welches nicht gleich, wenn es befohlen wird, sich unaufhaltsam

in den Feind stürzt, lasse ich gleich nach der Schlacht absitzen, und mache es zu einem Garnison-
Regiment."

Ein Charakter und eine durch und durch militärische Natur, wie Friedrich solche

brauchte und verlangte, war der Oberst v. Eberstein in vollein Maße.

Überblicken wir solchen Einzelheiten gegenüber nochmals seil? bewegtes Leben, so

tritt u??s solches als eine harte, angestrengte Arbeit im Dienste des Vaterlandes ent¬

gegen, deren Früchte aber dem Vaterlande reichlich zu Gute gekommen sind. Hat seine

durch sein Beispiel auf seine Untergebenen übertragene Tapferkeit wesentlich mitgewirkt

zu der den Fortbestand des preußische?? Staates verbürgenden Gewinnung der den

7jährigen Krieg beendigenden Schlacht von Freiberg, so hat aber seine als Härte

getadelte Strenge und die Pflichttreue, die er dem ihm anvertrauten Kreise einpflanzte,

über die engen Grenzen desselben hinaus ihre nachhaltige Wirkung geübt. Mit Recht

konnte der ihm lange Jahre befreundete General-Feldmarschall Graf Friedrich Adolf

v. Kalckreuth'''), als derselbe des Obersten v. Eberstein Enkel Moritz und Gustav

dem Könige Friedrich Wilhelm III. auf dessen Befehl 1808 zu Königsberg auf

*) Welcher bei der Nevüe im Juni 1M2 dem Könige und dem Kaiser Alexander die Kavallerie
vorgeführt hatte, wobei das Tilsiter Drag.-Reg. so glücklich war, sich den allerhöchsten Beifall zu er¬
werben.
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der Parade vorführte, in begeisterten Worten darauf hinweisen, daß der Geist, der die

ostpreußische Armee beseele, wesentlich von dem Großvater dieser jungen Leute gepflegt

und genährt worden sei!

Der Freiherrn stand
des Obersten

Johann Kart Iriedrich v, Kberjkein

und seiner Nachkommen.

Des Obersten Joh. Karl Friedr. v. Eberstein Freiherrntitel war kein usurpirter

„Barontitel". Vor dem Jahr 1720 hatte sich allerdings sein Vater dieses Titels

ebenso wenig bedient wie dessen Vater Christian Ludwig und der Großvater Ernst

Albrecht v. Eberstein. Zwar hatte dem letzteren der Kaiser Ferdinand III. —

nach der ausdrücklichen Erklärung Kaiser Karl's VI. — der Reichsgrafenwürde „ver¬

sichern" lassen, und des erstgenannten Kaisers die Heerleitung führender Bruder Erz¬

herzog Leopold Wilhelm nennt ihn in seinen an ihn gerichteten Zuschriften nie

anders als „Graf v. Eberstein". Von diesem Grafentitel machte indessen Ernst

Albrecht v. Eberstein keinen Gebrauch.

Des Obersten Karl Vater, der nassau-dillenb. Ober-Jägermeister Karl, dessen

älterem Bruder Ernst Friedrich zwei Jahre vorher vom Kaiser Karl VI. der Grafen¬

titel verliehen worden war, bediente sich von: Jahre 1720 an des Prädikats „Freiherr",

nachdem er seinem Schwager, dem Ober-Stallmeister Joh. Karl Friedr. v. Büring in

dem Besitze des freireichsritterschaftlichen Gutes Eichen in dem freien Grunde Bur¬

bach succedirt war. Sein ältester Sohn Joh. Karl Friedr. v. Eberstein hat dann von

der Zeit an, wo er mündig geworden war, den Freiherrntitel ebenfalls geführt.

Wäre die ausdrückliche Betonung des Freiherrnstandes, der Zugehörigkeit zur

reichsunmittelbaren freien Ritterschaft von jeher üblich gewesen: so würde das Geschlecht

Eberstein als solches einen ungleich größeren und begründeteren Anspruch gehabt

haben, als jetzt erst ein später Sprosse. Indessen seit der Briefadel aufgekommen war

und mit der Ertheilung der Adelsprädikate „Reichsgraf", „Reichsfreiherr" au Belie¬

bige, deren Familien gar keinen Anspruch darauf gehabt hatten, der Wiener Hof immer

freigebiger wurde, war es eine Art von Nothwehr, wenn die dem deutschen Uradel

entsprossenen Angehörigen der freien Reichsritterschaft von der Zeit an ihren Freiherrn¬

stand äußerlich dadurch bekundeten, daß sie demselben auch sprachlich durch Vorsatz des

Titels „Freiherr" vor den Stammnamen Ausdruck gaben; ihrem Stande selbst wollten

sie damit in keiner Weise eine Erhöhung verschaffen; ihre Freiheit und ihre Rcichs-

unmittelbarkeit wies ihre Zugehörigkeit zu einen: reichsritterschaftlichen Kreise und

Kantone mittels der betreffenden Matrikel aus. Die in der „Kaiserlichen und des

Heil. Reichs Burg Friedberg" geführte Matrikel der „ohnmittelbaren Frepen Reichs-

Ritterschaft des Mittel-Rheinischen Creyses diesseits Rheins in der Wetterau und zu¬

gehörigen Orten" weist Joh. Karl Friedr. v. Eberstein als Mitglied dieser freien

Ritterschaft nach.

Nun führten auch des Obersten Karl beide, 1724 bzw. 1725, geborene Stief¬

brüder wegen ihres Mitbesitzes an den Reichsrittergütcrn Langendernbach und

Zeppenfeld und der Sohn des ältern derselben, der 1833 ff Minister Karl Theodor

v. Eberstein, den Freihcrrntitel. Das Ebersteinische Patrimonial-Gericht zu GeHofen

nannte sich von der Zeit an „Gräflich und Freiherrlich v. EbersteinischcS Patrimonial-

Gericht" und legte auch den Brüdern des Grafen Ernst und des Freiherrn Karl und

deren Nachkommen als Mitbesitzern des Harrasischen und Trebraischen Rittergutes zu

GeHofen den Freiherrntitel, sonach eigentlich unbefugt, bei. Dasselbe geschah nach

Anfall der Grafschaft Mansfeld mit der Herrschaft Heldrungen an Preußen von Seiten

der Lehnskurie in Naumburg, welche die Vettern v. Eberstein ohne Unterschied in den

Muthungsscheinen und Lehnattesten als Freiherren bezeichnete. So kam es denn auch,
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daß ebenfalls die Vettern van der An tan Albrecht'schen Linie (Besitzer des Dom¬

hofes und Teichdammgutes) mit dem Freiherrntitel ausgestattet wurden. Selbst der

Vater des berühmten Geschichtsforschers Leopold v. Ranke, der Justitiar dieser Vettern,

Gottlob Israel Ranke, unterschrieb im Namen des „frciherrl. Eberstein'schen Teich-

dammguts-Gerichts zu GeHofen". Der Oberst Heinrich Friedrich Wilhelm, Be¬

sitzer des Teichdammgutes nach dem 1803 erfolgten Tode des Hauptmanns und Geh.-

Naths Karl Friedrich v. Eberstein, selbst schrieb sich niemals „Freiherr" oder „Baron".

Als der damals eben ans dem Cadetten-Corps als Offizier in das Kaiser Franz Garde-

Gren.-Reg. eingetretene 2. Sohn desselben, der spätere Generalmajor Robert v. Eber¬

stein, wie vordem sein Vater sich auch nicht „Freiherr" schrieb, bestimmte ihn aber der

Major Moritz Wilibald Frhr. v. Eberstein (Enkel des Drag.-Obersten Joh. Karl

Friedr. Frhrn. v. E.) dazu, daß er sich hinfort „Baron" nannte. Onkel Moritz, der

da wußte, daß von seinem Urgroßvater und Großvater her in der Dillenburger

Branche der Linie Christian Ludwig's der Freiherrntitel mit Berechtigung geführt

worden war, glaubte nun auch, allen Mitgliedern der Ebersteinischen Familie gebühre

dieser Titel. Das Gleiche hinsichtlich Führung des Titels „Baron" geschah auch später

seitens des Generalmajors August v. Eberstein, des älteren Bruders von Robert.

Letzterer hatte sich nun unbestritten über 44 Jahre des Titels „Baron" bedient, dieser-

halb erkannte auf die Jmmediat-Vorstellung vom 12. Juni 1881 Se. Majestät der

König von Preußen Robert's und „folglich auch" seiner ehelichen Nachkommen „Recht

auf das Freiherren-Prädikat" und dessen erbliche Führung an. In gleicher Weise

wurde zweien Neffen Robert's die erbliche Führung gestattet. —- Diese Gnadenverwilli-

gung erfolgte auf einen Bericht des Ministers des Königlichen Hauses und des Herolds-

Amts, und dieser begründet das Recht zur Führung des Titels auf das eingetretene

Recht der Verjährung.
Die Änderung von Familiennamen und die Annahme neuer Titel hängt ab und

muß in jedem geordneten, einheitlichen Staate abhängen von der Genehmigung durch
das Staatsoberhaupt. Beruht nun dann bei einer Familie außerdem die Führung
des Namens und von Prädikaten auf wirklicher, dokumentarisch belegter Geschichte: so
wird der Kenner solche Familien in ihre ihnen gebührende Rangordnung einzureihen
wissen. So haben neben der Allerhöchsten Änerkennung ihres Rechtes die Vettern von
der Anton Albrecht'schen Linie zusammen mit den Mitgliedern der Eberstein-Neuhäuser
Linie vor vielen die genaue Kenntnis ihrer Abstammung voraus und das Bewußtsein
von der Stellung, welche im ganzen Verlaufe der deutschensozialen und staatlichen
Entwickelunggenommen hat das Geschlecht Eberstcin vom Eberstein.

Durch die Vorführung des Lebens und Charakters des Obersten Johann Karl
Friedrich Freiherrn von Eberstein ist allen Augehörigen dieses Geschlechts das Wesen
eines deutschen Freiherrn vor Augen und zur Nachciferung aufgestellt!

Nr. 538. Auszüge aus einige» Hiriefen der Kharl'otte v. Klierstein in Zilsit
an ihren Wrnder Wilhelm.

Tilse, 19. Uov. 1?73. Allerliebster Bruder! Unvermuthet höre ich, daß
Du mich bei der ersten Instanz verklaget und Du mich der Nachlässigkeit im
Schreiben beschuldigt hast, doch ich hoffe, daß der Hll'^Zeß zu Ehre meines guten
Herzens ausfallen werde, wenn Du auch alle juristischen Ghicanen und Aniffe, ich
wollte sagen alle juristischen Aniffe, anwenden wolltest, ich mache mir aus etlichen
Appellationen nichts, allein die erste wird wohl hinreichend sein, Dich meiner
gerechtsamen Sache zu überzeugen, und dieses schieb ich in Dein Gewissen, welches
vermuthlich mit Deinen juristischenGinsichten nach allen geometrischen Dimensionen
sich täglich vergrößern muß. Sollte ich Deine Liebe mit Deinen Zeilen abwägen,
so würde eine negative -Vmjnatian daraus, denn ich hatte, wo ich recht urtheile,
einige von Dir empfangen sollen, doch unter zärtlich freundschaftlichenHerzen findet
wohl kein Geremonial - Gesetz statt und ich überliefere Dir hiermit den Beweis
meiner ausrichtigen Liebe. Bur bedaure, daß ich die Fragen meines Herzens von

4ö



Deinem Wohlsein sogleich nicht beantwortet sehen kann. Besonders wünschte, daß

Du beständig recht gesnnd und vergnügt gewesen. Daß unser bester Bater krank

gewesen, wird Dir vermuthlich bekannt sein und Du kannst leicht denken, daß wir

unterdessen die Harfen an die Weiden gehangen haben, jetzo hat das wöchentliche

Konzert wieder seinen Anfang genommen, wo ich dieses ohne Dich schwermüthig

zu machen, erwähnen darf. Auf unserer Retour hätten wir bald das Vergnügen

gehabt, die vortreffliche Violinistin Ns-äli Bayren in Frankfurt zu hören w. w.

Der kleine Aar! wird Dir schriftlich seine Liebeserklärung überschicken. Dubinskys

lassen Dich insgesamt vielmal grüßen, und ich verbleibe in einer unendlichen Pro¬
gression meines zärtlich geliebten Bruders gehorsame Dienerin und getreue Schwester

Clunlottc v. Oberstem.

Tilse, 13. Jan. 1774. Allerliebster Bruder, heute fordert mich alles zur

Freude auf, ich selbst bin ganz davon durchdrungen :c., von ohngefähr blättre ich

in meinem Journal und finde bei dem vorjährigen heutigen Dato eine Anmerkung

und werde gewahr, daß mich mein herz an Gedächtnis übertrifft, es feiert das

jährliche Jubelfest unserer Kvrivos in Leipzig :c. w. Ich will Dir etliche Neuig¬

keiten, nicht aus dem deutschen lVIsreur, sondern aus dem Tilseschen Register schreiben.

Der Tod der Gnl. Persoden hat unsere Gesellschaft vermehrt, nämlich ihre Frl.

Tochter, welches eine Gelegenheit ist, Deine Liste von dem unvcrhciratheten Frauen¬

zimmer zu embsiliron, wenn Du sie noch halten solltest, woran ich doch zweifle,

die Leipziger Dämons werden sie ganz verlöscht haben. Der Kaufmann Blau¬

rock ist mit Tode abgegangen, der Lieut. Roello^v hat seinen Abschied genommen w.

Der vonuzon, welcher erst Buchhalter bei Ressers war, hat bei dem Professor

Veicliell um sein Lottchen angehalten, ist aber in Gnade abgewiesen worden :c. w.

Mlse. 8. Inlt 1774. Auf Befehl unseres besten Vaters soll ich Dich be¬

nachrichtigen, daß er Deinen Brief vom RIonat Rlai ohne Datum in dein Lager bei

Noollrav richtig erhalten hätte, seine kränklichen Umstände ihm aber gänzlich ver¬

böten, Dir zu antworten und noch weniger eine richtige vsoission seines Willens

in Ansehung ein und andre darin enthaltene Dinge zu geben. Gr befiehlst alle

diese Anordnungen und besonders die Leinung'sche und Rodesche Angelegenheiten

Deinen besten Tinsichten, Fleiß und bisher gezeigten Tifer, diese Affaire in

Ordnung zu bringen, bis seine Genesung ihm zulassen wird, über dergleichen

Geschäfte nachzudenken. Der Papa überschickt Dir beiligendes pro memoria,

Reparaturen betreffend, welches er von dem Verwalter erhalten, und geglaubt

hat, daß da in letztere Rechnung so viele Verbesserungen an den Gebäuden und

Dächern aufgcführet, alles in gutein Stande sein würde; da er indessen von der

Necessität der Sache nicht urthcilen könnte, so möchtest Du, wann es nothwcndig,

dem Verwalter nur aufgeben, daß es verfertigt würde. Ferner habe der Verwalter

seine Entlassung auf Iohanni verlangt; da nun weder ein andrer noch ein Pachter

von Tuch besorgt wäre, so würde kein anderes Ruttel zu ergreifen sein, als daß Du

ihn bis zu einer anderen Veränderung persuadirest, im Amte zu bleiben, er könne jetzo

ohnmöglich ihm antworten. Der Papa vermuthet, daß da der pr. Rtajor v. Kracht

auf seiner Reise nach Frankfurt über Leipzig habe gehen wollen, Du ihn ohne

Zweifel gesprochen haben wirst und er dem Hrn. Zlartüni das nothwendige Geld

zur Fortsetzung Deiner Studia abgegeben, wovon der Papa hofft, daß Du den besten

Gebrauch zu machen wissen wirst. Das dabei erhaltene Päckchen Thineser Thee

sollst Du baldigst der Frau Ober-Aufseherin in des Papas Namen übersenden mit

der Versicherung, daß er es so zu überschicken sich die Freiheit nehme, wie es roeta

aus Petersburg gekommen wäre. Dem Hrn. Ober-Aufseher wird er, sobald seine

Umstände es erlauben, die Feder zu führen, eiligst schreiben, unterdessen mögest

Du ihn beiderseits seiner Komplimente versichern, vor allen Dingen erinnert

unser lieber Vater an Sparsamkeit und gute Wirthschaft, besonders da ihn die ver¬

worrene Keysersche Sache in viele Verlegenheit gesetzt. Du kannst glauben, wie

dergleichen Verdrießlichkeiten ihn bei der jetzigen Schwäche des Leibes noch mehr mit-
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nehmen. Er benachrichtiget Dich zugleich, daß seit kurzem neue lutarekssiaimlsZ von

dem auswärtigen Departement an das Dresdcn'sche Dlinisterium ergangen, auch

schicket er Dir 2 Aopien, woraus Du das Nothige beurtheilen mögest, feiern müßte

man jetzo auf keine lDeise, sondern die Lache ernstlich treiben, sobald er sich bessern

wird, will er an den Gesandtschafts-Sekretär schreiben, übrigens grüßt er Dich und

den Hrn. Nnrkini von Herzen und einpfähle Luch der Gbhut Gottes. Deine Er¬

innerung, liebster Bruder, für das Leben unsers würdigen Baters zu bitten, wurde

bei der Erhaltung Deines Briefes doppelt vermehrt, da wir zu gleicher Zeit von

ihm ein Schreiben erhielten, worin er uns von seinen kränklichen Umständen be¬

nachrichtigte. N?as vor Schmerzen hat er auf dem fatiganten Acarsche ausgestanden.

Schon vor dem Einrücken ins Lager sind ihm die Hämorrhoiden mit solcher Ge¬

walt ausgetreten, daß er nicht hat sitzen können, und doch hat er mit manövrirt;

bei dem Ausrücken aus dein Lager haben ihn solche Schinerzen überfallen und

solche jählinge Blattigkeit, daß ein jeder an seinem Aufkommen gezweifelt hat,

und bei solchen Umständen doch fort müssen, das ist sehr hinreißend. Urem Herz

bricht bei der Beschreibung dieser für mich so empfindlichen Andenken und doch habe

ich es täglich vor Augen. Aber Gott feie gedankt, daß er ihn bis hierher hat kommen

lassen, wo er doch etwas mehr Buhe genießen kann, wovon er doch oft genug ge¬

störet wird. Seine Erholung gehet sehr langsam, welches bei der entsetzlichen Ent-

kräftung seines Leibes und Schwäche der Sinne wohl nicht fehlen kann. Die Ge-

sundhcitsumstände der übrigen Hausgenossen sind Gottlob noch ziemlich gut :c. rc. ec.

Wilhelm Freiherr v. Ederstem,
Ii. säcks. Hof- uittl Iu.stitieimttk,

wurde am 11. Febr. 1753 früh 3 Uhr als der älteste Sohn des damaligen Ritt¬

meisters bei dem Ruitzischen (später Plettenbergischen, dann Apenburgischen) Dragoner-

Regiments zu Tilsit in Ostpreußen geboren. Seine schon einmal verheirathet gewesene

Mutter, Agnes Christine geborene v. Dubinsky, war allen vorhandenen Nachrichten

zufolge eine wenig phlegmatische Frau von großer Schönheit. Wilhelm selbst war ein

sehr aufgewecktes Kind, mit rascher und scharfer Auffassung, sowie mit außerordentlichem

Gedächtnisse begabt: noch in seinem 50. Jahre hatte er ganz deutliche Erinnerungen

aus seiner allerersten Jugend in zahlreicher Menge bewahrt. Über seinen Lebensgang

findet sich in einem Bruchstücke seiner an seinein 50. Geburtstage niedergeschriebenen

Autobiographie folgende charakteristische Stelle:

„Meinen ersten Unterricht übernahm in meinem 3. Jahre ein unverheirathetes

Frauenzimmer mit Namen Jungfer Bresinin, die Tochter eines gewesenen Geistlichen,

der ich in Absicht auf die Bildung meines Verstandes alles schuldig bin, indem bis in

das 5. Jahr unter steter Beschäftigung durch sie . . . mein Verstand in Absicht auf

Reflexion zu einer gewissen bei Kindern in diesem Alter ungewöhnlichen Ernsthaftigkeit
und Liebe zur Lektüre gebracht war, daß mein ^.o. 1759 im September mir von

meinem Vater aus der Kampagne zugeschickter Hofmeister Namens Gottfried Kamann,

gewesener Auditeur bei dem sonst v. Sqdow'schen Regimente in Berlin, wann er auf

dem Wege hätte fortarbeiten wollen, er mich viel weiter hätte bringen tonnen. Allein

leider! er war mehrentheils krank am Podagra, und was ich nicht selbst wollte, unter¬

blieb ganz, ich machte seinen Wärter. Da ich aber nicht aus der Stube durfte und

einmal glücklicherweise an Beschäftigung mit Büchern gewöhnt war, so las ich alle

Reisebeschreibungen und Romane, die in Tilsit aufzutreiben waren . . . und da in

meiner Eltern Hause alles, was nur von Honoratioren in Tilsit war, ofte und fast

täglich sich befand, so ward ich durch das Disputiren, das ich liebte, und darin sich die

bei der dasigen Provinzialschule befind!. 5 Schulmänner mit mir viel zum Spaße

abgaben, in dieser Zeit in Absicht auf den Kopf durch eigene Bemühung etwas gebildet."

Nach Ausbruch des siebenjährigen Krieges war durch das Vordringen der Russen

die persönliche Sicherheit in Tilsit sehr gefährdet; dieselben bombardirten im Sommer 1757
46*
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die Stadt und überschwemmten dann, senkend und brennend, die Provinz, sowie später
auch Pommern und die Mark. Als die Unsicherheit immer mehr zunahm, bestimmte
die drohende Gefahr Wilhelm's Vater, seine Familie in eine mehr Sicherheit bietende
Gegend gehen zu lassen. Obzwar nun gleich im Beginne des Jahres 1762 Friedrich's
Feindin, die russische Kaiserin Elisabeth, gestorben, ein Ende des Krieges aber noch nicht
abzusehen war, traf der Oberst Karl die Veranstaltung,das; unter dem Schutze des
Hauptmanns v. Preuß, der ein Rekruten-Kommandofür das Regiment aus Preußen
zu führen hatte, Wilhelm nebst Mutter, Schwester und zwei Stiefschwesternsich
nach Harzgerode begaben zu der Witwe des Ober-BerghauptmannsAnton Gottlob
v. Eberstein, bei welcher eine Schwester von Wilhelm'sVater wohnte. NachdemHier¬
selbst Wilhelm nebst seinem Hofmeister Kamann einige Zeit verweilt und da Gelegen¬
heit gehabt hatte, aus Leinungen verschiedene Mitglieder der Ebersteinischen Familie
persönlichkennen zu lernen, ging er, während Mutter und Schwester zuerst zurück¬
blieben, der Anordnungseines Vaters gemäß mit dein Nekrutenkommandonach dem
Kriegsschauplatze ins sächsische Erzgebirge, trat in das von seinem Vater kommandirte
Regiment als Junker ein und machte alsbald (29. Okt. 1762) die Schlacht bei
Freiberg mit, an deren siegreichem Ausgange das Regiment einen vorzüglichen
Antheil hatte. Sein Vater wurde in der Schlacht am Fuße verwundet,ließ sich nach
Nossen bringen, wartete daselbst die Wundbehandlung und Heilung ab, und Wilhelm
pflegte seinen Vater nahe zwei Monate lang. Im Monat Dezember marschirte das
Regiment nach Herzberg a. d. Elbe und blieb daselbst bis Ende Januar in Garniso».
Hierhin ließ nun auch der Vater seine Familie von Harzgerode kommen. Hier auch
machte Wilhelm auf eine sonderbare Weise die interessanteBekanntschaftdes späteren
Vorlesers Friedrich's des Großen, von welchem auch die Inschrift an der königlichen
Bibliothek in Berlin herrührt: Xnkriment.um dstüriUm. Wilhelm erzählt das Aben¬
teuer selbst in seiner Autobiographie.

Nachdem Wilhelm mit seinem Regimente Ende April 1763 wieder in Tilsit
eingezogen war, blieb er noch 6 Jahre als Junker im Dienste, genoß aber daneben in
den dienstfreienStunden, nach Entlassung des unbrauchbarenHofmeisters Kamann, den
Unterricht in „lnrnmniorimmnk,e." in den Schulstunden der 1. und 2. Klasse der
(nebst noch zweien anderen) nach dem Muster der drei sächsischen Fürstcnschulenein¬
gerichteten Provinzialschule unter Leitung des Rektors Schuster.

Im Jahre 1768 ging Wilhelm als Fähnrich mit einem Remontepferde-Kommando
unter Führung des, einen dankbar von ihm anerkannten,instruktivenund väterlichen
Einfluß auf ihn ausübenden, kenntnisreichen Hauptmanns v. Uchtritz durch Polen über
Brodp in die Ukräne und an die tatarische Grenze bis Chozim. Diese Expedition
war nicht allein in geographischerund ethnographischerBeziehung von Interesse für
Wilhelm, sondern trug auch sonst viel zu seiner Bildung und Bereicherung seines
Wissens bei und regte ihn zu vielseitigenBeobachtungenan.

Nach seiner Rückkehr nach Tilsit Ende September 1768 setzte Wilhelm den
Besuch der Lehrstunden in früherer Weise fort. Über seine Zeiteintheilung und Lebens¬
weise findet sich das Nähere in der Autobiographie (s. unten). Hierin legt er im
einzelnen dar, daß er auf Anordnungseines Vaters schon in seinen frühen Jugend¬
jähren eine sehr strenge Erziehungerhalten, aber derselben die Kräftigung seiner
ursprünglich schwächlichen Gesundheitzu verdanken hat. Nachdem nun Wilhelm das vor¬
beschriebene Remonte-Kommando noch als Fähnrich mitgemacht und im Herbste 1768 zurück¬
gekommen war, stieß ihn: gegen Ende des Jahres der Unfall zu, daß er beim Exerziren
einen Sturz mit dem Pferde erlitt, wobei er, vom Sattel gedrückt, eine Rippe auf der linken
Seite zerbrach und ohne Besinnung vom Platze getragen wurde. Seine Jugend und
gute Natur aber siegte, und nach 8 Wochen war er geheilt. „Aber dieser Umstand",
fährt er weiter fort, „gab Veranlassung, daß mein Vater mich meiner stets kränkelnden
Gesundheit halber endlich die militärische Karriere aufgeben und meinen Abschied
nehmen ließ. Nun wollte ich mich dann dem Studium mit Ernst widmen. Und da
eben ein gewisser Subrektorund km-Uus Eollössu an der Provinzialschule Lukas David



Vogel einen Fehler in punccko ssxli gemacht hatte und dadurch, sowie in Verbindung

mit dem Umstände, das; er sich zuweilen betrank und in den Schulstunden betrunken

war und darüber Zänkereien mit dem Rektor und Schul-Jnspektor hatte, nach Verhör

vor einer eigenen nach Tilsit geschickten Untersnchungs-Kommission der geistlichen Be¬

hördeveranlaßt worden war, seine Dimission zu fordern: so brachte ich meinen Vater dahin,

diesen Mann ins Haus auf unbestimmte Zeit zu nehmen dergestalt, daß er Logis »nd

Tisch u. s. w. nebst 15 Thalern monatlich Ironoruris erhielt. Denn dieser Mann war

an sich, sein Sittliches abgerechnet (das mir nicht mehr auffallend war, da ich in meiner

Militär-Karriere mit dergleichen bekannt und übrigens für mein Alter ziemlich gesetzt

nnd determinirt war), ein wahres Genie, der besonders in mutchsnmtieis vorzügliche

Kenntnisse besaß, dabei in obimieis ein Schüler von dem Begründer der wissenschaft¬

lichen Chemie, dein berühmten Stahl, und in Pottens Laboratorio in Berlin eine Weile

Famulus gewesen war. Dieser Mann hielt mir Vorlesungen in der Mathematik,

Physik und Chemie, wobei ich bei meinem erwähnten Rektor üln»i8tsr Schuster die

Latinität und schöne Wissenschaften forttrieb. Die 18 Monate vom März 1769 bis Sep¬

tember 1770 nutzte ich nun mit anhaltendem Fleiße und eigner Bearbeitung meiner

selbst. Mein Herr Vogel betrank sich nun zwar nicht selten, darin er ordentliche

Perioden hatte, wo er oft 8 Tage stets betrunken war und den echten Höllischen

Burschen in seinem 50sten Jahre spielte, aber dann auch etliche Monate wieder ganz

regulär sich verhielt."

Zu Michaeli 1770 ging Wilhelm nach Königsberg zum akademischen Unterricht

und sollte vom Oktober 1772 mit einem Führer, dem Kandidaten der Rechtswissen¬

schaft Martini, der aber leider selber einen Führer nöthig gehabt hätte, die Univer¬

sität Leipzig beziehen. Jedoch mehrere Monate vor Beginn der Vorlesungen da¬

selbst liest der Oberstlieut. Karl seinen Sohn von Haus abreisen, um vorher noch

nach Groß-Leinungen in der Grafschaft ManSfeld gehen zu können, woselbst er in

des Vaters Auftrage verschiedene Familienangelegenheiten reguliren sollte. Auf dem

Wege dahin machte er in Eisleben dem Ober-Aufseher der Grafschaft Mansfeld seine

Aufwartung, welcher Schritt ihm auf seinen Bericht vom 21. Aug. das Lob des Vaters

einträgt. Dies Kommissorium war für Wilhelm nicht nur in Rücksicht überhaupt auf

die in den Amtern Lein- und Morungen herrschenden Fideikommiß- und Bergwerks-

angclegenheiten, auf welche sich die von seinem Vater ihm aufgegebenen Aufträge be¬

zogen, sondern durch die gerade damals eingetretene Vervielfältigung der seit längerer

Zeit dort obwaltenden Verwickelungen eine wahre Schule und die beste Vorbereitung

für den gewählten Beruf.

Daß Wilhelm hier bei Bearbeitung solcher durch und durch verwickelten Ver¬

hältnisse, wobei er in gespanntester Energie Eifer, Fleiß und Verstand zu bewähren hatte,

in Ansehung seines jugendlichen Alters den strengen Anforderungen seines Vaters Ge¬

nüge zu leisten vermochte, sogar zu solcher Zufriedenheit, daß ihn? derselbe in einem

Briefe vom 21. Febr. 1775 schreibt: „Aus Deinen Nachrichten und Raisonnements

über die dortigen Umstände sehe ich Deine vollkommen gute Einsicht in alles, indeine

Du alles weitläufig detaillirt hast, ohne auch nur das Geringste dabei zu vergessen,

und Du hast ganz recht." Das ist, abgesehen von seiner außergewöhnlichen Begabung,

nur zu verstehen aus der mit militärischer Disziplin von frühester Jugend an durch¬

geführten planvollen und doch auch durch besondere Umstände begünstigten Erziehung,

wie solche von Wilhelm selbst in seiner Autobiographie geschildert ist. Aber auch sein

Vater kennzeichnet sich in der Anordnung dieser Erziehung als einen echten Repräsen¬

tanten fridericianischer, unbeugsamer Pflichttreue und Straffheit und an Bildung des

Herzens eine dein alten Zieteu ebenbürtige Persönlichkeit. Als Oberst Karl seinen

Sohn Wilhelm von Königsberg auf die von Tilsit aus für damalige VerkehrSverhält-

nisse fern gelegene Universität Leipzig gehen ließ (einmal ans Rücksicht auf die in

Leinnngen zu besorgenden Geschäfte, dann aber zun? Zwecke des Nertrautwerdens

mit dem sächsischen Lehnrechte, wie mit dem sächsischen Prozeßverfahren), gab er dem¬

selben unter dem 8. Juli 1772 jene vortreffliche Ermahnung mit, welche Karl Gutzkow



in einem Briefe an Wilhelm's Enkel L. Ferdinand ck. cl, Kesselstadt 14. April 1868

in Parallele stellt zu Polonius' Abschied van seinem Sohne Laörtes in Hamlet und zu

einem weltklug weisen, schönen Briefe des Grafen Eberhard v. Erbach an seinen Sahn

Georg bei dessen Eintritt in die Welt im 16. Jahrhundert.

Aber auch noch bis in sein letztes Lebensjahr wurde dieser allen seinen Nach¬

kommen zum Vorbilde dienende charaktervolle Mann nicht müde, seinem Sohne wahr¬

haft väterliche Ermahnungen und Weisungen angedeihen zu lassen. Beispielsweise seien

aus seinen Briefen hier folgende Stellen ausgehoben:
„Deine Mutter und Geschwister grüßen Dich . . . S. KY2 . . . bis .Gott gebe Segen und

Gnade zu allem, was zu Deinem Besten gereichet'".
„— .— Dich würde solches nicht wundern, wann Du die Welt kanntest. Man muß vou

der Freundschaft heutigen Tages nicht zu viel fordern, sondern in allen Sachen Diskretion haben.
Genug, wenn wir es so weit bringen, daß uns niemand übel will. Es ist jetzt alles, was man
hoffen kann und wornach mau sich nur bemühen soll."

„ Halte Dich an den Herrn aller Herren, bleibe ihm getreu, so wird es Dir allzeit
wohl gehen, und er wird Dich zeitlich und ewig belohnen."

„Dein verstand, Deine Sitten, Deine Gelehrsamkeit und rechtschaffene Denkungsweisc, von
Tugend und Geschicklichkeit begleitet, sind die (Duellen, die uns Achtung, Freundschaft und Liebe
bei rechtschaffenen Leuten zufließen lassen. Prahle ja nicht und bilde Dir nicht zu hohe Dinge ein.

S. sys bis .gerne hören und adoptireu wirst'."
„ Ich sollte hieraus urtheilen, . . . S. 702 ... bis .ohne daß Ihr Ursache hättet,

unzufrieden zu sein'."
„Es scheint mir, daß mein letztes Schreiben Dir zu empfindlich gewesen. Salomen sagt in

seinen Sprüchen Aap. (Z. v ,Lin weiser Sohn lasset sich den Vater züchtigen' . . . S. ?(( . . .
bis .wozu Dir auch Gott Einsicht und verstand genug gegeben hat.'"

„Nun will ich mich in etwas über eine andere Materie, deren Du erwähnest ff. . . . S. 7tZ . -

Nachdem Wilhelm über zwei Jahre (zum Theil mit etwas übertriebenem

Fleiße, da er meist des Nachts nur 4 Stunden schlief) die Universität Leipzig besucht

hatte und sich nun in dein fünften Semester befand, lag es ihm nah, über seinen

künftigen Beruf einen festen Plan zu entwerfen und zu solchem die Billigung seines

Vaters einzuholen. Auf seine Anfrage über diesen Punkt schreibt ihm sein Vater unter

dem 21. Febr. 1775:
„Was nun den Artikel Deines künftigen Fortkommens . . . S. 70-D"

Ferner unter dem 5. Mai 1775:
„Was nun hiernächst Dein künftiges Unterkommen betrifft, so habe ich darüber meine

Meinung bereits gesagt. Soviel in meinen Kräften stehet, will ich gern zu Deiner Unterstützung
hergeben rc., allein ich sehe auch, daß Geld dazu nöthig ist, wann man Höfe aufs Geradcwohl
bereisen will rc. Der Major v. Kracht kennet die Höfe nicht und kümmert sich darum wenig rc.,
jedoch ist das auswärtige Fach platterdings vor keinen unvermögenden Mann :c. Im Pr. Iustizfach
bat man Brod bis an sein Ende des Lebens, wann man nur erst einmal pluoirt ist, welches in
etwas mehr als einem Jahr gewiß geschehen könnte, doch hast Du Deine Freiheit, ich will Dich
zu nichts zwingen, nur wäge alles nach Deinen Umständen ab" (s. oben S. 767).

Vgl. auch S. 769: „Da nun endlich Deine Studienjahre rc." und S. 716: „Tilse,
28. Nov. M. l. S. Dein Schreiben vom 2Z. Vct. :c. ic."

Wie aus mehrfachen, in obigen Briefen enthaltenen Stellen hervorgeht, hegte

Wilhelm den Wunsch, in die diplomatische Laufbahn eintreten zu können. Zu diesem

Zwecke unternahm er, um sich einigermaßen zu orientiren, eine Reise nach Mainz,

Mannheim und Straßburg durch das „Reich". In Mannheim ließ er sich dem

Kurfürsten Karl Theodor vorstellen und erlangte nach vieler Mühe die Erlaubnis,

seinen vom Kurfürsten wegen eines unglücklichen Vorfalles als gestörten Gemüths be¬

handelten und im Kloster Weinheim eingesperrt gehaltenen Oheim Karl Christian

besuchen und sprechen zu dürfen, — jedoch nur in Gegenwart des Priors und im

Beisein der Frau geb. Freiin von Dalberg. Wilhelm sagt in seiner Niederschrift

über diesen Punkt nur andeutungsweise: „und seiner Frau Gemahlin war freilich

wenig an seiner Freiheit gelegen".

Um sich nun den Eintritt nicht nur in sächsischen, sondern auch in preußischen

Staatsdienst offen zu halteu, ließ Wilhelm sich auch in Halle einschreiben, miethete



sich ein Quartier und bezahlte Kollegien, kam indessen, wie solches damals angehen

mochte, nicht hinüber.

Als Wilhelm nun im Herbste 1775 die Universität Leipzig verlieh, eröffneten

sich sehr günstige Aussichten für ihn zu einer bald zu erhoffenden Anstellung bei der

sächsischen Regierung in Dresden. Hier hatte er die Gönnerschaft eines Kabinets-

ministers erlangt. Schon nach einem Jahre durfte er, ohne vorher das Examen und

ohne das vorgeschriebene Auditoriat bei dein Ober- oder Hofgerichtc absolvirt zu haben,

es wagen, bei dem Kurfürsten Friedrich August III. unter dem 22. Nov. 1776

um Konferirung einer Assessorstellc auf der adeligen Seite der Landesregierung an¬

zuhalten. Als er indessen darauf durch Familien-Angelegenheiten nach Leipzig zurück¬

gerufen wurde, so benutzte er diese Gelegenheit und unterwarf sich dein Examen vor

der Juristen-Fakultät. Er konnte den guten Erfolg dem Kurfürsten unter dein 6. Febr.

1777 melden. Darauf (22. Febr. 1777) verfügte der Kurfürst, daß, wenn Wilhelm

durch eine Probe-Relation bei der Landesregierung seine Fähigkeit hinlänglich bewähre, er

unter Dispensation von dem Auditoriat als Assessor bei der Landesregierung angestellt

werden solle. Im folgenden Jahre (23. Aug.) genehmigte der Kurfürst, daß der Landes¬

regierungs-Assessor Wilhelm v. Eberstcin zugleich als Assessor bei der Landes-

Okonomie-, Manufaktur- und Kommerzicn-Deputation bestellt werden möge.

Nr. 539. Schreiben Wilhelm'-; Arhrn. Oberstem genannt von Würing an Kurfürst

Ariedrich August III. «I. <t. Dresden 22. Wov. 177K, die Witte um Konferirnng

einer Affestorstelle ans der adel. Seite der Landesregierung enthaltend.

Durchlauchtigster Ehurfürst :c. Ew. Ehurfürstl. Durchl. habe ich seit s.o. (772,

in welchem Jahre mein Unter, der unter des Königs von Urensten Alajt.

Armee bei dem Apenbnrg. Dragoner Regiment als Obristev dienet, dieGraft. Ebersteinifthcn Güter in der Grafschaft Alansfeld erkauft hat, als
ineinen gnädigsten Landesherrn zu verehren das Glück, und ebenso lange nähre ich

den eifrigsten Wunsch, HöchstDenensclben meine unterthänigst treue Dienste widmen

zu dürfen. Ich habe mich in dieser Absicht während eines dreijährigen Aufenthalts

auf der Universität zu Leipzig durch fleißigen Besuch derer dasigen Lehrer äußerst

bemühet, diejenigen Äenntniffe zu erlangen, durch die ich Ew. Ehf. D. zu HöchstDero

gnädigsten Zufriedenheit dienen zu können hoffen kann. Ew. Ehf. D. unterwinde

mich dahero hiedurch unterthänigst zu bitten: HöchstDieselben wollen mich durch

gnädigste Aonferirung einer Astestorstelle auf der adeligen Seite bei derKandesregiernng in HöchstDero Dienste aufzunehmenhuldreichst geruhen. Das
eifrigste Bestreben, solcher Höchsten Gnade durch möglichsten Fleiß und Applikation

mich würdig zu inachen, wird eine mir allzeit gegenwärtige schlicht sein. In der

Erwartung, daß HöchstDieselben meinem unterthänigsten Suchen ein gnädigstes

Gehör zu geben mildest gefällig sein wird, verharre ich in tiefster Unterthänigkeit

Ew. Ehf. D. unterthänigst gehorsamster Milkelm chrkr. Eber,stein.
Am ff. Febr. I??7 meldet Wilhelm dein Kurfürsten Fr. August: „Nachdem

?c. einige Familien-Angelegenheiten mich nach Leipzig zurückgerufen, so habe ich mich w.

bei dasiger Juristen-Facultaet besage des angebogenen Zeugnisses snb X dein blxumini

unterworfen zc. Der ich übrigens meine ec. Bitte wegen höchster Dispensation in An¬

sehung des nicht gesuchten Xiulitniiuts bei HöchstDero Ober-Kofgerichte, da mir

solches nachzuholen ohnmöglich fällt, andnrch zu wiederholen, mich gemüßiget sehe."
Aus des k Hauptstaatsarchivs zu Dresden „Erbländischcn Verfassungssachcn" der 7, Hauptabth.,

die Bestellung derer Assessoren bei der Landesregierung betr. Vol. II. ad s.o. 1776 ff. Loc,
128. Nr. 8. Bl. 93—108 (Loc. 4669).

Nr. 540. „Aber des Areyherrn von Eberstein Ansuchen nm eine Weysttzer-

Stelle auf dem adeligen Latere der Landes-Kegierung wird Anzeige mit

Gutachten erfordert." Den Geheimen Käthen (8.-Ii. Ii. XXXIX. Xr. 3825).

Auf das bei Ans unmittelbar in der Griginal-Anfuge ck. ck. 22. mens, prnat.

von Wilhelm Freiherr« von Oberstem um eine Assessor-Stelle auf dem adeligen
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Latere der Landes-Regierung unterthänigst beschehene öuchen begehren Wir hierdurch

an euch gnädigst, Uns wollet ihr diesfalls insbesondere auch wegen der dein Suppli-

canten ermangelnden Rcquisitorum, wovon er jedoch allenfalls das nach dem Rc-

scripto ä. ck. 22. cks-mmrii (77 s erforderliche Exanwn nachholen könnte, nähere Anzeige

mit ohnmaßgeblichem Gutachten erstatten w. Datum Dresden (H. Dsesmbris (776.
Lrirürirk August, chrln. »>. Gmlc.

Nr. 541. Wilhelm von Oberstem wird unter Dispensation von dem Uequistto,vorhero dem Glier- oder Kofgerichte als Auditor beigewohnt zu haben, in
soferne er bei dem znförderst abzulegenden Specimine seine Geschicklichkeit
hinlänglich bewähret, zum Assessore bei der Landes - Htegiernng gnädst.
ernannt. An Geh.-Htäthe (8.-K. Ii. Xlll. Ri-. 3938).

V. G. Gn. Friedrich August zc. Da Inhalts eures :c. Vortrags ck. ck. (Z. bnjus

Wilhelm von Obersten» zum Behuf der von ihm gebotenen Astestvr-Stelle

bei der Landes-Regierung sich annoch dem diesfalls erforderlichen Examini bei der

Juristen-Facultaet zu Leipzig unterworfen und hierauf ein beifälliges Zeugniß

erlanget, mithin ihm das Acquisitum, als Auditor dem Ober- oder Ljof-Gerichte

beigewohnt zu haben, ermangelt: So haben Wir demselben in Genehmigung

eures re. Gutachtens von letztgedachtcm Requisits nunmehro in Gnaden dispensiret

und begehren hierdurch an euch gnädigst, ihr wollet voritzo wegen des vv» Ober¬

stem Admission zur Fertigung einer Probe-Relation bei der Landes-Regierung die

Nothdurft anordnen, sodann aber, wenn er hiebci seine Fähigkeit hinlänglich

bewähret, damit derselbe auf dem ndeligen Kotcre besagter Landes-Regierung

zum Assessor bestellet und verpflichtet, nicht minder also tractiret und geschrieben,

auch selbigem der diesfalls ihm zukommende Rang eingeräumet werden möge,

respective an mehrgedachte Regierung, ingleichen an das RIarschall - Amt und

gesammte Eollegia weitere Verfügung ergehen lassen. Datum 22. Vebrunrii (777.

Lrieärirk August.

Nr. 542. Ariedrich August an Gch.-Wäthe. Datum Dresden 23. Aug. 1777.Die Landes-Wcg.-Assessoresvon Wostitz-Drzcwicky und von Overstein mögen
zugleich als Assessores bei der Kommerzien-Deputation bestellet werden.

Wir sind auf euern :c. Vortrag v. (2. llujus in Gnaden zufrieden, daß die

Assessores bei der Landes-Regierung Johann August Ernst Nostiz-Drzcwicky

und Wilhelm von Oberste!» beide zugleich als Assessores bei der Landes-

Gkonomie-, RIanufaktur- und Aommerzien - Deputation gebctenerinaßen bestellet

werden mögen (8.-R. Lck. XVIII. Rr. 4213).

Wenn auch die damalige Stellung der Staatsbeamtenund die Vorbedingungen
zu ihrer Anstellung ganz andere waren, als heutzutagebei der bei weitein komplizirteren
Rangordnung, denn die Staatsdiener der früheren Zeit standen zunächst im Dienste
des Fürsten für den Staat, sodaß also auch bezüglich ihrer Anstellung die persönlichen
Ansichten des Fürsten maßgebend und ein bestimmt ausgesprochenerWille von seiner
Seite Befehl war: so war dennoch die so frühzeitige Anstellung, die Wilhelm in
Dresden fand, ein ungewöhnlicher Glücksumstand,sodaß auch sein Vater (Sept. 1777)
schreiben konnte:

„Traue nur auf Gatt und überlasse ihm dies, er wird gewiß für Dich sargen, ohne daß
Du zu sehr uach oben strebest. Bedenke nur, wie wunderbar Gott bis hierher alles zu Deinem
Ivohl gefüget, da Du selbst schreibest, daß Dir Gott solche vielvermögende Gönner und Freunde
geschenkt und Du dadurch eine (Zurriers vor Dir hättest^ wie Du selbige nicht in einem
anderen Lande gefunden haben würdest. Es ist solches Gottes Ivcrk, der mit Dir ist und
dem Du alles zu danken hast. Denn es ist wunderbar, an einem Grt, wo man keine verwandten
und Freunde hat, sein Lonto zu finden, so wie Du versicherst in Deinem Briefe, s^ch gratnliro
Dir dazu vou Kerzen und wüiqche Dir ferner den Segen Gottes, sowie mehrere rechtschaffene
Seelen thun nnd Gott für Dich bitten, wovon Du dereinst, wann Du ferner Gott vor Augen und
m Kerzen behalten wirst, die Früchte genießen sollest, denn der Gerechten Gebet vermag viel."



Gleiche Begünstigung wie bei seiner frühen Anstellung wurde Wilhelmen auch

im w eiteren Verlaufe seiner Carriere zu Theil; schon nach zwei Jahren (12. Juni 1779)

wurde er und zugleich mit ihm der der Ancicnnität nach ältere „Assessor auf dein

adeligen Imtava der Landesregierung" Graf Karl Heinrich v. Schvnburg „in Rück¬

sicht des von ihnen nach den? Zeugnisse der Landesregierung zeithero erwiesenen Fleißes

und Fähigkeiten" zur Anfertigung der zur Erlangung einer Supernumerar-Raths-

stclle erforderlichen beiden Lpaaimiim zugelassen und bald darauf auch zu Super-

numerar-, Hof-und Jnstitien-Näthcn auf vorgedachter adeliger Seite der Landes¬

regierung enm «i>s mumeämnii in locnin vi snlurinm orciinuricwum ernannt.

Nr. 543. An Geh.-Hiäthe. Die Assessores vei der L.-U. Graf von Schönvurg

und Wilhelm von Klierstein lind vei ihrem Gesuch um Supernumerar-Watlis-

Stessen zu Kertigung der vorgeschr. Speciminüm zu admittiren. (8.-K. It. UI.

iVr. 50W.)

wir sind aus cuern :c. Vortrag v. 2. lrus. :c. zufrieden, daß die bisherigen

Assessores auf dem adeligen Latere der Landes-Regierung, der Raminerherr Varl

Heinrich Graf und Herr von Schönburg und Wilhelm von sGlrerstei», in

Rücksicht des von ihnen nach dem Zeugnisse der L.-R. zeithero erwiesenen Fleißes

und Fähigkeiten bei ihren? dermaligen Gesuch um Supcrnumerar-Rathsstellen zu

Fertigung derer diesfallsigen vorgeschriebenen beiden Speciminüm admittirt werden

mögen, habe?? auch dieselben sofort, in soferne sie hiebei annoch ihre Geschicklichkeit

gänzlich bewähret, zu Snpernumerar-, Hof- und Institie,,-Rathen auf vor¬

gebuchtem adel. Latere der L.-R. cum sps succmciculi in loa????? «1 sulurinm vrlli-

nuriarn?n dergestalt ernennet, daß dieselben in vorberührte??? Falle, wenn deren eidlich

bestärkte Specimina hinreichend befunden worden, als Snpernnmerar-, Hof-

und Inltitien-Uäthe nach obbemerkter ihrer zeitherigen 2l??ciennetät zu verpflichte??,

zu introduziren u??d ih??e>? Sitz und Stimme anzuweisen. Datu??? Dresden,

(2. Junii (779. chneüricl? August. Gruk ro» Mass.

Ain 25. Januar 1783 ordnete der Kurfürst der Kommission zur Besorgung der

allgemeinen Angelegenheiten der Armen- und Waise??-, der Zucht- und Arbeitshäuser,

sowie derer Brandschäden von dein Geheimen Finanz-Kollegium die Geh. Finanzräthe

Wagner und Frhr. v. Hohenthal, den? Ober-Stcuer-Kollegium den Kreishauptmann

und Ober-Steuereinnehmer v. Karlowitz und der Landesregierung die Hof- und

Justitien-Räthe Frhr. v. Gutschmidt und v. Eberstein zu.

Nr. 544. An GeheimchMthe (8. dl,..- Ii. n.l. lXV l. «I-. 65W).

Bei der zur Besorgung der allgem. Ar???en- und kvaisen-, auch Zucht- und

Arbeitshäuser und deren Brandbeschädigtei? verordnete?? Kommission solle?? ?vegei?

des Gehei???en Finanz-Collegii die Geh.-Finanzräthe agner u??d Frhr. von

Hohenthal beibehalten, so?vohl derselben von Seiten des Oher-Stener-GoUegii

der Kammcrherr, Rreishauptma???? u??d Gbcr-Steuereii???eh?>?er von Cnrlomilz

und von Seiten der Kandes Regierung die Hof- u??d Justitien-Räthe Frhr. von

Gutfchmidt und von Cbevstein zugeord??et werden. Dresden, 25. Januar (73Z.

chricäricl? August. Gr. r. Mass.

Unter dein 29. Mai 1784 erhält Wilhelin auch, und zwar schon vor dein Ein¬

rücken in eine besoldete Rathsstelle, ein Jnterimsgchalt von 200 Thalern. Als dann

Ende März 1785 durch den Abgang von Wilhelin's Vordermann Grafen v. Schön-

burg die siebente ordentliche Rathsstelle auf der adeligen Seite zur Erledigung kau?,

wurde solche nebst der Besoldung von 1200 Thlrn. Wilhelmen an? 1. April über¬

tragen, wogegen von dieser Zeit ai? der bis dahin aus den? Fonds der Landes-

Ökonomie-, Manufaktur- und Kommerzien-Deputation ihn? ertheilte Jnteriinsgehalt von

200 Thalern zurückfiel.

An? 29. Mai 1794 wird „den? Hof- und Justitienrathe und Assessor bei der

Kommerzien-Deputation von Gherstein als Interims-Gehalt, bis er zu einer besol-



beten Rathsstelle bei der L.-R. gelanget, 200 Thlr. zngetheilt (S.-R. B. UXXI.

Nr. 7097).

Nr. 545. Schreiben Mlbelm's Zsrstrn. Kberstein von Düring an Kurfürst
Ariedrich" Angnst III., die Ditte um Ertkeilnng der auf dem adel. Latere
der L.-D. erledigten Dathsstelle enthaltend.

Durch!. Thurfürst :c. Ew. Thf. D. haben in Höchsten Gnaden geruhet, mir

:c. iin Jahre s?77 eine Assessorstelle in HöchstDero Landesregierung zu ertheilen,

mich auch darauf i. I. s7?9 zum Hof- und Institien-Ratste auf dein Adeligen

Latere cum 8ps 8ueascksncki in loeuin st, sularimn oräinnriormn zu ernennen w.

Nachdem nun durch die Entlassung des Rammerherrn, auch Hof- und Iustitien-Raths

Aarl Heinrich's Grafen Herrn von ^chönburg von seiner Hof- und Iustitien-

Raths-Lunction die stestente Stelle eines ordentliche»» Raths auf dem Adeligen

Latere HöchstDero Landesregierung erlediget worden: cho wage ich, als der in der

Ordnung nächstfolgende, Ew. Thf. D. in Auterthänigkeit dahin anzugehen, daß es

HöchstDenenselben in Gnaden gefallen möge, die nunmehro erledigte Stelle eines

ordentlichen Rothes nebst denen damit verknüpften Emolumenten mir huldreichst

zu ertheilen And beharre in ehrerbietigster Unterthänigkeit E. Thf. ?. unterthänigst

treugehorsamster MMelm chrbr. Elierstem genannt von Züring.

Dresden, 3 f. Atartij f735.
Xeta, die Bestellung derer Hof- und Justiticn-Räthcbetr., Vol. XXI. I-it. (I. Xo. 81.

LI. 39. Loe. 4697.

Nr. 546. An Heh.-Dätye. Die erledigte Datlis - Defoldung auf dem adel.Latere der L.-D. »vird vom 1. April 1785 dem Kof- und Justitienratli
von Kberstein bewilligt.

Die durch des w. von Echänburg Resignation der von ihm bekleideten ordentl.

Dotst stelle auf dem Adel. Latere der Kandes-Regiernng ü 1"'° ^prilis eur

ni. zur Erledigung gekommene Besoldung von 1Ä0t) Thlr. jährl. wird dem der-

inaligeu ersten Supernumerar, Hof- und Iustitieu-Rathe auf besagten: Latere Mit

stelin von Gsterstein, welcher solchergestalt in die 7. ordentliche Rathsstelle auf¬

rückt, in Gnaden bewilligt, wogegen von bemeldter Zeit an, da er zum Genuß

dieser Besoldung gelangt, der vermöge Ausers Rescripts vom 29. Atai v. I. bis

dahin aus dem fonds der Landes - Ökonomie-, Atanufaktur- und Aommerzien-

Deputation ihm ertheilte Interimsgehalt von 200 Thlr. zurückfällt (8.-U. I-XXV.

7465). " Lricürirk August.

Am 10. Juni 1790 wurde ihm die erbetene Entlassung von der Assessur bei

der obgenannten Deputation bewilligt. Und am 1. Sept. bezw. 1. Okt. 1799 erhalten

die mittlerweile in die 2te bzw. 3te Rathsstelle aufgerückten Hofräthe v. Nostitz und

v. Eberstein die Besoldungszulage von 300 Thlr.; desgleichen genehmigte 6. Febr. 1808

der König, daß der Hof- und Justitien-Rath v. Eberstein als nunmehriger Vorsitzender

Rath auf dem adeligen Rackers der Landes-Regierung in den Genuß der erledigten

für die Mitaufsicht des Lehnarchivs bestimmten 200 Thlr. vom 1. Okt. des vorher¬

gehenden Jahres gelange.

Am 1v. Inn» 17Sl) wird „dem Hof- und Institienrotste von Ester-

stein die gebotene Entlassung von der Assessur bei der Landes-Okononomie-, Manufactur-

und Commercien-Deputation" bewilligt (8.-U. L. XEV. Nr. 9497).

Nr. 547. Die auf dem adel. Latere der L.-D. erledigten ordertl. Datstsstellenbetreffend. (8.-R. llXXII. 1Z148.)

lVir haben w. den Kof- und Iustitienräthen von Uostiz und vo»» Gsterstei»»

die für die zweite und dritte Rathsstelle durch Unsere Rescr. v. 29. Dec. s737

ausgesetzte Besoldungszulage von Z00 Thlr. jährl. für jede, und zwar dem
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von Uvftü vom 1- Sept. und den: vvt» GIrersteiv von: 1- Vkt. d. I. UN :c.

zugetheilt. Dresden 16. Nov. s?99- Lriellrirl: Augu-tt.

Unterm 6. Felln. 1808 wird genehmigt, das; der Hof- und Justitienrath
von Gllerstern als nunmehriger vvrftllender litttlf auf dem adeligen Imlera
der Landes-Regierung in den Genuß der erledigten für die Mitaufsicht des Kehns-
nrchivs bestimmten200 Thlr. vom 1. Oct. v. I. an einrücken möge." (8.-1I. 13.
euxvi. Nr. 16 568.)

Aus dem schnellen Aufrücken Wilhelin's in seiner amtlichen Laufbahn läßt sich
entnehmen, wie er nicht nur die Zufriedenheit und die Wohlgewogenheitder Minister
und des Regenten sich erworben hatte, sondern auch, daß er mit Geschick, Fleiß und
Treue seine Funktion verrichtete. Mit voller Gewissenhaftigkeit war er sächsischer
Unterthan geworden und bewahrte seinen: neuen Landesherr::seine aufrichtige An¬
hänglichkeit bis zun: Tode, und doch, ohne mit sich selbst in Widerspruch zu gerathen,
war er ein ebenso guter Preuße geblieben, d. h. er, der in der strengen Schule seines
Vaters und in der Verherrlichung des großen preußischen Königs aufgewachsenwar,
hätte diesen friedericianischenGeist und den höheren Schwung, welchen das deutsche
Leben durch die PersönlichkeitFricdrich'sdes Großen gewonnen hatte, überall walten
sehen mögen, und ihn: war es unmöglich, sich ein Deutschland ohne Preußen zu denken.
Aus dieser seiner Gesinnung, die für ihn als eine selbstverständliche galt, machte er
nie ein Hehl; und so mochte auch darauf das Vorkommnis beruhen, daß er sich beim
I/Hombrespiel mit den: Kommandanten des Kadetten-Corps überwarf. Aber noch be¬
deutungsvoller war die Treue, mit welcher er seine Anhänglichkeitan den preußischen
Geist, als den auch für Sachsen heilsamen, festhielt und sogar in dem wichtigsten,
entscheidendstenMomente für das Geschick Sachsens seinen König selbst auf die preußische
Seite zu ziehen unternahm. Als nämlich die Konvention mit Napoleon abgeschlossen
werden sollte, hat Wilhelm sich erdreistet gehabt, in einer Sitzung, welcher der König
anwohnte, denselben von seinen: Entschlüsse abzubringen; als ihn: das nicht gelungen
ist und als das Dokument hat ausgefertigt werden sollen, hat Wilhelm vor den Augen
des Königs ein Gläschen mit rother Tinte in sein Taschentuch gegossen, ist unter den
Worten: „Verzeihen, Majestät!" aufgestanden, hinausgegangen, darauf nach seinen: in
der Gemarkung Zitzschewig gelegenen Weinberge gefahren und nicht eher w:eder nach
der Residenz zurückgekehrt, als bis Napoleon Dresden wieder verlassen gehabt hat. —
Diese für Wilhelm durchaus einheitliche Gesinnung, seine Pietät für seinen König und
die Überzeugung von Preußens deutschem Berufe spricht sich deutlich aus in der Ein¬
gabe an den König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und in seinen: Briefe an
seinen Sohn Gustav v. 6. Juni 1809.

Mehrere Monate vor Beginn der Vorlesungen an der Universität Leipzig hatte
der damalige Oberstlient. v. E. zu Tilsit seinen Sohn Wilhelm von Hause abreisen
lassen, damit dieser in seinen: Auftrage vorher noch verschiedene Familienangelegenheiten
zu Groß-Leinungen in der Grafschaft Mansfeld reguliren konnte. Auch in:
folgenden Jahre mußte Wilhelm zu diesen: Zwecke sich in Leinungen längere Zeit
aufhalten. Unterm 11. Juni 1773 schrieb ihm sein Vater:

„Sch habe Dir aufgegeben, ein genaues Inventarium von Allem, was im Schieß und

Hof ist, es habe Namen, wie es wolle, mit dem Herrn ZIartiui anzufertigen. Lasse dieses Deine

Hauptbeschäftigung sein, wie auch ein Verzeichnis aller Schriften und Papiere, und

schicke mir selbiges unter Deiner und Hrn. Zlnrtiiü Unterschrift. Auch muß ein Exemplar
dortcn bleiben."

Nr. 548. aller sich vorgefundenenIamilien-I)nen»»k»tii, Di ivnt-Xetm,
und 8ei iptni en, angefertigt von IVillieli» tj. v. II., chrosi-Leinungen4u»<> 1773.

Ine. 4. Original-Dokumente.
1. dopia, eines Lehnbricfs von Kilian v. Eberstein auf Ginolfs in Franken an Klaus Müller

über einen halben Hof daselbst v. 1565.



Obligation Wülbrand Gcorg Bockas von Wülfingen an Kaspar Reichen über 2000 Thlr. Kapital
v 1622,

3. Konsens vom Herzoge von Braunschivcig in vorhergehende Schnldverschrcibnng soä. anno.
4. Obligation Wülbrand Georg Bock's von Wülfingen an Ludwig Wieszcnhafer über 2000 Thlr.

Kapital v, 1622
5. Konsens vom Herzoge zu Braunschweig in diese Obligation soll, nuiio.
6. Tauschbricf zwischen Graf Philipp zu Mansfcld und Andreas Wagcnschciben zu Horla, da der¬

selbe diesem Bauer für ein Gut zu Horla das Backhaus zu Lcinungen gegeben den Tag
trium rsKum ^.o, 1539.

7. Lehnbrief über den Eisenhammer vor Bcnnungcn und Eisenstein-Bergwerk im Amte Sangerhauscn
und Beyer-Naumburg vom Herzoge August zu Weißcnfcls an den General-Fcldmarschall Ernst
Albrecht v. Eberstein v, 1664,

8. Dergleichen Lehnbricf an Christian Ludwig v. Eberstein.
9. Dergleichen von Herzog Joh, Gcorg zu Wcißenfcls an Joh. Jakob und Christoph Gebrüder

v. Sensen, an welche Christian Ludwig v, Ebcrstcin verkauft gehabt und auch Hernachmals wieder
an sich gebracht v. 1699.

10. Fünf und zwanzig Schuldverschreibungen der Grafen v, Mansfeld an die v. Ebcrstcin
zu GeHofen äs -muis 1500 eis., sämtlich in Original!,

11. Zwei und zwanzig Schuldverschreibungen der Grafen von Mansfeld an die v. Pretiß zu Ariern
äiv. Trinis äs 1500 eis.

12. Original-Cession des wiederkäuflichen Rechts an den Ämtern Lcinungen und Morungcn von
Siegfried v. Hoym an lob. gtatius äs Lnsslur ä, ä, Quedlinburg 28, Nov 1621

13. Cession Ltntii v, Münchhausen seines durch eine von den Grafen zu Mansfeld versprochene
Beleihung mit denen Ämtern Leinungen und Morungen, wann sie solche eingelöst haben würden,
erhaltenen Rechts an seinen Schwager Wülbrand Gcorg Bock v. Wülfingen, damaligen Inhaber
deS Amtes Lein- und Morungen ä, ä. 7, Juni 1629.

14. Wicderkaufsbries Friedrich Christoph und David Grafen zu Mansfeld an Wülbrand Gcorg
Bock v, Wülfingen über die Ämter Lein- und Morungcn ä, ä, Dienstags nach Ostern 1623,

15. Original-Cession des Wiederkaufsrechts an den Ämtern Lein- u Morungcn von Siegmund Lcvin
Bock v, Wülfingen an den Ernst Albrccht v. Ebcrstcin ä, ä Lcinungen 30. Januar 1655,

16. Rcciprocirliche Reverse von Ernst Albrccht v, Ebcrstcin und Sicgmund Lcvin Bock v, Wülfingen
wegen letzteren auf den Ämtern Lein- und Morungen haftenden Schulden soä. anno et äntis,

17. Jnventarinm der Ämter Lein- und Morungcn v. 1655, als Ernst Albrccht v, Ebcrstcin solche von
Bock v. Wülfingen übernommen,

18. Original-Cession der Gemeinde-Kirchcnvorsteher zu Groß-Leinungen au Ernst Albrccht v, Eberstein
eines Kapitals von 200 Thlr,, welches die Grafen von ManSfcld der Kirche zu Gros;-Leinungen
schuldig gewesen und Ernst Albrccht für dieselben bezahlt ä ä. Leinungen 6 Febr. 1656.

19. Patent Sr, Rom, Kaiserl Majestät Heräinauä III, an Ernst Albrccht v, Eberstein als Gcn.-
Feldmarschall-Lieutenant nebst einem eigenhändigen Briefe, worin er einen Grafen
v, Ebcrstcin genennet und ihm das Prädikat Hoch-und Wohlgeboren gegeben ä. ä. Brüssel
10, Febr. 1650,

20. Von Sr. Königl. Maj. zu Dänemark an Ernst Albrccht v Eberstein erthcilte Patente als Fcld¬
marschall, Drost der Herrschaft Pinneberg sie. nebst einem M. von der k. dän, Renthei und
Schatzkammer auf Königl, Befehl an den Gen.-Fcldmarschall v, Eberstein ausgestellten Schein in
dänischer Sprache, daß dieselbe ihm eine ansehnliche Summe an Traktamcnts- und Werbcgcldcrn
schuldig bleibe in OriK. ä. ä, Kopenhagen 1662,

21. Ein von dem Landgrafen Gcorg zu Hessen an Ernst Albrecht v, Eberstein ausgestellter Revers,
worin demselben oder seinen Mann-Leibes-Lehns-Erben die Expektanz auf die erste Apertur
eines LehnguteS crtheilt wird, ä ä Darmstadt 15 Aug, 1644 in Drix,

22. Des Gen,-Feldmarschall Ernst Albrccht v. Ebcrstcin Hessische Patente als Obristcr, Chef eines
Regiments, General Wachtmeister, Geheimer Kricgsrath und General-Lieutenant über ein
Corps von 6000 Mann,

23. Handbriefe vom Könige in Dänemark Urieäried III, an den Gcn.-Fcldm E, A, v. Ebcrstcin,
mehrentheils dessen Kriegsdienst-Affairen betreff.

24. Instruktion von dem schwcd, General Lansr an den damaligen Obristen E. A v, Ebcrstcin nebst
einem Lalve-Ouaräsu-Schcin über das Gut Gchofen, in welchem Packet auch Christian Ludwig's
v, Ebcrstein fürstl. braunschweigische Patente als Cornet und Rittmeister nebst dem Abschiede be¬
findlich.

25. Briefe von dem Landgrafen von Hessen an E, A. v, Eberstein, Dienst-Affairen und seine Trakta¬
mcnts-Forderungen betreff.

26. Briefe an Ernst Albrccht v E. von dem Kurfürsten von Mainz, Bischof von Würzburg, Herzoge
von Württemberg und Abt zu Fulda bei Gelegenheit seiner in den Gegenden gehabten KriegS-
operationen,

27. Ein Packet Briefe von den Herzögen zu Holstein an den Gen.-Fcldm, Ernst Albrecht v, E,
28 Briefe von den Herzögen zu Braunschweig und der Herzogin an den Gen,-Feldm, v, Ebcrstcin,

29 Ein Packet Briefe von den Herzögen zu Weimar und Mecklenburg und Grafen zu Schwarzburz
und Mansfela an denselben
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3(1. Brief von den Fürsten zu Anhalt-Bernburg, Anhalt-Käthen und Anhalt-Zcrbst an den Gcn.-Feldm.
Ernst Albr. v. Eberstein.

31. Die gehabten Traktamentsforderungcn des Fcldmarschalls Ernst Albr. v. Eberstein in kaiserl.
Diensten, welche durch Assignation an die Reichspfcnnigkasse mit Ritterpferdsgeldcr» der Grafschaft
Mansfeld bezahlt worden.

32. Handbriefc vom Kurfürsten Joh. Georg II zu Sachsen an den Gcn.-Feldm. E. A. v. Eberstein
und anderen, seine kursnchs. Traktamcnts-Forderung betreff.

33. Briefe von des Gen.-Feldmarschalls Mutter und Schwester an denselben, mehrcntheilS den Rcnt-
gulden betreff.

34. Des Gen -Feldmarschalls E. A. v. Eberstein Disposition, wie es seine 4 Söhne nach seinem Tode
halten sollen, nebst einer Nota seiner ausstehenden Schulden.

33. Pachtkontrakt des Fcldmarschalls E. A. v. Ebcrstein mit seinem Sohne Wilhelm Ernst v. Eber¬
stein über das Amt Leinungcn.

3g. Loxin deS Gen -Fcldmarschalls v Eberstein Testaments.
37. Jnventarium über des Gen.-Fcldmarschalls E. A. v Ebcrstein hintcrlassene Briefschaften 4. 4. Ncu-

haus 3. Sept. 17(13.
38. I'rnusaat. wegen der Vcrlassenschaft des Geheimen Raths v Wcrther unter seinen Erben <i. (I. Beich¬

lingen 11. Aug 1687.
39. Loxia Kaufbriefs über die Hälfte der Ämter Lein- und Morungen zwischen Anton Alb recht

und Christian Ludwig Gebr. v. Eberstcin 4. 4. Halberstadt 6. Mai 1636.
46. (Zop. Pachtkontrakt über GeHofen zwischen Anton Albrccht v. Eberstein und dem Lieut. v. Kalb

auf Kalbsrieth 4. 4. Gchofcn 5. Nov. 1689.
41. Gerade-Schenkung zwischen Fr. Juliane v Ebcrstein und ihrem Gemahl Anton Albrecht v. E.

4. 4. Gchofen 26. Sept. 1674.
42. Vergleich der 7 Gebrüder v. E. Neuh. Linie mit ihrer Fr. Mutter Eleonore Sophie v. E geb.

v. Wcrther und ihrer Schwester Elisabeth v E. 4. 4. Neuhaus 1718
43. Vergleich der 7 Gebrüder v. E Neuh. Linie vor der Losung 4 4. NeuhauS 26. Jan. 1718.
44. Konsens der Gebr. Neuh. Linie, daß ihr Bruder Ernst Friedrich Graf v. Eberstcin 13 666 Mfl.

auf das Amt Leinungen aufnehmen möge 4 4. Neuhaus 26. Juni 1718.
43. Vcrtheilung der väterl. Passivschulden unter den 7 Gebr. v Ebcrstein Neuh. Linie 4. 4. Neuhaus

26. Juni 1718.
46. Revers der sieben Gebrüder von Eberstcin Neuh. Linie, daß sie ihrem Bruder dem Grafen Ernst

Friedrich v E. den Bierschank zu Leinungen alleinig, ohne eine Bcrgschenke anzulegen, überlassen
4. 4. Ncuhaus 8 Juli 1718.

47. Revers, wodurch die übrigen g Gebr. v Eberstein Neuh. Linie ihren beiden Brüdern Ernst
Friedrich Grafen v. E. und Aug Christian Wilh v E. zu Morungen auf den Einlösungsfall
der Ämter Lein- und Morungen ein Jndemnisations-Kapital jeder ü 2666 Mfl. festsetzen 4. 4 Ncu¬
haus 8. Juli 1718.

48. Ein dergl. eo4. I-oc, an. et 4at, wann diese Summe nicht zureichen sollte, gleichfalls zur Ent¬
schädigung für das übrige die Eviction zu thun.

49. Vergleich und resx. Familienrezcß der 7 Gebr. v. Ebcrstein Neuh. Linie unter einander über die
Vcrlassenschaft ihres Vaters Christian Ludwig v Eberstcin 4. 4 Ncuhaus 13. Juli 1718.

S6. Ein Notariats-Instrument, die Theilung des Neuen Hofes zu GeHofen betreff., 4 4. GeHofen
31. März 1719

51. Nebenrezeß der sieben Gcbr. v. E. Neuh Linie, daß keine Witwe oder Tochter an dem Lehnstamm
Theil haben sollte 4. 4 Ncuhaus 13 Juli 1719.

52. Scheine von dem fürstl Anhaltischen Bergamtc zu Harzgerode 1) an Christian Ludw. v. Eber¬
stein auf Neuhaus über zwei Kuxen auf dem gehofftcn Glück 4 22. Aug. 1712; 2) an den
Grafen Ernst Friedrich v. E. über I Vs Kuxe auf der Hoffnung-GotteS Grube; 3) dergl. an
Karl Frhrn v. Ebcrstein, hochfürstl. Dillenb. Ober-Jägermeister über 14/z Kuxe auf der Hoffnung-
Gottes >Grube; 4) an Wilhelm v. E über 14/s Kuxe ebendaselbst alle 4. 4. Harzgerode
27. August 1718.

53. Obligationen des Grafen Ernst Friedrich v. E. an Wilhelm v. E. über 1666 Mfl. Kapital
zur Erfüllung seiner Erbportion 4. 4. Ncuhaus 6 Juli 1718.

54. Quittung von Wilhelm v. E an den Grafen Ernst Friedrich v. E. über den richtigen Empfang
seiner Erbportion 4. 4 Neuhaus 6. Juli 1718 resx. cum Lousens: curat.

55 Pachtkoutrakt zwischen dem Grafen Ernst Friedrich v. E. und Wilhelm v. E. über das Backhaus
zu Groß-Leinungen 4. 4. Lein. 36. März 1743

56. Quittung über den Empfang von 266 Mfl. von Wilhelm v. E. resp. cum Luratore, an den
Grafen Ernst Friedrich v. C. ausgestellt 4. 4 Klein-Werther 16. Juli 1721.

57. Frau Eleonoren Sophien v. E. geb. v. Wert her Testament 4. 4. Neuhaus 9. Sept. 1718.
58. Inventur der Verlasscnschaft Fr. Eleonoren Sophien v. E. geb. v. Werther 4. 4. Neuhaus

24 Nov. 1726.
59. Posseßnehmung der 7 Brüder v. E. vom Gute Neuhaus.
66. Ehestiftung Ernst Rudolf's v. E. mit Frln. v. Dienheim 4. 4. Höchst 9. Jan 1719.
61. SchadloShaltungs-Revers Ernst Rudolf's v. E. an den Grafen Ernst Friedrich v. E. wegen

seiner Ehestiftung ausgestellt 4. 4. Höchst 9. Januar 1719.
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62. Pachtkontrakt über die Bennunger, Wallhäuser und Riethnordhäuser Zinsen zwischen Ernst Rudolf
v. E. und dem Grafen Ernst Friedr. v. E.

63. Loxin Kaufbriefs über Ncuhaus zwischen dem Ober-Stallmeister Ernst Rudolf und Aoton Gott¬
lob Gebr. v. E. A. ll. Neuhans 36. Jan 1721.

64. Vergleich der Gebrüder und Vettern v. E. Neuh. Linie mit der Frau Obcr-Berghauptmann v. E.
geb. o. Werther über den Nachlaß des Ober-BcrghauptmannS Anton Gottlob v. E zu Harz¬
gerode ct. tl, Harzgerode 31. Aug. 1747.

65. Vergleich der Gebr. und Vettern v. E. Neuh Linie mit der Frau Obcr-Stallmeisterin v. E. geb
v. Dienheim, wann ihre Kinder vor ihr sterben sollten, ihr jährl. aus der Hüttenkasse 266 Thlr.
zu reichen ct. ll. Lein, und Eichstädt 2. Sept. 1762.

66. Verkauf des vom Obcr-Berghauptmann Anton Gottlob v E. mit Schulden verlassenen
Harrasischen Hofes zu GeHofen ct. ll. GeHofen 19. Jan. 1748 an den damal. Rittmeister
Wilhelm v. E.

67. Lop. victiin. eines Notariats-Jnstruments über die Grenzbezichung Ernst Albrccht'S v. E. des Amtes
Leinungen

68. Vergleich Christian Ludwig's und Anton Albrecht's Gebrüdern v. E. mit der Gemeinde
des Amtes Leinungen und Morlinge» wegen des Beitrags zu den Reichs- und Kreissteucrn ct. ct.
Dresden 6. Febr 1691 und konsirm. 16. Februar soll. ^.nno.

69. Notaritäts - Instrument über den Zustand der schadhaften Gebäude zu Groß-Leiu. ct. cl. Lein.
26. Juli 1765.

76. Versetzung deS Gemeine-Brauhauses zu Leinungen an Fr. Eleonore Sophie v. E. geb. v. Werther
ct. ct. Lein. 8. April 1768.

71. Vergleich des Grafen Ernst Friedrich v. E. mit der Gemeine zu Leinungen wegen des Fahrwegs
nach Lengefeld cl ä. Lein. 4. Aug. 1721.

72. pransaet zwischen dem Grafen Friedrich v. E. und Joh. Christoph Mengebier, Lein. Amts-
Unterthan, wegen prätendirter Jndemnisation deS von dem Grafen v. E. angelegten Kalkbruchs 6. cl.
Lein 27 März 1755.

73. Ein Packet, worinnen Kaufbriefe über Äcker, welche die Amtsherrschaft nebst Häusern von den
Nnterthanen erkauft ctiversis ^.nnis st Oat

74. Kaufbrief über das Backhaus zu Groß-Lcinungen zwischen Wülbrand Georg Bock v. Wülfingen
und Andreas Reuter zu Leinungen ä. ll. Lein. 1623.

75. Kaufbrief über die Neue Ankcnbcrgs-Mühle zwischen dein Ober-Aufseher Christian Ludwig v. E.
Verkäufern an Christoph Wurtzbach Käufern cl. ct. Neuhaus 13. Jan 1696.

77. Loxin Wiederkaufs über die Neue Ankcnbergs Mühle zwischen Katharina Elisabeth Stein-
bachin geb. Ottin cum Lonsensu: Lnrnt et Nnrit. an Georg Balthasar Beyer ct. cl. Drcbsdorf
1. März 173?

78. Lop. viäim Schuldverschreibung des Grafen Ernst Friedrich v. E. über 566 Thlr. an Georg
Balthasar Beyer ct. <1. Lein 4. Mai 1748.

86. Kontrakt zwischen dem Grafen Friedrich v. E. mit dem Müller der Neuen Ankcnbergs - Mühle
Joh. Michael Gieslern wegen der Triftgercchtigkcit im Flecken Leinungen ä ä. Lein. 3. Nov. 1762.

81. Ein Revers der v. Wert her zu Brücken, daß wann der Ankenberg forstmäßig traktirt würde, der
gehegte Ort 4 Jahr betrieben werden könnte ct. cl. Brücken 14. Mai 1737

82. Vergleich zwischen dem Grasen E. F. v. E. und dem Rath der Stadt Sangcrhausen wegen Hut
und Trift cl. ll. Lein. 16. Juni 1736

83. Konzession des Raths zu Sangerhauscn an den Grafen Friedrich v. E, den Hordenschlag auf
seinem auf der Hohen-Warte gelegenen Lande zu haben cl. ct. Sangerhausen 2l. Juli 1766.

85. Revers fürstl. weißenfelsischen Bcrgamts zu Sangerhausen, daß denen v. Eberstein wegen
der angelegten Rösche der Lauf des Grenzbächleins nicht verrückt werden sollte ct. ct. Sangcrhausen
16. Juni 1732.

86. Vergleich zwischen dem Grasen Jost Christian zu Stolbcrg-Roßla und den von Ebcrstcin wegen
des Leinunger Hüttcngrabens ct. ä Roßla 14. März 1727.

87. protestatio des Grafen Ernst Friedrich v. E. wegen des von seinen Brüdern mit Hrn. Fricken
geschlossenem Kupferkontrakts ct. cl. Lein. 8. Dez. >731 (vgl. Krief Anton Gottlob's v. G.

an den Grafen G. F. v. G. v. Ä7. Juni IT.tT).
88. Schadloshaltungs-Revers der Gebr. v. Eberstein an den Grafen E. F v. E. wegen des Fricke'schen

Kupferkontrakts v. 17. Dez. 1731.
89. Vollmacht der Gebr. v E. an den Grafen E. F. v. E., mit Hrn. Schnurbcin einen Kupfer¬

kontrakt zu schließen, ll. ä. Harzgerode 9 Januar 1747.
96. Revers der Gebr. v. E. Neuh. Linie, dem Grafen E. F. v. E. für den durch Versetzung der Kupfer¬

hütte ihm an seinen Gärten verursachten Schaden 1666 Mfl. aus der Hüttenkasse zu verinteresstren
cl. cl. Lein. 26. Juni 1736.

91. Vergleich der Gebr. v. E. Neuh. Linie über ein zu errichtendes gcmeinschaftl. Hütten- und Berg-
Gericht zu Groß-Leinungen ct. ll. Lein. 26. Juli 1736.

92. Vergleich der Gebr. und Vettern v. E. Neuh. Linie, wodurch sie alle gegen einander habende
Forderungen, aus der Hütten-Kommune herrührend, kornpensiren und aufheben. Lein. 36. Okt. 1752.

93. Kuratorium des Rittmeisters Wilhelm v. E. für die 3 Lointesses Erdmuthe, Helene und
Christiane Geschwister v. Eberstein ll. ct. Lein. 18. Juli 1752.
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94. Vergleich des Geheimen Raths v. der Asseburg und Grafen Friedrich v. E., die Holzwege an
der Mooßkammer betreff, 4. 4. Wallhausen u. Lein 24. Febr. 1762.

95. Loxin Vcrschrcibung Grasen Ernst Fmcdrich'S v E. an Aug. Christian W. v. E. zu Morlinge»
über 2795 Thlr. 14. Gr It. Pf. Kapital 4. 4. Lein. 18. Januar 1749.

96. Iransact zwischen Grafen Friedrich v E u. Albrecht Mcngcbier wegen 3 Tage Pferdedienste 4. 4.
Lein 27 April und der hiesigen Amts-Konfirmation 4. 4 Lein. 9. Mai eocl. an

97. Transact und rcsx Vergleich zwischen Graf Friedrich v. E. und des Jägermeisters A. Christian
W. v E zu Morungcn hintcrlasscnen Erben wegen gegen einander habender Forderung 4. 4.
Morungen 3. März 1769

98. Oberaufsehcramts He^ist. über den ertheiltcn Konsens der 3699 Thlr., so Graf Friedrich v. E
des Jägermeisters A Christian W. rcsp. unmündigen Erben schuldig verblieben, indem Amts-
hauptmann Helmold Curat >ioiu. derselben zu dem Kapital der 2795 Thlr., so noch vom Grafen
Ernst Friedr. herrühren, 219 Thlr hinzurechnen lassen, 4 4. Eisleben 19. Okt. 1779.

I-oe. k. Familiensacheu (74 Nummern)
Hierbei ein versiegelt Couvert mit der Aufschrift: „Mein, des Lieutenants Karl v. Eber¬
stein letzter Wille "

2. J.cta privata, Hans v. Prelis contra. Hrn. v Wülferode in pcto Oebiti btrff v. 1589.
3. Alte Or'ginal-Dokumcnte zc., die v Prelis zu Artern bctrff. 4iv. Firnis.
5. Kopirte Dokumente und Lchnbriefe über GeHofen, die v. Eberstcin betrff, wie auch kopirte OAS-

AmtsJ.cta Hans Georg und Hans Heinrich v. Eberstein zu GeHofen in pcto snoeesaionis
teuäi Heinrich's v. Eberstein auf Gehofcn btrff. v. 1617 etc.

6. Extrakte aus den OASAmts-Aktcn Kurt v. Prelis Ehefrau geb. v. Eberstein kricgischcr Vormund
contra Philipp Christoph v. Eberstcin in pcto Ehegclder von 1593 bis 1598.

8. Extrakte aus den OAS-Akten llnlii v. Burckcrsrode Erben contra die Gebr. v. Ebcrstein aus GeHofen
in pcto Oebiti und dagegen versprochener Hülfe v. 1596 bis 1691.

9. Lopirtc J.cta die von Hans v. Ebcrstein's Erben an Arnd Stammer für die Grafen von
Mansfcld bezahlte Bürgschaft v. 1598.

12. Extrahirte OASAmis-J.cta Elisabeth, Philipp Christophs v. Eberstcin sel. hinterlassene
Witwe, contra die Gcvcttern v. Eberstein und Curt v. Prelis seine Frau geb. v. E in pcto
allein angemaßten Lehn und Erbes v. 16 >1 bis 1693.

13. Extrahirte OASAmt-J,cta Philipp Christophs v Eberstcin Witwe contra Georg und
Wolf Dietrich v. Eberstcin in pcto Legnestrationis v. 1693 bis 1696.

14. Heinrich's v Eberstcin hinterlassene Witwe geb. Stammerin mit Kurt v. Prelis contra
Georg v Eberstcin erhobene Klage in pcto Lcibzucht btrff v. 1694 bis 1695.

15. Witzlcbischc Vormünder zu Wendelstein contra die v. Eberstein zu Gehofcn in pcto Bürgschafts-
schuldcn v. 1692 bis 1698.

16 Wolf Härtlcr Les8ionarns contra Georg und Wolf Dietrich v. Eberstein in pcto Bürgschaft
für Schulden der Grafen zu Mansfeld v. 1699 bis 1612.

17. J.cta Kurt Bethmaun ingl Hans Christoph und Hans Wilhelm Gebrüder v. Trebra
contra Wolf Dietrich v. Eberstcin und Abraham Esaias Schlegel zu GeHofen wegen Ver-
kaufung des v. Eberstein noch übrigen Lchnguts und daher prätcndirten Näherkaufs v. 1612
bis 1618.

29. Die Vcrbürgung derer v. Eberstcin zu GeHofen für die Grafen von ManSfeld btrff., dabei das
DesignationS-Nrlheil v. 1589 in dieser Sache.

22. J.cta den Neuen Hof zu GeHofen btrff. nebst Vergleich mit Fr. Agnes Philippine
v. Eberstein geb. v. Werth er und Beläge zur Vormundschaft des Oberaufsehers Christian
Ludwig v. Eberstein auf Neuhaus für seinen Bruderssohn Georg v. Eberstcin zu Ge¬
hofcn u. s. w.

23. ^.cta priv. Ernst Georg v. Ebcrstein zu GeHofen gesuchter Konsens in seine erweislichen Lehns-
schulden und die von ihm gegen Christian Ludwig v. E. unternommenen Injurien btrff. v. 1717.

25. ^.cta d. Obristwachtmeistcr und Obcraufseher Christian Ludwig v. Eberstcin auf Neuhaus
contra Elisabeth Sticfin in pcto Oebiti v. 1699 bis 1698.

26. J.cta priv. d. Obcraufseher Christian Ludwig v. Ebcrstein auf Neuhaus ?ut, noin. Ernst
Georg v. Ebcrstein contra Adolf Reinhard v. Schlothcim in pcto Oebiti v. 1698.

27. ^Icta priv. Obcraufseher Christian Ludwig v. Eberstcin auf Ncuhaus contra die Hrn. v. Werthcr
wegen verlorenen Geldes v. 1716

32. J.cta cliversa, den Domherrn zu Halberstadt Anton Albrecht v. Eberstcin btrff., 4iv. annis.
33. ^Icta priv., den Konkurs des Obristlieut. Wolf Friedrich v. E. auf Gchofen btrff v. 1747.
34. ^Icta Obristlieut. Wolf Friedrich v. Eberstcin zu GeHofen zur Tilgung seiner Schulden an die

v. Eberstein Neuh. Linie verkauften 12 Acker Land und darüber gesuchten Konsens und Konfirmation
v. 1733 bis 1734.

35. Lvpirte ^ccta, die Entleibung Karl Gottlob's v. E, des Hauptmann Wolf Dietrich's Sohn,
von dem Pachter Gelbckc zu Gchofen auf der Straße zu Nitteburg btrff. v. 1741.

38. Die Theilung der 7 Gebr. v. Eberstein zu NcuhauS v. 1718 btrff.
41. Jcta priv. cox. Obristlieut. Wolf Friedr. v. Eberstein auf GeHofen contra Otto Maximilian,

k. pr. Obristwachtmeistcr, wegen der mit Bekl. errichtetet?» Punktation über den Anthcil am väterl.
Rittergute, der Hackenhof genannt, v. 1731.



42. Ein Memorial der 4 Gemeinen Lcinnngen, Worringen, Rötha und Horla an die Gebr. v. Eberstein
Ncuh, Linie, daß sie die Huldigung nicht ehr prastircn würden, bis die angeführten Oravamina
abgethan ivären v. 1717.

43. ^.cta die Hrn v. Geh ose» zu Jchstcdt und deren Schuldpost auf der Mühle zu GeHofen btrff.
v. 1667.

44. ^.cta priv. Christian Ludwig v. E. contra die v. Stammer Dennneiantsn wegen der Jagd-
und Schießgcrcchligkeit in Gehofcn und dem Bodcnschwenda v. 1686.

45. ^.eta privata Christian Ludwig v. Ebcrstein contra den Amtmann Hyppoden zu Haync wegen
eines oon dem Müller daselbst totgeschlagenen Thicres, so trächtig gewesen, und was dem anhängig
v. 1713

48. Heta priv. Gottlieb Ritter Kl. contra sGrafen Ernst Friedr. v. Eberstein und A. Christian
W. v. E. zu Worringen in peto 1666 Thlr. o. 1724.

49. ^.eta priv. die Grafen zu Mansfeld contra die v. Eberstcin, das llns ?atronatns zu GeHofen
btrsf. v. 1768 bis 17 l 7

56. ^eta priv. Graf Ernst Friedr. v. E. contra Joh. Heinr. Bürger zu Neuhaus in peto der von
Paßbruch nach NeuhauS transportirtcn Schäferei und abgebrochenen Windmühle v. 1743

51. ^eta priv. die Oennneiation Grafen Ernst Friedr v. E. contra die Gebrüder Bürger zu Ncuhaus
in peto umgehauener 4 Grcnz-Eichen an der mansfeld. Tcrritorialgrenzc v. 1743.

52. Tleta priv. die Gebrüder Bürger zu Ncuhaus Kl. contra Grafen E. F. v. E. in puncto turbirtcr
Posseß im Nothaischen Kirchenstuhle v. 1743

54 ^eta, die Bürger'schen Schmähungen des Grafen E. F. v. E. und des letztem gegen die Bürger
erhobene Jnjuricnklage btrff., v. 1743.

55. ^eta, die Pctitoricnklage Grafen E. F. v. E. und Konsorten contra die Gebrüder Bürger zu
Neuhaus in xcto. des Kirchenstuhls zu Rötha v. 1741.

56. ileta priv. Grafen E/F. v. E. contra die Gebrüder Bürger zu Ncuhaus wegen Beeinträchtigungen
auf dem streitigen Kirchcnstuhle zu Rötha v. 1749.

57. ^.eta priv., bcs Consistorii zu Eisleben vcrmeintl. Konzession daß die Gebr. Bürger zu
Neuhaus den Ebersteinischen Kirchenstuhl zu Rötha unbefugter Weise rcpariren
sollten, btrff.

58. L.eta priv., die ungebührliche Bctretung des Kirchcnstuhls zu Rötha von den Gebrüdern Bürger zu
Neuhaus, da Graf E. F. v. E. ihnen doch andeuten lassen, daß er persönlich heraufkommen würde,
btrff., v 1749.

61. Das Gut zu Breitung cn, so von Christian Ludwig auf Neuhaus 1699 an Heinrich Müller
verkauft worden, btrff.

66. ^eta priv., die Mitbelehnschaft an dem vormalige» Eb ersteiirischen nachmaligen Kcßlcrschcn
Gute zu Artern btrff., v. 1746.

67. Die reprocirlichc Renunciation der Mitbelehnschaft der v. Eberstcin Ncuh. Linie auf des Karl
Ferdinand v Ebcrstein Gut in Voigtstedt und Karl Ferdinands auf die Ebersteinischcn zu
GeHofen v. 1737.

68. Kopirte Lehnsaktcn, des Jägermeister A. Christian W. v. Eberstein zu Worringen in Gchofen
habende Lehne btrff., v. 1751.

71. Fragmente zu den Akten die Fr. v. Guttenberg des Ober-Jägermeisters Frhrn. v. Eber¬
stein zu Dillenburg hinterlassene Witwe contra Grafen E. F. v. C. in Vormundschaft
der von Karl Frhrn. v. Eberstein hinterlassene» Kinder Ir Ehe in peto eingebrachten
Heirathsguts.

72. ^.eta priv., die Mitbelehnschaft der v. Ebcrstcin an dem Gute Nöbdenitz, im Alteuburgischcn
gelegen, btrff. v. 1751.

74. Alte Dokumente, des Gencral-Fcldmarschalls Ernst Alb recht v. Ebcrstcin Privatangelegenheiten und
seine im Holsteinischen besessenen Güter btrff, üiversis annis.

I-oe. st. Hutten- und Hergwerks-Sache» (43 Nummern).

2. Vergleich des Obcraussehers Christian Ludwig v. Eberstcin auf Neuhaus mit seiner Schwester
Magdalena Ottiliav. Weither geb. v. Eberstcin wegen ihres Antheils am Lein- und Morungischen
Berg- und Hüttenwerke 6. 6. Voigtstedt 23. Jan. 1696 in OriZ'.

4. stopirte L.eta priv. Die Eislebisch-Mansfeldisch- und Hcttstcdtischcn Gewerkschaften contra Franz
v. Trota in peto des Anbaues des Lein- und Morung'schen Bergamts v. 1663.

5. ^eta das Gesuch des Raths zu Leipzig und daS Obcraufscheramt zu Eislcben, die Verhinderung
des FortbaueS auf dem Lein- und Morung'schen Bergwerke btrsf., v. 1659.

16. Verschiedene, die Haltung zweier Feuer in der Leinung'schen Hütte btrff., v 1718 etc.
11. Hesponsnrn von dem Rath und Vergschöppcnftuhl zu Freiberg wegen Schmelzung mit zwei Feuern

eingeholt, v. 1731.
14. ^.cta priv., die Verpflichtung der frhrl. Eberstcinischen Hüttcnbcdicnten des Lein- und Morung'schen

Bergwerks vor dem Bergamte zu Eislcben btrff., v. 1746.
16. ^cta priv., die von der Leinung'schen Gemeine geführte Beschwerde über die Versetzung der Hütte

von ihrem vorigen Orte btrff, v. 1733.
28. Schreiben des Consistorii an Grafen E. F. v. E., daß die Betstunde nicht durch einen reformirtcn

Geschworenen gehalten werden möchte nebst deS Grafen Antwort darauf v. 1741.
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I-oe. v. Den Eisenhammer zu Kennnngen betreffende Sache» (19 Nummern).
4. Vota priv., den von den Grasen zu Stolbcrg-Roßla inteudirtcn und dem Eisenhammer nachtheiligen

Mühlenbau zwischen Wickcrodc und Bennungen btrff., v. 1716.
9. Den mit Joh. Jakob und Christoph Sensen getroffenen Pacht über den Eisenhammer btrff.,

v 1711.
19. Auflagen vom Amte Roßla an den Faktor Senf auf den Eisenhammer zu Bennungen v. 1713.
11. Den mit David Bleichcnrothe über den Bennungischen Eisenhammer getroffenen Pacht btrff. v. 1713.

Im«. L. Die Ämter Leinungrn n. Morungen betreffende Sachen
(129 Nummern).

5. Alte Nachrichten von den Ämtern Leinungcn und Morungcn v. 1546 bis 1646, von Friedrich
Gottschalck, damaliger Amtsschösser eigenhändig aufgesetzt.

8. Volumen Votorum, worin die Original-Korrespondenz des Grafen v. Mansfeld Hinterortischer un-
segucstrirter Linie mit gtatins <Io Rasods und Bock v. ^ültlnKen wegen des Wiedcrkaufs der
Ämter Leinungcn u Morungcn, inglcichen Vota xrivata den vor dem Appellationsgerichte zu
Dresden anhängig gewesenen Prozeß der Grafen von Mansfeld mit Look v. ^VillünAen Litis
Lennnoianton am andern Theile wegen der Einlösung besagter Ämter und was dem anhängig
v. 1656.

9. Lopirts Vota IVAIdranä deorA Look v. IVültmAeu Litis Osnnnoiauten contra ^die Grafen von
Mansfeld wegen des von den v. Hoym prätendirten Wiederkaufsrecht an den Ämtern Leinungen
und Morungcn v. 1624

12. Vota privata Hermann Spiegel contra Wülbrand Georg Bock v. Wülfingen iu peto der Im¬
mission in die Ämter Leinungen und Morungcn und des Vorwerks Paßbruch als Kreditor und
was dem anhängig, ergangen vor dem OASAmte zu Eisleben v. 1635 bis 1638.

13. Wülbrand Georg Bock's v. Wülfingen Versatz des Vorwerks Morungen an Hans Christoph Hacken
zu Sangcrhausen für 3999 Thlr. btrff. v. 1623.

14. Siegmund Lcvin Bock v. Wülfingen Konkurs und die von Ernst Albrccht v. Eberstein bei dem
Kaufe von Leinungcn und Morungen mit übernommenen Schulden für denselben btrff v 1656.

17. Vota privata, die von den v. Ebcrstcin Domhöfischcr Linie gesuchte Neluition der Ämter Leinungen
und Morungen btrff. v. 1731.

22. Vota die von den sämtl. Untcrthnnen der Ämter L. u. M. bei dem OASAmte geführte Beschwerde
wegen der Wachen bei Jnquisiten v 1725.

26. Privat-Korrespondcnz Grafen Ernst Friedrich's v. Eberstei» mit dem Geh. Rath v. der Asseburg,
die eingebildete Immunität der Leinungischcn Amtsuntcrthanen, die Lehn- und Zinsgütcr in Wall-
Hausen haben, btrff. bei Gelegenheit der verweigerten Baudienste nach Morungcn v. 1749.

39. Bernhard v. Ebra, Besitzer des Vorwerks Paßbruch, und die Gemeine im Amte Leinungcn tu poto
Hutweidc, Eichelmast und Trift im Bodenschwcndaischcn Holze v. >689

48. Vota snllioialia contra einige Unterthanen des Amtes Leinungen wegen ungebührlichen Numpelns
auf Hochzeiten und Kindtauscn v. 1747 nebst verschiedenen Briefen zwischen Grafen E. v. E. und
Jägermeister v. E zu Morungen wegen des von letzterem sich angemaßten Bierschanks.

58. Vota Martin Burggraf contra Grafen E. F. v. E. in xoto des Backhauses zu Leinungcn
v. 1726 sc.

64. Lopirte Vota, die Burggrafsche Beschwerde, daß Graf E. F. v. E. die Theilnng des von seinem
Vater hinterlasscncn Guts nicht hat gestatten wollen btrff. v. 1747.

66. Vota priv. Ober-Berghauptmann Anton Gottlob v. Eberstein Kl. contra den Müller Christoph
Wurtzbach Bekl. wegen der zwischen Drebsdorf und Leinungen gelegenen Ankenbcrgs - Mühle
v. 1798 w.

79. Ein Versprechen der 4 Gemeinen Leinungen und Morungcn, Horla und Rötha in einem Memorial
an den Feldmarschall Ernst Albrccht v. Eberstein, daß sie zu den Bauten iu Leinungcn 2 Tage
zur Bitte fahren wollten ä. cl. 16. März 1668.

74. Erbbuch der Ämter Leinungen u. Morungcn v 1534, als es noch Graf Gebhard VII. zu Mans¬
feld besessen.

95. Ein Packet Briefe des Amtmann Keller an Grafen E. F. v. E. v. 1722 bis 1723.
99. Jnventarium des Amts Leinungcn bei Verpachtung an Joh. Martin Wicht nebst Pachtkontrakt ck. ä.

39. Sept. 1752.
191. Vota privata das Ministerium zu Stolberg contra Anton Albrecht v. Ebcrstcin wegen ihres

auf dem Amte Leinungen haftenden Kapitals v. 1685.
195 Lopia Vergleichs Oberaussehers und Obristwachtmeistcrs Christian Ludwig v. Eberstein mit den

Gemeinden Horla und Rötha wegen der Baudienste nach Horla ä. 6. Leinungen 29. Mai 1695.

Loe. kl Forst- und Jagdangelegenheiten der Amter Leinnngen und Morungen
betreffende Sachen (85 Nummern).

5. Vota, die aus dem Ebersteinischen Forste der Ämter L. u. M. für das Oberholz von dem
Bcrgamtc deponirtcn Gelder betrff. v. >696.

6. OASAmts-Vota der Segucstratious-Obcrforstmeister der Grafschaft ManSfeld Joh. Prüllcr contra
die Inhaber der Ämter L. u. M. Anton Albrecht und Christian Ludwig v. Eberstein in peto
gefällten Oberholzes 1679.
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7, Extrakte anS den OASAmtS-Jnguisitions-Aktcn gegen Anton Albrecht nnd Christian Ludwig
v. Eberstein in Mo gefällten ObcrholzcS und Opposition gegen die im Lein, und Morunger Forste
von den Eislebischen Gcwcrkcn intendirtc Kohlenprobc v. 1688.

9. V.cta priv. Holz-, Kohlen- und Forstsachen btrsf. bei Gelegenheit des von Anton Albrecht
v, Eberstein gefällten Oberholzes im Lein- und Morunger Forste v. 1686 bis 1793.

10. Vctn priv. die in Eislcbcn geordnete kurf, Holzkommission der Grafschaft Mansfeld wegen des
Obcrholzes im Lein- und Morunger Forste und das von den gräfl. Räthen denen v. Eberstein
als Amtsinhabcrn zu verkürzen intcndirte Kohlholz aus dem Lein- und Morunger Forste v. 1689.

36. Vcta priv., die zur Vormundschaft der Grafschaft Mansfeld verordneten Räthe und Hernachmals
auch der Sequcstrntions-Oberforstmcister v. Ingersleben contra Grafen Ernst Friedrich u. Jäger¬
meister v. Ebcrstein wegen der Windfälle im Lein- und Morunger Forste btrsf., v. 1736.

43. Qecknction u. Vorstellung an Se. Majestät und kurfürstl. Durchlaucht zu Sachsen zur gründlichen
Refutation des OASAmtsbcrichts v. 19. Juni 1747, worin deutlich deduzirt wird, daß die Amts¬
inhaber nicht etwa Pfandinhabcr oder Ereckitores anti cllrstici, sondern eigenthümliche wicdcr-
käufliche Herren des Lein- und Morunger Forstes sind gleichfalls bei der Wölfer'schen Accidenticn-
Sache.

l-oe. v. Die Kirche zu Grosz-Feinnngen nnd das Ins ?utronatii«
der Amtsinfiabe btrsf. (11 Nummern).

1. Vota priv., das Mansfcldischc Konsistorium zu Eislebcn contra Wülbrand Georg Bock v. Wül¬
fingen, damaligen Inhaber deS Amts L. u. M. in Mo des Iuris Xatron. und Bestellung des
vecani zu L. u. M. v. 1636 bis 1661.

2. Vota priv, die wegen Trauer und Hinläutcn und Musik bei dem Todesfall des Fürsten v. Xonäi
Grafen zu Mansfeld zwischen dem Grafen E. F. v. Eberstein und dem Eonsistorio zu Eislebcn
entstandenen Irrungen btrsf. v. 1747.

I-ov. U. Die Ge,neinde»der Amter Leinungen und Morungen
betreffende Sachen (31 Nummern).

12. Vota priv., die 4 Gemeinden Lein- u. Worringen, Horl und Rötha contra die v. Ebcrstein, Amts¬
inhaber, die Römermonate und andere Reichs- und Krcissteucrn btrsf., v. 1693.

2S. Vcta die 4 Gemeinden L, M., H. u. R contra Jägermeister A. Christian W. v. Ebcrstein zu
Morungen in pcto Hülfs-Quarticrgelder v. 1729.

Ime 1. Dertrante Korrespondenz des Grafen Ernst Friedrich v. Gberstein,
mehrentsteils Kerg-, Kütten-, Forst- und Prozesz-Angelegenhriten btrsf. (6 Nummern).

5. Korrespondenz mit dem Archivarius Klunger zu Eislebcn wegen im Mansfeldischen Archive sich
befindlicher Dokumente v. 1748.I-oc. X. De» Grafen G. F. v. Gberstein privatim btrsf. (2 Nummern).

2. Berechnungen zwischen dem Grafen Ernst Friedrich v. E. und dein Jägermeister v. Eberstein
zu Morungen ckiv. annis.

I-«c. f. (2 Nummern).

1. Gräfliches Diplom für Ernst Friedrich v. Eberstein von Kaiser Karl VI. ck. ä. Wien 4. Jan. 1718.
2. Ein Monitorium an den Grafen Ernst Friede, v. E. von Kaiser Karl VI., da er in den Gedanken

gestanden, daß solcher die Grafschaft Eberstein in Schwaben besäße und also das verwilligte
Kontingent zur Türkensteuer an denselben verlangt, ci. ck. Laxcnburg 19. Mai 1738.

I-oe. II. Die Stände der Grafschaft Ulansfeld
betreffende Sachen (161 Stummer»).

32. Stände-Angelegenheiten vom April 1746 bis zur Niederlegung des Stände-virectorii von dem
Grasen E. F. v. Eberstein den 6. Juli 1746.

34. Stände-Angelegenheiten bei Zeit des von Grafen E. F. v. E. gesuchten Stände-Direct. der Grafsch.
Mansfeld v. 1732 bis 1734.

48. Cirkular des Grafen E. F. v. E. an seine Mitständc der Grafsch. Mansfeld.
94. Coxien. Die Neuerung des OASAmts zu Eislebcn, daß der Gras E. F. v. E. die OASAmts-

Umläufe und Patente selbst unterschreiben müsse, btrsf. v. 1747.

Destgnation derjenigen Briefschaften und Schriften, so sich in dem fournirten
Schranke in dem nnszbanmenen Zimmer befinden, dessen Schubladen mit Buchstaben

fignirt find.
V. 6. Quittungen von der Fr. v. Ebcrstein geb. v. Dien heim zu Eichstädt.

7. Dergl. von der Fr. v Mendt.
H. Korrespondenz des Grafen E. F. v. Eberstein zu der von ihm geführten Vormundschaft für deS

Ober-Jägermeisters Karl Frhrn. v. Ebcrstein zu Dillenburg hinterlassenen Kinder 1r Ehe gehörig.
X. Briefschaften, den Berghauptmann Anton Gottlob und Oberstwachtmeister Christian Ludwig

v. Eberstein btrff.
II. 7. Briefe, den Kammerhcrrn und Hauptmann Karl Christian v. Eberstein zu Mannheim btrff.
X. 1. Rechnungen von dem Lieutenant Ludwig Ernst Karl v Ebcrstein.



6. Dcn Verkauf des Eberstcinischen Hauses zu Dillenburg bctrff.
7. Briefwechsel mit der Frau v. Guttcnbcrg.
8. Briefe und eine Specifikation, was den beiden Fräulein v, Ebcrsteiu aus Dillenburg an

Kleidung und Wäsche weggenommen.

Verzeichnis derjenigen Sachen, so im blauen Kontor befindlich (23 Nummern),
ü. Verschiedene Vigilanzscheiuc für Grafen Friedrich v. E,, dcn Dom-Kustos Franz v. E., Joh.

Karl Friedr. v. E. und Karl v. E. zu Mannheim
7. Briefe des Oberforstmcisters v. Hausen an Graf Friedrich v. E.

II. Kassirte Verschreibuug des Grafen Friedrich v. E. an seine 8 Schwestern über 290 Thlr. Silber.
18. Quittungen von dem Herrn und Frau v. E. zu Mannheim über empfangene Gelder rc.
Z9. Briefe von dem Dom-Kustos Franz Karl Frhrn. v. E zu Basel an den Grafen v. E.

In der Registratur befindet stch an Schriften (S Nummern).
Leinungen, dcn 1. Octobcr 1773. WUllellN v. Elltt'stM.

Christian Ludwig Martini.

Die Erben des Obersten Joh. Karl Friedr. Frhrn. v. Eberstein waren seine

Witwe, seine Tochter Charlotte und seine beiden Söhne: Hofrath Wilhelm und

Kriegsrath Karl. Nach des Obersten Tode verwaltete von 1778 bis Oktober 1781

der Rath und Amtmann Rudloff nicht nur die Justiz, sondern auch die Ökonomie

des Amtes Leinungen im ganzen, brachte aber alles in die traurigste Lage. Über

die Theilung des väterlichen Nachlasses geriethen die beiden Brüder Wilhelm und

Karl mit einander in einen Nechtshandel^), der nach fruchtlos abgelaufenem Vorbeschiede

p. Dekret zum Appellat.-Gerichte gedieh. Endlich kam ein Theil- und Auseiuander-

setzuugs-Nezeß v. 23. Juli 1791 bis vssp. den 2. Aug. sj. a. zu stände. Der jüngere

Bruder Karl erwählte Leinungen, der ältere Wilhelm erhielt demnach Horla.

Für die Wohnung und Gebäude zu Leinungeu als Übermaße wurde der Hofrath

von dem Kriegsrathe dadurch entschädigt, daß er zwei auf ritterfreiem Grund und

Boden stehende Häuser eigenthümlich erhielt. Gerichte und Jurisdiktion blieben

gemeinschaftlich, ^/g dem Kriegsrathe '/g dem Hofrathe. Und endlich wurde dem

Hofrathe das Wiedereinlösungsrecht von Rötha allein überlassen, welches der¬

selbe aber schon am 8. Aug. desselben Jahres seinem Vetter Gottlob Frhrn. v. Eber¬

stein auf Morlinge» unter der Bedingung, daß ihm eine Remuneration von 2500

Thalern gezahlt und der Leinunger Backhauszins zu seiner Disposition überlassen würde,
abtrat.

Aus einem am 14. Mai 1793 dem Kurfürsten Friedrich August III. über¬

reichten Schreiben des Hof- und Justitienraths Wilhelm Frhrn. Eberstein genannt

von Büring ist ersichtlich, daß a) sein Vater, Oberst der Kavallerie, in der Campagne

von 1778 und seine Mutter im Nov. 1793 verstorben ist; b) daß Kinder aus zwei

Ehen existirten und er nebst zwei Geschwistern in den väterl. Nachlaß succedirte,

zu dem mütterl. aber noch Enkel aus der ersten Ehe seiner Mutter da waren,

die gimrtmm ratam mit partizipirteu; a) daß sich u. a. gefunden, daß in einem Keyser-

Tesmarschen Concurse vom. der Ebersteinischen Erben vor dem k. Hofgericht zu Königs¬

berg liquidirt worden, in solchem Gelder zur Auszahlung gekommen, daß er ä) auf

eine fiskalische Ausfertigung der ostprenß. Regierung zu Königsberg Ende d. I.

*) ^ota, im k. Hauptstaatsarchive zu Dresden, diese Irrungen und die desfalls von dem k. pr.
Gesandten bcschchene Verwendung betr. 1788:

Uaiiwi-iu des k. preuh. außerordentliche» Gesandten chr. v. «Hehler

<1. «I. Dresden 10. Aug. 1788.

Bei dem Oberaufsehcramte zu Eislcbcn schwebt bereits seit dem im Jahre 1778 erfolgtem Ab¬
leben des Obersten Johann Carl Friedrich Freiherrn von Eberstcin ein Rechtsstreit, welcher die zwischen
den Kindern gedachten Obersten v. E, der knrsächs. Kofi und Instizrath v. G. eines und Char¬lotte Sophie Christiane Frriin n. G. (die ihren Erbschaftsantheilan ihren Brndcr Karl
Friedr. Aug. cedirte) und Karl Friedrich August Frhr. v. C., königl. prcuß. Referendarius,
andern Theils, entstandenen Irrungen betrifft. Der ehemalige Obriste v. E. besaß das in der Graf¬
schaft Mansfcld belegene Amt Groß-Leinungen und Zubehör, welches er schon ganz mit Schulden
belastet acguirirt hatte.
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1783, inhalts deren man gegen ihn dortigen Orts den Emigrations- und Kon¬fiskation sprozeß zu verfügen angedroht, weil er sich in Sr. kurfürstl. Durchl.
Diensten befunden (und man glaubte, er sei preuß. Vasall) — HöchstDessen Jnter-
cession erbeten, worauf denn auch das Behufige durch Sr. kurf. D. Etranger-Departe-
ment des Geheimen-Kabinets, sowie auch durch HöchstDessen Geheimes-Consiliuman
das k. preuß. Ministerimu gebracht ivorden, welches dann den Effekt gehabt, daß mittelst
K.-O. ä. Ä. Berlin 19. Jan. 1784 die Regierung zu Königsberg angewiesen worden,
ihm die zur Distribution gekommenen Gelder, sowie sein übriges dortiges Vermögen
abschoßfrei verabfolgen zu "lassen; daß a) ein Haus existirte, das seinem Vater gehörte,
davon das Eigenthum zu Vz ihm war und sich ein Käufer fand, der 6166 Thlr. da¬
für bot zc.

„Johanne Eleonore Freyfr. von Cberstein geb. von Deutscher" bittet
deu Kurfürsten Friedrich August III. mit Einwilligung ihres Mannes, des Kurfürsten
Hof- und Justitienraths „Wilhelm Fehrn. Edelstein genannt v. Düring",
in Ermangelung eines Envnloris Sexus generalis um Bestätigung nachbenannter
Personen zum Euratcu-e Sexus in speeie: 1) des Friedrich Gottlot» Pfretschner,
der Rechte Doctorn zu Dresden, zu Abschließungdes Kaufs über ihr besitzendes V40
an dein gewerkschaftl. Halzivcrlie zu Ten dich und Köchschon, welches sie Sr.
kurf. Durchl. abgetreten — im Schr. <1. Ä. Dresden 2. Jan. 1785; 2) des EuucI sui-.
Christian Ludivig Martini zu Dresden u) zu Annahme einer ihr beschehcnen
Cession eines auf den: Amte Leinnngen haftenden Kapitals, ivclchcs
sie durch zu leistende Zahlung desselben zu neguirirsu im Begriff steht — im Schr.
cl. ct. Groß-Leinungen 26. Mai 1787, d) zu Anuahme der ihr von ihrem Manne
zu leistenden Cession eines letzterem zustehenden in der Gliersteittischen Fidei-
rontinistarischen Erbschaftslraste radizirten Kapitals — im Schr. ä. <1. Groß-
Leinungen 30. Juni 1787; 3) des Regierungs-Kanzclisten Kndelvig Forenz
Friedrich Hildebrandt zu Veräußerungeines mit ihren väterl. Miterben resp.
in eommunicmö besitzenden Hegräbnistes -Scheins -Dogens, sowie einer gleicher-
gestalt in Leipzig befindlichen Kirchen-Kaprlie nebst darunter befindlichem De-
gväbnisgeivolöc in der Urnen Kirche zu Leipzig — im Schr. cl. ä. Dresden
16. Aug. 1794; 4) des Regierungs-Seoreturii Carl Gottlob Uchöst», nachdein
sie das zu Leipzig mit ihrem Krnder, dem Hanptmann von Tentscher, in
Gemeinschaft besessene Hans zum Goldenen Hahn, da ihnen beiden in der Ent¬
fernung diese Communion Ineauveuisn^su erregt, zu verkaufen gesonnen ist, — im
Schr. cl. cl. 23. Sept. 1797.

Ein gleicher Eifer, wie den noch in seinen letzten Lebensjahrenin der Bienen¬
arbeit des Aufspürens und der Zusammenstellungder Materialienzu einer Familien¬
geschichte begriffenen Grafen Ernst Friedrich v. Eberstein, beseelte auch seinen
Großneffen, den sächsischen Hos- und Justitien-RathWill)ein: und dessen Vetter, den
späteren großherzogl. frankfurt. StaatsministerKarl Theodor Frhrn. v. Eberstein.

Wilhelm erreichte kein hohes Alter; er starb 58^4 Jahr alt am 14. Mai 1811
infolge einer fehlerhaften Zahnoperation. Hierüber giebt sein letzter Brief an seinen
Sohn Gustav vom 11. März 1811 nähere Mittheilung. In demselben heißt es:

„Nun erst seit 7 Tagen kann ich sagen, daß ich dein Tode entgangen — nach einer
Ig monatlichen Krankheit durch das Zahnherausnehmen eines Zahnarztes in Töplitz, der den

Kinnbacken lädirte und dem Backen eine Wunde beibrachte, die bei übler Behandlung mich beinah
nur den ganzen Kinnbacken gebracht hatte. — Gb meine Kräfte noch hinreichen werden, da ich
seit 7 Monaten nicht aus dem Zimmer und Bette gekommen, weiß Gott. — Schreiben kann ich
nicht viel. Gott befohlen, ich muß die Feder weglegen."

Der Hofrath Wilhelm Frhr. v. Eberstein hinterließ die Witwe, Johanne Eleonore
geb. v. Tentscher (geb. 10. Aug. 1749 zu Leipzig, f 25. Januar 1823 zu Dresden),
7 Söhne und 2 Töchter. Wilhelm und seine Gattin sind auf dem alten Neustädter



Gottesacker zu Dresden beerdigt worden. Die Grabschrift ist auf dem Grabsteine

in nachstehenden 17 Zeilen zu lesen:
veulcmul

ctöL XömZI. 8üeÜ8- Hol- uint
Instirieni'-Mes

II. V/IbttbUIVI PUbiVlUANI
v.

Zenunnt von LiirinA
Kedoren um 11 Xebrnur 1753

ün ?ilsit in 0stxrsn8sen
gs8torden nl8 Vuter von 9 Xlnctsrn

?n 0rs8clsn ct. 14. Usz- 1811.
Xncl äe8len Xtieg'Mtin

?r- 40l1^klbIL Hbe0kl0Hki
sseb v. ixv1Dct15kl

geboüreu ^n XeipmA äsn 10. ^u^n8t
1749

KS8torden Äen 23. Innnnr
1323.

Der Kurator der beiden Töchter Emilie und Charlotte, der Reg.-Sekret.

Jcihnichen, zeigt am 25. Januar 1823 den Tod ihrem Sohne Gustav mit den
Worten an:

„Heute des Morgens gegen s Uhr ist die vortreffliche Frau, deren Herzensgute ich persönlich
zu kennen so glücklich war, in den Armen Ihrer Schwestern verschieden. Cw. Hoch- und Wohl-
geboren soll ich diesen Unfall und daß die Beerdigung der verstorbenen aus den 29. Januar d. I.
Mittwoch früh s Uhr bestimmt worden, vermelden."

Nr. 549. Gauf-Schein.
Wilhelm, Sohn dos Premier-Lieutenant Johann Tarl Friedrich von

Ebersteiu und seiner Ehegattin Agnesia geb. Dubiusken, ist geboren den s s. seiften),

getauft den s7. Februar s?53 (siebzehnhundertdreiuudsunfzig);

anwesende Kathen:
Generalmajor v. Ruiz, General Graf Truchses, Rittnrcister Wilhelm Baron von Cbcrstcin,

Jägermeister August Wilhelm von Cbcrstcin, Frau Gberberghanptmann von Cberstein, Frau (Ubcrst-
licutcnant von Wcrthcr, Fräulein Charlotte Johanna und Charlotte Christina von Cberstein;

abwesende Kathen:
General v. Rniz, Lieutenant v. Gramm, Lieutenant v. Stutterheim sen., Lieutenant von

Broeske, Frau Lieutenant Schniidin, Frau Amtsräthin Angnstin;

was ich gentäß dem Taufregister des Littauischen Dragoiter-Reginrents Nr. 1 amt¬

lich bescheinige.

Königsberg, den 23. April s36ch

(X. 8.) vi'. UMllcr,
Kirchen-Siegel d. Consistorialrath und Militär-
1. Armee-Corps. Vberprediger.

Nr. 550. Dxti'iiet aus den Cotenregistern der Kirche zu Neustadl-Dresdenvon den Jaliren 1811 und 1823.

yerr Wilhelm Freiherr von Ghcrsteln, genannt Kiiring, Königl.

Sachs. 1)of- und ^ustizrath, ein Ehemann, starb am vierzehnten Ulai des Jahres

Ein Tausend Acht lhundert und Eilf Ulai sZss:) mittags s Uhr, im neun

und fünfzigsten s5H.) Jahre seines Alters an den Folgen eines Gesichts-Schadens,

und wurde an, siebenzehnten desselben Neonates aus dem hiesigen Neustädter-

Gottesacker feierlich beerdigt. — Der Verstorbene hinterläßt sieben Söhne und zwei

Töchter.

Frau Johanne Eleonore Freifran von Gherstein, geborne Teutscher,

bserrn Wilhelm Freiherrn von Eberstein, König!. Sächs. lios- und Iustiz-Aaths,

hinterlasseiie Frau Witwe, starb am fünf und zwanzigsten Januar des Jahres
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Gin Tausend Acht Hundert Drei und Zwanzig (:25. Januar (32Zst früh fünf

Uhr, an Gntkräftung in einein Alter von drei und siebenzig (?I.) Iahren, fünf
Monaten, und wurde an, neun und zwanzigsten ejuscksm ebenfalls auf hiesigen,

Gottesacker feierlich beerdigt, Lie hinterläßt sechs Löhne und zwei Töchter.
Daß vorstehende Nachrichten aus den hiesigen Kirchenbüchern getreulich und wörtlich

extraHirt worden sind, wird hierdurch mit Beidriickung des Airchensiegels snb üäe xastvrati
bescheinigt.

Neustadt Dresden, am 27. März zs-zs.

(D. 8.) chrmit! Tkeost. EiottkM KMmle.Sieget der Kirche Pastor,
zu Uenstadt

l>ey Dresden. Jolunnr Gottlieb Werner,
Kirchner und Kirchenbuchführer.

Lebenslauf Wilhelm s Freiherr« von Gberstein.
(Bruchstück.)

Geschrieben (zu Dresden) am 11. Februar 1803 nach erreichtem 50. Jahre.

Geboren den 11. Febr. 1753 früh 3 Uhr zu Tilsit in Ostpreußen. Vater

war damals Hauptmann bei dem Ruitzischen (nachher Plettenberg., dann Apen¬

burg.) Regiments. Meine Mutter, eine geb. v. Dubinsky, war in den ersten

Monaten ihrer Schwangerschaft von meinem Vater zu einer Jägdpartie mitgenommen,

und als sie nach einen, Hasen schießt, fliegt ihr ein Pulverkorn voi, der Pfanne zurück

an den Hals, sie fährt mit den Fingern, indem sie bei der prickelnden Empfindung

erschrickt, nach dem Flecke. Als ich zur Welt komme, so besieht man mich nach dem

Abwaschen, und auch am Halse habe ich ein Löchlein in der Haut, wie mit einer Strick¬

nadel gestochen, jedoch eine Haut wie die andere (wie die Sprache der Kindermütter

es ausdrückte). Diese Thatsache wird hier als physisch bemerkt, weil dieser Umstand

in Rücksicht auf meine Gesundheit und Diät und Lebensweise auf meinen sittlichen

Charakter wegen der steten Aufmerksamkeit auf mein Körperliches den entscheidendsten

Einfluß gehabt hat.

Aus den ganz frühen Jugendjahren erinnere ich mich noch heute mit völligem

Bewußtsein der damaligen Empfindung bei zwei frühen Vorfällen meiner Jugendzeit

(welches in psychologischer Rücksicht bemerkt wird). Mein Vater war im Jahre 1754

auf ein Werbe-Kommando ins Reich kommandirt worden. Als er nach Verlauf eines

Jahres 1755 im Frühjahre menss ^.yril zurückkommt, so bringt er mir einen

hölzernen mit Silberschaum versilberten Degen mit. Noch heute, in meinem 5vsten

Jahre, ist meine Erinnerung so lebhaft vor „reiner Imagination, daß ich das Lokale

der Stube (welches eine Mittelstube war), die Figur meines Vaters, in der Uniform

des Regiments, einen Rock zum Überknöpfen und zwei schwarzseidene Mauchens

über die Hände gestreift mit seidenem Felbel bebrämt, in die Thüre treten

und mich von der Erde aufheben sehe. Nach Erhaltung des hölzernen Degens, den

mau mir in den sogenannten langen Rock gesteckt, erinnere ich mich, wie ich mit solchem

in der Stube an, Gängelbande herum gelaufen, und weiß auch die blau und weiß

gestreifte Leinwand meines langen Röckchens mich noch heute zu erinnern. Da diese

Erinnerung eines Vorfalls in einem Alter von 2 Jahr 2 Monaten mir noch lebhaft

vorschwebt, so bemerke ich solche, indem spätere Vorgänge aus dem 3tcn und 4ten Jahre

mir in zahlreicher Masse noch erinnerlich sind. Ein noch früheres Ereignis, da ich

1 Jahr und 4 Monate alt gewesen, erinnere ich mich zwar eben noch heute mit völligem

Bewußtsein, so wie meine ganze bisherige Lebenszeit, zwar lebhaft, nur nicht im Zu¬

sammenhange mit andern Ideen, dabei wie bei dem Vorigen keine Eomliiug,t,io Icksurum

stattfand. Meine Mutter kam nämlich ^.o. 1754 im April mit einem Sohne Namens

Karl nieder, der nach 4 Wochen starb. Noch erinnere ich mich, so wie immer bisher,

daß ich bei der Kindtaufe im Hause 1) das Kind wickeln, 2) es der Mutter ans Bette

geben sehen und der gelben Oup. TurAsub-Windeln in Absicht der Silberblumen er-



innere, darin dieser Bruder gewickelt war. Ferner bei dessen Begräbnis erinnere ich
mich das Zumachen des Sarges und das Hämmern der Leute, die an dem Sarge
klopften. In meinein 2ten Jahre hat meine Wärterin mich auf ein offenes Fenster,
in den Hof gehend, gesetzt, und beim Spähen mit der Ordonnanz meines Vaters
falle ich zu dein offenen Fenster 1 llllaZ-k hoch herunter auf den Hof; allein zum Glück
ist ein Misthaufen unter dein Fenster, und der lange Rock mag den Fall sanft gemacht
haben, und dieses gefährlicheEreignis ist ohne allen Schaden für mich abgelaufen.
Welchen Vorfall ich mit Dank gegen die Vorsicht hier niederschreibe.

Als der 7jährige Krieg ausbrach, erinnere ich mich noch lebhaft des im
Sommer 1757 beschehenen Lombarckemant-s von Tilsit durch die Russen und folgenden
Nmstandes. Meine Mutter war auf ein Gartenhausaußer der Stadt an der entgegen¬
gesetzten Seite gezogen, und wir blieben während des Homdarckamknls im Garten
unter freiem Himmel. Vor dem Gartenhausewar ein Grasgartcn-Fleckohne Um¬
zäunung, auf dein ich nebst vielen andern Kindern, groß und klein, mich ohne Aufsicht
in dein Vroulilk befand. Eine Lombs fiel matt auf den Grassleck hin und wühlte
sich in der Erde ein Loch. Wohl etliche 30 Kinder liebst mir laufen hinzu und sehen
der Hamids zu, wie sie in der Erde wühlte, indem wir einen engen Kreis um solche
formirten. Nun thut die Lomlos den Knall und cwkpirl, und die Stücken gehen alle
in? Bogen nach allen Seiteil über uns weg, daß keins der Kinder von uns allen außer
den? Schreck, von den? wir betäubt waren eine Weile, einen Schaden genommen.

Meinen ersten Unterrichtübernahm in meinen? 3. Jahre ein unverheirathetcs
Frauenzimmer mit Namen Jungfer Uramiiiii, die Tochter eines gewesenen Geistlichen,
der ich in Absicht auf die Bildung meines Verstandesalles schuldig bin, indem bis
in das 5. Jahr ich unter steter Beschäftigung durch sie in? Lateinischen durch die
Grammatik, in? Französischen zun? Lesen und ivie im Lateinischen zun? Exponiren ge¬
bracht und mein Verstand in Absicht auf Reflexion zu einer gewissen bei Kindern ii?
diesem Alter ungewöhnlichenErnsthaftigkeit und Liebe zur Uketurs gebracht war, daß
mein ^.0. 1759 in? September mir von meinem Vater in der LAmpu-o-na zugeschickte
Hofmeister Namens Gottfried Kamann, gewes. ^.uckiwur bei den? sonst v. Aclorv'schen
Regte, in Berlin, wann er auf den? Wege hätte fortarbeiten wollen, er mich viel weiter
hätte bringen können. Allein leider! er war mehrentheilskrank an? Podagra, und
ivas ich nicht selbst wollte, unterblieb ganz, ich machte seine?? Wärter. Da ich aber
nicht aus der Stube durfte und einmal glücklicherweise an Beschäftigung mit Büchern
gewöhnt war, so las ich alle Reisebeschreibungenund Romane, die in Tilsit aufzu¬
treiben waren, Ivo glücklicherweise bei einem Kaufmann Werner von Vermögen eine
ordentlicheLese- und Romanbibliothek, wie sie der damalige Zustand der Litteratur
lieferte, vorhanden war, der auch alles, was lesbar war, ordentlich hielt, also auch
manches auf meine Bildung Nützliches in meine Hände kam. Dagegen aber kam ich
in alle??? zurück, so daß ich mit dein Lateinischen ganz unbekannt ward. Dagegen aber
durch das Zeitungslese?? und damit verbundene Geographische und Historische
glücklicherweise, da ich die alte Geschichteschon als Lieblings-Escckrrrk getrieben, auch
auf neuere Geschichte, da ich ordentlichdurch schriftl. formirte Aufsätze geführt ward,
die ich wenngleichkindisch, doch chronologisch nach den Staaten Europas mir aufsetzte
und sie so betrieb; durch die mathematischen Stunden, die ich nebst dem Zeichnen
in militärischer Bestimmung trieb, .... ich nun auf Wolfens philosophische Schriften
gebracht, und ii? ineinen? 9. Jahre war ich ein kindischer Wolfianer, der LeibnizenS
Theodice ein paarmal durchgelesen hatte; und da in meinem Elternhause alles, was nur
von Honoratioren in Tilsit war, ofte und fast täglich sich befand, so ward ich durch
das Disputiren, das ich liebte, und darin sich die bei der dasigen Provinzial-Schule
befind!. 5 Schulmänner mit mir viel zun? Spaße abgaben, in dieser Zeit in Absicht
auf den Kopf durch eigne Bemühung etwas gebildet, da mir auf der andern Seite
mein mehrentheilskranker Hofmeister bloß durch Ruiscmnsmaul nützte, und weil ich
sein Krankenwärter war, mich inachen ließ, was ich wollte. Zugleich kam ich bei dieser
Gelegenheit zu mauchen medicinischen Kenntnissenund fiel mit einer ordentlichen Gierig-



keit auf die I^awrs van chemischen Büchern, wobei mir die Bekanntschaft eines ge¬

schickten Apothekers, Namens Klein, dessen Lieblingsstudium die metallurgische Chemie

war, in praktischer Rücksicht früh Kenntnisse beibrachte.

Im Jahre 1762 ging ich mit meiner Mutter, einer Schwester (die ^0. 1757

geborene Charlotte Chrtstianc Sophie) und 2 Stiefschwestern aus Preußen (mit
dem Rekruten-Kommando für das Regiment unter Kommando des Hauptmann

v. Preuß) nach Sachsen über Königsberg, Marienwerder, Küstrin, Berlin,

Magdeburg nach Harzgerode ins Anhaltische zu einer Großtante, der verwit¬

weten Ober-Berghauptmann v. Eberstein geb. v. Werthern, bei der meines

Vaters Schwester Christiane n. Gherstein wohnte, wo ich aus Leinungen

verschiedene Mitglieder der Ebersteinischen Familie kennen lernte. Meine Mutter blieb

zurück, und mich brachte man von da zu meinem Vater und dem Regiment ins

Gebirge bei Freiberg, ward preußischer Junker bei dem damals v. Plettenberg-

schen Regiment, wohnte der Lntmill« bei Freiberg bei im Oktober 1762, bei der

das Regiment, so mein Vater kommandirte, einen vorzüglichen Antheil am Gewinn

der lZnIniils zu Freiberg nahm. Mein Vater ward am Fuße blessirt, ließ sich nach

der Lkcknills nach Nossen bringen, wo ich bald 2 Monate den Krankenwärter inachte.

Im Monat Dezember marschirte mein Vater mit dem Regiments nach Herzberg in

den Kurkreis, wo wir bis zum Ende Januars standen. Die Mutter war nebst der

übrigen Familie und meinem Hofmeister Kamann dahin gekommen, und in dieser Zeit,

da mein Vater meine Schwester denen Ehepnet-is zuwider evangelisch erziehen

lassen wollte, zu dem Ende sie nach Berlin in ?«nsivn that, gab dieses Ereignis zu manchen

häuslichen Austritten Veranlassung. In Herzberg selbst kam ich deshalb einmal in

Arrest auf die Hauptwache, während mein Hofmeister, der bei mir sonst logirte,

nebst meiner ältesten Stiefschwester meine rechte Schwester Charlotte nach

Berlin in die ?susion brachten.

Mein Lehrer Kamann betrank sich zuweilen, da er sich nicht moderiren konnte,

und hatte auch mit den Mägden immer lntri^uan, wo sich einsmals, als wir in

Harzgerode bei meiner Großtante waren, eine lächerliche Historie zutrug. Meine

Großtante hatte 2 Mäoen non Werthcr», Charlotte und Christiane, bei sich

nebst einer französischen Nnäöinoisöllk. Zu dieser schleicht sich Herr Kamann

Nachts im Hemde vors Bette. Allein, da die Fräuleins noch wachen, wird Lärm.

Und diese und ähnliche bereits vorhin mit Mägden sich ereignete Geschichten machten

sonderbare Eindrücke auf mich.

Mein Quartier in Herzberg war bei einer gewissen Nncknma Mensel, die sich

inmittelst an einen Kaufmann aus Leipzig verheirathete. Diese hatte eine Tochter, eine

junge Pfarrer-Witwe, die nachher den dasigen Postmeister in Herzberg geheirathet.

Als das Regiment in Herzberg stand und die Friedens-Unterhandlungen im Anfange

des Jahres 1763 in Hubertusburg zu stände kamen, sollten die ausgeschriebenen Kontri¬

butionen mit Härte schnell beigetrieben werden. Und da mein Vater die Stadt Herz¬

berg und die herumliegenden Güterbesitzer nicht mit der intendirten Härte behandelte,

daß also die Kontributions-Summen nicht so schnell bei der Erschöpfung der Gegend

zusammen gebracht wurden, so ward der König böse und das Freibataillon (juinbns

1ailin8 (gewes. Prof. Cnielmrcl in Marburg) ward nach Herzberg in Quartier-

Stand gelegt neben den Stab des Regiments Plettenberg und solchen: die Exekution

der Kontribution aufgetragen. Eben an meiner Mutter Geburtstage, den 21. Januar

1763, waren wir 2 Meilen zum Besuch bei einem gewissen Major v. Stutterheim

des Regiments, der da auf dem Dorfe stand, als das Bataillon (juintum leilius ein¬

rückte. Der Obriste Hnintus nimmt sein Quartier in den: Hause bei der Nack. Meu-

seln, wo ich im Quartier stand, und zwar in der Stube, wo ich mit meinem Hof¬

meister logirte, der solche räumen und in eine Stube gegenüber räumen muß. Ich

komme die Nacht mit meinen Eltern um 2 Ilhr zurück, gehe in mein Quartier, weiß

von der Stuben-Veränderung nichts, sehe die Jnfanterie-Schildwache wohl vor dem

Hause, denke aber nicht, daß ineine Stube verändert worden sein könnte, gehe stille,



um meinen Hofmeister nicht aufzuwecken, in die vorige Stube, fordere kein Licht, da

es mondhelle war; zum Unglück steht auch des Obristen Bette auf demselben Flecke,

wo ich schlief, ich ziehe mich schnell aus bis aufs Hemde und gehe zum Bette und

will mich hinein werfen. Indem ich so tappe, fühle ich einen, der schon im Bette

liegt. Ich fange an zu fluchen und der Obriste desgleichen. Es wird Lärm, man

bringt Licht, und da findet sich die Erläuterung des Jrrthums, und man bringt mich

gegenüber in meine neue Stube. Indessen der lächerliche Vorfall machte mir eine ge¬

naue Bekanntschaft mit diesem in aller Absicht merkwürdigen Manne, der sich mit mir

nachher viel abgab. Bekanntlich hatte dieser Professor Eluielmrck, der aus Magdeburg

eines ?a^sneshändlers Sohn war, den König gesprochen und über die Kriegskunst

und Taktik der Römer und Griechen dem Könige ein Uröeis gegeben, dabei e:j be¬

sonders bemerkt, daß der Konsul (jnintms lailius in seinen militärischen Expeditionen

die römischen Legionen in L formirt und die feindlichen Heere durch schiefe

Stellungen und Überflügeln zum Weichen gebracht habe. Einige Tage darauf

ward ein Freibataillon vakant, und der König befiehlt bei der Parole, daß

chuinlu8 leilius Chef des Bataillons wäre. Niemand kennt in der Armee einen

Huintms loilins, welches bald 8 Tage dauert. Endlich ist Eluiollarck an des Königs

Tafel, und da sagt es dann der König, daß er ihm das Bataillon gegeben und

dast er Obrister sei und Hmut-us leilius heiße. Die Wahrheit dieser Anekdote ist
notorisch.

Der Charakter dieses Obristen yuintms Icülius war nicht der beste. Denn bei

dem Exekutionsgeschäfte, dessen Dstuilausrichtung ein gewisser Major Saucrzapf

manipulirte, ward mit revoltirender Grausamkeit betrieben. Eine alte adlige Dame

und Gutsbesitzerin ward nach Herzberg herein gebracht, eingesperrt, im kalten Januar

in eine Stube gesperrt und auf Erckra Sauerzapf's mit kaltem Wasser begossen,

daß sie davon einige Tage darauf starb. Das hatte der Obriste (Znintus doch auch

iudulgirt. Mein Vater, dem das zwar nicht anging, nahm aber den Vorfall als eine

Ehrensache auf an dem Orte, wo er gleichfalls mit dem Stabe stand. Es kam zu

sehr starken Äußerungen. Mein Vater in der Hitze schmiß den Adjutanten des Obristen

Huintnm, der ein 8t >näio8U8 Mikolog-ma gewesen, zur Treppe herunter, offerirte dem

Obristen Huinws leilius ein Paar Pistolen. Allein weder der noch der Adjutant

hatten zu einer solchen Behandlung des Gegenstands Lust. Der König endigte die

Sache durch einen launigten Brief an Huiutrm leiliim, darin er ihm verbot, sich zu

schlagen, ihn zu seinem üseteur machte, das Frcibataillon ward aufgelöst und reduzirt,

mein Vater erhielt 8 Tage Stubenarrest und das Regiment Plettenberg ward aus

Herzberg ckalo^irt und 2 Meilen davon einquartirt, und der Major Sauerzapf

ward auch reduzirt und ist nachher in polnischen Diensten als General, wiewohl mit

wenig Ehre und upplunsu gestorben.

In Tilsit, wohin das Regiment nach dem Frieden zurückmarschirte, kamen wir

Ende Aprils an. Daselbst blieb ich zwar bis 1769 Junker, hatte aber, nachdem

mein Hosmeister Kamann, der wegen der meinem Vater bekannt gewordenen

Irregularitäten dimittirt worden, unter Leitung des Rsewris der dasigen Provinzial-

Schule (welche 3 preußische Proviuzial-Schulcn nach dem Muster der 3 Fürsten-Schulen

in Sachsen eingerichtet sind) Privat-Unterricht in den Schulstunden der 1. u. 2. Klasse

in Iliiiimilüirilnw :c. ?c., verrichtete darneben aber auch den Dienst als Junker, .^o.

1768 ging ich mit einen: liöinonbs-Pferde-Kommando unter Kommando des Haupt¬

mann v. Üchtritz nach IZrock^ in der Eiellraink durch Polen und an die tatarische

Grenze und Elrvzüin Dieser Hauptmann v. Üchtritz, ein sehr instruirter Mann, dem

ich lloe i-kspsebn viel zu danken habe, war mein Leiter und Führer und ich war stets

bei ihm und unter seiner Aufsicht, wie sein Kind. Dieser Zug durch Polen :c. hat

viel zu meiner Bildung beigetragen. Verschiedene auf diesen: L,kmon1«z-Kommando

uns aufgestoßene Vorfälle übergehe ich der Weitläufigkeit halber, merke nur so viel

an, daß die polnischen Großen, Woiwoden und Starosten sich außerordentlich wohl

befanden, alle ihre Güter mehrentheils an Inden verpachtet hatten, welche, die Un



reinlichkeit nicht gerechnet, im Wohlstände sich befanden, jedoch alle mögliche
Plackereien gegen die Kanern ausübten.

Unser Marsch durch Polen waren tägliche Feste. Wo wir hinkamen und ein
Gutsbesitzerwar, nach Verhältnisseines Wohlstandes wurden wir mit fast übertriebener
Gastfreiheit aufgenommen und bewirthet und dann nach dem Essen gleich ein Ball an¬
gestellt, dabei der ungarischeWein nicht gespart ward. Oft nach Verhältnis des
Wirths war die Musik eine Violine und eine Strohfiedeloder Ambel. Oft bei Vor¬
nehmer» äußerste Pracht und Profusion, doch Mangel an Einrichtungim Ganzen,
z. Ex. bei dem Bischof v. Rauc Graf Massalski aßen wir oben auf mit Goldtressenbe¬
setzten Samt - llautsuilen und Silber-Lsr vies, und unten an der Tafel saßen die
Schlachtschützen auf hölzernen Bänken ohne Eonvsrt und holten ihre Taschenmesser
ohne Gabel zum Essen aas irdenen Tellern ohne Serviette heraus. Und bei aller
Pracht war Unreinlichkeit im Ganzen. So auch das schöne Geschlecht, trefflich und
kostbar geputzt, Brüsseler Spitzen und Schmuck und ein schwarzes, unreinliches,lange
nicht gewaschenes Hemde und Schmutz am Halse u. s. w.

In Podolien, dessen romantische Gegenden au dein großen Flusse äußerst schön
und fruchtbar sind, wo ein Ochse 4 bis 9 polnische fl. (ein fl. polu. ist 4 Gr.) galt,
ein Schaf 2 bis 3 poln. sl., hatten wir bei dem Kretschmar, einem Juden, das
Quartier genommen. Eine Jüdin, die bei der Wirthin im Hause war, hatte dem
Hauptmann seine Eussatcka, darin ein mathem. Besteck und Kompaß war, entwendet.
Des Morgens, als es vermißt ward, war die Jüdin, eine Person von 18 oder 19
Jahren, nicht zu finden und hatte sich versteckt. Dadurch siel der Verdacht auf sie.
Das Kommandomachte Halt, und der nicht voll Vs Stunde davon wohnende
Uot-st-nrosks (?) oder Verwalter (es waren gräfl. Uuweleische Uassesmonss), der
unter Drohungen ward, war nach ein paar Stunden so glücklich, die
arme Jüdin zu finden. Man brachte sie gebunden. Das Besteck ward beigebracht,
obgleich es etwas verdorben worden, und mau wollte die Jüdin sofort aufhängen.
Und der Hauptmann nebst dem Lieutenant und ich hatten alle Mühe, sie vorm Hängen
zu retten.

Bei Brody ging der Hauptmann über die polnische Grenze bis in die tatarischen
Gegenden, oft nur mit 4 bis 6 Mann. Allein alles hatte für die preußische
Uniform außerordentliche Hochachtung. Da hatten wir einst bei einem Muhsir, der
uns erlaubte, mit seinen .... Pferde zu handeln, eine solenne Audienz, wo wir
uns als des Königs Friedrichs II. Gesandte gerirten. Wann der Dolmetscher,
ein Jude, den Namen des Königs nannte, machte der Muhsir allezeit eine, mit
kreuzweisen Händen auf die Brust gelegt, Verbeugung mit dem Oberleibe, da er auf
einem Kissen saß, ließ Sorbet herum geben und gab uns seine Pfeife aus dein Munde
zum Rauchen, die nach ein paar Zügen zurückgegeben wurde, und als er uns los sein
wollte, ward geräuchert.

Die Pferde liefen auf den Steppen am Dniester wild herum in Rudeln, und
die Tataren singen sie mit Schlingen ein, wozu viel Entschlossenheit und Kraft gehörte,
welches sie mit außerordentlicher Geschicklichkeit exekutirten,wobei auch die sonst feigen
Juden, die mit helfen und rasp. die Mäkler machten, viel Muth und Entschlossen¬
heit zeigten. Auf einer solchen Exkursion an der polnischen Grenze wurden wir eine
Nacht, da wir schon einen ansehnlichen Einkauf von Pferden gemacht hatten und glück¬
licherweise 10 Dragoner und 2 Unteroffiziers bei uns hatten, von den Hcydamacken
den 7. Juli überfallen,die über die polnische Grenze in das Dorf sielen, dabei ein
Dragoner erschossen ward, früh mit der Dämmerung. Wir lagen auf einer Streu,
und nachdem ein paar Schüsse gefallen waren, so waren wohl 10 solche Kerle, die
wie Kosacken aussahen, in der Scheune des Kretschmars, da sie in des Kretschmars
Stube 2 Dragoner gefunden. Glücklicherweise hatten sie nun schon erfahren, daß wir
nicht Russen, sondern Urussaaki wären, und da auch ein preußischer Ilsssrlaur unter
den Heydamacken war, so kamen wir ungeplündert und mit dem Schreck davon. Die
Kerle hatten angezündeteKienspäne mit und durchsuchten alles, fanden unter andern



— 747 —

eine Schachtel mit Polychresten-Pillen, die versilbert sind, und da der auf seine Sprache
und durch Deuten frug, was das wäre, so wies ihm durch Zeichen der Hauptmann,
daß es etwas in den Mund zu nehmen sei. Da schmeckte er eine und machte ein
hämisches Gesicht und spuckte, daß wir bei aller Gefahr lachen mußten. Doch nahmen
sie uns nichts, nur dem Kretschmar nahmen sie alle seine Münze, die er hatte, doch
war solches nicht über etliche polnische fl. Indessen war Lärm geworden, der das Zu¬
sammenlaufen der Dorfeinwohner mit Stangen und Prügeln veranlaßt hatte, und sie
retirirten sich, nachdem der Hauptmann ihnen 8 Dukaten verehret hatte, und sagten,
sie hätten geglaubt, Russen zu überfallen. Nach der Zeit sagte man, es wäre Gesindel
von der sich bildenden EonlaÄkratüongewesen, welches um so glaublicher, da ein
preußischer Vs8«rwnr, der Deutsch sprach und bei Iwssavv-Husaren gewesen, darunter
war, der den Anführer machte, da die Heydamacken,ein damals bekanntes Räuber¬
gesindel, uns nicht so wohlfeilen Kaufs davon gelassen haben würden.

Nach meiner Rückkunft Ende September in Tilsit setzte ich meine Lehrstunden
fort. Mein Rektor in Tilsit, der UuAistsr Lelrustsrns, ein übrigens gelehrter, aber
äußerst pedantischer Mann, dessen Lieblingsbeschäftigungund Studium die Poesie und
Philosophie war, dem ich übrigens viel zu danken habe, hatte inmittelst sich zum 2ten
Male verheirathct, lebte mit diesem perversen Geschöpfe von einer Frau in stetein Zanke,
der oft in thätige Schlägereien ausartete. Und da ich ihm hierbei oft eine schützende
Hülfe gegen sein wüthendes Weib war, so gab das verschiedene komische Auftritte, in
welchen ich den Schiedsrichter machen mußte. Ende dieses Jahres that ich beim Exer¬
zieren einen Sturz mit dem Pferde, dabei ich, vom Sattel gedrückt, eine Rippe auf
der linken Seite zerbrach. Und dieser Unfall, der nach der Heilung eine Art von
Engbrüstigkeit zurück ließ, gab Veranlassung, daß mein Vater mich meiner stets krän¬
kelnden Gesundheitsumstände halber endlich die militärische (lari'iöi'k aufgeben und
meinen Abschied geben ließ. Diesen Gegenstand muß ich des Einflusses halber auf
mein Schicksal und meine Lebensweise etwas deutlicher erörtern. Oben habe ich er¬
wähnt, daß, als ich zur Welt geboren, ein sogenanntes Mal ans der rechten Seite am
Halse, bestehend in einem kleinen Löchlein, in der Haut auf der Gutturale mitgebracht.
Als ich darauf im Winter des Jahres 1766 bis zu 1767 die Blattern bekam, so
ließen diese eine Brustheiserkeit zurück, da ich in dem kalten Winter des dortigen
Klimas in Lithauen in der kalten Stube auch während der Blattern schlafen mußte,
dann mein Vater war wirklich harter Mann, hatte den Grundsatz einer harten Er¬
ziehung bis dahin ausgedehnt. Ohnerachtet ich der harten Erziehung während meiner
Jugendjahrewirklich meine jetzige weniger schwächlichenGesundheitsumständedanke; so
war hiebei doch in physischer Rücksicht sowohl, wie in moralischen Folgen oft ein starker
Exzeß, wobei ich im allgemeinen anmerke, daß ich auch nicht die geringste kindische
oder später meinein Alter angemessene Zerstreuung vergönnt erhielt, nie in Gesellschaft
von jungen Leuten meines Alters sein durfte. Meine Lebensweisewar früh um 7 Uhr
auf die Reitbahn, um 9 Uhr in die Lehrstunde, nur 11 Uhr auf die Uaiols, um
12 Uhr zu Tische bei meinem Vater, wo allezeit ein Tisch von 12 Personen war,
und dieses, da ich den Kellermeister machen mußte, setzte mich dann auch in nicht
wenige, oft mit Verantwortlichkeitverbundene Verdrießlichkeiten. Um 2 Uhr ging es
wieder in Lehrstunden bis 5 Uhr, von 5 bis 6 und 7 war stets ein Konzert, darin
ich die Violine oder den Baß spielte, wodurch in der Musik ich es zu nicht gemeiner
Fertigkeit brachte. Und zu meinen etwanigen Ausarbeitungen blieb mir bloß die späte
Nachtstunde nach dein Lonpük von Vy lU Uhr bis 12 oder 1 Uhr nachts. So war
der regulaire Gang meines jugendlichenLebens. Waren nun Bälle und Besuch oder
dergleichen, so vennehrte das die steten Zerstreuungen, die mir, da deshalb nichts im
Gange der Übungen nachgelassen ward, eine drückende Last statt Vergnügen zu geben,
wurden.

In der Exerzierzeit,wo das Regiment um 8 Uhr ausrückte und oft vor h/z3 Uhr
nicht in die Stadt wieder einrückte, so mußte ich bei meinem wirklich schwächlichen
Körper nach der gehabten Ermüdungund Erhitzung sowohl meine Lehrstunden abwarten,
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als auch Musik, Fechten und Tanzen dabei den Nachmittag forttreiben. Und diese für

mein Alter und meine Kräfte zu enorm angestrengte Thätigkeit brachte mich oft zu

verzweifelnden Gedanken, dabei ich die Vorsicht anbetend danke, das; mein sanguinisches

Temperament sie überwunden und nicht untergelegen. Und wahrend dieser so äußerst

thätigen Periode meines Lebens bin ich nie lange bettlägerig gewesen. Nach den

Blattern aber ward ich es desto stärker, und nun zeigte sich ein besonderes Drücken

im Halse und ein brennender Schmerz auf dein Flecke, wo das erwähnte Mal auf der

Guttural sich befand. Nach einigen Tagen, da der ganze Hals dick und geschwollen

gewesen und Umschläge fortgebraucht wurden, zeigte sich mit einmal, daß aus dem

kleinen Löchlein in der Haut am Halse ein klein Tröpfchen eines gelblichen Saftes

herauskam und ich bekam Erleichterung. Mau verschrieb eine goldene Haar-Sonde

aus Königsberg und sondirte in den Kanal und fand solchen 4^ Zoll tief, und das

pressende Gefühl beim Sondiren ließ mich fühlen, daß der enge Hautkanal krumin

rechts herum ging, und wann die Sonde aufs Ende desselben touchirte, so mußte ich

husten ?c.

Nachdem ich, wie vorerwähnt, nach meiner Genesung das Usmonts - Kommando

1768 noch als Fähnrich mitgemacht und zurück kam, hatte ich den erwähnten Accideut,

mit dem Pferde beim Exerzieren zu stürzen und eine Rippe auf der linken Seite zu

brechen, daß man mich ohne Besinnung wegtrug. Meine Jugend und gute Natur aber

siegte, und nach acht 8 Wochen war ich geheilt, nur daß noch jetzt diese linke Rippe

(die unterste) etwas erhaben stehet. Nur die Beschwerlichkeit des Othemholens ver¬

mehrte sich. Bei jetziger Überdenkung der Sache aber glaube ich, daß vielmehr das

Flötenblasen, das, soviel ich mich erinnere, ich damals eben trieb, vielleicht mehr, als

die Rippe dazu beigetragen haben mag.

Indessen diese Umstände zusammengenommen und eine Familien-Aussicht veran-

laßten in diesem Winter von 1768—1769, daß mich mein Vater den Abschied nehmen

ließ. Nun wollte ich mich dann dein Ltuäium mit Ernst widmen. Und da eben ein

gewisser Subrektor Vogel (Lucas David), der in der Tilsiter Provinzialschule tsrtiu«

blollkA-g. war :c., seine Dimission fordern mußte, so brachte ich ineinen Vater dahin,

diesen Mann zc. ins Haus auf ohnbestimmte Zeit zu nehmen dergestalt, daß er UoZis

und Tisch u. s. w. nebst 15 Thlrn. monatlich llouorurio erhielt und mir Vorlesungen

in Ug.Ummg.Uei8, UliM'ois u. Ullznniem halten sollte, wobei ich bei meinem erwähnten

Rektor die Latinität und schöne Wissenschaften trieb. Die 13 Monate vom März

1769 bis September 1770 nutzte ich nun mit anhaltendem Fleiße und eigner

Bearbeitung meiner selbst. Mein Herr Vogel betrank sich zwar nun nicht selten, darin

er ordentliche Periode hatte, wo er oft 8 Tage stets betrunken war und den echten

Hälleschen Burschen in seinem 50. Jahre spielte, aber nun auch etliche Monate

wieder ganz rsAulgir sich verhielt.

Zu Michaeli 1770 ging ich nach Königsberg zum akademischen Unterricht und

im Julius 1772 mit einem Führer, dein Eunäickutc» ckuri8 Ug.rt.ini (der aber leider

selbst einen Führer brauchte), auf die Akademie nach Leipzig. Ehe ich aber den Besuch

der EolleZiorum anfing, ging ich zuvörderst nach Groß-Leinungen in der Grafschaft

Mansfeld, um einige Familien-Angelegenheiten daselbst zu reguliern. Da der Graf

Friedrich von Eberstein ohne männliche Erben verstorben war und die wechselseitigen,

sich durchkreuzenden Absichten von 13 Herren von Eberstein in Absicht dessen Succession

mehrentheils alle s äigmktro einander entgegenarbeiteten, so war dieses Thema nebst

denen übrigen Fideikommiß- und Bergwerksangelegenheiten daselbst, welche mir mein

Vater sowohl r«8psotn seiner als meiner selbst wegen nur überlassen, eine eigene

Schule für mich, zu geschweigen, daß auch die gräfl. Witwe und die scimtl. weiblichen

Interessenten dieser damals zahlreichen Familie (Neuhäuser Linie)^) die zu treibenden

5) U IVolk llietrielllj'ihe LrÄnelis: I) Uageutl: Major (174t) hcsscn-kassel. Licut.) Christian
Lndw. (Gcm. Louise Sophie v. Stain), Major Molf Heinr., Major Molf Georg, Hptm
Leopold Wilh., Hptm. Atbrecht Rudolf u. Baron Molf Heinr.; II) ?smiuuel Frlu-
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Unterhandlungen und Ausgleichungen doppelt verworren und wirklich intrikat machten,

so daß dieser Aufenthalt von Monat August bis zu Michael 1772 nichts weniger als

eine Zerstreuung abgab. Da ich indessen seit dem 12. Jahre meines Vaters Familien-

(Im'i'WMnlmm führen müssen, so initiirte mich dieses Geschäft, verbunden mit dem

nothwendigen stmllio unserer Familien- und der Mansfeldischen mit Besondernheiten

angefüllten Verfassung, so zu sagen in den Geschäftsgang.

Da der Konsulent meines Vaters, ein gewisser preuß. Kommissionsrath und

Amtmann zu Klettenberg in der sogenannten Grafschaft Hohnstein, sich wenig mit

der sächsischen Verfassung, noch weniger aber mit denen wirklich epineuson mansfeldi¬

schen Angelegenheiten und meiner Familien-Verfassung bekannt war, aus diesen: Grunde

eine Menge falscher Schritte gethan und nur wenig a eonsiliis sein konnte, da er

selten zu einer Reise nach Leinungen sich abmüßigen konnte, mein Gesellschafter

Martini aber zu praktischen Behandlungen wenig brauchbar war; so mußte ich mir

und meiner Zukunft so gut ich konnte helfen.

Der gräfl. Eb erst ein'sche Schwiegersohn und Allodial-Erbe, der kur-

mainzische Ober-Forstmeister Baron v. Hausen, den ich in Leinungen antraf, offerirte

eine Cessio:: aller seiner Ansprüche an den gräfl. Eberstein'schen Nachlaß an alle

13 Herren v. Eberstein gegen ein Aversional-Quantum und Übernahme aller Possessionen,

ohne sich auf eine separatio kemli st, llllsieommissi ad alloäio einlassen zu ivolleu.

Die Witwe und Geschwister waren mit ihren Forderungen auch abzufinden, und wäre

das Projekt, darauf ich bald eingegangeu wäre, zur Realität gekommen, so wären aus

dieser Geburt einer neuen Kommune statt 3 verschiedene Haupt-Iitissiorum noth-

wendig nun 13 und mehrere Rechtshändel erwachsen. Ich disponirte daher meinen

Vater zu einer Scparat-Ünterhandlung mit dem Hrn. v. Hausen und der Witwe
und den beiden Eomtesseu v. Eberstein, um sodanu einen Coup <le maiu zu

machen, meinen Vater ?o88ession ergreifen zu lassen und in äupliei gnalitate als

llaevss alloäialis und Fideikommißerbe pro sua rata mit denen übrigen Kreditoren

sich abzufinden und die rechtlichen Maßnehmungen der andern Herren Vettern ab¬

zuwarten.

Zu Michaelis 1772 ging ich nach Leipzig und sing meine EolleA'ia an. Da

mein Vater aber auch in Sachsen eintreffen wollte, wo ich dann wieder nach Lei¬

nungen gehen mußte, so richtete ich auch darnach meine stullien ein ze., mich auf

mein gutes Gedächtnis verließ und solchergestalt mich ordentlich übernahm und des

Nachts nur 4 Stunden schlief. In: Februar 1773 begleitete ich meinen Vater wieder

nach Leinungen auf seiner Durchreise durch Leipzig. Jnmittelst war vou mir alles

präparirt worden. Mit dem Hrn. Ober-Forstmeister v. Hausen, dem gräfl. Allodial-

Erben, der Gräfin v. Eberstein, denen Eomkesssu v. Eberstein, denen Haupt-Kredi-

torcn des Grafen Friedrich v. Eberstein und den mehrsten Mitgliedern der Familie war

ich vergleichsweise zu stände gekommen. Nun ließ ich ineinen Vater die possessio::

von Leinungen ergreifen, und hierüber geriethen wir mit dem Major Karl Heinr.

Wilh. v. Eberstcin zu Magdeburg und der Frau Hof-Jägermeisterin Louise

Eberhardine v. Eberstein geb. v. Trebra, als Vormünderin ihres Sohnes Ludw.

Gottlob v. Eberstein, in nicht mehr als 7 Rechtshändel. Freilich, wie ich zu spät

Eleonore, Ctijabeth leimnekte u. Christiane o. E., Fr. v. E. geb. v. Außem (Joach.
Friedrichs Witwe) u. Frln. Henriette u. Juliane v. Außem;

k. killenburxer kr.: Joh. Karl Fr. in Tilsit, dessen Bruder, der kurpsiilz. Kammerherr
Karl Christian und Schwestern Fr. Ainalia v. Außem, Frln. Charlotte und Christiane v.
E. u. Fr. Dorath. A. Kenr. v. Mendt;

ll Lielistäiltsdw kr.: DomprvpstFranz zu Basel u. dessen Schwester Fr. Maria Theresia
W. A. v. Reichcnstein;

v. Illornnxrr kr.: I) Uasonti: Hptm. Friedrich, Major Milhelm u. Baron Gottlob;
II) I rminas - Hof-Jcigermcisterin o. E., geb. v. Trebra, Frln. Justine und Friederike o. E.;

K. ürstl. kr.: Die verw. Gräfin v. E. geb. v. Dachröden n. die tlomtessen Crdmuthe,
Helene u. Christiane v. E.



gewahr ward, hätte alles dieses mit mehrerer Kaltblütigkeit und Geduld wohlfeiler ins

Geleise gebracht werden können. Allein ich war ein junger Mensch im 20. Jahre,

und die Konsulenten, die wir gewählt hatten, der Kommissionsrath Brauer und der

schwarzburgsche Rath ^.uZ'uslin Uol^oarp Rudloff, bließen das Feuer mehr an,

als daß sie zu moderaten Maßnehmungen rathen sollten. Ersterer aus Unkunde des

Ganges der Dinge in Sachsen, letzterer aus geflissentlicher Absicht, meinen Vater und

seine Successoren in Rechtshändel zu verwickeln, bei denen er, wie er auch leider

nachher in vollem Maße gethan hat, zu gewinnen die Aussicht hatte.

In Halle bezahlte ich Eollsgla. und hatte ein Quartier, kam aber nicht hin

(ratio war, um nöthigenfalls auch für den preuß. Dienst zu passen und etwa meinein

Vater keinen Verdruß zu machen, da Friedrich II. es sehr übel genommen hätte in

der Periode, und der Umstand, ehe er vergessen war, meinem Vater eine üble Uevus

hätte machen können).

^.o. 1773 den Sommer machte ich eine Reise nach Mainz, Mannheim und

Sraßburg durch das Reich, wo ich in Mainz und Mannheim viel zu sehen Gelegen¬

heit fand. Ein Onkel von mir, Karl Christian Frhr. v. Eberstein war kurpsälz.

Obristhofmeister, ma.it.ra äs plaisir und auch Obrister bei der Garde in pfälzischen

Diensten, hatte den nachmaligen Pfalzgrafen v. Zweybrück auf Reisen geführt.

Seine Frau war eine v. Dalberg. Eine unglückliche Jntrigue — über die man zu

der Zeit gern schwieg, hatte den Kurfürsten Karl Theodor so böse gemacht, daß er

ihn als gestörten Gemüths traktirtc, und er war in einein Kloster eingesperrt von

1768 an bis 1795, wo er endlich sein unglückliches Leben endete. Ich ließ mich bei

Hofe vorstellen und insistirte darauf, meinen Onkel persönlich zu sprechen, um wegen

Familien-Angelegenheiten ihn zu sprechen. Nach vieler Mühe erhielt ich Erlaubnis,

ihn zu sprechen in Gegenwart des Priors des Klosters und seiner Frau. Allein er

gerieth in eine Art von Exaltation, schimpfte auf seine Feinde — und sein Schicksal

blieb dasselbe — denn leider starb der Kurfürst Karl Theodor später als er —

daß er also seine Freiheit nie erhielt — und seiner Frau Gemahlin war freilich wenig

an seiner Freiheit gelegen. — Nun ging ich ein Jahr . . . Die Fortsetzung

ist verloren gegangen, weist wenigstens nicht, in wessen Hunden stch

dieselbe befindet.

LA

Als mein Großvater Wilhelm Frhr. v. Eberstein gen. v. Büring im Juli 1772

mit seinem Führer, dem Eanckiclalo .Iuris Na.rt.iui, die Universität Leipzig bezog,

gab ihm sein Vater, der oft erwähnte Johann Karl Friedrich Frhr. v. E., den Gedenk-

zettel mit, über welchen sich Karl Gutzkow in einem Briefe an mich <1. ct. Kesselstadt

bei Hanau, den 14. April 1868 folgendermaßen äußert: „Die Geschichte Ihres Hauses

und Stammes habe ich zuerst schnell durchflogen, um möglicherweise noch etwas für

den Abschluß meines Buches .Hohenschwangau^ zu Verwendendes zu finden. Bei

dieser Gelegenheit stieß ich auf viel Interessantes. Die väterliche Paränese ist ein

charakteristisches Seitenstück zu Dolonlns' Abschied von seinem Sohn Lüertes

im Hamlet und zu einem weltklug weisen, schönen Briefe, den ein Grafi

Erbach an seinen Sohn bei dessen Eintritt in die Welt des 16. Jahr¬

hunderts richtete: Simon theilt ihn mit in seiner Geschichte der Dynasten

und Grafen von Erbach. Ihre neueste Schrift (die Fehde) wird mich zu einem ein¬

gehenden Studium beschäftigen. Wie interessant müßte eine Spezialgeschichte der

,Rosenberger sein —!" Hierüber findet sich nun in Gutzkow, vom Baum der

Erkenntnis (2. Aufl. 1869) S. 141 ff. Folgendes:

Wenn Shakespeare's Polonius seinem nach Paris reisenden Sohn LaerteS

eine Reihe beherzigenswerther Lebensregeln mit auf den Weg giebt, so möchte man

glauben, er hätte folgende Unterweisung des Grafen Eberhard von Erbach an

seinen Sohn Georg aus dem sechzehnten Jahrhundert vor Augen gehabt:



— 751 —

„Lieber Sohn, biß gottesfürchtig! Bet morgens und abends vleißig, gedenk' in all deinem
Thun an Gott! Geht dir's wohl, so dank' ihm, geht dir's iibel, so klag's ihm. Gedenk, daß
alles Glück und Unglück von Gott kommt und bald ein Ende nimmt. Erkenne dich vor einen
armen Sünder, glaub, daß dich der Sohn Gottes Jesus Thristus Hab' mit seinem Blut erlöset;
beharr darauf und bekenne es bis ans Ende, so wird er dich wieder bekennen vor Gott, seinem
himmlischen Vater. Biß nicht hoffärtig, halt aber deinen Stand ehrlich. Sey wahrhaftig! Halt
was du zusagest und ob dir Leib und Gut drauf ging, denn wenn du leugst in Schimpf oder
Ernst, so bist du ein Teufelskind, der ist ein Vater der Lügen. Sey züchtig mit Ivorten, Gebärden
und Werken. Schände niemauds Weib oder Kind. Sey kein Palger; aber wenn man die Fähn¬
lein stiegen läßt, dann biß keck und stehe nicht; denn es ist besser ehrlich gestorben, denn schändlich
gestehen. Sey nicht verthunisch, biß aber auch kein karger Filz; zu Ehren spare nichts. Rede
niemandes übel, gedenk' allzeit an dich selbst, daß du auch ein armer Ulensch bist. Nicht handle
fälschlich mit den Leuten, handle frei und rund, das bestehet am längsten; doch lerne die Leut
wohl erkennen, denn gegen einen Frommen mußt du wieder fromm sein, vor einem Falschen
hüte dich und rede gegen ihn desto langsamer. Die nothdürstigen Armen laß dir befohlen sein;
Schmeichler, Gotteslästerer und Schalksnarren laß dir nicht Wohlgefallen. Wer dich straft und dir
wohl räth, den habe lieb. Treue Kirchen- und andre Diener habe sehr lieb, lohn' ihnen nach
deinem vermögen. Untreue Diener laß mit Güte von dir kommen, behalte sie nicht. Jedermanns
Schand hilf decken; doch wenn du regierst, so strafe das Übel. Biß denen, die unter dir sind, ein
Vater; nicht beschwere deine Untorthanen über die Billigkeit; dann dieselb Nahrung Hab' ich oft
iibel sehen gerathen. Halt hart über dem Frommen und ob ihm schon bisweilen eine Thorheit
widerfährt, so straf aber mit Vernunft, soviel dir gebühret. Düte dich vor dem Zutrinken, daraus,
spricht Sankt Paulus, kommt ein unordentlich Leben."

Zwei Jahrhundert später übersetzte ein alter preußischer Dragoueroberst,

der unter Friedrich II. gefochten hatte, Freiherr Johann Karl Friedrich

von Obersten», diese Lehren an seinen auf die Leipziger Hochschule gehenden

Sohn Wilhelm, nachdem derselbe im Kriegsdienst bereits als Cornet verwundet

und zum Verbleiben unter den Fahnen seines königlichen Herrn untauglich geworden

war, in die Anschauungen eines durch die Nachahmung der Pariser Sitten doch noch

nicht ganz um seinen bessern Kern gebrachten Zeitalters.
„Reichthum und Mittel", schreibt der alte Kriegsheld unter anderem, „habe ich nicht.

Darauf darfst du dich keinen Staat machen. Doch habe ich es in meinem sauern Dienst soweit
gebracht, daß meine Kinder nicht vor anderer Leute Thüre Brod suchen dürfen. Ich werde alles
an dich wenden, was meine Umstände mir erlauben; im Gegcntheil aber kannst du auch ver-
sichert sein, daß ich einem widersinnigen ungcrathcnen Sohn nicht das allergeringste gebe, sondern
ihn sich, als seinem eigenen Macher, lediglich überlasse. Ich gebe dir einen Hofmeister mit, weil
du noch unerfahren bist. Weiß ich auch wohl, daß du dieses vor ganz überflüssig ansiehest, und
mehr zu wissen glaubst, als ich und viele kluge Leute, so irrst du dich doch hierin in der Wahr-
heit. Diesen Mann gebe ich dir mit, konsiderire ihn als deinen Vater. Er soll dich auf der Reise,
in Gesellschaften und in denen Eollcgiis begleiten, beständig mit dir disoourircn; er soll dich die
Arten der Menschen kennen lernen und wie man sich in der Allgemeinheit und insbesondere gegen
jede Art dieser Menschen zu verhalten habe. Hüte dich für dem Spiel, für dem Trunk und
für dem weiblichen Geschlecht, als vor drei (puellen, woraus in dieser Welt alles Un-
glück für einen jungen Menschen gewiß stießet, versäume das Gebet nicht, halte Gott und
der Welt Heylaud Iesum stets in deinem Herzen, bitte ihn olme Unterlaß, daß er dich mit seinem
heiligen und guten Geiste regiere, leite und führe. Sei hiernächst gegen jedermann, auch gegen
den Geringsten, Höstich, aufrichtig ohne Falsch. Achte einen jeden klüger, weiser, vernünftiger
und besser, als du dich selbsten achtest. Sei aber auch klug und wisse, daß die ganze Welt im
Argen lieget und viele falsche, böse Menschen darinnen sein. Aplicire die Worte des
Heilands hier: seid einfältig wie die Tauben und klug wie die Schlangen! Sei allzeit
wirthschaftlich! Sei in deinem Anzüge reinlich, aber nicht prächtig! Zur Reitkunst rathe dir,
doch noch etwas zu aplieiren. Lerne auch einige Monate fechten. Außer diesen beiden noblen
Künsten weiß ich keine, so dir nöthig sein könnte, und will kein Geld ans Tanzen, Voltigiren



und derqleichen verwenden. Die Musik übe zn deiner Rekreation dergestalt, daß es nicht viel Geld
kästet und dir die edle Zeit nicht verloren geht. Suche dich bei Leuten, welche wegen ihrer
DexteritK und Drcütüre in gutem Ruf und Ansehen stehen und welche dereinst Werkzeuge zu
deinem Glück abgeben können, besonders bekannt zu inachen, dich bei ihnen zu insinuiren und
ihre Freundschaft zn erlangen, ksiite dich in ihrer Gesollschaft zn voreilig, spitzfindig oder rühm-
räthig zu sein, ksöre vielmehr, als du selbst sprichst. Gieb acht allezeit, wo andre hinauswollen.
Rimm dich mit denen sogenannten Bon Mots in acht, denn man schlägt einen andern leicht
damit in die Augen und kann dann viel Angelegenheiten haben. Gieb niemand Gelegenheit zu
Bändel! verabscheue das niederträchtige Raufen, halt aber fest auf deine Ehre! Wirst du dazu
genöthigt und die Sache kann mit Konservativ,! der Lhre nicht änderst abgemacht werden, so be¬
steh! dich Gott und sei muthig und scheue weder Pistolen noch Degen. So lange du aber dicjes
blxtremnm vermeiden kannst, so vermeide es. Sind deine Studien vorbei, so hast du deine Frei¬
heit, einen blmxloi zu erwählen, so dir gefällig. Nur bedenke immer, wozu du eapnble bist."

Wilhelm's Freiherr» von Eberstein Kinder:

1. f Wilhelm Karl Lorenz, geb. 7. Febr. 1778, f 28. April 1823 zu Horla, k.

pr. Hauptmann a. D.; dessen Witwe Henriette Friederike (geb. 10. Mai 1790),

des k. sächs. Oberstlieut. Friedr. Wilh. Aug. r>. Wolffersdorff a. d. H. Endschütz

und der Therese Freiin von Lobkowitz Tochter, Erzieherin der jungen prinzlichen

Herrschaften zu Dresden, f 7. Febr. 1862 zu Dresden.

Wilhelm stand 1806 als Lieutenant beim Reg. v. Thiele, wurde durch die

Kapitulation von Breslau gefangen und nahm im März 1807 seinen Weg über

Wien, um zur Armee in Preußen zu gelangen. In einen: Briefe des General

Robert v. Eberstein an Louis Ferdinand v. E. ck. ä. Potsdam 8. April

1880 heißt es: „Aus meiner frühesten Kindheit erinnere ich mich sehr wohl,

daß uns in Stallupönen während des Krieges 1807 ec. Ihres Vaters

Bruder Wilhelm recht viel besuchte, während dort ein provisorisches neues

Bataillon errichtet wurde, dein er als Offizier zugetheilt war. Er war damals

ein passionirter Guitarren-Spieler (vgl. oben S. 337).

Seit 1817 führte Wilhelm sämtl. Familiengeschäftc und hatte das Schloß

in Groß-Leinungen und das Vorwerk Horla in Pacht und eigene Bewirt¬

schaftung übernommen. Er wohnte in Horla, während er in das Leinunger

Schloß einen Administrator gesetzt hatte. Bei der nach seinem Tode vorge¬

nommenen Sektion fand man, daß sich seine beiden Nieren vollständig auf¬

gelöst hatten.

2. ß Karl Heinrich August, s. unten.

3. Ernst Albrecht, s. unten.

4. Emilie Adelheid, geb. 9. Nov. 1781 zu Dresden, f 5. Sept. 1862 ebendaselbst,

Stiftsdame zu Drübeck.

5. f Keopald Hermann, geb. 21. März 1783 zu Dresden, f s. u.

6. f Marth Wilibald, geb. 22. April 1784 zu Dresden, 's 14. März 1852 zu

Groß-Leinungen, k. pr. Major a. D., verm. m. Wilhclmine geb. Hermann

(f 16. Juli 1851 zu Groß-Leinungen). Moritz war zuerst sächs. Kadet und trat

zugleich mit seinem Bruder Gustav 1798 in das Reg. Graf Wartensleben zu

Liegnitz, wurde 1808 im 5. Jnf.-Reg. mit einem Lieutenants-Patent v. 2. Febr.

1801 wieder angestellt und 13. Januar 1812 zum Prem.-Licut. befördert. In

der Schlacht bei Auerstedt zeichnete er sich zusammen mit Gustav rühmlichst

aus und erhielt für die Schlachten bei Loissons, Imvn, Evinpisxn« und EvöKM

das Eiserne Kreuz 2. Kl. (s. das Nähere bei Gustav).

Söhne: 1) Marth Gustav Ferdinand, geb. 23. Aug. 1821 zu Nobel bei Danzig,

f 21. Nov. 1854 zu Hainrode unter der Asenburg, verm. mit . . . geb.
Baring.

2) Karl Kndalph Ernst, geb. 2. Januar 1824 zu Schöneck, verm. 28. Mai

1848 mit Johanne geb. Wendenburg (f 1873 zu Harzgerode).
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7. f Gustav Adolph, s. unten.
8. f Franz Botho, geb. 1. Mai 1787 zu Groß-Leinungen, f 6. Febr. 1841 zu

Schönefeld bei Leipzig. Franz wurde 1797 Fahnenjunker im k. pr. Reg. v.
Knobelsdorf zu Stendal, 1802 aber Fahnenjunker in der kursächs. Gren.-Garde
zu Dresden, besuchte daselbst 3 Jahre lang die Militär-Akademie, wurde kurs.
Lieut. und trat 1805 in die Armee König Georg's III. von England. Unter
Wellington focht er von 1807 bis 1814 auf der pyrenäischen Halbinsel, wurde
im Sept. 1810 bei Lussnau schwer und in späteren Schlachten in Amerika und
Westindien noch viermal verwundet, kam deshalb nach London ins Lazareth und
erhielt dann als Capitain mit Sold und Pension auf Lebenszeit den erbetenen
Abschied. Im März 1814 kehrte er in seine Heimath zurück und verheirathete
sich im Dez. 1815 mit Ularianne Wilhelmina Rosina Elisabeth geb. Schneider
(geb. 17. Dez. 1796, f 27. Nov. 1849 zu Schenefeld), Erb-, Lehn- und Gerichts¬
herrin, Kirchen- und Schulpatronin auf Schönefeld bei Leipzig, Brachstedt und
Altrotha bei Halle a. S.
Kinder: 1) f Marianne Ulrike Franziska, geb. 27. Aug. 1816, f 2. Okt.

1837 zu Schönefeld.
2) Klara Hedwig, Herrin auf Schönefeld, geb. 2. Nov. 1817 zu Schönefeld,

bereiste Kleinasien, Ostindien, das nördl. Afrika und Südamerika. Aus den
genannten Welttheilen hat sie Naturalien und Erzeugnisse der verschiedensten
Art mitgebracht und in ihren: neuerbanten Schlosse zu Schönefeld aufgestellt.
Eine Sammlung mannigfacher auf die Ethnologie und Kulturgeschichte bezüg¬
licher Gegenstände übereignete sie dem Museum für Völkerkunde in Leipzig.
Die Ehrenmitgliedschaft wurde ihr verliehen 15. März 1874 vom Vereine
der Freunde für Erdkunde zu Leipzig und 31. März 1875 von dein genannten
Museum. Mit der Kriegsdenkmünze für Nichtkombattanten am deutschen
Bande, sowie mit dem Erinnerungskreuze am sächs. Bande für 1870—1871
wurde sie für den in dieser Zeit bewiesenen Wohlthätigkeitssinn und ihre
Sorge für die Verwundeten dekorirt.

3) f Thosmann Botho, geb. 9. Juni 1819, f 1. Juli sj. a.
4) f ein 2. Juni 1820 tot geborner Knabe.
5) f Guido Adalbert, geb. 18. Aug. 1821, f jung.

9. f Charlotte Albcrtine, geb. 6. Januar 1739 zu Dresden, f 23. Dez. 1871
ebendaselbst als Witwe des k. russ. Rittmeisters a. D. Karl v. «Lhrenthal.

10. 's George Rudolph, geb. 2. Apr. 1793 zu Dresden, machte die Kampagne in
östr. Diensten mit; darauf ließ er durch seinen in englischen Diensten bei dem
60. Reg. stehenden Bruder Ernst den Herzog Wellington um Aufnahme in das¬
selbe Regiment bitten. Mittels Schreibens v. 25. Aug. 1813 stellte der Herzog
ihn als Fähnrich an; allein infolge der Kriegsereignisse kam das Patent zu spät
in seine Hände, so daß er bei erfolgten: Wiederausbruch des Krieges nicht wohl
seinen Abschied aus österreichischen Diensten fordern konnte. Diesen Umstand ließ
er den: Herzoge durch Ernst darlegen, der ihm dann die Bitte, die angefangene
Kampagne in: österreichischenHeere mitzumachen, mit den Worten gewährt: „Es ist
gleich, ob Ihr Bruder mit den k. großbrit. oder k. k. östrer, Truppen für das all¬
gemeine Wohl von Europa fechtet, nachdem England und Osterreich gleiche Zwecke
haben." — Während des Krieges von 1813, 14 u. 15 wohnte er den Tagen
von Dresden, Kulm, Naumburg, Leipzig, Lrienna, Trohes, Law snr ^ubs und

^ Uuris bei, wurde in den Berichten über die Operation bei Dresden und die
Schlacht bei Leipzig wegen seiner Hältung namentlich aufgeführt, hatte aber das
Unglück, bei Leipzig gefangen, indessen bald darauf wieder aus der Gefangenschaft
befreit zu werden; auch wurde er in: Laufe dieser Kampagne zweimal schwer ver¬
wundet. Nach den: Kriege stand er als Ober-Lieutenant bei dem 1. Feldjäger-
Bataillon in Salzburg. Ende des Jahres 1818 wurde das Jäger-Bataillon
nach Prag verlegt. Von hier aus wurde Georg versetzt nach (Zmjn in Mähren

18



zu dem Schwarzenberg. 2. Manen-Rcg.,und zwar mit Vortheil, wodurch der Neid
von einigen Kameraden erregt wurde, die ihn zu Duellen zwangen. Als er in¬
folge dessen auf Befehl des Kaisers abermals mit Vortheil nach Troppau versetzt
wurde, erwarteten ihn hier dieselben Widerwärtigkeiten: vier Duelle auf Säbel gingen
dein letzten Pistolenduellevorauf, in welchem George 25. Nov. 1820 seinen Tod fand.

Nr. 551. Totenschein.
Ich Endcsgefertigter bezeuge: baß vermag des Regiments Sterb-Protokolls folio SS der

Zerr Georg Rudolph Freyherr vn» kdersteiii. k. k. Gbcrlicutenaut des löblich golrrvarnen-

bei-H- 2ten Uhlmicn Regiments von Dresden aus Sachsen gebürtig, 2K Jahre alt, evangelischer
Religion, lcdig, den fünf und zwanzigsten November Eintausend achthundert zwanzig zu Markers¬
dorf, Glmiitzer Kreises, gestorben und den nenn und zwanzigsten d. INt. darauf auf den ge¬
wöhnlichen pfarrlichen Gottesacker zur Erde bestattet worden. Die Gewißheit des Todes war
durch ärztliche Beschau bestätiget; welche nachstehende Fertigung und Bcidriickung des gewöhn-
lichen gigeis beifüget. 8tg'. Proßnitz, am 2Ztcn März ?822.

(I-. 8.) Joseph Lauba, Regmtskaplan.

Die volle Richtigkeit des gegenwärtigen Totenscheines wird von Amtswegen bestätiget vom Fürst
Schwarzenberg kais. königl. östcrr. Uten Uhlanen Regiments-Gerichte.

Stabs Station Drognitz in Mähren am 23ten März 1822.
(1,. 8.) Resser, Nittmstr. und Auditor.

Karl Heinrich Angust
A'Mrrr r. Oberstem, k. pr. Oberst u. D.

Karl Heiur. Aug., geb. 27. Febr. 1779 zu Dresden als das 2. Kiud und der
2. Sohn des Hofraths Wilhelm Frhrn. v. Eberstein, war von 1789 bis 1795 in dem
adligen Kadetten-Corpszu Dresden, wurde 30. Juli 1795 Fähnrich im kursächs.
Jnf.-Reg. Prinz Maximilian, 14. Januar 1801 Sec.-Lieut.,6. April 1808 Prem.-
Lieut., Juni 1813 Capitain, machte die Feldzüge 1806 in Sachsen, 1807—1809 in
Polen, 1809 in Osterreich, 1812 u. 13 in Pommern und Niedersachsen mit, wurde
2. April 1813 bei Lüneburg durch einen Schuß in den linken Unterschenkel verwundet,
nahm 5. Mai 1815 den Abschied aus sächs. Diensten und trat in preußische,wurde
16. Mai 1816 zum Major und Kommandeur des 2. Bataillons Landwehr-Regts.
Nr. 31 und 10. Dez. 1836 zum Oberstlieut. befördert. Nachdem er 10. Dez.
1837 den Abschied als Oberst genommen, blieb er noch einige Zeit theils in Halle a. S.,
seiner bisherigen Garnisonstadt, selbst, theils auf seiner unfern von Giebichenstein schon
gelegenen Weingutsbesitzungwohnen, zog dann aber 1843 nach Naumburg a. S. in
sein am Domplatze gelegenes großes Haus, woselbst er 5. Mai 1858 in einem Alter
von 79 Jahren starb. In der Schlacht bei Wagram (1809) erwarb sich Karl den
sächs. St. Heinrichs-Orden.Als Senior der Familie nahm er die gemeinsamen Inter¬
essen der Dillenburger Branche aufs gewissenhafteste und fleißigste wahr und führte die
allgemeineLeitung der Geschäfte bis zu dem 17. Nov. 1845 erfolgten Verkaufe von
Leinungen und Horla an Emil v. Eller-Eberstein.

Venn. I) 2. Dez. 1803 mit Amalie geb. Gläser (geb. 16. Sept. 1786,
's 12. Mai 1817); II) mit Henriette Christiane geb. v. Seebach a. d. H. Klein-Fahner
(geb. 1786, s- 18. April 1359 zu Naumburga. S.).
Dessen Kinder: n) 1r. Ehe: 1. f Karl Albert Hermann, s. unten.
2. f Antonie Charlotte, geb. 23. Januar 1807, 's 3. Nov. 1859, verm. 31. Januar

1847 mit IVunois Richard Champion Frhrn. r>. Gberstein.
— b) 2r Ehe: 3. 's Hermann Anton Karl Freiherr v. Eberstein, geb. 8. Juli 1821zu Halle a. S., besuchte die Klosterschulcn Dondorf und Roßleben, trat 23. Juli

(1. Aug. ?) 1838 beim 1. Garde-Gren.-Reg.(Kaiser Alexander) als Avantageur
ein, avancirte 24. Febr. 1839 zum Fähnrich,21. Okt. 1839 zun? Sec.-Lieut.,
14. Okt. 1851 zun? Prem.-Lieut., 15. Sept. 1853 zum Hauptmannund 3. Okt.
1856 zum Komp.-Chef in diese??? Regiments. Er wohnte 1848 dein Feldzuge in
Schleswig-Holstein,auch den? Straßenkampse zu Berlin und 1849 dein in Dresden
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bei, zeichnete sich bei der Erstürmung der „Stadt Rom" in Dresden aus. Am

t7. Okt. 1860 wurde er zum Major ernannt und zu dein Westph. Füsilier-Reg.

Nr. 37 versetzt, bei welchem er 8. Juni 1866 zum Oberstlieut. avancirte und als

solcher den Feldzug gegen Osterreich mitmachte, dabei den Schlachten beziv. Gefechten

bei Nachod, Skalitz, Schwcinskädel nnd Königsgrätz beiwohnte. An der Ehre

des Kampfes bei Nachod (27. Juni 1866) hatte sein Regiment wesentlichen An-

theil. Hauptsächlich war es das von Hermann kommandirte 2. Bataillon, welches

stundenlang gegen 11 österreichische Bataillone heldenmüthig focht. Während seiner

Dienstzeit beim 37. Reg. hatte er zuerst Mainz, dann Wohlan in Schlesien zu

Garnisonen. Am 30. Okt. 1866 wurde Hermann zum Kommandeur des Füsilier-

Bataillons des Hess. Jnf.-Rgts. Nr. 82, 23. Januar 1868 zum Führer des Hohen-

zollern'schen Füsilier-Regts. Nr. 40, auch 22. März 1868 zum Obersten und Kom¬

mandeur dieses Regiments ernannt. Bei Beginn des Krieges 1870 stand Hermann

in Trier, und in den ersten Wochen nach Ausbruch der Feindseligkeiten hörte man

nur von seinem Regiments, welches den ersten Vorpostendienst vor dein Feinde

übernahm (Gefecht bei Saarbrücken) und sich bei Spichern so hcrvorthat, daß

der König noch einen Tag vor Hermann's Tode diesem seine Zufriedenheit deshalb

in huldreichster Weise zu erkennen geben ließ. Hermann starb an der Spitze seines

Regiments bei blnrs In Nonr am 16. August 1870 den Heldentod").

4. 's Mttllvme Klotilde, geb. 29. April 1823 zu Halle n. S., 's 4. April 1867 zu

Naumburg a. S., vermählt 3. Aug. 1846 mit Karl v. Trenenfeld, k. pr. Appel-

lations-GerichtSrath zu Naumburg a. S.

Karl Albert Hermann,
geb. 2. Febr. 1805 zu Dresden als der älteste Sohn des Obersten Karl Frhrn.

v. Eberstein, trat 1. Aug. 1821 bei dem 12. pr. Husaren-Neg. als Avnntageur ein,

avancirte 18. Juni 1825 zum Sec.-Lieut. im 27. Jnf.-Reg. (Magdeburg) und wurde,

uachdem er 5. April 1837 den Abschied erhalten, Landwirth, zuerst in Groß-Leinungen,

dann in Schiebzig bei Halle a. S., wo er 9. Sept. 1852 starb.

Ursprünglich hatte Karl, nachdem er den preuß. Militärdienst verlassen, die

Absicht, in die französische Fremdenlegion einzutreten und in Algier gegen Abdel Kader

zu fechten. Zu diesem Zwecke wollte er sich erst in Frankreichs Hauptstadt in der

französischen Sprache vervollkommnen, wurde aber uach einiger Zeit in Paris von einem

hitzigen Nervenficber befallen und fühlte sich nach überstandener Krankheit so geschwächt,

daß er sein Vorhaben aufgeben mußte und sich entschloß, wieder nach Deutschland

zurückzukehren, woselbst er nach eingetretener Genesung auf der grossen Donraine

Lcmgcnbogen bei Halle die Ökonomie erlernte und dann im folgenden Jahre, zu

Johanni 1839, die von seinein Vetter Ernst ihm abgetretene Bewirthschaftung des

Schlosses Leinungen übernahm.

Venn, mit Johanne kUilhelnrine (geb. 21. Sept. 1816 zu Gr.-Leinungen, f

2. Sept. 1852 zu Schiepzig), des 2. Sept. 1847 zu Gr.-Leinungen f k. pr. Haupt-

°") Am 16. Aug. erreichte das Reg. Nr 40 daS Schlachtfeld von VionviUe. Der Oberst von
Eberstcin hatte sein Utes Bataillon der grasen Straße folgen lassen, während die anderen, und zwar
das erste rechts, das 3te links, ihren Weg längs der beiden Thalschluchten nahinen. Bevor das Reg.
Nr 46 den Nordrand des tZois de 8t. ^.runuld erreicht, hatte Oberst v Eberstcin etwas vorwärts der
Waldlisiere im heftigsten Granat-und Mitraillcuscnfeucr gehalten; als aber das 2tc Bat. seine Vorwärts¬
bewegung angetreten hatte, und die Tete des 3. Bat. aus dem Walde dcbouchirtc, sprengte er schnell
mit seinem Adjutanten, Prem-Lieut. Giscvius, die Höhe hinan, um einen Einblick in die Aufstellung
des Feindes zu gewinnen Dieselbe war aber nur an dem aufsteigenden Pulverdampfe erkennbar Die
beiden Reiter aber umschwirrte sofort ein Hagel von Geschossen, und schon nach wenigen Sekunden
stürzte Oberst Freiherr v. Eberstcin mit den Worten: „Mit mir ist's aus" von einer Kugel
tödlich in die Brust getroffen vom Pferde. Er wurde aus dem heftigen Feuer, in dein sein Pferd ver¬
wundet, das des Adjutanten getötet wurde, nach (lorss zurückgetragen und am >7. Aug. um 4 Uhr
nachmittags auf dem Kirchhofe zu dorse beerdigt. — Das von Sr. Majestät dem Kaiser und
Könige dem Rcgimcnte verliehene lebensgroße Brustbild des Obersten v. Eberstcin traf am
28. Juli l874 beim Rcgimcnte ein.

48°"
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manns a. D. Ernst Karl Rudolf Ludwig v. Ebcrstein (von der Morunger Branche)

und der Friederike Marie geb. Gerhold Tochter. — Karl und Wilhelmine

starben schnell nach einander, die Frau am 2. Sept. (infolge des Wochenbetts) und der

Mann am g. Sept. 1852 mit Hinterlassung von 7 unmündigen Kindern, von welchen

das jüngste aber bald nach der Geburt starb. Eltern- bzw. Mutter- und Vaterstelle

versahen für diese Kinder zuerst die Groszeltern (Oberst Karl und dessen Frau in

Naumburg a. S.), dann ihre Tante Malwine und deren Bruder, der nachmalige

Oberst Hermann v. Eberstein.
Deren Kinder: 1. f Anita, geb. 19. März 1841 zu Gr.-Leinungen, 's 17. Mai 1884

zu Spandau, venu. 3. Jan. 1872 zu Zirke mit dein k. pr. Oberst Albert v. Zingler.

2. Hermine, geb. 13. Febr. 1843 zu Groß-Leinungen, venu. 13. August 1867 zu

Naumburg a. S. mit Hermann Arickau, ev. Pastor zu Zirke.

3. Karl, geb. 13. Sept. 1844 zu Groß-Leinungen, wanderte 1869 nach Amerika

aus, wurde Farmer in Vkitspmb Ll. V.

4. Ernst Freiherr v. Eberstein, geb. 7. April 1847 zu Schiepzig, Hauptmann und

Komp.-Chef im Anhalt. Jnf.-Reg. Nr. 93 in Dessau, erhielt 1866 das Militär-

Ehrenzeichen 2. Kl. für das Gefecht bei Kissingen. Venn. 25. Sept. 1880 mit

Elise Frieda Klara, geb. 17. Mai 1859, des Oberstlieut. a.D.und Landstallmeistersa.D.

v. Aotze auf Zirke und der Anna geb. v. Kotze jüngsten Tochter.

5. Emma, geb. 15. Juli 1848 zu Schiepzig, venu. 24. März 1888 mit ihrem

Schwager, Oberst von Zingler.

6. Mar Freiherr v. Eberstein, geb. 2. Febr. 1851 zu Schiepzig, Hauptmann und

Komp.-Chef im Leibgrenadier-Reg. (8. Brandend.) in Frankfurt a. O., erhielt das

Eiserne Kreuz 2. Kl. für die Schlacht bei Sedan. Venn. 3. Juli 1881 mit

IBilhelmine Karoline Henriette, geb. 31. Okt. 1861 zu Spandau, des k. pr. Majors a. D.

v. Bredow und der Auguste geb. v. Winterfeld Tochter.

Kinder: 1. Georg Ernst Albrecht Rudolf, geb. 27. April 1882 zu Spandau.

2) Martin Karl Kuno, geb. 11. Nov. 1883 ebendaselbst.

3) f Gertruds Auguste Anna Wilhelmine, geb. 14. März 1885 zu Frankfurt a. O.,

ch 1. Mai eh. n.

4) Ernst Albrecht Ferdinand Max, geb. 5. Juli 1887 zu Frankfurt a. O.

7. f Ida, geb. 26. Aug. 1852 zu Schiepzig, f 24. Okt. eh. n.

Ernst Albrecht
Lreillerr r. Edrrsteiu, k. qro,s,M1t. Unuptmunu :c.,

geb. 18. Aug. 1780 zu Dresden als der 3. Sohn des Hofraths Wilhelm Frhrn.

v. Eberstein, st 27. Jan. 1833 zu St. Servan, wurde 2. Mai 1798 wirkl. Fähnrich,

dann Lieut. im k. pr. Thadden'schen Jnf.-Reg., 2. Febr. 1804 k. großbrit. Alimigu

und 27. Nov. 1805 Lieut. im 2. Bat. des 60. oder Hozml ^merienn Lsg, war bei

der Eroberung von Martinique, Guadeloupe und der dän. Inseln, kam 1813 nach

England, 4. Aug. Eupituiu im 7. Bat. (Lillss) des 60. Leg'., Anfang 1814 wieder

nach Amerika, Oberstlieut. des blovs, 8cobin Landwehr-Ngts. zu Halifax, Gouverneur

von der Insel Enp IZrsbau, im Juli 1816 nach Deutschland, im Juli 1817 Viee-

Eousul für das Deport. ck'Ille sb Vilnius (8b. Nnlo und Enuenls) zu 8b. 8srvnu

in Frankreich.

Venn. I) mit Johanne Elisabeth geb. Funk (geb. 19. Nov. 1780, st 3. März

1810 auf der Insel Martinique); II) 22. Febr. 1814 zu Guernsey mit Harrtet

Perchard geb. Ehampion (geb. 22. Okt. 1794 zu Guernsey, st 7. Febr. 1886 im

92. Jahre zu Dresden).
Dessen Kinder: n) lr Ehe: 1. Wilhelm Alexander Ernst, geb. 29. August 1804

zu Halle a. S. (dem Garnisonorte seines Vaters), st 7. Juli 1885 auf Buhla

bei Sollstedt, venu. I) 24. Juni 1827 auf Brücken mit Bertha (geb. 3. Juni

1800 zu Halberstadt, st 24. Dez. 1829 auf Horla), des 20. Okt. 1821 st k.



pr. Majors Aug. Georg Will). Frhrn. v. Werthern auf Brücken und der 1807

ff Christiane geb. v. Voß a. d. H. Rodameuschel Tochter; II) 29. Aug. 1830

auf Brücken mit Ottilie geb. Freiin v. Werthern a. d. H. Brücken (geb.
9. Aug. 1802 zu Halberstadt, ff 8. Febr. 1867 ans Buhla), Schwester der
Vorigen.

Nach seines Vaters Weggange in englische Dienste, wohin denselben auch

die Mutter begleitete, übernahm der Oheim Kriegsrath Karl das Kuratorium,

welches dieser in Gemeinschaft mit der müttcrl. Großmutter Ernstens bis zu

seinein Tode führte. Ernst besuchte in Halle das Pädagogium bis Sekunda,

von wo ihn sein Onkel Wilhelm, als dieser den Abschied genominen und die

Leitung der Familiengeschäfte und zugleich die Bewirthschaftung der Güter

Leinungen und Horla angetreten hatte, zu sich nach Horla nahm, woselbst er

die Ökonomie erlernen sollte. Zu weiterer Vervollkommnung hierin ging Ernst

dann auf die fürstl. schwarzb. Domäne Keula und zuletzt nach Schönefeld bei

Leipzig, woselbst er seinen Onkel Franz in der Führung der Wirthschaft unter¬

stützen sollte. Als nun in dieser Zeit sein Onkel Major Gustav den Abschied

genommen und ganz nach Leinungen übergesiedelt war, und Ernstens Vater von

England aus Gustav gebeten hatte, Vaterstelle an seinein Sohne zu übernehmen,

so geschah dies in der Weise, daß Gustav seinen Neffen erst ganz zu sich nahm

und ihm dann später, nach dem 28. April 1823 erfolgten Tode Wilhelm's,

das Gut Horla zu eigener Bewirthschaftung übergab. Nach dem Rücktritte

Gustav's von der Leitung der Familiengeschäfte und zugleich mit Aufgabe der

Bewirthschaftung der zum Schlosse in Gr.-Leinungen gehörigen Ökonomie über¬

nahm Ernst Beides zu Johannis 1834 und führte die Geschäfte bis noch über
20 Jahre fort, wohingegen er die Pachtung von Leinungen zu Johanni 1839
an seinen Vetter Karl und diejenige von Horla 1846 abgab, nachdem im

November vorher beide Güter an den Besitzer von Worringen Baron Emil

v. Ellern-Eberstein käuflich abgetreten worden waren. Von der Zeit an wohnte

Ernst erst mehre Jahre theils in Sangerhausen auf einer außerhalb der

Stadt angenehm gelegenen Weinbergs-Besitzung, theils in seinein Hause in Horla,

was er sich daselbst erbaut hatte. Später siedelte er nach Halle a. S. über,

kaufte von hier aus im I. 1852 vom Kammerherrn Frhrn. v. Berlepsch das

Rittergut Buhla nebst der dicht am Garten auf einem isolirten steilen Bergkegel

gelegenen Ruine Asenburg im Kreise Nordhausen an der Grenze mit dem

Eichsfelde. Hierher verlegte Ernst dann seinen Wohnsitz, obgleich er die ersten

Winter mit seiner Familie noch in Halle zubrachte. Nach eingetretenem Ende der

Pachtzeit des bisher verpachtet gewesenen Gutes übernahm Ernst i. I. 1857

die Bewirthschaftung des Gutes für eigene Rechnung und trat solche im I. 1859

an seinen Sohn Gustav ab.
Kinder: g.) lr Ehe: 1) ff Bertha Mautme, geb. 10. Juli 1823 zu Horla, ff 30.

Mai 1875 zu Zeitz, verin. 1. Februar 1849 zu Horla mit dem k. pr. Kreis¬

gerichtsrath Friedrich Döring.
2) ff Emma Auguste Antonie, geb. 1829 zu Horla, ff 22. Okt. 1853 zu Weit-

ramsdorf bei Koburg, venu. 7. Okt. 1355 auf Buhla mit dem k. pr. Ritt¬
meister n. D. v. Döring.

— Zr Ehe: 3) ff Grust Richard, geb. 13. Januar 1833 zu Horla, ff 15.
März 1856 zu Buhla.

4) Gustav Otto, geb. 8. Juni 1834 zu Horla, verm. 12. Juni 1859 zu Gera mit
Pauline Ernstine Alara, geb. 7. Januar 1842 zu Ebersdorf, des 30. Dez. 1864

ff Karl Ludwig v. Doß auf Rodenau, fürstl. reuß. Ober-Forstmeisters zu
Gera, und der Sophie geb. v. Flemming Tochter. jBuhla.j
Kinder: (1) Margaretha Luise Ottilie Sophie, geb. 22. März 1860 auf

Buhla, verm. 16. Mai 1880 mit dein Rittergutsbesitzer Eduard Arand
in Oberdorf bei Pustleben.
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(2) Luise Ernestine Kosa, geb. 4. Juli 1861 zu Buhla, venn. 2. April
1888 mit Bernhard v. Zweidorff zu Charlottenburg.

(3) Ernst Gustav, geb. 12. Januar 1863 ebendaselbst.
(4) Ernst Ludwig, geb. 28. April 1864 ebendaselbst.
(5) Anna Klara Katharina, geb. 11. Nov. 1865 ebendaselbst,verlobt im

Sept. 1884 mit dem Gerichts-Referendar Bruno Schulze in Berlin.
(6) Ernst Albrecht, geb. 29. Okt. 1866 ebendaselbst.
(7) Anna Eleonra Klara, geb. 30. Dez. 1867 ebendaselbst.
(8) Ernst Ott», geb. 22. Febr. 1869 ebendaselbst.
(9) ff Ernst Richard, geb. 3. Mai 1871, ff 14. Sept. 1871.

(10) Ernst Hermann, geb. 30. Sept. 1872 zu Buhla.
(11) ff Johanne Reinhilde Erna, geb. 21. Sept. 1874, ff 26. Aug. 1875.
(12) Erna Luise, geb. 12. Okt. 1876 zu Buhla.
(13) Erna Martha, geb. 25. März 1880 ebendaselbst.
(14) ff Klara Frieda, geb. 26. Juni 1882 zu Buhla, ff 4. Febr. 1887.

5) ff Benno Wilhelm, geb. 2. Febr. 1839 zu Buhla, ff 3. April 1844.
6) ff Georg Thilo, geb. 17. Nov. 1841 zu Horla, ff 5. Jan. 1874 zu New-Dork.

Dessen Witwe:

Marie geb. Rübke, geb. 27. Juli 1845 zu Ebsdorf, venu. 6. Okt. 1866 zu
Radolnik.

Dessen Kinder: (1) Marie Ottilie, geb. 2. Sept. 1867 zu Bullendorf.
(2) Esten Harriet, geb. 5. Juni 1872 zu Hoboken.

2. ff Charlotte Albertine, geb. 3. Dez. 1808 auf der Jusel Antigua,
ff . . ., verm. I) zu St. Servan mit dem k. franz. See-Lieut. Kurvst (ff);
II) mit Julien Sebastian Rl^ot zu St. Servan.

— b) 2r Ehe: 3. Franeis Richard Champion, geb. 29. Jan. 1816 zu Sydney

auf der Insel Cap Breton, kam 1845 nach Deutschland, kaufte 3. Dez. 1846 das

Landgut Nr. 5 zu Bennewitz bei Halle a. S., verkaufte dasselbe wieder 9. April1856 und erwarb dafür das Rittergut Klein-Logisch in Schlesien, welches er,
wie vorher schon Bennewitz, selbst bewirthschaftete. Nachdem er 1872 Kl.-Logisch

verkauft hatte, zog er nach Dresden; verm. I) 31. Jan. 1847 mit Antonie

Charlotte geb. Freiin v. Lberstein (geb. 23. Jan. 1807, ff 3. November 1859);II) 11. Juli 1866 mit
<Llotilde Caroline, geb. 18. März 1826, des 1865 ff Frhrn. Erhard v. und zu Malms¬

bach Tochter. (Dresden.)

Sohn: 1r Ehe: Kenry Sittig, geb. 13. Aug. 1849 zu Bennewitz, k. pr. Haupt¬
mann im 38. Jnf.-Reg., verm. 6. Mai 1876 mit

Jenny geb. Lommel, geb. 30. Jan. 1858. (Schweidnitz.)
Kinder: (1) ff Antonie Charlotte Ernestine Clotilde, geb. 16. April 1877 zu

Neichenbach in Schlesien, ff 13. Juni s). u.
(2) Hildegard Katharine Elisabeth, geb. 4. Juli 1881 zu Reichenbach in

Schlesien.
(3) Ernst Albrecht Mangold, geb. 16. Juni 1885 in Schweidnitz.

4. ff ?isrrs Ilrsäsrie, geb. 18. Okt. 1818 zu St. Servan, ff 10. Dez. 1863 zu
Baltimore K. I). in Nordamerika, 8ku -Eg.pt>. in Ilm Ksrobunt-Kurius ob II. 8.

ol verm. 27. Sept. 1847 zu New-Uork mit

Kury-^un geb. Kovrs, geb. 7. April 1832, ff 12. Dez. 1888; wiederverm.

mit Thomas II. örorvu (geb. 5. Dez. 1828). (Savanuah Ga.)

Dessen Kinder: 1) Kurrist I'srkburü, geb. 20. Aug. 1848 zu New-Aork, venu.

zu Baltimore K. O. mit Rudolf L<Z0?s. (Savannah Ga.)
2) ff tVIIIiuin llsury, geb. 7. Nov. 1849 zu New-Aork, ff im Nov. 1876 zu

Savannah Ga. Dessen Witwe:

Kury geb. Lrvrvu. (Savannah Ga.)
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3) kosu Mn, geb. 6. Nov. 1354 zu Baltimore N. I)., verin. im Juli 1370
mit William llouusll^. sSavannah Ga.j

4) Rrsckario Vllxuck, geb. 12. Febr. 1858 in Baltimore N. I)., verm. im Februar
1878 zu Savannah Ga. mit

ckmua^ geb. ckobusou. sSavannah Ga.j
Kinder: sl) Nuuck Nnr^, geb. 23. Nov. 1878.
(2) Ureäkrie Clbsrl, geb. 30. April 1886.

5) f Nur^-^.uu, geb. im März 1859, ch 1372.
5. f Huiiiet ^maliu Carolina, geb. 23. Mai 1820 zu St. Servan, f 6. Dez. >887

zu RanZ-ususs, 8t. Lrisux, Cot« äu Mrck, Frankreich, verm. I) mit ck. <Io
8aintiIIan sts 2. Mai 1857), Offizier in der franz. Handels-Marine; II) mit
Nr. IZoIrol (st); III) mit Imuis Rs 8ag'ö.

6. IVilliain Ilsnrx, geb. 15. Dez. 1821 zu St. Servan, (Meer in tlrs Nerelrnnt
Narins, tirst vi RnZI. tlien vi II. 8. c>I Captz. ol Nililia in tlre Clroao-
rvinit^ Comp. (12tlr Re^tz. ol H. du., 1852—56), Najor in Iiis Coukockarats-
8t,aIos (7tlr Rs^., 1861—65), verm. 15. April 1852 zu diroeorvinit^ mit

Cnnis geb. IInräinK, geb. 25. Juni 1822 zu dlrooorvinltzc. fdlraeavrinit,^,
iZeuukart-donnt^, Korib-Carolina II. 8. ol .C. ^
Kinder: 1) llarilel Rli^abötlr, geb. 10. Juli 1853 zu Chocowinity, verm.

I) 27. Dez. 1871 ebendaselbst mit IlenMnin Rsvvis Hull (st 24. März 1873);
II) 27. Okt. 1879 init Henry Edward HaräinZ-.

2) 's Rrnvst Ulbert, geb. 18. Okt. 1856 zu Chocowinity, st 12. Mai 1357
ebendaselbst.

3) Riockoii« Narckiux, geb. 11. Dez. 1858 zu Chocowinity, verm. 1. Mai 1879 mit
8arab Rbilopsna Lrorvn.

Töchter: (1) Unrrlkt dbampion, geb. 5. März 1880.
(2) ümilx Lrorvn, geb. 26. Juni 1883.

4) .lulia lürnöstine, geb. 14. Febr. 1862 zu Chocowinity, verm. 17. April 1883
init Ilarrvo/ Roberts Bright.

7. ^Idertiiie ^.ssnes ckane, geb. 18. März 1823 zu St. Servan, verm. 25. Nov.
1856 zu Guernsey mit Or. mecl. ckobn Casanova (st). sLriglrton, Engl.)

8. Illisubetlr Rriiestiile dainpbsll, geb. 30. Dez. 1824 zu St. Servan. sDresden.j
9. Annette IZIisa Campbell, geb. 2. Juni 1827 zu St. Servan. (Dresden.)

Gustav Adolph
Freiherr von Eberstein, k. preust. Blajor a. D.

Gustav Adolph wurde am 19. Januar nachts 1^ Uhr zu Dresden als das
7. Ki nd und der 6. Sohn des LandeSregierungs-Hof- und Justitien - Raths Wilhelm
Freiherrn v. Eberstein geboren. Seine Taufpathen waren:

Frau Geheime Räthin Gräfin von Dallwitz, Fr. Geh. Räthin o. Rüsch, Fr. Generalin
v Borck, Fr. Kammerhcrrin v. Gersdorff, Fr. Hofräthin v. Nostitz, Fr. Licntcnantin v. Klotz,
Herr General-Major v. Frödcn, Hr. Kammcrherr und Appellationsrath v. Niinpsch, Hr. Kainmcrhcrr
v. Hopfgarten, Hr. Kammerherr v. Berlepsch, Hr. Geh. Finanzrath o. Biinau, Hr. Obrist
v. Wolffersdorff, Hr. Hofrath v. Watzdorfs; Abwesende: Eomtssss zu Stolberg > Noßla,
Fr. Hauptmannin Baronin v. Eberstein, Fräulein Jeannctte v. Eberstein, Fr. Gräfin v. Biinau auf
Puchen, Frau Wittinann, Hr. Archidiakonus des hohen Stifts Basel Franz Karl v. Eberstcin, Hr
Kammcrherr Graf Wilhelm zu Stolberg-Roßla, Baron Gottlob v. Eberstcin, Hr. Freiherr v. Hohen-
thal, Hr. Peter v. Hohcnthal.

Bei wahrhaft schönem und edelem Ausdruck dessen, was den Menschen adelt,
selbst in der ruhigen äußeren Erscheinung, sowie in aller und jeder Bethätigung, sei
es in versöhnlicher Milde, sei es in gerechter Entrüstung, war in Gustav bis zu seinein
schmerzenvollen Ende rege die feurige Energie und der unverdrossene Eifer seines Vaters,



wurde über durch ruhige Klarheit der Auffassungder realen Verhältnisse und früh er¬
worbene, in allen Lebenslagen ungetrübteBesonnenheit und Selbstbeherrschung zu
charaktervoller Mannheit gemildert. In der Gesichtsbildung, in dein klaren, festen
und doch sanften Blicke seiner blauen Augen, sowie in dem gesamten Gesichtsausdrucke
hat ein ganz auffallender Atavismus stattgefunden: zwischen ihm und dem Ahnherrn
aller jetzt lebenden „Ebersteine, dein Feldmarschall Ernst Albrecht, fand eine auster¬
ordentlich groste Ähnlichkeit statt.

Da Gustav aus eigener Anschauung die traurige Erfahrung gemacht hatte, wie
pietätlos mit den Familienbildern und überhaupt mit allen übrigen Familien-Reliquien
nach dein Tode seines zu Grost-Leinungenff Onkels, des Kriegsraths Karl, umgegangen
worden war, so lehnte er jede Aufforderung, ein Portrait von sich anfertigen zu lassen,
ab. Dast von der grossen noch 1812 im Schlosse zu Leinungen vorhandengewesenen
Anzahl Familienbilder bis zum I. 1846 noch über 40 Stück daselbst sich vorfanden,
war allein Gustav's Verdienst:er kaufte bei seiner ersten Anwesenheitin Leinungen
die nach der KriegSräthin Tode verauktionirt gewesenenund zerstreuten Bilder, welche
meist als Vorsetzer zerbrochener Fensterscheiben und von Dachluken in Bauernhäusern
dienten, wieder zusammen. Die in meiner „Beigabe" über der Kabinets-Ordre von
1808 befindliche Kopie seiner Silhouette ist 1807 von seiner Schwester Emilie ange¬
fertigt worden und danach zu beurtheilen.

Den ersten Unterricht erhielt Gustav mit seinen Brüdern Moritz und Franz
durch einen Hauslehrer, einen alten Magister, und kam darauf zusammen mit Moritz
in das adlige Kadetten-Corps zu Dresden. In dieser Anstalt blieb er jedoch blost
ein Jahr^) aus folgender Veranlassung.Sein Vater, ein hitziger, rasch aufbrausender
Mann, hatte sich eines Abends in der Ressource bei dem L'hombre-Spiele mit dem
Kommandanten des Kadetten-Corps,Obersten Georg v. Christiani, überwarfen,war
sofort aufgesprungen, zu dem au einen: anderen Tische sitzenden preußischen Gesandten
Grafen Vitzthum getreten und hatte diesen gebeten, bei seinen: Schwager, den: preust.
General Grafen Wartensleben,anzufragen, ob er bei seinen: Regimenteein paar
Junker brauchen könne. Die nach acht Tagen eingetroffene Antwort Wartenslebcn's
fiel bejahend aus, und so wurden von dem rasch handelnden Vater die beiden Brüder
Moritz und Gustav (14Vz bzw. 12 Jahr alt) sofort in der Nacht aus dem
Kadetten-Corps geholt, in der Sophicnkirche konfirmirt und den andern Tag nach
Lieg nitz zu den: Wartenslebenschen Regimente geschickt. Hier angekommen, erregt aber

'I Nr. 552. Des durchlauchtigsten Pürstens und Herrn, Herrn,
Friedrichs Augnsti,

Herzogs zu Sachsen, Jülich, Eleve, Berg, Engern und West-
phalen, des heil. Rom. Reichs Erzmarschalls und Ehurfür-
stons, Landgrafens in Thüringen, Markgrafens zu Meißen,
auch (Uber- uud Nieder-Lausitz, Burggrafens zu Magdeburg,
gefürsteteu Grafens zn Henneberg, Grafens zu der Mark,
Ravensberg, Barby uud Hanau, Herrn zu Ravenstein rc.
Meines gnädigsten Herrn bestaltcr Gbrister der Infanterie,
Tommandant des Adlichen Kadctencorps und Ritter des

preußischen Militair-Verdienst-Vrdcns.
Ich George Gottfried von Christiani, füge hiermit zu wissen: Demnach Vorzeiger

dieses der Wohlgcbohrne Gustav Adolph Freyherr von Gberstein gebürtig aus Dresden,
t Jahr als Eadct, sich nicht nur in den, bei dem gnädigst mir anvertrauten Adlichen Aadeten-
korps, der Ausbildung geschickter uud dienstfähiger Gfficiers gewidmeten Gegenständen des classcn-
mäßigen Unterrichts in Sprachen, Wissenschaften und Lxercitiis hinlänglich habilitiret, sondern
auch sonst durch gute Aufführung und Eonduite sich um den Beifall seiner vorgesetzten und Lehrer
verdient gemacht hat: Nuninehro aber von Familien-Angelegenheiten veranlaßt worden, nin seinen
Abschied vom Aorps geziemend zu bitten. Als habe demselben um deswillen solchen hiermit er-
thcilen, demnächff aber alle Hohe und Niedere Militaire und Eivil-Bediente, denen solcher zu
Händen kömmt, nach Standes-Gebühr dienst und freundlichst ersuchen wollen, ernannten v. Eber-
stein seiner guten Eigenschaften und Verhalten halber, alles geneigte Wohlwollen wiederfahren
zu lasseu. Gegcbeu uuter eiqenhändiger Unterschrift uud vorqedruckten Wappen. Zu Neustadt
bei Dresden am 2ssten Sept. :?9s. (v. g.) George von Christiani.
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die Kleinheit und SchmächtigkeitGustav's die Verwunderung des Generals, der da
sagt, es sei gut, daß die van dein Könige kurz zuvor abgenommeneNevüe vorüber
sei, er bezweifle aber dennoch, daß der König bei seiner nächstjährigen Anwesenheitihn
behalten werde. Inzwischen rangirte er Moritz als 10. Junker bei der Kompagnie des
Major v. Stosch und Gustav als 11. Junker bei der Komp. des Capitain v. Knorr
ein. Die eben angeführten Thatsachen erhellen auch des Näheren aus nachstehendem
Briefe WartenSleben's an den Vater der beiden Brüder:
Nr. 553.

1)och- nnö tvotzlgebvrner Freiherr, besonders hochznohrcnder therr Landcs-Rcgicvungs-ljof-
ruth! Auf Euer kjoch- und tvohtgeboren geehrtes Schreiben r>cnn 2H. v. Monats habe ich die
Ehre, hiermit ergebenst zn erwidern und zugleich mit anzuzeigen, daß Dero beiden ljrn. Söhne
gestern allhier beim Regiment angekommen sind. Nach Dero vorletzten Schreiben hatte ich mir
>elbige größer vorgestellt, als ich sie nachher finde, und befürchte daher, daß sie bei der Revue
Sr. Majestät dem König, da sie die Kleinsten im Regiment sind, auffällig sein werden. Da ich
aber Ew. tfoch- und Wohlgcbvreii einmal mein Wort gegeben und noch isoffnung habe, daß sie
IDachsthnm erlangen, Jo sind selbige als toter und tlter Junker beim Reginiente einrangirt,
und zwar steht der Älteste bei der Eompagnic des Major von Stosch und der Jüngste bei
der Eompagnie des Eapt. v. Knorr, welchen ich sie beiderseits zur Aufsicht mit übergeben und
auch künftig die Besorgung der Zulage von Em. Noch- und Mohlgeborcn übernehmen werden.
Für die übrigens mir mitgetheilten Nachrichten sage ich den verbindlichsten Dank und empfehle
mich zu fernerer Freundschaft, mit welcher ich zu sein die Ehre habe Ew. lfoch- und Wohlgeboren
ganz ergebenster Diener Martrnslebe».

Liegnitz, den f. <Dkt. z?y8.
Die eingeschickte so THIr. sind mit 25 Thlr. den beiden lfrn. Eomp.-Ehefs übergeben.

Als der König nun wirklich kommt und über die Kleinheit Gustav's und über
dessen Annahme Seitens Wartensleben's die Nase rümpft, rechtfertigt sich letzterer mit
der Bemerkung: „Majestät! die beiden jungen Leute sind im Wachsthum" und fügt
in Bezug auf Gustav's Wachsthum noch eine scherzhafteBemerkung hinzu, durch
welche er den Köllig zun: Lacheil bringt und erreicht, daß derselbe Gustav nicht zurück¬
schickt. Dieser Umstand war später nicht nur für Gustav selbst, sondern für die ganze
Dillenburger Branche der Familie, wie weiter unten dargelegt werden wird, von
wesentlichen Folgen. Als der König das Jahr darauf wieder kommt, geht er sofort
auf Moritz und Gustav zu, sagt: „Ah! das sind ja die beiden Ebersteine! nun, ihr
habt euch hübsch herausgemacht!". Und von dieser Zeit an behielt der König beide
Brüder im Auge.

Gustav wird am 4. Sept. 1300 zum Portepü-Fähnrich bei gedachtem Regiments
befördert, marschirt mit diesem Reg. 16. April 1801 aus Liegnitz, ist von Anfang
Mai bis 12. Juni des nächsten Jahres in Berlin, Schöneberg und Potsdam, nimmt
1802 am 2. Aug. Nordhausen (woselbst er in das ehemals Plaut'sche jetzt Frenkel'sche
Haus, Ecke der Rautenstr. und Petersberger Borngasse einquartirt wird), gleich darauf
Mühlhausen und Erfurt (bis dahin freie Reichsstädte) mit ein, worauf das Regi¬
ment Erfurt und Mühlhausen als Garnisonorte erhält und bis zum Ausbruche des
Krieges mit Napoleon behält. Mittlerweile wurde Gustav am 27. Januar 1303 zum
wirkt. Fähnrich, 24. Mai 1804 zum Seconde-Lieut. ernannt. Nachdem das Regiment
schon einmal (15. Okt. 1805) von Erfurt über Jena nach dein Voigtlande ausinarschirt
war, in Triptis Winterquartiere bezogen, am 12. Febr. 1306 aber wieder nach Erfurt
zurückgekehrt war, wurde es Mitte August mobilisirt, rückte 22. Aug. aus Erfurt der
französischen Armee entgegen, zuerst bis in die Gegend von Halle, dann über das Ouer-
furter Plateau zurück bis über Gotha hinaus, dann wieder südlich von Erfurt bis vor
Weimar, wo es am 11. Okt. ein Lager bezog (nachdemes die Nacht vorher unter dein
Gewehr gestanden), in der Nacht vom 13. zum 14. bei Auerstedt bivouakirte und früh
am Morgen bei undurchsichtigem Nebel in die Schlacht rückte, welche anfangs einen für
die Preußen glücklichen Verlauf nahm; durch den Nebel war aber Unordnung in den
Stellungen eingerissen, verschiedene preußische Regimenter hatten sich gegenseitigbe¬
schossen; bei durchbrechenderSonne war die Schlachtordnung zwar wieder hergestellt
und es wurden manche Vortheile erkämpft — da kamen denn die von Jena her retiri-



— 762 —

rendei? geschlagenen Kolonnen und vernichteten so das durch die gute Haltung der bei

Auerstedt cngagirten Armeeabthcilnng in aufreibenden?, zuletzt fast ins Handgemenge

übergehenden? Kampfe errungene Resultat. Während der Schlacht rettet Gustav mit

seinem Bruder Moritz die Fahne des 1. Bataillons (nachdem der Kommandeur, Major

v. Ebra, und der Hauptmann v. Brause blessirt waren) und auf der Retirade Gustav

allein 2 Fahnen von? Reg. Puttkamcr, die sie 15. Okt. nach Erfurt bringe?? und in

die Hände des Kommandanten niederlegen, wird hiersclbst französischer Gefangener,

geht auf Ehrenwort entlassen nach Dresden, von wo er, da alle jenseit der Elbe

Geborenen aus preuß. Diensten entlassen werden — um seine?? förinl. Abschied ein¬

kommt. Statt des Abschieds erhält er aber gemeinschaftlich mit seinem Bruder Moritz

nachstehende ehrenvolle (in meiner Beigabe faksimilirte) Kabinets - Ordre von Sr.

Majestät dein Könige.
Nr. 554.

Ich habe Cure gemeinschaftliche Vorstellung von? 23sten v. M. erhalte??.

Schon früher ist mir von Türen? guten Benehmen in und nach der Schlacht bei

Auerstädt Anzeige gemacht worden, und hat es mir bisher nur an Veranlassung

gefehlt, Tuch darüber Mein besonderes Wohlgefallen und Meine Zufriedenheit zu

erkennen zu geben, um nun Tuch beides thätig zu beweisen, will Ich in Ansehung

Turer eine Ausnahme machen, u. Tuch sogleich wieder in Thätigkeit setzen. Ich

habe Tuch daher bei de??? vorläufig noch in hiesiger Gegend stehenden Hommerschen

Regiments angestellt, und überlasse Tuch, Tuch hicher zu begeben und Tuch bei

de??? General-Ald-Marschall Gr. Kalkreuth zu melden, der Tuch die fernere Weisung

crtheilen wird. Ich hoffe, daß Ihr nun Tuen? Vorsatz, nach einem entfernten

Weltthcile zu gehen aufgeben, u. Tuer Abschiedsgesuch selbst zurücknehmen werdet.

Ich bin Tuer gnädiger Aönig chrmlrirl? Mitt?rl?n.

Königsberg den (3. May (303.
An die leiden Lieutenants Gebrüder v. Lberstcin Regiments Wartcnsleben.

Infolge dieser Ordre, in welcher der König Veranlassung nimmt, beide?? Brüdern

seine Zufriedenheit über ihr „gutes Benehmen in und nach der Schlacht bei Auerstedt"

auszusprechen, wurden dieselben, obgleich geborene Sachsen, der mit Napoleon abge¬

schlossenen Konvention entgegen (welcher zufolge nach dein Frieden zu Tilsit die preußische

Armee nur 42 000 Mann stark sein sollte und die links der Elbe geborenen Offiziere

entlassen werden mußten) sofort in der preuß. Armee, und zwar mit großein Vortheile

wieder angestellt. Sie hatten sich auf des Königs Befehl bei dein General-Feld¬

marschall Grafen Kalkreuth in Königsberg zu melden, welcher sie dem Könige auf der

Parade unter der Hinweisung vorführt, wie der Geist, der die ostpreußische Armee

beseele, wesentlich von dem Großvater dieser jungen Leute (dem 1778 während der

Campagne des bayer. Erbfolgekrieges ff Kommandeur des Tilsiter Dragoner-Regts.,

Oberste!? I. Karl Fr. Frhrn. v. E.) gepflegt und genährt worden sei. Hierauf befiehlt

sie der König in das königliche Schloß und stellt sie der Königin und den übrigen

Mitgliedern der Königlichen Familie mit den Worten vor: „zwei junge Leute, die sich

um Mein Haus verdient gemacht haben", und entläßt sie mit den huldreichen Worten:

„Konserviret euch ii? meinem Dienst, Ich werde ferner für euch sorgen."

Die nähere?? Umstände, auf welche sich des Königs Gnade gründete, erhelle?? aus

nachstehenden Berichten.

Nr. 555. Schreiben Wilhelm's von Eber st ein an Aönig Friedrich Wilhelm III.

von Wreutzen, die Witte um Wiederanstell'ung seiner Söhne Wilhelm, Moritz

und Gustav enthaltend.

Wen?? ich es wage, Tw. Aönigl. Majestät in Betreff dreier Söhne, welche

in HöchstDero Dienste zu stehen die Thre haben, unterthänigft anzugehe??. So ge¬

ruhen Tw. A. At. huldreichst zu erlaube??, bemerken zu dürfen, daß :c. mein

Vater in? Dienste der preuß. Monarchie in der Tainpagne (773 als Bbristcr



starb und daß ich selbst als Junker bei dem damaligen Plettenberg'schen

Dragoner-Regimente der Bataille bei Freiberg beiwohnte und nachher durch cineu

Sturz beim Exerziren, wo ich eine Rippe zerbrach, der militärischen Earrisre entrückt

ward. In der Schule des altern preuß. Dienstes erzogen, hat die heiße Anhäng¬

lichkeit an die prenst. Monarchie, die in dem Blute meiner Familie lag, sich

auf meine Kinder fortgepflanzt, und nicht eher haben ineine Söhnck'fl bei mir eine

Zuflucht gefunden, bis ich: doch sie im strengsten Sinne des Worts der

Dsticht, der Ehre nnd des Dienstes Genüge geleistet, von ihren Bor

gesetzten, an die ich nach deshalb wendete, vergewissert ward. Der älteste (Wilhelm),

welcher als Licut. beim Reg. v. Thiele stand, ward durch die Kapital. von Breslau

gefangen und nahm schon im RIonnt Rlärz d. I. ((307) seinen Weg über Wien,

um zu Ew. K. RR Armöe in Greußen zu gelangen. Bon ihm habe ich bis jetzt

noch keine Nachricht. Die beiden andern Gebrüder (Moritz und Gttston), welche

als Lieutenants bei dein v. Wortettsledisrhelt Regimente standen, haben an

dem unglücklichen Tage des 3^ bei Auerstedt das auffallende Glück gehabt,

die Fahnen des f. Bataillons ihres Regiments mit ihren Zhänden, nachdem das

Bataillon aufgerieben war, zu retten, unterwegens noch eine dritte Fahne von einen:

andern Bataillon zu sauvircn und nach Erfurt unter steter Verfolgung zu bringen,

woselbst sie solche auf Geheiß des blcssirt daselbst hingelangten Kommandeurs des

Regiments, des Rlajor v. Ebra, auf den Petcrsberg an den dasigen Komman¬

danten abgeliefert. Der aber hiermit und mit der Weldung an den General

Larisch (die ihnen befohlen ward) verbundene Zeitverlust war Ursache, daß sie

nicht mehr aus Erfurt, welches bereits umzingelt war, selbst entkommen und zur

Armee gelangen können — sondern sich wider Willen, mit unterdrückter Wuth, in

die Kapitulation von Erfurt als Gefangene eingeschlossen fanden, von welchem

Allen mir der Rlajor von Ebra die Vergewisserung, als von einem notorischen

Ereignisse ertheilt hat. Auch sind alle ihre und meine Bemühungen, um zu einer

Auswechselung zu gelangen, sowohl bei dem Grafen v. Goetz in Schlesien und

sonst fruchtlos gewesen, es ist ihnen also auch der Trost entgangen, sich rächen zu

können. — Weine Besitzungen in der Gegend von Sangerhausen hat der

Durchzug des frauzösischen Ijeeres auf eine ruineuse Art zugleich betroffen, und

außer dem, daß starke Kontributionen und während eines seit dem Dezember v. I.

(11. Dez. 1806) nur dein Namen nach geschlossenen Friedens Spannungen, Liefe¬

rungen und Requisitionen aller Art noch nie aufgehört, ist mein persönliches Nnheil

dadurch zur superlativen Gradation gediehen, daß meine j?ossession mit in: Aus¬

tausch gegen Eottbus an den neuen König von WestpHalen begriffen werden
wird zc.

Weine bitteren Gefühle seit den: unglücklichen f-f. Oktober v. I. schildern

zu wollen, wäre ein Frevel. Verzeihen Ew. K. Was. aber, wenn mein blutendes

k)erz sich der Kühnheit nicht erwehren kann, zu äußern, daß aus ineinen Jugend¬

jahren folgender oft gehörter Umstand nur noch vorschwebt. Vor der Bataille

von Torgau eröffnete der Grojzc Fvirdvtch seinen zusammen berufenen Generalen,

Gbristen und Stabsoffiziers, daß er Daun aus Sachsen vertreiben müsse. Glückte

es nicht, ihn zu schlagen, so ginge der Rückzug nach Wagdeburg, und die zu

nehmende (Position daselbst nebst den zu befolgenden Waßregeln hat er zugleich

detaillirt. Sollte denn Niemand in der Armöe übrig gewesen sein, der sich dessen

erinnert? — niemand der älteren Generale wenigstens durch theoretisches Studium

der Wilitärgeschichte dieses großen Lehrmeisters den Gedanken aufzufassen vcr-

ch Als diese, nach der Schlecht bei Auerstedt durch die am 13. Okt. 18(16 geschlossene Kapitu¬
lation von Erfurt gefangen und auf Ehrenwort cutlassen, zu ihm nach Dresden kamen, empfing er
dieselben mit den Worten: „Können wir »ns auch als ehrliche Leute unter die Augen treten?" — und
liest sie so lange im Hotel logiren, bis er über ihr Verhalten in der Schlacht und nachher die ge¬
wünschte Auskunft erhalten.



mögend gewesen sein, um bei Magdeburg davon Gebrauch zu machen? — wo
doch wenigstens so viel momautunkö Zeit gewonnen worden, um in Schlesien
die übrigen Aräfte des Staats zu sammeln und aufzustellen, da der Bogenzug nach
Stettin ebenso schlimm sich dirigirte, als wenn man bei NIagdeburg mit Ehren
sich unter seinen eigenen Trümmern begraben hätte, um politische Trugschlüsse nicht
durch erschlaffte Ariegszucht zu büßen -— und über das geheiligte Haupt seines
Aönigs und Herrn unübersehbare Holgen zu verhängen, als man es versäumte,
Zeit zu gewinnen. Verzeihung, AllerGnädigster Herr! für die schwatzhafte Weit-
läuftigkeit eines bejahrten Ncanncs, der im älteren strengen preuß. Dienste auf¬
gewachsen, von seinen Empfindungen übertäubt, seine Heder nicht im Zaum zu
halten vermag. — Wenn ich mich setzt erdreiste, Ew. Aönigliche Nkajestät unter-
thänigst anzuflehen, meine drei Söhne durch eine baldige Wiederanstellung in Hoch-
Dero Armäe aus der Nnthätigkeit zu setzen, so hoffe ich zwar keine Hehlbitte zu
thun, — allein keinesweges will ich mich einer Zudringlichkeit schuldig machen. -
Sollten Ew. A. Was. ihre Wiederanstellung nicht thunlich erachten, so beschränke
ich mich auf die demüthigc Bitte, wenigstens nach eingezogener Höchster Erkundigung
über obige, ihr Benehmen betreffenden Umstände sie mit einem Zeugnisse unter
Ew. A. Ums. Hohen Unterschrift zu entlassen, daß sie ihrer Schuldigkeit in Absicht
auf Dienstpflicht und Ehre gemäß sich benommen, wenn gleich in meinem Alter
Nichts so sehr mich beruhigen könnte, als die Hoffnung, daß ineine Nachkommen
einst Gelegenheit erhielten, mit ihrem Blute das Ihrige zu Begründung des alten
Duhms Ew. U. Was. Waffen wieder beizutragen, welche Gefühle auf sie vererbt
worden sind. Gewiß wird die Vorsicht die Wunden, die ein unerklärt. Schicksal
schlug, heilen — da in ihrer Hand oft kleine Nuttel die weit umfassendesten Wür¬
tingen der Staatskunst unauflöslich hervorbringen. Nut diesen feurigen Wünschen
für Ew. Aönigl. Nkajestät kostbare Gesundheit, für das Wohl des Aönigl. Hauses
und der NIonarchie ersterbe ich mit den Gefühlen tiefster Ehrfurcht :c. E. A. Nu :c.

Nach dem in meinem Besitze befindl. Konzepte.

Hiernach empfahl sie ihr Vater dein persönlichen Wohlwallen des General-Feld¬
marschalls Grafen Kalkreuth mittels Schreibens ll. ä. Dresden 30. Mai 1808, in
dessen Eingang es heißt: „Wenn zwei meiner Söhne, Lieutenants bei dein Jnfnntcrie-
Regimente Gr. v. Wartensleben, das Glück haben, auf Sr. Königl. Majestät Befehl
ihrer künftigen Placirung halber in einem Painmerschen Regiment«? bei Ew. Excellenz
imterthänig sich melden zu dürfen: So verzeihen Ew. Excellenz, wenn ich diese Gelegen¬
heit ergreife, in Rückerinnerung jener Tage meiner Jugend, wo ich Hochdieselben schon
früh in dem Hause meines Vaters, des verstorbenen Obrist von Eberstein zu Tilsit,
verehren lernte, mich und die ineinigen Ew. Excellenz Gnaden zu empfehlen."

Das Regiment Graf von Marte»tslcl»e»t kann sich rühmen, an dem unglück¬
lichen Tage des 14. Oktober 1806 alles geleistet zu haben, was in der Lage, bis es
aufgerieben war, zu leisten möglich war. Die beiden Lieutenants Mvrih Wilibald
und Gustav Adolf Gebrüder von Eberstein, welche sich bei dein 1. Bataillon dieses
Regiments befanden, berichten darüber i. I. 1808 nach erhaltener Aufforderung, eine
detaillirte Darstellung dessen zu geben, was ihnen in und nach der Schlacht bei Auer¬
stedt begegnet, Folgendes:

Nachdem das Regiment den Okt. s306 früh unter Zurückwerfung der
feindl. Tirailleurs, der Aanonade des Heindes ungeachtet, die Anhöhen bei Auerstedt
occupirt, das s. Bat. vom 2. getrennt worden und wir beim ferneren Vordringen
auf eine durch feindl. Tirailleurs maskirte Batterie stießen, wobei dein Aomman-
deur Ncajor v. Gbra und dem Nlajor v. Benningsen die flffcrde unter dem Leibe
erschossen wurden, und während des über drei Stunden fortgesetzten Bataillonfeuers
und fleten Avanciren fielen hier die Lieutenants v. Nkünchhausen, v. d. Osten,
v. Rabenau, v. NIumme und der Eapitain v. Aamptz. Die Hahnenjunker
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waren gleich anfangs blessirt worden. Der Alajor v. Ebra hatte die eine Hahne
aus der Hand des Alajor v. Lenningsen, der solche vorher geführt und blessirt
ward, sowie ich, der Lieutenant v. Eberstein der 2te jG »»stuv Adolf) die andere
Bataillonsfahne, nachdem der Eapitain v. Brause, der solche führte, auch blessirt
worden, ergriffen. In diesem Avanciren traf eine Angel den bereits blessirten Kom¬
mandeur v. Ebra nun auch in den rechten Arm, und da der Eapt. Gras v. Low en¬
stein auch blessirt worden, erhielt ich, der Lieutenant v. Eberstein der sste jMoril»
Wilibald), die Bataillonsfahne aus dessen Hand. Nun war das f. Bataillon aus
150 Alaun circa zusammengeschmolzen, die sich in einem halben Blond formirten
und retirirten. Aus dieser Retirade, dabei wir einen sumpfigen Wiesengrund passiren
mußten, war der um die Hahnen noch befindliche Hausen etwa 50 Alann stark.
Hier kam der Alajor v. Gsug, nachdem er früher blessirt und um sich verbinden
zu lassen, zu uns, und so gelangte der kleine Haufen unter dessen Anführung nach
Buttelstedt. Hier lag Alles voll Blessirte und fliehender. And wann wir gleich,
so lange wir Dämmerung hatten, die Dörfer vermieden und über die Helder wegzuziehen
suchten, so hatte nun unser kleine Haufen aus 9 Alann sich vermindert. Denn die
Alenge der Retirirenden, welche stromweise auf uns stießen, sich nicht allein nicht
bereden lassen wollten, an unsere Hahnen sich anzuschließen, sondern vielmehr durch
übles Beispiel mehrere unserer Leute zum Wegschleichen veranlaßten. Als es in
Buttelstedt hieß, daß in Erfurt der Sammelplatz der Retirade sei, beschloß der Alajor
v. Gsug, sich dahin zu ziehen. Anter mancherlei diese Nacht über erlebten Ereig¬
nissen auf diesem in der Hinsternis sortgesetzten Rückzüge und bei dem steten Durch¬
drängen durch ganze Züge von Wagen, Bagage und Artillerie-Grain, wo dann
unser Häuflein bald groß bald klein war, langten wir um die Zeit der Alorgen-
dämmerung in einem Dorfe 5 Stunden von Erfurt an. Als wir aus solchem her¬
auszogen, fanden wir noch 2 Hahnen aus dein Hahrwege liegen, von denen wir
nicht wissen, welchem Regimente sie angehört haben. Ich, der Lieutenant v. Eber-
stein II. (G»tsti»v), nahm die eine davon auf und ließ die andere einen Alusketier
von des Eapt. v. Brause Kompagnie aufnehmen. Nun geriethen wir in der
Gegend des Dorfes Kerspleben in eine Alenge Huhrwesen, und indem wir uns
durch solches durchdrängten, geschahen einige Schüsse hinter uns und es kam ein
Geschrei, daß der Hemd hinten in die Bagage gerathen und einige Knechte von den
Pferden heruntergehauen hatte. Unsere Ermüdung war fast aufs Äußerste ge¬
kommen. Der Alajor v. Gsug war blessirt und ritt ein auch blessirtes Pferd.
Wir beiden Gebrüder, von denen ich, der Lieut. v. Obersten» I., die Hahne der
Leib-Komp., und ich, der Lieut. V. Obersten» II., die andere Bataillonsfahne
nebst noch einer bei Kerspleben gefundenen Hahne auf der Schulter hatte, und da
einige wiewohl leichte Prellschüsse an den Armen uns jede Bewegung schmerzhast
machten, zugeschweigen, daß wir mit der größten Anstrengung unseren kleinen Troup
zusammen zu halten suchen mußten, konnten nun kaum mehr fort uud liefen Gefahr,
hier kurz vor Erfurt noch unterzulicgcn und mit den Hahnen dein Heinde schon
hier in die Hände zu gerathen. Allein glücklicher Weise traf ich, der Lieut. v. E. I.,
aus einen Reitknecht zu Pferde, öem ich halb mit Gewalt und halb im Guten sein
Pferd nahm, ihm meinen Namen sagte und mich daraus schwang. Ich, der Lieut.
V. G. II., bemächtigte mich des zwar blessirten Knechtspserdes des Alajor v. Gsug,
das bei der Bagage war. And da der Hemd, der von Weimar herkam, sich hinter
uns mit der Bagage amüsirt haben mag, bekamen wir Zeit, uns glücklich zu ent¬
fernen. Jedoch in der Nerwirrung war der Alusketier, dem ich, der Lieut. v.
G. II., die eine der bei Kerspleben gefundenen Hahnen zu tragen gegeben, von
uns abgekommen, und unser Häuflein, das um die Z Hahnen, die wir beide Ge¬
brüder unter Anführung des Alajor v. Gsug führten, geblieben, bestand aus 7
Alann. And so hielten wir den s5. Oktober um Alittagszeit nach s s Ahr unseren
Einzug zum Kraempfer-Thor in Gvsurl, wo der Alajor v. Gsug resolvirte, unsere
Z Hahnen auf den Petersberg in die Hände des Kommandanten des Horts daselbst,
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des Alajor v. pruescheuck, zu überliefern, welches auch gegen s Ahr durch uns ge¬

schehen ist. Auch, den Lieut. V. G. I., beorderte der Akajor v. Gfug, dem G.-L.

v. Larisch, der eine starke halbe Stunde von Erfurt mit einem Eorps stand, die

Rctt- und Ablieferung der Fahnen zu melden, welche befolgte Akelduug zumal bei

meinem müden Pferde s Stunde Zeit wegnahm. Pch, der Lieut. v. G. III., be¬

gleitete den Amjor v. Gfug zum Feldmarschall v. Aböllendorf, welcher auf dem

sogenannten Anger in der Nähe des Römischen Kaisers sich befand, zu welchem

der Amjor v. Gfug hineingelassen ward und die Rettung der Fahnen meldete.

Nachdem wir darauf nebst dem Amjor r>. Gfug uns zu unserm im sogenannten

Spittelgute schwer blessirt liegenden Kommandeur, den chrn. Alajor v. Ebra, be¬

geben hatten, so verfügten wir uns darauf gegen Ende des Nachmittags auf den

Petcrsberg, wo das 3. Bataillon unseres Regiments stand, und befanden uns auf

dem Ravelin am Anselmsthor, als zwischen 9 und W Uhr an dein unglücklichen

s5. Oktober s806, wie wir kurz darauf erfuhren, die Kapitulation abgeschlossen

ward. Um die Autternachtszeit gingen wir vom Petersberge in die Stadt; allein

gegen Amrgen fanden wir die Thore alle mit starken feindlichen Wachen besetzt und

alle möglichen Auswege versperrt. Gegen 9 Uhr morgens den s6. 3br rückte die

Garnison, um das Gewehr zu strecken, aus, französische Eommissairs zeichneten die

Namen sämtl. Gfficiers auf und auch uns ward ein Revers abgefordert, bis zum

Frieden oder Auswechselung nicht gegen Frankreich und seine Alliirten zu dienen.
Nun blieb uns Nichts übrig, als uns einen paß geben zu lassen, um zu den

Unsrigen immittelst uns nach Dresden zu begeben, wo wir bis Ende Akai d. P.,

da Seine König!. Amjestät die Gnade gehabt, uns wieder anzustellen und in

Thätigkeit zu setzen, zum größten Theile verblieben sind.

Nr. 556. Schreiven Wichel»!'s von Clierltein an feinen Sohn Gustav, n. a.Schilderung der Zeitnot!) enthaltend.
Welche Nnruhe, Angst und Noth wir seit dem April hier erleben und stets

haben, wirst Du und Dein Bruder Morih, wenn Phr unsere preeaire Lage in

Dresden bedenkt, Euch selbst schildern können. Der König und alle Kassen

hatten uns verlassen, im April waren der Dienerschaft 2 Atonat Tractam. aus¬

gezahlt, uud ob das wieder geschieht, hängt von den Ereignissen ab. Der bekannte

Schill hatte so nach den Kassen in Wittenberg eine christliche Absicht gehabt;

allein Gott sei Dank, das ward vereitelt. Bon unseren Befürchtungen zu schreiben,

wäre überflüssig. Dann wann Gott uns nicht schützt, wer kann, wer will uns

schützen, und welche Aussichten hat jeder ehrliche Wann, wann er an seine und

der Seinigen Existenz denkt. Gleichwohl ist nicht zu läuguen, daß Gott über

Sachsen noch seine Sand gehalten. Der arme König ist in Leipzig. An unfern

Grenzen sind stete Veranlassungen zur Furcht. Die Zeitungen werden Euch die

Einnahme von Wien und was vorherging und resp. folgte, bekannt gemacht

haben zc. Auch im preuß. Staate ist Anordnung, Neuheitsgeist und Pnconsequcnz,

wie allenthalben :c. Sehr viele Sachen bedürfen in jedem Fache der Staats-

Geonomie und Verwaltung Verbesserung, pst aber jetzt in stürmischen Zeiten die

Periode, solche mit Amstürzung alles Alten vorzunehmen? Gott vergebe das denen

Rathgebern des armen Königs, die ihm jetzt Alles umzuwälzen riethen :c. Diese

Ruhmsucht der Staatsmänner rc. wird und muß die Staatsmaschine ganz herunter

bringen zc. Eine HUjährige Erfahrung und das Studium der Geschichte hat es

schon so oft gewiesen :c. Es ist weiser und schwerer, nachzuhelfen, als umzu¬

werfen w. Amn denkt, wenn es anders wird, so wird es besser — uud das ist

nicht wahr. — Carl ist den 29. Ami bei Linz gewesen. Von George weiß ich

seit dem 9. Ami Nichts, von Ernst und Franz Nichts seit bald -s Pahren.

Die Wntter und Emilie und Fottchcn grüßen herzlich w. Wenn bei Euch so

viele den Abschied nehmen jwie Worilz geschrieben, von dem eben ein Brief, in

wahrer Fieberhitze verfaßt, einläuft), desto besser für Euch, wenn Phr aushaltet



und teinporisirt. Gott wird helfen. Dann wann auch 2llles zusannncnstürzte,

welches Gott, der Alles lenkt, verhüten wolle, so bleibt doch das ostpreußische

Anlitair rc. Der solide, vernünftige Wann vom Stande duldet mit Resignation

die üblen Zeiten, er verschluckt seinen Rümmer, thut seine Schuldigkeit gewissenhaft

und harret aus :c. Noch ist allenthalben rc. Wartet ruhig noch Alonate ab,

und es muß ein Sturm oder eine Ruhe kommen w. Wilhelm sandte ich w.

3 Ariackr. ck'or rc. Der Hcldniarschall G. Aalkreuth hatte nur im Zanuar ge-

autwortet und versprochen, ihn zur Anstellung zu empfehlen :c. Sollte Grs.

Aalkreuth ihm nicht eine Empfehlung nach Rußland geben können, dort an¬

gestellt zu werden. Dann ohne einen Huß, im Z0. Jahre auch den halben Sold

zu verlassen, ist doch bedenklich. And in einigen Wochen wird sich es erstl. zeigen,

ob sein jdroject, das er hatte, nur denkbar ist — mehr darüber zu sagen, ist der

Heder verboten. — Zst einst Greußen im Halle, Truppen zu brauchen, welches

doch sich ereignen kann, — so werden die Ausharrenden doch nicht zurückbleiben w.

Mortch hat mir ein tolles lheirathsproject communicirt, abermal mit d. Hrl. v. G.

Jetzt ist Zeit, zu hcirathen, das ist für ihn eine Sache. Indessen glaube ich nicht,

daß diese Ehe im Himmel geschlossen ist, sonst müßte sie sich von selbst machen.

Ich will nun schließen. Alles grüßt Euch, was Euch gekannt hat, und nimmt

Theil an Eurem Ergehen w. Die Hr. v. Selmnitz ist wieder hier. Zn Thüringen

ist die Noth groß und die Aussicht zu einer schlechten Ernte — wenn Gott nicht

hilft. — Unser arme Aönig — And so ist Zeder, der duldet und leidet w.

Lebt wohl, Amtier und Geschwister segnen Euch, die ich alle der Obhut des

höchsten, der meinen Aummer ändern wolle, entlasse.

Dresden, den 6. Zunius (809. Eberstem g. v. I.

Der unglückliche Ausgang der Schlacht bei Auerstedt mußte Gustav's Vater, der

innner noch die seiner Familie in dein Blute liegende und von ihm selbst auf seine

Söhne vererbte heiße Anhänglichkeit an die preußische Monarchie lebendig in sich bewahrt

hatte, selbstverständlich tief niederschlagen und mit bitteren Gefühlen erfüllen. Als nun

seine Söhne Moritz und Gustav eines Abends in Dresden als auf Ehrenwort ent¬

lassene französische Gefangene sich einfinden, empfängt er sie mit den Worten: „Können wir

uns auch als ehrliche Leute unter die Augen treten?!" und läßt sie so lange im Hotel logiren,

bis er über ihr untadelhaftes Verhalten in der Schlacht und nachher durch den Regiments-

Kommnndeur Major v. Ebra die zufriedenstellende Auskunft erhalten, „daß sie im strengsten

Sinne des Worts der Pflicht der Ehre und des Dienstes Genüge geleistet."

Nachdem also Gustav durch Königliche Huld wieder in der preußischen Armee

Anstellung gefunden und sein Lieutenants-Patent auf den 4. Febr. 1801 zurückdatirt

worden war, wurde er dein 5. Infanterie-Regiment (4. Ostpr.) als Lieutenant über¬

wiesen. Im I. 1809 stand Gustav mit seinein Reg. in Graudenz unter dem

berühmten General äs l'blmnms cks Eourbiär«, unter dessen Kommando er äußerst

anstrengenden Dienst hatte, da dieser unermüdliche General selbst fast Tag und Nacht

von den Wällen aus den belagernden Feind beobachtete. Graudenz und Kolberg

waren ja die einzigen Festungen, welche sich hielten.

Bis zu dein Wiederausbruche des Krieges zwischen Frankreich und Rußland stand

Gustav längere Zeit auf Kommando in Königsberg und am Strande. Nachdem

Napoleon Preußen zur Stellung von 20 000 Mann und Österreich von 30 000 Mann

Hülfstruppen genöthigt hatte, überschritt derselbe im Juni 1812 den Riemen. Die

Preußen, welche sich unter Jork bei dem linken Flügel befanden, rückten über Wchlau

(20. Juni), Gumbinnen (24. Juni), Schirwind (8. Juli), Tilsit (24. Aug.) und

Meinel (28. Aug.) zur Belagerung Rigas vor. Auf dem Marsche dahin gerieth

Gustav am 1. Nov. 1812 bei Telsche in russische Gefangenschaft. Zuerst vom 6. Nov.

bis 21. Dez. in Memel gefangen gehalten, kömmt er, schon auf dein Transporte nach

Sibirien begriffen, nach Polu. Grottingen und anfangs Januar 1813 nach Mitau;

wird aber von dem Kömmandanten dieser Stadt, als derselbe Gustav's Familiennamen



hört und sich vergewissert hat, daß Gustav der Enkel seines ehemaligen intimen Freundes,

des Tilsiter Dragoner-Obersten I. Karl Fr. v. Eberstein, ist, unter eigener Verant¬

wortlichkeit zurückbehalten in der Aussicht auf bald erfolgende Auswechselung. Während

dieser Zeit zahlte er ihm sogar halben Sold und behandelte ihn als seinen Gast, auch

schenkte er ihm einen Bärenpelz, dessen Gustav sich noch über Jahrhundert bediente.

Nach erfolgter Auswechselung begab sich Gustav am 29. Jan. (9. Febr.) über Memel,

Königsberg, Graudcnz, Berlin nach Charlottenburg, wohnte im April 1813 der

Belagerung und Erstürmung von Spandau bei, darauf der Berennung von Witten¬

berg, den Treffen bei Luckau und Trebbin, der Schlacht bei Großbeeren (23. August

1813) und dem Treffen bei Kroppstedt.

Als darauf bei Beginn der Schlacht bei Bennewitz (6. Sept. 1813) das

Bülow'sche Corps vom sogenannten Windmühlenberge herab zum Angriff vorschrcitet,

fühlt Gustav plötzlich einen heftigen Schinerz infolge eines vor die linke Kniescheibe

durch ein viereckiges Stück Blech erhaltenen Prellschusses, hat aber augenblicklich keine

Ahnung davon, daß er einen viel gefährlicheren Schuß in die Weichtheile des rechten

Oberschenkels durch ein unregelmäßiges Stück Eisen erhalten gehabt hat. Erst als ein

anderer Offizier ihn darauf aufmerksam macht, daß ihm das Bült aus dem rechten

Stiefel quölle, darauf am Pferde hinunter sieht, fühlt er denn auch den nun sich ein¬

stellenden heftigen Schmerz, geräth in Zuckungen, fällt vom Pferde herab und verliert

sehr bald durch den großen Blutverlust das Bewußtsein. Hinter die Schlachtordnung

zurückgebracht, wird ihm nach gewonnener Schlacht chirurgische Hülfe zu Theil, und

zwar legt ihm den ersten Verband der alte Bürgermeister von Sarmund an, bei welchem

Gustav einige Wochen vorher im Quartier gelegen hat, und der als ehemaliger Feld-

scheer unter Friedrich dem Großen, sich zu freiwilliger, ärztlicher Hülfe eingefunden

hat. Auf einer mit Stroh belegten Schubkarre wird dann Gustav am 9. Sept. nach

Potsdam transportirt in das Haus eines Konzertmeisters, dessen Töchter sich blessirte

Offiziere zur Pflege auSgebeten haben. Hierselbst den andern Tag zum Bewußtsein

gekommen, findet er sein Bett umgeben von diesen drei jungen Damen, von denen die

Eine in Ungewißheit über das Schicksal ihres in der Schlacht ebenfalls engagirt ge¬

wesenen Bräutigams in Thränen zerfließt, die andere ihm etwas auf dein Pianoforte

vorspielen will und die dritte von Heirathen zu sprechen beginnt. Als nun Gustav,

bei dem sich nunmehr Wundfiebcr eingestellt hat, infolge dessen er in 6 Wochen fast

kein Auge zuthut und in diesem Zustande ihm die leiseste Erschütterung entsetzliche

Schmerzen verursacht, die jungen Damen bittet, ihn doch der Ruhe zu überlassen, und

a. a. auch erklärt, daß er in solcher Verfassung an Heirathen unmöglich denken könne,

wird er unter großer, die Schmerzen enorm steigernder Umständlichkeit in das Neben¬

haus ausquartirt. Bei Gustav's gesunder Konstitution und reinen Säften nahm die

Heilung der Wunde insofern einen guten Verlauf, als kein Brand, vielmehr baldige

Vernarbung eintrat; freilich konnte nicht verhindert werden, daß der rechte Fuß nach

und nach hinten bis in die Gegend des Kreuzes in die Höh gezogen wurde, denn das

Eisenstück hatte beim Durchschlagen des Muskelfleischcs sich gedreht, ein großes Loch

gerissen (sodaß man ein Bierglas hätte durchstecken können) und obendrein die eine

Sehne ganz, die andere halb durchgerissen. Als sich nun eine Kur durch Gebrauch

einer heißen Quelle als nothwendig erwies und Gustav den Transport dahin wagen

durfte, begab er sich am 16. Dez. auf die Reise nach Töplitz. Auf dem Wege dorthin

besuchte er seine Mutter und Schwestern in Dresden und reiste erst am 12. Januar

1814 nach dem Bade weiter. In Töplitz blieb er bis zum 8. Februar. Nach 8 Tage

langem Kurgebrauch verspürte Gustav, der sich nur mit Hülfe von Krücken bewegen

konnte, schon wesentliche Besserung, sodaß er eine große Armkrücke ablegen konnte und

dafür nur eine Handkrücke nöthig hatte. Nach abermals 8 Tagen konnte er auch die

zweite große Krücke ablegen und bewirkte seine Bewegungen nur noch durch zwei Hand¬

krücken. Nach abermals 4 Wochen hatten sich die Sehnen und Muskeln des rechten

Fußes wieder soweit gedehnt, daß letzterer zwar noch verkürzt, doch aber wieder sich
in natürlicher Stellung befand.
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Auf der Rückreise kehrte Gustav wieder im mütterlichen Hause zu Dresden (der
Vater war 1811 f) ein. Hierselbst befand sich gerade sein in englischen Diensten
stehender Bruder Franz auf Urlaub. Beide Brüder hatten sich bis dahin seit Gustav's
Eintritt in die preuß. Armee (1798) nicht wieder gesehen. Es war daher wohl natür¬
lich, daß Franz seinen infolge der Verwundungwohl auch recht leidend aussehenden
Bruder nicht sogleich wieder erkannte. Da nun bei Gustav's Ankunft Franz augen¬
blicklich nicht anwesend gewesen war, hatten sich die Schwestern, Emilie und Lottchen,
den Scherz ausgedacht, ihren Bruder Gustav bei Franzens Rückkehr als einen eben
bei ihnen einquartiertenblessirten französischenOffizier auszugeben. Franz, der den
Gustav in seinen: Zimmer und Bette findet, geräth in seinen: adoptirten und ihn: sozu¬
sagen in Fleisch und Blut übergegangenen englischen Spezial - Patriotismus und in
seiner Feindschaft gegen alles Französische in aufbrausende Aufregung und ist nahe
dabei, den angeblich französischen Offizier zu fordern, weil sich derselbe der von Franz
beanspruchten Umquartierungwidersetzt. Endlich erkennt infolge des verrätherischen
Lächelns der jüngeren Schwester Franz seinen Bruder. Nach achttägigen:Aufenthalte
bei seinen Verwandten in Dresden reiste Gustav an: 15. Febr. zunächst nach Berlin
und kehrte von da an: 6. März zu seinem damals in Ostende stehenden Regiments
zurück und nahm Theil an allen Affairen desselben.

Gustav, der bereits an: 17. Aug. 1812 zun: Preinier-Lieut. ernannt worden und
an: 23. Nov. zun: Stabs-Capitain avancirt war, auch mittlerweile durch Verleihungs-
Urkunde von: 21. Okt. 1813 das Eiserne Kreuz 2. Kl. erhalten, wurde au: 1V. April
1815 wirklicherCapitain und Komp.-Chef in: 4. Ostpr. Jnf.-RegR).

Nachdem Gustav nach den: Fckü'den noch tziS in das dritte Jahr in: Dienst ge¬
blieben war, drängte sich in ihn: die Überzeugung auf, daß sich in nicht ferner Zeit
die volle Invalidität unvermeidlichbei ihm einstellenwürde, da eine gewisse Schwäche,
welche infolge der Verwundungin den: rechten Beine zurückgeblieben war (indem ihn
oft das täuschende Gefühl belästigte, als ob das rechte Bein kürzer sei als das linke,
woher es kau:, daß er beim Gehen des Abends mit dein einen Fuße immer auf den
Boden stieß), ihm an: dienstlichen Reiten wesentlich hinderlich war. Und so faßte
Gustav, da auch der Gebrauch von Bädern (u. a. Alexisbad in: Harze) keine Besserung
brachte, den ihm schwer werdenden Entschluß, um seinen Abschied Anzukommen. Das
Nähere ist ersichtlich aus folgenden Dokumenten:

Nr. 557. Schreiben Gustav's an den Hberst und Wrigade-Kommandeur
v. Ktansemitz <l. «>. Kauzig, Anfang Jan. 1818.

Hochwohlgeborner Herr, Hochzuverehrender Herr Gbrist und Brigade-

Aommandeur! Tw. Hochwohlgeboreu gnädige Gesinnungen, mit denen Sie fort¬

während an einer jeden Begebenheit, welche in einen: Regiments vorfällt, in dessen

dankbaren: Andenken Sie nie erlöschen werden, so gütigst Theil nehmen, macht es

mir zur Pflicht, Tw. Hochwohlgeboreu mit einen: von nur gefaßten Tntschluß

bekannt zu inachen, und zugleich, in Berücksichtigung der von Demselben gegei:

mich beständig geäußerten Güte, um Tw. Hochwohlgeboreu gnädigen Rath und
Mitwirkung bei Ausführung meines Borhabens unterthänigst zu bitten.

Meine bei Bennewitz erhaltene Blessur macht es nur unmöglich, dem Aller¬

höchsten Dienst so vorzustehen, wie es von jeher mein Bestreben gewesen ist und,

wie ich nur schmeichle, ihn: zur Zufriedenheit meiner Borgesetzten vorgestanden zu

haben. Rnter diesen Umständen bleibt nur nichts anderes übrig, als um ineinen

Abschied nachzusuchen, und es ist mein Borsatz, dieserhalb in: Monat Februar

einzukommen. Da ich indeß ein nur unbedeutendes Vermögen besitze und es nur

5) Auszug aus der KabinctS-Ordre v. 14. Febr. 1814: Das Eiserne Kreuz llr. Klasse, welches
dem Major v. Wcgncrn 4tcu Ostpreuß Jnf.-Rcgts. für sein Wohlverhalten bei der Einnahme von
Arnheim bestimmt worden, kann, da er dieses Kreuz schon für Auszeichnung in der Schlacht bei
Denncwitz erhalten hat, dem Stabs-Capitain v. Edelstein II. für sein tapferes Benehmen in er¬
mahnter Schlacht zu Theil werden.

4g
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daher schwer werden würde, von der gewöhnlich mit meinem Range verbundenen

Pension zu leben, es auch für einen an Thätigkeit gewöhnten Renschen unerträglich

ist, ein unthätiges Teben zu führen, so geht mein Wunsch dahin, im Tivil an¬

gestellt zu werden, wo eine Versorgung im Postsache sowohl meiner Tage am an¬

gemessensten, als meinen Wünschen an: zusagendsten wäre.

Wie viel früher ich dieses mir wünschenswcrthe Ziel erreichen würde, wenn

Ew. Hochwohlgeboren die Gnade hätten, mich mit ihrer Vorsprache zu unterstützen,

bedarf bei der Achtung, in welcher Hochdieselben sowohl bei Sr. Majestät dem

Könige, als auch Allerhöchstdessen Umgebungen stehen, kckncr Erwähnung :c. zc.

und verbleibe mit der ausgezeichnetsten Hochachtung Ew. Hochwohlgeboren ganz

gehorsamster Diener N. v. Ulxm^tmn 2tk.

Nr. 558. Antwort des Höersten v. Ktausewitz <t. lt. chl'oga«) 18. Januar 1818.

Sehr werthgeschätzter lieber Freund! Herzlichen Dank, lieber Eberstein, für

das Zutrauen und gütige Andenken, welches Sie mir durch Ihr Schreiben von

neuem beweisen :c. Mit großer Bereitwilligkeit werde ich daher nicht allein bei

dein Kriegsminister, sondern auch bei dem Flügel-Adjutanten des Königs v. Witz-

leben mich für Sie verwenden und meiner Hflicht gemäß die Ansprüche zur

Sprache bringen, welche Sie an den Staat mit Recht inachen können. Um daß

jedoch meine Bitte für Sie nicht vergessen wird, ehe von Seiten des Regiments

Ihr Antrag geschiehst, so werde ich genannte Schreiben erst nach dein 20. Febr.

abschicken.

Vorhero erlaube ich mir jedoch Ihnen, werther Freuud, nochmals aufmerksam

zu machen, daß, wenn es irgend möglich ist, und Ihre Gesundheit es Ihnen erlaubt,

Sich nicht zu übereilen. Sie haben das Gehalt von s200 THIrn., sind noch in

den besten Iahren und gewinnen offenbar, wenn Sic noch eine Zeit sortdiencn, wo¬

durch Sie nähere Ansprüche zum Major gewinnen und einen bessern hosten er¬

halten. Es ist bei der großen Anzahl von Invaliden-Gsfizieren, die schon lange

Versprechungen zu- Versorgungen haben, sehr mißlich. Ja wenn es nachgegeben

würde, daß Sie in Ihren jetzigen Verhältnissen bleiben dürften, bis sich die Gelegen¬

heit zu einer Versorgung darböte, dann würde es gut sein, sich zu melden; allein

nach dem jetzt einmal angenommenen Grundsatz setzt man Ihnen gleich nach Ihrem

Antrag aus Wartegeld, höchstens auf halbes Gehalt, und dann haben Sie zu warten.

Dies, mein guter Eberstein, beherzigen Sie ja recht und überzeugen Sich, daß ich

nur Ihr Bestes vor Augen habe. Sollten Sie jedoch auf Ihrem Vorsatz beharren,

so ist es gleich besser, wenn Sie um halbes Gehalt bitten, bis zur Anstellung, denn

dies ist auf jeden Fall das Höchste, was Ihnen bewilliget wird.

Auf jeden Fall erwarte ich noch von Ihnen eine Antwort, wo ich, sobald

Sie bei Ihrem Entschluß bleiben, nicht unterlassen werde, mich für Sie zu ver¬

wenden. Meine Frau, Schwester und Tochter empfehlen sich Ihnen aus das freund¬

schaftlichste. Sämtliche Kameraden des Regiments, besonders Major v. Wegner,

Ihren Hrn. Bruder, Töpel, Ripperda, , Wagner, .... den Regiments-

Ehirurgen Jung, mit einem Wort alle bitte ich zu grüßen. Sie aber, guter Eber¬

stein, überzeugen sich von den aufrichtigen, redlichen Gesinnungen Ihres wahren

Freundes r. Clim.semK.

Nr. 559. Erwiderung Gustav's hierauf.

Genehmigen Ew. Hochwohlgeboren zuvor meinen innigsten Dank für die so

sehr gnädigen und gütigen Gesinnungen, welche sich in jedem Worte Ihres Brieses

ausdrücken. Der Rath, den mir Dieselben geben, mich nicht zu übereilen, verdient

gewiß die größte Berücksichtigung, allein Ew. Hochwohlgeboren werden mir Ihren

Beifall nicht versagen, wenn mir das Gefühl, meinem Wirkungskreise nicht mehr

vorstehen zu können, so drückend wird, um nicht auf meinem Entschluß zu beharren.

Der zweimalige vergebliche Gebrauch von Bädern hat mir die traurige Keberzeugung
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verschafft, daß in Hinsicht meiner Wiederherstellung auf die Zukunft keine Aussicht

für mich hat.

Bei meiner Eingabe an den Regiments-Kommandeur habe ich auf den

Abschied als Lcajor mit Leibehaltung der Hälfte meines jetzigen Gehaltes bis zur

Versorgung angetragen, und ich glaube vielleicht um so ehr mein Gesuch berück¬

sichtigt zu sehen, da ich so glücklich gewesen bin, früherhin sowohl mündlich wie

schriftlich die Zusicherung der gnädigen Gesinnungen unseres verehrten Monarchen

zu erhalten :c. Zudem ich nochmals für alle mir erzeigte Gnade danke, verfehle

ich nicht, mich Ew. Hochwohlgeboren und Dero Familie auf das ergebenste zu

empfehlen und verbleibe w.

Nr. 560. Anschreiben Gultav's an seinen Megiments-Kominandeur, chlierlltient.
Aachens, die Mite um Unterstützung seines Abschiedsgesuches enthaltend,
<1. ll. Aanzig, 1. Aebr. 1818.

Lieme in der Schlacht bei Lennewitz erhaltene Blessur hindert mich so

häufig in der Erfüllung meiner Dienstpflichten und macht mir vorzüglich die Be¬

schwerden einer Eampagne so unmöglich, daß ich es für ineine Pflicht halte, aus

einen: Stande zu scheiden w. Von Zugend auf Soldat und seit s803 in einem so

ausgezeichneten Regiments w. bedarf es wohl keiner Frage, wie sauer dieser mein

jetziger Schritt mir werden muß, und nur, indem mir mein eigenes Gefühl sagt,

daß es unabwendbar wäre, könnt ich mich dazu entschließen :c.

Weine gehorsamste Bitte an Ew. Hochw. geht daher dahin, mein unter-

thänigstes Gesuch: den Abschied als Wajor mit der Erlaubnis, die Armee-Uniform

tragen zu dürfen, und Beibehaltung der Hälfte meines jetzigen Gehaltes bis zur

Anstellung im Postfache zu erhalten, in welcher Branche ich vorzugsweise versorgt

zu werden wünschte, bei Sr. Wajcstät dem Könige durch Dero Vorsprache geneigtest

unterstützen zu wollen.

Nr. 561. Invaliditäts-Attest des Wegiments-Arztes vi-. Jung für Gustav
v. Kverstein <t. ck. Aanzig, 4. Ziebr. 1818.

Der Eapitain im 5. Zns.-Reg. sH. Gstpr.) Herr Gustav Adolph v. Eberstein,

ZZ Zahr alt, 20 Zahr 4 Atonal gedient, wurde in der Schlacht bei Lennewitz

durch die innere Seite des rechten Schenkels geschossen, höchst wahrscheinlich mit

gehackten: Blei, denn die Zerreißung der Wuskeln war sehr bedeutend, auch gesellte

sich eine heftige Entzündung hinzu, und so wurde die Eiterung sehr stark. Die

Wunden sind zwar geheilt, jedoch ermüdet der Fuß bei jeder etwas starken Be¬

wegung bald, auch bei Veränderung der Witterung bekommt der Leidende häufig

Reißen in den verletzt gewesenen Theil, auch das Sitzen zu Pferde wird ihn: schwer,

weil er nicht gehörig schließen kann. Es sind schon mehrere Bäder gebraucht,

auch eine Wenge andere änßere Arzneimittel, aber, da die Zerreißung der Wuskeln

so bedeutend war, so kann hier keine völlige Herstellung stattfinden. Er ist daher

für den Wilitär-, Feld- und Garnison-Dienst nicht mehr brauchbar und Ganz-

Znvalide. Solches bescheinige ich hiermit pflichtmäßig zur Wahrheit.

(K. 8.) vi-. Jung, Regiments-Ehirurgus.

Nr. 562. Alischiedsgesnchs-Liste des k. pr. 5. Inf.-Wgts. (1- Hstpr.) pro MonatJelirnar 1818.

Danziger Brigade 5tes Jnf.-Reg. (4. Ostpr.). Capitaiu Gustav Adolph

von Eberstein 2te bittet um den Abschied als Major mit der Erlaubnis, die Armee-

Uniform tragen zu dürfen, Aussicht auf Versorgung im Postfache und Beibehaltung

der Hälfte seines bisherigen Gehalts als Capitain 1r. Klasse bis zu seiner ander¬

weitigen Anstellung.
Der Capitain v. Lberstein 2te hat sich während seiner 20jährigen Dienstzeit im königlich

preußischen Heere als ein ganz vorzüglich ausgezeichneter Bffizier gezeigt. 5cin in und nach der

19*



Sä,lackt bei Aßierstädt bewiesenes vorzügliches Benehmen zog ihn, nicht allein das abschriftlich

beifolgende huldreiche Schreiben Seiner Majestät zn, sondern bewirkte auch seine rasche Wieder-

einstellnng in der Armee. In der Schlacht bei Jennewitz zeichnete er sich ebenfalls aus, wurde

aber in derselben so stark verwundet: daß nncrachtet aller ärztlichen Hülfe und der besten Bäder,

die er seit einigen Iahren schon gebraucht, sciue Gesundheit dennoch nicht wieder hergestellt

werden konnte; so daß er gegenwärtig zum Feld- und Garnison-Dienst unbrauchbar wird.

Ich erlaube mir daher das allerunterthänigste Gesuch dieses in jeder Rücksicht

achtbaren^und kenntnisreichen Offiziers zu unterstützen. Hördens.

Nr. 563. Schreiben des Il'ügel'-Zdjutanteu des Königs v. Witzleven an den

Eversten v. Eläulewitz il. <>. Werlin, 1. Würz 1818.

Iu^Folge Gw. Hochwohlgeboren gefälligen Verwendung vom 25. v. VI. für

den Eapitain v. Eberstein den 2ten werde ich recht gern Sr. Alajestät auf die

Vcrdienstlichkeit dieses Offiziers aufmerksam macheu und mich freuen, wenn Aller¬

höchst Dieselben seine Wünsche zu berücksichtigen geruhen wollten.

Berlin, den s. Alärz l3s3. r. Mitstelieu.

Sir. 564. Kierauf bezügliches Schreiben des chbersten v. Klansewitz an Gustav

v. Kverstein <1. ck. Gl'ogau, 7. Mörz 1818.

Ew. Hochwohlgeboren werden aus beikommender Antwort des Obrist

v. Witzlebcn ersehen, wie mit Vergnügen Ihren Wunsch unterstützt habe, und will

ich nur wünschen, daß Sie nicht zu lange auf Erfüllung Ihres Gesuchs warten

dürfen. Aleine Frau empfiehlt sich sowie meine Schwester herzlich und ich bitte

mit ihnen vereint uns Ihren Brn. Bruder, sowie alle den Herren, so sich unser

erinnern wollen, recht herzlich zu grüßen. Leben Sie wohl, guter Eapitain, und

sein Sie überzeugt, daß es mich recht glücklich machen würde, wenn ich höre, daß

es Ihnen wohl gehet. Behalten Sie serner in gütigein Andenken Ihren wahren

Freund r. Cüumeuütr.

Glogau, den 7. Alärz s8s3.

Gustav's Gesuch wurde vom Könige genehmigt und die „Dimission mit dem

Charakter als Major für den LApituins vom 5. Infanterie-Regiment (4. Ostpreufi.)
Duron von Dborsksin" am 19. März 1818 ausgefertigt:
Nr. 565.

Nachdem Seine Königliche Alajestät von Greußen w., Unser allergnädigster

König und Herr resolviret haben, dem Eg.pit.aino vom 5ten Infanterie-Regiment

(4- Ostpreuß.) Gustav Adolph Duron von Dberst-oin die Dimission aus Dero

Krieges-Diensten, und zwar mit dem Eharakter als Nujor, der Erlaubnis zum

Tragen der Imnös-Dnikorms und Aussicht auf ein Postamt, auch einem jährlichen

Wartegelde in Gnaden zu ertheilen: So thun Allerhöchst Dieselben solches auch

hiermit in Kraft dieses, geben auch dem nunmehrigen Nujor von Ddorskoin hier¬

durch das rühmliche Zeugnis, daß derselbe während seiner Dienstzeit und bei den

vorgefallenen Krieges-Begebenheiten, wobei sich derselbe befunden, sich jederzeit als

ein tapferer und erfahrener Offizier verhalten und überhaupt dergestalt betragen

hat, daß Seine Königliche Alajestät demselben darüber Dero allerhöchste Zufriedenheit

bezeigen und mit Huld und Gnade zugethan verbleiben wollen. Urkundlich haben

Allerhöchst Dieselben diese Dimission Eigenhändig unterschrieben und mit Dero

Gnaden-Siegel bedrucken lassen. So geschehen und gegeben: Berlin, den

sfiten Alärz sgsg. Frmlricd Milllclm.

Nach erhaltenem Abschiede verließ Gustav am 15. April 1818 seine Garnison

Danzig und begab sich zunächst zur Begrüßung seiner Mutter und Schwestern nach

Dresden und nach einem vierwvchentlichen Aufenthalte hicrselbst zu seinem ältesten

Bruder Wilhelm nach Horlaz Ende Juli aber nahm er seinen ständigen Aufenthalt
in Berlin.
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Welches Andenken er sowohl bei seinen Kameraden, als auch bei seinen früheren

Vorgesetzten und deren Angehörigen hinterließ, beurkunden u. a. folgende Privat-

schrciben:

tNcin guter Ebcrstcin! Ich versprach zu Dir zu kommen, um Abschied von Dir zu

nehmen — ich sage ungern jemand, der mir wcrth ist, Lebewohl, vielleicht ans immer, und so

nimm denn diese Zeilen so auf, als wäre ich bei Dir gewesen. INeiuc tviiusche für Dein tvohl

begleiten Dich. Bewahre auch in der Entfernung das Andenken an einen aufrichtigen Freund

Axel von Normann.

Euer Hoch- und tvohlgeborcu werden nur verzeihen, wenn ich so frei bin, Ihnen bei,

kommende Börse zu übcrschickeu, und Sic ergebenst bitte, selbe als ein ganz geringes Andenken

unserer Dankbarkeit Ihrer so oft au uns bewiesenen Güte anzunehmen; es ist die Arbeit meiner

Schwägerin und hat gar keinen lverth, als daß es das Zeichen trägt, was Sie mit so vollein

Recht verdienen (i. e. lZ. f). Ich füge bloß die Bitte hinzu, Ihre fernere Freundschaft zu schenken

Euer Hoch' und ZVohlgeboren ergebenen Fr. v. Elausewitz.

Posen, s. Juni.

Infolge einer von seinem früheren Regiments-Kameraden v. Raven erhaltenen

Benachrichtigung ck. ck. Neustädte!, 3. Januar 1819, daß durch den Tod des Post¬

meisters Capitata v. Drigalsky das Postamt in Grüneberg erledigt sei, kam Gustav

bei Sr. Majestät dem Könige tun Verleihung dieses Postamts an ihn ein, erhielt

jedoch bereits unterm 14. Januar von dein Flügel-Adjutanten (späteren Kriegsminister)

v. Witzleben folgenden abschläglichen Bescheid:

Euer Hochwolstgeboren Schreiben vom y. d. III. ist bei des Königs Majestät eingegangen.

Dem mir erthciltcn Allerhöchsten Auftrage gemäß benachrichtige ich Sie indcß, daß das Postamt

Grüneberg Ihnen nicht crtheilt werden kann, da solches durch Eabinets-Vrdrc von: 2y. Dez. v. I.

dem Hauptmann v. Torzilowski verliehen worden ist. v. IDjtzleben.
Berlin, den f-f. Januar tSfy.

Da hierauf Gustav auf seine Erkundigungen die Auskunft erhalten hatte, daß,

wenn es nach der Tour gehe, bei der großen Anzahl von Expektanten es wohl an
25 bis 30 Jahre dauern könne, ehe er an die Reihe komme, ein Postamt zu er¬

halten — wie dies sich auch in der Folge wirklich herausstellte —, verzichtete er auf

solche zweifelhafte Hoffnung und begab sich am 2. März 1819 wieder nach den mans-

feldischen Familiengütern. Da sein ältester mit Friederike v. Wolffersdorfs verheiratheter

Bruder Wilhelm, welcher seit 1817 säiutl. Familiengeschäfte führte und das Schloß

in Groß - Leinungen und das Vorwerk Horla in Pacht und eigene Bewirthschaftung

übernommen hatte, in Horla wohnte, während derselbe in das Lcinunger Schloß

einen Administrator gesetzt hatte, zog Gustav in das ehemalige Hüttenbeamtenhaus zu

Groß-Leinungen, welches sich sein Vater bei der Auseinandersetzung mit seinem Bruder

Karl vorbehalten und, weil er während seiner öfteren geschäftlichen Anwesenheit auf

deu Familiengütern nicht in dem ihm zugefallenen, abgelegenen Horla wohnen mochte,

zu seinen Zwecken hatte wohnlich einrichten lassen.

Hier von Leinungen aus unterhielt Gustav intimen Verkehr mit seinein Pathen,

dem regierenden Grafen Wilhelm zu Stolberg-Roßla (früheren sächs. Minister), der

sich oft durch einen reitenden Boten wenige Stunden vor seinem eigenen Eintreffen

ansagen ließ. Im Orte selbst verkehrte er mit seinem Vetter, dein Hauptmann Ernst

von der Morunger Branche, und empfing außerdem häufig den Besuch des gebildeten,

umgänglichen und jovialen Ortsgcistlichen Pastor Bindseil.

Im I. 1823 am 28. April starb Gustav's ältester Bruder Wilhelm, sodaß

hiermit auch eine Lücke in der Verwaltung aller gemeinsamen, die mansfeldischen und

Gehofcn'schen Besitzungen betreffenden Angelegenheiten eintrat. Obgleich Gustav in

Rücksicht auf eine sich schon damals anmeldende Nierenkrankheit, zu welcher der russische

Feldzug und die mit Wasser bis oben hin ausgefüllten Wallgräben vor Spandau bei

Berennung dieser Festung den Grund gelegt hatten, nur geneigt war, um überhaupt
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Beschäftigung zu haben, die Güter Leinungen und Horla zur eigenen Bewirth-
schaftung zu übernehmen; so ließ er sich doch auf anhaltende Bitten und Vorstellungen
seiner Brüder Karl und Franz und seiner Schwestern Emilie und Charlotte, sowie
unter Zustimmung der Brüder Moritz und Georg dazu bewegen, auch als deren
General-Bevollmächtigter nicht nur der allgemeinen Leitung der Forst-Verwaltung
und der Pachtangelegenheiten der drei Gehofener Rittergüter, der diese betreffenden
Lehns-, Patrimonialgerichtsund Polizeiangelegenheiten, sowie der Patronatgeschäfte
bezüglich der geistlichen Institute sich zu unterziehen, sondern auch^ die Führung der
vielen schwebenden Prozesse zu übernehmen (vgl. Vollmacht in in. H. N. S. 291 ff.).
Allerdings hatte Gustav hierbei an dem als Sekretär und Rentmeister angestellten
praktischen Juristen Zimmermann eine wirkliche Hülfe; doch aber gehörte bei der für
einen Mann beinah zu großen, mit vielen Sorgen und Arger verbundenen Arbeitslast
eine solche Arbeitslust, eine solche Leichtigkeit, sich in bisher ihm fern liegende Verhält¬
nisse und Geschäfte zu finden, und eine solche Unverdrossenheitund aufopfernde Un-
eigennützigkeit und allseitige Gerechtigkeit dazu, wie alle diese Eigenschaften dem Major
Gustav in seltenem Grade eigen waren.

Seit 1782 war der EbersteinischenFamilie ein Theil der Nutzungen ihrer
Waldungen widerrechtlich entzogen worden. Nachdem nun aber die v. Eberstein bei
Sr. Majestät dem Könige Beschwerde geführt hatten, erhielt Gustav van der Regierung
zu Merseburg die Aufforderung,auf der RegierungS - Hauptkasse die angesammelte
Summe für Holz- und Kohlengelder im Betrage von ca. 29 999 Thlr. in Empfang
zu nehmen (H. N. 292). Gustav begab sich auch hierauf nach Merseburg und nahm
auf dieser Reise außer seinem Neffen Ernst auch den Sekretär Zimmermann mit.
Nach dem Schlosse hinauf war nun zur Erledigung der Vorbereitungen zunächst Gustav
allein gegangen. Als er von da in den Gasthof „Zur Goldenen Sonne" zurückkehrt,
findet er bereits den Frühstückstisch gedeckt und die Plätze so vertheilt, daß für ihn
nur ein ganz bestimmter Sitz übrig bleibt; auch steht Wein nicht nur in Flaschen auf
dem Tische, der Wein ist auch bereits in die Gläser eingeschenkt, was insofern der
Sekretär sich unterstehen konnte, als sein Prinzipal seit dem Gebrauche von Stahl¬
bädern auf ärztliche Anordnung nur Liebfrauen-Milch-Stift trinken durfte; für ihn
hatte daher Zimmermann diesen Wein, für sich selbst und Gustav's Neffen aber andern
Rheinwein bestellt. Der Sekretär bringt bei Gustav's Rückkunft zur Rechtfertigung
seiner Voreiligkeit vor, sie hätten nicht geglaubt, daß die Erledigung der Geschäfte auf
der Regierungso bald erfolgen würde, und so hätten sie denn gewagt, ihren sich
meldendenAppetit vorher zu befriedigen, ohne die Rückkunft des Majors abzuwarten.
Letzterer rümpft zwar die Nase über diese Dreistigkeit, sagt aber weiter nichts und setzt
sich zum Frühstück nieder. Nach Ernstens Mittheilung hat Zimmermanneine augen¬
blickliche Abwesenheit seiner benutzt, den Wein in die Gläser zu schenken, angeblich,
um zu sehen, ob der Wein auch nicht verdorben sei. Gar bald nun darauf, als
Gustav den ersten Schluck aus dem für ihn hingesetzten Glase zu sich genommen hat,
wird er blitzblau im Gesicht und fängt an unwillkürlich mit den Armen zu schlagen.
Nachdem nun ferner ein Zustand eintritt, der nach einem Schlaganfalle aussieht, wird
Gustav auf ein Logirziininer gebracht und sofort ein Arzt geholt. Dieser erkennt aber,
da sich eine große Übelkeit im Magen und dann starkes Erbrechen einstellt, daß kein
Schlaganfall vorliegt, sondern prognostizirt auf eine Vergiftung, etwa durch Grünspan
aus einem nachlässig gereinigten kupfernen Kochgeschirre;er läßt daher zunächst lau¬
warme Milch und Eiweiß einnehmen und in der Apotheke ein starkes Brechpulver be¬
reiten, nach dessen Einnahme aller Mageninhalt mit dem (allem Vermuthen nach aus
einer allzu großen Arsenikgabebestehenden) Gifte glücklich ausgebrochen wird. Hierauf
gerätst Gustav in einen so kolossalen, wie Leinweberschlichte riechenden, schwächenden
Schweiß, daß ununterbrochendie Wäsche gewechselt und durch frische erwärmte ersetzt
werden muß. Der Arzt bleibt die ganze Nacht bei ihm und ordnet dann nach einigen
Tagen an, daß Gustav in einein verschlossenen, mit Betten ausgefüllten Wagen den
über 7 Meilen weiten Weg nach Haus zurücklegt; „denn", sagt er zu ihm, „Sie
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werden sehr, und sehr lange krank bleiben!" Und dies war in der That der Fall, bis

gegen Ende des Jahres 1830 lag Gustav an erschrecklichen Magen- und Darmschinerzen

darnieder, so das; oft sein Stöhnen bis in weite Entfernung vom Krankenlager ver¬

nommen werden konnte. Wahrend dieser Zeit lieh sich der Sekretär Zimmermann nie

bei seinem Prinzipale sehen, kam nur alle Morgen zu dein Bedienten desselben ge¬

schlichen und frug: „Was macht der Major?" Als auf diese übliche Frage einstmals

der Bediente antwortete: „Nun, diese Nacht ist es etwas besser gewesen", verräth er

sich und erwidert darauf: „Ah, der Major wird nicht wieder!" und ändert dann oft

seine morgendliche Frage in die: „Nun, ist der Major noch nicht tot?"

Gustav's gute Natur überwand aber die schwere Vergiftung, und nachdem er sich

wieder etwas gekräftigt fühlte, lieh er sich öfters aus der Amtsstube Akten holen.

Schon gleich im Anfange stöht ihm manches auf, was ihm nicht in Ordnung zu sein

scheint, er läht sich daher nach und nach immer mehr Akten auf das Bett kommen und

findet dann zu seinem Schrecken die erstaunlichsten Dinge. Schließlich lassen ihm die

schrecklichen Entdeckungen keine Ruhe, er läht sich ankleiden und hinauf auf das Amts¬

zimmer führen. Schon bei Gustav's Erscheinen merkt Zimmermann, was die Glocke

geschlagen hat, fängt, als Gustav sagt, er wünsche Auskunft über dies und das, an

am ganzen Körper zu zittern, spricht konfuses Zeug, und als dann Gustav zu ihm

sagt: „Nun, ich sehe, wie die Sachen stehen, es bleibt mir nichts übrig, als Ihnen die

Vollmacht gerichtlich abnehmen zu lassen, Gott sei Ihnen, Sünder, gnädig und barm¬

herzig!" saht er mit der linken Hand Gustav an der Brust und will mit der rechten

Hand nach einem Gewehrschranke langen, in dem eine Anzahl stets geladener Jagd¬

gewehre und Pistolen hingen. Da hat denn Gustav noch so viel Kraft, dah er den

Verbrecher von sich stöht, nach dem Fenster eilt und über den Schlohhof hinüber den

Dreschern zuruft. Glücklicherweise rührt sich auch im Nebenzimmer des Sekretärs Be¬

dienter. Gustav geht nun wieder in das Parterre des Schlosses hinunter und schickt

sofort zu seinem Vetter, dem Hauptmann Ernst v. Eberstein, und bestimmt diesen,

dah er sich in den Wagen setzt,' nach Sangerhausen fährt und dem Jnguisitoriat per¬

sönlich Anzeige erstattet.

Der entlarvte Bösewicht schickt unter einem Vorwande seinen Bedienten fort;

dieser sieht aber noch im Weggehen, dah Zinnnermann nach dein Gewehrschranke greift,

von da etwas herausnimmt und schnell in die Brusttasche steckt. Abends Ahr

geht Gustav's Kutscher hinauf zu Zimmermann's Wohnräumen, findet aber alle Thören

verschlossen. In der Nacht gegen 2 Uhr hört man an der Thüre (welche von dem

höher gelegenen Garten aus, und zwar von der über einen gemauerten Wallgraben

nach der breiten inneren Steintreppe führenden Brücke den Hinteren Zugang zu dem

Hauptflügel des Schlosses bildete) ein starkes Klopfen. Selbstverständlich wird nicht

geöffnet; denn wäre dies geschehen, so würde Zimmermann erst den ihn? Öffnenden

niedergeschossen haben, darauf zu seines Herrn Bette gedrungen sein und auch diese??

getötet haben. Den andern Marge?? nun gegen Uhr hören Horla'sche Schulkinder

(welche während der damals gerade ii? Rötha eingetretene?? Pfarrvakanz nach Leinungen

in de?? Konfirmandenunterricht gehe??) oben in? Holze über dem sogenannten Gemeinde¬

kopfe nicht iveit abseits von? Wege einen Schuh fallen, sie gehen nach der Richtung

hin — und finden da den Selbstmörder entseelt liegen!

Nach den? so jäh erfolgten Tode dieses durch seine Verirrungen in Verzweiflung

getriebenen, ursprünglich wohl nicht eigentlich verworfenen und mit vorzüglichen geistigen

Fähigkeiten begabten Mannes, welcher verheirathet war und mehrere erwachsene Kinder

hatte, deren Mutter aber in der Gegend von Halle wohnhaft war, stellte sich's nun

heraus, dah die von ihm bei seiner Meldung zur Stelle produzirten glänzenden gericht¬

lichen Zeugnisse sämtlich gefälscht waren. Nach solchen Enthüllungen konnte man sich

nun auch nicht weiter wundern, dah, ivie sich gleich nach seinen? Tode ergab, Zimmer¬

mann auch ii? seiner Geschäftsführung während der Krankheit seines Prinzipals sich

arger Fälschungen und Betrügereien schuldig gemacht hatte.



Während der Führung der Goneral-Vollinacht seiner Geschwister durch Gustav

lwten nicht nur die Mansfeld'schcn Besitzungen, wie verstehend angedeutet, der Ver¬

waltung vielfache und nicht leicht zu behebende Schwierigkeiten; es geschah solches fast

in gleichem Masse vvn den Stammbesitzungen in GeHofen aus. Und es herrschte ein

eiviges Gehen und Kommen im Leinunger Schlosse; interessirte und uninteressirte Be¬

theiligte, Behörden und Private verkehrten da in buntein Wechsel, und über ein Jahr-

zehent hatte Gustav sich den daraus erwachsenden Mühsalen und Beschwerlichkeiten,

die nicht nur die leibliche Gesundheit, sondern auch den Kopf und das Gemüth in an¬

greifender Weise in Anspruch nahmen, zu unterziehen. (Näheres in in. „Histor. Nachr."
S. 295 ff.)

Wenn schon Gustav's Bruder Wilhelm bald nach Übernahme der Familien¬

geschäfte ersterem unterm 12. Febr. 1817 von Horla aus in einem verschiedene geschäft¬

liche Angelegenheiten behandelnden Briefe schreibt:
Ls machen mir überhaupt die ganzen Familienangelegenheiten so viel Sorge und

Verdruß, daß ich es manchmal recht dick habe. So hat auch die ganze Domhofs-Angelegenheit,
die ich allein habe betreiben müssen, um unsere Rechte und vortheil wahrzunehmen, sehr
viel Sorge gemacht; ich bin in diesen Terminen allein von der Familie zugegen gewesen und
habe auch für die anderen vettern zanken müssen. — War keiner von den Ebcrsteinen zu¬
gegen, so gingen vielleicht die vielfachen Appellationen bei dem konfusen Gbcrlandcsgericht
von Naumburg (denn die tsälfte besteht aus Sächsischen Rathen) durch, und wir wurden ganz
ausgeschlossen von unseren Rechten. Doch bin ich aber mit allem bis jetzo durchgekommen.
Ich habe viel zu kämpfen und habe alles zum Feinde."

so hat mau auch nach den vorausgegangenen Berichten und Erzählungen aus der Zeit

von Gustav's Geschäftsführung die Prämissen, um Gustav's Entschluß nur allzu wohl

begründet zu finden, nach länger als einem arbeitsvollen Decennium sich gänzlich von

den Geschäften zurückzuziehen, nachdem er solche nunmehr in ein ruhigeres Gleis geleitet

hatte. Er beharrte auf diesem Entschlüsse, trotzdem ihn seine Geschwister durch dringende

Bitten davon wieder abzubringen suchten.

Nr. 566. Kirliul'ar an meine nnten genannten Geschwister.

Lange genug habe ich den sich in wirrem Drange sich immer widriger ge¬

staltenden Verhältnissen nach unterzogen gehabt und ihrer Regelung mich hingegeben.

Jetzt aber bin ich nicht mehr im stände, die Vollmachten länger zu behalten, indem

mich triftige Gründe dazu bewegen, es Euch auszusagen. Alagen ist nie meine
Sache gewesen.

Die Pacht von Leinungen gebe ich aus, und zwar Zohanni (83-1. Zhr habt

daher es anderweit zu verpachten oder administriren zu lassen. Da unser Nesse

Ernst in Horla in meine Pacht zu der Zeit eintreten will, so rathe ich, es ihm

zu überlassen, indem es doch besser und vortheilhafter ist, es ihm in Pacht zu

geben, als einem Fremden. Ein Fremder würde sich auch schwerlich finden, da wir

bei unseren setzigen Verhältnissen aus eine bestimmte Anzahl Zahre gar nicht ver¬

pachten können, ohne Gefahr zu lausen, den Pächter enorm entschädigen zu müssen.

Die Rechnungen werde Ende d. (F. legen. Phr habt daher Zeit genug, bis

dahin einen Generalbevollmächtigten zu wählen, dem ich dann alles übergeben

kann; cncch werde ich es zu der Zeit in öffentlichen Blättern bekannt inachen, daß

ich die Generalvollmacht von meinen Geschwistern abgegeben habe.
Groß-Leinungen, den (6. Juni (333. Gustur rou Oberstem.

Hierunter spricht sich der älteste Bruder Oberst Karl folgendermaßen aus:
„An den Bruder Gustav. Ich halte mich überzeugt, daß sowie ich auch alle übrigen Ge-

schwhter ihren brüderlichen und schwesterlichen Dank für Deine Geschäftsführung auf das herzlichste
gegen Dich aussprechen werden; daher kann ich auch den Wunsch nicht unterdrücken, Dich, lieber
Gustav, auf das inständigste zu bitten, diese Geschäfte ferner zu leiten, damit sie nicht in fremde
fiändc gerathen."



In gleichem Sinne äußert sich Franz:
„Auch ich, mein lieber Bruder Gustav, kann nicht unterlassen, Deines sowohl als unser

aller Besten halber Dich um Beibehaltung der Geschäftsleitung zu bitten. Jeder fremdartige Ein¬

fluß in Familienangelegenheiten führt zum Ruin einer Familie, um wie viel mehr in unseren

kritischen Angelegenheiten. — Diesem Schicksale haben wir standhaft entgegengearbeitet durch Deine

bewährte Leitung der Geschäfte. Vhno Dir zu schmeicheln, schreibe ich diese Seilen, denn

Schmeicheln ist ganz und gar wider meine Batur, das weißt Du wohl zu gut. Dankbar statte ich

Dir daher meinen wärmsten Dank, aber auch für die Zukunft ab. Schenefeld, den 9. Juli ZSZZ.

Dein Dich liebender Bruder Franz v. Eversten».

Ebenso die Schwestern:
„So ist auch meine Gesinnung und Bitte an Dich, lieber Bruder, tvcnn Du Dich nur uoch

diesmal erhören ließest von unser aller Dank und Bitten! Dielleicht giebt Gott Änderung und

wird Dir es gewiß verlohnen. Du hast ja schon so viel Schlimmes überstanden. Bedenke,

Lottchcn und ich sind 'geschlagen, wenn die Geschäfte aus Deinen ksäuden kommen. Darum

bittet Dich schwesterlich und dringend Deine Dich liebende Schwester
Emilie von Eversten»."

„Auch ich bin derselben Meinung, wie alle meine übrigen Geschwister, so kann auch ich

nicht unterlassen, Dich innigst und herzlichst zu bitten, die zwar sehr mühevollen Geschäfte nicht

abzugeben, wofür »vir alle Dir zeitlebens dankbar sein werden. Ich schließe in der Doffnung, daß

Du, lieber Bruder, unsere dringenden Bitten erkörest. Dresden, den zz. Juli Z3Z2. Deine Dich

herzlich liebende Schwester Chart otte v. Glirrntlial geb. v. Eversten».

Mit vollendetem elften Jahre der Geschäftsleitung, zu Johanni 1834, legte
Gustav dieselbe nieder und übertrug sie auf seinen Neffen Wilhelm „Alexander Ernst
v. Eberstein, dein er auch die Pachtung der zum Schlosse gehörigen Ökonomieabtrat.
Er selbst zog zunächst in das von dem Hauptmann Albrecht von der Wolf Dietrich'schen
Branche erbaut gewesene, vor dem Marktplatze, dem Rathskeller gegenüber angenehm
liegende Haus, welches sich damals nebst dein zugehörigenGehöfte lind Gute in Ernstens
Besitze befand, und bewirthschaftete nicht nur diese Länderci, sondern auch die ehemalige
Erbpachts - Mühle, welche der letzte Erbpächtcr zur Subhastationhatte kommen lassen
und die darauf aus Versehen des Grundbuchrichters statt für das Schloß, für welches
Gustav sie erstanden hatte, auf Gustav's Namen als dessen persönlichesEigenthum ein¬
getragen worden war. Gustav hatte zivei Obstberge und einen kleinen Weinberg an
südlichen Abhänge der Muskammer gekauft, legte dahin vom Orte aus an den: west¬
lichen AbHange hinauf einen fahrbaren, mit Obstbäumen bepflanzten Weg an und er¬
baute ein Haus in der Mitte des Obstberges. Außerdem hatte Gustav auch die von
der Eisleber-Mansselder-Gewerkschaft zum Verkauf gestellten Gebäude der ehemaligen
Kupferhütteerstanden, um so die ganze Wasserkraft des Leinebaches ausnutzen zu
können. Die Gewerkschafthegte aber Mißtrauen, als ob Gustav den Kauf für das
Schloß bewirkt habe und möglicherweise ihr schaden könne, und versagte ihm daher den
Zuschlag.

Da Gustav seine drei Kinder seit 1837 nach Nordhausen in Erziehungs-
Jnstitute gegeben hatte, von wo aus sie die höheren Schulen der Stadt besuchten, so
bestimmte ihn die Rücksicht auf seine Kinder, zu Johanni 1838 seinen Wohnsitz auf
das schön gelegene und eingerichtete Götting'sche Gut in dein '/z Stunde von Nord¬
hausen entfernten Salza zu verlegen. Hierselbst erhielt er zu zweien Malen den Besuch
seiner in Dresden wohnhaften Schwestern, im Sept. 1838 und dann im Sommer 183V
auf mehrere Monate. Auf vieles Bitten ließ er sich bewegen, seine damals noch nicht
ganz 16jährige Tochter Charlotte, welche bis dahin in dem großen Münzel'schen
Damen-Institutein der Stadt gewesen war, mit nach Dresden gehen zu lassen, wo¬
selbst sie bis Ostern 1841 verweilte, um dann in das elterliche Haus zurückzukehren.
Hier befanden sich schon seit einem Jahre ihre Brüder Ferdinand und Moriz; nach-
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dem dieselben während des Zeitraumes von 4Vs Jahr einer strengen fremden Leitung

anvertraut gewesen waren, hatte es ihr Vater nunmehr in pädagogischer Beziehung für

angemessen gehalten, daß sie dem Familienleben nicht entfremdet würden.
Gleich nach Gustav's Übersiedelungnach Nordhausen erhielt er von dem General¬

postmeister v. Nagler die Anfrage: ob," da jetzt — (also nach 23! Jahren nach der
erhaltenen Aussicht auf Civilanstellung im Postfache) — die Reihe an ihm sei, er ein
Postamt annehmen wolle? zunächst sei von den Militärpostämtern das von Marien¬
burg vakant; er könne nun dasselbe entweder selbst annehmen, oder auch durch einen
vom" Generalpostamte zu bestimmenden Administratorverwalten lassen. Da Gustav
damals gerade, und zwar mehrere Monate krank an seinem alten, aber noch nicht richtig
diagnostizirtenÜbel darniederlag, so wählte er die Administration. Im I. 1850 machte
der" neue Handelsminister v. der Heydt den Versuch, die Militär-Postämterüberhaupt
zu beseitigen,pensionirte Gustav und zwar mit der bedeutend geringeren Summe seines
ehemaligen Wartegeldes; allein das Kriegsministerium, welches hiervon in Kenntnis
gesetzt werden mußte, übernahm sofort aus eigener Initiative den Major Gustav wieder
in das Invaliden-Departement und gewährte ihm eine höhere Pension, als seine Kom¬
petenz im Postfache betragen hatte.

Als Gustav einst in Geschäften im Sommer 1340 von Salza aus in Kelbra
unter der Rothenburg gewesen und dort durch Zufall mit dem seit 17 Jahren ihm
bekannten bisherigen Justiz-Kommissar in Eislebcn Friedr. August Karl Stvckmann
zusammengetroffenwar, erhielt er sehr bald darauf dessen Besuch in Salza. Stock¬
mann, der zugleich Bevollmächtigter des Prinzen August von Preußen für dessen
mansfeldische Güter gewesen und in seiner Stellung wegen seiner juristischen Tüchtigkeit,
großen Gewissenhaftigkeit und penibelen Rechtschaffenheit sich allgemeine Achtung erworben
hatte, wollte nach Niederlegung seiner Ämter nur noch seiner durch Überarbeiten sehr
geschwächten Gesundheit und der Erziehung seiner einzigen Tochter leben. In letzterer
Beziehung gab er Nordhausen vor Kelbra den Vorzug, und so hatte denn sein Besuch
für ihn zunächst die Folge, daß er sich entschloß, schon mit Beginn des Winterhalb¬
jahres seinen Wohnsitz nach Nordhausen zu verlegen. Von hier aus nun kam er
wöchentlich mehrere Male zu Bestich nach Salza und überredete schließlich auch Gustav,
daß dieser ebenfalls nach der Stadt, und zwar in ein Haus ihm gerade gegenüber zog.
Von da an war der Verkehr zwischen beiden alten Bekannten ein täglicher, Stockmann
kam vormittags und nachmittags zu Gustav herüber, Ivo derselbe überdies mit dem
ebenso oft hier einsprechenden Hausfreunde,dem von seinem Erfurter Regimente nach
Nordhausen abkommandirten, kenntnisreichen,charaktervollenund unterhaltenden Herrn
v. Below, zusammentraf. Da nun auch Gustav's Frau und Tochter mit des mittler¬
weile zum Stadtrathe gewählten Stockmann Gattin und Tochter Verkehr unterhielten
und den freundschaftlichen Zusammenkünften natürlich auch die Söhne beiwohnten, so
keimte und erwuchs daraus im Verlaufe der Jahre eine noch engere Familienverbindung:
Gustav's ältester Sohn Ferdinand, damals Ingenieur-Offizier geworden, und Amalie
Stockmann hatten sich verlobt. Vier Jahre vorher heirathcte Gustav's Tochter Char¬
lotte den Pfarrer der Frauenberger Kirche zu Nordhausen, vormaligen Gymnasial-
Oberlehrer Heinrich Niemeyer, Sohn des bekannten Patrioten in der die Freiheits¬
kriege vorbereitenden Zeit und Verfassers des „Heldenbuchs" und des „Deutschen
Plutarchs" Christian Nie meyer, Pfarrers zu Dedeleben.

So waren denn diese ersten Jahre nach Gustav's Übersiedelung von Leinungen

nach Salza und Nordhausen für ihn und seine Familie recht angenehme, zumal in der

Nähe ein alter Regimentskamerad Herr v. Bila auf Wernrode und in Nordhausen

selbst ein Verwandter von letzterem, ein Gustav vom Jahre 1805 her bekannter Offizier

eines anderen preußischen Regiments, Hauptmann v. Tettenborn, wohnte. — Leider

aber war es ihm beschieden, seine letzten Lebensjahre in anhaltender Krankheit und

unter entsetzlichen, von ihm mit wahrhaft großartiger Geduld ertragenen Schinerzen
hinzubringen.



Am 18. Febr. 1846 bei äußerst strenger Kälte mußte Gustav, von seinem Sohne

Mvriz begleitet, eine — damals nur durch Fuhrwerk zu bewirkende und daher zwei

Nächte und einen ganzen Tag in Anspruch nehmende — Reise über Halle zunächst

nach Naumburg unternehmen, von wo er nach Dresden weiter zu reisen gedachte. Die

ungünstige Witterung, welche am zweiten Tage plötzlich in Thauwetter und Regen Hin¬

schlug, sowohl wie die so anhaltende Erschütterung durch das Fahren riefen einen höchst

gefährlichen Blasenkatarrh, Steinleiden und eine Hämorrhoidalentzündung hervor, wo¬

durch das untere Ende des Rückenmarks dermaßen affizirt wurde, daß Gustav bei der

Ankunft in Naumburg kaum aus dein Wagen auf das Zimmer gebracht werden und

sich dann auf seinein Lager keinen Zoll weit seitwärts bewegen konnte. Unter entsetz¬

lichen Schinerzen war er daher gezwungen, in Naumburg 14 Wochen liegen zu bleibeu,

bis dann einige Tage vor Pfingsten die langsame Rückreise in einem mit Betten aus¬

gefüllten Wagen nach Nordhaiisen gewagt werden konnte. Zwar erholte sich Gustav

kraft seiner gesunden Natur im Sommer darauf wieder, und zwar derart, daß er sogar

in den Jahren 1847, 1850 und 1851 einen längeren Landaufenthalt in Leinungen

nehmen konnte. Aber ein erschütternder Ärger, der ihm dort, wo er so viel gewirkt,

so viel gelitten hatte, am 23. August 1851 bereitet wurde, rief das nur schlummernde

und nur durch seine rationelle Lebensweise niedergehaltene Leiden wieder wach und

steigerte es zu einem solchen Grade, daß er, nach Nord Hausen zurückgekehrt und

daselbst 2'/^ Jahr auf das Schmerzenlagcr gebannt, noch c»n Tage vor seinein am
7. Januar 1854 vormittags I IV4 Ahr erfolgten Tode selbst ausrufen konnte: „Wie
ich das aushalte, ist mir selbst unbegreiflich!" Mit so übergroßer, den Arzt zum Staunen

bringender Geduld der Patient seine unsäglichen Schmerzen auch ertrug und bis zum

letzten Augenblicke seine Gemüthsheiterkeit und seinen offenen Sinn für alle edleren

Interessen bewahrte, so waren es doch über zwei lange schwere Jahre, welche denn

endlich doch die sonst zähe innere Gesundheit des noch mit dunkelblondein, vollem

Haupthaare geschmückten Achtundsechzigjährigcn aufreiben mußten.

Über die schmerzvolleletzte Lebenszeit sprach sich noch 14 Jahre später der
Gpmnasial-Direktor A. Dihle in einem Briefe an Gustav's Sohn Ferdinand aus:
Nr. 567.

„Wenn Sie weiterhin so freundlich gewesen sind, meiner alten Beziehungen zu Ihrer Familie

zu gedenken, so darf ich Ihnen wohl bekennen, daß mir das Andenken an Ihren verstorbenen

Vater immer frisch und immer lieb und wcrth ist. Bin ich doch oft genug Zeuge gewesen, um

von anderen Dingen zu schweigen, wie er seine unsäglichen Leiden mit bewnndcrnswcrther Geduld

und Seelcnstärkc und stiller Ergebenheit getragen hat und dabei die wärmste Thcilnahmc für Dinge

und Personen um ihn her bewahrte. Sein Bild steht mir darum lebendig vor der Seele und seine

Züge sind so wenig verblaßt, als lägen zwischen damals und jetzt so viel Wochen als Jahre, lind

zu den schmerzlicheil Tagen seines zuletzt fast erbetenen Sterbens bin ich oft in der Erinnerung

wieder zurückgekehrt: ich fühlte damals lebhaft mit, was ich vor wenigen Iahren selbst habe erleben

müssen, was des Vaters Tod der lieben Familie bedeutet."

Nv. 568. Kstronologische Averstcht über die hauptsächlichsten Hrtsveränderungen
Hnstav's Arsten, u. Kverstein mästrend seiner Witttär-Dienstzeit seit dem
Ansmarsche aus Aiegnitz (1801) vis zu seinem Abgänge vom Megimente.

1801 aus Licgnitz

M.

28. April nach Parzin
Ig. April nach Gros-Kotzen . . , . . 3'/s 29. „ ,, Nlt-Landsbcrg . . . .
17. „ ,, Kosell . . S'/2 30. „ „ Berlin
18. „ ,, Zolling . . 3 13. Mai „ Schömberg
20. „ ,, Amt Schweinitz . . . . 3 23. ,, „ Berlin
21. „ „ Bothendorf . . . 20. Sept. „ Potsdam
22. „ „ Tammendorf . . . . . 3 1802.

24. „ ,, Wildcnhagen . . . . . 2 13. Mai „ Schömberg
23. ,, „ Voosen . . 4 28. „ ,, Berlin

26. ,, „ Ncmntempel . , . . . 3 12. Juni ,, Nordhausen
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M.

8. Aug. nach Mühlhauscn 9
LI. „ „ Erfurt 7

180S.

l. Juni „ Mühlhausen 7
IS. Okt. „ Erfurt 7
10. Dez „ Weimar . . ... 3
11. „ „ Jena 2
IL. „ „ Dienstedt 3
14. „ „ Pößneck 3
15. „ „ Schlcitz LH
16. „ „ Triptis L

Winterquartier.
1806.

9. Febr. „ Hummclshayn .... L
10. „ „ Groß-Schwabhauscn. . . 4>/2
11. „ „ Ober-Weimar L
12. „ „ Erfurt 3
LL. Aug „ Teutleben 4>/s
23. „ „ Niedcr-Wünsch .... 5
24. „ „ Halle L'/z
13. Sept. „ Steuden 2
19. „ „ Barnstedt 1>/s
26. „ „ Klein-Eichstedt .... 1

1. Ott „ Teutleben 3Vs
2. „ „ Klein-Rudcstcdt .... 3
4. „ „ Ballstedt 4
5. „ „ Friedrichsiverd .... 1
6. „ „ Ebenheim Vi
7. „ „ Oster-Beringen .... Vi
9. „ „ Alt-Tietcndorf .... 4Vs

10. „ „ Elchslcben 6
Die Nacht unter dem Gewehr gestanden.
11. Okt ins Lager bei Weimar.... 5
13. „ bei Auerstedt im Bivouac... 4
14. „ Bataille
15. „ nach Erfurt 5
16. „ gefangen
17. „ nach Arnstadt 4
18. „ „ Dresden 19

1807.

6. Juli nach Leipzig .13
7. „ „ Naumburg 7

10. „ „ Halle 5
20. „ „ Lauchstcdt 2
20. „ „ Halle 2

3. Sept. „ Leipzig zurück nach Halle . 10
30. „ „ Dresden 18

1808.

30. Mai nach Königsberg i. Pr. . . . 108
24. Juni am Strand-German .... 5

13. Nov. nach Königsberg 5
11. Dez. „ Braunsberg 9
28. „ „ Graudenz 20^

1809.

28. April nach Königsberg auf Kommando 32Vi
29. Mai „ Graudenz 2l0/i

1811 zum Depot.
31. Juli nach Elbing 14
28. Okt. nach Mühlhausen 3
20. Nov. „ Frauenburg L'/z

1812.

25. März „ Graudenz 1W/i
3. April „ Maricnwerder 4Vi

M.

8. April nachSanskau b. Graudeuz . . 5Vi
12. Mai „ Königsberg 30
26. „ „ Germau u. Kratlau . . . 5Vi
27. „ „ Rothencn am Strand . . 1
16. Juni „ Germau 1
19 „ „ Königsberg 5
20. „ „ Wehlau 7
24. „ „ Gumbinncn 8V-z

8. Juli „ Schirwind 8
4. Aua „ Schillupischkcn Kommando . 9

24. Aug. „ Tilsit 3
28. „ „ Mcmcl 14

1. Nov „ Tclschc russischer Gefangener 12
6. „ „ Mcmel 12

21. Dez. „ Poln. Grottingcn .... 3
22. „ „ Gefangen.

1813.

4. Jan. „ Mitau 41
29. I. 9. Fcb Memcl 36
16. 25. „ Königsberg 28
17. März nach Graudenz 30

7. April „ Berlin 64
11. „ „ Charlottenburg 2

Spandau
29. Mai 14

4. Juni . . . . ' 39
12. „ 15
14. Aug. nach Trebbin 4Vs
22. „ „ Teltow 3
23. „ Schlacht bei Großbeeren

6. Sept. nach Dcnncwitz Schlacht ... 12
9. „ „ Potsdam 9

16. Dez. „ Dresden 24

1814.

12. Jan. nach Töplitz 7
8. Febr. „ Dresden 7

15. >, „ Berlin 24
6. März „ Ostendc zum Rgt. . . . 140
1. Juli „ Ncuß am Rhein .... 30
3. Okt „ Magdeburg 80

11. Pov. „ Dresden 30
11. Dez. „ Grüncberg 21

1815.

3. Aug. nach Posen 30
26. „ „ Berlin 36
30. Nov. „ Dresden 24

1816.

6. März nach Posen 42

1817.

2. Mai nach Horla 72
15 „ „ Noßla 3
24. „ „ Alexisbad 4
18. Juni „ Naumburg 10
23. „ „ Alexisbad 14
27. Juli „ Naumburg 14

1. Aug. „ Querfurt 5
2. „ „ Berlin 30
9. „ „ Danzig 68

12. Sept „ Thorn ins Canton ... 80
1818.

15. April nach Dresden 88
14. Mai >, Horla 30
23. „ „ Naumburg u zurück . . 16
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M, M,

I, Juni nach Heiligenstadt u zurück , . 21 Sepl nach Teltow über Charlottenburg 5
l3. „ „ Sangerhausen . . . . 3 Sept. Tegel und Grunewald ... <Z
24. Juli „ Kerli« 30 1810
l2. Aug. „ Köpnick u. Berlin zur.. . 4 2. März von Berlin nach Horla ... 32

Nr. 569. Taufscheine.

Daß laut des Taufbuchs bei hiesiger Rreuzkirche vom Jahre 1779 Bl. 26s,

8. 1 Herr Wilhelm Freiherr von Ebersteitt genannt von Höring Thür

fürstl. Aachs. Regierungs-Assessor, einen mit seiner Thegemahlin Frau JohannaGleonorn geb. Tentscher erzeuget am sieben und zwanzigsten Februar abends
drei Viertel ans zehn Ahr im Jahre Tausend Sieben Kundert Neun und

Siebenzig gebornen Sohn am acht und zwanzigsten chnsäsm taufen und CarlHeinrich Angnst benennen lasseic; solches wird hiermit aus Verlangen glaub¬
würdig attestirct. 8ign. Dresden, am s3. 8kMmImr s82Z.

I). (Inl (Iiii^tiun 8ellonimicl>.

Aolutu» Äottlicd tu» Gutle,

Airchner an der Rreuzkirche.

Aus dem bei hiesiger evangelischen Hofkirche befindlichen Taufregister Vol. III

MA. 178, 198, 241, 278 et 345 wird hierdurch bezeuget, daß nachbenannte, des

Hoch- und Wohlgebornen Herrn, Herrn Wilhelm Freiherrn von Gbcrsteingenannt von Höring, Churfürstlich Sächsischen Hof- und Justitien-Raths, mit Dero
Gemahlin Frau Johanne Eleonore geborene Tentzschevin erzeugte Kinder i'öiZp.

von dem Herrn Hofprediger ÄI. Raschig getauft worden als
Ernst Albrecht, geboren an dem achtzehnten August Tin Tausend Sieben

Kundert und Achtzig und getauft am zwanzigsten besagten NIonats.Amilie Adelheid, geboren an dem neunten November Tin Tausend
Sieben Hundert Tin und Achtzig und getauft am zwölften besagten NIonats.Moritz Milibald, geboren an dem zwei und zwanzigsten April Tin Tausend
Sieben Kundert Vier und Achtzig und getaust am fünf und zwanzigsten be¬

sagten NIonats.Gvstav Adolph, geboren an dem neunzehntenJanuar Tin Tausend
Sieben Hudert Sechs und Achtzig und getauft am zwei und zwanzigsten besagten
NIonats.

Chorlotte Albertine, geboren an dein achten Januar Tin Tausend Sieben
Hundert Neun und Achtzig und getauft am eisten besagten NIonats.

Zu dessen Versicherung wird solches unter beigedrucktem Kvnigl. Sächsischen evan¬

gelischen Hofkirchen-Jnsiegel der Wahrheit gemäß hiermit attestiret.

Dresden, den 19. 8kpt,br. 1823. üliristopb I4i«nlii(I> .Vinnum,

HD. 8.) I). Oberhofprediger.
Mmstopll Umunck Immiuunck Getiler,

Hofkirchner.

Nr. 570. Totenschein.

Der Königl. Preuß. Nlajor a. D., Rittergutsbesitzer, Ritter des eisernen Rreuzes

2^ Alasse Gustav Adolph Freiherr von Gberstein ist in einem Alter von

67 Iahren 11 NIonaten 18 Tagen am siebenten (7.) Januar ein Tausend acht

Hundert vier und fünfzig sl35^) an der Steinplage hier zu Dual. Jluriun Virgi

in M0nt0 gestorben und am 10. sj. beerdigt. Tr hinterließ die IVitwe und Z majo¬

renne Rinder. Beglaubigt Nordhausen, den si Februar 136^.

(K. 8.) Graeger, Kastor.
Li-5iII eevl. I»e»t

Illariae virx. i» monte
Uordhausen.
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Die Todes-Anzeige steht im Nordhäuser Kreis- und Intelligenz-Blatt Jahrgang

1854, Nr. 5, und lautet:

„Sie haben einen guten Mann begraben, — und uns war er wehr!" Den
7. d. M. endete sanft nach langen unsäglichen Blasenstein- und Hämorrhoidal¬

leiden unser edler, hochherziger Vater Gustav Adolph Freiherr von Gl»erste»N,

Rönigl. preuß. Major a. D., Ritter des eisernen Areuzes 2. Al. und Ritterguts¬

besitzer, 63 Jahre weniger (2 Tage alt.

^ür die ungeheuchelte Theilnahwe, welche von so sehr vielen Seiten unserem
Vater während der letzten Jahre seines schmerzenreichen Lebens sowohl wie in dem

Tode bewiesen worden ist, unseren herzlichsten Dank. Nordhausen, den ((. Ja¬

nuar (35-(. ^ ^ Frlw. v. GbcrS'tein,

Premier-Lieutenant in dem Aönigl. jch-euß. Jngenieur-Torps.

M. U. Adr. r. Glierswin,

zugleich in dem Namen ihrer Mutter und Schwester.

Gustav hinterließ die Witwe: Juliane Bcrnhardine Henriette geb. Stief
(geb. 1. Januar 1304 zu Groß-Leinungen, f 23. Sept. 1875 zu Hasserode bei

Wernigerode am Harz) und drei Kinder:

1. Juliane Gustavine Charlotte, geb. 16. Nov. 1823, bis zu ihrem vollendeten

4. Jahre im elterl. Hause erzogen, wurde dein im Spätherbste 1830 zu längerem

Besuche im Leinungcr Schlosse anwesenden Bruder ihres Vaters, dem Major

Moritz, mit nach dessen damaligem Wohnorte Luckau gegeben, um daselbst eine

sogenannte höhere Töchterschule zu besuchen. Die in Berlin aufgetretene Cholera und

ihr schnelles Umsichgreifen ließen für Charlottens Vater die Vorsicht geboten erscheinen,

die Tochter schon im nächsten Sommer wieder zurückzufordern. Charlottens Unter¬

richt erfolgte nun zunächst durch einen Hauslehrer, bis sie zu Ostern 1332 nach

der nahe gelegenen Stadt Sangerhausen zu dem Konrektor der „Hohen Schule",

Wittholz, in Pension kam. Hier blieb sie bis zu ihrem 11. Jahre. Ins elterliche

Haus zurückgekehrt, genoß sie nun den Unterricht des Ortsgeistlichen Magister

Förster, kam 3. Januar 1836 zu dem Pastor Gräfenhain in Pansfelde und trat

nach ihrer Palmsonntag 1837 erfolgten Konfirmation in das Münzel'sche Töchter-

Pensionat in Nordhausen ein. Darauf wurde das Haus der Tante Emilie

Freiin v. Eberstein zu Dresden vom 1. Okt. 1839 bis Ostern 1841 die Heimath

Charlottens. Bei Hofe durch ihre Tante Friederike geb. v. Wolffersdorsf, Er¬

zieherin der jungen Prinzessinnen, vorgestellt, erhielt sie Einladungen zu den Hof¬

bällen. Ihr einnehmendes, gemüthvolles, anspruchsloses Wesen — ein Abbild

desjenigen ihres Vaters — gewann ihr die Herzen aller Familien, in welche sie

eingeführt wurde. Im Herbste 1840 erhielt sie den 8tägigen Besuch ihres Vaters,

der sie auch im Jahre vorher selbst nach Dresden geleitet hatte. Als am 6. Febr.

1841 der Onkel Franz in Schöncfeld gestorben war, begab sie sich in Begleitung

der Tante Charlotte dorthin zur Beisetzung. Einige Tage vor Charlottens Rück¬

kehr ins Elternhaus war das Salzaer Domizil aufgegeben worden und Nord¬

hausen selbst nun der bleibende Wohnort.

Bei Charlottens schon früh regem wirthschaftlichen Sinne und ihrer Anstellig¬

keit und ihrem praktischen Geschick erwarb sie sich unter der bewährten Leitung der

Mutter bald die Fähigkeit, eine Hauswirthschaft selbständig zu führen, wozu ihr

schon nach IV4 Jahren die Pflicht erwuchs, durch ihre am 23. Januar 1843 zu

Nordhausen erfolgte Verheirathung mit dem bisherigen Gymnasial-Oberlehrer und

nunmehrigen Pfarrer an der Nordhäuser Kirche Laak. Nuriak virA. in monls

(Frauenberge) Heinrich Niemeyer (geb. 18. Mai 1806 zu Groß-Dedcleben,

f 26. Juli 1887 zu Hasserode), dem einzigen Sohne des als Patriot während

Preußens trüber Zeit und als Jugendschriftsteller rühmlichst bekannten Pastors

Christian Niemeyer zu Klein-Dedeleben bei Jerxheim. Letzterer erfreute die
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Hochzeitsgäste »nt nachstehendem, dem „Lieben Brautpaare" gewidmetem Hoch-

zeitliede:
(Mel.: Bekränzt mit Laub u. s. iv.)

Der Frau on-Berg, der Frauen-Berg soll leben! Der Propst saß auch allein in grauen Mauern,
Das ist ein schönes tvort! Ivo nun die Freude blüht.

Die Frauen hoch! die Glück ins Leben weben verschwunden ist das Seufzen und das Iranern,
Bier und an allein Brt! Da man Frau Pröpstin sieht.

Sonst seufzte dort in düstern, öden Zellen Uivat Frau Pröpstin, diese holde Dame!
Der Nonnen bleicher Thor. Des Propsts Glückseligkeit!

Sie durften keinen Freund sich zugesellen, Und vivat Eberstein, der edle Name
verschlossen war das Thor. In alt' und neuer Zeit!

Und vivttnt alle, die hier oben wohnen,
Die Frauenberger all!

Gott möge ihnen treue Liebe lohnen!
Hoch, hoch mit Freudenschall!

In Nordhausen wurden die drei ältesten Söhne Adolf (14. Okt. 1843),

Heinrich (16. Febr. 1845) und Johannes (26. Juli 1848) geboren.

Als in GeHofen, über dessen geistl. Institute der Ebersteinischen Familie

das Patronat zusteht, der Pastor Wollweber 1849 gestorben war und die Kompatrone

von Charlottens Vater dem Pastor Niemeyer die Vokation zu der Gehofener

Stelle ertheilt hatten, siedelte derselbe Ende Januar 1856 dahin über. Hier hatte

nun Charlotte volle Gelegenheit, rhre wirthschaftliche Tüchtigkeit zu bewähren: sie

hatte eine Landwirthschaft von über 300 Magdeburger Morgen zu leiten. In

GeHofen erhielt die Familie durch die Söhne Hermann (f in Wernigerode) und

Georg (geb. 23. Sept. 1851) Zuwachs.

Nach seiner Eineritirung zog Pastor Niemeyer Ende des Jahres 1858 nach

Halle a. S. Durch einen Vetter ließ Niemeycr sich verleiten, dessen halben Antheil

an einer Cichorien-Fabrik in Hasserodc dicht vor dem Thore von Wernigerode a. H.

zu übernehmen, hatte aber keine Ahnung, daß die Geschäftslage derselben eine sehr

prekäre war, sodaß es ihm nur mit Mühe und unter einem sehr großen Opfer

gelang, wieder loszukommen. Nachdem der Pastor darauf von seiner schön gele¬

genen Wohnung in der Fabrik aus erst einige Jahre in der Stadt selbst gewohnt

hatte, kaufte er sich sein noch jetzt von seiner Witwe bewohntes Grundstück in

Hasserode.

Die beiden Tanten Charlottens in Dresden (Emilie und Charlotte) forderten

ihren häufigen Besuch daselbst; besonders in ihrer letzten Lebenszeit fühlte sich Tante

Charlotte in ihrem hohen Alter sehr vereinsamt, sodaß sie ihre Nichte im Jahre 1871

zwei Mal zu sich berief. Charlotte Niemeyer als eingesetzte llniversalerbin hatte

die Last der Nachlaßregulirung. Im Sommer 1875 hatte Lottchen ihre nun betagte

Mutter, welche in GeHofen ihren Wohnsitz hatte, zu sich nach Hasserode geholt;

dieselbe, zwar noch regen Geistes, aber hinfälligen Körpers, beschloß schon Ende

September desselben Jahres ihr Leben.

2. Louis Ferdinand, s. unten.

3. Marix Lebrecht, s. unten.

Mariz Kebrecht Freiherr von Eber stein,

das 3. Kind und der 2. Sohn des Majors Gustav Adolph Freiherrn v. Eberstein,

wurde 27. Sept. 1827 im Schlosse zu Groß - Leinungen geboren. Morizens Mutter,

welche von ihrer frühesten Jugend an von ihrem Pathen, dem ihrem Vater innigst

befreundeten Kriegsrathe Karl v. Ebcrstcin, und dessen Frau geb. v. Steindel zugleich

mit deren Nichte Emilie v. Steindel im Schlosse zu Leinnngen erzogen worden war,

hatte von ihrem Vater dessen rasches Wesen und die ihm eigene Thatkraft, von ihrer

Mutter ein zartbesaitetes Nervensystem geerbt. Sie verband diese von den Eltern er-
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erbten Eigenschaften zu einem im Ganzen harmonischen Zusammenwirken.Wenn nun
auch ihre nervöse Erregbarkeit über alle anderen Funktionen überwiegend war, so
wurde dieselbe doch aber gemäßigt und geregelt von einer für eine Frau ungewöhn¬
lichen Willensstärke.Durch den' im Leinunger Schlosse herrschendenvielseitigen und
anregenden Verkehr, durch die regelmäßigalle 14 Tage daselbst stattfindenden Dilettanten-
Konzerte und oft veranstalteten Kirchenmusikenerhielt ihr offener Sinn früh reichliche
Nahrung. Wegen ihrer geistigen Regsamkeit war sie der allgemeine Liebling der
Ebersteinischen Frauen, vorzugsweise der Frau Gottlob's v. Eberstein auf Menningen
Friederike geb. v. Trotha, sowie ferner der Frau v. Möllendorf und deren Mutter,
mit denen sie später noch oft zusammenkam, wie dies auch mit Onkel Wilhelm's
Frau geb. v. Wolffersdorff der Fall war. So in Ebersteinischen Familientraditionen
aufgewachsen, war MorizensMutter noch in späteren Jahren eine lebendige Familien¬
chronik. — Nachdem sie in ihrem 12. Jahre ein Nervenfieber zuletzt glücklich über¬
standen hatte, stellte sich ein Zustand des sogenannten Hellsehens ein, sodass sie, wie
bestimmt versichert werden kann, drei Todesfälle in der Familie (von ihrem Vater,
von Onkel Ernst in St. Servan und Onkel Franz in Schönefeld) und einen von
einer ihr ganz fremden Frau im Augenblicke des Eintritts des Todes gesehen und
ihren anfangs immer skeptischen Angehörigendann sofort mit Beschreibung aller
hinterher bestätigten und genau geprüften Einzelheiten berichtet hat. Zu diesem mehr
pathologischen Zustande gesellte sich die erstaunlichschnelle Durchschauungkomplizirtcr
Verhältnisseund eine leichte Kombination anscheinend weit aus einauder liegender That-
sachen, welche stets rege in ihr war. Solches Überwiegen der Gehirnfunktion über
die vegetativen Lebensbethätigungen war in ziemlichem Grade auf ihren jüngsten
Sohn Moriz — weil derselbe nach dem Ausspruche eines Anatomenzu früh ge¬
boren — übergegangen und hat seiner geistigen Entwickelunggleichsam den Weg vor¬
gezeichnet.

Den ersten Unterricht erhielt Moriz in Gemeinschaft mit seinein Bruder Ferdinand
zunächst durch Hauslehrer und darauf durch den OrtsgeistlichenMagister Förster in
der Pfarre. Moriz konnte dadurch mit Ferdinand gleichen Schritt halten, daß
Ferdinand nach einem in seinem Kten Jahre überstandenen Nervenfieber nicht nur
hatte von neuem wieder gehen, sondern selbst sprechen lernen müssen. Nicht ganz
8 Jahre alt kam Moriz 14. Sept. 1835 zusammen mit seinen: Bruder nach Pans-
felde auf dem Harze zu dem Pastor Gräfenhain in Pension, 2. April 1837 auf
die Realschule zu Nordhausen, welche er zuerst 3 Jahre lang von dem großen Er-
ziehungs-Jnstitute des an der Schule als Ordinarius der 2. Klasse und als Lehrer
des Französischenund Englischen wirkendenProfessors vr. John, später von: elter¬
lichen Hause aus besuchte (vgl. das Nähere unten bei Ferdinand).

Än der auf Anregung und Betrieb des vormaligen Mathematiküsan: Nord¬
häuser Gymnasium Or. K. Chr. Fr. Fischer 1835 gegründeten Realschule (vgl.
Widmung zu Morizens Schrift „Die Einheit der Welt-Regung") wirkten von Anfang
an sehr tüchtige Lehrer, sodaß in allen Unterrichtsfächern ein gleichmäßiges Fort¬
schreiten erfolgen konnte. Nach 4 Jahren bereits in die oberste Klasse aufgerückt,
hatte Moriz das Glück, daß ihu noch außer den Schulstunden an den Sonnabend-
Nachmittagen in den Wintern 1841/42 und 1842/43 der Direktor Fischer aus eigenen:
Anerbieten in die Elemente der höheren Mathematik einführte und ihn außerdem in
den schönen Nächten des August und September oft bis nach Mitternachtzu sich
beschied zur Betrachtung des Sternhimmels durch einen vorzüglichen großen Frauen-
hofer. Auch durch empfehlende Auswahl von Schulbibliothckbüchernübte der Direktor
auf Moriz direkten Einfluß; und in dieser Beziehung wirkte namentlich das Studiuni
der ihn: in die Hände gegebenen Anthropologie und der kleineren Aufsätze Kant's,
vor allen die Abhandlung:„Idee zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" be¬
stimmend auf seine ganze spätere Lcbensrichtung, dieser zwar eine durch und durch
theoretischeUnterlage, doch aber zugleich unmittelbar ein die weitesten sozialen Gesichts¬
punkte in sich begreifendes Ziel gebend. Von da an erweiterte Moriz seinen
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ursprünglichen Plan, Mathematik und Naturwissenschaft zu studiren, in den,

sich der Wissenschaft überhaupt zu widmen. Dieserhalb trat er, iiu Griechischen

und Lateinischen van dein Gymnasial-Oberlehrer (späteren Gymnasial-Direktor

in Nenstettin und Abgeordneten zu dem Frankfurter Parlamente) vr. Röder

(Schüler des alten Krafft und des jungen Reißig) vorbereitet, von Johanni 1843

an zuerst nur für die griechischen Lektionen, dann mit dem 2. Januar 1844

voll in den Unterricht in der Prima des durch Friedrich August Wolf berühmt

gewordenen Gymnasiums zu Nordhausen ein. Bevor er das selbständige Studium

seiner wissenschaftlichen Laufbahn antreten konnte, machte eine Erkrankung seiner

ursprünglich ausgezeichneten Sehkraft eine Unterbrechung der gelehrten Beschäftigung
und eine Erholung nothwendig. Da am 17. Nov. 1845 die Güter Lcinungeu und

Horla an den Besitzer von Morungen verkauft worden waren und au diese Um¬

änderung in den gemeinschaftlichen Familienangelegenheiten sich die nothwendig gewordene

Regelung vieler einzelner Verhältnisse anschloß, so willfahrte Moriz gern dem Wunsche

des Seniors der Familie, des Obersten Karl v. E. in Naumburg a. S., und

unterstützte diesen bei jener Regelung.

Ende Sept. 1846 begab sich Moriz nach Berlin. Hier au der Universität horte

er bei Schlemm Anatomie (neben einem Privat-Kursus in Sezir-Übungen), bei Johannes

Müller Physiologie, bei Dovc Experiinental-Physik und Meteorologie, bei Mitscherlich

Chemie, ferner bei Stahl Rechtsphilosophie und Verfassungsgeschichte des preußischen

Staates, bei Neander Kirchengeschichte, bei Trendelenburg Geschichte der Philosophie,

vor allem aber mit Eifer bei Jakob Grimm deutsche Grammatik, bei Franz Bopp

und Albrecht Weber Sanskrit, vergleichende Grammatik und indische Literaturgeschichte.

Auf der Orientalisten-Versammlung 1850 wurde er auf Bopp's und seines alten

Freundes, des Portenser Professors Steinhart (des PlatonikerS), Vorschlag als ordent¬

liches Mitglied in die deutsche Morgenländische Gesellschaft aufgenommen,

wobei der ihm durch den alten Zeune persönlich bekannte Alexander v. Humboldt

mitstimmte und unter freundlichem Händedrucke ihn persönlich als solches bewillkommnete.

Die Beschäftigung mit Wilhclm's v. Humboldt sprachwissenschaftlichen Schriften

gaben ihm fünf Jahre darauf Veranlassung, sich eine Zeit lang bei dessen zweiten:

Sohne Hermann in Friedrichseck aufzuhalten.

In: Jahre 1847 hatte auf Ende September Immanuel Hermann Fichte eine

Versammlung deutscher Philosophen nach Gotha ausgeschrieben. Auf dieser erschien

Moriz mit einer Abhandlung: „Aufforderung zu Gründung eines freien Vereines

für das gesellige Schaffen des Wissens." Die Theilnehiuer der Versammlung, unter

welchen sich auch der bekannte ehemalige württembergische Bundestagsgesandte Minister

Frhr. v. Wangeuheim befand, wurden von den: Minister Frhrn. v. Stein zu einer

Abendgesellschaft, von dem Herzog Ernst von Koburg zur Tafel gezogen. Iii: folgen¬

den Jahre Ende August nahm Moriz Theil an dem „Kongresse zur Gründung einer

freien deutschen Akademie" zu Frankfurt a. M.; auf dieser Versammlung machte er

nicht nur die persönliche Bekanntschaft von dem Mathematiker Adolf Peters, Gottfried

Kinkel, Ludwig Feuerbach, F. Bischer, H. Hettner, K. Grün, dem alten

Gymnasial-Direktor Fr. Kapp (Moriz Eurviävö kannte er schon von Gotha her), und

war, so oft es anging, in der Paulskirche, sondern er ließ die Gelegenheit auch nicht

unbenutzt, Arthur Schopenhauer aufzusuchen, mit welchen: er dann bis an dessen

Ende in freundlichen: Konnex blieb.

Schon 1844 hatte Moriz begonnen, seine au: 28. Aug. 1342 koncipirte Welt-

auffassuug systematisch zu begründen, und alle von da an betriebenen Studien waren

ihm Mittel zu diesen: Zwecke. In: Winterquartale Januar bis März 1847 war der

erste Entwurf zun: Abschlüsse gediehen, sodaß er denselben unter dem Titel: „Das

Wissen und die Wissen-Schaft" den: Professor Hermann Ulrici in Halle persönlich

für dessen und Fichte's Zeitschrift überbrachte; dieselbe lag aber damals fast in den

letzten Zügen, Ulrici war sehr cntinuthigt und glaubte kaum ein neues Heft erscheinen

lassen zu können. Als dann das Jahr darauf in Frankfurt die Herausgabe der
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„Jahrbücher der freien deutschen Akademie" beschlassen worden war, ging die Ab¬
handlung an Prof. Noack in Gießen, der die Redaktion usurpirte, um zunächst seine
alten Reste aus der eingegangenen philosophischen Zeitschrift zu verwerthen; da nun
mit dem 2. Hefte das Erscheinen wieder ein Ende hatte, vermitteltedann mehrere
Jahre darauf Moriz Esnidrö (der im April 1851 Moriz in Berlin besucht und ihm
daselbst die interessante Bekanntschaft des ebenfalls gerade in Berlin anwesenden
Tragvdiendichters Friedrich Hebbel vermittelt hatte) die Rücksendung des Manuskripts
unter Beischlnß eines Briefes ä. ä. Gießen, 21. Juni 1851, in welchem es heißt:

„Es ist mir ein erfreulicher Gedanke, daß Sie so eifrig Batnrstndien treiben, die Brücke
zwischen der idealistischen Philosophie und der Empirie muß doch jetzt geschlagen werden, und das
geht nur, wenn von den zwei Pfeilern aus die Bauleute die Gewölbe einander zuneigen."

Em zweites Exemplar von Manzens erstem Entwürfe seines Systems hatte 1850
der Professor Steinhart von Berlin mit nach Psorta genommen. In einem aus¬
führlichen Briefe schrieb ihm Steinhart u. a. Folgendes:

„Ihr Merk hat mich in einem hohen Grade gefesselt und erfreut: ich erkenne in demselben
jenes von Parmcnides dein jungen Sokrates so dringend empfohlene Streben nach der reinen,
unverfälschten Wahrheit, das sich nicht mit Phrasen und hohlen Meinungen abfindet, sondern in
das wesentliche Sein der Sache einzudringen sucht. Nur ans den reinen Höhen einer solchen
Spekulation entspringen die Vnellen, die dereinst das dürre Land bewässern und zu grünen Auen
nmschaffen können: "»d unser politisch, religiös und philosophisch ausgedörrtes, vergeblich nach
frischem Masser lechzendes deutsches Vaterland bedarf dringend solcher Erquickung ans dein Borne
des sich selbst wissenden und erkennenden Geistes. Ihre Erörterung geht den festen und lückenlosen
Gang des platonischen Parmenidcs, an den sie mich vielfach erinnerte, der Fichtcschen Wissenschaft-
lehre'und der Uegelschen Logik, und schwerlich dürfte ihr in dem sich freilich immer mehr verengen-
den Kreise der Jünger echter Wissenschaft freudiger Anklang und Beistimmung versagt bleiben:
sie wird sich ihre Bahn brechen und für viele eine Anregung zu nochmaliger tieferer Erwägung
uralter Probleme werden. Ich glaube, daß Sie mit der Aufstellung Ihres sich selbst als Seien¬
des habenden und wissenden Ich, als höchster, voraussetznngsloser Einheit, als des ewigen,
frei sich selbst bestimmenden Grundes und Zweckes alles Wissens, der platonischen höchsten Einheit
ganz nahe gekommen sind, ohne doch in die ncnplatonische Spaltung und Degradation des gött¬
lichen Wesens zu verfallen; Sie haben gegen Hegel die lebendige, nicht in den Unterschied ein¬
gehende, sondern ihr ewiges unerkanntes Wesen über dem Unterschiede behauptende Einheit zu
retten gesucht, ohne deshalb mit Schölling in das alberne Märchen von einem blinden, unvor¬
denklichen Sein des Einen zu verfallen; auch daß Sic nicht alles mit Schopenhauer in dem
bewußtlosen Willen aufgehen lassen, sondern, wie sich gebührt, das Wissen als den ursprünglichsten
und reinsten Akt des Ich setzen, ist ein vielversprechender Ansang eines neuen Lebens, das Sie
gewiß, da Sie es zugleich nicht verschmähen, in die Geheimnisse der vergleichenden Sprachforschung
einzudringen und in der Sprache selbst die ursprüngliche Philosophie aufzusuchen, statt sich mit
anderen, — und nicht gerade den schlechtesten — Philosophen in abenteuernden Etymologien zu
ergehen, in der Philosophie entzünden und mit einem neuen, frischen Geiste durchdringen Helsen
werden. Mit Ihren Grundprinzipien bin ich durchaus einverstanden. Leider muß ich — da mein
Mitplatoniker, der alternde und jetzt, seitdem er emcritirt ist, doppelt ungeduldige Müller unbarni-
herzig zum unaufhaltsamen Fortschritt in nnserm gemeinschaftlichen Wer'ke drängt — für jetzt ans
eine gründliche Besprechung Ihrer vortrefflichen und Bahn zu Beuern brechenden Arbeit für dies-
mal verzichten, werde indessen, sowie sie im Drucke erschienen ist, dies nachzuholen bemüht sein.

Mein Plato ist seit Weihnachten im zweiten Bande gedruckt; der dritte wird, so Gott
will, zu Michaelis folgen, er enthält die vier dialektischen Dialoge, Theätct, Parmcnides, Sophist,
Staatsmann.

Erhalten Sie mir, verehrter Freund, Ihr mir so schätzbares Wohlwollen; wollen Sie einmal
von Ihrer Arbeit ausruhen, so kommen Sie ans einige Zeit zu unserer stillen Pforte, ich werde
mit Ihnen glückliche Tage verleben, da Sie nur bei ihrem reinen und schönen Wahrheitsstreben,
ein lieber und hochverehrter Genosse und Freund geworden sind.

Die Philosophenznsaminenknnft in Kösen wünsche auch ich in diesem Jahre nicht, da der
Tod aller unserer Hoffnungen und der schmachvolle Untergang (oder Winterschlaf?) unseres deutschen
und preußischen Vaterlandes kein fröhliches Gesellschaftsleben gestattet; M52 bringt vielleicht einen
Umschwung. Mit wahrer Hochachtung verbleibe ich Ihr treu ergebener C» Steinhart.

Psorta, t6. Mai löst-

Zu der Drucklegung von Manzens Schrift kam es nun vor der Hand nicht.
Manzens Vater war im Sommer 1851 bedenklich erkrankt. Und als diese Erkrankung
in schweres Siechthum übergegangen war, hatte Moriz dein Vater Tag und Nacht bei¬
zustehen. Nach des Vaters Tode war er nicht sofort in der Verfassung, seine wissen¬
schaftliche Beschäftigungwieder aufnehmen zu können. Nachdem er sich eine Zeit lang
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in Bad Kösen und in der Kaltwasserheilanstalt Elgersburg aufgehalten und in dieser
Zeit mit dem ihm seit 1853 persönlich befreundeten Emil Palleske und dessen Ge¬
mahlin die Wartburg und den nordwestlichen Theil des Thüringer Waldes besucht
hatte, zog er Ende September 1854 nach Tempelhof bei Berlin.

Im Sommer des folgenden Jahres gewann er bei Gelegenheit persönlicher An¬
wesenheit in GeHofen einen Einblick in die dortigen, der Regelung dringend bedürftigen
lokalen Zustände und hielt in Anbetracht dessen, daß Vetter Ernst auf sein fern ab¬
liegendes, neuerwvrbenes Gut Buhla bei Sollstedt übergesiedelt war und die Führung
der Familiengeschäfte niederzulegen wünschte, es für im Familieninteresse geboten, seinen
Wohnsitz nach GeHofen zu verlegen, damit zugleich dem Wunsche des Onkels Karl
nachkommend, der schon früher gewünscht hatte, daß jener die gemeinsamen Angelegen¬
heiten in die Hand nehmen möchte.

Hier in GeHofen half er die nach geschehener, seine Zustimmung bezweckender
Anfrage eines maßgebenden Gemeindemitgliedes durch diesen beantragte Gemeinheits-
theiluug unter der umsichtigen Leitung des späteren Regierungsrathes Stephan
durchzuführen. Zu gleicher Zeit kam die große Melioration des untern Unstrut-
thales von Bretleben bis Nebra auf Grund des Projektes des Regierungs- und
Bauraths Wurffbain zur Ausführung. Moriz wurde in den Vorstand gewählt und
Wurffbain nutzte seine eifrige Hingabe an die Sache und seine thätige Mithülfe voll
aus; zu öfteren Malen übertrug der königliche Kommissar seine Vollmacht auf Moriz
behufs Abhaltung von Terminen zur Verhandlung mit verschiedenen Gemeinden. Der
Name „Frhr. v. Eberstein" ist, in Erz gegossen, an den Gedenktafeln der großen
Grund-Entlastungs-Schleuse am Ausflüsse des Fluth-Entlastungs-Kanals aus der Ünstrut
unterhalb Bretleben zu lesen.

Während dieser Zeit verursachte Morizen viel Arbeit die Regelung der wüsten
kommunalen Verhältnisse, zu welcher ihn der Kreislandrath mit den Worten antrieb:
„Sie müssen sich aber darauf gefaßt machen, in ein Wespennest zu stechen!" Durch die
thatkräftige, initiative Unterstützung des weitsichtigen Regierungspräsidenten v. Wedelt,
sowie durch Beirath seitens des ihm befreundeten tüchtigsten preußischen Landraths des
Nachbarkreises Eckardsberga und Vorsitzenden der thüringischen Ritterschaft v. Münch¬
hausen wurden indessen durchgreifende, die Abstellung der Übelstände bewirkende Maß¬
regeln getroffen.

Da der Neubau der uralten, lange vor 1309 erbauten Kirche zu GeHofen
bereits im vorigen Jahrhundert ventilirt worden war, und da die geistlichen Behörden
die Angelegenheit nicht länger mehr hinzögern lassen wollten, so reichte Moriz im I.
1857 der k. Negierung in Merseburg einen Entwurf zu einer in rein gothischcm Style
massiv in Nebraer Sandstein zu erbauenden Kirche ein. Diesen schönen, später in den
Jahren 1866 bis 1868 zur wirklichen, dem ganzen Unstrutthale zur Zierde gereichenden
Ausführung gekommenen Entwurf war er so glücklich durch die innige Freundschaft zu
erlangen, welche ihn mit dem Architekten Sr. Majestät des Königs Geh. Ober-Baurath
Stiller verband. Aber nicht etwa erbat er sich solchen von dem berühmtesten Kirchen¬
baumeister des Jahrhunderts, sondern Stiller erbot sich aus freien Stücken und in
zuvorkommendster Weise zur Anfertigung, nahm es sogar übel, daß Moriz bereits mit
dein später durch seine mit Ende in Berlin ausgeführten Bauten bekannt gewordenen
damaligen Bauführer Böckmanu in Unterhandlung getreten und denselben dazu ge¬
wonnen hatte. Stiller beauftragte zunächst den damals für ihn die Restauration des
Portals der Schulpforta leitenden Bauführer Ende mit den Vorarbeiten der Aufnahme
der alten Kirche und des Situntionsplanes. Da indessen Ende infolge einer Mahnung
der Akademie, mir ein als Preis gewonnenes Reisestipendium nicht verfallen zu lassen,
nach Italien reisen mußte, so beauftragte mit jenen Vorarbeiten Stüter nunmehr den
jetzigen Ober-Hofbaurath Persius (den Vollender der Burg Hohenzollern), der dann
auch spater im I. 1858 den Anschlag fertigte. Nach dem am l. Febr. 1859 be¬
gonnenen Abbruche der alten Kirche, Aushebung der Überreste mehrerer Ebersteinischer
Vorfahren (Philipp's, des ersten Erwerbers von GeHofen, des Feldmarschalls Ernst
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Albrecht und seiner Gemahlin, des Domherrn Anton Albrecht n. a.) aus den unter
dein Mittelgangeder Kirche bzw. in einein besonderen Angebäude gelegenen Grab¬
gewölben und nach Einebnung des die Kirche umgebenden alten Begräbnisplatzes er¬
baute Moriz zunächst eine Jnterimskirche und brachte in dieser nicht nur das schöne
von Anton Albrecht v. Eberstein und seiner Gemahlin geb. v. Rössing gestiftete,
leider aber in Noccoccostyl reich ausgeführtegroße und 55 Fuß hohe Altarstück und
die alten Denkmäler unter, sondern versah dieselbe auch wieder mit einer aus der
alten vandalenhaft zerstückelt gewesenen großen Orgel durch etilen geschickten Orgelbauer
hergestelltenkleineren, aber für den Zweck ausreichendenOrgel. Vierzehn Tage vor
Ostern konnte bereits in dieser Jnterimskirche Gottesdienst abgehalten und zum Palm¬
sonntag die Konfirmation vorgenommenwerden, nachdem erst am 2. März mit dein
Abbruche der Kirche begonnen worden war.

Im Jahre 1861 wurde Moriz seitens der Regierung als Mitglied in die
Kommission des Kreises Sangerhausen für Veranlagung der Grundsteuer berufen.
Hierdurch war er mehre Jahre anhaltend beschäftigt; nachdem er, außer dem Ver¬
anlagungs-Kommissar,späterem Negierungsrath Stephan, zusammen mit dem Grafen
v. Kalckreuth auf Haackpfiffel die die Ergebnisse der Einschätzung enthaltenden
Mutterrollen vollzogen hatte, wartete er den letzten Termin in dieser Sache am
11. Juli 1866 ab.

Uligeachtet der vielen körperlichen Bewegung, welche eine derartige Beschäftigung
mit sich brachte, und ungeachtet des fast ununterbrochenenAufenthalts in freier ge¬
sunder Luft, Sommer und Winter, hatte Moriz denn doch seinem Körper zu viel zu-
gemuthet. Vom Jahre 1866 an stellte sich ein hochgradigesReflex-Asthma bei ihm
ein, das ihn Jahre lang bis in die letzte Zeit oft zu allem unfähig machte. Trotz
diesem Leiden hat er seine wirthschaftlichen und sozialen Bestrebungen nicht gänzlich
vernachlässigt.

Wie schon oben angedeutet worden, hatte Moriz vom Jahre 1847 an ver¬
schiedenen Kongressen, theils zu rein wissenschaftlichen, theils zu technischen und zu
sozialen Zwecken beigewohnt. Nachdem er schon in Gemeinschaft mit dem von der
sozialen Wichtigkeitder Wohnungsfrageerfüllten Professor V. A. Huber, mit dein
Präsidenten A. Lette, dem Landbaumeister Hofmann, Geh. Ober-Baurath Stüter
und Major späterem Obersten v. Greifenbergmehrere Jahre bis zum I. 1852 für
das Gedeihen der Berliner gemeinnützigen Baugesellschaft thätig gewesen war, nahm
er von der Gründung des volkswirthschaftlichen Kongresses im I. 1858 all während
des ersten Jahrzehnts theil an den Bestrebungen desselben; aber schon auf dem
3. Kongresse zu Köln gab er Andeutung seiner von der bisher im Schwange gehenden
Richtung und den Prinzipien der Volkswirthschaft, namentlich von der als unfehlbar
und unantastbar sich hinstellenden Manchestertheoriewesentlich abweichenden Auffassung.
Gegenüber dem Mode gewordenen Kokettiren mit „naturwissenschaftlicherMethode"
fußte seine eigene volkswirthschaftliche Anschauung auf wirklich naturwissenschaftlicher
Unterlage, nämlich auf der Physiologie und Chemie der Ernährung, gemäß den mittels
des großen von König Max II. von Bayern geschenkten Respirations-Apparatesdurch
Bischof und Voit erreichten Resultaten über normale Ernährung. In einer 1869 ge¬
druckten Broschüre: „Die Brodfrage: eine öffentliche Angelegenheit" spricht er sich in
dieser Beziehung folgendermaßenaus (S. 14 f.):

„Die Volkswirthschafts-Wissenschaft, welche sich zur Klarheit über das Ziel aller wirthschaftlichen
Bedürfnis-Befriedigung emporgearbeitet hat und dadurch allein im stände ist, dem Wirthschaftsleben
selbst, dem privaten sowohl wie dem staatlichen, die feste und unverrückbare Richtung auf das Ziel der
Erzeugung von Gütern der Nothdurft und des Ideals zu geben, — sie begnügt sich nicht mit der
bloßen Hinweisung auf die wirthschaftwidrigen Faktoren, welche das Darben der untersten Volksklassen,
das Massenelend verschulden, auch nicht damit, daß sie den wirklichen Kulturfortschritt, die volkswirth¬
schaftliche Entwickclung zu dem Ziele des leiblichen und geistigen Gedeihens des ganzen Menschen
nicht als eine einseitige Wohlthat für Auserwähltc in Anspruch nimmt, indem sie im Gegentheile ver¬
langt, daß dieser Fortschritt allen wenigstens die Möglichkeit der Thcilhaftwerdung jenes Gedeihens
offen läßt in dem Maße, als sie aus eigener Kraft Bedingungen erfüllen, denen kein physisches und
kein anthropologisches Hindernis entgegensteht. — Ganz ohne Umschweif vielmehr steuert die über sich
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selbst und über die tzcogrnpl?isch-physikcilischcii, physiologischen, geschichtlichen und wirthschnftlichcn Be¬
dingungen dcS menschlichen und mcnschhcitlichen Lebens orientirte Lebensweisheit ans den Kernpunkt
alles wirthschaftlichen Lebens: ans daS Mas und Wie des Verbrauchs hin! Wohl ist ein ge¬
wisses Miniinal-Masz des Verbrauchs zur Befriedigung des leiblichen und persönlichen Bedürfnisses eine
wirthschaftlichc Nothwendigkeit (!t8 Gramm Eiweiß, 5g Gr. Fett u, 5M Gr. Kohlehydrate täglich);
aber cS ist für den wirthschaftlichen Fortschritt durchaus nicht gleichgültig, wie und was ver¬
braucht, ivas daher und wie auch produzirt wird, denn nach diesem Was und Wie regulirt sich
der zur Erweiterung und Verbesserung der ProduktionS-Mittcl dienende M'erlchuli der Erzeugung
über den Verbrauch, als welcher Uberschuß in den Stand setzt, die Güter-Erzeugung volkS-
wirthschaftlich einzurichten, die Arbeit volkSwirthschaftlich zu organisireu, als welcher Über¬
schuß auch somit durch Kapital-Ansammlung den Haupthebel zur Förderung der materiellen
und — sittlich-intellektuellen Volkslngc, der Uolksgesnndheit bildet!

Als Kriterium für dies Was und Wie des Verbrauchs gilt ihr nun nicht die abstruse
und überall mit sich selbst in Konflikt gcrathendc alte Finauztheoric, nach welcher es unter allen
Umstanden auf möglichste Steigerung der Produktion und vorzugsweise solcher Produktionen,
die viel Arbeit und viel Kapital beschäftigen, abgesehen ist, wohingegen doch ,jede Ersparnis
an Produktions-Kosten auch eine entsprechende Ersparnis an der Ausgabe der Verbraucher be¬
dingt'; — vielmehr gilt ihr eben und kann ihr nur gelten als das alleinige Kriterium
hierfür: die Mijsrttschuft der Kel>cnsl>et>ittguugr» und speziell die Wissenschaft der Gr-
ttiilirnng, in welcher allein die zur Produktion der Nahrungs-Mittel nöthige technische und gewerbliche
Fertigkeit ihren Ausgangspunkt, ihre Stütze und ihre Richtschnur finden kann!"

Als Moriz nun sah, daß der volkswirthschaftliche Kongreß, bei dessen un¬

bestreitbareil Verdiensten für einzelne technische Fragen, mehr und mehr der einseitigeil

Richtung verfiel und keine andere neben der seinigen gelteil lassen wollte; enthielt,

wie sein verehrter Freund N. D. Wichinann in Hamburg auch, er sich von Ende der

6V er Jahre an der weiteren Betheiligung. Auch drängte es ihn, seine sein wissen¬

schaftliches System darstellende Arbeit behufs der durch die vieljährige praktische Be¬

schäftigung zurückgestellten Drucklegung durch nochmalige Überarbeitung fertig zu stellen.

Zu diesem Zwecke begab er sich nach Leipzig und ließ daselbst den ersten Theil seines

Werkes drucken; „Die Erkenntnis und die Sprache. Deren Keim, Wurzel und

Trieb, Wachsthum, Aufball und Gestaltung in innigster An- lind Einfügung, in

wcsenhaft verwachsener und in gleichem Fuße des Werdens mitwachsender An- und

Einbauung an lind in die Welt-Regung." In diesem Entwürfe zu einer Metaphysiologie

des menschlichen Gehirnes wird durch Analysis der Wirklichkeit uud EpigenesiS des

Auffasseils die Einheit der Welt-Auffassung und der Welt-Gestaltung, die Einheit der

Wissenschaft sowohl wie die Einheit und Solidarität aller Lebensrichtungen begründet

in der Grundvoraussetzung des zweitlos-Einen ewigen (unerregten) Ur-Regen. Im

Gange der zu diesem Resultate führenden stufenweisen Entwickelung, welche den „Leib"

als das Koordinaten-System der gesamten Beziehungen zu der Wirklichkeit und als

das Maß aller Dinge, und den organischen Auf- uud Ausbau desselben in dein Be¬

wußtsein des erwachseneil Menschen aus dem primäreil, das Ur-Maß enthaltenden und

die Grundgliederung vorbildlich ausmachenden Koordinaten-Systeme der Sinne (Er¬

regungen der Gehirm-Nervenzelleil an den Wurzeln der Sinnes-Nerven) erkennen läßt,

werden im Zusammenhange hiermit und im Anschlüsse Hiernil die Elemente der physio¬

logischen und mctaphysiologischen Mathematik, der (pythagorischen) Arithmetik und

Dynamik abgeleitet. Diese Entwickelung leitet zugleich zu der Verklärung des sensua-

listischen (empirischen) Realismus des ungesichteten, vorwissenschaftlichen Bewußtseins

durch Erkenntnis des lediglich Intensiven alles seines Inhalts, sodnß die sichere

Brücke zwischen ihm und der Metaphysiologie des wahrhaft reellen AuffassenS; die

physiologisch-empirische Mnnm -Form der Betrachtung des Intensiven, zwar nur

als ein Schema und als eine Allegorie — aber doch als zweckmäßigstes Ver-

sinnlichungs-Mittel unangetastet bleibt, vielmehr in dein praktischen Gebrauchswerthe

bekräftigt wird.

Aus Anlaß der Enthüllung von den Marmordenkmälern der Gebrüder Wilhelm

und Alexander v. Humboldt in dem Vorgarten der Berliner Universität schrieb

Moriz zu dem nächstfolgenden Geburtstage Alexander's (14. Sept. 1883) einen kleinen

Aufsatz für die Cottn'sche „Allgemeine Zeitung" und ließ dann denselben mit einer

Darstellimg von Alexander's m Humboldt Betrachtung aller Gebilde und Kräfte der
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Welt als eines durch innere Regung belebten Natur-Ganzen drucken und unter dein
Titel: „Der Pulsschlag des Weltalls: Seine die Einheit der Welt-Regungin
den Welt-Erscheinungenund in der Welt-Geschichte offenbarende, autographische Kurven¬
zeichnung in dem Rahmen der von Alexander v. Humboldt in seinem .Kosmos' ge¬
zogenen "Koordinaten." Als zugleich praktisch zu verwerthendeSErgebnis festigt diese
Überschau über die Welt-Erscheinungenund deren inneren geistigen Gehalt die Uber¬
zeugung, daß, wie von je vorzugsweise geistige Angelegenheiten die Schicksale der
Menschheit bewegt haben, so jene hinfort dieselben immer ausschließlicherbewegen
werden! Zum Schlüsse heißt es:

„Maßgebend greift die Naturwissenschaft in das industrielle und das ganze Ver¬
kehrslebenein; hat sie nun aber erst einmal in dem Gebiete des geistigen Lebens der
Menschheit ihre Herrschaft zur Geltung gebracht, ist die Erkenntnis der Welt-Einheit
das leitende Prinzip geworden: — dann ist die Welt uns nichts Fremdes; sie ist
vielmehr nnseve Welt, der wir nicht (wie die sklavisch sich accomodirendeTrägheit
und Gedankenfaulheitder bloßen Routine und Dressur) lediglich .Rechnungzu tragen'
haben, in die wir vielmehr und das nicht aus individuellemBelieben und zu individuellein
Vergnügen, sondern — mit dem Einsätze unserer ganzen Persönlichkeitthatkräftig ein¬
zugreifen und, in harmonischem Vereine mit den uns umfassendenhistorischen Genossen¬
schaften und Verbänden, sie zu gestalten die unbedingte Verpflichtunghaben gemäß der
Einheit der Welt-Regung!"

Im August 1848 hatte, wie schon erwähnt, Moriz auch dem Kongresse zur
Gründung einer freien deutschen Akademie in Frankfurt a. M. beigewohnt. Hierselbst
hatte er Gottfried Kinkel, der damals noch Professor in Bonn war, kennen gelernt
und mit demselben nähere Bekanntschaftangeknüpft infolge der Schilderungen zweier
Schulfreunde über deren persönliche Beziehungen zu Kinkel, ihrem . Lehrer während
ihrer Bonner Studienzeit. Erst im Jahre 1876 fand wieder ein Zusammentreffen
mit Kinkel statt bei Gelegenheit des Kongressesfür Feuerbestattung in Dresden. Hieran
knüpfte sich dann zwei Jahre darauf die ins Werk gesetzte erste Aufführung von
Kinkel's Tragödie „Nimrod" in Leipzig, welcher der Dichter selbst anwohnte. Eine
weitere Folge hiervon wieder war für Moriz die Erneuerung der schon im Jahre zuvor
durch den ihm seit langer Zeit befreundetenEmil PalleSke vermittelten Bekanntschast
mit der Freundin seiner Tochter. Dieselbe, Fräulein Elise Keetsrljiner, die älteste
Tochter des Landschafts-und Thiermalcrsfür zoologische Zwecke Rob. Kretschmer,
welcher nebst dem Fürsten v. Hohenlohe-Langenburg und Prinzen v. Leiningen,
Gerstäcker und Brehm den Herzog und die Herzogin von Koburg auf der Reise nach
Ostafrika begleitet hatte, wurde dann zwei Jahre später Manzens Frau. Moriz
starb am 12. Febr. 1838 früh 9 Uhr zu Berlin nach langem, in letzter Zeit sehr
schmerzhaftem Leiden.
Dessen Sohn: Avnvlf, geb. 23. Mai 1883 zu Berlin.

Louis Ferdinand Freiherr von Oberstem,
Kömgl. preu.sB. JugeittmnUnuptMiMN n. D.»

wurde am 16. Januar 1826 früh 3 Uhr als der älteste Sohn des k. pr. Majors a. D.
Gustav Adolph Freiherrn v. Eberstein und der Juliane Bernhardine Henriette
geb. Stief auf dem Schlosse zu Groß-Leinungen geboren. Den ersten Unterricht
erhielt er in Gemeinschaft mit seinem Bruder Moriz und zeitweise auch mit der
SchwesterCharlotte im elterlichen Hause von zwei Kandidaten der Theologie Namens
Riesche! und Zinke und durch den tüchtigen OrtSschullehrerNamens Kindervater
bis zum 7. bzw. 6. Jahre, von welcher Zeit an sie volle Schule in der Pfarre bei
dem OrtsgeistlichenMagister Förster, einem guten und auch unterrichteten Manne,
hatten. Letzterer war der Schwiegersohn des damals in Köthen wohnenden und auf
der Höhe seines Ruhmes stehenden Urhebers der Homöopathie vr. Hahnemann,der



auch einmal den einst am Keuchhusten erkrankten Kindern des Majors v. Eberstein

seine Mittel dagegen durch die Frau Magistern zukommen liest.

Am 14. Sept. 1835 (9'/z bzw. 8 Jahr alt) kamen Ferdinand und Moriz

in die Pfarre zu Pansfelde (von Bürger in seiner Ballade Taubenhcim genannt)

unfern der Burg Falkenstein auf dem Harze in Pension zu dein auf der Schulpforta

gebildeten Pastor Gräfenhain, dessen Frau eine Tochter des Majors v. Stcindel in

Oldisleben und eine Nichte der Kriegsräthin von Eberstein war. Von diesem Pastor

(zugleich Burgkaplan vom Falkenstein), einein aufgeweckten Geistlichen von männlicher

Persönlichkeit und praktischer Rührigkeit, erhielten beide Brüder und später auch ihre

Schwester Charlotte iVz Jahr lang ferneren Unterricht, und zwar mit so gutein Er¬

folge, dast erstere vom 2. April 1837 an die Realschule zu Nordhausen (jetziges

Real-Gymnasinm) besuchen konnten. Sie kamen zu diesem Zwecke in das auf eng¬

lischem Fust nach dem Muster von Eulon eingerichtete Erziehungs - Institut des Real-

schul-Oberlchrers Prof. Ilr. John, unter dessen Obhut sich bereits die Vettern Moritz,

Gustav Ferdinand und Rudolf, Söhne des seit 1832 auch in Leinungen wohnenden

Onkels Major Moritz, schon ein Jahr lang befanden, jedoch bereits nach einem halben

Jahre ausschieden und zu dein Gymnasiallehrer Or. Röder in Pension kamen. Von

dieser Anstalt aus besuchten sie die Realschule bis Ostern 1840 und von da an von

dein elterlichen Hause aus. Die Eltern hatten nämlich ihren Wohnsitz von Grost-

Leinungen bereits zu Johanni 1838 nach dem etwa ^ Stunde von Nordhausen ent¬

fernt gelegenen Salza (auf das mit grostem Blumen-und Nutzgarten, englischem Parke

und einer unmittelbar an dem Herrenhause gelegenen, von breitem Wassergraben in

Ouadratform umgebenen Insel versehene Götting'sche Gut) verlegt, zogen aber Ostern
1841 nach der Stadt Nordhausen selbst.

In Salza bot die Nähe des eine grosse Ausbeute an den verschiedensten Pflnnzen-

arten gewährenden Konsteins (eines reich bewaldeten Gipszugs) anregende Gelegenheit

zu botanischen Exkursionen und zur Sammlung des Gefundenen in einem Herbarium,

zu dessen systematischer Anordnung unter Bestimmung der einzelnen Pflanzen der be¬

rühmte Mikroskopiker und Algolog Prof. Or. Kützing bereitwilligst hülfreiche Hand

bot. Andererseits forderte der schöne Garten zu praktischer Gärtnerei auf, sodass be¬

sonders die Kakteenzucht eifrig gepflegt wurde.

In dem genannten, auf der höchsten Höhe der alten Königsstadt Nordhausen

gesund und schön gelegenen und von der uralten Befestigungsmauer umgebenen Institute

des vr. John, der sogenannten Bellevüe, hatten beide Brüder Gelegenheit, täglich mit

Engländern und später auch mit einem Franzosen umzugehen, und erhielten ausser dem

Schulunterrichte im Englischen mit nur noch zwei anderen Zöglingen auch noch Unter¬

richt in dieser Sprache von Frau Doktor John, einer geborenen Engländerin von vor¬

züglichein Charakter und einnehmendein Wesen, welche dies aus eigenein Antriebe und

besonderer Gefälligkeit unternahm.

In seinem Institute liest der von soldatischem Wesen erfüllte I)r. John an jedem

Mittwoch und Sonnabend Nachmittag von dem Feldwebel der damals in Nordhausen

stehenden 4. Jäger-Abtheilung Namens Josioncck Exerzier-Unterricht ertheilen; er selbst

gab Unterricht im Turnen. Im Winter erhielten die John'schen Zöglinge in Gemeinschaft

mit den jungen Mädchen des Münzel'schen Instituts, in welchem sich auch eine Zeit lang

die obenerwähnte Charlotte, Schwester von Ferdinand und Moriz, befand, Tanzunterricht.

Die Mitglieder der Familie Eberstein haben sich von jeher dem Kriegerstande ge¬

widmet, auch jetzt noch gehören dieselben fast ohne Ausnahme demselben an. Es er¬

wachte auch in Ferdinand schon früh die Lust, die militärische Laufbahn einzuschlagen,

und da er sich mit besonderer Vorliebe der Mathematik und den Naturwissenschaften

gewidmet hatt, so fastte er den Entschluß, in das k. pr. Ingenieur-Corps einzutreten.

Der jetzige kaiserl. türkische General-Lieutenant Bluhm Pascha, damals Einjährig-

Freiwilliger bei der dritten Pionier-Abtheilung zu Magdeburg, der Ferdinand durch

einen John'schen Jnstitutsgenossen bekannt wurde (und den letzterer nach einer Zwischenzeit

von 37 Jahren im Sept. 1833 die Freude hatte, in Charlottenburg als türkischen
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Todleben fwie er in einer militärischen Schrift eines SchweizeroffizicrS genannt wirdj

wieder zu begrüßen), gab bereitwilligst Auskunst über die behufs Eintritts in das Corps

zu thuenden Schritte.

Diesem gemäß ging nun Ferdinand zu Michaeli 1842 aus der I. Klasse der

Realschule zu Nordhausen ab, um in unmittelbarer Rücksichtnahme auf seinen erwählten

Beruf seine Studien zunächst im elterlichen Hause fortzusetzen. Während dieser Zeit

hatte der mit seinem Vater befreundete und täglich im Hause verkehrende, zur Führung

der Landwehr-Komp, nach Nordhausen kommandirte Premier-Lieutenant von: 31. Jnf.-

Reg. v. Below die Güte, Ferdinanden in der instruktionsmäßigen Handhabung des

Infanterie-Gewehres, Griffen ec. zu unterrichten; gleichzeitig erhielt er durch den da¬

maligen Gpinnasial-Oberlehrer und früheren Senior einer studentischen Verbindung in

Halle und Bonn Heinrich Niemepcr Fechtunterricht, welcher jedoch mit dem Tage

abgebrochen wurde, an welchem der zum Pastor der Frauenberger Kirche zu Nordhausen

erwählte H. Niemeper sich mit Ferdinand's Schwester Charlotte verlobte.

Hin noch einige Lücken auszufüllen, ging Ferdinand am 1. Juni 1843 nach

Magdeburg, wo er durch Militär- und Civillehrer (durch Lieut. v. Plessen in der

Geschichte, Geographie und in der französischen Sprache; durch Artillerie-Lieut. Roloff

in der Mathematik und durch Dr. Lüdde in der deutschen Sprache) weiter geführt

wurde. Nach Magdeburg reiste er zu gleicher Zeit mit dem dorthin kommandirten

Hauptmann v. Zastrow vom 32. Jnf.-Neg., dessen Fürsorge er anvertraut worden

war und mit dem er bis zur Ablegung der Portepeefähnrichprüfung in einem Hause

wohnte. Nachdem er nun diese vom 1. bis 7. Okt. 1843 zu Magdeburg abgehaltene

Prüfung bestanden hatte, wurde er auf Befehl des Obersten v. Hessenthal am 1. Nov.

desselben Jahres bei der 3. Pionier-Abtheilung zu Magdeburg als Einjährig-Frei¬

williger eingestellt und der Mineur-Sektion der 2. Kompagnie (unter Hauptmann

Schnackenburg) zugetheilt. Daselbst wurde er am 5. Juni 1844 Vize-Unteroffizier und

am 19. Aug. oj. n. Unteroffizier.

Am 1. Okt. 1844 kam er auf die k. vereinigte Artillerie- und Ingenieur-Schule

zu Berlin, woselbst er noch ein Jahr mit dem obenerwähnten Bluhm Pascha zu¬

sammen war. Am 19. März 1845 erlangte er die Charge eines Portepcefähnrichs

und, nachdem er Ende Juli 1845 das Armeeoffizier- und im Juli 1846 den ersten

Theil des Berufs-Examens absolvirt hatte, avancirte er am 29. Aug. 1846 zum aggr.

Seconde-Lieutenant 2r. Ingenieur-Inspektion (Patent v. 17. Aug. 1845 ^.). Vom

3. bis 8. Juli 1847 legte er den letzten Theil der 3. Berufsprüfung ab und wurde

darauf zur 3. Pionier-Abtheilung in Magdeburg zur Dienstleistung kommandirt, wo¬

selbst er am 20. Juli desselben Jahres eintraf.

Im Februar 1848 hatte er die Genugthuung, ein im Auftrage des Kuratoriums

seitens der Direktion der vereinigten Artillerie- und Ingenieur-Schule an ihn erlassenes

anerkennendes Schreiben zu erhalten:

Nr. 571. Berlin, den (6. Dobruar (3i(3.

An Eine Aönigliche Hochlöbliche 2te jOionier-Inspektion.

Das Hohe Auratorium der vereinigten Artillerie- und Ingenieur-Schule hat

uns beauftragt, dem Seconde-Lieutenant v. Dborsloin der zweiten Pttonier-

Onspektion für den von ihm bewiesenen Aeifi und die sehr guten Leistungen

während des Besuchs der genannten Anstalt die Anerkennung der gedachten hohen
Behörde zu erkennen zu geben.

Inden: wir uns des erhaltenen Auftrages hierdurch mit Vergnügen ent¬

ledigen, ersuchen wir Eine Hochlöbliche Inspektion ganz ergebenft, dein genannten

Offizier die nöthige Buttheilung machen zu wollen.Direktion der vereinigten Artillerie- nnd Ingenienr-Schnle.
Mittick. Mittlre.

Iii', m. 8. n» r. Einein Hochlöblichen Aommando mit dem ergebensten

Ersuchen mitzutheilen, dem Seconde-Lieutenant Hreiherrn von Dbsrstmin von
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de,ii nebenstehenden, über ihn ausgesprochenen so günstigen Urtheile gefälligst
Kenntnis geben und ihm dabei meine ausrichtige Theilnahme versichern zu wollen.

(ZlloZÄU, den (9-/2. HS. UoMmum.

Li. m. Dem Seconde-Lieutenant lierrn Freiherrn von ZZborstsin zur
gefälligen Kenntnisnahme ergebenst mitzuthcilen.

Kbagdeburg, den 22. Februar (3^3. Oettinger,
(K. 8.) INajor u. 2lbtheilungs-

Kommandeur.

Am 15. März 1848, also 3 Tage vor Ausbruch der Berliner Revolution, wurde
eine solche von dem Magdeburger Pöbel ins Werk gesetzt. Nachdem aus diesem Grunde
Generalmarsch geschlagen worden war, mußte Ferdinand, welcher nicht in der Kaserne
wohnte, sich seinen Weg, um zu seiner Truppe zu gelangen, mitten durch den revol-
tirenden, eben erst durch die scharf einhauendeArtillerie zurückgetriebenen Haufen bahnen;
hierbei wurde er, weil er einen Waffenrockohne Ingenieur-Lützen anhatte, für einen
Artillerie-Offizier gehalten und unter dem Rufe: „Nieder mit dem Hund!" von der
wüthenden Menge gesteinigt, nur der Blechbeschlagam Helmschirme schützte ihn vor
den sonst unvermeidlichenFolgen eines wuchtigenSteinwurfs gegen das rechte Auge
und die Stirn. Niedergeworfen und sich wieder empor richtend, wurde er nunmehr
an der Helm-Spitze (im Gegensatz zu der Kugel bei der Artillerie) als Ingenieur-
Offizier erkannt und, weil die Pioniere in Magdeburg eine beliebte Truppe war, unter
dem Rufe: „Vivat Pionier!" bis zu seiner auf dem Alten Markte stehenden Abtheilung
geleitet.

Nachdem Ferdinand 2^ Jahr bei den Pionieren gestanden, wurde er zum Forti-
fikationsdienstenach Wittenberg versetzt; einige Tage nach seinem am 16. Okt. 1349
erfolgten Eintreffen daselbst wurde er von dem gerade anwesendenFestungs-Jnspekteur
mit der Aufnahme der ganzen Landfront vom Schloß- bis zum Elsterthore beauftragt.
Bei dieser Verrichtung mußte oft der Meßtisch und das Nivellir-Instrument in die
mit Wasser gefüllten Festungsgräben gestellt werden, während er selbst, zwar mit
Wasserstiefelnversehen, bis über die Knie im Wasser stehend seine Arbeit vollführen
mußte, und bei der Kürze der November- und Dezembertage konnte er nur bei Licht
das Auszeichnen der Aufnahme bewirken. Im Frühjahre 1850 wurden ganz uner¬
wartet (infolge politischer Konstellationen)nicht nur die Armirung der Festung, sondern
zugleich auch die Ausführung mit umfangreichen Erd- und Mauer-Arbeiten verbundener
größerer Neubauten angeordnet. Da seit undenklicher Zeit an der Festung keine Bauten
von Bedeutung (den Brückenkopf ausgenommen) vorgenommen worden waren, so ist
es leicht erklärlich, daß nur ein Posten-Offizier über menschlicheKräfte sich anzustrengen
hatte. Im folgenden 1851. Jahre sollte es Ferdinanden bei dem Poternenbau nach
Ravelin 2 so ergehen, wie die Mönche im Kloster Walkenried mit Luther vorgehabt.
Noch früh morgens 5'/^ Ahr war derselbe, nachdem er bei der Schließung eines halben
Kreuzgewölbes zugegen gewesen, auf die in der Kämpferhöhe der Wölbung angebrachte
Rüstung gesprungenund von da die Leiter hinunter gestiegen; als er dann aber einige
Stunden später, auf demselben Wege herabkommend,den Rüstungsbelag wieder betritt,
giebt das von ihm betretene, ununterstützte Brettende, weil man kurz zuvor einen Netz¬
riegel hinwcggezogen (zu welchem Zwecke?), nach und Ferdinand fällt eine Stock¬
werkstiefe hinunter zwischen Schutt und Karren und kommt infolge der erhaltenen
Rückenmark-Erschütterungetwa am 30 Stunden lang nicht ausdem Schlafe. Dieser
Sturz fügte ihm fast mehr Schaden zu, als die Überanstrengung bei den
Armirungsarbeiten. Am 31. Dez. 1853 wurde Ferdinand zum Premier-Lieutenant
ernannt (wovon ihm die Mittheilung am 10. Januar 1854 zu Nordhausen gerade in
dem Augenblickezukam, als seines Vaters Sarg geschlossen wurde). Darauf nach
Stettin versetzt, leitete er vom 12. Febr. 1854 an Festungs- und Garnison-Neu¬
bauten daselbst.
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Nr. 572. Dntent als I'ioinioi-DionKnunt in der 14°" In^önianr-Inspeation
für den 8seoncl - Disnlenunt von der 2^°" InAönisur - Inspsebion Freiherrn
von Dveisteiu.

Unchdem Seine Königliche Majestät von Keensten rc. Unser aller
gnädigster König und Herr resolviret haben, dein 8aeonck-Disu1önunt,von der
InASniöm-Inspöktion 1'oiulinunll Frei Herrn von DIwr.Aoin zunr Drsmisr-luautrnnrnl
in der InMinonr-Inspeetion in Gnaden zu ernennen und zu bestellen, So
thun 2lllerhöchst Dieselben solches auch hiermit und in Kraft dieses DrUanls, der¬
gestalt: daß Seiner Königlichen Majestät und Deea Königlichem hohen Hause,
derselbe ferner getreu, hold und gehorsam seyn, Deea Nutzen und Bestes überall
suchen und befördern, Schaden und Nachtheil aber nach äußerster Möglichkeit ver¬
hüten, warnen und abwenden; was ihm, es sei im Felde oder in der Durnison,
ausgetragen wird, mit gehöriger Treue und Dxuot.itnäö bei Tage und Nacht willigst
ausrichten, sich davon durch keine Gefahr oder andere Absicht abhalten lassen, auch
sich überall dergestalt verhalten und bezeigen solle, wie es einem getreuen und
geschicktenluMniarw-DIlloisr eignet und gebühret, auch desselben Gidespflicht
es gemäß ist.

Dagegen wollen Allerhöchst Dieselben Devo bbmniör-IäsnKn-mt. Freiherrn
von Dbarslsin bei dieser Clrur^a und allen ihm daher zustehenden UrusrvA'utüvan
und Gerechtsamen jederzeit in Gnaden schützen und mainbauiren; Des zu Urkund
haben Seine Königliche Majestät dieses Dulant mit Der» Jmsiezel bedrucken und
unborimren lassen. So geschehen und gegeben:

EllarlotcksudurZ;,den IHK" Daosnrlwr (353.
(D. 8.)

Bei den Armirungsarbeiten der Festung Wittenberg, die Ferdinand (da der zu
seiner Unterstützunggekommene Lient. Heckert schon nach einigen Wochen erkrankte) den
ganzen Tag bis tief in die Nacht hinein in bösartiger, auch unter den Erdarbeitern
mehrfach Fieber erzeugender Sumpfluft angestrengt beschäftigten, zog er sich ein Brust-
und Halsleiden zu, gegen welches er im Sommer 1852 die Bäder in Ems vergeblich
gebrauchte und welches daraus ebenso erfolglos von dein Geh. Med.-Rath Prof.
Dr. Krukenberg in Halle a. S. behandelt wurde. Die vom 19. April bis Aug. 1853 zu
Elgersburg im Thüringer Walde angewandte Wasserkur allein war im stände, dem
Fortschreiten des Übels Einhalt zu thun. Zu seiner völligen Wiederherstellung war
ihm anempfohlen, nach gebrauchter Kur den Winter hindurch jede dienstliche Anstrengung
zu vermeiden. Die wieder erlangten Kräfte ließen ihn jedoch hoffen, der ihm ange¬
rochenen Schonung nicht weiter zu bedürfen; allein durch die Versetzungnach Stettin
mitten im strengen Winter 1854 trat das noch nicht vollständig gehobene Übel wieder
so stark auf, daß er genöthigt war, seinen Platz-Ingenieur, Major Maresch, zu bitten,
die Untersuchungseines Gesundheitszustandesdurch einen Arzt zu veranlassen, um auf
Grund des ärztlichenAttestes die Entlassung aus dein Allerhöchsten Dienste nachsuchen
zu können. Hierauf glaubte indessen der Festungs-Jnspekteur, Oberst v. Schmeling,
noch nicht eingehen zu dürfen, und wirkte für Ferdinand einen dreimonatlichenBade¬
urlaub aus. Auf Anrathen des Generalarztes des 2. Armee-Corps Dr. Jungnickel
brauchte er vom 20. Juni bis 27. Juli 1354 die Trinkkur in Marienbad mit
darauf folgender Nachkur im Kältwasserbade Elgersburg mit so günstigem Erfolge,
daß er sich der frohen Hoffnung hingeben durfte, dem Dienste Sr. Majestät sich ganz
wieder widmen zu können. Als jedoch nach zwei Jahren sein altes Übel abermals
einen höheren Grad erlaugt hatte, kam er zum zweiten Male um seinen Abschied ein, den
dann auch Se. Majestät der König mittels Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 1. Nov.
t 856 ihm mit dem Charakter als Hauptmann, der Erlaubnis zunr Tragen der Armee-
Uniform und der gesetzlichen Pension zu ertheilen geruhete, da der Oberstabsarzt
Dr. Mette zu Stettin ihn für ganz invalide erklärt hatte.
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Nr, 573. donmml-lnsimetivn des Ingenieur-Lorps u. der Aestungen. 8eet. II
3006.

Euer Hochwohlgeboren verfehle ich nicht ergebenst zu benachrichtigen, wie

Se. Nlajestät der Aönig inittelst Allerhöchster Cabinets-Grdre von: November e.

auf Ihr deßfallsiges 2lnsuchen geruht haben, Ahnen den Abschied mit den: Charakter

als Hauptmann, der Erlaubnis zum Tragen der Armee-Uniform mit den für Ver¬

abschiedete vorgeschriebenen Abzeichen, der bedingten Aussicht aus Anstellung im

Civil und der gesetzlichen Pension zu ertheilen.

Berlin, den 6^" November (356. v. Ilvese, Generallieutenant.
An den Königlichen Hauptmann a. D. Herrn

Freiherr» van Lberstein hachwohlgeboren, Stettin.

Die beiden Kameraden (Lieut. v. Kapp und v. Pusch), welche wahrend des

Besuchs des letzten Cötus der Jng.-Schule ihren Dlatz nebei: Ferdinand hatten, sind ii:

der Zeit gestarben, ii: welcher letzterer van den Ärzten aufgegeben war.

Nach Einreichung seines Abschiedsgesuchs nahm Ferdinand Urlaub und reiste

an: 1. Okt. 1856 zunächst nach Berlin, Iva er Sanntag den 5. Okt. die zu einen:

freundschaftlichen Verhältnisse führende Bekanntschaft des nachmaligen kaiserl. russischen

General-Feldmarschalls Grafen v. Tadleben machte, mit welchen: er, auch in Gesell¬

schaft von dessen Gemahlin, eine gemeinsame Reise nach Dresden und in die Sächs.

Schweiz unternahm, dann sich von ihnen Montag den 13. Okt. in Leipzig trennte,

den berühmten Vertheidiger van Scbastapal also in seiner biederen, anspruchslosen

Persönlichkeit näher kennen zu lernen sv glücklich war. Als Ferdinand nach 20 Jahren

(18. Juli 1876, s. die mit der Widmung versehene Photographie in der „Beigabe"

v. 1878), also kurz vor Ausbruch des zweiten russisch-türkischen Krieges, Todleben in

Dresden zu begrüßen die angenehme Gelegenheit hatte, fand er denselben seiner

äußeren Erscheinung nach unverändert; dies war jedoch keineswegs der Fall bei den:

letzten Zusammentreffen mit den: Sieger von Plewna in Kissingen in: Juli 1883,

denn es war damals schon zu vermachen, daß derselbe seiner bald darauf auch

erfolgten Erlösung von seinen Leiden in nicht ferner Zeit entgegen gehen würde.

Eine höchst glückliche Ehe wurde hierdurch aufgelöst. Die Frau Gräfin selbst berichtete

nur unter den: 15. Juli 1883 über ihren Gemahl: „Mit den: Befinden meines Mannes

geht es leider noch immer nicht nach Wunsch, der Husten ist wieder recht stark auf¬

getreten, besonders quälend ist derselbe die Nacht, wo mein Mann eines guten und

ruhigen Schlafs bedarf, im: Kräfte zu sammeln; mit den Augen geht es Gott sei

Dank besser und die Sehkraft nimmt allmählich zu, der Professor hat sich letzthin sehr

zufrieden ausgesprochen. Mein Mann und ich senden Ihnen, hochgeschätzter Herr

von Eberstein, unsere herzlichsten Grüße und mit der größten Hochachtung verbleibe ich
Gr. Victorine v. Todleben."

Den Winter von 1856 bis 1857 brachte Ferdinand mit seiner Familie bei

seinem Schwiegervater in Auleben zu und zog 8. April 1857 nach dem kaum eine

Meile von Auleben entfernt liegenden Sonders Hausen wegen der dortigen guten

Schulen aus Rücksicht auf seine nun heranwachsenden Söhne. Vgl. Brief des dama¬

ligen regierenden Fürsten Günther:

Nr. 574. Schreiben Sr. Purchkaucht des Aürsten Günther von Schwarzvurg

zu Sonderslsansen an den Verlaller vom 3. Juli >866.

Ihre gütige Zuschrift von: 2. d. Nu und die Übersendung Ihres anerkannt

höchst fchätzenswerthen Geschichtswerkes haben, Nlein lieber Herr Hauptmann,

Nccinem Herzen ganz besonders wohlgethan. Ich habe in ihnen einen Beweis der

Hortdauer der freundlichen Gesinnung gefunden, die Sie Nur immer gezeigt haben.

Ich danke Ihnen dafür und bitte Sie zugleich, Sich versichert zu halten, daß auch
Ich Ihnen mit der aufrichtigsten Hochachtung zugethan bleiben werde als

Sondershausen, Ihr ergebener

den 3. Juli (366. Güntbcr Z. Z. I.

'
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In den ersten Jahren seines Aufenthalts in Sandershausen war Ferdinand's

Lebensart wesentlich nach bedingt durch seinen körperlichen Zustand; dein Umstände

indessen, dasz er diese Rücksicht" wirklich und mit ausdauernder Sorgsamkeit nahm,

saivie zugleich der vorzüglichen Sandershäuser Luft hatte er es zu danken, dasz er

nach und nach sich erholte und dann von Jahr zu Jahr sichtlich kräftigte. Freilich

war er während dieser Zeit, namentlich bei Ostwind, oft gcnvthigt, das Zimmer hüten

zu müssen. Solches wurde ihm aber nicht schwer; denn gleich, nachdem er wegen

Invalidität seine Militär-Carriere hatte aufgeben müssen, hat er fast seine ganze freie

Zeit dazu benutzt, die bereits durch den Grafen Ernst Friedrich, den Minister Karl

Theodor und den Hofrath Wilhelm v. Ebcrstein angeregte urkundliche Erforschung

der Ebersteinischcn Familiengeschichte aus den noch in Archiven verborgenen Quellen

zu vervollständigen und womöglich zu einem Ganzen zusammen zu fassen.

Soviel werthvolles Material nun auch in dieser Beziehung noch zu Anfang des

Jahrhunderts und selbst noch in den 30er Jahren vorhanden gewesen war und eine

so treffliche Unterlage und vorbereitende und Weg weisende Hülfe und Erleichterung

solches einem an die Bearbeitung der Familiengeschichte Gehenden auch gemährt haben

würde: so stand indessen davon bei Beginn von Ferdinand's Forschungen ihm wenig

noch zu Gebote: er muhte in Wahrheit ganz von vorn beginnen, das zu erforschende

Gebiet lag fast als eine tsrru ineoZmilu vor ihn?. Und dennoch verdankt er es

gerade diesen? anscheinend ungünstigem Umstände, dasz er sich von Anfang an auf sein

eigenes Forschen und Prüfe??, auf das Sprechenlassen des urkundlich Feststehenden und

nicht auf das bloße Kompiliren unsicherer Traditionen angewiesen sah. Überdies

hatte er so den Vortheil, daß er seine volle Unbefangenheit und Unvoreingenommen-

heit bewahren konnte, indem ihn die vielen bis dahin in? Schwange gehenden Jrr-

thümer und Unklarheiten nicht irritirten, von welchen dagegen der Graf Ernst

Friedrich und selbst der juristisch und historisch so geschulte Hofrath Wilhelm zu

deren eigenen? Schaden sich beeinflussen ließen. Keineswegs indessen unterschätzt er

deshalb das von seinen drei Vorgängern Geleistete nach später erlangter Kenntnis des¬

selben und ist vor allen Dingen erfüllt von gerechter Anerkennung für deren großes

Interesse und ausdauernden Sammelfleiß. Die allerbeste Beleuchtung übrigens dieser

von ihnen bethätigten, für einen Geschichtsforscher unerläßlichen Eigenschaften liefern

ihre eigenen in "dieser Angelegenheit geschriebene?? Briefe, welche gleichzeitig die

Schwierigkeiten darlegen, mit welchen sie selbst zu kämpfen hatte??.

Nach Abbruch der baufällig gewordenen Flügel des Leinunger Schlosses, soivie

des zweiten und dritten Stocks bis auf das Erdgeschoß und nach Wiederaufbau eines

Erkers über den Mittelbau der Hauptfront in? Herbst 1843 begab sich Oberst Karl

v. Eberstein dahin, um das während des Baues auf einen Schüttboden geräumt ge¬

wesene und ii? tumultuarischer Verfassung befindliche Archiv zu ordne??. Bei dieser

Gelegenheit nah??? er eine Sichtung aller Dokumente und Akten nach der Richtung hin

vor, ob selbige sich auf die Ämter Leinungen und Menningen und auf die Gehofcn'schen

Güter bezogen oder persönliche Angelegenheiten und überhaupt die Familiengeschichte

beträfe??. In letzterer Hinsicht ordnete er alle wichtigen Urkunden und Originalien ?c.

nach den? Inhalte, brachte sie in vier große Schwcinsledermappen unter und nah???

solche zu größerer Sicherheit mit zu sich nach Naumburg. Es gewann nun auch

Oberst Karl's zweiter Sohl? Hermann Interesse für die Familiengeschichte. Anfang

der 50 er Jahre nah??? er die erwähnten 4 Mappen mit nach Berlin, fand aber, daß

zur Beurtheilung, kritischen Verarbeitung und Verwerthung der darin enthaltene??

Materialien nicht unbedeutende geschichtliche Vorkenntnisse gehörten. Zu diesen? Zwecke

fing er auch an, in der königlichen Bibliothek Studien zu machen; sein Dienst indessen,

soivie seine späteren öftere?? Versetzungen, die Kriegsereignisse und sein ii? der Schlacht

hei ölurs 1u Tour erfolgter Tod ließen ihn nicht zu wirklichen Resultaten gelangen. -—

Herinann's Vetter Ferdinand hatte in? Sommer 1852 nach Beendigung seiner Emser

Badekur in Würzburg und Ansbach die Eberstein - Denkmäler aufgesucht und mit

Professor Denzinger in Würzburg behufs sichere?? Nachweises authentischer Quellen
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zur Geschichte der fränkischen Ebersteine sich in Verbindung gesetzt. Bei dieser Gelegen¬

heit machte derselbe auch der in Ansbach wohnenden ihn: befreundeten Frau Baronin

Sabine v. Crailsheim geb. Edlen v. Zumpf, Mutter des gegenwärtigen k. bayr. Staats¬

ministers Eratkb Freiherrn v. Crailsheim, seine Aufwartung. Die von dieser intelli¬

genten, echt deutschen Frau, einer vorzüglichen Mutter, ihm, Ferdinanden, fortdauernd

bewahrte freundliche Gesinnung übertrug sie auch auf seine Familie, indem sie bei

seinein dritten am 2. Dez. 1855 in Stettin geborenen Sohne neben seiner Cousine

Hedwig, Herrin auf Schönefeld bei Leipzig, eine Pathenstelle annahm. Ihr und der

Familie von Crailsheim zu Ehren gab er seinem Sohne Botho auch den Namen

Ei-gM, welcher zugleich ein alt-Ebersteinischer ist, da Erulkb v. Eberstein im Jahre
1396 als ältester Lehnsträger im Fuldischen erscheint.

Im I. 1854 nach Beendigung seiner Marienbader und Elgersburger Kur benutzte

Ferdinand seinen Aufenthalt in GeHafen und Leinungcn und auch Rötha dazu, in

den Pfarrarchiven die in den Kirchenbüchern über die Familie enthaltenen Nachrichten

Seite für Seite durchzugehen und wörtlich auszuschreiben, welche Arbeit mehrere Wochen

in Anspruch nahm. Als ihm dann im Sommer 1856 die mehrmonatliche Abwesenheit

seiner ihre Eltern besuchenden Frau und deren Kinder die nüthige Muße gewährte,

verwandte er alle seine dienstfreien Stunden in Stettin dazu, das ihm augenblicklich

zur Hand seiende Material, sowie den Artikel „Eberstein" in Ersch und Gruber's

Encyclopädie durchzuarbeiten und da, wo in dem ihm als Konzept des Großvaters

Wilhelm vorliegenden, mit vielen Korrekturen versehenen Entwürfe zu einein Stamm¬

baume sich merkliche Lücken, Widersprüche und Unklarheiten zeigten, solche zu mög¬

licher Ausführung und Klarstellung vorläufig anzunotiren. Nunmehr erbat er sich von

seinem Vetter Hermann die in dessen Händen befindlichen Urkunden und Nachrichten.

Da Hermann indessen selbst immer vorhatte, diese Sachen zu benutzen, und er außer¬

dem fürchtete, daß dieselben, welche von ihm, ihrem Inhaber, ihren? Werthe nach nicht

gekannt waren und die er vielleicht überschätzte, durch de» Transport leiden konnten;

so überschickte er an Ferdinand aus übertriebener Vorsicht nur das anscheinend weniger

Werthvolle und auch nur unter der Bedingung, daß ihm, sobald er vom Manöver

zurück sei, Ferdinand die Papiere wieder zustelle. Und so erhielt denn auf diese Weise

Ferdinand damals eine sehr magere Ausbeute, welcher Umstand ihn aber um so mehr

anspornte, mit seinen Nachforschungen bis auf den Grund zu gehen. In Sonders¬

hausen nun frischte er zunächst seine lateinischen Sprachkenntnisse wieder auf, da er

einsah, daß ohne solche von einer wirklichen eigenen Urkundcnforschung keine Rede sei??

könne, und daß er sonst statt aus der unmittelbaren Quelle immer nur aus abgeleiteten

Seitenbächeu Ungewisses und Ungenaues zu schöpfen im stände sein würde. Nachdem

er sich dann darauf aus den Bibliotheken, namentlich der gräfl. Stolberg'schen in

Wernigerode und Kassel leihweise und durch den kenntnisreichen Buchhändler Ferdinand

Förstemann in Nordhausen (Vetter des Dresdener Ober-Bibliothekars Hofrath Prof.

Förstemann) käuflich die nöthigeu Werke verschafft hatte, machte er sich direkt auf, die

ihm Ausbeute versprechenden Archive zu benutzen, und in dieser Beziehung hat er der

Anleitung des Herrn v. Rommel und Archivraths Or. Landau zu Kassel viel zu danken.

So begab er sich nach Fulda, Hanau, Kassel, Dresden und setzte sich in der Folge

ebenso mit den übrigen Archiven zu München, Würzbnrg, Bamberg, Nürnberg,

Darmstadt, Mainz, Meiningcn, Magdeburg, Berlin, Wien und Kopenhagen in

Verkehr. Auch holte er zu öfteren Malen den ihn: wohlwollend ertheilten Rath des

berühmten UrkundenforschcrS Professors Ernst Günther Förstcmnnn zu Nordhausen ein.

Neben dieser ernsten, ihn in die germanische Vergangenheit zurückführenden Be¬

schäftigung wurde ihm doch aber auch iu der unmittelbaren Gegenwart erheiternde und

das Gemüth ansprechende Aufmunterung zu Theil: in einigen Wintern zu Anfang der

sechziger Jahre wurden auf Anregung der beiden Durchlauchtigen Prinzen Leopold

und Hugo unter Leitung des Hofschauspiel-Direktors Heckscher (Bruders des vormaligen

Neichs-Justizministers unter dem Reichsverweser Erzherzog Johann) auf dem fürstlichen

Schlosse Aufführungen von Dramen und Lustspielen veranstaltet, in welchen beide
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Prinzen Rollen übernahmen, desgleichen neben anderen auch Ferdinand"). Bei Ge¬

legenheit einer solchen Aufführung mar auch ein Vetter des damals regierenden Fürsten

von Schwarzburg-Rudolstadt zugegen, welcher im Gesprach mit Ferdinand in scherzhafter

Weise im Namen seines Fürstlichen Hauses ihu um Entschuldigung bat, daß man sich

gestattet habe, einen hoch oben über dem Schwarzathale gelegenen Wildstall (nebst nach

vorn gelegenem Aussichtspunkte) „Eberstein" zu nennen—lediglich aus dem Grunde,

um einen wohlklingenden Namen zu haben.

Am 29. März verlegte Ferdinand seinen Wohnsitz nach Nordhauscn, da sein

ältester Sohn Alfred das Abiturienten-Examen auf einem preußischen Gymnasium

machen sollte. Als während des Feldzuges im Dezember 1870 die verabschiedeten

Offiziere zur Leistung von Kriegsdiensten aufgefordert wurden, meldete sich Ferdinand

sofort dazu und diente bis nach dem Friedensschlüsse als Kompagnie-Führer im

Garnison-Bataillon Nr. 71 zu Erfurt.

Am 17. Oktober 1873 erfolgte die Übersiedelung nach Kassel in der Erwartung,

daß der damals noch in Selekta des Berliner Kadcttenhauses befindliche 3. Sohn

Botho zu dem iu Kassel stehenden 83. Jnf.-Reg. kommen werde (der älteste wurde

in dieser Zeit als Referendar bei dem Kasseler Appellationsgerichte angestellt); dies

war jedoch nicht der Fall (Botho wurde in das 78. Jnf.-Reg. versetzt). Hier in

Kassel verlor Ferdinand am 2. April 1874 seine Frau durch den Tod, worauf er am

22. Sept. 1874 nach Hasscrode bei Wernigerode am Harze zog, damit der jüngste

Sohn Eberhard einen mütterlichen Anhalt an seiner dort lebenden Tante Charlotte

Niemeyer haben möchte. Am 5. Okt. 1875 siedelte er nach Dresden und am

5. Januar 1884 nach Berlin über, von wo aus er gegenwärtige zweite Ausgabe

seiner „Urkundlichen Geschichte" den für solche Forschungen sich interessirendcn Kreisen

übergeben wird. Wenn er da nun sich veranlaßt fühle?? muß, seine mehr als

30jährige Beschäftigung mit Urkundenforschung in seinein Geiste an sich vorüber¬

ziehen zu lassen: so hat er — abgesehen von den glücklich gewonnenen Ergebnissen

und dein eigenartigen Genüsse, den ihm selbst die bloße Aufspürung von Urkunden

gewährt hat, als gleichsam einen? Trünke aus frischer Quelle — die freudige und

ehrenvolle Genugthuung, daß Geschichtsforscher von Beruf und hohen? Ruf, sowie

viele der Quellenforschung ergebene Vereine ihre Anerkennung ihn? habe?? zu theil
werden lassen.

Wie mir solches als Aufmunterung und Ermuthigung zur Weitcrarbeit gedient

hat, so kann ich es nicht unterlassen, hierfür den folgenden Historischen Vereinen meinen

herzlichen Dank auszusprechen. Es haben durch Diplom mich ernannt:

zun? Ehrenmitglied«:

der Hcnncbcrgische Altcrthumsforschende Verein, ct. ct. Meiningen, I. Januar l867;

der Historische Verein von Obcrfranken in Bamberg, ct. ct. 24. Okt. 1868;

der Histor. Verein von Untcrfrankcn und Aschaffcnburg, ct. ct. Würz bürg, im Juni 197«?;

der Histor. Verein von Obcrfranken in Bayreuth, ct. ct. 19. April 1879;

der Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde, ct. ct. Kassel, 24. Juli 1879;

der Hanauische Bezirksvcrcin für Hessische Geschichte, ct. ct. Hanau, 9. Januar 1880;

der Histor Verein für das Württcmbcrgische Franken zu Hall, ct. ü. 28. Marz 1889;

der Verein für Hcnncbcrgische Geschichte und Landeskunde zu Schmalkalden, ct. ct. 7. Febr. 1881;

der Deutsche Herold, Verein für Heraldik, Sphragistik und Genealogie zu Berlin, <1. ct. (Weih¬
nachten) 1888;

") Zuerst kam zur Aufführung: Minna von Karnhelnr. Personen: Major von Tcll-
hcim . . Prem.-Licut. von Poseff»; Minna von Barnhclm . . Frau Hauptmann von Mrorhrin;
Graf von Bruchsal . . Licut von Uirlirrlrrr; Franziska. . Fräulein Ljelene von Klödon (jchigc
Gemahlin des k. sächs Staatsministers v. Gerber zu Dresden); Just . . Durchlauchtigster Prinz
Leopold; Paul Werner . . Hauptmann von Mrochem; der Wirth . . Licut von Modau; Frau
von Marloff . . Fräulein Therese von Wnrmb; ein Feldjäger . . Lieut. von Elm et und Himmu?
«Is In Ilsi'tillivr« . . Hauptmann von Eversten».



799

der Verein für Geschichte und Altertümer der Grafschaft Mansfcld, durch Schreiben cl. ct. Eis leben,
27. Febr. 188S.

zum korrespondirenden Mitglieds
der Thüringisch-Sächsische Verein für Erforschung des vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner

Denkmäler cl. cl. Halle, 1. Jan. 1868;

der Verein für die Geschichte und Altcrthumskundc von Erfurt, cl. cl. tl. Mai 1863;

die Rügisch-Pommcrsche Abthcilung der Gesellschaft für Pommcrsche Geschichte und Alterthumskunde

cl. cl. GrcifSwald, Stralsund und Stettin, 7. Juli 1886;

der Historische Verein für das Großhcrzogthum Hessen, durch Aufnahme-Urkunde cl. cl. Darmstadt

14. Sept. 1887;

die Gesellschaft für Pommcrsche Geschichte und Alterthumskunde cl. ä. Stettin, 12. Febr. 1889.

Solcher nicht nur persönlichwohlthuenden, sondern auch sachlich fördernden An¬
erkennung von kompetenter Seite gegenüber kann ich mit Nachsicht hinweg sehen über
das im ganzen nur geringe Interesse, welches, namentlich im Anfange, meinem Unter¬
nehmen von feiten mancher Mitgliederdes eigenen Geschlechts entgegengebrachtworden
ist. Es hat mich indessen solches weder kränken noch von der Fortarbeit abhalten
können: ich rechne es eben dem ihnen inwohnendcn Mangel an historischem Sinne
überhaupt, sowie der Ulibekanntschaftmit geschichtlicherMethode und dem Nichteinge-
weihetsein in die mit vielfachen Schwierigkeiten verbundene Quellenforschungzu. Ist
ihr Sinn zunächst nur der Gegenwartzugewandt,und haben meine wissenschaftlichen
Bemühungen für sie zunächst nur den Erfolg hervorgerufen,daß dieselben wenigstens
zu praktischen Familienzwecken die Hand zu rühren anfangen; so darf ich wohl
daran die Hoffnung knüpfen, daß mit zunehmendem Verständnisse mit der Zeit
der wirklich gediegene, sich in pietätvollemLernen und fleißigem Arbeiten be-
thätigende historischeSinn auch bei ihnen Eingang finden und gesunde heilsame Früchte
tragen werde.

Nachdem am 5. Mai 1877 das Gesetz vom 28. März 1877 (Ges.-Samml.
S. III), betreffend die Aufhebung des Lehnsverbandcs der Lehne in den Pro¬
vinzen Sachsen und Brandenburg, in Kraft getreten und darauf auch im März
1889 die Lehns- und Fideikommiß-Oualität bei dem Harrasischen und Trebrai¬
schen Nittergute zu Gehofcn gelöscht worden war, brachte Vetter Balduin v. Eller-
Eberstein auf Mornngcn die ^/zg Antheile, welche bis dahin die Mitglieder der Dillen¬
burg er Branche besessen, durch Kauf an die Morunger Branche. Auch der Her¬
ausgeber dieser „Urkundl. Geschichte" (Louis Ferdinand) verkaufteam 11. Mai
18^t) seinen Antheil am Eberstcinischen Grundbesitze zu Gehofcn. Da¬
gegen erwarb derselbe käuflich (lt. Auslassung v. 6. Juni 1882, 5. Febr. 1884 und
15. Januar 1886) Antheile an dem Ebersteinischen Grundbesitze zu Auleben
von seinen Söhnen Alfred und Botho, welche von ihrem mütterlichenGroßvaterzu
Miterben neben ihren Brüdern Adolf und Eberhard eingesetzt worden waren. Die
zuletzt genannten Gebrüder vergrößerten ihre Antheile an den Auleber Gütern ebenfalls
durch Zuläufe (lt. Auflassung vom 26. Januar 1881, 27. Sept. 1881, 6. Juni und
5. Sept. 1882), sodaß also ^csther des vormals v. Biela'schcn Ritergutes und
des Jlfclder-Hofes zu Auleben und der Eberstcinischen Grundstücke zu Hamnia
und Heringengegenwärtig sind: der Herausgeber (Louis Ferdinand) und dessen
Söhne Adolf und Eberhard.

Am 8. Aug. 1848 verheirathete sich L. Ferdinand zu Nordhausen mit Dorothea
Charlotte Amalie (geb. 17. Juli 1826, f 2. April 1874 zu Kassel, begr. 5. April es. a.
in Auleben), des U?,n„i1 Kai-l ^toekniann,Nitterautsbesikers und vormaliaen
Justizkommissnrs
Eomikis Ua-latini,
glieds und Domherrn zu Naumburg I>r. Aug. Cornelius Stockmann)
Kinde.

einzigem

-»MW
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Louis Ferdinand s Kinder:

I.. Alfred August, geb. 30. Juni 1849 zu Nordhauseu, Referendar a. D., Heraus¬

geber des Handbuchs für den deutschen Adel, Schriftführer des Geschlcchtsverbandes
der Familie. (Berlin.)

2. Gustav Adolf, geb. 12. März 1851 zu Wittenberg, Mitbesitzer der Güter zu

Auleben, Hannna und Heringen. (Berlin.)

3. Crafft Dotho Freiherr v. Ebcrstein, geb. 2. Dez. 1855 zu Stettin, k. pr. Prcm.-

Lieutenant a. D. (Berlin.)

4. Karl Eberhard, geb. 3. Januar 1864 zu Svndershausen, Mitbesilzer der

Güter zu Auleben zc., venu. 11. Juli 1889 mit

Alartha, geb. 24. Okt. 1869 zu Auleben, des 31. Mai 1879 zu Auleben f Ritter¬

gutsbesitzers Karl Schlichteweg Tochter.

Nr. 575. ^aufscheine.
Louis Ferdinand Freiherr von Gberstein, des Herrn Gustav Adolph

Freihcrrn von Gberstein, Königlichen preußischen Blajor's außer Dienst und

dessen Ghegattinm Frau Juliane Bernhardine Henriette geborne Stief Sohn ist am

sechszehnten sichten) Januar, BÜorgens drei (2) Uhr im Jahre ein Tausend acht

Hundert sechs und zwanzig (s826) hier zu Großleinungen geboren und am sieben

und zwanzigsten i 27sten) Januar es. ui. auch getauft worden, was — auf ausdrückliches

Verlangen — aus den Geburts- und Tausnachrichten des hiesigen Kirchenbuches,

unter Beidrückung des Kirchensiegels, pflichtmäßig hierdurch bescheiniget.

Großleinungen, den 23sten Dezember s3K2.

(K. 8.) KrlmxUer, Pfarrer.
Gros Feisn. «. Mosirunger)

Kirchen Siegel.

Die am siebenzehnten (s?) Julius ein tausend acht hundert sechs und zwanzig

(s326) hier geborne Tochter des Herrn Justiz-Kommissär jetzigen Stadtraths

Friedrich August Karl Stockmann in Nordhausen und seiner Ehegattin Veronica

Büarie geb. Hardtenauer ist am dreißigsten (2L>.) desselben Alonats hier getauft

und Dorothee Charlotte Amalie genannt worden; wie hierdurch aus den

Grund der im hiesigen Pfarrarchiv befindlichen kirchlichen Nachrichten ordnungs¬

mäßig und gewissenhaft attestiret wird. Nennungen, am söten Humus s3^3.
(K. 8.) Aotlnnulcr, P.

Sirgel der Kirche
zu Kenuungen.

Am dreißigsten Juni des Lahres eintausend achthundert neun und vierzig —

den 20. Juni s8qH — wurde dein Königlich preußischen Ingenieur-Lieutenant

(jetzigen Ingenieur-Hauptmann a. D.) Herrn Freiherrn Louis Ferdinand von

Gberstein von seiner Ehegattin, der Freifrau Dorothee Gharlotte Amalie, gebornen

Stockmann, ein ehelicher Sohn geboren, welcher in der am siebzehnten — (7. —

Juli desselben Jahres erfolgten heiligen Taufe die Namen Alfred August empfing.

Vorstehendes wird als ein treuer Auszug aus dein Kirchenbuche der Königlichen

Garnison-Gemeinde zu Nordhausen pfarramtlich von mir beglaubigt.

Nordhausen, den 26sten Dezember 1863.

(K. 8.) SiNiroüt, Pastor St. Blasii

Siegel der Kirche St» Klusti und der Garnison-Gemeinde,
in Kordhansen.

Dem Königl. Lieutenant im Ingcnieur-Gorps, Louis Ferdinand Freiherrn

von Gberstein ist von seiner Ehefrau Dorothee Gharlotte Amalie, Freifrau von

Gberstein geb. Stockmann am s2t. (zwölften) Alärz s82s (s800 — ein und fünfzig)



II ^

— 801 —

zu Wittenberg ein Sohn geboren worden, welcher in der heil Taufe am s6t.

ssechszehnten) 2lpril ch. n. die Namen Gustav Adolph erhalten hat.

Taufpathen waren: s) Hr. Wajor a. D. G. 21. Freiherr v. Eberstein in

Nordhansen; 2) Frau Majorin, Freifrau v. Eberstein, Gattin des vorstehenden;

1) Herr Major und Platz-Ingenieur T. A. Röse hier; 4) Fräulein Emilie v.

Lewitzki hier; 5) Mr. Frank F. Hood, Premier-Lieutenant im 64. Englischen

Infanterie-Regiment aus Nettleham Hill bei Lincoln.

Solches wird auf Grund der Taufregister des hiesigen Garnison-Kirchenbuchs

hierdurch amtlich bescheinigt. Wittenberg den 28t. Januar 1864.

(K. 8.) Dr. Gelmer,
Kircheu-Sicgel der K, Gar- Königl. Garnisonprediger.

uison-Gemeinde zu Miltenberg.

Dem Kgl. Premier-Lieutenant im Ingeuieur-Eorps, Herrn Louis Ferdinand

Freiherru von Eberstein, wurde hicrselbst von seiner Ehegattin Frau Dorothea

Eharlotte Amalie geb. Stockmanu, am 2ten Dezember 1855 sgeschricbeu: zweiten

Dezember Achtzehn Hundert Fünf und Fünfzig) ein Sohn geboren, welcher am

sSten Januar s856 in der h. Taufe die Namen: CraM Dotho erhielt.

Taufpathen waren: P Ludwig Aander, Ingenieur-Hauptmann, 2) Auguste

Tlara Mertens, geb. Trieft, Ehegattin des Hauptmanns und Platz-Ingenieurs

Mertens zu Spandau; abwesend: P Baron Robert v. Ebcrstein, Oberst u. Kom¬

mandeur des 26. Infanterie-Regiments; 2) Eharlotte v. Ehrenthal geb. Freiiu

v. Eberstein zu Dresden; Z) Hedwig Freiin v. Eberstein zu Schönefeld bei Leipzig;

4h Eharlotte Nicmeyer, geb. Freiiu v. Eberstein, Ehegattin des Pastors Niemeyer

zu GeHosen bei Artern; 5) August Stockmann, Rittergutsbesitzer zu Auleben;

6) dessen Ehefrau Marie Veronica geb. Hattenhauer; 7) Sabina Freifrau v. Erails-

heim geb. v. Jumps zu Ansbach.

Solches wird hiermit, auf Grund des betreffenden Militär-Kirchenbuches, mutlich

bescheinigt. Stettin den 29. Januar. 1856.

(K. 8.) v. Kchclow,
Kirchen-Siegel des Militär-Oberprediger
Königl. Ä. Armee- des 2ten Armeecorps.Corps.

Im Jahre ein tausend, achthundert vier und sechszig, den I. Januar — den

Zten Januar 1364 — wurde dem königl. Preuß. Ingenieur-Hauptmann a. D.

Louis Ferdinand Freiherrn von Eberstein allhier von seiner Ehegattin

Dorothee Eharlotte Amalie Freifrau von Eberstein geb. Stockmann ein Sohn

geboren, der den zehnten Februar — den litten Februar — getaust und „Cav!

Eberhard" genannt worden ist.

pathen waren: l) Herr Eonsul Julius Hildebrand aus Duraugo in Mexico;

2) Frau Eharlotte Niemcyer geb. Freiiu von Eberstein, vertreten durch die Mutter

des Kindes; abwesend: l) Hermann Freiherr von Eberstein, k. preuß. Major im

Mestphäl. Füsilier-Regim. zu Mainz; 2) E. Danielowsky, k. preuß. Major u.

Platz-Ingenieur zu Spandau; 5) Benno Freiherr von Eberstein, königl. Preuß.

Hauptinann nn 6. Rhein. Infanterie-Regiment zu Eölu; 4) Stadtrath Stockmanu

zu Nauneburg a. d. S.

Solches wird auf Grund des Kirchenbuches amtlich beglaubiget. Sonders Hausen

den 12. Dezember 1864.

sK. 8.) Das OberpfarramtSt. Trinitatis-Kirche zu St. Trinitat.
zu Sondershansen. Friede. Bnlm.

M. Fee.islee.
51



Angust Christian Wilhelm,
Ktiktcr llrr norli vlültcmle» Moru»gcr Irimrlie,

geb. 7. Aug. 1697 auf NeuhauS, f 4. Nov. 1765 zu Morungen, beiges, iu Rötha

8. sj. von Jägern und Bergleuten mit einem solennen Leichenkondukt (des 1717 's

Christian Ludwig v. E. und der 1720 f Eleonore Sophie geb. v. Werthern 10r Sohn),

gräfl. stolberg-stolbergischer Hof-Jägermeister. Bei der brüderl. Theilung 1718 erhielt

Christian das Dorf und Vorwerk Worringen und Vr der Amtsforsten. Am 24. Juni

1720 kaufte er von seinem Bruder Karl für 11 000 Mfl. das Dorf und Vorwerk

Horla, und zwar wiederkäuflich nach 9 Jähren und falls die Wiedercinlösung

nach dieser Zeit nicht erfolgen sollte, alsdann von 6 zu 6 Jahren; Karl's Lehnstamm

von 6000 Mfl. mußte aber auf Horla stehen bleiben (H. N. 246). Gemäß des Testaments

des 1757 f Major Wilhelm erhielten der Jägermeister Christian und dessen 3 Söhne

1r Ehe: Friedrich, Heinrich K. Wilhelm und Karl, Vis Antheile an den von

dein Major Wilhelm hinterlassenen Gütern. Der jüngste Sohn Karl starb 1764 vor

seinein Vater, der nun das Vis des verstorbenen Sohnes seinem in 2r Ehe 1762 ge¬

borenen Sohne Gottlob vermachte. Nach des Jägermeisters Tode besaßen seine 3

Söhne Morungen und Horla in Gemeinschaft. Horla wurde 10. April 1778 wieder

eingelöst, Morungen aber kam in alleinigen Besitz des jüngsten Sohnes Gottlob.

Venn. I) 1730 mit Johanne Louise (ch 1752), des kursächs. Sequestrations-

Oberforstmeisters der Grafschaft Mansfcld Kaspar Heinrich v. Ingersleben auf Friedrichs-

Wille und Königerode Tochter; II) 1755 mit Louise Eberhardine ('s im März 1818

zu Brücken), des Christoph Friedrich v. Trebra auf Braunsrode, Reinsdorf und Bret-

Icbcn Tochter.

Bald nach dem Ableben des Jägermeisters, v. E. zog dessen 2. Gemahlin und

Witwe mit ihren Kindern (2 Töchter und l Sohn) nach Sangerhausen und kehrte

mit ihrer Familie nicht eher wieder nach Morungen zurück, als bis sie ihren Sohn

Gottlob einem Hauslehrer anvertrauen konnte, der zugleich ihren älteren Töchtern Unter¬

richt ertheilcn sollte. Als ihr Sohn Gottlob 1805 kinderlos starb, kam sie durch Erb¬

schaft und Kauf in den alleinigen Besitz von Morungen und Rötha.

Nr. 576. „?io.joet der Elje-I'uetan Kernt Wruder I'IiriAiuim."

Ine Namen der hochheiligen Dreifaltigkeit Gottes des Baters, Gottes des

Lohnes und Gottes des heiligen Geistes: welche zu dieser christadel. Heiraths-

Handlung himmlischen Segen, auch beständige Gesundheit bis ins späte Alter und

alles erwünschte Wohlergehen mildiglich in Gnaden verleihen wolle, sei hiermit

kund und zu wissen,., daß nachdem durch Gottes sonderbare Fügung, inbrünstigem

Gebet und reifer Überlegung, auch mit Zuziehung derer r«8p. Hochadel, lieben

Eltern und nächsten Anverwandten der Hochwohlgeb. Herr Angn«! (Aii'iMun

IVilliklin von Mki'ktoin, Erb- und Gerichtsherr auf GeHosen, Lein- und Alo-

rungen, entschlossen, sich zu verehelichen und seine Alläolion aus unaeheuchelter

Liebe und großen Treue aus die Hochwohlgeb. Fräulein .loltunnu ibovisu von

InA'ei'«Iebon, des Hochwohlgeb. Herrn Euspur lloinrielr von InAorsIsbsn,

Sr. Aönigl. Alaj. in H>olen und Aurfürstl. Durch!, zu Sachsen hochbestallten Logno-

strations-Gberforstmeisters der Grafschaft Alansfeld, Erbherrn auf Friedrichs AVillo

und Aönigerode, mit der gleichfalls hochwohlgebornen Frauen ^VUllolmink

Illlisubolbkn von Dunlssuele erzeugten zweiten Fräulein Tochter, gerichtet und

diese ihre christgebührende Gegenliebe gegen hochgedachten Herrn von IllbovLloin
oonlesliret und sich deshalbcr im Beisein der herzlich geliebten Eltern mit einander

verlobet und die eheliche Treue zugesaget haben, also hat denen Hochwohlgeb. und

hochwerthgeschätzten Eltern solches gütigst gefallen und haben ihren Eonsons darin

wohlmeinend crtheilet, daß auch nunmehro christlichem Gebrauch nach durch priester¬

liche Copnlulion diese Ehe vollzogen werden soll. So haben auch beide Hoch¬

verlobte künftige Eheleute mit Genehmhalt- und Einwilligung derer Herzgeliebtesten
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(Litern und nächsten Anverwandten folgende Motu, clotnlin mit einander wohl-
bcdächtig beliebet und geschlossen.

dämlich es geloben und versprechen beiderseits Hochverlobte, als christliche

Eheleute sich einander zu lieben, in unverfälschter Liebe und beständiger Treue ein¬

ander zu behalten, in keinerlei Noth und Gefahr in Lieb und Leid, wie es die

göttliche Allmacht verhängen sollte, zu verlassen, sondern einander bis in den Tod

beständig und treu zu verbleiben. Allermaßen auch hochgedachter (Vber-Forstmeister

Herr L!. Ick. von luZ'srsIsdsn und hochgemeldte Frau ckV v. von Imutsusaek eine

beliebte Gleichheit unter ihren geliebtesten Rindern zu erhalten sich vssolviret, jedem

Rinde 2000 Thlr. zum Heirathsgut mitzugeben, und da auch durch Gottes

Schicksal Erbschaft erfolgen möchte durch nahe Anverwandte, soll die künstige Frau

Gemahlin nach der Eltern gemachten Visposition ihren andern Schwestern gleich

sein. So versprechen und geloben sie, oftgemeldter ihrer geliebtesten Fräulein Tochter

2000 Thlr. ohne die Ausstattung an Schmuck, Nolnlion und anderm Geräthe, und

so lange diese 2 in Thlr. nicht gezahlet werden, mit 5 prodsnt landüblich zu ver-

intorsssiren. Und wie nun mehrgemeldte Hochwohlgeb. Fräulein Braut ihrem

künftigen Ehegcmahl die 2000 Thlr. nämlich j ur Thlr. looo äotcks und j in Thlr.

als pAvupImrimI-Gelder zu Erleichterung der ehelichen Bürde zuzuwenden gütigst

entschlossen; so s-sesptiret hochgedachter Herr Bräutigam nicht nur solches, sondern

verspricht mit tckoussus und Einwilligung seiner Herrn Brüder vor sich, seine

Erben und Erbnehmer, die j000 Thaler clotri-Gelder aus sein Gut zu Rlo-

rungen und das Eigenthum, so er über des sel. Herrn (Ober-Jägermeisters

Lehnstamm zu Horl ssMirivst hat, zu nehmen und seiner herzlich geliebtesten

Fräulein Braut s000 Thlr. dargegen zu setzen und also ein Vermächtnis von

2000 Thlrii. zu oonstckiniren, welche sie auf den Fall, da ihr künftiger Herr Gemahl

Hvclches doch Gott in Gnaden lange Zeit verhüten wolle) vor ihr sterben sollte, aus dem¬

jenigen, was er außer denen oonstcktmirten Lehnstämmen zu RIorungen

und Horl und am Forste eigenthümlich besitzet, wieder zu empfangen hat, oder,

so lange sie unabgeführet bleiben, mit j0 protz!., und also mit 200 Thlr. alljährlich

verintsrsssiret nimmt. Zeöoch stehet in ihrem Belieben, binnen Bahr und Tag

nach Ableben ihres Herrn Gemahls die Ehegelder aufzukündigen oder stehen zu

lassen. Hiernächst so versprechen der Herr Bräutigam auf solchen Fall, da er vor

seiner künstigen Frau Gemahlin versterben sollte, ihr zu besserer und mehrerer 8nb-

sist.su/ außer der Gerade, mit welcher es nach denen bekannten Sachsen-Rechten

gehalten werden soll, nebst der freien Ivohnung in Rlorungen, so lange sie

den Witbensitz nicht verändert, oder Rckorungen nicht rslniret wird, alljährlich

s50 Thlr. aus diesen alloämi-Gütern zahlen und das benöthigte Feuerholz zur

Feuerung frei reichen zu lassen. Baserne sie aber lieber anderwärts wohnen wollte,

sollen ihr jährlich 50 Thlr. vor die Ivohnung und also jährlich 2 e. Thlr. aus

zwei beliebige Termine gezahlet werden. Bannt auch hochgedachte Fräulein Braut

wegen ihres Eingebrachten, Gegenvermächtnissen und dessen, was sie künftighin

ihrem Herrn Gemahl zuwenden würde jjedoch behält sie sich über dieses letztere die

freie Disposition intsr vivos st mortis ennsn ausdrücklich bevor), desto mehr ge¬

sichert sein möge, so setzet der Herr Bruätigam die Güter Rckorungen und Horl

und den Forst, oder die rsinitions-Lnmms pro rntn, auch in soweit, als dieses

dazu nicht hinlänglich sein sollte, vor sich, seine Rinder und Nachkommen dessen

jetzigen 7ten Theil an denen sämtlichen Berg- und Hüttenwerken ihr hiermit

zur ausdrücklichen Ickz'potckmo onin fürs rstsntionis st insistsntins, nicht ehe davon

zu weichen, bis sie gänzlich ss-tisttzeiret ist. ckvann aber hochgedachte Fräulein Braut

vor ihrem künstigen Herrn Gemahl nach Gottes heil. Rathschluß das Zeitliche

gesegnen sollte, sodann, falls sie keine Rinder hinterließe, soll ihr künftiger Herr

Gemahl von denen eingebrachten 2000 Thlrn. s500 behalten und die übrigen 500

ihren Geschwistern nach vorhergehender halbjähriger Aufkündigung wiederum aus¬

zuzahlen schuldig und gehalten sein. Baserne aber ein oder mehr Rinder vorhanden
St»
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wären, sc> soll er diesen von denen eingebrachten 2000 Thlrn. s000 Thlr. geben

und die übrigen (000 Thlr. Thegeld vor sich einzig und allein behalten.

Christians Kinder u) Ir Ehe: 1. Friedrich Ludwig Wilhelm, s. unten.

2. Heinrich Karl Wilhelm, geb. 21. Aug. 1737, ff 23. Okt. 1305 zu Wettin (alt

68 I.), k. pr. Major. — In seinem Testamente <l. ck. Wettin 18. Mai 1800

publ. 8. Nov. 1805 setzte er zu seinen Erben ein seinen Bruder Friedrich L. W.,

Hauptmann in Groß-Leinungen, ferner dessen Frau geb. v. Bültzingslöwen und

dessen Kinder. Der Major, der die Hälfte von Morungen besaß, hatte mit

seinem Stiefbruder Gottlob einen Pacht- und Kaufkontrakt abgeschlossen, worin er

letzterem gegen 7000 Thlr. seine Hälfte von Morungen cedirt, sich aber bei seinen

Lebzeiten sein Eigenthumsrecht daran vorbehalten und mit einem Pachtgeld? von

250 Thlrn. jährlich vorlieb genommen hatte. Gottlob starb aber eher, als der

alte Major, der nun den mit ersterem abgeschlossenen Vertrag in dem Augenblicke

zurücknehmen wollte, als ihn der Tod ebenfalls ereilte. Die Jägermeisterin v. E.,

welche behauptete, alles von ihrem Sohne Gottlob geerbt zu haben, auch die an-

nullirten Verträge, setzte sich nun in den Besitz auch der von dein Major inne¬

gehabten Hälfte von Morungen,' während des Majors Neffen auf dein Marsche

gegen Frankreich begriffen waren, und zahlte dann den Erben des 1805 ff Majors

v. E. 7000 Thlr. aus (Histor. Nachr. S. 303).

3. Karl Gottlicb August, geb. 12. Nov. 1743 zu Friedrichsrode (s. oben S. 455),

ff 12. Januar 1764 in seinem Standquartiere Ratzeburg, kursächs. Estandartjunker.

— b) 2r Ehe: 4. Philippine Angnste Louise, geb. 4. Sept. 1758 zu Morungen,

ff 9. April 1784 zu Sangerhausen und wurde auch daselbst begraben (Kirchen¬

buch zu St. Jakobi).

„Am IS. Nov. 17N4 fragt Fräulein Christiane von Trebra namens ihrer Schwester, der
Frau Jägermeisterin v. Ebcrstein an, was die Setzung eines Leichenstcins koste, da letztere ihrer
Fräulein Tochter auf hiesigem Kirchhofe einen solchen setzen lassen wolle. Superintendent Rost gicbt
nach Rücksprache mit dem Kostenverwaltcr die Summe auf 10 Thlr. an. Der Rath lzu Sangcrhauscn)
protcstirt gegen die alleinige Hvhenbcstimmung seitens deS Superintendenten, da er Patron der
Kirchen sei, und verbietet, den Stein auf dem Kirchhofe aufstellen zu lassen, waS auch vom Toten¬
gräber geschieht, als der Stein aufgestellt werden sollte. Rath beschloß in Znsammensitzung, der
Frau von Ebcrstein die Ausstellung eines Leichenstcins gegen Zahlung von 2V Thlrn. zu gestatten,
weil sonst in dergl Fällen von solchen adligen Personen soviel gezahlt sei. Supcrint. Rost
protcstirt gegen diese Höhe und beschwert sich beim Consistorluru in Leipzig, welches die Höhe der
Forderung, da das Grab nicht ausgemauert werden solle, auf 10 Thlr. bestimmt.

Akten, betr. den von den rc. v. Eb. zu setzenden Leichcnstein, im Besitz deS Herrn
01. Nennst zu Sangcrhausen.

5. Friederike Christiane, geb. 18. Sept. 1759 zu Morungen, ff 10. Dez. 1827

zu Brücken, venu. 10. Juni 1781 zu Morungen mit dem kursächs. Lieutenant

Joh. Adolf v. Möllendorf, geschieden 1787. — Aus ihrer Ehe entsprossen

2 Töchter, von welchen die eine (Johanne Friederike Louise, geb. 26. Juni 1783

zu Morungen, ff 25. April 1784 ebendaselbst) nach 10 Monaten, die andere bald

nach der Geburt starb. Ihre Schwester, welche zu ihr nach Sangerhauseu zum

Besuch gekommen, an den Blattern erkrankt, und auch dieser Krankheit erlegen war,

steckte auch sie als Wöchnerin an. Die Frau v. Möllendorf, bis dahin eine blühende,

mit weiblichen Reizen gezierte junge Frau, genas zwar wieder, war aber durch die

Blattern so entstellt worden, daß ihr Mann gegen sie immer kälter wurde. Das

bewog sie, die unbekannte Abwesenheit ihres Mannes zu benutzen, mit ihren Hab¬

seligkeiten zu ihrer Mutter nach Morungen zu flüchten und von da aus den

Scheidungsprozeß anhängig zu machen, der ihre Ehe mit Verlust eines Theiles

ihres Vermögens wieder löste. Von dieser Zeit an lebte sie in Morungen bei

ihrer Mutter und ihrem Bruder Gottlob. Als sich dieser aber i. I. 1805 ver-

hcirathcte, zog sie mit ihrer Mutter auf das Trebraische Gut in Brücken. Nach

dem Ableben ihrer Mutter im März 1818 kamen Morungen und Rötha auf sie

selbst als einzige Erbin. Aus diesen Gütern stiftete sie 1818 bezw. 1825 für
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ihren Großneffen Emil v. Ellcr - Eberstein (Enkel ihres Stiefbruders Friedrich

L. W.) ein Fideikommiß; das mütterliche von Trebrnische Rittergut zu Brücken

aber bestimmte sie zu einem Fräuleinstift für die Trebraische Familie. Die auf

Rötha stehenden 6000 Mfl. Lehnstamm des Majors Wilhelm v. E. zahlte sie an

die Besitzer der Fideikommißgüter aus.

6. Wilhelm Ludwig Gottlob Freiherr v. E., geb. 10. Nov. 1762 zu Menningen,

ff 4. Febr. 1805 ebendaselbst, verm. 30. Nov. 1300 zu Skopau bei Merseburg

mit Sophie Friederike Charlotte Louise, des Friedrich Gottlob v. Trotha auf

Skopau Tochter. Nachdem Gottlob sich einige Zeit lang zu Freiberg i. S. der

Bergbaukunde gewidmet hatte, beschäftigte er sich in stiller Zurückgezogenheit auf

seinem Gute Morungen mit philosophischen Forschungen. „Ausgerüstet mit glück¬

lichen Naturanlagen drang er tief ein in den Geist der ältern und neuern philo¬

sophischen Systeme. Belege dafür liefert 1) sein „Uersüch einer Geschichteder Logik und Metaphysik bei den Deutschen von Keikniz bis ans
gegenwärtige Zeit".. (Halle 1794—1799, 2 Theile, seit 1842 bei C. Berger in
Leipzig) nebst Anhang „Uber meine Parteilichkeit, vorzüglich m...Wider¬spruch des Hrn. Kant betreffend" (Halle 1800), 2) seine Schrift „Uber die
Beschaffenheit der Logik und Metaphysik der reinen Peripa
tetiker" (Halle 1801) und 3) seine Schrift „Natürliche Theologie der
Scholastiker nebst Zusätzen über die Freiheitslehre" (Leipzig 1803).
Die genannten Schriften empfehlen sich neben dem darin entwickelten Scharfsinne

auch durch Korrektheit und Präzision des Styls" (s. Ersch und Gruber, Encyclopädie,

Sekt. I, Th. 30, Seite 262). Seine Bibliothek vermachte seine Schwester Frau

v. Möllendorf der Klosterschule zu Roßleben. Nachdem Gottlob von seinen beiden

ältern Brüdern deren Nntheile an Morungen an sich gebracht hatte, war er

alleiniger Besitzer von Morungen und von der Hälfte der Amtsforstcn.

Am 8. Äug. 1791 wurde ihm von dem Hofrathe Wilhelm Frhrn. v. E. das

WicdereinlösungSrecht von Rötha gegen eine Remuneration von 2500 Thlrn.

und Überlassung des Leinunger Backhauszinses abgetreten (Histor. Nachr. S. 281 ff.).

Nach seinem Tode fielen Morungen und Rötha an seine Mutter.

Friedrich Ludwig Wilhelm,

geb. 21. Juli 1736, ff 24. Dez. 1800 zu Groß-Leinungen, seinem Wohnorte seit

1784 (des 1765 ff Christian v. E. und der 1752 ff Johanne Louise geb. v. Ingers¬

leben ältester Sohn), k. pr. Lieutenant und dann kursächs. Hauptmann. Im Jahre

1781 überließ er sein Vs Antheil an Morungen seinen beiden Brüdern, dein Major

und dem Baron Gottlob. — 1769, 1774 und 1775 als Lieut. zu Morungen, 1791

als Hauptmann zu Gr.-L.

Venn. 21. Juli 1768 mit Friederike Karoline Eleonore geb. r>. Lültzingslöwen

a. d. H. Haynrode (ff 2. Dez. 1813 zu Groß - Leinungen mit Hinterlassung von

3 Söhnen und 3 Töchtern).
Deren Kinder:
1. Christiane Friederike Eleonore Louise, geb. 3. April 1770 zu Morungen.
2. Ernst Karl Rudolf Ludwig, geb. 13. Sept. 1773 zu Morungen, ff 2. Sept. 1847

zu Groß-Leinungen, seinem Wohnorte seit 1806, k. pr. Hauptmann a. D., verm.

mit Friederike Marie geb. Gerhold.

Deren Tochter: Johanne Miihelmine, geb. 21. Sept. 1816 zu Groß-Leinungen,

ff 2. Sept. 1852 zu Schiepzig, verm. mit dein Lieut. a. D. Karl Frhrn.

v. Eberstein.

3. Ivhannetta Ernestine Juliane Wilhelminc, geb. 9. Aug. 1775 zu Morungen,

verm. mit itil. Schmidt zur Engelsburg bei Sangerhausen.

4. Friederike Wilhelmine Johannette Louise, geb. 7. Sept. 1777 zu Morungen,

ff 8. April 1787 zu Groß-Leinungen.
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5. Karl Christian Heinrich Wilhelm, s, unten.

6. Auguste Marianne Karoline Wilhelmine, geb. 20. Okt. 1781 zu Morungen, f
15. Januar 1784.

7. Albrecht August Wilhelm Lewin, geb. 6. April 1784 zu Groß-Leinungen, 1'

16. März 1815 ebendaselbst.

8. Thevdor Ludwig Gottlab Wilhelm, geb. 31. Januar 1787 zu Grast-Lcinungen,

ch 7. Okt. ks. Ä. ebendaselbst.

9. Karoline Henriette Mllhelmlne, geb. 2. Okt. 1788 zu Grast-Leinungen, venu,

mit idl. Schneeweist zu Klein-Leinungen.

Karl Christum Heinrich Wilhelm m Cller-Gberstein,
geb. 7. Sept. 1779 zu Marungen, f 12. Febr. 1834 (des 1800 ch Friedrich v. E.

2ter Sohn), k. pr. Oberstl. a. D.; verdiente sich bei Ligny das Eiserne Kreuz. —

Der mütterliche Oheim seiner ersten Gemahlin, der Drast und Kapitular v. Eller,

setzte ihn 1819 zum Erben ein mit der Bestimmung, dast er den Namen „van Eller"

mit dein seinigen vereinigt fortführen und dast sein Sohn Ludwig in den Besitz des

Gutes Bustedt succediren solle.

Venn. I) 1803 mit Therese geb. Freiin v. Kloster a. d. H. Patthorst (geb.

24. Januar 1786, f 23. März 1823); II) 1826 mit Leopoldine geb. v. Klansberg

a. d. H. Meinbrexen (geb. 8. Mai 1804, 's 16. Juli 1834).

Dessen Kinder n) 1r Ehe:

1. f Ludwig Kaspar Bernhard Franz v. Eller-Eberstei», Herr auf Bustedt, f 1843.

2. 's Gmil Franz Heinrich Bernhard, s. unten.

3. f Gustav.

4. f Bertha Bernhardine Henriette Franziska Friederike, geb. 12. Januar 1810,

f 1. Okt. 1887, venu. 1. März 1832 mit Ludolf v. Bültzingslöwcn auf

Haynrode, k. pr. Rittmeister a. D. (f 12. Nov. 1869).

—- b) 2r Ehe- 5. Karl August Ernst Rudolf Georg Friedrich Freiherr v. Eller-

Eberstein, geb. 5. Januar 1830, Mitbesitzer der Ebersteinischen Güter zu Gestosen,

Ehrenritter des Johanniter-Ordens, k. pr. Generallieut. z. D., verin. 9. März

1888 mit seiner Nichte Klothilde, des Friedrich Grafen Solms zu Sonnen¬

wal de-Rösa Tochter. sPatthorst.s

Gmil Franz Heinrich Bernhard n. Gller-Gberstein,
geb. 19. Mai 1804, ch 9. Dez. 1865 auf Patthorst (des 1834 f Karl v. Eller-E.

2ter Sohn), Ehrenritter des Johanniter-Ordens u. k. pr. Prem.-Lieut. a. D. — 1818

stiftete seine Grosttante Friederike v. Möllendorf geb. v. E. für ihn aus den Gütern

Morungen und Rötha.ein Fideikommiß auch kam Emil nach dem Ableben seines

Vaters (1834) infolge der Bestimmung seines Grostonkels v. Kloster in den Besitz

von Patthorst in Westphalen; 1843 erbte er von seinem Bruder Ludwig das Gut

Bustedt und 17. Nov. 1845 kaufte er von den Erben desHofraths Wilhelm Frhrn.

v. E. Grost-Leinungen und Horla für 130 400 Thlr.

Venn. 15. Dez. 1831 mit Klothilde Gertruds (geb. 13. April 1814, 's 11. Mai

1887 zu Patthorst bei Bielefeld), des 26. Mai 1859 zu Dresden 's Matthias v. Toll
Tochter.
Deren Kinder:

1. Kalduiu Karl Ernst Wilhelm, s. unten.

2. 's Therese Julie Bertha Luise Ehrengard, geb. 1. Sept. 1838, 's 29. Dez. 1882

zu Radajewice, verm. 21. Juni 1862 auf Patthorst mit Friedrich Grafen Solms

zu Sonnenwalde-Rösa, k. pr. Landrath des Kreises Jnowraclaw.



Balduin Kurl Ernst Wils. Freiherr v. Gller-Gtierstein,

geb. 17. Sept. 1832 (des 1865 ch Emil v. Eller-E. einziger Sohn), Besitzer des

Fideikommisses Morungen und Rutha, Erbhcrr aus GeHofen, Gross - Leinnngen, Horla

und Agnesdorf, RechtSrittcr des Johanniter-Ordens, Kreisdepntirter und k. pr. Prem.-
Lieut. der Reserve a. D.

Venn. I) 25. Sept. 186V auf Agnesdorf mit LIargarcthe Charlotte geb. v. Aropf

(geb. 6. Nov. 1841 auf Agnesdorf, f 26. Okt. 1884 auf Morungen); II) 7. Okt.

1886 mit Franziska (geb. 14. Nov. 1850), des k. pr. Oberst a. D. Lendler Tochter

und des Wasmuth Frhrn. v. Wintzingerode-Knorr auf Breitcnbich zc. Witwe.

Dessen Kinder u) Iter Ehe:

1. Marie Luise Mathilde, geb. 15. Nov. 1366 auf Morungen.

2. Bernhard,Emil Hans Ludolf Louis Ferdinand, geb. 1. April 1868 eben¬

daselbst.

3. Knise Julie Anna Mathilde, geb. 9. Sept. 1869 ebend.

4. Gertvndc Mathilde Clotilde Melanie, geb. 25. März 1874 ebend.

— Ii) 2ter Ehe: 5. Arnrgard, geb. 4. Dez. 1888.

Z'tsiiize.
Seite 153.

Die Großeltern der Anna von Trotha, vcrm. mit dem 1534 ch Philipp von Eber st ein
zu Gehofcn, waren Andreas von Trotha, verm. mit Barbara von Osterhausen, und Wolf von
Breiten bauch, vcrm. mit Anna von Häselcr (vgl Thilo von Trotha, Vorstudien zur Geschichte des
Geschlechts von Trotha S. 143 n König, Adelshistorie 11. '438 u. 1105, wo aber Christine o. O. für
Barbara v. O, Melchior v Brb für Wolf v. Vrb. u Martha v. H. für Anna v. H. gesetzt ist. Über
die Ahnen der Barbara von Osterhausen ist noch nachzusehen König a, a. O. I. 6W u, 697). Die
Schwester von Philippus v E Gemahlin: Elisabeth von Trotha war verm. mit Christoph von Hünecke
auf Scopau >König a. a. O II. 1105). Über die Ahnen der Mutter der Feldmarschallin v. E. geb.
von Ditfurth findet sich das Nähere bei König a. a. O. I. 2ö3 und Hattstein, Deutscher Rcichsadcl III.
Suppl. 121 u. 122.

Seite 723, nach Zeile 21.
Wilhelm Frhr. v. Ebrvstci» schreibt an seinen Unter.

Dresden, XI »r. Gnädigster und zärtlich geliebter Herr Vater! Aus Der-
selben gnädigen Schreiben voin 7. Imz. habe ich mit Bestürzung Dcroselben Krankheit ersehen.
Gott wolle dergleichen ferner in Gnaden abwenden und alle folgen davon verhüten, damit keine
Schwäche Ihrer Kräfte Dero Gesundheit, welche doch immer bei denen Ltrapimen des Lxeroirens
vcrkältnngen ausgesetzt ist, schade. Gott sei gelobet, daß das 4111>eanüischc Pulver wiederum so
erwünschte Ivirknng gethan hat. Allein ich Inn gewiß, daß die Vorsicht Ihre Tage noch eine
Anzahl Jahre erhalten wird, da die Verheißung des frommen ein gesegnetes Alter ist und von
Ihrem Ivohl das Ivohl Ihrer Kinder und verschiedener anderer Menschen abhängt. Gebrauchen
mein gnädiger Herr Vater doch zuweilen, wann Sie das .lilüennclischc Pulver nicht genommen,
die Hällische IZssentin (Inieis, welche die Kräfte der Verven :e. unendlich stärket. Ich habe bei
der täglichen Rothwendigkeit, im ColieZIo zu sein, das 41Iüeou(iische Pulver nicht oft brauchen
können re. Hn dem neu eintretenden Jahre wolle Gott Ihnen, mein thcnerster Herr Vater, allen
Segen im Geistlichen und Leiblichen gnädigst schenken in der Maße, als es Ihnen mein Herz und
'kin'dliche Dankbarkeit anwünschet. Ivürdigen Sie mich einiger väterlichen Liebe und Duldung auch
in diesem Jahre. Mein Herz hat nichts als Dank, den es Ihnen im reichsten Maße zollt. Gott
wolle hier und dort der vcrgeltcr sein, und wird es auch.

Ich schreite zu einigen FamilicnAngclegcnheiten In der ZlnimkcMIschen
8<?lMv8ti-nti,>im-Fo!'drvu»g ist an die Landcs-Rcg. ein Speeink-Heseript ans dem Geh. vonsikio
an den Gberansscher zu Eislcbcn, das; er die v. kZbsrstsin, wie sie zuvorderst in der Sache ein
ordentliches vorbringen zu übergeben, hierbei ihre Tsgltimntion guo nü persorms et ennsnm in
Richtigkeit zu setzen und ihre Forderung hinlänglich zu (keckuoiren hätten, bescheiden, hierauf zwischen
denen snpplieirenäeu v. 1Z. an einem, dann von wegen des Fürsten-Grafen zu Unnskslcl verord¬
neter Kanzelei-vireetor und Rathen am andern, nicht minder dem Negnestrntions-Rentmeister
dritten Theils einen Termin anberaumen, darin bemcldte Parteien gegen einander verfahren lassen,
davon auch denen übrigen bekannten annoch unbefriedigten Zlonstelüschen Gläubigern, insonderheit
denen, so den snpplieirernken v. Ii. vorgehen oder mit ihnen in einer Klasse stehen, vorhcro Räch-
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rieht crtheilen und sodann rechtliches Erkenntnis einholen und ferner den Rechten gemäß verfahren,
auch die Zache allenthalben thnnlichstermaßen beschleunigen solle, gebührend verfügen :e. zc. den

Xdr. tr-7. ^e'r Bber^Ausseher in seincnr Berichte ist ziemlich ecmt.rmr, und die ganze
Zache wäre nicht ans rechtl. Erkenntnis gesetzt worden, wenn Hr. Christi»» Knd»>ig in der
Lausitz nicht durch eine Eingabe beim Gberaufscher^lmte ein rechtliches vorbringen übergeben
hätte. Run will ich sehen, was durch vergleich zu machen stehet, wenn die gräfl. ätanzclei erstl.
gehöret ist. Die Dezltimatio nck causam wird etwas schwer werden, das ist kostbar, indem die
Öesoeuäeus von Hans von Msrsteiu") und seinen Brüdern legali mocko bewiesen werden muß.

5) Alle jetzt noch lebenden Ebersteinc stammen von diesem HanS v. Ebcrstcin ab. Es
kommen aber auch seit etwa 85 Jahren in Thüringen und England Kinder einer von ihrem Ehemanne
geschieden gewesenen Frau von Ebcrstein vor, die bei der Taufe den Namen der Mutter, welchen
diese nach der Scheidung geführt, erhalten haben sollen; gehörten dieselben zu unserer Familie, so
würden sie auch Antheil an den Eberstcin'schen Rittergütern zu Geh osen gehabt haben. Sie sollen bei
Meiningcn oder Weimar zu Hause sein, auch in früheren Zeiten ansehnliche Fahrgelder erhalten haben,
die aber durch Kapitalzahlung, wie ich gehört, von dem Erben ihres Vaters abgelöst worden sind. Zu
ihnen gehört jedenfalls der ckermz? v. Ebcrstcin, von welchem sich ein Brief im königl. sächs. Hauptstaats¬
archive (tZ^nealoKico sud Rubr. Lderstsin, Doo. 1t 245) vorfindet. Dieser Brief liegt lose in dem
betreffenden Aktenstücke, die übrigen Schriftstücke habe ich 1878 mit Erlaubnis des verstorbenen Herrn
Geheimen Rath v Weber einheften lassen.

Druckfehler im 2. und 3. Baude.

8, Z- 27 v. oben steht Gierolfs statt Ginolfs
14, ,, 6 „ „ das des des.
22, ,, 6

„ „
vndi ch

„
und ich.

48, ,, 17 ein eine.
48, „ 19

„
ist das Wort eine auszustreichen.
„ ,,-j- vor 1512" nach „v. Künsbera" zu setzen.57, „ 16 „

63, „ 11 „ steht Schlösser statt Schösser.
67. „ 25 ,, „

stichtet pflichtet.
101, „ 18

„
Sachen Sachsen

109, „ 31
„ „

Tauhart Tauch art
174, „ 11 unten „ 330 430.
186, „ 18 oben „

Jnni Juni.
214, „ 22

„ ,, Loeoa mas'L'ior LoeeainaZ'A'ior
222, „ 18

„ „
Nach Noch.

235, „ 11 ,,
„

Tosten Costen.
260, „ 24

„ ,, 26 053 26 083.
263, „ 3 71 177.
271, „ 4 unten beider!. brüderl.
294, „ s oben S) 3)
294, „ 8

„ ,, 1781 1771.
305, „ 18

„ „
abgef. angef.

406, „ 19 ,, „
plus

„
plus.

519, „ 33
„

eigehandigt
„

eingehändigt.
544, „ 14 unten nach noch
608, „ 16 oben SU sur.
734, „ 19 Notaritäts Notariats.
738, „ 25 „ „ Gemeindcndcr Gemeinden de
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